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1. Übersicht über die Verhandlungen - Resume des deliberations 

92/01.022 s "MoratorlumPlus" und "Strom ohne Atom". 
Volkslnltlatlven und Kernenergiegesetz 
Botschaft vom 28. Februar 2001 zu den Volkslnltiatlven 
"MoratorlumPlus-FQr die Verlängerung des Atomkraftwerk
Baustopps und die Begrenzung des Atomrisikos 
(MoratoriumPlus)" und "Strom ohne Atom-FOr eine 
Energiewende und die schrittweise Stllllegung der 
Atomkratftwerl<e (Strom ohne Atom)" sowie zu einem 
Kernenergiegesetz (BBI 2001 2666) 

Vorlage 1 
Bundesbeschluss Ober die Volksinitiative "MoratoriumPlus
Für die Verlängerung des Atomkraftwerk-Baustopps und die 
Begrenzung des Atomrisikos (MoratorlumPlus)" 

Chronologie: 
13.12.2001 SR Beschluss nach Entwurf des Bundesrates: die 
Frist zur Behandlung der Initiative wird um ein Jahr verlängert, 
d. h. bis zum 28. März 2003. 
22.03.2002 NR Fristverlängerung bis zum 28. März 2003. 
23.09.2002 NR Zustimmung. 
13.12.2002 SR Der Bundesbeschluss wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 
13.12.2002 NR Der Bundesbeschluss wird In der 
Schlussabstimmung angenommen. 

Bundesblatt 2002 8154 

Vorlage2 
Bundesbeschluss über die Volkslnltiative 'Strom ohne Atom
Für eine Energlewende und die schrittweise Stilllegung der 
Atomkratflwerke (Strom ohne Atom)" 

Chronologie: 
13.12.2001 SR Beschluss nach Entwurf des Bundesrates; die 
Frist zur Behandlung der Initiative wird um ein Jahr verlängert, 
d.h. bis zum 28. März 2003. 
22.03.2002 NR Fristverlängerung bis zum 28. März 2003. 
23.09.2002 NR Zustimmung. 
13.12.2002 SR Der Bundesbeschluss wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 
13.12.2002 NR Der Bundesbeschluss wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 

Bundesblatt 2002 8156 

Vorlage 3 
Kernenergiegesetz (KEG) 

Chronologie: 
13.12.2001 SR Beschluss abweichend vom Entwurf des 
Bundesrates. 
23.09.2002 NR Abweichend. 
26.11.2002 SR Abweichend. 
05.03.2003 NR Abweichend. 
10.03.2003 SR Abweichend. 
12.03.2003 NR Abwelchend. 
18.03.2003 SR Beschluss gemäss Antrag der 
Einigungskonferenz. 
18.03.2003 NR Beschluss gemäss Antrag der 
Einigungskonferenz. 
21.03.2003 SR Das Bundesgesetz wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 
21.03.2003 NR Das Bundesgesetz wird In der 
Schlussabstimmung angenommen. 

92/01.022 e "Moratolre-plus" et "Sortlr du nuclealre". 
Initiatives populalres et lol sur l'energle nuclealre 
Message du 28 fevrler 2001 concemant les Initiatives 
populalres "MoratolrePlus • Pour ia prolongation du moratoire 
dans la construction de centrales nuclea.lres et la limltation du 
risque nucleaire (MoratoirePlus)" et "Sortlr du nucieaire • Pour 
un toumant dans le domalne de l'energie et pour la 
desaffectatlon progressive des centrales nuclea.ires (Sortir du 
nucleaire)" et concemant 1a 101 sur l'energie nucleaire {FF 
20012529) 

Projet 1 
Arrete federal concemant !'Initiative populaire 'Moratoire-plus 
• Pour la prolongation du moratoire dans la construction de 
centrales nucleaires et la limltatlon du rlsque nucleaire 
(Morato!re-plus)" 

Chronologie: 
13-12-2001 CE Declsion conforrne au projet du Consen 
federal; le delai !mparti pour traiter l'lntlative est proroge d'un 
an, seit jusqu'au 28 mars 2003. 
22-03-2002 CN Le delal de traltert1~ du projet est prolonge 
d'un an, Jusqu'au 28 mars 2003. 
23-09-2002 CN Adheslon. 
13-12-2002 CE L'arrete est adopte en Votation finale. 
13-12-2002 CN L'arrete est adopte en votation finale. 

Feullle federale 2002 7571 

ProJet 2 
Arrete federal concemant l'lnitiatlve populalre "Sortir du 
nucleaire • Pour un toumant dans le domalne de l'energie et 
pour la desaffectation progressive des centrales nucleaires 
{Sortlr du nuclealre)" 

Chronologie: 
13-12-2001 CE Declslon conforrne au projet du Conseil 
federal; le delai lmparti pour tralter !'Initiative est proroge d'un 
an, soltjusqu'au 28 mars 2003. 
22-03-2002 CN Le delal de traltement du projet est prolonge 
d'un an, Jusqu'au 28 mars 2003. 
23-09-2002 CN Adheslon. 
13-12-2002 CE L'arrete est adopte en votatlon finale. 
13-12-2002 CN L'arrete est adopte en votation finale. 

Feullle federale 2002 7573 

Projet3 
Lai sur l'energie nuclealre {LENu) 

Chronologie: 
13-12-2001 CE Decision modlfiant le projet du Conseil 
federat. 
23-09-2002 CN Dlvergences. 
26-11-2002 CE Dlvergences. 
06-03-2003 CN Dlvergences. 
10-03-2003 CE Dlvergences. 
12-03-2003 CN Dlvergences. 
18-03-2003 CE Declslon conforrne ä la propositlon de ta 
Conference de conclliatlon. 
18-03-2003 CN Decislon conforrne ä Ja proposltion de la 
Conference de conciliation. 
21-03-2003 CE La lol est adoptee en votation finale. 
21-03-2003 CN La lol est adoptee en votation finale. 
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-'111 - Leglslaturrückblick 1999-2003 

01.022 "MoratoriumPlus" und "Strom ohne Atom". Volksinitiativen und 
Kernenergiegesetz 

Botschaft vom 28. Februar 2001 zu den Volksinitiativen "MoratoriumPlus-Für die Verlängerung des 
Atomkraftwerk-Baustopps und die Begrenzung des Atomrisikos (MoratoriumPlust und "Strom ohne 
Atom-Für eine Energiewende und die schrittweise Stilllegung der Atomkratftwerke (Strom ohne Atom)" 
sowie zu einem Kemenergiegesetz (BBI 2001 2665) 

Ausgangslage 

Die «MoratoriumPlus»-lnitiative verlangt, dass für eine Dauer von zehn Jahren keine Bewilligungen für 
neue Kernanlagen und Forschungs-Reaktoren sowie für Leistungserhöhungen bei bestehenden 
Kernkraftwerken erteilt werden. Für die Verlängerung des Betriebs bestehender Kernkraftwerke Ober 
40 Jahre hinaus ist das fakultative Referendum vorgesehen. Daneben sieht die Initiative eine 
Stromdeklaration vor. Die «Strom-ohne--Atom»-lnitiative fordert die schrittweise Stilllegung der 
Kernkraftwerke. Bei Annahme der Initiative müssten Beznau I und II sowie Mühleberg innerhalb von 
zwei Jahren nach der Volksabstimmung ausser Betrieb genommen werden, Gösgen und Leibstadt 
spätestens nach dreissig Betriebsjahren, also 2008 bzw. 2014. Die Initiative verlangt zudem ein Verbot 
der Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente aus schweizerischen Kernkraftwerken. Der 
Bund hätte ferner gesetzliche Vorschriften zu erlassen, wonach die Betreiber, ihre Anteilseigner und 
Partnerwerke alle Kosten tragen müssten, die mit dem Betrieb und der Stilllegung der Kernkraftwerke 
zusammenhängen. Ebenso sollten die dauerhafte Lagerung der in der Schweiz produzierten 
radioaktiven Abfälle und der Mindestumfang der Mitentscheidungsrechte der davon betroffenen 
Gemeinwesen geregelt werden. Schliesslich verlangt die «Strom-ohne-Atom»-lnitiative die Umstellung 
der Stromversorgung auf nicht-nukleare Energiequellen, wobei die Substitution durch Strom aus fossil 
betriebenen Anlagen ohne Abwärmenutzung vermieden werden soll. Der Bundesrat lehnt die Initiativen 
insbesondere aus folgenden Gründen ab: Die «MoratoriumPlus»-lnitiative dürfte zwar keine 
wesentlichen volkswirtschaftlichen Auswirkungen haben, selbst wenn eine Verlängerung der 
Betriebsdauer über 40 Jahre hinaus in einem Referendum abgelehnt würde. Soll die Initiative 
(verglichen mit einer Betriebsdauer der bestehenden Kernkraftwerke von 50 bis 60 Jahren) zu keinen 
zusätzlichen C02-Emissionen führen, Ist allerdings die Einführung zusätzlicher Massnahmen nötig. Die 
Annahme der Initiative würde die Erreichung der C02-Ziele und die Offenhaltung der 
Kernenergieoption erschweren. Die «Strom-ohne-Atom»-lnitlative hätte spürbare negative 
Auswirkungen auf die Volkswirtschaft. Ab 201 O ist mit dem Abbau der derzeitigen Stromüberschüsse 
in Europa zu rechnen. Nach der Initiative soll der Ersatz des in den bestehenden schweizerischen 
Kernkraftwerken produzierten Stroms Restriktionen unterliegen; dies dürfte hohe Kosten für die 
Stromversorgung verursachen. Ein striktes Importverbot von Nuklearstrom oder von fossil
thermischem Strom, der ohne Abwärmenutzung erzeugt wird, liesse sich aus handelspolitischen 
Gründen nicht durchsetzen. Falls sie politisch überhaupt realisierbar sind, wären die Massnahmen zur 
Neutralisierung der C02-Emissionen (im Vergleich mit dem Weiterbetrieb der Kernkraftwerke) oder gar 
zur Reduktion der C02-Emissionen um 10% gemäss C02-Gesetz eine erhebliche wirtschaftliche 
Belastung. Andererseits könnten mit der Annahme der Initiative Risiken der Kernenergienutzung 
vermieden werden. Der Bundesrat schätzt diese jedoch tiefer ein als die Nachteile eines vorzeitigen 
Ausstiegs aus der Kernenergie. Im Oktober 1999 entschied der Bundesrat, dem Parlament den 
Entwurf zu einem Kernenergiegesetz als indirekten Gegenvorschlag zu den Initiativen zu unterbreiten. 
Danach sind der Weiterbetrieb der bestehenden und der Bau neuer Kernkraftwerke grundsätzlich 
möglich. Neue Kernkraftwerke sind jedoch nach dem jeweiligen Stand von Technik und Wissenschaft 
zu bauen. Der Entscheid über neue Kernanlagen ist von grosser Tragweite und soll deshalb dem 
fakultativen Referendum unterstehen. Der vorliegende Entwurf regelt im Weiteren insbesondere 
folgende Bereiche: Verbot der Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente, Stilllegung von 
Kemanlagen, Entsorgung der radioaktiven Abfälle (Konzept der geologischen Tiefenlagerung) und 
deren Finanzierung. Im Weiteren werden die Bewilligungsverfahren vereinfacht und besser koordiniert. 
Zudem ist neu eine Beschwerdemöglichkeit an eine verwaltungsunabhängige Gerichtsbehörde 
vorgesehen. Der KEG-Entwurf kommt damit mehreren Anliegen der Initiativen «MoratoriumPlus » und 
«Strom ohne Atom» entgegen. Andere von den Initianten verlangte Massnahmen können bereits 
gestützt auf bestehende Verfassungs- und Gesetzesgrundlagen eingeführt werden (z.B. 
Deklarationspflicht für Strom). Der Bundesrat schlägt dem Parlament vor, die Initiativen 
«MoratoriumPlus» und «Strom ohne Atom» Volk und Ständen zur Ablehnung zu empfehlen und dem 
Kernenergiegesetz zuzustimmen. 
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Verhandlungen 

Vorlage 1 

""' Legislaturrückbllck 1999-2003 -

Bundesbeschluss über die Volksinitiative "MoratoriumPlus-Für die Verlängerung des 
Atomkraftwerk-Baustopps und die Begrenzung des Atomrisikos (MoratoriumPlus)" 
13.12.2001 SR Beschluss nach Entwurf des Bundesrates; die Frist zur Behandlung der 

22.03.2002 
23.09.2002 
13.12.2002 
13.12.2002 

Vorlage 2 

Initiative wird um ein Jahr verlängert, d. h. bis zum 28. März 2003. 
NR Fristverlängerung bis zum 28. März 2003. 
NR Zustimmung. 
SR Der Bundesbeschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. (35:6) 
NR Der Bundesbeschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

(109:67) 

Bundesbeschluss über die Volksinitiative "Strom ohne Atom-Für eine Energiewende und die 
schrittweise StillleAUnA der Atomkratftwerke (Strom ohne Atom}". 

13.12.2001 

22.03.2002 
23.09.2002 
13.12.2002 
13.12.2002 

Vorlage 3 

SR 

NR 
NR 
SR 
NR 

Beschluss nach Entwurf des Bundesrates; die Frist zur Behandlung der 
Initiative wird um ein Jahr verlängert, d.h. bis zum 28. März 2003. 
Fristverlängerung bis zum 28. März 2003. 
Zustimmung. 
Der Bundesbeschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. (36:5) 
Der Bundesbeschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
(108:63) 

Kernenergiegesetz (KEG) 
13.12.2001 SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
23.09.2002 NR Abweichend. 
26.11.2002 SR Abweichend. 
05.03.2003 NR Abweichend. 
10.03.2003 SR Abweichend. 
12.03.2003 NR Abweichend. 
18.03.2003 SR Beschluss gemäss Antrag der Einigungskonferenz 
18.03.2003 NR Beschluss gemäss Antrag der Einigungskonferenz. 
21.03.2003 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (32:6) 
21.03.2003 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (102:75) 

Der Ständerat entschied mit 26 zu 4 bzw. 23 zu 4 Stimmen, die Initiativen "Strom ohne Atom" und 
,.MoratoriumPlus" dem Volk zur Ablehnung zu empfehlen. 
Bei der Beratung der Revision des Kernenergiegesetzes (KEG) wurde die Frage der 
Wiederaufbereitung von abgebrannten Brennelementen zu einem Kernthema. Gemäss Entwurf des 
Bundesrates soll das Recycling von Atombrennstäben in den Wiederaufbereitungsanlagen von La 
Hague (Frankreich) und Sellafield (England) nach Ablauf der bestehenden Verträge im Jahr 2006 
verboten sein. Die Kommissionsmehrheit des Ständerates strich im Gesetzesentwurf dieses Verbot. 
Das Ratsplenum wählte einen Mittelweg zwischen Bundesrat und Kommission. Es lehnte das Verbot 
mit 27 zu 15 Stimmen zwar klar ab, beschloss aber mit 22 zu 15 Stimmen die Wiederaufbereitung 
einem zehnjährigen Moratorium zu unterstellen. Das Moratorium kann vom Parlament danach um 
weitere zehn Jahre verlängert werden. Dieser Kompromiss war von Hansheiri lnderkum (C, UR) 
namens einer Kommissionsminderheit eingebracht worden. Eine weitere Kommissionsminderheit 
wollte mit dem Bundesrat am Verbot der Wiederaufbereitung festhalten. 
Im Widerspruch zum Entwurf des Bundesrates strich der Ständerat das Vetorecht des 
Standortkantons bei der Rahmenbewilligung für eine Kernanlage (neues KKW oder Endlager). Die 
Bewilligungsverfahren für neue Kernanlagen wurden neu geordnet und auf Bundesebene konzentriert. 
Bei der Finanzierung der Stilllegungs- und Entsorgungskosten folgte die Kleine Kammer der Fassung 
des Bundesrates und nicht dem Antrag ihrer Kommission. So soll für die Finanzierung dieser Kosten 
eine solidarische Nachschusspflicht aller Kemkraftwerkbetreiber eingeführt werden. 
Der Nationalrat befasste sich mit der Revision des Kernenergiegesetzes in der Sommer- und 
Herbstsession 2002. In der Eintretensdebatte stand die links-grüne Minderheit der Befürworter eines 
Ausstiegs aus der Atomenergie einer bürgerlichen Mehrheit gegenüber, die nur mit der Kernenergie 
eine ausreichende und wirtschaftliche Energieversorgung garantiert sieht. 

• 
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OC Leglslaturrückbllck 1999-2003 

Zwei Kommissionsminderheiten, angeführt von Rudolf Rechstelner (S, BS) und von Franziska 
Tauschar (G, BE), beantragten, das Kernenergiegesetz an den Bundesrat zurückzuweisen. Die 
Minderheit 1 (Tauschar) sah das KEG nicht mehr als Gegenvorschlag zu den beiden Initiativen. Es 
bezwecke einzig die weitere Nutzung der Atomenergie. Inakzeptabel sei die Wiederaufbereitung von 
Brennelementen mit ihren fatalen Folgen f0r die Bevölkerung im Umkreis entsprechender Anlagen. Die 
R0ckwelsung war verbunden mit dem Auftrag, die Betriebszeit der AKW's auf maximal 30 Jahre zu 
beschränken, den Abtransport und die Wiederaufbereitung abgebrannter Brennelemente sofort zu 
stoppen, die Atombewilligungsverfahren zu demokratisieren sowie die unbeschränkte Haftpflicht für die 
AKW-Betreiber einzuführen. Die Minderheit II (Rechsteiner) beantragte Rückweisung des Gesetzes 
mit dem Auftrag, eine schrittweise Ausserbetrlebnahme der laufenden AKW's nach spätestens 40 
Betriebsjahren gesetzlich zu regeln. Die beiden Rückweisungsanträge wurden abgelehnt, in der 
definitiven Abstimmung mit 107 zu 60 Stimmen. Mit 76 zu 63 Stimmen sprach sich der Nationalrat 
gegen das vom Bundesrat vorgeschlagenen Verbot der Wiederaufarbeitung von abgebrannten 
Atombrennstäben aus und folgte damit dem Ständerat. Bundesrat Leuenberger monierte, ohne dieses 
Verbot könne das Kernenergiegesetz kaum mehr als indirekter Gegenvorschlag zu den Anti-AKW
Initiativen bezeichnet werden. Bei der weiteren Detailberatung zu den Themen Rahmenbewilligung, 
Betriebsbewilligung und Entsorgung radioaktiver Abfälle unterlagen die Anträge der AKW-Kritiker meist 
In einem Stimmenverhältnis von einem Drittel zu zwei Drittel. 
In der Herbstsession wollte Andrea Hämmerle (S, GR) zusammen mit seiner Fraktion und den Grünen 
die Fortsetzung der Debatte zum Kernenergiegesetz auf die Wintersession verschieben. Am 
Abstimmungssonntag vom 22. September 2002, ein Tag zuvor, hatte sich das Nidwaldner Volk 
gegen das Endlager Wellenberg ausgesprochen und das Schweizervolk hatte Nein zum 
Elektrizitätsmarktgesetz gesagt. Die energiepolitische Lage habe sich nach diesem 
Abstimmungssonntag sosehr verändert, dass eine seriöse Gesetzgebungsarbeit nicht mehr möglich 
sei. Hämmerle's Ordnungsantrag, das Geschäft an die Kommission zurückzuweisen, wurde aber mit 
88 zu 66 Stimmen abgelehnt. Die Debatte wurde fortgesetzt. Anders als der Ständerat entschied der 
Nationalrat beim Thema Mitsprache der Kantone beim Bau neuer Atomanlagen. Er baute ihre 
Mitsprache nicht ab, sondern aus. Sowohl bei der Nutzung des Untergrunds als auch bei der Nutzung 
von Wasserrechten für Atomanlagen will die Grosse Kammer die Zustimmung des Standortkantons 
festschreiben. Ebenso, wenn es um die Beobachtung und den allfälligen Verschluss eines Endlagers 
geht. 
In einer ganzen Reihe weiterer Fragen setzten sich jedoch die Kernkraft-Befürworter durch. So lehnte 
es der Nationalrat ab, den Werkbetreibern finanziell härtere Auflagen bei der Finanzierung des 
Entsorgungsfonds zu erteilen. Auch eine Solidarhaftung und eine Nachschusspflicht aller Werke für 
den Fall, dass die von einem Betreiber einbezahlten Fondsgelder für die Entsorgung seiner Anlage 
nicht reichen, lehnte er ab. Der Vorschlag einer links-grünen Kommissionsminderheit, das 
Kemenergiehaftpflichtgesetz für Werkbetreiber zu verschärfen, wurde ebenso abgelehnt. Durchgesetzt 
haben sich die AKW-Befürworter auch bei der Befristung von Betriebsbewilligungen für die 
Atomkraftwerke. Mit 90 zu 66 Stimmen lehnte der Rat den links-grünen Antrag ab, die Anlagen nach 
40 Betriebsjahren abzustellen. 
Die Grosse Kammer sagte schliesslich nach dem Nein zum Wiederaufarbeltungsverbot von 
Atombrennstäben in der Sommersession nun ganz knapp mit n zu 76 Stimmen auch Nein zu einem 
zehnjährigen Moratorium für die Wiederaufarbeitung. Das Moratorium war vom Ständerat in das KEG 
eingefügt worden. Erfolg hatte der Mehrheitsantrag der Kommission für eine neue Lenkungsabgabe 
von 0,3 Rappen pro Kilowattstunde auf Atomstrom. Sie soll zur Förderung einheimischer erneuerbarer 
Energie eingesetzt werden. Das Plenum folgte der Kommissionsmehrheit und nahm die 
Lenkungsabgabe mit n zu 74 Stimmen knapp an. 
In der Gesamtabstimmung wurde das revidierte Kernenergiegesetz mit 56 zu 47 Stimmen und bei 48 
Enthaltungen gutgeheissen. 
Die beiden Volksinitiativen "MoratoriumPlus" und "Strom ohne Atom" wurden mit 86 zu 67 bzw. mit 90 
zu 63 Stimmen Volk und Ständen zur Ablehnung empfohlen. 
Bei der Differenzbereinigung im Ständerat ging es schwerpunktmässig um die Mitsprache der 
Kantone bei der Entsorgung radioaktiver Abfälle, um das Moratorium zur Wiederaufarbeitung von 
abgebrannten Atombrennstäben sowie um die vom Nationalrat ins KEG eingefügte Lenkungsabgabe 
auf Atomstrom. 
Der Ständerat lehnte das dreifache Vetorecht der Kantone bei der Atommüllentsorgung ab und hielt 
damit gegen Bundesrat und Nationalrat an seinem ursprünglichen Entscheid fest. Gemäss dem 
Vorschlag des Bundesrates und dem Entscheid des Nationalrates müssten jeweils drei kantonale 
Bewilligungen eingeholt werden: erstens die Bewilligung für den Sondierstollen, zweitens die 
Rahmenbewilligung für ein Tlefenlager und drittens die Bewilligung für den Verschluss. Die Mehrheit 
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der ständerätlichen Kommission befürchtete, dass wegen des kantonalen Vetorechts in der Schweiz 
nirgends mehr eine solche Anlage errichtet werden könnte. Bundesrat Leuenberger seinerseits wies 
darauf hin, dass sich ein so grosses lnfrastrukturprojekt gegen den Willen einer Region nicht 
durchsetzen lasse. Es wäre auch nicht klug, so kurz nach der Wellenberg-Abstimmung eine solche 
Lösung einführen zu wollen. Der Ständerat lehnte zwar das Vetorecht der Kantone mit 27 zu 11 
Stimmen ab, beschloss jedoch, die Rahmenbewilligung für geologische Tiefenlager dem fakultativen 
Referendum auf eidgenössischer Ebene zu unterstellen. 
Nachdem beide Räte sich bei der ersten Beratung gegen den Willen des Bundesrates grundsätzlich 
für die weitere Wiederaufbereitung von abgebrannten Brennstäben ausgesprochen hatten, ging es bei 
der Differenzbereinigung noch um den Beschluss für ein zehnjähriges Moratorium. Der Ständerat hatte 
das zehnjährige Moratorium bei der ersten Beratung in das KEG aufgenommen, der Nationalrat strich 
es danach seinerseits wieder heraus. Die Kleine Kammer hielt jedoch mit 35 zu vier Stimmen daran 
fest. 
Die vom Nationalrat mit knapper Mehrheit eingeführte Abgabe auf Atomstrom in der Höhe von 0,3 
Rappen pro Kilowattstunde wurde vom Ständerat mit 23 zu 17 Stimmen abgelehnt. Abgabepflichtig 
wären die Erzeugung von Kernenergie im Inland und der Import von Elektrizität, die aus Kernenergie 
gewonnen und im Inland verbraucht wird. Die Abgabe soll zur Förderung der Erzeugung von 
Elektrizität und Wärme aus Alternativenergien verwendet werden. 
Der Nationalrat hatte die Gründung einer nationalen Netzgesellschaft (Art. 81 bis) neu in das KEG 
eingebracht. Sie war schon im Elektrizitätsmarktgesetz vorgesehen, das in der Volksabstimmung vom 
22.09.02 scheiterte. Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit sollen alle Übertragungsnetze in 
einer nationalen Netzgesellschaft koordiniert werden. Zur Sicherung der Stromversorgung in allen 
Landesteilen sollen alle Elektrizitätsunternehmen, welche die Elektrizitätsversorgung im öffentlichen 
Interesse wahrnehmen, privilegierte Durchleitungsrechte erhalten. Die Netzbetreiber sollen verpflichtet 
werden, Elektrizität aus Alternativanlagen zu kostendeckenden Preisen zu übernehmen. Der Ständerat 
strich diesen Artikel wieder und folgte damit der Empfehlung seiner Kommission, für die bei diesem 
Artikel zu viele Fragen offen blieben. 

Am 13. Dezember 2002 erfolgten die Schlussabstimmungen zu den Initiativen „MoratoriumPlus" und 
"Strom ohne Atom". National- und Ständerat empfehlen, die Initiative „Moratorium Plus" mit 109 zu 67 
bzw. mit 35 zu sechs Stimmen zur Ablehnung. Die Initiative „Strom ohne Atom" wird Volk und Ständen 
mit 108 zu 63 bzw. mit 36 zu fünf Stimmen zur Ablehnung empfohlen. 

In der Frühlingssession 2003 erfolgte die Bereinigung der verbliebenen Differenzen. Der Nationalrat 
folgte dem Ständerat bei folgenden drei umstrittenen Fragen: Mit 111 bürgerlichen gegen 72 vorab 
linke und grüne Stimmen kippte er das dreifache Vetorecht der Kantone bei der Atommüllentsorgung. 
Damit entscheidet der Bund allein sowohl über den Bau von neuen Kernkraftwerken als auch über 
Atommülllager, wobei entsprechende Parlamentsentscheide dem fakultativen Referendum 
unterstehen. Bei der Wiederaufarbeitung von Atombrennstoff folgte die Grosse Kammer ebenfalls dem 
Ständerat und beschloss mit 93 zu 88 Stimmen ein zehnjähriges Moratorium. Bei der Finanzierung der 
Atommüllentsorgung sprach sich der Nationalrat mit 90 zu 88 Stimmen nun ebenfalls für eine 
Solidarhaftung der KKW aus. Sollte ein einzelner KKW-Betreiber seine finanziellen Verpflichtungen 
nicht erfüllen können, müssen alle KKW-Betrelber solidarisch haften. 
Weiterhin umstritten blieb die Lenkungsabgabe auf Atomstrom von 0,3 Rappen pro Kilowattstunde 
während zehn Jahren zur Förderung erneuerbarer Energien. Dreimal ging diese Differenz zwischen 
den Räten hin und her. Der Stiinderat sagte dreimal Nein, zuletzt nur noch knapp mit 22 zu 19 
Stimmen. Der Nationalrat hielt seinerseits an der von ihm In das KEG eingefügten Lenkungsabgabe 
fest, zuletzt mit 90 zu 72 Stimmen. Daher musste eine Einigungskonferenz der beiden Räte einberufen 
werden. Diese beantragte mit 14 zu 11 Stimmen, dem Ständerat zu folgen und die Abgabe 
abzulehnen. Die Kleine Kammer folgte diesem Antrag mit 33 zu fünf Stimmen, der Nationalrat - da 
kein anderer Antrag gestellt wurde - stillschweigend. Rudolf Rechsteiner (S, BS) kritisierte vehement 
das Zustandekommen dieses Entscheids und den Druck der Atomlobby. Namens der LdU/EVP
Fraktion monierte auch Heiner Studer (E, AG), es handle sich hier nicht um eine echte 
Verständigungslösung. ' 
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01.022 « MoratoirePlus » et « Sortir du nucleaire ». Initiatives populaires 
et loi sur l'energie nucleaire 

Message du 28 fevrier 2001 concemant las initiatives populaires « MoratoirePlus - Pour la prolongation 
du moratoire dans la construction de centrales nucleaires et la limitation du risque nuclealre 
(MoratoirePlus) » et « Sortir du nucleaire - Pour un toumant dans le domaine de l'energie et pour la 
desaffectation progressive des centrales nucleaires (Sortir du nucleaire) " et concemant la loi sur 
l'energie nucleaire (FF 2001 2529) 

Situation initiale 

L'initiative «Moratoire-plus» demande qua pendant dix ans, il ne soit accorde aucune autorisation pour 
de nouvelles installations nucleaires, ni pour des reacteurs de recherche, ni pour un accroissement de 
la puissance des centrales nucleaires en service. La prolongation du fonctionnement de ces demieres 
au-dela de 40 ans serait soumise au referendum facultatif. L'initiative prevoit aussi la declaratlon de 
provenance du courant electrique. L'initiative «Sortir du nucleaire» demande l'arret progressif des 
centrales nucleaires. Si alle etalt acceptee, Beznau 1 et II ainsi qua M0hleberg devraient cesser leur 
actlvite dans las deux ans a compter de la date de la votation, Gösgen et Leibstadt au terme de 30 
annees de fonctionnement au maximum, soit respectivement en 2008 et en 2014. L'initiative demande 
aussi l'interdiction du retraitement des assemblages combustibles retires des centrales nucleaires 
suisses. En outre, la Confederation devrait legiferer pour assurer la prise en charge par las exploitants, 
ainsi qua par las actionnalres et las entreprises partenaires, de tous las • .frais en rapport avec 
l'exploitation des centrales nucleaires et leur desaffectation. Elle devrait egalement imposer le 
stockage durable des dechets radioactifs produits en Suisse ainsi qua l'ampleur minimale des droits de 
codecision des collectivites interessees. Enfin !'initiative reclame la conversion a un approvisionnement 
electrique non-nucleaire, tout en precisant que la production fossile de courant devralt '3tre assortie 
d'une recuperation de la chaleur. Le Conseil federal rejette las deux initiatives, en particulier pour les 
raisons suivantes: II semble qua !'initiative «Moratoire-plus» n'entrainerait pas des consequences 
economiques graves, mäme si une prolongation de fonctionnement au-dela de 40 ans etait refusee 
par le peuple et par las cantons. Mais s'il fallalt eviter qua son acceptation ne se traduise par un 
accroissement des rejets de C02 (par rapport a ce qua representerait le fonctionnement des centrales 
nucleaires actuelles durant 50 a 60 ans), II faudrait prendre des mesures supplementaires. En somme, 
il serait plus difficile d'atteindre las objectifs en matiere de C02 et de maintenlr l'option nucleaire. Quant 
a !'initiative «Sortir du nucleaire», alle affecteralt sensiblement la bonne marche de l'economie suisse. 
En effet, on doit s'attendre a ce qua las surplus actuels d'electricite an Europa se resorbent a partir de 
2010. Or !'initiative prevoit certaines restrictlons au remplacement du courant produit dans las 
Installations nucleaires; l'approvisionnement en electricite s'en trouverait sans doute fortement 
rencherl. Par ailleurs, il serait politiquement impossible d'imposer l'interdiction stricte d'importer du 
courant de source nucleaire ou d'origine thermique fossile non assortie de la recuperation de chaleur. 
A cela s'ajouterait le prix non negligeable, au plan economique, des mesures a prendre pour eviter 
l'augmentation des rejets de CO:! (imputable a l'arret des centrales nucleaires), voire pour les reduire 
de 1 0 %, comme le veut la loi en la matiere. L'acceptation de !'initiative permettrait certes d'echapper 
aux risques lies a l'utilisation de l'energie nucleaire. Le Conseil federal estime toutefois qua cela ne 
compenserait pas las inconvenients d'un abandon premature de cette technique. Au mois d'octobre 
1999, le Conseil federal a decide de presenter au Parlament un projet de loi sur l'energie nucleaire au 
titre de contre-projet indirect a ces deux initiatives. Cette loi admet le principe de l'energie nucleaire et 
la construction de nouvelles centrales pour l'exploiter. Une future installation devra toutefois refleter 
l'etat le plus recent de la science et de la technique. Etant donne l'importance de la decision 
concemant un tel projet, alle sera sujette au referendum. La reglementation proposee s'etendra par 
ailleurs aux domalnes ci-apres: interdiction du retraitement d'assemblages combustibles uses, 
desaffectation des Installations nucleaires, evacuation des dechets radioactlfs (modele du depöt 
souterrain en profondeur) et financement de l'operation. Las procedures d'autorisation seront alors 
simplifiees et mieux coordonnees. Enfin un recours sera possible devant une autorite judiciaire 
independante de l'admlnistration. Alnsi ce projet de lol repond a plusieurs objectifs des initiatives 
«Moratoire-plus» et «Sortir du nucleaire». Certaines mesures reclamees par alles peuvent d'ailleurs 
etre prises en vertu des dispositions constitutionnelles et legales actuelles (p. ex. le regime de la 
declaration de provenance du courant electrique). Le Conseil federal propose au Parlament de 
recommander au peuple et aux cantons de rejeter las initiatives «Moratoire-plus» et «Sortir du 
nucleaire» et d'approuver la loi sur l'energie nucleaire. 
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Projet 1 

Retrospectlve de 1a legislature 1999-2003 

Am~te federal concemant !'initiative populaire « Moratoire-plus - Pour la prolongation du moratoire 
dans la construction de centrales nucleaires et la limitation du risque nucleaire (Moratoire-plus) » 

13-12-2001 CE Decision conforme au projet du Conseil federal; le delai imparti pour traiter 

22-03-2002 
23-09-2002 
13-12-2002 
13-12-2002 

Projet 2 

l'intiative est proroge d"un an, soit jusqu'au 28 mars 2003 
CN Le delai de traitement du projet est prolonge d'un an, jusqu'au 28 mars 2003. 
CN Adhesion. 
CE L'arrAte est adopte en votation finale. (35: 6) 
CN L'arräte est adopte en votation finale.(109 : 67) 

ArrAte federal concemant !'initiative populaire « Sortir du nucleaire • Pour un toumant dans le 
domaine de l'energie et pour la desaffectation progressive des centrales nucleaires (Sortir du 
nucleaire) » 

13-12-2001 CE 

22-03-2002 
23-09-2002 
13-12-2002 
13-12-2002 

Projet 3 

CN 
CN 
CE 
CN 

Decislon conforme au projet du Conseil federal; le delal imparti pour traiter 
l'initiative est proroge d"un an, soit jusqu'au 28 mars 2003. 
Le delai de traitement du projet est prolonge d'un an, jusqu'au 28 mars 2003. 
Adhesion. 
L'arrAte est adopte en votation finale. (36 : 5) 
L'arrAte est adopte en votation finale. (108: 63) 

Loi sur l'energie nucleaire (LENu) 
13-12-2001 CE Decision modifiant le projet du Conseil federal. 
23-09-2002 CN Divergences. 
26-11-2002 CE Dlvergences. 
05-03-2003 CN Divergences. 
10-03-2003 CE Divergences. 
12-03-2003 CN Divergences. 
18-03-2003 CE Decision conforme a la proposition de la Conference de conciliation. 
18-03-2003 CN Decision conforme a la proposition de la Conference de conciliation. 
21-03-2003 CE La loi est adoptee en votation finale. (32 :6) 
21-03-2003 CN La loi est adoptee en votation finale. (102 :75) 

Le Conseil des Etats a decide, par respectivement 26 voix contre 4 et par 23 voix contre 4, de 
recommander le rejet des initiatives « Moratoire-plus »et« Sortir du nucleaire ». 

Au cours de l'examen de la revision de la toi sur l'energie nucteaire (LENu), ta question du retraitement 
des dechets nucleaires est devenue le sujet central. Salon le projet du Conseil federal, le recyclage 
des elements combustibles dans las surregenerateurs de La Hague (France) et de Sellafield (Grande 
Bretagne) sera interdit une fois qua les accords actuels seront arrives a echeance. La majorite de la 
commission du Conseil des Etats a biffe cette interdictlon dans le projet de loi. Le plenum a opte pour 
une voie mediane entre las propositions du Conseil federal et de la commlssion. II a rejete l'interdictlon 
par une majorite nette de 27 voix contre 15, mals a decide par 22 volx contre 15 de soumettre le 
retraitement a un moratolre de dlx ans. Le moratoire peut Atre prolonge une nouvelle fols de 10 ans 
apres cette premlere periode. Ce compromis a ete propose par Hansheiri lnderkum (C, UR) au nom 
d'une minorite de la commission. Une autre minorite a voulu s'en tenir a l'interdiction, imitant ainsi le 
Conseil federal. 
Prenant le contre-pied du Conseil federal, le Conseil des Etats a bitte le droit de veto accorde au 
canton d'implantation s'agissant de l'autorisation generale d'une installation nucleaire (nouvelle 
Installation ou entreposage final). Las procedures d'octroi pour de nouvelles Installations ont ete 
reamenagees et alles se concentrent sur la Confederation. S'agissant du financement des frais de 
mise a l'arrät et d'elimination des dechets, la Chambre des cantons a suivi la position du Conseil 
federal et non la proposition de sa commission. Cette mesure lnstaure pour le financement de ces frais 
une obllgation de financement subsequent solidaire de la part de tous las exploitants de centrales 
nuclealres. 
Le Conseil national s'est penche sur la revision de la lol sur l'energle nuclealre a la sesslon d'ete et a 
la session d'automne 2002. Dans le debat d'entree en matiere, la mlnorite gauche-verte des partisans 
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d'une sortie de l'energie nuclealre se trouvaient face a une majorite bourgeoise qui estime que seule 
l'energie nucleaire permet un approvisionnement en energie sOr et economique. 
Deux minorites de la commission, menees par Rudolf Rechsteiner (S, BS) et par Franziska Teuscher 
(G, BE) ont propose de renvoyer la loi sur l'energie nucleaire au Conseil federal. La minorite 1 
(Teuscher) a considere qua la loi n'etait plus a traiter comme un contre-projet aux deux initiatives; le 
texte ne serviralt, selon elle, qu'a perenniser l'utillsation de l'energie nucleaire. Le recyclage des 
elements uses est inacceptable au vu des consequences fatales pour la population dans las regions 
proches des centrales en question. Le renvoi etait assorti d'une demande visant a ce qua la duree de 
fonctionnement des centrales soit limitee a 30 ans, le transport et le retraitement des combustibles 
uses soit immediatement arrätes, la procedure d'octroi des autorisations soit democratlsee et la 
responsabilite civile des exploitants solt lllimitee. La minorite II (Rechsteiner) a demande un renvoi de 
la loi en l'assortissant d'une requäte visant a ce la loi prevoie que las centrales nucleaires actuellement 
en exploitation soient progresslvement demantelees pour ätre arrätees au plus tard apres 40 ans. Las 
deux propositions de renvoi ont ete rejetees. Par 73 voix contre 63, le Conseil national s'est prononcee 
contre l'interdiction prOnee par le Conseil federal de retraiter les elements de combustion brOles et 
s'est ainsi rallie au Conseil des Etats. Le conseiller federal Moritz Leuenberger a averti qu'en l'absence 
de cette interdiction la loi sur l'energie ne pourrait guere ätre consideree comme le contreprojet indirect 
aux initiatives anti-atomiques. Dans la suite des deliberations au sujet de l'autorisation generale, de 
l'autorisation d'exploitation et de l'elimination des dechets radioactifs, las propositions des opposants 
aux centrales nucleaires ont ete battues la plupart du temps dans une proportion de deux-tiers contre 
un. 
Au cours de la session d'automne, Andrea Hämmerle (S, GA), appuye par son groupe et par les 
ecologistes, a demande l'ajournement jusqu'a la session d'hiver du debat concemant la loi sur 
l'energie nucleaire. La veille, soit le 22 septembre, la population de Nidwald venait de refuser le projet 
d'implantation du slte de stockage definitif du Wellenberg, et le peuple suisse rejetait la loi sur le 
marche de l'electricite. La situation politique avalt donc change depuis ce jour-la a un tel point qu'un 
travail legislatif serleux ne serait plus possible. La motion d'ordre de Hämmerle consistant a renvoyer 
l'objet a la commission a toutefols ete rejetee par 88 voix contre 66. Contrairement au Conseil des 
Etats, le Conseil national s'est prononce en faveur du droit de codecision des cantons pour la 
construction de nouvelles centrales nucleaires. Au Heu de reduire ce droit, il l'a etendu : qu'il s'agisse 
d'utillser le sous-sol ou de jouir des droits sur les eaux pour las centrales nucleaires, le Conseil 
national veut faire inscrire dans la loi que le canton d'implantation doit donner son accord. Le meme 
droit est propose pour l'observation d'un site d'entreposage definitif et son eventuelle fermeture. 
Dans les nombreuses autres questions soulevees, les "pro nucleaires » l'ont emporte. Le Conseil 
national a ainsi refuse d'imposer aux exploitants des conditions plus severes dans le financement du 
fonds d'elimination. Ont egalement ete rejetees la responsabllfte solidaire et l'obligation d'acquitter des 
versements supplementaires pour las cas ou la contribution d'une centrale au fonds de desaffection 
n'etait pas suffisante pour couvrir les besoins de sa propre centrale. La proposltion emise par une 
minorite gauche-verte de la commission consistant a rendre plus stricte la loi sur la responsabilite civile 
des expoitants de centrales nucleaires a egalement ete rejetee. Las milieux favorables a l'energie 
nucleaire ont egalement eu gain de cause dans le chapitre de la duree des autorisations 
d'exploitation : par 90 voix contre 66, le Conseil a rejete la proposition gauche-verte d'ordonner l'arrät 
des centrales nucleaires apres 40 ans d'exploitation. 
Apres avoir refuse d'interdire le retraitement des barreaux irradies usages a la session d'ete, le Conseil 
national a egalement refuse, par une courte majorite de 77 voix contre 76, un moratoire de dix ans sur 
le retraitement. Ce moratoire avait ete introduit dans la loi sur l'energie nucleaire par le Conseil des 
Etats. Une proposition de la majorite de la commlssion vlsant a introduire une nouvelle taxe d'incitation 
de 0.3 pour-cent par kilowatt/heure sur le courant produit par l'energie nucleaire a ete acceptee de 
justesse par 77 voix contre 74. Cette taxe doit ätre affectee a la promotion de l'energie renouvelable 
indigene. 
Lors du vote sur l'ensemble, Ja loi revisee sur l'energle nuclealre a ete approuvee par 56 voix contre 47 
et 48 abstentions. 
Le Conseil national a recommande, par respectivement 86 voix contre 67 et 90 contre 63, au peuple et 
aux cantons de rejeter las cteux initiatives populaires « Moratoire-plus »et" Sortir du nucleaire ». 

Au Conseil des Etats, la procedure d'elimination des divergences a porte essentiellement sur le droit 
de codecision des cantons en matiere d'evacuation des dechets radioactifs ainsi que sur le moratoire 
relatif au retraitement des elements combustibles et sur la taxe d'incltation sur le courant nuclealre 
introduite par le Conseil national dans la LENu. 
Le Conseil des Etats a refuse d'accorder le triple droit de veto aux cantons pour l'evacuation des 
dechets nucleaires, maintenant ainsi sa decision initiale a l'encontre du Conseil federal et du Conseil 
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national. D'apres ces demiers, trois autorisations cantonales devraient 6tre demandees : la premiere 
pour le creusement d'une galerie de sondage, la deuxieme pour la creation du dep0t en profondeur et 
1a troisieme pour la fermeture. La majorite de la commission du Conseil des Etats craignait que 
l'institution de ce trlple droit de veto n'aboutisse a l'impossibilite de construire un tel depOt en Suisse. 
Pour sa part, le conseiller federal Moritz Leuenberger a souligne qu'un projet d'infrastructure aussi 
important ne pouvait ätre mene a bien contre la volonte des habitants de la region concemee, ajoutant 
qu'il ne serait pas judicieux de vouloir introduire une teile solution peu apres l'echec du projet du 
Wellenberg. Le Conseil des Etats a finalement refuse par 27 voix contre 11 d'accorder le droit de veto 
aux cantons, tout en decidant cependant de soumettre au referendum facultatif l'autorisation generale 
pour la creation de dep0ts souterrains en profondeur. 
Les deux conseils s'etant prononces au cours de la premiere lecture contre la volonte du Conseil 
federal en matiere de poursuite du retraitement des elements combustibles radioactifs, l'elimination 
des divergences n'a conceme que l'arr6te pour un moratoire de dix ans. Le Conseil des Etats avait 
adopte le moratoire lors de la premiere lecture de la LENu, puis ce demier avait ete supprime par le 
Conseil national. En deuxieme lecture, 1a Chambre des cantons a maintenu sa decision initiale par 
35 voix contre 4. 
S'agissant de la taxe de 0.3 pour-cent par kilowatt/heure sur le courant d'origine nucleaire, que le 
Conseil national a introduit a une faible majorite, eile a ete rejetee par 23 conseillers aux Etats contre 
17. Cette taxe devait s'appliquer a la production d'energie nucleaire en Suisse et a l'importation 
d'electricite d'orlgine nucleaire et consommee en Suisse, avec pour objectif la promotion de la 
production d'electricite et de chaleur a partir d'energies alternatives. 
Le Conseil national avait introduit dans la LENu un article instituant la creation d'une societe nationale 
d'exploitation du reseau - comme celle deja prevue dans la loi sur le marche de l'electricite, qui a ete 
rejetee par le peuple le 22. septembre 2002. Cette societe serait chargee de coordonner l'ensemble 
des reseaux de transports afin de garantlr la securite de l'approvisionnement. En outre, toutes les 
entreprises assurant l'approvisionnement en electricite au titre du service public beneficieraient d'un 
droit d'acheminement privilegle dans tout le pays, et les exploitants de reseau devraient 6tre contraints 
de racheter l'electricite lssue des Installations alternatives a des prix couvrant les frais engendres. Le 
Conseil des Etats a biffe cet article, se ralliant ainsi a l'avis de sa commission qui a estime que cette 
disposition laissait trop de questions sans reponse. 

Le 13 decembre 2002 ont eu Heu les votations finales sur les initiatives„ Moratoire Plus» et« Sortir du 
nucleaire ». Par 109 voix contre 67 et 35 voix contre 6, le Conseil national et le Conseil des Etats ont 
recommande au peuple et aux cantons de rejeter !'initiative „ Moratoire Plus». lls se sont egalement 
prononces pour le rejet de !'initiative„ Sortir du nucleaire », respectivement par 108 voix contre 63 et 
36 voix contre 5. 

L'elimination des divergences a eu lieu a la session du printemps 2003. Le Conseil national s'est 
rallie au Conseil des Etats dans !es trols questlons controversees suivantes: par 111 voix (partis 
bourgeois) contre 72 (essentiellement gauche et ecologistes), il a rejete la disposition conferant aux 
cantons le triple droit de veto pour l'evacuation des dechets nucleaires. C'est donc a la seule 
Confederation de se determiner sur les sites d'entreposage, etant entendu que les decisions prises par 
le Parlament a ce sujet sont soumises au referendum facultatif. Quant au retraitement de 
combustlbles nucleaires, le Conseil national a egalement suivi le Conseil des Etats en decidant un 
moratoire de 1 0 ans par 93 voix contre 88. De m&me, le Conseil national s'est prononce - par 90 voix 
contre 88 - en faveur d'une responsabilite collective des centrales concemant le financement de 
l'elimination des dechets nucleaires. Au cas ou un seul exploitant de centrale nucleaire ne serait pas 
en mesure de remplir ses obligations financieres, l'ensemble des exploitants serait oblige de repondre 
solidairement. 
Une divergence qui n'a pas ete ellminee porte sur la taxe d'incitation de 0.3 centlme par KW/h sur le 
courant d'origine nucleaire, taxe qui servirait a encourager les energies renouvelables. Cette 
divergence a fait la navette trois fois entre les deux chambres. Le Conseil des Etats a dit trois fois 
non, sur un vote toutefois tres serre de 22 contre 19 au demler tour. Le Conseil national a, quant a 
lui, maintenu la taxe qu'il avait lui-m6me introduite dans la loi sur l'energie nucleaire, par 90 voix contre 
72 au demier vote. Ceci a necessite Ja tenue d'une conference de concillation des deux Chambres, qui 
a abouti par 90 voix contre 72 a ce que la version du Conseil des Etats soit suMe et que la taxe 
d'incitation soit rejetee. La Chambre haute a suivi cette proposition par 33 voix contre 5, taut comme, 
tacitement, le Conseil national (puisqu'aucune autre propositlon n'a ete deposee). Rudolf Rechsteiner 
(S, BS) a violemment critique la maniere dont cette decision a ete prise ainsi que la pression exercee 
par le lobby nucleaire. Au nom du groupe evangelique et Independent, Heiner Studer (E, AG) a 
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egalement objecte en affirmant qu'il ne s'agit pas en l'espece d'une solution resultant vraiment d'un 
vrai consensus . 
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Moratorium plus 
und Strom ohne Atom. 
Volksinitiativen. 
Kernenergiegesetz 
Moratolre plus 
et Sortir du nucleaire. 
Initiatives populaires. 
Lol sur l'energle nucleaire 

Erstrat -Premier Conseil 
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BBI 2001 2665) 
Mesaage du ConseD lederal 2B.02.01 (FF 2001 2529) 
SUlnderaVConsell des Etats 1 a 12.01 (Erstrat - Premier ConselQ 
SUlnderaVConseD des Etats 13.12.01 (Fortsetzung-Su"e) 

Le presldent (Cottler Anton, president): Wir beginnen un
sere Beratungen mit der Vorlage 3, dem Kernenergiegesetz, 
und werden danach die Vorlagen 1 und 2 betreffend die bei
den Volkslnitlatlven behandeln. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Mit dem 
vorliegenden Gesetz sollen das Atomgesetz von 1959 und 
der Bundesbeschluss zum Atomgesetz, der am 6. Oktober 
2000 bis Ende 2010 verlängert worden ist, abgelöst werden. 
Der Entwurf Ist gemäss Bundesrat zudem ein indirekter Ge
genvorschlag zu den beiden Volksinitiativen «Moratorium 
plus» und «Strom ohne Atom». Im Wesentlichen betrifft dies 
das fakultative Referendum zum Rahmenbewilligungsent
scheid betreffend neue Kernanlagen, das Verbot der Wie
deraufarbeitung und das Konzept der Entsorgung radioak
tiver Abfälle Inklusive der Sicherstellung der Finanzierung 
der Stilllegungs- und Entsorgungskosten. 

Die Kernenergie Ist, Sie wissen es, in die schweizerische 
Energiepolitik eingebettet. Die Bundesverfassung verlangt, 
dass die Energieversorgung ausreichend, wirtschaftlich, um
weltverträglich und breit gefächert ist. Die Kernkraftwerke 
mit ihren Leistungen von 3200 Megawatt bringen zusammen 
mit den Laufkraftwerken etwa die Leistung von rund 5000 
Megawatt, die für die Grundlast, das heisst die Minimallast in 
der Nacht. erforderlich ist. Der Anteil der Kernenergie an der 
schweizerischen Stromproduktion betrug in den letzten Jah
ren je nach Jahreszeit durchschnittlich rund 40 bis 50 Pro
zent. 
Die Kernenergie, so war man sich In der Kommission weit
gehend einig, bietet bemerkenswerte Vorteile. Sie hat aber 
auch Angst erregende Nachteile. Unter den Vorteilen sei die 
sehr hohe Energiekonzentration Je Brennstoff-Masseinheit 
erwähnt. Ferner Ist es eine Tatsache, dass die Umwandlung 
der potenziellen Energie in Nutzenergie grundsätzlich ohne 
Abgabe gefährlicher Stoffe an die Umwelt durchgeführt wer
den kann. Die Umwandlung erfordert allerdings mächtige 
Anlagen, die bei einem Unfall ein grösseres Gefahrenpoten
zial darstellen. Wegen der Möglichkeit, bestimmte Reaktor
abfälle abzutrennen, um daraus Kernwaffen herzustellen, 
besteht ein Proliferationsrlslko für Waffen, deren unverant
wortlicher Einsatz eine Bedrohung für die Menschheit dar
stellen kann. 
Unter diesen Aspekten Ist es sinnvoll, alle möglichen Alter
nativen zu untersuchen und zu entwickeln, welche die Be
dingungen einer nachhaltigen Entwicklung am besten 
erfüllen und gleichzeitig zu einem erschwinglichen Preis zu 
haben sind. Gemäss dem Bundesrat und der überwiegen
den Mehrheit der Kommission bleibt aber die Kernenergie -
selbst bei verstärkten Anstrengungen f0r die sparsame und 
rationale Energienutzung, dem Ausbau der Wasserkraft und 
der Förderung der Stromproduktion aus neuen erneuerba
ren Energien - in der Schweiz mindestens mittelfristig auch 
in einem liberalisierten Markt ein wichtiger Pfeiler der Strom
versorgung. 
Das Kernenergiegesetz findet auf Kernanlagen und nukleare 
Güter Anwendung, ferner auf radioaktive Abfälle, die einer
seits als Folge der Kernenergie entstehen, anderseits aus 
Medizin, Industrie und Forschung stammen und an die Sam
melstelle des Bundes abgeliefert werden. Es umfasst dem
zufolge den gesamten nuklearen Kreislauf der friedlichen 
Kernenergienutzung. Soweit das Kernenergiegesetz für den 
Bereich der Kernnutzung keine spezifischen Vorschriften 
enthält, gilt das Strahlenschutzgesetz. 
Gestatten Sie mir vorerst, in aller Kürze auf einige Berner• 
kungen zu den Schwerpunkten des Gesetzes gemäss 
bundesrätllchem Entwurf einzugehen: Nach dem Kernener
giegesetz ist der Bau neuer Kernkraftwerke mit Technolo
gien nach dem neuesten Stand grundsätzllch möglich. Die 
Betriebsbewilligungen werden gesetzlich nicht befristet. 
Nachrüstungen werden verlangt. soweit sich dies nach den 
Erfahrungen und nach dem Stand der Nachrüstungstechnik 
als notwendig erweist. zur weiteren Verminderung der Ge
fährdung beiträgt und angemessen ist. Am Erfordernis der 
Rahmenbewilligung für neue Kernkraftwerke wird festgehal
ten. Sie wird weiterhin durch den Bundesrat erteilt und muss 
von der Bundesversammlung genehmigt werden. Gemäss 
bundesräUichem Entwurf soll der entsprechende Beschluss 
der Bundesversammlung dem fakultativen Referendum un
terstellt werden. Geologische Tiefenlager werden davon 
ausgenommen. auf den Bedarfsnachweis wird verzichtet. 
Die Wiederaufarbeitung soll künftig verboten werden, beste
hende private, meist vorfinanzierte Verträge können jedoch 
noch benutzt werden. Die Bewilligungspflicht für Transport, 
Ausfuhr und Rücktransport der Brennelemente bleibt beste
hen. 
Mit dem Konzept der Expertengruppe Entsorgungskonzepte 
für radioaktive Abfälle (Ekra) hat man bei der Endlagerung 
von Abfällen einen schrittweisen Übergang von einem über
wachten geologischen Tiefenlager zu einem Endlager ge
funden. Nach der Schllessung bleibt der Bund für das Lager 
verantwortlich. Neu ist das Beschwerderecht im Hinblick auf 
die Bau- und Betriebsbewllligung. Das UVEK entscheidet 
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dadurch, ob diese Bewilligungsentscheide bei einem Weiter
zug an die Rekurskommlsslon des UVEK und - Ober die 
Verwaltungsgerichtsbeschwerde - an das Bundesgericht 
justlziabel sind. 
Die Kommission hat sich vorerst in die Thematik einführen 
lassen, und zwar von Kernkraftgegnern, Kernkraftbefürwor
tern, Kernkraftwerkbetrelbern, von den verschiedensten Or
ganisationen, die sich mit energlerelevanten Fragen ausei
nander setzen, von Kantonsvertreterlnnen und -vertretem, 
darunter auch Vertretern aus dem Standortkanton des La
gers Wellenbergs, und von Personen, die sich mit den si
cherheitsrelevanten Fragen und der Forschung auseinander 
setzen. Wir haben in der Kommission, soweit möglich, allen 
Gehör geschenkt. In der Kommission wurde der Entwurf 
zum Kernenergiegesetz in der Eintretensdiskusslon von der 
Stossrlchtung her mehrheitlich positiv bewertet. 
Beim Eintreten wurden vor allem vier Fragen thematisiert: 
Zum einen befassten wir uns mit der Frage, Inwieweit das 
Kernenergiegesetz ein Indirekter Gegenvorschlag zu den 
beiden Volkslnitlatlven Ist. Wir waren uns einig, dass der vor
liegende Entwurf einerseits eine mehrheitsfähige Alternative 
zu den Forderungen der beiden Initiativen darstellt und dass 
andererseits das Bestreben nach einem möglichst breiten 
Konsens nicht dazu verleiten dürfe, Dinge zu beschliessen, 
die dem Kriterium der sachlichen Richtigkeit nicht standhal
ten. 
Weiter interessierte uns die Frage, inwieweit das Kernener
giegesetz die Prinzipien der Nachhaltlgkeit, der Versorge 
und der Sicherheit beachtet 
Die Fragen der Entsorgung Im Ausland und der Konflikt zwi. 
sehen Ressourcenschonung und dem Verbot der Wiederauf
arbeitung wurden ebenso eingehend thematisiert wie das 
dreifache kantonale Veto gegen ein Endlager. In einigen 
Punkten fanden wir In der Kommission einvernehmliche Lö
sungen, die wir Ihnen einstimmig zur Annahme empfehlen, 
so u. a. in der Frage der Bundeskompetenz bei der Erteilung 
der Rahmenbewilligung für neue Kernanlagen und beim 
Antrag betreffend die kantonale Zuständigkeit für ein geolo
gisches Tiefenlager im Wellenberg in einer Übergangsbe
stimmung. 
in anderen Fragen, so u. a. dem Verbot der Wiederaufarbei
tung der abgebrannten Brennelemente, der Einfügung eines 
zusätzlichen Artikels mit dem Ziel, die Förderung erneuer
barer Energien auch im Kernenergiegesetz zu verankern, 
sowie In der Frage, ob die Rahmenbewilligung für neue 
Kernanlagen nur zu erteilen ist, wenn die Frage der Endla
gerung zumindest auf dem Papier gelöst sei, konnten wir 
uns nicht einigen. Sie finden ln diesen und anderen Artikeln 
Mehrheiten und Minderheiten, oft nur mit einer Stimme Diffe
renz. Dies - so meine persönliche Meinung - widerspiegelt 
die kontroverse Diskussion zu all diesen Fragen auch in un
serer Bevölkerung. Hier wie anderswo lassen sich keine al
lein selig machenden Antworten geben. Wir finden Experten 
hOben und drüben, die sich alle für Ihre Sicht der Dinge stark 
machen. Ich nehme aber für die Kommission in Anspruch, 
dass sie bemOht war, das Für und Wider ausführlich abzu
wägen und Ihnen heute eine, so meine Ich, taugliche Grund
lage vorzulegen. 
Gestatten Sie mir noch kurz zwei weitere Bemerkungen: 
Aufgrund der Ereignisse vom 11. September haben wir uns 
In der Kommission In der Frage der sicherheitstechnischen 
Auslegung eines Kernkraftwerkes gegen einen Flugzeugab
sturz von Sachverständigen Ober die Sicherheit der AKW 
orientieren lassen. Naben den zuständigen Leuten aus der 
Schweiz hat sich auch Herr Lothar Hahn, Vorsitzender der 
deutschen Reaktorsicherheitskommission, unserer Kommis
sion für Fragen zur Vertagung gestellt. Im Rahmen dieser 
Eintretensdebatte Ist es leider nicht möglich, ausführlich auf 
die gemachten Ausführungen einzugehen. Klar ist, dass sei• 
nerzelt die Bemessungsgrundlage für den Schutz der Kern
anlagen aus Wahrscheinlichkeitsgründen auf den zufälligen 
Flugzeugabsturz einer schnell fliegenden M!lltärmaschlne 
ausgerichtet worden Ist. Der Bau neuerer schweizerischer 
Kernkraftwerke hingegen wurde gemäss Aussagen so konzi
piert, dass sie Grossflugzeugen mit mittlerer Geschwindlg-
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kelt standhalten. Zurzeit wird auch In der Schweiz das 
Thema Risiko von Terroranschlägen auf technische Anlagen 
und möglichen Gegenanschlägen von einer Projektgruppe 
allgemein behandelt, dort, wo es sinnvoll scheint, unter Ein
bezug ähnlicher Aktionen Im Ausland. Damit soll die Frage 
beantwortet werden können, was mit dem Reaktorgebäude 
bei Abstürzen von Flugzeugen mit unterschiedlichem 
Gewicht, unterschiedlichen Geschwindigkeiten und unter
schiedlicher Kerosinmenge passiert. Weitere PrOfungen wie 
u. a. die Schutzwirkung der inneren Betonstrukturen bei ei• 
nem gezielten Absturz, die Auswirkungen eines grösseren 
Kerosinbrandes auf dem Anlageareal oder die Frage, ob ein 
Reaktorgebäude mit einer grossen Verkehrsmaschine bei 
unserer Topographie Oberhaupt getroffen werden kann, sind 
noch Im Gang; vorläufig sind noch keine schlüssigen Ant
worten vorhanden. 
Gegen terroristische Aktivitäten von einem oder mehreren 
Tätern im Innern einer Anlage werden technische und adml• 
nistratlve Vorkehrungen getroffen. Technische Vorkehrungen 
bestehen neben automatischen Schutzfunktionen Im sehr 
wirksamen Prinzip der Redundanz und der räumlichen Tren
nung. Zu den administrativen Vorkehrungen gehört u. a. die 
Tatsache, dass jedes Werk über ein Sicherungs- und Sabo
tagekonzept verfügt. 
Die Kommission hat sich auch mit dem Rubbla-Projekt aus
einander gesetzt und sich von Professor Carlo Rubbia per
sönlich Ober die Fortschritte in dieser Technologie orientie
ren lassen. Die Rubbla-Lösung besteht aus zwei Teilen. Der 
erste Tell besteht in der Vernichtung der sehr langlebigen ra
dioaktiven Abfälle und der Abfälle mit der grössten Strahlen
dichtigkeit. Der Bau eines solchen Brenners an einem oder 
mehreren Standorten mit herkömmlichen Kernkraftwerken 
hätte den Vorteil, die gefährlichen Abfälle nach und nach 
dort zu vernichten, wo sie entstehen. Der zweite Tell besteht 
darin, dass der Kernbrennstoff Thorium im Vergleich zur 
heutigen Nutzungsweise des Urans weit wirkungsvoller ver
brannt werden kann. Dem System wird angesichts des aku
ter werdenden Problems der langlabigen radioaktiven Ab
fälle von Fachleuten und Investoren ein offensichtliches 
Interesse entgegengebracht. Die Entwicklung bis zur indu
striellen Reife wird aber ln den nächsten 1 O bis 25 Jahren 
noch grosse Anstrengungen erfordern. 
In diesem Sinn hat die Kommission Eintreten beschlossen. 
und Ich bitte Sie, ein Selbes zu tun. 

Hofmann Hans (V, ZH): Zu Beginn möchte ich ordnungs
gemäss meine Interessenbindung offen legen: Ich bin als 
Vertreter des Kantons Zürich Im Verwaltungsrat der Axpo 
Holding, vormals NOK, und In dieser Funktion Mitglied der 
Verwaltungsräte des Kernkraftwerkes Leibstadt und der 
Kernkraftwerk-Beteiligungsgesellschaft hier In Bern. Unsere 
scheidende UREK-Präsidentln hat die Vortage sehr grOnd
llch erläutert und auch deutlich auf die eigentlich wenigen 
wirklich umstrittenen Punkte hingewiesen. Trotzdem möchte 
Ich noch aus meiner Sicht auf einige Aspekte hinweisen. 
Zunächst möchte Ich dem Bundesrat ein Kompliment ma
chen. Er hat ein gutes Gesetz ausgearbeitet und vorgelegt. 
Es ist zweckmässlg, und es trifft alle notwendigen Regelun
gen und Vorkehren für die Erstellung, den Betrieb und vor 
allem auch für die Gewährleistung der Sicherheit unserer 
Kernanlagen. Das Gesetz stellt sehr strenge Anforderungen 
und Bedingungen bei der Errichtung einer neuen Kernan
lage. Ober die Rahmenbewilligung für ein neues Atomkraft
werk muss das Parlament mit einem referendurnsfähigen 
Beschluss entscheiden. Gegebenenfalls hat also der Souve
rän das letzte Wort. 
Das Kernenergiegesetz verzichtet auf Regulierungen, die 
rein politisch begrOndet sind. Wichtige, politisch umstrittene 
Fragen hat der Bundesrat sachlich entschieden. So hat er 
für die Betriebsdauer eines Kernkraftwerkes nicht willkürlich, 
also aus politischen Gründen, eine «Altersgrenze» in Anzahl 
Jahren festgelegt. Ein Kernkraftwerk soll so lange betrieben 
werden können, als es perfekt unterhalten und nachgerüstet 
wird und vor allem als die Sicherheit gewährleistet Ist. Der 
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Zustand der Anlagen wird periodisch kontro!llert. Diese Kon
trollen erfolgen durch die vom Bundesrat bezeichneten Auf
sichtsbehörden, welche In fachlicher Hinsicht nicht wei
sungsgebunden sind. Zudem ernennt der Bundesrat als sein 
beratendes Organ eine Kommission für die Sicherheit von 
Kernanlagen. Diese prüft grundsätzliche Fragen der Sicher
heit, verfolgt den Betrieb der Kernanlagen und nimmt Stel
lung zu Bewilligungsgesuchen. Sind die sicherheitstechni
schen Voraussetzungen fOr den Betrieb einer Anlage nicht 
vollumfänglich ertallt, wird die Betriebsbewilligung entzogen, 
und zwar Jederzeit, unabhängig vom Alter der Anlage. Das 
nenne Ich sachbezogene Politik. 
Der Bundesrat hat aus ehrenwerten Gründen bei den Endla
gern für radioaktive Abfälle ein dreistufiges und eigentlich 
auch ein dreifaches Bewilligungsverfahren beibehalten -
dreistufig, nämlich In der Regel auf Stufe Gemeinde, Kanton 
und Bund; dreifach, nämlich beim Sondierstollen, bei der Er
stellung der Anlage und beim Verschluss. Er tat dies aus 
Rücksicht auf die Kantone und vor allem wegen des laufen
den beziehungsweise wieder aufgenommenen Verfahrens 
bezüglich des Endlagers fOr schwach- und mlttelradioaktive 
Abfälle im Wellenberg im Kanton Nldwalden, wo bereits ein
mal eine Volksabstimmung stattgefunden hat. 
Die Kommission hat nun einstimmig entschieden, dass unter 
Ausklammerung des Wellenbergs für eine künftige neue An
lage bewllllgungsmässig allein der Bund zuständig sein soll. 
Bel der Erstellung eines neuen Kernkraftwerks, falls ein sol
ches benötigt würde, oder beim Ersatz eines bestehenden 
Werkes handelt es sich zweifellos um eine Aufgabe von 
nationalem Interesse. Hier ist die Bundeskompetenz auch 
unbestritten und In Artikel 90 der Bundesverfassung klar 
festgeschrieben. 
Noch weit mehr trifft der Begriff der nationalen Aufgabe bef 
einem Endlager fQr hoch radioaktive oder auch mittel und 
schwach radioaktive Abfälle zu. Auch hier ist ein einziges 
Verfahren auf Bundesstufe angezeigt. Die Kantone werden 
selbstverständlich in das Verfahren einbezogen. Sie werden 
angehört. Der Entscheid liegt aber alleine beim Bund, so
dass ein solches Werk nicht auf drei Stufen Bewilligungen 
braucht und dadurch auch nicht dreimal mit Einsprachen 
und Beschwerden verzögert oder gar verhindert werden 
kann. 
Das Kernenergiegesetz verlangt explizit die Lösung der End
legerproblematlk. Die Kommissionsmehrheit verlangt diesen 
Nachweis sogar innert einer Frist von 10 bis 15 Jahren. Sol
che Forderungen worden eber unglaubWOrdig, wenn man 
die Lösung durch ein dreistufiges Verfahren mit dreifachen 
Vetomögllchkelten der Kantone praktisch verunmöglichen 
WOrde. 
EigenUlch sollten wir als Standesvertreter nicht die Kompe
tenz der Kantone einschränken. Man muss aber hier die Re
lationen sehen: Ein solches Bewllllgungsverfahren Ist nicht 
eine ständige Aufgabe, die mehrmals Jährlich anfällt. FOr ein 
Kernkraftwerk kann ich mir ein solches Bewilligungsverfah
ren in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren vielleicht ein 
Mal vorstellen. Für das Endlager fOr schwach und mlttei
radloaktlve Abfälle Im Wellenberg läuft das Verfahren nach 
bestehendem Recht weiter. Was ein Endlager für hoch ra
dioaktive Abfälle betrifft, ist dies - wenn Oberhaupt - eine 
elnmallge Angelegenheit. Eine solche Anlage käme nach 
heutigem Wissensstand In meinen Kanton zu liegen, wo im 
Zürcher Weinland in genügender Tiefe eine mächtige 
Schicht Opallnuston - das ist ein absolut trockanes und was
serundurchlässiges Gestein - vorhanden ist, welches ein 
geologisches Tiefenlager für hoch radioaktive Abfälle allen
falls ermöglichen würde. 
Im Zürcher Kantonsparlament wurde eine Initiative aus der 
möglichen Standortgemeinde, welche für die Bewilligung ei
nes Tlefenlagers ein obligatorisches Referendum auf Stufe 
Kanton verlangte, am 5. März dieses Jahres mit 99 zu 
59 Stimmen abgelehnt. Die Begründung war, dass es sich 
bei einer solchen Anlage ganz klar um eine nationale Auf
gabe handle, Ober welche der Bund allein zu entscheiden 
habe. Der einzige mögliche betroffene Kanton verzichtet 
also auf diese Kompetenz. In dieser Frage eines einzigen 

Bewilligungsverfahrens auf Stufe Bund ist sich die Kommis
sion absolut einig. Nachdem das Verfahren für den Wellen
berg jedoch nach altem Recht zu Ende geführt wird, kann 
sich hier sicher auch der Bundesrat anschllessen. 
Differenzen - nicht nur zum Bundesrat, sondern auch inner
halb unserer Kommission - bestehen jedoch noch bei eini
gen anderen Punkten, z. B. beim Entsorgungsfonds, der 
Nachschusspfllcht, bei der Festsetzung der Frist für den 
Nachweis eines Tiefenlagers oder der Zusammensetzung 
der Kommission für die Sicherheit von Kernanlagen. 
Die Piece de Resistance dieser Vorlage ist Jedoch zweifellos 
die Frage der Wiederaufbereitung abgebrannter Kernbrenn• 
stäbe. Die Mehrheit der Kommission möchte sich die Mög
lichkeit der Wiederaufbereitung für die weitere Zukunft nicht 
verbauen. Die Minderheit Ist der Ansicht des Bundesrates, 
dass abgebrannte Kernbrennstäbe als Abfälle zu behandeln 
sind und einer Endlagerung zugeführt werden müssen. Es 
gibt für beide Lösungen gute Gründe, und ich denke, dass 
wir uns auch hier von der 5achllchkeit leiten lassen sollten. 
Zwischen den beiden Lösungen, also zwischen dem Ja und 
dem Nein, liegt der Vermittlungsantrag der Minderheit lnder
kum, der ein befristetes Moratorium für die Wiederaufberei
tung vorsieht. Dieser ganze Fragenkomplex wurde nicht nur 
im Bundesrat, sondern auch in unserer Kommission kontro
vers und gründlich diskutiert, die Kommissionspräsidentin 
hat darauf hingewiesen. Ich möchte hier aber nicht vorgrei
fen; wir werden in der Detailberatung sicher ausführlich dar
auf zurückkommen. 
So oder so: Ich bleibe bei meiner zu Beginn gemachten Aus
sage, dass es sich beim zur Beratung anstehenden Kern
energiegesetz (KEG) um ein gutes und alles In allem 
ausgewogenes Gesetz handelt. zweifellos stellt das KEG ei
nen sehr sachlichen und auch überzeugenden Gegenvor
schlag zu den beiden Volksinitiativen dar. 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten und beide Volks
initlatlven abzulehnen. 

Gentil Pierre-Alain {S, JU): l'.energle nuclealre est une 
energie qui coate eher si l'on tlent compte de l'ensemble de 
ses coQts reels, qui ne sont pas toujours apparents car, dans 
notre pays aussi, !'Etat a, par exemple, assume d'importan
tes charges notamment an matiere de recherche. l'.energie 
nucleaire est une energie qul a devant alle un avenlr lncer
tain. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil federal qul 
emploie cette expression dans son message, notamment 
suite aux exigences en matlere de securlte, exlgences qui 
sont devenues plus apparentes encore a l'lssue des catas
trophes ou des lncldents dont il est lnutile de rappeler la 
suite. 
C'est enfln une energie controversea, aussl bien en raison 
de son coat que de la securlte, raison qul a conduit de nom
breux pays a abandonner son utlllsatlon ou a envisager de le 
faire. 
Enfin, la questlon des dechets qu'elle prodult n'est pas re
glee, notamment les dechets hautement radloactlfs. On dolt 
s'en remettre a l'exportatlon et fermer les yeux sur certaines 
realltes des pays qui accueillent ces dechets: certains dlspo
sent de technologies qui ne sont pas verltablement au point, 
certains n'ont pas de technologie du tout et accueillent ces 
dechets dans des conditions qul devraient nous faire refle
chir. 
Le debat en Suisse sur ces questlons energetiques est 
anime depuis plusieurs annees. Malgre de longs et patients 
efforts, entrepris notamment par M. Leuenberger, president 
de la Confederation, nous avons echoue a trouver sur ce su
Jet des solutlons de consensus. Cette situation, qul empOche 
notre pays et las differents milieux concemes de trouver un 
consensus, s'est refletee au sein de notre commisslon. Nous 
avons eu de longs debats, mais, comme vous avez pu en 
prendre connaissance en lisant le depllant qui vous est par
venu, nous ne sommes pas parvenus a trouver un polnt de 
vue commun sur des questions lmportantes. De mon point 
de vue, las solutlons apportees par la majorlte de la commls
sion ne sont pas soutenables et ne passeraient pas le cap 
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d'un referendum populalre, car il n'y a pas, sur les pro}ets 
envlsages par la majortte de la commlssion, un consensus. 
Dans cet etat, je vous invlte vlvement a soutenlr, au long de 
la dlscussion, les proposltlons de minorlte. 
S'agfssant enfln de la fol sur l'energfe nuclealre comme con
tre-projet lndlrect aux Initiatives populalres qui reclament 
l'abandon a moyen et a long terme de l'energfe nucleafre, on 
ne peut pas dlre, sl l'on se refere aux poslt!ons de la majorlte 
de la commlsslon, qu'll y alt verltablement un contre-projet. 
Le document qui nous est propose par fa majorlte de la com
mfssion contlnue a lalsser a penser qua le nuclealre est une 
option durable pour notre pays. C'est, de mon point de vue, 
faire fl de certalnes realltes qul ont conduit des pays voisins 
a renoncer ä cette energ!e et a preparer l'avenement d'ener
gles nouvelfes. 
Dans cet esprlt, Je vous lnvlte ä entrer en matlere, a exa
mlner attentlvement, dans le cadre de la discussion, les pro
positlons qul seront formulees par la minorlte de Ja com
mission. Sous reserve de changements fondamentaux dans 
cette discusslon, Je me reserve la possibllite tout ä !'heure, 
en fln de dlscussion, de soutenir les deux Initiatives, qul, 
alles, se reclament d'une volonte clalre et ferme de qultter a 
terme la filiere nuclealre, une energie qui a, II faut bien le 
constater, son avenlr largement derrlere eile. 

BQttlker Rolf (R, SO): Zu Beginn dieser Eintretensdebatte 
Ist folgende Frage aufzuwerfen: Brauchen wir Oberhaupt ein 
neues Kernenergiegesetz? Denn fOr den sicheren Betrieb 
der bestehenden Kraftwerke wäre eigentlich die bestehende 
Gesetzgebung grundsätzlich eine gen0gende Grundlage. 
Handlungsbedarf - das ist der entscheidende Punkt -- be
steht aber wegen erheblicher Unzulänglichkeiten bei den 
Bewllllgungsverfahren far Entsorgungsanlagen, weshalb ein 
aktualisiertes Kernenergiegesetz auch aus Sicht der KKW
Standortreglonen - Ich komme aus der Gegend von Gös
gen - zweckmässig Ist. Dabei wird vorausgesetzt, dass ein 
neues Gesetz dem sicheren und wirtschaftlichen Betrieb der 
bestehenden Kernkraftwerke keine sachlich unbegründeten 
Hindernisse In den Weg legt und dass es die Bewilligung 
von Entsorgungsanlagen tatsächlich -- das Ist der entschei
dende Punkt -- praxisnaher regelt. 
F0r mich sind an ein zukunftsgerichtetes Kernenergiegesetz 
folgende Forderungen zu richten: 
1. Der oberste Grundsatz bei der gesetzlichen Regelung der 
Kernenergie ist die Sicherheit. 
2. Der Internationale Aspekt: Angesichts der europaweiten 
Öffnung der Energiemärkte -- mit oder ohne Elektrizitäts
marktgesetz -- müssen der Kernenergie Rahmenbedingun
gen zugestanden werden, die mit denen anderer Energie
formen vergleichbar sind. 
3. Ein neues Kernenergiegesetz darf deshalb gegenüber 
dem heute geltenden Atomgesetz keine zusätzlichen 
Einschränkungen fOr den Betrieb der bestehenden Kern
kraftwerke und die Errichtung der zugehörigen Entsorgungs. 
anlagen einführen. 
4. Eln zukunftsgerlchtetes Kernenergiegesetz muss die en
ergiepolitische Handlungsfreiheit der kommenden Genera
tionen gewährleisten. Insbesondere soll das Gesetz alle 
wichtigen Optionen offen lassen, und zwar sowohl bei der 
Versorgung als auch bei der Entsorgung. Dies heisst na
mentlich, dass keine sachfremden zeitlichen Begrenzungen 
aufzunehmen sind. Sie sehen In der Fahne f0r die Detailbe
ratung, dass aus polltlschen Gründen eine ganze Reihe von 
völlig unnötigen zeitlichen Begrenzungen Ins Gesetz hinein
geschrieben worden sind. Darauf ist sowohl bei der Versor
gung als auch bei der Entsorgung grundsätzlich zu ver
zichten. 
5. Ein modernes Kemenerglegesetz soll eine Systematlsie
rung der BewllUgungsverfahren festlegen, mit der insbeson
dere die Endlagerung radioaktiver Abfälle in die Tat umge
setzt werden kann. Wir werden dereinst an diesem Gesetz 
gemessen werden, daran, ob es jetzt wirklich gelingt, eine 
Lösung fQr die Entsorgung, die Endlagerung radioaktiver Ab
fälle zu finden. 
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6. Als politisches Gegengewicht und zur demokratischen 
Abstatzung der Linie, die Option Kernenergie offen zu halten 
und die Betrlebsbewilllgungen zeitlich nicht zu begrenzen, 
sind In einem modernen Kernenergiegesetz die Volksrechte 
zu erweitern, Indem Rahmenbewilligungen fOr neue Kern
kraftwerke dem fakultativen Referendum unterstellt werden. 
Hier haben wir in der Kommission eine breite ZUst!mmung 
gefunden. 
7. Für mich Ist Artikel 9 des neuen Kernenergiegesetzes -
da bin Ich fundamental anderer Ansicht als Herr Gentil -- ent
scheidend. Die Wiederallfl}ereltung ist f0r mich zentral, und 
zwar aus grundsätzlichen Uberlegungen. Ich bin nämlich der 
Meinung, dass die Wiederaufbereitung aus Granden der 
Nachhaltlgkelt sichergestellt werden muss, natürlich mit den 
entsprechenden Auflagen, aber wichtig Ist, dass wir in einem 
zukunftsgerlchteten Kernenergiegesetz die Wiederaufberei
tung grundsätzlich verankern. Das sind wir dem neuen Kern
energiegesetz schon aufgrund der Bundesverfassung, In der 
die Nachhaltlgkeit in Artikel 73 verankert Ist, schuldig. 
In diesem Sinne bin ich für Eintreten auf dieses neue Kern
energiegesetz. 

Escher Rolf (C, VS): Ich spreche als Kommissionsmitglied, 
und zwar als Angehöriger jener Minderheit, die am Schluss 
die Vorlage abgelehnt hat. Ich lege Ihnen meine Interessen
bindungen offen: Ich bin Verwaltungsrat in vier Wasserkraft
Produktionsgesellschaften im Wallls, bei •zweien davon bin 
ich Präsident. Ich bin ein «Wasserkraftmensch» und damit 
kein «Atomfrltz». (Heiterkeit) Wir brauchen die Atomenergie 
noch auf längere Zelt hinaus, brauchen also die Produktion 
von Atomstrom. Diese Produktion und alles, was damit zu
sammenhängt, also auch die Entsorgung, muss anständig 
geregelt werden. 
Meine Schlussfolgerungen zum Voraus: ich werde auf die 
Vorlage eintreten, aber ich werde das Kernenergiegesetz in 
der Fassung der Kommission ablehnen. Wenn ich auch kein 
.. Atomfritz» bin, bin ich dennoch kein fundamentaler Atom
gegner. Ich bin in der Kommission beispielsweise dafür ein• 
gestanden, dass keine fixe Laufzeit für Kernkraftwerke 
festgelegt wird oder dass die Kantone kein Vetorecht beslt• 
zen sollen, weder ein rechtliches noch ein faktisches. 
Der Bundesrat hat das Kernenergiegesetz als Indirekten Ge
genvorschlag zu den beiden Volksinitiativen konzipiert. Fol
gerlchtlg hat damit der Bundesrat Elemente In das Kern
energiegesetz aufgenommen, die den Initianten entgegen
kommen, so beispielsweise das fakultative Referendum oder 
das Verbot der Wiederaufbereitung. Nun will die Mehrheit 
der Kommission dieses Verbot der Wiederaufbereitung aus 
der Vorlage kippen. Ich kann diesen Beschluss nicht mittra
gen, ich kann ihn nicht einmal nachvollziehen. 
1. Die Wiederaufbereitung ist sachlich für den Weiterbetrieb 
der schweizerischen Kernkraftwerke nicht notwendig. 
2. Die Wiederaufbereitung macht auch wirtschaftlich keinen 
Sinn. Sie Ist zu teuer. Das mag sich allerdings noch ändern. 
3. Die Umweltverschmutzung durch Wiederaufbereitungsan
lagen ist schwerwiegend. 
4. Wiederaufbereitungsanlagen sind äusserst verletzlich -
z. B. Im Falle eines Flugzeugabsturzes und noch viel mehr 
Im Falle eines Terroranschlags -. um ein Mehrfaches ver
letzllcher als Kernkraftwerke. In der Anhörung der Kommis
sion wurde auch unbestritten dargelegt. dass das entspre
chende Gefahrenpotenzial verheerend Ist. 
Ich werde ein Kernenergiegesetz ohne Wiederaufberei
tungsverbot nicht mittragen. 
Ein Letztes zur «Gegenvorschlagstauglichkelt» des Kern
energiegesetzes: Wie gesagt wollte der Bundesrat das Kern
energiegesetz als Indirekten Gegenvorschlag zu den beiden 
Volksinitiativen konzipieren. In Bezug auf die Frage, ob die 
Kommissionsfassung diesem politischen Erfordernis ent
spricht, ist rar mich die Antwort ein klares Nein. Die Kommis
sionsmehrheit ist weitgehend den Vorstellungen der Kern
kraftwerkbetrelber gefolgt; mit der Streichung des Wieder
aufbereitungsverbotes hat sie in meinen Augen den Bogen 
nicht nur 0berspannt, sie hat Ihn zerbrochen. Die Vorlage Ist 
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nach meiner festen Überzeugung nicht mehr „gegenvor
schlagstauglich"; sie Ist kein Gegenvorschlag mehr. Sie als 
Indirekten Gegenvorschlag bezeichnen zu wollen und damit 
die Frist fOr die Volksabstimmung Ober die beiden Initiativen 
zu verlängern, Ist nicht zulässig, Ist nicht einmal redlich. 
Ich werde auf die Vorlage eintreten, werde aber das Kern
energiegesetz in der Kommissionsfassung in der Gesamt
abstimmung ablehnen. Wenn ich es aber ablehnen muss, 
werde Ich der «Moratorium plus»-lnltiative zustimmen. 

Spoerry Vrenl (R, ZH): Die Kernenergie ist eines jener Dos
siers, bei dem sich die unterschiedlichen Standpunkte auch 
nach vielen Jahren kaum annähern. Vor gut zehn Jahren ha
ben Volk und Stände ein zehnjähriges Moratorium für den 
Bau neuer Kernkraftwerke in der Schweiz angenommen, 
den Ausstieg aus der Kernkraftproduktion Jedoch abgelehnt. 
Heute setzen wir uns mit den gleichen Forderungen, in ten
denziell noch verschärfter Form, auseinander. 
Die neue Moratoriums-Initiative beschlägt nicht nur den Bau 
neuer Kernkraftwerke, sondern verlangt zusätzlich für die 
bestehenden Werke nach 40 Betriebsjahren einen referen
dumspflichtlgen Bundesbeschluss fOr die Verlängerung der 
Betriebsbewilligung um jeweils höchstens zehn Jahre. Die 
Ausstiegs-Initiative verlangt die stllllegung nach spätestens 
30 Betriebsjahren, womit das letzte schweizerische Werk im 
Jahre 2014 vom Netz gehen müsste. Zusätzlich soll die Wie
deraufbereitung abgebrannter Brennelemente verboten wer
den. 
Der Bundesrat und die M ehrhelt der vorberatenden Kommis
sion lehnen beide Initiativen ab, nehmen aber Im Kernener
giegesetz ein wichtiges Anliegen der Initianten auf: Wir 
fahren das fakultative Referendum fOr die Erteilung einer 
Rahmenbewilligung ein. Wer eine Kernanlage bauen oder 
eine bestehende so erneuern will, dass Ihre Kapazität mass
geblich erhöht oder ihre Betriebsdauer markant verlängert 
wird, braucht eine Rahmenbewilligung, und diese wird nur 
unter strengen Voraussetzungen erteilt. 
Der Entscheid des Parlamentes Ober die Erteilung einer sol
chen Rahmenbewilligung unterliegt dem fakultativen Refe
rendum. In ZUkunft und Im Gegensatz zu heute ist es neu 
das Volk, das von Gesetzes wegen über eine ailfllll!ge Er
weiterung der Kernenergieproduktion In der Schweiz befin
den kann, und zwar nicht nur beim Bau eines neuen Werkes, 
sondern auch bei einer Zweckänderung bzw. Kapazitäts
erhöhung sowie einer grundlegenden Erneuerung eines 
Kernkraftwerkes zur massgeblichen Verlängerung seiner 
Betriebsdauer. 
Die Hauptargumente fOr die weitere Offenhaltung der Option 
Kernenergie in unserem Land sind im Wesentlichen eben
falls die gleichen wie vor zehn Jahren. Mit den Kernkraftwer
ken wird gegen 40 Prozent des schweizerischen Strombe
darfs gedeckt. Wir können kurzfristig nicht ohne grosse 
wirtschaftliche Schäden auf diesen Anteil am Strom verzich
ten. Nuklear produzierten Strom durch fossil erzeugten 
Strom zu ersetzen, kann wegen der CO:i-Problematlk je län• 
ger je weniger Infrage kommen. Das Potenzial der neuen er
neuerbaren Energien Ist leider noch auf längere Zelt hinaus 
nicht genügend. Der Import aus ausländischen fossil oder 
nuklear betriebenen Kraftwerken kann ja wohl keine glaub
würdige Alternative zu einem Verzicht auf die Kernenergie 
im eigenen Lande sein. 
Interessant Ist aber vielleicht auch ein Blick Ober unsere 
Grenzen hinaus: Im Oktober 2001, also vor wenigen Wo
chen, hat in Buenos Alres der Weltenergiekongress statt
gefunden. Dort hat kein einziges Land die nukleare 
Stromerzeugung als Inakzeptable Art der Energieproduktion 
bezeichnet, Im Gegenteil: In den Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen des Kongresses werden die Länder aufgefor· 
dert, alle Energieoptionen offen zu halten, weil der beste 
Weg zur Verbesserung der Sicherheit In der Energieversor
gung über die Energievielfalt führt. Zur Entschärfung der 
C02-Problematik wird neben der Wasserkraft die Kernkraft 
als das derzeit wirksamste Mittel bezeichnet. Die Länder mit 
dem höchsten Anteil an Kern- und/oder Wasserkraft haben 

die niedrigsten C02-Emissionen pro KIiowattstunde. Es wird 
ausdrücklich festgehalten, Kernkraftwerka und Wasserkraft
werke seien mit den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung 
für die Welt von morgen vertraglich; sie sollen deshalb auch 
weiterhin eine wichtige Rolle in der Elektrizitätserzeugung 
spielen. Gemäss der Internationalen Energieagentur hat der 
Endenergieverbrauch zwischen 1988 und 1998 um 8,4 Pro
zent zugenommen, der Elektrizitätsverbrauch dagegen um 
29 Prozent. Der Anteil der Elektrizität am Gesamtenergiever
brauch ist von 15 auf 18 Prozent gestiegen. Gemäss den 
jüngsten Perspektiven hält dieser Trend ungebrochen an. 
Sich vorzustellen, dass dieser zusätzliche Bedarf schwerge
wichtig über fossil betriebene Werke produziert werden 
sollte, Ist weder mit Bezug auf den irreversiblen Verbrauch 
der endlichen Ressource Erdöl noch klimapolltlsch, mit Be
zug auf die gewaltige Freisetzung von C02, eine mögliche 
Alternative. Aus all diesen GrOnden wollen sowohl der Bun
desrat wie auch die Kommission nach wie vor in unserem 
Land an der Option Kernenergie festhalten. Das heisst nicht, 
dass man die Kernenergie als Wunschenergie empfindet. 
Man Ist sich des Risikopotenzials, das diese Stromproduk
tion umfasst, durchaus bewusst. Man ist aber aufgrund aller 
Expertenaussagen ebenso der Ansicht, dass dieses bei 
strengen Sicherheitsvorschriften und rigoroser Kontrolle be
herrschbar sei. Die Gewährleistung von Schutz und Sicher
heit rar Mensch und Umwelt muss auch hier oberstes Gebot 
sein. Das neue Kernenergiegesetz wird daf0r noch griffigere 
Grundlagen bieten. 
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen Eintreten auf die Vor
lage. 

David Eugen {C, SG): Wie die Vorredner bin Ich der Mei
nung, dass wir die Kernenergie als moderne Technologie 
nüchtern und möglichst rational beurteilen müssen. Ich teile 
die Meinung, dass eine fundamentalistische und emotionale 
Diskussion zu nichts fQhrt. Aber zu einer rationalen Diskus
sion gehört eben auch die Beurteilung von neuen Technolo
gien unter dem Aspekt der Wertentscheidungen unserer 
Verfassung und insbesondere der Verfassungsziele, die Ge
sundheit der Bevölkerung sowie den Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen zu wahren. Jede neue Technologie muss 
sich an diesen Verfassungszielen messen lassen, und wir 
sollten dies auf eine Art und Weise tun, die elne vernünftige 
Diskussion ermöglicht. Dafür haben wir auch Grundlagen: 
Der Schweizerische Wissenschaftsrat hat Im Jahre 1999 -
übrigens im Auftrag des Parlamentes - eine Technologiefol
genabschätzung für die Kernenergie gemacht. Er hat einen 
Bericht vorgelegt und zum Ausdruck gebracht - das möchte 
ich hier aufzeigen-, dass drei Hauptrisiken dieser Technolo
gie bestehen, mit denen sich der Gesetzgeber auseinander 
setzen muss: 
Das erste Risiko bleibt das Unfalirls!ko, und zwar geht es 
hier insbesondere darum, dass bei einem Unfall eine aus
serordentlich katastrophale und über Generationen hinweg 
wirkende Quantität an Schaden entstehen kann, die grosse 
Teile der Bevölkerung betrifft. Die Erfahrungen haben ge
zeigt - Insbesondere natürlich Im Fall von Tschernobyl -, 
dass sich die bei einem Unfall freigesetzten radioaktiven 
stoffe nicht auf eine bestimmte Fläche in der Umgebung be
schränken lassen, sondern dass es zu einer grossflllchigen 
Kontamination der Umwelt und zu einer markanten strahlen
exposltlon der Bevölkerung kommt. Es Ist sicher richtig, 
wenn gesagt wird, dass die Schweizer Anlangen ein hohes 
Schutzniveau haben - ich möchte das auch akzeptieren, 
und es Ist sicher so. Dennoch müssen die Unfallrisiken sehr 
ernst genommen werden. 
1. Eine Unfallursache, die nie ausgeschlossen werden kann, 
ist menschliches Fehlverhalten in den komplexen Betriebs
abläufen und beim Auftreten von technischen Pannen in ei
ner Kernanlage. 
2. Auch technisches Versagen bleibt bei uns möglich. Wenn 
die Sicherheitssysteme Im Innern einer Kernanlage nicht 
ausreichen, um die Wärme aus dem Kernbrennstoff abzu
führen, kann es zu einer Kernschmelze und damit zum Ver
sagen aller Sicherheitssperren kommen. 
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3. Wir haben nach dem 11. September zur Kenntnis nehmen 
mOssen, dass unsere Kernanlagen gegen einen Vorfall, wie 
er sich In New York abgespielt hat, nicht gesichert waren. 
Wenn ein Flugzeug dieser Grtlsse in eine Kernanlage flie
gen wQrde, käme es zu einem katastrophalen Schaden. 
Das zweite Risiko, das besteht, Ist das ökologische, und 
zwar Insbesondere auch deshalb, weil das Entsorgungspro
blem nicht gelöst ist. Bel uns fallen, Jedes Jahr und von Je
dem Reaktor, 30 Tonnen hochradloaktives Schwermetall an. 
Nach einer Betriebszeit von 30 Jahren ergibt das 900 Ton
nen. Wir haben fOr diese 900 Tonnen, die anwachsen und 
weiterhin anwachsen werden, keine Entsorgungslösung. 
Diese Abfälle müssen für immer, das helsst fOr Millionen 
Jahre, sicher von der Biosphäre getrennt aufbewahrt wer
den, weil sie eine lebensgefährliche Strahlenbelastung Ober 
sehr lange Zeiträume bewirken. Eine Lösung wurde bis 
heute nicht gefunden. Wer eine Technologie betreibt, muss 
sich mit der Frage konfrontieren lassen, was er mit den Ab
fällen macht, und jemand, der eine Technologie betreibt, 
ohne eine korrekte Lösung für die Abfälle vorlegen zu kön
nen, verletzt die eingangs erwähnten Verfassungsziele. 
Das dritte Risiko, das bei dieser Technologie besteht. ist ein 
slcherheltspolltlsches. Wir wissen, dass insbesondere bei 
der Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen zusätzliches 
Plutonium produziert wird, und zwar in hohem Masse. Die 
Produktion von Plutonium erhöht permanent die Gefahr des 
Missbrauchs dieses Materials für die Produktion von Atom
bomben. Es werden heute wegen der Prollferatlonsgefahr 
grösste Anstrengungen unternommen, um das aus dem Kal
ten Krieg stammende Plutonium abzubauen, zu reduzieren. 
In diesem Kontext Ist es widersinnig, wenn mit einer Techno· 
logle neues Plutonium produziert wird. 
Das sind die Ergebnisse, die auch der Schweizerische Wls• 
senschaftsrat in seinem Bericht von 1999 hervorgehoben 
hat. 
Die Gesetzesvorlage muss sich nach meiner Überzeugung 
daran messen lassen, wie sie mit diesen drei Hauptrisiken 
umgeht. Ich denke, die bundesrätliche Vorlage, die sich zu
gunsten dieser Technologie ausgesprochen hat, geht bereits 
an den Rand dessen, was unter den genannten Aspekten 
verantwortbar ist Die Schweiz gehört mit dieser Vorlage zu 
den wenigen Industriestaaten, welche die Atomtechnologie 
nur In bescheidenem Masse begrenzen und aus ökonomi
schen GrOnden erhebliche Risiken für die Gesundheit der 
Bevölkerung In Kauf nehmen. 
Die Kommission geht nun mit Ihren Anträgen weit über das 
hinaus. Sie 0berschreitet die Grenzen, die sich der Bundes
rat im Hinblick auf die öffentlichen Interessen am Schutz der 
Gesundheit der Bevölkerung gesetzt hat, und nimmt be
wusst ein erhebliches zusätzliches Gefahrenpotenzial In 
Kauf. Ich teile die Meinung, die Kollege Escher vorhin geäus
sert hat, dass die Beratungen in der Kommission In starkem 
Ausmasse von den Interessen der Vertreter der schwelzeri• 
sehen Kernenergie dominiert waren. Diese Beurteilung 
kommt Im Übrigen auch In einem «NZZn-Artlkel zum Aus• 
druck, der kurz nach Veröffentlichung der Resultate unserer 
Kommissionsberatungen publiziert worden Ist. 
Ich möchte eigentlich den Rat einladen, der Minderheit zu 
folgen, dem Entwurf des Bundesrates In den wesentlichen 
Punkten zuzustimmen und die notwendigen Korrekturen an 
dieser Vorlage anzubringen. Wenn Sie das nicht tun - auch 
hier teile ich die Meinung von Kollege Escher -, kann diese 
Vorlage nicht als Gegenvorschlag zu den beiden Initiativen 
betrachtet werden, weil man In gewissen Bereichen sogar 
Ober das hinausgeht, was die heutige Rechtslage Ist; man 
verzichtet In dieser Vorlage ja auch auf den Bedürfnisnach
weis. 
Ich bitte Sie also, auf die Vorlage einzutreten und den Min
derheitsanträgen zu folgen. 

Schwelger Rolf (R, ZG): Die Kollegen Escher, David und 
Gentil haben zum Ausdruck gebracht, dass sie die Vorlage, 
wie sie Ihnen von der Kommission präsentiert wird, nicht als 
Gegenvorschlag betrachten bzw. Zweifel daran haben, ob 
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diese Vorlage als Gegenvorschlag betrachtet werden kann. 
Ich teile diese Beurteilung nicht. 
Wenn wir sie uns vergegenwärtigen, beruht die Vorlage, wie 
sie die Kommission Ihnen vorlegt, auf zwei Kerngedanken: 
Der erste Kerngedanke kann In der Tat als atomfreundllch 
betrachtet werden. Unser Vorschlag schafft nämlich In for
meller Hinsicht klare Verhältnlsse und klare Kompetenzen, 
die es einem potenziellen Betreiber ermöglichen, In Zukunft 
den Umfang und die Risiken der Planung und des Bewilli
gungsverfahrens eines AKW auch tatsächlich zu über
schauen und zu beurteilen. Dies Ist die zentrale Vorausset
zung dafür, dass die Planung und der Bau eines AKW 
überhaupt wieder ernsthaft erwogen werden können. Dies 
wiederum bedeutet nichts anderes, als dass die Option 
Kernenergie auch für die Zukunft Realität bleibt bzw. wieder 
Realität werden kann. Es ist durchaus vorstellbar, dass 
vorab Überlegungen bezüglich unseres Klimas, aber auch 
ein Erstarken des Vertrauens In die Sicherheit der Kernener
gie dazu führen werden, erneut in die Kernenergie investie• 
ren zu wollen. Diese Option durch Verbote, Moratorien oder 
durch eine zu rigorose Kompliziertheit der Kernenergiege
setzgebung rechtlich oder faktisch relativieren zu wollen, 
kann nicht Im Interesse eines prosperierenden Wirtschafts
standortes liegen. 
Der zweite Kerngedanke besteht nun darin, dass wir es de
mokratisch als nicht verantwortbar betrachten, wenn die Op
tion Kernenergie zukünftig dem Entscheid des Volkes 
vorenthalten würde. Richtig Ist vielmehr, dass die Stimmbür
gerinnen und Stimmbürger Im konkreten Einzelfall und in 
Kenntnis aller relevanten Umstande über den Bau eines 
neuen AKW sollen abstimmen können. 
Die Kombination der Gewährleistung einer rechtllch und ver
fahrensmasslg sauber strukturierten Option für die Kernen
ergie, gepaart mit der allen Stimmbürgerinnen und Stimm
bürgern offen stehenden Möglichkeit, Ober die tatsächliche 
Realisierung dieser Option an der Urne abstimmen zu kön
nen, ist die staatspolitisch relevante Verbesserung gegen
über dem lstzustand. Wegen dieser demokratischen Kompo
nente muss das nun vorliegende Kernenergiegesetz auch 
materiell betrachtet als Gegenvorschlag zur Initiative gelten. 
Auf die Vorlage kann deshalb auch unter dem Aspekt des 
lnltiatlvrechtes eingetreten werden. 
Ich stelle In diesem Sinne Antrag. 

Lombard! Fillppo (C, Tl): Wie Kollege Escher bin ich kein 
«Atomfritz», ich bin aber auch kein Atomgegner. Ich kann 
deshalb mit vielen Anträgen der Mehrheit unserer Kommis
sion leben. Ob dieses Gesetz aber effektiv als indirekter Ge
genvorschlag zu den beiden Volksinitiativen gelten kann, 
bleibt für mich auch fraglich. Wenn wir immerhin versuchen 
wollen, dieses Gesetz so zu verkaufen, dann sollten wir we
nigstens versuchen, die Energieproblematik ganz allgemein 
zu betrachten. Dann lohnt es sich, wenn wir ein wenig weiter 
sehen und nicht nur die verschiedenen Aspekte der Kern
energie als solche betrachten, sondern auch versuchen, 
zwecks Minderung unserer Abhängigkeit von der Kernener
gie und von den ausländischen Energiequellen auch den er• 
neuerbaren Energien eine gewisse Unterstützung zu gewäh
ren. Das wenigstens sollten wir tun, damit dieses Gesetz 
den Bürgerinnen und Bürgern als indirekter Gegenvorschlag 
schmackhaft gemacht werden könnte. 
Deshalb werde ich die Mehrheit In den meisten Anliegen un
terstützen, werde aber einem Minderheitsantrag zustimmen, 
mit dem die erneuerbaren Energien auch in diesem Gesetz 
unterstützt werden. 

Slongo Marianne (C, NW): Das vorliegende Gesetz bietet 
uns eine gute Grundlage fOr die parlamentarische Behand
lung des sensiblen Bereichs der Kernenergie. Ich betrachte 
das vorliegende Konzept als ausgewogen und seine Inhaltli
chen Aspekte als vernünftig und umsetzbar. Ich bin der Mei
nung, dass wir auch künftig bei der Versorgung unserer 
Gesellschaft und Wirtschaft auf die verantwortungsvolle Ver
wendung von Kernenergie nicht verzichten können. Alterna-
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tivenerglen sind ergänzend und zwingend zu fördern und 
auszubauen. Wie bestens bekannt, sind die Abfallprodukte 
der Kernenergie nicht nur bei uns Gegenstand heftigster 
Diskussionen und emotionaler Auseinandersetzungen. Es 
gilt. politische Zeichen zu setzen und die Problematik der si
cheren Abfallentsorgung mit grösster Sensibilität anzuge
hen. 
Der Kanton Nidwalden als möglicher Standortkanton fQr 
kurzlebige, schwach- und mittelaktive Abfälle erlebt seit Jah
ren eine heftig gefQhrte politische Meinungsbildung. Nach 
dem Nein im Jahr.1995 hat sich Im Zusammenhang mit ei
nem Konzessionsgesuch zum Bau eines Sondierstollens die 
politische Kontroverse erneut akzentuiert. Ich begrosse 
diese lebhafte Meinungsbildung unter dem Aspekt der Sach
llchkelt und mit Blick auf die unabdingbare Notwendigkeit der 
sicheren Entsorgung der bereits vorhandenen nuklearen Ab
fälle. 
Ich darf Sie ganz kurz Ober den derzeitigen Stand der Ent
sorgungsdiskussion in Nldwalden informieren: Am 25. Sep
tember dieses Jahres hat unser Regierungsrat der Genos
senschaft fQr nukleare Entsorgung Wellenberg (GNW) die 
Konzession fQr den Bau eines Sondierstollens erteilt. Die 
Untersuchungen warden der Eignungsabklärung des Wel
lenbergs dienen. GestQtzt auf die Empfehlungen der Kanto
nalen Fachgruppe Wellenberg (KFW) unter der Leitung von 
Professor Walter Wildl hat die Kantonsreglerung verschie
dene Bedingungen und Auflagen fQr die Freigabe des Stol
lenvortriebes In die Konzession aufgenommen. Anzumerken 
ist dabei, dass auf Jeden Fall unser Nldwaldner Stimmvolk In 
dieser Angelegenheit das letzte Wort haben wird. zu dieser 
erteilten regierungsrätlichen Konzession sind Einsprachen 
eingegangen, welche teilweise erledigt oder abgewiesen 
worden sind. Zurzeit sind noch Elnspracheverfahren hängig, 
was dazu führt, dass der Regierungsrat noch keinen Termin 
fQr die Volksabstimmung über den Bau eines Sondierstoi
lens ansetzen konnte. 
Unter Artikel 104 des vorliegenden Gesetzes hat unsere 
Kommission ohne Gegenstimme - wie ich gehört habe -
den bestehenden Forderungen der Nidwaldner Mitbürgerin
nen und MltbOrger Rechnung getragen. Es freut mich als 
Standesvertreterin dieses Kantons, dass dadurch ein klares 
politisches Zeichen gesetzt wird. Ich bin überzeugt, dass mit 
der BerOckslchtlgung dieser AnsprOche eine gute Vorausset
zung für die weitere sachliche und politische Entscheidungs
findung In Nldwalden gegeben Ist. Dieses Mitspracherecht 
der Nldwaldnerlnnen und Nidwaldner Ist schon seit vielen 
Jahren gesetzlich verankert. Ich anerkenne, dass In Artikel 
104 die bestehenden Spielregeln - wenn ich so sagen darf -
eingehalten und umgesetzt werden. 
Ich bin für Eintreten auf diese Vorlage. 

Leuenberger Morltz, Bundespräsident Seit ich In der eid
genössischen Politik mitmache, seit 1979, gab es sieben 
Initiativen, die die Kernenergie betroffen haben. Eine, die 
Moratoriums-Initiative, wurde angenommen, alle anderen 
wurden abgelehnt. Seit den Neunzlgerjahren gab es zahl
reiche energlepolltische Dialoge. Es gab Konfliktlösungs
gruppen betreffend radioaktive Abfälle. Es Ist nichts dabei 
herausgekommen. Die Umweltorganisationen haben sich 
zurückgezogen. Betreffend Wasserkraft gab es als Resultat 
Vorschläge für Konfliktlösungsverfahren. Bel den Übertra
gungsleitUngen Ist ein Resultat herausgekommen, nämlich 
einen Sachplan zu erstellen. Dann folgte der Energiedialog, 
1996 und 1997, mit dem Erfolg, dass Mitte 1997 In einer 
Zwischenbilanz unseres Departementes festgestellt werden 
konnte, dass die KKW welterbetrieben werden, solange sie 
sicher sind, dass es dafür aber in diesem Gesetz ein fakulta
tives Referendum für neue KKW geben solle. Dann gab es 
eine Arbeitsgruppe «Eneregle-Dlalog Entsorgung" unter der 
Leitung von Professor Ruh, wo es zu keiner Einigung kam. 
Anfang 1999 fanden dann Gespräche mit Bundesrat Cou
chepln und mir statt, sowohl mit den KKW-Betreibern als 
auch mit ihren Gegnern und den Kantonen. Es gab ebenfalls 
keine Einigung. 

Wir können also feststellen, dass In den Bereichen Wasser• 
kraft und Übertragungsleitungen jewelien Fortschritte in der 
Zusammenarbeit und in der Dialogfindung möglich sind. Bel 
der Kernenergie aber gibt es im Wesentlichen nie einen 
Konsens. Einen entscheidenden Schritt brachte dann aber 
doch der Bericht der Expertengruppe « Entsorgungskon
zepte für radioaktive Abfälle» (Ekra) unter Professor Wildi. 
Dort wurde im Februar 2000 ein Konzept der kontrollierten 
geologischen Tiefanlagerung vorgestellt. Eine Folge davon 
war dann, wie Frau Slongo gesagt hat, die Kantonale Fach
gruppe Wellenberg, die dieses Konzept Ekra umsetzen 
kann. 
Nun Ist es so. dass der Bundesrat die beiden Volksinitiativen 
ablehnt. Die Initiative «Strom ohne Atom» halten wir für ei
nen zu negativen Eingriff In die Volkswirtschaft. Das Import
verbot für nuklear- oder fossllthermischen Strom betrachten 
wir als kaum durchsetzbar, wenn wir aussenhandelsrecht
liche Realitäten zur Kenntnis nehmen. Die Initiative «Morato
rium plus» erschwert die Offenhaltung der Option Kernener
gie; es Ist ein Beschluss des Bundesrates, dass er diese Op
tion offen halten will. Beide Initiativen erschweren die Errei
chung der C02-Ziele. Massnahmen zur Neutra!isierung oder 
zur Reduktion der C02-Emissionen worden uns erhebliche 
Belastungen bringen, wenn wir es auf diesem Wege machen 
warden. 
Wir haben deswegen dieses Kernenergiegesetz als einen 
Gegenvorschlag ausgearbeitet, mit dem fakultativen Refe
rendum fQr neue Kernanlagen, mit dem Verbot der Wieder
aufarbeitung, mit einem Entsorgungskonzept gemäss der 
Arbeitsgruppe Ekra unter Professor Wlldl, mit einer Slcher
stellung der Finanzierung der Stilllegungs- und Entsor
gungskosten und mit einem Beschwerderecht an verwal
tungsunabhängige Gerichtsbehörden. 
Die Initiativen und das Gesetz möchten wir nicht getrennt 
voneinander, sondern miteinander behandeln. Wollte man 
die Abstimmung Ober die Initiativen vorziehen, ohne dass 
man den wesentlichen Inhalt des Gesetzes - wie Immer es 
dann herauskommt - kennt, hätte das beträchtliche politi
sche Risiken, auch in der Diskussion um die Initiativen, 
wenn dann abgestimmt werden sollte. Wir sind auch der 
Meinung: Wenn die Initiativen zur Abstimmung kommen wür
den, ohne dass das Kernenergiegesetz oder sämtliche Ele
mente, die es Inhaltlich zu einem Gegenvorschlag machen, 
bekannt wären, dann wären die Chancen für die Ausstiegs
initiative erhöht, und die Initiative «Moratorium plus» hätte 
durchaus gute Chancen. Aber das ist eine Einschätzung be
züglich eines Abstimmungsergebnisses, das wir jetzt natür
lich noch nicht kennen. 
Nun fragen wir uns - das haben sich auch einige Redner ge
fragt -: Ist dann dieses Gesetz, falls der Rat die Anträge Ih
rer Kommission übernehmen wOrde, tatsächlich noch ein 
Gegenvorschlag? Vor allem das Verbot der Wiederaufarbei
tung, aber auch die Nachschusspfllcht beim Stilllegungs
und Entsorgungsfonds sind doch dermassen wichtige inhalt
liche Elemente, dass man kaum mehr materiell von einem 
Gegenvorschlag sprechen kann, und das haben Sie ver
schiedentlich verneint. 
Gewiss Ist es so, dass es nirgends eine klare rechtliche Defi.. 
n!tion gibt, was ein Gegenentwurf Ist, ob er z. B. schon dann 
als solcher bezeichnet werden kann, wenn er dieselbe Mate
rie betrifft. Auf das läuft es letztlich hinaus. Es Ist klar: Das 
KEG betrifft dieselbe Materie. Aber kann deswegen von ei
nem Gegenentwurf gesprochen werden? Dann müssen wir 
uns halt doch einen Vorwurf gefallen lassen. Wir haben die
ses Gesetz nur deswegen als Gegenentwurf bezeichnet, 
damit alle Vorlagen miteinander zur Abstimmung kommen 
können, die beiden initiativen und der Gesetzentwurf, falls 
dagegen das Referendum ergriffen wird. Denn dann können 
die Behandlungsfrist und der Abstimmungstermin für die lni• 
tlatlven entsprechend verlängert werden. Indem wir die Vor
lage als Gegenentwurf bezeichnen, können wir die Fristen 
entsprechend verlängern. Es könnte zumindest gesagt wer
den, das entspreche Treu und Glauben nicht sehr. 
Die Umsetzung der beiden Atom-Initiativen ist technisch 
machbar, aber es wäre dann eine wesentlich verstärkte En-
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erglepolltik nötig, die hier In den Räten auch finanziell Immer 
wieder verunmöglicht wurde. Der Stimmbürger ist bis jetzt 
nicht bereit gewesen, die finanziellen Mittel, also eine Ener
gieabgabe, zur Verfügung zu stellen. Daher wäre es sinnvoll, 
die bestehenden KKW weiter zu betreiben, solange sie si
cher sind und keine Ersatzanlagen zur Verfügung stehen, 
mit welchen das C02-Ziel erreicht werden könnte. 
Wir haben Ihnen den Entwurf eines Kernenergiegesetzes 
unterbreitet. Wir finden, der Name ulndlrekter Gegenent
wurf» sei bei unserem Entwurf materiell angebracht. Hier 
haben wir auch Entscheide im Sinne eines Beitrages zum 
energiepolitischen Dialog getroffen, In der Meinung, man 
könne sich so auf den Gesetzentwurf statt auf die Initiativen 
einigen. 
Ich komme auf die wesentllchen Unterschiede, also vor al
lem Wiederaufarbeitung und Nachschusspfllcht beim Still
legungs- und Entsorgungsfonds, bei der Detailberatung 
zurück und ersuche Sie, auf die Vorlage einzutreten. 

3. Kernenergiegesetz 
3. Lol sur 1'6nergle nucl6alre 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
l:entrtJe en matiere est decldee sans opposft/on 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et pr6ambule, art. 1 
Proposition de /a commiss/on 
Adherer au proJet du Conseil fed6ral 

Angenommen -Adopte 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), fQr die Kommission: Im Atom
gesetz waren auch Strahlenschutzbestlmmungen enthalten. 
Diese wurden neu Ins Strahlenschutzgesetz übemommen. 
Das Strahlenschutzgesetz regelt alle Aspekte des Strahlen
schutzes umfassend. Es gilt also auch für Kernanlagen, 
sofern das Kernenergiegesetz keine besonderen Regeln 
enthält. 

Angenommen -Adopte 

Art. 3 
Antrag der Kommission 

k. Wiederaufarbeitung: mechanische Zerlegung der abge
brannten Brennelemente, chemische Auflösung des Oxid· 
Brennstoffes und Trennung In Uran, Plutonium und Spaltpro
dukte. 

Art. 3 
Proposition de Ja commlssion 

k. Retraltement: le demontage mecanique des elements 
combustlbles uses, la dlssolution chlmlque de l'oxyde com
bustlble et la separatlon en uranium, plutonium et prodults 
de flsslon. 

Fonrter-Vannlnl Erika (R, SG), tor die Kommission: Gestat
ten Sie kurz einige Bemerkungen zu einigen Begriffen. 
Zu Buchstabe c, «geologisches Tlefenlager»: Bis jetzt hat 
man den Begriff «Endlagerung» gebraucht. Gemäss dem 
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neuen Konzept der geologischen Tlefenlagerung Ist vorge
sehen, die radioaktiven Abfälle in einem Pilotlager zu beo
bachten. Wenn die Lagerkavernen gefallt sind, werden sie 
verschlossen. Das Pllotlager, in das eine repräsentative An
zahl Abfallsorten eingebracht wird, bleibt offen, wird instru
mentiert und während längerer Zeit beobachtet. Erst wenn 
festgestellt wird, dass slch das Lager nicht verändert hat, 
und die Wissenschaft zum Schluss kommt. dass der dau
ernde Schutz von Mensch und Umwelt gewährleistet Ist, und 
die Zustimmung des Standortkantons gemass Artikel 38 Ab· 
satz 2 vorliegt, wird das Lager verschlossen. Der Bundesrat 
kann aber gemäss Artikel 38 Absatz 3 eine weitere, befris
tete Überwachung anordnen. 
Zu Buchstabe b, «Entsorgung»: Wenn die Brennelemente 
nicht mehr wiederaufgearbeitet werden müssen, müssen sie 
zerlegt und in einen Kupferblock gegossen werden, sonst 
kann man sie einem geologischen Tlefenlager nicht zufüh
ren. Mit dem Begriff «Konditionierung» ist also die Vorberei
tung fOr die Lagerung in einem geologischen Tiefenlager 
gemeint. 
Dann noch kurz zum neuen Buchstaben k, «Wiederaufarbei
tung»: Gemass Kommission sollte auch die Wiederaufarbei
tung klar definiert werden, dies unabhängig vom Entscheid, 
ob sie zugelassen werden soll. 

Angenommen - Adopte 

Art.4 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Beim Betrieb von Kernanlagen sowie beim Umgang mit nu
klearen Gatern und radioaktiven Abfällen dürfen Mensch 
und Umwelt •..• 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.4 
Proposition de la commlssion 
Al. 1 
Lors de l'exploitation de centraies, de la manipuiation de ma
tieres nucleaires et de la gestlon des dechets radioactifs, 
l'utilisatlon de l'energie nucleaire ne dolt ni exposer l'homme 
et l'environnement .... 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Bei der 
Ergänzung Im Antrag der Kommission handelt es sich ledig
lich um eine Präzisierung des Begriffes «Nutzung der Kern
energie». 

Angenommen - Adopte 

Art.5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlssion 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 6 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Gentil) 
Abs. 1, 3, 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Der Bundesrat führt die Bewilligungspflicht ein fQr: .... 

.. 
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Art. 6 
Proposition de Ja commission 
Majorltd 
Adherer au projet du Conseil federal 

Mlnorlte 
(Gentil) 
Al. 1, 3, 4 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
Le Consell federal lntroduit un reglme d'autorisatlon: .... 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Die 
Mehrheit Ihrer Kommission möchte hier dem Bundesrat fol
gen. Die Kann-Formulierung ist deshalb gegeben, weil der 
Bundesrat nur In Bezug auf jene Güter iegiferiert, die in die
sen Listen aufgeführt sind. Dabei hält er sich an die interna
tional anerkannten Grundsätze. 
Gestatten Sie In diesem Zusammenhang noch kurz einige 
Erläuterungen, wie sich die Abgrenzung betreffend nuklea
rer Güter nach Kernenergiegesetz sowie Kriegsmaterial
und Güterkontrollgesetz verhält Alle drei Gesetze betreffen 
Güter, die für die Herstellung von Massenvernichtungswaf
fen dienen können, und zwar In den Bereichen der Atom-, 
Biologie- und Chemiewaffen und der dazu dienenden Trä
gerraketen. Beim Kriegsmaterial geht es darüber hinaus um 
gewöhnliche Waffen, das heisst nicht Massenvernichtungs
waffen. Gemeinsamer Zweck dieser drei Gesetze ist die 
Nichtverbreitung solcher Massenvernichtungswaffen. Das 
Atomgesetz sowie das Kernenergiegesetz enthalten die 
rechtlichen Grundlagen für die schweizerische Kontrolle der 
Einfuhr, Durchfuhr und vor allem der Ausfuhr von Nukleargü
tern und entsprechender Technologie. Sie erfassen nukleare 
GOter Inklusive Technologie, die für die Nutzung der Kern
energie bestimmt sind oder dafür benötigt werden. Danaben 
finden sich In diesen Gesetzen Bestimmungen Ober den 
physischen Schutz von Kernmaterlallen und Kernanlagen. 
Ich empfehle Ihnen, hier der Mehrheit zu folgen. 

Gentll Pierre-Alaln (S, JU): La minorlte propose, ä. l'article 6 
allnea 2, d'lntrodulre une stlpulatlon ferme, c'est-ä.-dlre de 
preclser que le Conseil federal lntroduit dans tous les cas un 
regime d'autorlsatlon. De notre point de vue, la formuie 
potestatlve est lnsufflsante, notamment lorsqu'il s'agit de 
materieis et d'equlpements, mais aussi lorsqu'II s'aglt de 
technologie. II nous paratt important que le Conseil federal 
introdulse un systeme d'autorisatlon clalr. 
L:artlcle 6 allnea 4, qui n'est pas conteste, prevoit au surplus 
que le Conseil federal regle la procedure. II pourrait donc 
parfaitement, dans notre esprit, introdulre des procedures 
allegees, le princlpe etant qu'il taut une autorisatlon. 
Compte tenu des rlsques lnherents ä l'utilisatlon et a la diffu
sion de materiels, mais surtout de technologles nuclealres, 
je vous invite a revoir le systeme d'autorisation et ä intro
duire son prlncipe de maniere terme. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Es geht um eine 
Kann-Formulierung oder um eine zwingende Formullerung. 
Die Kommissionspräsidentin hat Ihnen gesagt, warum sich 
das «Kann„ vor allem in erster Linie auf die Frage bezieht, 
für welche Güter eine Bewilligungspflicht eingeführt werden 
soll. Es ist nicht unbedingt erforderlich, Tätigkeiten, die nach 
einem neuen Internationalen Zusatzprotokoll neu der Kon
trolle unterstehen, allesamt bewllllgungspfllchtlg zu erklären. 
Es kann zum Teil auch eine Meldepflicht genügen. 
Daher würde ich Sie im Sinne einer Flexibilität für den Bun
desrat auch ersuchen, ihm und der Mehrheit zu folgen. 

Abs. 1, 3, 4-AI. 1, 3, 4 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 27 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 8 Stimmen 

Art. 7 
Antrag der Kommission 

b. keine Gründe der Nichtverbreitung von Kernwaffen, ins
besondere völkerrechtlich nicht verbindliche internationale 
Kontrollmassnahmen, die von der Schweiz unterstützt wer
den, entgegenstehen; 

Art. 7 
Proposition de /a commission 

b. si aucun motif dO a la non-prollferatlon des armes nucleai
res, dont en partlculler les mesures de contrOle Internationa
les non obllgatoires du point de vue du droit international 
soutenues par la Sulsse, ne s'y oppose; 

David Eugen (C, SG): Ich möchte Herrn Bundespräsident 
Leuenberger bitten, sich zur Frage zu äussern. ob die Be
stimmung, die wir hier vorsehen, mindestens gleich streng 
ist und gleich gehandhabt wird wie jene des Güterkontrollge
setzes. Mir geht es darum, dass ich diese Bestätigung hier 
erhalte; sie wurde in der Kommission so abgegeben. Ich 
möchte einfach ausdrücklich festgehalten haben, dass wir 
nach dem Kernenergiegesetz keine schwächere Regelung 
bezüglich Proliferation von Gütern im Zusammenhang mit 
Kemanlagen schaffen, als dies nach unserem Güterkontroll
gesetz der Fall Ist. 

Leuenberger Morltz, Bundespräsident Rllckbllckend auf 
die Beratungen In der Kommission ist es ja so, dass dieser 
Antrag auf einen Antrag David zurückgeht. Die neue Formu
lierung wurde im Sinne des Güterkontrollgesetzes ergänzt. 
Es besteht keine materielle Differenz zum Entwurf des Bun
desrates zum KEG, und ich kann Ihnen gerne bestätigen, 
dass es keinen Unterschied zum Güterkontrollgesetz gibt. 

Angenommen -Adopte 

Art.8 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.3 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Gentil) 
Streichen 

Abs. 4 
Bewllligungen für nukleare GOter werden verweigert, wenn 
die Vereinten Nationen oder Staaten, die sich zusammen mit 
der Schweiz an internationalen Exportkontrollmassnahmen 
betelllgen, die Ausfuhr solcher Güter verbieten und wenn 
sich an diesen Verboten die wichtigsten Handelspartner der 
Schweiz beteiligen. 

Art.8 
Proposition de /a commlsslon 
Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

A/.3 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Minorite 
(Gentll) 
Blffer 

A/.4 
Las autorisations concernant les artlcles nuclealres sont re
fusees lorsque las Nations Unies ou certalns Etats qui, 
comme la Suisse, partlclpent a des mesures internationales 
de contrOle des exportatlons, interdlsent l'exportation de tels 
biens, et sl les prlncipaux partenalres commerclaux de la 
Sulsse s'assoclent a ces mesures d'lnterdictlon. 

Abs. 1, 2, 4 -Al. 1, 2, 4 
Angenommen -Adopte 

Abs. 3-AI. 3 

Le presldent (Cottler Anton, presldent): Über den Antrag 
der Minderheit Gentil Ist bei Artikel 6 Absatz 2 entschieden 
worden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on Ja propositlon de 1a majorite 

Art9 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel 
Ausfuhr zur Wiederaufarbeitung 
Text 
FOr die Ausfuhr von abgebrannten Brennelementen zur Wie
deraufarbeitung wird eine Bewilligung erteilt, wenn zusätz
lich zu den Voraussetzungen nach Artikel 7: 
a. der Empfängerstaat In einer vOlkerrechtllchen Vereinba
rung der Einfuhr der abgebrannten Brennelemente zur Wie
deraufarbeitung zugestimmt hat und sich die Schweiz und 
der Empfängerstaat Ober eine Rücknahme der Abfälle geei
nigt haben; 
b. Im Empfängerstaat eine geeignete, dem Internationalen 
Stand von Wissenschaft und Technik entsprechende Wie
deraufarbeitungsanlage zur Verfügung steht; 
c. die Durchfuhrstaaten der Durchfuhr zugestimmt haben; 
d. der Absender mit dem Empfänger der abgebrannten 
Brennelemente mit ZUstlmmung der vom Bundesrat be
zeichneten Behörde verbindlich vereinbart hat, dass der Ab· 
sender die bei der Wiederaufarbeitung entstehenden Abfälle 
oder allenfalls die noch nicht wiederaufgearbeiteten abge
brannten Brennelemente zurQcknimmt; 
e. der Empfängerstaat Internationale Übereinkommen Ober 
die Sicherheit von Kernanlagen und die Behandlung abge
brannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle ratifiziert 
hat; 
f. die Wiederaufarbeitung durch eine Internationale Organi
sation kontrolliert wird; 
g. Vertrage Ober den vollständigen Einsatz des bei der Wie
deraufarbeitung abgetrennten Plutoniums In Mischoxid
Brennelementen vorliegen. 

Minderheit f 
(David, Eplney, Escher, Gentil) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit II 
(lnderkum, David, Eplney, Escher, Gentil) 
(falls der Antrag der Mehrheit angenommen wird) 
Streichen 

Art 9 
Proposition de la commiss/on 
Majorite 
T/tre 
Exportatlon pour retraltement 
Texte 
t:exportatlon d'elements combustlbles uses pour le retraite
ment est autorisee sl, en sus des condltlons selon l'artlcle 7: 
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a. l'Etat destinataire a approuve dans une convention Inter
nationale l'importatlon d'elements combustibles uses pour le 
retraltement et si la Sulsse et l'Etat destlnataire ont convenu 
d'un accord sur la reprlse des dechets; 
b. l'Etat destinatalre dispose d'une Installation de retraite
ment appropriee, correspondant a l'etat de la sclence et de 
la technique au niveau international; 
c. les Etats par lesquels translter ont approuve le translt; 
d. l'expedlteur a convenu de maniere contraignante avec le 
destlnatalre, avec l'approbatlon de l'autorlte deslgnee par le 
Conseil federal, qua l'expedlteur reprendralt les dechets pro
dults par le retraltement ou, le cas echeant, les elements 
combustlbles uses non encore retraltes; 
e. l'Etat destlnataire a ratifle des conventlons Internationales 
sur la sorete des Installations nucleaires et sur la gestion du 
combustlble use et des dechets radioactifs; 
f. le retraitement est contrOle par une organlsatlon Internatio
nale; 
g. il existe des contrats sur l'utllisation integrale, dans des 
elements combustibles a l'oxyde mixte, du plutonium ob
tenu. 

M/norite I 
(David, Eplney, Escher, Gentil) 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Minorite ff 
(lnderkum, David, Eplney, Escher, Gentil) 
(au cas ou la proposition de la majorite seralt adoptee) 
Biffer 

Forster-VaMlnl Erika (R, SG), fQr die Kommission: Hier 
handelt es sich um den eigentlichen Kernartikel des Geset
zes. Dle Kommission hat sich entsprechend lange mit Artl• 
kel 9 auseinander gesetzt. Gestatten Sie mir deshalb vorerst 
einmal einige Worte zur Wiederaufarbeitung und dazu, wie 
sie von der Schweiz zurzeit gehandhabt wird: 
Die Brennelemente sind im Reaktor während vier bis fOnf 
Jahren im Einsatz. Nach dieser Zeit ist der Brennstoff, das 
Uran-Isotop U-235, soweit abgebrannt, dass diese Elemente 
zur Wärmeproduktion nicht mehr genutzt werden können. 
Verbrauchter Kernbrennstoff ist eine Mischung aus zirka 
4 Prozent hochradioaktlven Spaltprodukten, 25 Prozent 
Uran - dabei sind noch knapp 1 Prozent spaltbares Uran 
U-235 und 1 Prozent Plutonium. Während es sich bei den 
Spaltprodukten um reine Abfälle handelt, kOnnen Uran und 
Plutonium bei der Wiederaufarbeitung der abgebrannten 
Brennelemente von den Abfällen abgetrennt und für die Her
stellung von neuen Brennelementen verwendet werden. FOr 
die Herstellung des so genannten Uran/Plutonium-Misch
oxid-Brennstoffes wird Oblicherweise Plutonium aus der Wie
deraufarbeitung sowie frisches Uran verwendet. Der Pluto
niumantell an einem solchen Brennelement beträgt etwa 
7,5 Prozent. In einem Leichtwasserreaktor können mindes
tens 30 Prozent MOX-Brennelemente eingesetzt werden. 
Die abgebrannten Brennelemente werden derzeit entweder 
zur Wiederaufarbeitung gebracht oder In Lagerbehältern -
zum Beispiel in Castor-Behältern zwischengelagert. Ein 
erster Behälter ist Im Juni 2001 in das Zentrale Zwischenla
ger WOrenllngen eingeliefert worden. Die übrigen, nicht fOr 
die Wiederaufarbeitung bestimmten Brennelemente lagern 
noch In den Nasslagern bzw. in den Lagerbecken für Bren
nelemente der Werke. Die abgebrannten Brennelemente 
aus Schweizer Kernkraftwerken werden In La Hague In 
Frankreich und in Sellafleld In England wiederaufgearbeitet. 
Die Wiederaufarbeitung wird von der schweizerischen Ge
setzgebung nicht geregelt. Bewllllgungspflichtig sind der 
Transport und die Ausfuhr der abgebrannten Brennelemente 
sowie der spätere Rücktransport der bei der Wiederaufarbel· 
tung entstandenen radioaktiven Abfälle in die Schweiz. 
Die Wiederaufarbeitung ist gemäss Bundesrat aus pollti· 
schen Gründen umstritten. Sie haben dazu von den Kolle
gen David und Escher bereits einiges gehört. Ich möchte 
Ihnen jetzt für die Beurtellung der verschiedenen vorliegen-
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den Varianten die Haltung der Kommissionsmehrheit erläu
tern: 
Zum einen Ist es wichtig zu wissen, dass die Schweiz das 
Gemeinsame Übereinkommen über die Sicherheit der Be
handlung abgebrannter Brennelemente und über die Sicher
heH der Behandlung radioaktiver Abfälle ratifiziert hat. Das 
Übereinkommen Ist am 18. Juni 2001 in Kraft getreten. Es 
hat zum Ziel, weltweH einen hohen SicherheHsstandard In 
der Behandlung von radioaktiven Abfällen festzuschreiben, 
Vorkehrungen gegen Missbrauch zu treffen und eine Gefahr• 
dung durch Abfälle u11d abgebrannte Brennelemente zu ver
hindern. In diesem Ubereinkommen wird vorgeschrieben, 
dass das exportierende Land dazu bereit sein muss, die Ele
mente nötigenfalls wieder zurückzunehmen. Die Rücknah• 
mepflicht ist eine Voraussetzung für die Bewilligung des 
Exportes von Abfällen von Brennelementen Ins Ausland und 
ist in Artikel 33 verankert. 
zum anderen möchte ich darauf hinweisen, dass Brennele
mente, die In den bereits erwähnten Behältern zwischenge
lagert sind, nicht tel quel in ein Endlager überführt werden 
können. Es ist vorgesehen, dle etwa 100 Brennstäbe aus 
der struktur der Brennelemente herauszuziehen und zu ver
festigen und mH einem geeigneten Behälter zu ummanteln. 
Dle Schweden sehen vor, die stäbe in einen Kupferblock 
einzugiessen und diesen Kupferblock in ein Endlager zu ge
ben. Zurzeit Ist noch offen, welches System als das geeig
netste zu betrachten ist. Eine kommerzielle Anlage besteht 
noch nirgends; es gibt im deutschen Gorleben ledlgllch eine 
Pilotanlage, in der die Manipulationen durchgeführt werden. 
An dieser stelle ist deshalb festzuhalten, dass eine Kondltio
nlerungsanlage lediglich für das Schweizer Kernenergiepro
gramm weder sinnvoll noch wirtschaftlich wäre. Festzuhalten 
Ist demnach Folgendes: Transporte Ins Ausland finden so 
oder so - mit oder ohne Wiederaufbereitung - statt. Die ent
sprechenden Bestimmungen für die Transporte sind In die
sem Gesetz in Artikel 33ff. geregelt. 
Weshalb hat sich die Mehrheit nun für die Wiederaufarbei
tung mit gewissen Auflagen entschieden? Nach Meinung der 
Mehrheit wäre es falsch, die Wiederaufarbeitung abgebrann
ter Elemente zu verbieten. Die Wiederaufarbeitung ist eine 
funktionierende, industriell erprobte und bewährte Technik. 
Demgegenüber Ist die Entsorgung ohne Wlederaufarbettung 
noch nirgends entwickelt oder erprobt. Hier, wie bei der Kon
ditionierung abgebrannter Brennelemente, handelt es sich 
um einen anspruchsvollen Prozess, bei dem grosse Mengen 
radioaktiver Stoffe sicher zu handhaben sind. Transporte ins 
Ausland - ich habe es bereits erwähnt sind so oder so ge
geben, da sich der Bau und Betrieb einer Kondltionlerungs
anlage in der Schweiz kaum als sinnvoll erweisen. 
Zudem teilt die Mehrheit der Kommission die Bedenken be
züglich der Umweltauswirkungen der Wiederaufarbeitungs
anlagen In Frankreich und Grossbrltannlen nur bedingt. Die 
Abgabe dieser Anlagen liegt gemäss Aussagen der Verwal
tung und verschiedener angehörter Experten unterhalb der 
gesetzlichen LlmHe, die von den Sicherheitsbehörden dieser 
Länder bestimmt worden ist. Gemäss Internationalen Prü
fungen, so wurde uns gesagt, Hagen die Limiten von radio
aktiven Substanzen aus diesen Anlagen Im Rahmen der 
Empfehlungen der massgebenden Internationalen Strahlen
schutzkommission. Ein Verbot der Wiederaufarbeitung wird, 
selbst wenn zurzeH Uran In genügender Menge vorhanden 
ist, dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung nicht ge
recht, und dies aus folgenden Gründen: 95 Prozent Uran 
und das eine Prozent Plutonium können für die Herstellung 
neuer Brennelemente verwendet werden. Die Wiederaufar
beitung ist ökologisch, sie ist eine bewährte Recycllngtech
nlk, die die Energierohstoffe Uran und Plutonium zurück· 
gewinnt, dadurch das Volumen der hochradloaktlven Abfälle 
auf ein Minimum reduziert und gleichzeitig die Abfälle In eine 
stabfle, endlagerfählge Form überführt. Die meisten Vor
würfe betreffend Umweltbelastungen aufgrund der Wieder
aufarbeitung betreffen In Tat und Wahrheit, so meinen wir, 
historische Altlasten aus den milHärischen Programmen der 
Kernwaffenstaaten. Deshalb ist es, selbst unter Gewichtung 
der politischen Argumente, die sicher gegen eine Wiederauf-

arbeHung sprechen, nicht zu verantworten, auf eine Wleder
aufarbeHung zu verzichten. Die Option Wiederaufarbeitung 
ist deshalb unter gewissen Bedingungen, wie sie in Artikel 9 
Buchstaben a bis g formuliert sind, offen zu halten. 
Gestatten Sie noch kurz zwei, drei Bemerkungen zu Artikel 9 
Buchstaben a bis g. Gemäss Buchstabe a sollen nicht nur 
zwischen dem Auftraggeber und dem Betreiber der Wieder
aufarbeitungsanlage Regelungen getroffen werden, sondern 
auch auf staatsvertraglicher Ebene. Darin inbegriffen ist 
auch ein Abfalltausch. Gemäss Buchstabe f bezüglich Non• 
Proliferation werden La Hague und Sellafield von der Inter
nationalen Energieagentur bzw. von Organisationen der EU 
kontrolliert. Und noch zu Buchstabe d: Bis dato wurde auch 
ohne Vorschrift der grösste Teil des bei der Wiederaufarbei
tung von Schweizer Brennstäben herausgeholten Plutoni
ums wieder in MOX-Brennelemente eingebaut. Mit Buch
stabe g soll nun die verwaltungsrechtliche Vorschrift ge
macht werden. Dies meine Bemerkungen zum Antrag der 
Mehrheit der Kommission. 

Le presldent (Cottier Anton, president): Ich möchte die Be
richterstatterin bitten, uns kurz zu erläutern, welches die 
Auswirkungen dieses Entscheides auf andere Bestimmun
gen sind und wie man dies hier Im Verfahren zu lösen ge
denkt. 

Forster-Vannlnl Erika {R, SG), für die Kommission: Wir ha
ben vor allem bei den Ubergangsbestimmungen Auswirkun
gen. Ich denke, bei Artikel 104 kommen wir dann darauf 
zurück. Jetzt entscheiden wir: WiederaufarbeHung Ja oder 
Nein? Später wird dann entschieden, wie das Ganze zu 
handhaben ist. Vorerst muss einmal der Grundsatzentscheid 
gefällt werden. 

Le presldent (Cottier Anton, presldent): Je nach Entscheid 
werden die Bestimmungen gegen Ende der Vorlage entspre
chend geregeH werden müssen, um Gegensätze und Wider
sprüche zu vermeiden. 

David Eugen (C, SG): Die Minderheit I unterst0tzt die Fas• 
sung des Bundesrates, die vorsieht, In Zukunft auf diese 
Wiederaufbereitungstechnologie zu verzichten. Bevor man 
diesen Entscheid fällt, muss man sich fragen, warum diese 
Technologie überhaupt entwickelt worden ist. So, wie das 
von der Mehrheit dargestellt wurde, entsteht der Eindruck, 
man habe diese Technologie quasi entwickelt, um eine 
nachhaltige Politik betreiben zu können. Das Ist aber nicht 
so. Wiederaufbereitungsanlagen wurden vor 20 bis 25 Jah
ren zur Beschaffung der Brennstoffe für die BrOtertechnolo
gie gebaut. Sie erinnern sich an Creys-Malvllle und Kalkar; 
diese beiden neuen Atomkraftwerke sollten mit rezykllertem 
Plutonium im grossen Massstab betrieben werden. Die Ge
winnung von Brennstoffen für diese neue BrOtertechnologie 
war vor 20 Jahren das Ziel. 
Diese Technologie hat die In sie gesetzten Erwartungen 
nicht erfüllt, und zwar nicht nur In ökologischer, sondern in 
erster Linie in wirtschaftlicher Hinsicht, weil die damit ver
bundenen hohen Risiken überhaupt nicht mehr handhabbar 
waren. Wie Sie alle wissen, haben sowohl Frankreich als 
auch Deutschland diese Technologie aufgageben. Es wer
den keine BrOter mehr gebaut. 
Im Blick auf diese Technologie wurde diese Wiederaufberei
tung eingeleitet. Seit sie betrieben wird, sind mit ihr hohe Ri
siken verbunden. Es sind diese Risiken, die dazu führen 
müssen, von der Schweiz aus auf diese Technologie in Zu
kunft zu verzichten. Sie wird bei weitem nicht von allen 
Atomindustriestaaten betrieben. Aufgegeben haben sie die 
USA, Deutschland, Schweden und Finnland. Alle diese Län
der betreiben ihre Atomkraftwerke ohne Wiederaufberei
tung. Insofern sind die Ausführungen, die von der MehrheH 
gemacht werden, man brauche eine solche Technologie, um 
Oberhaupt sinnvoll Atomstrom produzieren zu können, nicht 
zutreffend. Es gibt zwei Möglichkeiten der Entsorgung: die 
direkte Entsorgung und die Wiederaufbereitung mit an-
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schliessender Entsorgung der dabei entstehenden hoch ra• 
dioaktlven Abfälle. 
Besonders Irritierend wirkt auf mich an erster stelle das Ar• 
gument, diese Technologie sei nachhaltig. Tatsache ist aber, 
dass dabei mehr radioaktiver Abfall produziert wird, als vor
her vorhanden war. Das heisst, mit unseren Abfällen, die wir 
In La Hague und Sellafleld wiederaufbereiten lassen, wer• 
den mehr Abfälle produziert, als es vorher hatte, als direkt 
zu entsorgen gewesen wären. 
Wie der Bericht des Schweizerischen Wissenschaftsrates 
aus dem Jahre 1999 darlegt, werden aus unseren Kernkraft• 
werken Insgesamt 67 ooo Kubikmeter radioaktive Abfälle 
produziert, wenn wir diese Technologie welterbetreiben. 
Man muss sich das vorstellen, das entspricht einem Wohn
block von etwa 120 Wohnungen! Davon ist der grösste Tell 
schwach radioaktiv, 6500 Kubikmeter sind mittel radioaktiv 
und 500 Kubikmeter sind hoch radioaktive Abfälle, die wir 
dann wieder in die Schweiz zurücktransportieren müssen. 
Eine Technologie, die fOr sich in Anspruch nimmt, nachhaltig 
zu sein, aber nachher mehr Abfälle produziert als vor Beginn 
der Rezyklierung, kann einem solchen Anspruch nicht ge
recht werden. Ausserdem wird bei dieser Technologie noch 
ein hoch giftiger Abfall, nämlich Plutonium, produziert; das 
kommt eben dann noch hinzu. 
Damit komme Ich zum zweiten Einwand gegen das weitere 
Betreiben dieser Technologie: Plutonium ist ein kernwaffen• 
fähiges Materlal, mit Plutonium werden Atombomben herge
stellt Die Vermehrung dieses Materials ist hoch gefährlich 
für alle, die auf diesem Planeten leben. Alle Länder, die Plu• 
tonium In Ihrer Mllltärproduktlon produziert haben, sind 
heute dabei, dieses Material abzubauen, einschliesslich 
Russland. Es Ist falsch, eine Technologie zu fördern, die die 
Plutoniumproduktlon ermöglicht und den Zugriff auf Pluto
nium erleichtert. Der Bundesrat schreibt das in seiner Bot
schaft auf Seite 2734 völlig zutreffend: uPlutonlum wird 
durch die Abtrennung In der Wiederaufarbeitung leichter zu
gänglich und dadurch die Missbrauchsgefahr grösser. Dies 
bedingt strengere Kontrollen. Beim Verzicht auf die Wieder
aufarbeitung Ist dagegen der Zugriff auf das Plutonium mas
siv erschwert, well dieses in den abgebrannten Brenn
elementen gebunden ist." Wir sollten von der Schweiz aus 
nicht eine Technologie fördern, die .dieses hohe Gefahrenpo
tenzial beinhaltet 
Der dritte Punkt: Die heutigen Anlagen In Sellafleld und in La 
Hague verursachen radioaktive Immissionen. Insbesondere 
kommt es nach wie vor zur Elnleltung radioaktiver Abwässer 
In den nordöstlichen Atlantik und In die Nordsee. Im Juli 
1998 wurde zu diesem Thema eine Konferenz von der so 
genannten Oslo-Paris-Konvention (Ospar) durchgeführt. 
Dort hat Dänemark vorgeschlagen, diese Ableitungen von 
radioaktiven Abwässern Ins Meer zu unterbinden, und zwar 
Im Sinne eines sofortigen stopps. Dieser Antrag wurde an 
der Konferenz von Grossbritannlen, das die Anlage von 
Sellafleld betreibt, von Frankreich, das die Anlage von La 
Hague betreibt, und von der Schweiz bekämpft. Weil diese 
drei Länder diesen Antrag bekämpft haben, wurde nachher 
Im Sinne eines Kompromisses - natürlich vor allem wegen 
Frankreich und Grossbritennlen - beschlossen, dass noch 
bis 2020 weiterhin radloaktiVe Abwässer In den Atlantik und 
in die Nordsee eingeleitet werden dürfen. 
Eine Technologie, die für sich In Anspruch nimmt. dass sie 
radioaktive Abwässer Ins Meer leitet, darf nicht fortgesetzt 
werden! Damit verstossen wir massiv gegen Prinzipien. Ich 
denke an das öffentliche Interesse, das wir zu wahren ha• 
ben. 
Ich sehe keinen Grund, weshalb wir uns als Schweiz anders 
verhalten sollen als alle Jene Länder, die wegen dieser Pro
bleme - nicht aus emotionalen oder fundamentalistischen 
Überlegungen, sondern wegen der echten Probleme, die 
diese Technologie hat - von dieser Technologie Abstand ge
nommen und sie aufgegeben haben. 
Die Hauptgründe, die man dagegen anführen kann, sind 
wirtschaftlicher Art. Wir haben es Im Votum der Präsidentin 
gehört: Die Atomindustrie möchte die Entsorgung weiterhin 
so lösen, dass sie die Abfälle, die in der Schweiz produziert 

Amtllches Bulletin der Bundesversammlung 

werden, nach Sellafleld und nach La Hague schickt, weil das 
ein einfacher Ausweg aus der Entsorgungsproblematik ist. 
Man will die Abfälle vorläuflg dort lagern und zu irgendeinem 
späteren Zeitpunkt zu uns zurOcknehmen. 
Damit komme Ich zum letzten Punkt: Ist die Lagerung unse
rer hoch radioaktiven Abfälle In diesen beiden Gebieten ver
antwortbar? Dazu sage ich - das haben Sie gehört - , dass 
sich Frankreich nach dem 11. September veranlasst sah, 
aus slcherheltspolltischen Granden die Anlage von La 
Hague unter dauernden Flugabwehrschutz zu nehmen -
weil es eine hochgefährllche Sache wäre, wenn das, was In 
New York passiert Ist, in La Hague passieren WOrde. Das 
hätte für den ganzen Kontinent katastrophale Folgen. 
Wir hatten den Chef der deutschen Aufsichtsbehörde für 
Atomkraftwerke bei uns. Er hat uns das bestätigt. Das sind 
keine Szenarien, die in den Köpfen irgendwelcher Atomgeg
ner entstanden sind, sondern Szenarien, die von seriösen 
Aufsichtsbehörden und Wissenschaftern geteilt werden. Ich 
glaube nicht, dass es richtig ist - aus wirtschaftlichen Grün
den, well wir damit ein Stück unserer Entsorgungsproblema
tik loswerden-. diese Technologie weiterzubetreiben. 
Aus all diesen Gründen beantragt Ihnen die Minderheit 1, 
dem Bundesrat zu folgen, der diese Technologie aufgeben 
will. 

lnderkum Hanshelri (C, UR): Ich werde fOr die Begründung 
des Antrages der Minderheit II nicht ganz so viel Zeit bean• 
spruchen wie Herr David für die Minderheit 1, aber ich 
möchte dem Antrag doch einige politische Überlegungen 
vorausschicken. Die Energiepolitik - konkret: das Verhältnis 
zur Kernenergie - gehört unbestreitbar zu denjenigen Poll
tlkberelchen, In denen die schweizerische Nation gespalten 
Ist. Man muss wahrlich kein Prophet sein, um vorauszusa
gen, dass die kernenergiepolltlsche Diskussion, die wir be
reits In den Achtzigerjahren In aller Härte und Schärfe 
hatten, mit den beiden Initiativen wieder entfacht werden 
wird. 
Der Bundesrat- das haben wir gehört- versteht das Kern• 
energiegesetz als indirekten Gegenvorschlag zu den beiden 
Initiativen. Er will damit einen Ausweg aus der verfahrenen 
energiepolitischen Diskussion schaffen. Es ist ihm In dieser 
Zielsetzung beizupflichten, und er ist von uns dabei zu unter
stützen. Daher Ist das Kernenergiegesetz so zu konzipieren, 
dass es dieser anspruchsvollen Zielsetzung gerecht wird. 
Man hat sich dabei allerdings dessen bewusst zu sein, dass 
es einen beachtlichen Kreis von Bürgerinnen und Bürgern 
gibt, die prinzipiell und fundamental gegen die Kernenergie 
eingestellt sind und die daher dem Kernenergiegesetz - ich 
möchte sagen: wie immer dieses ausgestaltet ist - nicht ZU· 
stimmen werden. Daneben gibt es aber auch einen Kreis, 
der der Kernenergie kritisch ablehnend bis kritisch zustim• 
mend gegenübersteht, und Ich meine, es ist vor allem darauf 
zu achten, dass wir diese Kreise für das Gesetz gewinnen. 
Nachdem Ich dies festgestellt habe, halte Ich zunächst dafür, 
dass es sicher richtig Ist, die Option Kernenergie zu wahren. 
In diesem Zusammenhang ist grundsätzlich und allgemein 
darauf hinzuweisen und zu unterstreichen, dass niemand 
welss, wie sich die Dinge entwickeln werden. Gerade die Er• 
eignlsse der zweiten Hälfte dieses Jahres - New York, Zug, 
Zürich, Swlssair - haben gezeigt, dass Dinge eintreten kön
nen, die man bislang nicht für möglich gehalten hätte und 
die auch Entwicklungen, welche als voraussehbar angese
hen werden, in völlig andere Richtungen gleiten lassen kön
nen. Dies gilt eben insbesondere auch für den Bereich der 
Energiepolitik. 
Es stellt sich nun die Frage: Welches sind denn die wesentli
chen Elemente, die zur Wahrung der Option Kernenergie er
forderlich sind? Sicher müssen die bestehenden Kernkraft• 
werke so lange betrieben werden können, als sie technisch 
Intakt und sicher sind. Hier scheint es mir wichtig, zu verhln• 
dern, dass die bestehenden Werke gleichsam auf dem 
Schleichweg In neue Anlagen umgewandelt werden können, 
und ich möchte auch einmal auf etwas hinweisen, was die 
Kommission Im Vergleich zum Entwurf des Bundesrates 
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noch verbessert hat. Wir werden das dann bei Artikel 64 Ab
satz 1 und bei den Übergangsbestimmungen sehen. Richtig 
Ist sicher auch, dass die Option Kernenergie in dem Sinne 
gewahrt wird, dass auch neue Kernkraftwerke möglich sind, 
wobei selbstverständlich die zu erfOllenden Voraussetzun
gen so ausgestaltet sein müssen, dass mit Sicherheit davon 
ausgegangen werden darf, dass eine Rahmenbewilligung 
nur dann erteilt werden wird, wenn die Umstände eine sol
che zwingend erfordern. Wenn man die Vorlage aus diesem 
Blickwinkel beurteilt, dann darf man feststellen, dass diese 
Voraussetzungen erfüllt sind. 
Nun stellt sich die Frage, ob auch die Wiederaufarbeitung 
ein wesenHiches Element fOr die Aufrechterhaltung der Op• 
tion Kernenergie sei. Hier bin ich anderer Meinung als die 
Mehrheit der Kommission. Die Wiederaufarbeitung ist für die 
Wahrung der Option Kernenergie nicht erforderlich, da ja 
noch genügend Uran vorhanden ist. Auf der anderen Seite -
Ich möchte es trotz den Ausführungen von Herrn Kollege 
David sagen - Ist natürlich Wiederaufarbeitung im Grunde 
nichts anderes als Recycling und macht von daher gesehen 
grundsätzlich - Jch betone: grundsätzlich - Sinn. Die heutige 
Technologie ist aber - da stimme ich mit einigen Vorrednern 
überein - unwirtschaftlich, sie ist umweltgefährdend, und sie 
ist zurzeit offensichtlich nicht sicher genug. 
Ich teile daher die Auffassung, dass die Wiederaufarbeitung 
die Piece de Reslstance dieser Vorlage sein wird. Daher er
achte ich es als polHisch falsch, diese Vorlage mit der Zulas
sung der Wiederaufarbeitung - wenn auch mit Leitplanken, 
wie die Mehrheit der Kommission dies vorschlägt - zu be
lasten. 
Auf der anderen Seite Ist aber nicht zu verkennen, dass die 
Technologie der Wiederaufarbeitung mit Sicherheit nicht still• 
stehen wird und dass Verfahren entwickelt werden, welche 
die eiwähnten Mängel und Unsicherheiten beseitigen wer
den. 
Daher beantragt meine Minderheit ein Moratorium. Die Wie
deraufarbeitung soll für eine Frist von zehn Jahren verboten 
werden; diese Frist beginnt am 1. Juli 2006. Warum am 
1. Juli 2006? Wall damit die bestehenden Verträge noch ab
gewickelt werden können, was übrigens auch der Bundesrat 
so will. Die Frist von zehn Jahren könnte dann mlt einem ein
fachen Bundesbeschluss, also mit einem Bundesbeschluss, 
der nicht dem fakultativen Referendum untersteht, um wei
tere zehn Jahre verlängert werden. Wenn wir das auf der 
Zeitachse sehen, sprechen wir damit - bei einer Verlänge
rung - von einem Zeitraum bis 2026. 
Die Frage ist: Was passiert dann, wenn diese Frist - allen
falls verlängert - abgelaufen sein wird? Rechtlich gesehen 
Folgendes: Die Wiederaufarbeitung wäre nicht mehr verbo
ten, aber politisch wären wir natürlich völlig frei. Wenn die 
Verhältnisse von uns - bzw. von unseren Nachfolgern 
nach wie vor so beurteilt würden wie heute, dann könnten 
wir das Gesetz ohne weiteres wieder ändern, in dem Sinne, 
dass die Wiederaufarbeitung weiterhin verboten sein soll. 
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass es sich bei meinem 
Minderheitsantrag formell um einen Eventualantrag han
delt - für den Fall, dass die Mehrheit hier obsiegt. Es sei 
auch noch darauf hingewiesen, dass In formeller Hinsicht, 
wie von der Kommissionssprecherin bereits gesagt wurde, 
ein Zusammenhang mit Artikel 104 Absatz 2 besteht, wo Sle 
dann den eigentlichen Text des Moratoriums finden werden. 

Bilttlker Rolf (R, SO): Sie werden nicht überrascht sein, 
dass das Votum von Herrn David natarlich eine Replik ver
langt. Ich bin durchaus der Meinung, dass das eine schwie
rige Frage ist, es Ist eine zentrale Frage dieses Gesetzes. 
Herr David, Im Gegensatz zu Ihnen, der doch eine recht fun
damentale Position einnimmt, bin Ich der Meinung, dass 
man hier durchaus eine liberale Position einnehmen kann, 
im Sinne des ständigen «Verdachts», dass, wie man sagt, 
auch der Andersdenkende Recht haben könnte. 
Ich bin nun der Meinung, dass wir hier das Wiederaufberei
tungsverbot, das uns der Bundesrat in Artikel 9 beantragt, 
streichen sollten, und zwar aus folgenden Überlegungen: Ich 
bin der Meinung, dass das Verbot der Wiederaufbereitung 

gegen den Zweckartikel der Bundesverfassung verstösst. 
nämlich gegen Artikel 2 Absatz 2, wonach die nachhaltige 
Entwicklung zu fördern ist, und gegen Artikel 73, der lautet: 
«Bund und Kantone streben ein auf Dauer ausgewogenes 
Verhältnis zwischen der Natur und Ihrer Erneuerungsfähig
keit einerseits und ihrer Beanspruchung durch den Men
schen andererseits an.» Nach normalem Rechtsempfinden 
ist nicht nachvollziehbar, wie man angesichts dieser Verfas
sungsbestimmungen einen Prozess wie die Wiederaufberei
tung verbieten kann, der erstens - das Ist klar und unbestrlt• 
ten - aus abgebrannten Brennelementen die nicht mehr 
brauchbaren 4 Prozent entfernt und den grossen Rest wie
derverwertbar macht und zweitens bis gegen 100 Prozent 
des Urans zu nutzen gestattet, statt nur 1 bis 2 Prozent Für 
die nächsten Jahrzehnte hat man vermutlich auch ohne Wie
deraufbereitung genügend Uran, das ist zweifellos zuzuge
ben; wer aber von Nachhaltigkeit sprechen will, sollte doch 
mindestens um Jahrzehnte vorausdenken. Es Ist so sicher 
wie das Amen In der Kirche, dass das Uran als Rohstoff be
schränkt ist. und wenn man von Nachhaltigkeit spricht, sollte 
man dies In die Überlegungen einbeziehen. Die Wiederauf
bereitung stellt wie Jedes Recycling - Herr lnderkum hat es 
gesagt, es ist ein Recycling - eine umweltschonende Rück
gewinnung von Rohstoff dar; ein Verbot dieser Tätigkeit 
WOrde dagegen bedeuten, nützlichen Rohstoff nicht wieder
zuverwenden und direkt endzulagern. 
Wiederaufbereitung heisst, dass bei den abgebrannten 
Brennelementen aus den Kernkraftwerken die eigentlichen 
Abfälle, die nicht weiterverwendet werden können, von den 
wiederverwertbaren Stoffen getrennt und den beiden Kate
gorien verschiedene weitere Wege zugewiesen werden. Das 
ist ein Verfahren, welches in der täglichen Abfallbewirtschaf
tung, sei es im Haushalt oder in der Industrie, zum Standard 
gehört. Viele Punkte sprechen dafür, dieses Verfahren auch 
in der Kernenergie anzuwenden. 
Bei einem Verbot würde die Nutzung des Urans auf 1 bis 
2 Prozent beschränkt, anstelle von gegen 100 Prozent im 
Fall von fortgeschrittenen Brennstoffzyklen, bei denen die 
Wiederaufbereitung unverzichtbar ist. Das heisst, die ande
ren 98 Prozent des Urans würden durch diesen Vorgang un
genutzt in den Brennelementen belassen, womit wertvolle 
Ressourcen für eine C02-freie Stromerzeugung direkt end
gelagert werden müssten. Dies schlägt sich natürlich auch 
bei den Abfallmengen nieder, wie das folgende Rechen
beispiel mit hundert Brennelementen aus einem Kernkraft
werk vom Siedewassertyp in der Schweiz - Lelbstadt und 
M0hleberg - zeigt: Herr David, wenn Sie bei Leibstadt oder 
Mühleberg hundert Brennelemente ohne Wiederaufberei
tung nehmen, ergeben diese nach entsprechender Behand
lung 35 Kubikmeter Abfall, die endgelagert werden müssen. 
Wenn die Brennelemente aber durch die Wiederaufberei
tung gelaufen sind, entstehen nur rund 7,4 Kubikmeter Ab· 
fall. Das ist der entscheidende Punkt. 
Wiederaufbereitung ist ein chemischer Prozess, durch den 
das Volumen von radioaktivem Abfall - Sie haben die Rech
nung gehört - auf einen Fünftel und selne Giftigkeit auf ei
nen Zehntel reduziert werden. Die Alternative könnte sein, 
nichts zu tun und die abgebrannten Brennelemente als sol
che - das heisst mit maximalem Volumen und maximaler 
Giftigkeit - zu lagern. 
Die Wiederaufbereitung ist nach unserem heutigen Wissen 
die beste Art, um die Risiken zu verringern. Es ist unsere 
Pflicht, lm Interesse der kommenden Generationen alles 
Mögliche zu unternehmen. Wiederaufbereitung und Recyc
ling sind bekannte Vorgänge, die von Umweltschützern in 
allen Industriezweigen verlangt werden, nur nicht im Nuk
learsektor, und das ist eigentlich nicht nachvollziehbar. 
Fazit zu Artikel 9: Ein Verbot der Wiederaufarbeitung lässt 
sich weder durch Sicherheits- noch durch Umweltargumente 
rechtfertigen. Klare Folgen wären eine Beschränkung der 
Entsorgungsoptionen sowie eine Blockierung der Weiterent
wicklung der Kernenergie. Dies stünde im Widerspruch zur 
Offenhaltung der Option Kernenergie, die gemäss Botschaft 
des Bundesrates mindestens mittelfristig ein wichtiger Pfei
ler der Stromversorgung bleibt. 
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Noch ein Punkt, Herr David: In der Vernehmlassung zum 
Kernenergiegesetz sprach sich eine klare Mehrheit der Ver
nehmlasser und namentlich auch eine sehr klare Mehrheit 
der Kantone gegen ein Verbot der Wiederaufarbeitung aus. 
Es Ist nicht einzusehen, weshalb wir uns dieser Mehrheits
meinung nicht anschllessen sollten. 
Ich beantrage Ihnen also bei Artikel 9, sich der Mehrheit an
zuschllessen. 

Hofmann Hans r,J, ZH): Ich habe es beim Eintreten gesagt: 
Die Frage der Wiederaufbereitung bzw. dieser Artikel 9 ist 
die Piece de Reslstance dieser Vorlage. Wieso kommt die 
Mehrheit der Kommission dazu, sich diese Möglichkeit für 
die Zukunft offen zu halten, obwohl die Wiederaufbereitung 
schon aus technischen GrOnden für einige Jahre keine Op
tion ist, nachdem die heutigen Verträge ausgelaufen sind? 
Wir haben es gehört: Die Bundesverfassung verlangt den 
schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen, die 
Bundesverfassung anerkennt das Prinzip der Nachhaltigkelt. 
Auch Uran ist eine natürliche Ressource, die nicht unbe
schränkt zur Verfügung steht. Abgebrannte Kernbrennstäbe 
als Abfall zu entsorgen, widerspricht nach unserer Auffas
sung dem Gebot der Nachhaltlgkelt, denn diese Brennstäbe 
enthalten noch sehr viel Energie. Eine Tonne solcher Brenn
stäbe - das Ist nicht sehr viel - entspricht der Energiemenge 
von 20 000 Tonnen Erdöl. Es kommt dazu, dass die zu ent
sorgende Abfallmenge durch die Wiederaufbereitung um 
mindestens zwei Drittel reduziert wird. Hier Irrt Kollege Da
vid, Ich muss Ihm das sagen. Auch Herr Jeschkl von der 
Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen hat in der 
Kommissionsberatung ganz klar gesagt, dass sich die Ab
fallmenge, die entsorgt werden muss, reduziert. 
Ein weiterer Punkt: Bei wiederaufbereiteten Brennstäben Ist 
das Plutonium, das nach deren Verbrennung wiedergewon
nen werden könnte - man könnte ja ein zweites Mal aufbe
reiten -, nicht mehr waffenfähig. Auch hier bietet die 
Wiederaufbereitung eine Sicherheit. 
Noch vor zehn oder vor fünfzehn Jahren war Uran ein knap
pes Gut auf dem Weltmarkt. Unsere Werke mussten sich Im 
Voraus mit langfristigen Verträgen absichern, damit sie auch 
genügend Uran bekamen, um Kernbrennstäbe herstellen zu 
lassen. Die NOK hat sich sogar an einer Uranmine In den 
USA beteiligt, um sicherzustellen, dass sie Uran bekommt. 
Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs hat sich die Situation 
total geändert. Russland ist auf den Markt gekommen. 
Heute ist Uran in genügender Menge erhäittlch. Aber wir 
wissen nicht, wie das in zwanzig bis dreissig Jahren aus
sieht. Die politische Welttage könnte sich plötzlich verän
dern, und die Länder, die Uran gewinnen, könnten es nicht 
mehr liefern; sie würden es für sich behalten. Uran könnte 
auch als Druckmittel verwendet werden, wenn unsere Kern
kraftwerke kein Uran mehr kaufen könnten. Nachdem die 
Brennstäbe, die im eigenen Lager noch vorhanden sind, ab
gebrannt sind, geht das Licht aus, weil dann die Reaktoren 
abgeschaltet werden müssen. Es könnte sein - ich welss es 
nicht -, dass dann die Wiederaufbereitung plötzlich die ein
zige Möglichkeit wäre, die Energieversorgung unseres Lan
des zu sichern. 
Auch wenn In näherer Zukunft ohnehin nicht wiederaufberei
tet wird, sollten wir uns diese Möglichkeit für die Zukunft 
nicht verbauen. Eigentiich sind die Kommissionsmehrheit 
und die Kommissionsminderheit gar nicht weit voneinander 
entfernt. Kollege lnderkum hat es Jetzt gesagt, Kollege 
Escher hat es in der Kommission gesagt: Wenn es so her
auskommt, dass die Wiederaufbereitung vielleicht in 30 Jah
ren plötzlich ein zwingendes Gebot ist, dann kann man 
dannzumal das Gesetz ändern, und dann könnte man wie
deraufbereiten. Die Kommissionsmehrheit ist der Meinung, 
dass wir vorausschauend polltlsleren, vorausschauend Ge
setzgebung betreiben sollten, wenn wir wissen, dass diese 
Möglichkeit besteht. 
Ich bitte Sie deshalb, die Option zur Wiederaufbereitung im 
Gesetz offen zu lassen und die Mehrheit zu unterstützen. 
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Plattner Glan-Reto (S, BS): Nach dem Anhören einiger Vo
ten fühle ich mich nun doch verpflichtet, eine Duplik zu Herrn 
David oder eben zu Herrn Büttlker zu machen und auch zu 
dem, was Herr Hans Hofmann jetzt gesagt hat. Ich muss Ih
nen klar bekennen, dass ich die Wiederaufbereitung deutsch 
und deutlich als «Sauerei" bezeichnen muss. Es ist nicht et
was, das man allenfalls noch machen könnte, so im Sinne, 
dass man immer denken soll, der andere hätte vielleicht 
auch Recht, dass man sagen kann, dass man es Ja nicht so 
genau weiss. Man welss es, und es ist keine gute Sache. 
Ich denke, dass der Wiederaufbereitung nur zustimmen kann, 
wer bereit Ist, sich gerne täuschen zu lassen von denen, die 
daran ein Interesse haben oder, falls man sich nicht täu
schen lässt, dann muss ich es schon fast als Verlogenheit 
bezeichnen. Ich weiss, dass das sehr scharfe Töne sind, 
aber es Ist das, was Ich doch aufgrund meiner Ausbildung 
als Physiker und meiner lebenslangen Beschäftigung mit 
Radioaktivität über dieses Problem sagen muss. 
Sie müssen sehen, dass Wiederaufbereitung im Grunde ge
nommen ein Versuch ist, die Vorteile bei uns zu behalten 
und die Nachteile irgendwo anders und In verdünnter Form 
möglichst verteilt zu deponieren. Das geht ja aus den gehör
ten Voten deutlich hervor. Welche Vorteile haben wir? Statt 
35 müssen wir nur noch 7 Kubikmeter In den Berg stecken. 
Statt mehr Uran kaufen zu müssen, müssen wir etwas weni
ger kaufen, weil aus den Brennstäben immer wieder neue 
brennbare Materialien gewonnen werden können. Da haben 
wir Vorteile. 
Aber die Nachteile existieren eben auch, und die Nachtelle 
könnten uns dann auch, wie wir das in letzter Zelt erfahren 
haben, plötzlich von hinten wieder einholen. Herr David hat 
es nämlich ausgeführt: Wenn z. 8. ein Unglücksfall in La 
Hague bei einer Westwindlage passieren würde - ob er nun 
gezielt verursacht ist oder einfach so passiert -, oder wenn 
Terroristen einen Transport mit erheblichen Mitteln angreifen 
und einen solchen Zug mit Brennelementen sprengen 
würden - bei uns allenfalls die Zwilag-Anlage, wohlverstan
den -, dann wären die Folgen zwar nicht dieselben wie bei 
einem Atomkrieg, Indem nämlich die Exploslvwlrkung bei ei
nem solchen Vorfall nicht das Wichtige wäre. Hingegen wäre 
es von der Verseuchung her grauenhaft und ganz schlimm, 
und grosse Teile des Kontinents wären nach heutigen Mass
stäben wohl unbewohnbar. 
Man muss sich das schon einmal vorstellen: Unbewohnbar 
helsst unbewohnbar. Wir kennen das aus Weissrussland; ich 
habe die Gegend dort besucht. Der Grund war dort ein an
derer, aber das Land ist nach unseren Standards faktisch 
unbewohnbar geworden. Die Krankheiten, die Missbildun
gen und der schlechte Gesundheitszustand vor allem der 
jungen Leute sind unübersehbar und grauenhaft. 
Nun kann man sagen: Das passiert ja doch nicht, das ist 
Angstmacherei! Wenn ich aber heute Angstmacherel gehört 
habe, ist es die von Herrn Hans Hofmann, den ich Ja wirklich 
sehr schätze. Er sagt: Wir könnten plötzlich die Lichter lö
schen müssen, wenn wir die Wiederaufbereitung nicht zu
lassen. Ich werde nachher noch darauf eingehen. Wenn das 
Je passieren sollte, Ist es erstens einmal weit weg, und es 
gibt zweitens vieles, was wir dagegen tun können. Hingegen 
habe Ich wirklich Angst vor einem Unfall In La Hague, viel
leicht jetzt nach den neusten Erkenntnissen auch vor einem 
absichtlich herbeigeführten Unfall. Es gibt praktisch kein Mit
tel, mit dem Sie verhindern können, dass ein Flugzeug, das 
entführt worden ist, in La Hague irgendwo hineinfliegt und 
grauenhafteste Zerstörungen und damit Kontamination ver
ursacht. Besonders wenn dies bei einer Wetterlage mit star
kem Wind passiert, bleibt das nicht lokal, sondern geht mit 
der Windfahne nach Osten und würde auch uns treffen. 
Sie könnten höchstens alle Flugzeuge abschlessen, die dort 
in der Nähe herumfliegen. Ich weiss nicht, was Sie von die
ser Möglichkeit halten, aber ich sehe nicht, dass irgendje
mand einmal den Befehl gibt, ein «lncommunicado» gegan
genes Flugzeug abzuschiessen, von dem man nicht recht 
weiss, warum es nicht auf dem richtigen Kurs Ist, von dem 
man aber weiss, dass 200 Leute drin sitzen. 
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Die Technologie der Wiederaufarbeitung Ist äusserst dre
ckig. Das kann man daraus ersehen - da hat Herr David 
eben doch Recht-. dass die Volumenmenge von dreckigem 
Abfall natarllch ungeheuer vergrössert und nicht verkleinert 
wird. Was verkleinert wird, ist das Volumen des hoch radio
aktiven Abfalls; da stimmt der Faktor 5. Dafür - das sind die 
Kosten, das lst die andere Seite - wird einfach mit Millionen 
von Lltem von Wasser täglich und stOndllch der Atlantik ver• 
unreinigt, mit allerhand Zeug, das In Gottes Namen nicht 
dort hineingehört. Der Atlantik kann das nicht regenerieren. 
Das sind Isotope, die zum Tell Millionen Jahre leben; das 
häuft sich einfach langsam an. Deshalb hat man Ja auch in 
einer Konferenz vor etwa zehn, fünfzehn Jahren in Portugal 
beschlossen, im Grunde genommen die Wiederaufarbeitung 
allmählich aufzugeben, weil es nicht denkbar Ist, dass man 
hier ökologische Schulden macht. Nachhaltig Ist dieser Teil 
der Wiederaufarbeitung sicher nicht, sondern es Ist Leben 
auf Kosten der zukünftigen Generationen, und das hat mit 
Nachhaltlgkelt eben gerade nichts zu tun. 
Das Schlimme an dieser Art der Verteilung des Abfalls Ist ja 
gerade, dass man Ihn verdünnt und dann loslässt; wenn er 
konzentriert ist, ist er noch leicht rOckholbar. Das werden wir 
dann sehen, wenn wir endlich einmal ein Endlager für hoch 
radioaktive Abfälle bauen. Dort werden wir In relativ kleinen 
Räumen relativ hohe Mengen von Abfällen relativ sicher la
gern können, weil sie konzentriert sind. Das Dümmste, was 
man mit giftigem Abfall tun kann, Ist, Ihn zu verdünnen, weil 
es dann ungeheuer teuer wird, das Jod, das Technetium 
oder die Isotope wieder aus dem Meerwasser zurOckzuge• 
wlnnen; das können Sie vergessen. 
Zudem sind die Anlagen selber nicht wirklich sauber; auch 
in der Umgebung findet man erheblich erhöhte Radio• 
aktlvltätswerte. Ich garantiere Ihnen, dass es bei uns nicht 
durohzuhalten wäre, z. B. im Mittelland eine Wiederaufar• 
bettungsanlage hinzustellen. Das wäre völlig undenkbar, 
vielleicht nicht einmal wegen der heutigen gesetzlichen 
Limiten - ich habe das nie nachgeprart -, aber weil die Be
völkerung sagen würde: Wir wollen diese Verunreinigung 
unserer Umgebung nicht haben. 
Es Ist so, Herr Battlker, wie wenn Sie Papier recyceln müss
ten und sagen könnten, das sei doch nachhaltig, das sei 
fein, das müsse man tun, aber die Kosten dafür wären, dass 
sich Ober das ganze Land ein feiner Russschleler legen 
würde, weil Sie das Papier zum Tell verbrennen müssten. Da 
könnte man auch sagen, dass man viel Energie gewonnen 
habe und dass das doch besser sei, anstatt das Papier ein
fach wegzuwerfen, aber diese «collateral damages» - In 
dem Fall Russ, falls man keine gute Rauchgasreinigung 
hätte - würde man eben trotzdem nicht haben wollen. Nicht 
Jedes Recycling Ist ökologisch sinnvoll, sondern nur Jenes, 
welches weniger Schaden verursacht, als wenn man die Sa
che Hegen lässt, und das Ist eben bei der Wlederaufberel• 
tung nicht gegeben. 
Das Plutonium bei der Wiederaufbereitung macht mir grosse 
Sorgen. Es Ist zwar am Ende wieder in den Brennstäben 
drin, und da Ist es relativ gut aufgehoben. Am besten aufge
hoben Ist es In den frisch abgabrannten Brennstäben, weil 
sie niemand berühren kann; sie sind viel zu gefährlich. Das 
braucht diese hohe Technologie. In einem abgebrannten 
Brennstab ist das Plutonium wunderbar aufgehoben. Damit 
geht niemand um, es sei denn, er bringe den Brennstab sel
ber zur Explosion, um eine Stadt zu verseuchen. Aber In 
Sellafleld oder La Hague wird es herausgenommen und am 
Schluss wieder In Mlschoxldbrennstäbe hineingegeben. Das 
ist so weit In Ordnung, aber Sie haben alle schon die Ge
schichten von den paar Kilogramm Plutonium gelesen, die 
dann irgendwo insgesamt In den Büchern nicht mehr zu fin
den sind. Das sind natürlich nicht «Klloklötze», sondern es 
Ist da ein Gramm, dort ein halbes Gramm, man hat einfach 
keine genügend genaue Buchführung. Plutonium ist deshalb 
so waffengefährllch, weil man mit relativ kleinen Mengen 
schon eine Bombe machen kann. Beim Uran Ist es sehr viel 
schwieriger. Mit Plutonium ist das Zünden und das Bauen 
der Bombe viel leichter als mit Uran. Auch das halte ich für 
unsinnig, diesen gefährllchen Stoff nicht dort zu lassen, wo 

er am besten aufgehoben ist, nämlich Im abgebrannten 
Brennstab. 
Ich halte also summa summarum gar nichts von der Wieder
aufbereitung; ich wäre froh, alle Länder warden sich jenen 
anschliessen, die das nicht mehr tun. Ich welss, dass das in 
Frankreich und England lange dauern wird, weil die so viele 
Milliarden investiert haben, dass sie natürlich nicht hingehen 
und sagen können: Wir hören von heute auf morgen damit 
auf. Die müssen schauen, dass sie ihre Anlagen noch ab
schreiben, amortisieren können, und wir helfen ihnen dabei, 
wenn wir mitliefern. Das heisst, wir machen uns halt eigent
lich doch auch mitschuldig. Ich bin nicht einmal so ganz si
cher, ob auch rein rechtlich irgendwann Nachforderungen an 
uns kommen könnten, weil wir uns jetzt so scheinbar ver
nünftig, sagen wir mal doch recht profitabel verhalten. Hin
terher, zum Beispiel nach einem Unfall, stellt sich dann 
heraus, dass dort erhebliche Schäden entstanden sind, und 
wir haben vielleicht auch juristisch die Finger so sehr drin 
gehabt, dass wir an die Kasse kommen könnten. 
Heute ist Wiederaufbereitung unökologisch, nicht nachhaJ. 
tlg, nicht nötig - Uran hat es genug -, und sie ist wlrtschaft
llch nicht interessant. Warum soll man sie also machen? 
Das letzte Argument - und das lst vielleicht das schwierigs
te - ist, dass man sagt, es könnte einmal zu wenig Uran ha
ben. Aber sehen Sie, wir warden ja die abgebrannten Brenn
stäbe, wenn wir sie nicht zur Wiederaufarbeitung gäben, 
nicht sofort unwiederbringlich begraben oder gar irgendwie 
In einer Art und Welse transformieren, dass man das Uran 
darin nicht bei Bedarf dann später doch noch durch Wleder
aufarbeitUng wieder nutzen könnte. Wir werden sie sogar 
nach der neuesten politischen Philosophie in diesem Land 
während einer langen Beobachtungszelt In einem Endlager 
rückholbar einlagern. R0ckholbar helsst, dass man sie wie
der herausnehmen könnte, wenn es nötig wäre. Das helsst: 
Wenn wir In drei, vier Generationen mit unserer Energlever• 
sorgung wirklich noch nicht weiter wären und Immer noch 
auf die Atomenergie angewiesen wären - wovor das Schick
sal uns bewahren möge -, dann wäre es Immer noch mög
lich, diese Brennstäbe allenfalls wieder aufzuarbeiten, viel
leicht auch mit Techniken, die besser sind als die heutigen, 
die schon ziemlich alt sind. Sowohl La Hague wie Sellafield 
sind eigentlich total veraltete Anlagen. 
Es ist also nicht so, dass man mit dem Verbot der Wieder
aufarbeitung quasi ein Verbot der Kernenergie ausspricht, 
das dann in fünf oder zehn Jahren praktisch wirksam wird, 
so hinten herum, sondern das wird über lange Jahrzehnte 
die Kernenergie Oberhaupt nicht behindern. Es ist nicht der 
Versuch, ihr damit «den Hals umzudrehen", sondern es Ist 
einfach etwas, was wir eigentlich nicht verantworten dürfen. 
Die wirtschaftlichen Vorteile sind - wenn sie Oberhaupt län
gerfristig vorhanden sind - so gering, dass Ich meine, sie 
rechtfertigen die Untat der Verseuchung der Meere und die 
Gefährdung der Bevölkerung in Europa durch Anschläge 
oder Unglücksfälle nicht. 
Ich bitte Sie also sehr, hier dem Bundesrat zuzustimmen. 
Der Bundesrat gilt Ja in diesem Land auch nicht gerade als 
Extremist; wenn er sich dazu durchgerungen hat, dann wird 
er sich das gut überlegt haben. 
stimmen sie dem Bundesrat und damit der Minderheit 1 (Da
vid) zu. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Es ist auch in dieser Diskussion 
überdeutlich geworden, dass die Wahrnehmung der Wieder
aufbereitUng sehr unterschiedlich und auch sehr emotional 
gefärbt Ist. Selbst die Beurteilung von Experten, zu denen 
Ich unseren Kollegen Plattner natürlich zähle, ist offensicht
lich unterschiedlich. Für uns Laien Ist es natürlich dann rela
tiv schwierig, in dieser Situation zu einem Entscheid zu 
kommen. Ich möchte trotzdem versuchen, nur noch In zwei, 
drei Punkten darzulegen, warum die Kommissionsmehrheit 
aus rationalen Gründen der Ansicht gewesen Ist, es sei ver
tretbar, die Wiederaufbereitung nicht zu verbieten. 
1. Ob das Verfahren wirtschaftlich ist oder nicht, muss nicht 
unser Problem sein, das Ist das Problem der Werke, der Un-
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temehmen. Sie müssen wissen, ob sich das lohnt oder 
nicht 
2. Zur Umweltbelastung bei den Wiederaufbereitungsanla
gen: Herr David hat selbst darauf hingewiesen und man 
kann es in der Botschaft auf Seite 2734 nachlesen, dass im
merhin ein Kompromiss geschlossen worden ist, wonach 
«die vor allem durch Einleitungen aus Wiederaufarbeitungs
anlagen verursachten Konzentrationen an künstlichen isoto
pen bis zum Jahr 2020 praktisch auf Null reduziert und bei 
natOrllchen Substanzen der In der Umgebung vorhandene 
Radloaktlvltätsgehalt kaum mehr Oberschritten werden». 
Auch mit der Lösung des Bundesrates dürfen die bestehen• 
den Vertrage weiterhin erfOllt werden. Wie Herr Hofmann 
ausgeführt hat, ist fQr die Zelt, die nachher kommt, die Wie
deraufbereitung aus rein praktischen und technischen Grün
den für die Schweiz gar kein so grosses Problem. Die 
Wlederaufbereltungstechnologie wlrd Fortschritte machen, 
wie das auch Herr lnderkum festgestellt hat. Auch hat die 
Anlage von La Hague am 4. Oktober 2001 das Umweltman
angementzertlfikat ISO 14001 erhalten. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass das möglich ware, wenn die Verseuchung 
wirklich so gross ware. 
3. Noch ein Wort zum Missbrauch des Plutoniums, das bei 
der Wiederaufbereitung abgespalten wird. Wie gesagt, Ich 
bin Laie, Ich muss mich auf die Aussagen der Experten ver
lassen können. Diese sagen, dass In drelsslg Jahren friedli
cher WlederaufbereltUng nichts von diesem PIU1onlum für 
milltärlsche ZWecke verwendet worden Ist. Sicher Ist eines: 
Die Schweiz hat alles PIU1onlum zurOckgenommen und wird 
das, was technisch noch nicht so weit ist, selbstverständlich 
zurOcknehmen. Plutonium aus schweizerischen abgebrann
ten Brennstäben kommt sicher nicht in den militärischen 
Kreislauf. 
Es Ist natOrllch klar, dass die Wiederaufarbeitungsanlagen 
verletzlich sind. Das hat Herr Escher gesagt, und es ware 
vermessen, dies in Abrede zu stellen, nach allem, was pas
siert Ist. Ich glaube, das mOssen wir akzeptieren, das ist so. 
Hier kann man vielleicht lediglich festhalten, dass der 
schweizerische AnteU an wiederaufgearbeiteten Brennele
menten in Tonnen In Sellafleld 1 Prozent und in La Hague 
2,3 Prozent ausmacht. Es kann also nicht so sein, dass 
diese Anlagen stillgelegt werden, wenn wir auf die Wieder
aufarbeitung verzichten. NatOrllch kann man sagen, es sei 
eine moralische, ethische Verpflichtung, nicht auch noch 
dazu beizutragen, diese Anlagen zu betreiben. Aber viel
leicht sollte man doch fQr die Zukunft diese Möglichkeit nicht 
ganz ausschliessen; vielleicht kann das In Zukunft eben 
auch besser gemacht werden. 
Abschllessend: Sollten sie dem Antrag der Minderheit II (ln
derkum) zustimmen wollen, dann müssten Sie jetzt bei Arti
kel 9 zuerst der Mehrheit zustimmen. Wenn Sie bei Artikel 9 
dem Antrag der Minderheit 1 (David) zustimmen, gibt es ein 
totales Verbot, und der Eventualantrag der Minderheit II ist 
vomTisch. 

Gentll Pierre-Alain (S, JU): Comme on l'a dlt, cet artlcle est 
vralment un des elements lmportants de la lol, c'est la raison 
pour laquelle je me permets d'intervenir, mime sl le debat a 
ete deJä assez long, et je m'en excuse. 
Je reagls essentlellement aux propos de Mme Spoerry qul 
reprend un element qul revient souvent dans la dlscusslon, 
et qul consiste a dlre qua ies gens qul sont attentifs et pru
dents en mattere d'evacuat!on de dechets nucleaires reagls
sent selon des crlteres emotlonnels, alors qua ceux qui sont 
pour le recyclage reagfssent et pensent selon des criteres 
sclentlflques averes. J'almerals m'lnscrlre en faux contre 
cette afflrmation. II est toU1 ä falt excesslf et deplace de pre
tendre qua les gens qul sont crltlques a l'egard de l'elimlna
tlon des dächets nucleaires sont des gens qui cedent aux 
sentlments et a la passion. L:objectivite et les elements 
scientifiques auxquels M. Plattner vient de faire allusion 
nous permettent de dlre dans cette salle que l'elimlnation 
des dechets nuclealres est une affalre qui n'est pas scientifl• 
quement reglee. On a beau nous dlre que tout est regle, que 
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seule la psychologle des populatlons empAche d'enterrer 
ces dechets au bon endroit: ce n'est pas du toU1 exact. Cette 
affalre n'est reglee dans aucun pays au niveau sclentifique. 
Le contröle est totalement lllusoire. Et je m'etonne, apres las 
evenements vecus le 11 septembre, qu'on pulsse encore 
nous dire de maniere serieuse: «En 30 ans, II ne s'est rten 
passe, il ne va rien se passer, on peut contlnuer comme 
cela.» Chacun lci est sufflsamment au clalr pour savolr ce 
qui se seralt passe sl, au Heu de s'en prendre aux tours de 
New York, l'equipe de Ben Laden s'en etalt prlse ä la cen
trale de retraltement de La Hague. Je ne pense pas que 
nous serions en traln de sleger aujourd'hui. 
Las membres de la minorlte I partent donc de l'ldea que 1a 
formulation de la ma}orite est un aveu d'lmpuissance et de 
plus un aveu extrAmement desagreable. Cela veut dire qua 
nous sommes d'accord, nous, de produire des dechets, 
mals qua, comme nous ne sommes pas capables de las trai
ter nous-m€imes, nous allons las evacuer ä l'etranger, par la 
petite porte. Nous ouvrons la porte a de grandes difficultes. 
Nous n'allons pas regler les problemes comme cela. 
Je vous lnvlte donc instamment a vous ralller a la solutlon du 
Conseil federal qul ne l'a pas proposee pour des ralsons 
emotlonnelles - ce n'est pas toU1 a fait le genre du Conseil 
federal -, mals qul l'a proposee parce qu'II se rend compte 
que nous nous engageons autrement dans une vole sans 
lssue. La formulatlon de la majorlte de la commlsslon est 
inexacte: II n'y a pas d'elements actuels sOrs-et reconnus qul 
permettent d'assurer durablement le stockage des dechets 
nucleaires haU1ement radioactlfs. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), rar die Kommission: Jch habe 
Ihnen zu Anfang gesagt: Es gibt Experten hOben und drO
ben, und In der Bevölkerung wird diese Frage genauso kon
trovers diskutiert wie In diesem Rat. Es Ist Ihnen Oberlassen, 
sich zu entscheiden. Gestatten Sie noch ganz kurz eine 
Auslegeordnung zu diesem Artikel: Es gibt eine Mehrheit, 
die die Wiederaufarbeitung unter strengen Bestimmungen 
zulassen möchte, dann gibt es die Minderheit 1 (David), 
die gemäss Bundesrat die Wiederaufarbeitung verbieten 
möchte, und die Minderheit II (lnderkum), die, wenn der An
trag der Mehrheit allenfalls angenommen wird, diesen wie
derum streichen und in Artikel 104 ein Moratorium einfügen 
möchte. 
Ich möchte Ihnen beliebt machen, nach der Abstimmung 
Ober Artikel 9 die Diskussion Ober Artikel 104 Absatz 4 anzu
fügen, damit die gesamte Frage der Wiederaufarbeitung auf 
einmal besprochen wird und die Diskussion später nicht 
noch einmal von vorne beginnt. 

Le presldent (Cottier Anton, presldent): Wird diesem Ord
nungsantrag widersprochen? Das ist nicht der Fall. Nach Ar· 
tlkel 9 werden wir also Artikel 104 Absatz 4 behandeln. 

Leuenberger Morltz, Bundespräsident: Verschiedentlich 
wurde In der Kommission gesagt, es gebe ja Experten ha
ben und drüben und das sei eben sehr kompliziert. Nähern 
wir uns doch deshalb der Hauptfrage einmal, indem wir sie 
umkehren und fragen: Hatte eine Wiederaufarbeitungsan
lage in der Schweiz eine Chance, gebaut zu werden? Wir 
sind alle Oberzeugt, dass das nicht möglich ware. Der politl
sche Widerstand ware dermassen gross - auch hier wieder: 
Experten hin oder her -, dass wir das nicht zulassen war
den. Und dann müssen wir uns fragen: Ist es ethisch vertret
bar, dass wir eine Wiederaufarbeitung zulassen, einfach 
deswegen, weil sie woanders durchgeführt wird? Gewiss -
das zum Argument der Nachhaltlgkelt -, bei der Wiederauf
arbeitung entweicht Radioaktivität in einem formalrechtlich 
zulässigen Rahmen, aber es entweicht eben Radioaktivität 
In Luft und Wasser. Die Schweiz Ist dieser Konvention, die 
Sie mehrfach erwähnt haben, beigetreten. Diese Konvention 
hat zum Ziel, die Entweichung von Radioaktivität möglichst 
gering zu halten. Lassen wir aber die Wiederaufarbeitung 
zu, schränken wir dieses Ziel ein. Unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkelt können wir - auch wenn die Wlederaufarbel-
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tung nicht In der Schweiz, sondern Irgendwo anders durch
gefOhrt wird - bei dieser Zielsetzung, die wir Immer wieder 
unterstreichen, eigentlich nicht mitmachen. 
Es wurde auch gesagt. dass durch die Wiederaufbereitung 
Plutonium entsteht Es gibt weltweit zu viel Plutonium, und 
es kann - zugegeben: es kann, aber es Ist immerhin eine 
Möglichkeit - missbräuchlich verwendet werden, so z. B. 
eben auch für kriegerische oder terroristische Zwecke. 
Es sind aber - deswegen nehme ich diese Diskussion des 
Rates nicht weiter auf, Sie haben sich darüber ausgespro
chen - vor allem auch Gründe des energlepolltlschen Kom• 
promlsses im Hinblick auf den Versuch, einen energlepolltl• 
sehen Frieden sicherzustellen, und Gründe der Glaubwür
digkeit, dass der Bundesrat einen echten Gegenvorschlag 
unterbreitet und nicht nur ein Gesetz, das Indirekt mit dem 
zusammenhängt, was in den beiden Initiativen genannt wird. 
Wir wollen dem Gesetz nicht einfach die Etikette eines Ge
genvorschlages anhängen. 
Es Ist Ihnen bekannt, dass die Transporte von Brennstäben 
zur Wiederaufarbeitung umstritten sind. Sie sind umstritten, 
wenn sie aus der Schweiz hinausgehen, und sie sind um
stritten, wenn sie In die Schweiz kommen. Sie können sa• 
gen, sie sind zu Unrecht umstritten, aber Ich erlebe das 
jedesmal. Jedesmal ketten sich wieder Leute an Eisenbahn• 
schienen, es gibt eine furchtbare Aufregung. Tatsache ist 
einfach - es ist eine politische Tatsache, die den politischen 
Frieden In diesem Land doch beeinträchtigt -, dass diese 
Transporte umstritten sind. Sie sind wegen der Grundsatz
frage umstritten. 
Daneben haben wir, Ich habe es In der Eintretensdebatte ge
sagt, die zwei Initiativen. Vielleicht gehen Sie jetzt davon 
aus, die energlepolltlsche Diskussion sei im Moment nicht 
gerade Intensiv. Das gebe Ich zu, wir kümmern uns nach 
diesem Herbst hauptsächlich um andere Dinge. Aber es 
kommt der Tag X, an dem diese Initiativen zur Abstimmung 
kommen. Der Bundesrat hat lange darüber diskutiert, und 
wir sind der Meinung, dass diese Initiativen - die wir ja ei
gentlich ablehnen, zu denen wir die Nein-Parole herausge
ben wollen - eine reelle Chance haben, angenommen zu 
werden, wenn das Verbot der Wiederaufarbeitung aus die
sem Kernenergiegesetz herausgenommen wird. Wenn man 
dieses Verbot herausnimmt, dann müssen wir uns ehrlich 
sagen, dass von einem echten Gegenvorschlag nicht mehr 
die Rede sein kann. Dann haben wir dem Gesetz dieses Eti
kett nur deswegen angehängt, damit wir Ober die Initiativen 
dank einer Fristverlängerung etwas später abstimmen kön
nen. Es macht auch nicht gerade den lautersten Eindruck, 
wenn wir vom Bemühen getrieben sind, energiepolitisch ei
nen Konsens hlnzubekommen. Wir sehen die Gefahr, dass 
sich die Fronten dann wieder verhärten und dass wir hier 
keine ehrliche Rolle gespielt haben. 
Deshalb ersuche Ich Sie ebenfalls, dem Entwurf des Bun
desrates zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell -A titre prellminalre 
Für den Antrag der Mehrheit ..•. 27 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 15 Stimmen 

D9finitlv - Definltlvement 
Für den Antrag der Minderheit II .... 22 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 15 Stimmen 

Art. 104 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 

Minderheit / 
(lnderkum, David, Eplney, Escher, Gentil) 
Abgebrannte Brennelemente dürfen während einer Zeit von 
1 O Jahren ab dem 1. Juli 2006 nicht zur Wiederaufarbeitung 
ausgeführt werden. Sie sind während dieser Zeit als radio-

aktive Abfälle zu entsorgen. Der Bundesrat kann zu For
schungszwecken Ausnahmen vorsehen, wobei sinngemäss 
Artikel 33 Absätze 2 und 3 gilt. Die Bundesversammlung 
kann die Frist von 1 o Jahren durch einfachen Bundesbe
schluss um höchstens 10 Jahre verlängern. 

Minderheit II 
(David, Eplney, Escher, Gentil) 
Abgebrannte Brennelemente dürfen nach Inkrafttreten die
ses Gesetzes noch bis am 1. Juli 2006 zur Wiederaufberei• 
tung ausgeführt werden, wenn .... (Rest gemäss Bundesrat) 

Art. 104 al. 4 
Proposftion de la commlssion 
Majorlte 
B!ffer 

Minorlte I 
(lnderkum, David, Eplney, Escher, Gentil) 
Les assemblages combustibles uses ne peuvent pas &tre 
exportes en vue de leur retraitement pour une perlode de dix 
ans a compter du 1 er juillet 2006. Durant ce laps de temps, 
lls doivent &tre evacues en tant que dechets radloactifs. Le 
Conseil federal peut prevoir des exceptlons aux flns de la re• 
cherche, l'article 33 alineas 2 et 3 s'appliquant par analogle. 
!.:Assemblee federale peut, par arr&te federal simple, prolon
ger ce delai pour une duree maximale de dix ans. 

Minorlte II 
(David, Eplney, Escher, Gentil) 
Les assemblages combustlbles usees peuvent, apres l'ent
ree en vigueur de la presente loi, &tre exportes jusqu'au 
t er julllet 2006 pour Otre retraltes sl leur retraitement .... 
(Suite selon Conseil federal) 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), fQr die Kommission: Nach 
dieser Abstimmung entfällt der Streichungsantrag der Mehr• 
heil Es verbleiben noch die Minderheiten I und II bzw. die 
Fassung des Bundesrates. 

lnderkum Hansheirl (C, UR): Ich wurde jetzt etwas abge
lenkt; Ich habe Frau Kollegin Forster bei ihrem Votum nicht 
zugehört. Nachdem Sie aber bei Artikel 9 meinem Antrag 
zugestimmt haben, wäre es jetzt logisch, wenn Sie bei Arti
kel 104 Absatz 4 dem Antrag der Minderheit I ebenfalls zu. 
stimmten. Man könnte auch feststellen, das sei schon der 
Fall. 
Begründen muss ich den Antrag sicher nicht mehr. Ich habe 
die Begründung gegeben, aber die logische Konsequenz ist 
jetzt die, dass Sie bei Artikel 104 Absatz 4 meinem Antrag 
zustimmen. 

Le presldent (Cottler Anton, presldent): Frau Forster, Sie 
sind damit einverstanden, dass wir nur Artikel 104 Absatz 4 
behandeln. Die Absätze 1 bis 3 werden dann in der ordentll• 
chen Reihenfolge behandelt. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Noch 
kurz eine persönliche Stellungnahme zuhanden des Pro
tokolls - ich kann hier nicht für die Mehrheit sprechen. Im 
Minderheitsantrag, Herr lnderkum, sagen Sie im zweiten 
Satz, dass die abgebrannten Brennelemente während die
ser Zelt - also während der zehn Jahre - als radioaktive Ab
fälle zu entsorgen sind. Ich bin mir nicht ganz sicher und 
möchte einfach, dass sich der Zweitrat noch einmal Intensiv 
mit der Frage auseinander setzt, ob die Entsorgung Innert 
dieser zehn Jahre Oberhaupt möglich Ist - es sei denn, ich 
verstehe den Antrag falsch, Herr lnderkum. 

lnderkum Hanshelrl (C, UR): Diese Formulierung entspricht 
Artikel 9 Absatz 1 gemäss dem Entwurf des Bundesrates. 
Das Moratorium ist ja im Prinzip mit der Lösung des Bundes• 
rates deckungsgleich, mit dem nicht unwesentlichen Unter
schied selbstverständlich, dass der Bundesrat das Verbot 
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auf unbestimmte Zelt will, wogegen das Moratorium eben 
eine Befristung vorsieht. 

BOttJker Rolf (R, SO): Es geht In Artikel 104 Absatz 4 um 
folgenden Satz Im Antrag der Minderheit 1: «Sie (d. h. die ab· 
gebrannten Brennelemente) sind während dieser Zelt als ra
dioaktive Abfälle zu entsorgen.» Frau Forstar hat es bereits 
aufgegriffen: Was In diesem Satz steht, ist in der Jetzigen Sf. 
tuatlon technisch eigentlich gar nicht machbar. Entsorgung 
umfasst gemäss Artikel 3 Buchstabe b des Gesetzentwurfes 
die Entsorgungsschritte Konditionierung, Zwischenlagerung 
und Lagerung in einem geologischen Tiefenlager. Deshalb 
muss dieser Satz umformuliert werden, damit es auch tech• 
nlsch, sachlich machbar Ist. So wie es hier formuliert Ist, ist 
das technisch gar nicht möglich. Sie mossen mich recht ver
stehen: Was In Absatz 4 steht, ist schon möglich. Aber Sie 
können den oben erwähnten Satz In dieser Absolutheit nicht 
stehen lassen; das ist technisch nicht möglich. 

Plattner Gian-Reto (S, BS): Ich sehe da gar keine Schwie
rigkeit. Der normale Ablauf dieser Entsorgung Ist, wie Herr 
BQttlker es beschrieben hat Konditionierung, Zwischenlage
rung und dann nach Jahrzehnten allenfalls Einlagerung in 
ein Depot Man muss mit diesem Prozess beginnen. FOr 
mich helsst das natQrllch, dass man diese Brennstäbe nicht 
sozusagen zur späteren Wiederaufbereitung aufschichtet 
und sagt: «In zehn Jahren schicken wir sie dann alle mitein
ander nach La Hague», sondern dass man sagt: «Gut, die 
mQssen wir Jetzt behalten .. , und anfängt, sie einzulagern, 
wie das Jetzt mit bestimmten Brennstäben schon passiert. 
Lange bevor diese wirklich in den Berg mOssen, sind die 
zehn oder zwanzig Jahre abgelaufen, und man wird dann zu 
diesem Zeitpunkt weitersehen. Da gibt es aber kein Pro
blem. Der Nationalrat kann aber noch einmal semantisch 
prOfen, ob der Satz mit dem übereinstimmt, was sich jeder
mann darunter vorstellen sollte. 

David Eugen (C, SG): Ich bin der Meinung, dass sich die 
Abstimmung wirklich erledlgt hat. Der Antrag der Minder• 
helt II macht nur Sinn Im Zusammenhang mit dem bundes• 
rätlichen Entwurf, den Sie Jetzt abgelehnt haben. Dann 
~raucht es eigentlich jetzt auch keine Abstimmung für eine 
Ubergangsbestlmmung. 
Ich bin eber, das möchte Ich beifagen, bei diesem Satz der 
gleichen Ansicht wie Kollege Plattner. Dieser Satz besagt, 
dass während des Moratoriums nur die direkte Entsorgungs
methode angewendet werden kann. Es gibt zwei Optionen: 
Entsorgung direkt oder durch Wlederaufbereitung. Dieser 
Satz besagt, dass während der Zelt des Moratoriums nur die 
direkte Entsorgung in Betracht kommt, und das Ist auch kor
rekt so, das muss so auch drinstehen. Ich finde, den Text 
können wir auch so akZeptleren. 
Ich ziehe den Antrag der Minderheit II aufgrund des Ergeb
nisses der vorherigen Abstimmung zurQck. 

Le presldent (Cottler Anton, presldent): Ich telle Ihnen mit, 
dass auch der Bundesrat nicht an seinem Antrag festhält. 
Frau Forstar Ist bereit, den Antrag der Mehrheit ebenfalls zu
rQckZuzlehen. 

Hofmann Hans ,Y, ZH): Ich habe bei der ersten Abstim• 
mung der Mehrheit zugestimmt. Das war der Grundsatzent• 
scheid: die Wlederaufbereltung gemäss Kommissionsmehr
heit zuzulassen oder ein allfälliges Moratorium gemäss An· 
trag der Minderheit II lnderkum vorzusehen. Die Mehrheit 
hat verloren. Jetzt haben wir den Text der Minderheit I vor 
uns, und ich wäre eigentlich froh um eine zweite Abstim
mung. Denn jetzt würde ich der Minderheit 1 (lnderkum) zu
stimmen. Der Entscheid ist gefällt, und wir könnten mit 
einem grösseren Gewicht In den Nationalrat gehen. Denn 
ich denke, es hat jetzt nicht mehr viele Kolleginnen und Kol• 
lagen, die mit der Minderheit 1 (lnderkum) nicht einverstan
den sind. 

Amlllches Bulletin der Bundesversammlung 

Le presldent (Cottier Anton, president): Wir stimmen Ober 
den Antrag der Minderheit I ab. Die anderen Anträge sind 
zurückgezogen worden. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Minderheit 1 .... 33 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Art.10 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de 1a oommisslon 
Adherer au projet du Consell federal 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), fOr die Kommission: Nur eine 
kurze Bemerkung: Artikel 10 ist eine reine Sicherheltsmass
nahme. ÜberfiQge von Flugzeugen mit plutoniumhaltigen 
Kernmaterialien sollen generell verboten werden. Die 
Schweiz muss einen völkerrechtlichen Vorbehalt anbringen, 
der völkerrechtlich verankert wird. 

Angenommen - Adopte 

Art. 11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commlssion 
Adherer au projet du Conseil federat 

Angenommen -Adopte 

Art.12 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 1bls 
Auf die Erteilung einer Rahmenbewllllgung besteht kein 
Rechtsanspruch. 

Art.12 
Proposition de 1a oommlssion 
Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Ai. 1bls 
Personne n'est en droit d'obtenlr une autorlsatlon generale. 

Forster-Yannlnl Erika (R, SG), fOr die Kommission: Hier 
möchte ich nochmals festhalten, dass fQr den Bau einer 
Kernanlage drei Bewilligungen benötigt werden: die Rah
menbewilligung, die Betriebsbewilllgung und letztllch die 
Baubewilligung. 
In Artikel 12 geht es um die Rahmenbewilligung fi'lr neue 
Kernanlagen. Ausgenommen ist die Stilllegung oder der Ver
schluss einer Kernanlage. Die GrundzOge fOr die Rahmenbe
willigung sind in Artikel 14 festgelegt. Die Rahmenbewilligung 
fQr Zweckänderungen oder grundlegende Erneuerungen be
stehender Kernkraftwerke wird In Artikel 64 geregelt. 
Zu Absatz 1 bis, den die Kommission neu einfOgt: Die Kom
mission ist der Ansicht, dass Im Zusammenhang mit der Be
wllllgungspflicht in einem Absatz 1 bis festgehalten werden 
muss, dass auf die Erteilung der Rahmenbewilligung kein 
Rechtsanspruch besteht. Dieser Antrag ist im Zusammen
hang mit Artikel 13 zu verstehen, der die Voraussetzungen 
fOr die Erteilung der Rahmenbewilligung festhält. Wenn Sie 
diesem Antrag der Kommission zustimmen, wird klar festge• 
halten, dass im Fall einer Nichtertellung der Rahmenbewllll
gung keine HaftpflichtansprQche geltend gemacht werden 
können. 
Zu Absatz 2: Hiermit sind Anlagen zur Behandlung oder Zwi
schenlagerung von schwach• oder mlttelaktiven Abfällen mit 
geringem Gefährdungspotenzial und Forschungsanlagen 
mit geringem Gefährdungspotenzial sowie die Forschung 
mit abgerelchertem Uran, Thorium oder Natururan gemeint. 

Angenommen - Adopte 
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Art.13 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(David, Eplney, Escher, Gentll) 

dbis. bei neuen Kernkraftwerken zudem, wenn eine Rah
menbewllllgung für ein geologisches Tiefenlager für hochak
tive Abfälle erteilt wurde, oder wenn für den Fall der Ausfuhr 
der hochaktlven Abfälle eine völkerrechtliche Vereinbarung 
zwischen der Schweiz und dem Empfängerstaat über die 
geologische Tiefenlagerung abgeschlossen wurde und ein 
geeignetes, dem Internationalen Stand von Wissenschaft 
und Technik entsprechendes ausländisches geologisches 
Tiefenlager zur Verfügung steht; 

Art.13 
Proposition de Ja commlsslon 
Majorlte 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorlte 
(David, Epiney, Escher, Gentil) 

dbis. en outre, pour une centrale nuclealre nouvelle (et en 
cas de renovation Integrale), sl une autorlsatlon generale a 
ete accordee pour un depOt souterrain en profondeur de 
dechets fortement radloactifs ou, en cas d'exportation des 
dechets fortement radioactifs, si une convention internatio
nale a ete conclue entre la Sulsse et l'Etat destlnatalre, con
cemant un depOt souterraln en profondeur et s'il exlste un 
depot soute~n en profondeur a l'etranger approprie, corre
spondant a I etat de 1a science et de la technlque au plan In
ternational; 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Auch 
hier einige Bemerkungen zur Kann-Formulierung, weil sie in 
der Kommission zu längeren Diskussionen geführt hat. Was 
bedeutet sie? Mit der Kann-Formulierung wird deutlich ge
macht, dass es sich nicht um eine so genannte Polizeibewil
ligung handelt. Das helsst, es besteht kein Anspruch auf 
eine Rahmenbewilligung, selbst wenn die Voraussetzungen 
gemäss Absatz 1 Buchstaben a bis d erfüllt sind. Mit dieser 
Formulierung wird dem Bundesrat bewusst ein gewisser en
ergiepolitischer Spielraum belassen und Ihm ein politischer 
Ermessensspielraum zugestanden. 
In Artikel 47ft. Ist das Entscheldverfahren In Bezug auf die 
Rahmen-, die Bau- und die Betriebsbewilligung festgelegt. 
Hier nur kurz ein Hinweis, Ich komme später nochmals auf 
Artikel 47 zurOck. Gemäss dem Kernenergiegesetz soll künf
tig die Rahmenbewilligung der Bundesversammlung zur Ge
nehmigung vorgelegt werden. Der Beschluss der Bundes
versammlung untersteht dem fakultativen Referendum. Wer 
eine Kernanlage betreiben will, braucht zusätzlich zur Rah
menbewllllgung eine Baubewilllgung und eine Betrlebsbewll
llgung des zuständigen Departements. 
Eine Minderheit Ihrer Kommission will Buchstabe d um einen 
Buchstaben dbls ergänzen. Das soll eine zusätzliche Vor
aussetzung fOr die Erteilung der Rahmenbewllllgung sein. 
Die Rahmenbewilligung für neue Kernkraftwerke soll dem
nach nur erteilt werden, wenn eine Rahmenbewilligung für 
die geologische Tiefenlagerung vorliegt. Ein Vertreter der 
Minderheit wird diesen Antrag begründen, und allenfalls 
komme Ich dann nochmals auf Buchstabe d zurück. 

David Eugen (C, SG): Die Minderheit beantragt, dass eine 
zusätzliche Bewilligungsvoraussetzung für neue Kernkraft
werke In dem Sinne eingefügt wird, dass zum Zeitpunkt der 
Erteilung dieser Rahmenbewilligung eine Lösung für die 
Entsorgung der hoch radioaktiven Abfälle bestehen muss. 

Das In dem Sinne, dass für solche Abfälle mindestens eine 
~ahmenbewilligung für ein geologisches Tlefenlager erteilt 
ist oder dass, wenn eine völkerrechtliche Vereinbarung be
steht, eine Ausfuhrlösung für diese hoch radioaktiven Abfälle 
besteht. Ich ~abe beim Eintreten schon ausgeführt, dass 
nach meiner Uberzeugung Jede Technologie so ausgestaltet 
werden muss, dass ihre Abfälle so entsorgt werden können, 
dass keine Gesundheitsprobleme für die Bevölkerung auftre
ten. Solange für die Technologie der Kernenergie-Stromer
zeugung keine Entsorgungslösung für die hoch radioaktiven 
Abfälle besteht, erfüllt diese Technologie diese umweltrecht
Jiche Bedingung nicht. Die Vertreter dieser Technologie 
möchten weiterhin neue Werke aufstellen können, ohne 
dass das Abfallproblem gelöst ist. Die Verschiebung der Ab
fallproblematik auf die künftigen Generationen Ist nicht ak
zeptabel. 
Jede Technologie, die unsere Generation heute betreibt, 
müssen wir so ausgestalten - und zwar bis zum Endpunkt, 
bis zur Erledigung des Abfallproblems -, dass sie alles um
fasst und nicht nur die Produktion, hier diejenige des stroms, 
sondern eben auch die Entsorgung. 
Daher bin ich der Meinung, dass der Gesetzgeber die Pflicht 
hat, die Erteilung einer Bewilligung für ein neues Werk zu 
verweigern, solange die hoch radioaktiven Abfälle nicht ge
nügend entsorgt werden können. Wenn einmal diese Ent
sorgung möglich sein sollte und befriedigend gelöst Ist, Ist 
diese Bewilligungsvoraussetzung auch erfüllt und die Ertei
lung einer Bewilligung möglich. Wir wissen heute, dass jeder 
~alerbetrleb unq Jeder Garagist, der auch mit umweltgefähr
hchen Stoffen handelt, dafür sorgen muss, dass die Entsor
gungsfrage gelöst ist; sonst bekommt er keine Bewilligung 
für seinen Betrieb. Aber bei dieser Technologie, die ein 
Hauptproblem der Abfallentsorgung nicht gelöst hat, will die 
Mehrheit an dieser Voraussetzung nicht festhalten. 
Die Minderheit empfiehlt Ihnen, diese Bestimmung Ins Ge
setz aufzunehmen. Ich möchte noch betonen: Die Minder
heit hat In der Kommissionsberatung die Konzession ge
macht, für die Erneuerung der bestehenden Werke diese 
Voraussetzung nicht aufzustellen, obwohl es Gründe gäbe, 
das zu verlangen. Aus dieser Sicht, finde Ich, Ist es das Mini
mum, wenn wir bei neuen Werken die Bedingung aufstellen, 
dass die Abfallentsorgung gelöst sein muss. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Dieser 
Antrag wurde in der Kommission mit 8 zu 4 Stimmen abge
lehnt, und zwar aus der Sorge heraus, dass eine Lösung bei 
der Entsorgung eigentlich noch erschwert wird, wenn wir 
dieses Junktim zwischen neuen Kernanlagen und der Pro
blemlösung der hoch radioaktiven Abfälle machen. Der Bun
desrat hat auch keinen Antrag In dieser Richtung gestellt. 
Deshalb empfehle Ich Ihnen, den Antrag der Minderheit Da
vid abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .•.. 25 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 8 Stimmen 

Art.14-19 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 20 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

a. der Gesuchsteller Eigentümer der Kernanlage ist; 

Abs.2,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

BuUetin officlel de r Assemblee ll!derale 
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Antrag Pfisterer Thomas 
(ersetzt Art. 21 Abs. 2) 
Al. 1bis 
Die Betrlebsbewllllgung darf nur befristet werden, wenn dies 
aus SlcherheitsgrOnden (Art. 4) nötig Ist. 

Art. 20 
Proposition de Ja commlss/on 
Al.1 

a. sl le requerant est le proprletalre de !'Installation; 

A/.2, 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Pfisterer Thomas 
(remplace art. 21 al. 2) 
Ai. 1bls 
t:autorlsation d'explolter ne peut Eitre limitee dans le temps 
que sl cela est necessaire pour des raisons de securlte 
(art. 4). 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Bei der 
Beratung von Artikel 13 habe ich Ihnen bereits erläutert, 
dass künftig die Rahmenbewilligung von der Bundesver
sammlung genehmigt wird und dieser Beschluss dem fakul
tativen Referendum untersteht. Gemäss Fassung des Bun
desrates könnte trotz Erteilung der Rahmenbewilligung 
durch den Bund die Erteilung der Betriebsbewilligung Ober 
kantonales Recht verhindert werden. Es stellt sich demnach 
die Frage, ob das Bundesverfahren Ober kantonale Kompe
tenzen gewlssennassen wieder ausgehebelt werden soll. 
Nach Meinung der einstimmigen Kommission handelt es 
sich beim Bau einer Kernenergieanlage aber eindeutig um 
eine Bundeskompetenz. Die Kantone werden dabei In das 
Vernehmlassungsverfahren mit einbezogen. Weiter hinten 
im Gesetz, bei den Verfahrensbestimmungen im 6. Kapitel, 
Artikel 41ff., Wird festgelegt, dass die Kantone angehört wer
den und die Interessen der Kantone und Gemeinden im ko
ordinierten Bewilligungsverfahren berücksichtigt werden. Die 
Verantwortung Hegt aber letztendlich beim Bund. 
Die Kommission beantragt Ihnen deshalb mit 10 zu O Stim
men, die kantonale Kompetenz zu streichen. Es handelt sich 
um einen Grundsatzentscheid. Wenn Sie diesem Antrag fol
gen, hat dies entsprechende Folgen In Artikel 38 Absatz 2. 
«Beobachtungsphase und Verschluss», und In den Arti
keln 43 und 48; Ich komme bei den entsprechenden Artikeln 
dann noch einmal darauf zurOck. 
Ich möchte dabei noch auf den Umstand hinweisen, dass 
die Kommission In Artikel 104, «Übergangsbestimmungen». 
einen Absatz 2bls eingefügt hat, der «für ein alHälllges geo
logisches Ttefenlager im Wellenberg» eine Ausnahmerege
lung vorsieht. Artikel 104 Absatz 2bis besagt, dass beim 
Wellenberg die Zustimmung des Kantons Nldwalden rar die 
Nutzung des Untergrundes erforderlich 1st, dies Im Bewusst
sein, dess die Regeln während des Spiels nicht geändert 
werden dQrfen. 
Ich empfehle Ihnen, hier der Kommission zu folgen, die mit 
10 zu O Stimmen so entschieden hat. 

Le presldent (Cottler Anton, presldent): Wir behandeln den 
Antrag Pflsterer Thomas bei Artikel 21 Absatz 2. 

Abs.1,2,3-AI. 1,2,3 
Angenommen -Adopte 

Art. 21 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Gentil) 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Amtllches Bulle1ln der Bundesversammlung 

Abs.2 
Die Betriebsbewilligung wird befristet. 

Art. 21 
Proposition de Ja commlsslon 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Mlnorite 
(Gentil) 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
t:autorlsatlon d'explolter est limitee dans le temps. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Vorerst 
eine Bemerkung zu Artikel 21 Absatz 2, damit Herr Pflsterer 
welss, was damit gemeint ist, dass die Betriebsbewilligung 
befristet werden kann. Ich möchte das auf Wunsch der Kom
mission auch zuhanden der Materialien erklären. Es geht 
um die Befristung der Betriebsdauer fQr die Werke. Wenn 
die Voraussetzungen erfüllt sind, Wird die Betriebsbewilli
gung grundsätzlich erteilt. Wenn In gewissen Sachverhalten 
die Voraussetzungen gemäss Artikel 21 Absatz 1 Buchsta
ben b bis r nicht mehr erfQllt sind, kann die Betrlebsbewll· 
ligung befristet werden. Dies Jedoch mit der Auflage, das 
Erforderliche zu tun. Dies ermöglicht es den Betrieben, in• 
nert nützlicher Frist die beanstandeten Mängel zu beheben. 
In diesem Sinn ist die Kann-Formulierung gemeint. 

GenUI Pierre-Alaln (S, JU): Taut ce debat tourne autour de 
Ja securite et de Ja flabillte des lnstallatlons et de la technolo
gie nuclealre, ce qui est normal. A l'article 21 allnea 2, nous 
avons la posslbliite de dlscuter sur Jes modalites d'autorisa
tlon d'explolter. Du polnt de vue de la mlnorlte que je repre
sente, l'autorlte auralt tort de se prlver de ce moyen 
importent que constitue une autorisatlon limltee dans le 
temps et de le faire de maniere systematlque. Taut d'abord, 
en raison des fortes incidences des amelioratlons des con
nalssances technologiques et des techniques de securlte, 
cela permet de contraindre les gens qul disposent de ces 
Installations a se mettre a jour regulierement. II me parart 
aussl que ma solution serait plus transparente, plus clalre 
aussl pour l'exploltant, qui saurait alnsl que sa concesslon 
est dellvree pour un certaln nombre d'annees, contrairement 
a la formulation un peu aleatolre de la majorlte de la com
misslon qui ne preclse pas quand elle est limltee dans le 
temps et pour quelle ralson. Je pars de l'idee que dans 
d'autres secteurs de la vle publlque et administrative, qui 
presentent des dangers et des risques beaucoup molns lm
portants pour la population, nous avons des llmltes a des 
autorlsatlons, a des concessions. II me parait opportun ici 
d'en placer une et de determiner clairement que ces autori
satlons sont accordees avec une limite dans le temps. 

Pflsterer Thomas (R, AG): Ich bin froh, dass Kollege Gentll 
die Möglichkeit hatte, seine - andere - Sicht des Sicher
heitskonzepts darzustellen. Mindestens gestatzt auf dieses 
gewichtige Votum Ist meines Erachtens zum Text des Bun
desrates, den die Kommission akzeptiert hat, ein Fragezei
chen zu setzen - und zwar aus Sorge um die Sicherheit, das 
möchte Ich deutlich sagen. 
Unser Bewflllgungssystem basiert an sich auf unbefristeten 
Bewilligungen. Es gibt bekanntlich zwei Ausnahmen, Bez
nau II und MOhleberg, deren Bewilligungen aus anderen, 
wohl politischen Gründen befristet worden sind. 
Unsere zeitliche Steuerung - hier liegt die Differenz - be
steht darin, dass wir die Pflicht zur laufenden Anpassung an 
den jeweiligen Sicherheitsstandard voraussetzen. Dabei Ist 
die Pflicht zur NachrOstung inbegrHfen, und diese Pflicht zur 
laufenden Nachrüstung Ist, gerade aus der Sicht der Stand
ortkantone, natOrllch fundamental. 
Die Realität hat gezeigt. dass ungefähr alle zehn Jahre eine 
SicherheltsOberprOfung nach dem Stand von Wissenschaft 
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und Technik zu einer entsprechenden Anpassung führt, wo• 
bei sich - das ist selbstverständllch auch richtig - der Stand 
der Wissenschaft und Technik verändert und man sich an 
den jeweils neuesten Stand zu halten hat. Wenn dieser Si• 
cherheltsstandard nicht erfüllt wird, muss sich das Werk von 
sich aus anpassen; es darf nicht warten, bis es eine Verfü
gung oder nötigenfalls eine Anordnung der zuständigen Be
hörde erhält. 
Wenn wir diesen Mechanismus der Selbstprüfung und 
Selbsterneuerung, der wichtig ist, aufrecht erhalten wollen, 
dann sollten wir der Industrie die Verantwortung nicht durch 
eine möglicherweise politisch motivierte Befristung abneh
men. Sie gefährdet nicht nur die Investitionen, sondern sie 
gefährdet letztlich die Sicherheit. 
Wir haben aus SlcherheltsgrOnden alles Interesse daran, 
dass die Sicherheit der eigenen Kraftwerke In der Schweiz 
durch unsere Gesellschaften, die uns gegenüber verant
wortlich sind, aufrecht erhalten wird. Wir haben auch ein In• 
teresse daran, dass die schweizerischen Sicherheitsbehör
den die Kernkraftwerke, aus denen wir Strom beziehen, 
0berprOfen. Das ist mir viel lieber, als wenn das irgendwel
che ausländischen Werke und irgendwelche ausländischen 
Behörden tun. 
Wie setzen wir das um? Ich meine, wir m0ssen das bei Arti
kel 20 tun. Artikel 20 formuliert die Voraussetzungen für die 
Betrlebsbewilligung. Die Sicherheit Ist eine der Vorausset
zungen. Artikel 21 hingegen enthält, wenn ich das etwas sa
lopp sagen darf, eine Art Traktandenliste für den Inhalt 
dieser Betriebsbewilligung, dort gehört das nicht hin. Dort 
steht das Ergebnis aus der Abwägung der Voraussetzungen 
gemäss Artikel 20. 
Darum beantrage ich Ihnen, diese Bestimmung In Artikel 20 
als Absatz 1 bis aufzunehmen. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Ich bin 
der Meinung, Herr Pfisterer, dass Ihr Anliegen mit der Kann
Formulierung in Artikel 21 Absatz 2 berOckslchtigt wird. 
Diese Kann-Formulierung beinhaltet keinen politischen Er
messensspielraum. Aber ich überlasse das Ihnen. 

Le presldent (Cottier Anton, presldent): Wir sind hier bei 
Artikel 21 Absatz 2, und die Frage wird hier entschieden. Sie 
gehört methodisch hierher. 

Leuenberger Morltz, Bundespräsident: Zunächst weise Ich 
einmal darauf hin, dass es nicht um die absolute Frist der 
bestehenden Betriebsbewilligungen geht. Diese Frage wäre 
in den Übergangsbestimmungen zu regeln. Ich sage das 
nur, weil wir von einer Befristung sprechen. Es geht in die
sem Absatz um den Fall, dass Im Bewilligungsverfahren ein
zelne Voraussetzungen fehlen. Dabei ist der Bundesrat 
grundsätzlich von einer unbefristeten Betriebsbewilligung 
ausgegangen. Das entspricht dem System einer Polizeibe
willigung, die unbefristet erteilt wird. Wenn hingegen ein
zelne, vielleicht nicht sehr wichtige Voraussetzungen noch 
nicht erfüllt sind, macht es keinen Sinn, das Ganze nicht zu 
bewilligen; dann müsste man befristen, unter Umständen mit 
der Auflage, was noch nachgeliefert werden muss. Darum 
geht es, und deshalb finden wir beide Minderheitsanträge 
unnötig. Der Minderheitsantrag Gentil könnte den Eindruck 
erwecken, es gehe um die politische Frage einer Betriebsbe
willigung bei einem Kernkraftwerk. Der Antrag Pfisterer ist 
unnötig, weil wir gerade deswegen eine Kann-Bestimmung 
hineingenommen haben, die die Sicherheitsfragen betrifft. 
Unseres Erachtens betrifft diese Bestimmung die Sicher
heitsfragen zwingend, aber es gibt vielleicht auch andere 
Bedingungen, die nachher noch erfüllt werden müssen. 

Pflsterer Thomas (R, AG): Ein Wort mindestens zur Bemer
kung der Kommissionspräsidentin und des Herrn Bundes
präsidenten: Wenn Irgendein Plan fehlt oder eine Unterlage 
nicht vorhanden Ist, dann macht man eine Auflage. Mit dem 
Wort «Befristung» ermöglichen Sie mehr, Sie ermöglichen 
etwas anderes, und de bitte Ich Sie nun wirklich, meinem 
Antrag zuzustimmen. sonst ist die Tor offen. 

Art. 20 Abs. 1 bis; 21 - Art. 20 al. 1 bis; 21 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A titre prelfminaire 
Für den Antrag Pfisterer Thomas •... 19 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 10 Stimmen 

Definitiv - Definitlvement 
Für den Antrag der Mehrheit .... 20 Stimmen 
Für den Antrag Pfisterer Thomas .... 10 Stimmen 

Art. 22, 23 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.24 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Gentil, B0ttiker) 
Streichen 

Art. 24 
Proposition de Ja commission 
Majorlte 
Adherer au projet du Conseil federal 
Mlnorite 
(Gentil, BOttiker) 
Biffer 

Forster-Vannlnl Erika (R. SG), für die Kommission: Zum An
trag der Mehrheit Die heutige Praxis wird mit diesem Ab
satz 1 nicht geändert. Die Durchführung der Prüfung Ist 
Sache der Betreiber. Die HSK hat das Recht, Einsicht in die 
Unterlagen der Lizenzprüfung zu erhalten. Das ist zurzeit le
diglich In einer Richtlinie festgehalten. Mit der vorliegenden 
Bestimmung wird das Verfahren auf eine saubere, gesetzli• 
che Grundlage gestellt, weil es einen Eingriff In die Persön
lichkeitssphäre der Betroffenen darstellt. 
In der Kommission wurde der Antrag der Minderheit mit 5 
zu 2 Stimmen bei 3 Enthaltungen abgelehnt. Ich empfehle 
Ihnen, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 

Gentll Plerre-Alain (S, JU): Au detour de cet artlcle qul ne 
devralt pas nous occuper tres longtemps, on trouve un ete-
ment interessant qui remet sur le tapis la question generale 
de la securlte. Alors qu'on nous a expllque, II y a quelques 
instants, qu'll s'agissait d'une technologie sOre et qui ne pre-
sentait pas d'lnconvenlents graves, on s'apergoit, au fll de 
cet article, qu'il est quand meme prudent que les gens qul y 
travalllent soient sous un certaln contröle et qu'on puisse 
exercer sur eux, comme II est dlt en substance a l'alinea 2, 
ce contröle non seulement sur leur securite, mals, j'lnsiste, 
sur leur mode de vle, dans la mesure oü ce mode de vle a 
une importance sur la securlte. 
II me semble que cette exigence est tout a falt deplacee. II 
est clair que, comme dans d'autres metiers qul exigent un 
certain nombre de competences professlonnelles et person
nelles, II y a lieu de veiller aux gens que l'on engage et de 
leur demander, le cas echeant, de passer des tests, comme 
cela se falt pour les pilotes d'avions et pour d'autres profes
sions de ce genre. Mais admettre, sans autre, que l'on peut 
ficher des gens, reunlr des donnees sensibles, non seule
ment sur leurs competences, mals sur leur sante, leur psy
chisme et leur mode de vie, me semble reveler quelque 
chose d'inquietant. 
Je vous propose, au nom de la minorlte de la commlsslon, 
de blffer cet artlcle. 
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Leuenberger Morltz, Bundespräsident: Solche Slcherhelts
kontrollen werden auch In anderen Bereichen durchgeführt, 
bei PIioten oder auch Im Privatbereich, bei Banken. Wir se
hen nicht ein, warum das gestrichen werden soll. Der eidge
nössische Datenschutzbeauftragte Ist mit unserem Entwurf 
einverstanden. Es Ist Im Übrigen nicht so, dass der Staat 
diese Kontrolle machen sollte, sondern das wäre Sache der 
privaten Betreiber; das wäre wie bei den Banken, die Sicher
heitsüberprüfungen bei Ihren Leuten auch privat - etwa mit 
HIife von Psychologen, Graphologen oder Psychiatern -
durchführen lassen. 

Abstimmung - Vote 
FQr den Antrag der Mehrheit .... 22 Stimmen 
Far den Antrag der Minderheit .... 5 stimmen 

Art.25-30 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Erlau
ben Sie mir eine Bemerkung zu Artikel 30 Absatz 2: Diese 
Formulierung macht deutlich, dass radioaktive Abfälle Im 
Grundsatz im Inland entsorgt werden müssen. Ausnahmen 
sind aber möglich. Diese Ausnahmen sind heute In Arti
kel 93 der Strahlenschutzverordnung festgelegt, wonach 
eine Bewilligung fOr die Ausfuhr zum Zweck der Entsorgung 
ausnahmsweise erteilt werden kann, wenn erstens die Ga
rantie besteht, dass Im Empfängerstaat genügende Sicher
heitsanforderungen eingehalten werden, zweitens ein geeig
netes, dem Stand von Wissenschaft und Technik entspre
chendes Endlager zur Verfügung steht und drittens die Be
seitigung im Rahmen einer völkerrechtlichen Vereinbarung 
erfolgt. Diese Lösung in der strahlenschutzverordnung soll 
nun Ins Kernenergiegesetz eingefügt werden. Sie Ist konkret 
In Artikel 33 Absatz 3, Konditionierung, überführt worden. 

Angenommen -Adoptd 

Art. 31 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3, 4 
ZUstlmmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Die Entsorgungspflicht Ist erfüllt, wenn 
a. die Abfälle In ein geologisches Tiefenlager verbracht wor
den sind und die finanziellen Mittel fQr die Beobachtungs
phase und den allfälligen Verschluss sichergestellt sind; 
b. die Abfälle In eine ausländische Entsorgungsanlage ver
bracht worden sind. 

Art.31 
Proposition de la commlssion 
Al. 1, 3, 4 
Adherer au projet du Conseil federal 
A/.2 
Le devolr d'evacuatlon est rempll lorsque: 
a. les dechets ont ete places dans un depOt souterrain en 
profondeur et que les moyens financlers requis pour la 
phase de survelllance et pour la fermeture eventuelle sont 
assures; 
b. les dechets ont ete transferes dans une Installation 
etrang~re d'evacuatlon. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), fOr die Kommission: Einige 
Bemerkungen zu Artikel 31 Absatz 2: In Buchstabe a geht 
es um die Abfälle, die In der Schweiz in einem geologischen 
Tiefenlager entsorgt werden sollen. Hier handelt es sich mit 
grösster Wahrscheinlichkeit um die schwach- und mittelakti
ven Abfälle. Bis heute besteht weltweit die Auffassung, dass 
radloaktlVe Abfälle nur In letztllch verschlossenen und kon-
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trolllerten geologischen Tlefenlagern sicher gelagert werden 
können. Grundsätzlich sollen gemäss unserem Beschluss In 
Artikel 30 Absatz 2 alle anfallenden radioaktiven Abfälle in 
der Schweiz entsorgt werden, auch die hoch radloaktivan 
Abfälle. 
Angesichts des In der Schweiz in relativ geringen Mengen 
anfallenden hoch radioaktiven Materials - das scheint mir 
wichtig - soll mit Buchstabe b den in Artikel 30 Absatz 2 klar 
festgehaltenen Voraussetzungen hinzugefügt werden, dass 
die Abfälle auch im Ausland entsorgt werden können. Dabei 
muss klar festgehalten werden, dass zurzeit ausser Russ
land, das die Voraussetzungen - ich möchte dies hier klar 
betonen - nicht erfüllt, kein Land ausländische Abfälle Ober
nehmen darf. Vorderhand gilt es deshalb, in der Schweiz die 
notwendigen Voraussetzungen für das Endlagerproblem zu 
schaffen. 
Die Kommission hat diesem Antrag mit 9 zu O Stimmen zu
gestimmt. 

Angenommen - Adopte 

Art.32 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 33 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 

b. .... geeignete, dem Internationalen stand .... entspre
chende Entsorgungsanlage zur .... 

Abs. 3 

b. .... geeignete, dem Internationalen Stand .... entspre• 
chende Entsorgungsanlage zur ...• 

Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.33 
Proposition de 1a commlssion 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 

b ..... d'une Installation d'evacuatlon appropriee, confonne a 
l'etat de la sclence et de la technlque au plan International; 

Al. 3 

b ..... d'une Installation d'evacuation approprlee, conforme a 
l'etat de la sclence et de la technique au plan international; 

A/.4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), fQr die Kommission: Zu Arti
kel 33 Absatz 2 Buchstabe b und Absatz 3 Buchstabe b: 
Hier möchten wir eine Verdeutlichung einbringen, dass alles 
gemäss internationalem Stand von Wissenschaft und Tech
nik und entsprechender Entsorgungsanlage zu vollziehen 
ist. 

Angenommen - Adopte 
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Art 34-37 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la comm/ssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art38 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Der ElgentQmer des geologischen Tiefenlagers muss ein ak
tualisiertes Projekt .... 

b. .... erloschen Ist und das Departement die Vorlage elnes 
Projektes anordnet. 
Abs.2 

b. Streichen 
Abs. 3, 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art38 
Proposition de la comm/sslon 
Al.1 
Le proprietalre du depöt souterraln en profondeur doit pre
senter un projet .... 

b ..... lettres a et b et que le departement a ordonne la pre
sentatlon d'un projet. 
Al.2 

b. Blffer 
Al.3, 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG): Die Streichung von Absatz 
2 Buchstabe b entspricht Ihrem Grundsatzbeschluss bei Ar
tikel 20, dass nach Erteilung der Rahmenbewilligung keine 
Vetorechte der Kantone Ins Gesetz aufzunehmen sind. 
Zu Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: Diese Formulierung 
entspricht der Formulierung In Artikel 26 Absatz 1 Buch
stabe b. Das wurde leider bei der Ausarbeitung des Entwur
fes Obersehen. Deshalb haben wir das jetzt folgerichtig 
eingefügt. 

Angenommen -Adopte 

Art. 39-42 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
PropositlOn de 1a comm/sslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 43 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Antrag lnderkum 
Abs.2 
Setzt die Erteilung einer Rahmenbewllllgung eine Konzes
sion für die Nutzung der Wasserrechte voraus und sind im 
Übrigen sämtliche Voraussetzungen für die Erteilung der 
Rahmenbewilligung erfQllt, so hat das zuständige Gemein
wesen die Konzession nach seinem Recht zu erteilen. 

Art. 43 
Proposition de /a commission 
Biffer 

Proposition lnderkum 
AJ.2 
SI l'octrol d'une autorisatlon generale impilque une conces
sion d'utillsatlon des droits d'eau et si, en outre, toutes las 
conditions pour f'octroi d'une autorlsation generale sont rem
plies, la collectlvlte competente octroie la concesslon selon 
son droit. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Ich 
möchte zuerst auf einen Fehler auf der Fahne hinweisen: 
Die Kommlsslon beantragt, den ganzen Artikel und nicht nur 
Absatz 1 zu streichen. Wir haben uns bei Artikel 20 ent
schieden, die Rahmenbewilligung als Bundeskompetenz 
auszugestalten. Folgerichtig Ist hier darauf zu verzichten, 
dass die Zustimmung des Standortkantons für die Nutzung 
des Untergrundes elnzuholen und eine Konzession für die 
Nutzung der Wasserkraft durch die zuständige Gemeinde zu 
erteilen ist. Entsprechend Ist Artikel 43 Integral zu streichen. 
Wird von einer kantonalen Wasserrechtskonzession Ab
stand genommen, entgehen aber den betroffenen Kantonen 
die für die Verleihung der entsprechenden Rechte normaler
weise erhobenen Konzessionsabgaben. Artikel 4S sieht eine 
Entschädigungsregel bei der Nutzung des Untergrundes in 
Zusammenhang mit dem Bau von geologischen Tiefen
lagern oder Sondlerstollen vor, wenn dadurch kantonale 
Regalrechte beeinträchtigt werden. Die Kommission Ist der 
Meinung, dass diese Entschädigungsregelung auf die Was
serentnahme rar Kernkrattwerke auszudehnen ist. Eine ent
sprechende Änderung beantragen wir dann auch in Artl· 
kel 84 Absatz 1 bis, wonach diese Entschädigung dort zu be
zahlen ist. 
Die Kommission beantragt Ihnen, den ganzen Artlkel 43 zu 
streichen. 

lnderkum Hanshelrl (C, UR): Gemäss dem Antrag des Bun
desrates bei Artikel 43 Absatz 2 Ist die Voraussetzung fQr die 
Erteilung einer Rahmenbewilligung, dass des zuständige 
Gemeinwesen, sofern erforderlich selbstverständlich, eine 
Wasserrechtskonzession erteilt. Das zuständige Gemeinwe
sen, das wissen wir, Ist primär der Kanton, und je nach kan
tonalem Recht kann es auch eine Gemeinde sein. Das 
WOrde natarlich bedeuten, dass durch eine solche Konzes
sion bzw. durch die Nichterteilung einer erforderlichen Kon
zession schlussendlich keine Rahmenbewilligung ertellt 
werden könnte. Das wollen wir nicht, diese Zielsetzung habe 
ich auch. 
Die Kommission hat dann, wie Frau Kollegin Forster erklärt 
hat, beschlossen, auch Absatz 2 von Artikel 43 zu streichen 
und dafür bei Artikel 48 Absatz 3 die Konzessionen noch 
aufzunehmen. Durch diese Regelung würde natürlich die 
kantonale Wasserhoheit eingeschränkt; staatsrechtlich, ver
fassungsrechtlich gesehen mag dies durchaus zulässig sein. 
Es scheint mir aber politisch heikel zu sein, vor allem des
halb, weil die Kantone hier jetzt natOrllch nicht mehr Stellung 
nehmen konnten. 
Ich war bzw. bin zwar In der Kommission, aber aus zeitlichen 
Gründen bin Ich nicht mehr dazu gekommen, den vorliegen
den Antrag der Kommission zu unterbreiten. Ich habe nun 
versucht, eine Regelung zu finden, wonach das zuständige 
Gemeinwesen - eben Kanton oder Gemeinde - verpflichtet 
ist, die Konzession zu erteilen, sofern alle Obrigen Voraus
setzungen tar die Erteilung der Rahmenbewilligung gegeben 
sind; aber die Erteilung als solche WOrde nach dem kanto
nalen Recht erfolgen. Es Ist so etwas Ähnliches wie der Kon
trahlerungszwang Im Privatrecht. Ich kann mir durchaus 
vorstellen und konzediere das auch, dass diese Formulie
rung noch nicht das Gelbe vom EI Ist, aber es wäre dann 
Sache des Zweitrates, hier noch Verbesserungen vorzuneh
men. Vor allem Interessiert mich auch die Stellungnahme 
des Herrn Bundespräsidenten. 

Hofmann Hans (V, ZH): Der Antrag lnderkum ist eigentlich 
ein sehr gut gemeinter, sympathischer Antreg. Ich war beim 
ersten Durchlesen der Meinung, man könne ihn unterstat-
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zen. Herr lnderkum kommt zum gleichen Schluss wie die 
Kommission, aber er lässt den Kantonen das Recht, die 
Konzession selbst zu ertellen. Das Gesetz verpflichtet sie 
aber, die Wasserrechtskonzession zu erteilen. 
Der Antrag hat aber einen Haken, den wir In der Kommission 
ja gerade vermelden wollten. In den meisten Kantonen ist 
die Gewässerhohelt Sache des Kantons, ausser für kleine 
Bäche. Eine solche Wasserrechtskonzession für ein solches 
Werk wäre ein Regierungsratsbeschluss. Diesen Regie
rungsratsbeschluss kann man dann auf kantonaler Stufe an
fechten, und es wird eine Verfahrensmöglichkeit Ober ver
schiedene Instanzen bis ans Bundesgericht geöffnet. Erst 
wenn dann das Bundesgericht allfällig entschieden hat, dass 
diese Wasserkonzession zu Recht erteilt worden Ist, kann 
der Bund dann die Konzession erteilen. Wenn es eine Mög
llchkeit gäbe zu sagen, eine allfällige Einsprache habe auf 
Bundesstufe zu erfolgen, könnte dies vermieden werden. 
Aber das sehe ich nicht. 
Einen zweifachen Rechtsweg auf kantonaler und auf eidge
nössischer Stufe wollten wir gerade nicht, sodass ich Sle 
trotz aller Sympathie für den Antrag lnderkum bitten muss: 
Bleiben wir auf der Linie, und bleiben wir bei der Kommis
sion. 

SChwelger Rolf (R, ZG): Auch Ich habe durchaus Verständ
nis für die Anliegen der Kantone, die Ihre Wasserrechte nicht 
einfach konsequenzlos abgeben wollen. Wir haben im Kern
energiegesetz eine Regelung getroffen, wonach eine Ent
schädigung für diese Wasserrechte zu erfolgen hat. Ich telle 
nun die Bedenken von Herrn Hofmann Hans, dass dies zu 
einer Verfahrensverzögerung in Ausmassen kommen könn
te, die wir heute wahrscheinlich unterschätzen - es wird 
nicht der Regelfall sein, aber Immerhin, diese Mögllchkait 
besteht. Denken Sie nur an die folgende Sltuatlon: Gemäss 
Wortlaut des Antrages lnderkum wäre der Kant9n dann ver
pflichtet, eine Konzession zu erteilen, wenn im Ubrlgen auch 
die Voraussetzung für die Rahmenbewilligung erfüllt wäre. 
Das würde konkret helssen, dass dem Kanton gegenüber 
der Nachweis erbracht werden müsste, dass die Bedingun
gen für eine Rahmenbewilligung erfüllt sind. Dies wiederum 
könnte In einem Rechtsmittelverfahren schon auf kantonaler 
Ebene bedeuten, dass kantonale Richter vorfragewelse ab
zuklären hätten, ob die Bedingungen der Rahmenbewlllf• 
gung erfüllt sind. Damit kommen wir wieder genau in die 
Ebene hinein, die wir an sich vermeiden wollen, wonach 
nämlich sowohl kantonale Instanzen wie Bundesinstanzen 
Ober die gleiche Sache zu befinden haben. 
Nochmals: Die Anliegen der Kantone, welche die Wasserho
heit In einer gewissen Hinsicht durch eine Konzession abzu
geben haben, sollen und müssen gewährleistet werden. 
Dies soll aber genau gleich geschehen wie mit Bezug auf 
alle anderen Rechte auch, welche für die Inbetriebnahme ei
nes Bundeswerkes benötigt werden. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Ihre Kommission Ist 
vorher dem Konzept des Bundesrates nicht gefolgt und ver
langt nicht, dass der Kanton der Konzession zustimmen 
muss. In der Konsequenz dieser vorherigen Anträge müssen 
Sie jetzt eigentlich auch wieder der Kommission und Ihren 
vorherigen Beschlüssen folgen. Der Antrag lnderkum WOrde 
nun In dieser Frage die Gemeinde zwingen zuzustimmen -
ich sage es so -, weil sie, gesetzlich gesehen, gar keinen Er
messensspielraum hat. So kann man sich fragen, ob das ge
scheit sei, eine Gemeinde hier zu einer Zustimmung zu 
zwingen, wo sie eh keinen Spielraum hat. 
Von daher gesehen muss Ich sagen, obwohl es vom Entwurf 
des Bundesrates abweicht In der Logik Ihrer vorherigen 
Entscheide müssten Sie Ihrer Kommission folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 17 Stimmen 
FOrden Antrag lnderkum •... 15 Stimmen 

Amtliches Bulletin der 8undaSY81'1111mmlung 

Art.44 
Antrag der Kommission 
Titel 
Auflage und Publikation 
Abs. 1 
Streichen 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Die Auflage ist in den amtlichen Publikatlonsorganen der be
troffenen Kantone und Gemeinden sowie Im Bundesblatt zu 
publizieren. 

Art. 44 
Proposition de /a commission 
Titre 
Mise ä l'enqullte et publlcation 
Al. 1 
Bitter 
A/.2 
Adherer au projet du Conseil federaJ 
Al. 3 
La mise ä l'enquete doit Atre publlee dans las organes of
ficiels des cantons et des communes concernees alnsi que 
dans la Feullle tederale. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), fQrdie Kommission: Vorerst 
eine Bemerkung zum Antrag der Kommission, Absatz 1 zu 
streichen und einen neuen Absatz 3 einzufOgen: In Arti
kel 44 wird das Verfahren bei der Auflage und Publikation 
geregelt. Die Kommission vertritt die Meinung, dass es ge
nagt, im Amtsblatt der betroffenen Kantone einen Eintrag zu 
machen, In dem darauf hingewiesen wird, wo die entspre
chenden Dokumente aufliegen und öffentlich eingesehen 
werden können. Die betreffenden Publikationen worden Tau
sende von Selten umfassen. Die Kommission meint. mit der 
öffentlichen Auflage und der Möglichkeit der Einsichtnahme 
sei dem Interesse der Öffentlichkeit Genüge getan. 
Deshalb beantragen wir Ihnen, Absatz 1 zu streichen, bei 
Absatz 2 dem Bundesrat und bei Absatz 3 der Fassung der 
Kommission zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art 45, 46 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 47 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Er unterbreitet den Entscheid der Bundesversammlung zur 
Genehmigung. 
Abs.3 
Erteilt der Bundesrat die Rahmenbewilligung nicht und ge
nehmigt die Bundesversammlung diesen Entscheid nicht, so 
weist die Bundesversammlung den Bundesrat an, die Rah
menbewilligung mit den allenfalls von ihr beschlossenen 
Auflagen zu erteilen und Ihr den Entscheid erneut zur Ge
nehmigung zu unterbreiten. 
Abs.4 
Der Beschluss der Bundesversammlung Ober die Genehmi• 
gung einer Rahmenbewilligung untersteht dem fakuHatlven 
Referendum. Ausgenommen sind Beschlüsse betreffend die 
Rahmenbewilligung für geologische Tlefenlager. 
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Art.47 
Proposition de la commlssion 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
II soumet sa declslon a !'Assemblee federale pour approba
tion. 
Al.3 
SI le Conseil federal n'octrole pas l'autorlsatlon generale et 
si !'Assemblee federale n'approuve pas cette decislon, !'As
semblee federale charge le Conseil federal d'octroyer rauto
risatlon generale avec les charges eventuelles decidees par 
eile et de lul resoumettre la declslon pour approbation. 
Al. 4 
La declalon de !'Assemblee federale relative a l'approbation 
d'une autorlsation generale est sujette au reterendum facul
tatif. Les decislona relatives a l'autorisatlon generale pour 
les depOts souterrains en profondeur font exception a cette 
regle. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), fOr die Kommission: In Arti
kel 47 wird das Entscheldverfahren festgelegt. Dieser Artikel 
Ist im Zusammenhang mit Artikel 13 zu beurteilen, der die 
Voraussetzungen fOr die Rahmenbewilligung festlegt. Wir 
haben In Artikel 13 mit der Kann-Formulierung festgelegt, 
dass bei klar vorgegebenen Voraussetzungen ein gewisser 
politischer Ermessensspielraum fOr den Entscheid bezüglich 
der Rahmenbewilligung belassen werden soll. 
Gemäss Artikel 47 Absatz 1 des Entwurfes entscheidet der 
Bundesrat Ober das Gesuch sowie Ober die Einwendungen 
und Einsprachen. Der Entscheid Ober die Erteilung der Rah
menbewilligung ist anschllessend der Bundesversammlung 
zur Genehmigung zu unterbreiten. Der Beschluss der Bun
desversammlung wiederum untersteht dem fakultativen Re
ferendum. Ausgenommen vom fakultativen Referendum sind 
BeschlOsse betreffend die Rahmenbewilllgung ror geologi
sche Tiefenlager. Soweit der Entwurf des Bundesrates. 
Die Kommission hat diese Frage thematisiert und sich ge
fragt, ob es richtig sei, dass dem Parlament lediglich die 
Ertellung der Rahmenbewilligung zur Genehmigung zu 
unterbreiten Ist Es sei durchaus denkbar, so wurde argu
mentiert, dass der Bundesrat aufgrund seiner politischen 
Beurteilung die Rahmenbewilligung nicht erteilen, das Parla
ment hingegen aufgrund gegebener Umstände eine andere 
politische Wertung vornehmen wolle. In diesem Fall müsste 
der Bundesrat gemäss vorliegendem Entwurf per Motion 
oder Parlamentarischer Initiative zum Handeln gezwungen 
werden. Nach Meinung der Kommission Ist der Weg Ober 
eine Motion oder Ober eine Parlamentarische Initiative in die
sem Fall nicht angemessen. Es sei folgerichtiger und einfa
cher, wenn der Bundesrat dem Parlament sowohl die 
Erteilung als auch die Verweigerung einer Rahmenbewllli
gung zur Genehmigung unterbreiten müsse. Damit werde 
dem Parlament die Möglichkeit geboten, auch beim politi
schen Ermessen mass._geblich mitzuwirken. 
Entsprechend diesen Uberlegungen schlA!R Ihnen die Kom
mission In den Absätzen 2 und 3 folgende Änderungen vor: 
in Absatz 2 wird festgelegt, dass der Bundesrat den Ent
scheid der Bundesversammlung zur Genehmigung unter
breitet, und zwar sowohl bei Erteilung als auch bei 
Nichterteilung der Rahmenbewilligung. In Absatz 3 wird das 
Verfahren festgelegt, wenn die Meinungen von Bundesrat 
und Parlament auseinander gehen: Will der Bundesrat die 
Rahmenbewllllgung nicht erteilen, das Parlament hingegen 
schon, so weist die Bundesversammlung den Bundesrat an, 
die Rahmenbewilligung mit den allenfalls von ihr beschlos
senen Auflagen zu erteilen und ihr den Entscheid erneut zur 
Genehmigung zu unterbreiten. Absatz 3 des Entwurfs wird 
dann zu Absatz 4 im Gesetz. 
Die Kommission hat sich mit 6 zu O Stimmen bei 4 Enthal
tungen fOr dieses Vorgehen entschieden. Ich bitte Sie, die
sem Antrag zuzustimmen. 

Prisldent (Plattner Glan-Reto, erster Vizepräsident): Der 
Bundesrat zieht seinen Antrag zurück und schliesst sich der 
Kommission an. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 34 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Art.48 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Kantonale Bewilligungen, Konzessionen und Pläne sind 
nicht erforderlich. Das kantonale .... 
Abs.4 
Streichen 
Abs. 5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag lnderkum 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Pflsterer Thomas 
Abs.3 
Die Bundesbehörde erteilt mit Ihrer Bewilligung auch die 
kantonalen Bewilligungen und Konzessionen samt Plänen In 
der Regel mit Zustimmung der kantonalen Behörde. Wird dle 
Bewilligung ohne Zustimmung erteilt, so ist auch der Kanton 
zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde ermächtigt. Das kanto
nale Recht .... 

Arl48 
Proposition de la commission 
Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
A/.3 
Aucune autorlsation, ni aucune concesslon, nl aucun plan 

A/.4 
Biffer 
Al. 5 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition lnderkum 
Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Pfisterer Thomas 
A/.3 
En octroyant son autorlsatlon, rautorite federale octrole 
aussl les autorlsatlons, les concesslons ainsl que les plans 
relevant du drolt cantonal avec, en regle generale, l'accord 
de l'autorite cantonale. SI l'autorlsatlon est octroyee sans ac
cord, le canton est egalement autorise a deposer plalnte au
pres du Tribunal admlnistratH. Le drolt cantonal .... 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Das wur-
de bereits mit vo en BeschlOssen entschieden. Sie 
müssen hier also d mlsslon folgen. Bel Artikel 43 und 
auch durch andere Beschlüsse haben wir so entschieden. 
Das gilt fOr den Antrag lnderkum, aber nicht fOr den Antrag 
Pfisterer. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, erster Vizepräsident): Ich 
stelle also fest, dass der Antrag lnderkum zu Artikel 48 hin
fällig geworden Ist. 

Pflsterer Thomas (R, AG): Es geht bei Artikel 48 Absatz 3 
um das Thema der Akzeptanz und der Abstützung der Anla• 
gen nach Kernenergiegesetz. Das Ist ein zentrales Anliegen. 
Ich möchte unterstreichen, dass ich in der Kernenergiewirt
schaft keine Interessenbindungen habe und auch nie solche 
gehabt habe. 
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Selbstverstandlich brauchen wir die Kernenergie; sie muss 
technisch sicher sein, sie muss aber auch politisch und 
rechtlich sicher sein. Aus dieser Sicht gibt es hier ein gewis
ses Optimierungspotenzial. Dieser Einbezug der Kantone, 
den die Mehrheit ja nicht verneint und den auch der Rat bis
her nicht verneint hat, hat eine doppelte Funktion. Es geht 
um die Abstützung von unten nach oben, aber umgekehrt 
auch um die Abstotzung von oben nach unten; das Ist auch 
ein Thema der Sicherheit. 
Diesen Einfluss der Betroffenen hat die bisherige Beratung 
reduziert. Sie haben ein zweistufiges Verfahren mit der Rah· 
menbewilllgung und der Baubewilligung beschlossen. Die 
Rahmenbewilligung Ist von Ihnen, von uns als politischer 
Grundsatzentscheid ohne Rechtsanspruch konzipiert wor
den. Zwar sind Einwendungen und Einsprachen möglich, 
aber der Entscheid mündet in ein Referendum aus. Dieses 
Referendum Ist eine verständliche und begrüssenswerte 
Neuerung. Damit haben Sie aber etwas zulasten der Stand
ortregionen verändert. Einerseits haben Sie damit der lan
desweiten Demokratie zusätzlichen Einfluss zugebilligt, und 
andererseits haben Sie den direkt Betroffenen Einfluss weg
genommen. Sie haben ein neues Spannungspotenzial zwi. 
sehen dem landesweiten und dem lokalen, regionalen De
mokratieeinfluss aufgetan. Bisher konnten sich die Standort
kantone und -gemeinden an eine Bundesbehörde wenden, 
und diese war und Ist verpflichtet, u. a auf ihre Anliegen 
Rücksicht zu nehmen. Nach dem neuen Gesetz soll der lan
desweite Souverän entscheiden. Er ist dazu nicht mehr ver
pflichtet; das ist völlig klar. 
Darüber hinaus hat die Kommission beantragt - und Sie ha
ben es so beschlossen -. bei Rahmenbewllllgungen die Zu• 
stlmmung des Standortkantons zu ellminleren. Jetzt kann 
man nur noch eine Vemehmlassungsantwort abgeben, und 
das, obwohl 1979 die Rahmenbewilligung genau dafür kon
zipiert war, die Betroffenen, die Regionen, die Kantone, die 
lokalen Behörden und Gemeinden Insgesamt anzuhören. 
Sie haben aus der Rahrnenbewilllgung ein anders geartetes 
politisches Verfahren gemacht. Mindestens aus der Sicht der 
Standortkantone haben Sie damit sowohl politisch wie si
cherheltsmässlg ein Problem geschaffen. 
Ich versuche, einen Weg zu zeigen, wie wir in dieser Situa
tion wenigstens etwas verbessern können. Schon der Bun
desrat hat den ersten Schritt weg von den Betroffenen 
gemacht. Die Kommission hat das nur noch etwas ausge
weitet, und heute Morgen, mit dem Entscheid zum Antrag ln
derkum, haben Sie das bekräftigt. Alle bundesrechtllchen 
Bewilligungen, ob sie von einer Bundesbehörde oder von ei
ner kantonalen Behörde ertellt werden, werden jetzt durch 
einen einzigen Akt beim Bund erteilt. Aber auch alle kanto
nalrechtllchen Bewilligungen und alle Bewilligungen der Ge
meinden werden Ins gleiche Paket eingepackt. Das ist das 
Konzept der Vorlage, wie sie Jetzt beschlossen wurde. Das 
Ist eine klare Verschlechterung der Stellung der Standort
kantone. Sie können nur noch an der Vernehmlassung teil
nehmen, und sie haben sogar weniger Schutzmöglichkeiten 
als Irgendein Privater. Ein Privater kann wenigstens am 
Schluss noch eine verwaltungsgerlchtllche Beschwerde ans 
Bundesgericht machen, die Kantone nicht. Sogar die Ge
meinden haben dieses Recht In gewissen Fällen, aber die 
Kantone nicht. Das scheint mir doch etwas wenig ausgewo
gen zu sein, und zwar von der Aufgabenteilung zwischen 
dem Bund und den Kantonen her. Ich sehe nicht, wie Sie 
diesen Entscheid von der Kompetenzverteilung her rechtfer
tigen. Die Kernenergiekompetenz schllesst eine derartige 
Zentralisierung nicht ein. Zudem ist der Entscheid problema
tisch aus der Sicht der neuen Bundesverfassung, die den 
Kantonen gemäss Artikel 46 für die Umsetzung ausdrücklich 
einen möglichst grossen Spielraum zubilligt. Ich habe jeden
falls In den Protokollen nicht entdeckt, dass man diese Pro
blematik in der Kommission diskutiert und diese Ein• 
schränkung begründet hätte. Sie haben, wie bereits heute 
Morgen angetönt wurde, schon bei der Bearbeitung dieses 
Entwurfes ein gewisses Problem der Mitwirkung der Kan
tone bei der Gesetzgebung des Bundes geschaffen. Ich be
g!QckwQnsche die Kommission zwar dazu, dass sie diese 
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schwierige Vorlage In derart kurzer Zelt aufbereitet hat Aber 
weil diese Änderung erst in der Kommission beschlossen 
und die Fahne erst letzte Woche publiziert wurde, hat das 
natürlich dazu geführt, dass sich die Kantone und die Ge
meinden dazu gar nicht mehr äussern konnten, es sei denn, 
sie hätten auf Irgendwelchen inoffiziellen Wegen von diesen 
Änderungen gehört. Das ist problematisch. Herr lnderkum 
hat auf dieses Problem, glaube Ich, auch hingewiesen. Die 
Bundesverfassung garantiert diese Mltwirkungsmöglichkeit 
bei der Gesetzgebung. Das gilt rar alle Bundesbehörden, 
auch für das Parlament und für den Erstrat. Es erstaunt 
denn auch nicht, dass entsprechende Briefe der Aargauer 
Regierung und der drei Standortgemeinden vorliegen. 
Hier Ist meines Erachtens Im Grunde genommen ein Mal
heur passiert: Die Kommission wollte materiell wohl keine 
andere Ordnung einführen, als sie mir vorschwebt, aber es 
Ist irgendetwas passiert. Das kann man Jedoch meines Er
achtens mit einer anderen Formulierung auffangen. 
Die Mitsprache der standortreglonen zu streichen hätte Aus
wirkungen Ober dieses Verfahren hinaus. Das wäre ein ne
gatives Präjudiz für andere Grossprojekte, die unter Umstän
den die gleiche Spannung zwischen dem landesweiten 
Nutzen und der lokalen und regionalen Betroffenheit in sich 
vereinen. Es gäbe schonungsvollere Wege, mit diesem Pro
blem umzugehen, als den Weg, der jetzt beantragt ist. 
Sie haben gemäss meinem Verständnis drei Möglichkeiten: 
1. Sie wählen die heutige Lösung, die besser wäre als die 
Lösung, die die Kommission jetzt beantragt. 
2. Wenn Sie die heutige Lösung nicht wollen, dann wählen 
Sie doch einen Weg, bei dem die Standortkantone und -ge
melnden verpflichtet warden, die Bewilligung mit den ent
sprechenden Vorbehalten der bundesgerlchtllchen Recht
sprechung betreffend die Rücksichtnahme auf die Erfüllung 
der Bundesaufgaben zu erteilen. 
3. Sie wählen wenigstens die Minimallösung, die ich Ihnen 
beantrage, die nicht bloss eine Vernehmlassung, sondern 
eine Zustimmung der kantonalen Behörden nach Artikel 25 
des Raumplanungsgesetzes einschliesst. 
Was geschieht gemäss meinem Antrag, wenn diese Zustim
mung verweigert WOrde? Dann hätten die Kantone, wenn sie 
nicht einverstanden sind, die Möglichkelt, sich mit einer Ver
waltungsgerichtsbeschwerde gegen einen Entscheid des 
Departementes zu wehren. Das bringt keine Verzögerung 
und kein weiteres Verfahren. Die Argumente, die vorhin ge
gen die Vorstellungen von Herrn lnderkum vorgebracht wur
den, sind hier also meines Erachtens nicht am Platz: Das 
Verfahrensgestrüpp wird ebenso ausgeräumt, und es findet 
kein zusätzliches Verfahren statt. Es gibt ohnehin Beschwer
den ans Bundesgericht, ob da noch eine Kantonsbe
schwerde dabei ist, spielt keine Rolle, sie dürfte wahrschein
lich auch nicht die schlechtere Beschwerde sein. 
Es geht bei diesem Antrag um ein bedeutsames Gut: Es ist 
einfach so, dass das Vertrauen der örtlichen Bevölkerung zu 
Ihrem Gemeinderat und zu Ihrer Kantonsregierung doch ten
denziell grösser ist als das zur fernen Bundesverwaltung. 
Darum empfehle Ich Ihnen hier, diesem minimalen Antrag 
zuzustimmen. 

Hofmann Hans (V, ZH): Wir wissen, dass ein solches Ver
fahren nicht alltäglich Ist. Ich habe es beim Eintreten gesagt: 
Es kommt In den nächsten zwanzig Jahren vielleicht zu ei• 
nem einzigen Verfahren. Das nächste, das es vielleicht gibt, 
Ist ein Verfahren für das Endlager für hoch radioaktive Ab
fälle Im Kanton Zürich. Da muss Ich sagen: Ich bin ob der 
freundnachbarlichen Fürsorge des Kantons Aargau für den 
Kanton Zürich sehr gerührt. Aber fOr mich ist auch wichtig, 
was Kollege Pflsterer gesagt hat: Sein Antrag hat den Vor
teil, dass es kein zusätzliches Rechtsmlttelverfahren gibt. Es 
bleibt beim Bundesverfahren. Aber sein Antrag enthält in 
meinen Augen ein gewisses Misstrauen dem Bund gegen
über, das Ich nicht teile; Ich muss Ihnen das sagen. Ich habe 
während meiner zwölfjährigen Tätigkeit als Regierungsrat 
nie etwas anderes erlebt, als dass die Bundesstellen die An
liegen der Kantone berücksichtigen wollen und es auch tun, 
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dass sie eine einvernehmliche Lösung anstreben. Wir haben 
uns eigentlich immer gefunden. 
Der Zürcher Kantonsrat - auch das habe ich beim Eintreten 
schon gesagt - hat diese Mitsprachemöglichkeit explizit ab· 
gelehnt, mit der Begründung, das sei ein Bundesverfahren, 
eine nationale Aufgabe, und hier sollte nicht Jedermann, hier 
sollten auch nicht die Gemeinden und Kantone mitsprechen 
können. 
Gerade der Umstand, dass die Kantone keine Beschwerde
mögllchkelt haben, verpflichtet den Bund eben dazu - das 
Ist fast ein Ehrenkodex-, auf die Kantone Rücksicht zu neh
men, mit den Kantonen eine einvernehmliche Lösung zu fin
den. Für mich ist das eigentlich ein ungeschriebenes 
Gesetz, und die ungeschriebenen Gesetze sind die besten, 
well deren Befolgung Ehrensache ist. Ich habe damit gute 
Erfahrungen gemacht, sodass Ich mit oder ohne diesen An
trag leben kann, aber ich werde ihm nicht zustimmen. 

Pflsterer Thomas (R, AG): Es betrifft natilrlich nicht nur die
sen einen Fall Im Kanton Zürich, sondern es betrifft die klei
nen baulichen Änderungen an bestehenden Anlagen, die es 
Immer wieder gibt. Vielleicht kommt auch noch ein weiteres 
Zwischenlager dazu. 
Herr Kollege Hofmann, wenn Sie von Misstrauen sprechen, 
dann betrifft es diese Vorlage. Diese Vorlage ist voller Miss
trauen gegenilber Kantonen und Gemeinden, In einem Aus
mass, das Ich nicht akzeptieren kann und wirklich nicht 
verstehe. Man geht offenbar davon aus, dass die Kantone 
nicht von sich aus bundesrechtskonform handeln können. 
Ich habe Mühe, das zu verstehen. Ich möchte Immerhin dar
auf hinweisen, dass meines Wissens in der Schweiz noch 
nie ein derartiges Verfahren von einem Kanton missbräuch
lich verzögert oder torpediert wurde. 

Schwelger Rolf (R, ZG): Ich möchte nur eine gewisse Ko
härenz erzielen. Es gibt andere Bundesaufgaben, bei denen 
es auch um die Erstellung von Bauten geht, sprich: Bahnen 
usw. Auch dort werden die Bewilligungen vom Bund erteilt. 
Im Interesse einer Kohärenz der gesamten Gesetzgebung 
sollte man es auch hier so belassen. 

Leuenberger Morltz, Bundespräsident: Es gibt drei Gründe, 
weswegen Ich Ihnen den Antrag Pflsterer zur Ablehnung 
empfehle: 
1. Im Antrag steht, dass «In der Regel» die Zustimmung der 
kantonalen Behörde eingeholt werden milsse. Das scheint 
uns etwas heikel zu sein: In welchem Fall soll die Zustim
mung eingeholt werden und In welchem nicht? 
2. Im zweiten Satz von Artikel 48 Absatz 3 Ist Ja Folgendes 
schon gesagt: «Das kantonale Recht Ist zu berücksichtigen, 
soweit es das Projekt nicht unverhäftnlsmässlg einschränkt" 
Das kantonale Element Ist also zu berücksichtigen. 
3. Es besteht ein Widerspruch zum Verfahrenskoordinati
onsgesetz von 1999, gemäss dem diese Kompetenzen dem 
Bund zugetellt werden. 

Abs. 1, 2, 4, 5-AI. 1, 2, 4, 5 
Angenommen -Adopte 

Abs. 3-AI. 3 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Pfisterer Thomas .... 22 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 14 Stimmen 

Arl49-63 
Antrag der Kommission 
ZUstimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja. commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 64 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Eine Änderung der Rahmenbewilligung nach dem Verfahren 
für deren Erteilung ist erforderlich: 
a. für eine Änderung des Zwecks oder der Grundzüge einer 
rahmenbewllligungspflichtigen Kernanlage. Ausgenommen 
ist die Stilllegung oder der Verschluss; 
b. für eine grundlegende Erneuerung eines Kernkraftwerkes 
zur massgeblichen Verlängerung seiner Betriebsdauer, ins
besondere durch den Ersatz des Reaktordruckbehälters. 
Abs.2-5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 64 
Proposition de la commlssion 
Al. 1 
Une modHication de l'autorisation generale selon la proce
dure d'octrol est necessaire: 
a. pour modlfier le but ou les caracterlstlques essentielles 
d'une Installation nuclealre soumise a l'autorlsatlon ge
nerale. La desaffectatlon d'une teile Installation et sa ferme
ture ne tombent pas sous le coup de cette disposltion; 
b. pour la renovation integrale d'une centrale nuclealre, de
stinee a en prolonger de fai;:on significatlve la duree d'ex
ploitatlon, notamment par le remplacement de la cuve de 
pression. • ~ 
Al.2-5 
Adherer au projet du Conseil federal 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: In Artl· 
kel 64 ist ausführlich skizziert, wer bei Bewilligungsänderun
gen zuständig sein soll. Die Änderung einer Rahmenbewilli
gung bzw. einer Bau- und Betrlebsbewilligung sind unter
schiedlich geregelt. Der Kommission liegt hier nochmals 
daran, deutlich zu machen, In welchen Fällen eine Änderung 
der Rahmenbewilligung nach dem Verfahren für deren Ertei
lung erforderlich ist. 

Angenommen -Adopte 

Art. 65 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la. commission 
Adherer au pro]et du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.66 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Reima.nn 
Abs. 5 
Der Inhaber einer Rahmenbewilligung hat Anspruch auf eine 
angemessene Entschädigung, sofern Ihm diese aus Gran
den entzogen wird, für die er nicht einzustehen hat. Das Ver
fahren richtet sich nach den Bestimmungen des VwVG. 

Art. 66 
Proposition de la. commiss/on 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Relmann 
Al. 5 
Le detenteur d'une autorisation generale a drolt a une In
demnisation appropriee si ladite autorisation lui est retiree 
pour des motlfs dont eile n'est pas responsable. La proce
dure est conforme aux disposltions de la PA. 

Relmann Maximilian (V, AG): Es geht mir mit diesem Antrag 
um die Schaffung von mehr Klarheit, Insbesondere auch in 
Anlehnung an analoge Fälle, die ich Anfang der Neunziger-
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Jahre bereits als Bundesparlamentarier miterlebt hatte. Sie 
wissen, worauf Ich anspiele: auf die beiden KKW-Projekte 
Kalseraugst und Graben. Damals bestand -vor allem im Fall 
Kalseraugst - ein klarer Bedarf an der zusätzlichen Produk
tion von Kernenergie. Die Träger des Projektes waren im Be
sitz einer standortbewllllgung, doch konnte aus polltlschen 
Granden die Realisierung nicht In Angriff genommen wer
den. Kalseraugst wurde In der Folge - wenn Sie so wollen -
In Frankreich realisiert, wo schweizerische Stromlieferanten 
die uns fehlende Energie nun einkaufen. Es lag auf der 
Hand, dass die Träger der Projekte Kalseraugst und Graben 
teilweise durch den Bund entschädigt werden mussten, und 
zwar auf der Grundlage des Bundesbeschlusses zum Atom
gesetz. Darin war eine Entschädigungsregelung für Fälle 
vorgesehen, wo einem Inhaber der Standortbewilligung die 
Rahmenbewilligung aus Granden verweigert wird, für die er 
nicht einzustehen hat. 
Mir geht es nun um die Frage, ob die Übernahme einer ana
logen Entschädigung nicht auch im vorliegenden Gesetz 
verankert werden soll. In der Botschaft wird auf Seite 2790 
der Verzicht auf eine solche Entschädigungsregelung damit 
begrandet, dass diese Im Bundesbeschluss zum Atomge
setz eng mit dem Bedarfsnachweis verbunden gewesen und 
nach dem Wegfall dieser Bewllllgungsvoraussetzung nicht 
mehr nötig sei. Diese Feststellung zielt doch an den Realitä
ten vorbei: Gerade Im Fall von Kaiseraugst war der Bedarf 
klar nachgewiesen. Der politisch erzwungene Verzicht 
konnte nur durch vermehrte Stromimporte kompensiert wer
den. Da auch In Zukunft nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass es aus politischen Granden wiederum zum Entzug von 
Rahmenbewllllgungen kommen kann, scheint es mir sinn
voll, diese Entschädigungsregelung auch In die Kernener
glevorlage aufzunehmen. Dabei steht ausser Frage, dass 
der Entzug einer Bewilligung entschädigungslos erfolgt, so
fern der Bewilllgungslnhaber die Voraussetzungen nicht 
mehr erfüllt, die zur Erteilung der Bewilligung geführt haben. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Hier 
handelt es sich um eine Haftpflichtfrage. Ich könnte Ihnen 
Jetzt ein dreiseitiges Papier der Verwaltung vorlesen, das wir 
In der Kommission erhalten haben, aber es gibt berufenere 
Herren In der Kommission, die über diese Frage referieren 
können. Ich gebe das Wort an Herrn Schweiger weiter. 

Schwelger Rolf (R, ZG): Wir haben In der Tat In der Kom
mission diesen Antrag, den nun Herr Reimann gestellt hat, 
auch erhalten. Über diesen Antrag und Ober die ganze Pro
blematik der Entschädigungsansprache fand eine grosse, 
sehr Intensive Diskussion statt. Es wurde auch ein Bericht 
der Verwaltung geliefert. Ich gestatte mir, In möglichst weni
gen Worten zu erklären, wie wir In der Kommission die Si
tuation beurteilt haben. Vom Ergebnis her kann ich Ihnen 
mitteilen, dass wir aufgrund unserer Einschätzung der 
Rechtslage glauben, auf eine ausdrückliche Erwähnung Im 
Gesetz verzichten zu können. 
Doch worum geht es? Im Gesetz Ist geregelt, dass eine 
Rahmenbewllllgung entzogen werden kann, wenn entweder 
die eine oder andere der folgenden Voraussetzung gegeben 
Ist wenn die Voraussetzungen, die bei der Erteilung vorhan
den waren, nicht oder nicht mehr vorliegen, oder wenn der 
Betreiber gegen eine Auflage verstossen hat, oder wenn er 
einer Weisung nicht gefolgt Ist. Also, kurz zusammengefasst: 
Die Grande für den Entzug einer Rahmenbewllllgung sind Im 
Gesetz geregelt. 
Nun gibt es haftungsrechtlich eine bestimmte Regel, die be
sagt, dass es dann ein rechtswidriger Entzug wäre, wenn 
nun diese Bewilligung ohne eine solche Bezugnahme auf 
Artikel 13 erfolgen würde. Das wäre z. B. der Fall, wenn al
lein politische Gründe den Ausschlag geben würden, einen 
solchen Entzug zu verfügen, für welchen übrigens der Bun
desrat nur mit Zustimmung der Bundesversammlung kompe
tent ist. Wenn belsplelswelse eine Rahmenbewilligung allein 
unter Berufung auf energiepolitische Gründe entzogen wird, 
entsteht gestützt auf Artikel 3 des Verantwortllchkeitsgeset
zes eine Haftung. 
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Wenn sich nun aber der Bundesrat und mit Ihm die Bundes
versammlung auf einen Entzugsgrund gemäss Artikel 13 be
rufen, dann müssen wir an sich drei Fälle unterscheiden. 
Völlig klar ist der erste Fall, nämlich wenn der Betreiber 
selbst einen solchen Entzugsgrund zu vertreten hat; dann ist 
es logisch, dass eine Haftung nicht besteht. Dann gibt es 
aber auch Gründe, die als polizeilich bezeichnet werden 
können und für welche weder der Betreiber noch die Bewilli
gungsbehörde irgendwelche Verantwortung zu übernehmen 
haben. Nehmen Sie ein einfaches Beispiel: Die Rahmenbe
willigung wird unter der Annahme erteilt, dass das Gebiet 
absolut erdbebenslcher sei. Es wurden alle erdenklichen 
Untersuchungen In dieser Hinsicht herangezogen. Nun zeigt 
sich aufgrund eines konkreten Vorfalls, dass eben doch eine 
Erdbebengefahr bestehen könnte. Dann kann ein Entzug 
aus einem polizeilichen Grund erfolgen, und es wird auch 
keine Entschädigung geschuldet. 
Nun kennt das schweizerische Recht das in Artikel 9 der 
Bundesverfassung verankerte Vertrauensschutzprinzip. Es 
gilt z. B., wenn durch die Erteilung einer Rahmenbewilligung 
beim Betreiber eine so genannte Vertrauensposition ge
schaffen wurde. Dies zu definieren, würde stunden dauern, 
aber es gibt hierfür eine gefestigte bundesgerichtllche 
Rechtsprechung. Wenn beispielsweise In wohlerworbene 
Rechte eingegriffen würde, diese Vertrauensposition somit 
verletzt würde, könnte und würde eine Entschädigungs
pflicht entstehen. Genau das Glelche könnte der Fall sein, 
wenn eine Rechtsänderung erfolgen würde und das Ziel die
ser Rechtsänderung primär darin bestünde, ein ganz kon
kretes Werk zu vereiteln. Das Erreichenwollen einer solchen 
Zielsetzung würde ebenfalls bedeuten, dass das Vertrauens
prinzip verletzt wäre, eine Entschädigung also zu erfolgen 
hätte. 
zusammengefasst kann man sagen, dass Im Verantwortllch
keitsgesetz und In der Bundesverfassung Grundsätze beste
hen, wann eine Haftung für den Entzug einer Bewilligung zu 
erfolgen hat. Es gibt auch eine diesbezügliche reiche bun
desgerichtllche Rechtsprechung. Wir sind uns bewusst, 
dass es im konkreten Einzelfall äusserst schwierig ist zu be
urteilen, ob und In welcher Höhe zu haften ist. Trotzdem sind 
wir in der Kommission zur Auffassung gekommen, dass es 
richtig ist, auf eine ausdrückliche Erwähnung der Haftungs
frage zu verzichten und auf allgemeine Rechtsgrundsätze zu 
verweisen. 

Leuenberger Morltz, Bundespräsident: Ich verweise auf die 
Ausführungen von Herrn Schweiger. 

Relmann Maxlmlllan (Y, AG): Herr Bundespräsident, wenn 
es tatsächlich so ist, wie es jetzt der Co-Sprecher der Kom
mission ausgeführt hat, dass diese spezifische Erwähnung 
der angemessenen Entschädigung in dem hier gegebenen 
Fall nicht mehr nötig Ist, und nachdem auch der Vertreter 
des Bundesrates das so bestätigt hat, stelle ich fest, dass 
dieser Antrag hier nicht mehr nötig ist. Die Unklarheit Ist be
seitigt, die Materialien halten es so fest, und ich kann mit gu
tem Grund den Antrag zurackziehen. 

Abs. 1-4 - Al. 1-4 
Angenommen - Adopte 

Abs. 5-Al.5 
Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposltion de la commission 

Art. 67-69 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 



.. 

.. 

01.022 Conseil des Etats 1028 13 decembre 2001 

Art. 70 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Gentil) 
Abs. 1,2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Der Kommission mOssen auch kernenergiekrHlsche Fach
leute angehören. 

Art. 70 
Proposition de Ja comm/sston 
MaJor/te 
Adherer au projet du Conseil f~eral 

Minorlte 
(Gentil) 
Al. 1,2 
Adherer au proJet du Conseil federal 
A/.3 
La commlsslon doit comprendre des speciallstes crltlques a 
l'egard de l'energie nucleaire. 

Gentll Plerre-Alaln (S, JU): M. Reimann vlent de dlre tout a 
!'heure que si c'est evident, II n'y a peut~tre pas besoin de 
le dlre. Alors, je suls navre d'lndlquer que dans ce cas-la, 
mime sl c'est evident, II vaut la pelne de le dire. 
J'lnslste, au nom de la mlnorite de la commlsslon, pour 
qu'on mentlonne expressement a l'artlcle 70 que dans 1a 
commlsslon de la securlte des Installations nuclealres, on 
nomme des membres qul sont des speclalistes critiques a 
l'egard de l'energie nucleaire. En seance de commlsslon, le 
president de 1a Confederatlon a dlt qua cela allalt de soi. Je 
m'excuse d'lnsister et de demander, sl cela va de soi, qu'on 
l'inscriVe cependant dans 1a lol. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), fOr die Kommission: Es geht 
hier um die Kommission fOr die Sicherheit von Kernanlagen. 
Die Minderheit Gentil möchte Ins Gesetz aufnehmen, dass 
auch kemenerglekrltlsche Fachleute In dieser Kommission 
Einsitz nehmen. Dem ist heute bereits so. Es ist aber nach 
Meinung der Kommission nicht notwendig, dass das lm Ge
setz so festgehalten wird. 
!eh möchte Sie also bitten, der Mehrheit zuzustimmen und 
den Antrag der Minderheit Gentil abzulehnen. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Der Feststellung, 
dass gegenOber der Kernenergie kritisch eingestellte Leute 
heute schon in dieser Kommission sind, möchte Ich noch die 
Warnung vor dem Kurzschluss anfügen, dass diese Leute in 
einer solchen Kommission automatisch die Garantie für el• 
nen höheren Sicherheitsstandard wären, und dass solche, 
dle der Kernenergie freundllch gesinnt sind, einen niedrige
ren Sicherheitsstandard fördern. Es könnte genauso gut 
umgekehrt sein: Diejenigen, die fOr die Kernenergie sind, 
könnten, um sie zu erhalten, für einen möglichst hohen 
Sicherheitsstandard eintreten, und diejenigen, die der Kern• 
energie kritisch gegenOberstehen, könnten vielleicht ma
chiavellistisch denken und daran interessiert sein, dass 
etwas passiert, das Ihnen dann Auftrieb geben würde. Das 
unterschiebe ich natürlich Oberhaupt niemandem und strei
che das nachher wieder aus dem schrlftllchen Protokoll. 
(Heiterkeit) 
Aber wir dOrfen diesem Kurzschluss nicht erliegen. Aus
schlaggebend Ist die Sachkompetenz. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 29 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... e Stimmen 

Art. 11-n 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commlss/on 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 78 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Streichen 
Abs.3 
.... einbezahlt hat (Rest streichen) 

Minderheit 
(Eplney, Escher, Gentil, Lombard!) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 78 
Proposition de la commission 
Ma}orlte 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil f~eral 
A/.2 
Biffer 
A/.3 
. ... lettre b. (Blffer le raste) 

Minorlte 
(Epiney, Escher, Gentil, Lombard!) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art. 79 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel 
Rückzahlung 
Abs. 1 
ZUstlmmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2-4 
Streichen 

Minderheit 
(Eplney, Escher, Gentil, Lombard!) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 79 
Proposition de Ja commlsslon 
Majorlte 
Titre 
Remboursement 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2-4 
Blffer 

Mlnorlte 
(Eplney, Escher, Gentil, Lombard!) 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Mit Ar
tikel 78 Absatz 2 soll sowohl für den Stilllegungs- als auch 
fOr den Entsorgungsfonds eine solidarische Haftung zwi
schen den Unternehmungen eingeführt werden. Der Fonds 
ist aber so konzipiert, dass Individuelle Konten mit Individuel
len Ansprüchen bestehen. Es ist also keine so genannte 
Versicherungslösung vorgesehen. Trotzdem soll bei fehlen
den Mitteln eines Beitragspflichtigen auf die Fondsanteile 
der anderen Betreiber zurückgegriffen werden können; je
des Werk soll für die anderen Werke solidarisch mittragen. 
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Wenn diese faktische Solidarhaftung nicht ausreicht, soll ge
mäss Artlkel 79 die Verpflichtung bestehen, Nachschusslels
tungen In den Fonds einzubringen. 
Gemäss der Mehrheit der Kommission wird dadurch die 
Rechtsgleichheit Infrage gestellt Wenn ein Betreiber In sei
ner wirtschaftlichen Tätigkeit mit undefinierbaren Risiken 
konfrontiert Ist, d. h. wenn während der ganzen Lebens
dauer eines Unternehmens damit gerechnet werden muss, 
dass In seiner Kalkulation ein bestimmtes Element. nämlich 
das der Nachschusspflicht, nicht abgedeckt ist, so wird im 
Grunde nach Auffassung der Mehrheit ständig ein unterneh· 
merischer Fehler begangen. Für die Gesellschaften sei ent
scheidend, dass sie Ihre Beiträge von Anbeginn an klar 
kalkulieren können. Wenn zusätzliche Risiken entstehen, so 
müssen die einzelnen Betreiber ihre Beiträge allenfalls erhö
hen oder die Risiken Ober Versicherungen abdecken. Eine 
Nachschusspfllcht sei Insofern ungünstig, als erstens die 
Betreiber nach Möglichkeit versuchen könnten, dieser Pflicht 
zu entgehen, Indem sie die Eigenkapitalbasis möglichst tief 
halten, und als sie zweitens für allfällige Fehlentscheide ei
nes Dritten einzustehen hätten. Wenn schon eine Solidar
haftung aller Betreiber vorgesehen werden soll - so die 
Mehrheit -, so sollte eine Versicherungslösung vorgesehen 
werden, damit das finanzielle Risiko für die Betreiber kalku
lierbar Ist 
Aus den erwähnten grundsätzlichen Überlegungen bean
trage Ich Ihnen, In Absatz 2 und 3 der Mehrheit zu folgen. 

Eplney Simon (C, VS): Le monde des producteurs d'electri
clte est en pleln mouvement. Chaque semalne, de nouveaux 
actionnalres apparalssent. Les partenalres d'hler devlennent 
des concurrents, les operateurs etrangers cherchent ä ga
gner des parts de marche, ä acquerir des partlclpatlons 
dans nos entreprises qul sont souvent a la fois proprietalres 
des centrales nuclealres, des arnenagements hydraullques 
et des lignes ä haute tenslon. Bref, la Sulsse est au coeur de 
l'Europe energetlque. Elle gere le marche europeen qui est 
dejä interconnecte depuls Laufenbourg; nos entreprises 
sont generalement constituees en holdlngs avec des socle• 
tes anonymes fllles qui sont totalement lndependantes et 
que l'on peut, en cas de problemes, laisser partlr en faillite. 
Le Conseil federal s'est lnqulete a Juste tltre, vous pouvez le 
lire dans le messege, du chapltre qul est a mon avls un des 
plus lmportants du projet de lol, sl ce n'est le plus lmportant. 
En effet, que va-t-11 se passer sl une centrale nuclealre 
tombe en fallllte ä cause de l'ouverture du marche, par 
exemple? Que va-t-11 se passer en cas d'accldent, de panne 
grave, d'attentat mettant une centrale hors d'exploltatlon? 
Qul va payer pour demonter 1a centrale? Qui va payer pour 
evacuer les combustlbles radloactlfs? Qul va s'occuper de 
payer l'ellminatlon des partles contamlnees, etc.? Bref, qul 
va prendre en charge les coOts d'evacuatlon des dechets et 
de stockage pendant des centalnes d'annees? 
La questlon se pose sl les provlslons sont lnsufflsantes, sl 
donc la centrale en question n'est plus en mesure de faire 
face ä ses palements. La questlon se poseralt surtout sl la 
plupart de nos centrales nuclealres devalent passer en 
malns etrangeres. Vous savez qu'auJourd'hul, II y a dejä des 
operateurs, notamment franli81S et allemands, qul sont ac
tlonnalres dans la plupart de nos centrales nuclealres. S'lls 
devalent prendre, dans le tutur, la majorite - li8 peut arriver 
tres rapldement -, ces operateurs etrangers, s'il y avalt un 
gros probleme dans la centrale nucleaire, n'auraient evldem
ment aucun lnterflt ä ne pas la laisser partlr en fallllte. Dans 
cette hypothese, ce seralt a la Confederation de devolr assu
mer ce rlsque qui se chlffrera par centalnes de milllons de 
francs. 
Ce n'est donc pas etonnant que, sur l'invitation de la Com
mlssion de l'envlronnement, de l'amenagement du terrltolre 
et de l'energle du Conseil national, !'Office federal de l'ener
gle alt commande une etude portant sur la garantle de la 
couverture des coOts de gestlon des dechets radloactlfs. Les 
experts ont esqulsse plusleurs modeles afln d'evlter ä la 
Confederatlon de passer a la calsse a la fin de l'activlte 
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d'une centrale ou en cas de cessatlon prematuree de l'acti
vite. lls ont admls que les provisions effectuees par l'econo
mle nuclealre correspondalent aux normes en vlgueur. 
t.:office federal a juge ies provlsions comme etant plausibles 
apres, dit-il, un examen sommaire selon la page 25 du rap
port explicatlf du projet soumis a consultation. Mals, en tout 
etat de cause, solt le Conseil federal sott !'Office federal de 
l'energle le disent de maniere tres clalre: quel que solt le mo
dele retenu, les ressources seront insufflsantes sl une cen
trale nucleaire est mise hors service avant le terrne de son 
exploltation. Le Conseil federal a prevu, des lors, un concept 
dans lequel II introdult l'obllgation de versements comple
mentalres lmposes aux autres socletes exploltantes, comme 
II l'a fait dans l'ordonnance sur le fonds de desaffectatlon. 
Or, la commlsslon, a une falble majorite il est vral, a sup
prime cette obllgatlon falte aux autres socletes de verser 
dans cette espece de pot commun des contrlbutlons com
plementalres pour le cas ou les coüts de desaffectatlon des 
centrales et de gestion des dechets radioactlfs seralent trop 
eleves et ou, l'exploitant etant tombe en fallllte, il faudralt sol
liclter la partlcipatlon des autres societes. C'est regrettable, 
parce que c'est une des pierres angulalres du projet qui s'ef• 
fondreralt si on sult la proposltion de la majorlte de la com
mlssion. 
J'aimerais a cet effet vous rappeler quelques elements du 
proJet premlerement, le fonds de desaffectatlon a ete consti
tue en 1984. Les besoins sont estlmes ä envlron 2,5 mll
llards de francs par l'economie nucleaire et les provlsions 
qul ont ete constltuees a fin 2000 s'elevent a 940 millions de 
francs, montant qul a ete estlme par l'economie nuclealre, 
mais qul, de toute evidence, est Interieur ä la reallte. On l'a 
constate avec l'explosion des coüts de construction des 
NLFA. On salt qu'en Sulsse, la procedure est longue, que 
les exlgences en matiere de protection de l'environnement, 
notamment, rencherissent le coat de constructlon. 
Deuxiemement, le fonds de gestion des dechets est estlme, 
quant a lul, a 13,7 milllards de francs. Or, les provislons 
s'elevent a fin 2000 a envlron 3 milllards de francs, chlffre 
rond. Ce fonds de gestion des dechets n'est actuellement 
pas constltue de maniere independante. II s'aglt de simples 
provlsions. Aucun reglement ne flnalise les decisions des ex
ploitants. II n'y a pas de veritable trensparence et la gestion 
de ce fonds est laissee a rentiere dlscretlon des exploltants, 
avec une absence de protectlon et de garde-fous pour le cas 
oil les Murs exploltants detourneralent las provlslons de leur 
but. 
Mais le projet de loi va dans la bonne dlrection parce qu'U 
corrige cette lacune et lnstltutlonnallse egalement ce 
deuxieme fonds. 
Alors, le modele qui a ete cholsi par le Conseil federal, sulte 
aux rapports d'experts, est le modele qul est le plus favora
ble aux exploltants de centrales, puisqu'il n'a pas d'effet 
retroactif. Les exploltants n'ont en effet pas besoin de contri
buer des le premler Jour d'exploitation, mals seulement 
apres vlngt ans. De la sorte, les exploltants n'ont pas eu a 
lmmoblllser un capltal considerable en vue de l'elimlnatlon 
des dechets radloactffs. Les exploltants ont pu utlllser les 
provlslons qu'lls ont faltes pendant les vlngt premieres an
nees pour rembourser les capltaux ou pour amortlr tes Ins
tallations. Supprlmer des lors l'obllgatlon de verser des 
contributlons complementalres dans les deux fonds, en cas 
d'insolvabillte d'un exploltant, revlent en falt a faire reposer la 
totallte du risque sur la collectivlte, donc sur la Confedera
tlon. Les provlsions, on l'a dlt, sont insufflsantes, de l'avis 
mflme du Conseil federal, pour couvrlr a la fols les coüts de 
demantelement d'une uslne et les coats de gestlon et de 
stockage des dechets radioact!fs dans l'hypothese oiJ une 
soclete doit 0tre mlse hors servlce par manque de liquidites, 
en cas de panne, d'attentat ou de desaffectatlon prema
turee. 
Ce risque d'lnsolvablllte etalt. II est vral, peut-fltre lmproba
ble II y a quelques annees, mals II est dorenavant plausible, 
notamment avec l'ouverture du marche oil de nouveaux 
operateurs etrangers apparalssent et cassent le marche. II 
est egalement probable a cause du risque lie a la volatlllte 
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de la Bourse, pulsqu'une partle de l'argent de ces fonds a 
ete placee sur ce marche. Et les montants en Jeu sont consi
derables pour la Confederatlon, car la matlere radloactive 
raste source de danger et dolt Atre manipulee avec des pre
cautions toutes partlculleres. En effet, une Jois hors service, 
une Installation nucleaire dolt Atre desaffectee par l'explol
tant. Pour y parvenir, II dolt evacuer les matieres premleres, 
les placer dans une usine d'entreprosage, decontaminer les 
composants radloactlfs, tralter les elements non utillsables 
en dechets radioactlfs. 
Une Jois condltlonnes dans du beton par exemple, ces de
chets dolvent encore Atre evacues et stockes dans des de
pöts souterrains que nous n'avons pas actuellement en 
Suisse, et qul devront servir pendant des centaines d'an
nees. Dans ces condltions, II nous paraTt logique de suivre 
l'avls du Conseil federal et de se premunir contre le risque 
selon lequel la Confederatlon pourrait passer ä la caisse 
pour quelques milliards de francs en cas notamment de 
fallllte, comme il a ete demontre tout a !'heure. 
Cette contrlbution solidaire aux deux fonds n'est en rien dis
proportlonnee, comme l'a dlt la majorite de la commission. 
Selon la teneur de l'artlcle 79, vous constatez que cette con
trlbution solidalre est llmitee, puisque si la charge est lnsup
portable pour les autres exploltants, la Confederatlon dolt, 
a tltre subsldlalre, prendre le relals. II s'aglt donc d'une con
tribution solidaire Jimltee. II faut aussl dlre que l'economle 
nuclealre a beneflcle Jusqu'a present, et avec ralson, de con
dltions-cadres plus que favorables, puisque la Confede
ratfon assume t mllllard de francs en cas de sinistre, qu'elle 
a llmlte a 300 millions de francs l'obllgatlon de s'assurer a 
charge des centrales, qu'elle a tolere l'absence de depöts 
pour les dechets radloactlfs Jusqu'ä present, qu'elle a dls
pense les exploltants de faire des provlslons pendant 
20 ans. Et c'est en falt la Confederatlon qul assume le rls• 
que, en cas d'exploltation defaillante, qui entraTneralt une 
partlclpatlon trop elevee des autres societes. Enfin, je rap
pelle que la disposition du Conseil federal a obtenu l'assenti
ment de 1a majorite des cantons lors de la procedure de 
consultatlon. 
Je vous invlta ä adherer au projet du Conseil federal et donc 
a adopter la proposltlon de fa minorlte de la commission. 

Schwelger Rolf (R, ZG): In der Kommission war diese 
Frage ebenfalls sehr umstritten, was Sie aus der Grösse der 
Minderheit ersehen. Es ging in den Diskussionen an sich um 
eine ganz zentrale, gleichzeitig aber auch ganz einfache 
Frage - einfach In der Fragestellung, nicht in der Beantwor
tung. 
Jemand, der Atomstrom produziert, beteiligt sich in einer Art 
und Weise am Wirtschaftsleben, welche sich prinzipiell be
trachtet nicht vom sonstigen Wirtschaftsleben unterscheidet 
In der Wirtschaft Ist es 0bllch, dass Jeder Unternehmer fOr 
das, wofOr er verantwortlich ist, die volle Haftung und die 
volle Garantie 0bemimmt. Es ist völlig unbestritten, dass je
der Atomkraftwerkbetrelber pfllchtlg Ist, fOr die von ihm ein
gegangenen Risiken mit Bezug auf die Stilllegung und mit 
Bezug auf die Entsorgung vorzusorgen. Es Ist ebenfalls rich
tig, dass angesichts der speziellen Umstände der Staat 
selbSt dafOr sorgt, dass diese Vorsorge auch wirklich erfolgt. 
Wenn Fonds geschaffen werden, ist es deshalb richtig, dass 
die Einzahlungen In diese Fonds nicht dem Ermessen der 
Betreiber obliegen, sondern dass vom Staat festgelegt wird, 
was genau geschuldet ist, damit später anfallende Kosten 
bezahlt werden können. 
Die Frage ist nun aber, ob voneinander völlig unabhängige 
Betreiber von AKW gezwungen werden können, für nicht ge• 
deckte Kosten anderer Betreiber einzustehen. Hier lautet die 
wirtschaftliche Frage: Ist dies mit unserem Wirtschaftssys• 
tem vereinbar? Ist es mit der Rechtsgleichheit vereinbar, 
dass eine bestimmte Sorte der wirtschaftlich Tätigen bezog. 
lieh der Haftung anders behandelt wird als die sonstige Wirt
schaft? Kann der eine für das Verhalten der Branche als 
Ganzer verantwortlich gemacht werden? 
Es gibt auch sehr praktische Probleme. Es ist eine Binsen
wahrheit, dass jeder Unternehmer den Preis seiner Ware 

kalkulieren muss. Es muss lhm also bekannt sein, welche 
Auflagen bestehen, welche Reserven er hat, und was welss 
Ich, was immer notwendig ist, um einen Preis f0r ein Produkt 
berechnen zu können. W0rde nun in einer völlig undefinier
baren Weise in einem Gesetz etwas festgelegt, das für den 
Unternehmer nicht kalkulierbar wäre, würde er zu einer wirt
schaftlichen Verhaltensweise gezwungen, die ausserhalb 
dessen liegt, was sonst in der Wirtschaft üblich ist 
Es kommt dazu, dass dies auch ln anderer Hinsicht zu Pro• 
blemen fOhrt. Denken Sie generell an die Rechnungslegung. 
Wenn im Gesetz eine Haftung fOr Dritte vorgeschrieben Ist, 
entsteht fOr den Berechtigten nicht nur das Recht, sondern 
auch die Pflicht, Reserven Ober das hinaus, was er In den 
Fonds elnzahlen muss, bilden zu müssen. Das heisst nun, 
dass Oberhaupt nicht beurteilbar wäre, welche Reservenbil· 
dungen zulässig wären. Stellen Sie sich beispielsweise ein
mal die Steuerbehörden vor, wenn eine Unternehmung In 
grossem Umfang Reserven bzw. Rückstellungen bildet. Die 
Steuerverwaltung stände vor der Frage, ob solche Reser
venbildungen zulässig seien, ob sie diese berücksichtigen 
müsste. 
In Relation zu den Risiken, die der Atomstrom In sich birgt. 
sind dies sicher nicht die zentralen Fragen. Trotzdem müs
sen wir sie aber In unseren Betrachtungen mit einbeziehen. 
Wenn wir eine Lösung vorlegen, dass Fonds geäufnet wer• 
den mOssen, wenn wir Sorge dazu tragen, dass der Staat 
festlegt, welche Einzahlungen in diese Fonds gemacht wer
den, dann ist genug getan, um sich gegen die Risiken der 
Entsorgung und der Stilllegung abzusichern. 
Darum beantrage ich Ihnen, dem Antrag der Mehrheit zuzu
stimmen. 

David Eugen (C, SG): Dies ist - neben der Frage der Wie
deraufbereitung und der Frage der Mitbestimmung der Be
völkerung beim Bau neuer Kernanlagen - der dritte Punkt, 
der fQr die Akzeptanz dieses Gesetzes zentral ist. Ich emp
fehle Ihnen daher, auch diesen Punkt sehr sorgfältig zu be
urteilen und im Ergebnis dem Bundesrat bzw. der Minderheit 
zu folgen. 
Zu dem, was Kollege Schwelger gesagt hat, ist zu sagen, 
dass die Atomenergieproduktion in ausgedehntem Ausmass 
besondere Massnahmen des Staates voraussetzt wie sonst 
kein anderer Bereich. Darunter fallen vor allem die Berelt
stellung der Tiefenlager, aber auch die völkerrechtlichen Ver
träge, die für diese Produktion abgeschlossen werden 
müssen. Diese Massnahmen werden für alle gemeinsam 
getroffen. Hier wird auch eingefordert, dass der Staat diese 
Aktivitäten für alle diese Betreiber im gleichen Umfange be
treibt und Insbesondere die notwendigen Räume, Orte und 
Mittel für die Tiefenlager bereltsteilt. Daher ist auf der ande
ren Seite auch eine Solidarität unter den Kraftwerkbetrel• 
bern zu fordern, was die Kosten für diese Anlagen angeht. 
Es kann nicht sein, dass nachher die Eidgenossenschaft 
und nicht dle betroffene Wirtschaft die Kosten der Abfallent
sorgung tragen muss; deren Vertreter müssen gemeinsam 
für diese Endlager einstehen. Daher ist die Lösung, die der 
Bundesrat vorsieht, richtig. 
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit zuzustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Ich ersuche Sie 
auch, der Konzeption des Bundesrates zuzustimmen, wobei 
die Abstimmung, die Sie jetzt vornehmen werden, wohl für 
den ganzen Komplex der Nachschusspfllcht gültig sein wird. 
Diese Nachschusspflicht kommt insbesondere bei der vor
zeitigftn Ausserbetriebnahme eines KKW oder beim Konkurs 
ohne Ubernahme durch eine andere Gesellschaft zum Zuge. 
Würde der Antrag der Mehrheit angenommen, worden Sie 
selbst hinter geltendes Recht zurückfallen, denn eine Zeh· 
lungspfllcht des Fonds bzw. eine Nachschusspfllcht besteht 
beim Stllllegungsfonds bereits. Für eine Nachschusspfllcht 
Im Rahmen der Entsorgungsfondsverordnung fehlt aber 
heute eine gesetzliche Grundlage. Dort geht es um die ab· 
gebrannten Brennelemente, die aus dem Betrieb genom
men werden. 
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Beachten Sie auch, dass die Nachschusspfllcht gemäss un
serem Entwurf In mehrfacher Hinsicht begrenzt Ist. Sie be
steht fQr die anderen Betrelbergesellschaften nur Insofern, 
als diese selber hinsichtlich der Stllllegungs- und Entsor
gungskosten beitragspflichtig sind. Andere Elektrizitätsge
sellschaften kämen hier also nicht zum Zug. Die Nach
schusspfllcht besteht zudem nur im Verhältnis des Umfanges 
der Beitragspflicht der verschiedenen Betreibergesellschaf
ten. Es Ist nicht so, dass bis auf 100 Prozent der fehlenden 
Kosten aufgestockt werden müsste. Es kommt noch Arti
kel 79 Absatz 4 hinzu, aus dem Sie ersehen, dass dies alles 
nur Im Umfang der wirtschaftlichen Tragbarkeit besteht. 
Zu den Ausführungen von Herrn Schwelger müsste man 
vielleicht doch noch die Überlegung machen, dass die Kern
energie bewilligt wird bzw. dass der Gesetzgeber sie zulässt. 
Angesichts der Tatsache, dass die Stromwirtschaft auch im 
Transport dermassen miteinander vernetzt Ist, wäre eine Lö
sung, wonach bei einer stllllegung zunächst einmal die von 
diesem ganz generellen Beschluss profitierende Wirtschaft 
statt des Steuerzahlers zum Zuge kommt, doch immerhin 
gerechter, als wenn für die Bereinigung und für das «Aufräu
men» nachher der steuerzahier hinhalten muss. 
Deshalb der Vorschlag, dass die gesamte Industrie, die aus 
diesem Konzessionssystem ja ihren Vorteil zieht, zum Zuge 
kommen muss, aber nicht im Sinne einer vollständigen Soli
darhaftung, sondern nur Im Umfang der vorher erwähnten 
Begrenzung. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 21 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 16 Stimmen 

Art.80,81 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commlss/on 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art.81bls 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(Lombard!, David, Eplney, Gentil) 
Titel 
Risikominderung durch erneuerbare Energien 
Text 
Zwecks Minderung des mit dem Betrieb von Kernanlagen, 
der Entsorgung von radioaktiven Abfällen aus Kernanlagen 
verbundenen Risikos und der extremen Abhängigkeit von 
ausländischer Energie werden erneuerbare Energien wie 
folgt gefördert: 
1. Die Netzbetreiber In der kürzesten Entfernung zur betref• 
fanden Erzeugungsanlage sind verpflichtet, diese an Ihr 
Netz anzuschliessen und den strom aus einheimischen er
neuerbaren Energien vorrangig abzunehmen und zu vergü
ten. 
2. Eine Vergütung erfolgt für eine umweltverträgUche Nut
zung der einheimischen Holz-, Biomasse-, Geothermle-, 
Umgebungs- und Windenergie, der Trinkwasserturblnlerung 
sowie zur Nutzung der Sonnenenergie auf Oberbauten 
Flächen und unter Wahrung des Ortsbildschutzes. Die Ver
gütung defür beträgt 90 Prozent der Jeweiligen Produktions
kosten bis 5 MW. Dabei werden die Durchschnittskosten der 
jeweiligen Energieträger sowie eine branchenübliche Amor
tisation der Anlagen berücksichtigt. 
3. Zur Erneuerung bestehender und wegen der Elektrizitäts
marktöffnung In Not geratener Wasserkraftwerke können 
Darlehen zu Selbstkosten des Bundes auf 20 Jahre gewährt 
werden, sofern die Massnahmen die Wlrtschaftllchkelt und 
Umweltverträgllchkelt der betreffenden Werke spürbar ver
bessern. 
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4. Die Netzbetreiber gemäss Absatz 1 erhalten eine vollstän
dige Rückerstattung der Vergatung ihrer Abnahmeaufwen
dungen durch die Betreiber des Übertragungsnetzes. Diese 
vergüten den vorgelagerten Netzbetreibern aufgrund der 
jährlich gehandelten bzw. transportierten Elektrlzltätsmenge. 
5. Die Vergütung wird alle 2 Jahre überprüft und entspre
chend angepasst. Sie dauert höchstens 20 Jahre ab Inbe
triebnahme oder Sanierung der Anlage. Die Verordnung 
regelt die detaillierten Bestimmungen und allfällige Ausnah• 
men, wobei auch diese nachhaltig sein müssen. 
6. Der Bundesrat kann Artikel 81 bis aufheben, sobald die 
Schweizer Eigenenergieversorgung 50 Prozent (EU-Eigen
energieversorgung) erreicht und voraussichtlich ausreicht, 
um den Energiebedarf während der ersten Halbwertszeit der 
Entsorgung aller In der Schweiz erzeugten radioaktiven Ab
fälle zu decken. 

Art. 81bls 
Proposition de la commission 
Majorite 
Rejeter la proposltlon de la mlnorlte 

Minorite 
(Lombardi. David, Epiney, Gentil) 
77tre 
Reduction du rtsque par le recours aux energies renouvela
bles 
Texte 
Aux fins de redulre le rlsque He a l'exploitatlon d'lnstallatlons 
nucleaires et a l'evacuation de dechets radloactlfs de centra• 
les ainsl que !'extreme dependance energetique de l'etran
ger, les energies renouvelables sont enoouragees de la 
manlere sulvante: 
1. Les exploitants de reseaux sltues le plus pres de l'lnstalla
tlon de production concernee sont tenus de racorder celle-ci 
a leur reseau et d'acquerlr et de retribuer en priorite le cou
rant tlre d'energies renouvelables lndlgenes. 
2. Une retrlbution est accordee pour une utilisatlon respectu
euse de l'envlronnement de l'energle tiree du bois, de la bio
masse, de la geothermie, du m!lieu amblant et du vent, du 
turbinage de l'eau potable, alnsl que pour le recours a l'ener
gle solaire sur les surfaces construites, si la protectlon des 
sites construits est assuree. La retributlon accordee s'eleve 
a 90 pour cent des coOts de production correspondants 
Jusqu'a 5 MW. A cet effet, les coots moyens des agents en
ergetiques concernees alnsi qu'un taux d'amortlssement 
usuel pour les Installations de la branche servent de re
ference. 
3. Afln de renouveler !es centrales hydraullques qul eprou
vent de graves dlfficultes economlques en raison de l'ouver
ture du marche de l'electricite, des prets a prix coatant de la 
Confederatlon peuvent etre accordes pour 20 ans, si les rne
sures prlses ameliorent senslblement la rentablllte des cen
trales concernees et leur Impact sur l'envlronnement. 
4. Las exploltants selon l'alinea 1 obtiennent Je rembourse
ment Integral de leurs frais d'acquisltion de la part des ex
ploitants du reseau de transport. Ceux-cl remboursent Jes 
exploltants de reseaux en amont sur la base de la quantite 
d'elactrlclte negoclee ou transportee dans l'annee. 
5. Le montant de la retribution est reexamlne et adapte tous 
les deux ans. Sa duree ne peut depasser 20 ans a compter 
de la mlse en servlce ou de l'assalnissernent de l'installa• 
tlon. l:ordonnance regle les dlsposltlon detalllees et les ex
ceptlons eventuelles, lesquelles sont egalement soumlses a 
l'exigence de durabillte. 
6. Le Conseil federal peut abroger l'artlcle 81 bis, des que le 
taux d'autoapprovlslonnement en energie de la Sulsse at
telnt 50 pour cent (taux appllque dans l'UE) et qu'II apparait 
sufflsant pour couvrir le besoin en energle pendant la pre
mlere periode d'evacuatlon de tous les dechets radloactlfs 
produ!ts en Sulsse. 

Lombard! Flllppo (C, Tl): Wenn wir dieses Gesetz den 
Stimmbürgern als indirekten Gegenvorschlag schmackhaft 
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machen wollen, mOssen wir, wie Ich in der Eintretensdebatte 
bereits erklärt habe, einen allgemeinen Blick auf die Ener
giefragen werfen. Deshalb Ist es berechtigt, dass wir das in 
einem Artikel konkret in Betracht ziehen. Zuerst ein paar 
Vorbemerkungen: 
Dieser Antrag Ist verfassungskonform. Artikel 89 Absatz 3 
der Bundesverfassung schreibt vor: Der Bund «fördert die 
Entwicklung von Energietechniken, Insbesondere In den Be
reichen das Energiesparens und der erneuerbaren Ener
gien ... Die Verfassungskonformität Ist also gegeben. Dieser 
Antrag widerspricht keineswegs dem Ergebnis der Volksab
stimmung vom 24. September 2000 Ober die drei Energie
vorlagen. Es handelt sich hier weder um neue steuern noch 
um Subventionen. Es handelt sich um eine Verteilung der 
Kosten Innerhalb der Netze und um gewisse Förderungs
massnahmen. Jemand könnte sagen, das Kernenergiege
setz sei kein Förderungsgesetz. Wir haben aber In Artikel 85 
vorgesehen, dass der Bund die Forschung sowie die Ausbil
dung Im Bereich Kernenergie subventionieren kann. Damit 
haben wir in diesem Gesetz auch Förderungsmassnahmen 
vorgesehen, und wir können hier deshalb mit gutem Gewis
sen die Förderung von erneuerbaren Energien erwähnen. 
Der Anknüpfungspunkt dieses Minderheitsantrages zum Be
reich Kernenergie ist natürlich In den ersten drei Zeilen er
wähnt: «Zwecks Minderung des mit dem Betrieb von Kern
anlagen, der Entsorgung von radioaktiven Abfällen aus 
Kernanlagen verbundenen Risikos und der extremen Abhän
gigkeit von ausländischer Energie werden erneuerbare En
ergien wie folgt gefördert.» Das Ist also der Anknüpfungs
punkt, und damit, finde ich, ist es gerechttertlgt, In diesem 
Kernenergiegesetz einen solchen Artikel vorzusehen. 
Den Text haben Sie bereits gesehen: Es werden einerseits 
natarllch die Möglichkeiten der Produzenten einheimischer 
erneuerbarer Energien vorgesehen, sich bevorzugt den Net
zen anzuschliessen; es wird dann für die Nutzung aller ein
heimischen erneuerbaren Energieformen wie Holz-, Bio
masse-, Geothermie-, Umgebungs- und Windenergie, der 
ltinkwasserturblnierung sowie der Sonnenenergie eine Ver
gütung vorgesehen. Diese Vergütung wird dann auch be
grenzt, das wird detailliert erwähnt. 
In Ziffer 3 werden dann Massnahmen zur Unterstützung der 
Erneuerung bestehender Wasserkraftwerke vorgesehen, die 
infolge der Elektrlzitätsmarktöffnung keineswegs die Mittel 
haben, sich zu erneuern. Es wird hier also nicht mehr der 
alte Begriff NAI usw. In Betracht gezogen, man spricht nur 
Ober die Zukunft, und zwar Ober die Möglichkeit bestehender 
Wasserkraftwerke, sich zu erneuern. Es ist kalkuliert wor
den, dass unter den heutigen Bedingungen wahrscheinllch 
vierzig Prozent der bestehenden Wasserkraftwerke, die er
neuert werden müssten, nicht In der Lage sind, das zu tun. 
Das führt zu einem Versorgungsproblem oder zu Produk
tionsmangel, und das wollen wir mit dieser Bestimmung 
denn auch bekämpfen. Das sind eigentlich die Ideen. 
In Ziffer 4 wird dann wieder eine Idee erwähnt, die - das 
stimmt - auch Im Energiegesetz vorgesehen ist. Ich glaube, 
es ist gut, wenn wir uns das hier auch In Erinnerung rufen. 
In Ziffer 5 begrenzen wir diese Massnahmen zeitlich, damit 
wir auch die Kontrolle Ober alle diese Fragen und Förde
rungsmassnahmen bahalten. 
In Ziffer 6 versuchen wir, was die Eigenenergieversorgung 
Im Allgemeinen anbelangt, die europäischen Bedingungen 
auch für die Schweiz geltend zu machen. Darin wird das Ziel 
dieser 50 Prozent an Eigenenergieversorgung erwähnt, die 
geliefert werden müssen. 
Ich bitte Sie mit diesen Erklärungen, dem Antrag der Minder
heit zuzustimmen. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet ob/et est lnterrompu 

01.022 

Moratorium plus 
und Strom ohne Atom. 
Volksinltiatlven. 
Kernenergiegesetz 
Moratolre plus 
et Sortlr du nuclealre. 
Initiatives populaires. 
Lol sur l'energie nucleaire 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundl!llrates 28.02.01 (BBI 2001 2665) 
Message du ConseU ladend 28.02.01 (FF 2001 2529) 
Ständeral/ConseU des Etats 13.12.01 (Erstrat- Premier Conseil) 
Btänderal/Consell des Etats 13.12.01 (Fortsetzung - Suite) 

3. Kemenerglegesetz 
3. Lol sur l'energle nuclealre 

Art. Btbls 

Paupe Plerre (C, JU): t.:objectH tendant li favorlser les ener
gies renouvelables aux flns de reduire le risque lle a l'explol
tation d'lnstallations nucleaires et l'evacuation de dechets 
radloactifs de centrales alnsl que l'exträme dependance 
energetlque de l'etranger est en sol certes louable. Alnsi, Je 
pourrals soutenlr cette proposltion dans la mesure ou on bif
feralt le chlffre 6 de l'artlcle 81 bis, parce que Je considere 
que ce chlffre 6 qul preclse que le Conseil federal pourralt 
abroger l'article 81bls, «des que le taux d'autoapprovlslon
nement en energie de la Suisse atteint 50 pour cent (taux 
applique dans l'UE) et qu'il apparaTt sufflsant pour couvrlr le 
besoln en energie pendant la premlere periode d'evacuatlon 
de tous les dechets radioactifs produits en Sulsse», est ex
cessif. SI l'on sait que la composition de notre approvision
nement energetique est tres dependante des energles 
fossiles et de l'etranger et que sl cet autoapprovisionnement, 
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qul etalt de 36 pour cent en 1950, n'est plus auJourd'hul qua 
de 15 pour cent, il est manlfestement excessif de fixer ce 
taux a 50 pour cent. 
C'est pourquoi Je demande si M. Lombardi ne pourrait pas 
retlrer le chiffre 6 de la proposltion de minorite. 

Lomban:11 Fil!ppo (C, Tl): La reflexlon de M. Paupe est fort 
juste. II est clair que la Suisse aura toujours des difficultes a 
atteindre les resultats de l'Unlon europeenne dans ce do
maine. Nous avlons pense mettre un but tres eleve. Peut
&tre n'est-ce pas realiste dans la mesure oi.l, durant les der
nleres 50 annees, notre autoapprovlslonnement a balsse de 
36 a 15 pour cent. Se donner un objectif de 50 pour cent 
peut effectlvement paraftre excesslf. 
Alors, si notre Conseil veut blen soutenir la proposltlon de 
minorite a condition que Je renonce au chlflre 6, Je puis pour 
ma part y renoncer, tout en demandant votre soutlen pour le 
raste de l'article. 

Le pr6aldent (Cottler Anton, presldent): Die Minderheit 
Lombard! verzichtet auf den Antrag zu Ziffer 6. 

Forater-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Sie ha
ben die BegrOndung von Herrn Lombard! gehört. Lassen Sie 
mich Ihnen nun darlegen, weshalb die Mehrheit der Kom
mission der Meinung Ist, ein solcher Förderartikel für erneu
erbare Energien hätte In diesem Gesetz - ich betone: in 
diesem Gesetz - nichts zu suchen. 
Vorerst einmal zu den Fakten; In der Schweiz haben wir 
dank der Wasserkraft einen Anteil an erneuerbaren Ener
gien von rund 60 Prozent. Bundesrat und Parlament haben 
sich mit «Energie Schweiz» für die Förderung erneuerbarer 
Energien ausgesprochen. F0r entsprechende Fördermög
lichkeiten stehen Insgesamt zwischen 40 und 50 Millionen 
Franken zur Vertagung. 
Im Elektrizitätsmarktgesetz, dem wir Im Parlament zuge
stimmt haben und das Im nächsten Jahr zur Abstimmung 
gelangen soll, haben wir uns ebenfalls für die Förderung er
neuerbarer Energien ausgesprochen. Gemäss Artlkel 7 
EMG, «Elnspeiseverg0tung», und Artikel 29 EMG, «unent
geltliche Durchleitung erneuerbarer Energien», stellen die 
Werke und die Stromkonsumierenden f0r die erneuerbaren 
Energien Beträge im Rahmen von 43 MIiiionen Franken zur 
Vertagung. Ebenfalls Im EMG haben wir den Artikel 28, der 
besagt, dass für nicht amortisierbare lnvestitlonen während 
zehn Jahren nach Inkraftsetzung des Gesetzes Darlehen zu 
Selbstkosten auszurichten sind. 
Mit dem Antrag der Minderheit worden gemäss Abschätzung 
der Verwaltung f0r erneuerbare Energien nochmals rund 
67 MIiiionen Franken zur Verfügung gestellt, wobei gemäss 
diesem Antrag, im Unterschied zu den BeschlOssen im 
EMG, vor allem das Klärgas und das Oeponlegas sowie die 
Windenergie eine zusätzliche Förderung erfahren WOrden. 
Die Kommissionsmehrheit vertritt klar die Meinung, dass der 
sachliche Zusammenhang mit dem Kernenergiegesetz nicht 
gegeben ist. Deshalb geht es nicht an, im Kernenergiege
setz einen Artikel zur Förderung erneuerbarer Energien zu 
Integrieren. Wenn erneuerbare Energien zusätzllche Förde
rung erfahren sollen, dann hat dies Im Energiegesetz zu ge
schehen. 
Aus den erwähnten grundsätzlichen Überlegungen bitte Ich 
Sie Im Namen der Mehrheit, den Antrag der Minderheit ab
zulehnen. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Frau Forster hat auf 
die Kollisionen und Friktionen mit dem Energiegesetz einer
seits und dem Elektrizitätsmarktgesetz anderseits hingewie
sen. Ich muss das nicht repetieren. 

Abstimmung - Vota 
F0r den Antrag der Mehrheit .... 20 Stimmen 
F0r den modifizierten Antrag der Minderheit .... 13 Stimmen 

Amt!lches Bullelln der Bundesversammlung 

Art.82, 83 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commlssion 
Adherer au projet du Consell federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 84 
Antrag der Kommission 
Titel 
Entschädigung für kantonale Hoheitsrechte 
Abs. 1 
Werden durch erdwlssenschaftllche Untersuchungen nach 
Artikel 34, durch geologische Tiefenlager oder durch Schutz
bereiche kantonale Regalrechte in Anspruch genommen, so 
hat der Inhaber der Bewilligung den Kanton voll zu entschä
digen. 
Abs. 1bls 
Volle Entschädigung nach Absatz 1 ist auch zu bezahlen, 
wenn durch den Bau eines Kernkraftwerks kantonale Was
serrechte In Anspruch genommen werden. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 84 
Proposition de la commisslon 
Tltre 
Dedommagement pour attelnte a la souveralnete cantonale 
Al. 1 
S'II exerce des drolts regaliens des cantons, que ce solt en 
raison des etudes geologiques visees a l'article 34, de la 
constructlon d'un depöt souterrain en profondeur ou de l'eta
bllssement d'une zone de protection, le tltulaire de l'autorisa
tion dolt verser au canton un dedommagement Integral. 
Al. 1b/s 
Un dedommagement Integral au sens de l'allnea 1 er dolt 
egalement &tre versa lorsque la constructlon d'une centrale 
nuclealre entrafne l'utlllsation de drolts d'eau cantonaux. 
Al.2 
Adherer au projet du Consell federal 

Forster.Yannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Gestat
ten Sie mir eine kurze Bemerkung zu Artikel 84. Ich möchte 
darauf hinweisen, dass Sie zu Absatz 1 eine Korrektur der 
Fahne erhalten haben. Falls Sie sie nicht vor sich haben, 
lese ich die neue Version vor, denn sie entspricht nicht Jener, 
die auf der Fahne steht. Artikel 84 Absatz 1 lautet demnach: 
"Werden durch erdwissenschaftllche Untersuchungen nach 
Artikel 34, durch geologische Tiefenlager oder durch Schutz
bereiche kantonale Regalrechte in Anspruch genommen, so 
hat der Inhaber der Bewilligung den Kanton voll zu entschä
digen.» 
In Artikel 43 haben Sie entschieden, dass von einer kanto
nalen Wasserrechtskonzession Abstand zu nehmen ist. Da
mit entgehen dem betroffenen Kanton die f0r die Verleihung 
der entsprechenden Rechte normalerweise erhobenen Kon
zessionsabgaben. In Artikel 84 wird nun eine Entschädl
gungsregelung bei der Nutzung des Untergrunds Im Zusam
menhang mit dem Bau von geologlschen Tlefenlagern oder 
Sondlerstollen vorgesehen, wenn dadurch kantonale Regal
rechte baelnträchtlgt werden. Nach Meinung der Kommis
sion ist es folgerichtig, eine Entschädigung zu bezahlen, 
wenn durch den Bau eines Kraftwerks kantonale Wasser
rechte in Anspruch genommen werden. 
Die Kommission beantragt Ihnen mit 8 zu o Stimmen bei 
2 Enthaltungen, die entsprechenden Bestimmungen zur 
Entschädigung der Kantone, wie sie in Absatz 1 und in Ab
satz 1 bis vorliegen, anzunehmen. 

Angenommen -Adopte 

• 
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Art.85-103 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 104 Abs. 1, 2, 2bls, 3 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
In Betrieb stehende, nach diesem Gesetz rahmenbewilli
gungspfllchtlge Kernanlagen dürfen ohne entsprechende 
Bewilligung welterbetrieben werden, solange keine Ände
rungen vorgenommen werden, die nach Artikel 64 Absatz 1 
eine Änderung der Rahmenbewllllgung erfordern. 

Abs.2 
Mehrheit 
Die Eigentümer der bestehenden Kernkraftwerke müssen in
nert 10 Jahren den Nachweis für die Entsorgung der anfal
lenden radioaktiven Abfälle erbringen, soweit der Bundesrat 
den Nachweis nicht bereits als erfüllt beurteilt hat. Der Bun
desrat kann die Frist In begründeten Fällen um 5 Jahre ver
längern. 
Minderheit 
(BOttlker, Brändll, Hofmann, Schwelger, Spoerry) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 2bls 
Für ein allfälllges geologisches Tiefenlager Im Wellenberg Ist 
die Zustimmung des Kantons Nldwalden für die Nutzung des 
Untergrundes erforderllch als Voraussetzung für: 
a. die Erteilung von Bewllllgungen für den Beu von Son
dierstollen und Sondlerschächten; 
b. die Erteilung einer Rahmenbewilligung; 
c. die Anordnung der Verschlussarbeiten. 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 104 al. 1, 2, 2bls, 3 
Proposition de 1a commfsslon 
Al. 1 
Les lnstallatlons nuclealres en servlce qui sont soumises a 
l'autorisetlon generale en vertu de cette loi peuvent conti
nuer d'ätre exploitees sans cette autorisation aussi long
temps que l'on n'y apporte pas de modlflcations exigeant la 
modiflcatlon de l'autorisatlon generale selon l'artlcle 64 ali
nea 1er. 

Al.2 
MaJorite 
Les proprletalres des centrales nuclealres en servlce dolvent 
prouver dans les 10 ans que l'evacuation de leurs dechets 
radioactlfs est assuree si le Conseil federal n'a pas deja 
consldere la preuve comme falte. Le Conseil federal peut 
prolonger le delal de 5 ans dans des cas fondes. 
Minorite 
(Büttlker, Brändli, Hofmann, Schweiger, Spoerry) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 2bls 
Pour un eventual depöt souterraln en profondeur au Wellen
berg, l'approbatlon du canton de Nidwald a l'utillsatlon du 
sous-sol devra Atre obtenue prealablement a: 
a. l'octrol des autorlsatlons de creuser des galerles e1 des 
pults de sondage; 
b. l'octroi de l'autorlsation generale; 
c. !'ordre de proceder aux travaux de fermeture. 
Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Abs. 1, 2bls, 3 - Al. 1, 2bls, 3 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

Spoerry Vreni {R, ZH): Da Herr Büttlker einer unaufschieb
baren Verpflichtung nachkommen musste, hat er mich gebe
ten, In seinem Namen den Antrag der Minderheit zu 
vertreten. Es geht zwischen Minderheit und Mehrheit ja le
diglich darum, ob der Bundesrat die Frist festlegen soll, bis 
zu welcher der Nachweis für die Entsorgung der anfallenden 
radioaktiven Abfälle bei den bestehenden Kernkraftwerken 
zu erbringen sei, oder ob diese Frist ins Gesetz geschrieben 
werden soll. 
Die Minderheit möchte Ihnen beliebt machen, diese Kompe
tenz beim Bundesrat zu belassen und diese Frist nicht in das 
Gesetz zu schreiben. Der Hauptgrund dafür Ist, dass es sich 
bei dieser Frist um eine reine Ordnungsfrist handelt. Das 
heisst, wenn diese Frist nicht eingehalten wird, gibt es keine 
Sanktionen. Unabhängig davon, welche Frist auch immer wir 
hier ins Gesetz schreiben, gibt es keine Sanktionen, wenn 
die Betreiber nicht in der Lage sein sollten, Innerhalb dieser 
Frist den erforderlichen Nachweis zu erbringen. 
Nun kann man sich fragen: Welches Signal vermitteln wir 
gegen aussen, wenn wir der .M~hrhe~ zustimmen? Di~ 
Mehrheit argumentiert wahrscheinlich, wir vermittelten damit 
das Signal, dass wir wollen, dass etwas passiert. Die Min• 
derheit ist der Ansicht, dass man damit eben auch ein Signal 
vermittelt: Wenn schon eine Frist im Gesetz steht, so soll bei 
Nichteinhaltung dieser Frist etwas passieren, nämlich allen
falls die Stilllegung oder der Entzug der Konzession für die 
bestehenden Werke. Damit könnte doch der Eindruck er
weckt werden, es handle sich hier um eine Befristung der 
Lebensdauer der bestehenden Werke - etwas, das ja der 
Bundesrat und die Mehrheit klar ablehnen. 
Inhaltlich Ist zu sagen, dass dieser Entsorgungsnachweis 
möglich sein wird, und zwar offenbar rascher als in den hier 
vorgesehenen Fristen. Ich glaube, man darf festhalten, dass 
für die schwach und mittel radioaktiven Abfälle der Nachweis 
bereits erbracht ist. Bezüglich der hoch radioaktiven Abfälle 
sagt die Nagra, dass sie In Bälde in der Lege sein ~erde, 
diesen Nachweis zu liefern. Denn bei diesem NachweJS geht 
es nicht darum, dass bereits eine Bewilligung vorliegt oder 
der Bau eines Endlagers im Gange Ist, sondern es geht le
diglich um den Nachweis, dass es ein stein gibt, d~ 
gross genug und sicher genug Ist, um die ndlagerung mi1 
dem notwendigen Schutz für Mensch und Umwelt zu ge
währleisten. Wegen der Bedeutung dieser Frist bin Ich des
halb der Meinung, dass wir die Kompetenz zu deren 
Festlegung beim Bundesrat belassen mossen. Wir sollten 
mit einer gesetzlichen Normierung dieser Frist nicht Ein
drücke, Wahrnehmungen und Erwartungen wecken, die 
nicht den Realitäten entsprechen. 
Letztlich möchte Ich noch die Mehrheit fragen, wann dann 
eigentlich diese Frist zu laufen beginnt. Es steht lediglich 
«innert 10 Jahren„ und dass die Frist dann nochmals um 
fünf Jahre verlängert werden kann. Aber zum Zeltpunkt, ab 
wann diese Frist läuft, hat sich die Mehrheit nicht geäussert. 
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie, hier dem Bundesrat 
und der Minderheit Bottlker zu folgen. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG}, für die Kommission: Sie ha
ben von Frau Spoerry gehört, dass es sich sowohl beim An
trag der Mehrheit wie bei jenem der Minderheit um eine 
Ordnungsfrist handelt. 
Die Mehrheit ist aber der Meinung, dass ein gewisser ver
stärkter politischer Druck in dieser Angelegenheit notwendig 
ist. Sie stellt daher den Antrag, dass der Nachweis Innert 
zehn Jahren erbracht wird. Sie haben Recht, Frau Spoerry, 
wir haben keinen Beginn für die Fristen festgelegt; das 
könnte der Nationalrat noch einfügen. Ich gehe aber davon 
aus, dass die Frist ab Inkrafttreten des Gesetzes läuft. 
In begründeten Fällen kann die Frist um fünf Jahre verlän• 
gert werden. Frau Spoerry, Sie sagen, die Mehrheit sei damit 
sehr moderat. Das stimmt. Wir wollten eben nicht übertrei
ben. Wir sind der Meinung, dass politischer Druck nicht 
schaden kann. Der Antrag bedeutet ledlgllch, dass bei Ab-
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laufen der Frist und beim fehlenden Nachweis die Politik wie
der tätig werden muss. 
Sie sehen, es Ist ein sehr moderater Antrag. Wir sind der 
Meinung, dass man Ihm sehr wohl zustimmen kann. 

Leuenberger Morltz, Bundespräsident: Ich unterstütze die 
Minderheit und die Begründung von Frau Spoerry. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 16 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 14 Stimmen 

1. Bundesbeschluss Ober die Volkslnltlatlve «Morato
rium plus - fOr die Verlängerung des Atomkraftwerk
Baustopps und die Begrenzung des Atomrisikos (Mora
torium plus)» 
1. Arrite federal concemant !'Initiative populalre «Mora
tolre plus - pour la prolongatlon du moratolre dans la 
constructlon de centrales nuclealres et la llmltatlon du 
rlsque nuclealre (Moratolre plus)» 

Eintreten ist obligatorisch 
L.:entree en matlere est acqu/se de pleln droit 

Le presldent (Cottler Anton, presldent): Über Absatz 4 Ist · Detailberatung - Examen de detai/ 
bereits Im Zusammenhang mit Artikel 9 entschieden worden. 

Art. 105 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 
Abrogation et modfflcatlon du drolt en vtgueur 

Zlff. 1, II Zlff. 1-3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. l, II ch.1-3 
Proposition de /a commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Zlff. II Zlff. 4 
Antrag der Kommission 
Art. 2 Abs. 2, 3; Art. 3 Bst. a 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Art. 25 Abs. 3 

b •.•.. eine geeignete, dem Internationalen stand .... 

Art. 25 Abs. 4 

b ..... eine geeignete, dem Internationalen stand .... 

Art. 26 Abs. 3; 27 Abs. 2-4; 30; 43; 43a; 44 Abs. 1 Bst. a; 
46 Abs. 1; 47 Abs. 2, 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. II ch.4 
Proposition de /a commlssion 
Art. 2 a/. 2, 3; art. 3 /et. a 
Adherer au projet du Conseil federal 
Art. 25 a/. 3 

b ..... de la technique au plan international; 

Art. 25 a/. 4 

b ..... de la technlque au plan International; 

Art. 26 al. 3; . 27 a/. 2-4; 30; 43; 43a; 44 al. 1 /et. a; 
46 al. 1; 47 a/. 2, 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 27 stimmen 
Dagegen .... 4 Stimmen 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Tltel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule, art. 1 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Gentil 
.... die Initiative anzunehmen. 

Art. 2 
Proposition de /a commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Gent// 
.... d'approuver !'Initiative. 

Gentll Pierre-Alaln (S, JU): Dans le fond, cette propositlon 
Gentil devalt Eitre une propositlon de minorlte de la commls
sion. Mais comme notre commlssion a siege fort tard et que 
j'ai d0 prendre le traln precedent, j'al ete oblige de revenir 
devant le plenum avec une proposltion individuelle. 
Les recommandations de notre president visant a la brlevete 
des debats, et le succes que j'al obtenu dans la commission 
en presentant mon point de vue m'lncllnent a commenter 
brievement ma proposition. J'ai cependant blen compris que 
Mme Forster, presidente de la commlsslon, craignalt que je 
m'obstlne, que je perle pendent une heure, pour qu'en defi
nitive II ne reste plus que les sociallstes en seance, auquel 
cas ces deux Initiatives seralent appuyees par un soutlen 
enthousiaste! Mals je vals vous epargner cette dure 
epreuve. Je vais garder mon energie pour la campagne 
electorale, pulsque vlsiblement, et mEime avec un grand ta
lent de persuaslon, je crois que j'aurals peine a vous faire 
changer d'avls. 
La minorlte que je represente vous demande d'accepter, et 
eile va le faire pour sa part, ces deux initiatives qui ont le ma
rlte de poser de manlere expliclte la questlon du moratolre, 
ce qui n'est fait qu'imparfaltement, a notre polnt de vue, dans 
la lol que nous venons de refuser. 
C'est pour ces ralsons que je ne vals naturellement pas vous 
lnterdire de les soutenlr et que, de mon cöte, je vals les ac
cepter. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Ich wer
de keine Bemerkungen mehr machen, Ich gebe lediglich die 
Abstimmungsergebnisse In der Kommission bekannt: Die 
Kommission hat die Volksinitiative «Moratorium plus» mit 6 
zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen und die Volksinitiative 
«Strom ohne Atom» mit 8 zu 0 Stimmen abgelehnt. 

Leuenberger Morltz, Bundespräsident: Der Bundesrat hält 
auch an seinen Anträgen fest. Ich als sein Vertreter stelle 
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allerdings fest, dass Sie mit den heutigen Beschlüssen den 
Initiativen für die Volksabstimmung wahrscheinlich einen ge
wissen Auftrieb verliehen haben. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 23 Stimmen 
Für den Antrag Gentil .... 4 stimmen 

Gesamtabstimmung- Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 24 Stimmen 
Dagegen •... 4 Stimmen 

2. Bundesbeschluss Ober die VolkslnlUatlve «Strom 
ohne Atom - fQr eine Energlewende und die schrittweise 
Stllllegung der Atomkraftwerke (Strom ohne Atom)» 
2. Arrite fed6ral concemant !'Initiative populalre «Sortlr 
du nuclealre - pour un toumant dans le domalne de 
l'energle et pour la desaffectatlon progressive des cen
trales nuclealres (Sortlr du nuclealre)» 

Eintreten Ist obligatorisch 
J.:entree en matiere est acquise de plein droit 

Detailberatung - Examen de detall 

Titel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule, art. 1 
Proposition de la commlssion 
Adherer au projet du Consell federal 

Angenommen -Adopte 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Gentil 
.... die Initiative anzunehmen. 

Art. 2 
Proposition de la commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Gentil 
.•.. d'approuver !'Initiative. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission ••.. 26 Stimmen 
Für den Antrag Gentil .... 4 Stimmen 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
F0r Annahme des Entwurfes .... 24 Stimmen 
Dagegen .••• 4 Stimmen 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseii tederal 
Classer les Interventions parlementaires 
selon iettre aux Chambres federales 

Angenommen -Adopte 

Antrag der Kommission 
Die Kommission beantragt, die Frist für die Behandlung der 
Vorlagen 2 und 3 gemäss Artikel 27 Absatz Sbis GVG um 
ein Jahr bis am 28. März 2003 zu verlängern. 

Schriftliche BegrOndung 
Der Bundesrat schlägt den Entwurf zum Kernenergiegesetz 
(KEG) als indirekten Gegenentwurf zu den beiden Volkslni
tiatlven vor. Die beiden Initiativen sind am 28. September 
1999 bei der Bundeskanzlei eingereicht worden. Die Bun
desversammlung müsste bis zum 28. März 2002 Ober die 
Volksinitiativen beschliessen. . 
Die Bundesversammlung kann die Frist um ein Jahr verlän• 
gern, wenn mindestens ein Rat Ober einen Gegenentwurf 
oder einen mit der Volksinltlatlve eng zusammenhängenden 
Erlass Beschluss gefasst hat (Art. 27 Abs. Sbls GVG). Der 
Bundesrat betrachtet das KEG als Gegenentwurf zu den bei• 
den Atominitiativen. Auch wenn die Stossrlchtung der beiden 
Initiativen in Bezug auf die künftige Nutzung der Kernenergie 
unterschiedlich Ist, behandeln sie doch den gleichen Gegen• 
stand, und das KEG stellt ln seiner Ausrichtung eine Alter• 
native zur Initiative dar. Damit erfüllt das KEG die Anforde
rungen von Lehre und Praxis an die Ausgestaltung eines 
Gegenvorschlages. 

Proposition de la commlssion 
Conformement a l'article 27 alinea Sbis LREC, la commis• 
sion propose de prolonger le delai de traltement des projets 
2 et 3 de un an jusqu'au 28 mars 2003. 

Developpement per ecrit 
Le Conseil federal presente un projet de lol sur l'energie nu
cleaire (LENu) au titre de contre-projet lndlrect aux deux in
itiatives populaires. Les deux initiatives ont ete deposees a 
la Chancellerle federale le 28 septembre 1999. Alnsi, !'As
semblee federale devralt se determiner pour le 28 mars 
2002. 
t.:Assemblee federale peut declder de prolonger le delal d'un 
an, sl l'un des Conseils au moins a pris une decision sur un 
contre-projet ou sur un acte legislatif qul a un rapport etrolt 
avec !'initiative populaire (art. 27 al. Sbls LREC). Or, le 
Conseil federal considere la LENu comme un contre-projet 
aux deux initiatives antinucleaires. MAme si ces Initiatives 
esquissent des voies differentes quant a la continuation de 
l'exploitatlon des centrales, leur objet est identique et, dans 
son esprit, la LENu Illustre une demarche fondamentalement 
differente. Elle possede ainsi, selon la doctrlne et la pra• 
tique, les qualltes d'un contre-projet. 

Angenommen -Adopte 

Bulletin oflk:lel de r Assemblee lec:ukale 
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Moratorium plus 
und Strom ohne Atom. 
Volkslnltlatlven. 
Kernenergiegesetz 
Moratolre plus 
et Sortlr du nuclealre. 
Initiatives populaires. 
Lol sur l'energle nuclealre 

Frist - Delai 

457 

Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (881 2001 2665) 
Message du Conseil lederal 28.02.01 (FF 2001 2529) 
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.01 (Erstrat-PremlerConsell) 
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.01 (Fortsetzung - Suite) 

Berjcht UREK-NR 18 02 02 
Rapport QEATE-CN 18.02.03 
Natfonalrat/Consell national 22.03.02 (Frist - Delal) 

La presldente (Maury Pasquler Llliane, pr~idente): La com
misslon propose de prolonger le delal de traltement du projet 
d"un an, c'est-ll-dlre Jusqu'au 28 mars 2003. 

Angenommen -Adoptl1 

Amtliches Bulletln der Bundesversammlung 
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Moratorium plus 
und Strom ohne Atom. 
Volkslnltlatlven. 
Kernenergiegesetz 
Moratoire plus 
et Sortlr du nuclealre. 
Initiatives populalres. 
Lol sur l'energle nuclealre 

Zweitrat - Deuxieme Conseil 
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BBI 2001 2665) 
Message du Conseil f~ral 28.02.01 (FF 2001 2529) 
Slllnderal/ConseD des Etats 13.12.01 {El'lllrat- Premier Consel~ 
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.01 {Fortsetzung- Suite) 
Bericht UREK-NR 1 s.02.02 
Rapport CEAIE:CN 18 02 02 
Natlonalral/Consell national 22.03.02 (Frist - Oelal) 

Natlonalral/Consell national 20.06.02 (Zweltrat - Oewd~me Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Forlsetzung- Suite) 
Nationalral/Conseil national 20.06.02 (Forlsetzung - Suite) 

La presldente (Maury Pasquler Ullane, presldente): Nous 
menons un debat general sur las projets 1 I! 3. l.!entree en 
matlere sur les projets 1 et 2 est acquise de pletn drolt. 

3. Kernenergiegesetz 
3. Lol sur l'energle nuclealre 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eintreten 

Minderheit I 
(Teuscher, Fahr Jacqueline, Leutenegger Oberholzar, Marty 
Kälin, Rechsteiner-Basel, Sommaruga, Stump, Wyss) 
ROckwelsung an den Bundesrat 
mit dem Auftrag, Im Gesetz folgende Punkte zu verankern: 
- die Betriebszelt der Atomkraftwerke auf maximal 30 Jahre 
beschränken; 
- den Abtransport und die Wiederaufbereitung abgebrannter 
Brennelemente sofort stoppen; 
- die Atombewilligungsverfahren demokratisieren; 
- die unbeschränkte Haftpflicht für die AKW-Betreiber ein-
führen; 
- die AKW-Betreiber zur vollen Deckung der Entsorgungs
kosten verpflichten. 

Minderheit II 
(Rechstelner-Basel, Baumann Stephanle, Fetz, Marty Kälin, 
Sommaruga, stump, Teuscher, Wyss) 
ROckweisung an den Bundesrat 
mit dem Auftrag, eine schrittweise Ausserbetriebnahme der 
laufenden Atomkraftwerke nach spätestens 40 Betriebsjah• 
ren gesetzlich zu regeln. 

Proposition de /a commission 
Majorfte 
Entrer en matiere 

Amtliches Bulletln der Bundesversammlung 

Minorfte I 
(Teuscher, Fahr Jacquellne, Leutenegger Oberholzer, Marty 
Källn, Rechsteiner-Basel, Sommaruga, Stump, Wyss) 
Renvol au Conseil federal 
avec mandat d'ancrer les polnts sulvants dans la loi: 
- Hmlter ia perlode d'exploltation des centrales I! 30 ans; 
- arrtiter immedlatement le transport et le retraltement des 
elements combustlbles uses; 
- democratlser la procedure d'octrol des autorlsatlons dans 
le domaine de l'energle atomlque; 
- soumettre !es exploitanlB de centrales atomiques I! la res• 
ponsabillte llllmitee; 
- obllger les exploltants de centrales atomlques a s'acqultter 
de la totalite des coots d'evacuatlon des dechelB. 

Mlnorfte II 
(Rechsteiner-Basel, Baumann Stephanle, Fetz, Marty Källn, 
Sommaruga, Stump, Teuscher, Wyss) 
Renvoi au Conse!J federal 
avec mandat de regler dans la lol la mise hors servlce pro
gressive des centrales atomlques en activlte au plus tard 
apres 40 ans d'exploltatlon. 

Fischer Ulrich (R, AG), fQr die Kommission: Formelles: Zu
nächst meine Interessenbindung: Ich bin Mitglied des Ver• 
wattungsrates der Aare-Tessin AG. die an den Kernkraftwer• 
ken Gösgen und Lelbstadt beteiligt ist. Diese Tatsache wird 
mich aber nicht daran hindern, die Resultate der Kommissi
onsberatung korrekt wiederzugeben. 
Nachdem der Ständerat diese Vorlagen im Dezember 2001 
als Erstrat verabschiedet hatte, befasste sich die UREK des 
Nationalrates, des Zweitrates, während nicht weniger als 
zehn Sitzungstagen mit diesem Geschäft, besuchte das 
Kernkraftwerk Gösgen und das Zwischenlager rar radioak
tive Abfälle, hörte während eines ganzen Tages Experten 
beider Selten an, führte eine ausgedehnte Eintretensdebatte 
durch und behandelte 112 Anträge. Das Plenum des Natio
nalrates wird sich noch mit 43 Minderheitsanträgen und ein 
paar wenigen Einzelanträgen befassen müssen. 
Nachdem der Bundesrat das Kernenergiegesetz (KEG) dem 
Parlament als Indirekten Gegenvorschlag zu den beiden 
Volkslnltlativen unterbreitet und der Erstrat diesen geneh
migt hat, haben die eidgenössischen Räte bis zum 28. März 
2003 Zeit, abschllessend zu den initiativen Stellung zu neh• 
men. Die Frist kenn somit eingehalten werden. 
Das Schwelzervolk hat sich schon verschledentllch zur fried
lichen Nutzung der Kernenergie In unserem Land geäussert. 
Nachdem Volk und Stände die Gesetzgebungskompetenz 
hinsichtlich Kernenergie 1957 mit einem Verfassungsartikel 
dem Bund Obertragen hatten, stimmten sie nicht weniger 
als dreimal Ober Ausstiegs-Initiativen ab: 1979, 1984 und 
1990. Während diese Initiativen Jeweils mehr oder weniger 
deutlich abgelehnt wurden, nahmen Volk und Stände 1990 
ein zehnjähriges Moratorium fOr den Bau neuer Kernanlagen 
an. Noch vor dem Auslaufen des Moratoriums wurden am 
28. September 1999 die beiden nunmehr zur Diskussion ste
henden Volkslnltlatlven, eine wettere Ausstiegs-Initiative und 
eine neue Moratoriums-Initiative, eingereicht und von der 
Bundeskanzlei als gOltlg erklärt. 
Der Bundesrat seinerseits setzte sich an einer Klausurta• 
gung Intensiv mit der Frage auseinander, ob die Option 
Kernenergie offen gehalten oder eine Frist für die Stilllegung 
der schweizerischen Kernkraftwerke festgelegt werden 
sollte. Er entschied sich zugunsten der Option Kernenergie, 
verabschiedete in der Folge am 28. Februar 2001 die Bot
schaft zu einem neuen Kernenergiegesetz und empfahl die 
beiden Initiativen zur Ablehnung. Mit der Vorlage zur Totalre
vision des Kernenergiegesetzes erledigte er auch eine seit 
vielen Jahren anstehende Gesetzgebungsaufgabe, die er 
immer wieder hinausgeschoben, aber nun unter dem Druck 
der neuen Initiativen endlich ernsthaft In Angriff genommen 
hatte. 
Etant donne qu'II n'y a pas de rapporteur de langue fran
yaise, Je me permets de presenter une partle de mon ex-
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pose en franqals. Lors du debat d'entree en matlere, la 
CEATE a examlne un certaln nombre de questlons fonda
mentales concernant l'utllisatlon de l'energie nucleaire. Elle 
a egalement prls posltlon sur les Initiatives populalres. 
Tandls qu'une mlnorlte Jugealt que le recours a ce type 
d'energle ne se Justlflal1 pas - un expose detallle a ce sujet 
sulvra sans doute -, la majorlte de 1a commisslon etalt d'avls 
que le nuclealre etal1 et restal1 un plller lmportant de l'appro
vtslonnement electrique de notre pays. En effet, sa part dans 
la productlon de courant electrlque s'eleve a 40 pour cent, et 
on ne dlspose a court et a mayen terme d'aucune solutlon 
de rechange. Cela ne signifle en aucun cas que la majorlte 
juge les energles alternatives - par exemple, eollenne ou so
lalre - incapables d'apporter une contrlbutlon valable. Nean
molns, elle considere que leur potentlef, surtout en Sulsse, 
est largement lnsuffisant. 
La solutlon avancee par les opposants a l'energie nuclealre, 
conslstant a lmporter du courant prodult par des Installations 
eollennes au Nord de l'Europe, en partle gräce a des parcs 
lmplantes en plelne mer, souffre d'lncertltudes techniques, 
requiert d'enormes capacltes de transport supplementaire et 
accroit la dependance energetlque de la Suisse, sans parler 
de la questlon du prlx du kilowattheure. 
Pour des raisons qui tiennent autant a la polltlque d'approvi
slonnement qu'a 1a politique envlronnementale, Ja Sulsse est 
condamnee pour de nombreuses annees encore a produire 
du courant d'origine nuclealre, surtout que cette production 
n'entraine aucun rejet de C02 dans l'atmosphere. Faudra-t-11 
le moment venu remplacer les centrales nucleaires sulsses 
exlstantes. qul fonctionnent d'une manlere lrreprochable, par 
de nouvelles unites ou mime, comme en Flniande, en cons
trulre d'autres? La majorlte de fa commlssion estlme que 
l'heure n'est pas venue de trancher cette questlon, l'essen
tlel etant de ne pas fermer la porte au nuclealre et de garder 
la llberte de recourir ulterleurement a cette forme d'energle. 
Apres avolr entendu les autorltes competentes en matlere 
de securlte, la majorlte est convaincue que les centrales nu
ciealres sulsses presentent un standard de securlte parml 
fes plus eleves au monde. Elles correspondent en perma
nence a l'etat de fa technique et de 1a securlte grace a la mo
demisation continuelle des equlpements. SI le niveau de 
securlte d'une centrale devalt, pour des motlfs d'ordre tech• 
nique ou economique, s'averer lnsufftsant, les exploltants 
ou, dans tous les cas, les autorltes competentes en matlere 
de securlte n'heslteralent pas a en ordonner la fermeture. 
t.:lmpossiblllte d'assurer la securlte est toutefols la seule ral
son qul peut entrarner la desaffectatlon d'une Installation 
nucleaire. Jusqu'a present, chaque centrale a falt l'objet 
d'un contröle permanent sur ce polnt. Les evenements du 
11 septembre 2001 ont en outre entratne une reevaluatlon 
des mesures de securlte. En revanche, la fermeture pour 
des motlfs d'ordre politlque, alnsi que le prevolent les Initia
tives, a ete rejetee par la majorlte de la commlsslon. 
Die Lösung der Entsorgungsfrage stellt eine wichtige Vor
aussetzung fOr die weitere Nutzung der Kernenergie In der 
Schweiz dar. Obwohl wissenschaftlich-technisch die mögli
chen Optionen längst bekannt sind, haben In der Schweiz 
vor allem polltlsche Implikationen die nötigen Untersuchun
gen vor Ort und demlt de Lösung der Standortfrage verhin
dert. Nach Auffassung der Kommission erfüllt das Konzept 
der Expertengruppe «Entsorgungskonzepte für radioaktive 
Abfälle mit einer kontrollierten Langzeltlagerung" die Anfor
derungen der Langzeltsicherheit und der Reversibilität, was 
Im Entwurf des Kemenerglegesetzes seinen Niederschlag 
gefunden hat. 
Die Kommission kam Im Wesentlichen aufgrund dieser Er
wägung zum Schluss, die beiden Initiativen seien zur Ableh
nung zu empfehlen - allerdings erst, nachdem das 
Kernenergiegesetz als Indirekter Gegenentwurf zu Ende be
raten war. Die Initiative «Moratorium plus», die neben einem 
neuen zehnjährigen Moratorium fOr die Erteilung von bun
desrechtllchen Bewilligungen tor Kernanlagen auch einen 
referendumspflichtlgen Bundesbeschluss für den Betrieb ei
ner Anlage vorsieht, der Ober vierzig Jahre hinausgeht, 
wurde mit 13 zu 10 Stimmen zur Ablehnung empfohlen. Die 

radikalere Initiative «Strom ohne Atom», die eine Stilllegung 
von Beznau und Mühleberg bereits zwei Jahre nach An
nahme der Initiative und jene von Gösgen und Leibstadt 
spälestens nach 30 Betriebsjahren verlangt, wurde mit 13 zu 
9 Stimmen abgelehnt. 
Demgegenobar trat die Kommission mit 20 zu o Stimmen 
auf das Kemenerglegesetz ein. Zwei ROckwelsungsanträge, 
der eine mit dem Begehren auf eine Überarbeitung der Vor
lage und der Aufnahme einer Beschränkung der Betriebs
dauer auf 40 Jahre, der andere mit einer solchen auf 
drelssig Jahre und verschiedenen anderen Klauseln, wurden 
mit 12 zu 8 beziehungsweise 12 zu 7 Stimmen abgelehnt. 
Zum Kernenergiegesetz als Indirektem Gegenvorschlag: Ei
ner der wichtigsten Diskussionspunkte bei der Beratung des 
KEG ist zweifellos die Frage einer Zulassung der Wiederauf
bereitung abgebrannter Brennelemente. Während der Bun
desrat diese nach Auslaufen der gültigen Verträge 
vollständig verbieten wollte, hat der Ständerat ein Morato
rium fQr zehn Jahre ab dem Jahr 2006, wenn die bestehen
den Verträge auslaufen, vorgesehen. 
Die Mehrheit der UREK Ist dagegen zum Schluss gekom
men, dass weder ein Verbot noch ein Moratorium In dieser 
Sache sinnvoll Ist, denn GrOnde der Ressourcenschonung 
und der Reduktion der Abfallmenge sprechen für die Wie
deraufbereitung; auch wenn sie zurzeit nicht mehr Oberall 
praktiziert wird, wäre ein Verbot unzweckmässlg. Die Wie
deraufbereitungsanlagen In England und Frankreich unter
stehen Ihrerseits den dortigen strengen Betriebskriterien, 
auf welche die Schweiz keinen Einfluss nehmen kann. Je
denfalls werden aber die dortigen Umweltvorschriften elnge
hal1en. 
Die Kommission stimmt hinsichtlich der Entsorgung der ra
dioaktiven Abfälle dem Bundesrat und dem Ständerat lnso
fem zu, als diese grundsätzlich im Inland erfolgen soll und 
die Anstrengungen in dieser Richtung Intensiv weltergefOhrt 
werden mOssen. Die Mehrheit geht mit Bundesrat und Stän
derat darin einig, dass auch die Zusammenarbeit mit dem 
Ausland vorgesehen werden kann, was aus GrOnden der 
Ökologie und der Sicherheit vor allem bei den hochaktlven 
Abfällen mit Ihrem geringen Volumen durchaus sinnvoll sein 
könnte. Eine allfällige ausländische Entsorgungsanlage 
hätte aber dem Internationalen Stand von Wissenschaft und 
Technik zu entsprechen. Ein Abschieben In irgendein Ent
wicklungsland, welches die Abfälle Irgendwo Im WOstensand 
verscharren würde, ist demnach ausgeschlossen. Entspre
chende BefOrchtungen sind daher unbegrOndet. Die Minder
heit verlangt demgegenüber In Jedem Fall eine Inländische 
Lösung. 
Auch hinsichtlich der Slcherstellung der nötigen Finanzmittel 
fQr die Entsorgung Ist mit der Schattung eines Entsorgungs
fonds Im Gesetzentwurf vorgesorgt worden. Die Kommission 
erachtet jedoch die von Bundesrat und Ständerat vorgese
hene Nachschusspflicht - gewlssermassen eine Solidarhaf
tung aller Betreibar zur allfälligen Allmentlerung des Entsor
gungsfonds bei Zahlungsunfähigkeit eines Betreibers - als 
nicht notwendig. 
Anlass zu einer längeren Diskussion gab die Frage der Haf
tung für die Auswirkungen eines zwar höchst unwahrschein
lichen. aber dennoch nicht gänzlich auszuschllessenden 
Unfalles und die entsprechende Versicherung. Unbestritten 
war die unbeschränkte Haftung der Betrelbergesellschaft. 
Weil Indessen bei den Versicherungsgesellschaften keine 
unbeschränkte Haftpfllchtverslcherungsdeckung erhältlich 
Ist, schlägt die Kommission die Auflage vor, dass die Betrei
ber den Versicherungsvertrag mit der höchsten erhältlichen 
Deckungssumme abschllessen müssen. Im Übrigen soll 
diese Frage Im Detall In der noch ausstehenden Revision 
des Kernenerglehaftpfllchtgesetzes geregelt werden. Der 
Bundesrat hat ja vor wenigen Tagen angekündigt, dass 
diese Revision nun In Angriff genommen werden solle. 
Die UREK - da war man sich einig - begrOsst die Demo
kratisierung des Verfahrens durch die Einfilhrung des 
fakultativen Referendums bei der Erteilung von Rahmenbe
wllllgungen. Unterschiedlicher Auffassung war man dagegen 
in der Frage, wie weit das Mitentscheidungsrecht der Kan-
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tone gehen solle. Im Elnklang mit dem Bundesrat, aber Im 
Gegensatz zum Ständerat beschloss die Kommission mehr
heitlich, am VerfOgungsrecht der Kantone Ober die Nutzung 
des Untergrundes und der Gewässerhohelt auch bei Verfah
ren aus dem Gebiet der Kernenergie festzuhalten und damit 
von der sonst gOltigen Bundeskompetenz in dieser Sache 
abzuweichen. 
Schliesslich fanden In der Kommission zwei Anträge eine 
Mehrheit, die auf die Förderung alternativer Energien hinzie
len. Während der eine Antrag eine Ergänzung des Energie
gesetzes hinsichtlich der Einspeisung alternativer Energien 
zu Gestehungskosten In das Netz verlangt, wobei die Mehr• 
kosten Ober einen Zuschlag auf die Kosten des Übertra
gungsnetzes zu finanzieren wären, verlangt der andere In 
den Übergangsbestimmungen zum KEG eine Lenkungsab
gabe von 0,3 Rappen pro KIiowattstunde auf Elektrizität aus 
Kernenergie zur Förderung von Energie aus Biomasse -
Holz, Geothermie, Wlndenergle und Sonnenenergie. Die 
Kommission nimmt damit einen Teil der Regelungen wieder 
auf, welche von Volk und Ständen Im September 2000 abge
lehnt wurden. 
Die Mehrheit der Kommission Ist der Auffassung, dass Ihre 
Fassung des Kernenergiegesetzes einen sinnvollen Gegen
entwurf zu den Initiativen darstellt. Sie ermöglicht die weitere 
Nutzung der Kernenergie in der Schweiz, versieht diese In
dessen mit strengen Leitplanken, welche den Erfordernissen 
der Sicherheit und des Umweltschutzes entsprechen, und 
unterstellt das Bewllllgungsverfahren einer demokratischen 
Meinungsbildung. 
Noch ganz kurz zu den ROckweisungsanträgen, zuerst zur 
Minderheit l (Teuscher): Mit Ihrem ROckwelsungsantrag ver
langt die Minderheit I eine Änderung des Entwurfes zum 
Kernenergiegesetz, mit Elementen, die von der Kommission 
abgelehnt wurden, die unmögllch oder im Entwurf bereits er
füllt sind. 
1. Bundesrat und Ständerat haben auf eine politisch moti
vierte Beschränkung der Betriebszelt fOr Kernkraftwerke 
ausdrOcklich verzichtet- eine Auffassung, der die Kommissi
onsmehrheit beipflichtet 
2. Die Kommission wlll kein Verbot tor die Wlederaufberel
tung abgebrannter Brennelemente. 
3. Mit dem fakultativen Referendum fOr Rahmenbewilligun
gen wird die Demokratisierung des Verfahrens gewährleis
tet. 
4. Die unbeschränkte Haftung der Kemkraftwerkbetreiber 
besteht, hingegen Ist eine unbeschränkte Versicherungsde
ckung nicht erhältlich. 
5. Die volle Deckung der Entsorgungskosten durch die Kern
kraftwerkbetrelber ist gesetzlich vorgeschrieben. 
Deshalb: Ablehnung des Rückweisungsantrages der Min
derheit 1 (Teuscher) und Beratung des Entwurfs auf der Ba
sis der von der Kommission verabschiedeten Fassung. Die 
Kommission hat sich hierfür mit 12 zu 7 Stimmen bei 1 Ent
haltung entschieden. 
Die Minderheit II (Rechsteiner-Basel) verlangt eine Ausser
betrlebnahme der Kernkraftwerke durch gesetzliche Rege
lung spätestens nach 40 Jahren. Diese Forderung entspricht 
sinngemäss der Ausstlegs-lnltlatlve, wobei lediglich die Frist 
40 statt 30 Jahre beträgt. Die Kommission beantragt mit 12 
zu 8 Stimmen Ablehnung. 
Die Kommission stellt Ihnen folgende Anträge: Eintreten auf 
die Volkslnltlatlven - es Ist obligatorisch -, Eintreten auf das 
KEG und Ablehnen der Rückweisungsanträge. 

Scheurer Remy (L, NE): J'almerais remercler tres slncere
ment M. F1SCher d'avolr prls la peine de prononcer une 
bonne partie de son rapport en franyais, et je souhaite aussl 
que cet effort ne solt pas trop souvent demande a nos colle
gues alemanlques, mime s'ils le font tres bien et de bon 
coeur. 

Schmid Odllo (C, VS): Ich rede zur Volksinitiative «Morato
rium plus». Eine starke Kommissionsminderheit empfiehlt Ih
nen, die Volksinitiative •Moratorium plus» anzunehmen. Die 
Argumente ror und gegen diese Initiative werden In den lan-
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gen Debatten zum Kernenergiegesetz episch und hinläng
lich ausgebreitet werden. Aus diesem Grund kann Ich mich 
relativ kurz halten. 
Bei der Volksinitiative «Moratorium plus - für die Verlänge
rung des Atomkraftwerk-Baustopps und die Begrenzung des 
Atomrisikos», mit einem ähnlichen Moratorium haben wir üb
rigens während der letzten zehn Jahre ohne Probleme ge
lebt, handelt es sich um eine sehr moderate Initiative, die 
grundsätzlich drei wichtige Ziele verfolgt: 
1. Zunächst gilt fQr die zehn Jahre nach Annahme der Initia
tive ein eigentlicher Baustopp für neue AKW sowie für die 
AufrOstung bestehender Anlagen. 
2. Die Modalitäten fQr Betriebsverlängerungen werden nach 
40 Jahren Betrieb verbindlich festgelegt, vor allem was die 
Sicherheitsaspekte betrifft, und es wird ein referendums
pfllchtlger Bundesbeschluss postuliert. 
3. Schllesslich verlangt die Volkslnltlatlve aMoratorlum plus» 
eine Deklaration der Herkunft der Art der Stromproduktion. 
Die Volksinitiative verhindert somit keinesfalls die Nutzung 
der Atomenergie, sondern will als zentrales Element eine 
demokratische Mitsprache der Bevölkerung, denn diese soll 
entscheiden, ob fQr sie das Risiko des weiteren Batrlebs al
ter AKW tragber Ist oder eben nicht. Es Ist Irgendwie bemü
hend zu sehen, wie gerade Jene Kreise, die bei Jeder 
passenden und unpassenden Gelegenheit die Fahne der 
Volksrechte hochhalten, die die Volksrechte bei Jeder zag
haften Öffnung unseres Landes gefährdet sehen, in einer so 
wichtigen Frage dem Volk In seiner Entscheidungsfindung 
misstrauen. Das Ist pure Heuchelei. 
Was die vlel zltlerte Stromlücke ab den Jahren 2015/2020 
betrifft, so weise Ich darauf hin, dess wir bis zu diesem Zeit
punkt einen StromOberfluss haben, der vor allem von den zu 
teuren und überdies mit MIiiiardenbeträgen quersubventlo
nlerten Bazugsverpflichtungen von ausländischem Atom
strom herrührt. Dann muss man endlich damit aufhören, den 
Windstrom geringschätzig abzutun. Barelts heute wird im 
Norden Europas - ohne die geplanten Offshore-Anlagen -
Jährlich die dreifache Leistung eines AKW Gösgen neu In
stalliert. So wie man sich frOher an AKW Im Ausland beteiligt 
hat, kann man dies auch bei den Wlndanlagen tun, und der 
Strom aus Windturbinen wird erst noch jährlich billiger. 
Durch einen rationelleren und einen sparsameren Umgang 
mit Energie kann man gut und gerne 15 bis 20 Prozent Ener
gie sparen; dies kann nicht mehr ernsthaft bestritten werden. 
Zudem werden durch die Sparmassnahmen Tausende von 
neuen Arbeitsplätzen geschaffen. Das Argument, dass man 
ohne AKW auf Kohle- und Gas-Wärmekraftkoppelung um
steigen müsse, was vor allem bei der Kohle umwelttechnlsch 
bedenklich sei, Ist pure Augenwischerei. Das wollen wir 
auch nicht, und es Ist gar nicht notwendig. 
Ein Innehalten in Sachen Atomenergie ist auch schon daher 
angezeigt, weil die Entsorgung der radioaktiven Abfälle Im
mer noch nicht gelöst Ist. Der Leidensdruck Ist scheinbar 
noch zu gering, die Versuchung zu gross, diese Abfälle zu 
exportieren. Hier könnte man von der chemischen Industrie 
lernen, die heute kein einziges Produkt mehr lanciert, für 
das die umweltgerechte Entsorgung nicht sichergestellt Ist. 
Die ungelöste Entsorgungsfrage sowie die nicht zu leugnen
den negativen gesundheitlichen und umweltrelevanten Aus
wirkungen der Wiederaufbereitungsanlagen In La Hague 
und Sellafleld verstärken das generelle Missbehagen der Be
völkerung, denn die Leute fühlen sich hinters Licht gefOhrt -
Ich meine: zu Recht. 
Schllesslich muss man festhalten, dass das vorliegende 
Kernenergiegesetz, so wie es aus der Kommission kommt, 
nicht als indirekter Gegenentwurf zur Volkslnltlative aMorato
rium plus» gelten kann, denn es geht sogar hinter bestehen
des Recht zurOck. 
Aus all diesen Gründen - weitere Interventionen werden si
cher noch weitere GrOnde und Argumente aufzeigen - lade 
Ich Sie ein, nein, Ich fordere Sie auf: Zeigen Sie Flagge, set
zen Sie auf Erneuerung In Sachen Energie, und empfehlen 
Sie die Volksinitiative •Moratorium plus» zur Annahme. Die 
gesamte Bevölkerung und alle unsere Nachkommen werden 
es Ihnen danken. 
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Wyss Ursula (S, BE): Als die letzten Atom-lnltlatlven zur 
Abstimmung kamen, war ich noch nicht stimmberechtigt. Es 
ist also schon einige Zelt her. Dennoch hätte man ln der 
Kommission die Tonbänder von anno dazumal abspielen 
können. Ehrlich gesagt, es erfQllt mich mit einer gewissen 
Schadenfreude, dass vonseiten der Atombefüiworter In kei
ner Art und Weise neue Argumente dazugekommen sind. 
Schon 1990 waren sie nicht In der Lage, das Volk zu über
zeugen. Schon dazumal wollte das Volk keine neuen Atom
kraftwerke mehr, und seither ist kein neues Argument 
dazugekommen. 
Zahlreiche Befürchtungen vonseiten der Atomkritiker haben 
sich hingegen mlttleiwelle als wissenschaftlich erhärtete 
Einsichten gegen diese risikoreiche Technologie verdichtet, 
die uns Atommüll hinterlässt, der mindestens während den 
nächsten 4000 Generationen welterstrahlen wird. Hier sind 
wir auch schon beim Argument, das von den Atomkraftwerk
betreibern gerne vorgetragen wird, nämlich dass wir die Op
tion rar künftige Generationen offen halten sollten. Was sind 
denn das rar Optionen, wenn wir den nachwachsenden Ge
nerationen atomare Hinterlassenschaften bescheren, die 
Tausende von Jahren welterstrahlen? Dies geschieht, note
bene, ohne dass sie Je den geringsten Profit daraus ziehen 
werden; diesen hat sich nämlich exklusiv die Nachkriegsge
neration In den letzten dreisslg Jahren geholt Von Jetzt an 
bringen die Folgen der Atomenergie, In Form von Atommüll, 
nur noch Kosten und Probleme. Für drelssig Jahre schnellen 
Wohlstandsteumel 300 000 Jahre atomaren Katzenjammer: 
Sieht so Verantwortung aus? 
Obwohl die SP-Fraktion rar Eintreten auf das Atomgesetz 
sein wird, stellt dieses In keiner Art und Weise einen vala• 
blen Gegenvorschlag zu den beiden lnltiatlVen dar. Das 
Atomgesetz zielt auf die WelterfOhrung der Atomenergie, die 
Initiative «Strom ohne Atom" auf einen sicheren und geord• 
neten Rückzug. Die Atomanlagen wurden für eine klar be
schränkte Laufzelt konzipiert. Damals war klar, dass Atom
meiler nicht für die Ewigkeit gebaut werden. Damals war 
auch klar, dass Atomanlegen nicht beliebig nachgerüstet 
werden können. steifen Sie sich vor, wir würden alle noch 
mit den Automobilen der Vorkriegsära «herumbrettern». 
Glauben Sie vielleicht, wir könnten diese gemäss den heu
tigen Abgasnormen nachrüsten? Der Bundesrat schreibt 
denn auch In seiner Botschaft zur Initiative aStrom ohne 
Atom»: aEs Ist unbestritten, dass vor 30 Jahren gebaute 
Kernkraftwerke .•.• heute In dieser Form nicht mehr bewilligt 
und gebaut würden ... (BBI 2001 2685) Und dennoch will das 
Atomgesetz die Betriebsdauer über die Sicherheit der AKW 
definieren. Dies Ist nach « Tschernobyl» reiner Zynismus. 
Die Kommission hat anlässlich ihrer Beratungen das AKW 
Gösgen besucht - Herr Fischer hat es erwähnt. Der Besuch 
von Lelbstadt, der ursprünglich auch geplant war, wurde 
nach dem Skandal der gefälschten Sicherheitspapiere und 
des mangelnden Personals kurzfristig abgesagt. Beim Be
such des AKW Gösgen Ist mir vor allem eines klar gewor
den: Der menschliche Risikofaktor wird In der Schweiz 
schlicht negiert. Auch nach dem 11. September kann sich 
die Atombranche nicht vorstellen, dass es jemals zu einem 
elnplanbaren, durch menschliches Versagen verursachten 
atomaren Unfall kommen könnte. Erinnern Sie sich noch, 
dass es Bedienungsfehler und mangelhafte Sicherheitsvor
schriften waren, die uns die Katastrophe von Tschernobyl 
bescherten? Was muss denn noch passieren, damit wir 
endlich begreifen, dass auch die Schweiz wider die Kata
strophen dieser Welt nicht gefeit Ist? Die Wiederaufberei
tungsanlagen in Sellafield und La Hague - wir werden In der 
Detellberatung noch darauf zurückkommen -, an die die 
Schweiz Ihren Atommüll liefert, sind seit letztem Herbst mit 
Bodenabwehrraketen gesichert. In der Schweiz jedoch lless 
die HSK noch eine Woche nach dem 11. September verlau
ten, die Schweizer Atomkraftwerke seien gegen jegliche Art 
von Flugzeugabstarzen sicher. Ihre Aussagen stützten sich 
auf das Prinzip Hoffnung. Erst nach langem Hin und Her wa
ren sie Oberhaupt bereit, eine Untersuchung in Auftrag zu 
geben, mit der geprüft werden soll, ob die AKW einem Flug
zeugabsturz standhalten könnten oder nicht. Die Studie Ist 

nach wie vor nicht abgeschlossen. Aufgrund von vergleich
baren Untersuchungen an deutschen AKW Ist es aber schon 
heute klar, dass insbesondere Atomkraftwerke des Typs 
MQhleberg und Beznau einem Flugzeugabsturz nicht stand
halten könnten. 
Es gibt leider zahlreiche weitere Beispiele, die zeigen, dass 
die Atomwirtschaft erst auf massiven öffentlichen Druck hin 
bereit war, etwas für die Sicherheit von uns allen zu tun. Es 
geht hier nicht um ldeologle, es geht hier um Sicherheit, und 
es geht hier darum, dass auch die Zukunft eine Zukunft hat. 
Sie sehen, sich auf die Sicherheitsstudien der HSK zu ver
lassen, Ist fQr den Entscheid, wie lange AKW betrieben wer
den sollen, keine sehr verantwortungsvolle Haltung. Auch 
wer sich noch so doktrinär hinter die Atomenergie stellt, 
kommt nicht um die Frage herum, wie Atomkraftwerke In ab
sehbarer Zukunft zu ersetzen sind. Datar möchte Ich gerne 
politisch vorausschauende Vorschläge; diese liefert die 
Volksinitiative «Strom ohne Atom». 

Teuscher Franziska (G, BE): Ich möchte Ihnen ausfahren, 
warum Ich der Meinung bin, dess man das Kernenergiege
setz an den Bundesrat zurückweisen soll. 
Es war die Absicht des Bundesrates, dem Parlament mit 
dem Kernenergiegesetz einen Indirekten Gegenvorschlag zu 
den Volksinitiativen «Moratorium plus» und aStrom ohne 
Atom» vorzulegen. Doch die Prüfung des vorliegenden Tex
tes zeigte schnell, dass der Entwurf völlig ungenügend und 
das Kernenergiegesetz ein untauglicher Vorschlag Ist; er 
verdient die Bezeichnung Gegenvorschlag eigentlich nicht 
Insgesamt beschränkt sich der Entwurf des Kernenergiege
setzes weitgehend auf eine redaktionelle Bearbeitung des 
bisher geltenden Atomrechtes und der bisher von den Be
hörden auch ohne gesetzliche Grundlagen geübten Praxis. 
Der vorliegende Entwurf geht auf keine einzige dar Hauptfor
derungen der beiden lnltiatlVen wirklich ein. Im Grunde ge
nommen bezweckt er nichts anderes als die Weiterführung 
der Atomenergienutzung ohne Jegliche Einschränkungen. 
Mit den RQckwelsungsanträgen soll das Gesetz an den Bun
desrat zurückgewiesen werden, damit dieser einen echten 
Gegenvorschlag zu den beiden Initiativen ausarbeiten kann. 
In einem echten Gegenvorschlag muss die Sicherheit der 
Bevölkerung deutlich höher gewichtet werden, und die de
mokratische Mltbestlmmung der Bevölkerung muss ausge
baut werden. Daher lege Ich Im RQckwelsungsantrag meiner 
Minderheit fünf Punkte fest, welche Im Kernenergiegesetz 
verankert werden sollten. 
Ich möchte Ihnen diese fünf Punkte kurz erläutern: 
1. Die Betriebszelt der Atomkraftwerke Ist auf maximal 
30 Jahre zu beschränkan. Der Entwurf des Kernenergiege
setzes Ist ein Heimatschutzgesetz für alte AKW, weil die Be
triebsdauer für die bestehenden AKW durch das Kernener• 
glegesetz grundsätzlich nicht beschränkt wird. Immer wieder 
wurde wider besseres Wissen gesagt, die alten AKW seien 
Ja nachgerüstet worden und würden nun dem neuesten 
Stand der Technik entsprechen. Abar auch wenn man einen 
Ferrari-Motor In einen VW-Käfer einbaut, wird daraus noch 
lange kein Rennauto - trotz aller Nachrüstung. Alte AKW 
wären heute, wie Ursula Wyss das vorhin ausgeführt hat, 
nicht mehr bewllllgungsfählg. 
2. Der Abtransport und die Wiederaufbereitung der abge
brannten Brennelemente müssen sofort gestoppt werden. 
Die Wiederaufbereitung ist eine äusserst gefährliche An• 
gelegenhelt: Die abgebrannten Brennelemente werden aus 
der Schweiz Ober Hunderte von KIiometern nach Sellafleld 
oder La Hague transportiert. Bei der Wiederaufbereitung 
fällt atombombenfählges Plutonium an. Die Strände von La 
Hague und Sellafield und das Meer sind radioaktiv ver
seucht. Das Krebsrisiko der lokalen Bevölkerung Ist Im Ver
gleich zum Landesdurchschnitt wesentlich höher. Die Wie
deraufbereitung Ist eigentlich ein Verbrechen an den Men
schen in der Umgebung der Aufbereitungsanlagen. Indem 
die Schweiz Ihre Brennelemente nach La Hague und nach 
Sellafield schickt, macht sie sich an diesem Verbrechen mit
schuldig. Dem gibt es eigentlich nichts mehr beizufügen. Die 
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Wiederaufbereitung Ist zu stoppen. denn die Wiederaufbe
reitung Ist nicht nötig. auch wenn wir weiterhin auf Atom
energie setzen. 
3. Die Atombewilligungsverfahren sind zu demokratisieren. 
Wenn wir eine Technologie nutzen, die gesellschaftlich weit 
reichende Folgen hat, dann muss diese Nutzung demokra
tisch abgesichert sein. Die Atomenergienutzung kann die 
Lebensgrundlagen unserer Gesellschaft langfristig zerstören 
und weite Teile der Schweiz unbewohnbar machen. Daher 
hat auch die Gesellschaft zu entscheiden, ob und welches 
Risiko sie mit dieser Hlgh-Rlsk-Technologie eingehen will. 
4. F0r die AKW-Betreiber Ist die unbeschränkte Haftpflicht 
einzuführen. Es müsste doch selbstverständlich sein, dass 
derjenige, der ein Geschäft mit hohem Risiko betreibt, auch 
für alle Kosten bei einem allfälligen Schaden aufkommt. Da
her müssen die Betreiber von AKW auch sicherstellen. dass 
entweder sie oder allenfalls eine Versicherung den ganzen 
Schaden abdecken, der durch einen Unfall entstehen kann. 
Wenn den Versicherungsgesellschaften das Risiko zu gross 
ist, dann ist dies kein Argument gegen die unbeschränkte 
Haftung, sondern vielmehr ein weiterer Beweis dafür, wel
ches Inakzeptable Risiko wir mit der Atomenergienutzung 
eingehen. 
5. Die AKW-Betreiber werden zur vollen Deckung der Ent
sorgungskosten verpflichtet. Diese Forderung entspricht 
dem Verursacherprinzip. 
Damit das Kernenergiegesetz dem Anspruch des Bundesra
tes gerecht werden kann, ein Indirekter Gegenva:,schlag zu 
den Initiativen zu sein, braucht es eine Intensive Uberarbei
tung des vorliegenden Entwurfs. Mit meinem Minderheitsan
trag auf Rückweisung zeige ich die Stossrichtung auf, damit 
aus umweltpolltlscher Sicht Oberhaupt von einem Gegenvor
schlag gesprochen werden kann. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Atomkraftwerke sind nie si
cher. Wer dieses Land llebt, schliesst sie. Wir wollen nicht 
warten, bis ein weiterer Unfall passiert. Wir sind nicht hei
matm0de, und wir wollen die Schweiz nicht einer Lobby op
fern. Wir wollen dieses Land schützen, denn die Folgen von 
Atommüll und Atomunfällen sind ganz einfach unmensch
lich, sie sind kriminell. 
Bundesrat und Kommission wollen weitermachen. Sie wol
len die Atomenergie mit einer einmaligen Strukturerhal
tungspolitik unter Heimatschutz stellen. Das ist vollkommen 
verkehrt, und zwar aus acht GrOnden: 
1. Die Unfallrisiken sind zu gross. 
2. Es besteht Terrorgefahr. Atomkraftwerke sind Atombom
ben auf dem Serviertablett für Selbstmordattentäter. Die 
Verseuchung ist bei einem AKW viel grösser als bei einer 
Atombombe. 
3. Die Entsorgung funktioniert nicht. Radioaktivität kann man 
nicht abstellen; man muss sie Jahrtausendelang hüten. 
4. Die Strahlung bei Normalbetrieb wird heute wesentlich 
anders beurteilt als in den euphorischen Sechzlgerjahren. 
5. Es besteht die Gefahr der Verbreitung von Plutonium für 
Waffenzwecke. 
6. Die Versicherung bei Unfällen fehlt. Die Branche zahlt ge
rade 6 Millionen Franken Haftpflichtprämie. Das ist absolut 
lächerlich. 
7. Der Atomstrom ist zu teuer. Die meisten Kosten werden In 
die Zukunft verschoben. 
8. Das Ist neu: Wir haben heute C02-freie, billigere Alternati
ven, und diese Möglichkeiten wurden weder vom Bundasrat 
noch In der Kommission seriös geprOft. 
Herr Bundesrat, frei nach Bob Dylan möchte Ich Ihnen zuru
fen: «The answer, my friend, is blowing in the wind.» Es Ist 
nämlich ganz einfach; den Ausstieg kann man einfach ein
kaufen, man muss nur bestellen. Das wurde Oberhaupt nie 
ernsthaft versucht. Wir haben den Bericht von lnfras erhal• 
ten, er liegt nun vor. 2000 Windräder In der Nordsee erset
zen unseren Atomstrom zu 100 Prozent, und dazu wird 
Wasserkraft als Back-up-System genutzt. Wir beziehen Erd
gas aus Slbirien, Erdöl aus Afrika und dem Mittleren Osten; 
die Haltung des Bundesrates, man dürfe erneuerbare Ener-
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glen nur Im Inland herstellen oder nur der importierte franzö
sische Atomstrom sei einheimischer Strom, Ist Inakzeptabel 
und zynisch. Die Ausstiegsstudien sind Makulatur, well sie 
alle diese Möglichkeiten ausser Acht lassen und die wahren 
Kosten der Atomkraft verschweigen. 
Im Zeitalter der europäischen Marktöffnung für Strom haben 
sich die Dinge verändert: 
1. Die Kosten der Windenergie sind um 80 Prozent gefallen. 
2. Wir können den Atomstrom In der Nordsee 1200-mal er
setzen, wenn wir wollen. 
3. Die Kosten für Windstrom sinken weiter; sie betragen 
heute 7 Rappen und In zehn Jahren 3,5 Rappen. Deshalb 
verspreche Ich Ihnen, dass die Atomlobby gewaltige finanzi
elle Probieme haben wird; sie wird Ihre Schulden und ihre 
Entsorgungslasten nie aus eigener Kraft bezahlen können. 
Die Schweiz - das wissen Sie vlellelcht nicht - exportiert 
schon heute Hunderte von Windturbinen nach Nordeuropa, 
dazu Wechselrichter, Leistungselektronik, Übertragungsan
lagen sowie Finanzdlenstlelstungen und Versicherungen für 
Windfarmen. Die erneuerbaren Energien sind mitnichten 
eine Petltesse. Wir können und wollen eine Stromversor
gung ohne Risiko, ohne Vergewaltigung der Bevölkerung, 
ohne Polizeistaat. Wir wissen, dass damit Tausende von 
neuen Arbeitsplätzen geschaffen werden können. Wir wollen 
auch die Energieeffizienz nicht vernachlässigen, und wir 
wissen, dass wir mit Biomasse In der Schweiz viel herstellen 
können. 
Atomstrom Ist eine grosse Schweinerei, das weiss jedes 
Kind. Dumm Ist nicht, wenn man Fehler macht - wir alle ma
chen Fehler -; dumm ist, wenn man die gleichen Fehler 
zweimal macht und so tut, als ob es keine Unfälle gegeben 
hätte. Nehmen Sie Tschernobyl: 155 000 Quadratkilometer 
sind verseucht, 600 000 Liquidatoren wurden zwangsrekru
tlert, 1 MIiiion Menschen sind Invalid oder krank, und Tau
sende sind gestorben. 
Die Atompolitik Ist voll von Illusionen und Anmassungen; sie 
verweigert den Blick auf die Realitäten. Sie bringen den Op
fern dieser Unfälle nur Verachtung entgegen, Indem Sie 
diese Realitäten verschweigen. Das Ist absolut pietätlos. In 
einem anderen Kontext würde die Verwerflichkeit dieser Hal
tung sofort erkannt werden - Stichwort Holocaust. 
Herr Fischer, Herr steiner. Herr Keller, Herr Speck, Frau 
Leuthard, Herr Kohn und alle anderen: Ich lade Sie ein, ge
hen Sie nach Weissrussland, helfen Sie den Kindern und 
den Krüppeln dort. oder spenden Sie wenigstens Geld. Die 
Atomenergie hat noch nie einen Rappen bezahlt. Sie be
treibt ständig Fahrerflucht. Sie verursacht Unfälle, und nie
mand steht dafür gerade. Wir wollen keine Experimente. Wir 
wollen, dass diese Technik abgestellt wird. 

Wirz-von Planta Christine (L, BS): Es geht bei der Behand• 
lung des indirekten Gegenvorschlages zu den Kernenergie
ausstiegs-Initiativen, die von den Liberalen beide abgelehnt 
werden, um sehr viel, nämlich um die Zukunft der Energie
versorgung der Schweiz. 40 Prozent unserer Stromversor
gung resultieren aus der Kernenergie, und 40 Prozent 
lassen sich nicht in absehbarer Zelt durch Alternativenergien 
oder Sparmassnahmen ersetzen. Das Ist nicht möglich. 
Dass ein radikaler Ausstieg aus der Kernenergie, wie sie 
die Volksinitiative «strom ohne Atom» postuliert, zudem 
der Volkswirtschaft schaden und den Wirtschaftsstandort 
Schweiz schwächen würde, Ist doch unbestritten. Das wol
len und können wir nicht verantworten. Die Initiative «Mora
torium plus„ gesteht zwar eine Betriebsdauer von 40 Jahren 
zu, hat aber ebenfalls den Ausstieg Im Visier. Es Ist also ein 
so genannter Einstieg in den Ausstieg. Das lnvestltlonsrisiko 
wird für die Betreiber durch das In Abständen von zehn Jah
ren vorgesehene Referendum untragbar, und ein erneuter 
Grabenkampf ist absehbar. Die Sicherstellung der Energie
versorgung verlangt lnvestltlonsentschelde, die erst nach 
Jahrzehnten wirksam werden und die Auswirkungen auf ein 
halbes Jahrhundert haben. 
Frau Teuscher, Frau Wyss, Herr Rechsteiner: Ich habe Ver
ständnis für die Gegnerschaft der Kernenergie, wenn sie das 
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Kernenergiegesetz nicht als Indirekten Gegenentwurf zu den 
Ausstiegs-Initiativen ansieht. Es Ist nicht der Weg zu einem 
Ausstieg, sondern es Ist die Fortsetzung des eingeschlage
nen Weges In die Kernenergie. So muss es gewertet wer
den. Allerdings Ist es ein massvoller Weg, und er ist an 
künftige Entwicklungen anpassbar. Es wäre nun wirklich 
wünschenswert, wenn wir diesen Weg weiterverfolgen könn
ten und die Kette der Ausstiegs-Initiativen abbrechen warde. 
Der Souverän hat sich schllesslich mehrmals dazu geäus
sert; er wurde also In diesen demokratischen Entscheid mit 
einbezogen. 
Wir Liberalen sind keine blinden oder einseitigen Befürwor
ter der Kernenergie. Andere Optionen, Insbesondere die 
Förderung eines sparsameren oder effizienteren Umganges 
mit der Energie, sind längerfristig vorzuziehen. Aber wir wol
len nicht, dass eine der wichtigen und wohl unverzichtbaren 
Optionen zur Sicherstellung unserer Versorgung einseitig 
und von vornherein blockiert wird. 
Nein, neue Argumente - damit haben sie Recht, Frau 
Wyss - sind bei den Befürwortenden nicht dazugekommen, 
denn die bereits angeführten Argumente behalten Ihre Gül
tigkeit. Hingegen hat die wertvolle Diskussion zu dieser kom
plexen Materie in der Kommission dazu beigetragen, dass 
künftig die Kernenergie auf eine noch sicherere Basis ge
stellt werden soll. Die Vorreiterrolle dabei hat der Ständerat 
eingenommen. Der Ständerat hat bei seiner Beratung das 
bundesrätliche Verbot der Wiederaufbereitung der Brennele
mente gelockert und mit einem zehnjährigen Moratorium 
versehen. Doch Letzterem können sich die Liberalen nicht 
anschllessen. Abgesehen von diesem Artikel 9 verfolgen die 
beiden Kommissionen ungefähr die gleichen Grundsätze. 
Generell erleichtert hat diese Haltung die Tatsache, dass bis 
heute In der Schweiz keine nennenswerten Zwischenfälle zu 
verzeichnen sind; das muss auch einmal gesagt werden. 
Kernst!lcke des Kernenergiegesetzes sind sicher die Wie
deraufbereitung, die solidarische Nachschusspfllcht und die 
dreifache zusätzliche kantonale Konzessionspflicht fOr Tie
fenlager. Dazu kommt die erneute Forderung nach einer 
Förderabgabe, wenngleich die Lenkungsabgabe nur die 
Kernenergie und nicht die nichterneuerbaren Energien be
trifft, wie In der entsprechenden Volksinitiative, die vor knapp 
zwei Jahren vom Volk verworfen wurde. Die Liberalen kön
nen diese Abgabe, die die Wirtschaft und die Bevölkerung 
zusätzlich belasten WOrde, nicht guthelssen. 
Auch fQr das geforderte dreifache, zusätzliche kantonale 
Veto fQr die Konzessionspflicht haben wir kein Verständnis. 
Der Bund beauftragt die Abfallverursacher mit der Entsor
gung. Die Kantone könnten dreimal sehr teure Steine In den 
Weg legen, Indem sie die Baukonzessionen verweigern. 
Kernenergie ist Sache des Bundes, und sie soll es auch blei
ben. Die Entsorgung der radioaktiven Abfälle muss zeitge
recht gelöst werden. Es wird Jahrzehnte dauern, bis die 
hochradloaktiven Abfälle zur Entsorgung In ein Endlager 
kommen. Deshalb sollte die Möglichkeit, internationale ge
meinsame Endlager zu errichten, unbedingt offen gelassen 
werden. 
Ich habe mir mithin erlaubt, die Haltung der Liberalen zu ein
zelnen umstrittenen respektive Infrage gestellten Gesetzes
artikeln bereits im Elntretensvotum offen darzulegen, In der 
Überzeugung, dass die Meinungen bereits gemacht sind 
und grösstenteils nicht mehr zu ändern. 
Nochmals: Die Liberalen sind ror Eintreten auf das Kern
energiegesetz und lehnen die Ausstiegs-Initiativen ab. 

Speck Christian (V. AG): Ordnungsgemäss auch von mel• 
ner Seite ein Hinweis auf meine Interessenbindungen: Als 
Präsident der AEW Energie AG bin ich durch unsere Beteill• 
gungen in den Verwaltungsräten von NOK, Leibstadt und 
Gösgen vertreten. Als Präsident der UREK habe ich mich 
bemüht, die Beratungen zum Geschäft neutral zu führen. 
Heute vertrete ich zusammen mit Kollege Keller die SVP
Fraktlon. 
Unsere Fraktion hat sich an Ihrer Sitzung vom 11. Juni 2002 
einstimmig für die weitere Nutzung der Kernenergie In unse
rem Land ausgesprochen. Wir sind Oberzeugt, dass wir 

kurz• und mittelfristig nicht ohne grosse wirtschaftliche 
Schäden auf den Antell nuklear erzeugten Stroms verzichten 
können. Das Potenzial der ebenfalls C02-freien neuen er
neuerbaren Energien Ist - realistisch betrachtet - auf län• 
gere Zelt noch nicht genOgend. Unser Land hat mit einem 
Anteil der Wasserkraft von 60 Prozent und einem Anteil der 
Kernkraftproduktion von annähernd 40 Prozent bei der 
Stromerzeugung eine hervorragende Ausgangslage. Beide 
Erzeugungsarten tragen wesentlich dazu bei, dass wir 
unsere C02-Verpflichtungen in der Kllmapolltlk erfOHen 
können. Nach Ansicht der SVP-Fraktlon wäre es unverant
wortlich, die bisherige, erfolgreiche Energlepolltik zu verlas
sen, denn das würde unseren Wirtschaftsstandort und den 
Wohlstand gefährden. 
Wir lehnen deshalb die beiden Ausstiegs-Initiativen ab, Im 
Einklang mit dem Bundesrat, der sich klar für die weitere 
Nutzung der Kernenergie In unserem Land ausgesprochen 
hal Mit seiner Botschaft zum Kernenergiegesetz stellt er die 
Zukunft der Kernenergie auf eine sichere Basis und verzich
tet folgerichtig auch auf eine Beschränkung der Betriebs
dauer der schweizerischen Kernkraftwerke - Immer unter 
der Voraussetzung, dass die Sicherheit gewährleistet lsl Die 
Kraftwerke sollen so lange betrieben werden, als sie ein
wandfrei unterhalten und wo notwendig nachgerüstet wer
den. Der Zustand der Anlagen wird durch die Aufsichts
behörden des Bundes kontrolliert. Sind die sicherheitstech
nischen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt, wird die 
Betriebsbewilligung entzogen. Unsere sehr strengen Sicher
heitsanforderungen Hegen auch Im Interesse der Betreiber 
der Anlagen. Sie haben In den vergangenen Jahren mit ei
nem klaglosen Betrieb wie auch mit einem Im Internationa
len Vergleich hohen Slcherheltsstanderd zu Recht das Ver
trauen der Bevölkerung erworben. 
Herr Rechstelner-Basel, die Kernkraft Ist keine «Schweine
rei»; sie ist eine sichere Energieproduktion, und es stehen 
Menschen dahinter, die Verantwortung dafür tragen. Ein si
cherer Betrieb der Kraftwerke steht auch Im Zentrum der 
geltenden Gesetzgebung. Dafür wäre eigentlich keine neue 
Gesetzgebung notwendig. 
Handlungsbedarf besteht hingegen bei der Lösung der Ent
sorgung radioaktiver Abfälle. Das Gesetz soll deshalb neben 
den Rahmenbedingungen ror einen sicheren und wirtschaft
lichen Betrieb der Kernkraftwerke vor allem die Realisierung 
der notwendigen Entsorgungsanlagen mit praxisnahen Lö
sungen ermöglichen. Hier haben wir Nachholbedarf. Nach 
der Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle, die wir mit dem 
Zwllag In Würenllngen realisiert haben, hoffe Ich, dass nun 
für den Sondlerstollen Wellenberg Im September In Nldwal
den grOnes Ucht gegeben wird. Die Frage der Endlagerung 
hochaktiver Abfälle mOssen wir aktiv angehen. 
Nun zu einigen Punkten, auf die wir In der Detailberatung 
Gewicht legen werden - Kollege Keller wird mich ergän
zen-: Was die Initiativen und die Rückweisungsanträge zum 
KEG anbelangt, wird als Ersatz fOr den Strom aus Kernener
gie In jüngster Zelt - vor einigen Minuten Insbesondere auch 
von Kollege Rechstelner-Basel - vor allem der Windstrom 
aus der Nordsee propagiert. Wir haben In der Kommission 
darüber diskutiert. Es Ist nicht so, dass wir das gar nicht ge
prOft hätten. Wir haben die Experten angehört. Windstrom 
ist auch nach meiner Überzeugung eine Stromerzeugungs
art mit Zukunftspotenzial. In der Schweiz Ist jedoch die Mög
ltchkelt neuer Standorte bekanntlich sehr beschränkt. Die 
Produktion wird deshalb bei uns marginal bleiben. Ob wir 
dereinst Strom aus einem Windpark In der Nordsee In aus
reichendem Mass zu wirtschaftlichen Preisen beziehen wer
den, Ist mehr als ungewiss. Abgesehen von der Auslandab
hängigkelt werden die Reservehaltung und dle ll'ansport
kosten den Preis auf ein Mehrfaches der heutigen Produk
tionskosten steigen lassen. 
Die Initiativen bieten keine Alternative zu den 40 Prozent 
Strom aus Kernenergie und mOssen zur Ablehnung empfoh
len werden. Die Rückweisungsanträge mit Befristung der 
Betriebsdauer hat die Kommission klar abgelehnt. 
Ein zentraler Punkt wird zweifellos die Frage der Wiederauf
bereitung abgebrannter Brennelemente sein. Der Bundesrat 
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beantragt bekanntlich ein Verbot Der Ständerat hat ein 
zehnjähriges Moratorium ab 2006 beschlossen. Die SVP
Fraktlon betrachtet die Wiederaufbereitung abgebrannter 
Kernelemente als wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Ener
gieeffizienz und zur Reduktion der Abfallmenge. Wir wollen 
deshalb mit der Mehrheit der Kommission die Wiederaufbe
reitung mit den formulierten Leitplanken weiterhin zulassen, 
auf ein Moratorium aber verzichten. 
Letztendlich: Neue Steuern und Abgaben im Kernenergiege
setz haben wir In der Fraktion einstimmig abgelehnt Dieser 
alte Wein In neuen Schläuchen ist Im KEG sachfremd und 
belastet Bevölkerung und Wirtschaft Zudem zeugen die 
zwei Anträge in der Folge der Volksabstimmungen Ober die 
Energieabgaben von einem etwas merkwürdigen Demokra
tieverständnis der Antragsteller. 
Ich bitte Sie Im Namen der SVP, die Initiativen abzulehnen, 
auf das KEG einzutreten und die Rückweisungsanträge Teu
scher und Rechsteiner-Basel abzulehnen. 

Keller Robert {V, ZH): Ich habe als zweiter Sprecher der 
SVP-Fraktlon den Auftrag, meinen Kollegen Speck zu ergän, 
zen. Meine Interessenlage Ist nicht so, wie sie Herr Rech
steiner-Basel beschrieben hat: Ich bin weder bei den 
Stromproduzenten noch bei den Verteilern oder Händlern 
engagiert. Als Vertreter der KMU bin ich aber daran interes
siert, dass die Kosten rar die Energie In unserem Land so 
tief wie möglich gehalten werden. Auch die Versorgungssl• 
cherheit muss gewährleistet werden. Ich bin ein Befürworter 
der Kernkraft, da wir neben der Wasserkraft (60 Prozent) -
es wurde gesagt - fOr 40 Prozent des Strombedarfs keine 
tragfähigen Alternativen haben. Für die nächsten 20 bis 
25 Jahre müssen wir also alle Optionen offen halten. Die 
nächste Generation wird mit Sicherheit die Lage neu beur
teilen und die entsprechenden Entschlüsse fassen. 
Zu den Argumenten von Frau Wyss möchte ich noch sagen, 
dass nicht alles Gute neu und nicht alles Neue gut ist. 
Gestatten Sie mir, zu drei Punkten kurz Stellung zu nehmen: 
Es geht um das Verfahren für die Rahmenbewilligung, um 
das Kernenergiehaftpfllchtgesetz und um die Nachschuss
pfllcht: 
Zur dreifachen zusätzlichen kantonalen Konzessionspflicht 
für geologische Tlefenlager werde Ich später, bei Artikel 43, 
sprechen. Sie sind aber sicher mit mir einverstanden, wenn 
ich festhalte, dass die Kernenergie auf absehbare Zeit ein 
wichtiger Preller der Stromversorgung bleibt. Daraus ergibt 
sich die Verpflichtung, auch die Entsorgung der Abfälle zeit• 
gerecht sicherzustellen. Für die Endlagerung Ist der Bund 
verantwortlich. Er muss nun die entsprechenden Welchen 
stellen. Die Details werden Sie später hören. 
Zum Kernenerglehattpfllchtgesetz: Eine Revision Ist In Vor
bereitung; sie sollte nach der Totalrevision des KEG folgen. 
Zurzeit haben wir eine Deckungssumme von einer MIiiiarde 
Franken. Das war bis vor kurzer Zelt die höchste Deckungs
summe der Welt, und es sind Immerhin Ober 400 Kernkraft· 
werke In Betrlab. Die Kommission will die Summe Im 
Kernenerglehaftpfllchtgesetz aber höher setzen. Die Interna• 
tlonalen Normen sollten Jedoch respektiert werden. Mit einer 
Summe von Ober 200 Milliarden Schweizerfranken für die 
Deckung von Schäden haben die Gegner die Latte Jedoch 
zu hoch angesetzt. Diese Summe kommt in ihrer Wirkung 
einem Moratorium gleich und Ist abzulehnen. Die neuen 
Beschlüsse, die aufgrund internationaler Konventionen ge
schlossen werden, werden zwischen einer und 5 MIiiiarden 
Franken Hegen. Sie sind durch die Schweiz - die Betreiber, 
die Versicherungen und den Bund - sicher erfüllbar. Leider 
wird das Gerangel noch ein bis zwei Jahre dauern; das Ver
sicherungsproblem wird aber gelöst werden. 
Zur Nachschusspfllcht: Wir lehnen die Nachschusspfllcht ab. 
Warum? Ein Betrieb, der Ober vierzig Jahre Strom produ
ziert, garantiert gemäss bestehender Ordnung, eine ausrei
chende vorsorge rar die zur Stilllegung und Entsorgung 
nötigen Mittel zu betreiben. Der Entwurf des Bundesrates 
kommt einer ungerechtfertigten Sippenhaft gleich. Können 
Sie sich vorstellen, dass Fluggesellschaften, lndustrlebe-
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triebe, Banken usw. - um ein paar zu nennen - für alle ande
ren Gesellschaften solidarisch haften müssen? Ich glaube 
nicht, dass Sie sich das vorstellen können. Darum muss 
diese Frage richtig gestellt werden. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Zu meinen lnteressenblndun• 
gen: Ich gehöre dem Vorstand des Verbandes der Schweize
rischen Elektrizitätsunternehmen an. Ich bin persönlich nir
gends In der Kernindustrie gebunden. 
Wir befinden uns mit diesem Geschäft wieder bei einer wich· 
tigen energiepolitischen Weichenstellung. Die beiden Initiati
ven sind Ja eine Neuauflage und waren nach Ablauf der 
1990 beschlossenen Moratorlumsfrlst zu erwarten. Dies gibt 
Anlass, Rückblick zu halten und die seitherige Entwicklung 
zu beurteilen. 
Seit 1990 hat sich unser Bedarf an Elektrizität weiter erhöht, 
wenn auch weniger stark als In den Jahrzehnten davor. 
Dazu hat die gebremste wirtschaftliche Entwicklung aller
dings wesenUlch mehr beigetragen als alle teuren Sparpro
gramme. «Energie 2000» • so hless das Programm - hat 
zwar durchaus Resultate vorzuweisen; das wollen wir aner
kennen. Diese liegen aber vor allem Im thermischen Be
reich, wo dank Wärmedämmung u. a. Heizenergie gespart 
wurde und wird. Die Erzeugung von Elektrizität aus so ge
nannt erneuerbarer Energie hat aber nach wie vor marginale 
Bedeutung. Bel erneuerten Wasserkraftanlagen sind zudem 
technische Effizienzgewinne, zumindest teilweise, durch er
höhte Restwassermengen absorbiert worden. 
Die reale elektrlzitätswlrtschaftllche Situation der Schweiz, 
nämlich Angebot und Nachfrage, hat sich seit 1990 struktu
rell also kaum verändert. Unser Land deckt nach wie vor ei• 
nen wesentlichen, offensichUlch kaum elnsparbaren Teil 
seines Strombedarfs mit einheimischer Kernenergie ab: es 
sind 40 Prozent, wie wir schon gehört haben. 
Seit 1990 gibt es aber auch Dinge, die sich verändert haben. 
Die fünf schweizerischen Kernkraftwerke präsentieren sich 
noch sicherer als damals. Die drei älteren Anlagen sind auf• 
wendig an aktuelle Anforderungen angepasst worden. Die 
Überwachung durch unsere kompetenten Behörden Ist per
fektioniert worden. Wir nehmen Sicherheit sehr ernst und 
haben auch Vertrauen In unsere Behörden. Wir können zur 
Kenntnis nehmen, dass weitere zehn Jahre sicheren Be
triebs hinter uns liegen, dass In unserem Land während 
zehn Jahren grosse Mengen an Elektrizität C02-frei produ
ziert worden sind. 
Verändert haben sich seit 1990 auch die Prognosen, welche 
einen Ausstieg aus der Kernenergie als völlig problemloses 
Unterfangen darstellen sollen oder eher wollen. Damals war 
Solarenergie Trumpf. Sie hat bei der Stromerzeugung heute 
Immer noch marginale Bedeutung, dies nicht infolge man
gelnden WIiiens; es wurde viel Geld Investiert Die Probleme 
liegen darin, dass diese Produktionsart zur falschen Zelt 
Strom produziert, weshalb weder Kraftwerke noch Laltungen 
eingespart werden können. Hätten wir aufgrund der damall· 
gen Prognosen den Ausstieg aus der Kernenergie gewagt, 
müssten wir Jetzt auf zehn Jahre massiv erhöhten Stromim
ports zurOckbllkken - Stromimporte aus Kernkraftwerken im 
Ausland, aus fossilgefeuerten Kraftwerken -. viel Strom, der 
auch mit C02-Emissionen erzeugt worden wäre. 
Nun kriegen wir eine neue Prognose: Man hat den Eindruck, 
der Wind habe dicke Wolken vor die Sonne geblasen. Herr 
Schmid, Strom brauchen wir in jedem Moment, nicht nur in 
Jahresbilanzen. Wir brauchen mehr Leistung, als Ober das 
Jahr durchschnittlich konsumiert wird. Es ist normal, dass es 
einen Wechsel zwischen Import und Export gibl Der Wind 
soll uns nun alle Probleme lö&en, rar uns alle Strom produ
zieren - wir haben davon Ja schon gehört -, für alle, nicht 
nur für die Schweiz. 
Windenergie Ist zweifellos eine sehr Interessante Energie
quelle. Ich beobachte deren Entwicklung In Norddeutschland 
seit Jahren persönlich. Die Produktion von Windenergie Ist 
aber nicht steuerbar, sie kann dem Bedarf nicht angepasst 
werden. Der Wind bläst, wann er will. Dazu kommt, dass ver
mutlich nicht nur wir Schweizer unsere Kernkraftwerks Ir-
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gendwann ablösen möchten. Die Windenergie fällt aber vor 
allem Im entfernten Ausland an, wohl kaum exklusiv für uns; 
zudem wird sie vom Ausland subventioniert. Ich verzichte an 
dieser stelle darauf, auf die vielen, noch nicht beantworteten 
netztechnlschen Fragen einzugehen. Sie sind aber erheb
lich. 
Die lnfras-studle, die erwähnt wurde, basiert auf Jahresbi
lanzen. Ich denke an die vorherige Äusserung: Der strom
verbrauch schwankt stark. So verhelssungsvoll diese Pro
gnosen sein mögen, sie haben alle den gleichen Mangel: 
Ihre Halbwertszeit, Ihre Relevanz nämlich, ist wesentlich kOr
zer als die Planungszelt neuer Kraftwerke. Dies Ist allein 
schon Grund genug, um nicht einfach Jetzt auf bewährte 
Technologien zu verzichten. Kernenergie soll ein Auslaufmo
dell sein. Der Weltenergierat sagt aber, dass die Industrie
staaten diese Technologie nutzen sollen, weil in den weniger 
entwickelten Gebieten der C02-Ausstoss ohnehin noch wei
ter steigen wird. 
Es ist nicht so unwichtig, Kraftwerke Im eigenen Land zu ha
ben. Es ist nicht nur eine Frage der Verantwortung; wir ha
ben damit auch die Produktionssteuerung Im Griff, selbst 
wenn die Brennstoffe Importiert werden müssen. Gerade 
deswegen braucht es also auch einheimische Produktion. 
Aus der Sicht der FDP-Fraktion bleibt die Kernenergie wich
tig; die bestehenden Anlagen sind für unser Land auch wei
terhin nötig. Unsere Anlagen sind bestens Oberwacht und 
auf höchstem Sicherheitsstandard. Wir wollen uns fOr die 
Zukunft alle Optionen offen halten und keine Türen zuschla
gen. Wir sind keineswegs heimatmOde. Wir verwahren uns 
auch gegen alle moralischen VorwOrfe, die wir laufend erhal
ten; wir meinen aber, dass sich Jene Produktionsart durch
setzen wird, die am Markt Erfolg hat. Es Ist durchaus 
möglich, dass dies einmal der Wind sein wird. Wir wollen 
diese Entwicklung aber nicht einschränken, sondern eben 
offen halten. Wir lehnen deshalb beide Initiativen ab und 
empfehlen Ihnen, den Mehrheitsanträgen der Kommission 
zuzustimmen. 
Zum Kernenergiegesetz: Damit setzt sich der Bundesrat da
für ein, die Option Kernenergie offen zu halten. Diese 
Haltung entspricht grundsätzlich durchaus unseren Vorstel
lungen einer offenen, zukunftsorientierten Energlepolltlk 
ohne unnötige Einschränkungen. Der Ständerat hat diese 
Haltung mit einigen wichtigen Veränderungen bestätigt. 
Die FDP-Fraktion unterstOtzt In vielen Punkten die Haltung 
des Ständerates. Es sind aber einige Änderungen nötig. Un
sere Kommission schlägt Ihnen eine Fassung vor, welche 
gegenüber jener des Ständerates Fortschritte und ROck
schrltte aufweist. Weil Energlepolltlk auch Klimapolitik Ist, 
wollen wir auf nichts verzichten, was eine C02-freie Strom
produktion ermöglicht. Wir sind nicht gegen Windenergie 
und Wasserkraft, aber wir sind eben auch nicht gegen Kern
energie. Das Kernenergiegesetz soll filr die friedliche Nut
zung eine neue, umfassende Basis schaffen. Die FDP• 
Fraktion unterstOtzt dieses vorhaben und ist deshalb für Ein
treten auf diese Vorlage. 
Wir wollen uns aber dafür einsetzen, dass sich dieses Ge
setz auf den Gegenstand allein bezieht, auf die Kernenergie. 
Wir sind gegen administrative oder politische Befristungen 
der Betriebsdauer. Entscheidend müssen Sicherheit und 
Wlrtschaftllchkelt sein. Wir begrOssen die Demokratisierung 
der Grundsatzentscheide, wahren uns aber gegen Jede Er
schwerung von Bewilligungsabläufen. Hier soll der Bund fe
derfOhrend sein. 
Im Sinne einer konsequent offenen Haltung wollen wir auch 
die Wiederaufbereitung unter geeigneten, strengen Aufla
gen In Anlagen zulassen, die den heutigen Anforderungen 
genOgen. Wir wollen unter geeigneten Auflagen Entsor
gungslösungen schaffen, unter Umständen auch in interna
tionaler Zusammenarbeit. Wir bekämpfen alle wesens
fremden Elemente, welche dieses Gesetz belasten. Dies 
betrifft Insbesondere auch die Fördermassnahmen fOr er
neuerbare Energie, die zur Aufgabenstellung In diesem Ge
setz nichts beitragen; sie gehören nicht hierher. Wir wollen 
ein Kernenergiegesetz, aber kein Verhinderungs- und kein 
Strafgesetz. 

Die beiden ROckwelsunganträge lehnen wir entschieden ab. 
Sie widersprechen der Absicht, die Option Kernenergie offen 
zu halten. Die Minderheit 1 (Teuscher) möchte einerseits 
1iansporte von abgabrannten Brennstäben verbieten. Man 
verkennt damit, dass solche Transporte auch ohne Wieder
aufbereitung zwecks Konditionierung vor der Lagerung der 
radioaktiven Abfälle unerlässlich sind. Diese Minderheit for
dert andererseits mehr Demokratisierung, mehr Haftpflicht, 
beides Dinge, die Im Gesetzentwurf vorhanden sind. Die 
Minderheiten gehen Ober die Initiative hinaus; von einem 
Gegenentwurf könnte man nicht mehr sprechen. Ihre An
träge sollen ein Ausstiegsgesetz erwirken. 
Wir bitten Sie deshalb, die beiden Minderheitsanträge auf 
ROckwelsung des Entwurfes zum Kernenergiegesetz abzu
lehnen. 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Die beiden VOlkslnltlativen, 
die heute zur Debatte stehen, haben den Bundesrat dazu 
beWogen, uns den Entwurf zu einem Kernenergiegesetz zu 
unterbreiten. So dOrfen die lnltlantlnnen und lnltlanten zu
mindest für sich In Anspruch nehmen, mit Ihren Initiativen 
dazu beigetragen zu haben, dass die Gesetzesrevision Im 
Kernenergiebereich - sie wurde In der Vergangenheit immer 
wieder zurOckgestellt - auf dem Tisch unseres Parlamentes 
gelandet Ist. 
Die CVP erachtet den bundesrätlichen Entwurf und Insbe
sondere auch das vom Ständerat verabschiedete Gesetz als 
pragmatischen, als tauglichen Gegenvorschlag zu den bei
den Initiativen. Deshalb gehe ich zuerst auf das Gesetz ein; 
zu den Initiativen äussere Ich mich am Schluss meiner Aus
führungen. 
FOr unser Land, weiches In einem hohen Mass GOter Im In
dustrie-, Gewerbe-, Dienstleistungs- und Agrarsektor bereit
stellt, für ein Land, welches seinen Einwohnerinnen und Ein
wohnern einen vergleichsweise sehr hohen Lebensstandard 
sichert, fOr dieses Land Ist eine ausreichende Energiever
sorgung Im Allgemelnen und eine ausreichende Versorgung 
mit strom Im Speziellen von vorrangiger Bedeutung. Unsere 
Volkswirtschaft Ist In hohem Mass von der Energieversor
gung abhängig. Wir sind uns einig, dass auch in ZUkunft die 
Energieversorgung In der Schweiz In hoher Qualität und vor 
allem In ausreichender Quantität sichergestellt sein muss. 
Im Sektor Elektrizität nimmt die Kernenergie mit einem An
teil von beinahe 40 Prozent eine sehr wichtige Stellung ein. 
Allein schon diese Zahl von 40 Prozent lässt den Schluss zu, 
dass wir, um unsere Energieversorgung sicherzustellen, auf 
die Kernenergie mindestens kurz- und mittelfristig sicher 
nicht verzichten können. Das heisst, wir wollen uns die Op
tion Kernenergie offen halten. 
Die Option Kernenergie Ist allerdings an klare Rahmenbe
dingungen zu knOpfen. Diese haben vor allem die Bereiche 
Sicherheit, Entsorgung und Bewilligungsverfahren abzude
cken. ZUdem Ist es aus der Sicht der CVP eine Dauerauf
gabe der Politik, die polltlschen Kriterien zu prOfen, welche 
die Bedeutung und den stellenwert der Kernenergie Im Rah
men sämtlicher Energieträger periodisch beurteilen. Dabei 
sind neben den wirtschaftlichen Kriterien vor allem auch die 
technischen, die gesellschaftlichen und auch die ökologi
schen Konsequenzen der friedlichen Nutzung der Kern
energie mit einzubeziehen. Wir bitten den Bundesrat, dass 
er die Nutzung der Kernenergie In der Schweiz auch weiter
hin In diesem Gesamtenergiekonzept darstellt. 
Das Kernenergiegesetz beinhaltet aus unserer Sicht fOnf 
wesentliche Bereiche, auf die Ich nun kurz eingehen werde: 
1. Die Option Kernenergie mit oder ohne Wiederaufberei
tung: Ich habe einleitend gesagt, dass wir uns die Option, In 
der Schweiz die Kernenergie friedlich zu nutzen, weiterhin 
offen halten wollen. Das Ist aus unserer Sicht unter verschie
denen Gesichtspunkten besser, als mit Importiertem Strom 
aus KKW aus benachbarten oder östlichen Ländern die Ver
sorgung bei uns slcherzustellen. Wenn die Produktion in un
serem eigenen Land erfolgt, haben wir auch gleichzeitig 
Ober die strengen Auflagen zu befinden. Die Kontrolle obliegt 
unseren Behörden, und der volkswirtschaftliche Nutzen 
kommt unserer Binnenwirtschaft zugute. 

BuUelln offlclel de r Assemblll!e fliderale 
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Grundsätzlich befürwortet eine Mehrheit unserer Fraktion 
den Grundsatz der Wiederaufbereitung, wobei wiederum 
eine Mehrheit die Version des Ständerates mit einem zehn
jährigen Moratorium bejaht. 
2. Zur Abfallentsorgung: Der radioaktive Abfall, der In unse
rem Land anfällt, soll grundsätzlich auch in unserem Land 
entsorgt werden. Im Moment verfügen wir aber noch Ober 
kein ausgebautes Endlager. Wir anerkennen die Anstren
gungen des Bundesrates und der Nagra, In dieser politisch 
nicht einfachen, sondern zum Tell sehr brisanten Frage zu 
einer raschen Lösung zu kommen. 
Eine Mehrheit unserer Fraktion ist sich mit dem Bundesrat 
und mit dem Ständerat einig, dess bis auf weiteres auch 
eine Abfallentsorgung mittels eines Vertrags mit Partnern im 
Ausland möglich sein soll. Wenn internationale Lösungen 
angeboten werden, soll man diese nicht von vornherein aus
schlagen. Dabei soll der ZUverlässlgkelt und der Vertrags
treue der Gegenpartei höchste Priorität beigemessen 
werden. 
3. Zum Bewilligungsverfahren: Unsere Fraktion hat sich mit 
der Frage der subsidiären, föderalistischen Mitwirkungs
rechte Im Bewilligungsverfahren sehr Intensiv auseinander 
gesetzt. Grundsätzlich Ist in erster Linie eine Güterabwä
gung vorzunehmen zwischen direktdemokratischer Basis
mitwirkung einerseits und der landesweiten Verantwortlich
keit anderseits - eine Verantwortlichkeit, fQr die Entsorgung 
in Zukunft selber besorgt sein zu müssen. In ebendieser 
Güterabwägung hat der Ständerat als Vertreter der Kantone 
einen Weg beschritten, den man ihm zum Voraus wohl kaum 
zugetraut hätte. Der Ständerat geht In der Frage der Mitwir
kungsrechte der Kantone Im Bewllligungsverfahren auf Dis
tanz zum Bundesrat und schlägt fQr zuk0nftige Projekte eine 
zwar sehr pragmatische, aber für die Schweiz doch erstma
lige Lösung vor - ein Verfahren, welches Im Bewilligungspro
zess das Mitspracherecht der Kantone einschränkt. 
Eine Mehrheit der CVP-Fraktion möchte dem Ständerat fol
gen; eine Minderheit will nach wie vor dem Standortkanton 
eine Vorrangstellung einräumen, im Sinne des föderalisti
schen Prinzips und In der Achtung der kantonalen Hoheits• 
rechte. 
In Bezug auf das lautende Projekt Wellenberg hält sich die 
CVP-Fraktion ganz klar an den Grundsatz - diesen Grund
satz hat übrigens auch der Ständerat hochgehalten -, dess 
während des Spiels die Spielregeln nicht geändert werden 
dürfen. 
4. Zur Haftpflicht und zur Versicherung: Aufgrund der Debat
ten im Ständerat und in der UREK unseres Rates hat der 
Bundesrat in Voraussicht der vielen Fragen, die gestellt 
wurden und welche auch heute In diesem Zusammenhang 
gestellt werden, eine rasche Revision des Kernenerglehaft
pfllchtgesetzes angekündigt 
Die CVP-Fraktlon begrüsst diese Haltung des Bundesrates. 
Wir danken ihm dafür. Wir gehen aber davon aus, Herr Bun
desrat, dass Sie dem Parlament die Botschaft zur Revision 
des Kernenerglehattpfllchtgesetzes noch in der Phase der 
Differenzbereinigung zum vorliegenden Gesetz zuleiten wer
den. 
5. Flankierende Massnahmen zur Förderung der ökologisch 
bedenkenlosen Energien: Mit der hier dargelegten Haltung 
zum Kernenergiegesetz gibt die CVP-Fraktlon ein klares Be
kenntnis ab, dass Kernenergie In der Schweiz auch In Zu
kunft friedlich genutzt und produziert werden soll. Im 
Bewusstsein, dass andererseits noch sehr viel für die Förde
rung der einheimischen Energieproduktion aus erneuerba
ren Ressourcen zu tun Ist, unterstützt die Mehrheit unserer 
Fraktion die drei diesbezüglichen Anträge. Damit bekräftigen 
wir unsere seit Jahren bekannte Haltung zugunsten der er
neuerbaren Energien. In der Detailberatung werden wir 
selbstverständlich noch zu allen und insbesondere zu den 
drei zuletzt erwähnten Anträgen der Kommissionsmehrheit 
austohrlich Stellung nehmen. 
Abschllessend noch ein Wort zu den beiden Initiativen: Die 
CVP-Fraktlon kommt zum gleichen Schluss wie das UVEK 
und der Bundesrat Das UVEK hat in seiner Medienmlttel
lung vom 26. Februar 2001 folgendes Fazit gezogen: «Es Ist 

Amtllches Bulletin der Bundesversammlung 

wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll, die bestehenden 
schweizerischen Kernkraftwerke so lange weiter zu betrei
ben, als sie sicher betrieben werden können und keine wlrt
schaftllchen Ersatzanlagen zur Verfügung stehen, mit denen 
das CO2-Zlel erreicht werden kann.» Die CVP-Fraktlon 
schllesst sich der Meinung des UVEK und des Bundesrates 
an. 
Wir lehnen die Initiative «Strom ohne Atom» ab; eine Mehr• 
heit unserer Fraktion empfiehlt Ihnen auch die Initiative «Mo
ratorium plus» zur Ablehnung. Folglich bitte ich Sie, auf das 
Kernenergiegesetz einzutreten. 

Men6trey-8avary Anne-Catherlne (G, VD): Le groupe ~ 
loglste est tres dequ du projet de lol que le Conseil federal 
nous presente comme contre-projet lndirect aux deux Initia
tives populalres. 
Comme le mouvement antlnuclealre qul se bat avec cons
tance, avec ralson et avec succes depuls plus de trente ans, 
comme une proportion de plus ne plus lmportante de la po
pulation, II est mflme extrtimement ~u que le Conseil fede
ral alt renonce a s'engager dans 1a vole de sortle du 
nucleaire. l.!Allemagne l'a falt, sa derniere centrale ferrnera 
en prlncipe ses portes en 2021. l.!Autrlche, la Belgique, la 
Suade ont egalement prls cette decision. 
Au contralre, la lol que nous presente le Conseil federal, loln 
de remplir cette attente, apparalt-comme une lol de promo
tlon nuclealre ou plutöt, Je devrals dlre, comme une lol de 
sauvegarde d'un parc de viellles centrales rafistolees. 
Contralrement aux Initiatives, ce projet de loi n'esqulsse 
aucune perspectlve d'avenlr, ne prend aucune optlon pour 
une alternative au nuclealre, ne prend pas en compte les rls
ques d'aujourd'hul et falt semblant que le probleme des de
chets peut Atre resolu techniquement, alors que tout le 
monde volt blen que les populatlons concernees s'opposent 
avec constance a les recevolr chez elles. Nous revlendrons 
lors de l'examen de la loi sur cette questlon des dechets, 
alnsi que sur la sauvegarde des droits des cltoyens que ce 
projet menace. 
Mals, pour l'heure, j'aimerals m'arräter un Instant sur la 
question des rlsques. Jene voudrals pas reparier de Tcher
nobyl, nl du 1 1 septembre 2001, sauf peut-6tre pour noter 
que la securlte totale que pretendent assurer les exploltants 
par rapport a la chute d'un avlon sur la centrale nuclealre de 
Gösgen, par exemple, se telnte de nuances quand on les ln
terroge un peu plus a fond. lls admettent alors que la cen
trale nuclealre de Gösgen resisteralt, pour autant que l'avlon 
la percute a une vltesse ralsonnablel C'est une recomman
dation ti faire aux eventuels terrorlstesl 
En falt, ce qui me trappe surtout, c'est que les lncldents dans 
les centrales ont double en 2001 et qu'on en a compte 18 
rlen qu'en Sulsse. Des lncldents sans gravlte, me dlra-t-on. 
Bien sQrl Mals tous les experts s'accordent a dlre que ce 
sont des petlts lncldents lmprevus ou une serle de delalllan
ces et de manoeuvres lnapproprlees qui peuvent declencher 
une chaine d'evenements menant ä une catastrophe ma
jeure. 
Tres recemment, la centrale americalne de Davts-Besse a 
tröle la catastrophe. Une fulte d'aclde borlque, decouverte 
par haserd, avalt ronge le couvercle de la cuve sous pres
sion du reacteur sur 15 centlmetres de profondeur. Un centl
metre de plus, et c'etalt le trou et le desastrel Or, chez nous, 
les centrales de Beznau sont exactement du m&me type. 
Sous la presslon de la rentablllte economique, les exploi
tants de Davls-Besse ont remis en reute leur reacteur, apres 
un bricolage en gulse de reparatlon. 
Chez nous, dans la perspectlve de la llberalisation du mar
che de l'electrlcite, II n'est pas certaln non plus que les in
vestlssements en faveur de la securlte soient prlvilegles. 
Comme le dlsalt un representant des producteurs dans un 
colloque, a l'avenir, les centrales sulsses pourralent blen &tre 
«aussl s0res que necessaire, mais pas aussl sQres que pos
slble». 
Un autre polnt qu'II nous Importe de soullgner, c'est l'impor
tance que revflt, a nos yeux, l'evaluatlon globale de la possl-
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blllte et des avantages qu'II y a a se passer du nuclealre. Les 
exploitants artlculent le chlflre de 62 mllllards de francs que 
coQteralt l'abandon du nucleaire. A nos yeux, c'est une hy
pothese irreallste, car lnJustement fondee sur !'Idee que le 
remplacement des 40 pour cent d'electrlclte nucleaire pro
dults actuellement ne se feralt que par du solalre et de 
l'energle eollenne. C'est comme si l'on disait, a cause de la 
vache tolle, qu'II faut remplacer la vlande de boeuf par du ca
viar. Or, II faut voir qu'll y a d'autres sources d'energie dispo
nibles, sans compter les economles. Par exemple, sl 20 pour 
cent des chaudleres a mazout etaient remplacees par des 
Installations de couplage chaleur-force avec pompe a cha
leur, la moltie du courant nucleaire seralt deja remplacee. 
En conciusion, ie groupe ecologiste estlme que les deux Ini
tiatives populalres «Moratolre plus» et «Sortlr du nuclealre» 
constltuent la meilleure Solution pour faire admettre une fois 
pour toutes que les centrales nucleaires sont une erreur du 
developpement technologlque moderne. Vu que des centra
ies existent cependant, il estlme qu'une base legale est ne
cessalre, alors que celle-ci n'existe pas encore aujourd'hui. 
Par consequent, le groupe ecologlste soutlendra Jes proposl
tlons de mlnorlte Schmid Odilo (projet 1) et Wyss (projet 2) 
ainsl que la proposition de la mlnorlte 1 (Teuscher) de renvoi 
au Conseil federal (projet 3). 

Teuscher Franziska (G, BE): Es besteht keine Notwendig
keit. an der Atomenergienutzung festzuhalten. Die beiden 
vorliegenden Initiativen zeigen den Weg auf, wie die 
Schweiz aus der Atomenergie aussteigen kann. Nun braucht 
es nur noch den politischen Willen, denn der Ausstieg, der 
beginnt im Kopf. 
GrOne Politik setzt darauf, die Lebensgrundlagen der Men
schen nachhaltig zu schützen. Daher hat für uns GrOne die 
Atomtechnologie In der Energieversorgung keinen Platz. Die 
Nutzung der Atomenergie ist zu gefährlich, und das Problem 
des AtommOlls ist immer noch ungelöst. Aber wir haben die 
Atomenergienutzung auch gar nicht mehr nötig, denn dank 
Stromsparen, Energieeffizienz und Förderung der erneuer
baren Energien können wir auf die AKW In der Schweiz ge
trost verzichten. Bisher fehlte es am politischen Willen, aus 
der Atomenergie auszusteigen. Wir haben es in der Hand, 
dies heute zu tun. Es gibt unzählige GrOnde dafür, aus der 
Atomtechnologie auszusteigen. FOr mich als Biologin und 
als GrOne steht vor allem der Schutz der Lebensgrundlagen 
und deren Erhaltung auch fOr zukOnftige Generationen Im 
Vordergrund. 
Die immense Lebensfeindlichkeit der Atomtechnologie war 
schon vor dem Reaktorunfall In Tschernobyl weitgehend be
kannt, doch seit dem Vorfall vom 26. April 1988 Im AKW 
Tschernobyl kann niemand mehr das Gegenteil behaupten. 
Das Leben in den verseuchten Gebieten in Welssrussland 
und in der Ukraine 1st heute - 16 Jahre nach der Katastro
phe! - schlimmer denn je, und die Hoffnung, dass dort je
mals eine Wende zum Besseren möglich sein wird, Ist auf 
Null gesunken. 
Unfälle passieren nicht nur In der Sowjetunion, die Immer 
wieder gerne als schlampig bezeichnet wurde. Unffllle pas
sieren auch In anderen Ländern. Ich möchte auf zwei Pan
nen hinweisen, die zeigen, dass auch westliche Länder zu 
solchen Pannen und Schlampereien fähig sind: Three Mlle 
Island In den USA im Jahre 1979, nebenbei gesagt die erste 
Kernschmelze In einem kommerziell genutzten Reaktor. Die 
ganz grosse Katastrophe konnte dort nur dank glOckllchen 
Zufällen vermieden werden. Zweites Beispiel: der Fäl
schungsskandal von British Nuclear Fueis, bei dem Quali
tätskontrollprotokolle serlenmässig gefälscht wurden. Und: 
Fälschungen kommen nicht nur Im Ausland, sondern auch in 
der Schweiz vor. Im vergangenen Jahr wurden Mitarbeiter 
des AKW Leibstadt entlassen, nachdem ans Licht gekom
men war, dass sie Reaktorkontrolldokumente gefälscht hat
ten. 
Aus einer ganz anderen Katastrophe, dem Attentat vom 
11. September 2001, sind ebenfalls Lehren zu ziehen. Wie 
Regierungsgebäude oder Bauten von hoher Symbolkraft 

sind auch AKW ein «attraktives» Ziel fOr terroristische All
machtsfantaslen. Den Sicherheitsverantwortlichen Ist das 
sehr klar, auch wenn sie die Gefahr In der ÖffentllchkeH he
runterspielen. Das Ist aber auch das Einzige, was sie tun 
können, denn die meisten AKW sind nicht oder nur ungenO
gend gegen gezielte FlugzeugabstOrze gesichert, und diese 
Sicherheit Ist nachträglich mit keiner NachrOstung zu errei
chen. 
Daraus ergibt sich rar die grOne Fraktion nur ein Schluss: Wir 
mOssen aus der Atomenergie aussteigen und damit die Ge
fahren der modernen technisierten Weit vermindern, wo wir 
können. Wenn wir aus der Atomenergie aussteigen, schot
zen wir aber nicht nur uns selbst, sondern auch zukOnftige 
Generationen - deutlicher gesagt: Wir bewahren sie davor, 
dass die atomare Altlast noch weiter anwachst. Die Altlast Ist 
bereits heute beängstigend gross, vor allem In Anbetracht 
der unvorstellbar grossen Zeiträume, In denen die radioakti
ven Abfälle Ihre Gefahr entfalten können. 
Die Atomenergienutzung Ist ein Irrläufer der Technologleent
wlckluAg. Wenn Sie das Leben ins Zentrum unserer Politik 
stellen, dann gibt es nur eines: unsere Energiepolitik nach
haltig zu gestalten und aus der Atomenergie auszusteigen -
der Sicherheit zuliebe, je frOher, desto besser. 

Sommaruga Slmonetta (S. BE): «Das neue Kernenergie
gesetz sollte aufzeigen, wie der Ausstieg aus der heutigen, 
veralteten Kernenergie erfolgen könnte... Dieser Satz 
stammt nicht von mir, sondern er Ist ein Zitat von Herrn Pro
fessor Wild!, Geologe an der Universität Genf, Leiter der eid
genössischen Expertengruppe Entsorgungskonzepte und 
Vorsitzender der Kantonalen Fachgruppe Wellenberg. Die 
Chance, ein solches Gesetz vorzulegen, hat der Bundesrat, 
aber auch unsere Kommission grOndlich verpasst. Das Ge
setz enthält weder eine Perspektive fOr einen schrittweisen 
Ausstieg aus der Atomtechnologie, noch enthält es irgend
welche Lösungen fOr die enormen Probleme, die mit dem 
Atommoll auf uns zukommen. 
Vor zwOlf Jahren hat das Volk die Moratoriums-Initiative an
genommen. Dieser Entscheid kam damals unter dem Ein
druck von «Tschernobyl» zustande. Anstatt diese Moratorl
umszelt zu nutzen, um endlich Ausstiegsszenarien zu 
entwerfen, geht man heute offenbar davon aus, dass die 
Leute "Tschernobyl» langsam vergessen haben. Doch 
nächstes Jahr werden sie sich wieder daran erinnern kön
nen, nächstes Jahr stimmen wir Ober die Moratoriums- und 
Ober die Atomausstiegs-Initiative ab. 
Die Forderungen der Moratoriums-Initiative sind moderat 
keine Bewilligungen rar neue AKW und keine Leistungs
erhöhungen rar bestehende Anlagen In den nächsten zehn 
Jahren sowie das fakultative Referendum fOr Betriebsverlän• 
gerungen Ober 40 Jahre hinaus. Die Stromdeklaration haben 
wir, sofern das EMG am 22. September 2002 angenommen 
wird, bereits umgesetzt. Die Moratoriums-Initiative Ist durch
aus mehrheitsfähig, weil sie nichts anderes will als Zelt 
schaffen, um endlich die Alternativen in die Planung mit ein
zubeziehen. 
Die «Strom ohne Atom»-lnitiatlve zeigt den Weg aus der 
Atomenergie auf, denn mit der Marktöffnung wird noch deut
licher zum Vorschein kommen, dass der Atomstrom allein 
aus WirtschaftllchkeltsgrOnden Oberhaupt nicht konkurrenz
fähig ist. Spätestens dann, wenn die Klelnkonsumentlnnen 
und Kleinkonsumenten nicht mehr gezwungen werden kön
nen, die defizitären Stromexporte quer zu subventionieren, 
wird diese Technologie unter massiven Druck kommen. Die 
neueste Untersuchung von Swlsshydro, der Dachmarke der 
Schweizer Wasserkraft, zeigt, dass Ober 50 Prozent der 
deutschen Stromkundinnen und -kunden «green power» 
wollen, also erneuerbare Energien und keinen Atomstrom. 
Als Argument gegen den Ausstieg aus der Atomtechnologie 
wird Immer wieder die unabhängige Schweizer Strompro
duktion angefOhrt Lieber Schweizer Atomstrom, als uns von 
ausländischem Windstrom abhängig machen, lautet Jeweils 
die Devise. Doch mit Verlaub: Was Ist eigentlich das Schwei
zerische am Schweizer.Atomstrom, und was hat das mit Un-
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abhänglgkelt zu tun, wenn wir vom Rohstoff bis zur 
Endlagerung völlig vom Ausland abhängig sind. Das Uran 
beziehen wir aus dem Ausland - ohne jegliche Einflussmög
lichkeiten auf Preis- und Lieferbarkeit. FOr die Wiederaufbe.. 
reitung gehen wir wieder Ins Ausland, mOssen dort die 
Konditionen und Preise akzeptieren und haben erst noch 
kaum Kontrolle darüber, was mit dieser gefährlichen Ware 
passiert. 
Eine Kommissionsminderheit hat versucht, wenigstens bei 
der Entsorgung eine wirkllche Unabhängigkeit zu wahren 
und die Endlagerung in der Schweiz festzuschreiben. Doch 
nicht einmal hier hat man sich auf die Unabhängigkeit be
sonnen, sondern die Abhängigkeit vom Ausland erneut In 
Kauf genommen. 
Der Atomstrom ist also alles andere als eine Schweizer LO.. 
sung. Wenn Ich aber schon vom Ausland abhängig bin, dann 
lieber im Zusammenhang mit einer sauberen Technologie 
und nicht mit einer Technologie, die ein solches Gefahren
und Missbrauchspotenzial In sich birgt. 
Im Namen der SP-Fraktion bitte ich Sle deshalb, zugunsten 
einer zukunftsgerlchteten und nachhaltigen Stromversor
gung die Rückweisungsanträge ebenso wie die beiden In
itiativen zu unterstOtzen. Auch Ihre Kinder, Grosskinder und 
Urenkel werden es Ihnen danken. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Die Atomkraft
werke beruhen auf einer veralteten, Ineffizienten und unöko
logischen Technologie. Deshalb will die SP auch den 
Ausstieg das ist nicht neu. Die Atomenergietechnologie ist 
eine Hochrisikotechnologie - auch das ist nicht neu, das 
wissen wir spätestens seit «Tschernobyl». 
Was aber neu Ist, ist die Bedrohungslage, die sich mit dem 
11. September grundlegend geändert hat. Kein Mensch In 
diesem Saal kann heute ausschllessen, dass ein Flugzeug 
als Bombe eingesetzt und gezielt auf ein AKW gesteuert 
wird. Gösgen z. B. Ist filr den leider nicht mehr auszuschlles
senden Fall, dass ein voll getankter Jumbo In einen Kraft
werkblock rast, nicht angelegt. Schlimmer noch, die Exper
ten können bislang noch nicht einmal die Fragen nach den 
möglichen Folgen beantworten; das wurde in der Kommis
sion ganz klar. Wir wurden auf Ende Jahr vertröstet. Wir ma
chen also heute gleichsam eine Gesetzesberatung als 
aBlindflug ohne Instrumente», und das auf Kosten der Si
cherheit. 
Im Kernenergiehaftpfllchtgesetz wird die unbegrenzte Haf
tung der Betrelbergesellschaften stipuliert. Das wird uns 
noch als fortschrittliche Lösung verkauft. Wer unbegrenzt 
haftet, soll dieses Risiko auch real tragen können. Deshalb 
habe Ich in der Kommission den Nachweis der vollen Versi
cherungsdeckung verlangt. Die Antwort war unmissver
ständlich und klar: Keine Versicherung der Welt will und 
kenn das Risiko unserer AKW abdecken. 
Damit hat die sichtbare Hand des Versicherungsmarktes ei
gentlich längst entschieden: Die Atomtechnologie Ist zu ris
kant. Damit wird auch die unbegrenzte Haftung zur Makula
tur. Sie hat bloss einen Zweck: der Bevölkerung Sand In die 
Augen zu streuen. Die einzigen, die real fOr dieses Risiko 
haften. und zwar unbegrenzt, sind die betroffenen Einwoh
nerinnen und Einwohner sowie die Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler. Sie zahlen nicht nur die Versicherungsprämien 
für die AKW-Betreiberinnen, sie zahlen auch bei einem Un
fall, und zwar mit Leib und Leben. Das können und wollen 
wir nicht verantworten, nach dem 11. September 2001 noch 
viel weniger. 
Das vorliegende Gesetz trägt weder der bisherigen noch der 
neuen Bedrohungslage Rechnung. Es Ist ein Gesetz fOr den 
Weiterbetrieb völlig veralteter Werke: Beznau I und II und 
Leibstadt warden heute nicht einmal mehr bewllllgt, trotzdem 
werden noch Hunderte von Millionen Franken in Nachrüs
tungen investiert. Jetzt sollen diese Werke mit einer völlig 
überholten Technologie noch unbefristet weiterlaufen. Das 
wäre nicht nur unverantwortlich, sondern auch eln wirt
schaftlicher Blödsinn. 
Die anderen Länder in Europa haben die Zeichen der Zelt 
längst erkannt. Die Regierung von Belgien - mit einem 
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Atomstromanteil von 57 Prozent - hat den Ausstieg be
schlossen. Deutschland hat zusammen mit der Atomwirt
schaft den Ausstieg mit einer Regellaufzelt von 32 Jahren 
eingeleitet. Norwegen und Österreich, die in Bezug auf die 
Wasserkraft vergleichbare Bedingungen wie die Schweiz ha
ben, sind schon gar nie in die Atomtechnologie eingestie
gen, und das auch aus ökonomischen Gründen. Italien hat 
bereits nach «Tschernobyl» die Welchen In Richtung aStrom 
ohne Atom» gestellt. Schweden hat den Ausstieg beschlos• 
sen und das erste Werk stillgelegt. 
Wieso begreifen wir in der Schweiz eigentlich nicht, was 
ökologisch und ökonomisch richtig wäre? Wir machen es 
uns einfach: Wir exportieren das Risiko. Das zeigt sich ex
emplarisch an der Wiederaufbereitung. Ungelöst Ist das Ab
fallproblem. Wir Oberlassen es den folgenden Generationen, 
mit der strahlenden Hinterlassenschaft zurechtzukommen. 
Das vorliegende Gesetz Ist ein Gesetz zur Atomförderung. 
Die Chancen der Zeit werden nicht genutzt-anders der Vor
entwurf, der noch die Möglichkeit eines geordneten Ausstie
ges vorsah. Diese Chance muss jetzt endlich genutzt 
werden. Die Alternativen sind da. Ruedl Rechstelner hat das 
Potenzlal der Windenergie elndrOckllch geschildert. Die 
Schweiz hat dummerweise Beteiligungen an französischen 
Atomkraftwerken gekauft. Wir würden - wenn Ich Ruedl 
Rechstelner zuhöre - gescheiter Betelllgungen an Wind
kraftparks im Ausland kaufen. Dies umso mehr, als sich die 
Windkraft mit der regulierungsfählgen Wasserkraft bestens 
kombinieren lässt. 
Das Mindeste, das wir heute beschllessen müssen, Ist eine 
klare Befristung der Laufzeiten der bestehenden Atomkraft
werke. Denn mit den unbefristeten Bewilligungen schaffen 
Sie auch die Grundlage für unabsehbare Schadenersatzfor
derungen; solche Schadenersatzleistungen wurden den 
Steuerzahlerinnen und -zahlem bereits mit Kalseraugst und 
Graben In der Höhe von 575 MIiiionen Franken zugemutet. 
Ich ersuche Sie deshalb Im Namen der SP-Fraktion, den 
Rückweisungsanträgen der Minderheit 1 (Teuscher) und der 
Minderheit II (Rechsteiner-Basel) zuzustimmen. Die vorlie
gende Revision muss zum geordneten Ausstieg aus der 
Atomtechnologie genutzt werden. Die Initiativen «Morato
rium plus» und «Strom ohne Atom» zeigen den ökologisch 
und wirtschaftlich richtigen Weg zu einer zukunftsweisenden 
Energiepolitik. 
Wenn Sie es hier in diesem Saal nicht begreifen, werden Ih
nen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit einem Ja 
zu diesen beiden Initiativen den Weg zeigen. Die betroffene 
Bevölkerung hat bereits einmal mit der Besetzung von Kai
seraugst die Welchen richtig gestellt. 

Wiederkehr Roland (E, ZH): Ich will zuerst meine Interes
sen offen legen: Ich habe die Not und das Leiden der Kinder 
von Tschernobyl gesehen und habe den Aufbau von Thera
piecamps in Weissrussland, In der Ukraine und Im betroffe
nen Tell von Russland eingeleitet. Ebenfalls habe ich 
veranlasst. dass unter den Mattem Netzwerke aufgebaut 
werden, damit sie das Essen für Ihre Kinder so zubereiten 
können, dass möglichst wenig Radioaktivität Im Essen ist 
Ich war auch zweimal in Slblrlen und habe mir die Anlagen 
angeschaut, die Gegenstand von Verhandlungen von der 
Schweiz - keine offiziellen Verhandlungen, aber von Vertre
tern der Atomindustrie - her waren, um zu sondieren, ob Ab
fälle nach Russland transportiert und dort gelagert werden 
können. Ich muss sagen: Dort herrscht eine Sauerei, und es 
Ist für mich eine Gewissenlosigkeit, nur schon daran zu den
ken, den Russen solchen Abfall überantworten zu wollen. 
Sie sind Oberhaupt nicht fähig, eine sichere Lagerung hoch
toxischer Abfälle zu garantieren; sie sind auch nur an Dollars 
Interessiert und nicht an einer ordentlichen Lagerung oder 
Aufbereitung. 
Wir haben heute viele Argumente zugunsten erneuerbarer 
Energien gehört, die Ich nicht wiederholen möchte. Für mich 
ist Folgendes klar: In der Schweiz wird kein Atomkraftwerk 
mehr gebaut; da kann man Optionen aufrechterhalten, so 
viel man wllll Atomkraft ist ein Auslaufmodell. Die Atomlndu-
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strie welss das; es geht Jetzt um den geordneten, sprich pro
fitablen RQckzug: Herr, Du hast uns das Können genommen, 
nun nimm uns auch noch das Wollen. Und wir sind bereit, 
das Wollen aufzugeben, sobald das Geld im Kasten klingt 
Also werden - als Druckmittel - Anlagen, Kühlblrme und 
Optionen aufrechterhalten, und dann stellt sich die Frage, ob 
wir alle weiterhin das Viagra für diese abtretende Generation 
noch bezahlen wollen oder nicht. 
Was mich am meisten stört an diesem jahrelangen Gezeter, 
Ist, dass wir uns nicht voll auf Alternativen konzentrieren -
wir haben gehört, dass sie alle vorhanden sind - und als Na
tion eine führende Rolle bei der Entwicklung dieser Alternati
ven spielen. Wir können dort ganz vorne sein und Arbelts
pllltze fOr unsere KMU schaffen - und nicht fOr eine relativ 
anonyme Superatommacht. Denn Atomstrom Ist nicht demo
kratisch, er ist nicht klelnräumlg abgestQtzt, er ist letztilch 
eine Energieform, die der Demokratie widerspricht. 
FOr die Alternativen hingegen hätten wir in der Schweiz das 
Know-how, wir haben die Kräfte, wir haben die Möglichkeit -
mit unseren hervorragenden KMU, mit unserem Arbeitsfrie
den-, Alternativen zu entwickeln, zu forcieren, zuvorderst zu 
stehen. Wir überlassen das aber anderen Nationen; wir 
überlassen es z. B. Süddeutschland. Ich bedaure das aus
serordentllch. 
Es Ist klar, dass wir In der Fraktion schon stundenlang Ober 
diese Dinge geredet haben, und deshalb stehen so Prozent 
unserer Fraktion hinter den beiden Initiativen. Wir bitten Sie, 
dasselbe zu tun. 

Garbanl Valerle (S, NE): Je me suis penchee pour Ja pre
mlere fois hier sur les textes des deux Initiatives populaires 
«Moratolre plus» et «Sortlr du nuclealre», alnsl que sur le 
contre-projet indlrect qul leur est oppose. Jusqu'a hier, ma fl
bre ecologlque etalt moyennement developpee pulsque ma 
sensibllisation etalt surtout axee sur le tri des dechets mena
gers. Je dols aussi relever que les publicltes d'EDF (Electrl
cite de France) a la television sont assez seduisantes et tres 
efflCBC8S du polnt de vue de la strategle marketing en faveur 
du nuclealre. 
Depuis hier, j'ai ete frappee par la lumiere. Une ampoule 
electrlque dont le courant qui la falt brlller n'est pas lssu de 
l'energle nuclealre a eclalrci ma vislon. Alors que. consclen
cleusement, Je trie les dechets organlques, l'alumlnlum, le 
PET, alors que, consclencleusement, je recycle les piles, le 
vleux papler, le verre, je devrals parallelement accepter, 
comme le veut 1a majorlte de la commisslon, que le retraite
ment du combustlble nuclealre lrradie soit autorlse. Mes ef
torts en vue de la protectlon de l'envlronnement et du 
developpement durable sont une goutte d'eau dans l'ocean. 
En revanche, le retraltement du combustlble nuclealre irradle 
est un fleuve dans l'ocean pulsque, chaque Jour, le slte de 
retraltement de Sellafleld deverse 9 mlllions de lltres d'eau 
radloactlve dans la mer d'lrlande, alors que le site de La Ha
gue deverse chaque annee 230 mlllions de lltres d'eau ra
dioactlve dans l'ocean Atlantlque. 
Aujourd'hul, je vous demande de soutenlr l'lnftlatlve popu
lalre federale «Sortlr du nuclealre», car je suls persuadee 
que l'objectlf de cette initiative, c'est-a-dire l'lnterdlctlon Im
mediate de retraltement des dechets radloactlfs, ne sera pas 
satisfalt par la lol sur l'energie nuclealre, et ce alors que le 
Conseil federal le souhaltalt egalement. Tant la proposition 
de ia majorlte de la commission que celle de la minorlte a 
l'artlcle 9 de la lol, autorlsent l'exportatlon pour retraltement, 
c'est-a-dire avalisent une technologle hautement rlsquee et 
incontrölable. Elles est rlsquee du polnt de vue d'attaques 
terroristes sur les centrales de retraltement - la France est 
d'ailleurs tres consclente de ce rlsque puisqu'elle a lnstalle 
des mlsslles sol-air a proximite du slte de La Hague. Ris
quee, car les dechets nuclealres peuvent tacilement fitre utl
llses ä des flns non paclflstes, en partlculler pour 
confectlonner des bombes. Un oui a !'initiative populaire sl
gnifie donc uniquement un retour a l'anclenne loi sur l'ener
gle atomlque qul lnterdlsalt l'exportatlon a l'etranger de 
dechets radloactlfs. 

Je soutlendrai egalement l'lnftlatlve populalre «Moratolre 
plus», car la lol sur l'energle nuclealre est une loi, et on l'a dlt 
dejä, d'encouragement du nucleaire, pulsqu'elle autorlse la 
constructlon de nouvelles centrales et ne prevolt donc nl mo
ratoire nl desaffectatlon de centrales existantes. Or, sl la lol 
sur le marche de l'electrlclte est acceptee en votatlon refe
rendalre le 22 septembre prochaln, les centrales nucleaires 
seront encore davantage confrontees a des lmperatlfs de 
rendement maximal, ce qul slgnifiera une reductlon des me
sures de securlte alnsi qu'un allongement de la duree d'ex• 
ploitatlon. 
Les centrales de MOhleberg et de Beznau I et II presentent 
deja de graves defauts de securlte. En cas d'accident, rot
fice federal de la protectlon clvlle estlme, en partlculler en 
cas de fuslon du coeur du reacteur, qu'II y auralt 100 000 vlc
tlmes humalnes et des degäts de l'ordre de 4,2 mllllards de 
francs. 
Hier, Je n'etals pas totalement consclente des rlsques du nu
clealre. Aujourd'hul, je le suls et je vous invlte donc a recom
mander aux peuples et aux cantons d'approuver les deux 
Initiatives populalres comme les seules mesures de preven
tlon et, subsldialrement, je vous lnvlte a soutenlr les deux 
propositlons de renvol pour qu'un contre-projet digne de ce 
nom soit au molns oppose aux deux Initiatives. 

Ehrler Melchlor (C, AG): Ich nehme zu dl:liti:>elden Initiati
ven Stellung, und zwar aus der Sicht einer Region, die ge
lernt hat, mit Kernkraftwerken zu leben. Ich wohne weniger 
als zehn KIiometer von Beznau entfernt, bis Leibstadt wer
den es etwa 15 KIiometer sein. In der näheren Umgebung 
hat es weitere lnstitutlonen, die mit Kernkraft Im weiteren 
Sinn zu tun haben. Wir haben beispielsweise das Zwilag. 
Wir sind im Dorf an ein Fernwärmenetz eines KKW ange
schlossen und bezahlen dafür wahrscheinlich mehr, als 
wenn wir zuhause mit Öl heizen würden - kurzum: Ich 
mOchte die Sicht einer Region einbringen, die in den letzten 
Jahren gelernt hat, mit der Kernkraft zu leben. 
Ein erster Punkt Ist die Sicherheit. Ich glaube nicht, dass die 
Bevölkerung in meiner Region fahrlässiger mit Sicherheits
fragen umgeht, als es anderswo der Fall ist Ich bin davon 
Oberzeugt, dass Sicherheit auch bei uns eine sehr hohe 
Priorität hat. Ich erlebe es aber auch tagtägllch, dass gesagt 
wird: Wenn die Sicherheitsanforderungen erlüllt sind, soll 
man den Wirtschaftsfaktor weiter nutzen. 
Ich möchte Ihnen ganz kurz darlegen, weshalb Kernkraft in 
unserer Region ein sehr wichtiger wirtschaftlicher Faktor Ist. 
Es geht bei uns zuerst einmal um die Arbeitsplätze. Ich 
nehme das Belsplel Lelbstadt. Lelbstadt hat Ober 400 Mitar
beiter. Die Kernkraftwerke geben Arbeit für sehr vlele Zulie
ferbetriebe. Sie beziehen Dienstleistungen In normalen 
Zeiten und besonders auch dann, wenn es um die Revision 
geht - kurzum: Wir haben einen wirtschaftlichen Faktor, der 
für die Region sehr wichtig Ist, der auch für die Gemeinden 
sehr wichtig Ist. 
Wir sind In unserer Region natürlich der Überzeugung, dess 
man dann, wenn es in der Frage der Sicherheit zu keinen 
Veränderungen, zu keinen neuen Einschätzungen kommt, 
qlese Vorteile nicht preisgeben soll. Und wir sind auch der 
Uberzeugung, dass das Ganze, wenn die Kernkraftwerke 
unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen Ulnger lau
fen können, entsprechend wirtschaftlicher Ist. 
Ich ziehe die folgenden Schlussfolgerungen: Auch für uns Ist 
klar, dess zuerst die Sicherheit kommt. Aber wenn die Si
cherheitsanforderungen erfCdlt sind, mOchten wir das, was In 
der Region aufgabaut worden Ist. auch tatsächlich nutzen. 
Wir mOchten nicht, dass Ersatzlösungen gesucht werden 
und die wirtschaftlichen Vorteile dann nicht mehr bei uns, 
sondern anderswo sind. Wir möchten auch nicht auf Ersatz
lösungen einschwenken, deren Potenzial eher klein ist. In ei
nem Satz zusammengefasst: Wir möchten diesen wichtigen 
Wirtschaftsfaktor In der Region weiter nutzen. 
Ich bitte Sie deshalb, die beiden lnltlatlven zur Ablehnung zu 
empfehlen. 
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Pedrlna Fabio (S, Tl): lnnanzitutto una nota prellminare di 
carattere personale. Da studente, negli annl settanta, ho vis
suto le manlfestazionl popolari di Kalseraugst e Gösgen, 
eome pure l'opposizione al progetto dl deposito dl scorie nu
cleari In Tieino, piu preclsamente nella val Canaria, presso II 
Rltom, nel mio eomune dl orlgfne, Alrolo. 
1 motivi di opposlzione aJ nucleare dl allora permangono va
lidi ancora oggl: una tecnologia molto problematica e rl
schiosa, appllcata lrresponsabilmente, visto ehe non sl e 
ancora in grado dl dominare tutto il eielo; decisioni prese da 
pochi sopra la testa della popolazione; una fade quasi reli
glosa nelle capaclta di soluzlone tecnlca, dimentlcandosl 
ehe anehe il fattore umano puo essere origine dl dlsastrl 
enormi; eostl e perlcoll scarlcati sulla eollettlvlta per poter 
rendere reddltlzjo cio ehe non lo sarebbe, e lo stravolgl
mento delle proposte della legge in diseusslone da parte 
della lobby atomlca ne sono una sempllce conferma al 
giorno d'oggl. 
Mi rifaccio ad un eminente specialista in materia, Lester 
Brown, fondatore del •Worldwatch Institute», cltato proprlo 
ieri dal «Corriere del Tieino» su queste tema. Egli dice: «II 
eomunismo e erollato perehe i suoi prezzi non dieevano la 
verita economiea .... II capltalismo rischla di erollare perche i 
suoi prezzi non dieono la verlta ecologica.» L:energia e dl 
certo un fattore strateglco per lo sviluppo economico, ma lo 
e anehe per lo svlluppo amblentale, qulndl per la qualita dl 
vlta. La catena della sieurezza atomica non e stata fin qul 
ehlusa, malgrado gll enorrni lnvestimentl pubbllcl nella rl
cerca. II mlo e qulndi un appello all'abbandono del vleolo 
eleco del nucleare, poiche, come mostrano le esperlenze sln 
qul accumulate, e fatto dl fortuna e sfortuna, sotto II cul cap
pello possono perire o essere menomate mlgllala e mlgllala 
dl persone, non di polll. E rltengo ehe vie alternative e valide 
eslstono, basta volerle percorrere, basta volervl lnvestire. 
Oltre all'aneora enorme potenziale di risparmlo dato dall'at
tuale uso lneffieiente dell'energia, fra le energle alternative 
emerge con forza !'enorme potenziale dell'energla def vento. 
Cito nuovamente Lester Brown: «Quello ehe oggi funzfona 
eol petrollo e l'energla nueleare funzlonera eol vento e l'ac
qua, dai quall sl estrarra l'idrogeno» - il mlglior combustlblle 
possibile, poiche e pullte, facile da ottenere e economlco. E 
dlce ancora: «Si stima ehe II potenziale dl produzlone eollca 
di tre soll Stati - Texas, Kansas e Dakota def Nord - possa 
soddisfare II fabblsogno elettrieo di tutti gll Statl Unlti.» E In• 
dica ehe progressl enorml eon l'eollca sono statt reglstratl 
anche In Danfmarca e nella Germania del Nord. 
Ora, II eontroprogetto indiretto del Consigllo federale e stato 
nel frattempo sdentato nel suol puntl essenzial! dalla lobby 
dell'atomo af Consfglio degli Statl e in commisslone, ad 
esempio non limltando la durata dell'eserclzlo delle centrali 
nuclearl, straleiando II divieto di trattamento delle scorie, mu• 
tilando i dirltti di codeclsione popolare sulle seelte di insedla
mento. Le iniziative popolari «Moratoria piu» e «Corrente 
senza nueleare» sono per eontro una risposta conereta, co
erente e pratlcablle rispetto al probleml energetlcl odlemi e 
del futuro, In dlrezlone dl quello sviluppo sostenlblle voluto e 
codlficato nella Costituzione federale. Oggl possiamo decl
dere di cambiare rotta. Usclre dal vlcolo cieco del nueleare 
non solo e posslblle ma e anche giudlzioso, necessario, am
blentalmente oltre ehe economfcamente auspicablle. 
Vi invito a eogliere quest'ottlma occasione per camblare 
rotta sostenendo le due inlziatlve popolari. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est inte"ompu 
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Stinderat/Consell des Etats 13.12.01 (Erstrat - Premier Conseil) 
Sliinderaf/Consell des Etats 13.12.01 (Fortsetzung- Bulte) 

Bericht UREK-NR 18 02 02 
Rappnrt CEATE-CN 18.02.!12 
Nationalrat/Conseil natlonal 22.03.02 (Frist - Delal) 
Natlonatrat/Consell national 20.06.02 (Zweitrat - Oeuxieme Conselij 
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Fortse~ng- Suite) 
Natlonalrat/Consell national 20.06.02 (Fortsetzung - SUlts) 

Jossen Peter (S, VS): Auch Ich bitte Sie, den beiden Initiati
ven - «Strom ohne Atom» und «Moratorl um plus• - zuzu
stimmen. Ich möchte, auch wenn Ich akustisch ein bisschen 
Probleme habe, dem Argumentationskatalog noch ein Argu
ment hinzufügen, und zwar ein reglonalpolltlsches und ein 
ökonomisches. 
Seit einigen Jahren hat sich In den Rand- und Berggebieten 
die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Standortkantone fOr 
Wasserkraftwerke und die Atomkraftwerkgegner Im gleichen 
Boot sitzen. Das war nicht Immer so, das gehört aber heute 
sozusagen zum sicheren Wissen der Menschheit. Wir wis
sen, dass die Dinge einfach sind: Je weniger Atomstrom, Je 
weniger Abhängigkeit, desto höher der Stellenwert der Spit
zenenergie aus der Wasserkraft. Je weniger AKW In den 
Zentren stehen, desto eher wird In die Energieeffizienz In
vestiert - sie wird Oberall Im lande, also auch In den 
Randregionen und nicht bloss In den Zentren, beschäftl
gungswlrksam -, und desto höher Ist dieser lnvestltlonsan
tell. Wir haben In unseren Gegenden beispielsweise 
Traumvoraussetzungen tor die Solarenergie, wir sind auch 
prädestiniert fOr die Energieeffizienz. Wir haben kleine Bau-
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unternehmungen, wir haben einen grossen Nachholbedarf 
bei den Gebäudesanierungen. Deshalb sind wir der Auffas
sung, dass in diesem Gebiet die beiden alten Postulate, 
nämlich Arbeit und Umwelt, verbunden werden können. 
Genau aus diesem Grund brauchen wir die Unterstützung 
einer Energiepolitik, die aus dem gefährlichen Atomstrom 
aussteigen will. Genau deshalb brauchen wir die Unterstüt
zung für diese beiden Initiativen. 

Beck Serge (L, VD): Je decline egalement mes lnterits: Je 
suls president de la Federation romande pour l'energie, qui 
groupe des producteurs, des distrlbuteurs et des consom
mateurs d'energle. Pour ces dernlers, pour les consomma
teurs, quelles sont les solutions - Immediates ou mime a 
terme - de substltutlon pour 40 pour cent de leur consom
malion qul provlent de l'energle electrique d'orlglne nu
clealre? 
Les opposants ont beau brasser de l'alr comme les hellces 
qu'lls defendent, cela ne prodult pas un seul kllowattheure 
supplementafre. L:economle et les citoyens de notre pays ne 
peuvent se permettre d't\tre en rupture d'approvlslonne
ment. Une vision responsable postule que nous n'arrilions 
pas par confort moral egolste nos centrales nuclealres pour 
importer, par le reseau maille europeen, de l'energie pro
dulte allleurs dans des condltlons envlronnementales que 
nous ne maftrlsons pas et que nous ne connaissons pas, en 
particulier dans les pays de l'Est. 
En parlant de reseau, constatons egalement qu'II n'y a plus 
d'autonomle cantonale en matlere d'approvlslonnement en 
energie. Tous les cantons sont lnterdependants et solldalres 
pour l'approvlsionnement en energle, comme Hs doivent 
l't\tre pour le traltement des dechets qui en decoulent. II con
vient donc que ceux qui s'assolent generalement sur le fede
rallsme pour developper une vision centrallsee de la soclete 
ne ressortent pas cet argument dans un contexte pratlque 
qui demontre la globalite du probleme. 
L:energie nuclealre, plus precisement la fission nuclealre, 
n'est certes pas ideale et je le reconnais avec un certaln 
nombre de preopinants, mais elle presente, tace ä l'augmen
talion de la charge en C02 sur l'envlronnement, une solutlon 
de transftlon parfaltement orientee dans le sens du develop
pement durable. En attendant le developpement prometteur 
de 1a fusion nuclealre, de la geothermie ou d'autres energles 
renouvelables, II est indispensable d'assumer de maniere 
responsable l'approvislonnement de notre pays. 
Quant au traitement des dechets, eh bien la, je peux rejoin
dre M. Wiederkehr quant ä l'incapacite de certalns pays de 
l'Est ä garer les dechets nucleaires, et la loi prend un certaln 
nombre de dlspositions qul dolvent nous empächer de pro
ceder ä des exportations Irresponsables. Mals en allant plus 
loin, II convient de constater que la technologle de gestlon 
des dechets est maitrlsee techniquement. II n'y a qu'ä volr 
ce que realisent les pays nordiques qui ont dejä en actlvite 
des depOts pour dechets de falble et de moyenne radloacli
vlte et qul sont ä bout touchant avec les technologles des 
depOts de dechets pour la haute radioactlvite. Mals cette 
technologie n'est pas mattrlsee polltiquement parce que cer
talns, et certalns parmi nous, jouent sur les angolsses, sur 
les cliches et les caricatures en brandlssant des epouvan
tails comme Tchernobyl, alors que Justement, par les posl
tlons polltlques qu'ils defendent. ils vont nous contralndre, 
dans 10, 15 ou 20 ans, ä recourir peut-4tre ä l'approvlslon
nement en provenance de centrales nuclealres qui presen
tent des dangers. 
Une attltude responsable de notre pays, c'est d'assumer ia 
produclion qul lul est necessaire dans la plus ampie mesure 
posslbie et surtout, de tralter ici les dechets nuclealres. Or, 
force est de constater que ceux qui s'opposent aujourd'hul ä 
l'exploltatlon des centrales sont egalement ceux qui s'oppo
sent ä 1a construction de depOts de dechets nuclealres chez 
nous et qul polltlquement font tout pour Ja retarder et, par 
consequent, ceux qui, par une attltude irresponsable, font 
encourir a notre environnement davantage de rlsques. 
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Je ne peux que vous lnvlter ä rejeter les deux Initiatives po
pulalres et ä adopter le projet de lol tel que retenu par la 
commlsslon. 

Gysln Remo (S, BS): Die bundesritllche Botschaft Ober
zeugt in keiner Weise. Der Bundesrat setzt weiterhin auf die 
Kernkraftwerke und schlägt hiermit einen völlig falschen 
Weg ein. Er hat offenbar nichts gelernt, weder aus aKalser
augst» noch aus «Tschernobyl». Der Bundesrat tut so, als 
ob es «Kalseraugst» gar nie gegeben hätte. Er Qbergeht 
hiermit einen 20-jährlgen erfolgreichen Kampf gegen die 
AKW. Ich darf daran erinnern, dass 1969 der erste Ent
scheid Ober die Einzonung des Baugeländes des A-Werkes 
gefällt wurde, 1985 wurde dann die Rahmenbewilligung fQr 
das AKW Kalseraugst erteilt, 1988 wurde in den eidgenössi
schen Räten die Motion fOr die so genannte Nichtrealisie
rung des AKW Kalseraugst eingereicht, und 1989 erfolgte 
die definitive Liquidierung des AKW-Projektes Kalseraugst. 
Diese Abläufe kommen mir wieder in Erinnerung, und mich 
dOnkt, dass sich der Bundesrat auf einem ähnlichen Pfed 
bewegt wie damals bei Kaiseraugst. Diese Geschichte hat 
uns 320 Millionen Franken gekostet. Wenn Sie das AKW 
Graben dazuzählen, das nie existiert hat, dann kommen wir 
auf eine Summe von Ober einer halben MIiiiarde Franken. 
Auch an « Tschernobyl» im Jahre 1986 kann Ich mich gut er
Innern - Sie sich sicher auch -, an das unermessliche Leid 
in der Ukraine, In Welssrussiand und in Russland. Die gross
räumige Verstrahlung, die Ober ganz Europa ging, war auch 
in der Schweiz zu sparen. Es gab damals Aufrufe, wir sollten 
keine Frischmilch und auch keine pasteurisierte MIich mehr 
trinken, wir sollten auf frische Nahrungsmittel verzichten; die 
zweijährigen und jQngeren Kinder seien besonders gefähr
det. 
Der Bundesrat wählt eine völlig falsche Strategie - In einem 
Moment, In dem Alternativen In Sicht sind. Vertiefen wir die 
Risikobetrachtung: Nicht nur die Unfallgefahr durch techno
logisches und menschliches Versagen steht Im Vordergrund, 
sondern mit dem 11. September 2001 auch die Verletzbar
kelt der AKW durch den Terrorismus. 
Herr Bundesrat, Terrorismus Ist nicht ganz neu, aber in der 
Botschaft wird diese Problematik nicht angesprochen. Auf
grund seiner Aktualität stelle Ich Ihnen folgende Fragen: 
Können wir unsere Atomanlagen in der Schweiz gegen Ter
rorattacken schützen? Wie können wir sie allenfalls schüt
zen? Gibt es auch Schadenschätzungen? Wie Ist hier die 
Politik des Bundesrates? 
Über die Transport- und Lagerungsrlslken Ist genug gespro
chen worden. Ich möchte einfach daran erinnern, dass diese 
hochgefährliche Fracht - radioaktiver Atommoll - regelmäs
sig an dicht besiedelten Gebieten vorbeigefahren wird. 
In Basel haben wir noch eine besondere Bedrohung, näm
lich Fessenhelm. Wir wissen - das Ist wissenschaftlich be
legt -, dass Fessenheim, in der Nähe von Strassburg, in 
einem gefährdeten Erdbebengebiet liegt. Die nordwest
schweizerische Bevölkerung mit und um Basel Ist hier ge
fährdet. Auch hier meine Fragen an Sie, Herr Bundesrat: 
Was macht der Bundesrat zum Schutz dieses grossen Be
völkerungskreises? Wie gehen Sie mit den französischen 
Behörden um in Bezug auf Fessenheim, das wirklich auf un
sicherem Boden - erdbebengefährdet - liegt? 
Ein Hinweis zur Akzeptanz von AKW In der Bevölkerung: Die 
Akzeptanz Ist heute „ nach einer Umfrage von Unlvox Im 
letzten Jahr - noch schlechter, als sie damals nach 
«Tschernobyl» war. Damals gab es In der Schweiz eine Ab
lehnung der AKW von rund 60 Prozent, und heute haben wir 
76 Prozent Ablehnende. 
Wir sind In der Schweiz nicht alleine. Sie haben letzte Wo
che gelesen, dass Im Staate Nevada die Bevölkerung und 
viel Prominenz gegen die AtommOllanlage kämpften. In der 
österreichischen Verfassung ist verankert, dass auf dem Ge
biet von Österreich Atomkraftwerke verboten sind. Deutsch
land hat die Stilllegung von Stade auf das nächste Jahr 
beschlossen. Belgien Ist ebenfalls auf einem geordneten 
Rückzug weg von der Kernenergie. Grossbritannlen hat --
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aufgrund eines neuen Berichtes Ober die Kernanlagen -
festgestellt, dass diese zu risikoreich und zu teuer sind, und 
hiermit eine Kehrtwende in seiner Politik vorgenommen; das 
können Sie im aNew Scientlstu vom Dezember des letzten 
Jahres nachlesen. Die EU hat auch umgeschwenkt. Sie ist 
nicht mehr bereit, Forschungsgelder In die Kernreaktorenbe
relche zu steuern. statt dessen werden 810 Mllllonen Euro 
in die Forschung im Bereich erneuerbare Energle geleitet. 
Lassen Sie mich auf 1978 zuruckblenden: Seither hat näm
lich Basel-Stadt ein Gesetz betreffend den Schutz der Bevöl
kerung vor Atomkraftwerken. Ich lese Ihnen daraus ganz 
kurz vor: aDle Behörden des Kantons Basel-Stadt sind ver
pflichtet, .••• mit allen Ihnen zur Verfügung stehenden rechtli
chen und polltlschan Mitteln darauf hinzuwirken, dass auf 
dem Kantonsgeblet oder In dessen Nachbarschaft keine 
Atomkraftwerke nach dem Prinzip der Kernspaltung und 
keine Aufbereitungsanlagen fQr Kernbrennstoffe oder Lager
statten für mittel- und hochradloaktlve Rückstande errichtet 
werden.» Dieser Entscheid Ist In der neuesten Verfassungs
diskussion im Kanton Basel-Stadt erhärtet worden. Wir ha
ben mehrheitlich beschlossen - das zeigt, dass die Haltung 
in unserer Bevölkerung einhellig gegen die AKW ist -, fol
genden Text In die Verfassung aufzunehmen: «Der Kanton 
wendet sich gegen die Nutzung von Kernenergie und hält 
keine Beteiligung an Kernkraftwerken ... 
Ich bitte Sie, die beiden Atom-Initiativen zu unterstützen. 

Graf Maya (G, BL): Sie sehen, dass wir In der Region Basel 
besonders sensibilisiert sind ln Bezug auf Atomkraftwerke. 
Dies hat mein Vorredner aus dem Kanton Basel-stadt be
wiesen, das wird auch meine Nachrednerln, Frau Fetz. be
weisen. Auch In unserer Kantonsverfassung steht, dass wir 
uns gegen Atomkraftwerke In benachbarten Kantonen weh
ren. 
Atomenergie ist keine nachhaltige Energie und somit nie 
eine Zukunftstechnologie für unseren Strombedarf, die wir 
Grunen unterstützen können. Atomenergie Ist punkto Si
cherheit ein Pulverfass mit unvorstellbaren Folgen. Haben 
Sie vielleicht wenigstens einmal In einem FIim gesehen, wie 
es heute noch, 16 Jahre danach, In Tschernobyl aussieht? 
Wie die Umgebung aussieht? Welch unsägliches Leid Ober 
mehr als eine MIiiion Menschen, Kinder und Erwachsene, 
hereingebrochen ist? Welche Fläche Land noch heute und 
auf fast unendliche Zelt unfruchtbar bleiben wird? Ein sol
ches Risiko kann und will ich nicht verantworten, und auch 
wir als Gesellschaft sollten dies nicht verantworten. Die 
Atomenergie hinterlässt mit ihrem radioaktiven Atommüll un
seren nächsten Generationen und dem Lebensraum Erde 
während Hunderttausenden von Jahren, Abertausenden von 
Jahren schädliche Belastungen. Das kann und will ich nicht 
verantworten; das können wir als Gesellschaft nicht verant
worten. Darum bin Ich entschieden für einen Ausstieg - lie
ber heute schon als morgen. 
Die beiden vorliegenden Initiativen zeigen uns einen Weg. 
Ein weiterer Weg sind die Alternativenergien, die wir zum 
heutigen Zeitpunkt als Ersatz zur Verfügung haben. Es 
spricht kein Argument dagegen, dass wir unseren Atom
strom allmählich durch alternative Energien Im Inland und 
durch Windenergie aus dem Ausland ersetzen. Sogar das 
Bundesamt für Energie schreibt in seinem Gutachten: alm 
Falle einer Annahme der Atom-Initiativen wären Windstrom
Importe eine vielversprechende Alternative zur Kernenergie, 
zusammen mit der rationellen stromverwendung und den 
übrigen erneuerbaren Energien.• Also: Gehen wir diesen 
Weg! Beginnen wir heute mit dem Ausstieg aus der Atom
energie, hier In der Diskussion und im Kopf, und dann setzen 
wir Ihn um! 

Fetz Anita (S, BS): Es gibt Themen, die fOr eine politische 
Biographie prägend sind, fOr meine war und ist es Kaiser
augst und der Kampf gegen die Atomtechnologie, genauso 
wie auch fOr Herrn Fischer, wie er sagt. Wir sind auch schon 
seit mehr als zwanzig Jahren auf diesem polltlschen Feld 
Kontrahenten und werden es bis zum Ausstieg, den wir -

das kann Ich Ihnen segen, Herr Fischer - erzwingen wer
den, bleiben. 
Ich komme aus einer Region, In der man mit dieser Frage 
ganz einfach politisiert wurde, wenn man ein AKW wie Kal
seraugst vor die Nase gesetzt bekommen hat. Ich habe da
mals als Schülerin mitgeholfen, den Platz zu besetzen, im 
Wissen darum, dass es eine schreiende Ungerechtigkeit Ist, 
ein AKW dort zu bauen, wenn eine ganze Region dieses 
AKW nicht haben will; wir haben damals Recht bekommen. 
Die Verhinderung von Kaiseraugst war und Ist der Sargnagel 
für die Atomwirtschaft In der Schweiz und auch der Einstieg 
In den Ausstieg. 
Ich bin Im März 1989, als In diesem Saal Ober die Entschädl• 
gung im Zusammenhang mit Kalseraugst gesprochen 
wurde, hier gewesen und habe als Junge Nationalrätin mitge
holfen, dieses AKW zu beerdigen. Was uns nicht gelungen 
Ist - das werden wir dieses Mal durchsetzen - Ist, dass die 
Entschädigung nicht auf Kosten der Steuerzahler geht. Die 
Atomwirtschaft hat sich ihre Fehllnvestltlonen in Kaiseraugst 
und Graben - Immerhin zusammen 580 MIiiionen Franken -
vergolden lassen. Das war damals ein Skandal; es war der 
politische Preis, damit auf diese AKW verzichtet werden 
konnte. Diese Fehlinvestitionen auf Kosten des steuerzah
lers werden wir nicht mehr zulassen. 
Ich werde nicht mehr alle Gründe auffQhren, die gegen den 
Atomstrom sprechen; das haben meine Vorrednerinnen und 
Vorredner ausgezeichnet gemacht. Ich möchte mir nur noch 
erlauben, zwei oder drei Bemerkungen zu machen, die man 
auch In einer polltlschen Geschichte nicht vergessen darf. 
Die AKW In der Schweiz sind mit einer der grössten polltl
schen Lügen, die In diesem Land Je geäussert worden Ist, 
durchgesetzt worden. Man hat uns damals versprochen, es 
werde kein einziges Atomkraftwerk In der Schweiz geben, 
solange die Entsorgungsfrage nicht gelöst sei. Sie Ist heute 
noch nicht gelöst, wir exportieren das einfach. Wir exportie
ren unseren nuklearen MOii nach Sellafield und La Hague 
und helfen mit, dort ganze Landstriche zu verseuchen. Die 
Krebsraten der Menschen, die dort leben, sind wegen der 
nachweisbaren nuklearen Verseuchung mit unserem 
schweizerischen Atommüll eindeutig erhöht. 
Zu den Kommissionsberatungen zum Kemenerglegesetz 
kann Ich eigentlich nur so viel sagen: Warum helsst das Ding 
eigentlich noch Kernenergiegesetz? Ich WOrde es nicht KEG 
nennen, sondern AFG: Atomförderungsgesetz. Das Ist näm
lich nach der natlonalrätlichen Debatte daraus geworden. 
Wes Geistes Kind das Ist, sieht man schon daran, wer die 
Kommission hier vorne als Sprecher vertritt. Weiteres 
braucht man zum Thema eigentlich nicht mehr zu sagen. 
Schauen wir Jetzt nach dem kurzen historischen Rückblick In 
die Zukunft. Ich kann Ihnen sagen: Der geordnete, schritt• 
weise Ausstieg aus der Atomtechnologie In der Schweiz Ist 
machbar; das Ist heute vollkommen klar. Der Ausstieg Ist 
auch flnanzlerber, er wird nämlich ungefähr eine MIiiiarde 
Franken kosten. Das sind Zahlen, die die Atomwirtschaft 
ausgerechnet hat; wir können diese also sozusagen als Ba
sis nehmen. Das Ist nun wirklich ein Klacks, wenn wir es mit 
den Subventionen vergleichen, die diese Wirtschaft seit 
Jahrzehnten auf Kosten der Steuerzahler bekommt. 
Wir haben folgende Rechnung gemacht - auch das ein klei
ner Hinweis an die Seite der Marktfundamentalisten In die
sem Saal -: Die Atomtechnologie wird In der Schweiz so 
hoch subventioniert, dass eine KIiowattstunde Atomstrom, 
WOrde man einen marktgerechten Preis fordern, 3 Franken 
kosten würde - 3 Franken, wenn man das marktwirtschaft
lich berechnete. Daran sehen Sie, worum es In diesem Saal 
beim Festhalten an der Option Atom geht. Es geht nämlich 
nur darum - der Ausstieg wird kommen, weil er vernünftig 
ist -, die Kosten des Ausstieges rar die Atomwirtschaft so 
gut wie möglich hochzufahren, um sich noch einmal auf Kos
ten des steuerzahlers zu bereichern. 
Ich kenn Ihnen sagen, Ich mache mir keine Illusionen, dass 
hier In diesem Saal Irgendetwas Im Bereich der Atomtechno
logie verändert wird. Ich bemühe mich hier nicht mehr, die 
Mehrheit zu überzeugen, denn Ich welss - Ich habe es sel
ber erlebt-, dass die Atompolitik In der Schweiz nicht In die-
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sen helllgen Hallen gemacht, sondern ausserhalb des 
Bundeshauses korrigiert wird. Das wird auch in diesem Fall 
so sein. 
Ein letzter Satz, liebe Lillane: Ich denke, dass heute der 
Startpunkt ist, wieder die Leute zu mobilisieren, die schon 
einmal In diesem Land dafOr gesorgt haben, dass wir nicht 
nur der Atomwirtschaft ausgesetzt sind. Also, liebe Leute In 
den Umweltverbänden, In den Regionen und Organisatio
nen, macht euch bereit, wir werden wieder mobllisleren und 
den Ausstieg zusammen mit dem Volk bewerkstelligen, weil 
hier drin nicht der ökonomische Sachverstand vorherr
schend ist! 

Gross Jost (S, TG): Die Kernenergiehaftpflicht Ist In einem 
separaten Bundesgesetz geregelt, und zwar als Gefähr
dungshaftung, d. h. als Haftung fOr Jedes Risiko, das sich In 
einem Nuklearschaden verwirklicht - unabhängig von einem 
Verschulden. Das heisst, das Modell dieser Haftung ist wie 
in anderen Risikobereichen eine sehr weit gehende Kausal
haftung nach dem Motto: Wer ein 0berdurchschnittlich ho
hes Gefahrenrisiko eingeht, soll auch weHer gehend haften -
In der Fachsprache: Rlslkolegltimation durch eine strenge 
Haftung. Zusätzllch ist diese Haftung durch ein Verslche
rungsobllgatorlum abgesichert. So weit, so gut Hält diese 
Lösung aber, was sie verspricht, oder Ist sie ein Beruhi• 
gungsmlttel, das nur Scheinsicherheit vorgaukelt? Ich 
meine: ja. Denn nukleare Risiken sind letztllch nicht ver
sicherbar; das hat die Kommissionsberatung drastisch ge
zeigt. So versichert der Bund gemäss Artikel 12 des 
Spezlalgesetzes nur bis zu einem Maximalbetrag von einer 
Milliarde Franken plus 100 Millionen Franken Zinsen und 
Verfahrenskosten. 
« Tschernobyl» hat der Bevölkerung aber neben dem nicht 
kompensierbaren Leid einen Schaden in dreistelliger Milliar
denhöhe zugefügt. Untersuchungen haben gezeigt, dass 
solche Unglücksfälle in dicht besiedelten Ländern einen 
Schaden von mehr als 1000 MIiiiarden Franken verursachen 
können. Der Betrag von einer MIiiiarde Franken Ist also ein 
Klacks; den nicht verslcherbaren Schaden WOrde die Bevöl
kerung und letztlich der Staat, vor allem die Bundessozial
versicherung, tragen. Wir sind uns bewusst: Wahrscheinlich 
würde ein Super-GAU in diesem Land das ganze System 
sozialer Sicherheit zum Einsturz bringen. International wer
den die Bagehrlichkelten gegenüber dem Staat seit dem 
11. September immer grösser; es wird sogar eine umfas
sende Staatshaftung gegen alle Arten von terroristischen 
Übergriffen gefordert. 
Deshalb mag der Antrag der Minderheit Teuscher beim Spe
zialgesetz - mit dem Antrag auf Erhöhung der Versiche
rungssumme auf 200 Milliarden Franken - auf den ersten 
Blick schockleren; aber das Ist die Realität eines Nuk
learschadens. Der Antrag der Minderheit Teuscher zeigt die 
Absurdität der aktuellen Haftpflicht- und Versicherungsrege
lung auf, die nur eine Scheinsicherheit vermittelt. 
Es kommt nun aber ein ordnungspolltlscher Einwand hinzu, 
den bürgerliche Politikerinnen und Politiker liebend gerne bei 
allen möglichen und unmögllchen Gelegenheiten vorzubrin
gen pflegen. Die Versicherung durch den Bund verfälscht 
den Wettbewerb unter den verschiedenen Energieträgern, 
vor allem zulasten der Wasserkraft. Die praktische Garan
tenstellung des Bundes Ist In Geld nicht aufzuwiegen. Der 
Bund wirft weit mehr als die eine MIiiiarde Franken zuguns
ten der Kernenergie In die Waagschale. Erneuerbare Ener
gieträger führen nicht entfernt zu ähnlichen Risiken und sind 
wegen des Fehlens dieser Garantenstellung des Bundes am 
Markt erheblich benachteillgt. 
Notwendig wäre also eine Haftpflicht oder eine verslche
rungsrechtliche Gleichbehandlung der Energieträger. Des
halb ist die angekündigte Revision des Kernenergiehaft
pflichtgesetzes zu begrüssen. Es Ist zu fordern, dass die 
Betreiber der AKW einer wirklichen Gefährdungshaftung mit 
einer realistischen Versicherungssumme unterworfen wer
den. Der Grundsatz der Wettbewerbsneutralität staatlichen 
Handelns verlangt eine volle Oberwälzung der Haftpflicht-
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prämien und der Versicherungskosten auf die Betreiber, 
oder er verlangt den Verzicht auf eine Technologie, die nicht 
versicherbare Risiken heraufbeschwört. 
Auch unter diesem Gesichtspunkt bitte ich Sie, die Initiativen 
zu unterstützen. 

Decurtlns Walter (C, GR): Ich bin Mitglied der UREK und 
vertrete de vernünftige Lösungen. Ich muss aber eingeste
hen, dass Ich mich mit diesem Geschäft schwer getan habe. 
Allgemein und grundsätzlich Ist man der Meinung, dass man 
froher oder später aus der Atomenergie aussteigen sollte. 
Die Frage ist aber: wann und wie? 
Es sind zwei grundsätzlich verschiedene Meinungen bzw. 
Standpunkte vorhanden: Auf der einen Seite sind jene, die 
sagen - wir haben das heute gehört -: Wir lassen alle Optio
nen offen; wir betreiben die Kernkraftwerke, solange es ir
gendwie geht. Irgendwann wird man das schon lösen 
können; für die heiklen Themen, wie eventueller Ausstieg 
oder Wiederaufbereitung, wird es dann in naher oder ferner 
Zukunft schon eine Lösung geben. Dann haben wir die 
zweite Gruppe, die sagt: Wir setzen uns selber ein Ziel; bis 
zu einem bestimmten Zeitpunkt steigen wir aus der Atom
energieproduktion aus. Wir setzen uns selber unter Druck, 
sodass wir bis zu diesem festgesetzten Termin die Probleme 
im Zusammenhang mit der Atomenergie gelöst haben. 
Ich selber gehöre zur zweiten Gruppe. Wenn wir uns nicht 
absolut und definitiv ein Ziel setzen und dieses Ziel auch er
reichen wollen, so treten wir In vierzig Jahren Immer noch an 
Ort. 
Von meinem Beruf her als Bauer, als Bergbauer - Berg
bauer ist genau genommen kein Beruf, es Ist eine Beru
fung - bin ich es gewöhnt, dass der Kreis In der Natur Immer 
geschlossen wird. Hier habe ich das Gefühl, dass das nicht 
der Fall Ist. Wir haben nicht alles unter Kontrolle, bei weitem 
nicht. Zum Beispiel Ist man In Schweden .und Finnland da
bei, Endlager fQr die Atomabfälle zu realisieren, und dies mit 
dem Ziel, eine Lagerung fOr 100 000 Jahre vorzusehen -
100 ooo Jahre! Da muss man schon sagen. dass das Jegli
cher Kontrolle entgleitet, haben wir doch die grösste Mühe, 
uns 3000 bis 5000 Jahre zurückzuerinnern. Wir stellen also 
einen Stoff von höchstem Gefahrenpotenzlal her, der in 
100 ooo Jahren nur zum Teil abgebaut Ist Bis jetzt hatten 
wir Glück mit den bestehenden Atomkraftwerken. Wenn 
aber etwas passieren sollte, dann rechnen auch die Exper
ten mit unwahrscheinlichen Schadenfällen. 
Die Versicherungssumme sollte ungefähr 200 MIiiiarden 
Franken betragen, haben wir gehört; besser wären 400 Milli
arden Franken, haben uns die Fachleute mitgeteilt. Ich frage 
Sie: Wer soll In einem so grossen Schadenfall noch das 
Geld entgegennehmen, wenn In der Schweiz niemand mehr 
existiert? Wir haben Ja die Erfahrung von Tschernobyl. 
Nein, ich bin aufgrund meines vielleicht etwas einfachen 
oder kleinkarierten Denkens zum Schluss gekommen, dass 
die Atomkraft nicht die Energie der Zukunft sein kann. Ich 
denke, wir müssen Irgendwo die Grenze ziehen: Bis hierher 
und nicht weiter. Die Kompensation, die für die sichere Ver
sorgung mH Energien in unserem Land nötig ist, Ist möglich: 
erneuerbare Energien voll ausnutzen, Energlesparmassnah
men Im Wohnungsbau und vor allem bei Gebäuderenovatlo
nen, im Verkehr und In der Industrie konsequent realisieren, 
und vor allem die Forschung im Bereich der subsidiären und 
erneuerbaren Energien sowie deren Anwendung vorantrei
ben. Es ist also möglich; es fehlt aber am Willen. 
Ich plädiere fQr die Initiative «Moratorium plus». Sie bedeutet 
den 0berlegten, etappenweisen Ausstieg aus der Atomener
gie mit der Möglichkeit, die Frist durch Volksentscheid um 
zehn Jahre zu verlängern. ich habe dem Gesetzentwurf in 
der Kommission auch zugestimmt, obwohl Ich der Meinung 
bin, dass die UREK das Gesetz so abgeschwächt hat -
Stichwort Nachschusspfllcht in Artikel 79 -, dass die initia
tive «Moratorium plus» dadurch eine grosse Chance beim 
Volk haben wird. 
Was geschehen ist, können wir nicht ungeschehen machen. 
Wir haben hochradloaktlven Atomabfall. Wir massen aber 
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die Verantwortung dafOr selber Obernehmen und Ihn Im ei
genen Land entsorgen. Die gefährliche Atomenergie kann 
nicht die Zukunft sein; ein Ausstieg In absehbarer Zelt muss 
möglich sein. Darum stimme ich der Initiative «Moratorium 
plus» zu. 

Marty Killn Barbara (S, ZH): Seit 1969, seit mehr als drels
sig Jahren, setzen Sie auf Atomenergie. Seit drelsslg Jahren 
wissen wir, dass Atomenergie langfrlstige Probleme verur
sacht und Abfälle produziert, die Ober Zeiträume von schlicht 
unvorstellbarer Dauer von der Biosphäre ferngehalten wer
den müssen. Seit zwanzig Jahren suchen wir nach einer Lö
sung dieses Problems, und seit zwanzig Jahren finden wir 
keine. Trotzdem setzen wir weiter auf Atomenergie und pro
duzieren weiter munter radioaktive Abfälle, ohne zu wissen, 
was wir damit tun. 
Die beiden Volkslnltlativen, um die es heute geht, wollen ei
nen Weg aus dieser Sackgasse aufzeigen. Sie wollen nicht 
länger auf eine zutiefst menschen- und lebensfeindliche 
Energieform setzen, sondern endlich die Alternativen, die 
wir durchaus haben, Im gleichen Mass forcieren. Sie wollen 
nicht länger künftige Generationen mit ungelösten Proble
men belasten, sondern der Nutzung der Atomenergie ein 
Ende setzen. 
In der Kommission war davon nicht viel zu sparen. Das 
Kernenergiegesetz, das wir heute ebenfalls beraten, kann 
auch mit sehr viel gutem WIiien nicht als Gegenvorschlag 
bezeichnet werden, sondern es Ist eher ein Gegenschlag. 
Keine Rede vom Ausstieg aus der Atomenergie, keine Rede 
von Beschränkung der Betriebsdauer der Atomkraftwerke, 
keine Rede von einer Befristung der Betrlebsbewilllgung, 
keine Rede nur schon von einer Denkpause - sondern es 
wird weiter so getan, als ob die Atomenergie die einzig mög
liche Antwort auf unseren masslosen Energieverbrauch 
wäre: Weiter so tun, als ob «Tschernobyl», «Harrisburg», 
«Sellafield» nicht passiert wären; weiter so tun, als ob wir 
die Atomenergie auch nur annähernd Im Griff hätten; weiter 
so tun, als ob der Super-GAU nicht schon passiert wäre -
dabei Ist es nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Kata
strophe Ober uns hereinbricht. 
Das Ist Im höchsten Mass verantwortungslos. Es Ist verant
wortungslos, wenn wir weiterhin für eine Energie plädieren, 
ohne zu wissen, was wir mit den anfallenden Abfällen ma
chen sollen. Es Ist verantwortungslos, die Wiederaufberei
tung der Brennelemente sogar gegen den WIiien des 
Bundesrates ins Gesetz aufzunehmen. Es ist verantwor
tungslos, nach dem 11. September 2001 einfach zu sagen: 
So etwas wird bei uns wahrscheinlich nicht passieren, wir 
klären das gelegentlich ab. Es ist verantwortungslos, unsere 
tar dreisslg Jahre gebauten AKW einfach weiterlaufen zu 
lassen. Es ist nicht zuletzt verantwortungslos, ausgerechnet 
In einer so wichtigen Frage die demokratischen Grundrechte 
derjenigen, die den radioaktiven MOii bei sich haben sollen, 
zu beschneiden. Dass keine Versicherung bereit ist, die 
höchstmöglichen Schäden eines atomaren Unfalls zu de
cken, müsste uns eigentlich stutzig machen. Offenbar Ist das 
Risiko so hoch, dass es schlicht nicht versicherbar ist 
Wir wollen zusammen mit den Initianten der beiden Atom
Initiativen diese Risiken nicht länger eingehen. Wir weisen 
dieses Kernenergiegesetz zurück und unterstatzen die bei
den Volkslnitlatlven. 

Kunz Josef (V, LU): Die beiden Initiativen «Strom ohne 
Atom» und «Moratorium plus» verfolgen das Zlel, In abseh
barer Zeit unsere Kernkraftwerke stlllzulegen. Obwohl ein 
Grossteil unserer Gesellschaft für die GrundzQge der Initiati
ven Sympathien hat, kommt man bei tieferer Hinterfragung 
der Ziele der Initiativen zur Erkenntnis, dass diese Im heuti
gen Zeltpunkt abgelehnt werden müssen. Ohne verlässliche 
Alternativenergien anstelle der Atomenergie verfügbar zu 
haben, wäre ein Ausstieg aus der Kernenergie Im Moment 
eine Gratwanderung Im Hinblick auf eine sichere, unabhän
gige Stromversorgung unseres Landes. Voraussichtlich 
müsste bei Annahme der Initiativen Strom aus Kernanlagen 

importiert werden, die vermutlich nicht dem schweizerischen 
Standard entsprechen. Dies wlre bestimmt nicht Im Sinne 
der lnltlanten. 
Das ungelöste Problem der radioaktiven Abfälle Ist vorwie
gend des Argument, welches herangezogen Wird, um die 
Kernenergie auszuschalten. Es muss Im Gegenzug von den 
Verantwortlichen national, aber auch International alles un
ternommen werden, um die hochradloaktlven Abfälle - un
abhängig von einem allfälligen Ausstieg oder einer 
Weiterführung der Kernkraftproduktion - zu entsorgen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, muss dem Bund der nötige Hand
lungssplelraum zugestanden werden, um die hochradloak
tiven Abfälle Im Inland oder eventuell Im Ausland zu 
entsorgen. Um dieses Zlel zu erreichen, muss der Einfluss 
von Gruppierungen und Umweltschutzverbänden einge
schränkt werden. 
Um einen geordneten Ausstieg aus der Atomenergie vorzu
bereiten, mOssen In unserem Land In Zukunft aber vermehrt 
Alternativenergien gefördert werden. Ich bin überzeugt, dass 
die Wasserkraft Im Wasserschloss Europas, welches die 
Schweiz Ist, bei weitem nicht ausgeschöpft Ist. Ebenso muss 
dem Rohstoff Holz, welchen wir im Überfluss haben, auch 
fOr die Energieversorgung unseres Landes mehr Beachtung 
geschenkt werden. Eine neue Energieabgabe, wie sie von 
der Kommissionsmehrheit vorgeschlagen wird, vom Volk 
aber klar abgelehnt wurde, kann ich nicht unterstützen. Viel
mehr mOsste Geld aus der allgemeinen Bundeskasse zur 
Förderung von Alternativenergien freigemacht werden. 
lch bitte Sie, die beiden Initiativen zur Ablehnung zu empfeh
len und auf das Kernenergiegesetz einzutreten. 

Hofmann Urs (S, AG): Risiken sind alltäglich. Wir alle neh
men unzähllge Gefahren bewusst In Kauf, sei es, Indem wir 
mit 120 Stundenkilometern - manche manchmal auch etwas 
schneller - auf der Autobahn fahren, sei es, dass wir auf ei-
ner Leiter Kirschen pflücken. Viele lieben auch 
das Prl nz besonderen Gefahrensituationen, 
beim Fallschirmspringen, beim Klettem und bei vlelen ande
ren Risikosportarten. 
Wir nehmen bewusst und gesellschaftlich breit abgestotzt 
auch kollektive Risiken In Kauf, die mit dem technischen 
Fortschritt verbunden sind. Wir haben Staumauern zugelas
sen und Chemiefabriken, wir transportieren gefährliche 
Gater mit Auto und Bahn, wir fliegen mit Flugzeugen. Zahl
reiche dieser Risiken haben zu unserem Wohlstand beige
tragen und die Lebensqualität der Menschen In unserem 
Land erhöht. All die zahllosen Unfälle und Katastrophen, die 
diese und andere technischen Errungenschaften mit sich 
gebracht haben, haben nicht zu deren Verbot gefOhrt, weder 
die grossen und zuvor undenkbaren - wie der legendäre Un
tergang der Titanic - noch die Terrorakte vom 11. Septem
ber 2001, noch all die alltäglichen und damit nicht weniger 
schlimmen FlugzeugabstOrze und Eisenbahnunglücke und 
Verkehrsunfälle. 
Die Erfahrungen mit der Relativität der Auswirkungen techni
scher Katastrophen haben wohl daZu gefOhrt, bei der Nut
zung ,der Kernkraft zur Energieproduktion unter dem Titel 
des technischen Fortschritts und mit dem Hinweis auf die 
Unabhängigkeit In der Versorgung mit elektrischer Energie 
Risiken für die Bevölkerung unseres Landes hinzunehmen, 
die alles andere bei weitem übertreffen, was Menschen
hände ausserhalb des Kriegshandwerks je geschaffen ha
ben. Die Atomkraft mag In wissenschaftlicher Hinsicht auch 
heute noch auf einige eine Faszination ausüben. Die Un
sichtbarkeit der radioaktiven Strahlung mag auch heute 
noch, obwohl die Umweltschäden der Wiederaufbereitung 
und die mit der Endlagerung verbundenen Risiken wirklich 
augenfällig und unbestreitbar sind, einige dazu verleiten, 
Kernenergie sogar als sauber zu bezeichnen, trotz Tscher
nobyl, das eben weit weg In der Ukraine Hegt, und trotz zahl
reicher Störfälle bei angeblich sicheren Anlagen, bei denen 
angeblich nur GIOck Schlimmeres verhindert hat. 
Eine Rechtfertigung, die Bewohnerinnen und Bewohner un
seres Landes ohne zwingende Notwendigkeit Risiken aus-
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zusetzen, die sowohl von Ihrer Schwere als auch von der 
Anzahl der potenziell Betroffenen her nur akzeptiert werden 
dürften, wenn deren Eintretenswahrscheinllchkelt nicht nur 
sehr gering, sondern gänzlich ausgeschlossen wäre, ver
mag Ich auch beim besten Willen nicht zu erblicken. Hier un
terscheidet sich die Atomkraft eben ganz entscheidend von 
allem anderen, was wir auf unserer Welt kennen. 
Alternative Technologien zur Energieproduktion sind heute 
bekannt und rasch realisierbar; wir haben es von verschie
denen Votantlnnen und Votanten gehört. Der Strommarkt ist 
International ausgerichtet, die Schweiz von ihrer Lage her 
Ideal positioniert. Die wirtschaftlichen Folgen eines Aus
stiegs aus der Kernkraft sind tragbar; das zeigen die Erfah
rungen, die man im Ausland damit machte. Es wird auch In 
der Schweiz nicht anders sein. 
Es ist bekannt und unbestreitbar, dass Kernkraftwerke wie 
alle anderen künstlich hergestellten Gebilde auch mit zuneh
mendem Alter störungsanfälllger werden. Die schweizeri
schen Kernkraftwerke der ersten Generation haben eine 
Betriebsdauer erreicht, die seinerzeit auch von den Promo
toren der Kernkraft als oberste Lebensdauer bezeichnet 
wurde - auch von Ihnen, Herr Fischer, wir könnten das 
nachschauen. Auch bei grösstmöglicher Vorsicht im Betrieb, 
bei bestmöglicher NachrOstung und mit bestausgebildeten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden die Risiken mit je
dem Jahr Immer grösser. Daran ändert sich auch nichts, 
wenn hier Im Saal wie seit eh und je die Sicherheit gerade 
der schweizerischen Atomkraftwerke beschworen wird. Nie
mand von Ihnen, auch nicht Herr Speck, kann eine Garantie 
dafOr geben, dass nicht aus menschlichem Versagen oder 
Mutwillen, dass nicht aus technischer Fehlerhaftigkelt eine 
Zerstörung ohnegleichen Ober unser Land gebracht wird. 
Indem Sie heute zu einer Weiterführung dieser Technologie 
Ja sagen, Obernehmen Sie die Verantwortung für all das, 
was geschehen kann. Sind Sie dazu wirklich bereit? Selbst 
wenn Sie es waren - diese Verantwortung kann kein 
Mensch Obernehmen. Die Unversehrtheit unserer Bevölke
rung darf nicht weiterhin In der Hoffnung auf die absolute 
Beherrschbarkeit der Technik oder aus politischem Prestige
denken aufs Spiel gesetzt werden. Mit dem Kernenergiege
setz In der Fassung, wie sie vom Bundesrat oder von der 
Mehrheit der Kommission vorgelegt wird, schaffen wir in kei
ner Weise entscheidend mehr Sicherheit, sondern vertrauen 
bloss weiterhin darauf, dass nicht passiert, was nicht passie
ren darf. 
Die Volksinitiativen «Moratorium plus» und «Strom ohne 
Atom» stellen den Schutz der Bevölkerung Ober Ideologie, 
Ober den Glauben an die Unfehlbarkeit menschlicher Werke 
und Ober reines Wirtschaftlichkeitsdenken. Sie verdienen 
deshalb unsere Unterstützung. 

Aeppll Wartmann Regine (S, ZH): Ich möchte zuerst meine 
Interessenbindung offen legen. Ich spreche hier als Präsi
dentin der Agentur fOr erneuerbare Energien und Energieef
fizienz. 
Ich frage mich In diesem Zusammenhang Immer wieder, was 
es denn noch braucht, bis auch In diesem Saal erkannt wird, 
dass der Atomstrom und die Atomkraftwerke keine Zukunft 
haben. Offenbar vermögen weder Katastrophen und Atten
tate noch ökonomische Erkenntnisse Ober die Unwirtschaft
lichkeit und die fehlende Wettbewerbsfähigkeit der Atomkraft 
den fast religiös anmutenden Glauben an die Atomtechnolo
gie zu erschüttern. Der Glaube vermag zwar vielleicht Berge 
zu versetzen, aber als Instrument zur Lösung realer Pro
bleme und zur Gestaltung der künftigen Energieversorgung 
unseres Landes Ist er wenig tauglich. Dabei wissen wir 
schon lange, dass sich unsere Energieversorgung langfristig 
auf erneuerbare Energien stützen muss, wenn wir unser 
Klima nicht verheizen wollen. Die Atomenergie Ist keine Al
ternative dazu, denn die damit verbundenen Risiken sind 
viel zu hoch. Dazu kommt, dass auch Uran In wenigen Jahr• 
zehnten nicht mehr zur Verfügung stehen wird. 
Ein Land, das schon Jetzt auf rationelle Energieverwendung 
und erneuerbare Energien setzt, hat einen Vorsprung auf 
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andere Länder; leider gehört die Schweiz bis jetzt noch nicht 
dazu. Der Anteil an erneuerbaren Energien an die Ener
gieversorgung Ist In der Schweiz seit 1950 sogar noch ge
sunken, nämlich von 36 auf 15 Prozent. Lediglich 3,1 Pro
zent des Stroms stammen heute aus erneuerbaren Ener
gien; dazu kommt allerdings noch die Wasserkraft, die etwa 
60 Prozent des Bedarfs deckt. 
Mit der Initiative «Strom ohne Atom» wird ein realistischer 
Termin zum Ausstieg aus der Atomtechnologie gesetzt - ein 
Termin, der genügend Zeit lässt, um die bisherige Stromver
schleuderung zu bekämpfen und um zugleich die Produktion 
von Strom aus erneuerbaren Quellen voranzutreiben. 
Dazu ein paar Stichworte: Der Stromverbrauch der 250 000 
Elektroheizungen lässt sich durch Isolation halbieren oder 
durch Wärmepumpen und Holzheizungen ersetzen. 
Energiesparlampen sind schon heute bllllger als herkömmli
che Lampen, und sie brauchen im Vergleich mit herkömmli
chen Lampen bloss 20 Prozent Strom. Hunderttausende von 
alten Heizanlagen könnten durch Wärmekraftkoppelungs
Anlagen ersetzt werden. 17 Prozent des Strombedarfs könn
ten mit Strom gedeckt werden, der mit Solarzellen auf Dä
chern produziert wird. Auch die Waldholznutzung liesse sich 
problemlos verdoppeln, und organische Abfälle aus Haus
halten und Landwirtschaft könnten in grossem Ausmass 
energetisch genutzt werden. Zudem könnten bis zu 3 Pro
zent des Schweizer Strombedarfes mit Strom gedeckt wer
den, der In Windanlagen In der Schweiz produziert wird. 
Soviel an die Adresse all Jener, die sich krampfhaft an die 
These klammern, Atomstrom sei unersetzlich. Es scheint ein 
politisches Naturgesetz zu sein, dass die Bereitschaft zum 
Umstieg nur unter dem Damoklesschwert einer zeitlichen 
Befristung zum Tragen kommt. Deshalb müssen die Initia
tiven zur Annahme empfohlen werden. 
Noch ein Wort zum Gesetz: Wenn das Kernenergiegesetz 
ein echter Gegenvorschlag zu den Initiativen darstellen soll, 
so müssen die Argumente der Initianten berOckslchtlgt wer
den. Es braucht die Lenkungsabgabe von 0,3 Rappen auf 
Kernenergie zur Förderung der erneuerbaren Energien so
wie die Möglichkeit der Netzeinspeisung. Solange aber die 
Wiederaufbereitung als zulässig erklärt wird und die demo
kratischen Rechte der Standortkantone beschnitten werden, 
stellt dieses Gesetz sicher keine Alternative dar. 
Ich bitte Sie daher, die Volkslnltiatlven zur Annahme zu emp
fehlen und das Kernenergiegesetz zurackzuwelsen. 

Hollenstein Pla (G, SG): Wie es so üblich ist in diesem 
Saal, möchte auch ich meine lnteressenblndung offen legen: 
Ich bin Stlftungsrätin der Schweizerischen Energiestiftung 
(SES). 
Ich spreche zu den beiden Volksinitiativen und plädiere für 
ein Ja. Weshalb? Die Annahme der Initiativen aMoratorlum 
plus» und aStrom ohne Atom» Ist doppelt sinnvoll; einer
seits, weil damit das Gefährdungspotenzial - Vorrednerin
nen und Vorredner haben das eindrOckllch ausgefOhrt -, 
welches von AKW ausgeht. endlich ernst genommen wird, 
und andererseits - das Ist sehr bedeutungsvoll -, weil eine 
Annahme der Volksinitiativen zu mehr Stromeffizienz fOhren 
WOrde. 
Die jährlichen Zunahmen beim Stromverbrauch sind kein 
Naturgesetz, vor allem nicht In den grossen Verbrauchsseg
menten Haushaltsgeräte, Bürogeräte, Unterhaltungselektro
nik und künstliche Beleuchtung, die einen Anteil von rund 
32 Prozent am Gesamtstromverbrauch ausmachen. Mit 
stromefflzlenten Geräten und Leuchten kenn der Stromver
brauch markant reduziert werden. Fachleute kommen zum 
Schluss, dass der Energieverbrauch der Elektrogeräte um 
25 Prozent gesenkt werden kann, wenn die Stromeffizienz In 
den nächsten zehn Jahren konsequent umgesetzt wird. Das 
sind immerhin 12 Prozent des schweizerischen Elektrizitäts
verbrauchs. Dies entspricht ungefähr der Stromproduktion 
der beiden Atomkraftwerke Beznau I und II. Leider hat die 
Philosophie der letzten Jahre mit dem Prinzip der Frelwllllg• 
kelt nicht viel gebracht 
Die beiden Initiativen könnten nun den nötigen Kick fQr mehr 
Stromeffizienz bringen. Dieser Ist nötig, denn ein Ausstieg 
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aus der Atomenergiepolitik zwingt zu einer nachhaHigen 
Energiepolitik. Seit 1990 sind wir mit der Zustimmung des 
Stimmvolks auch in die Pflicht genommen, eine nachhaltige 
Energiepolltlk zu verfolgen, denn in der Bundesverfassung 
helsst es in Artikel 89 Absatz 3: «Er (der Bund) fördert die 
Entwicklung von Energietechniken, Insbesondere In den 
Bereichen des Energiesparens und der erneuerbaren Ener• 
glen ... Ausserdem hat sich die Schweiz mit der Unterzeich
nung des Kycto-Protokolls zu einer nachhaltigen Ener
giepolitik verpflichtet Dass eine C02-Anreicherung ln unse
rer Atmosphäre fOr unser Klima schädlich ist, nehmen unter
dessen die meisten hier im Saal zur Kenntnis. Wenn es um 
konkrete Massnahmen geht, um weniger Strom zu ver
schwenden, dann hapert es leider. 
Wir produzieren ja bekanntlich Stromüberschuss. Allein letz
tes Jahr produzierte die Schweiz einen Stromüberschuss 
von 10,4 MIiiiarden KIiowattstunden. Das entspricht 41 Pro
zent der gesamten Atomstromproduktion. Auch wissenswert 
ist, dass Wirtschaft und Haushalte pro Jahr 20 Milliarden 
Franken f0r Energie ausgeben. Die Energieverluste, vor al
lem ungenutzte Abwärme, machen 60 Prozent aus. So kann 
und darf es nicht weitergehen. 
Wie sieht eine klimaschonende AKW-Ersatzstrategie aus? 
Die Fachstelle der Schweizerischen Energiestiftung belegt. 
dass mit der Ausschöpfung der Verbesserung der Energie
effizienz ein Drittel Atomstrom gespert werden könnte. Ein 
weiteres Drittel des jährlich verbrauchten Atomstroms 
könnte mit verbesserter Wärmedämmung der Gebäude, mit 
Ersatz von Elektroheizungen durch Wärmepumpen, Holz
heizungen oder andere Heizsysteme eingespart werden. 
Die SES kann belegen, dess mit Strom aus erneuerbaren 
Energien und mit Blockheizwerken zwei Drittel des noch im
mer verbrauchten Atomstroms ersetzt werden könnten. 
zusammenfassend: Die mögllchen Massnahmen könnten 
mehr als eine ganze Jahresmenge Atomstrom ersetzen. 
Dies Ist nicht mehr eine Frage der technischen Möglichkei
ten, sondern, wie so oft, eine Frage des politischen WIiiens. 
Die Annahme der beiden Volksinitiativen llefert den nötigen 
Kick tor die Verwirklichung des Möglichen. Wir tun gut daran, 
die Welchen heute richtig zu stellen. Gianni Operto, Ex
EWZ-Direktor und Ex-Vizedirektor der ABB Kraftwerke AG, 
sagte Im "Tages-Anzeiger» vom 5. Januar 1998: «Wenn 
sich die Märkte öffnen, können die Kunden wählen. Die 
Kernenergie wird dann Absatzschwierigkeiten bekommen.» 
Dies war eine weise Voraussicht, die uns zum richtigen Han
deln - konkret: zum Atomausstieg motiviert. Ich schllesse 
mit einem Zitat von Bundesrat Morltz Leuenberger Im «Ta
ges-Anzeiger" vom März 1999. Er sagte zur Energiepolitik: 
«Jetzt den Ausstieg aus der Atomenergie vorzubereiten, 
scheint mir schlichtweg realistisch, und es bietet eine 
Chance rar Alternativen.» 
Darum zweimal Ja - nutzen wir diese Chance! 

stump Doris (S, AG): Auch Ich lege zuerst meine Interes
senbindungen offen: Ich bin Stlftungsrätln der Schweizeri
schen Energiestiftung, und Ich lebe im Kanton Aargau. Ich 
habe nicht gelernt, mit den Atomkraftwerken In meiner 
nächsten Umgebung zu leben, dies vielleicht auch deshalb, 
weil ich nicht Verwaltungsrätin In Irgendeinem der Werke bin. 
Die Jodtabletten in meinem Sanitätsschrank erinnern mich 
täglich daran, dass eine Bedrohung de ist. 
Ich unterstütze deshalb die beiden Initiativen, die den Aus
stieg aus der Atomenergieproduktion fordern, und ich lehne 
das vorliegende Gesetz ab, well es die Gefahren der Atom
energie Oberhaupt nicht ernst nimmt und somit unsere Zu
kunft und die unserer Nachkommen in höchstem Grade 
belastet und gefährdet Die Gefährdungen, denen wir durch 
die Atomenergieproduktion ausgesetzt werden, sind gewal
tig, und zwar nicht nur bei Unfällen oder Sabotageakten. 
Auch die alltägliche Produktion von Atomstrom belastet die 
Beschäftigten In den Atomkraftwerken und verursacht gra
vierende Krankheiten, die auch f0r unser Gesundheitswesen 
eine grosse Belastung bedeuten. Die aktuellen Diskussio
nen zu unserem Gesundheitswesen zeigen, dass wir an die 

Grenzen der Flnanzierbarkelt stossen. Statt aber Ursachen 
von Krankheiten zu bekämpfen, d. h., krankheltsauslösende 
Substanzen ganz zu verbannen, produzieren wir weiterhin 
sorglos Umweltbelastungen - In unserem Zusammenhang 
radioaktive Strahlungen - und betreiben weiterhin eine Sym
ptombekämptung, die f0r das Gesundheitswesen schlless
llch ruinös Ist. 
Dass radioaktive Strahlungen unsere Gesundheit massiv 
gefährden, wird im Grundsatz Ja nicht bestritten. Die Sicher
heitsvorschriften In den Atomanlagen sind auch entspre
chend restriktiv. Trotzdem können nie alle Risiken ausge
schaltet werden, und die Folgen sind gravierender, als Je 
vermutet wurde. Denn es können auch Schäden Im Genom 
des menschlichen Erbgutes entstehen, die f0r kommende 
Generationen zum Tragen kommen. Dies geschieht eben 
nicht nur bei grossen Unfällen, sondern auch bei Atomanla
gen, die scheinbar reibungslos betrieben werden. Es werden 
da auffällige Häutungen von Krankheiten festgesteltt, die nur 
durch radioaktive Strahlungen ausgelöst werden können. 
Seit 1989 häufen sich z. B. In der Umgebung des norddeut
schen Atomkraftwerkes KrOmmel - das liegt 35 KIiometer 
südöstlich von Hamburg - die LeukllmlefäHe bei Kindern. 
Der beobachtete Anstieg von Leukämie-Erkrankungen be
trug zwischen 1990 und 1996 Im Vergleich mit dem Durch• 
schnitt der Erkrankungen In der BRD Ober 700 Prozent 
Mehrere wissenschaftliche Studien kommen zum Schluss, 
dass nur das Atomkraftwerk für diese Hätlfung von Leu
kämie-Erkrankungen verantwortlich sein kann. 
Auch In und um Sellafleld - dort, wo die Brennstäbe aus den 
Atomkraftwerken wiederaufbereitet werden - werden bei An• 
wohnerlnnen und Anwohnern gravierende Gesundheits
schäden beobachtet. Eine Fallkontrollstudie ergab Folgen
des: Das Risiko, an Leukämie zu erkranken, nahm zu, je 
näher ein Kind bei der Anlage lebte, aber ebenso, je höher 
die Dosis war, die sein vater vor der Zeugung abbekommen 
hatte. Eine neuere Untersuchung liefert weitere Hinweise, 
dass die Atomindustrie tatsächlich transgeneratlonelle Schä
den verursacht Die Bestrahlung der Keimzellen des Vaters 
vor der Zeugung birgt für das Kind nicht nur das erhöhte Ri
siko der Leukämie-Erkrankung, sondern auch das Risiko, 
nach der 28. Schwangerschaftswoche abzusterben und tot 
geboren zu werden. Eine Untersuchung Ober die Totgebur• 
ten um Sellafleld ist ein weiteres Indiz dafür, dass Insbeson
dere die Wiederaufbereitung, aber auch ganz generell Ioni
sierende Strahlung ein Risiko fOr die Keimbahn bedeuten. 
Dass schon in der ersten Generation statistisch messbare 
und signifikante Probleme auftauchen, lässt erahnen, wel
che genetischen Folgen die Atomtechnologie für die kom
menden Generationen noch zeitigen wird. 
Im Weiteren wird aber auch die Gesundheit der Personen, 
die in der Urangewinnung tätig sind, stark gefährdet. So 
wurde bei Im Uranabbau Beschäftigten In Nordamerika eine 
um das Siebenfache erhöhte Rate von Lungenkrebs festge
stellt. 
Wir gefährden also die Gesundhett Vieler Menschen und 
auch der kommenden Generationen und verursachen ge
waltige Kosten, die wir bald auch nicht mehr bezahlen kön
nen. 
Deshalb unterstütze Ich die beiden Initiativen zum Ausstieg 
aus der Kernenergie und lehne das Gesetz ab. 

GQnter Paul (S, BE): Die Initianten sind die Realisten und 
die AtombefOrworter sind die technlkgläublgen Strausse, die 
verantwortungslos den Kopf In den Sand stecken. Das Sym
bol der Absurdität der Atomlobby war tor mich Immer unser 
Sprecher der Kommission, Herr Fischer, Ober Jahrzehnte Di
rektor eines Betriebes, von dem nicht einmal der Grundstein 
existierte, quasi Direktor einer grünen Wiese, nämlich Direk
tor des Inexistenten Kernkraftwerkes Kalseraugst. 
Die Gefahren werden von der Atomlobby systematisch Igno
riert. Frau Stump hat davon gesprochen. Ich gebe Ihnen Jetzt 
ein sehr Illustratives Beispiel. 1986, als nach der Explosion 
Im KKW Tschernobyl der radioaktive Fall-out In Richtung Po
len ging, hat man In Polen der Bevölkerung Jod verteilt. 
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Warum Jod? Das radioaktive Jod Ist eines der gefährlichsten 
frei werdenden radioaktiven Elemente bei einer Atomkata
strophe. Weil unsere Schilddrüse gierig Ist nach Jod, nimmt 
sie das radioaktive Jod auf; es bleibt in der Schilddrüse, und 
es kommt dort später, Jahrzehnte später, zum Krebs. Man 
kann sich etwas dagegen schützen, wenn man rechtzeitig 
sehr viel Jod einnimmt. Aber das Problem dabei ist eben, 
dass man das Jod einnehmen muss, bevor das radioaktive 
Jod da ist Mit anderen Worten: Es muss sehr schnell ge
hen, und man muss bereit sein. Die Polen schafftan dies 
zum Teil. 
Wir In der Schweiz hätten das 1986 nicht tun können. Das 
Militär hatte zwar im Hinblick auf einen möglichen Atomkrieg 
grosse Lager an Jod. Aber dummerweise war das Jod nicht 
in Tablettenform vorhanden, und man hätte es auch nicht in 
nOtzlicher Zeit in Tablettenform bringen und dann noch an 
die Bevölkerung verteilen können. Wir Atomskeptiker haben 
dann sofort verlangt, dass unsere Behörden wenigstens 
diese LOcke schllessen mOssen. Es ging sechs Jahre, bis 
1992, bis man sich endlich zusammengerauft hatte, um 
diese Jodtabletten zu verteilen. Es wäre zwar schon 1986 
eine Lösung bereit gewesen. Man wollte damals die Jodta
bietten an den Stromzähler hängen. Aber dann hat sich die 
Elektroindustrie dagegen gewehrt. Sie hat einen Aufstand 
gemacht, weil sie nicht wollte, dass das Volk durch die Jod
tablette am Stromzähler daran erinnert wird, dass Strom aus 
KKW auch eine Atomkatastrophe auslösen könnte. Die Eva
luation, wie und wo man die Jodtablette lagern und verteilen 
sollte, war am Ende teurer als die Pillen, die man dann end
lich gekauft hat. 
Man hat die Jodtablette aber nur Im Kreis 1 unter der Bevöl
kerung verteilt, und im Kreis 2, zu dem z. B. die Stadt Bern 
gehört, werden sie irgendwo zentral gelagert Wenn das 
KKW MOhleberg-was wir alle nicht hoffen wollen - eine Ka
tastrophe verursachen sollte, mQssten die Berner Irgendwo, 
ich weiss auch nicht wo, ihre Jodpille holen. Sie müssten sie 
aber auch noch rechtzeitig einnehmen, bevor der Wind das 
radioaktive Jod in die Stadt geblasen hat Sie sehen, wie ab
surd das ist. 
GiQckllcherweise sind die Jodpillen jetzt zehn Jahre alt, und 
man muss sie ersetzen. Der Bund möchte das System än
dern - das habe ich mit Freude festgestellt- und wenigstens 
auch im Kreis 2 die PIiien so verteilen, dass sie jederzeit 
griffbereit sind, wenn etwas passiert Aber wenn man die 
Vernehmlassung liest, die Jetzt dazu herausgegeben worden 
Ist. heisst es: Der Bund möchta das System so ändern, 
wenn keine negative Vernehmlassungsantwort kommt Ich 
sehe das nächste Drama schon kommen, indem unsere 
Atomindustrie dazu wieder nicht bereit ist und so wieder die 
Realisierung der einzigen Massnahme verhindert, die eine 
kleine HIife bei einem Atomunfall sein könnte. FOr mich zeigt 
die ganze Geschichte klar, wie wenig ernst die Atomlobby 
die Gefahren nimmt: Man will lieber die Augen davor ver
schliessen, oder, wenn wir beim anderen Bild bleiben wollen, 
den Kopf In den Sand stacken und hoffen, dass es nicht pas
siert. 
Heute erzählt man wieder, unsere Atomkraftwerke seien die 
sichersten AKW. Dabei gehören die KKW Beznau und Müh
leberg nach einem internationalen Verzeichnis zu einer unsi
cheren Kategorie von Atomkraftwerken. Es ist nicht wahr, 
dass wir die sichersten AKW haben, wir haben zwei der un
sichersten Kraftwerke In ganz Europa! 

Mugny Patrice (G, GE): Pulsque tout le monde donne ses 
liens d'interits, je fais de mime. Mes llens d'lnterits sont 
avec les generations futures et avec le canton de Geneve 
qui a decide dans sa constitutlon d'essayer de se passer 
completement d'energie nuclealre. D'allleurs, les Services 
industriels genevols travaillent reellement depuis pas mal de 
temps, et ils sont en passe d'y arriver, ä remplacer totale
ment l'energle fournie par des centrales nuclealres par des 
energies renouvelables. 
Ce qui m'apparait tres clairement en ecoutant les debats 
aujourd'hui, ce sont deux visions de 1a societe. La premlere 
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conslste ä penser, avec plus ou moins de raison, que la 
technlque peut tout resoudre et qu'II faut partir des besoins 
autoproclames de la societe ou secretes par cette soclete, 
en partlculler par reconomle, sans trop se preoccuper de 
l'avenlr lolntaln. C'est alnsl qu'on entend des gens parler da 
la necessite de proteger les lnvestlssements sur 50 ans, 
sans penser aux milllers de tonnes de dechets radloactlfs 
qui vont resulter de cette application nuclealre et qui vont 
nous impliquer pour des mlillers, volre des dizalnes de mll
liers d'annees. 
Je m'etonne d'entendre par exemple !'Union democratlque 
du centre, qui se veut patriote, declarer itre prtte ä laisser 
aux Suisses de demain des sous-sols quaslment deflnitlve
ment infectes. D'allleurs, on voit que les populations des di
verses regions de Sulsse ne se precipitent en general pas 
pour accueillir les depats de dechets radioactifs. 
Je dols aussl avouer mon etonnement lorsque J'entends par
ler de la necesslte de faire conflance aux autorltes. On se 
souvlent tout de mime qu'a l'epoque, et ce n'est pas si loln, 
ou on menait le debat le plus dlfflclle sur le nuclealre, les 
passes les plus difficlles, les experts auxquels faisalent ap
pel la Confederatlon et le Conseil federal en particulier 
etaient quasiment tous des unucleocrates». Or, les gens qul 
vlvent en Sulsse romande se souvlennent egalement de 
Creys-Malvllle, du surgenerateur proche de Geneve et pro
ehe de Lyon qui, s'II avalt explose, auralt prodult des degäts 
dans l'ensemble de la Suisse romande. Eh blen, a cette epo
que, quaslment tous les accldents ont ete reveles par des 
fuites, pas des fuites radioactives mais des fultes que des 
joumalistes ont provoquees ou ont trouvees. Rarement ces 
Informations ont ete donnees par les autorltes solt fran9B,l
ses, soit de la centrale nuclealre franqaise. 
Je parlals de deux vlslons de la soclete: les Verts preferent 
partir de 1a reallte et des limites que nous lmpose 1a nature. 
Nous sommes prAts ä lnvestlr dans des recherches, mais 
des recherches concemant les energies renouvelables. 
D'allleurs, je m'etonne toujours d'entendre icl des gens par
ier de recherches et de decouvrlr qu'a la Commission des fi
nances, chaque fols que des proposltions sont presentees, 
de quelque bord que ce soit et qul vlsent effectivement ä 
reallser des recherches dans le domaine des energies re
nouvelables, en general, c'est un non tres clalr qul emerge 
des travaux de la commlssion. D'ailleurs, les mAmes qul de
fendent le nucleaire sous pretexte des besoins en energie 
refusent de taxer serleusement l'energle afln d'inciter l'eco
nomie et les consommateurs ä reduire leur consommatlon 
d'energie, donc, ä itre molns dependants de l'energle, et de 
l'energle nuclealre en particuller. 
J'entends aussl que ce sont les energles demandees par le 
marche qui s'lmposent. Or, j'avais cru comprendre, en tant 
qu'elu du peuple, qu'il lncombe aux politiciens d'aglr de ma
nlere ä proteger au maxlmum la populatlon. Je crols que tout 
le monde sera d'accord de dire que le nuclealre reste dange
reux et que nous n'avons absolument pas resolu la question 
des dechets. 
Des lors, Je pense que notre devolr est de soutenlr les deux 
initiatives populaires, en tous ies cas !'Initiative populaire 
«Moratoire plus» qul propose de prolonger le moratoire. 

Randegger Johannes (R, BS): Jedes Ding unter dem Him
mel hat seine Zeit. So hat Klagen und Weinen seine Zelt; 
und ErnOchterung, die Kenntnisnahme neuer Verbesserun
gen und das gelegentliche Lachen haben Ihre Zell Wenn 
aber etliche in diesem Rat meinen, Jetzt sei die Zeit fQr den 
Ausstieg aus der Kernenergie - oder zumindest zum Schika
nieren der Kernenergie - gekommen, dann finde Ich das zu
mindest nicht zum Lachen. 
Ich stelle einen Mangel an Ernüchterung fest. Ausgerechnet 
in einer Zeit, in der eine sichere und bezahlbare Strom
versorgung fQr Industrie und KMU ein Immer wichtiger wer
dender Standortfaktor Ist, will man gegen 40 Prozent der 
Stromproduktion wegpolltlsieren. Ausgerechnet In einer Zelt. 
in der erkannt wird, dass unser Alpenraum durch die Klima
änderung besonders bedroht Ist, rlaklert man durch einen 
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Ausstieg aus der Kernenergie einen Ersatz durch fossile 
Energieträger mit ihren unvermeidlichen Emissionen von 
Treibhausgasen. 
Ich glaube nicht, dass Jetzt mangels einheimischer Initiativen 
die Zeit fOr neokoloniallstische Ausfälle In die Nordsee zur 
Eroberung von Flächen für Windparks gekommen Ist. Ich 
denke auch, die Zelt für das Jährliche Aufwärmen des 
«Tschernobyl-Schrecks» sei abgelaufen. Denn der Vergleich 
dieser völlig falsch konstruierten und falsch betriebenen An
lagen mit unseren immer wieder auf den neuesten Stand ge
brachten Kernkraftwerken ist deplatziert. Wohl deshalb 
muss jetzt auch noch der Terrorismus als Kernenergie-Tot
schläger hinhalten. Dabei hat die Welt noch kaum je auf eine 
Bedrohung so einmotlg reagiert, und die schweizerischen 
Sicherheitsbehörden haben bestätigt, dass unsere Kern
kraftwerke zu den am besten gegen Terrorangriffe geschlltz
ten zivillsatorlschen Einrichtungen gehören. 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Lager der Kernenergie
gegner, ich höre es ja immer: «Aber die radioaktiven Ab
fälle!» Nun, diese sind auch In der Schweiz unter Kontrolle, 
und seit kurzem ist das zentrale Zwischenlager In Betrieb. 
Mit den geologischen Lagern sind wir aber wegen unseres 
komplizierten Entscheidungsverfahrens Im Rückstand. 
Im Ausland gibt es schon lange über ein Dutzend Endlager 
ftir schwach- und mlttelradioaktive Abfälle. Zwischen 2010 
und 2020 werden die ersten Hochaktlv-Endlager Ihren Be
trlab In den USA, in Schweden und In Finnland aufnehmen. 
Da meint die UREK dieses Rates, es sei Zeit, den «Kantönli
geist• zur weiteren Vergrösserung unseres Lagemlckstan
des einzusetzen. 
Es ist wirklich nicht die Zelt zum Aussteigen, eine Zelt, in der 
reihum der Kernenergie abgeneigte Regierungen verab
schiedet werden und in der man von Schweden bis Italien, 
von Holland bis Frankreich, von Grossbrltannlen bis Spanien 
die Kernenergiescheuklappen abzulegen beginnt Auch die 
USA realisieren, dass ein Kernenergieausbau zusätzlichen 
Rauchgasemissionen Ihrer Kohlekraftwerka vorzuziehen Ist. 
Finnland hat kürzlich dem fünften Kernkraftwerk die Rah
menbewllllgung erteilt. Es Ist nicht die Zelt auszusteigen. Es 
Ist nicht die Zelt, die Kernenergie abzuzocken oder Im Pa
pierkrieg zu ersticken; aber es wird Zelt, den Beitrag der 
Kernenergie an unsere Wirtschaft, an unsere saubere Luft 
und an unser Klima zu WOrdlgen. 
Durch Eintreten auf ein schlankes, zukunftsoffenes Kern-_ 
energlegesetz und durch eine klare Ablehnung der zwei un
zeitgemässen Ausstiegs-Initiativen können Sie einen Schritt 
In diese Richtung tun. Ich ermuntere Sie dazu. 

Wldmer Hans (S, LU): Herr Randegger, Ich versuche, un
zeltgemäss zu sein. Denn wenn wir von Atomkraft sprechen, 
geht es um Dimensionen, die Ober sehr viele Generationen 
hinweg reichen. Deswegen dürfen wir nicht nur kurzftlstlg 
denken; wir dürfen nicht nur die kurzfristig sauberere Luft 
sehen, sondern wir müssen zugeben, dass wir letztlich Pro
bleme haben, eine wirkliche, sichere und definitive Entsor
gung zu gewährleisten. 
Ich möchte aber nicht darüber sprechen, sondern Ober zwei 
Kernkraftwerke: 
Beznau II fordert eine unbefristete Betriebsbewilligung. Ist 
das nicht eine Frechheit? Es ist eine Frechheit, weil weltweit 
kein einziges AKW dieses Bautyps eine unbefristete Be
triebsbewilligung hat. Es gibt weltweit zwölf AKW dieses 
Bautyps; die Hälfte davon Ist sogar bereits stillgelegt. In die
sem Sinne sind wir allerdings nicht zeitgerecht. 
Zum Kernkraftwerk MOhleberg: Der Kernmantelriss, den es 
hatte, wurde geflickt. Es soll jetzt weitere 80 Jahre laufen 
dürfen. Ein AKW gleichen Bautyps In WOrgassen in 
Deutschland wurde wegen eines solchen Defektes stillge
legt. 
Wenn wir einmal nicht von der philosophischen, von der ethi• 
sehen, sondern von der technischen Ebene herkommen -
sollen wir einfach so naiv sein und nur kurzfristig die Proble
matik der Wirtschaft sehen? 
Meine Botschaft Ist letztlich die: Wenn Sie schon die Initia
tive «Strom ohne Atom» nicht unterstützen wollen, dann 

unterstlltzen Sie doch bitte wenigstens die Initiative 
«Moratorium plus», denn dann kommt nach 40 Jahren eine 
allfällige Betriebsverlängerung zur Volksabstimmung. Haben 
Sie Angst vor einer Volksabstimmung? Wir sind doch Demo
kraten, auch in einer hoch technisierten Zelt, auch In der Zelt 
der Wissensgesellschaft. Die Demokratie Ist unser höchstes 
Gut. 
Ein Wort noch zu einer Aussage, die Herr Leutenegger Hajo 
gemacht hat Er hat so locker - Ich worde fast sagen: vom 
Hocker - versprochen, dass die Versicherungsfrage in ein 
bis zwei Jahren gelöst sei. Ein solches Versprechen Ist et
was sehr Schwerwiegendes. Man darf es nicht ganz ernst 
nehmen. Ecoplan hat nämlich In einer Studie festgestellt, 
dass ein mittlerer Unfall von 200 MIiiiarden Franken Schaden 
die Kosten einer Kilowattstunde Strom - z. B. aus MOhle
berg - um 12 Rappen verteuern würde, wenn er versichert 
werden sollte. Das lst auch eine wirtschaftliche Frage. Wir 
Konsumenten dQrften bezahlen, der Steuerzahler bHebe 
dem Risiko aber trotzdem ausgeliefert. 
Ein GAU, wie derjenige In Tschernobyl - Herr Randegger 
hat gesagt. wir dQrften nicht Immer darauf zurückkommen -, 
Ist eine einmalige historische Erfahrung. Es gibt historische 
Erfahrungen, z. B. aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus der 
Technologlegeschlchte, von denen wir sagen mOssen: Nie 
wieder! Nie wieder «Tschernobyl»! Ein GAU, wie Ihn 
Tschernobyl erlebt hat, WOrde Kosten von 4200 MIiiiarden 
Franken verursachen. Diese Zahl lst vom Bundesamt für ZI• 
vllschutz errechnet worden. 
Ich möehte also zusammenfassend sagen: Die Versiche
rungsfrage Ist nicht so leicht mit dem einfachen Versprechen 
zu lösen, In zwei, drei Jahren sei diese Frage gelöst. 
Wir sehen: Heute geraten die Versicherungsfragen für neue 
Technologien - dasselbe gilt auch für den ganzen Bereich 
der Gentechnologie - In völlig neue Dimensionen. Nehmen 
Sie das nicht auf die leichte Schulter! 
In diesem Sinne bitte ich Sie, mindestens der Initiative «Mo
ratorium plus» zuzustimmen. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Ich möchte zuerst eine Vorbe
merkung zum Votum von Herrn Randegger machen. Herr 
Randegger, Sie haben einfach wenig Ahnung von dem, was 
Im Moment läuft. In den nächsten zehn Jahren werden 20-
bls 50mal so grosse Windkraftkapazitäten wie Atomkraftka
pazitäten gebaut Das Ist Im Moment der Trend. Industriell 
gesehen Ist die Atomindustrie am Ende. Es gibt noch ein 
paar Nachzügler, aber was wir hier veranstalten, ist ein 
ROckzugsgefecht. 
Ein Zweites, was mir Sorgen macht, Ist, dass dieses Gesetz 
unter dem Titel «Gegenvorschlag» segelt, wobei aber ganz 
gewaltige Verschlechterungen beantragt werden. Ich meine 
damit die Souveränität der Kentone, die bei der Auswahl von 
Standorten ftir Lagerstätten und neue Atomkraftwerke ge
mäss dem WIiien des Ständerates aufgegeben werden soll. 
Wenn man überall ohne die betroffene Bevölkerung neue 
Werke oder Lagerstätten bauen kann, ist das ein Angriff auf 
die Volksrechte, auf die Demokratie und den Föderalismus. 
Das Ist deshalb besonders erstaunlich, weil der Antrag aus 
SVP-Krelsen kommt Im Bulletin des Forums «Vera», die
sem Fanclub für Atomenergie, hat Herr Maurer, der SVP
Präsldent, letztes Jahr geschrieben - Ich muss Ihnen das 
vorlesen-: «Die Souveränität des Volkes darf nicht beschnit
ten werden. Zwischen- und Endlager dOrfen nur dort gebaut 
werden, wo die Bevölkerung dies In einem demokratischen 
Prozess gutgehelssen hat.» Diese Versprechungen haben 
offenbar eine Halbwertszeit von unter drei Monaten; es lst 
schamlos, wie die SVP Jetzt das Volk anlügt. Sie will die 
Volksrechte abschaffen; es geht um Geld, es geht um die 
Atomlobby. Die Volksrechte sind der SVP offenber ger nichts 
wert. 
Apropos Geld: Geld fllesst auch sonst. Ich habe dem «Sonn
tagsBllck» entnommen, dass Frau Leuthard 55 000 Franken 
für Ihren Sitz In der EG Laufenburg erhält. Wir wissen von 
den «Multlverwaltungsräten» von Atomkraftwerken - etwa 
Herrn Speck oder natürlich Herrn Fischer, einem langjährl• 
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gen Ausläufer dieser Lobby-, dass sie ihre Arbeit solide ma
chen. Mich nähme wunder, wie hoch die Parteispenden 
sind; diese Dinge sind nicht offen gelegt. Ich habe den Ein• 
druck, für 30 Silberlinge wird in dieser Frage das Vaterland 
verkauft. Wir haben hier einen meterdicken Filz. Wir haben 
hier das Gegenteil von Marktwirtschaft O Prozent Marktwirt
schaft, 100 Prozent Fllz. Es gibt keine Branche, die so arbei
tet, so viele Pöstchen und so viel Geld vergibt. 
In diesem Zusammenhang möchte ich vor allem Herrn Bun
desrat Leuenberger warnen: Diese Zauberlehrlinge werden 
wiederkommen; sie haben noch nicht genug Geld abgeholt: 
350 Millionen Franken f0r Kaiseraugst, 220 Millionen Fran
ken fOr Graben, 80 Millionen Franken fOr die Gemosebauern 
bei «Tschernobyl», 3,5 Milliarden Franken Forschungsgelder 
und etwa 30 Milliarden Franken Quersubventionen aus der 
Wasserkraft. Wenn es eine Schuldenbremse f0r Atomener
gie gäbe, dann wäre der Bundesrat schon längst ausgestie
gen. Was jetzt noch kommt, das ist die ganze Entsorgung. 
Dort fehlen 1 O MIiiiarden Franken. 
Es ist erstaunlich, wie die Marktteilnehmer operieren: Die 
SBB haben fOr den Verkauf ihrer Beteiligungen an Gösgen 
und Leibstadt 100 Millionen Franken bezahlt, ebenso die 
Kraftübertragungswerke Rheinfelden. Das ist doch ein merk• 
würdiger Markl, In dem der Verkäufer bezahlt, wenn er 
Aktien verkauft. Gehen Sie in einen Schuhladen, und Sie be
kommen Geld, wenn Sie Schuhe kaufen. Sehr merkwürdig! 
Zu den Haftpflichtfällen: Die Sammelklagen der Krebsopfer 
in Sellafield und In La Hague kommen erst noch. Die Atom
lobby hat gewaltige Probleme: Die Abschreibungsfristen 
wurden in der Geldnot von 30 auf 40 Jahre erstreckt, der 
Personalbestand wird verkleinert, es wird an der Sicherheit 
gespart, die Sicherheitskultur In den Kernkraftwerken ist 
schlecht. 
Besonders verheerend Ist, dass der Bundesrat alle won
sche dieser Lobby immer erfüllt: Er hat das Moratorium 
durch die Leistungserhöhungen verletzt, er hat die Entsor
gungsbeiträge Im Fall von Leibstadt gestundet Lelbstadt 
wäre bankrott, wenn es die Entsorgung voll finanzieren 
müsste. Es fehlt heute auch das Geld für Forschung, die 
Lobby will sich nicht beteiligen. Interessant Ist übrigens, 
dass niemand an den Universitäten Kernenergie studiert. 
Ein Student mit normalem Verstand will sich nicht in dieser 
«Schmutztechnologie» engagieren. 
Aber wie gesagt, die grosse Rechnung, Herr Leuenberger, 
wird kommen. Herr Fischer und seine Nachfolger werden 
antreten, weil die Entsorgung nicht finanzierbar Ist. Der Aus
stieg kostet Geld, ganz egal, wann wir diese Werke schlies
sen. Diese Beiträge können Sie im freien Markt nicht 
erwirtschaften. 

Speck Christian (V, AG): Ich möchte diese Eintretensde
batte nicht unnötig verlängern, aber Ich möchte Sie doch er
suchen, nachdem korrekterweise zu Beginn der Debatte die 
Interessenbindungen offen gelegt wurden, Herr Rechsteiner 
Rudolf, nicht mit Rundumschlägen, Halbwahrheiten und Un
wahrheiten persönliche Angriffe zu starten. So kommen wir 
in der Debatte nicht unbedingt weiter. 
Zum Angriff auf die SVP-Fraktlon, sie sei Im Interesse der 
Atomlobby für ein zügigeres Verfahren bei den Entsorgungs
anlagen eingetreten: Ich möchte doch darauf hinweisen, 
dass das Im Interesse der Sache, f0r die Entsorgung, ge
schah. Wenn Sie daran interessiert sind, dass wir eile Ent• 
sorgungsprobleme auch lösen können, dann würden Sie 
besser daran tun, da mitzuhelfen. 

Genner Ruth (G, ZH): Der Bundasrat beschreibt In seinen 
grossen Zielen, die er verfolgen will, die Nachhaltlgkelt als 
prloritär. Aber das Ist eine leere Worthülse, denn wenn er mit 
einer solchen Vorlage kommt, wie er sie uns jetzt vorlegt, Ist 
er rückwärts gewandt. Er setzt sich für eine veraltete Tech
nologie ein, die noch in der Zukunft gebraucht werden soll 
und die alles andere als nachhaltig Ist. 
Die Atomtechnologie ist eines der Themen, die mich politi
siert haben. Als wir darüber sprachen, noch In der Zelt mel-
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nes Studiums, sagte man, die Atomkraftwerke seien etwa 25 
Jahre lang In Betrieb. Jetzt will der Bundesrat die Betriebs
dauer der Werke verlängern. Ich wurde in der Frage der 
Atomtechnologie nicht aus ökonomischer Sicht politisiert, 
wie des offenbar bei Ruedl Rechstelner geschah. Er hat hier 
vortrefflich vorgetragen, dass wir uns die Atomtechnologie 
auch ökonomisch nicht leisten können. Ich wurde politisiert 
durch die naturwissenschaftliche Erkenntnis, dass die Atom
technologie keine Zukunft hat. Wir machten an der ETH Ex
perimente, In denen wir kleine Drosophlla•Fllegen der 
Strahlung aussetzten. Nachher schauten wir, wie sich die 
Strahlung auf die Genexpresslon auswirkte, wie sie die 
Nachkommen der bestrahlten 11ere veränderte. Die Demon
stration dieser Genmutationen, diese Eingriffe Ins Gengut 
Ober Strahlen, erschütterte mich tief. Es öffnete mir auch die 
Augen für eine Realität, die eine Realität im Labor war; aber 
wir haben inzwischen leider erfahren, dass es eine Realität 
in der Welt draussen geworden Ist, dass dieses brutale Ex
periment (mit «Tschernobyl») an Kindern, an Menschen, an 
Pflanzen und an 11eren gemacht worden Ist. Ich denke, es 
ist allerhöchste Zelt, dass wir dieses Experiment abbrechen. 
Die Atomtechnologie steht In krassem Widerspruch zu allen 
Ansätzen von Nachhaltlgkelt, zu allen Ansätzen, sich dafür 
einzusetzen, die Lebensgrundlagen der Menschen und der 
Natur zu schützen. Das Ist der Grund, warum die GrOnen 
sich fOr die Stilllegung der Anlagen mit Atomreaktoren ein
setzen. 
Ich möchte im Folgenden auf den Aspekt des Abfalls zu 
sprechen kommen, denn es ist ja eben der Abfall, der strahlt. 
Es sind nicht nur die Anlagen, die Objekte grösster potenzi
eller Gefahr darstellen. Wir haben inzwischen gelernt, dass 
die Gefahr nicht nur aus dem Innern der Anlagen kommt -
dort kann man noch so viele Sicherheitskreise haben -. son
dern die Gefahr, dass strahlung freigesetzt werden könnte, 
kommt, das wissen wir seit dem 11. September 2001, mögll• 
cherwelse auch von aussen. 
Die Abfälle, die aus der Atomstromproduktion dauernd anfal
len, sind das grösste Problem. Dieses Material strahlt Ober 
Jahre hinweg - ich muss sagen, das Ist sogar ein falsches 
Zeltmass, die Strahlung dauert Ober Generationen. Es Ist ein 
Gefahrenpotenzial, das wir vielen Generationen Oberlassen 
und das nicht hoch genug eingestuft werden kann, weil es 
eben die Kraft hat, In die Genetik einzudringen, und zwar 
nicht nur In die der Menschen, sondern In die von allen le
bendigen Organismen. Deshalb Ist aus meiner Sicht der Ab· 
fall das grösste Problem. Wir haben das Problem des Abfalls 
In der Schweiz Oberhaupt noch nicht In den Griff bekommen. 
Es gibt keine Methoden, die man fQr eine sichere Entsor• 
gung gefunden hätte. Letztlich Ist auch dieses Wort falsch: 
Eine Entsorgung von Abfall Im klassischen Sinn kann es für 
Atomabfall nie geben, weil dieses strahlende Material nicht 
verschwindet und nicht zum Verschwinden gebracht werden 
kann. Sie haben alle einmal In der Physik gelernt, dass es 
den Satz der Erhaltung der Materie gibt. Aber die Materie 
der atomaren Abfälle hat die strahtung In sich, die Hauptge
fahr, und stellt deshalb die absolute Hauptproblematik dar. 
Die Halbwertszeiten für diese Strahlung betragen Tausende 
von Jahren. Für mich liegt die Verantwortungslosigkeit bei 
der Atomtechnologie vornehmlich bei der «Produktion» von 
diesem Material, das Ober Tausende von Jahren strahlen 
kann und strahlen wird. Wir Obertassen vielen Generationen 
von Menschen einen Abfall, den sie sorgfältigst und mit 
grössten Vorslchtsmassnahmen teuer - hier kommt die Öko
nomie hinein - lagern müssen, ohne dass sie daraus irgend• 
einen Nutzen ziehen können. Das Ist fahrlässig, angesichts 
der heutigen Alternativen auch arrogant und gleichwohl 
auch selbstzerstörerlsch für uns. 
Das ist der Grund, warum wir uns für die Initiativen «Morato
rium plus„ und «Strom ohne Atom» einsetzen. 

Beck Serge (L, VD): Madame Genner, vous nous decrivez 
le grand danger des dechets nuclealres d'une manlere qul 
semble demontrer qu'on n'arrlve pas a maittlser ceux-cl et a 
absorber las radiatlons qu'lls emettent. Est-ce que vous sa-
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vez quelle epaisseur d'eau sufflt pour proteger des radla
tlons emlses par une barre de combustlble nuclealre usee? 
SI vous ne le savez pas, Je demanderal tout a rheure a M. 
Fischer de me donner une reponse. 

Genner Ruth (G, ZH): Es geht Ja nicht einfach darum, dass 
man den atomaren Abfall entsorgt; da könnten Sie sagen: 
Es gibt eine gewisse Dicke des Gesteins, das man dazwi
schen haben muss. Die Gefahr ist, dass der atomare Abfall 
verteilt wird, dass er unkontrolliert wird, dass durch irgendei
nen Unfall eine solche Abfallstätte - Sie wollen diese Stätten 
Ja noch verschllessen, dann wissen wir erst recht nicht, was 
drin liegt - Irgendwie aufgebrochen wird. ich habe es vorher 
gesagt: Dieses Material strahlt über Tausende von Jahren -
wie will unsere Generation darüber bestimmen, was viel
leicht in zehn oder zwanzig Generationen passiert? Dieses 
Material Ist für die Zukunft gefährlich. 

Rennwald Jean-Claude (S, JU): II m'apparaft qu'on ne peut 
pas aborder ce debat sans regarder ce qui se passe sur la 
scene Internationale. Un regard large nous apprend en effet 
que le nombre de reacteurs produisant de l'electriclte nu
clealre dans le monde, sott 440 unltes a fln 2001, n'aug
mente plus. Le declln de ce secteur est mAme amorce, car 
les commandes de reacteurs ne compensent plus les previ
sions de fermeture. En Europe, hors programme frangais, II 
n'y a plus eu de commandes depuis 1980, et, a rexception 
de la Anlande, plus aucun projet de constructlon n'existe 
auJourd'hui sur le plan europeen. Enfln, que l'option nu
clealre raste offlclellement ouverte ou pas, la plupart des 
pays privlleglent d'autres solutlons en dlrectlon, notamment. 
de la sortle progressive du nuclealre, de la maitrise de la 
consommation et du developpement des energles renouve
lables. 
Quei chemln parcourul puisque voicl quelques decennies, 
certalns milieux pensaient que le nuclealre etalt promis a 
une crolssance quasi lllimitee. Ce revirement de tendance, 
qui a aussi tente la Sulsse, s'explique pour les raisons sui
vantes. 
1. La demonstratlon a ete falte qu'a terme, les centrales nu
cleaires peuvent Atre remplacees par d'autres formes 
d'energle. 
2. La demonstratlon a aussl ete falte que le nuclealre est 
molns favorable a l'emplol que d'autres formes d'energle, 
notamment parce que celles-ci sont plus decentralisees. 
Dans ce domalne, on peut noter que depuis quelque temps, 
un certaln nombre d'organlsatlons syndfcales, en Suisse 
comme a l'etranger, ont revu leur posltlon sur la questlon. 
On peut ajouter a cela le falt que le nucleaire est une energle 
tres gourmande en investissements. 
3. Un certain nombre de dirigeants politlques, mAme a 
drolte, se sont rendu compte que fa gestlon democratique du 
nucleaire etalt beaucoup plus complexe et beaucoup plus 
dlfflcile que celle des autres formes d'energie. 
4. La question des dechets n'est toujours pas ma7trisee a 
satisfactlon. 
5. Le nucleaire raste une energle a risques tres eleves. Des 
milflons de personnes restent affectees par les consequen
ces de l'accident de Tchernobyl. En France, on evalue entre 
1 et 10 sur un milllon 1a probabilite d'un accldent majeur par 
reacteur et par annee. Bien evldemment, les risques d'une 
catastrophe nucleaire se sont aggraves depuis les attentats 
du 11 saptembre 2001. 
Seules les initiatives populaires «Moratoire plus» et «Sortlr 
du nucleaire» permettent de tenlr compte de cette evolutlon 
a la fols scientHlque et societaie, car, comme l'a dlt M. Mu
gny, nous sommes blen en presence d'un choix de societe. 
Pour ces differentes ralsons, je vous invlte a recommander 
au peuple et aux cantons d'accepter ces deux initiatives po
pulaires et a adopter les deux propositions de renvol de mi
norite qui concernent le projet de loi sur l'energie nucieaire. 

Btgger Eimar (V, SG): Zu den Volkslnltlatlven «strom ohne 
Atom» sowie «Moratorium plus» kenn ich mich kurz fassen: 
Sie sind beide abzulehnen. 

Trotz gutem Klang und ansprechender Art können beide 
Vorlagen nicht unterstützt werden, da die Folgen zurzeit 
nicht abzusehen und auch für Jeden einzelnen Konsumenten 
untragbar sind. Mit Alternativenergie Ist die Versorgung nicht 
gewährleistet. Der Ausstieg aus der Kernenergie ist Im Jet
zigen Zeitpunkt gar nicht möglich, da sonst der Import 
von Kernenergie logischerweise erhöht werden m0sste. Mit 
der Wasserkraft ist die Versorgung mit lnlandstrom nur zu 
60 Prozent gewährleistet. Die Kernkraftwerke werden lau
fend nachgerüstet und sind auf einem hohen Sicherheits
standard. Ferner müssen sie sich auf alle Auflagen, die Jetzt 
neu im Gesetz verankert werden, neu einstellen. Dies Ist Je
doch nur möglich, wenn die Kernkraftwerke auch produzie
ren können. Die Auflagen für die Entsorgung, wie sie die 
Mehrheit der Kommission vorsieht, sind streng und absolut 
gerechtfertigt. Ich vertrete auch die Auffassung, dass das 
Vertrauen In den Schweizer Strom grösser Ist als dasjenige 
In den Importstrom. Da sich die Wasserkraft bis anhin gut 
bewährt hat, sollte meines Erachtens der Wasserkraft In Zu
kunft wieder vermehrt Beachtung geschenkt werden. 
Ich bitte Sie, beide Initiativen zur Ablehnung zu empfehlen, 
auf das Kernenergiegesetz einzutreten und Ihm zuzustim
men. 

Malllard Pierre-Yves (S, VD): Comme d'habltude, le debat 
sur ce sujet aura ete vif. II aura eu aussi pour caracteristlque 
de retablir un tout petlt peu les choses, puisque nous avons 
vu les pronuclealres et ies antlnuclealres s'affronter vlgou
reusement. Cela a quelque chose de rassurant avant de les 
volr faire campagne ensemble cet automne. 
Certalns ont dlt que l'atome venalt et se developpalt de toute 
fayon. De 1a mAme faQOn, certalns disent auJourd'hui que 1a 
llberaiisation dans le secteur de l'energle vlent et se deve
loppe de toute fayon. Dans ce debat, le plre, c'est la con• 
flance ou c'est la fol en l'ineluctable, c'est de crolre que le falt 
democratique n'est plus le fait determinant dans ce secteur. 
On cherche, par des arguments technlques, par des argu
ments d'autorlte, a dire que nous n'aurlons pas le cholx de la 
forme d'energie sur laquelle nous voulons nous appuyer et 
fonder notre securlte d'approvislonnement. Dans un cas 
comme dans l'autre, le peupie est souveraln et la volonte de
mocratlque doit l'emporter sur les arguments technlques et 
sur ies arguments d'autorite, de mAme que sur le travall de 
tous les lobbys. 
Alors que nous croytons pouvolr, il y a quelques anneas en
core, sortir du nuciealre, en douceur, progresslvement, 
parce que c'est la ralson qui l'lmpose, parce que toute per
sonne sensea ne peut pas contlnuer a voulolr faire dependre 
notre approvislonnement electrique d"une bombe a retarde
ment, la contractlon da l'offre, nee de la llberalisation du sec
teur energetique, semble donner une nouvelle vle et une 
nouvelle chance au secteur nucleaire qul reprend de l'ener
gie, de la volonte et de la force. La reductlon de l'offre ope
ree dans un marche de l'energle llberalise pousse les 
gouvernements a prendre des decislons de plus en plus de
raisonnables et redonne une nouvelle vigueur au lobby ener
getique. Celul-ci est encore beaucoup plus dangereux 
qu'auparavant: II est iul-mAme a l'oeuvre pour forcer ces 11-
berallsatlons, et II est lul-mime egatement tente, pour faire 
presslon sur ies prix, de rogner les marges de securite, les 
frais d'entretlen et les frais fies a 1a securite la plus evidente. 
II s'agit de freiner cette evolutlon, de dlre ce que nous vou
lons comme polltique energetlque. Le peuple sulsse l'a dlt II 
y a une decennle: II veut un moratoire sur les nouvelles cen
trales nuclealres. 
Nous aurions eu tout le temps, pendant cette periode, de re
flechlr et de nous demander quelles alternatives proposer, 
quelles forces de productlon nouvelles creer. Dans certalnes 
communes, dans certalns cantons, des efforts importants 
ont ete faits dans le domalne des energies solalre et eo
llenne. Mals 1a Confederatlon, a cause de sa vision etriquee 
et de sa polltique d'austerite sur le plan budgetalre, est res
tee beaucoup trop en retrait pendent la periode de mora
toire. 

Bulletin offlclel dll r Assembllle flldamle 



20.Juni2002 1081 Nationalrat 01.022 

L:investissement dans les energies renouvelables - solalre 
et eolienne; blomasse - est le type mAme de la planlflcation 
intelligente des investissements publlcs. C'est cela que nous 
devons pousser. Ces lnvestlssements qui ne semblent pas 
rentables auJourd'hui seront la rentabilite et la modernite de 
l'economle de demain. De la mAme fai;on que des genlaux 
precurseurs, dans notre pays, ont eu l'idee d'investir massi
vement et a perte dans l'energie hydraulique, nous devrions 
faire auJourd'hui le mAme cholx democratique et d'investis
sements publics dans !es energies solaire et eolienne et 
dans toutes les autres energles renouvelables. Cela, c'est la 
prise en campte reelle des alternatives qu'il laut preparer en 
mAme temps qu'on combat, avec la dernltl!re des energles, 
l'energle nuclealre. 
Je vous lnvlte a recommander au peuple et aux cantons 
d'accepter les initiatives populalres «Moratoire plus» et 
«Sortir du nucleaire" pour que la democratie donne un slgne 
clair aux autorites et au lobby nuclealre et lndique comment 
nous voulons construlre notre polltlque energetique de de-
maln. · 
Je vous demande d'adopter les deux proposltlons de renvoi 
de minorite concernant le projet de loi sur l'energie nu
cleaire. 

Stelner Rudolf (R, SO): Meine Interessenbindungen: Ich bin 
Mitglied des Verwaltungsrates der Kernkraftwerk Gösgen
Däniken AG. Herr Rechstelner Rudolf, mein Honorar beträgt 
3000 Schweizer Franken Im Jahr. Nehmen Sie das bitte zur 
Kenntnis; das sind nicht 30 Silberlinge. Ich bin Präsident des 
Verbandes Schweizerischer Elektrlzltätsunternehmen. Der 
Verband befasst sich nicht ausschliessllch mit Kernenergie, 
sondern auch mit jener Art von Energie, die Sie wanschen. 
Letztlich wohne Ich in vier Kilometer Distanz zu einem Kern
kraftwerk, und ich fühle mich nach wie vor gesund und zu
frieden. 
Artikel 89 Absatz 1 Bundesverfassung verpflichtet den Bund 
und die Kantone zu einer ausreichenden, breit gefächerten, 
sicheren, wirtschaftlichen und umweltverträglichen Ener
gieversorgung. Diesem Verfassungsauftrag wird heute mit 
rund ao Prozent elektrischer Energie aus Wasserkraft und 
40 Prozent aus Kernkraft nachgelebt. Unsere Stromversor
gung Ist ausreichend, sie Ist sicher, wirtschaftlich und um
weltverträgllch, insbesondere auch frei von C02. Wer fOr das 
eintritt, Herr Rechstelner, Ist nicht helmatrnOde, ist nicht kri
minell und Ist nicht ein latenter Mörder Im Eventualvorsatz, 
wie Sie uns das In der Kommission vorgeworfen haben. Ich 
bin auch kein Judas, und weder die FDP-Fraktion noch Ich 
persönlich lassen sich für 30 Silberlinge von irgendeiner In
teressengruppierung kaufen. 
UnOberlegt und unverantwortlich handelt aber meines Er
achtens, wer die Initiative unterstatzt und die jetzige Sicher
heit In der Elektrizitätsversorgung so untergräbt Ich erinnere 
daran, dass bereits in sechs der letzten zehn Winterhalbmo
nate Strom aus dem Ausland Importiert werden musste. Ich 
bitte Sie, zu bedenken, dass im Einzugsgebiet der NOK mit 
zwei MIiiionen Konsumenten Im Winter 2000 73 Prozent und 
Im Sommer 2001 69 Prozent der elektrischen Energie aus 
Kernkraftwerken stammten. Sie können dann leicht nach
vollziehen, welches Desaster In der Versorgung entsteht, 
wenn laut Ausstiegs-Initiative bereits 2005 die ersten drei 
Anlagen abgestellt werden und 2014 die letzte vom Netz ge
hen mOsste. Dann bleibt es dunkel, Männer rasieren sich 
nass und Hausfrauen kochen mit Kohle, Holz oder Gas. 
Denn es gibt keine Alternativen, mit der kurzfristig 40 Pro
zent des von uns heute verbrauchten Stroms mit Strom aus 
einer anderen Energiequelle ersetzt werden könnten. 
Die Versorgung mit der vor wenigen Jahren auch noch von 
Kollege Rechsteiner hochgepriesenen Sonnenenergie hat 
sich als unrealistisch erwiesen, und die heute an den Tag 
gelegte Euphorie fOr Windenergie dOrfte auch bald einer Er
nOchterung weichen. Vor Ort, also in der Schweiz, mangelt 
es an Wind, und der Landschaftsschutz erhebt sein Veto. 
Anlagen in der Nord- oder Ostsee sind vorläufig Spekulation. 
Für 25 Milliarden Kilowattstunden elektrischer Energie müs-
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sen Turbinenleistungen von 11 400 Megawatt instalfiert 
werden. Das kostet nach verbindlicher Hochrechnung 
22,8 Milliarden Franken. Zuzüglich Betriebs- und Instandhal
tungskosten dieser Anlagen ergeben sich Gestehungskos• 
ten von rund 10.Rappen pro Kilowattstunde. Hinzu kommen 
die Kosten der Ubertragung Ober eine Distanz von 1000 Ki
lometern und die Kosten für die Reservespeicherkraftwerke, 
da die Windkraft unregelmässig und unplanbar anfällt. Letzt
lich ergeben sich nach Hochrechnung - zum Nachteil von 
Haushalt, Industrie und Gewerbe - Gestehungskosten von 
total etwa 20 Rappen pro Kilowattstunde gegenOber 4 Rap
pen pro KIiowattstunde aus Kernkraftwerken; und dies auch 
nur, Herr Rechstelner, wenn Oberhaupt In der Nord- oder 
Ostsee eine Fläche in der Grösse des Genfersees gepachtet 
und die Nutzung mit den Interessen von Fischerei, Schiff
fahrt, Erdöl- und Erdgasförderung, Sport und Naturschutz in 
Einklang gebracht werden kann. Es geht nicht derum - Ich 
möchte das klar festhalten -, sich gegenOber neuen Techno
logien zu verschliessen. Aber man muss, bitte, mit beiden 
Füssen auf dem Boden bleiben. 
Zur Sicherheit: Keine Technologie in keinem Bereich Ist VOl
llg risikofrei. Aber selbst unsere ältesten Anlagen, Beznau 
und MOhleberg, erfOllen, dank ständiger Nachrüstungen mit 
Kosten Ober den ursprOnglichen Gestehungskosten, bei wei
tem die Kriterien für die Sicherheit, wie sie von der Interna
tionalen Atomenergie-Behörde tor neue Anlagen aufgestellt 
worden sind. 
Unsere Hauptabteilung far die Sicherheit der Kernanlagen 
bietet zudem beste Gewähr für eine gute Überwachung. Sie 
ist nicht Wasserträger, sondern unebhängig von der Indu
strie. Ich habe mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, 
dass unser sonst so kritischer Kollege Rechstelner-Basel 
zumindest in der Kommission erklärt hat, dass auch er lieber 
den schweizerischen als den ausländischen Fachleuten und 
Fachstellen vertraut 
Wenn Sie fOr eine sichere Versorgung mit gOnstlger, saube
rer Energie einstehen, lehnen Sie bitte die beiden Initiativen 
ab und treten Sie auf den Entwurf zum neuen Kernenergie
gesetz ein. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Herr Stelner, gestern Ist eine 
Meldung durch die Medien gegangen. Sie wissen vlelleicht, 
dass die dänische Regierung zu einer Mltle-Rechts-Regle
rung gewechselt hat und dass dort zuerst alle Windfarmen 
ab dem Jahr 2005 gestrichen wurden. Jetzt Ist ein neuer 
Vertrag für Windfarmen In der Ostsee vereinbart worden. 
Wissen Sie, welcher Strompreis dort zwischen der Regie
rung und den Betreibern der Windfarmen ausgehandelt wor
den Ist? Sie haben von 20 Rappen gesprochen. 

Stelner Rudolf (R, SO): Herr Rechstelner, es kommt darauf 
an, wie subventioniert wird. Ich kann Ihnen nur den Boom in 
Deutschland erklären: Über das Energie-Einspeisegesetz 
werden rund 14 Rappen pro KIiowattstunde Subventionen 
an die Windenergie bezahlt. Das bezahlen wir Konsumen
ten, das bezahlt die Wirtschaft, das bezahlt der Haushalt. 

GQnter Paul (S, BE): Herr Stelner, Sie haben vorhin wort
wörtlich zitiert, was Herr Rechstelner-Basel In der Kommis
sion gesagt hat. Meines Wissens ist das bis heute nicht nur 
unüblich. sondern explizit verboten. Ich muss aber sagen, 
Ich helfe gerne dabei, das Ratsreglement zu ändern, damit 
wir in Zukunft WOrtllche Zitate aus Kommissionsprotokollen 
hier in den Rat bringen können. Das käme mir sehr entge
gen. 
Als Nachtrag noch die Antwort auf die Frage von Herrn 
Rechsteiner an Sie: Dieser Wunschtraum kostet 7 Rappen 
pro Kilowattstunde. 

Stelner Rudolf (R, SO): Kollege GOnter, Ich habe nicht wört
lich zitiert, sondern ich hebe slnngemäss das gesagt, was 
Herr Rechstelner erklärt hat. Es gehl natOrllch nicht an, in 
der Kommission Dinge zu sagen, zu denen man dann Im 
Plenum nicht mehr steht Ich lasse mir hier auch nicht öffent-
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lieh sagen, Ich sei helmatmüde, Ich sei kriminell, Ich sei ein 
Judas, der sich für 30 Sllberllnge kaufen lasse. Das weise 
Ich zurOck. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Neben den Frak
tionssprechern haben wir nun 22 gegnerische und 6 befür
wortende Voten angehört. Viele Argumente wurden oftmals 
wiederholt, vieles habe Ich In meinem Elntretensvotum be
reits erklärt, anderes wird in der Detailberatung nochmals In
tensiv diskutiert werden. Ich kann mich also hier kurz halten. 
Dankbar bin ich für den Unterhaltungswert der Voten von 
Herrn Rechsteiner-Basel. Zur Sicherheit hat Herr stelner 
dazu soeben gesagt, was zu sagen Ist. Ich möchte nur belfO
gen: Unsere Kernkraftwerke dauernd mit dem Kernkrafttyp 
von Tschernobyl zu vergleichen, ist nicht nur falsch, sondern 
auch unfair. Diese beiden Typen lassen sich nicht miteinan
der vergleichen; unsere sind um ein Vielfaches sicherer als 
Tschernobyl. 
Auf die Entsorgungsfrage werden wir zu sprechen kommen. 
Ich möchte Herrn Wiederkehr nur hier schon sagen: Die FJ. 
nanzlerung der Entsorgung Ist durch eine Verordnung Ober 
den Entsorgungsfonds für Kernkraftwerke gesichert. Eben
falls werden Haftung und Versicherung nochmals eingehend 
thematisiert. 
Was die Haltung anderer Staaten anbetrifft, möchte Ich hier 
festhalten, dass Schweden den Ausstieg aus der Kernener
gie 1980 beschlossen hat. Hätte man es so durchgeführt, 
wie es die Schweden damals beschlossen haben, dann wä
ren alle schwedischen Kernkraftwerke heute nicht mehr In 
Betrieb. Es Ist aber erst ein einziges, älteres Modell ge
schlossen worden, und die anderen laufen fröhlich weiter. 
Ein Ende der Kernenergieproduktion Ist In Schweden Ober
haupt nicht abzusehen. Italien und die USA Oberlegen sich 
einen weiteren Bnsatz der Kernenergie; hier Ist ein Umden
ken Im Gang. In Deutschland hat man zwar einen «Soi
disant-Ausstleg» beschlossen, hingegen WOrde das alles 
wieder rOckgii.nglg gemacht. sollte eine andere Regierung 
ans Ruder kommen. Finnland hat soeben beschlossen, ein 
weiteres Kernkraftwerk zu bauen. Es kann also keine Rede 
davon sein, dass man generell aus der Kernenergie ausstei
gen wolle. 
Die Verbote In Basel und Genf, Herr Gysin Remo und Herr 
Mugny, haben deshalb keine Wirkung auf den Bund, weil die 
Gesetzgebung Ober die Kernenergie gemäss unserer Bun
desverfassung klar Bundessache ist. Sie können das zwar 
als Argument bringen, für uns spielt das aber keine Rolle. 
Die Mehrheit der Kommission und der Bundesrat sind der 
Meinung, die Option Kernenergie sei offen zu halten; der 
Weiterbetrieb der bestehenden Kernkraftwerke sei so lange 
zu gestatten, als dieser sicher erfolgen kann; ein politisch 
motivierter Ausstieg sei abzulehnen. 
Heute denkt zwar niemand daran, ein neues Kernkraftwerk 
In der Schweiz zu bauen. Aber wir wollen die Möglichkeit ei
ner Erneuerung oder eines allfälligen Neubaus eines Kern
kraftwerkes nicht von vornherein ausschllessen; vielleicht 
wird das einmal nötig sein. 
Ich bitte Sie In diesem Sinn, auf das Kernenergiegesetz ein
zutreten und die Rückweisungsanträge abzulehnen. Über 
die beiden Initiativen werden Sie dann am Schluss der De
batte befinden. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Die Atomenergie hat In der 
Schweiz In den Fünfzigerjahren Bnzug gehalten, nachdem 
die Wasserkraft zu knapp wurde, um das ganze Land mit 
Energie zu versorgen. Damals hätte eigentlich die Elektrizi
tätswirtschaft lieber auf thermische Kraftwerke gesetzt. Es 
waren aber die politischen Behörden und Insbesondere der 
Bundesrat. der damals vor allem aus UmweltgrOnden auf die 
Atomenergie gedrängt hat. 
Zu Jener Zeit war die politische Akzeptanz der Atomenergie 
sehr gross. Es gab noch keine GrOnen. Auch Innerhalb der 
Linken gab es damals einen Slogan, der etwa hless: «Atom
kraft für friedliche Zwecke - Ja». Die Auseinandersetzung 
um die Atomproblematik fand also an einer anderen Front 

statt. Das hat dazu geführt, dass die Schweiz sogar selbst 
einen AKW-Typ entwickeln wollte, in Lucens, was dann aller
dings gescheitert Ist, weil es zu einem Unfall und der an
schllessenden Schllessung kam. Es sind die AKW von 
Gösgen und Beznau entstanden. 
Aber dann kam die Zelt - Herr Rechsteiner-Basel WOrde, 
Bob Dylan zitierend, sagen: «the tlmes they are a-chang
ln'» -. als sich ein Widerstand zu entwickeln begann. Es war 
ein Widerstand, der sich rund um die Angst vor der Techno
logie bildete, auch vor der Undurchschaubarkeit und Unlenk
barkelt dieser Technologie. Unfälle - vor allem dann Jener 
von Tschernobyl - taten das Ihre dazu, dass der Widerstand 
gegen die Atomkraft sehr stark gewachsen ist. Mittlerweile 
wurde die Atomenergie in «Kernenergie" umgetauft, und der 
Widerstand dagegen spaltete unser Land eigentlich In zwei 
mehr oder weniger unversöhnliche Lager von Gegnern und 
Befürwortern. 
Seit Ich selbst in der eidgenössischen Politik bin - seit 1979 
nämlich - sind allein schon sieben Initiativen eingereicht 
worden, die mit Kernenergie etwas zu tun haben. Eine ein
zige - die Moratoriums-Initiative - Ist angenommen worden. 
Es gab zahlreiche Versuche, diese energiepolitischen Leger 
Irgendwie zu versöhnen und eine Einigung zu finden. Es gab 
Dialoge und «runde Tische», und Ich muss ganz ehrlich sa
gen: Die meisten v9n Ihnen sind gescheitert. Dort, wo es um 
Wasserkraft, um Uberleltungen ging, konnten Einigungen 
gefunden werden. Wo es aber um Kernenergie ging, konnte 
keine Einigung gefunden werden, ausser beim Entsorgungs
konzept unter Professor Wlldl, wobei dort die letzten Kapitel 
noch nicht abgeschlossen sind. 
Die Haltung des Bundesrates In dieser Situation ist die fol
gende: Er orientiert sich an der gewachsenen Realität, die 
darin besteht, dass es bei uns die Atomenergie gibt und 
dass sie in unserem Land 40 Prozent der Stromproduktion 
abdeckt. Für seine Energiepolitik orientiert er sich dabei an 
den Kriterien der Nachhaltigkelt Das betrifft nicht nur das 
Gesetz, das wir Ihnen jetzt hier unterbreiten, sondern Sie 
müssen dieses Gesetz Im Rahmen anderer Bemühungen 
sehen, beispielsweise des Energiegesetzes, des C<n-Ge
setzes, des Elektrizitätsmarktgesetzes und der Elektrizitäts
marktverordnung sowie des Kernenergiehaftpfllchtgesetzes, 
das wir Ihnen unterbreiten werden; dies aber noch nicht 
während der Differenzbereinigung dieses Gesetzes, son
dern erst nachher. 
Wir unterbreiten Ihnen das Kernenergiegesetz zusammen 
mit der Botschaft zu den beiden Initiativen. Wir haben den 
Gesetzentwurf aus diesem Grunde als indirekten Gegenvor
schlag zu den beiden Initiativen formuliert und Inhaltlich so 
ausgestaltet, dass es tatsächlich ein indirekter Gegenvor
schlag sein kann. Nach den parlamentarischen Beratungen 
Ist allerdings daran zu zweifeln, ob es inhaltilch noch ein in
direkter Gegenvorschlag Ist. Wir werden die Ergebnisse der 
Beratungen in diesem Rate abwarten. indas ist es Ja so, 
dass es keine genauen Kriterien gibt, was denn ein indirek
ter Gegenvorschlag Ist und was nicht. Das kann man Juris
tisch nicht genau definieren. Je nach dem Inhalt haben die 
Initiativen einfach wieder mehr oder weniger Chancen. inso
fern besteht tatsächlich ein Zusammenhang. 
Aber wir unterbreiten Ihnen dieses Gesetz nicht einfach nur 
wegen der Initiativen, sondern wir müssen Ihnen dieses Ge
setz ohnehin unterbreiten, und zwar deshalb, weil die bishe
rige Gesetzgebung, also Atomgesetz und -beschluss, den 
Anforderungen, wie wir sie als Gesetzgeber stellen müssen, 
nicht mehr genügt. 
Wie Ich gesagt habe, orientierten wir uns bei der Formulie
rung des Gesetzes an den Kriterien der Nachhaltlgkelt Die 
Nachhaitlgkeit besteht aus drei Säulen: dem wirtschaftlichen 
Kriterium, der sozialen Kohäsion und der Solidarität mit der 
Umwelt und den zukQnftlgen Generationen. 
Was die Wirtschaft angeht, haben wir die Option Kernener
gie offen gehalten, schlagen Ihnen aber neu das fakultative 
Referendum vor -- das fakultative Referendum als Ausdruck 
der zweiten Säule der Nachhaltlgkelt, nämlich der sozialen 
Kohäsion, dass also darüber abgestimmt werden kann, 
wenn das gewünscht wird. Es sind auch wirtschaftliche 
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GrOnde, die uns dazu bewogen haben, Ihnen die Nein-Pa
role zu den beiden lnltlatiVen vorzuschlagen. 
Was die soziale Kohäsion angeht. ist es auch deren Aus
fluss. dass wir die Sicherheitspflicht der Betreiber kodifizie
ren und regeln, dass wir das ganze gerichtliche Verfahren, 
das administrative Verfahren bei einer UmrOstung, bei einer 
NachrOstung, bei einer neuen Kernanlage regeln. Das ist bis 
jetzt nicht im Detail geregelt gewesen; die Schweiz Ist des
wegen ja auch mal vor den Europäischen Gerichtshof fQr 
Menschenrechte in Strassburg gezogen worden. 
Was die dritte Säule der Nachhaltlgkeit angeht, nämlich die 
Solidarität mit der Umwelt und den zukünftigen Generatio
nen, Ist vorab darauf zu verweisen, dass sich diese Solldarl
tät nicht einfach auf das Gebiet der Schweiz beschränkt 
sondern dass wir hier global denken müssen. Wir regal~ 
~lso _zu.nächst einmal die Stilllegung der Kernkraftwerke; sie 
1st blS Jetzt nicht geregelt gewesen. Wir wollen endlich die 
Entsorgung radioaktiver Abfälle regeln; auch das ist etwas 
wofür wir die Verantwortung nicht einfach über die Landes-'. 
grenze hinaus abgeben können. Und wir regeln die Wieder
aufbere!tung: Der Bundesrat schlägt Ihnen vor, die Wieder
aufbereitung zu verbieten. auch das wieder aus dem 
Nachhaltlgkeltsgedanken heraus, dass wir nicht in anderen 
Ländern ein Verfahren tolerieren wollen, das wir - ehrlich 
gesagt - in unserem eigenen Land nie tolerieren worden 
und das hier keine Chance hätte. Wir wollen die Wiederaut
bereltung aber nicht subito verbieten; das betrifft wieder die 
wirtschaftliche Säule der Nachhaltlgkelt. Wir wollen hier der 
Wirtschaft Zelt geben, damit sie sich daraut einstellen kann. 
All diese Fragen kommen nachher in der Detailberatung 
dran. Ich schlage vor, dass wir diese Detailberatung nachher 
ausführlich halten. 
Wir schlagen Ihnen also vor, auf das Gesetz einzutreten und 
die beiden Initiativen zur Ablehnung zu empfehlen. 

3. Kernenergiegesetz 
3. Lol sur l'ooergle nuclealre 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L:entree en matiere est decidee sans opposition 

La presldente (Maury Pasquler Ullane, presidente): Nous 
votons sur les deux proposltions de renvoi. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A titre preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit II .... 69 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 18 Stimmen 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit .... 107 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .•.. 60 Stimmen 

Detailberatung - Examen de detail 

THel 
Antrag der Kommission 
Mehrt/elt 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Mindemelt 
(Stump, Hämmerle, Lautenegger Oberholzar, Marty Kälfn 
Rechsteiner-Basel, Sommaruga, Teuscher, Wyss) ' 
Atomgesetz 
und Ersatz von folgenden Begriffen: 
- «Kernanlagen» durch «Atomanlagen .. ; 
- «Kernenergie» durch «Atomenergie»; 
usw. 

Tltre 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 
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Mlnorlte 
(Stump, Hämmerte, Leutenegger Oberholzer, Marty Källn 
Rechsteiner-Basel, Sommaruga, Teuscher, Wyss) • 
Lol sur l'energie atomlque 
et remplacement des termes suivants: 

«Installations nuclealres» par «Installations atomlques»; 
- «energle nucleaire» par «energie atomlque»; 
etc. 

Stump Doris (S, AG): Meine Minderheit beantragt eine Ver
änderung in der Terminologie dieses Gesetzes. Der Begriff 
"Kernenergie», der im Gegensatz zum alten Gesetz elnge
fOhrt wird, soll wieder durch "Atomenergie» ersetzt werden. 
Das erste Gesetz aus dem Jahre 1959 trug den Titel aBun
desgesetz vom 23. Dezember 1959 Ober die friedliche Ver
wendung der Atomenergie (Atomgesetz),.. 
Was hat sich seit den Fünfzigerjahren verändert, dass wir ei
nen neuen Begriff einführen müssen? Die Technologie Ist 
plus/minus die gleiche geblieben; bei der Spaltung von Uran 
235 werden Energie sowie Neutronen freigesetzt. Verändert 
hat sich vor allem die Einstellung der Bevölkerung gegen
über der Atomtechnologie. Während In den Fünfziger- und 
Sechzigerjahren fast vorbehaltlose Begeisterung herrschte 
Ist heute die Skepsis sehr gross. Das Image der Atomkraft: 
werke ist gesunken. Diese Skepsis Ist mit den fatalen Unfäl• 
len In Atomkraftwerken gewachsen und führte in der 
Schweiz zur Annahme des Moratoriums für den Bau von 
Atomkraftwerken im Jahre 1990. Mit der Umbenennung der 
gleichen Sachverhalte von «Atomenergie„ zu «Kernener
gie" soll dieser breiten Skepsis entgegengetreten werden. 
Das negatiVe Image der AKW soll aufgewertet werden. 
Die Umbenennung oder Verharmlosung von umweltschädl· 
genden und menschenfeindlichen Verhältnissen hat In der 
Politik Tradition. Ich erinnere nur an einen Bereich: Was wir 
frOher Abfallverwertung nannten, helsst heute auf Neu
deutsch Recycling, das Ist «clean» und belastet uns schein
bar nicht mehr. Dass dabei trotzdem noch vlele Umweltbe
lastungen entstehen, wird leicht vergessen. Der gleiche 
Prozess findet bei der Begrifflichkeit zum Umgang mit radio
aktiven Abfällen statt; diese sollen entsorgt werden, wir sol
len der Sorgen frei werden, die sich ergeben. Die Sorgen 
blelben aber den uns nachfolgenden Generationen über 
Jahrtausende erhalten. 
Die Atomenergie soll nicht verharmlost werden sondern die 
Gefahren, die mit Ihr verbunden sind, sollen au~h sprachlich 
sichtbar bleiben. Deshalb sollten wir die Begriffe „Atomener
gie" und "Atomkraftwerke» In diesem Gesetz weiter ver
wenden, damit schllessllch auch die Verbindung mit der 
grossen Gefahr der Atombomben nicht einfach ausgeblen
det werden kann. 
In der Kommission wurde uns gesagt, dass es unterdessen 
üblich sei, den Begriff «Kernenergie» anstelle von «Atom
energie» zu verwenden. Das trifft Oberhaupt nicht auf sämtll
che Bereiche zu. Es gibt noch sehr viele Organisationen die 
weiterhin mit diesem Begriff arbeiten. Es ist auch der histo
risch gewachsene, richtige Begriff. 
Ich bitte Sie, diesen Minderheitsantrag zu unterstützen. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Der Begriff «Kernenergie» hat 
sich vor Jahren etabliert Es werden Atomkerne gespalten, 
nicht Atome. Auch in Fremdsprachen ist der Begriff «nuk
lear» - also Kern - Obllch geworden. Wir sehen In einer Än
derung keinen Vorteil. Wir wollen auch keine suggestiven 
Formulierungen. Wlr empfehlen deshalb, der Mehrheit der 
Kommission zuzustimmen und den Antrag der Minderheit 
Stump abzulehnen. 

Marty Killn Barbara (S, ZH): Was ich hier In den Händen 
halte, das sind Kerne: Sonnenblumenkerne, Kürblskerne, 
Apfelkerne. Kerne, die Energie enthalten, wenn Sie sie am 
Morgen als Energiespender für den Rest des Tages zum 
FrOhstOck essen. Kerne, die Energie enthalten, wenn Sie sie 
pflanzen. Dann wachsen daraus Sonnenblumen oder Kür
bisse oder ganze Apfalbäume. Man kann also durchaus von 
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Kernenergie sprechen, bei dem. was ich hier in den Händen 
halte. 
Sie, meine verehrten Kollegen von der rechten Ratsseite, 
Sie meinen freilich etwas völlig anderes, wenn Sie von Kern
energie sprechen. Sie meinen weder leuchtende Sonnenblu
men noch knackige Äpfel, und Sie meinen auch nicht 
gesundes FrOhstack, sondern Sie meinen Atomenergie. 
Aber Sie möchten das nicht so deutlich sagen. Das Volk 
könnte erschrecken. Das Volk könnte die BIider der flüchten
den ukrainischen Bevölkerung vor Augen haben, die ihre 
Häuser, Ihre Gärten, Ihre Tiere in und um Tschernobyl ver
lassen musste. Das Volk könnte sich daran erinnern, dass 
es im Sommer 1986 kein Gemüse essen durfte und keinen 
Salat, weil Tausende von Kilometern entfernt ein Atomkraft
werk explodiert war. Das Volk könnte sich an Namen wie 
Harrisburg, Sellafield oder Tschernobyl erinnern und reali
sieren, dass die Atomenergie ihre Unschuld verloren hat. 
Deshalb, und nur deshalb, bezeichnen Sie das bisherige 
Atomgesetz neu als Kernenergiegesetz. Aber unter einem 
Kern versteht man normalerweise das, was ich vorhin ge
zeigt habe und was ich hier in der Hand halte: einen Son
nenblumenkern, einen KOrblskem, einen Apfelkern. 
Ich bin mir absolut sicher: Wenn Sie die Leute auf der 
Strasse fragen, was sie sich unter einem Kern vorstellen, be
kommen Sie genau diese Antwort. Mit Ihrer Sprachregelung 
wollen Sie dem Volk weismachen, dass Kernenergie etwas 
Freundliches und etwas Gesundes sei. Wir lehnen das ab. 
Wir haben auch im April 1986 nicht von einem «Ereignis» 
gesprochen, sondern die Katastrophe beim Namen genannt. 
Wir plädieren für Ehrlichkeit, nicht für Sprachregelung. Wir 
plädieren dafür, dass man die Dinge beim Namen nennt, 
und bitten Sie deshalb, das Gesetz, das wir beraten, als das 
zu bezeichnen, was es ist und was es auch bisher war, näm
lich ein Gesetz Ober die zivile - nicht friedliche, auch das 
eine Sprachregelung - Nutzung der Atomenergie. Dement
sprechend bitten wir Sie auch, jedes Mal den verharmlosen
den Begriff «Kern» durch den korrekten und ehrlichen 
Begriff «Atom» zu ersetzen. 

Stocher Christoph (V, ZH): Aber Frau Marty Kälin, Sie be
stehen aus lauter Atomen. Ist es da nicht etwas gefährlich, 
wenn wir der Kernenergie Atomenergie sagen? Das ist auch 
eine Verniedlichung des Begriffes. 

Marty Kllln Barbara (S, ZH): Ich möchte mich nicht als Ver
niedllchung bezeichnen. Es ist durchaus möglich - ich 
glaube es aber nicht -, dass man Menschen gemeinhin mit 
Atomen gleichsetzt. Es ist Im Volk, auf der Strasse, glaube 
Ich, klar, was mit Atomenergie gemeint Ist Ich bin vermutlich 
nicht diejenige, die den Leuten auf der Strasse In erster Linie 
in den Sinn kommt, wenn sie von Atomen sprechen - viel
leicht aber Sie, Herr Bloch er, das weise Ich nicht. 

La presldente (Maury Pasquier Lillane, presldente): Le 
groupe de !'Union democratique du centre communlque qu'II 
soutlent la proposltion de 1a majorlte. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Der Begriff 
«Kernenergie» hat sich in den Achtzigerjahren eingebürgert. 
Es ist auch der sachlich richtige Begriff. Die Kommission hat 
keine Veranlassung, zurOckzubuchstabieren und wieder den 
Begriff «Atomenergie» zu verwenden, wie dies zu Beginn 
der Kernenergienutzung der Fall war. 
Wir empfehlen Ihnen mit 13 zu 8 Stimmen bei 1 Enthaltung, 
den Antrag der Minderheit abzulehnen. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: In der Tat wird heute der 
Begriff «Atom» für die militärische und der Begriff «Kern» für 
die zlvlle Nutzung gebraucht. So heisst etwa der Vertrag 
Ober die Nichtverbreitung von Kernwaffen «Atomsperrver
trag»; wir gehören auch zur Internationalen Atomenergle-Or
ganisatlon, während international In Zusammenhang mit der 
zivil genutzten Kernenergie von «Kern» oder «nuclear» oder 
«nucleaire» gesprochen wird. Gewiss stand zu Beginn die-

ser Namengebung die Bemühung, die Gefährlichkeit der 
Spaltung etwas zu verharmlosen; aber Ich glaube nicht, 
dass In der Bevölkerung allein wegen eines anderen Etiketts 
nicht mehr sachlich über Nutzen und Gefahren der Energie 
diskutiert werden kann. Mittlerweile hat sich der Begriff 
Kernenergie dermassen eingebürgert, dass die Kern- bzw. 
Atomenergie niemandem mehr allein wegen des Namens 
mehr oder weniger sympathisch Ist. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 95 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 55 Stimmen 

Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Preambule 
Proposition de /a comm/sslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Hämmerte, Leutenegger Oberholzer, Marty Källn, Rechstel
ner-Basel, Sommaruga, Stump, Teuscher, Wyss) 
Dieses Gesetz bezweckt den Schutz von Mensch und Um
welt vor den Gefahren der zivilen Kern/Atomenergienutzung. 
Es regelt den schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie 
und die langfristige Verwahrung der radioaktiven Abfälle. 

Art.1 
Proposition de la commisslon 
Majorite 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 
Mlnorite 
(Hämmerle, Leutenegger Oberholzer, Marty Källn, Rechstel
ner-Basel, Sommaruga, Stump, Teuscher, Wyss) 
La presente loi vise a proteger ratre humaln et renvlronne
ment des dangers lies a l'utlilsation pacffique de l'energle 
nuclealre/atomlque. Elle regiemente l'abandon progresslf de 
l'energie atomique et l'entreposage a long terme des 
dechets radioactlfs. 

Hlmmerle Andrea (S, GR): Glaubt irgendjemand - oder 
gar die Mehrheit - In diesem Saal, dass In den nächsten 
dreisslg Jahren, also In einer Generation, In der Schweiz ein 
neues Atom- oder Kernkraftwerk gebaut und In Betrieb ge
nommen werden kann? Glaubt jemand In diesem Saal, dass 
die bestehenden Atomkraftwerke ohne Ende weiterlaufen? 
Kaum Jemand wird es glauben, vleßeicht mit Ausnahme des 
Kommisslonsspr99hers, der den Namen dieser Energie ja 
sogar in seinem Ubernamen trägt. Das heisst, das Gesetz, 
das wir hier beraten, geht eigentlich von einer Fiktion aus. 
Es geht von der Fiktion aus, dass weitere Atomkraftwerke 
gebaut werden. Es geht eigentlich von der Wunschvorstel
lung vorgestriger Atompolltlker aus, wonach diese Energie In 
diesem Land eine Zukunft hat. Deshalb wird so getan, wie 
wenn wir regeln müssten, wie weitere Atomkraftwerke ge
baut werden könnten. 
Vielleicht noch eine Zwischenbemerkung zu dem, was vor
hin Herr Bundesrat Leuenberger gesagt hat, zur Nachhaltlg
kell Er hat sehr schön gezeigt, was Nachhaltlgkelt ist, aber 
er hat In einem Punkt einen Schwenker gemacht oder etwas 
ausgelassen: Es batrlfft die Generationen, die von dieser 
Energie nachher betroffen sind, und zwar nicht In Form ir
gendeines Nutzens, sondern nur bezüglich des MOiis. Wir 
ziehen vielleicht einen Nutzen daraus, aber die hundert oder 
noch mehr Generationen nach uns haben diesen Nutzen 
nicht mehr. Sie werden aber mit Sicherheit eine Belastung 
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haben, von der sie wahrscheinlich nicht wissen, wie damit 
umzugehen ist. 
Der vorliegende Zweckartikel, den wir jetzt besprechen, Ist 
eigentOmlich zwiespältig formuliert. Im ersten Satz gibt es 
die muntere Behauptung. dieses Gesetz regle die friedliche 
Nutzung der Kernenergie. Im zweiten Satz kommen aber 
schon die Bedenken: Dort, wo es konkret wird, wird nur noch 
vom «Schutz von Mensch und Umwelt" vor den Gefahren 
dieser Energie gesprochen. Wir finden, dass wir das Kind 
beim Namen nennen sollten. 
Wir haben drei Probleme zu lösen: 
1. Wir müssen den Menschen und die Umwelt vor den un
zweifelhaften Gefahren dieser Energie schützen. 
2. Wir müssen - daran kann kein Zweifel bestehen - den 
schrittweisen Ausstieg aus dieser Energie intelligent regeln. 
3. Wir müssen dafür sorgen - endlich dafür sorgen -, dass 
wir die Abfälle, die bis jetzt schon angefallen sind und die wir 
nicht mehr wegbringen, anständig und sicher entsorgen. 
Das ist das Zlel und die Aufgabe, die wir hier In diesem Saal 
realistisch erfüllen müssen. Wir sollten eigentlich nicht Fik
tionen regeln, sondern wir sollten die Realität regeln. Das 
können wir tun, indem wir diese drei Aufgaben erfüllen. 
Der Minderheitsantrag, den wir hier stellen, liegt in der Logik 
der Minderheitsanträge, die nachher folgen. Sie sind letztlich 
reallstlsch. Sie können auch Ihren fiktiven «Atompfad» wei
terverfolgen, Irgendwann holt Sie die Realität ein. Es wäre 
besser, wenn Sie sich jetzt schon damit auseinander setzen 
würden. 
ich bitte Sie darum, diesen Minderheitsantrag anzunehmen. 

Keller Robert (Y, ZH): Die Minderheit Hämmerle will den 
Zweckartikel ergänzen. Sie findet, der Entwurf des Bundes
rates sei unvollständig. Sie behauptet auch, die Kernenergie 
sei ein Auslaufmodell und ein Ausstieg sei daher nicht zu 
vermelden. 
Die Mehrheit der Kommission findet, die bundesrätlJche Lö
sung sei treffend und besser. Das Gesetz bezweckt aus
drücklich den Schutz der Menschen und der Umwelt vor den 
Gefahren der Kernenergie, und es gilt auch für den wichti
gen Bereich der Entsorgung und Lagerung. Daher ist es 
nicht nötig, dass die Entsorgung im Zweckartikel genannt 
wird. Auch der Begriff der «friedlichen Nutzung» hat sich be
währt. Im Weiteren muss mit aller Deutlichkeit gesagt wer
den, dass wir in diesem Gesetz nicht den Ausstieg regeln 
wollen, sondern die sichere, friedliche Nutzung der Kern
energie. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit Hämmerle abzuleh• 
nen. 

Leutenegger Hajo (R. ZG): Mit diesem Antrag versucht die 
Minderheit, das Gesetz zu einem Ausstiegsgesetz umzubie
gen. Dies widerspricht unserer Auffassung, die Option Kern
energie sei offen zu halten. Der Entwurf des Bundesrates ist 
umfassend, zweckdienlich und ausgewogen. 
Die FDP-Fraktion empfiehlt Ihnen, der Mehrheit zuzustim
men und den Minderheitsantrag Hämmerle abzulehnen. 

Teuscher Franziska (G, BE): Worum geht es im Kernener
giegesetz? Das wird Im Zweckartikel festgehalten. Die fried
liche Nutzung der Atomenergie wird geregelt, und 
Insbesondere wird festgehalten, dass Menschen und Um
welt vor den Gefahren der Atomenergie geschützt werden 
mossen. Weil die Atomenergie aber eine Hlgh-Risk-Techno
logie ist, ist es unmöglich, Menschen und Umwelt vor den 
Gefahren eines Atomunfalls völlig zu schützen. Das wissen 
eigentlich alle. Wenn wir das möchten, müssen wir den 
Atomausstieg einleiten. 
Wir haben In der Eintretensdebatte dargelegt, warum aus 
Sicht der Grünen der Ausstieg die bessere Variante ist. Aber 
es Ist nicht so, Herr Leutenegger Hajo, dass wir Jetzt versu
chen, mit der Ergänzung des Zweckartikels ein Atomaus
stiegsgesetz zu machen, sondern wir sagen nur: Wir 
müssen diesen Punkt auch Im Zweckartikel festhalten. Denn 
es ist klar, dass es heute in der Schweiz politisch unmöglich 
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ist, neue Atomkrattwerke zu bauen, und die bestehenden 
Atomkraftwerke sind In die Jahre gekommen. Sie wurden 
und werden zum Teil zwar noch einmal nachgerüstet, aber 
sie werden spätestens Im nächsten Jahrzehnt abgestellt 
werden müssen. Von daher gesehen Ist es vorsorglich, wenn 
wir Jetzt im Zweckartikel festhalten, dass auch der allmähli
che Ausstieg aus der Kernenergie ein Zweck dieses Geset
zes ist. 
Zum zweiten Punkt, den die Minderheit gerne ergänzt haben 
möchte, zur Frage der Regelung der Abfälle: Ich denke, es 
müssten eigentlich alle, die auch weiterhin an der Atomtech
nologie festhalten wollen, bereit sein, diesen Punkt - dass 
nämlich das Gesetz dazu da Ist, die radioaktiven Abfälle 
langfristig zu verwahren - auch Im Zweckartikel festzuhal
ten. Wir haben es In der vorangegangenen Debatte auch ge
hört: Das ist eines der ungeklärten Probleme In der ganzen 
Atomnutzung, und diesen Punkt müssten Sie zumindest 
auch als AtombefOrworter im Zweckartikel des Gesetzes 
festschreiben. 
Die grüne Fraktion beantragt Ihnen, der Minderheit Häm
merle In diesem Sinne zuzustimmen. 

Sommaruga Slmonetta (S, BE): Die Minderheit Hämmerte 
unterscheidet sich in drei Punkten von der Fassung des 
Bundesrates und des Ständerates: 
Der erste Unterschied ist semantischer Art Er ist nicht unbe
deutend, aber Ich gehe davon aus, dass wir hier eigentllch 
keine Differenzen haben. Bundesrat und Ständerat sprechen 
von der friedlichen Nutzung der Kernenergie; das Gegenteil 
davon wäre die kriegerische Nutzung, und das kann Ja hier 
nicht gemeint sein. «Zivil» Ist deshalb hier das richtige Wort, 
denn es ist das Gegenteil von «militärisch ... Die Abgren• 
zung, die wir In diesem Gesetz vornehmen, bezieht sich 
wohl doch eher auf dieses Begriffspaar. 
Der zweite Punkt, den der Minderheitsantrag aufnimmt, be
trifft die Verwahrung der radioaktiven Abfälle, die mit diesem 
Gesetz geregelt werden soll. Wir werden uns noch ausgiebig 
darüber unterhalten, dass die Abfälle ein ungelöstes Pro
blem sind, das wir mit diesem Gesetz auch regeln sollten. 
Deshalb Ist es nichts als richtig, dass wir die Abfallproblema
tik in diesen Zweckartikel aufnehmen und damit unsere Ab
sicht bekunden, die Regelung dieses Problems endlich an 
die Hand zu nehmen. 
Der dritte Punkt ist natürlich der politisch umstrittenste: Der 
schrittweise Ausstieg aus der Atomenergie muss aber unbe
dingt Bestandteil dieses Gesetzes sein, wenn es ein echter 
Gegenvorschlag zu den Volksinitiativen sein soll. Dass die 
Atomenergie nochmals Aufwind bekommt, glauben mittler
weile nur noch ein paar wenige Zweckoptimisten. Auch 
Fachleute sind sich einig, dass unser Land In Zukunft ohne 
Atomenergie auskommen muss und auch auskommen wird. 
Entscheidend Ist aber, dass wir den Ausstieg planen und 
uns gedanklich endlich darauf einlassen. Alle grossen Ver
änderungen brauchen eine gute und vorausschauende Pla
nung. Voraussetzung dafür Ist, dass man Oberhaupt daran 
denkt. Viele Leute in diesem Saal sprechen gerne von 
«change management» und verlangen von Arbeitnehmerin
nen und -nehmern, dass sie flexibel sind und sich auf Verän
derungen einlassen. Dasselbe, meine Ich, darf man auch 
von Politikern erwarten. Wenn wir den schrittweisen Aus
stieg aus der Atomenergie In den Zweckartikel aufnehmen, 
bedeutet das Im Moment nicht mehr, aber auch nicht wenl• 
ger als die Bereitschaft, sich gedanklich auf eine Verände
rung einzulassen, die ohnehin kommen wird. 
Ich bitte Sie deshalb namens der SP-Fraktlon, der Minder
heit Hämmerle zuzustimmen. 

Fischer Ulrich (R, AG), fQr die Kommission: Die Minderheit 
will Im Gesetz ausdrücklich festhalten, dass es sich bei der 
Kernenergie um ein Auslaufmodell handle und deshalb der 
Ausstieg zu regeln sei. Überdies soll der Ausdruck «fried
lich» durch «zivil" ersetzt werden. 
Die Mehrheit will demgegenüber die Option der weiteren 
Nutzung der Kernenergie offen halten und keine Welche In 
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Richtung Ausstieg stellen. Sie haben das bereits mit Ihren 
BeschlOssen bei den Rückweisungsanträgen bestätigt Im 
generellen Zweck Ist auch die Entsorgung inbegriffen, so
dass sich eine separate Erwähnung Im Zweckartikel erOb
rigt. Der Ausdruck «friedlich» als Gegensatz zu den milltärl· 
sehen Einsätzen hat sich eingebürgert. 
Wir beantragen Ihnen mit 14 zu 8 Stimmen, den Minder
heitsantrag abzulehnen. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Die Kernfrage dieses An
trages Ist, ob das Gesetz ein Ausstiegsgesetz sein soll oder 
nicht. Der Bundesrat will die Option Kernenergie aufrechter
halten, er hat das In der Botschaft dargetan. Ich habe es 
beim Eintreten begrOndet. 
Wir unterstatzen deswegen die Mehrheit der Kommission. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 83 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 62 Stimmen 

Arl2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commlssion 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopt~ 

Arl3 
Antrag der Kommission 

fbls. Konditionierung: Gesamtheit der Operationen, mit wel
chen radioaktive Abfälle fQr die Zwischenlagerung oder rar 
die Lagerung in einem geologischen Tiefenlager vorbereitet 
werden; dazu gehören insbesondere die mechanische Zer
kleinerung, die Dekontamination, die Verpressung, die Vera
schung brennbarer Abfälle, die Einbettung in Abfallmatrizen 
und die Verpackung; 

jbis. Verschluss: Ver!Qllen und Versiegeln aller untertägigen 
Teile und des Zugangsstollens des geologischen Tiefenla
gers nach Abschluss der Beobachtungsphase; 

Arl3 
Proposition de /a commlssion 

!bis. conditionnement: ensemble des operattons de prepara
tlon des dechets radioactifs en vue de leur stockage tem· 
poraire ou dans un dep0t souterraln en profondeur, 
notamment le broyage mecanique, la decontaminatlon, la re
ductlon de volume. l'incineratlon de dechets combustlbles, 
l'enrobage dans une matrice et l'emballage; 

jbis. fermeture: remblayage et mlse sous scelles de toutes 
les partles souterralnes et de la galerie d'accäs d'un dep0t 
souterraln en profondeur, a l'lssue de la phase d'observa• 
tlon; 

Fischer Ulrich (R, AG), rar die Kommission: Hier hat die Kom
mission mit den Literas fbls und jbls eine Ergänzung be
schlossen. Zu den Begriffsdefinitionen gehören nach Auffas• 
sung der Kommission auch die Konditionierung und der 
Verschluss. Die Definitionen wurden von der Verwaltung bei
gesteuert. Die Kommission war in diesem Punkt einstimmig. 

Angenommen -Adopt~ 

Arl4 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Bel der Nutzung der Kernenergie sind Mensch und Umwelt 
vor Gefährdungen durch ionisierende Strahlen zu schützen, 
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und radioaktive Stoffe dürfen nur In nicht gefährdendem Um
fang freigesetzt werden. Es muss .... 
Abs. 1bis 
Die Langzeitfolgen auf das Erbgut sind zu berOckslchtlgen. 
Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Arl4 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Lors de l'utlllsatlon de l'energie nuclealre, l'homme et l'envl
ronnement dolvent 0tre proteges du rayonnement lonlsant. 
Les substances radloactlves ne peuvent 0tre llberees que 
dans des quantites ne presentant pas de danger .... 
Al. 1bls 
II convlent de prendre en campte les sequelles a long terme 
sur le patrlmolne heredltalre. 
AJ.2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Fischer Ulrich (R, AG), tor die Kommission: Bel Artikel 4 Ab
satz 1 hat die Kommission ebenfalls einstimmig eine Ergän
zung beschlossen. Um lnterpretationsschwlerlgkelten zu 
vermeiden, hat sich die Kommission darauf geeinigt, Im Zu
sammenhang mit dem Umgang mit radioaktiven Stoffen teil
weise die Formulierung des Strahlenschutzgesetzes zu 
übernehmen. • ~-
In Artikel 4 Absatz 1 bis wird eine Ergänzung eingefügt, wel
che slnngemAss auch schon In der Strahlenschutzgesetz
gebung enthalten Ist. Diese Ergänzung wurde mit 13 zu 
5 Stimmen bei 3 Enthaltungen aufgenommen. Ein Minder
heitsantrag wurde nicht gestellt. 

Angenommen -Adopte 

Arl5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Hofmann Urs 
Abs.2 
•••• vorzubereiten. Bel Neuanlagen müssen die Schutzmass
nahmen In Ihrem Zusammenwirken gewährleisten, dass: 
a. durch die normalbetrlebllchen Auswirkungen bei den 
empfindlichsten Personengruppen keine Erbgutveränderun• 
gen, Gesundheitsstörungen oder zusätzlichen Todesfälle 
eintreten; 
b. bei Störfällen keine radioaktiven Stoffe das Anlagege
lände verlassen. 

Arl5 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Hofmann Urs 
AJ.2 
.... Jlberees. Dans le cas des nouvelles Installations, les me
sures de protectlon doivent garantlr dans leur effet global: 
a. que, dans le fonctlonnement normal, les personnes les 
plus sensibles ne solent sujettes a des alteratlons gene
tlques, des troubles de 1a sante, ou un risque de deoos; 
b. que, en cas de perturbatlons, aucune substance radloac
tlve ne solt disseminee en dehors de l'alre de l'lnstallatlon. 

Hofmann Urs (S, AG): Sle haben vor einigen Minuten be
schlossen, dass das Kernenergiegesetz auch auf Neuanla• 
gen anwendbar Ist und somit nicht nur den Betrieb der 
bestehenden Anlagen regelt. Das Im bundesrätlichen Ent
wurf enthaltene Schutzzlel, wonach rar den Fall, dass ge
fährliche Mengen radioaktiver Stoffe freigesetzt werden, 
notfalls Schutzmassnahmen zur Begrenzung des Scha• 
denausmasses vorzubereiten sind, Ist so formuliert, dass es 
auf die bestehenden Kernkraftwerke passt, bei denen aus 
den elnlässllch diskutierten Gründen unabsehbare Risiken 
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fQr die Bevölkerung nicht ausgeschlossen werden können, 
sondern einzig deren Schadenpotenzial Im Katastrophenfall 
reduziert werden kann. 
Artikel 5 Absatz 2 steht deshalb In der Logik einer Kernener
giepolitik, welche Kernkraftwerke auch dann zulässt, wenn 
die Schädigung der Bevölkerung durch gefährliche Mengen 
radioaktiver Stoffe zumindest möglich Ist. Selbst von all jenen, 
welche auf dieser Grundlage eine vorzeitige Stilllegung der 
bestehenden Kernkraftwerke trotz ihres Gefahrenpotenzlals 
ablehnen, darf verlangt werden, dass wenigstens Neuanla
gen nur dann realisiert werden dürfen, wenn auch bei 
schwersten Störfällen keine radioaktiven Stoffe das Anlag&
gelände verlassen können, was, wenn es so käme, bei unse
rem dicht besiedelten Gebiet stets auch mit einer Schädigung 
der Gesundheit der Bevölkerung verbunden wäre. 
Dass es sich dabei nicht um eine 0berrissene oder gar 
unrealistische Forderung handelt, zeigt das Energiefor
schungsprogramm des Bundes für die Jahre 2000 bis 2003, 
in dem ausdrOckllch festgehalten wird, dass bei neuen R&
aktorkonzepten auch die Folgen der schlimmsten Unflille auf 
das Anlagegellinde beschrankt bleiben müssen. Entspr&
chend diesem Schutzziel engagiert sich auch die Schweiz 
an den Forschungsarbeiten fQr die Kernenergieanlagen der 
vierten Generation, welche gerade diese Anforderungen er
füllen sollen. 
Mit der Annahme meines Antrages anerkennen Sie - auch 
als Befürworter und Befürworterinnen der Kernenergieanla
gen -, dass kQnftlg bei der Erstellung neuer Anlagen dem 
Schutz der Bevölkerung ein absoluter Vorrang eingeräumt 
werden muss und dass In unserem Land künftig keine Kern
kraftwerke, wenn sie je wieder zur Diskussion stehen sollten, 
mit einem untragbaren Katastrophenpotenzial erstellt wer
den dürfen. Das ist weiss Gott nicht zu viel verlangt, wenn 
man noch weitere Kernkraftwerke in der Schweiz erstellen 
will. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zu folgen. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Dieser Antrag gehört In den 
Wirkungsbereich des Strahlenschutzgesetzes, welches sich 
mit diesen Belangen umfassend auseinander setzt. Artikel 5 
Absatz 4 des Kernenergiegesetzes verpflichtet den Bundes
rat, auch die entsprechenden Massnahmen vorzusehen. 
Dazu ist das Strahlenschutzgesetz da. Die Bestimmungen 
des Strahlenschutzgesetzes gelten übrigens nicht nur fOr 
Neuanlagen, sondern auch für bestehende Anlagen. Sie 
gelten auch nicht nur für Energienutzungsanlagen, sondern 
fQr alle Anlagen, die irgendwie mit Kerntechnik zu tun haben. 
Die Erbgutthematik wurde in Artikel 4 Absatz 1 bis grund
sätzlich erfasst; das Strahlenschutzgesetz richtet sich in 
diesem Punkt per definitionem an die empfindlichsten Grup
pen. 
Bei der StörfalHrage Ist festzustellen, dass jegliche absolute 
Formulierung - «null» oder «keine» - unrealistisch ist. Es 
gibt keinen Nullpunkt bei physikalischen und technischen 
Vorgängen; es gibt ja auch radioaktive Stoffe und Strahlen In 
der Natur. Das Strahlenschutzgesetz regelt aber auch hier 
die zulässigen Grenzen. 
Wir empfehlen Ihnen deswegen, den Antrag Hofmann Urs 
abzulehnen. 

La presldente (Maury Pasquier Llllane, presldente): Le 
groupe de l'Union democratlque du centre communique qu'U 
rejette la proposition Hofmann Urs. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Dieser Antrag 
lag uns nicht vor, er flatterte heute Morgen auf den Tisch. Ich 
hatte nicht Gelegenheit, mich mit Fachleuten darüber zu un
terhalten. Ich kann deshalb persönlich höchstens insofern 
Stellung nehmen, als Ich ebenfalls auf das Strahlenschutz
gesetz verweisen möchte, welches in dieser Hinsicht über
legte und gute Formulierungen enthält, sodass der Antrag 
Hofmann Urs an dieser Stelle nicht nötig ist. 
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Leuenberger Morltz, Bundesrat: Ich kann die beiden Vor
redner insofern unterstützen, als die zulässigen Strahlenb&
lastungen im Normalbetrieb und bei Störfällen grundsätlllch 
im Strahlenschutzgesetz geregelt sind. Dieses legt die 
Grenzwerte so fest, dass die Gefährdung so weit wie immer 
möglich ausgeschlossen ist. Auch bei zurzeit bekannten, 
neuen Reaktortypen kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass bei einem schweren Störfall radioaktive Stoffe austr&
ten, die aber keine umfangreichen Notfallschutzmassnah
men fQr die Bevölkerung notwendig machen. Dagegen läuft 
der vorgeschlagene Buchstabe b von Absatz 2 darauf hin
aus, eine Nulldosis einzuführen. 

Abs. 1, 3, 4-AI. 1, 3, 4 
Angenommen -Adopte 

Abs.2-Al.2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission •••• 85 Stimmen 
Für den Antrag Hofmann Urs .... 56 Stimmen 

Art. 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la decislon du Conseltdes Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission 

bbis. keine entsprechenden Zwangsmassnahmen nach dem 
Embargogesetz vom 22. März 2002 erlassen worden sind; 

Art. 7 
Proposition de la commlss/on 

bbis. sl aucune mesure de contralnte au sens de la lol du 
22 mars 2002 sur les embargos n'a ete edictee; 

Fischer Ulrich (R, AG), tor die Kommission: Bel Artikel 7 
Buchstabe bbis Ist Folgendes festzuhalten: Bei den Voraus
setzungen zur Erteilung einer Bewilligung für den Umgang 
mit Kernmaterialien hat die Kommission auch noch das Er
fordernis der Übereinstimmung mit dem Embargogesetz ein
gefügt. Das hat dazu geführt. dass Artikel 8 Absatz 4 nicht 
mehr notwendig ist. 

Angenommen -Adopte 

Art. 8 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.4 
Streichen 

Art. 8 
Proposffion de Ja commission 
Al. 1-3 
Adherer ti. la decislon du Conseil des Etats 
Al.4 
Biffer 

Angenommen -Adopte 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est lnterrompu 



t° 
01.022 Conseil national 1088 

La prealdente (Maury Pasquler Uliane, preaidente): Pour des 
ralsons evidentes de gestion du temps, les objets 02.424 et 
01.411 devront etre reportes a 1a session d'automne. 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La sdance est levee a 13 h oo 

20Juin 2002 
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Moratorium plus 
und Strom ohne Atom. 
Volkslnitiatlven. 
Kernenergiegesetz 
Moratolre plus 
et Sortir du nuclealre. 
Initiatives populaires. 
Lol sur l'energfe nucleaire 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BBl 2001 2665) 
Message du Conseil lederal 28.02.01 (FF 2001 2529) 
Ständerat/Conseil des ElalS 13. 12.01 (Emrat - Premier Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.01 (Fortsetzung- Suite) 
ßerk:bl UAEK•NB 18.02.02 
Rapport CEATE:CN 1s.02 Q2 
Nationalral/Conseil national 22.03.02 (Frist - Delal) 
Nationalral/Conseil national 20.06.02 (Zwaitrat - Deuxieme Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 20.08.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalral/Conseil national 20.oe.02 (Fortsetzung - Suite) 

3. Kemenerglegesetz 
3. Lol sur l'energle nuclealre 

Art.9 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel 
Ausfuhr zur Wiederaufarbeitung 
Text 
Für die Ausfuhr von abgebrannten Brennelementen zur Wie
deraufarbeitung wird eine Bewilligung erteilt, wenn zusätz
lich zu den Voraussetzungen nach Artikel 7: 
a. der Empfängerstaat in einer völkerrechtlichen Vereinba
rung der Einfuhr der abgebrannten Brennelemente zur Wie
deraufarbeitung zugestimmt hat und sich die Schweiz und 
der Empfängerstaat aber eine Rücknahme der Abfälle geei
nigt haben; 
b. im Empfängerstaat eine geeignete, dem Internationalen 
Stand von Wissenschaft und Technik entsprechende Wie
deraufarbeitungsanlage zur Verfügung steht; 
c. die Durchfuhrstaaten der Durchfuhr zugestimmt haben; 
d. der Absender mit dem Empfänger der abgebrannten 
Brennelemente mit Zustimmung der vom Bundesrat be-
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zeichneten Behörde verbindlich vereinbart hat, dass der Ab
sender die bei der Wiederaufarbeitung entstehenden Abfälle 
oder allenfalls die noch nicht wiederaufgearbeiteten abge
brannten Brennelemente zurücknimmt; 
e. der Empfängerstaat internationale Übereinkommen über 
die Sicherheit von Kernanlagen und die Behandlung abge
brannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle ratlflziert 
hat; 
f. die Wiederaufarbeitung durch eine Internationale Organi
sation kontrolliert wird; 
g. Verträge Ober den vollständtgen Einsatz des bei der Wie
deraufarbeitung abgetrennten Plutoniums in Mischoxid
Brennelementen vorliegen. 

Minderheit 
(Schmid Odllo, Decurtlns, Hämmerte, Leutenegger Oberhol
zer, Marty Kälin, Rechsteiner-Basel, Sommaruga, stump, 
Teuscher, Wyss) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.9 
Pmposlt/on de /s commisslon 
Majorlte 
Tltre 
Exportatlon pour retraltement 
Texte 
L:exportatlon d'elements combustibles uses pour le retralte
ment est autorlsee sl, en sus des condltlons selon l'artlcle 7: 
a. l'Etat destlnatalre a approuve dans une conventlon Inter
nationale l'lmportation d'elements combustlbles uses pour le 
retraitement et sl la Sulsse et l'Etat destinatalre ont convenu 
d'un accord sur la reprlse des dechets; • 
b. l'Etat destinatalre dlspose d'une Installation de retralte
ment appropriee, correspondant a l'etat de la sclence et de 
la technlque au nlveau lntematlonal; 
c. les Etats par lesquels trenslter ont approuve Je translt; 
d. l'expedlteur a convenu de maniere contraignante avec le 
destinatalre, avec l'approbation de l'autorlte deslgnee par le 
Conseil federal, que l'expedlteur reprendralt les dechets pro
dutts par le retraltement ou, le cas echeant, les elements 
combustibles uses non encore retraltes; 
e. !'Etat destlnatalre a ratlfle des conventions internationales 
sur la sOrete des Installations nuclealres et sur la gestlon du 
combustlble use et des dechets radloactlfs; 
f. le retraltement est contröle par une organisatlon Internatio
nale; 
g. II existe des contrats sur l'utlllsatlon Integrale, dans des 
elements combustlbles a l'oxyde mixte, du plutonium ob
tenu. 

Minorlte 
(Schmid Odllo, Decurtlns, Hämmerle, Leutenegger Oberhol
zer, Marty Källn, Rechstelner-Basel, Sommaruga, Stump, 
Teuscher, Wyss) 
Adherer au projet du Consell federal 

Art. 104 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit I 
(Lustenberger, Decurtins, Rechstelner-Basel, Schmid Odllo) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit II 
(Leutenegger Hajo, Dupraz, Fischer, Hegetschweller, Keller, 
Steiner) 
.... von zehn Jahren nach der Ausfuhr sämtlicher Brennele
mente, fOr welche vor dem 31. Dezember 2000 die Wieder
aufarbeitung vertraglich vereinbart wurde, nicht zur Wieder
aufarbeitung ausgeführt werden. Sie sind .... 
Minderheit III 
(Schmid Odilo, Baumann Stephanle, Decurtlns, Fetz. Marty 
Kälin, Rechstelner-Basel, Sommaruga, Stump, Teuscher, 
Wyss) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 



-.,1. 
01.022 Conseil national 1094 20Juin 2002 

Art. 104 al. 4 
Proposition de la commlsslon 
Ma]orit~ 
Blffer 
Minorit~ I 
(Lustenberger, Decurtlns, Rechsteiner-Basel, Schmid Odllo) 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 
Minorit~ II 
(Leutenegger Hajo, Dupraz, Fischer, Hegetschweiler, Keller, 
Stelner) 
.•.• ne peuvent pas Atre exportes en vue de leur retraltement 
pour une periode de dlx ans apres l'exportatlon de tous les 
elements combustlbles dont le retraltement falt l'objet d'un 
contrat passe avant le 31 decembre 2000. Durant ce laps de 
temps .... 
Minorit~ III 
(Schmid Odllo, Baumann Stephanie, Decurtins, Fetz, Marty 
Kälin, Rechstelner-Basel, Sommaruga, Stump, Teuscher, 
Wyss) 
Adherer au projet du Conseil federal 

La presldente (Maury Pasquler Ullane, presidente): Je 
vous propose de tralter l'article 9 et l'artlcle 104 allnea 4 con
Jolntement. 

Schmid Odllo (C, VS): Die Wiederaufbereitung und die 
Ausfuhr abgebrannter Brennelemente betreffen - die Präsi
dentin hat es gesagt - neben Artikel 9 auch Artikel 104 Ab
satz 4 der Übergangsbestimmungen. Ich werde mich nur 
einmal dazu äussem. Eine starke Kommissionsminderheit, 
11 gegen 12 Mitglleder, empfiehlt Ihnen, In Sachen Wieder
aufbereitung dem Bundesrat zu folgen. 
Folgende Gründe möchte ich hierzu anführen: Zunächst 
mOssen wir einmal ehrlich sein. In der Schweiz hätte ein An
trag, eine Wiederaufbereitungsanlage zu erstellen, keine 
Chance - und erst recht nicht die Einfuhr abgebrannter 
Brennelemente aus dem Ausland. Die Ausfuhr abgebrannter 
Brennelemente ist also ethisch nicht oder kaum vertretbar. 
Die Wiederaufbereitung ist eine falsche und überholte Tech
nologie. Sie wurde zur Beschaffung rezykllerbaren Plutoni
ums für die schnellen Brüter des 1yps von Creys-Mafvllle 
eingefOhrt, eine Technik, die in Europa nicht mehr ange
wandt wird. Die Technik der Wiederaufbereitung ist mit ho
hen Risiken behaftet; es Ist darum kein Zufall, dass Staaten 
wie die USA, Schweden, Deutschland, Finnland und andere 
darauf gänzlich verzichten. 
Sellafield und La Hague verursachen Emissionen, die nicht 
wegzuleugnen sind: Die Irische See Ist radioaktiv verseucht; 
Leukämie-Erkrankungen Im Umfeld dieser Anlagen sind si
gnfflkant höher als anderswo. Der Einwand, dass die Grenz
werte Oberall eingehalten würden, mag wohl stimmen, doch 
durch Verdünnung wird ein Schadstoff nicht besser, und wir 
alle wissen, dess bei der radioaktiven Strahlung der Zeltfak
tor ein wichtiger linearer Faktor Ist, denn die Dosis errechnet 
sich aus Röntgen mal Zelt. Wir wissen um die Langleblgkelt 
radioaktiver Abfälle. Der Hinweis auf die Einhaltung der 
Grenzwerte ist also zynisch und menschenverachtend. 
Die Wiederaufbereitung ist fQr den Weiterbetrieb der AKW 
nicht notwendig. Zudem 1st sie ökonomisch und ökologisch 
unsinnig. Die abgebrannten MOX-Stäbe haben zudem ein 
hohes Wärmepotenzial, sodass sie rund hundert Jahre in 
Zwischenlagern gelagert werden müssen. 
Zudem Ist die Wiederaufbereitung eine Abfallvermehrung. 
Das Volumen an schwach- und mlttelradloaktiven Abfällen 
wird verfünffacht. Rund 85 Prozent der Lagerkapazität fOr 
schwach- und mltteiradioaktlve Abfälle des Zwischenlagers 
WOrenllngen werden allein rar die zusätzlichen Wiederauf
bereitungsabfälle benötigt. Es macht also keinen Sinn. 
Die Sicherheit der Wiederaufbereitungsanlagen muss nach 
dem 11. September 2001 zudem ganz neu und pragmatisch 
beurteilt werden. Nicht umsonst haben die Franzosen Rake
tenstellungen um La Hague installiert, damit sich kein Kami
kaze-Flugzeug auf die Wiederaufbereitungsanlage stürzen 
kann. Auf die Getahr der Proliferation von waffenfähigem 

Plutonium gehe Ich erst gar nicht ein; sie Ist signifikant und 
nicht wegzudiskutieren. 
Die Wiederaufbereitung macht aus all diesen Gründen kei
nen Sinn und Ist abzulehnen. Wenn die Wiederaufbereitung 
Im Kernenergiegesetz nicht verboten wird, so kann man 
nach meiner Ansicht und der Ansicht der Minderheit nicht 
von einem wirklichen Gegenvorschlag zu den Initiativen 
sprechen. Der Bundesrat hatte es sich gut Oberlagt, als er 
ein Wiederaufbereitungsverbot vorschlug. 
Ich bitte Sie, der Minderheit und somit dem Bundesrat zu fol
gen, und danke Ihnen dafQr • 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Die Frage der Wiederaufbe
reitung ist tatsächlich neben der Grundsatzdiskussion Ober 
die Kernenergie und neben der Frage der Abfallentsorgung 
wohl das dritte zentrale Thema dieses Gesetzes, aber auch 
ein sehr zentrales Thema in der politischen Diskussion In 
diesem Umfeld. 
In der grundsätzlichen Auseinandersetzung Ober die Wie
deraufbereitung hat der Ständerat nach der Meinung der 
Kommissionsminderheit 1, die Ich zu vertreten habe, einen 
Weg eingeschlagen, der durchaus gangbar erscheint. Zuge
gebenermassen herrscht im Besonderen In Wissenschaft 
und Technik ein Glaubenskrieg über Sinn oder Unsinn der 
Wiederaufbereitung. In Anbetracht der folgenden Fakten er
scheint eine zehnjährige «Auszeit», ein Moratorium In der 
Wiederaufbereitungsfrage, angebracht: 
1. Die Wiederaufbereitung war ursprünglich für die Techno
logie von schnellen Brütern gedacht. Diese Technologie wird 
Jedoch zurzeit und wohl auch mittelfristig zumindest In Eu
ropa nicht mehr ernsthaft weiterverfolgt. 
2. Auch bei elnerWlederveiwendung von Plutonium In MOX
Brennelementen wird dieses nicht vollständig aufgebraucht 
beziehungsweise bleibt ein Tell Plutonium übrig. Abge
brannte MOX-Brennelemente müssen entsorgt werden. 
3. Die Wiederaufbereitung wird heute nicht als wirtschaftlich 
beurteilt. Die Veiwendung von Plutonium als Brennstoff In 
schnellen Brütern steht zumindest In Europa rar die nächs
ten Jahre nicht zur Diskussion. 
Gerade diese drei Fakten geben meines Erachtens der 
Kommissionsminderheit Recht Mit einem Moratorium In der 
Wiederaufbereitung nehmen wir heute unsere politische Ver• 
antwortung wahr. Aber wir geben zugleich auch der Wissen
schaft und Technik für einen Zelthorizont von etwa fünfzehn 
Jahren die Chance, zu neuen Erkenntnissen Im besagten 
Bereich zu kommen. Wir dürfen In diesem Rat durchaus 
auch mit einem gewissen Zukunftsglauben an die Technik 
und die Wtssenschaft herantreten. Deshalb bitte ich Sie: 
Schwenken Sie auf die Fassung des Ständerates ein. Er hat 
In dieser heiklen Frage für den Moment und fOr die nächsten 
tonfzehn Jahre den Weg zu einer pragmatischen Lösung 
aufgezeigt, aber auch zu einer Lösung, die Im Volk - so 
glaube Ich, behaupten zu dOrfen - auf eine Mehrheit stossen 
könnte. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Falls Sie bei Artikel 9 nicht der 
Kommissionsmehrheit folgen sollten, empfehlen Ihnen die 
Minderheit II wie die Minderheit 1 (Lustenberger), in Arti
kel 104 Absatz 4 die vom Ständerat vorgesehene Moratori
umslösung zu bevorzugen, allerdings mit einer wesentlichen 
Änderung. Ich äussere mich nicht weiter zum Moratorium, 
das hat Herr Lustenberger bereits gemacht. Der Beginn der 
Moratoriumsfrist Ist aber nicht fix festzulegen; vielmehr soll
ten die vertraglichen Verpflichtungen wahrgenommen wer
den können, wie dies auch der Bundesrat beim Verbot der 
Wiederaufbereitung vorsehen würde. Damit verhindern wir 
unnötige Erschwerungen im Batrieb und auch unnötige Kos
ten. Immerhin handelt es sich dabei einzig um Verträge, wel• 
ehe vor Ende 2000 abgeschlossen wurden. Wir können die 
Spielregeln nicht einfach nachträglich abändern. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Minderheit II zu Arti
kel 104 Absatz 4 zu folgen, dies als Eventualantrag, wenn 
Sie Artikel 9 so ablehnen würden. In erster Linie Ist aber bei 
Artikel 9 die Mehrheit der Kommission zu unterstützen. 
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Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: In Artikel 9 Ist 
die Frage der Wiederaufarbeitung behandelt. Je nachdem, 
wie Sie die Frage In, Ist auch eine Anpassung von Arti-
kel 104 Absatz 4 Die Minderheit III (Schmid Odllo) 
schlägt Ihnen den Verzicht auf die Wiederaufarbeitung ge
mäss Formulierung des Bundesrates vor. Sie Ist der Mei
nung, dass die Wiederaufarbeitung vor allem aus ökologi
schen GrOnden nicht tragbar sei, während der Bundesrat 
glaubt, das KEG stelle ohne Wiederaufarbeitungsverbot kei
nen echten Gegenvorschlag zu den Volksinitiativen mehr 
dar. Sie werden diese Argumentationen noch im Detail zu 
hören bekommen. 
Die Mehrheit ist demgegenüber der Auffassung, die Wieder
aufarbeitung müsse aus Granden der Ressourcenschonung 
und der Reduktion der Abfallmenge möglich bleiben. Zurzeit 
Ist das Uran zwar kein knappes Gut, es war Indessen In den 
Achtzigerjahren bereits einmal anders, und eioe Verknap
pung kann sich jederzeit wieder einstellen. Im Ubrlgen wird 
bei allen anderen Gütern vor allem aus ökologischen Erwä
gungen ein sparsamer Umgang gepredigt. Nur beim Uran 
soll es nun anders sein? Dank Wiederaufarbeitung wird das 
zu über 95 Prozent unverbrauchte Uran wieder In den 
Brennstoffkreislauf zurOckgeführt. Das Volumen des hoch
aktiven Abfalls wird auf rund einen Fünftel reduziert, was die 
Entsorgung massgebllch erleichtert. Das Plutonium, wel
ches durch die Wiederaufarbeitung entsteht, Ist entgegen 
gewissen Behauptungen nicht waffenfähig, stellt insofern 
keine Gefahr dar. Die abgebrannten Brennelemente müssen 
so oder so transportiert werden, wenn nicht zur Wiederauf
arbeitungsanlage, so doch ins Zwischenlager, anschlies
send zur Konditionierung Ins Ausland und zurOck ins 
Endlager. Die Emissionen der Wiederaufarbeitungsanlagen 
Sellafleld in England und La Hague In Frankreich entspre
chen den Internationalen Strahlenschutzvorschriften und 
dem schweizerischen Strahlenschutzgesetz, was uns vom 
Vertreter der HSK ausdrücklich bestätigt wurde. 
Aus all diesen Gründen sieht die Mehrheit keine sachlichen 
Gründe, die ein Verbot der Wiederaufarbeitung nahe legen 
warden. Und wenn sachliche GrOnde gegen das Verbot 
sprechen, lässt slch das Streichen des Verbotes auch poli• 
tlsch vertreten. Dem KEG deswegen die Qualität als indirek
tem Gegenvorschlag abzusprechen ist unserer Auffassung 
nach nicht haltbar. 
Die Kommission hat mit 15 zu 1 O Stimmen beschlossen, Ih
nen die Streichung des Wiederaufarbeltungsverbotes zu be
antragen. 
Die bundesrätllche Lösung steht als Minderheitsantrag zu 
Artikel 9 zur Abstimmung. Falls Sie mit der Minderheit dem 
Wlederaufarbeltungsverbot zustimmen, stimmen Sie bei 
Artikel 104 Absatz 4 konsequenterweise auch der Minder
heit III (Schmid Odilo) zu. 
Zur Diskussion stand auch der Kompromiss des Ständera
tes, der ab 2006 ein Moratorium für zehn Jahre vorsieht, 
worauf die Bundesversammlung Ober dessen Weiterführung 
um weitere zehn Jahre beschllessen könnte. Die Mehrheit 
der Kommission erachtet auch diese Moratorlumslösung als 
nicht sinnvoll; sie wurde in der Kommission mit 14 zu 
11 Stimmen abgelehnt. Diese Lösung Ist als Antrag der Min• 
derheit 1 (Lustenberger) zu Artikel 104 Absatz 4 Wieder auf
genommen worden. 
Einen präzisierenden Antrag zur ständerätlichen Version hat 
die Minderheit II (Leutenegger Hajo) eingebracht. Danach 
wird der Beginn des Moratoriums nicht auf den 1. Juli 2006 
terminiert, sondern die Erfüllung der vor dem 31. Dezember 
2000 abgeschlossenen Verträge wird noch ermöglicht. Wenn 
schon eine Moratorlumslösung vorgesehen werden soll, so 
drängt sich dieser Antrag der Minderheit II zu Artikel 104 Ab
satz 4 auf. 
Falls Sie bei Artikel 104 Absatz 4 der Minderheit I oder der 
Minderheit II zustimmen, ist konsequenterweise Artikel 9 In 
der Fassung der Kommissionsmehrheit ebenfalls nötig, um 
eine Regelungslücke vor und nach dem Moratorium zu ver
meiden. Ich schlage deshalb gemeinsame Beratung und Be
schlussfassung für Artikel 9 und Artikel 104 Absatz 4 vor. 
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Fetz Anita (S, BS): Herr Fischer, als langjähriges Mitglied 
des Atel-Verwaitungsrates und als sehr langjähriger Direktor 
der Kernkraftwerke Kalseraugst AG sind Sie Ja In diesen Fra
gen sachkompetent. Darum möchte Ich Ihnen zwei Fragen 
stellen: 
1. Kennen Sie den Anstieg der Krebsraten rund um Sella
field und La Hague in den letzten zehn Jahren? 
2. Finden Sie es ethisch verantwortungsvoll, dass wir den 
verseuchten MOii aus unseren schweizerischen Atomkraft
werken exportieren und damit ganz direkt mithelfen, dass 
Menschen und Umwelt rund um Sellafleld und La Hague 
verseucht werden? 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: 1. Die Zahlen 
könnte Ich hier nicht nennen; Ich habe diese nicht präsent. 
Es ist aber zweifellos so, dass die beiden Anlagen den inter
nationalen Normen des Strahlenschutzes entsprechen. Die 
Anlage von La Hague Ist kürzlich auch entsprechend zertifi
ziert worden. 
2. Es handelt sich nicht um einen Export des Abfalls, son
dern es geht um die Wiederaufarbeitung. Über die Entsor
gung, allenfalls im Ausland, sprechen wir In einer späteren 
Phase dieser Beratung. 

Speck Christlan (V, AG): Die Frage der Wiederaufarbeitung 
abgebrannter Brennelemente ist ja ein zentraler Punkt des 
KEG. Die Mehrheit der Kommission beantragt nach Intensi
ven Diskussionen, die Wiederaufarbeitung weiterhin zuzu. 
lassen, Im Unterschied zum Entwurf des Bundesrates. Die 
SVP-Fraktlon unterstützt die Kommissionsmehrheit. Wir sind 
überzeugt, dass es rfchtlg ist, diese Option offen zu halten, 
dies Im Wissen darum, dass bei den heutigen Uranpreisen 
die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist. Ein gesetzliches Ver
bot widerspricht dem Verfassungsgrundsatz der Nachhaltlg
keit. Auch Uran ist eine natorllche Ressource, die nicht un
beschränkt zur Verfügung steht. Abgebrannte Kernbrenn
stäbe als Abfall zu entsorgen und die darin noch enthaltene 
Energie nicht zu nutzen Ist falsch. Eine Tonne abgebrannter 
Brennstäbe entspricht der Energiemenge von 20 000 Ton
nen Erdöl. Dazu kommt, dass die zu entsorgende Abfall
menge bei den hochaktlven Abfällen durch die Wiederaufar
beitung um mindestens zwei Drittel reduziert wird. 
Bis vor ein paar Jahren war bekanntlich das Uran auf dem 
Weltmarkt knapp. Die Schweizer Werke haben zur Siche
rung Ihres Bedarfes langfristige Verträge abge!chlossen. 
Seit Russland auf dem Weltmarkt ist, besteht ein Uberange
bot mit entsprechenden Preissenkungen. Wie sich die Situa
tion In zwanzig Jahren darstellt, wissen wir nicht. Es 
erscheint deshalb sinnvoll - auch wenn aus wirtschaftlichen 
Gründen in nächster Zeh nicht wieder aufgearbeitet wird -, 
sich die Zukunft nicht mit einem gesetzlichen Verbot zu ver
bauen. Es ist sehr gut möglich, dass die Wiederaufarbeitung 
In zwanzig Jahren aus RessourcengrOnden wieder ein zwin
gendes Gebot Ist. 
Transporte abgebrannter Brennelemente ins Ausland entfal
len mit einem Verzicht auf die Wiederaufarbeitung nicht. Vor 
der Endlagerung müssen die hochradloaktlven Elemente In 
einer industriellen Konditionierungsanlage In eine endlager
fählge Form gebracht werden. 
Bel einer Wiederaufarbeitung reduziert sich die Anzahl die
ser Behälter mit hochradloaktivem Material um den Faktor 3. 
Bel der Vernehmlassung zum KEG - und das Ist Interes
sant - sprach sich die Mehrheit der Kantone für eine Wie
deraufarbeitung aus. Dies bestätigt auch die Jüngste Um
frage, die aufzeigt, dass eine klare Mehrheit der Bevölkerung 
für eine Wiederaufarbeitung Ist. 
Die heutige kommerzielle Wiederaufarbeitung In !;;ngland 
und Frankreich erfolgt unter strenger behördlicher Uberwa
chung und der Einhaltung Internationaler Standards für die 
kontrollierte Abgabe radioaktiver Stoffe an die Umwelt. Frau 
Fetz möchte ich sagen, dass die Strahlendosis, der die Be
völkerung In der Umgebung der Wiederaufarbeitungsanla
gen ausgesetzt Ist, zu 99 Prozent aus natürlichen und medl· 
zinlschen Quellen stammt Diesen Sachverhalt bestätigte 
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1999 In Frankreich erneut ein unabhängiger Fachbericht für 
die von den Grünen bzw. den Sozlallsten geführten französi
schen Ministerien für Umwelt, Gesundheit und Soziales. 
Nach anfänglich erhöhter Radioaktivität aus Altlasten von 
mllltärlschen Anlagen in England wird heute ein sicherer und 
zukunftsträchtiger Betrieb gewährleistet. Die Strahlendosis 
für die Bevölkerung in der Umgebung stammt, wie ich er
wähnt habe, nicht aus diesen Anlagen. 
Die SVP-Fraktion beantragt Ihnen einstimmig, der Mehrheit 
zuzustimmen, d. h., die Wiederaufarbeitung unter den von 
der Kommission formulierten Leitplanken zuzulassen. Sollte 
die Mehrheit Im Plenum dem Minderheitsantrag Schmid 
Odllo zustimmen, bitten wir Sie, den Minderheitsantrag 1 (Lu
stenberger) - Moratorium gemäss Ständerat - zu unterstüt
zen mit dem Eventualantrag der Minderheit II (Leutenegger 
Hajo). 

Bader Elvira (C, SO): Wir tragen die Verantwortung für die 
sichere und preisgünstige Versorgung unseres Landes mit 
elektrischem Strom. Längerfristig wird sich am heutigen Mix 
von 60 Prozent Wasserkraft und 40 Prozent Kemenergle 
nichts ändern, weil wirkliche AltematlVen leider fehlen. Kern
energie kann mlttelfrlstlg nicht ersetzt werden. Die CVP ist 
für den schonungsvollen, nachhaltigen Umgang mit Energie
ressourcen. 
Die Wiederaufbereitung von abgebrannten Brennelementen 
entspricht dem, was gute Hausfrauen und Hausmänner mit 
Abfällen machen, nämlich die Abfälle sortieren und das Wie
derverwertbare rezyklleren. In den abgebrannten Brennele
menten aus unseren Kernkraftwerken sind nur maximal fünf 
Prozent wirklicher Abfall, das helsst radioaktive Spaltpro
dukte. Der Rest ist Uran und Plutonium, die beide Verwen
dung für neue Brennelemente finden. Grob gesagt: Statt ein 
abgebranntes Brennelement zu hundert Prozent als Abfall 
zu behandeln, kann man dank der Wiederaufbereitung mit 
dem darin enthaltenen Uran und Plutonium noch etwa zwei 
Monate Strom erzeugen. Man reduziert damit auch das Ab
fallVolumen. 
Wir sollten diese Möglichkeft, das Uran mit Hilfe der Wieder
aufbereitung viel besser zu nutzen, offen lassen, wenn es 
ökologlsch und ökonomisch sinnvoll ist, auch Im Interesse 
unserer Kinder und Enkel. 
Nun gibt es Leute, die die Wiederaufbereitung als «Sauerei» 
bezeichnen, ohne zur Kenntnis zu nehmen, dass man damit 
zumindest die französische und die englische Regierung 
verunglimpft, die die Wiederaufbereitungsanlagen genau 
kontrollieren. Die Wiederaufbereltungsanlagen In Sellafleld 
und La Hague sind ISO-zertifiziert, und die international fest
gelegten Grenzwerte zur Sicherheit werden vollumfängllch 
erfüllt. 
Sie entsprechen dem Internationalen Stand von Wissen
schaft und Technik. Land- und Forstwirtschaft leben seit lan
gem vor, was Nachhaltlgkelt bedeutet: nicht Raubbau, 
sondern schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen 
im Interesse der gegenwärtigen und der künftigen Genera
tionen. Wir sollten auch bei der Kemenergle nicht mit einem 
Verbot der Wiederaufbereitung den Raubbau vorschreiben, 
wie es die Minderheit Schmid Odilo vorsieht, sondem die 
Wiederaufbereitung offen lassen, dies mit Auflagen bezüg
lich Sicherheit und Umwelt, wie es die UREK vorsieht 
Das Kernenergiegesetz ist als Indirekter Gegenvorschlag zu 
den beiden Initiativen zu konzipieren. Daher Ist es wichtig, 
dass es dieser anspruchsvollen Zielsetzung auch gerecht 
wird. Die Wiederaufbereitung wird ein wichtiger Punkt dieser 
Vorlage sein. Die Mehrheit der CVP-Fraktion erachtet es 
deshalb als polltlsch falsch, diese Vorlage Jetzt mit der Wie
deraufbereitung ohne Moratorium zu belasten. Die CVP
Fraktlon verkennt aber nicht, dass diese Technologie in zu. 
kunft mit Sicherheit nicht stillstehen wird und dass Verfahren 
entwickelt werden, die Wiederaufbereitung zu verbessern. 
Deshalb unterstützt die Mehrheit der CVP-Fraktlon bei Arti
kel 104 Absatz 4 den Antrag der Minderheit 1 (Lustenberger), 
der ein Moratorium vorsieht. Die Wiederaufbereitung soll fOr 
eine Frist von zehn Jahren verboten werden. Die Frist be-

glnnt am 1. Juli 2008 und könnte mit einem einfachen Bun
desbeschluss ohne fakultatives Referendum um zehn Jahre 
verlängert werden. Danach wäre man fOr einen politischen 
Entscheid wieder völlig frei. 
Ich bitte Sie auch im Namen der Mehrheit der CVP-Fraktlon, 
den Antrag der Minderheit 1 (Lustenberger) bei Artikel 104 
Absatz 4 zu unterstatzen. 

Teuscher Franziska (G, BE): Die Debatte zeigt es: Artikel 9 
Ist der zentrale Artikel Im Kernenergiegesetz - unabhängig 
davon, ob wir nun die Atomenergie befürworten oder nicht. 
Es geht um die Frage der Wiederaufbereitung. Der Bundes
rat hat In dieser Frage einen weisen Vorschlag gemacht 
Obschon er an der uneingeschränkten Nutzung der Kern
energie festhält, wollte er auf die Wiederaufbereitung ver
zichten. Dieser gute Vorschlag wurde In der parlamenta
rischen Debatte jedoch arg zerzaust, und es wurde 
schrittweise zurückbuchstablert. Der Ständerat legte sich bei 
der Wiederaufbereitung noch auf ein Moratorium von zehn 
Jahren fest. Unsere Kommission verwässerte die Vorlage 
weiter und will nun die Wiederaufbereitung weiterhin unein
geschränkt zulassen. Ein Kernenergiegesetz, das die Wie
deraufbereitung nicht verbietet, ist ein veraltetes und über
holtes Gesetz, noch bevor es In Kraft Ist. Die grüne Fraktion 
spricht sich entschieden gegen die Wiederaufbereitung aus. 
Die Wiederaufbereitung Ist die sinnloseste Sache; es gibt 
keinen einzigen Grund, daran festzuhalten. Selbst wenn wir 
unsere Atomkraftwerke 50, ja 60 Jahre welterbetrelben, 
brauchen wir keine Wiederaufbereitung, denn es gibt keine 
zwingende Verknüpfung von Atomkraftnutzung und Wieder
aufbereitung. Die Wiederaufbereitung wurde einzig und al
lein eingeführt, um Plutonium für den schnellen Brüter zu 
gewinnen. Doch diese Technik Ist mit Kalkar und Super
phoenlx längst gestorben. Von daher wäre es nichts als lo
gisch, auf die Wiederaufbereitung endlich völlig zu verzich
ten. 
In der Kommission wurde Immer wieder gesagt, die Wieder
aufbereitung sei unter dem Aspekt der nachhaltigen Nut
zung zu betrachten, und auch Frau Bader hat dies vorhin 
ausführlich gemacht. Frau Bader, Ich muss Ihnen sagen: Ich 
konnte Ihrer Argumentation Oberhaupt nicht folgen. Sie ha
ben gesagt, eine Hausfrau würde auch haushälterisch mit 
den Ressourcen umgehen. Aber die Wiederaufbereitung hat 
Oberhaupt nichts mit haushälterischem Umgang mit den 
Ressourcen zu tun. Sie haben den Eindruck vermittelt, dess 
die Wiederaufbereitung etwas völlig Unproblematisches sei, 
etwa so wie das Kompostieren von Abfällen. Aber die Wie
deraufbereitung ist eine ganz gefährliche Technologie. Aus 
schweizerischen Brennstäben entsteht so tonnenweise Plu
tonium und damit Bombenmaterial. 
Dass damit Missbrauch getrieben werden kann, Ist nichts als 
logisch. Auch stimmt es nicht, Frau Bader, dass wir mit der 
Wiederaufbereitung das Abfallvolumen vermindern. Nein, 
vlelmahr erhöhen wir mit der Wiederaufbereitung das Abfall
volumen noch; wir vermehren so also den Atommllll, wie es 
eigentlich gar nicht nötig wäre. Die Wiederaufbereitung be
schert uns aber auch eine riesige ökologische Katastrophe. 
Die Strände rund um La Hague und Sellafield sind radioaktiv 
verseucht Ins Meer gelangen pro Jahr Hunderte von MIiiio
nen Litern von redioaktlVem Wasser. Vor allem Kinder In der 
Umgebung von La Hague und Sellafleld leiden llberdurch
schnlttllch an Leukämie. In der sauberen Schweiz wäre eine 
derartige Umweltbelastung gar nicht zulässig; die ganze Be
völkerung würde sich vehement gegen eine WiederaUfberel
tungsanlage wenden. Von daher ist es aus der Sicht der 
grünen Fraktion auch ethisch nicht zu verantworten, dass wir 
unseren Abfall weiterhin unter Inkaufnahme grösster Um
weltverschmutzungen im Ausland wieder aufbereiten. 
Zudem, das habe Ich bereits gesagt, wird eben mit der Wie
deraufbereitung die Abfallmenge vergrössert, bei der wir be
reits heute nicht wissen, wohin wir damit wollen. Damit Ist für 
die grüne Fraktion eines klar: In dieser Frage besteht Hand
lungsbedarf. Verzichten wir auf die Wiederaufbereitung, so, 
wie es dies der Bundesrat vorgesehen hat. 

Bullelln offidel de rAssemblee !Oderale 

.. 
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Ich bitte Sie daher Im Namen der grünen Fraktion, bei Arti
kel 9 die Minderheit Schmid Odllo und bei Artikel 104 Ab
satz 4 die Minderheit III (Schmid Odilo) zu unterstützen. 

Stelner Rudolf (R, SO): Wie schon beim Eintreten ausge
fOhrt, Ist die sichere, preisgünstige Versorgung mit elektri
scher Energie, sauberer Energie, laut Bundesverfassung die 
Aufgabe des Bundes und der Kantone. Es wurde bereits 
ausgefOhrt: Am heutigen Mix von 60 Prozent Wasserkraft 
und 40 Prozent Kernkraft wird sich längerfristig nichts än
dern, nicht weil die Kernenergie ein Dogma wäre, sondern 
weil es beim Stand von heute schlicht keine realistische Al
ternative gibt. 
Mit der Option für die Kernenergie muss aber konsequenter
weise auch die Möglichkeit der Wiederaufarbeitung offen 
bleiben. Es muss den Betreibern der Anlagen überlassen 
werden, ob sie von dieser Möglichkeit der Wiederaufarbei
tung Gebrauch machen wollen oder nicht. Denn entgegen 
den Ausführungen von Frau Teuscher, die ja denselben 
Hearings beigewohnt hat wie Ich, diese aber offenbar anders 
interpretiert oder andere Protokolle liest, sprechen für die 
Wiederaufarbeitung die folgenden Tatsachen: 
Bei einem Verbot der Wiederaufbereitung WOrde die Nut
zung des Urans auf 1 bis 2 Prozent beschränkt, anstelle von 
gegen 100 Prozent bei fortgeschrittenen Brennstoffzyklen. 
Dies schlägt sich tatsächlich auf die Abfallmengen nieder. 
So ergeben z. B. 100 Brennelemente aus Lelbstadt und 
Mühleberg ohne Wiederaufarbeitung 35 Kubikmeter Abfall, 
bei Wiederaufarbeitung nur 7,4 Kubikmeter. 
Die Wiederaufarbeitung, das haben wir so gelernt und mit
bekommen, ist ein chemischer Prozess. bei dem das Volu
men des Abfalls auf einen Fünftel und die «GlftlgkeltP auf 
einen Zehntel reduziert werden kann. Ein anderes Beispiel: 
Eine Tonne abgebrannter Brennstäbe entspricht der Ener
giemenge von 20 000 Tonnen Erdöl. Da Ist eben das Argu
ment von Frau Bader bezüglich des haushälterischen 
Umgangs mit Abfällen absolut richtig. 
Hinzu kommt - das ist auch eine Tatsache -, dass das Plu
tonium, das nach der Verbrennung wiederaufgearbeiteten 
Brennstäbe gewonnen werden könnte, nicht mehr oder nur 
sehr beschränkt waffenfähig ist. Wohl Ist heute Uran in ge
nügender Menge erhältlich. Wie das aber in weiterer Zukunft 
aussieht, wissen wir nicht. Selbst wenn In näherer Zukunft 
nicht wiederaufgearbeitet werden sollte, sollten wir uns 
diese Möglichkeit für die Zukunft nicht verbauen. So hat 
denn auch eine klare Mehrheit der Kantone gegen ein Ver
bot der Wiederaufarbeitung stellung bezogen. 
Zu der im Ständerat von prominenter Saite aufgestellten Be
hauptung -.sie wurde hier wiederholt-, die Wiederaufarbei
tung sei eine nicht verantwortbare Schweinerei: Die 
kommerzlelle Wiederaufarbeitung erfolgt in ökologisch sorg
fältiger Welse, unter strenger behördllcher Überwachung 
und unter Einhaltung Internationaler standards fOr die kon
trollierte Abgabe radioaktiver stoffe an die Umwelt. Die 
Strahlendosis, der die Bevölkerung In der Umgebung der 
Wiederaufarbeitungsanlagen ausgesetzt Ist, stammt zu 99 
Prozent aus natOrllchen und medizinischen Quellen. Diesen 
Sachverhalt - es wurde von Herrn Speck bereits gesagt -
hat 1999 ein von grüner Seite In Auftrag gegebenes Gutach
ten bezüglich La Hague klar bestätigt. Ein weiteres Gutach
ten einer Gruppe unabhängiger Experten, In Auftrag 
gegeben vom antlnuklearen Kollektiv "Meres en colareP, hat 
Im Jahre 2000 dasselbe festgestellt. Ich weise auch darauf 
hin, dass der Durchschnitt der natürlichen Radioaktivität In 
der Schweiz höher Ist als In der Umgebung von La Hague. 
Ich bitte, auch das zur Kenntnis zu nehmen; das sind ver
bürgte Zahlen. 
Lieber Herr Kollege Schmid, die USA haben ihre Meinung 
geändert; Sie müssen die neuesten Unterlagen studieren. 
Der Plan fOr eine nationale Energiepolltlk vom Mal 2001 
kommt zur ausdrücklichen Empfehlung, dass die Vereinigten 
Staaten, in Zusammenarbeit mit dem in diesem Punkt !Oh
renden Ausland, Techniken zur Weiterentwicklung der Wie
deraufarbeitung und der übrigen Kernstoffbehandlung 
aufgreifen sollten. 

Amtliches Bulletln der Bundesversammlung 

Bezüglich Transport verweise Ich auf die Ausführungen des 
Berichterstatters. Es Ist eine Tatsache, dass die hochradlo
aktiven Brennelemente vor der Endlagerung konditioniert 
werden müssen; das bedeutet Transporte hin und her. Am 
Transportvolumen ändert sich nichts oder sehr wenig, ob Sie 
wiederaufarbeiten oder nicht. 
Ich bitte Sie aus all diesen Gründen, den Minderheitsantrag 
Schmid Odllo abzulehnen und der Mehrheit der Kommission 
zu folgen. 
Zu Artikel 104 Absatz 4 betreffend das Moratorium für die 
Wiederaufarbeitung: Mit dem Hinweis auf meine Ausführun
gen habe Ich die Meinung, dass Sie die Option der Wieder
aufarbeitung offen halten müssen - Ich hoffe sehr, In der 
Fassung der Mehrheit der Kommission. Wenn Sie dies aber 
nicht möchten, dann bitte Ich Sie, mindestens dem Morato
rium zuzustimmen, wie es vom Ständerat beschlossen 
wurde, dies allerdings bitte in der modifizierten Form der 
Minderheit II (Leutenegger Hajo). Der Beginn der Moratori
umsfrist kann von uns aus sachlichen Gründen nicht fix fest
gelegt werden; eingegangene vertragliche Verpflichtungen 
der Betreiber sollen erlOllt werden. Alles andere führt zu un
nötigen Komplikationen und Kosten, die letztlich wieder wir 
als Konsumenten bezahlen. 

Wirz-von Planta Christine (L, BS): Auch wenn die Uran
preise tatsächlich Im Keller Hegen, so, wie es heute mehr
mals gesagt wurde, und deshalb die Wiederaufbereitung für 
die Betreiber der Kernkraftwerke kein wirtschaftlicher Faktor 
von grosser Bedeutung Ist, kann sich dies In absehbarer Zeit 
wlrkllch wieder ändern. Und dass die Uranvorkommen am 
Abnehmen sind, das Ist, glaube ich, allseits bekannt. Dies Ist 
allerdings nicht der alleinige ausschlaggebende Grund fOr 
die Liberalen, tat die Wiederaufbereitung der Brennelemente 
zu sein. Das Brennstoffrecycling Ist Voraussetzung für die 
Entwicklung von Techniken, welche zum Ziel haben, die 
Menge und die Langlebigkeit der radioaktiven Abfälle zu ver
kleinern. Es erstaunt, dess diese Forderung nach Rückge
winnung von Energiestoffen aus Brennelementen nicht eine 
viel breitere Unterstützung erhält, denn die Bem0hungen, 
das Gesamtvolumen der radioaktiven Abfälle zu verringern, 
dürften doch wlrkllch Im Interesse von uns allen sein. 
Das Argument der gefährlichen Transporte wurde bereits er
wähnt. Es hält einer genaueren Prüfung einfach nicht stand, 
denn die Anzahl Transporte wird sich insgesamt verringern, 
wenn die Brennelemente nicht zur Wiederaufbereitung, son
dern In die Kondltlonlerungsanlagen ins Ausland überlOhrt 
werden m0ssen. Die Wiederaufbereitung bringt nochmals 
eine Reduktion der radioaktiven Abfälle mit sich, und weni
ger Volumen bedeutet einfach logischerweise weniger 
Transporte; auch das dürfte in unserem Interesse Hegen. 
Die Frage der Wiederaufbereitung kann eigentlich nicht los
gelöst von der Entsorgungslösung betrachtet werden, min
destens nicht In Bezug auf die Entsorgung, die zwar erst In 
Jahrzehnten anfallen wird, aber dennoch zeitgerecht zu re
geln Ist. Angesichts der kleinen Abfallmenge, die In der 
Schweiz anfällt. Ist deshalb die Option fQr ein Internationales 
Endlager unbedingt offen zu halten, die damit verbundenen 
Fragen sind anzupacken und die Klärung von slcherheltspo
litlschen Fragen ist besonders auf Internationaler Ebene ein
zuleiten. 
Auf keinen Fall dQrfen im Kernenergiegesetz Vorschriften 
Eingang finden, die die Schweiz von vornherein von der Ent
wicklung gemeinsamer Internationaler EntsorgungslOsungen 
ausschllessen warden. Natürlich Ist Im Bereich der Kern
energie Immer internationales Denken und Handeln gefragt. 
Dies trifft auch auf den Bereich der Forschung zu, die nie Im 
Alleingang und abgeschottet stattfindet, sondern In Zusam
menarbeit von Fachpersonen und Koryphäen auf dem Jewei
ligen Sachgebiet. Dies trifft Im Zusammenhang mit der 
Entwicklung von neuen Erkenntnissen Im Bereich der Kern
fusion zu, aber auch Im Zusammenhang mit neuen Techni
ken tilr die Wiederaufbereitung. 
Die liberale Fraktion stimmt bei Artikel 9 der Mehrheit zu. 
Wird diesem Artikel nicht zugestimmt, dann räumen wir den 
Kernkraftwerkbetrelbenden den grösstmögllchen Hand-
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lungsspielraum ein - wir finden das auch richtig - und stim
men In Artikel 104 Absatz 4 der Minderheit II (Leutenegger 
Hajo) zu. Damit führen wir ein Moratorium von zehn Jahren 
fOr die Ausfuhr sämtlicher Brennelemente ein, die nicht vor 
dem 31. Dezember 2000 vertraglich erfasst wurden. Aus
nahmen zu Forschungszwecken - das Ist sehr wichtig - kön
nen dann durch den Bundesrat bestimmt werden. Die 
Zeitspanne Ist somit um vier Jahre kürzer als diejenige der 
ständeräUichen Fassung. Kernkraftwerkbetrelbenden sollte 
eingeräumt werden, dass sie die Wlrtschaflllchkeit der 
Wiederaufbereitung nutzen können, natilrllch nur unter der 
Voraussetzung der Einhaltung aller flankierenden Slcher
heltsmassnahmen. Ob von der Ausfuhr nach dem Jahre 
2010 Gebrauch gemacht wird oder nicht, steht nicht Im Vor
dergrund, das Ist nicht die Frage. Es geht vielmehr darum, 
dass man diese Möglichkeit offen lässt. 
Bel Artikel 9 folgen wir der Mehrheit und bei Artikel 104 Ab
satz 4 der Minderheit II (Leutenegger Hajo). 

Wyss Ursula (S, BE): Sie haben es gemerkt: Wir sind hier 
bei einem der Kernartikel dieses Gesetzes angelangt. Je 
nachdem, wie hier entschieden wird, steigen die Chancen 
der Initiativen, die nächstes Jahr zur Abstimmung kommen 
werden, natilrllch dramatisch. 
Es wurden zahlreiche Ungeheuerlichkeiten gesagt: Die Wie
deraufarbeitung habe Irgendetwas mit Recycling oder gar 
mit Nachhaltlgkeit zu tun. Diese Fehlinformationen - es tut 
mir Leid - werden durch Wiederholung nicht richtiger. Versu
chen wir einm!ll unvoreingenommen - ich weiss, es grenzt 
schon fast an Ubermenschliches, dies hier zu fordern - nach 
dem Sinn oder Unsinn der Wiederaufarbeitung zu fragen. 
Dafür mossen wir einen Blick In die Entwicklung dieser 
Technologie werfan und sehen, dass die Atomfabriken in 
Sellafield und La Hague ursprOngllch keineswegs aus Nach
haltlgkeits- und UmweltgrOnden oder fOr Abfallverwertung 
oder Recycling gebaut wurden. Sie sollten einzig und allein 
zur Herstellung von Brennstoffen fOr die schnellen BrOter 
dienen. Doch daraus - das wissen Sie - wurde trotz Sub
ventionsmllllarden schlussendlich nie etwas. Die Wiederauf
arbeitungsanlagen sind also Investitionsruinen, die kOnstllch 
am Leben erhalten werden, auch von den Schweizer Strom
konsumentinnen und Stromkonsumenten. 
Wlederaufarbettung kostet nach unabhängigen Untersu
chungen pro KIio fast 4000 Franken. Die direkte Endlage
rung kostet ungefähr zwischen 400 und 700 Franken. Es 
mOssen also andere als ökonomische Grande rar diese Wie
deraufarbeitung sprechen. Nun könnte man sagen: Es tut Ja 
nichts zur Sache, worar diese Anlagen ursprOngllch gedacht 
waren, Hauptsache, wir können den Abfall, den Atommoll, 
reduzieren und recyclen. Aber es Ist nicht einmal dies der 
Fall. Dies Ist wirklich das Unglaubliche an der ganzen Sa• 
che: Es entsteht noch mehr radioaktiver MOii, als wenn wir 
nicht wieder aufarbeiten warden. 
Der strahlende MOii verzehnfacht sich nach den Untersu
chungen oder Unterlagen, die wir hatten, ungefähr. Denn al
les, was mtt dem Atommüll In Kontakt kommt - Wasser, 
Chemikalien, Geräte usw. -, wird zusätzlich radioaktiv ver
strahH. Diesen zusätzlichen Atommoll wird die Schweiz zu
rOcklmportieren müssen. Wir werden also am Schluss des 
Prozesses mehr Atommoll haben, als wir exportiert haben. 
Das geben mittlerweile auch die AKW-Betreiber zu. 
Ein anderes, nicht weniger wichtiges Argument gegen die 
Wlederaufarbettung Ist das höchst gefährliche Plutonium, 
das bei der Abtrennung In der Wiederaufarbeitung leichter 
zugänglich gemacht und zum Missbrauch geradezu feilge
boten wird. Ein Atomreaktor von der Grösse des AKW Gös
gen produziert pro Jahr zwischen 200 und 250 KIiogramm 
Plutonium. Herr Fischer, Ich welss, dass es rar Sie schwierig 
Ist, als Einzelkämpfer die Kommission zu vertreten. Aber Ich 
bitte Sie dennoch, bei der WahrheH zu bleiben. Es handelt 
sich hier nicht einfach um «nlchtwaffenfählges» Plutonium, 
Sie wissen das selber. Es sind Ausnahmen, bei denen das 
Plutonium nicht waffenfähig ist. Das allermeiste Plutonium, 
das freigegeben, praktisch feilgeboten wird, Ist hochgradig 
waffenfähig. 

Werden also die heute gOltigen Wlederaufarbeitungsver
träge noch erfOIH, dann kommen ungefähr 10 Tonnen Pluto
nium In die Schweiz zurack, von dem wir schlicht nicht 
wissen, was wir damtt anfangen wollen. Wenn wir das aut 
die vierzig Jahre, die die AKW betrieben werden sollen, aus
dehnen, dann wird die Plutonlummenge auf ungefähr 30 
Tonnen anwachsen. Ich kenne niemanden, der heute eine 
Ahnung hat, was damtt gemacht werden könnte. Ich habe 
auch aus Ihren Reihen bisher noch keinen slnnvoßen Vor
schlag gehört. Die Gefahr, dass dieses Plutonium In falsche 
Hände gerät, Ist hingegen unbestrettbar. Die dubiosen Ge
schäfte mtt russischen PseudoabrOstungsflrmen, von denen 
wir Immer wieder hören, mossen uns Schlimmstes befürch
ten lassen. Frau Bader, auch wenn sich Ihre AusfOhrungen 
wunderschön nach Kompostferanlage anhörten, wie Frau 
Teuscher es nannte, glaube ich nicht, dass sich solche ma
fiosen Firmen und Personen für Ihren Kompost Interessieren 
würden. 
Seilarteid und La Hague gehören denn auch wettwett zu den 
höchstgefährdeten Zielen von Selbstmordattentätern. La 
Hague wird mittlerweile von Bodenabwehrraketen geschatzt. 
Das französische Sicherheitsministerium hat die Anweisung 
gegeben, selbst anfliegende VerkehrsflugZeuge notfalls ab
zuschlessen. 
Aus all diesen Granden bitte Ich Sie, dem Antrag der Mlnder
heH III (Schmid Odllo) und dem Bundesrat zu folgen. 

Wasserfallen Kurt (R, BE): Frau Wyss, Sie haben uns hier 
Schreckensszenarien vorgetragen; darauf möchte Ich aber 
nicht eingehen. Ich habe nur eine ganz simple Frage: Die 
Sozlaldemokraten haben sich nun sett zlg Jahren Immer ge
gen die Lagerung von hochradloaktlvem Abfall In der 
Schweiz gewehrt. Wenn Sie dem Bundesrat folgen, sehen 
Sie auch eine Lagerung hochradloaktlven Abfalls vor; abge
brannte Brennelemente gehören In diese Kategorie. Sind 
Sie In diesem Fall rar die Lagerung hochradloaktlver Abfälle, 
ja oder nein? Wenn ja, sind Sie dafür, dass die Nagra diese 
Abfälle selbstverständlich In der Schweiz lagern darf? Ich 
selber bin natOrtlch rar eine Wiederaufarbeitung und an
schllessende Lagerung, aber das spielt von der Radloaktlvl
tät her keine so grosse Rolle. Sind Sie also für oder gegen 
die Lagerung hochradloaktiver Abfälle In der Schweiz? 

Wyss Ursula (S, BE): Danke fOr die Frage, Herr Wasserfal
len. Wir werden bei einem späteren Artikel dann noch ein
mal ausfOhrllch auf die Entsorgungsfrage zurackkommen 
oder dann da darOber reden können, wo diese Lagerung 
stattfinden soll. Es wird von unserer Seite her einen Antrag 
geben, dass die Schweiz auch die Verantwortung fOr die 
Entsorgung ihres Atommülls 0bemlmmt und wir uns nicht 
auf Irgendeine Illusion einer uinternatlonalen Lösung» stOt
zen. Es Ist keine Frage, ob man fOr oder gegen Entsorgung 
Ist. Wir haben diesen Atommoll, wir werden Ihn irgendwie 
entsorgen mOssen. Leider gibt es nach wie vor kein wirklich 
sicheres Konzept dator. Wir belasten damtt mindestens die 
nächsten 4000 Generationen, die sich ebenfalls mit diesem 
strahlenden Müll werden befassen mOssen. 
Selbstverständlich bin Ich für eine Entsorgung, selbstver
ständlich bin Ich rar eine Entsorgung in der Schweiz. Aber 
diese Entsorgung muss demokratisch abgestOtzt sein. Sie 
können doch nicht einfach so hingehen und sagen: Hier 
bauen wir jetzt das Endlager. Ich bin rar eine Entsorgung In 
der Schweiz, aber mit der Mitsprache, und zwar der vollen 
Mitsprache des Standortkantons und der Bevölkerung, die 
davon betroffen Ist. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Ich habe zwar 
meine Ausführungen schon gemacht. aber Ich möchte noch 
etwas zu Frau Wyss sagen, die mich dazu provoziert hat 
Nach meinen Informationen ist das Plutonium, das bei der 
Wlederaufberettung anfällt, nicht waffenfähig. Ich muss 
daran festhalten; meine Informationen lauten so. 
Das andere Thema: Mit der Wlederautbereltung erreichen 
wir eine Reduktion der hochradloaktiven Abfälle. Das Ist ge-
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mäss meinen Informationen einfach so, und Ich habe keinen 
Anlass, daran zu zweHeln. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Der Bundesrat beantragt 
Ihnen, die Wiederaufarbeitung zu untersagen. Ein erster 
Grund liegt darin, dass dieses Gesetz einen Gegenentwurf 
zu den Initiativen darstellen soll. Eines wenigstens ist ja wohl 
unbestritten, nämlich dass die Wiederaufarbeitung sehr um
stritten ist. Die Tatsache, dass wir Brennstäbe für die Wie
deraufarbeitung aus dem Land transportieren - nachher 
wieder einführen -, hat auch bei uns ständig zu grossen po
litischen Konflikten geführt; und es geht weiter. Ich will mich 
damit noch gar nicht in die Frage einmischen, ob die Ängste 
berechtigt sind oder nicht: Tatsache ist, dass es deswegen 
eine polltlsche Unruhe gibt. Ich habe beim Eintreten gesagt, 
dass wir eigentlich die Absicht, die Intention, hätten, einen 
energiepolitischen Frieden auch In der Kernenergie herbei· 
zuführen. Deswegen könnte dieses Verbot der Wiederaufar
beitung die angespannte Situation etwas beruhigen. Es 
kommt hinzu, dass wir, wenn dieser Punkt aus dem Gesetz 
herausgenommen wird, kaum von einem echten Gegenvor
schlag zu den Initiativen sprechen können. Dann Ist es ein
fach ein Gesetz, das zur selben Zelt In Kraft tritl. 
Die zweite Überlegung des Bundesrates ging dahin, dass 
eine Wiederaufarbeitungsanlage keine Chance hätte, In der 
Schweiz elngefOhrt zu werden. Es Ist deshalb nicht ganz 
ehrlich, eine Technologie, einen Vorgang, den wir In unse
rem lande nicht wollen, in einem anderen lande zu tolerie
ren und entsprechende Verträge zu machen. Das empfinden 
wir als nicht korrekt. Es kommt die Bemühung hinzu, die Ra
dioaktivität so gering wie möglich zu halten, und zwar nicht 
nur In der Schweiz, sondern weltweit. Wir sind u. a. einer 
entsprechenden Konvention, der Oslo-Paris-Konvention, bei
getreten. Selbst wenn die strahlung nicht Irgendwelche 
Grenzwerte übersteigt, möchten wir sie so gering wie mög
lich halten. Dies ist ein Vorsorgeprinzip, das wir in unserem 
lande auch praktizieren - denken Sie z. B. an die Verord
nung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung. 
Plutonium wird freigesetzt. Es Ist jetzt umstritlen gewesen, 
ob dieses Plutonium für terroristische oder Waffenzwecke 
gebraucht werden kann oder nicht. Das hängt vom Atom-, 
Entschuldigung, vom Kernkraftwerk ab, In dem es geschieht 
Bei unseren Technologien könnte es nicht geschehen, aber 
immerhin Ist es natürlich so, dass die Wiederaufarbeitung 
nur funktionieren kann, weil auch aus anderen Werken gelie
fert wird. Insofern könnten wir dlesbezügllch schon einen 
Beitrag leisten, damit es auf der ganzen Welt nicht allzu viel 
Plutonium gibt, das auch für nichtfriedllche Zwecke verwen
det werden kann. Deswegen Ist mir vorher auch der Verspre
cher Atom- statt Kernkraftwerk passiert. 
Wir hätten gerne diese Wiederaufarbeitung im Gesetz ver
boten. Der Ständerat hat ein Moratorium beschlossen. Ein 
Moratorium ist immer noch besser, als die Wiederaufarbei
tung ohne jede Bedingungen zuzulassen. Ganz logisch ist 
es nicht, und lch beziehe mich auf dieselben Ausführungen, 
die ich auch Im Zusammenhang mit der Gentechnologie ge
macht habe: Woher können wir die Gewissheit nehmen, 
dass dann in einer bestimmten Frist plötzlich die Gefahr 
nicht mehr da ist? Nur welss ich, dass die politische Seite, 
an die Ich mich jetzt wende, eine andere Ist als bei der Gen
technologie. Aber rein rational gedacht haftet dem Morato
rium natürlich Immer etwas Unlogisches an. 
Was die Frist angeht, so hat der Bundesrat auch eine Frist 
berücksichtigt, welche die wirtschaftlichen Interessen be
rücksichtigen soll, das steht In Artikel 104: Wer eine vertrag
liche Vereinbarung vor dem 31. Dezember 2000 eingegan
gen Ist, der soll geschützt werden. 

Art. 9 ,s,ik_. / ,o, ·r 
Abstimmung - Vote J. f (' • J_~ 
(namentlich - nomlnatif: Beilage - Annexe 01 P22/2504l 
FOr den Antrag der Mehrheit •.•. 76 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .••• 63 Stimmen 

Amtliches Bulletln der Bundesversammlung 

Art. 104 Abs. 4 -Art. 104 al. 4 

Lustenberger Ruedl (C. LU): Wir haben nun eine kleine 
Differenz der Minderheiten I und II bei Artikel 104. Weil sich 
der Ständerat in Bezug auf den Termin der Wiederaufarbei
tung nicht hundertprozentig einig war, ziehe Ich den Antrag 
der Minderheit I zugunsten der Minderheit II (Leutenegger 
Hajo) zurück. Das gibt eine kleine Differenz, und der Stände
rat kann diese in seiner Diskussion noch beurteilen. 

Fischer Ulrich (R, AG), fOr die Kommission: Mit dem Ent
scheid, den Sie gefällt haben, Ist Artikel 104 Absatz 4 nicht 
mehr aktuell und fällt aus Abschied und Traktanden. 

Rechstelner Rudoff (S, BS): Ich kenne das Geschäftsver
kehrsgesetz nicht auswendig, aber meines Erachtens darf 
man einen Antrag, der zurückgezogen wird, aufgreifen. Das 
möchte ich in diesem Fall tun. Ich möchte den Antrag der 
Minderheit 1 (Lustenberger) aufgreHen, und ich möchte das 
auch begründen. Der Antrag der Minderheit II (Leutenegger 
Hajo) hat keine Fristen. Man weiss ja gar nicht, wie lange die 
Verträge laufen; der Antrag Ist gar nicht vollzlehbar. Die Be
treiber haben die Verträge nie offen gelegt. Deshalb, meine 
ich, Ist dieser Antrag Leutenegger nicht justlziabel. 
Ich möchte den Antrag der Minderheit 1 (Lustenberger) auf
greffen. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Ich habe es 
schon vorhin gesegt: Artikel 104 Absatz 4 Ist kein Thema 
mehr, nachdem die Mehrheit bei der Abstimmung Ober Arti
kel 9 obsiegt hat. 

Le presldent (Christen Yves, premier vlce-presldent): Les 
propositions des minorltes 1 (Lustenberger) et II (Leuteneg
ger Hajo) ä l'artlcle 104 alinea 4 sont retirees. Oonc aucun 
vote n'lntervlendra. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adoptl!J se/on la proposltion de /a majoritl!J 

Art.10 
Antrag der Kommission 
ZUstlmmung zum Beschluss des ständerates 
Proposition de 1a commission 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adoptl!J 

Art. 11 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3 
Der Besitzer von Kemmaterialien muss seine Bestände kon
trollieren, darüber Buch fOhren und die Bestände periodisch 
den Aufsichtsbehörden melden. Diese Pflichten bestehen 
auch für Kernmaterialien Im Ausland, die sich in seinem Be
sitz befinden. 

Art. 11 
Proposition de Ja commission 
Al. 1,2 
Adherer a 1a declslon du Conseil des Etats 
Al. 3 
Le detenteur de matleres nuclealres dolt contröler son stock, 
tenir une comptebilite ä ce sujet et en informer periodlque
ment les autorites de survelllance. Ces obllgations s'appli
quent egalement aux matieres nucleaires en sa possesslon 
qul se trouvent ä l'etranger. 

Fischer Ulrich (R, AG), fOr die Kommission: Bel Artikel 11 Ab
satz 3 haben wir - einstimmig - eine präzisere Formulierung 
hinsichtlich der Buchtohrungspflicht bei Kernmaterlallen auf-
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genommen. Das ist einer der Fälle, wo sich die Kommission 
einigen konnte. 

Angenommen -Adopte 

Art.12 
Antrag der Kommission 
Abs. t, tbls 
ZUStimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 
Mehrheit 
ZUStimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Teuscher, Hämmerle, Leutenegger Oberholzer, Rechstei
ner-Basel, Sommaruga, Stump, Wyss) 
Streichen 

Art.12 
Proposition de la commission 
Al. 1, tbfs 
Adherer il la decision du Conseil des Etats 

Al.2 
Maforite 
Adherer il la decision du Conseil des Etats 
Mlnorlte 
(Teuscher, Hämmerle. Leutenegger Oberholzer, Rechstei
ner-Basel, Sommaruga, Stump, Wyss) 
Bifler 

Teuscher Franziska (G, BE): Die Minderheit beantragt lh• 
nen, Absatz 2 zu streichen. Es ist nicht einzusehen, warum 
Kernanlagen mit geringem Gefährdungspotenzial nicht auch 
eine Rahmenbewilligung brauchen. Denn was heisst schon 
„geringes Gefährdungspotenzial»? Wenn es ein geringes 
Gefährdungspotenzial gibt, müsste es ja auch ein hohes ge
ben, und beides müsste - wohl In Artikel 3 KEG - definiert 
werden, wo wir die Begriffe klären. Der Begriff „gering» Ist 
völlig schwammig, und Ungenauigkeiten darf man im Be
reich der Atomenergienutzung nicht zulassen. Auch In der 
Botschaft wird dieser Begriff nicht definiert. Damit ist klar: Es 
ist eine politische Frage, ob eine Atomanlage ein hohes Ge
fährdungspotenzial hat oder nicht. Den Entscheid darüber 
dürfen wir nicht einfach dem Bundesrat Oberlassen. 
Die Minderheit der Kommission Ist der Überzeugung, dass 
es die einfachste und klarste Regelung Ist, wenn wir fOr Jede 
Atomanlage eine Rahmenbewllllgung verlangen. Der Bun
desrat ist der Meinung, dass es Atomanlagen gibt, bei denen 
auf das ganze politische Prozedere einer Rahmenbewllll· 
gung verzichtet werden sollte. Die Minderheit sieht das an• 
ders. Wenn wir ein Gesetz wollen, das von der Bevölkerung 
mitgetragen wird, m0ssen wir Transparenz schaffen und dür
fen nicht die Kompetenz dem Bundesrat Oberlassen, zu defi
nieren, welche Anlagen nun ein geringes und welche ein 
hohes Gefährdungspotenzial haben. 

Keller Robert ry, ZH): Die Rahmenbewilligung wurde 1978 
eingefOhrt. Es ging damals um eine Reihe vorgesehener 
Neubauten. Hier geht es vor allem um kleinere Anlagen, 
welche slcherheltsmässig genau 0berprOft werden. Wir fin
den es wichtig, dass mit der nuklearen Baubewllllgung inklu
sive der sicherheitstechnischen Prüfung auf das ganze 
politische Prozedere inklusive Bundesversammlung, fakulta
tives Referendum usw. verzichtet werden kann. Es geht Ja 
hier zum Beispiel um Anlagen mit Ausgangsmaterlallen wie 
Natur-Uran oder um Forschungsanlagen oder MOii aus der 
Medizin mit fast null Strahlung. Bei solchen Anlagen mit ge
ringem Gefährdungspotenzial, bei solchen - Ich möchte sa
gen: - nicht wesentlichen Objekten Ist doch sicher keine 
Rahmenbewilligung nötig. 
Namens der SVP-Fraktlon bitte ich Sie, der Mehrheit zuzu
stimmen und den Antrag der Minderheit Teuscher abzuleh
nen. 

Genner Ruth (G, ZH): Grundsätzlich soll es aus der Sicht 
der Granen fOr den Bau von Kernanlagen eine Rahmen
bewllligung des Bundesrates brauchen. Wir wollen also Ab
satz 2 streichen. Eine Differenzierung zwischen Kernanla
gen und Kernanlagen mit geringem Gefährdungspotenzial 
wollen wir nicht vornehmen. Der Bundesrat definiert Kernan
lagen gemäss Botschaft. Kernanlagen könnten ganz grosse 
Atomkraftwerke sein; es könnten aber auch Anlagen mit ei
nem geringen Gefährdungspotenzial sein oder Anlagen, die 
der Behandlung von mlttelradloaktiven Abfällen dienen. 
Ich habe Sie in der Eintretensdebatte ganz klar auf die Ab
fallproblematlk angesprochen und Ihnen auch die Wirkung 
von Strahlen dargelegt, und zwar die Wirkung auf das Gen
material nicht nur von Menschen, sondern auch von Tieren 
und Pflanzen. In meinem Studium an der ETH habe Ich mei
nen Professoren sehr gut zugehört - ich hatte gute Profes. 
soren -, und ich habe nebst vielem anderen gelernt, dass es 
für Effekte von Strahlung keine Mindestdosis gibt. Auch eine 
noch so kleine Strahlendosis kann Effekte zeitigen. Das be
deutet, dass Strahlen, In welchem Fall auch Immer, gefähr
lich sind, also krank machen oder eben ins Gengut 
eingreifen können. 
Aufgrund dieser Logik gibt es keine Anlagen mit einem ge
ringen Gefährdungspotenzial. Es geht uns deshalb darum, 
dass man nicht zwischen Kernanlagen und Kernanlagen mit 
einem geringen Risiko differenziert. Wenn der Bundesrat 
kommt und sagt, es gäbe Anlagen mit einem geringen Ge
fährdungspotenzial, m0sste er sich loglscherwelse Ja auch 
auf den Standpunkt stellen, dass es Anlagen mit einem 
Hochrislkopotenzlal gibt - und da m0ssten wir Ja erst recht 
Abstand davon nehmen. 
Ich möchte Sie bitten, diesen AbSatz 2 zu streichen und 
grundsätzlich für Kernanlagen eine Rahmenbewllllgung des 
Bundesrates zu verlangen. 

Stump Doris (S, AG): Die SP-Fraktlon unterstützt den An
trag der Minderheit Teuscher, AbSatz 2 von Artikel 12 zu 
streichen. Eine Kompetenzdelegation an den Bundesrat 
könnte unseres Erachtens unter Umständen durchaus Sinn 
machen. Eine klare Definition dessen, was delegiert wird 
und wann die Kompetenz greift, wäre Jedoch Voraussetzung 
dafür. Die unverbindliche Formulierung so, wie sie Jetzt In 
AbSatz 2 dieses Artikels vorliegt, leistet diese Beschreibung 
nicht und kann nicht akzeptiert werden, weil sie ohne weite
res ausgedehnt werden könnte und wir die Kontrolle voll
kommen verlieren könnten. 
Es erstaunt mich schon, welche Grossz0glgkelt die b0rger
llche Seite dem Bundesrat gegenüber In Sachen Kompe
tenzdelegation jetzt plötzlich zeigt. Ich erinnere an unsere 
Diskussionen beim C02-Gesetz, wo klar definiert war, wann 
eine Abgabe durch den Bundesrat erhoben werden könnte. 
Das genügte dem Rat damals nicht, um die Kompetenz an 
den Bundesrat zu delegieren. 
Ohne eine klare Umschreibung der Kernanlagen, die keiner 
Rahmenbewllllgung bedürfen, können wir diesem Artikel und 
diesem AbSatz nicht zustimmen. 
Wir bitten Sie, den Antrag der Minderheit Teuscher zu unter
stützen. 

Fischer Ulrich {R, AG), fOr die Kommission: Nach Auffassung 
der Minderheit, die Sie eben gehört haben, ist Absatz 2 zu 
schwammig, weshalb darauf verzichtet werden soll. Der 
Bundesrat und die Kommissionsmehrheit sind demgegen
über der Meinung, dass das Rahmenbewilligungsverfahren 
nur dort sinnvoll Ist, wo politische Implikationen mit einem 
Vorhaben verbunden sind. Dies Ist aber nicht Immer der Fall. 
Der Verzicht auf das Rahmenbewllllgungsverfahren heisst 
nicht, dass die Anlagen nicht auch sicherheitstechnisch 
0berprOft werden. Bel Anlagen mit geringem Gefährdungs
potenzial wird lediglich auf das politische Prozedere verzich
tet. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen mit 13 zu 7 Stimmen Ableh
nung der Minderheit. 
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Leuenberger Moritz, Bundesrat: Sie müssen einfach daran 
denken, dass die Rahmenbewllligung seinerzeit wegen gros
ser Kernkraftwerke mit einem grossen Gefährdungspoten
zial eingeführt worden ist. Das Rahmenbewilligungsverfah
ren ist sehr, sehr aufwendig. Wenn es beispielsweise auch 
fOr eine Forschungsanlage oder für eine Anlage zur Zwi
schenlagerung von schwach- oder mlttelradioaktiven Abfäl
len mit einem geringen Gefährdungspotenzial durchgeführt 
werden mOsste, wäre das einfach Obertrieben. 
Von daher unterstotzt der Bundesrat die Mehrheit. 

Abs. 1, 1bis-AI. 1, 1bls 
Angenommen -Adopte 

Abs.2-Al.2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 76 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 51 Stimmen 

Art.13 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 Bst. a-d, e-g 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs. 1 Bst. dbis 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit I 
(Schmid Odilo, Decurtins, Hämmerle, Leutenegger Oberhol
zer, Marty Källn, Rechsteiner-Basel, Sommaruga, Stump, 
Teuscher, Wyss) 
dbis. bei neuen Kernkraftwerken zudem, wenn eine Rah
menbewilligung fOr ein geologisches Tlefenlager in der 
Schweiz für hochradioaktlve Abfälle erteilt wurde; 
Minderheit II 
(Marty Kälin, Decurtins, Dupraz, Hämmerle, Leutenegger 
Oberholzer, Rechstelner-Basel, Schmid Odilo, Sommaruga, 
Stump, Teuscher, Wyss) 
dbis. der Standortkanton dem Gesuch zugestimmt hat; 

Abs. 1 Bst. h 
Mehrheit 
h. nachgewiesen wurde, dass die angestrebte Stromproduk
tion nicht aus erneuerbaren Energien zu gleichen oder tiefe
ren Kosten in der Schweiz erzeugt werden kann. 
Minderheit 
(Ascher, Bigger, Brunner Toni, Dupraz, lmfeld, Keller, 
Leutenegger Hajo, Maurer, Speck) 
Streichen 

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Baumann Ruedl, Hämmerle, 
Marty Kälin, Rechsteiner-Basel, Schmid Odllo, Sommaruga, 
Stump, Wyss) 
.... erteilt. Dabei muss es sich um juristische Personen des 
schweizerischen Rechtes mit Sitz In der Schweiz, die 
schweizerisch beherrscht sind, handeln. 

Abs.3 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Sommaruga, Decurtins, Hämmerle, Marty Kälin, Rechstei
ner-Basei, Schmid Odilo, Teuscher, Wyss) 
Eine neue Rahmenbewilligung rar den Bau von Anlagen zur 
Spaltung von Kernbrennstoffen oder von Anlagen zur Aufar
beitung bestrahlter Kernbrennstoffe kann erst erteilt werden, 
wenn die sichere Endlagerung hochradioaktiver Abfälle 
durch eine entsprechend eingerichtete und betriebsbereite 
Anlage gewährleistet Ist. 
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Art.13 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1 /et. a-d, e-g 
Adherer ä la decislon du Conseil des Etats 

Al. 1 /et. dbls 
Maforite 
BHfer 
Mlnorlte I 
(Schmid Odilo, Decurtlns, Hämmerle, Leutenegger Oberhol• 
zer, Marty Källn, Rechstelner-Basel, Sommaruga, Stump, 
Teuscher, Wyss) 
dbis. en outre, pour une centrale nucl'81re nouvelle, si une 
autorisation generale a ete accordee pour un depOt souter
rain en profondeur de dechets fortement radloactlfs sltue en 
Suisse; 
Mlnorite II 
(Marty Kälin, Decurtins, Dupraz, Hämmerle, Leutenegger 
Oberholzer, Rechsteiner-Basel, Schmid Odilo, Sommaruga, 
Stump, Teuscher, Wyss) 
dbls. si le canton d'accuell a approuve la demande; 

Al. 1 /et. h 
Maforite 
h. sl la preuve a ete apportee que la productlon de courant 
envisagee ne peut Atre foumie en Suisse par des energles 
renouvelables a. des coOts ega1,uu:iu Interieurs. 
Mlnorite 
(Fischer, Blgger, Brunner Toni, Dupraz, lmfeld, Keller, 
Leutenegger Hajo, Maurer, Speck) 
BHfer 

Al.2 
Majorite 
Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 
Minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Baumann Ruedi, Hämmerle, 
Marty Källn, Rechstelner-Basel, Schmid Odllo, Sommaruga, 
Stump, Wyss) 
.... drolt publlc. II dolt lmperativement s'agir de personnes 
morales du droit suisse dont le siege est en Sulsse et qui 
sont sous contrOle sulsse. 

A/.3 
Ma]orite 
Blffer 
Minorite 
(Sommaruga, Decurtins, Hämmerle, Marty Källn, Rechstel· 
ner-Basel, Schmid Odllo, Teuscher, Wyss) 
Une nouvelle autorisatlon generale pour la constructlon 
d'installatlons servant ä la fission de combustibles nuclealres 
ou d'installations de traltement du combustlble lrradie n'est 
accordee que lorsqu'un entreprosage final sOr des dechets 
hautement radioactifs est garanti par une Installation appro
priee et operationnelle. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Nachdem die 
Ratspräsidentschaft nicht meinem Antrag gefolgt Ist, die 
ganze Geschichte bei Artikel 13 themenweise zu behandeln, 
mache ich Sie darauf aufmerksam, dass nun folgende vier 
Themenbereiche miteinander zur Diskussion stehen: 
Beim ersten Thema, beim Antrag der Minderheit 1 (Schmid 
Odilo) zu Artikel 13 Absatz 1 Litera dbls und beim Antrag der 
Minderheit zu Artikel 13 Absatz 3 stellt sich die Frage, ob 
eine Rahmenbewilligung für eine Kernanlage nur erteilt wer
den soll, wenn auch bereits die Rahmenbew!lllgung fOr ein 
Endlager vorhanden ist. 
Beim zweiten Thema geht es um die kantonalen Kompeten
zen: Das drOckt sich Im Antrag der Minderheit II (Marty Kä
lin) zu Artikel 13 Absatz 1 Litera dbls aus. 
Die dritte Thematik betrifft die Beschränkung auf die Ertei
lung von Rahmenbewllllgungen nur an juristische Personen 
des schweizerischen Rechtes In Artikel 13 Absatz 2. 
Der vierte Themenkreis betrifft Artikel 13 Absatz 1 Litera h, 
wonach Rahmenbewllllgungen nur erteilt werden dürfen, 
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wenn der Strombedarf nicht aus anderen Quellen zu decken 
Ist. 
Wir sprechen also Jetzt Ober vier Themenkreise. Materiell 
nehme ich am Schluss Stellung. 

Schmid Odllo {C, VS): Ich bin eigentlich der Ansicht, dass 
man hier Ober den Grundsatz diskutieren sollte, ob wir in der 
Schweiz Imperativ ein Endlager betreiben müssen oder 
nicht. Das Gleiche gilt dann auch bei der Erteflung der Rah
menbewilligung. Der Kommissionssprecher Ist anderer Mei
nung. Ich halte mich hier kurz. 
Bezüglich der Rahmenbewilligungen verlangt der Minder
heitsantrag daher, dass man, wenn man fOr neue Kernkraft
werke eine Rahmenbewilligung haben will, auch den Nach
weis erbringen muss, dass die Endlagerung In der Schweiz 
gewährleistet ist. Ich werde mich später bei Artikel 30 grund
sätzlich dazu äussern. Zum jetzigen Zeitpunkt genügt das: 
für die Rahmenbewilllgung imperativ auch der Nachweis fOr 
die geologische Endlagerung in der Schweiz. 

Marty Kiilln Barbara (S, ZH): Ich muss sagen, die Haltung 
von Herrn Maurer, seines Zeichens Präsident der Schweize
rischen Volkspartei, hat mich eigentlich nicht Oberrascht, 
pflegt doch die SVP die Wahrung _der Volksrechte Jewells 
gross auf Ihre Fahne zu schreiben. Uberrascht hat mich hin
gegen die Haltung der SVP-Mltglleder In der UREK, die of
fenbar die Papiere Ihres Parteipräsidenten nicht kennen 
oder nicht lesen. Ich lese Ihnen deshalb aus dem Artikel von 
Herrn Ueli Maurer aus dem «Vera-Bulietln», Nr. 1/2001, vor: 
«Die Souveränität des Volkes darf nicht beschnitten werden; 
Zwischen- oder Endlager dürfen nur dort gebaut werden, wo 
die Bevölkerung dies in einem demokratischen Prozess gut
geheissen hat.» 
Ich möchte mit meinem Antrag noch einen kleinen Schritt 
weiter gehen und Herrn Maurer und seine Partei ermuntern, 
das auch zu tun. Wir wollen, dass die Volksrechte nicht nur 
bei Zwischen- und Endlagern, sondern bei Jeder atomaren 
Anlage gelten, nicht zuletzt, well es schwierig sein dürfte, 
dem Volk zu erklären, worin in Bezug auf die Bewilligungs
kompetenz der Unterschied zwischen einer Rahmenbewilll• 
gung und einer Rahmenbewilligung besteht. Wir möchten, 
dass die Souveränität des Volkes auch nicht beschnitten 
werden darf, wenn es um den Bau eines neuen Atomreak
tors geht - selbst wenn das im Moment eine eher akademi
sche Frage sein dOrfte-, nicht zuletzt deshalb, weil das auch 
ökonomisch sinnvoller ist. Kaiseraugst und Graben haben 
die Eidgenossenschaft sn Millionen Franken gekostet, weil 
der Entscheid fQr den Nichtbau respektive den Verzicht erst 
gefällt wurde, nachdem bereits grosse Investitionen getätigt 
waren. In Kaiseraugst waren das insgesamt rund eine Mllll
arde Franken; ein Drittel davon, nämlich 350 Millionen Fran
ken, hat der Bund übernommen. Indem die Zustimmung der 
Standortkantone eine Voraussetzung fOr die Erteilung der 
Rahmenbewilligung ist, werden wir In Zukunft nicht mehr 
derart grosse lnvestltlonen In den Sand setzen, weil zu ei
nem sehr frOhen Zeitpunkt klar Ist, ob ein Standort weiterver
folgt werden kann oder nicht. 
Die Legitimation durch die betroffene Bevölkerung garantiert 
die grösstmögllche Sorgfalt bei einem Endlagerprojekt, die 
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik, eine 
ausführliche öffentliche Diskussion und nicht zuletzt die Su
che nach Alternativen und ein Umdenken In der Energiepoll
tlk. Vleles davon fordert auch der Ekra-11-Berlcht in seinen 
Schlussfolgerungen. Die he des Volkes fOhrt zum 
notwendigen Druck du entlichkelt und zur entspre-
chend umfassenden Präsentation des Vorhabens. Die Un
ternehmung, die eine Kernanlage betreiben will, muss Ihr 
Vorhaben ausfOhrllch und detailliert begründen und die kriti
schen Fragen eben sehr frOh beantworten. 
Das führt ertahrungsgemäss - der Wellenberg hat es ge
zeigt „ zum umfassenden Einbezug aller wesentlichen 
Aspekte und dient nur der Verbesserung des Vorhabens. 
Die Regelung, die wir In Artikel 47 treffen, wonach grund
sätzlich das Referendum gegen eine Rahmenbewllllgung er-

griffen werden kenn - wobei ausgerechnet ein geologisches 
Tlefenlager davon ausgeschlossen Ist; wir werden dann 
beim entsprechenden Artikel nochmals dazu sprechen -, 
mag zur Annahme verleiten, die Mitsprache des Volkes sei 
genügend gewahrt. Das Ist nicht ganz falsch, aber klug Ist es 
nicht, und klar Ist es auch nicht. Die generelle Normierung 
betreffend Zustimmung des Standortkantons gehört hier In 
den Artikel 13, und zwar ohne juristischen Interpretations
spielraum. 
Wir stimmen In der Schweiz Ober alles Mögliche ab und sind 
mit Recht stolz auf unsere direkte Demokratie. Die Latte, an 
der dieser Anspruch jetzt gemessen wird, Ist die Mitsprache 
des Volkes In einer derart zentralen Frage mit derart weit rei
chenden und langfristigen Konsequenzen. Wie ernst Sie es 
mit den demokratischen Grundrechten meinen, können Sie 
hier und heute beweisen, Indem Sie dem Minderheitsantrag 
zustimmen. 

Keller Robert {V, ZH): Ich habe den Auftrag, den Antrag der 
Minderheit Fischer zu vertreten. In diesem Gesetz und In der 
Verordnung wird die Sicherheit geregelt. Wenn die Kern
kraftwerke nicht sicher sind, erhalten sie auch keine Bawllll
gung; auch hier sind die Hürden auf maximaler Höhe. Wir 
wollen doch nichts in das Gesetz schreiben, was nicht taug
lich Ist. 
Im Weiteren wissen Sie, dass die Energiepreise grossen 
Schwankungen unterworfen sind, notabene auch bei erneu
erbaren Energien. Wir dürfen doch nicht eine Momentauf
nahme machen und eine Rahmenbewilligung daran 
knOpfen. Das Ist systemfremd. Es Ist ja auch nicht Sache 
des Staates zu entscheiden, welche Energiequelle wir nut
zen wollen. Die Investoren werden dies tun, z. B. die Elektri
zitätsgesellschaften. Sie sind sicher mit mir einverstanden, 
dass es nicht sinnvoll Ist, In das Gesetz zu schreiben, von 
welcher Quelle die Energie stammen soll. 
Ich bitte Sie daher, den Antrag der Minderheit Fischer zu un
terstotzen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne {S, BL): Im Gesetz Ist 
neu vorgesehen, dass eine Rahmenbewllllgung auch an 
ausländische Gesellschaften erteilt werden kenn; sie mOs• 
sen bloss noch eine Zweigniederlassung In der Schweiz ha
ben. Im geltenden Bundesbeschluss zum Atomgesetz wird 
demgegenüber In Artikel 3 Absatz 3 bestimmt, dass die 
Rahmenbewilligung nur an Juristische Personen des schwei
zerischen Rechtes mit Sitz in der Schweiz, die schweize
risch beherrscht sind, erteilt wird. 
Ich beantrage Ihnen nun, die geltende Regelung auch im 
neuen Gesetz beizubehalten. Dabei handelt es sich nicht 
etwa um Heimatschutz, Ich will damit auch nicht eine falsche 
Sicherheit vorgaukeln. 
Der Nationalltätenvorbehalt macht aber Sinn In Bezug auf 
die Durchsetzung der Haftung. Ich habe In der Kommission 
gefragt, wie man bei ausländischen Gesellschaften, die 
bloss noch eine Zweigniederlassung in der Schweiz haben, 
zum Beispiel die Organhaftung durchsetzen will. Die Frage 
konnte mir nicht beantwortet werden. Ich denke, nach dem 
Debakel mit der Swlssalr sollte allen klar geworden sein, wie 
schwierig es bereits bei schweizerischen Unternehmungen 
Ist, die Organhaftung auch tatsächlich zum ltagen zu brin
gen. Umso mehr muss bei derart komplexen und risikorei
chen Geschäften, wie es dle Kernenergie darstellt, gewähr
leistet sein, dass das Haftungssubstrat fOr die schweizeri
sche Bevölkerung vollumfänglich gewährleistet Ist. Die 
Regelung im neuen Gesetz Ist meines Erachtens auch Juris
tisch wenig durchdacht. Ich möchte darauf hinweisen, dass 
In Artikel 29 Absatz 2 zum Beispiel vorgesehen Ist, dass sich 
eine stllllegungspflichtlge Gesellschaft nur mit Zustimmung 
des Departementes auflösen darf. Herr Bundesrat, können 
Sie mir sagen, wie Sie diese Bestimmung bei einer ausländi
schen Gesellschaft Oberhaupt durchsetzen wollen? Oder be
trifft das dann nur noch die Zweigniederlassung? 
In der Kommission wurde mir auch entgegengehalten, dass 
das geltende Recht dem Kapitalverkehrskodex der OECD 
entgegenstehen würde. Dieser verpflichtet zur Llberallsle-
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rung und zum Abbau der bevorzugten Behandlung von In
ländern. Dazu ist festzustellen, dass dieser Kodex eine 
Empfehlung ist. Es wird keinerlei Konsequenzen haben, 
wenn wir gesetzlich weiterhin einen Natlonalltätenvorbehalt 
vorsehen. Es wird auch niemandem In den Sinn kommen, 
die Schweiz deswegen zu belangen. 
Angesichts der bedeutenden Risiken, die Sie der schweize
rischen Bevölkerung mit diesem Gesetz weiterhin zumuten, 
Ist es unhaltbar, wenn Sie mit der Aufhebung des Nationall
tätenvorbehaltes das Haftungssubstrat zusätzlich schwä
chen. Zudem sind - ich habe schon darauf hingewiesen -
die Rechtsfolgen der neuen Bestimmung unklar. 
Ich wende mich noch kurz an die Damen und Herren der 
SVP-Fraktion. Sie haben meinem Antrag In der Kommission 
nicht zugestimmt, was mich einlgermassen erstaunt hat: 
Sonst kann es Ihnen ja nicht schweizerisch genug sein! Und 
hier, wo es darum gehen WOrde, die schweizerische Bevöl
kerung vermehrt zu schützen und ihre Durchgriffsrechte zu 
sichern, lassen Sie die Bevölkerung im Stich. 
Ich hoffe, Sie überdenken ihre Position und stimmen dem 
Antrag der Minderheit zu. 

Sommaruga Slmonetta (S, BE): Heute besteht die Voraus
setzung für eine neue Rahmenbewllllgung darin, dass Sie Im 
Bereich Entsorgung ein Konzept rar die Stilllegung und den 
Nachweis rar die Entsorgung der radioaktiven Abfälle vorle
gen können. Doch worin besteht dieser Nachweis? Erbe
steht In einem Blatt oder einem Bündel Papier, mehr nicht. 
Die Entsorgungsfrage ist eine absolut zentrale. Sie Ist das 
ungelöste Problem, das wir vor uns herschieben. Wir sind 
damit nicht allein: Andere Länder haben das gleiche Pro
blem. Doch jene Länder, die sich mit der Entsorgungsfrage 
ernsthaft auseinander setzen, machen zuerst Folgendes: 
Sie halten gesetzlich fest, dass sie keine ausländischen Ab
fälle lagern werden - so geschehen in Finnland, in Schwe
den und In Frankreich. 
Mir genügt ein Stack Papier für ein solch gravierendes Pro
blem, wie es die radioaktiven Abfälle darstellen, nicht Ich 
verlange deshalb, dass ein Endlager eingerichtet und be
triebsbereit sein muss, bevor eine neue Rahmenbewilligung 
erteilt werden kann. 
Sie werden mir sagen, dass wir dieses Endlager Ja gar noch 
nicht brauchen und dass Atommüll ohnehin noch gar nicht 
entsorgt werden kann. Notwendig wird ein geologisches Tle
fenlager aber zwischen 2020 und 2050; das Ist unbestritten. 
Wo stehen wir heute? 2020 Ist nicht mehr weit weg, auch 
wenn das viele von Ihnen nicht wahrhaben wollen. Eine 
Rahmenbewilligung brauchen Sie ja auch nicht morgen. Der 
Minderheitsantrag ist deshalb nicht überzogen, sondern 
nichts anderes als realistisch. 
Oder was sagen Sie Ihren Grossklndern, wenn diese ver
blüfft fragen, ob Sie sich eigentlich auch Gedanken Ober die 
Entsorgung Ihrer Abfälle gemacht haben? Ihre Grossklnder 
leben zum Teil schon, und In 18 Jahren sind sie alt genug, 
Ihnen diese unbequeme Frage zu stellen. Ich hoffe, Sie tra
gen heute dazu bei, dass Sie dann eine gute Antwort geben 
können. 

Hegetschweller Rolf (R, ZH): Obschon es Im ersten Ab
schnitt - Rahmenbewilligung - bereits um die konkreten Vor
aussetzungen für den Bau einer Kemanlage geht, sind die 
beiden Minderheitsanträge darauf angelegt, vom Grundsätz
lichen her solche Vorhaben infrage zu stellen. Je mehr Be
stimmungen bezüglich späterer Entsorgung und zusätzlicher 
ElnsprachemOgllchkelten der Kantone bereits im Rahmen
bewilligungsverfahren erfüllt sein müssen, desto schwieriger 
Ist der Start rar ein neues nukleares Bauvorhaben. Beide 
Minderheitsanträge sind abzulehnen, beide wirken sich er
schwerend auf die Erteilung der Rahmenbewilligung aus, 
was natürlich auch gewollt Ist. Die beiden Anträge zu Arti
kel 13 Absatz 1 Buchstabe dbis sind nicht vergleichbar, sie 
betreffen unterschiedliche Probleme. 
Beim Minderheitsantrag 1 (Schmid Odllo} wird die Frage ins 
Spiel gebracht, ob der Entsorgungsnachweis für die Ertel-
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lung der Rahmenbewilligung genügt oder ob bereits auch 
eine Rahmenbewllligung für ein geologisches Tiefenlager In 
der Schweiz für hochradfoaktive Abfälle vorliegen muss. Das 
Endlager für hochradioaktive Abfälle muss erst etwa in 
40 Jahren bereitstehen, also besteht kein Zeitdruck. Die Ab
fälle müssen ja vor der Endlagerung genügend abgekühlt 
sein, und das dauert Jahrzehnte. Der Nachweis für die Ent
sorgung muss ja vorliegen. Die bundesrätllche Lösung lässt 
auch die Möglichkeit offen, eine ausländische Lösung für die 
Endlagerung der hochradloaktiven Abfälle ins Auge zu fas
sen. 
Schon von der geringen Abfallmenge her macht es wenig 
Sinn, allein für die Schweiz ein eigenes Lager bauen zu wol
len. Auch ökonomisch ist es sinnvoller, eine gemeinsame 
europäische Lösung zu suchen. Mit dem Minderheitsantrag 1 
(Schmid Odlfo) wird diese Möglichkeit verbaut Die 
Argumente der Minderheit, wonach die Verantwortung für 
die Atomenergie im eigenen Land übernommen werden 
müsse, oder der Hinweis auf eine mögliche Ausfandabhän
glgkelt sind zwar richtig, meines Erachtens hier aber vorge
schoben - ich möchte sogar sagen, etwas scheinheilig. 
Primär geht es um eine zusätzliche Erschwernis für die Rah
menbewilligung. 
Zum Antrag der Minderheit Sommaruga zu Artikel 13 Ab
satz 3: Auch diese Minderheit will die Erteilung der Rahmen
bewilligung an strengere Auflagen hinsichtlich Entsorgung 
binden, strenger In dem Sinne, dass nicht nur eine Rahmen
bewllligung für ein Endlager verlangt wird, sondern dass 
eine betriebsbereite Anlage vorzuliegen hat. Diese noch 
weiter gehende Auflage macht in Anbetracht des langen 
zeitlichen Abstandes zwischen dem Anfall des hochradloak
tiven Abfalls und der Endlagerung keinen Sinn und ist erst 
recht abzulehnen. 
Zu Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe h: Dieser Artikel gehört 
aus mehreren Gründen nicht in dieses Gesetz: 
1. Die Investoren haben zu entscheiden, welches wirtschaft
liche Risiko sie am Markt eingehen wollen. 
2. Ein solcher Nachweis hat den Mangel, dass er einer mo
mentanen Beurteilung und momentanen Einflüssen auf dem 
aktuellen Strommarkt unterliegt. Ein lnvestltlonsentscheid ist 
aber aufgrund langfristiger Überlegungen zu fällen. 
3. Polltlsche Einflüsse wie Abgaben, Umlagerungen und 
Subventionen spielen eine entscheidende Rolle. Der Nach
weis wird somit unter Umständen fiskalisch verfälscht. 
Dieser Artikel ist somit obsolet 
Auch Artikel 13 Absatz 2 Ober den Rechtssitz der Gesell
schaft ist abzulehnen. Er widerspricht dem Kapitalver
kehrskodex der OECD. 
Noch zum Antrag der Minderheit II (Marty Källn), der die Zu
stimmung des Standortkantons zur Rahmenbewilligung In 
das Gesetz einbauen will. Die Kommissionsmehrheit Ist ge
gen eine Ausdehnung der kantonalen Kompetenzen Ober 
das Bergregal und die Gewässerhohelt hinaus, also gegen 
ein generelles Mitentscheidungsrecht der Kantone bei der 
Erteilung der Rahmenbewilllgung. Vordergründig werden 
von den Vertretern der Minderheit II die Wahrung der Volks
rechte und die Mitsprache der betroffenen Region Ins Feld 
geführt. Diese Rechte sind aber bereits weitgehend ge
wahrt Vielmehr sollte eine Vereinfachung des Verfahrens 
angestrebt werden. 
Ich bitte Sie deshalb im Namen der FDP-Fraktion um Ableh
nung aller Minderheitsanträge ausser demjenigen der Min
derheit Fischer zu Artikel 13 Absatz 1 Litera h. 

Menetrey-savary Anne-Catherlne (G, VD): Le groupe lk:o
loglste vous recommande de faire exactement le contralre 
de ce que M. Hegetschweller vient de vous demander, c'est
a-dire d'adopter les propositions de minorlte i (Schmid 
Odllo) et II (Marty Kälin} a l'artlcle 13 allnea 1er lettre dbis, la 
proposltlon de la majorlte a la lettre h, la proposltion de ml
norlte Leutenegger Oberholzer a l'alinea 2 et 1a proposltlon 
de minorite Sommaruga a l'alinea 3. Je veux blen qu'on 
tralte toutes Iss propositfons en une fols, mais vous admet
trez que ce n'est pas partlculierement simple. J'espere donc 
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que vous serez tolerant si jamais je parle une mlnute de 
plus. 
La mlnorlte I pose expllcitement l'exlgence d'une gestlon des 
dechets entierement sulsse et c'est fort blen. Pour ma part, 
je me souviens tres bien que depuis une banne vingtalne 
d'annees la CEDRA parcourt le pays dans tous les sens, 
jusqu'lcl absolument sans succes. Je me souviens en par
tlculler de ses premieres incurslons en terre vaudolse -
M. Cuche s'en souvlent aussl. C'etait une expedltlon aventu
reuse, car f'accuell des habitants l'a rendue sl mouvementee 
que les experts ont dO battre en retraite assez rapldement. 
Mais cet eplsode a marque durablement 1a vie de la region. 
Par ailleurs, s'lmaglner ces tonnes de dechets errants ou 
provisoirement stockes, radloactlfs pour des dlzalnes de mil
liers d'annees - quel que soit le nombre de centimetres 
d'eau qu'on met par-dessus, Monsieur Beck -, ces amoncel
lements de dechets, c'est quelque chose qul me fait carre
ment frold dans le dos. J'al blen alme 1a reactlon de Mme 
Wyss tout ä !'heure parce que Je partage completement son 
emotlon, sans avoir la fougue de sa jeunesse. A partlr de la, 
on se demande comment on peut oser lmaglner «refller», sl 
vous me permettez cette expresslon, ces dechets a l'etran
ger, comme le permet implicitement lcl, mals expllcitement 
allleurs, le projet du Conseil federal. 
Je sais que ceux qui pensent qu'on pourrait exporter les de
chets - ils viennent d'ailleurs de le dlre - ont des motifs com
prehenslbles. Etant donne Ja relativement faible quantite de 
dechets hautement radloactlfs que nous produlsons, lls esti.. 
ment plus rationnel d'avoir un depOt europeen accessible a 
plusieurs pays. 
Mals nous pensons que c'est une Illusion de croire que quel• 
que part en Europa, on trouvera enfin, plus facllement qu'en 
Sulsse, un slte adequat et surtout des populatlons favora
bles. Ce n'est peut-6tre qu'une demJ.llluslon ou mime une 
hypocrlsie, parce qu'ä part ya on salt tres blen qu'II y a bei et 
blen des pays d'accord d'accuellllr nos dechets. Ce sont les 
pays de l'Est ou des pays plus lolntalns, notamment la Rus
sle, oll ces dechets ne sont pas contrOles, oll ils peuvent 
servir a tous les trafics, sans parler des rlsques qu'ils font 
courlr aux populatlons. De telles solutlons sont lndecentes et 
Irresponsables. 
Recemment au Mall, preclsement avec Mme Wyss et une 
autre collegue, nous avons rencontre des femmes parle
mentaires qui, de faQOn tout a fait lnattendue, parce que Q8. 
n'etait pas a l'ordre du jour, nous ont dlt avec force leur Indi
gnation face a notre manlere d'exporter nos dechets. Ce 
n'etalent pas des dechets nucleaires, mals quand mime, Je 
dois dlre que nous avons eu honte! 
Je passe malntenant a la proposltlon de minortte Marty Kälin 
sur la consuttation des cantons. Elle aborde cette questlon 
lcl, mals on la retrouve dans plusleurs dlsposltlons de ce 
projet de lol, de manlere disperses et pas toujours cohe• 
rente. J'aborde cette question surtout pour attlrer encore 
une fols l'attentlon sur l'lmportance que les cltoyens de ce 
pays accordent ä leur drolt de partlclpatlon dans les deci
slons concernant le nuclealre. 
Au cours de ces trente dernleres annees, Je mouvement an
tlnuclealre a represente une force politlque importante. Au 
cours de ces trente dernieres annees, Je peuple a parle plu
sleurs fols et de manlere forte sur le nuclealre. Pas seule
ment parle, mais vote. II a aussi agi, occupant des terrains, 
bloquant des tralns, obligeant les promoteurs du nucleaire a 
renoncer a Kalseraugst, a Verbols, a Graben. Evoquer l'ldee 
que ron pourrait desorrnals renoncer a l'accord des cantons, 
lcl pour des depOts de dechets, allleurs pour une autorlsa
tion d'exploltatlon, est un grave retour en arrlere. 
C'est pourquoi nous estimons important d'6tre explicltes lci, 
comme Je propose la minorlte Marty Kälin, et de garantir le 
drolt des cantons a itre consultes, plutOt que de les obllger a 
deposer des recours aupres d'un trlbunal adminlstratlf. 
Permettez-moi encore un mot sur la lettre h, ou 1a majorite 
propose recourir aussi a des energies renouvelables. Dans 
le debat d'entree en matiere, j'ai precisement fait cette crlti• 
que au proJet du Conseil federal, qu'il n'esquissait aucune 
proposltion pour des energies alternatives, et le groupe eco-

loglste se feliclte de la presente adjonctlon proposee par la 
majorite. Plusieurs lntervenants ce matin ont donne des 
exemples; Je n'ai pas le temps natureilement de les repren
dre tous. Mals je pense que si on les additionnalt, on arrlve
ralt parfaltement a compenser les 40 pour cent d'energle 
produlte per les centrales atomlques. 
Je conclus en remarquant que pour Je groupe ecologlste, 
c'est clalr qu'on ne sortira Jamals du nucleaire, sl on contl• 
nue a utlliser des solutions de faclllte telles que l'exportation 
des dechets ou la mise en sommell de la recherche et de la 
promotion des energies renouvelables. 
Je vous remercie donc de soutenir 1a proposltlon de majorlte 
a l'alinea 1 er lettre h et les differentes proposltlons de mlner 
rite pour le raste de l'artlcle. 

Seck Serge (L, VD): Madame Menetrey-Savary, ne pensez
vous pas que c'est a cause du comportement egolste de la 
populatlon ä laquelle vous falslez alluslon tout a !'heure, que 
nous serlons peut-itre obliges d'exporter des dechets, et 
ensulte, n'estlmez-vous pas que sl nous voulons cons
trulre - et nous le devons, c'est une attltude responsable -
un depOt de dechets ou des depOts dans notre pays, seuls 
les crlteres geologlques, et non pas les criteres polltlques 
doivent Atre a la base de la decislon? 

Men6trey-Savary Anne-Catherlne (G, VD): Ce seralt une 
belle theorle. Malheureusement, Q8. ne fonctlonne pas 
comme ya. Alors, on peut parler de reflexe egoiste, mals ll 
taut tenir campte du falt que la populatlon, dans son ensem
ble, a reellement une enorme cralnte face au nucleaire. Des 
sondages l'ont prouve tres recemment, par lesquels on volt 
que cette crainte est en traln d'augmenter, parce que les ln
cldents dans les centrales se sont multlplles ces demieres 
annees. 
Je crols que pour nous, c'est aussl tres clalr. PlutOt que de 
forcer la populatlon a accepter sur son terrltolre des depOts 
de dechets en supprlmant son drolt de consultatlon, eh blenl 
pour nous, c'est simple: II taut sortlr du nuclealrel 

Speck Christian rJ, AG): Um nicht Dinge zu wiederholen, 
die schon gesagt worden sind, beschränke Ich mich darauf, 
die Haltung der SVP-Fraktlon zu Artikel 13 In Stichworten 
bekannt zu geben. 
Zu Absatz 1 Buchstabe dbls beantragt unsere Fraktion, die 
Anträge der Minderheiten 1 (Schmid Odllo) und II (Marty 
Källn) abzulehnen. Die Bedingung, die Kollege Schmid stellt, 
dass vor den Rahmenbewilligungen für ein neues Kraftwerk 
bereits die Rahmenbewilligung ror ein Endlager fOr hochra
dioaktlve Abfälle erteilt wurde, geht zu weit. Alle Zeitpläne 
worden dadurch massiv eingeschränkt, und die Entsorgung 
WOrde massiv behindert 
Die Minderheit II greffl das dreifache kantonale Veto auf. Die 
Konzentration der Kompetenzen fQr den Bereich Kernener
gie beim Bund Ist nach Artikel 90 der Bundesverfassung 
konsequent und sollte Im Sinn einer einheitlichen und straf• 
fen Abwicklung der Verfahren durchgefOhrt werden. Im zu. 
sammenhang mit dem freundschaftlichen Rat von Frau 
Marty Källn an die Mitglieder der SVP-Fraktion, die Volks
rechte einzuhalten, möchte ich doch daran erinnern, dass 
auch Volksrechte zur Verhinderung von geplanten Anlagen 
missbraucht werden können. 
Bitte stimmen Sie bei Absatz 1 Buchstabe dbls der Mehrheit 
zu. 
Bei Absatz 1 Buchstabe h stimmen wir der Minderheit Fi
scher zu. Die Elektrizitätswirtschaft soll selber entscheiden, 
welche Energieform sie Im Rahmen der geltenden Gesetz
gebung anwenden will. 
Bei Absatz 2 stimmen wir der Fassung des Bundesrates und 
des Ständerates zu. Weitere Einschränkungen sind abzuleh
nen. Der Antrag der Minderheit Leutenegger Oberheizer, 
welcher der Gleichstellung von In- und Ausländern zuwider
läuft, ist demzufolge abzulehnen. 
Bel Absatz 3 geht die Minderheit Sommaruga noch weiter 
als die Minderheit 1 (Schmid Odllo) bei Absatz 1 Buchstabe 
dbis: Sie verlangt vor Erteilung der Rahmenbewllllgung eine 
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betriebsbereite Anlage für die sichere Endlagerung hochra
dloaktlver Abfälle. Diese radikale Forderung der Minderheit 
Sommaruga ist abzulehnen. 

Stump Doris (S, AG): Die SP-Fraktlon unterstotzt die An
träge der Minderheit 1 (Schmid Odilo) und der Minderheit 
Sommaruga, weil wir keine neuen AKW wollen, ohne dass 
die Entsorgungsfrage gelöst Ist. Wir unterstützen den Antrag 
der Minderheit II (Marty Kälin). weil die Mitsprache der Kan
tone bei Jedem Schritt des Bewilligungsverfahrens gewähr
leistet sein muss. Stellen Sie sich vor, der Kanton will nicht 
mehr mitmachen, wenn es um die Betriebsbewilligung geht, 
und bei der Rahmenbewilligung konnte er nichts dazu sa
gen. Es ist ganz wichtig, dass der Kanton bei den Planungen 
von neuen AKW von Anfang an ein Mitbestimmungsrecht 
hat. Die SP-Fraktlon unterstotzt auch den Minderheitsantrag 
Leutenegger Oberholzer, weil die Energieversorgung der 
Schweiz von schweizerischen Unternehmen geleistet wer
den soll. 
Wir lehnen hingegen den Minderheitsantrag Fischer ab, weil 
die Gefahren von AKW so gross sind, dass Jede Alternative 
geprOft werden muss, bevor eine Bewilligung für ein neues 
AKW erteilt werden kann. Im neuen Absatz 1 Buchstabe h 
verlangt die Mehrheit der Kommission Ja nur, dass eine 
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien bevorzugt wer
den soll, falls sie keine höheren Kosten verursacht als der 
Bau eines neuen AKW. Ich kann nicht verstehen, dass wir 
die Verantwortung für die Form der Energie der Energiewirt
schaft übertragen sollen. Ich denke, wir haben eine gesell
schaftliche Verantwortung dafür, dass die Energieproduktion 
möglichst nachhaltig ist, d. h., dass erneuerbare Energien 
bevorzugt werden sollen. 
Ich meine, es ist verantwortungsvoll, diesem Absatz 1 Buch
stabe h der Mehrheit zuzustimmen und den Antrag der Min
derheit Fischer abzulehnen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Herr Speck, Sie 
haben die Frage des Inländer- bzw. des Nationalitätenvorbe
haltes nicht beantwortet. Ich habe sie bereits in meinem Vo
tum gestellt. Können Sie mir sagen, wie die SVP Im 
Schadensfall die Organhaftung bei einer ausländischen Un
ternehmung durchsetzen will? 

Speck Christian (V, AG): Bitte wiederholen Sie die Frage. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Können Sie mir 
sagen, wie Sie im Schadensfall die Organhaftung durchset
zen wollen, wenn die Anlage faktisch von einer ausländi
schen Gesellschaft betrieben wird? 

Speck Christian (V, AG): Wir haben uns Ober die Bedingun
gen, die herrschen, orientiert. Wir haben nach den OECD
Regeln Ober den Kapitalverkehr keine andere Wahl, sonst 
würden wir im In- und Ausländer-Kapitalverkehr die Auslän. 
der benachtelllgen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Ich stelle fest, 
dass Sie meine Frage nicht beantwortet haben. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Die CVP-Fraktion beantragt 
Ihnen, bei Artikel 13 der Mehrheit zu folgen. 
Nachdem die FDP- und die SVP-Fraktlon zu den Minder
heitsanträgen bereits gesprochen haben und die CVP-Frak
tion diese Haltung teilt, äussere ich mich nur zur Differenz 
bei Absatz t Litera h. 
Es erstaunt. dass weder der Bundesrat noch der Ständerat 
auf die Idee gekommen sind, neue Anlagen seien nur dann 
zu bewilligen, wenn keine Alternativen zur Verfügung ste
hen, wie es die Mehrheit vorsieht. Wenn eine Ergänzung in 
Artikel 13 nötig Ist, dann ist es Jene in Absatz 1 Litera h. Die 
Kommissionsmehrheit verlangt ganz klar, dass neue Anla
gen nur dann bewilligt werden dürfen, wenn keine Alterna
tive in Bezug auf einheimische erneuerbare Energien 
besteht, und das unter dem Vorbehalt der Kostengleichheit. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Der Antrag der Mehrheit macht wirklich Sinn. Ich bitte Sie, 
dem Antrag der Mehrheit zu Absatz 1 Litera h zuzustimmen. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Wir haben bei 
Artikel 13 vier Themenkreise zu behandeln. Die Frage, ob 
eine ausländische Entsorgungslösung möglich sein soll, 
haben wir aber nicht hier, sondern bei Artikel 30 zu bestim
men. 
Als Erstes stellt sich bei Artikel 13 Absatz 1 Litera dbls und 
Artikel 13 Absatz 3 die Frage, ob eine Rahmenbewilligung 
nur erteilt werden soll, wenn eine Rahmenbewllllgung f0r 
das Endlager besteht. Bel Artikel 13 Absatz 1 LHera dbls ver
langt die MinderheH 1 (Schmid Odilo), dass die Rahmenbe
willigung fOr ein neues Karnkraftwerk an die Bedingung 
geknüpft wird, dass vorgänglg bereits die Rahmenbewilli
gung für ein Endlager f0r hochradloaktive Abfälle ertelH 
wurde. MH dieser Bestimmung wurde erstmals die Frage dis
kutiert, ob für die Erteilung der Rahmenbewilligung der Ent
sorgungsnachweis genügt oder ob bereits weitere Schritte 
auf dem Weg zur Entsorgung getan sein müssen. Das End
lager für hochradioaktlve Abfälle muss erst rund 30 bis 
50 Jahre später bereHstehen, da die Abfälle vor der Endla
gerung konditioniert und ausgekühlt werden müssen. Die 
Mehrheit ist deshalb der Auffassung, dass es für die Ertei
lung der Rahmenbewllligung genügt, dass für die hochradio
aktlven Abfälle der Standortnachweis gemäss Litera d er
bracht Ist. 
Das gleiche Thema berührt Artikel 13 Absatz 3. Dort will die 
Minderheit Sommaruga die Erteilung der Rahmenbewilli
gung an noch strengere Auflagen hinsichtlich der Entsor
gung binden. Hier wird aber nicht nur eine Rahmenbewllll
gung für ein Endlager verlangt, sondern es wird sogar 
verlangt, dass eine betriebsbereite Anlage bereitsteht. Aus 
den gleichen Gründen wie beim vorangehenden Entscheid 
lehnt die Mehrheit diesen Antrag ebenfalls klar ab. Das ist 
die erste Thematik. 
Die zweite Thematik Ist die Kompetenzfrage, wie sie Im 
Antrag der Minderheit II (Marty Kälin) zu Artikel 13 Absatz 1 
Litera dbis thematisiert ist. Soll zur Erteilung einer Rahmen
bewlll!gung auch die Zustimmung des Standortkantons vor
liegen müssen? Mit diesem Antrag wurde der ganze 
Fragenkomplex der Mitwirkung der Kantone Im Bewllllgungs
verfehren fOr Kernanlagen aufgeworfen. Ich gestatte mir, die
sen Fragenkomplex an dieser Stelle kurz gesamtheitlich 
darzustellen, da die verschiedenen gesetzlichen Bestim
mungen an verschiedenen Orten eingeordnet sind. 
Nach geltendem Recht ist die Gesetzgebung Ober die Fra
gen der Kernenergie Bundessache. Gestotzt auf die ent
sprechende Verfassungsbestimmung hat der Bund legife
rlert. Wenn nun eine Bundesbewllllgung für eine Kernanlage 
erteilt war, durften die Kantone bisher noch die Aspekte be
urteilen und entscheiden, die In Ihrem Kompetenzbereich la
gen. Dazu gehörten zum Beispiel die Zonenkonformität, der 
Naturschutz, das Arbeitsrecht und auch die Gewässemut
zung und das Bergregal. Die Bewilligungen in diesen Berei
chen konnten mit Begründungen aus diesen Bereichen ver
weigert oder mit Auflagen versehen werden, durften aber 
nicht mit dem Ziel verweigert werden, die Realisierung der 
Kernanlage zu vereiteln. 
Im Jahr 1999 erlless der Bund das so genannte Koordinati
onsgesetz. Damit wurde die Bewilllgungskompetenz fOr 
grosse lnfrastrukturanlagen von nationaler Bedeutung dem 
Bund übertragen, der zwar die Kantone anzuhören und de
ren Einwände wenn Immer möglich zu berücksichtigen hat, 
aber dann den Entscheid fällt. Bel diesem Modell der Kon
zentration mit Anhörung haben die Kantone keine Entschei
dungsbefugnis mehr, was eine wesentliche Vereinfachung 
und Beschleunigung der Bewilligungsverfahren bedeutet. 
Beim Erlass dieses Koordinationsgesetzes hat man bewusst 
darauf verzichtet, die Kernanlagen auch einzubeziehen. 
Man hat die Problematik der Revision der Kernenergiege
setzgebung Oberlassen. Die entsprechenden Fragen sind 
deshalb heute zu regeln. 
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Der Ständerat hat sich dafOr entschieden, das Modell des 
Koordinationsgesetzes tel quel auch auf das Kernenergiege
setz zu übertragen, d. h., sämtliche Bewllligungskompeten• 
zen auf den Bund zu übertragen, den Kantonen lediglich 
noch ein Anhörungsrecht zuzubilligen. Damit würde bei Be
wllllgungsverfahren fOr Kernanlagen sowohl das kantonale 
Bergregal bei der Nutzung des Untergrunds für Entsor
gungsanlagen als auch die kantonale Gewässerhohelt im 
Zusammenhang mit der Kühlwassernutzung dem Bund 
übertragen. Der Ständerat machte lediglich beim laufenden 
Verfahren fOr den Sondierstollen und das Lager für schwach· 
und mittelradloaktlve Abfälle im Wellenberg eine Ausnahme, 
well er das hängige Verfahren nach den geltenden Regeln 
zu Ende führen wollte. 
Der Bundesrat und mit Ihm die Mehrheit Ihrer Kommission 
haben sich demgegenüber dafür entschieden, dass das Be
wllllgungsverfahren beim Bund konzentriert wird, dass aber 
das Bergregal und die Gewässerhohelt davon nicht berührt 
werden, d. h., dass die Kantone nach wie vor befugt sind, 
Ober die Konzession zur Nutzung des Untergrundes sowie 
Ober die Wassernutzungskonzession zu entscheiden. Man 
befOrchtet, dass die Kantone eine derartige Schmälerung ih· 
rer Rechte nicht schlucken und das KEG in dieser Form 
nicht akzeptieren würden. Die Minderheit hegt diese Be
fürchtungen nicht und möchte sich dem Ständerat anschlles
sen. Mit der Ablehnung des Minderheitsantrages, der die 
Zustimmung des Standortkantons zur Rahmenbewllllgung 
einbauen wlll „ also nicht nur beim geologischen Tlefenla• 
ger, sondern generell -, will die Kommissionsmehrheit eine 
Ausdehnung der kantonalen Kompetenzen Ober das Bergre
gal und die Gewässerhoheit hinaus vermelden. Daraus er
gibt sich, dass die Mehrheit zwar das Mitentscheidungsrecht 
bei der Nutzung des Untergrundes und der Wasserkonzes
sion befürwortet, ein generelles Mitentscheidungsrecht bei 
der Erteilung der Rahmenbewllligung und damit den Minder
heitsantrag II zu Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe dbls da· 
gegen ablehnt. Bei Artikel 48 Absatz 3 verlangt die Minder• 
helt II auch ein generelles Mitentscheidungsrecht der Kan· 
tone bei der Erteilung der Baubewilligung. Bel Artikel 13 Ab
satz 1 Buchstabe dbis entscheiden Sie - und das machen 
wir jetzt - lediglich Ober das generelle Mitbestimmungsrecht 
der Kantone bei der Erteilung einer Rahmenbewllllgung. 
Denn den Entscheid Ober den Vorbehalt des Bergregals flil· 
len Sie wie jenen Ober den Vorbehalt der Gewässerhohelt 
später. Ich habe vorgeschlagen, dass man die Diskussion 
Ober die kantonalen Kompetenzen an dieser Stelle generell 
führen sollte und bei den anderen Artikeln lediglich noch ab
zustimmen bräuchte. Leider hat das Präsidium diesem Vor
schlag nicht zugestimmt, sodass wir jetzt einfach Ober 
diesen Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe dbis abstimmen. 
Der dritte Fragenkomplex, Ober den wir reden, ist in Arti
kel 13 Absatz 2 geregelt, nämlich die Beschränkung der Er
teilung der Rahmenbewllllgung nur an Juristische Personen 
nach schweizerischem Recht. Eine solche Bestimmung wl· 
derspricht dem Kapitalverkehrskodex der OECD, gemäss 
welchem derartige Beschränkungen abzubauen sind mit 
dem Ziel der Gleichbehandlung von In- und Ausländern. Die 
Mehrheit lehnt deshalb den Antrag der Minderheit ab und 
stimmt dem Bundesrat und dem Ständerat zu. 
Schliesslich findet sich die letzte Thematik in diesem Artikel 
In Absatz 1 Litera h. Mit dieser Bestimmung wlll die Mehrheit 
erreichen, dass die Rahmenbewlltlgung für Kernkraftwerke 
nur erteilt werden soll, wenn der Strombedarf nicht aus In 
der Schweiz erzeugten erneuerbaren Energien zu gleichen 
oder tieferen Kosten gedeckt werden kann. Damit will die 
Mehrheit zum Ausdruck bringen, dass die Kernenergie nur 
dann genutzt werden soll, wenn keine andere Lösung mit al
ternativer schweizerischer Energie zur Verfügung steht. 
Die Minderheit Fischer lehnt dies ab, weil die Elektrlzltäts
wlrtschaft selber entscheiden können soll, welche Energie
form sie Im Rahmen der geltenden Gesetzgebung einsetzen 
will. ZUr Diskussion standen zwei Varianten: Der eine Antrag 
verlangte, dass diese alternative Bedarfsdeckung aus inlän
discher Produktion zu erfolgen habe, der andere wollte auf 
diese Einschränkung verzichten. In einer Eventualausmar-

chung obsiegte der erstere mit 11 zu 9 stimmen, worauf er 
In der Hauptabstimmung mit 12 zu 10 Stimmen beschlossen 
wurde. 
Sie haben also Ober vier Themen zu entscheiden. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Ein Wort zum Kommissi
onssprecher: Ich habe Ihnen, als Sie zu husten begannen, 
eine Rlcola-Lutschtablette gereicht. Ich habe dies getan, 
weil Sie Im Begriffe waren, sämtliche Anträge zu Artikel 13 
komplett und umfassend und darüber hinaus Im Sinne des 
Bundesrates zu kommentieren. Hätten Sie nicht mehr wei
tersprechen können, hätte Ich das übernehmen müssen. So 
aber kann ich mich Ihnen vollständig anschllessen. Ich kann 
noch beifügen, dass diese Rlcola-Lutschtablette von einer 
Unternehmung ist, die zwar Im Sinne von Artikel 13 Absatz 2 
eine schweizerische Niederlassung hat, aber es Ist uns un
bekannt, ob sie auch eine schweizerische Kapitalmehrheit 
hat. Das ist, wie Sie richtig gesagt haben, nach dem Kapital
verkehrskodex der Organisation für wirtschaftliche Entwlck· 
lung und Zusammenarbeit (OECD) auch Irrelevant. 

Abs. 1 Bst. a-d, e-g-Al. 1 /et. a-d, e-g 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1 Bst. dbis, 3 - Al. 1 /et dbls, 3 

Erste Abstlmmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit Sommaruga .•.. 88 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 ...• 42 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 74 stimmen 
Für den Antrag der Minderheit Sommaruga .••. 59 Stimmen 

Dritte Abstimmung „ Trols/eme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 78 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II ••.. 58 Stimmen 

Abs. 1 Bst. h -Al. 1 /et h 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 71 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit •.•. 82 Stimmen 

Abs. 2-Al.2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .•.. 78 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 56 Stimmen 

Ordnungsantrag - Motion d'on:Jre 

Le presldent (Christen Yves, premier vlce-president): Nous 
avons une motlon d'ordre Schmid Odllo. Je vous rappelle 
que la seanoe est prevue Jusqu'a 20 h oo selon !'ordre du 
jour. Si nous voulons achever l'examen de la lol sur l'energie 
nuolealre, ll faudra sleger au-delil. de 20 h 00. Des Jors, 
M. Schmid propose que nous anfltlons nos travaux a 
20 h oo, meme si nous n'avons pas termlne. 

Abstimmung Vote 
Für den Ordnungsantrag Schmid Odilo .... 114 Stimmen 
Dagegen .... 9 stimmen 

Le presldent (Christen Yves, premler vlce-presldent): II n'y 
a qu'une poignee de deputes qul souhaltent contlnuer les 
travaux. La seance sera donc ievee a 20 h 00. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Ich möchte Ihnen nur schnell 
sagen, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass im Rahmen 
des Artikels 104 die Variante Ständerat des Wlederaufarbel
tungsmoratoriums nochmals zur Abstimmung kommt. loh 
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m_öchte das Im Amtlichen Bulletin festgehalten haben, weil 
wir heute nicht mehr bis Artikel 104 kommen, und Ich bitte 
Sie um Kenntnisnahme. 

Le presldent (Christen Yves, premier vice-president): Nous 
avons accepte le principe que l'on procede a un nouveau 
vote sur l'article 104 allnea 4, car M. Rechstelner-Basel a re
pris une propositlon qui avalt ete retiree. 

Stelner Rudolf (R, SO): Wer hat sich auf dieses Prozedere 
geeinigt? Für mich ist das Prozedere klar: Mit unserer Zu
stimmung zu Artikel 9 ist Artikel 104 Absatz 4 aus Abschied 
und li'aktanden gefallen. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Es geht in dieser Frage der 
Wiederaufbereitung um eine zu wichtige Sache, als dass wir 
nun ganz schnell und oberflächlich darüber entscheiden 
könnten. 
Wenn Sie das Protokoll der Sitzung des Ständerates konsul
tieren, stellen Sie fest, dass im Ständerat genau die gleichen 
Anträge vorlagen wie bei uns Im Nationalrat Nur hatten wir 
zusätzlich noch einen Antrag der Minderheit II (Leutenegger 
Hajo). 
Der Ständerat hat dann in einer ersten Abstimmung grund
sätzlich der Wiederaufbereitung zugestimmt und in einer 
zweiten Abstimmung d~m Antrag lnderkum stattgegeben, 
das heisst dem Moratorium auf zehn Jahre. 
Ich. gehe davon aus, dass das Abstimmungsprozedere, wie 
es 1m Ständerat abgelaufen Ist, korrekt war und dass wir es 
auch hier im Nationalrat so durchführen sollten. Es liegt mir 
fern, den Kommissionspräsidenten oder den Ratsvizepräsi
denten in irgendeiner Art und Weise zu kritisieren, aber Ich 
muss feststellen, dass die Abstimmung mit dem Moratorium 
doch einen gewissen lnterpretationssplelraum offen lässt 
und ich ~öchte den Ordnungsantrag deponi'!,rt haben, ~ 
S~hluss diesen Antrag bei Artikel 104 in den Ubergangsbe
st1mmungen nochmals aufzunehmen - damit wir wirklich 
Klarheit haben, was dieser Rat wollte. Jetzt haben wir diese 
Klarheit nicht. 

Le presldent (Christen Yves, premler vice-presldent): Se
Ion un accord entre le rapporteur et moi-mime, nous vote
rons sur l'article 104 allnea 4. 
Nous ne savons pas encore sl nous voterons avant 20 h oo 
sur l'artlcle 104 alinea 4, mais si vous voulez vous y oppo
ser, vous presenterez une motlon d'ordre le moment venu. -
La discussion sur ce sujet est close. 

Art. 14 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Mehrheit 

ebis. Streichen 

Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Baumann Ruedi. Baumann Ste
phanie, Hämmerle, Rechsteiner-Basel, Schmid Odllo, Som
maruga, Stump, Wyss) 

ebis. ein Konzept für den Katastrophenschutz, das ausge
legt Ist auf das grösstmögliche Katastrophenrisiko, wobei 
insbesondere auch das Risiko von Terroranschlägen zu be
rücksichtigen ist; 

Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 14 
Proposition de la commisslon 

AmUlches BulleUn der Bundesversammlung 

Al. 1 
Majorite 

ebls. Bitter 

Mlnorite 
(Leutenegger Oberholzar, Baumann Ruedl, Baumann Ste
phanie, Hämmerle, Rechstelner-Basel, Schmid Odllo, Som
maruga, Stump, Wyss) 

ebls. un concept pour la protection contre les catastrophes 
qui prevoit le risque de catastrophe le plus eleve posslble et 
qui tient en particulier compte du risque d'attentats terro
rlstes; 

Al.2,3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Die Minderheit 
beantragt Ihnen, dass bereits Im Zeltpunkt der Erteilung der 
Rahmenbewilllgung das Konzept für den Katastrophen
schutz vorgelegt werden muss. Es scheint mir eigentlich 
eine Selbstverständlichkeit zu sein, dass dies bereits mit der 
Erteilung der Rahmenbewilligung feststeht, denn das hat 
auch wiederum Rückwirkungen auf die Rahmenbewilligung 
selbst. 
Ich verlange mit meinem Minderheitsantrag zugleich, dass 
das Konzept auf das grösstmögllche Katastrophenrisiko aus
gelegt sein muss. Die geltende Regelung über den Notfall
schutz in der Umgebung von Kernanlagen, welche die 
Kommission für den AC-Schutz 1998 letztmals revidiert hat, 
Ist völlig überholt. In der Kommission hless es dann - so ver
stand Ich Herrn Jeschkl, und so Ist es auch protokolliert; er 
Ist Immerhin der ehemalige Chef der HSK -, das Hesse sich 
gar nicht realisieren. Dies zeigt auch klar, dass die Risikoein
schätzung VOllig falsch und überholt ist. 
Das Bundesamt f0r Zlvllschutz geht in seiner Bedrohungs• 
analyse von einem Erdbeben als grösstem Risiko aus. 
Selbst im Falle eines Erdbabens ist aber, wie Herr Jeschkl 
klar festgehalten hat, ein zuverlässiger Notfallschutz nicht 
gewährleistet. 
Heute wissen wir, dass es grössere Risiken gibt. Von deher 
Ist es aus unserer Sicht klar, dass der NoUallschutz auch auf 
mögliche Sabotage- und Terrorakte hin ausgelegt werden 
muss. Wenn das nicht möglich sein sollte, gibt es fQr die be
stehenden Werke darauf nur eine Antwort, nämlich: Abstel
len! Das heisst f0r mich auch klar, dass es nur eine zu
verlässige Antwort gibt, die den Schutz der Bevölkerung ge
währleistet, und das Ist der Ausstieg aus der Atomenergie. 
Ich bitte Sie also, diesem Antrag zuzustimmen. Entspre
chendes muss auch f0r die bestehenden Atomkrattwerke 
gelten; Kollege Urs Hofmann hat In Artikel 22 einen entspre
chenden Zusatzantrag gestellt Wenn Sie den Risikoschutz 
der Bevölkerung tatsächlich ernst nehmen, gewährleisten 
Sie zumindest einen Katastrophen- und Notfallschutz, der 
dem grösstmöglichen Risiko, nämlich jenem eines Terroran
schlages, auch Rechnung trägt. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Dieser Artikel gehört unseres 
Erachtens nicht In dieses Gesetz, weil sich schon das Strah
lenschutzgesetz In mehreren Artikeln ausfOhrllch mit dieser 
Thematik befasst und Organisation und Massnahmen bei 
Störfällen vorschreibt Die einschlägigen Verordnungen wer
den laufend aktualisiert. 
Wir kennen In unserem Land zudem gut vorbereitete Organi
sationen, Insbesondere auch Führungsstäbe. Diese haben 
sich bekanntlich verschledenenorts, vor allem auch bei Na
turkatastrophen, sehr bewährt. 
Es scheint uns nicht zweckmässig, diese Belange zusätzlich 
auch in diesem Gesetz zu regeln. Das ändert aber nichts an 
der Auffassung, dass Planungen für diese Notfälle, diese 
Störfälle gemacht und auch laufend an neue Erkenntnisse 
angepasst werden müssen. Die Organisation Ist auch zu be
üben. 
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Diese Massnahmen sind aber, wie bereits erwähnt, Im 
Strahlenschutzgesetz geregelt. infolge der Ereignisse des 
letzten Jahres sind umgehend auch Studien Ober die Sicher
heit vor terroristischen Angriffen in Arbeit genommen wor
den. 
Wir bitten Sie deshalb, den Minderheitsantrag Leutenegger 
Oberholzer abzulehnen. 

Marty Källn Barbara (S, ZH): Der 11. September 2001 
habe die Welt verändert, das haben wir in den Wochen da-
nach ott gen nd gelesen. Nicht verändert hat er 
hingegen die er schweizerischen Atomkrattwerk-
betrelber gegen r Wahrscheinlichkeit solcher vorher 
unvorstellbarer terroristischer Anschläge. Sie gehen der Ein• 
fachheit halber von einer so geringen Wahrscheinlichkeit 
aus, dass sie sie als vernachlässigbar erachten und uns 
dann gelegentlich einen Bericht darüber vorlegen werden. 
Wir sind anderer Meinung: Eine Hand voll Terroristen hat der 
westlichen Welt gezeigt, wozu sie fähig sind, und wir können 
nicht einfach so tun, als hätte es den 11. September 2001 
nicht gegeben. Wir wollen wissen, ob ein absichtlich herbei
geführter Flugzeugabsturz auf ein schweizerisches Atom
kraftwerk eine atomare Katastrophe unvorstellbaren Aus
masses auslösen kann. Wir wollen, dass die Atomkrattwerk
betreiber dieses Risiko offen legen und auch darlegen, wie 
sie es zu mindern bzw. solche Terrorakte zu verhindern ge
denken. Wir verlangen deshalb, dass bereits mit der Ertei
lung einer Rahmenbewilligung ein Konzept für den Katastro
phenschutz, das auf das grösstmögliche Katastrophenrisiko 
ausgerichtet Ist, Insbesondere auch auf das Risiko von Ter
roranschlägen, vorgelegt werden muss. Während die ande
ren Bestimmungen fQr Inhalt und Umfang der Rahmenbewil
ligung weitgehend bisherigem Recht entsprechen, Ist dieser 
Passus neu - aus dem einfachen Grund, dass bis zum 
11. September 2001 ein absichtlich herbeigeführter Flug
zeugabsturz kaum vorstellbar war. 
Wir bitten Sie deshalb, die Minderheit Leutenegger Oberhol
zer zu unterstützen und damit auch zu berücksichtigen, dass 
sich die Welt nach dem 11. September 2001 tatsächlich ver
ändert hat 

Teuscher Franziska (G, BE): Im Namen der grünen Frak
tion bitte ich Sie, der Minderheit zuzustimmen. Herr Leuten
egger sagte vorhin, es sei nicht zweckmässlg, diese Be
stimmung Ins Kernenergiegesetz aufzunehmen. Das sehen 
wir ganz anders, denn Artikel 14 Absatz 1 umschreibt. was 
die Rahmenbewilligung alles festlegt Wer eine so gefähr
liche Technologie wie die Atomenergie nutzen will, von dem 
sollte man doch auch verlangen können, dass er darlegt. 
was er im Katastrophenfall zu tun gedenkt. Es Ist z. B. wich
tig, dass sich der Betreiber im Voraus, bevor eine Katastro
phe eintritt, Gedanken macht, welche Katastrophen sein 
Werk überhaupt bedrohen könnten. Dies können Naturkata
strophen wie Überschwemmungen oder Erdbeben sein, 
aber es können eben auch Flugzeugabstürze oder Terroran
schläge sein. Nach dem 11. September 2001 wissen wir, 
dass auch Katastrophen, die uns eigentlich vorher unmög
lich erschienen sind, möglich geworden sind. Die heutigen 
Konzepte Im Katastrophenschutz mGssen eben diese Risi
ken mitberücksichtigen. Im Sinne des Vorsorgeprinzips Ist es 
nötig, dass in der Rahmenbewilligung ein Katastrophen
schutzkonzept enthalten Ist. 
Daher bitte Ich Sie, der Minderheit Leutenegger Oberholzer 
zuzustimmen. 

Speck Christian (V. AG): Ich möchte bei diesem Artikel ein
fach das, was Kollege Leutenegger gesagt hat, noch ergän
zen und die Terroranschläge doch noch einmal aufgreifen. 
Es ist natürlich so, dass es nie einen totalen Schutz vor Ter
roranschlägen geben wird, aber wir müssen doch festhalten, 
dass die Situation - die bisherigen Slcherheitsmassnahmen 
bei AugzeugabstOrzen - nach den Vorkommnissen vom 11. 
September 2001 neu beurteilt worden ls1. Es ist nicht so, wie 
Frau Marty Källn ausgeführt hat, dass ein Bericht der Werke 

kommt, sondern es Ist ein Bericht der Hauptabteilung für die 
Sicherheit der Kernanlagen (HSK) in Auftrag gegeben wor
den: Die Aufsichtsbehörde Wird diesen Bericht zu den Aus
wirkungen von gezielt herbeigefOhrten Flugzeugabst0rzen 
machen. Danach wird der Bundesrat auf Ersuchen der HSK 
die notwendigen Folgerungen ziehen, und Ich bin überzeugt, 
dass er auch neue Auflagen machen wird. Immerhin hat 
auch Bundesrat Leuenberger anlässllch unserer Kommissi
onssitzung darauf hingewiesen, dass die Bedrohungslage in 
unserem Land vom Bundesrat als nicht verschärft betrachtet 
wird. Das Ist noch festzustellen. Er hat sich dabei auf den 
Bundesrat bezogen - es Ist nicht seine eigene Meinung ge
wesen. Das verdient auch festgehalten zu werden. Wir müs
sen die Sache ernst nehmen, und wir müssen die 
notwendigen Schlussfolgerungen nach diesem Bericht der 
HSKzlehen. 
Lehnen Sie diesen Minderheitsantrag ab! 

Le presldent (Christen Yves, premler vlce-pr~ident): Die 
CVP-Fraktlon unterstützt den Antreg der Mehrheit. 

Fischer Ulrich (R, AG), fOr die Kommission: Nach Auffas
sung der Minderheit sollte Im Lichte der Ereignisse vom 
11. September 2001 ein Konzept für den Katastrophen
schutz vorliegen, wenn eine Rahmenbewilligung erteilt wird. 
Die Mehrheit lless sich vom Vertreter der Sicherheitsbehör
den davon Oberzeugen, dass gemäss Strahlenschutzgesetz 
das Notfallschutzkonzept vor Erteilung der Bewllllgung einer 
neuen Anlage ertollt sein muss. Die Forderung, dass das 
Konzept auf das grösstrnögllche Risiko ausgelegt werden 
müsse, ist unrealistisch und kann deshalb nicht erfüllt wer
den. 
Die Kommission hat deshalb diesen Antrag mit 16 zu 7 Stim
men abgelehnt. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Aus denselben Gründen 
ist auch der Bundesrat mit der Mehrheit der Kommission. 
Beizufügen bliebe vielleicht noch, dass gemäss Minderheits
antrag im Zeitpunkt der Rahmenbewilligung ein Konzept für 
den Katastrophenschutz vorliegen sollte, und der Zeitpunkt 
der Rahmenbewilligung scheint auch uns dator ohnehin viel 
zu früh zu sein. 

Abs. 1-AJ. 1 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit ...• 63 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 54 Stimmen 

Abs. 2, 3-AJ. 2, 3 
Angenommen - Adoptl§ 

Art.15-19 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de fa commfsslon 
Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adoptl§ 

Art. 20 
Antrag der Kommission· 
Abs. 1 Bst. a 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Stelner, Blgger, Brunner Tonl, Ascher. Hegetschweller, Kel
ler, Kunz, Leutenegger Hajo, Maurer, Speck, Wirz-von 
Planta) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs. 1 Bst. b-g 
Zus1lmmung zum Beschluss des Ständerates 
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Abs. 1 Bst. h 
h. die höchstmögliche Haftpflichtversicherungsdeckung be
steht. 
Abs.2, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Arl20 
Proposition de la commission 
Al. 1 /et. a 
Majorlte 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorlte 
(Steiner, Bigger, Brunner Tonl, Fischer, Hegetschweiler, Kel
ler, Kunz, Leutenegger Hajo, Maurer, Speck, Wirz-von 
Planta) 
Adherer ä !a decislon du Conseil des Etats 

Al. 1 /et. b-g 
Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 
Al. 1 /et. h 
h. sl la couverture de responsabllite civlle la plus elevee pos
sible exlste. 
Al.2, 3 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Stelner Rudolf (R, SO): Es geht letztlich um die Frage, ob 
als Voraussetzung einer BetrlebsbewiUigung filr eine Kern
anlage - das kann nicht nur ein Kraftwerk, sondern auch 
eine andere Anlage sein - noch eine bergrechtllche Nut
zungskonzession des Standortkantons vorhanden sein 
muss oder nicht. Der Bundesrat setzt das voraus. 
Wir von der Minderheit haben die Meinung, dass man das -
gemäss Beschluss des Ständerates - streichen sollte. Ich 
versuche, Ihnen das zu erklären: Wir müssen einmal mehr 
bei unserer Bundesverfassung beginnen. Artlkal 90 der Bun
desverfassung bestimmt, dass die GesetzgebUng auf dem 
Gebiet der Kernenergie Sache des Bundes ist. Selbstver
ständlich sind die Kantone vor der Erteilung von Bewilligun
gen trotzdem anzuhören. Der Entscheid fällt letztllch aber in 
die Kompetenz des Bundes. Andernfalls, wenn Sie nabst der 
Bewilligung des Bundes noch zusätzliche Bewilligungen der 
Standortkantone verlangen, gehen Sie das Risiko ein, dass 
die frühere Erteilung der Rahmenbewilligung durch den 
Bund bei der Erteilung der Betriebsbewilligung nach Arti
kel 20, wie er hier vorliegt. durch das kantonale Recht wie
der ausgehebelt wird. Es bestände also die Möglichkeit, 
dass eine Rahmenbewilligung durch den Bund erteilt würde, 
die Rahmenbewilligung erfüllt würde, gebaut würde, dass 
man vor der Betriebsbewilligung stünde und bei der Be
triebsbewllllgung plötzllch wieder die kantonale Kompetenz 
Ins Spiel käme - und alles, was der Bund bis dahin geregelt 
und entschieden hätte, wäre ausgehebelt. Das kann nach 
unserer Meinung nicht Sinn der Sache sein. 
Die kantonale Konzessionspflicht, wie sie hier vom Bundes
rat und von der Mehrheit unserer Kommission verlangt wird, 
Ist nach der Meinung der Minderheit ein verfahrenstechni
scher Fremdkörper. Das Bewi!Ugungsverfahren Ist im Kern
energiegesetz wie bei anderen lnfrastrukturanlagen von 
nationaler Bedeutung beim Bund zu konzentrieren. Ich be
tone nochmals: dies immer unter Anhörung und umfassen
der Mitwirkung des Standortkantons, aber mit letztlicher 
Kompetenz, letztlichem Entscheid beim - nach Artikel 90 der 
Bundesverfassung zuständigen - Bund. 
Ich bitte Sie deshalb sehr, entsprechend dieser Systematik 
der Minderheit zuzustimmen. 

Teuscher Franziska (G, BE): Ich beantrage Ihnen Im Na
men der grünen Fraktion, hier dem Bundesrat zu folgen. Wo 
es das kantonale Recht vorsieht, sollen die Kantone für die 
geologischen liefenlager eine bergrechtllche Sondernut
zungskonzession erteilen. Es Ist wichtig, dass die Kantone 
als Betroffene bei den geologischen Tiefanlagern Ihre Mit
bestimmung wahren können. Wir brauchen Im Kernener
giegesetz eine generelle Nutzung und nicht Sonderrege-
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lungen. Deshalb bitte Ich Sie, hier die Kantone, die wir bei 
anderen Fragen immer wieder zu Worte kommen lassen -
wir halten den Föderalismus und die kantonalen Bestimmun
gen hoch -, auch bei diesem Artikel weiterhin mitzuberück
sichtigen. 

Hegetschweller Rolf (R, ZH): Ich bitte Sie, die Minderheit 
Steinar zu unterstützen. 
Es geht hier um die wichtige Frage, ob die Erteilung der Be
triebsbewilligung - trotz Erteilung der Rahmenbewilligung 
durch den Bund - über kantonales Recht verweigert werden 
kann. Es geht um die Frage, ob also das Bundesverfahren 
Ober kantonale Kompetenzen gewlssermassen wieder aus
gehebelt werden kann. Die Kommissionsmehrheit hält an 
der bundesrätllchen Fassung fest, d. h. am Verfügungsrecht 
der Kantone über die Nutzung des Untergrundes und an der 
Gewässerhoheit Damit wird von der sonst bei Verfahren auf 
dem Gebiet der Kernenergie gültigen Bundeskompetenz ab
gewichen; Kollege Steinar hat schon darauf hingewiesen. 
Das ist äusserst prob[ematisch, weshalb ich Sie Im Namen 
der FDP-Fraktion bitte, der Minderheit Stelner zu folgen und 
damit die Fassung des Ständerates zu unterstützen. 

Keller Robert (V, ZH): Die SVP-Fraktlon stimmt dem Minder
heitsantrag Stelner zu, und dies aus folgenden Gründen -
Ich möchte das kurz, klar und knapp begründen und hoffe, 
dass meine Kolleginnen und Kollegen dies anschllessend 
auch so halten. 
Bei einem geologischen Endlager braucht es dreimal eine 
Zustimmung, nämlich eine kantonale Bergregalkonzession 
bei der vorbereitenden Handlung - Sondlerstollen, Schacht 
usw. -, bei der Rahmenbewilligung und beim Verschluss. Es 
braucht bei Kernkraftwerken ferner eine Bewilligung, wenn 
eine Wassernutzungskonzession nötig ist Mehr Stolper
steine sind nicht nötig. 
Wir bitten Sie, der Fassung des Ständerates zu folgen. 
Ich frage Sie an: Wer sind eigentlich die Kantonsvertreter, 
die Ständerate oder wir? Auch der Ständerat hat sich bei 
diesem Entscheid etwas gedacht 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit Stelner zuzustim
men. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Herr Keller, es geht ja hier um 
die Mitsprache der Betroffenen, und Im Bulletin des Forums 
Vera, das Sie ja auch alle erhalten, hat Ihr Präsident ge
schrieben, beim Prozess der Lösungsfindung seien folgende 
Rahmenbedingungen einzuhalten: die Souveränität des Vol
kes dürfe nicht beschnitten werden, Zwischen- und Endlager 
dürften nur dort gebaut werden, wo die Bevölkerung dies In 
einem demokratischen Prozess gutgehelssen habe. Wie 
lässt sich diese Aussage zu Volksrecht, Demokratie und Mit
sprache der Standortkantone mit dem von Ihnen soeben ge
stellten, gegenteiligen Antrag vereinbaren, die Kantone zu 
entmündigen? 

Keller Robert (V, ZH): Herr Rechstelner, Ich möchte Ihnen 
darauf antworten, Sie sind ja ein Experte. Zum ersten Tell 
möchte ich Ihnen sagen: Sie wissen genau, dass In erster, 
zweiter und dritter Priorität die Geologie massgebend Ist. Wir 
müssen die Endlager dort bauen, wo die Geologie am besten 
Ist, und da ist es sicher wichtig, dass - wie bei Flugplätzen, 
Eisenbahntunnels usw. - der Bund die Welchen stellen kann. 
Die Bürger kommen schon zum Sprachen, aber das Ist eine 
derart heikle Frage, dass man nicht auf kurzfristige Sechen 
abstellen kann, sondern es Ist nach meiner Ansicht vor allem 
die Geologie, die da wichtig Ist. Da kann oder soll der Bun
desrat entscheiden, wo es am besten Ist. 
Ich hoffe, dass ich Ihre Frage damit beantwortet habe. 

Stump Doris (S, AG): Die SP-Fraktion unterstützt, wie Sie 
bereits wissen, die Mehrheit, d. h. die Version des Bundesra
tes. Der Ständerat und die Minderheit der UREK wollen die 
bestehenden Rechte der Kantone einschränken, und das 
entspricht eigentlich einer Entrechtung der Kantone. Bisher 
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hatten die Kantone die Möglichkeit, Sondernutzungskonzes
sionen zu erteilen. Das sollen sie plötzlich nicht mehr kön
nen, einfach weil Sie der Auffassung sind oder eventuell die 
Mehrheit der Auffassung Ist, dass die Standortkantone zu 
dem, was bei ihnen passiert, nichts mehr zu sagen haben 
sollen. Das Anhörungsrecht fQr Kantone genügt In diesem 
Fall einfach nicht, weil der Bund dann offensichtlich einfach 
über sie hinweg regieren wird. Mir kommt diese ganze Dis
kussion vor, als ob Sie den Föderalismus einfach von Fall zu 
Fall einsetzen möchten: Dort, wo er Ihnen passt, wollen Sie, 
dass er gilt, und dort, wo er Ihnen nicht passt und Sie Ihre 
Kernkraftwerke durchsetzen wollen, da schalten Sie den Fö
deralismus aus. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit der Kommission zu folgen. 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Wir werden unter Artikel 40ft. 
noch vertieft auf diese Problematik zu sprechen kommen. 
Aber es geht grundsätzlich um eine Güterabwägung, die wir 
vornehmen müssen: zwischen direktdemokratlscher Basis
mitwirkung und dem föderalistischen Einbezug der Kantone 
einerseits, wie wir ihn grundsätzlich gewohnt sind, und der 
landesweiten Verantwortung anderseits. Die Verantwortung 
für die Leglferierung und die Bewilligungserteilung ist näm
lich - es Ist ausgeführt worden - In dieser Sache grundsätz
lich eine Angelegenheit des Bundes. 
In eben dieser Güterabwägung hat der Ständerat als Vertre
ter der Kantone einen Weg beschritten, den man Ihm zum 
Voraus wohl kaum zugetraut hätte. Er geht In der Frage der 
Mitwirkungsrechte der Kantone im Bewilligungsverfahren auf 
Distanz zum Bundesrat und schlägt fOr zukünftige Projekte 
eine zwar pragmatische, aber fOr die Schweiz wohl erstma
lige Lösung vor, Indem er das Mitspracherecht der Kantone 
einschränkt. 
Die CVP hat sich Intensiv mit dieser Frage auseinander ge
setzt und in dieser Güterabwägung mit einer knappen Mehr
heit beschlossen, auf den Ständerat einzuschwenken, also 
die Minderheit zu unterstützen. 

Fischer Ulrich (R, AG), fQr die Kommission: Hier geht es 
um die bereits erörterte Frage, ob fQr die Erteilung einer Be
triebsbewilligung eine bergrechtliche Sondernutzungskon
zession des Standortkantons nötig sei. Im Sinne der Erwä
gungen, die ich Ihnen bei Artikel 13 vorgetragen habe, . 
beantragt Ihnen die Kommission mit 14 zu 11 Stimmen, 
diese Kompetenz - Im Gegensatz zum ständerätllchen Be
schluss - beizubehalten. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Ich habe beim Eintreten 
gesagt, dass wir das ganze Gesetz nach den Prinzipien der 
Nachhaltigkeit aufgebaut haben, und dazu gehört auch die 
Säule der sozialen Kohäsion. Wir sind daher der Meinung: 
Genauso, wie es jetzt in Wellenberg der Fall Ist - der Fall Ist 
von diesem Artikel nicht betroffen, weil er ohnehin ausge
nommen Ist-, muss die betroffene Bevölkerung analog auch 
In anderen Fällen das Recht haben, sich zu äussern. Eine 
solche Anlage kann nicht gegen den Willen der lokalen Be
völkerung «durchgewürgt» werden. 
Deshalb ersuchen wir Sie, beim Entwurf des Bundesrates zu 
bleiben. 

Abs. 1 Bst. a - Al. 1 /et. a 

Abstimmung - Vote 
tnamentnch - nominatif; Beilage - Annexe 01,02212514) 
Für den Antrag der Minderheit •... 62 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 59 Stimmen 

Abs. 1 Bst. b-g - Al. 1 /et. b-g 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1 Bst. h - Al. 1 /et. h 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Es liegt mir 
daran, zu Litera h noch einige Erläuterungen zuhanden der 
Materialien zu machen. In Zusammenhang mit diesem Artl-

kel hat die Kommission sehr eingehend die Frage von Haf
tung und Versicherung behandelt und dazu auch einen 
Vertreter des Versicherungspools angehört. Diese Fragen 
sind Im Kernenergie-Haftpflichtgesetz geregelt, welches im 
Anschluss an den Erlass des Kernenergiegesetzes ebenfalls 
revidiert werden soll. Der Bundesrat hat dies ja diese Woche 
angekündigt. 
Bereits Im heutigen Gesetz Ist klar festgehalten, dass der 
Betreiber einer Kernanlage mit seinem ganzen Vermögen 
für Schäden haftet, welche durch den Betrieb seiner Anlage 
verursacht werden könnten. Es liegt auf der Hand, dass der 
Betreiber bei einem grossen Unfall die Schäden auch mit 
seinem ganzen Vermögen nicht zu decken vermöchte. 
Nach Gesetz ist eine dreistufige Regelung vorgesehen: Die 
Haftpflichtversicherung deckt Schäden bis zu einer Milliarde 
Franken. Anschllessend kommt der Betreiber mit seinem 
ganzen Vermögen zum Zug. Bel Schäden, welche dann Im
mer noch nicht gedeckt sind, beschllesst die Bundesver
sammlung eine Entschädigungsordnung. Somit ist nicht 
auszuschliessen, dass bei Grossschäden die öffentliche 
Hand zum Zuge kommt. Ideal wäre selbstverständlich, wenn 
die Versicherungswirtschaft eine unbeschränkte Deckung 
anbieten würde. Mit Ausnahme der angeblich systemwldrl
gen Lösung bei der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
Ist dies aber nirgends der Fall. Die Versicherungswirtschaft 
sieht sich deshalb ausserstande, für Nuklearschäden eine 
entsprechende Lösung anzubieten. Dagegefl-lst vor allem in 
Deutschland die Rede von einer substanziellen Erhöhung 
der Deckungssumme - die Im Übrigen bisher nirgends so 
hoch war wie In der Schweiz - auf 2,5 Milliarden Euro. Das 
ist eine Summe, die auch In der Schweiz Ins Auge gefasst 
werden sollte, obwohl die Versicherungswirtschaft hierfür 
noch kein grünes Licht geben konnte. 
Nach eingehender Diskussion einigte sich die Kommission 
schllesslich auf eine realistische Formulierung, wonach die 
Betreiber verpflichtet werden, einen Vertrag über die höchst
mögliche Haftpflicht-Versicherungsdeckung abzuschlies
sen. Die Detailregelung dieser Frage soll Im Rahmen der 
Revision des Kernenergie-Haftpflichtgesetzes erfolgen. 

Angenommen -Adopte 

Abs. 2, 3-AI. 2, 3 
Angenommen -Adopte 

Art. 21 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 
Mehrheit 
Sofern deren Voraussetzungen nicht vollständig erfüllt sind, 
kann die Betrlebsbewllligung befristet werden. 
Minderheit 
(Sommaruga, Bader Elvira, Baumann Ruedi, Baumann Ste
phanle, Decurtlns, Hämmerle, Leutenegger Oberheizer, 
Rechstelner-Basel, Schmid Odilo, Stump, Wyss) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 21 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Af.2 
Ma}orlte 
Tant que les condltlons requises pour l'autorlsatlon d'explol
ter ne sont pas entierement remplles, celle-cl peut Atre llml
tee dans le temps. 
Minorlte 
(Sommaruga, Bader Elvlra, Baumann Ruedl, Baumann Ste
phanle, Decurtins, Hämmerle, Leutenegger Oberheizer, 
Rechstelner-Basel, Schmid Odllo, Stump, Wyss) 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 
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Sommaruga Slmonetta (S. BE): In Artikel 21 Absatz 1 wird 
formuliert, welche Voraussetzungen fQr eine BetrlebsbeWIIH
gung erfüllt sein mQssen. Absatz 2 sagt, dass der Bundesrat 
Betriebsbewilligungen befristen kann. Dabei handelt es sich 
um eine rein pollzelrechtllche Befristung und nicht um eine 
generelle Befristung der Lebensdauer. 
Das, was die Kommissionsmehrheit nun vorschlägt, sei nur 
eine Präzisierung von Absatz 2, haben wir gehört. Man 
muss sich allerdings fragen: Warum denn überhaupt soll Ab
satz 2 präzisiert werden, und was Ist der Hintergrund einer 
solchen Präzisierung? Die Voraussetzungen sind ja klar, in 
der Botschaft ist das festgelegt: Der Bundesrat kann Be
fristungen aussprechen. wenn die Voraussetzungen der Be
triebsbewilligung nicht oder nicht mehr gegeben sind. Der 
Bundesrat hat das auch schon gemacht, und zwar vor allem 
aus Slcherheitsgn1nden. 
Die Kommissionsmehrheit Will nun aber mit Ihrer so genann
ten Präzisierung weiter gehen. Die Befristung soll nur noch 
ausgesprochen werden dürfen, wenn die Voraussetzungen 
für die Betriebsbewilligung nicht vollständig erfüllt sind. 
Wenn die Voraussetzungen für die Betriebsbewilligung nur 
unvollständig nicht erfüllt sind, soll dann die BetriebsbeWilli
gung nicht mehr befristet werden dürfen? 
Diese Bestimmung bringt überhaupt nichts ausser Verwir
rung und Unklarheit. Die Fassung von Bundesrat und Stän
derat ist klar und unmissverständlich. Es wird Immer ein 
Abwägen sein, wann eine Befristung ausgesprochen wer
den kann. Wir sollten aber diese Klarheit nicht durch unnö
tige ZUsätze noch belasten. 
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit und damit auch der 
Fassung von Bundesrat und ständerat zuzustimmen. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Der Bundesrat lässt mit seiner 
Kann-Formulierung offen, wann er die Möglichkelt der Be
fristung In Anspruch nehmen will. Er setzt sich damit unter 
Umständen auch politischem Druck aus, statt nach klaren, 
objektiven Kriterien urteilen zu können. Die Betriebsdauer 
von Kernkraftwerken muss zuerst von den Behörden auf
grund von Sicherheitskriterien und dann von den Betreibern 
nach wirtschaftlichen Uberlegungen beurteilt werden. Ab
satz 1 dieses Artikels umschreibt den Bewilligungsvorgang 
ausreichend und abschliessend. Die von der Mehrheit der 
Kommission vorgeschlagene Ergänzung verdeutlicht dies 
und gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, situationsgerecht 
zu entscheiden. 
Wir empfehlen Ihnen deshalb, der Mehrheit zu folgen und 
den Minderheitsantrag abzulehnen. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Die Mehrheit 
möchte hier eine Präzisierung elnfagen, welche auch aus 
der Botschaft hervorgeht. nämlich dass die Befristung der 
Betriebsbewilligung nicht generell erfolgen können soll, son
dern nur dann, wenn bestimmte Voraussetzungen nicht oder 
noch nicht vollständig erfüllt sind, dies aber keine Verweige
rung der Bewilligung rechtfertigt. 
Die Minderheit Sommaruga möchte demgegenüber die Fas
sung des Bundesrates beibehalten. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Der Bundesrat seinerseits 
empfiehlt Ihnen, für seine Version, d. h. in diesem Fall für 
den Minderheitsantrag, zu stimmen, und zwar deswegen, 
well der Mehrheitsantrag missverständlich ist. Er könnte so 
interpretiert werden, dass eine Betriebsbewllllgung ertellt 
werden kann, obwohl einzelne Voraussetzungen nicht erfüllt 
sind, also z. B. die Anforderungen an die Organisation oder 
an das Personal. Und das wäre nicht zulässig. 
Bei der Befristung der Betriebsbewilligung geht es um zwei 
verschiedene Dinge: Einerseits geht es um die absolute Frist 
rar die Betriebsdauer für die bestehenden Anlagen - diese 
Frage steht in Artikel 21 Absatz 2 nicht zur Diskussion-, und 
andererseits meint Artikel 21 Absatz 2 In der Fassung des 
Bundesrates eine Befristung in dem Falle, In dem eine be
stimmte Frage offen geblieben ist. die für den Betrieb zwar 
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nicht von elementarer Bedeutung ist, aber trotzdem noch ab
geklärt werden muss. 

Abs. 1-AI. 1 
Angenommen - Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 73 stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit ..•. 55 stimmen 

Art. 22 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Baumann Ruedi, Baumann stephanie, Hämmerle, Leuten
egger Oberholzer, Rechsteiner-Basel, Schmid Odilo, Som
maruga, Stump, Wyss) 

g. die Anlage Ist periodisch, i.nbesehen des dazu nötigen 
Aufwandes, auf den neuesten stand von Wissenschaft und 
Technik nachzurüsten; 

Abs. 3 
Der Bundesrat bezeichnet die Kriterien, bei deren Erfüllung 
der Bewilligungsinhaber die Kernanlage vorläufig ausser Be
trieb nehmen und nachn1sten muss. 

Antrag Hofmann Urs 
Abs.2 

e. für ein Kernkraftwerk alle drei bis fünf Jahre oder gemäss 
den Anordnungen der Aufsichtsbehörde eine umfassende 
Sicherheitsüberprüfung in einem öffentlichen Verfahren vor
nehmen und einen entsprechenden Bericht einreichen; 

Art.22 
Proposition de la commlssion 
Al. 1 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Al.2 
Majorite 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 
Minorite 
(Baumann Ruedi, Baumann Stephanle, Hämmerie, Leuten
agger Oberholzer, Rechstelner-Basel, Schmid Odllo, Som
maruga, Stump, Wyss) 

g. abstraction falte de la depense necessaire a cet effet, 
l'installatlon dolt Atre periodiquement reequipee selon l'etat 
le plus recent de la science et de la technlque; 

Al. 3 
Le Conseil federal indlque les crlteres qul, lorsqu'lls sont 
remplls, obligent le tltulaire de l'autorlsatlon a mettre tem
porairement l'installatlon hors service et a proceder a son 
reequipement. 

Proposition Hofmann Urs 
Al.2 

e. pour une centrale nucleaire, effectuer tous les trols a cinq 
ans, ou selon les lnstructions de l'autorlte de surveillance, 
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une lnspectlon approfondle de la securtte dans le cadre 
d'une procedure publlque et presenter un rapport a ce suJet; 

Hofmann Urs (S, AG): Gemäss dem bundesrätfichen An• 
trag zu Artikel 22 Absatz 2 Litera e Ist «fQr ein Kernkraftwerk 
periodisch eine umfassende SicherheitsOberprOfung» vorzu• 
nehmen. Nachdem eine Mehrheit dieses Rates offenbar 
vom Ehrgeiz besessen Ist, unsere alten Atomkraftwerke In 
der Schweiz möglichst lange mit Weltrekordanspruch In Be
trieb halten zu können, ist es unseres Erachtens wichtig, 
dass die Frage, was «periodisch» helsst, Im Gesetz näher 
umschrieben und nicht dem Bundesrat oder der Aufsichts
behörde Oberlassen wird. Ich stelle Ihnen deshalb den An
trag, dass eine umfassende SlcherheitsOberprOfung für ein 
Kernkraftwerk alle drei bis fünf Jahre oder - das muss offen 
bleiben - in Sonderfällen gemäss den Anordnungen der Auf
sichtsbehörde durchgeführt werden muss, also nicht nur pe
riodisch wie In dieser offenen Fassung des bundesrätlichen 
Entwurfes. 
Zudem muss diese umfassende Slcherheitsaberprüfung In 
einem öffentlichen Verfahren vorgenommen werden. Es geht 
nicht an, dass Abklärungen und Sicherheitsüberprüfungen, 
die von einem derart grossen öffentlichen Interesse sind, ge
genüber der Öffentlichkeit letztlich verdeckt vorgenommen 
werden können und es letztlich bis zu einem gewissen Aus
mass dem Belieben der Behörden Oberlassen bleibt, welche 
Angaben dieser Sicherheitsüberprüfung der Öffentlichkeit 
vorgelegt werden. Es ist auch mir natürlich bekennt, dass 
generell bei Verwaltungsverfahren künftig vom Geheimhal
tungs- zum Offenlegungsprinzlp übergegangen werden soll. 
Es Ist aber wichtig, dass gerade bei diesen wesentlichen 
Punkten Im Bereich der Kernkraft die Öffentlichkeit des Ver
fahrens bereits jetzt Im Gesetz festgehalten wird. 
Selbstverständlich scheint mir zu sein, dass diese Sicher
heitsüberprüfung nicht nur vorgenommen, sondern In einem 
Berlcht zusammengefasst und der Aufsichtsbehörde einge
reicht werden muss. Selbstverständlich scheint mir auch zu 
sein, dass eine umfassende Sicherheitsüberprüfung - wir 
haben diesen Begriff vorhar schon längere Zelt erläutert -
auch die grösstrnögllchen Risiken aufzuzeigen und abzu
handeln hat, und nicht nur den Courant normal. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag Im Interesse einer möglichst 
grossen Sicherheit gerade bei den alten Kernkraftwerken zu
zustimmen. 

Baumann Ruedi (G, BE): Vorsorglich lege ich meine Inter
essen offen: Ich bin Betreiber eines Klelnwasserkraftwerkes 
mit ein bis zwei Kilowatt Leistung und Netzeinspeisung. Ich 
gebe gerne zu, dass das Wasserrad nicht sehr zuverlässig 
ist, dafür ist es sicher. 
Um die Sicherheit geht es auch bei diesem Minderheitsan
trag zu Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe g. Es geht um die An· 
passung des Sicherheitsstandards an den Jeweils aktuellen 
Stand der Technik. Der Bundesrat will hier nur Anpassungen 
verfügen, wenn sie für die Betreiber der Atomkraftwerke an
gemessen und zumutbar sind. In der Kommission wurde von 
den Fachleuten ausgeführt, dess es nicht oder kaum mög
lich sei, ein drelsslgjähriges Atomkraftwerk auf das Sicher
heitsniveau eines neuen Werkes zu heben. Aus einer 
Anlage, die 1970 In Betrieb ging, könne man keine Anlage 
machen, wie sie heute In Betrieb gehen WOrde; man könne 
schon eine zwanzigjährige Anlage nicht mehr auf den 
neuesten Stand der Technik bringen. Ich finde diese Aussa
gen höchst bedenklich und die Formulierung im Gesetzent
wurf bezOgllch Pflichten des Bewilligungsinhabers ausge
sprochen schwach. 
Der Gesetzentwurf geht hier von der Devise aus: So sicher 
wie genügend - und nicht, wie es eigentlich sein mosste: So 
sicher wie technisch möglich. Die Formulierung, es müsse 
nur dann nachgerQstet werden, wenn es aangemessen» sei, 
wird die Betreiber geradezu dazu verleiten, gegen Anord
nungen der HSK Beschwerde zu führen, um die Anpas
sungskosten zu vermelden oder die Nachrüstung zumindest 
hinauszuzögern. 

Weil bei einem allfälligen GAU die Auswirkungen auf unser 
Land und die Menschen so katastrophal werden, darf Si
cherheit nicht mit wirtschaftlichen Argumenten relatlvtert 
werden. Jeder auch noch so kleine Sicherheitsgewinn Ist In 
meinen Augen zwingend durchzuführen - völlig unabhängig 
von den daraus entstehenden Kosten. Sicherheit darf nicht 
zur Kostenfrage werden. Wenn der Aufwand für die Nach• 
rQstung Im Einzelfall unerträglich hoch Ist, dann wäre das ja 
gerade der beste Beweis fQr die Notwendigkeit, ein Atom
kraftwerk sofort abzustellen. Bel diesem Gefährdungspoten
zial 1st nur das Beste gut genug. Unsere Anlagen sollten 
Immer - unbesehen des dazu nötigen Aufwandes - auf den 
neuesten Stand von Wissenschaft und Technik nachgerüstet 
werden. 
Ich beantrage Ihnen, bei Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe g 
der Minderheit zuzustimmen. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Es Ist unbestritten, dass die Si
cherheit von Kernanlagen absolut vorrangig ist und deshalb 
dem Inhaber der Betriebsbewilligung Auflagen gemacht wer
den, wie dies der Bundesrat mit Artikel 22 auch M. Der Mln
derhaltsantrag Baumann Ruedl will aber weit darüber 
hinausgehen und verlangt Jegliche mögliche Nachrüstung, 
unbesehen des Aufwands. Dies trägt so kaum zu höherer Si
cherheit bei. Dafür werden die Aufsichtsbehörden dann dau
ernd mit Dingen beschäftigt sein, die vielleicht nicht nötig 
wären. Zudem entsteht auf diese Welse für die anbietende 
Industrie so etwas wie ein Selbstbedienungskiosk, ohne 
dass die Preise noch eine Rolle spielen warden. Ein solches 
Ansinnen Ist realltätsfremd. Wir wollen kontrollierte, Ober
wachte Anlagen, keine Dauerbaustellen. 
Wir beantragen Ihnen, der Fassung der Mehrheit und des 
Bundesrates zu folgen und die Minderheit Baumann Ruedl 
abzulehnen. 
Herr Hofmann verlangt eine kürzere Periodizität bei der Si
cherheitsprüfung. Heute erfolgt diese bereits periodisch: An
gelehnt an Internationale Standards beträgt die Periode 
heute 10 Jahre. Es Ist dies eine Frage, die in der Verordnung 
zu regeln Ist Die Behörde sollte unseres Erachtens auch 
nicht an fixe Perioden Im Gesetz gebunden werden, sondern 
nach Bedarf arbeiten können, sei es In kürzeren Perioden -
In Je nach Anlage unterschiedlichen Perioden -, sei es fall
weise. 
Wir beantragen Ihnen, den Antrag Hofmann Urs abzuleh
nen. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Es geht hier um die Sicher
heitsprüfungen. Das Ist eine sehr wichtige Frage, wenn man 
die Risiken In Betracht zieht, die hier mitspielen. In einem 
normalen Betrieb besteht Ja eine Betriebshaftpflichtverslche
rung. Da gibt es Versicherungsinspektoren, die vorbeikom
men, den Betrieb prüfen und die Versicherungsprämie fest• 
legen. Sie bestimmen auch die Nachrüstungsauflagen. Im 
Fall von Betrieben, deren Betriebsführung nicht den Sicher
heitsbestimmungen entspricht, verweigert der Versicherer 
eine Haftpflichtversicherung und kann so bewlrkan, dass die 
Auflagen durchgesetzt werden. Wir haben also In der Privat• 
wlrtschaft ausserhalb der Atomenergiebranche ein System 
von «checks and balances», die auch mit Geld unterlegt 
sind. 
Gerade bei der Kernenergie funktioniert das eben nicht. Der 
Mangel an Versicherung und die Staatshaftung bei Unfällen 
fflhren dazu, dass es keine verursachergerechten Versiche
rungsprämien und deshalb auch keine vernünftigen Kontrol
len gibt Es gibt niemanden, der diesen Werken auf die 
Finger schaut und bei Nichtbefolgung der Auflagen entspre
chend höhere Prämien festsetzt. Wir haben nur die Haupt
abteilung fOr die Sicherheit der Kernanlagen (HSK), und wie 
Sie wissen, Ist das eine agrosse Familie»; zusammen mit 
den Atomkraftwerkbetrelbern sind das alles Leute, die der 
Atomenergie quasi religiös verpflichtet sind. Sie glauben an 
diese Technologie und verdrängen die damit verbundenen 
Risiken. 
Ich bin der Meinung, unser Land verdiene die allerbesten Si
cherheitsbestimmungen, die wir haben können. Das hat mit 
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den extremen Schäden zu tun, die hier verursacht werden. 
Es geht um die Zeitloslgkeit dieser Schäden. Ich möchte Ih
nen von Jurij Bandaschewski, einem russischen Professor, 
berichten, der Ende der Neunzigerjahre, also Ober zehn 
Jahre nach dem Unfall von Tschernobyl, Kinderkrankheiten 
an Herz, Schilddrüse und MIiz beschrieben hat. Zwölf Jahre 
nach dem Unfall hat er ein neues Krankheitsbild beschrie
ben, die Cäslum-Kardlomypathie; es geht um sehr Junge 
Kinder, die an plötzlichem Herztod sterben. Bandaschewski 
hat hohe Cäsiumwerte in den Herzen dieser Kinder gemes
sen. Das Problem an diesen Unfällen Ist ja, dass sich die 
Leute, die dort wohnen, auch heute noch bei jeder Nah
rungsaufnahme neu kontaminieren. Bandaschewskl schreibt, 
dass nur zehn Prozent der Kinder in den verstrahlten Gebie
ten von heute als gesund bezeichnet werden können. Der 
Unfall - um dieses Beispiel zu kommentieren - ist zeitlos: 
Das Sterben geht weiter. Deshalb können wir es uns nicht 
leisten, dass die Sicherheitsbestimmungen so large gehand· 
habt werden, wie das heute der Fall Ist. Wir haben verschie
dene Erscheinungen in den Atomkraftwerken: Es handelt 
sich um die so genannte Spannungsrisskorrosion, d. h. um 
das Auftreten von Rissen In Reaktorgefässen, die unter 
Druck stehen. Die RadioaktMtät bewirkt eine rasche Materi
alermüdung. Es Ist deshalb vollkommen unangemessen, 
diese Sicherheitsprüfungen nur alle zehn Jahre durchzutoh
ren. Es ist auch falsch zu meinen, wie das jetzt bei den Altre
aktoren in MOhleberg und Beznau der Fall ist, diese 
Maschinen seien glelch gut wie die neuen. 
Wir wollen, dass die Sicherheit Immer wieder auf den neue
sten Stand der Technik gebracht wird. Im Minderheitsantrag 
Baumann Ruedi wird dies verlangt; der Bundesrat kann die 
Periodizität vorgeben. Wir meinen, dass die Sicherheitsprü
fUngen nicht alle zehn Jahre, sondern alle drei bis fünf Jahre 
stattfinden müssen. 
In Mühleberg hat man jetzt mit so genannten «Hosenträ
gern» den Reaktordruckbehälter künstlich zusammenge
bunden. Ich meine, mit diesen Schrottreaktoren mit Ihren 
grossen Rissen müsste man aufhören. Unser Land verdient 
die bestmögliche Sicherheit, die es gibt: weil die Schäden so 
verheerend sind, weil es ein Angriff auf Leib und Leben Ist, 
wenn eine solche Anlage «in die Luft» geht oder wenn we
gen einem Terroranschlag Schäden entstehen und radioak
tive Isotope freigesetzt werden. Das können und wollen wir 
uns nicht leisten, deshalb muss die Sicherheit verbessert 
werden. 

Speck Christian N, AG): Ich bitte Sie, bei Artikel 22 den An
trag der Minderheit Baumann Ruedl abzulehnen. Die Formu
lierung des Bundesrates und der Mehrheit Ist genügend. Die 
Anlagen werden bereits heute bezüglich Sicherheit Immer 
wieder auf den neuesten Stand gebracht. Die notwendigen 
Massnahmen werden ergriffen; die Anlagen werden entspre
chend nachgerüstet. Es werden dafür auch sehr grosse 
finanzielle Mittel eingesetzt. Die Formulierung „auf den 
neuesten Stand von Wissenschaft und Technik» Ist unange
messen. Es Ist nicht notwendig, dass wir wieder neue Werke 
haben, sondern wir müssen Werke haben, die eine absolute 
Sicherheit garantieren. Ich bin zwar mit den teilweise unfläti• 
gen Bemerkungen von Kollege Rechstelner nicht einverstan
den, bin aber mit ihm dahin gehend einverstanden, dass wir 
bei uns sichere Werke haben müssen. Aber es ist unange
messen, unsere Werke als Schrott zu bezeichnen und mit 
Tschernobyl zu vergleichen. Es Ist auch unangemessen, un
sere Inspektoren als religiöse Anhänger der Kernenergie zu 
bezeichnen. So kommen wir im Dialog, den wir Ober die 
ganze Angelegenheit doch führen wollen, nicht weiter. Man 
kann nicht neue Werke verlangen, sondern wir müssen die 
bisherigen Werke mit den notwendigen Sicherheitseinrich• 
tungen bestücken. 
Der Antrag Hofmann Urs lag ja bekanntlich der Kommission 
nicht vor. Ich finde, dass die Fassung des Bundesrates bes
ser ist als die seinige. Der Bundesrat schlägt bekanntlich 
eine periodische Überprüfung vor. Wie wir wissen, dauert 
eine sorgfältige, umfassende Sicherheitsüberprüfung der 
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KKW jeweils mehrere Jahre. Es ist deshalb meiner Ansicht 
nach nicht richtig, dass wir da drei bis fünf Jahre einsetzen; 
wir sollten das Wort «periodisch" brauchen. Das Ist meiner 
Ansicht nach besser. 
Ich bitte Sie, den Antrag Hofmann Urs abzulehnen. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Ueber Kollege Speck, Sie mar
schieren hier durch: Sie sind für Wiederaufarbeitung, Sie 
entmündigen die Kantone, Sie schaffen die Volksrechte der 
Kantone ab, und dann sagen Sie uns, wir würden den Dialog 
nicht pflegen. Finden Sie nicht, dass zu einem Dialog eine 
Konsensflndung gehört und nicht eine Verschlechterung ge
genüber dem Status quo in einem Gesetz, das sich Gegen
vorschlag nennt? 

Speck Christian (V, AG): Wenn Ich das Wort Dialog ge
braucht habe, möchte ich, dass wir in der politischen Ausein
andersetzung bei der Wortwahl gewisse Regeln einhalten. 
Das ist meines Erachtens eine Voraussetzung für den Dia
log. Wir vertreten unsere Meinung, Sie die Ihre, das Ist abso
lut korrekt. Aber wir können das auf einem anständigen 
Niveau machen, ohne gegenseitige Verunglimpfungen. 

Le presldent (Christen Yves, premler vlce-presldent): Die 
CVP-Fraktion unterstützt die Mehrheit. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Die Minderheit 
will beim Gebot zur Nachrüstung der Kernanlagen weit Ober 
das hinausgehen, was der Bundesrat vorschlägt. Ohne Be
rücksichtigung des Gebotes der Verhäitnlsmässlgkelt sollen 
die Anlagen, unbesehen des dazu nötigen Aufwandes, auf 
den neuesten Stand von Wissenschaft und Technik gebracht 
werden - eine Forderung, die von den Sicherheitsbehörden 
als praktisch nicht umsetzbar bezeichnet wird. Wir empfeh
len Ihnen deshalb - mit 14 zu 9 Stimmen - die Ablehnung 
dieses Minderheitsantrages. 
Der Antrag Hofmann Urs lag uns nicht vor, das wurde bereits 
gesagt. Gegenwärtig Ist eine solche periodische Sicher
heitsüberprüfung alle zehn Jahre vorgesehen. Dieser Zehn
jahresrhythmus ist nicht etwa eine schweizerische Erfin
dung, sondern entspricht internationalem Standard, der 
auch in Frankreich, Deutschland, Schweden, Grossbritan
nlen und Spanien angewendet wird. 
Zum Öffentlichkeltsprinzip kann Ich mich nicht äussem. Mir 
scheint aber, es sei wahrschelnllch nicht praktikabel, eine 
solche Überprüfung vor der Öffentlichkeit durchzutohren -
da könnten auch Sicherheitsprobleme im Wege stehen. Wie 
gesagt, diese Frage konnte ich nicht mehr klären. 
Zum Votum von Herrn Rechstelner: Es Ist ein klares Miss
trauensvotum gegenüber der Sicherheitsbehörde. Die Si
cherheitsbehörde verdient dieses Misstrauen nicht, Insbe
sondere nicht den Vorwurf, sie handhabe die Sicherheitsbe
stimmungen large. Das trffft nicht zu: Die Sicherheitsbestim
mungen werden peinlich genau eingehalten. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich schliesse mich bei den 
Anträgen auch der Mehrheit an. 

Abs. 1, 3-AI. 1, 3 
Angenommen - Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Kommission .... 79 Stimmen 
Für den Antrag Hofmann Urs .... 53 Stimmen 

ZWelte Abstimmung- Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 76 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit •••• 54 Stimmen 

Art.23-26 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Proposition de /a commission 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 27 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustlmmung zum Beschluss des ständerates 
Abs.2 

ebis. die Gesamtkosten sowie die Sicherstellung der Finan
zierung durch die Betreiberin. 

Art. 27 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 
Al.2 

ebis. le total des coOts alnsl que 1a garantie de financement 
apportee par la soclete exploitante. 

Angenommen -Adopte 

Art. 28, 29 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 30 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Schmid Odllo, Decurtins, Hämmerle, Marty Källn, Rechstei
ner-Basel, Sommaruga, Teuscher, Wyss) 
Die In der Schweiz anfallenden radioaktiven Abfälle mOssen 
Im Inland entsorgt werden. 

Art. 30 
Proposition de la commission 
Al. 1, 3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

A/.2 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Schmid Odllo, Decurtins, Hämmerle, Marty Källn, Rechstel
ner-Basel, Sommaruga, Teuscher, Wyss) 
Les dechets radioactifs produits en Suisse dolvent fltre eva
cues dans le pays mflme. 

Schmid Odilo (C, VS): Es geht beim Themenkreis Entsor
gung der radioaktiven Abfälle ebenfalls um einen wichtigen 
Grundsatzentscheid. Wir haben dieses Problem schon bei 
Artikel 13 Absatz 1 Buchs1abe dbls ganz kurz andiskutiert, 
aber Jetzt geht es um die Grundsatzfrage. Der Minderheits
antrag verlangt, dass die Entsorgung der radioaktiven Ab
fälle imperativ und nicht nur grundsätzlich In der Schweiz 
erfolgen muss, und zwar aus folgenden Granden: 
1. Bei Abnahmeverträgen fOr die Endlagerung radioaktiver 
Abfälle, die heute abgeschlossen werden, kann niemand ga
rantieren, dass sie In 30, 40 oder 50 Jahren nicht aufgekOn
dlgt werden. Wir werden durch solche Exporte erpressbar. 
Ich fahre hier als Beispiel die Geschichte mit den nachr1ch-

tenlosen Vermögen an, wo unser Land nicht etwa von einem 
«Schurkenstaat» erpresst wurde. Der deutsche Philosoph 
Hegel hat einmal gesagt, die Geschichte lehre uns, dass der 
Mensch aus der Geschichte nichts lemt Es Ist an uns, aus 
diesem Teufelskreis auszubrechen. 
2. Es gibt keinen EU-Staat, der bereit Ist, radioaktive Abfälle 
aus einem anderen Land, Ja sogar nicht einmal aus einem 
EU-Land, zu Obemehmen. Dies Ist gesetzlich so geregelt 
Es bleiben somit nur Länder, die in Sachen Umweltschutz 
und Demokratie noch Im tiefsten Mittelalter leben. Es kann 
nicht von anderen Ländern verlangt werden, dass sie unse
ren Dreck übernehmen, und wirtschaftliche Schwäche zur 
Abschiebung von radioaktiven Abfällen zu missbrauchen ist 
nicht verantwortbar. 
Die Verantwortung einer rOckholbaren und kontrollierten 
geologischen Langzeltlagerung (KGL) muss In unserem 
lande wahrgenommen werden. Zu einer unabhängigen 
Energieversorgung gehört auch die unabhängige Entsor
gung der Abfälle, ein Prozess, ein geschlossener Kreislauf, 
der In der chemischen Industrie heute Stand der Technik ist. 
Es Ist In der Schweiz geologisch gesehen durchaus mögllch, 
Endlager für schwach-, mittel- und hochradtoaktive Abfälle 
zu erstellen. Seitdem sich das Konzept der Expertenkom
mission für die Entsorgung radioaktiver Abfälle (Ekra), das 
KGL, durchgesetzt hat, lassen sich Endlager mit Sicherheit 
auch besser kommunizieren, und zwar durch offene und 
transparente Information der Bevölkerung~obel Ich mir 
durchaus der Schwierigkeiten dieser Aufgabe bewusst bin. 
Export ist Resignation - eine Einstellung, die unsere Nach
kommen unzählige MIiiiarden Franken kosten kann. 
Dass die Bevölkerung ror objektive Information zugänglich 
ist, mag ein Beispiel aus meiner Wohngemeinde belegen: 
Just zu einem Zeitpunkt, als die Reaktordeponie Bonfol aus 
allen Poren zu rinnen begann, als die Deponie Kölllken un
dicht wurde, haben wir an der Urne einer Reststoffdeponie 
rar eine chemische Unternehmung aus der Nachbarge
meinde mit einem Ja-Anteil von 82 Prozent zugestlmmt 
Dies wurde nur durch eine offene und transparente Informa
tion und gegenseitiges Vertrauen erreicht - und nicht durch 
Bevormundung der Stimmenden. 
Dies sind einige wichtige Grunde, die mich veranlassen, Sie 
zu bitten, den Minderheitsantrag zu unterstatzen, welcher 
die verbindliche Entsorgung aller radioaktiven Abfälle In der 
Schweiz fordert. Spätere Generationen In unserem lande 
werden es Ihnen danken - und Ich auch. 

lmfeld Adrian (C, OW): Im Namen der grossen Mehrheit der 
CVP-Fraktlon beantrage ich Ihnen, bei diesem Artikel den 
Mehrheitsantrag zu unterstatzen, und begrOnde meinen An
trag kurz wie folgt 
Wir sind uns, glaube Ich, so ziemlich alle In diesem Saal ei
nig, dass es für unser Land langfristig weitaus am besten 
wäre, wenn unsere radioaktiven Abfälle Im Inland entsorgt 
werden könnten. Die vom Bund mit der Entsorgung beauf
tragte Nagra arbeitet denn auch an konkreten Lösungsvor
schlägen für die Endlagerung von schwach-, mittel- und 
hochradloaktlven Abfällen In der Schweiz. Da heute aber 
noch völllg ungewiss Ist, bis wann konkrete Lösungen vorlie
gen und Im Inland zur Vertagung stehen, hat ein lösungsorl
entiertes Gesetz alle sicheren Entsorgungsvarianten als 
Option offen zu halten. 
Damit ist Insbesondere die Entsorgung radioaktiver Abfälle 
in ausländischen Anlagen, die Internationalen Standards ge
nOgen, nicht von vomhereln zu verbieten. Insbesondere ror 
hochradloaktlve Abfälle wären nämlich gemeinsame, Inter
nationale Endlager - besonders fOr Länder wie die Schweiz 
mit ihren vergleichsweise sehr kleinen Abfallmengen -
durchaus sinnvoll. 
Mit einengenden Vorschriften gegen Internationale Entsor• 
gungslösungen wOrde sich die Schweiz unnötigerweise von 
durchaus denkbaren zukOnftigen Lösungsansätzen aus
schllessen. 
Deshalb bitte Ich Sie, den Minderheitsantrag Schmid Odllo 
abzulehnen und den Antrag der Kommissionsmehrheit zu 
unterstatzen. 

Bulletin offlclel de r Assemblee lllderale 
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Hegetschweller Rolf (R, ZH): Ich bitte Sie, die Mehrheit zu 
unterstützen. Wir haben ja diese Problematik bei Artikel 13 
Absatz 1 Buchstabe dbls ausführlich diskutiert. Es besteht 
hier keine andere Ausgangslage. Die Schweiz muss, will und 
kann die Entsorgungsaufgabe lösen, davon bin Ich über
zeugt, auch wenn verschiedene Kreise dies aus welchen 
Gründen auch Immer zu verhindern suchen oder mindes
tens behindern. 
Wir haben schon bei Artikel 21 Ober die Slcherheltskonven• 
tion gesprochen. Das gilt natOrllch auch bei diesem Artikel. 
Es gibt wirklich keinen Grund, Im Gesetz Internationale Mög
lichkeiten der Entsorgung auszuschllessen, ungeachtet des
sen, ob solche zurzeit angeboten werden oder nicht Würde 
ein Land beispielsweise jetzt ein günstiges Angebot ma
chen, so wäre das sicher verdächtig. Man befürchtet Ja, dass 
Drittweltländer - oder wer auch Immer Angebote machen 
könnten, die den Sicherheitsstandards nicht genagten. Ich 
bin davon Oberzeugt, dass diese Internationalen Standards 
auch bei der Entsorgung geprüft und eingehalten werden. 
Ich habe Insofern Vertrauen in unsere Behörden. 
Die FDP-Fraktion folgt dem Bundesrat und lehnt den Minder
heitsantrag Schmid Odilo ab. 

Brunner Tonl f,/, SG): Um es vorwegzunehmen: Die SVP
Fraktion unterstotzt bei Artikel 30 geschlossen die Mehrheit 
Wir tun dies aus der Überzeugung, dass eine restriktive Fas
sung, wie sie die Minderheit Schmid Odllo verlangt, wenig 
sinnvoll erscheint und unnötlgerwe~e mögliche Optionen 
frühzeitig ausschliesst. Dazu drei Uberlegungen meiner
seits: 
1. Wir sind uns alle einig: Radioaktive Abfälle sollen wenn 
immer möglich Im Inland entsorgt werden. Unser Land Ist 
denn In diesem Bereich auch nicht untätig. Bestrebungen für 
den Bau eines geologischen Lagers für schwach- und mittel
radioaktive Abfälle sind seit längerer Zelt Im Gange - Stich
wort Wellenberg. Auch die Machbarkeit der geologischen 
Lagerung von hochradioaktiven Abfällen wird In einem inten
siven Prozess evaluiert. Die Schweiz Ist also nicht tatenlos, 
sie Ist In diesem Bereiche aktiv. 
2. Bel allen Bestrebungen, bei aller MOhe, bei allen Anstren
gungen für eine interne schweizerische Lösung gibt es bei 
der Entsorgungsfrage - so wird das von der Mehrheit ge
WOnscht - demokratische Prozesse, die mögliche Lösungen 
verhindern könnten. Bei diesem Szenario ständen die Reali
tät und das Gesetz Im reinen Widerspruch zueinander. Da
her anerkennen wir unsererseits - das wurde schon 
mehrmals andiskutiert -, dass es hoheitliche Aufgaben des 
Staates gibt, die im Interesse einer Lösung abschllessend 
vom Bund entschieden werden müssen, wenn man denn 
eine Lösung will. 
3. Ich bin erstaunt, wie gerade Jene Kreise, die sonst eine 
Öffnung der Schweiz hin zu Europa und der Welt propagie
ren, genau in diesem Punkt eine Internationale Lösung von 
vornherein schlicht ausschllessen und verunmöglichen wol
len. 
Gerade bei hochradioaktiven Abfällen, von denen In unse
rem Land vergleichsweise geringe Mengen anfallen werden, 
ist zumindest eine gemeinsame internationale Lösung, z. B. 
mit unseren Nachbarstaaten, nicht von vornherein einfach 
kategorisch auszuschliessen. Wo sinnvoll, sicher und vor al
lem allseits erwünscht, sind solche Optionen zumindest of
fen zu halten. 
Ich bitte Sie daher im Namen der SVP-Fraktion, bei Arti
kel 30 der Mehrheit zu folgen. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Herr Kollege Brunner, Sie ha
ben sicher auch schon gehört, dass die Atomlobby Intensive 
Gespräche mit russischen Beamten betreffend ein Endlager 
In Russland fOhrt. Nun wollen wir - also Ihre Mehrheit - die 
Schleusen fQr solche Lösungen öffnen. Finden Sie es rich
tig, dass unser Abfall In ein so korruptes Land exportiert wer
den kann? 
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Brunner Tonl (V, SG): Wissen Sie, Herr Rechstelner, das 
Ausland umfasst mehr Länder als nur Russland. Es gibt 
auch umliegende Nationen, die Kernenergie betreiben und 
mit denen man nach einer Lösung suchen könnte. Da gäbe 
es durchaus sinnvolle Lösungen, zumal bei uns sehr geringe 
Mengen hochradloaktiver Abfälle anfallen werden. Es Ist zu. 
mindest die Frage erlaubt, ob es sich für ein Land wie die 
Schweiz lohnt, ein eigenes Lager fOr hochradioaktive AbfAlle 
zu erstellen. 

Himmerle Andrea (S, GR): Die Abfälle sind - das haben 
wir Inzwischen alle begriffen - das grösste Problem der 
Atomenergie, und zwar natOrlich wegen der Langfristlgkelt 
der Gefahr, welche diese Abfälle mit sich bringen. Sie sind 
deshalb auch gesellschaftlich und politisch eigentlich kaum 
zu bewältigen, diese Abfälle, und es Ist technisch Oberaus 
anspruchsvoll, sie so zu «versorgen», dass sie möglichst 
wenig gefährlich sind. 
Die Schweiz steht bekanntlich erst ganz am Anfang dieses 
Prozesses. Er hat zwar schon lange gedauert, aber inhalt
lich stehen wir tatsächlich immer noch am Anfang. Weder für 
schwach- und mlttelradloaktive Abfälle haben wir eine defini
tive Losung - weit weg Ist sie noch -, fOr stark radioaktive 
Abfälle haben wir sie schon gar nicht. Aber wir mOssen und 
wollen das leisten. Das ist keine Frage. 
Schweden und Finnland sind meines Wissens In dieser 
Frage am weitesten fortgeschritten, aber auch dort Ist kei
neswegs klar, ob die technischen Lösungen, die entwickelt 
worden sind, auch tatsächlich Im eigentlichen Sinne des 
Wortes wasserdicht sind. Was aber noch wichtiger ist: Ge
nau diese Länder, die In dieser Frage am weitesten fortge
schritten sind, haben klar festgelegt, dass sie kaine 
radioaktiven Abfälle importieren wollen. Wir können lange 
mit denen verhandeln, vielleicht noch länger als mit den 
Deutschen Ober das Luftverkehrsabkommen, sie werden 
keine radioaktiven Abfälle von uns Qbemehmen. 
Das ist eine Tatsache. Es kommen also - wie es Herr Rech
steiner in seiner Frage richtig gesagt hat - fOr solche Im
porte Länder infrage, die nicht demokratisch organisiert 
sind, die keine entwickelte Volkswirtschaft haben, deren Volk 
nichts dazu zu sagen hat. Das können und wollen wir uns 
nicht leisten; es kommt aus ethischen Gründen schon gar 
nicht infrage. 
Zur Formulierung von Artlkal 30: Ich möchte Sie darauf hin
weisen, dass die Marginalie «Grundsätze» lautet In den Ab
sätzen 1 und 3 werden die Grundsätze richtig formuliert. in 
Absatz 2 werden aber die Grundsätze noch einmal relati
viert, weil es nämlich helsst: «Die In der Schweiz anfallen
den radioaktiven Abfälle mQssen grundsätzlich im Inland 
entsorgt werden.» Das steht unter der Marginalie «Grund
sätze». Das ist eine zweifache Abschwächung, die wir uns 
nicht leisten können. Der Grundsatz, der hier formuliert wird, 
wird von der Mehrheit gar nicht ernst genommen, weil näm
lich die Entsorgungspflicht erfüllt Ist - das steht in Artikel 31 
Absatz 2 -, wenn die Abfälle In eine ausländische Entsor
gungsanlage verbracht worden sind, ohne Irgendeine wei
tere Vorschrift. 
Dieser Entsorgungstourismus ist sehr gefährlich; er Ist 
unethisch, und er ist deshalb abzulehnen. Den Dreck, den 
wir erzeugen, sollen auch wir entsorgen; dafOr sind wir ver
antwortlich. Wenn wir das nicht tun wollen, dann mQssen wir 
diese Anlagen so rasch als möglich schllessen. Die Abfälle, 
die bereits da sind, mOssen wir ohnehin entsorgen. 

Wirz-von Planta Christine (L, BS): Auch ich habe mich ge
fragt, wo die weltoffenen oder zumindest grenzOberschrel
tenden Geister auf der von mir aus gesehen linken Seite 
bleiben. Es gibt ja In der Schweiz drei sprtchwörtllche Strö• 
mungen: 
1. der so genannte „Kantönligeist», der regionale Träger
schaften verunmöglicht; 
2. der Föderalismus, aufgrund dessen sich ein Kanton zu 
Recht nicht hineinreden lässt; 
3. jene Strömung, die eigentlich gar keine Grenzen kannt. 
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Ich wäre nicht liberal, wenn Ich nicht ständig - ohne natürlich 
den Föderalismus zu verletzen - aus VemunftgrOnden, aus 
Gründen der Rentabilität, der Wirtschaftlichkeit oder des ge
eigneten Umfeldes nach Lösungen suchen würde und sol
che auch unterstützte. Diese dürfen International sein, sie 
dürften sogar global sein. Ich habe es bereits gesagt: Eine 
Option offen zu lassen helsst nicht, dass diese Option auch 
wahrgenommen werden muss. Verbauen und blockieren 
heisst nichts anderes als eben verbauen und blockleren. Es 
heisst nichts anderes, als nicht einmal mehr Ober eine Ver
handlungsbasis zu verfügen, um etwas entwlckeln zu kön
nen. 
Es geht nicht darum, unseren Nachbarn radioaktives Mate
rial unterzuschieben. Das wäre eine Unterstellung, die sich 
wlrklich verantwortungsbewusste und auch so handelnde 
Personen nlcht gefallen lassen müssen. Im gleichen Sinne 
Ist aber die liberale Fraktion auch gewillt, der Entsorgung 
von radioaktivem Material In der Schweiz aus dem Ausland 
zuzustimmen. Das steht in Artikel 33. Das würde, Herr Brun
ner, schon bedingen, dass wir bei uns auch eine entspre
chende Einrichtung haben. Ich glaube, daran wollen wir 
festhalten; das wollen wir In allererster Linie erreichen, aber 
einfach die Option dann noch offen lassen. 

Fischer Ulrich {R, AG), für die Kommission: Die Kommis
sion hat sich während der Detallberatung nochmals sehr in
tensiv mit den Fragen der nuklearen Entsorgung auseinan
der gesetzt und auch den Präsidenten und den Sekretär der 
Expertengruppe Entsorgungskonzepte für radioaktive Ab
fälle {Ekra) angehört. Mit dem vorliegenden Artikel ist dar
über zu entscheiden, ob die radioaktiven Abfälle in jedem 
Fall zwingend im Inland entsorgt werden müssen oder ob 
auch die Option einer Zusammenarbeit mit dem Ausland of
fen gehalten werden soll. Unbestritten ist der Grundsatz, 
dass alles darangesetzt werden muss, sowohl fOr schwach
und mittelradioaktlve als auch tar die hochradloaktlven Ab
fälle eine Lösung Im Inland bereitzustellen. Hinsichtlich der 
schwach- und mittelradloaktiven Abfälle ist das Projekt Wel
lenberg in Nidwalden bereits weit vorangeschrltten. Das Nld
waldner Volk wird am 22. September 2002 Ober die Konzes
sion zur Erstellung eines Sondlerstollens abstimmen. 
Anders sieht es bei der Entsorgung der hochradioaktlven 
Abfälle aus. Hier sind von der Nagra verschiedene Standorte 
durch Sondlerbohrungen evaluiert worden, wobei sich der 
Opalinuston im Zürcher Weinland als mögliches Wlrtege
steln erwiesen hat. Der entsprechende Entsorgungsnach
weis soll Ende 2002 vorgelegt werden. Nachdem das 
Volumen an hochradloaktiven Abfällen relativ gering ist, stellt 
sich die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, eine gemeinsame, 
beispielsweise eine gesamteuropäische Lösung an einem 
geologisch optimalen standort vorzusehen. Zwar trifft der 
Einwand zu, dass bisher noch kein Projekt für eine solche 
Gemeinschaftsanlage besteht, ja, dass verschiedene Län
der ausdrQcklich bekannt gegeben haben, dass sie nicht be
reit seien, neben den eigenen auch noch ausländische 
Abfälle einzulagern. 
Auch wenn diese Haltung heute noch besteht, so muss das 
nicht heissen, dass sle auf alle Zeiten so weiter bestehen 
muss. Es liegt deshalb ohne Zweifel im wohlverstandenen 
Interesse unseres Landes, zwar primär eine Inländische Lö
sung voranzutreiben, sich aber einer noch besseren Interna
tionalen Lösung - Herr Hämmerle, ich betone: einer noch 
besseren internationalen Lösung - nicht zu verschliessen. 
Die Voraussetzungen dazu sind In Artikel 33 wörtlich aufge
führt; zu diesem Artikel 33 kommen wir noch. 
Es kann, wie Ich bereits beim Eintreten betont habe, auch 
aus der Sicht der Mehrheit der Kommission keinesfalls hels
sen, dass diese Abfälle in eln Land, Irgendein Entwicklungs
land, averfrachtet" werden, wo sie dann irgendwo Im 
Wüstensand verscharrt werden. Das kann keinesfalls unser 
Zielsein. 

Le presldent (Christen Yves, premler vice-president): Die 
grOne Fraktion lässt mitteilen, dass sie die Minderheit unter
statzt. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Ich möchte auch darauf 
hinweisen, dass der Export radioaktiver Abfälle ohnehin nur 
ausnahmsweise und unter den strengen Voraussetzungen 
gemäss dem nachfolgenden Artikel 33 Absatz 4 mög!fch Ist 
Unter diesen Voraussetzungen erachten wir einen Export In 
diesen Ausnahmefällen tatsächlich als vertretbar. Es kann 
Ausnahmen geben, wo das tatsächlich einen Sinn macht 
Nach International verbreiteter Ansicht wären etwa zwei bis 
drei Länder In Europa in der Lage, ein Lager zu halten. Ge
rade diejenigen Länder, deren Programm fOr die Entsorgung 
hochradloaktiver Abfälle am weitesten fortgeschritten Ist, 
kennen Ihrerseits ein ausdrOckllches Verbot des Importes ra
dioaktiver Abfälle - das sind Flnnland, Frankreich und 
Schweden. 

Abs. 1, 3-AI. 1, 3 
Angenommen -Adopte 

Abs.2-A/.2 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nomlnatlf: BeHaae - Annexe 01.022/251 SJ 
Für den Antrag der Mehrheit .... 68 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 60 Stimmen 

Art 31 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des ständerates 
Minderheit 
(Sommaruga, Baumann Stephanle, Fetz, Marty Käftn, Rech
steiner-Basel, Schmid Odllo, stump, Teuscher, Wyss) 
Die Entsorgungspflicht Ist erfüllt. wenn die Abfälle In ein geo
logisches Tlefenlager verbracht worden sind und die flnan
~lellen Mittel fOr die Beobachtungsphase, die dauerhafte 
Uberwachung, allfällfge Reparaturen oder eine ROckholung 
und Umlagerung sowie den allfälligen Verschluss sicherge
stellt und nachgewiesen sind. 

Art 31 
Proposition de la comm/sslon 
Al. 1, 3, 4 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

AJ.2 
Majorlte 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 
Minorlte 
(Sommaruga, Baumann stephanle, Fetz, Marty Källn, Rech
stelner-Basel, Schmid Odllo, stump, Teuscher, Wyss) 
Le devolr d'evacuatlon est rempli lorsque les dechets ont ete 
places dans un depOt souterrain en profondeur et que les 
moyens flnanclers requls pour la phase de survelllance, pour 
le contrOle de longue duree, pour !es eventuelles repara
tlons, Ja recuperation ou le transfert eventuels des dechets, 
ainsi que pour une eventuelle fermeture sont assures et at
testes. 

Sommaruga Slmonetta (S, BE): Aus den Augen, aus dem 
Sinn - das gilt bekanntlich tor den radioaktiven Abfall nicht, 
im Gegenteil: Eines der grossen Probleme dieses Produktes 
liegt darin, dass die Probleme noch sehr lange andauern, 
weit über unsere und die nächsten Generationen hinaus. 
Wenn man deshalb die Entsorgungspflicht definiert, muss 
man dieser Langlebigkeit besondere Aufmerksamkeit schen
ken. Es genagt nicht. dass die Abfälle In ein geologisches 
Tlefenlager gebracht werden und die finanziellen Mittel tar 
die Beobachtungsphase und den allfälligen Verschluss si
chergestellt sind. Ein solch gefährliches Produkt wird Ja auch 
überwacht werden müssen. Reparaturen sind extrem kost-
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spielig und aufwendig, und nebst dem Verschluss sind auch 
Rückholung und Umlagerung möglich. 
Mit dem Minderheitsantrag möchten wir sicherstellen, dass 
auch diese Massnahmen finanziell abgesichert sind. Man 
kann sagen, das sei eine Selbstverständlichkeit, doch ob 
eine Aufzählung vollständig Ist oder nicht, zeigt sich ja erst 
im Streltfall. Hier möchten wir vorsorgen und diese Elemente 
deshalb auch zum Bestandteil der Entsorgungspflicht ma
chen und sie explizit im Text erwähnen. 
ich bitte Sie deshalb, der Vollständigkeit halber den Minder
heitsantrag anzunehmen. 

Teuacher Franziska (G, BE): Wer Müll produziert, muss 
diesen auch entsorgen. Bei der Frage des Atommülls bleibt 
dieses Problem aus der Sicht der Grünen ungelöst Wir sind 
eigentlich nicht der Meinung, dass man nur die Option des 
geologischen Tiefenlagers weiterverfolgen soll. Es gibt in der 
Schweiz keine sicheren Atommüll-Lagerstandorte. Die Kom
mission Wildi hat dies gezeigt, und wir Grünen sind davon 
überzeugt, dass die Atommülllagerung immer eine Frage ist, 
bei der man sich überlegen muss, ob man die Abfälle allen
falls wieder zurückholen könnte. 
Es ist eine Fiktion, wenn man davon ausgeht, dass nach ei
ner Beobachtungsphase nichts mehr passieren könne, wenn 
die Abfälle einmal in einem geologischen Tiefenlager gela• 
gert sind und dieses dann verschlossen wird. Deshalb hät
ten wir Grünen eigentlich gewünscht, dass der Bundesrat Im 
Zusammenhang mit der Kernenergiedebatte auch ein alter
natives Konzept, bei dem man davon ausgeht, dass die Ab
fälle Immer wieder rockholbar sind, zumindest auf den 
gleichen Bearbeitungsstand gebracht hätte wie dasjenige 
des geologischen Tiefenlagers. Das wurde leider nicht ge
macht. Mit dem Antrag von Slmonetta sommaruga zum Arti
kel 31 haben wir jetzt aber die Chance, den Vorschlag des 
Bundesrates ein bisschen zu verbessern, weil hier auch ein• 
geschlossen ist, dass man die Beobachtung, die allfällige 
Rückholung während der Beobachtungsdauer und die a!lfäl
llge Umlagerung vornehmen kann und dass dafür auch die 
Kosten sichergestellt werden müssen. 
Wir haben mit der Atommülllagerung gar keine Erfahrungen. 
Alles, was wir tun, entspricht dem heutigen Stand des Wis
sens. Aber es ist möglich, dass wir In zehn, fünfzehn Jahren 
realisieren, dass wir uns auf einer falschen Fährte bewegen 
oder eine veraltete Lagertechnik anwenden. 
Aus der Altlastensanierung In Kölliken und Bonfol wissen 
wir, dass man später bezüglich der Lagerung zu ganz ande
ren Einsichten kommen kann als im Moment, wo man mit 
Lagem beginnt. Von daher Ist es zwingend nötig, dass die 
Abfälle In einer ersten Phase dauerhaft beobachtet werden 
und dass man dann, wenn man merkt, dass das Lagerkon
zept nicht ganz dem entspricht, was man erwartet hat, die 
Abfälle zurücknimmt und umlagert. Es ist klar, dass das mit 
relativ hohen Kosten verbunden Ist, aber aus der Sicht der 
Grünen müssen die Betreiber auch dafür aufkommen. Sonst 
laufen wir Gefahr, dass bei solchen unvorhergesehenen Er
eignissen wieder der Staat zur Kasse gebeten wird, und das 
wollen wir nicht. Wir sind der Meinung, dass sämtliche Kos
ten, die bei der Lagerung anfallen oder allenfalls anfallen 
können, vom Betreiber 0bemommen werden müssen. 
Deshalb beantragt Ihnen die grüne Fraktion, der Minderheit 
Sommaruga zuzustimmen. 

Leutenegger Hajo {R. ZG): Der Ständerat hat hier den Ent
wurf des Bundesrates nach unserer Auffassung sinnvoll er
gänzt, Indem die Option einer intematlonalen Entsorgungs
lösung offen gehalten wird. Lassen Sie mich hier zur 
vorherigen Diskussion noch feststellen, dass gemäss Arti
kel 33 Absatz 4 für eine intematlonale Lösung eine völker
rechtliche Vereinbarung notwendig ist und nicht Irgendein 
Vertrag mit einer russischen Firma, wie das Herr Rechstel
ner Rudolf gesagt hat. 
Nun will man aber diese Situation mit dem Minderheitsan
trag Sommaruga wieder einschränken. Man verlangt die Si
cherstellung von finanziellen Mitteln für allfällige Kosten 
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nach der Endlagerung. Dies sind hypothetische Forderun
gen. Wlr gehen von einer dauerhaften Endlagerung aus. 
Darauf sind alle Massnahmen - bis und mit Verschluss -
ausgerichtet Irgendwelche Vorgänge, die darüber hinausge
hen, sind heute nicht vorgesehen, nicht bekannt und deswe
gen auch nicht bezlfferbar. Wir müssten bei Annahme dieses 
Artikels konsequenterweise auch bei anderen Abfällen Ähn
liches verlangen, zum Beispiel Sicherstellungen für die Kos
ten der Rückgewinnung von Treibhausgasen aus der 
Atmosphäre oder für die Reinigung von Meerwasser usw. 
Solche Gesetzesbestimmungen verlassen den Boden der 
Realität, Ihre Folgen sind weder bemessbar noch umsetz
bar; das würde dazu fahren, dass einfach die Entsorgungs
pflicht nie erfüllt werden könnte. Anderseits haben wir den 
Entsorgungsfonds geschaffen, um hier wenn nötig fOr die 
Kosten aufzukommen. 
Die FDP-Fraktion lehnt diesen Minderheitsantrag ab und un
terstützt die Kommissionsmehrheit. 

Blgger Elmar {V, SG): Ich spreche zu Artikel 31 Absatz 2. 
Die SVP-Fraktion unterstützt die Mehrheit und somit den 
Ständerat. 
Die Minderheit Sommaruga will die Entsorgung der Kem
energieabfälle nur In der Schweiz zulassen. Das Ist für die 
SVP-Fraktion und für mich unverständlich. Normalerweise 
Ist die SP doch weltoffen, aber bei der Entsorgung der Kern
energieabfälle Ist sie sehr zurückhaltend und will eine rein 
schweizerische Entsorgung erzwingen - ja sogar ohne die 
Kostenfolgen oder geologisch besser geeignete Standorte 
zu berücksichtigen. Die Minderheit will mit allen Mitteln den 
Kernkraftstrom verteuern und bis zum Gehtnlchtmehr mit 
Auflagen belasten. Dies wird unsere Kernkraftwerke arg In 
Bedrängnis bringen. Ich persönlich habe Heber Stromer
zeugnisse aus der Schweiz, da Ich überzeugt bin, dass be
züglich Kontrolle und Sicherheit das Bestmögliche getan 
wird. 
Aus diesen Gründen bitte ich Sie Im Namen der SVP-Frak
tlon, der Mehrheit und dem Ständerat zuzustimmen und da
mit auch die Mögllchkelt fOr eine internationale Lösung offen 
zu lassen. 

Sommaruga Slmonetta (S, BE): Herr Bigger, Ich möchte Ih
nen zwei Fragen stellen: 
1. Wie kommen Sie darauf, dass mit meinem Minderheitsan
trag nur eine Entsorgung In der Schweiz möglich Ist? Davon 
steht In diesem Minderheitsantrag kein Wort. 
2. Finden Sie, dass eine dauerhafte Überwachung und der 
Einsatz von finanziellen Mitteln für Reparaturen und Rückho
lung überflüssige Massnahmen sind? 

Blgger Elmar {V, SG): Ich habe nicht gesagt, dass Sie keine 
Entsorgung Im Ausland wollen; aber der Beschluss des 
Ständerates beinhaltet In Absatz 2 Buchstabe b, dass die 
Entsorgung Im Ausland möglich ist. Diese Bestimmung ha
ben Sie nicht In den Antrag der Minderheit aufgenommen; 
Sie haben sie herausgenommen. Darum habe Ich das vorhin 
so begründet. 
Die Sicherheit Ist eine Vertrauenssache. Man könnte schon 
meinen, dass nur die Schweiz Kernkraftwerke hätte. Ich 
glaube, es sind nicht nur In der Schweiz, sondern auch Im 
Ausland Vorslchtsmassnahmen bei den Kernkraftwerken zu 
treffen. Ich habe das Gefühl, sie sind nicht von heute auf 
morgen zu treffen; sie bestehen schon. 

Leutenegger Oberholzer Susanne {S, BL): Ich bitte Sie, den 
Minderheitsantrag Sommaruga zu unterstützen. Es wurde 
hier mehrfach betont, dass die Abfallentsorgung eines der 
grössten Probleme der Atomenergie überhaupt Ist. Es wurde 
auch festgehalten, dass keine Lösung In Sicht ist - das wis
sen Sie genau. 
Mit Absatz 2 gemäss Fassung des Bundesrates, aber auch 
des Ständerates wird stlpullert, dass wir in der Planung In ei
ner Phase sind, In der wir von Verschluss sprechen können. 
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Von den technischen Voraussetzungen fOr einen Verschluss 
sind wir aber noch weit entfernt Es ist auch festzuhalten, 
dass ein Konzept der Rückholbarkelt der Abfälle das Min
deste ist, was wir in Bezug auf die Sicherheit voraussetzen 
müssen. Es ist heute allgemein unbestritten, dass nur eine 
dauernde Kontrolle und die Gewährung der ROckholbarkelt 
der nuklearen Abfälle das Risiko auch nur annähernd mini
mieren können. Nur sie ermöglichen es, den technischen 
Entwicklungen In Bezug auf eine bessere Entsorgung In Zu
kunft Rechnung zu tragen, und das Ist angesichts der langen 
Zeiträume, von denen wir ausgehen müssen, notgedrungen 
die einzig verantwortbare Art der Entsorgung. 
Frau Sommaruga verlangt, dass die Mittel auch fOr die Über
wachung, fOr allfällige Reparaturen, für die Rückholung und 
die allfällige Umlagerung bereitgestellt werden müssen. 
Das sind genau jene Probleme, die im Bericht der Ekra fest
gehalten worden sind. Im Bericht «Ekra II» _wird festgehal
ten, dass es noch völlig offen Ist, wie die Uberwachungs
phase des geologischen Tiefenlagers und die Rückholung 
der Abfälle zu finanzieren wären. Wenn Sie jetzt eine Ge
setzgebungsarbeit machen, die diese Probleme nicht löst, 
die die Finanzierung weder der Überwachung noch der 
Rückhofung verlangt, dann tragen Sie den Erkenntnissen 
der Ekra in Bezug auf die Entsorgungsstrategie der Zukunft 
In keiner Weise Rechnung. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit Sommaruga zuzu
stimmen. Er Ist die einzige realistische Forderung, wenn Sie 
der Entsorgungspflicht auch nur annähernd nachkommen 
wollen. 

Le presldent (Christen Yves, premier vice-president): Die 
CVP-Fraktion lässt mitteilen, dass sie die Mehrheit unter
stützt. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Mit dieser Be
stimmung will die Minderheit nicht nur die Option einer End• 
lagerung Im Ausland erschweren, sondern auch die Slcher
stellung der finanziellen Mittel für die dauerhafte Überwa
chung, allfällige Reparaturen oder eine Rückholung und 
Umlagerung als Voraussetzung für die Erfüllung der Entsor
gungspflicht verankern. 
Die Mehrheit kam demgegenüber zum Schluss, dass die 
vom Bundesrat vorgeschlagene Formulierung ausreichend 
ist und es zu weit führen würde, auch noch die Sicherste!• 
lung der Mittel für eine völllg hypothetische allfällige ROckho
lung und Umlagerung bereitzustellen. 
Wir empfehlen Ihnen mit 15 zu 9 Stimmen bei 1 Enthaltung 
die Ablehnung des Minderheitsantrages Sommaruga. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Bundesrat schliesst 
sich der Mehrheit an. 

Abs. 1, 3, 4-AI. 1, 3, 4 
Angenommen -Adopttl 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 65 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit ..•. 54 Stimmen 

Art.32 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Le presldent (Christen Yves, premier vlce-presldent): Etant 
donne qua je vols votre attentlon et votre motlvatlon balsser 
a vue d'oell. Je me permets d'interrompre lcl nos travaux. 
J'almerais tous vous remercier d'avotr travallle dans des 

condltlons dlfflclles et en partlculler M. Fischer qul a 
fonctlonne en tant que rapporteur unlque. Je remercie aussi 
M. Leuenberger, conseiller federal. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 19.50 Uhr 
La stlance est levee a 19 h 50 
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Moratorium plus 
und Strom ohne Atom. 
Volkslnltlativen. 
Kernenergiegesetz 
Moratolre plus 
et Sortir du nucleaire. 
Initiatives populalres. 
Lol sur l'energle nuclealre 

Fortsetzung - Suite 
Bol&CMlt des Bundesrates 28.02.01 (BBI 2001 2665) 
Message du ConseU lllderal 28.02.01 (FF 2001 2529) 
Ständeral/ConseU des Etats 13.12.01 (Erstrat- Pramler Conseil) 

Ständeral/Consell des Etats 13.12.01 (Fortsetzung- SUlte) 

t::WCIM-'ei!l1f:02 
Nationalral/Conseil national 22.03.02 (Frist - Defal) 
Nationalral/Conseil national 20.06.02 (Zwel1J'at - Deux!eme Conseil) 
Netionalral/Con&ell national 20.06.02 (Fortselzung - Suite) 
Nationalral/Conseil national 20.06.02 (Fortsetzung - Suite} 
Nat!onalral/Consell national 23.09.02 (Fortsetzung- Suite) 

Ordnungsantrag Hämmerte 
In Anbetracht und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
eidgenössischen Volksabstimmung zum Elektrlzltätsmarkt-
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gesetz (EMG) und der kantonalen Volksabstimmung zum 
Sondferstollen am Wellenberg ist die Beratung der obge
nannten Vorlagen auszusetzen. Die UREK wird beauftragt. 
die Auswirkungen der Volksabstimmungen auf diese Vorla
gen zu analysieren und die betroffenen Bestimmungen zu 
überarbeiten. Die Vorlagen sind fOr die Wintersession zu 
traktandleren. 

Motion d'ordre Hlimmerle 
Compte tenu des resultats de la votation populalre federale 
concemant la loi sur le marche de l'electrfclte (LME) et de la 
votation cantonale sur 1a galerle de sondage au Wellenberg, 
l'examen de ces projets dolt Atre ajoume. La CEATE est 
chargee d'analyser les repercussions de ces votations sur 
ces deux dossters et de revlser les dfsposltlons y afferentes. 
Les textes dolvent Atre lnscrlts ä l'ordre du Jour de la sesslon 
d'hlver. 

Himmerle Andrea (S, GA): Wir hatten gestern zwei Volks
abstimmungen, welche die Elektrizitätsmarktpolitik Im Allge
meinen und die Atomenergiepolitik Im Besonderen betrafen: 
die eine Ober das EMG, und die andere Ober den Wellen
berg. Beide Abstimmungsergebnisse waren nicht ohne wei
teres zu erwarten, auch wenn Im Nachhinein die meisten 
klOger sind. 
Wer nun eine seriöse Gesetzgebungsarbeit betreiben will 
und Volksentscheide ernst nimmt, hält In einer solchen SI• 
tuatlon Inne, macht eine saubere Analyse der neuen Lage, 
zieht Konsequenzen und baut diese in die zur Diskussion 
stehenden Vorlagen ein. Solches aber Ist Im Plenum unmög
lich, erst recht Im Rahmen der Fortsetzung einer bereits be
gonnenen Detailberatung. Diese Arbeit kann nur die zustin
dlge Kommission zusammen mit dem Bundesrat leisten, und 
sie muss sie auch leisten, wenn sie das Volk ernst nehmen 
soll. Das Volk will nämlich ernst genommen werden, und ein 
Tell der Ergebnisse von gestern rührt sicher daher. dass das 
Volk von den Politikern nicht sonderlich Oberzeugt war. Des
halb mQssen wir jetzt Innehalten. es uns Oberlegen, eine 
saubere Analyse machen und In der Kommission Ober die 
B!lcher gehen. 
Ich will Jetzt keine lnhalUlche Debatte führen; das ist auch 
gar nicht möglich. Ich will nur ein paar Problemkreise aufzei
gen, die neu diskutiert werden mOssen. Da Ist einmal ein
deutig und unzweifelhaft die Entsorgungsfrage. Wir können 
doch nach dem zweiten Wellenberg-Entscheid nicht so tun, 
wie wenn nichts geschehen wäre, und einfach weiter vor uns 
hin werkeln, ohne den Volksentscheid ernst zu nehmen. 
Dann stellt sich die Frage der nationalen Netzgesellschaft. 
die sowohl einem Mehrheitsantrag unserer Kommission ent
spricht, genauso, wie sie Im abgelehnten EMG eine Rolle 
gespielt hat. Diese Diskussion muss geführt und konkreti
siert werden. Es muss möglich sein, aufgrund der neuen SI• 
tuatlon auch neue Anträge zu stellen; das Ist heute Im 
Plenum nicht mehr möglich. Auch deshalb muss die Vorlage 
an die Kommission zurückgehen. 
Ich bitte Sie jetzt, nicht so zu tun, als wäre nichts geschehen, 
mit dem Kopf durch die Wand zu marschieren und wieder ei
nen Scherbenhaufen zu riskieren. Zeigen Sie bitte Vernunft, 
nehmen Sie das Ding cool, weisen Sie die Vorlage an die 
Kommission zurück, lassen Sie uns dort nochmals grilndllch 
darüber reden und entscheiden. In der Wintersession kön
nen wir diese Diskussion dann ernsthaft und seriös Im Ple
num welterfOhren. 

Wyss Ursula (S, BE): Gestern hat Nldwalden den Sondler
stollen Wellenberg abgelehnt. Wenn der Wellenberg abge
lehnt wird, Sie wissen es, dann lehnen alle standortkantone 
einen Sondierstollen, ein Endlager ab. Nebst der geogra
phisch und geologisch schlechten Lage am Wellenberg ha
ben zwei Gründe hauptsächlich zu diesem Nein gefQhrt: 
erstens, dass die Bevölkerung der Nagra nicht abnimmt, 
eine Lagerung unabhängig und sicher zustande zu bringen; 
zweitens Ist das Konzept des geologischen Tiefenlagers mit 
einem definitiven Verschluss gescheitert. 
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Jetzt wollen Sie kommen, meine Damen und Herren der 
Rechten, und den zukünftigen Stendortkantonen einfach die 
Mitsprache wegnehmen und Ihnen Im ZWelfelsfall ein sol
ches Lager aufzwingen. Das kann es ja wohl nicht sein. Wir 
leben hier In einem demokratischen land, und wir haben die 
Volksentscheide ernst zu nehmen. Wenn wir die Nldwaldner 
Bevölkerung ernst nehmen - und die Nldwaldner Bevölke
rung hat Besorgnisse geäussert, die die ganze Schweizer 
Bevölkerung betreffen -, dann weisen Sie das Geschäft bitte 
an die Kommission zurück. Wir m0ssen In der Tat vor allem 
das Konzept dieser geologischen Endlagerung Oberdenken. 
Bringen wir das Geschäft In der Wintersession Oberdacht 
noch einmal hier In den Rat 

Leuteneggar Hajo (R, ZG): Im Namen der FDP-Fraktion 
empfehle Ich Ihnen, diesen Ordnungsantrag abzulehnen. 
Wir haben das Kernenergiegesetz in der Kommission aus
führlich behandelt. Wir haben die Behandlung bereits In der 
Sommersession nicht abgeschlossen. Das Geschäft Ist aus 
unserer Sicht behandlungsrelf. Wir haben ein Gesetz f0r den 
Umgang mit Kernenergie und die dazugehörenden Aufga
ben zu schaffen. Wir können doch jetzt nicht einfach so tun, 
als hätten wir eine Ablehnung der beiden Vorlagen zum Wel• 
lenberg und zum EMG nicht In Kauf nehmen mOSsen. Das 
Kernenergiegesetz Ist kein Annexgesetz zum EMG. Der 
Handlungsbedarf ist offensichtlich. Wir haben angesichts der 
beiden Volksinitiativen einen Fahrplan zu respektieren. 
Ich empfehle Ihnen, den Ordnungsantrag abzulehnen. 

Speck Christian (V, AG): Die SVP-Fraktlon bittet Sie, den 
Ordnungsantrag abzulehnen. 
Es stimmt zwar, dass gestern im Kanton Nidwalden eine 
sehr wichtige Abstimmung stattgefunden hat. Aber von Be
ginn weg war in den Verhandlungen Immer klar, dass der 
Kanton Nldwalden Wellenberg nach geltendem Recht be
handeln w0rde. Demzufolge Ist keine Veranlassung gege
ben, heute die angefangenen Verhandlungen zu unterbre
chen. 

Teuscher Franziska (G, BE): Im Namen der grOnen Frak· 
tion bitte Ich Sie, dem Ordnungsantrag Hämmerle zuzustim
men. 
Die politische Landschaft hat sich gestern Im Energiebereich 
verändert und damit auch das Umfeld für das Kernenergie
gesetz. Nirgends zeichnet sich eine Lösung fOr die Lagerung 
der radioaktiven Abfälle ab. Die Abstimmung zum Wellen
berg hat aber auch gezeigt: Im Bereich der Atomenergienut
zung darf nirgends auf die demokratische Mitbestimmung 
der betroffenen Bevölkerung verzichtet werden. Die logische 
Konsequenz aus den Abstimmungen von gestern: Die Atom
energie hat In der Schweiz keine Zukunft, weil ihre Nutzung 
nicht demokratleverträgllch Ist Wenn wir ein Kernenergie
gesetz machen wollen, das nicht Makulatur Ist. wenn es In 
Kraft treten wird, dann m0ssen wir die veränderte politische 
Landschaft Im Energiebereich mltberOckslchtigen. Daher ist 
der Entwurf zum Kemenerglegesetz noch einmal zu Oberar
beiten. 

Lustenbetger Ruedl (C, LU): Der Wellenberg hat mit seinen 
Wellen Bern erreicht. 
Das Kernenergiegesetz äussert sich neben der Lex Wellen
berg auch zum Bewilligungsverfahren von zuk0nftlgen 
Standorten. Diesbezüglich hat der Ständerat Vorarbeit ge
leistet, die die Kommission unseres Rates gewürdigt hat. 
Zum zweiten Argument: Es Ist in der Tat so, dass durch die 
gestrige Ablehnung des EMG die Förderung der erneuerba
ren Energien zurockgestuft worden Ist. Es Hegen allerdings 
Anträge der Mehrheit der Kommission zum Kemenerglege
setz vor, die auch die Förderung der erneuerbaren Energien 
beinhalten. Deshalb erachtet es die CVP-Fraktlon als ange
messen, wenn wir den Ordnungsantrag Hämmerie ablehnen 
und die Detailberatung, die wir ja zu einem Drittel bereits ab
geschlossen haben, fortsetzen. 
Ich habe allerdings noch eine Frage an Herrn Bundesrat 
Leuenberger: Wie stellt sich der Bundesrat zur Forderung 

der SP-Fraktlon, die nun diese Detallberatung vertagen 
möchte? 

Studar Helner (E, AG): Das Ist hier keine Fortsetzung der 
Debatten um ein Ja oder Nein zum EMG. Ich selber habe 
aus Überzeugung fOr das EMG gestimmt, und jetzt haben 
wir eine andere Situation. Aufgrund dieser Situation halte ich 
dafOr, dass dieser Ordnungsantrag richtig liegt; wir sollten 
diese ÜberprOfung, die er verlangt, machen und dann In der 
Sache wieder einen Entscheid treffen. Das sind ganz klare 
GrOnde, um nach diesem Abstimmungssonntag nicht ein
fach zur Tagesordnung Oberzugehen, sondern bewusste 
Überlegungen anzustellen und dann bewusst zu entschei
den. 

Wirz-von Planta Christine (L, BS): Die liberale Fraktion Ist 
gegen den Ordnungsantrag Hämmerte. 
Wir wussten vor der Abstimmung über den Sondlerstollen 
Wellenberg, dass die Abstimmung negativ ausgehen 
könnte. Ich kann mir nicht vorsteUen, dass Herr Hämmerle 
diesen Ausgang nie In Betracht gezogen hat. Natllrllch ha
ben wir bei der Beratung In der Kommission gewusst, dass 
es so ausgehen könnte - auch wenn wir gehofft haben, es 
werde anders ausgehen. 
Aber die Abstimmung hat doch deutlich gezeigt, dass nun 
erst recht Handlungsbedarf besteht, Handlungsbedarf, der 
wahrgenommen werden muss. Aus der Abstimmung abzu
leiten, dass die Schweiz generell gegen die Entsorgung ra
dioaktiver Abfälle Ist, finde Ich nicht angebracht. Wir können 
Ober dieses Thema wirklich weiter diskutieren. 

Fischer Ulrich (R, AG), fOr die Kommission: Zunächst möchte 
Ich festhalten, dass die Kommission selbstverständlich nicht 
Gelegenheit hatte, zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Ich 
spreche deshalb In meinem eigenen Namen. 
Wir haben In der Kommission seriöse Gesetzgebungsarbeit 
geleistet und dem Plenum ein gut durchdachtes Projekt vor
gelegt. Es kann - mit oder ohne Abstimmungsresultate vom 
vergangenen Sonntag - auch keine Rede davon sein, dass 
wir eine Vorlage Obers Knie brechen, dass wir eine Vorlage 
beraten, die nicht grOndllch vorbereitet sei. Bel der Entsor
gung haben wir alle möglichen Eventualitäten besprochen, 
wir haben insbesondere auch die technische Seite von allen 
Selten beleuchten lassen, sodass wir in der Lage sind, Ober 
diese Frage heute zu entscheiden. Ich telle die Auffassung 
nicht, dass sich durch die gestrigen Abstimmungen die ener
giepolitische Lage verändert habe. Tatsächlich sind einige 
Akzente gesetzt worden; Ich meine aber, dass diese Ak• 
zente unsere Beratungen über das Kernenergiegesetz hier 
Im Plenum - darum geht es - nicht beeinträchtigen. 
Deshalb bitte Ich Sie, den Ordnungsantrag abzulehnen. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Herr Lustenberger hat ge
fragt, was der Bundesrat zu diesem Ordnungsantrag meint. 
Ich möchte zwei Dinge festhalten: 
1. Auch wenn Sie die Beratung dieses Geschäftes jetzt un
terbrechen - und das dauert dann seine Zelt -, muss die 
Frist zur Behandlung der beiden Initiativen eingehalten wer
den. Die Frist läuft Im FrOhling des nächsten Jahres ab. Der 
Bundesrat muss dann Innert neun Monaten die Initiativen 
der Volksabstimmung unterbreiten. Sie haben aber die Mög
lichkeit, diese Frist zu verlängern, und zwar deswegen, wen 
dieses Gesetz vom Bundesrat als ein Indirekter Gegenvor
schlag lanciert wurde - dass es das Inhaltlich langsam nicht 
mehr Ist. Ist eine andere Frage. Es hängt jedenfalls mit den 
Initiativen zusammen. 
2. Was den Inhalt angeht, Ist natOrllch nicht von der Hand zu 
weisen, dass die zwei Abstimmungen von gestern mit die
sem Gesetz etwas zu tun haben. Wenn wir die Beratungen 
jetzt fortsetzen, werden wir das auch sehen. Zum einen geht 
es um das Verfahren: Wie geht man vor, wenn man ein sol
ches Lager sucht? Hat der betroffene Kanton weiterhin ein 
Mitbestimmungsrecht oder hat er das nicht? Der Bundesrat 
hat Ihnen vorgeschlagen, dass es auch künftig so sein soll, 
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wie es nun Im Kanton Nldwalden gewesen Ist. Der Ständerat 
und Ihre Kommission sind anderer Meinung, aber das hängt 
mit der Abstimmung von gestern zusammen. Zum anderen 
ist hier durch Ihre Kommission ein Artikel bezOgllch einer 
Netzgesellschaft aufgenommen worden. Es Ist ein bisschen 
ein «Ersatz-EMG-Artlkel». In grösster Abstraktion wurde er 
hier als Auffangnetz eingebaut. Ob das tauglich Ist oder 
nicht, darüber können wir dann diskutieren, wenn Sie die 
Beratungen fortsetzen. Aber es steht ausser Diskussion, 
dass das mit dem gescheiterten EMG etwas zu tun hat, des
wegen ist der Artikel auch aufgenommen worden. 
Ich überlasse es also Ihnen, wie Sie hier entscheiden wol
len. 

La presldente (Maury Pasquier Ullane, presldente): Le sys
teme lnformatlque nous täche. Nous allons donc devolr pro
ceder lt un vote a l'appel nominal. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatff: Benage - Annexe OJ ,022/2692) 
FOr den Ordnungsantrag Hämmerle •••. 66 stimmen 
Dagegen ...• 88 Stimmen J, •k_ / yo ,' r 

3. Kernenergiegesetz J • /if • 2..2.ß 
3. Lol sur l'energle nuclealre 

Art. 33 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,3,4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Wyss, Baumann Stephanle, Fetz, Marty Kälin, Rechstelner
Basel, Schmid Odilo, Sommaruga, Stump, Teuscher) 
Die Einfuhr von radioaktiven Abfällen aus Kemanlagen, die 
nicht aus der Schweiz stammen, aber in der Schweiz ent• 
sorgt werden sollen, ist untersagt. 

Art. 33 
Proposition de Ja commission 
Al.1,3,4 
Adherer a 1a decision du Conseil des Etats 

Al.2 
Majorlte 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 
Mlnorite 
(Wyss, Baumann Stephanle, Fetz, Marty Källn, Rechsteiner
Basel, Schmid Odllo, Sommaruga, Stump, Teuscher) 
Cimportatlon de dechets radloactlts lssus d'lnstallations nu
cleaires ne provenant pas de Sulsse mais destlnes a y &tre 
evacues est lnterdite. 

Wyss Ursula (S, BE): Wir haben in der letzten Session aus
führlich Ober die Atommüllexporte diskutiert, und Sie wollen 
sich die Auslandsoption aufrechterhalten. Das Szenario Ist 
äusserst unrealistisch, wir wissen es. Es wird wohl kaum Je 
ein westeuropillsches Land geben, das bereit ist, sein End
lager fOr ausländischen Atommüll zur Verfügung zu stellen. 
Oberall dort, wo Sicherheit gross geschrieben wird „ das 
wollen wir ja In diesem Gesetz; wir sagen, wenn solches Ma• 
terlal ins Ausland geht, denn muss die entsprechende Ent• 
sorgungsanlage mindestens unsere Sicherheitsstandards 
erfüllen -, gibt es heute schon gesetzliche Grundlagen, die 
den Import von Atommüll verbieten. Namentlich gilt dies, wie 
Bundesrat Leuenberger letztes Mal ausführte, für Frank
reich, Schweden und Finnland. 
Es ist klar und eigentlich auch allgemein akzeptiert: Jedes 
Land ist fOr den von ihm produzierten Atommüll selber ver• 
antwortlich, und niemand ist bereit, dieses Langzeltrisiko 
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auch noch für Abfälle von anderen auf sich zu nehmen. Al• 
lein aus sicherheitspolitischen Gründen wäre es auch ein 
absoluter Blödsinn, praktisch den ganzen Atommüll von Eu
ropa oder ich welss nicht von wo überall an einem Ort zu 
konzentrieren. 
Der Antrag der Minderheit „ wir diskutieren Ja Jetzt weiter 
über die Vorlage - hat seit gestern eine neue Dimension be
kommen. Wir können praktisch sagen: Am Tag nach der 
Wellenberg-Abstimmung müsste es Ihnen allen klar sein, 
dass es ein äusserst schwieriges Unterfangen Ist, eine 
Standortgemeinde, einen Standortkanton von einem Endla
ger zu überzeugen. Und jetzt - das finde Ich schon etwas 
viel der Dreistigkeit - wollen Sie kommen, die Mitsprache 
der Kantone untergraben und glelchzeltlg auch noch das 
Geld und das Geschäft mit ausländischem Atommüll ma• 
chen. Das können Sie ja wohl nicht Im Ernst meinen! So hef. 
matmOde können Sie Ja wohl nicht sein, meine Damen und 
Herren von der Rechten. 

Genner Ruth (G, ZH): GrundsätzHch sollen radioaktive Ab
fälle, die In der Schweiz entstehen, auch in der Schweiz ge
lagert werden. Einfach gesagt: Jedes Land behält seinen 
eigenen Dreck und hütet Ihn entsprechend in eigener Ver
antwortung. Wir wissen, dass die Gefahr des strahlenden 
Abfalls hoch einzuschätzen Ist. Die atomare Strahlung wird 
Ober Jahre andauern; viele Generationen werden sich um 
den Abfall kümmern müssen. Deshalb gilt das Prinzip der 
Eigenverantwortung, dass Jedes Land seinen MOii selber 
lagern und hüten muss. Genauso wie wir anderen Ländern 
keinen Abfall schicken dürfen, wollen wir strikte keinen Abfall 
von anderen Ländern In der Schweiz hinnehmen. 
Ich möchte Sie deshalb bitten, die Minderheit Wyss zu unter
stotzen und nicht Irgendwelche Ausnahmen zuzulassen, un
ter denen wir dann doch noch Abfall In unser Land hinein
nehmen sollten. 
Die Endlagerung in der Schweiz schätze ich mindestens 
nach dem gestrigen Abstimmungssonntag offenbar zu Recht 
als nicht unproblematisch ein. Die Bevölkerung welss, um 
was es sich handelt, wenn atomarer Abfall vorhanden ist. 
Das Ist kein Kompost. Wir wissen, dass die Nagra seit Jah. 
ren am Werk ist und dass sie bisher weder fOr schwach 
strahlende noch für mlttelstark strahlende Abfälle wirklich 
konkrete Lösungen gefunden hat und Projekte vorlegen 
konnte, wo man EndlagerungsmOgllchkeilen fOr diese Ab
fälle gefunden hat. 
Zukünftige Lösungsansätze Im Ausland wie Im Inland sind 
zu begnlssen. Trotz allem soll das Verursacherprinzip und 
das Entsorgungsprinzip Im eigenen Land gelten. 
Ich bitte Sie also, dem Minderheitsantrag Wyss zu entspre
chen und hier eine strikte Lösung zu treffen. 

Kunz Josef (V, LU): Ich bitte Sie namens der SVP-Fraktlon, 
den Antrag der Minderheit Wyss zu Artikel 33 Absatz 2 ab
zulehnen. 
Aus folgenden Gnlnden bitte Ich Sie, dem Antrag der Mehr
heit zuzustimmen: Wir alle - auch jene, die den Antrag der 
Minderheit unterzeichnet haben - sind daran interessiert, 
dass das Problem der Entsorgung der radioaktiven Abfälle In 
absehbarer Zelt gelöst wird. Zur Erreichung dieses Zieles Ist 
aber eine Internationale Zusammenarbeit unerlässlich. 
Schon aus KostengrOnden - und um die gegenseitige Nut
zung wlssenschaftllcher Erkenntnisse möglich zu machen -
Ist eine Ober die Landesgrenze hinausführende Zusammen
arbeit sinnvoll. Eine solche Zusammenarbeit kann zu einer 
optimalen Lösung beitragen. Auch Im Hlnbllck auf eine vOl
kerrechtllche Vereinbarung sollen für die Schweiz alle Optio
nen offen gelassen werden, wie es Absatz 2 des Antrages 
der Kommissionsmehrheit vorsieht. 
Wie wichtig dies Ist, zeigt gerade die Abstimmung von ges• 
tern, nach der ja das Projekt Wellenberg gestorben Ist. Nur 
mit internationaler Zusammenarbeit Ist es möglich, die radio
aktiven Abfälle fristgerecht zu entsorgen. Das heisst, dass 
radioaktive Abfälle unter gewissen Bedingungen in Interna• 
tlonaler Zusammenarbeit entsorgt werden könnten. 
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In diesem Sinne bitte Ich Sie namens der SVP-Fraktlon, dem 
Antrag der Mehrheit zuzustimmen und den Antrag der Min
derheit Wyss abzulehnen. 

Stelner Rudolf (R, SO): Auch im Namen der FDP-Fraktion 
möchte Ich Sie bitten, der Mehrheit zu folgen. 
In Ergänzung zu dem, was Herr Kunz rfchtlgerwelse ausge
fOhrt hat, möchte ich darauf hinweisen, dass der Antrag der 
Minderheit Wyss nicht nur den «bösen Feind Kernkraft• 
werke• trHft, sondern letztlich auch noch einen wesentlichen 
Teil anderer Kernenergieanlagen, unter anderem zum 
Zwecke der Forschung. Im Interesse internationaler Lösun
gen Im Zusammenhang mit Abfällen von Kernenergiean
lagen jeglicher Art - nicht ausschllessllch von Kernkraft· 
werken - Ist die Möglichkeit der Einfuhr offen zu halten. Ich 
halte auch fest und weise darauf hin, dass solche Bewilligun
gen eine Ausnahme bleiben werden. Beachten Sie doch 
bitte die Bestimmungen von Artikel 33 Absatz 2 Llterae a 
und e des vorliegenden Entwurfes: Sie ersehen daraus, 
dass eine völkerrechtliche Vereinbarung Ober die Einfuhr 
und Entsorgung abgeschlossen sein muss, dass der Stand 
der Wissenschaften entsprechend sein muss und dass die 
Anlage dem Internationalen Standard entsprechen muss. 
Sie sehen ganz klar: Die Leitplanken für eine solche Bewilli
gung sind Internationale Absprachen, denn die Entsorgung 
von Kemabfällen - nicht nur aus Kernkraftwerken - Ist nicht 
eine allelnlge Sache der Schweiz, sondern ein Internationa
les Problem, des gemeinsam gelöst werden muss. 
Halten Sie die Toren bitte fOr solche Lösungen offen und fol
gen Sie der Mehrheit. 

La presldente (Maury Pasquler Llliane, presidente): Le 
groupe democrate-chretlen communlque qu'II soutlent Ja 
proposltion de 1a maJorfte. 

Hämmerle Andrea (S, GR): Wir wissen es ja alle: Die Ab
fälle sind mit Abstand das grösste Problem der Atomenergie. 
Das Problem Ist gesellschaftlich, politisch eigentlich nicht zu 
bewältigen. Wir haben es gestern doch wieder gesehen, wie 
schwierig es ist, auch nur schweizerische Abfälle In der 
Schweiz lediglich im Ansatz entsorgen zu wollen. Nun kom
men Sie Im Ernst und sagen, dass auch noch ausländische 
Abfälle bei uns entsorgt werden können - zugegebenermas
sen unter bestimmten Voraussetzungen. Aber wie wollen Sie 
mit einem Gesetz In die Volksabstimmung gehen und diese 
Volksabstimmung gewinnen, wenn die Leute wissen, dass 
nicht einmal die eigenen Abfälle entsorgt werden können, 
und Sie Ihnen sagen mÜSSen: Wir nehmen übrigens dann 
auch noch ausländische Atomabfälle In die Schweiz. Glau
ben Sie im Ernst, auf diese Art Politik machen zu können? 
Wenn Sie es wollen, tun Sie es, aber Sie machen einen Feh
ler. 
Ich bitte Sie, die Minderheit Wyss zu unterstützen. 

Fischer Ulrich (R, AG), fOr die Kommission: Die Minderheit 
Wyss will hier ein absolutes Verbot der Einfuhr radioaktiver 
Abfälle aus ausländischen Anlagen zur Entsorgung In der 
Schweiz statuieren. Nachdem sich aber die Mehrheit für das 
Offenhalten der Option einer Internationalen Zusammenar
beit In der Entsorgungsfrage ausgesprochen hat, kann ein 
derart absolutes Verbot aus ReziprozitätsgrOnden nicht In
frage kommen. 
Das heisst jedoch nicht, dass man nun solche Abfälle In der 
Schweiz willkommen heissen will, wenn Sie auf dieses Ver
bot verzichten. Aber es geht nicht, dass man dies im Gesetz 
In dieser absoluten Art verbietet. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen mit 16 zu 9 Stimmen Ableh• 
nung des Minderheitsantrages Wyss. 

Leuenberger Morttz. Bundesrat: Dieser Antrag der Minder
heit wäre dann logisch, wenn der Minderheitsantrag Schmid 
Odllo, den Sie In der letzten Session behandelt haben, an-

genommen worden wäre. Damals sollte Abfallexport in Je
dem Fall verhindert werden. Das hat der Rat aber abgelehnt 
Und Im selben Artikel Ist In Absatz 4 vorgesehen, dass aus
nahmsweise und unter strengen Voraussetzungen Abfälle 
zur Lagerung Ins Ausland exportiert werden können. Es Ist 
nach unserer Auffassung nicht ganz logisch, wenn man sagt 
Wir dürfen zwar unter bestimmten Voraussetzungen Ins Aus
land exportieren, aber es darf niemals etwas In die Schweiz 
importiert werden. Das wäre eine egoistische Haltung. Von 
mir aus hätte der Rat entweder sagen müssen: «totales Ab
fallexportverbot», oder er muss die Grenzen in beiden Rich
tungen öffnen. 

Abs. 1, 3, 4-AI. 1, 3, 4 
Angenommen -Adopte 

Abs.2-Al.2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 69 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 56 Stimmen 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Es liegt mir da
ran, bei Artikel 33 zuhanden der Materialien noch eine Be
merkung zu machen: Die Option einer Endlagerung radio
aktiver Abfälle im Ausland wurde vor allem'S1tch mit dem Ar
gument bekämpft, den Betreibern von Kernenergleanlagen 
gehe es nur darum, eine möglichst wohlfelle Lösung In Ir
gendeinem Entwicklungsland bereitzustellen; dort würden 
dann die Fässer ohne Kontrolle Irgendwo verscharrt. Um 
diese Befürchtung zu entkräften, hat bereits der Ständerat 
Im Gesetz klar festgehalten, dass eine ausländische Lösung 
nur Infrage kommen kann, wenn eine den Internationalen 
Standards entsprechende Entsorgungsanlage zur Verfü
gung steht. Gleiches gllt natürlich auch für eine Inländische 
Anlage. 

Art 34-37 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commlssion 
Adherer ll la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen,_ Adopte 

Art.38 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 

b. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 3, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Stelner, Blgger, Brunner Tonl, Fischer, Hegetschweller, 
Keller, Kunz, Leutenegger Hajo, Maurer, Speck, Wirz-von 
Planta) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 38 
Proposition de la commiaslon 
Majortte 
Al. 1 
Adherer au proJet du Conseil federal 
Al.2 

b. Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 3,4 
Adherer ll la declslon du Conseil des Etats 
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Minorite 
(Steiner, Bigger, Brunner Tonl, Fischer, Hegetschweller, 
Keller, Kunz, Leutenegger Hajo, Maurer, Speek, Wirz-von 
Planta) 
Adherer li la decislon du Conseil des Etats 

Stelner Rudolf (R, SO): Zu Artikel 38 habe Ich zwei Minder
heitsanträge, je einen zu Absatz 1 und Absatz 2 Buch
stabe b. 
Zu Absatz 1: Ich verweise erstens auf unsere Abstimmung 
Ober Artikel 20. Sie können dort nachlesen, dass wir be
schlossen haben, dass es keine Sondernutzungskonzes
sionen der Kantone braucht; entsprechend falsch Ist die 
Formulierung gemäss Entwurf des Bundesrates. Ich ver
weise zweitens auf Artikel 26 Absatz 1 bezüglich der Stillle
gungspflichten: Dort nimmt der Bundesrat - wir haben das 
übernommen - den Eigentümer in die Pflicht; der Elgenta
mer der Anlage muss diese stilllegen, wenn eine der Voraus
setzungen erfüllt ist. Der Ständerat hat denn bei Artikel 38 
Absatz 1 folgerichtig die Formulierung von Artikel 26 Absatz 1 
gemäss Entwurf des Bundesrates 0bernommen. 
Ich empfehle Ihnen also, meinem Minderheitsantrag zu fol
gen und bei Artikel 38 Absatz 1 die Formulierung des Stän
derates zu Obernehmen. Die Formulierung Im Entwurf des 
Bundesrates ist sachlich falsch - auch bezogen auf unsere 
früheren BeschlOsse. 
Zu Artlkel 38 Absatz 2 Buchstabe b: Wie später auch bei Ar
tikel 43 Absatz 1 und Artikel 48 Absatz 4 geht es um die 
Frage der Zustimmung der Kantone, hier um die Zustim
mung zum Verschluss. Ich bin an sich ein Föderalist und un
terstütze den Föderalismus, aber wir haben Artikel 90 in der 
Bundesverfassung - das müssen wir klar anerkennen -, wo
nach auf dem Gebiet der Kernenergie einzig und allein der 
Bund zuständig ist. Hinzu kommt auch Artikel 31 Absatz 1 
des Kernenergiegesetzes, der die Pflicht zur Entsorgung 
stipuliert und die rechtzeitige Bereitstellung eines geo
logischen Tiefenlagers verlangt. Das haben wir so verab
schiedet. 
Aber wenn Jetzt Im gleichen Kernenergiegesetz für die Ver
pflichtung zur rechtzeitigen Bereitstellung eines geologi
schen Tiefenlagers tor verschlossene Endlager nebst der 
eidgenössischen Bewilligung drei kantonale Bewilligungen 
vorgeschrieben worden, w0rde dies die Möglichkeit zu end
losen Verzögerungen eröffnen: Erstens mOsste die Zustim
mung beim Bau eines Sondlerstollens, zweitens die 
Zustimmung bei der Erteilung der Rahmenbewllllgung und 
drittens die kantonale Zustimmung beim Verschluss einge
holt werden. Eine Lösung der anstehenden Probleme wäre 
schlicht nicht mehr möglich. Wenn schon Ober die Strompro
duktion In Kernkraftwerken national entschieden werden 
muss, so muss dies zwingend auch für die Entsorgung der 
daraus resultierenden Abfälle gelten. 
Ich bitte Sie also, hier - wie dann auch bei Artikel 43 Absatz 
4 und Artikel 48 Absatz 1 - der Formulierung des Ständera
tes zu folgen. Streichen Sie die Zustimmung der Standort
kantone, weil dies sachwidrfg und meines Erachtens auch 
wider die Bundesverfassung ist. 

Stump Doris (S, AG): Was fOr den Kanton Nidwalden gut war, 
soll auch anderen Kantonen zustehen. Auf demokratische 
Rechte haben wir alle Anspruch. Wenn aufgrund von demo
kratischen Rechten eine Bohrung an einem Ort nicht vorge
nommen werden kann, soll sie nicht an einem anderen Ort 
einfach durchgeführt werden können, indem man dem 
Standortkanton die Rechte zur Bestimmung darüber ent
zieht. Die Bevölkerung des Kantons Nldwalden hat gestern 
bestimmt, dass in ihrem Kanton keine Sondierbohrungen f0r 
ein Lager für radioaktive Abfälle vorgenommen werden sol
len. Atomkraftwerke, aber auch Lager für radioaktive Abfälle 
sind eine grosse Belastung fOr eine ganze Region. Es ist das 
Mindeste, dass die Bevölkerung selbst bestimmen kann, ob 
solche massiven Belastungen f0r sie akzeptabel und zumut
bar sein sollen. 

Amtllches Bulletin der Bundesversammlung 

Deshalb unterstützt die SP-Fraktlon den Antrag der Mehr
heit, der die Rechte der Kantone Im Bereich der Sondemut
zungskonzesslon sowie die Einholung der Zustimmung zu 
einer Lagerung bzw. zum Verschluss eines Lagers gewähr
leistet. Dasselbe gilt nachher für die Artikel 43 und 48, wir 
bestimmen im Moment aber nur Ober den Artikel 38. 

Keller Robert (V, ZH): Hier geht es um die gleiche Frage wie 
In Artikel 20 - und das haben wir Im Juni Ja entschieden -, 
um Tiefenlager und die Bergregalkonzesslon. Wir möchten 
kein dreifaches Veto. Hindernisse sind genug vorhanden, 
das haben wir am Sonntag wieder erfahren. Die Formulie
rung des Ständerates entspricht nach unserer Ansicht der 
Formulierung In Artikel 26 Absatz 1 und scheint uns die bes
sere Lösung als die Lösung des Bundesrates zu sein. 
Wir bitten Sie aus diesen Gronden, dem Minderheitsantrag 
Stelner zu folgen. 

Hegetschweller Rolf (R, ZH): Wie wir schon gehört haben, 
geht es hier um die Frage der kantonalen Zuständigkeiten 
bezüglich Beobachtungsphase und Verschluss eines geolo
gischen Tiefenlagers. Bel allem Verständnis fOr föderallstl
sche Anllegen und unser föderalistisches System muss hier 
doch Bundesrecht vorangestellt werden. Ein dreifaches kan
tonales Veto WOrde wohl dazu fOhren, dass nirgends - auch 
bei besten Voraussetzungen - solche Anlagen erstellt wer
den könnten. Wenn es Im nationalen Interesse liegt, dann 
müssen wir die kantonalen Einsprache- und Verhlnderungs
möglichkelten beschränken; wir kennen das auch bei Flug
häfen, beim Nationalstrassennetz und beim Bahnnetz. 
Ich beantrage Ihnen daher, das Verfahren nicht unnötig zu 
komplizieren und der Minderheit Steiner bzw. dem Be
schluss des Ständerates zuzustimmen. 
Dies gilt ebenso für Artikel 43, wo es um die Zustimmung 
des Standortkantons zur Nutzung des Untergrundes und der 
Wasserrechte geht. Ich bitte Sie, dort gleich zu beschlies
sen. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Bei Artikel 38 
Absatz 1 wird geregelt, ob rar den Verschluss eines Endla
gers eine bergrechtllche Sondernutzungskonzession des 
Standortkantons nötig sei. Die Kommission hat sich grund
sätzlich f0r die Beibehaltung dieser kantonalen Kompetenz 
ausgesprochen und hat diese Kompetenz auch hier auf
rechterhalten wollen. 
Nun hat aber der Nationalrat in Artikel 20 Absatz 1 Litera a 
den Verzicht auf eine Sondernutzungskonzession des Kan
tons beim Betrieb einer Kernanlage beschlossen. Konse
quenterweise muss er auch hier einschwenken und auf eine 
Sondernutzungskonzession beim Verschluss eines Endla
gers verzichten. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Der Bundesrat Ist nach 
wie vor der Meinung, dass der betroffene Kanton in einer 
solch wichtigen Frage ebenfalls zum Zuge kommen soll. Wir 
haben das Im Gesetz so vorgeschlagen. Der Ständerat und 
die Minderheit Ihrer Kommission sind anderer Meinung -
auch Ihr Rat war es In der letzten Session -, aber wir haben 
das nun In Wellenberg so durchgezogen. Es Ist zwar nicht so 
herausgekommen, wie wir das gewollt haben, aber das Ist in 
einer Demokratie so. Wir sind der Meinung, dass wir an die
sem Verfahren festhalten sollten, dass es sogar etwas unde
mokratisch wirken könnte, wenn man am Tag nach dieser 
Abstimmung auf ein gewissermassen zentralistisches Ver
fahren ausweicht, um gegen den WIiien eines betroffenen 
Kantons - das könnte in Zukunft wohlverstanden auch der 
Kanton Nldwalden sein - eine Lösung zu finden, die diesem 
demokratischen Prinzip, das zu unserem Föderalismus ge
hört, widerspricht. 
Wir ersuchen Sie also, mit dem Bundesrat und der Mehrheit 
Ihrer Kommission - die dies wenigstens dem Papier nach 
Ist - zu stimmen. 
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Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatlf: Beilage - Annexe 01.022/2521) 
FOr den Antrag der Mehrheit .•.. 74 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 68 Stimmen 

Art. 39 s,;,1,.,,_ I ,,.o , , r 
Antrag der Kommission r ]f n '17 
Abs. 1--6 J • / i • .,,,..._ 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 7 
Der Bundesrat schreibt die dauerhafte Markierung des La
gers vor. 

Art. 39 
Proposition de ls commlsslon 
Al. 1--6 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 
Al. 7 
Le Conseil federal prescrlt le marquage .... 

Angenommen -Adopte 

Art. 40-42 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /s commlssion 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 43 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Stelner, Bigger, Brunner Toni, F1Scher, Hegetschweller, 
Keller, Kunz, Leutenegger Hajo, Maurer, Speck, Wirz-von 
Planta) 
ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Keller, Bigger, Brunner Toni, Fischer, Hegetschweller, Kunz, 
Leutenegger Hajo, Maurer, Speck, Steiner, Wirz-von Planta) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 43 
Proposition de Ja commlsslon 
Al.1 
MB}orite 
Adherer au proJet du Conseil federal 
Minorite 
(Stelner, Bigger, Brunner Tonl, Fischer, Hegetschweller, 
Keller, Kunz. Leutenegger Hajo, Maurer, Speck, Wirz-von 
Planta) 
Adherer a ia decislon du Conseil des Etats 

Al.2 
Ms/orfte 
Adherer au projet du Conseil federal 
Mlnorfte 
(Keller, Blgger, Brunner Tonl, Fischer, Hegetschweller, Kunz, 
Leutenegger Hajo, Maurer, Speck, Steinar, Wirz-von Planta) 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Stelner Rudolf (R, SO): Artikel 43 betrifft dasselbe Thema, 
das wir soeben erledigt haben, und bei Artikel 48 Absatz 4 
wird es nochmals kommen. Ich kann nur wiederholen, was 
Ich schon gesagt habe: Ihr Entscheid widerspricht an sich 
Ihren Beschlüssen anlässlich der letzten Session bezüglich 
Artikel 20; das wurde ausgeführt. Ich verweise nochmals mit 

Nachdruck auf die Bundesverfassung, wonach die Gesetz
gebung auf diesem Gebiet Sache des Bundes Ist. Hinzu 
kommt Artikel 31 Absatz 1 des Kernenergiegesetzes - Ich 
hebe es schon erwähnt-, der Pflichten mit sich bringt. Ich 
finde es sachlich falsch und gesetzlich nicht In Ordnung, 
wenn wir nun dieses dreifache Vetorecht der Kantone einset
zen bei einer Frage, die ganz klar Sache des Bundes Ist. Sie 
verunmöglichen damit eine klare, konsequente Leglferlerung 
und Umsetzung der Gesetze In Sachen Kernenergie. 
Ich bme Sie elndrlngllch, hier ein Zeichen zu setzen und hier 
bei Artikel 43 Absatz 1 und dann bei Artikel 48 Absatz 4 auf 
Ihren soeben bei Artikel 38 Absatz 2 Buchstabe b gefällten 
Entscheid zurückzukommen und der Minderheit zuzustlm• 
men. 

Keller Robert r,I, ZH): Ich begründe den Minderheitsantrag 
zu Artikel 43 Absatz 2. Die zusätzliche dreifache kantonale 
Konzessionspflicht fOr geologische 11efenlager widerspricht 
der vom Bund stipulierten Pflicht zur Entsorgung. Sie sind si
cher mit mir einverstanden, dass die Kernenergie auf abseh
bare Zelt ein wichtiger Pfeller der Stromversorgung blelbt. 
Daraus ergibt sich die Verpflichtung zur zeitgerechten Ent
sorgung. Gemäss Artikel 90 der Bundesverfassung Ist der 
Gesetzgeber zur Entsorgung verpflichtet. Bel der Endlage
rung muss also der Bund die Welchen stellen. 
Der vorliegende Entwurf zum Kernenergiegesetz mit der 
Möglichkeit einer zusätzlichen kantonalen Konzessions
pflicht trägt dieser Notwendigkeit nicht Rechnung. Ein 11e
fenlager benötigt gemäss Entwurf drei kantonale BewUligun
gen: Eine Bewllllgung fOr den Bau des Sondlerstollens, die 
Rahmenbewilligung und eine Bewilligung für den Ver
schluss. Es handelt sich also um baupolizelllche Bewllllgun
gen, politische Entscheide. Das ist nicht im Sinne der Verfas
sung. Wie bei Strassen, Eisenbahntunnels, Aughäfen usw. 
möchte ich, dass auch für Entsorgungsanlagen für radio
aktive Abfälle der Bund zuständig Ist. 
Aus diesen Granden bitte ich Sie, dem Ständerat zu folgen; 
dort sitzen doch die Vertreter unserer Kantone. 

Stump Doris (S, AG): Der Bundesrat und die Mehrheit der 
Kommission wollen, dass der Standortkanton im Zusam
menhang mit Kernenergieanlagen die Zustimmung zur Nut
zung seines Untergrundes erteilen muss. Die Mehrheit und 
der Bundesrat wollen auch, dass das zuständige Gemein
wesen eine Konzession ror die Nutzung der Wasserrechte 
erteilen muss, falls sie In den Dienst der Kernenergie gestellt 
werden soll. 
Die SP-Fraktlon unterstotzt auch hier die Mehrheit und den 
Bundesrat, welche die demokratischen Rechte der Kantone 
und der Gemeinwesen garantieren wollen. Ich fordere Sie 
deshalb auf, konsequent zu bleiben und auch hier die 
Rechte der Kantone und der Gemeinwesen zu schOtzen und 
dafOr zu sorgen, dass die Bevölkerung entscheiden kann, ob 
In Ihrer Region solche Anlagen eingerichtet werden sollen. 

Speck Christian C.✓, AG): Die SVP-Fraktlon beantragt Ihnen, 
in Artikel 43 dem Ständerat, d. h. den Anträgen der Minder
heiten Stelner und Keller zuzustimmen. Oberstes Ziel bei 
der Entsorgung radioaktiver Abfälle muss es ja sein, dass 
wir In unserem Land Oberhaupt zu Lösungen kommen. Mit 
dem Bau des Zwischenlagers der Firma Zwllag, das inzwi
schen In Betrieb steht, wurde ein erster Schritt getan. Die 
Vorbereitungen für den zweiten Schritt wurden mit dem gest
rigen Entscheid des Kantons Nldwalden, den Sondlerstolien 
Wellenberg nicht zu bauen, abgebrochen. Dieser Entscheid 
hat auch klar gezeigt, dass kantonale Zustimmung&'! zu 
Entsorgungsanlagen sehr schwer zu erreichen sind. über 
Stromproduktion und den Bau von Kernkraftwerken wird ja 
national entschieden. Artikel 90 der Bundesverfassung be
stimmt, dass die Gesetzgebung auf dem Gebiet der Kern
energie Sache des Bundes Ist. Es Ist deshalb sinnvoll, dass 
auch bei der Entsorgung der daraus resultierenden Abfälle 
gleich vorgegangen wird und dies nicht an die Kantone dele
giert wird. Zum heutigen System besteht ein Widerspruch, 
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Indem der eidgenössische Souverän den Zwang zu einer 
standortgebundenen Anlage schafft, ohne aber einen Stand
ort festlegen zu können. Es Ist auch ein Widerspruch zu Artl
kel 31 Absatz 1 des Kernenergiegesetzes, dass der Be
treiber einer Kernkraftanlage die Pflicht zur Entsorgung hat 
und rechtzeitig die Bereitstellung eines geologischen Tlefen
lagers verlangt wird, im vorgesehenen Verfahren aber end
lose Verzögerungsmögllchkeiten vorhanden sind. 
Obschon der Bund den Abfallverursachern die Aufgabe der 
Entsorgung überträgt, lässt es die Fassung des Bundesrates 
im KEG zu, dass ein Kanton dreimal diese Aufgaben blo
ckieren kann. Der Ständerat hat sich hier mit seinem Be
schluss ganz klar fOr die 0bergeordneten Interessen ent
schieden, obschon die Ständeräte die Vertretung der Kan
tone sind. Das dreifache kantonale Veto - das hat die gest
rige Wellenberg-Abstimmung gezeigt - erschwert die Rea
lisierung der Entsorgung, wenn sie sie nicht sogar verun
möglicht. Das Ist eine Aufgabe, bei welcher heute keine 
Handlungsfreiheit mehr besteht, sondern kurz- und langfris
tiger Lösungsbedarf - dies unabhängig davon, ob die Kern
kraftwerke noch 40 oder 60 Jahre lang betrieben werden. Es 
ist eine Aufgabe des Bundes, hier die gesetzlichen Rahmen
bedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, unter Einhal
tung der gesetzlichen Sicherheitsanforderungen praktische 
Lösungen zur Entsorgung zu finden. Wir sollten hier nicht 
unter dem Deckmantel des Föderalismus praktische Lösun
gen zur Entsorgung verhindern. 
Stimmen Sie der Lösung des Ständerates zu. Nach dem 
gestrigen Nein hätte ich gern eine Stellungnahme von Herrn 
Bundesrat Leuenberger; er wird sie sicher auch abgeben, 
obwohl er jetzt gerade in ein Gespräch verwickelt Ist. Nach 
dem gestrigen Nein wäre eigentlich ein Umdenken auch des 
Bundesrates In dieser Angelegenheit der kantonalen und 
eidgenössischen Bewilligungen zu 0berprOfen. 

Teuscher Franziska (G, BE): Herr Speck hat auch auf die 
Abstimmung von gestern hingewiesen. Dieser Artikel hat 
gestern nach dem Nein zum Wellenberg an politischer Ak
tualität und Brisanz gewonnen. Ginge es nämlich nach dem 
Ständerat und dem Antrag der Minderheit, dann wäre der 
Kanton Nidwalden der einzige Kanton In der Schweiz gewe
sen, der etwas zu einem Sondierstollen und damit zu einem 
geologischen Tlefenlager zu sagen gehabt hätte. Nach dem 
Willen von Ständerat und Minderheit wOrden wir den Kanto
nen In Zukunft das Recht vorenthalten, bei geologischen 
Tlefenlagem mitzusprechen. Man wOrde ihnen diese Mit
sprache einzig und allein aus Angst vorenthalten, die betrof
fene Bevölkerung könnte sich gegen die Nutzung des 
Untergrundes fOr ein geologisches 11efenlager aussprechen. 
Ich gehe mit Herrn Speck einig: Es wird wahrscheinlich sehr, 
sehr schwierig sein, eine Zustimmung der Standortkantone 
für ein geologisches Tiefenlager zu bekommen. Aber die 
Folge daraus, Herr Speck, kann doch nicht sein, dass der 
Bund die demokratische Mitbestimmung einfach beschnei
det. Die einzige Folge daraus Ist doch, dass wir so schnell 
wie möglich aus der Atomenergie aussteigen, damit wir nicht 
weiterhin bzw. noch mehr radioaktiven Abfall produzieren, 
für den es dann nirgends ein Lager gibt. F0r den Abfall, den 
wir bereits produziert haben, braucht es ein Lager In der 
Schweiz. Aber wo dies zu liegen kommt, das können wir ein
fach nicht ohne die Standortkantone entscheiden. 
Daher bitte Ich Sie Im Namen der grünen Fraktion, dem Kon
zept Bundesrat und der Kommissionsmehrheit zu folgen. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Die CVP-Fraktlon hat die 
Frage der subsidiären föderalistischen MitWirkungsrechte im 
Bewilligungsverfahren Intensiv diskutiert. Grundsätzlich ha• 
ben wir In erster Linie eine Güterabwägung vorzunehmen, 
und zwar zwischen direktdemokratischer Basismitwirkung 
einerseits und der landesweiten Verantwortung, für die Ent
sorgung In Zukunft selber besorgt sein zu müssen, anderer
seits. Bel dieser GOterabwägung hat der Ständerat, nota• 
bene als Vertreter der Kantone, einen Weg beschritten, den 
man ihm Im Voraus wohl kaum zugetraut hätte. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Der Ständerat geht In der Frage der Mitwirkungsrechte der 
Kantone Im Bewilligungsverfahren auf Distanz zum Bundes
rat und schlägt für zukünftige Projekte eine zwar pragmati
sche, aber fOr die Schweiz doch erstmalige Lösung vor. ein 
Verfahren, welches im Bewilligungsprozess das Mitsprache
recht der Kantone einschränkt. Eine Mehrheit unserer Frak· 
tion will dem Ständerat folgen, um aus diesen pragma
tischen GrQnden endlich zu einem Ziel zu gelangen. Eine 
Minderheit der Fraktion möchte den Standortkantonen eine 
Vorrangstellung einräumen, dies Im Sinne des föderalisti
schen Prinzips und der Achtung der kantonalen Hoheits
rechte. 
Ich habe jetzt zu Artikel 43 gesprochen; mein Votum gilt 
ebenfalls f0r die beiden Anträge zu Artikel 47 und Artikel 48. 
Ich werde mich zu diesen beiden nicht mehr äussern. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Bel Artikel 13 
habe Ich grundsätzliche Ausführungen zur Mitwirkung der 
Kantone gemacht; nur ganz kurz noch einmal: Wir haben ein 
Koordinationsgesetz verabschiedet. Danach soll das Bewllll• 
gungsverfahren f0r lntrastrukturanlagen von nationaler Be
deutung beim Bund vereinheitlicht werden. Die Kantone sind 
anzuhören, deren Einwände wenn Immer möglich zu be
rücksichtigen, der Entscheid ist aber durch die Bundesbe
hörden zu fällen. 
Der Ständerat hat nun dieses Modell auch fOr die Kernener
gie übernommen. Der Bundesrat und die Mehrheit Ihrer 
Kommission sind davon abgewichen und wollen eine andere 
Lösung fOr Kernanlagen, nämlich ein Mitbestimmungsrecht. 
Bel Artikel 43 Absatz 1 verlangt die Mehrheit die Zustim
mung des Standortkantons zur Erteilung der Rahmenbewilli
gung für ein geologisches Tlefenlager. Sie Ist der Auffas
sung, dass eine solche Bewilllgung nur im Einvernehmen mit 
dem Kanton polltlsch tragfähig ist, während die Minderheit 
Steiner die Bundeskompetenz bei der Erteilung dieser Be
willigung nicht durchlöchern will, also das Prinzip des Koor
dinationsgesetzes wieder aufnehmen will. 
Bei Artikel 43 Absatz 2 steht die kantonale Gewässerhohelt 
zur Diskussion. Während der Ständerat auf diese Im Zusam
menhang mit der Wassernutzungskonzession bei Kernanla
gen verzichten will, hält die Mehrheit mit dem Bundesrat 
daran fest. Ich verweise auf meine einleitend geäusserten 
grundsätzlichen Erwägungen. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Es geht um dieselbe 
Frage, um die es schon bei der vorherigen Abstimmung ge
gangen Ist. Ich habe meinen Ausführungen nichts beizufü
gen - ausser vlellelcht eine Antwort an Herrn Speck, der 
gefordert hat, der Bundesrat solle nach einer solchen Ab
stimmung doch umdenken. Wir haben einfach grundeätzllch 
die Meinung: Es geht nicht an, welchen rechtlichen und ab
stimmungstechnischen Weg man auch immer einschlägt, 
dass lnfrastrukturprojekte von diesem Ausmass gegen den 
Wilten einer betroffenen Region durchgesetzt werden. 
Es Ist richtig, dass Eisenbahnen, Natlonalstrassen, Stark· 
stromleitungen Im Prinzip beschlossen und durchgesetzt 
werden können, ohne dass die betroffenen Regionen etwas 
dazu sagen können. Dennoch Ist es In Wirklichkeit so, dass 
sie Immer zum Zuge kommen. Bel der Neat waren der Kan
ton Tessin und der Kanton Uri einverstanden; bei der «Bahn 
2000»-Slrecke Mattstetten-Rothrlst hat man eine Einigung 
mit der betroffenen Region gefunden. Hier möchten wir 
auch, dass die betroffene Region - das Ist rechtlich gesehen 
der Kanton - damit einverstanden Ist. 
Deswegen schlagen wir Ihnen diese Lösung vor. 

Abs.1-Al.1 J,• .. 7.1yrl~ 
Abstimmung - Vote • 'P • 
(namentlich - nomlnatif: Beilage - Annexe 01.022/2522) 
Für den Antrag der Mehrheit ..•• 85 Stimmen 
F0r den Antrag der Minderheit .... 74 Stimmen 
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Abs. 2-AI. 2 

j. 'b. 1.J,( 
Abstimmung - Vote ,~ 
(namentlich - nomlnatif; Beilage - Annexe 01.022/2523) 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 86 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 72 Stimmen 

Art.44-46 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de 1a commisslon 
AdMrer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.47 
Antrag der Kommission 
Mehlheft 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 2, 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 
Streichen 

Mlndetheltl 
(Leutenegger Hajo, Blgger, Brunner Tonl, Dupraz, Fischer, 
Hegetschweller, Keller, Kunz, Pfister Theophll, Tschuppert. 
Wirz-von Planta) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Mindethe/t II 
(Teuscher, Hämrnerle, Marty Källn, Rechsteiner-Basel, 
Schmid Odllo, Strahm, Stump, Wyss, ZaneW) 
Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates, 
aber zweiten Satz streichen 

Art. 47 
Proposition de fa commlsslon 
MaJon1e 
Al. 1 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 
Al.2, 3 
Adherer au projet du Conseil ftlderal 
Al. 4 
Biffer 

Minorite t 
(Leutenegger Hajo, Blgger, Brunner Tonl, Dupraz, Fischer, 
Hegetschweiler, Keller, Kunz, Pfister Theophll, Tschuppert, 
Wirz-von Planta) 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Mlnorlte II 
(Teuscher, Hämmerle, Marty Kälin, Rechstelner-Basel, 
Schmid Odllo, S!rahm, Stump, Wyss, Zanettl) 
Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal, 
mais bitter la deuxieme phrase 

Leutenegger HaJo (R. ZG): Dieser Artikel regelt den demo
kratischen Vorgang für die Erteilung der Rahmenbewilligung. 
Dazu gehört auch das fakultative Referendum für die Rah
menbewilligung; dies Ist zu begrOssen. 
Der Ständerat hat beschlossen, auch dem Parlament mehr 
Befugnis zuzuweisen und die Verweigerung einer Rahmen
bewilligung nicht einfach dem Bundesrat zu Oberlassen. Da
mit werden die Elngrlffsmöglichkelten stufengerecht symme
trisch ausgestaltet und wahrgenommen. Die Mehrheit Ihrer 
Kommission will aber darauf verzichten. 
Im Namen der Minderheit I beantrage Ich Ihnen, die ausge
wogenere Fassung des Ständerates zu wählen und damit 
dem Parlament zu ermöglichen, seine politische Verantwor-

tung umfassend wahrzunehmen. Diese Verantwortung ha
ben wir auch bei der Entsorgung wahrzunehmen - deshalb 
Jetzt noch eine Bemerkung zur Minderheit II (Teuscher). 
Wir alle wissen, dass die Entsorgungsfrage gelöst werden 
muss; dazu gibt es Ja nicht unbegrenzte Möglichkeiten. Ge
rade hier müssen wir dafür sorgen, dess nicht Jegliche Reali
sierung torpediert werden kann. Der gestrige Entscheid hat 
uns diese Problematik klar aufgezeigt So kommen wir nie 
weiter. 
Deshalb empfehle Ich Ihnen, den Antrag der Minderheit II 
(Teuscher) abzulehnen, damit der Entsorgungsprozess kOnf
tig nicht zusätzlich erschwert wird. 

Teuscher Franziska (G, BE): Herr Leutenegger, es geht 
hier nicht um eine Torpedlerung einer Lösungsfindung, son
dern es geht darum, dass es keine stichhaltigen Gnlnde 
gibt, warum man das fakultative Referendum nicht auch bei 
den geologischen Tlefenlagern vorsehen könnte. 
Ich bitte Sie im Namen der Kommissionsminderheit II, das 
fakultative Referendum auch fQr die geologischen Tlefenla
ger vorzusehen. 
Ein geologisches Tlefenlager Ist keine Frage von kurzer 
Dauer. Der Kanton, in welchem ein geologisches Tlefenlager 
errichtet wird, hat ein Erbe, das er von Generation zu Gene
ration weitergeben muss. Das Tlefenlager, das einmal bei 
ihm eingerichtet wurde, wird er nie mehr los. Zudem mQssen 
die Tlefenlager und die Transporte der Abfälle bewacht wer
den, was weit reichende Folgen fQr das Image des Kantons 
haben kann. 
Von daher ist es nichts als logisch, wenn wir Im Kernenergie
gesetz festhalten, dass auch die Rahmenbewilligung bei 
geologischen Tlefenlagern dem fakultativen Referendum un
tersteht. Die ReferendurnshOrde wäre nicht negativ fQr die 
geologischen Tlefenlager, sondern sie WOrde die Anstren
gungen nur erhöhen, eine möglichst gute Langzeltsicherung 
zu erreichen und die dazu notwendigen geologischen Bedin
gungen umfassend und sorgfältig abzuklären, weil man 
weiss: Man muss diese ReferendurnshOrde nehmen kön
nen. 
Ich bitte Sie Im Namen der Kommissionsminderheit II, bei 
Artikel 47 Absatz 3 dem Bundesrat zu folgen, aber den zwei
ten Satz zu streichen. 

Marty Killln Barbara (S, ZH): Bel Absatz 2 bitten wir Sie, 
dem Antrag der Mehrheit und damit dem Bundesrat zu fol
gen, weil er die Bewilligungsinstanz fOr die Erteilung einer 
Rahmenbewilligung Ist, auf die gemäss Artikel 12 kein 
Rechtsanspruch besteht. 
Der Bundesrat benlckslchtlgt bei seinem Entscheid Ins
besondere, ob der Schutz von Mensch und Umwelt sicher
gestellt werden kann, ob keine anderen von der Bundesge
setzgebung vorgesehenen Gnlnde des Umweltschutzes, 
des Natur• und Heimatschutzes und der Raumplanung ent
gegenstehen, ob ein Konzept fQr die Stilllegung vorßegt, ob 
der Nachweis fOr die Entsorgung der anfallenden radioakti
ven Abfälle erbracht ist, ob die äussere Sicherheit der 
Schweiz nicht benlhrt wird, ob keine völkerrechtlichen Ver
pflichtungen entgegenstehen und ob bei geologischen Tle
fenlagern die Ergebnisse der erdwissenschaftllchen Unter
suchungen die Eignung bestätigen. 
All diese Voraussetzungen haben wir bereits In Artikel 13 
festgelegt. Ich habe sie Im Einzelnen aufgezählt, um zu zei
gen, wie umfassend sie sind. Daneben hat der Bundesrat 
aber auch eine gesellschaftspolitische und eine politische 
Verantwortung. Wenn er zum Schluss kommt, dass eine 
Rahmenbewilligung erteilt werden kann, legt er diesen Ent• 
scheid dem Parlament zur Genehmigung vor, wobei das 
Parlament nur Ja oder Nein sagen kann. 
Die Minderheit I möchte das ändern. Sie möchte das Parla
ment quasi zur Bewilligungslnstanz befördern, und das geht 
nicht. Das ist vor allem angesichts der umfassenden Voraus
setzungen ein Ding der Unmöglichkeit. Die Bundesver
sammlung hat genügend andere Möglichkeiten, einen 
Antrag einzubringen. Es wäre geradezu absurd, wenn der 
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Bundesrat gezwungen wOrde, einen Antrag gegen seinen 
Willen hier Im Parlament einzubringen. 
In Absatz 3, wo es um die Rahmenbewilligung tor die Tlefen
lager geht, bitten wir Sie ebenfalls, dem Antrag der Mehrheit 
und damit dem Bundesrat zu folgen, aber die Streichung des 
zweiten Satzes Im Sinne der Minderheit II vorzunehmen. Der 
Beschluss der Bundesversammlung, die Genehmigung der 
Rahmenbewilligung, untersteht dem fakultativen Referen
dum. Das ist gut so: Damit hat das Volk, wenn es will, we
nigstens am Schluss noch ein Mitspracherecht- wenigstens 
theoreUsch. Denn In der Fassung der Kommissionsmehrheit 
Ist das schlicht eine Mogelpackung. 
Dem Volk soll weisgemacht werden, es habe bei einer ato
maren Anlage wenigstens die Möglichkeit, via Referendum 
zu entscheiden. Das aber nur für Anlagen, die sowieso 
niemand bauen will. ausgerechnet der in naher Zu-
kunft wahrscheinlichste Entscheid, nämlich die Bewilligung 
eines geologischen Tiefenlagers, vom Referendum ausge
schlossen werden soll, ist nur schwer zu erklären. Oder wie 
wollen Sie dem Volk den Unterschied zwischen einer Rah• 
menbewilligung und einer Rahmenbewllllgung klar machen? 
Wie wollen Sie dem Schweizervolk erklären, dass die Nld
waldnerlnnen und die Nidwaldner gestern Ober ein Lager ab
stimmen konnten, aber der Rest der schweizerischen Bevöl· 
kerung nichts zu einem Endlager fOr hochradioaktive Abfälle 
zu sagen haben soll? 
Ober den Bau eines neuen Kernkraftwerkes werden wir In 
absehbarer Zukunft nicht entscheiden, weil einfach niemand 
beabsichtigt, eines zu bauen. Ober eine Wiederaufberei
tungsanlage für abgebrannte Brennelemente werden wir In 
absehbarer Zukunft nicht zu entscheiden haben, weil eben
falls niemand beabsichUgt, eine derart unökonomische und 
unökologische Anlage zu bauen. Ober den Bau eines Endla· 
gers fOr hochradloaktlve Abfälle werden wir In naher Zukunft 
jedoch sehr wohl zu entscheiden haben, wenn die Nagra 
Ihren Auftrag erfüllen und bis Ende Jahr einen Bericht zu 
einem Tiefenlager In Senken Im Zürcher Weinland vorlegen 
will. Es wäre unerträglich, wenn ausgerechnet dazu das Volk 
nichts zu sagen haben sollte. 
Wir bitten Sie deshalb, In einer Frage von so grosser politi
scher und gesellschaftlicher Tragweite nicht verschiedenes 
Recht zu schaffen, sondern der Minderheit II (Teuscher) zu 
folgen. 

Genner Ruth (G, ZH): Die grüne Fraktion unterstützt klar 
den Antrag der Minderheit II (Teuscher). Wir wollen ganz 
eindeutig, dass es ein einfaches, transparentes Verfahren 
gibt, und wir wollen, dass auch im Falle eines Tiefenlagers 
die Möglichkeit eines fakultativen Referendums gegeben Ist. 
Tlefenlager haben weit reichende Konsequenzen für den 
Standort und dessen Bevölkerung. Der Abfall kann nicht ein
fach vergraben und vergessen werden. Die grüne Fraktion 
wendet sich deshalb In aller Deutlichkeit gegen den Antrag 
der Minderheit 1 (Leutenegger Hajo). 
Die vom Ständerat eingebrachte Lösung, welche ein rechts
unübliches Verfahren vorsieht, können wir nicht unterstüt
zen. Es Ist uns auch unklar, warum die Kommissionsmehr
heit das Bewilligungsverfahren zu einem Tiefenlager dem 
demokratischen Prozess entziehen will, macht es doch 
Oberhaupt keinen Sinn, dass das Verfahren für ein Tlefenla
ger anders ausgelegt wird. Es wäre aus unserer Sicht eine 
Rechtsungleichheit, wenn ein geologisches Tlefenlager ver
glichen mit anderen atomaren Anlagen anders behandelt 
werden sollte. Es Ist für uns deshalb nur normal und rech
tens, dass der Beschluss der Bundesversammlung Ober ein 
Tiefenlager auch dem fakultativen Referendum unterstehen 
soll. 
Ich möchte mich noch an meinen Kollegen Keller wenden. 
Wer ruft denn da Immer nach Demokratie und demokrati
schen Rechten? Wenn die SVP mit dem demokratischen 
Entscheid des Kantons Nidwaiden von gestern nichts anzu
fangen weiss, dann sind genau die von der SVP wohl demo
kratiemüde geworden, wenn sie genau in einem Punkt, der 
für die Bürgerinnen und Bürger entscheidend ist, nicht mehr 
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Demokratie gewähren wollen. Das ist genau der Punkt, an 
dem wir heute stehen. Die BOrgerlnnen und Bürger wollen 
nämllch Ober ihre nähere Umwelt, Ober Ihren Lebens- und 
Freizeltraum zwingend befinden. Nldwalden hat das gestern 
Sonntag für den Wellenberg, für seinen Schutz und den 
Schutz der ureigensten Umgebung und deren Wasserquel
len getan; sie haben sich für diesen Schutz ausgesprochen. 
Ich kann Ihnen versichern, Kollege Keller, dass Ich froh bin 
Ober diesen Entscheid. 
Im Übrigen gehen wir GrOnen nicht mit Ihnen einig, dass die 
Atomenergie für die Zukunft die Stromquelle unserer Wahl 
sein soll, ganz Im Gegenteil: Wir wollen den Ausstieg aus 
dieser nicht nachhaltigen, gefährlichen Technologie, auch 
aus ökonomischen Gründen. 
Bürgerinnen und Bürger wollen die Mitsprache bei Tiefenla
gern. Gerade habe ich Briefe und Karten aus dem Norden 
des Kantons Zürich bekommen. Von dort haben besorgte 
BOrgerlnnen und BOrger geschrieben, dass sie erwarten, 
dass wir Mitsprache gewähren und uns deshalb für den An· 
trag der Minderheit II (Teuscher) aussprechen. 

Speck Christian (V, AG): Die SVP-Fraktion empfiehlt Ihnen, 
der Minderheit 1 (Leutenegger Hajo) und dem Ständerat zu 
folgen, und zwar in Artikel 47 Absätze 2, 3 und 4. 
Ich habe unter Artikel 43 grundsätzliche Ausführungen zur 
Problematik gemacht. Ich glaube einfach, noch darauf hin
weisen zu müssen, dass mit diesem Artikel und dieser For
mulierung - auch des Ständerates - eigentilch der Weg 
gefunden wird, um eine möglichst starke Mitwirkung zu er
reichen und dennoch zu praktikablen Lösungen zu kommen. 
Mit der Verpflichtung des Bundesrates, nicht nur die Ertei
lung, sondern auch eine Ablehnung der Rahmenbewilligung 
dem Parlament vorzulegen, hat dieses Gelegenheit, beim 
politischen Ermessen mitzuwirken. Mit der Möglichkeit, ge
gen die Rahmenbewilligung das fakultative Referendum zu 
ergreifen, Ist ein weiteres demokratisches Recht verankert. 
Ich bitte Sie, der Formullerung des Ständerates zuzustim
men und so in Artikel 47 Absätze 2, 3 und 4 dem Ständerat 
und der Minderheit 1 (Leutenegger Hajo) zu folgen. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Die Rahmen
bewilligung ist vom Bundesrat zu erteilen und dem Parla
ment zur Genehmigung zu unterbreiten. Dessen Beschluss 
unterliegt Oberdies dem fakultativen Referendum. So weit 
sind wir uns alle einig. 
Nachdem man die Rahmenbewilligung nicht als reine Poll
zelbewlillgung ausgestalten und dem Bundesrat einen ge
wissen politischen Ermessensspielraum bei deren Erteilung 
oder Verweigerung einräumen wollte, kam der Ständerat 
zum Schluss, als Gegenstück dazu müsse konsequenter
weise auch ein ablehnender Entscheid des Bundesrates 
dem Parlament vorgelegt werden. Wenn dann das Parla
ment bei einer Ablehnung durch den Bundesrat zu einer an
deren Beurteilung käme, mOsste der Entscheid kassiert und 
zur Neubeurteilung Im Sinne der Erwägungen an den Bun
desrat zurückgewiesen werden. 
Während die Minderheit 1 (Leutenegger Hajo) dieser Argu
mentation folgte, erachtete die Mehrheit ein solches Vorge
hen als nicht praktikabel und folgte dem Bundesrat 
Zwei weitere Anträge, die auch Rahmenbewilligungen für 
geologische Tiefenlager dem fakultativen Referendum unter
stellen wollten, wurden abgelehnt. Dieses Anliegen Hegt In 
Form des Antrages der Minderheit II (Teuscher) vor. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat Ich ersuche Sie, in allen 
Absätzen dem Bundesrat zu folgen. 
Erste Frage Ist, ob der Bundesversammlung nicht nur ein 
positiver, sondern auch ein negativer Entscheid des Bundes
rates zu einem Gesuch um Rahmenbewilligung unterbreitet 
werden soll. Wir sind der Auffassung, dass der Entscheid 
des Bundesrates nicht einfach ein politischer Entscheid Ist, 
sondern dass ein solches Gesuch nach Juristischen Kriterien 
geprüft wird, allenfalls Bedingungen gestellt werden, die 
dann In die Konzession elnfliessen. Wenn das Parlament da• 
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mit grundsätzlich nicht einverstanden ist, kann es wie In el· 
ner Volksabstimmung die Notbremse ziehen, kann es Nein 
sagen. Kommt aber der Bundesrat zum Schluss, dass er aus 
verschiedenen GrQnden diese Bewilligung nicht erteilen will, 
mOsste ja das Parlament im Detail sagen, wie es sich eine 
solche Bewilligung vorstellt, welche Bedingungen gestellt 
werden müssten. Es würde selbst zur Konzessionsinstanz 
und m0sste die Angelegenheit bis Ins Detail regeln. 
Das ist eine Frage, die zwar früher, 1978, schon diskutiert 
worden ist. Es Ist aber aus generellen, aus staatspolitischen 
Gründen eine Verwischung zwischen einer Exekutivaufgabe 
und einer Parlamentsaufgabe. Wenn, Im negativen Fall, das 
Parlament aktiv werden und eine Bewilligung formulieren 
will, hat das mit den Aufgaben des Gesetzgabers - und das 
ist Ja das Parlament - nichts zu tun. 
Zur zweiten Frage: Sie haben das Zustlmmungserfordernls 
fQr die Kantone vorher nicht gestrfchen. Deswegen sollte un
seres Erachtens der zweite Satz stehen bleiben. Das macht 
in diesem Fall einen Sinn. Also: Beide Minderheitsanträge 
bitte ablehnen. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A tltre pre/iminaire 
F0r den Antrag der Mehrheit .... 88 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 67 Stimmen 

Definitiv - Defin/tivement 
Für den Antrag der Minderheit 1 •••• 90 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit ..•. 70 Stimmen 

Arl48 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1, 2, 5 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3,4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit I 
(Stelner, Bigger, Brunner Ton!, Fischer, Hegetschweller, 
Keller, Kunz, Leutenegger HaJo, Maurer, Speck, Wirz-von 
Planta) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit II 
(Stump, Decurtlns, Hämmerle, Leutenegger Oberholzer, 
Marty Kälin, Rechstelner-Basel, Schmid Odilo, Teuscher, 
Wyss) 
Abs.3 
Bewilligungen für den Bau von Kernanlagen erfordern die 
Zustimmung der Standortkantone. 

Art.48 
Proposition de la commlsslon 
Majorite 
Al. 1, 2, 5 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al.3,4 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Mlnorite I 
(Stelner, Blgger, Brunner Toni, FISCher, Hegetschweller, 
Keller, Kunz, Leutenegger Hajo, Maurer, Speck, Wirz-von 
Planta) 
AdMrer a la declslon du Consell des Etats 

Minorite II 
(Stump, Decurtins, Hämmerle, Leutenegger Oberholzer, 
Marty Källn, Rechstelner-Basel, Schmid Odilo, Teuscher, 
Wyss) 
Al.3 
Les autorlsatlons de construire une Installation nuclaalre 
dolvent &tre soumises a l'approbatlon des cantons d'accuell. 

Stelner Rudolf (R, SO): Ich bin mir bewusst, dass Ich Sie 
strapaziere, aber die Sache Ist mir zu wichtig, als dess ich 
nachlassen würde. 
Wir hatten dasselbe Problem bezüglich der Zustimmung der 
Kantone bereits bei Artikel 38 Absatz 2 Buchstabe b und bei 
Artikel 43 Absatz 1. Erlauben Sie mir noch einen anderen 
Hinweis als den, den Ich bis Jetzt gegeben habe. Ich 
erinnere Sie daran: Im Jahre 1999 haben Sie hier drin dem 
Koordinationsgesetz zugestimmt, und zwar einem Koordina
tionsgesetz nicht als Zustlmmungsmodell, sondern einem 
Koordinationsgesetz als Anhörungsmodell - also ganz klar 
einem Koordinationsgesetz mit einer Konzentration beim 
Bund, wobei die Kantone angehört werden, aber keine Be
willigungen oder Zustimmungen mehr zu erteilen haben. 
Das Atomgesetz wurde damals Im Hlnbllck auf diese Revi
sion des Kemenerglegesetzes mit Absicht nicht gelindert. 
nicht angepasst, weil die Problematik eben hier Im Rahmen 
der Revision besprochen werden muss. Es Ist also Jetzt der 
Zeitpunkt, die Regeln, die wir für andere lntrastrukturanla
gen geschaffen haben - Im Rahmen dieses Koordinations
gesetzes Regeln für Anlagen von nationaler Bedeutung -, 
auch im Bereich der Kernenergie umzusetzen. 
Im Obrigen verweise Ich auf die Formulierung des Stände
rates. Bezüglich des Absatzes 3 hat der Ständerat dieses 
Prinzip auch teilweise aufgehoben, indem er die Kantone 
zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde ermächtigt, soweit der 
Bund kantonale Bewilligungen und Konzessionen ohne de
ren Zustimmung erteilt. Bereits dies Ist eine AufWelchung 
des klaren Prinzips des von uns 1999 beschlossenen Koor
dinationsgesetzes. 
Wählen Sie also auch für die Kernenergleanlagen das Ver
fahren, das gemäss unseren frQheren Beschlüssen zur Kon
zentration der Bewilligungen auch f0r Bahnen, Rughlifen 
usw. gilt. Die Kantone sind damit nicht von der Mitsprache 
ausgeschlossen, sondern sie werden angefragt, sie können 
sich Aussern. Der Bund Ist gehalten, die Einwendungen 
nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Ich verweise nochmals 
auf den Antrag der Minderheit 1, die den Beschluss des 
Ständerates zu Absatz 3 von Artikel 48 übernimmt Damit 
erhalten die Kantone die Möglichkeit - als Ergänzung zum 
Koordinationsgesetz -, Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu 
erheben, wenn der Bund Ihre Zustimmung nicht erhält. Die
ses System des Ständerates entspricht also durchaus dem 
Koordinationsgesetz; es enthält die erwähnte Ergänzung zu
gunsten der Kantone. 
Ich bitte Sie: Halten Sie sich an Ihre Beschlüsse, die Sie 
1999 gefasst haben. Verunmöglichen Sie nicht bei einer In• 
frastrukturanlege von nationaler Bedeutung, wie es Kernen
ergleanlagen letztlich eben sind, die Realisierung, die Sie 
bei anderen Anlagen von Bundesinteresse Ober das Koordi
nationsgesetz gewährleisten. Es gibt keinen Hinweis und 
keine vernünftige Begründung, warum man hier von den Re
geln abweichen soll, die fOr andere massgebllche lntrastruk
turanlagen von Bundesbedeutung gelten. Ich danke Ihnen, 
wenn Sie mir hier für einmal helfen. 

stump Doris (S, AG): Die Minderheit II beantragt in Artikel 48 
Absatz 3, dass die Bewllllgungen für den Bau von Kernanla
gen die Zustimmung der Standortkantone verlangen. So
wohl die Fassung des Bundesrates wie die ständerätllche 
Version dieses Absatzes vermögen Im Zusammenhang mit 
Atomkraftwerken In keiner Welse zu befriedigen. Der Bun
desrat öffnet mit seiner Version der absoluten WIiikür T0r 
und Tor, sagt er doch, das kantonale Recht sei zu berOck
slchtlgen, soweit das Projekt nicht unverhältnlsmässlg einge
schränkt werde. Wir alle wissen, dass die Beurteilung, ob 
eine Einschränkung unverhältnismässlg sei oder nicht, sehr 
subjektiv Ist und Je nach Interessenlage anders beurteilt 
wird. Der Ständerat räumt den Kantonen das Recht zu einer 
Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein, falls eine Baubewilll• 
gung ohne ZUstlmmung des Kantons erteilt wird. 
Nachdem wir bereits In den Artikeln 38 und 43 die aktive ZU.. 
stimmung der Kantone verlangen, Ist es meines Erachtens 
nichts als logisch, wenn wir bei der Baubewilligung fOr Kern-
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anlagen die Zustimmung der Kantone ebenso voraussetzen. 
Es würde von der Bevölkerung nicht verstanden, wenn die 
Kantone gerade bei der Baubewilligung nichts zu sagen hät
ten. 
Ich bitte Sie, der Minderheit II zuzustimmen und die demo
kratischen Rechte der Kantone sicherzustellen. 

Marty Killn Barbara (S, ZH): Das Wesentliche zu Artikel 48 
Absatz 3 haben wir bereits bei Artikel 13 dargelegt. Es geht 
nochmals um die Zustimmung der Kantone, konkret um die 
Zustimmung des Standortkantons zur Baubewllllgung. Die 
Fassung des Ständerates, welche die Minderheit I unter
stützt, Ist reichlich unklar und wird dazu fOhren, dass sich ein 
Heer von Juristen mit der Frage beschäftigt, was denn nun 
gelte. Auch wenn Ich besagtem Juristenheer selbstverständ
lich Arbeit und Einkommen gönne, denke ich doch dass wir 
nicht bereits bei der Formulierung eines Gesetz~s so viel 
Gummi einbauen sollten. 
Sc~auen Sie sich die Formulierung des Ständerates an: 
„D,e Bundesbehörde erteilt mit Ihrer Bewilligung auch die 
kantonalen Bewilligungen und Konzessionen samt Plänen In 
der R~el mit Zustimmung der kantonalen Behörde. Wird die 
Bewilligung ohne Zustimmung erteilt, so ist auch der Kanton 
zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde ermächtigt. Das kento
nale Recht ist zu berücksichtigen, soweit es das Projekt 
nicht unverhältnismässlg einschränkt.» Was heisst das nun? 
Was bedeutet «in der Rage!»? Ist nun kantonales Recht zu 
berücksichtigen oder nicht? Was heisst «unverhältnlsmäs
slg »? Braucht es die Zustimmung des Standortkantons oder 
braucht es sie nicht? Hat d!r Standortkanton Nein g~gt. 
erteilt dann der Bundesrat die Baubewilllgung trotzdem ob
wohl kantonales Recht inklusive der kantonalen Richtpläne 
zu berücksichtigen Ist, sofern es das Projekt nicht übermäs-
slg beeinträchtigt? 
Noch komplizierter wird es mit Absatz 4, dem so genannten 
Bergregel, der fOr Sondlerstollen wiederum die Zustimmung 
der Standortkantone erfordert, weil es sich um die Nutzung 
des Untergrundes handelt - als ob der Untergrund nicht 
~uch genutzt würde, wenn ein geologisches Tiefenlager er
richtet werden soll. Für diesen Fall ist dann allerdings das 
Referendum gemäss dem Willen der Mehrheit und gemäss 
Ihrem Beschluss zu Artikel 47 Absatz 4 ausgeschlossen. Die 
Minderheit l will mit dem Ständerat auch Absatz 4 streichen. 
Die Minderheit II beantragt Ihnen anstelle dieses Juristenfut
ters eine knappe, klare Formulierung für Absatz 3: "Bewilli
gungen für den Bau von Kernanlagen erfordern die 
Zustimmung der Standortkantone ... Wie diese Zustimmung 
erfolgt - ob das ein Entscheid der Kantonsreglerung oder 
e!n Volksentscheid ist -, kann im KEG offen gelassen und In 
die Kompetenz der Kantone delegiert werden. Auf jeden Fall 
handelt es sich hier um einen entscheidenden Schritt In der 
Wahrung der Volksrechte. 
Ich habe Ihnen die Haltung des Präsidenten der SVP bereits 
in der Sommersession zitiert. Vielleicht haben Sie das in der 
Zwischenzeit vergessen. Ich möchte Ihnen deshalb die 
Worte von Herrn Uell Maurer In Erinnerung rufen und lese 
Ihnen aus dem entsprechenden Artikel im Informationsbulle
tin des Forum Vera, Nummer 01/2001, vor: «Die Souveräni
tät des Volkes darf nicht beschnitten werden, Zwischen
oder En~lager dürfen nur dort gebaut werden, wo die Bevöl
kerung dies in einem demokratischen Prozess gutgeheissen 
hat.» Das entspricht genau der Haltung der Minderheit II. 
Wir bitten Sie deshalb, bei Absatz 3 der Minderheit II 
(Stump) und bei Absatz 4 der Mehrheit der Kommission zu 
folgen. 

Keller Robert (V, ZH): Wir sind hier beim Verfahren Ober 
den Bau und anschilessend die Betriebsbewilligung. Nach 
u~serer Auffassung hat der Ständerat richtig entschieden. 
Sie merken es jetzt - und wir haben es Intensiv in der Kom
mission gemerkt -. dass laufend Stolpersteine eingebaut 
werden sollen. Es darf nicht sein, dass wir zwanzig Jahre fOr 
eine Bewilligung brauchen und dies das grösste allergrösste 
Hindernis ist. Wenn die Bewilligung vorliegt, dann bauen wir, 
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und dann wird nur noch ein paar Jahre lang produziert. 
Denn auch die Technik ändert sich. 
F!'8'-I Genner hat ll)lr ~icht richtig zugehört. Ich habe gesagt, 
die Ke':"3nergle sei mitte - für zwanzig, dreissig Jahre -
eine wichtige Energiequ h habe nicht gesagt: auf alle 
Zeiten. Die Vertreter der Kantone, also unsere Ständeräte, 
haben für unser Land richtig entschieden und die Bundes
lösung gewählt. Ich bitte Sie, dies auch zu tun, denn die 
Kantone - Sie haben es von Herrn Bundesrat Leuenberger 
gehört - werden mit Sicherheit zu Ihrer Zufriedenheit ange
hört. 
Ich bitte Sie, der Minderheit 1 (Stetner) zu folgen und den An
trag der Minderheit II (Stump) abzulehnen. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Der Ständerat, 
der Im vorliegenden Kontext auf die kantonalen Kompeten
zen hinsichtlich Bergregal und Gewässerhohelt verzichtet 
hatte, beschloss gewlssermassen als Ausgleich dazu, den 
Kantonen das Recht zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
gegen die Entscheide der Bundesbehörde einzuräumen. 
Nachdem die Mehrheit offenbar auf diesem Gebiet von den 
kantonalen Kompetenzen nicht abrücken will, braucht es die
ses Beschwerderecht nicht 
Der Antrag der Minderheit II will demgegenüber noch einen 
Schritt weiter gehen als der Bundesrat und die Zustimmung 
des Kantons generell zu Bewilligungen für den Bau von 
Kemaniagen verankern, also nicht nur für die Gewährung 
der Nutzung des Untergrundes oder der Gewässemutzung, 
sondern ganz generell. 
Die Mehrheit der Kommission konnte dieser Ausdehnung 
der kantonalen Mitbestimmungsrechte nicht folgen und be
antragt Ablehnung der Minderheit II (Stump). 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Die Lösung, die der Stän
derat gewä~lt hat, Ist aus unserer Optik problematisch, weil 
zunächst die Formulierung unklar ist: «Die Bundesbehörde 
erteilt mit ihrer Bewilligung auch die kantonalen Bewilllgun
gen .... " Das WOrde zu einem gespaltenen Rechtsweg füh
ren. Im Ständerat wurde zwar ausdrücklich gesagt, man 
wolle einen gespaltenen Rechtswag vermelden aber durch 
diese Formulierung würde ein solcher eben doch wieder ein
geführt. Ebenso Ist In dieser Bestimmung die Klausel «In der 
Regel» enthalten. Wenn es um ein Rechtsverfahren geht, ist 
diese Klausel sehr problematisch: In weichem Fall m0sste 
eine solche Zustimmung eingeholt werden und In welchem 
nicht? 
Die Stllnderatsfassung würde also zu einer Komplizierung 
des Beschwerdeverfahrens führen. Einerseits hätte der 
Standortkanton - falls er der Bewilligung nicht zugestimmt 
hat - die Möglichkeit zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde an 
das Bundesgericht; andererseits könnten andere Berech
tigte eine Beschwerde nicht direkt an das Bundesgericht 
sondern an die Rekurskommlsslon des UVEK machen. D~ 
heisst, dass die Beschwerdeverfahren nicht mehr gebündelt 
wären, und das könnte dann zu widersprüchlichen Urteilen 
führen, wenn der Entscheid der Rekurskommission durch 
die anderen Berechtigten nicht nach Lausanne wettergezo
gen WOrde. Kommt dazu, dass die Beschwerdegründe, die 
der Kanton vorbringen kann, beschränkt sind: Der Kanton 
kann nämlich nur die Verletzung von Bundesrecht geltend 
machen. 
Aus all diesen Gründen ersuchen wir Sie, In beiden Fällen 
bei der Bundesratslösung zu bleiben. • 

J/.Jw... /, ,,,.., r 
J.1/p-132. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A tttre prallminalre 
(nmnenttich - nominatif: Beilage Annexe 01.022/2664) 
Für den Antrag der Minderheit 1 ••.• 86 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II ...• 73 Stimmen 

Definitiv- Deflnitlvement .2J..3 
(nmnentUch - nomlnatlf: Beilage - Annexe 01.022/2665} 
Für den Antrag der Mehrheit ..•. 86 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 ..•. 72 Stimmen 
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Art. 49-51 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de fa commlssion 
Adherer A la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 52 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Genner 
Abs.2 
.... während 30 Tagen öffentlich aufzulegen. Bel umfangrei
chen Dossiers kann die Frist auf maximal drei Monate aus
gedehnt werden. 

Art. 52 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Genner 
A/.2 
.... et mise A l'enquite pendant 30 jours. Pour les dossiers 
volumlneux, le delal peut ätre prolonge de trols mols au 
maxlmum. 

Genner Ruth (G, ZH): Wir sind Im Abschnitt «Baubewllli
gung fOr Kernanlagen und Bewllllgung fOr erdwissenschaftll
che Untersuchungen». In Artikel 52 möchte ich Ihnen eine 
Ergänzung zu Absatz 2 beantragen. Der Bundesrat will Bau
gesuche in den betroffenen Kantonen und Gemeinden nur 
30 Tage öffentlich auflegen. In Ergänzung dazu möchte Ich 
ausdrücklich fOr umfangreiche Dossiers die Möglichkeit einer 
Fristverlängerung der öffentlichen Auflage auf maximal drei 
Monate festgehalten haben. Warum das? 
Grössere Anlagen sind im besonderen Interesse der betrof
fenen Gemeinden und Kantone. Alle, die den Abstimmungs
kampf am Wellenberg verfolgt haben, mussten feststellen, 
dass die betroffene Bevölkerung aktiv und rege am Mei
nungsbildungsprozess zum Projekt der erdwlssenschaftli
chen Untersuchungen teilgenommen hat. Das klare Ergeb
nis im Kanton Nidwalden, wo sich immerhin 57,5 Prozent der 
Stimmenden gegen das Projekt Wellenberg ausgesprochen 
haben, muss uns heute ein Zeichen sein. 
Diese demokratische Entscheidung Im Bereich der Kern
energie, der Abfallentsorgung von Atomanlagen zeigt, dass 
die Betroffenen bei tief einschneidenden Eingriffen wie der 
Erstellung von Deponien oder Anlagen ihre Mitsprache 
wahrnehmen wollen und wahrnehmen können. Ein Einbe
zug einer breiten Bevölkerung setzt jedoch Informationen 
und damit ausreichende Zeitfenster voraus, sodass ein Pro
jekt von möglichst vielen Anwohnerinnen und Anwohnern 
bei der öffentlichen Auflage eingesehen werden kann. 
Die vorgeschlagene Gesetzesergänzung habe Ich als Kann
Formel formuliert. Sie soll wirklich nur dann zur Anwendung 
gelangen, wenn es sich um grosse Projekte, also um um
fangreiche Dossiers handelt. 
Ich möchte Sie im Sinne der demokratischen Entscheidung 
bitten, die Frist fQr die Auflage möglichst zu verlängern, näm
lich auf drei Monate. 

La pr6aldente (Maury Pasquier Llllane, presldente): Le 
groupe de l'Unlon democratlque du centre communique qu'II 
soUtlent la proposltlon Genner. 

Marty Kllln Barbara (S, ZH): Eine wesentliche Vorausset
zung fOr die Akzeptanz eines Vorhabens liegt darin, dass die 
Öffentlichkeit sich damit auseinander setzen kann. Darauf 
weist unter anderem auch der Bericht der Expertengruppe 
Entsorgungskonzepte fOr radioaktive Abfälle (Ekra) hin. 
Dazu gehört auch die Möglichkeit, zu einem Projekt Stellung 
nehmen zu können. Wir haben diesen Antrag In der Kom-

mlssion diskutiert und eigentlich auch von der Verwaltung 
keine überzeugende Antwort darauf erhalten, wieso unter
schiedliche Auflagefristen fOr Private und Organisationen 
und für die Kantone gelten sollen. Es wurde lediglich darauf 
hingewiesen, dass es tatsächllch schwierig sei, Innert dreis
slg Tagen zu einer so komplexen Materie eine fundierte Stel
lungnahme abzugeben. Bisher wurde das flexibel gehand
habt, Indem das Bundesamt für Energie Fristen zwischen ei
nem und drei Monaten ansetzte, je nach Art des Verfahrens 
und des Projekts. Demgegenüber stellt die Im Gesetz fest
gelegte starre Frist von dreisslg Tagen eine klare Ver
schlechterung der Volksrechte dar. Elgentllch hätten wir eine 
generelle Frist von drei Monaten vorgezogen, die fallweise, 
bei untergeordneten Vorhaben, auf drelsslg Tage verkOrzt 
werden könnte • 
Der Antrag Genner Ist demgegenOber eine sehr moderate 
Änderung zur Stärkung der Volksrechte. Bel grossen Vorha
ben kann die Auflage und Elnsprachefrlst auch fOr Parteien 
und Private auf drei Monate verlängert werden. Die Verwal
tung begründet die unterschiedliche Auflagefrist fOr Kantone 
und Öffentlichkeit damit, dass die Einsprachen primär Ober 
die Kantone gehen sollten. Das Ist eine höchst eigenartige, 
um nicht zu sagen befremdliche Interpretation eines Volks
rechtes. Man wird den Verdacht nicht ganz los, dass man 
am liebsten gar keine Einsprachen von Privaten möchte . 
Dennoch wird die Frist von drelssig Tagen nicht zu einer Re
duktion der Zahl der Einsprachen führen, sondern sie wird 
eine Verminderung der Qualität zur Folge haben. Sie wird 
dazu führen, dass nicht weniger Einsprachen erfolgen, son
dern dass weniger fundierte und begrOndete Einsprachen 
eingereicht werden. Die Einsprachen von Privaten wie von 
Organisationen - und dazu gehören z. B. auch die politi
schen Parteien - und den Kantonen haben alle den gleichen 
Adressaten. Es handelt sich um ein konzentriertes und koor
diniertes Verfahren. Es Ist auch aus diesem Grunde nur un
verständlich, warum die Kantone, die Im Vergleich zu den 
politischen Parteien eher Ober qualllizterte und fachlich ver
sierte Verwaltungsabteilungen verfügen, eine dreimal so 
lange Einsprachefrist haben tor ein Vorhaben, das Innert 
dreisslg Tagen schlicht nicht seriös zu beurteilen Ist. 
Hier die Beschleunigung der Bewilligung In einem Vorhaben 
geltend zu machen, das sich Ober Jahre oder Jahrzehnte 
hinzieht, Ist geradezu absurd. Da kommt es denn auf zwei 
Monate nicht an, besonders weil die Kantone Ja auch nicht 
schneller arbeiten und deren Einsprachen auch erst nach 
drei Monaten vorliegen. Umgekehrt kann dafür die lange 
Verfahrensdauer - dass man ja bereits genug Zeit gehabt 
habe, sich mit einer Bewilligung auseinander zu setzen -
nicht geltend gemacht werden, weil die Details erst In der 
Projektauflage bekannt werden. 
Wir bitten Sie deshalb, mit Ihrer Zustimmung zum Antrag 
Genner eine unverständliche Unglelchbehandlung zu besei
tigen und die demokratischen Rechte zu stärken. 

Teuscher Franziska (G, BE): Frau Marty Källn hat sehr aus
fOhrlich argumentiert, sodass Ich mein Votum hier sehr kurz 
halten kann. Auch Ich bitte Sie, Im Namen der grünen Frak
tion, dem Einzelantrag Genner zuzustimmen. Wir haben die 
Frage der Auflagefristen In der Kommission diskutiert und 
kamen eigentlich zu einem unbefriedigenden Resultat: dass 
wir den Vorschlag des Bundesrates nämllch nicht geändert 
haben. Selbst die Verwaltung sagte aber, in der heutigen 
Praxis worden differenzierte Fristen gemacht; bei komplizier
ten Projekten WOrde diese Frist auf drei Monate ausgedehnt. 
FOr die grüne Fraktion mQssen In einer gesellschaftspolltlsch 
heiss umstrittenen Frage glelch lange Spiesse fOr alle Betei
ligten geiten. Auch Aussenstehende mOssen komplizierte 
Gesuche während drei Monaten beurtellen können. Wenn 
wir die Frist herabsetzen und bei 30 Tagen lassen, wird es 
nicht weniger Beschwerden geben, sondern es gibt einfach 
schlechter begründete, die das Verfahren dann noch verlän
gern. 
Die grüne Fraktion Ist überzeugt: Mit dieser Regelung, die 
Frist fOr komplexe Projekte auf drei Monate auszudehnen, 
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würden wir gegenüber der Bevölkerung sehr viel Goodwill 
schaffen und ein Zeichen setzen, dass man es mit der vlel 
gepriesenen Mitsprache der Bevölkerung auch ernst meint 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Frau Genner hat 
hier einen Antrag Teuscher aus der Kommission wieder auf
genommen. Die Kommission hat den Antrag abgelehnt; eine 
Minderheit wurde nicht aufrechterhalten. Ich kann deshalb 
nur kurz die Überlegungen der Kommission bekannt geben: 
Man war damals der Auffassung, man wolle die speditive 
Abwicklung des Verfahrens nicht verhindern. Eine Verlänge
rung sei auch deshalb nicht nötig, weil die ganze Problema
tik nicht erst bei der öffentlichen Auflage bekannt werde. 
Schliessllch wurde das Verfahren im Übrigen dem Koordina
tionsgesetz angeglichen, wo auch bei anderen grossen In• 
frastrukturprojekten die gleiche Frist für die öffentlichen 
Auflagen gilt. 
Wenn Sie der Kommission folgen, d. h. dem damaligen Ent
scheid hinsichtlich Antrag Teuscher, dann lehnen Sie hier 
auch den Antrag Genner ab. 

Teuscher Franziska (G, BE): Ich möchte einfach etwas be
richtigen. Die Kommission hat Ober diesen Antrag nicht ab
gestimmt. Ich habe in der Kommission einen ROckkommens
antrag gestellt, aber die Kommission hat Ihn abgelehnt. Ich 
beantragte in der Kommission. dass die Frist für alle Gesu
che auf drei Monate ausgedehnt werde, und das hat die 
Kommission abgelehnt. Aber die Kommission konnte nicht 
zur Frage Stellung nehmen, ob man bei komplexen Projek
ten die Frist auf drei Monate ausdehnen will. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Nicht wahr, bei der Rah
menbewilligung ist eigentlich klar, dass die Einsprache auch 
eine politische Komponente hat, eine politische Komponente 
insofern, ob man jetzt generell für ein Kernkraftwerk ist oder 
nicht. Hier geht es aber um die Baubewilligung, und da fand 
ich jetzt einfach die vorhin geäusserte Argumentation sehr 
interessant. Man hat Immer wieder von Volksrechten gespro
chen. In Wirkllchkeit geht es darum, dass ein Gesetz vor
sieht, dass Betroffene nach klaren rechtlichen Grundsätzen 
eine Einsprache machen können. Die Tatsache, dass das 
heute dazu verkommen ist, dass man von einem Volksrecht 
spricht, wo man politisch argumentiert und politisch sich ge
gen eine solche Baubewilligung wehrt, ist zumindest sehr In• 
teressant zu beobachten. Ich könnte mir vorstellen, dass 
vielleicht ein Politologe hier einmal ein Dlssertatlonsthema 
finden könnte, wie man von einem rechtsstaatlichen hin zu 
einem politischen Prozess gekommen ist. Aber das habe ich 
alles nur in Klammern gesagt. 
Für den Antrag Genner habe ich Verständnis. Ich kann das 
gut nachvollziehen, dass man eine etwas längere Frist 
braucht. Es hat auch Gutachten dabei, und diese sind dann 
noch in Englisch abgefasst, und bis das dann wieder über
setzt und verstanden ist, braucht es zum Tell einfach etwas 
mehr Zeit. Ich könnte den Rat gut verstehen, wenn er Frau 
Genner Recht gibt. 

Abs. 1, 3-AI. 1, 3 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 71 Stimmen 
Für den Antrag Genner .... 70 Stimmen 

Art.53-68 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 
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Art. 69 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 2 
Diese sind in fachlicher Hinsicht nicht weisungsgabunden 
und formell von den Bewilligungsbehörden zu trennen. 

Art. 69 
Proposition de 1a commlsslon 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al.2 
Nui ne peut donner d'instructlons techniques aux autorites 
de survelllance qul sont formellement dlstlnctes des autorl• 
tes competentes en matlere d'autortsatlon. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Aufgrund der An
regungen der Ekra Ist die Kommission zum Schluss gekom
men, die Trennung der Aufsichts• von den Bawlillgungsbe
hörden sei auch in tormeller Hinsicht vorzuschreiben. DamH 
ist vor allem auch eine personelle Trennung gewährleistet. 

Angenommen - Adopte 

Art. 70 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de 1a comm/ssion 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 71 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-5 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.6 
Die Aufsichtsbehörden führen eine Buchhaltung Ober Kern
materialien und radioaktive Abfälle In schweizerischen Kern
anlagen. Die Buchhaltung umfasst auch Kernmaterialien 
und radioaktive Abfälle Im Ausland, sowett sie sich Im Besitz 
schweizerischer Bewilllgungsinhaber befinden. Sie gibt Aus
kunft Ober Ort und Zweck ihrer Verwendung, Bearbeitung 
und Lagerung. 

Art. 71 
Proposition de 1a commlsslon 
Al. 1-5 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 
Al. 6 
Les autorltes de survelllance tlennent une comptablllte des 
matleres nucleaires et des dechets radloactHs presents dans 
les Installations nucieaires suisses. La comptabllite lndut 
egalement les matieres nucleaires et les dechets radloactlfs 
qui se trouvent a l'etranger, pour autant qu'lls soient en la 
possession d'un detenteur d'autortsatlon suisse. La compta• 
bilite renselgne de manlere complete sur leur utlllsatlon, leur 
traltement et leur lleu de stockage. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Die Kommis
sion hat sich darauf geeinigt, statt in den Artikeln 9 oder 11 
bei Absatz 6 von Artikel 71 eine von der Verwaltung re
digierte Bestimmung Ober die lnventarislerung und Buch
führung über Kemmaterlallen und radioaktive Abfälle einzu
fügen, nicht zuletzt deshalb, um die Proliferation zu unter
binden. 

Angenommen -Adopte 

Art. 72-75 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Proposition de Ja commlssfon 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art 76 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Teuscher, Baumann Stephanle, Fetz, Marty Källn, Rechstei
ner-Basel, Sommaruga, Stump, Wyss) 
Abs.2 
Der Entsorgungsfonds stellt die Finanzierung der Entsor
gung der radioaktiven Betriebsabfälle und abgebrannten 
Brennelemente während des Betriebes und nach Ausserb&
triebnahrne der Kernanlagen (Entsorgungskosten) sicher. 

Art 76 
Proposition de Ja commfsslon 
Ma]orite 
Adherer a 1a declsion du Conseil des Etats 

Minortte 
(Teuscher, Baumann Stephanle, Fetz, Marty Källn, Rechstel
ner-Basel, Sommaruga, Stump, Wyss) 
A/.2 
Le fonds d'evacuation des dechets assure le flnancement de 
l'evacuatlon des dechets d'exploitatlon radloactifs et des 
assemblages combustlbles uses, pendant la perlode d'ex
ploltation et apres la mise hors servlce des Installations 
nucleaires (coOts de gestlon). 

Teuscher Franziska (G, BE): All diejenigen, die um einen 
ausgeglichenen Bundeshaushalt bemOht sind, sollten ei
gentlich diesen Minderheitsantrag unterstützen. Die Minder
heit verlangt, dass auch während des Betriebs eines AKW 
genügend Gelder für die Entsorgung zur VerfOgung stehen. 
Im jetzigen Entwurf des Kernenergiegesetzes ist nämlich nur 
festgehalten, dass diese Gelder sichergestellt werden mOs
sen, wenn ein AKW nicht mehr In Betrieb ist. Aber sie sind 
nicht sichergestellt, wenn eine vorzeitige Stilllegung erfolgt 
ist. 
Aus folgendem Grund ist es eben wichtig, dass wir dieses 
Geld sicherstellen: Bei der Kostenschätzung für die Entsor
gung geht man von einer Laufzelt der AKW von 40 Jahren 
aus. Wenn ein AKW zum Beispiel wegen eines technischen 
Defektes aber schon nach 15 Jahren abgeschaltet werden 
muss, dann fehlen 25 Beitragsjahre Im Entsorgungsfonds. 
Im Gesetz wird nicht festgehalten, wer dann diese fehlenden 
Gelder Obernehmen soll. 
Vorzeitige Stilllagungen sind kein Hirngespinst der AKW
Gegnerinnen und AKW-Gagner. Technische Defekte und 
Pannen kann man sich auch in den so genannt sicheren 
schweizerischen AKW vorstellen. Aber auch wenn ein AKW 
In Konkurs geht, sind die für die Stllllegung nötigen Gelder 
nicht sichergestellt. Auch ohne EMG wird der europäische 
Markt liberalisiert, und der Oberlebenskampf fOr die AKW 
wird In Zukunft härter werden. Es gibt wohl In keiner Branche 
so enge Internationale Verflechtungen wie im Strommarkt. 
Aus diesen Gründen beantragt Ihnen die Kommissionsmin
derheit, wirklich sicherzustellen. dass die Betreiber auch 
dann für die Entsorgungskosten aufkommen, wenn ein AKW 
vorzeitig abgeschaltet werden muss. Spätestens seit den 
Krisen, die dle Wirtschaft erschüttert haben, wissen wir, 
dass in ungeregelten Fällen immer der Staat für MIiiiarden
defizite zur Kasse gebeten wird. Wir müssen aber verhin
dern, dass die AKW-Betreiber fröhlich auf die Karte setzen: 
«Gewinne privat - Verluste dem Staat ... 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Mit diesem Artikel regelt der 
Bundesrat die Aufgaben von Stilllegungs- und Entsorgungs
fonds. Der Entsorgungsfonds stellt gemäss Absatz 2 die 

Finanzierung der Entsorgung der Betriebsabfälle nach Aus
serbetriebnahme sicher, ohne dass das von einem Zeitpunkt 
abhängig wäre. Der Minderheitsantrag Teuscher will nun die 
klare Abgrenzung verwischen. Dies würde dazu fQhren, 
dass die Betreiber schon während des Betriebs auf den 
Fonds zurückgreifen könnten, statt die Entsorgungskosten 
aus dem Betriebserlös decken zu müssen. Dies kann In nie
mandes Interesse sein. 
In der Kommission kam zum Ausdruck, dass es um eine Si
cherstellung genOgender Mittel auch Im Falle einer vorzeiti
gen Betriebseinstellung gehe, wie dies Frau Teuscher so
eben ausgeführt hat. Bel einer vorzeHlgen Betriebseinstel
lung kann es sich aber auch um eine Ausserbetriebnahrne 
handeln, und das helsst auch, dass die Betriebsdauer kQrzer 
war und entsprechend weniger Abfälle angefallen sind. Bel 
der Gestattung der Fonds-Beiträge Ist diesem Umstand be
reits Rechnung getragen. Der Minderheitsantrag Teuscher 
würde also nichts beitragen, hier etwas zu ändern. 
Die FDP-Fraktion folgt hier dem Bundesrat und lehnt den 
Minderheitsantrag Teuscher ab. 

lmfeld Adrian (C, OW): Im Namen der CVP-Fraktlon bean
trage ich Ihnen, bei Artikel 76 Absatz 2 den Mehrheitsantrag 
zu unterstotzen, und begrOnde meinen Antrag kurz wie folgt: 
Es ist eine Selbstverstlndilchkelt, dass die Betreiber wäh
rend des Betriebes fQr die Ananzlerung der Entsorgung der 
radioaktiven Betriebsabfälle und der abgebrannten Brenn
elemente aufkommen. Die konkrete Umsetzung des Minder
heitsantrages Teuscher fOhrt dazu, dass unnötige Doppel
spurigkeiten zwischen den Betraibern einerseits und dem 
Entsorgungsfonds anderseits entstehen, denen meines Er
achtens kein konkreter Nutzen gegenübersteht 
Ich bitte Sie wie gesagt, den Minderheitsantrag abzulehnen 
und den Antrag der Kommissionsmehrheit zu unterstOtzen. 

La presldente (Maury Pasquier Llliane, presldente): Le 
groupe socialiste communlque qu'il suit la mlnorlte. 

Kunz Josef (V, LU): Die Minderheit Teuscher verlangt, dass 
der Entsorgungsfonds auch während des Betriebes einer 
Kemergleanlage für die Entsorgung der abgebrannten 
Brennelemente aufkommen soll. MH diesem Antrag wird der 
Stllllegungsfonds ganz klar zweckentfremdet. Während des 
Betriebes einer Kernanlage muss die Entsorgung der radio
aktiven Abfälle zwingend aus der Betriebsrechnung finan
ziert werden können. Nur so Ist garantiert, dass der St111-
legungsfonds nicht dauernd geschwächt wird und bei einer 
Stllllegung die flnanzlellen Mittel auch tatsächlich vorhanden 
sind. Mit diesem Antrag laufen wir Gefahr, dass der Bund 
schlussendlich auch fOr Kosten der Stilllegung aufkommen 
soll. 
Im Namen der SVP-Fraktion empfehle Ich Ihnen, der Mehr
heit zuzustimmen und den Antrag der Minderheit Teuscher 
abzulehnen. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Die Minderheit 
ist der Auffassung, dass der Entsorgungsfonds die Finanzie
rung der Entsorgung nicht erst nach der Ausserbetrieb
nahme, sondern schon während des Betriebes sicherstellen 
soll. Die Entsorgungskosten während des Betriebes der 
Kernkraftwerke werden aber aus der laufenden Betriebs· 
rechnung gedeckt. Der Antrag Ist deshalb nicht systemkon
form und bringt Jedenfalls nicht mehr Sicherheit hinsichtlich 
Bereitstellung genügender Mittel für die Entsorgung. 
Die Kommission beantragt die Ablehnung dieses Minder
heitsantrages. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 82 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit •..• 57 Stimmen 

Art 77 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Proposition de Ja comm/sslon 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 78 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
Streichen 
Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates, 
aber zweiten Satz streichen 

Minderheit 
(Hämmerte. Decurtins. Kunz, Marty Kälin, Rechsteiner-Basel, 
Schmid Odilo, Strahm, Stump, Teuscher, Wyss, Zanetti) 
Abs.2, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 78 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Al. 1 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 
A/.2 
Biffer 
Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal, 
mals biffer la deuxiame phrase 

Minorite 
(Hämmerle, Decurtins, Kunz, Marty Källn, Rechstelner-Basel, 
Schmid Odilo, Strahm, Stump, Teuscher, Wyss, Zanettl) 
A/.2, 3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Hämmerte Andrea (S, GA): Es handelt sich bei allen drei 
Minderheitsanträgen zu den Artikeln 78 und 79 um ein einzi
ges Konzept. Deshalb begründe Ich sie nur einmal, und wir 
werden nur einmal darüber diskutieren. 
Worum geht es? Der Entsorgungsfonds wird von allen Ei
gentümern von Atomanlagen geäutnet; es ist ein gemeinsa
mer Fonds aller AKW-Betreiber. Er wird zur Deckung der 
Stilllegungs- und Entsorgungskosten verwendet. Grundsätz
lich hat jeder Beitragspflichtige gegenüber dem Fonds einen 
Anspruch Im Umfang der von ihm geleisteten Beiträge, dies 
Inklusive der Kapltalerträge. Ein Problem entsteht dann, 
wenn die Beiträge eines Betreibers nicht ausreichen, um die 
Stilllegungs- und Entsorgungskosten seines Werks zu be
gleichen. Dann stellt sich die Frage: Wer zahlt In diesem 
Fall? 
Es gibt nun zwei Möglichkeiten: Die eine Möglichkeit Ist die, 
dass der Entsorgungsfonds mit seinem gesamten Vermögen 
haftet. Das entspricht dem Antrag der Minderheit sowie der 
Lösung des Ständerates und des Bundesrates. Die zweite 
Möglichkeit Ist die, dass der Bund und der Steuerzahler In 
diesem Fall einspringen, bevor die Mittel des Fonds aufge
braucht sind. Das will die Mehrheit. 
Die Argumente für die Minderheit, den Ständerat und den 
Bundesrat liegen auf der Hand. Es ist unverständlich, den 
Bund, d. h. den Steuerzahler, für einen Betreiber haften zu 
lassen, für dessen Geschäftsgebaren er keinerlei Verantwor
tung trägt und auf dessen Geschäftsgebaren er auch keiner
lei Einfluss nehmen konnte. Es ist selbstverständlich und 
loglscherweise der Auftrag der Branche, über die Beiträge 
dafür zu sorgen, dass die Mittel zur Stilllegung und zur Ent
sorgung ausreichen. Dafür bildet auch die Nachschuss
pflicht einen nicht zu unterschätzenden Anreiz, und deshalb 
ist auch die Nachschusspfllcht richtig. 
Hinzu kommt etwas anderes: Es macht keinen Sinn, einen 
Fonds für alle Werke zu äufnen, wenn er nicht über die Ein-
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lagen eines Betriebes hinaus haften soll. Wenn das nicht so 
wäre, müsste man eine andere Logik anwenden und für je
den Betreiber einen eigenen Fonds äufnen. Dann wäre die 
Haftung logisch. Aber wir haben einen einzigen Fonds für 
alle Betreiber. 
Es ist erstaunlich, aber auch bezeichnend, dass ausgerech
net die wlrtschaftsnahen Ordnungspolitiker zur Rechten den 
Staat zur Kasse bitten wollen, bevor der von der Branche 
geäutnete Fonds seine Mittel erschöpft hat Was Ist da die 
Logik? Jedenfalls Ist sie nicht privatwirtschaftlich. In der 
Kommission war noch - dies zum Schluss - die Rede von 
Sippenhaftung. Dazu gestatte ich mir zwei Bemerkungen: 
1. Es haftet nicht die Sippe der AKW, sondern nur der Fonds 
mit seinen beschränkten Mitteln. 
2. Die AKW sind zwar keine Sippe Im engeren Sinne, aber 
sie sind wirtschaftlich, rechtlich und politisch sehr eng ver
netzt. Das merkt man beim gemeinsamen Lobbylng, bei der 
gemeinsamen Energlepolltlk, bei gemeinsamen Kampa
gnen. Es ist daher wohl nicht Oberrissen, von Ihnen zu ver
langen, dass Ihr gemeinsam geäufneter Fonds mit seinem 
Vermögen haftet, wenn die Mittel eines AKW-Betreibers 
nicht ausreichen, die Stilllegungskosten zu decken. 
Ich bitte Sie mit einer starken, nicht nur links-grünen Minder
halt, dem Ständerat und dem Bundesrat zu folgen. 

Teuscher Franziska (G, BE): Ich beantrage Ihnen Im Na
men der grünen Fraktion, der fflfnaerhelt zu Artikel 78 und 79 
zuzustimmen. 
Nach dem Konzept der Mehrheit soll die öffentliche Hand die 
Verluste decken, wenn die eigenen Mittel des Beltragspfllch
tlgen nicht ausreichen. Damit worden einmal mehr die Steu
erzahlerinnen und Steuerzahler ungerechtfertlgterweise zur 
Kasse gebeten, wo es eigentlich gar nicht nötig ist, wie Herr 
Hämmerle vorhin ausgeführt hat, denn es gibt diese Still
legungs- und Entsorgungsfonds, die zu diesem Zweck ge
äufnet wurden. Diese Gelder stehen zur Verfügung, wenn 
der Beitragspflichtige selber nicht genügend Mittel hal Es Ist 
lächerlich, wenn Jetzt - oder auch In der Kommission - ge
sagt wurde, diese Regelung richte sich gegen die Handels
und Gewerbefreiheit. Artikel 78 und 79 in der Fassung des 
Bundesrates verankern das Verursacherprinzip. Dieses 
Prinzip wollen wir Grünen auf keinen Fall abschaffen, denn 
erstens ist es die gerechteste Lösung, dass die Branche sel
ber solidarisch sein soll, und zweitens würden wir dem Bund 
mit der Formulierung der Kommissionsmehrheit Kosten In 
Milliardenhöhe zuschieben. 

Speck Christian (V, AG): Die Fraktion der SVP lehnt die soli
darhaftungsähnllche, beschränkte oder auch unbeschränkte 
Nachschusspfllcht der anderen Betreiber von Kernkraftwer
ken ab. Wir bitten Sie deshalb, die Minderheitsanträge so
wohl zu Artikel 78 wie auch zu Artikel 79 abzulehnen und 
den Anträgen der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. Mit 
Artikel 78 Absatz 2 soll sowohl tor den Stllllegungsfonds wie 
auch für den Entsorgungsfonds eine solidarische Haftung 
zwischen den Unternehmungen eingeführt werden. Wenn 
diese Haftung nicht ausreicht, soll dann gemäss Artikel 79 
die Verpflichtung bestehen, Nachschusslelstungen In die 
Fonds einzubringen. 
Sowohl tor die Stilllegung wie auch für die Entsorgung der 
Kernkraftwerke müssen umfangreiche finanzielle Mittel be
reitgestellt werden; dies wird praktiziert, und der Bundesrat 
hat dies In Verordnungen klar geregelt und festgelegt. Für 
die Gesamtkosten der Entsorgung sind gemäss Schätzung 
von 2001 12 Milliarden Franken vorgesehen. Die Rückstel
lungen der Werke betrugen Ende 2001 8,2 Milliarden Fran
ken. Ab Ende 2001 werden diese Gelder In einem öffentlich 
verwalteten Entsorgungsfonds geäufnet. Der Betrieb der 
Kernkraftwerke über 40 und mehr Jahre garantiert eine aus
reichende vorsorge durch Bereitstellung der fQr die Still
legung und Entsorgung notwendigen Mittel. Das Risiko des 
Bundes, bei einer vorzeitigen Ausserbetrlebnahme eines 
KKW einen Teil der Entsorgungskosten zu tragen, Ist sehr 
gering und nimmt mit jedem Betriebsjahr ab. Es Ist klar: Je 
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länger die Werke schon produziert haben, desto höher sind 
die bereits getätigten Rückstellungen. In Lelbstadt wurde die 
Produktion 1984 aufgenommen - es Ist das jüngste Werk-, 
und heute hat man bereits die Hälfte der verlangten Entsor
gungskosten zurückgestellt. 
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Solidarhaftung Ist 
deshalb nicht notwendig. Sie hat den Charakter einer Sip
penhaftung und widerspricht dem Grundsatz der Eigenver
antwortung. Jedes schweizerische Kernkraftwerk hat eine 
eigene Trägerschaft, die für die Sicherstellung der Mittel für 
Entsorgungskosten und auch für Stllllegungskosten verant
wortlich ist. 
Die solidarische Nachschusspflicht bedeutet für den einzel
nen Betreiber ein gesetzlich auferlegtes Risiko für das Ver
halten von anderen Betreibern. Diese Auflage verstösst 
gegen den Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit und 
verschlechtert zwangsläufig die Wettbewerbsfähigkeit und 
ist mit unserem Wirtschaftssystem nicht vereinbar. Der Staat 
hat richtlgerweise festgelegt, dass Fonds gebildet werden 
müssen, und hat auch die Höhe der elnzuschlessenden Mit
tel bestimmt. Damit Ist auch sichergestellt, dass die Risiken 
der Entsorgung und Stilllegung abgesichert sind. 
Darüber hinaus einzelne Betreiber zu zwingen, für die Kos
ten anderer Betreiber aufzukommen, Ist unnötig. Stimmen 
Sie der Mehrheit der Kommission zu. 

Wyss Ursula (S, BE): Herr Speck, Sie haben uns jetzt hier 
sehr rosige, zuversichtliche Zahlen vorgelesen. Ich frage 
mich, warum Sie dann so Angst haben und sich dermassen 
gegen diese Solidarhaftung wehren. 
Ich möchte gerne von Ihnen etwas zu den Zahlen hören, die 
wir gestern In der Sonntagspresse lesen konnten. Hier steht: 
Statt zu wachsen, schmilzt das Fondsvermögen. Es wird 
davon ausgegangen, dass im letzten Jahr zwischen 40 und 
94 Millionen Franken Fondsvermögen - so wird hier zitiert -
wegen Kursverlusten an der Börse verloren gegangen sind. 
Könnten Sie vielleicht zu diesen ein bisschen weniger rosi
gen, ja geradezu Besorgnis erregenden Zahlen etwas sa
gen, und können Sie auch sagen, wer dann haftet, wenn 
dieser Fonds eben nicht ausreicht? 

Speck Christian (V, AG): Kollegin Wyss, es ist ganz klar: 
Der Bundesrat hat In den Verordnungen das System und 
auch die Höhe der Beträge festgelegt. Die einzelnen Betrei
ber der Werke müssen dem nachkommen, unabhängig von 
momentanen Börsengewinnen oder -verlusten. Sie müssen 
das bereitstellen. Ich habe keine Angst, dass sie dies nicht 
tun werden. Aber es ist nicht richtig, wenn man die verschie
denen Trägerschaften für die anderen Trägerschaften ver
antwortlich macht. Ein solcher Weg ist im Wettbewerb auch 
nicht gangbar. 

Schmid Odllo (C, VS): In den Artikeln 78 und 79 geht es um 
die Leistungen des Stilllegungs- und Entsorgungsfonds, um 
eine partielle Solidarhaftung des Fonds und um eine sehr 
partielle solidarische Nachschusspflicht. Beim Stllllegungs
fonds kennen wir eine derartige Lösung schon seit bald 
zwanzig Jahren, und sie Ist übrigens auf den Vorschlag der 
Betreiber hin eingeführt worden. Beim Entsorgungsfonds 
möchten wir nun diese Lösung ebenfalls einführen. Es Ist 
eine Lösung, die rechtlich abgestützt Ist. Die Nachschuss
pflicht Ist keine volle Solidarhaftung, denn der Einzelne muss 
fürs Ganze nur bis zu dem Betrag haften, den er elnbezahlt 
hat. Die Haftung beschränkt sich auf den Umfang seines 
Beitrages an den Entsorgungsfonds und muss zudem wirt
schaftlich tragbar sein. Das Ist der Artikel, durch den dann 
alles möglich sein wird. 
Die Basler Chemie kennt eine ähnliche Lösung - und hat 
noch nie behauptet, Herr Speck, diese richte sich gegen die 
Grundsätze der Handels- und Gewerbefreiheit. Auch In der 
Verordnung Ober die Abgabe zur Sanierung von Altlasten 
(VASA) findet sich eine Solidarhaftung: Inhaber von Depo
nien müssen auf der Ablagerung von Abfällen Im Inland eine 
Abgabe an einen Fonds entrichten, auch wenn Ihre eigenen 

Ablagerungen In Ordnung sind. Dieser Fonds wird benutzt, 
um andere Ablagerungen zu sanieren. 
In diesem Sinne lade Ich Sie mit der Mehrheit der CVP-Frak
tlon ein, der Minderheit und damit dem Ständerat zu folgen. 

Stelner Rudolf (R, SO): Erlauben Sie mir vorab eine Präzi
sierung zu den Ausführungen von Kollege Hämmerle und 
Kollegin Teuscher: Es gibt zwei und nicht nur einen Fonds -
damit das klar Ist. 
Ich bitte Sie, Artikel 76 Absätze 1 und 2 zu lesen: Da Ist prä
ziser erläutert, was ein Stllllegungsfonds und was ein Ent
sorgungsfonds ist; es handelt sich nicht um nur einen Fonds, 
der geäufnet werden muss. Der Bundesrat, der Ständerat 
und die Minderheit Hämmerle streben an, dass die bereits 
bestehenden Fonds für Entsorgung und Stilllegung die 
Beiträge und Ansprüche pro Kernkraftwerk Individuell ver
walten - wie das bis jetzt der Fall ist. Es soll aber bei beiden 
Fonds auf das gesamte Fondsvermögen zurückgegriffen 
werden können, wenn bei einem Betreiber die Mittel nicht 
ausreichen; darüber hinaus besteht eine Nachschusspflicht 
für alle Beitragspflichtigen und Anspruchsberechtigten. 
Wie schon gesagt handelt es sich nicht nur um eine So
lldar-, sondern - besser gesagt - um eine Sippenhaftung. 
Das bedeutet für mich eine unzulässige Ungleichbehand
lung der Kernkraftwerkbetreiber untereinander, aber auch 

. der Kernkraftwerkbetrelber gegenüber Vertretern anderer 
Wirtschaftszweige. Das verletzt für mein Verständnis und 
das Verständnis der FDP-Fraktion die Grundsätze der 
Rechtsgleichheit, der Eigentumsgarantie und der Wirt
schaftsfreiheit. Es bedeutet aber auch für den einzelnen Be
treiber ein zusätzliches, ausservertragliches und gesetzlich 
auferlegtes Risiko für ein Verhalten Dritter, auf das er selber 
keinen Einfluss nehmen kann - ebenso wenig wie der Bund 
Einfluss darauf nehmen kann. Die von Herrn Hämmerle vor
gebrachten gemeinsamen Interessen der Branche können 
kein Argument sein, In einem einzelnen Gesetz eine Sippen
haftung einzuführen. Ich erinnere Sie an die Motorfahrzeug-, 
Flug-, Pharrna- und Chemiebranche, für die Sie ebenfalls 
eine solche Solldar- und Sippenhaftung einführen müssten, 
nämlich überall dort, wo durch den Betrieb von Anlagen oder 
Fahrzeugen Risiken geschaffen werden. Ich möchte diesem 
Unterfangen von Anfang an einen Riegel vorschieben. 
Noch ein Wort zu den Fonds In Ergänzung zur Frage von 
Frau Wyss und zur Antwort von Kollege Speck: Im Jahre 
2006 werden Im Entsorgungsfonds die Sollrückstellungen 
erreicht sein, für Lelbstadt, das erst 1984 als letztes Werk In 
Betrieb ging und noch nicht so viele Rückstellungen In den 
Fonds einwerfen konnte, Im Jahre 2011. Herr Speck hat da
rauf hingewiesen: Die Gesamtkosten der Entsorgung wer
den auf rund 12 Milliarden Franken geschätzt; die Sollrück
stellung Ende 2001 beim Entsorgungsfonds betrug 7,5 Mil
liarden Franken; die lstrückstellung, die die Werke damals 
aufwiesen, bzw. der Geldbetrag, den sie nun in den zentral 
verwalteten Fonds einwerfen müssen, beläuft sich auf 
8,2 MIiiiarden Franken. 
Frau Wyss, die Werterhaltung Ist Sache des Fondsbetrel
bers, denn es wurde so verfügt, dass die Werke Ihre Gelder 
In den Fonds elnschiessen müssen. Sie müssen In Schwei
zer Franken bezahlen, und es Ist dann Sache des Fonds
betrelbers und In dessen Verantwortung, dass er es richtig 
anlegt. Diese Situation Ist vergleichbar mit einem Pensions
kassenbetreiber. Diese Gelder müssen frankenmässlg er
halten bleiben. Das Risiko, dass der Fondsbetrelber Fehler 
macht, können Sie nicht dem anlasten, der gezwungener
massen sein Geld dort anlegen muss und keinen Einfluss 
darauf hat, wie sein Franken dort angelegt und verwendet 
wird. Das Ist Risiko, das vom Fondsbetrelber, letztlich dann 
vom Bund zu tragen Ist. 
Der Stllllegungsfonds, der andere Fonds, von dem wir spre
chen, verfügte Ende 2000 Ober 0,94 Milliarden Franken bei 
geschätzten Gesamtkosten - Basis 1998 - von 1,5 MIiiiar
den. Das Immer wieder heraufbeschworene Risiko der öf
fentlichen Hand Ist also nach meinem Dafürhalten äusserst 
gering. Ich erinnere nochmals daran: Es gibt keinen Anlass, 
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von der 0blichen Pflicht abzuweichen und hier eine Solldar• 
oder Sippenhaftung einzufahren. Wir haben ein klares Sys
tem: Wir haben einen Fonds Entsorgung, einen Fonds Still• 
legung. Jeder Betreiber bezahlt dort ein, hat dort sein indM
duelles Konto, und die Gelder. die er einzahlt, sollen Ihm 
auch nach seinen Bed0rfnissen wieder zukommen, nicht ei
nem Dritten; und vor allem soll er keine Nachschusspflicht 
Kir einen Dritten haben. dessen Tätigkeit er nicht beeinflus
sen kann. 
Stimmen Sie also der Mehrheit zu. verwerfen Sie den Antrag 
der Minderheit Hämmerle. 

Sommaruga Slmonetta (S, BE): Wenn Ich Herrn Stelner 
zuhöre, habe ich den Eindruck, wir wollten hier etwas völllg 
Neues und erst noch etwas völlig Ungehöriges einführen. 
Dem ist aber nicht so, Herr Stelner. Wir wissen sehr wohl, 
dass es sich hier um zwei verschiedene Fonds handelt. Sie 
wissen auch, dass das, was der Bundesrat, der ständerat 
und die Minderheit Hämmerle verlangen. etwas Ist. das beim 
stilllegungsfonds längst bekannt Ist. Sie wissen, dass wir 
das jetzt eben auch für den Entsorgungsfonds einführen 
wollen: Wenn die Mittel fOr die Stilllegung oder fOt die Ent• 
sorgung nicht ausreichen, um die Kosten zu decken, werden 
die Kosten mit den verbleibenden Mitteln aus dem Fonds ge
deckt. Die Frage ist immer noch nicht beantwortet, welches 
denn die Alternative ist. Es gibt nämlich nur eine Antwort, 
und diese Antwort Ist etwas unangenehm: Der Staat deckt 
die Kosten. Können Sie sich aber vorstellen, dass der Staat 
zur Kasse gebeten wird, während die Entsorgungs- oder die 
Stilllegungsschatulle noch prallvoll Ist? Eine solche Situation 
ist absolut unvorstellbar. 
Die Argumentation der Kommissionsmehrheit Ist aber auch 
sehr widersprüchlich. Einerseits argumentiert sie, dass gar 
keine Gefahr einer Unterdeckung bestehe, weil eine ausrei• 
chende Versorgung hinsichtlich der Mittel, welche f0r die 
Stilllegung oder für die Entsorgung notwendig sind, garan
tiert sei. Herr Speck hat das heute auch wiederholt. Warum 
also wehrt man sich dann mit Händen und F0ssen dagegen, 
dass in einem Fall, der gemäss Kommissionsmehrheit gar 
nicht eintreten kann, eine Lösung getroffen wird, die verhin
dert. dass der Staat einmal mehr zur Kasse gebeten wird? 
Ich gehe davon aus, dass die Betreiber auch nicht dazu be
reit wären, eine Versicherungspflicht fOr die Entsorgungs
kosten einzuführen, sonst hätten sie diesen Vorschlag längst 
eingebracht. 
Es ist 0brigens auch falsch, die vom Bundesrat und vom 
Ständerat vorgeschlagene Lösung als eine umfängliche So
lidarhaftung darzustellen. Eine Solidarhaftung würde näm
lich beinhalten, dass jeder Einzelne für das Ganze haftet, 
und das steht hier explizit nicht geschrieben, im Gegenteil: 
Jeder haftet nur im Umfang seines Beitrages an den Entsor• 
gungsfonds. Es wird niemandem etwas auferlegt, das er 
wirtschaftlich nicht tragen kann. Auf diese wirtschaftliche 
Tragbarkeit wird Im Gesetzestext explizit hingewiesen. 
Ich bitte Sie deshalb Im Namen der SP-Fraktlon, die Minder
heit Hämmerte, den Vorschlag von Bundesrat und Ständerat 
zu unterstützen. Eigenverantwortung, von der so viele In die
sem Saal gerne sprechen, zeigt sich erst. wenn man das 
Prinzip auch dann anwendet, wenn es die eigene Klientel 
betrifft. Also geben Sie der Atombranche die Chance, diese 
Eigenverantwortung auch tatsächlich wahrzunehmen. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Die Äufnung ei
nes Stilllegungsfonds und eines Entsorgungsfonds ist unbe
stritten. Die Entsorgung wird damit gesetzlich geregelt, und 
das ist gut so. Der Bund68rat befürchtet nun, dass bei einer 
vorzeitigen Stilllegung eines Kernkraftwerkes dessen bis zu 
diesem Zeitpunkt geleistete Einlagen In den Stilllegungs
und den Entsorgungsfonds möglicherweise nicht ausrei
chen, um die Kosten der Entsorgung der aus dieser Anlage 
angefallenen radioaktiven Abfälle zu finanzieren. Er schlägt 
deshalb einen Mechanismus vor, gemäss dem in einem sol
chen Fall zunächst sämtliche Mittel der Fonds zur Lösung 
dieser Aufgabe herangezogen werden und der Betreiber der 
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stillgelegten Anlage verpflichtet ist. diese Mittel wieder In 
den Fonds elnzuschlessen. Falls ihm dies nicht möglich Ist, 
so sollen nach Auffassung von Bundesrat und ständerat die 
übrigen Betreiber von Kemanlagen, welche die Fonds ali
mentieren mossen, anteilmässlg Nachschüsse leisten, bis 
der Fonds die erforderliche Höhe wieder erreicht hat. 
Der Mehrheit der Kommission geht diese solldarhaftungs
ähnllche Nachschusspfllcht zu weit. und zwar aus grund
sätzlichen Erwägungen, Frau Sommaruga. Auf Ihre Ein
wände kann ich ihnen antworten: Bel den Kernkraftwerk
Betreibergesellschaften handelt es sich um eigenständige 
Rechtspersonen, die nicht fOr Schulden oder Versäumnisse 
einer anderen Rechtsperson verantwortlich gemacht werden 
können. Wenn In der chemischen Industrie, wie gesagt 
wurde, eine ähnliche Regelung getroffen wurde, so geschah 
dies auf freiwilliger vertragllcher Basis, nicht aber durch 
staatliche Anordnung. 
Die Einführung dieser Regelung würde eine Verletzung der 
Handels- und Gewerbefreiheit und eine Verschlechterung 
der Wettbewerbsfähigkeit Im liberallsierten Strommarkt be
deuten, der Ja jetzt nicht so stark liberalisiert wird wie vorge
sehen. 
Die Mehrheit der Kommission konnte sich deshalb mit dieser 
auch als Sippenhaftung bezeichneten Nachschusspfllcht 
nicht anfreunden und empfiehlt deren Streichung. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Ich ersuche Sie, beim Ent
wurf des Bundesrates zu bleiben und mOchte Sie zunächst 
einmal darauf hinweisen, dass diese Nachschusspfllcht 
nichts Neues Ist. Sie besteht schon beim StlUlegungsfonds, 
und zwar seit 1983. Die Betrelbergesellschaften haben sich 
bisher nie darüber aufgehalten. Wenn wir eine Nachschuss
pflicht dort streichen würden, warden wir hinter geltendes 
Recht zurückfallen. Was wir aber neu möchten, ist, sie auch 
beim Entsorgungsfonds elnzuf0hren, und zwar aus dem In• 
hattlichen Grund, dass die Nukleartechnologie eine Gross
technologie mit beträchtlichen Risiken darstellt. Es darf ein
fach nicht sein, dass bei einem Fehlbetrag der Bund diese 
Kosten tragen muss. 
Die vorgeschlagene Nachschusspflicht Ist In mehrfacher 
Hinsicht begrenzt, sie Ist angemessen, und sie Ist auch ver• 
fassungsmässlg. Zunächst einmal mOssen die Betreiber 
nicht Jeder fOr sich fOr den vollen Nachschuss einstehen. Es 
Ist keine echte Solidarhaftung, sondern nur eine anteilmäs
slge, entsprechend der Grösse des jewelllgen KKW. Sie be
steht auch nur im Umfang der wirtschaftlichen Tragbarkeit. 
Das Bundesamt für Justiz hat das auch geprüft und kommt 
zum Schluss, dass diese Lösung verfassungsmässig ist. Es 
Ist verschiedentlich von Sippenhaft gesprochen worden. Ich 
muss das zurückweisen. Erstens betrachten wir die KKW
Betrelber nicht als eine Sippe, auch nicht als eine Rotte, 
sondern wir betrachten sie als Teilnehmer am Markt, die Ihre 
Rechte, aber auch ihre Pflichten haben sollen. 
Es trifft nicht ganz zu, was der Kommissionspräsident ge
sagt hat, dass solche Lösungen bis jetzt nur auf frelwllliger 
Basis bestehen. Es gibt Beispiele, dass staatlich verordnet 
eine solche Haftung besteht Das eine Beispiel hat Herr 
Odllo Schmid genannt, es betrifft den Abfall: Das Ist durch 
eine Verordnung so geregelt. Das andere Beispiel betrifft 
das Strassenverkehrsgesetz. Ich zitiere Ihnen Artikel 76 Ab
satz 1 des Strassenverkehrsgesetzes: •Die In der Schweiz 
zum Betrieb der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung zu
gelassenen Versicherungseinrichtungen bilden und betrei
ben gemeinsam einen nationalen Garantiefonds mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. Sie tragen den Aufwand dafGr anteil
mässlg." Das ist ein Fonds, den die verschiedenen Versi
cherungen gemäss diesem Gesetz bilden m0ssen. Wenn 
jemand von einem unbekannten Strassenfahrzeug Oberfah
ren wird, hat er einen direkten Anspruch auf diesen Fonds. 
Das Ist also vom Gesetzgeber so gemacht worden und Ist Im 
Prinzip nichts anderes als das, was wir hier vorsehen. Das 
ist also nichts Neues; es ist etwas, das bereits besteht. 
Wir ersuchen Sie also, unserer Fassung zuzustimmen. 
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La presldente (Maury Pasquler Liliane, presldente): Le vote 
vaut pour les articles 78 et 79. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 84 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 77 stimmen 

Art. 79 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 2-4 
streichen 

Minderheit 
(Hämmerle, Decurtins, Kunz, Marty Kälin, Rechsteiner-Basel, 
Schmid Odilo, strahm, Stump, Teuscher, Wyss, Zanetti) 
ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 79 
Proposition de la commisslon 
Majorittl 
Al. 1 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 
Al. 2-4 
Blffer 

Minortte 
(Hämmerle. Decurtins, Kunz, Marty Kälin, Rechstelner-Basel, 
Schmid Odllo, strahm, Stump, Teuscher, Wyss, Zanettl) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposltion de ia majorite 

La presldente (Maury Pasquier Llllane, presidente): Je pro
flte de vous voir ici rassembles pour souhaiter un bon 
anniversaire a notre collegue Hansjörg Hassler. (App/audis
sements) 

Art. 80, 81 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de ia commlssion 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 81bls 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit werden alle 
Übertragungsnetze in einer nationalen Netzgesellschaft 
{NNG) koordiniert. Alle Elektrizitätsunternehmen, welche die 
Elektrizitätsversorgung im öffentlichen Interesse wahrneh
men, erhalten im Verhältnis des Anteiles an erneuerbaren 
Energien und entsprechend ihrer kommunalen oder kanto
nalen Betelllgungen ein privilegiertes Durchleitungsrecht in 
allen Kantonen und Gemeinden zur Sicherstellung der 
Stromversorgung in allen Landesregionen. 
Minderheit 
{Leutenegger Hajo, Blgger, Brunner Toni, Fischer, Keller, 
Kunz, Pfister Theophll, Speck, steiner, Tschuppert, Wirz-von 
Planta) 
Ablehnung des Antrages der Mehrheit 

Antrag Banga 
~ur GeWährleistung der Versorgungssicherheit werden alle 
Ubertragungsnetze In einer nationalen Netzgesellschaft 
(NNG) mit Vertretung der städtischen bzw. kommunalen 
Elektrizitätswerke koordiniert. Alle Elektrlzitätsuntemehmen 

Antrag Suter 
Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit werden alle 
Übertragungsnetze in einer nationalen Netzgesellschaft 
(NNG) mit angemessener Vertretung der kommunalen und 
kantonalen Behörden koordiniert. Alle Elektrlzltätsunterneh
men .... 

Art. 81bls 
Proposition de la commlsslon 
Ma/orite 
Afin d'assurer la securite de l'approvlslonnement, une 
soclete nationale pour l'exploitatlon du reseau coordonne 
l'ensemble des reseaux de transport. Les entreprises electrl• 
ques assurant l'approvlslonnement en electrlclte au tltre du 
servlce public beneflclent, en tonctlon de la part des ener
gies renouvelables et du nlveau des particlpatlons commu
nales ou cantonales dans leur capltal, d'un droit d'achemlne
ment prlvilegie dans tous les cantons et dans toutes les 
communes afln que l'approvislonnement en electriclte soft 
assure partout dans le pays. 
Mlnorite 
(Leutenegger HaJo, Blgger, Brunner Toni, Fischer, Keller, 
Kunz, Pfister Theophll, Speck, steiner, Tschuppert, Wirz-von 
Planta) 
Rejeter 1a propositlon de la majorlte 

Proposition Banga 
Afln d'assurer la securlte de l'approvlslonnement, une so
eiste nationale pour l'exploltatlon du reseau, comprenant 
une representation des entreprlses d'electrlcite munlcipales 
ou communales, coordonne l'ensemble des reseaux de 
transport. Les entreprlses electrlques .... 

Proposition Suter 
Afin d'assurer la securite de l'approvislonnement, une so
clete nationale pour l'exploltatlon du reseau, dans laquelfe 
les autorltes communales et cantonales sont representees 
de manlere approprlee, coordonne l'ensemble des reseaux 
de transport. Les entreprlses electrlques ...• 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Dieser Artikel 81bls, den die 
Kommission nur sehr knapp befürwortet hat, gehört keines
falls in dieses Gesetz. Diese Belange gehören zum Netzbe
trieb und auch nach der bedauerlichen Ablehnung des EMG 
keinesfalls ln ein Gesetz, welches sich mit einer Erzeu
gungstechnologie befasst. Die Versorgungssicherheit, die 
mit diesem Artikel gestOtzt werden soll, Ist Ja nach Beurtel• 
lung der EMG-Gegner heute optimal, also gibt es gar keinen 
Handlungsbedarf. Falls doch, Ist es aber eine Thematik. wel
che man nicht so nebenbei jetzt rasch regeln kann. Vielmehr 
müssen wir uns den Raum freihalten, wie wir Netzbelange 
künftig regeln wollen. 
Die Formullerung dieses Artikels Ist aber auch In sich selbst 
wldersprOchllch. Sollen die Anteile nun nach erneuerbarer 
Energie oder nach öffentlicher Betelllgung zugeteilt werden? 
Es Ist nicht klar. Der Artikel Ist so nicht umsetzbar. Er wider
spricht zudem einer dlskrlmlnlerungsfreien Durchleitung. Im 
Weiteren wird übersehen, dass man In einem Netz die Er
zeugungsart von Strom nicht feststellen kann. Durchgeleitet 
wird, was die Verbraucherinnen und Verbraucher an der 
steckdose benötigen. Das EMG sah hier bereits eine Privlle
glerung bei der Durchleltung vor, allerdings rlchtlgerwelse 
zugunsten der Verbraucher und nicht der Netzbetreiber. Mit 
dem Netzbetrieb hat dies aber eben gar nichts zu tun und 
mit der Sicherstellung der Versorgung schon gar nicht. Die 
Netzbetreiber haben rar einen sicheren Betrieb zu sorgen, 
ungeachtet der Herkunft der Energie. 
Ich bitte Sie deshalb, diesen unklaren, realltätsfremden Arti
kel, welcher so zudem nicht umsetzbar Ist, abzulehnen und 
dazu meinen Minderheitsantrag zu unterstützen. 
Mit den Einzelanträgen Banga und Suter wird das Thema 
Netzgesellschaft trotz Intensiver Beratung beim EMG neu 
aufgerollt. Nun haben wir aber das EMG abgelehnt, und es 
gibt diese Netzgesellschaft nicht. Diesen Anträgen haftet der 
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Nachteil an, dass eine Mitwirkung weiterer Akteure bei einer 
Netzgesellschaft verlangt wird, ohne aber deren Einbindung 
und deren materielle Verantwortung Irgendwie zu klären. 
Diese Anträge bauen auf dem untauglichen Artikel 81 bis 
auf, ohne mit dessen Inhalt aber direkt etwas zu tun zu ha
ben. Die Einheit der Materie Ist hier auch nicht gewährleistet. 
Auch diese beiden Einzelanträge gehören nicht in das Ge
setz; sie wollen Dinge regeln, die wir anderswo regeln m0s
sen. 
Ich bitte Sie, diese beiden Anträge ebenfalls abzulehnen. 

Banga Boris (S, SO): Die Versorgungssicherheit muss im 
öffentlichen Interesse gewährleistet sein. Mit dieser Arro
ganz. wie sie jetzt aus dem Votum meines Vorredners her
vorgeklungen ist, haben Sie - die Mehrheit hier drinnen -
am letzten Sonntag haushoch verloren. Warum verlange Ich, 
dass in der nationalen Netzgesellschaft städtische bezie
hungsweise kommunale Elektrizitätswerke vertreten sein 
m0ssen? Nur drei Punkte: 
1. Ein stossendes aktuelles Beispiel als Beweisst0ck: Im 
Schlussbericht 1982 der lnterdepartementalen Arbeits
gruppe Restwasser gelangte man zu folgender Preisge
staltung: Bei 18 Rappen pro Kilowattstunde war je ein Drittel 
fOr die Produktion, tor die Übertragung und f0r die Verteilung 
in den Gemeinden und in den Städten vorgesehen. Und 
heute - 2002 - betragen nach Auskunft der Vertreter der 
sechs grössten schweizerischen Elektrizitätswerke, die nun 
Gott sei Dank dieses verunglückte EMG nicht umsetzen 
müssen, die Übertragungskosten nur noch einen Rappen 
pro Kilowattstunde. Dafür soll die Verteilung In den Städten 
13 Rappen pro Kilowattstunde gelten. Warum wohl? 
Weil eben die Städte und Gemeinden nicht Im Verwaltungs
rat der EMG-Netzgesellschaft vertreten sein sollen, wie das 
schon Artikel 9 Absatz 2 des abgelehnten EMG vorsah. Das 
Ist aber weder logisch noch Ist es ökonomisch nachvollzieh
bar. 
Die Grossbez0ger und die internationalen Stromspekulanten 
und -händler als grösste Proflteure unseres Übertragungs
netzes mOssen zwingend - ich betone: zwingend! - einen 
höheren Beitrag zu Betrieb und Unterhalt dieses Netzes leis
ten. 
2. Vielleicht auch ein Grund fOr das Scheitern des EMG: 
Ländliche Gebiete Im Mittelland und Jura, aber auch Berg
und Randregionen mit weniger Stromkunden werden ohne 
Versorgungssicherheit gegenüber den Zentren diskrimi
niert, weil sie eben nicht oder zumindest nicht so gut bedient 
werden wie die wirtschaftlich interessanten Zentren. 
Hierzu kommt, dass praktisch alle kommunalen Werke auf. 
grund der Ihnen 0bertregenen besonderen Aufgaben -
Stichworte dazu sind elektrische Beleuchtung, elektrische 
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit In Katastrophen
und Notlagen - rechtlich und tatsächlich verhindert sind, mit 
gleich langen Spiessen am Wettbewerb teilzunehmen. Die 
Einräumung einer privilegierten Durchleltung entspricht der 
vom Bundesgericht geforderten unterschiedlichen Behand
lung. Den kommunalen Werken, den Städten und Gemein
den, kann man nun nicht Immer mehr Pflichten und 
Aufgaben aufbürden. Vergessen Sie nicht: Nur diese Werke 
sorgen im öffentlichen Interesse für die Sicherstellung der 
Stromversorgung in allen Landesregionen. 
Zuletzt noch folgendes: Leider wurden die Interessen der 
Schweizer Gemeinden weder im EMG noch im KEG durch 
Vertretungen wahrgenommen. Die kommunalen Elektrizi
tätswerke übernehmen nicht nur die Versorgung der gesam
ten Schweiz, sie finanzierten auch die Vertellnetze und 
gewährleisteten die Durchleltungsrechte für die Übertra
gung. DafOr wurden und werden sie bloss zum Ertragswert 
und nicht zum Verkehrswert entschädigt. Auch diese Privile
gien, welche den Inhabern der Übertragungsnetze gewährt 
werden, müssen angerechnet werden. Es darf nicht dazu 
kommen, dass künftig die öffentliche Beleuchtung oder an
dere Aufgaben mit Steuererhöhungen bezahlt werden. 
Die Schweizer Gemeinden müssen in der Schweizer Netz
gesellschaft angemessen und entsprechend Ihrer Energie-
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erzeugung, ihren gewährten Durchleltungsrechten und 
ihrem Vertellnetz vertreten sein. 

Suter Marc F. (R, BE): Mein ZUsatzantrag zum Antrag der 
Kommissionsmehrheit zu Artikel 81bis Hegt an sich völlig auf 
der Linie des Antrages meines Vorredners, Herrn Banga. 
Nur habe Ich nicht nur die Kommunen erwähnt, sondern 
auch eine angemessene Vertretung der Kantone vorausge
setzt. Ich denke, dass Herr Banga glelch denkt, dass das 
aber bei der Redaktion vielleicht untergegangen ist. 
ich kann mich auch der Begründung von Herrn Banga voll
ständig anschllessen. Es geht darum, dass auf der einen 
Seite diese Netzgesellschaft geschaffen wird und sie auf der 
anderen Seite nach der Ablehnung des EMG eine gesetzli
che Grundlage braucht. Diese gesetzliche Grundlage kann 
und soll hier geschaffen werden, wie die Mehrheit dies bean
tragt. Es wird sich um eine öffentlich-rechtliche Gesellschaft 
handeln, welche die Fairness auch zugunsten der Kantone 
und der Gemeinden - Insbesondere natürlich der Gemein
den - sicherstellt. Heute sind die Kommunen, die Städte und 
Gemeinden, diskriminiert und massiv benachteiligt; das gilt 
fOr die Stromerzeugung wie auch für die Strom0bertregung. 
Es muss Jetzt gelingen, eine Grundlage zu schaffen, dass 
auch im hohen Netzbereich die Übertregungsrechte gewähr
leistet sind und die Kommunen In etwa mit gleich langen 
Spiessen fechten können. 
Also zusammenfassend: Auf der einen Seite steht ganz klar 
meine Unterstützung für den Antrag der Mehrheit. Diese 
Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein, und die 
Netzgesellschaft muss geschaffen werden, damit die Koordi
nationsaufgaben gewährleistet sind. In dieser Netzgesell
schaft müssen nicht nur die Grossen In diesem Strommarkt 
vertreten sein, sondern auch die Städte und Gemeinden und 
natürlich auch die Kantone. 
Ich bitte Sie, diesem Zusatz Ihre ZUStlmmung zu geben. Er 
rundet den Mehrheitsantrag ab. Ich denke, dass unsere bei
den Zusatzanträge, jener von Herrn Benga unq Jener von 
mir, inhaltlich übereinstimmen und deshalb hier zusammen 
zur Abstimmung gebracht werden sollten. 

Decurtlns Walter (C, GR): Die Mehrheit der CVP-Fraktlon 
vertritt die Meinung, dass die Gewährleistung der Versor
gungssicherheit im Kernenergiegesetz verankert werden 
soll. Die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Versorgung 
mit Elektrizität Ist das, was bei der Bevölkerun_g Ängste und 
ZweHel auslöst. Zu diesem Zweck sollen alle Ubertragungs
netze In einer nationalen Netzgesellschaft koordiniert wer
den. Wohl hätten wir eine solche Formulierung Im EMG 
gehabt, bekanntlich - das wissen Sie ja - Ist das Gesetz 
aber gestern vom Volk abgelehnt worden. Wir stehen vor ei
nem Nichts. Wir sind der Meinung, dass die Sicherheit der 
Versorgung hier In diesem Gesetz explizit erwähnt werden 
muss. Die Bevölkerung will In erster Linie Sicherheit bezüg
lich der Versorgung mit Energie. 
Das zweite Ziel, das wir mit diesem Artikel erreichen wollen, 
Ist die Förderung von erneuerbaren Energien im ZUsam
menhang mit der Versorgung. Ohne dass wir die erneuerba
ren Energien zusätzlich fördern, haben diese Oberhaupt 
keine Chance. Das ist zum Stillstand gekommen seit der Ab
lehnung der - zugegebenermassen überladenen - Energie
vorlagen und auch mit der Ablehnung des EMG. 
«Alle Elektrizitätsunternehmen, welche die Elektrizitätsver
sorgung Im öffentlichen Interesse wahrnehmen, erhalten im 
Verhältnis des Anteiles an erneuerbaren Energien und ent
sprechend Ihrer kommunalen oder kantonalen Beteiligungen 
ein privilegiertes Durchleitungsrecht In allen Kantonen und 
Gemeinden zur Sicherstellung der Stromversorgung in allen 
Landesregionen.» Mit dieser Formulierung gemäss Antrag 
der Mehrheit gewährleisten wir die Sicherheit der Versor
gung. Das Ist das, was die Bevölkerung In erster Unle Inte
ressiert, und hier können wir auch Schwerpunkte setzen. 
Nach den Erfahrungen, die man In Kalifornien und an ande
ren Orten In Bezug auf die Versorgung gemacht hat, will das 
Volk sicher sein, dass diese gewährleistet Ist. 
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In Bezug auf die Förderung der erneuerbaren Energie hat 
die Schweiz schon längst den Platz In der ersten Reihe an 
die Nachbarländer abtreten müssen und wird immer mehr 
Ränge verlieren. Da muss etwas geschehen. Auch die Ab
hängigkeit vom Ausland bezüglich Energie muss vermindert 
werden. In diesem Punkt stimmen die Interessen der Betei
ligten überein. Schwierig wird es aber, wenn man konkrete 
Massnahmen treffen soll. 
Mit diesem Antrag machen wir einen kleinen, nur einen sehr 
kleinen Schritt, aber in die richtige Richtung. Stimmen Sie 
darum dem Antrag der Mehrheit der Kommission zu. 

Brunner Tonl (V, SG): Namens der SVP-Fraktlon bitte Ich 
Sie, In Artikel 81 bis der Minderheit Leutenegger Hajo zu fol
gen. 
Artikel 81bls ist eine Erfindung aus dam Kreise dar UREK
NR; der Ständerat kannte einen solchen Artikel schlicht 
nicht. Es wurde bereits in der Beratung ln der Kommission 
offensichtlich, dass dieser neu kreierte Artikel eigentlich art• 
fremd Ist und gar nicht in das Kernenergiegesetz gehört. 
Gestern wurde bekanntlich das EMG abgelehnt, und es 
wäre schon ein wenig vermessen, nur einen Tag nach dem 
Scheitern eines ganzen Gesetzes für die Regelung des 
Strommarktes bereits wieder einzelne Elemente aus eben 
diesem gescheiterten Gesetz in dieses neue Kernenergie
gesetz aufzunehmen. Stichworte sind: privlleglertes Durch
leitungsrecht für erneuerbare Energien, nationale Netzge
sellschaft oder auch die Versorgungssicherheit. Bevor nicht 
seriös aufgearbeitet Ist, warum das neue EMG vor dem Volk 
Schiffbruch erlitten hat, sollten nicht einzelne Elemente dar
aus künstlich ins Kernenergiegesetz überführt werden. 
Zudem: Wollen wir die sichere Versorgung mit Strom Im gan
zen Land gewährleisten, so ist diese Frage ganz bestimmt 
nicht im Kernenergiegesetz zu regeln. Bekanntlich beträgt 
der Anteil der Kernenergie an der gesamtschwelzerischen 
Stromproduktion gerade mal 40 Prozent. Sie kann also die 
Versorgungssicherheit in diesem Land gar nicht sicherstel
len; dazu wären 100 Prozent nötig. 
Ich bitte Sie. der Minderheit Leutenegger Hajo zu folgen und 
alle Einzelanträge abzulehnen. 

Steinar Rudolf (R, SO): Ich bitte Sie Im Namen dar FDP
Fraktion, der Minderheit Leutenegger Hajo zu folgen und 
den Antrag der Mehrheit sowie die Anträge Banga und SUter 
aus folgenden Grunden abzulehnen: 
1. Die natlonale Netzgesellschaft hat gestern mit dem Nein 
zum EMG Schiffbruch erlitten - teilweise unter Ihrer Mitwir
kung. Die Anträge zu Artikel 81 bis Im Kernenergiegesetz, 
die Netzgesellschaft Ober dieses Gesetz wieder einzufüh
ren, verletzen für mein demokratisches Verständnis krass 
das gestrige Verdikt der Stimmbürgerinnen und Stimmbür
ger. Für mich besonders überraschend Ist das Votum des 
Solothumer Kollegen Boris Banga, eines vehementen Geg
ners des ElektrlZltätsmarktgesetzes. Sie haben mitgeholfen, 
diese Netzgesellschaft zu erledigen, und heute wollen Sie 
sie Ober das Kernenergiegesetz wieder einführen! Sie haben 
argumentiert: keine Netzgesellschaft, kein EMG wegen der 
Versorgungssicherheit. Heute, einen Tag später, argumen
tieren Sie mit Versorgungssicherheit als Begrundung für 
eine Netzgesellschaft - für mich doch ein gewisser Wider
spruch. 
2. Die Regelung des Netzzugangs Im Kernenergiegesetz ist 
absolut sachfremd. Das hat, Kollege Banga, mit Arroganz 
der ElektrlZltätsbranche Oberhaupt nichts zu tun. Mein Kol
lege Leutenegger HaJo beispielsweise und Ich selber, wir 
sind Vertreter lokaler Versorger. Das wissen Sie sehr genau. 
Ich hoffe nicht, dass Sie uns in dieser Funktion Arroganz un
terstellen. 
Aber bitte, das Kemenerglegesetz hat einen Zweck! Lesen 
Sie Artikel 1 des Gesetzes: «Dieses Gesetz regelt die friedli
che Nutzung der Kernenergie. Es bezweckt insbesondere 
den Schutz von Mensch und Umwelt vor Ihren Gefahren.» 
Das Ist Sinn und Zweck des Gesetzes, das wir heute bera
ten. Es Ist nicht Sinn und Zweck, etwas wieder elnzuf0hren, 

zu dessen Schiffbruch gestern Sie teilweise beigetragen ha
ben, nämlich das EMG mit einer Netzgesellschaft. 
Ich habe teilweise Verständnis für die Anliegen von Herrn 
Banga und andern Vertretern dieser Anliegen. Aber bringen 
Sie sie dort ein, wo es richtig ist. Herr Banga hat In der 
Presse gesagt: Es braucht ein geeignetes, griffiges ElektrlZl
tätsmarktgesetz. Bitte, werden Sie aktiv. Bringen Sie etwas 
Besseres als das, was gestern Schiffbruch erlitten hat. Dann 
können wir in diesem Bereich daruber reden - aber nicht 
sachfremd in einem Gesetz, in dem wir die Fragen dar Kern
energie und den Schutz von Mensch und Umwelt vor den 
damit verbundenen Gefahren regeln wollen. 
Im Übrigen gibt es, Kollege Banga, nicht nur öffentliche Ver
sorger. Es gibt auch private Versorger, die gleicherrnassen 
mltberuckslchtlgt werden müssten. 
3. Herr Kollege Leutenegger Hajo hat bereits darauf hinge
wiesen: Transportiert wird von den Netzbetreibern der 
Strom, den die Bezüger wünschen. Eine PrMleglerung nach 
Kriterien wie erneuerbare Energie oder öffentliche Beteili
gung gibt es nicht. Ich erlaube mir die Klammer: Öffentliche 
Beteiligung woran? Welches Kriterium geht vor? Das Ist nir
gends geregelt. Solche Kriterien dienen dem behaupteten 
Ziel dar Sicherstellung der Stromversorgung In allen Lan
desregionen nicht. 
Also, zusammengefasst: Es gibt drei Punkte. Wir haben ges
tern eine Netzgesellschaft Im Rahmen des EMG verworfen. 
Diese Regelung gehört nicht In die Materie des Kernenergie
gesetzes. Sie wäre so nicht umsetzbar, well zu wenig defi
niert Ist, was gemeint Ist mit den Kriterien erneuerbare 
Energie und öffentliche Beteiligung. Das Ist also von vorn
herein zum Scheitern verurteilt 
Ich bitte Sie also, der Minderheit Leutenegger Hajo zu fol
gen. 

Banga Boris (S, SO): Herr Kollege, nur eine Vorbemerkung: 
Wenn Ich mich recht entsinne, hat ja die nationale Netzge
sellschaft hier auch unter einigen Geburtswehen gelitten. 
Vor allem Ihre Seite war Ja nicht so begeistert. Jetzt zu mei
ner Frage: Glauben Sie wirklich, die Ablehnung das EMG 
bzw. die Sicherstellung der Versorgungssicherheit mit einer 
nationalen Netzgesellschaft allein lösen zu können? 

Stelner Rudolf (R, SO): Herr Kollege Banga, Ich sage noch• 
mals: Wir diskutieren hier Ober das Kernenergiegesetz. Die 
Anliegen, die Sie vertreten - dass Sie die Meinung haben, 
die öffentlichen Gemeindewerke kämen zu kurz und könnten 
Ihre Interessen nicht einbringen -. müssen Sie nicht Im 
Kernenergiegesetz regeln. Dazu m0ssen Sie, wie Sie es In 
der «Neuen Mittelland Zeitung» zu Protokoll gegeben ha
ben - heute nachzulesen auf meinem Pult-, ein neues Ge
setz vortragen. Das andere haben Sie leider bekämpft, und 
zu meinem Leidwesen haben Sie Recht bekommen. Jetzt 
tragen Sie die Folgen. 

Le presldent (Christen Yves, premler vice-presldant): Die 
SP-Fraktlon unterstützt den Antrag der Mehrheit sowie die 
Anträge Banga und Suter. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Die Kommission 
hat diesem Antrag mit knapper Mehrheit zugestimmt. Er be
zweckt vor allem die Garantie der Versorgungssicherheit 
und enthält mit dar Privlleglerung der erneuerbaren Ener
gien auch eine ökologische Komponente. Mit den Anträgen 
Banga und Suter wurde noch Ober die Formulierung Im 
abgelehnten EMG hinausgegangen, Indem zusätzliche Ver
treter in der nationalen Netzgesellsc:haft Einsitz nehmen soll
ten. Die Minderheit erachtet die Einfügung einer solchen -
wenn schon Ins EMG gehörenden - Bestimmung ins KEG 
als wenig sinnvoll und systemwldrlg. 
Wenn die Kommission heute Ober diesen Artikel beraten 
müsste, welss ich nicht, ob sie In Kenntnis des gestrigen Ab
stimmungsentscheides mehrheitlich noch gleich entschei
den würde wie damals. Es Ist festzustellen, dass die 
nationale Netzgesellschaft ebenso wie die anderen Bestlm-
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mungen des EMG gestern vom Volk abgelehnt wurden. Ich 
frage mich, ob es demokratisch sinnvoll und vertretbar Ist, 
wenn wir heute Elemente des abgelehnten Gesetzes sys
temwidrig in das Kernenergiegesetz übertragen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Dieser Artikel ist, glaube 
Ich, schon als er formuliert wurde, gewissermassen als Auf. 
fangnetz für den Fall eines Neins zum Elektrtzltätsmarktge
setz (EMG) gedacht gewesen. Aber er kann nicht ein ganzes 
Gesetz - mit im Übrigen zugehöriger Verordnung - erset• 
zen. Wenn ich während des Abstimmungskampfes um die
ses Gesetz stets wieder gesagt habe, es werde nicht leicht 
sein, nachher eine neue Lösung zu finden, dann sehe Ich 
das mit diesem Antrag der Mehrheit und den beiden Einzel
anträgen Banga und Suter nur bestätigt. 
Der Antrag der Mehrheit kann die differenzierte und detail
lierte Lösung, die wir beim EMG zur Frage des Netzes ge
habt haben, in seiner generellen Abstrakthelt niemals 
ersetzen. Da bleiben einfach zu viele Fragen offen. Die poli
tisch sensible Frage etwa des Service public kann nicht mit 
einem schwer durchschaubaren Modell privilegierter Durch
leitung beantwortet werden. Der Begriff des privilegierten 
Durchleitungsrechtes ist in dieser Formulierung unklar. Nach 
dem Nein zum EMG hat die Frage von Monopol und Durch
leitungsrecht eine Bedeutung erhalten, die zuerst einmal zu 
klären sein wird. 
Wenn ich mir den Antrag Banga ansehe, ist mir unklar, wel
che der städtischen bzw. kommunalen Elektrizitätswerke 
denn da vertreten sein sollen. Heute hat nur das städtische 
Elektrizitätswerk Zürich Anteile am Übertragungsnetz. Da 
muss ich zugeben, dass der Antrag Suter dann doch um ei
niges klarer ist. Aber ich frage mich auch, warum jetzt Kan• 
tone und Gemeinden angemessen vertreten sein sollen, 
aber die Bundesbehörden nicht. Jn aller Bescheidenheit: 
Man könnte doch auch das überprüfen. Wlr sind kein Staa
tenbund, In dem nur die Gemeinden diese Übertragungs
netze dirigieren sollen. Das Ist also bestenfalls eine gut 
gemeinte Verfassungsnorm, die nachher ohnehin durch eine 
Verordnung zu konkretisieren wäre. 
Wenn Sie mich und den Bundesrat fragen, dann ist dieser 
Vorschlag gut gemeint, aber das reicht halt eben In der Re
gel nicht. 

Banga Boris (S, SO): Obwohl ich welss, welche der drei 
Ebenen im Bundesstaat mir die liebste ist - es sind also 
nicht die Kantone -, ziehe Ich meinen Antrag zugunsten des 
Antrages Suter zurück und bitte die Kolleginnen und Kolle
gen, dem Antrag Suter zuzustimmen. 

Le presldent (Christen Yves, premier vice-president): M. 
Banga retlre sa proposltlon au proflt de la proposltlon Suter. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A titre preliminaire 
Für den Antrag der Mehrheit .... 75 Stimmen 
Für den Antrag Suter .... 73 Stimmen 

Deßnltiv - Deßnitivement 
Für den Antrag der Mehrheit .... 85 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit •... 72 Stimmen 

Art.82, 83 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la oommission 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adapte 

Art.84 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Abs. tbls 
Streichen 
Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 84 
Proposition de 1a commlssion 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 1bis 
Biffer 
Al.2 
Adherer a la decislon du Consell des Etats 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Nur eine kurze 
Bemerkung zu Artikel 84: Diese Anpassung ergibt sich als 
Konsequenz aus der Beibehaltung der kantonalen Regal
rechte. 

Angenommen -Adopte 

Art. 85 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
. ... fördern. Er kann die Eigentamer von Kernanlagen ver
pflichten, sich finanziell an solchen Forschungsprojekten zu 
betelligen. 
Abs.2,3 
ZUstlmmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 85 
Proposition de Ja comm/ssion 
Al. 1 
.... radioactlfs. Elle peut contraindre les proprletalres d'instal
latlons a particlper a son financement. 
A/.2, 3 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 86-103 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commlssion 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.104 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Wyss, Decurtlns, Hämmerle, Aechsteiner-Basel, Somma
ruga, Schmid Odllo, Teuscher) 
Die bestehenden Kernkraftwerke müssen spätestens nach 
40 Betriebsjahren stillgelegt werden. 

Abs. 1bis 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Sommaruga, Baumann Stephanle, Decurtlns, Dupraz, Fetz, 
Marty Källn, Rechsteiner-Basel, Rlklln, Schmid Odilo, 
Stump, Teusche~ Wyss) 
Bestehende Kernkraftwerke dürfen länger als 40 Jahre be
trieben werden, wenn eine Aahmenbewililgung fOr ein geolo
gisches Tiefenlager für hochaktlve Abfälle In der Schweiz 
erteilt wurde oder wenn tor den Fall der Ausfuhr der hoch· 
aktiven Abfälle eine völkerrechtliche Vereinbarung zwischen 
der Schweiz und dem Empfängerstaat Ober die geologische 
Tiefenlagerung abgeschlossen wurde und ein geeignetes, 
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dem stand von Wissenschaft und Technik entsprechendes 
ausländisches geologisches Tiefenlager betriebsbereit zur 
Verfügung steht 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs. 2b/s 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Steiner, Bigger, Brunner Toni, Fischer, Hegetschweiler, 
Keller, Kunz, Leutenegger Hajo, Maurer, Speck, Wirz-von 
Planta) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs. 2ter 
Der Bundesrat erstellt aufgrund des Entsorgungsnachwei
ses ein Entsorgungsprogramm, dessen Kosten aus dem 
Entsorgungsfonds gedeckt werden. Der Bundesrat regelt die 
Kontrolle des Budgets und die Einhaltung des Programms; 
er erstattet den eidgenössischen Räten regelmässlg Bericht. 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.4 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit I 
(Lustenberger, Decurtins, Rechstelner-Basel, Schmid Odflo) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit II 
(Leutenegger Hajo, Dupraz, Fischer, Hegetschweller, Keller, 
Stelner) 
.... von zehn Jahren nach der Ausfuhr sämttlcher Brennele
mente, für welche vor dem 31. Dezember 2000 die Wieder
aufarbeitung vertragllch vereinbart wurde, nicht zur Wieder
aufarbeitung ausgefilhrt werden. Sie sind .... 
Minderheit III 
(Schmid Odilo, Baumann Stephanie, Decurtins, Fetz, Marty 
Källn, Rechstelner-Besel, Sommaruga, Stump, Teuscher, 
Wyss) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.104 
Proposition de Ja commlsslon 
Al. 1 
MaJorlte 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 
Minorite 
(Wyss, Decurtins, Hämmerte, Rechstelner-Basel, Somma
ruga, Schmid Odllo, Teuscher) 
Les centrales nuclealres existantes dolvent ~tre desaffec
tees au plus tard aprtts 40 ans d'exploltatlon. 

Al. 1bls 
MaJorite 
ReJeter la proposltlon de la mlnorlte 
Mlnorite 
(Sommaruga, Baumann Stephanle, Decurtins, Dupraz, Fetz, 
Marty Källn, Rechstelner-Basel, Riklln, Schmid Odilo, 
stump, Teuscher, Wyss) 
La duree de l'exploltation des centrales nucleaires exlstan
tes peut exceder 40 ans, si une autorlsatlon generale pour le 
stockage en Sulsse des dechets hautement radloactffs dans 
un depöt souterrain an profondeur a ete accordee ou, en cas 
d'exportation de tels dechets, sl la Suisse et l'Etat destlna
talre ont conclu une convention internationale sur leur entre
posage souterraln en profondeur et si un depOt souterraln en 
profondeur approprie, conforme a l'etat de la sclence et de la 
technique et operationnel, est a disposltlon a l'etranger. 

A/.2 
Adherer a la declslon du Consefl des Etats 

Al. 2bls 
Ma/orite 
Blffer 
Mlnorite 
(Stelner, Blgger, Brunner Tonl, Fischer, Hegetschweller, 
Keller, Kunz, Leutenegger Hajo, Maurer, Speck, Wirz-von 
Planta) 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Al. 2ter 
Le Conseil federal elabore, sur la base du Justlflcatlf de l'eva
cuation, un programme de gestlon des dechets, dont les 
coOts sont prls en charge par le fonds de gestlon des 
dechets. Le Conseil federal reglemente le contrOle du bud
get et le respect du programme etabll; il falt regulittrement 
rapport aux Chambres federales. 
Al. 3 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Al.4 
MaJorite 
Blffer 
Mlnorlte / 
(Lustenberger, Decurtlns, Rechstelner-Basel, Schmid Odllo) 
Adherer a la declslon du Consell des Etats 
Mlnorite II 
(Leutenegger Hajo, Dupraz, Fischer, Hegetschweller, Keller, 
Stelner) 
.... ne peuvent pas IUre exportes en vue de leur retraltement 
pour une perlode de dix ans apres l'exportatlon de tous les 
elements combustlbles dont le retraltement falt l'objet d'un 
contrat passe avant le 31 decembre 2000. Durant ce laps de 
temps .... 
Mlnorite III 
(Schmid Odllo, Baumann stephanle, Decurtlns, Fetz, Marty 
Källn, Rechsteiner-Basel, Sommaruga, stump, Teuscher, 
Wyss) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Le presldent (Christen Yves, premler v!ce-presldent): Nous 
reprenons le debat sur l'artlcle 104, deJa tralte lors de 
l'examen de l'art!cle 9 (cf. BO 2002 N 1093 et 1106). M. Lus
tenberger avalt retire la propositlon de Ja mlnorite I a l'allnea 
4, qui avalt ete reprlse a titre indlviduel par M. Rechstelner 
Rudolf. 

Wyss Ursula (S, BE): Zu meinem Minderheitsantrag zu Ab
satz 1: Der Bundesrat hatte ursprOngllch das ambitionierte 
Ziel, uns mit dem Kernenergiegesetz einen Gegenvorschlag 
zu den beiden Initiativen «strom ohne Atom" und «Morato
rium plus» vorzulegen. Ein Gegenvorschlag braucht deflnl
tlonsgemäss einige Gemeinsamkeiten mit den Initiativen. Es 
gibt drei, die sicher zentral sind: 
1. Die Volksrechte: Da sind wir heute den Initiativen einen 
Schritt näher gekommen. 
2. Die Wiederaufbereitung: Wir werden heute noch Ober das 
mögliche Moratorium, wie es der Ständerat vorschlägt. ab
stimmen. 
3. Das Ausstiegsszenario: die Grundidee der Initiativen. 
Ein schrittweiser, geordneter Ausstieg Ist gerade angesichts 
dessen, dass wir bis Jetzt fOr den Atommoll In keiner Art und 
Welse eine Lösung haben, das einzig Richtige. Produzieren 
wir wenigstens nicht noch mehr Atommülll Es Ist ökono
misch, ökologisch und auch technologisch betrachtet das 
Richtige, mit der Betreibung von AKW nach allerspätestens 
40 Jahren aufzuhören. Mit der Bestimmung, Ihre Laufdauer 
auf 40 Jahre zu beschränken - das sind notabene Immer 
noch 10 Jahre mehr, als es die Initiative aStrom ohne Atom» 
verlangt -. hätten wir genug Zelt, um uns um Substltutlons
mögllchkelten zu kümmern. Wir sind uns sehr wahrscheln• 
llch darOber einig, dass diese Werke Irgendeinmal den Geist 
aufgeben werden. Weil aber mit der Alterung der AKW das 
Gefahrenrisiko dermassen dramatisch steigt. weil es auch 
nicht möglich ist, die alten AKW auf ein aktuelles Niveau 
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nachzurüsten, und weil die Kosten, mit denen rar eine Nach
rüstung gerechnet wird, völlig utopisch sind, kann man die 
Haltung, wie sie heute vertreten wird - nämlich bis zum 
Sankt-Nimmerleins-Tag so weiterzufahren, bis es einfach 
nicht mehr geht -, sicher nicht vertreten. 
Sie ist unmoralisch, und sie geht das grosse Risiko ein, dass 
wir einen Super-GAU nicht verhindern können. Mit einem 
Ausstiegsszenario von 40 Jahren haben wir aber die nötige 
Zelt, einen geregelten, einen geordneten Ausstieg und einen 
Umstieg auf erneuerbare, auf saubere Energien vorzuberei
ten. Wir wissen. dass Alternativen nur gefunden werden, 
wenn auch ein Anreiz da ist, solche zu suchen. 40 Jahre ma
chen zudem Sinn, weil damit sämtliche Ersatzforderungen 
vonseiten der AKW-Betreiber entfallen. Die AKW sind bis 
dann längstens amortisiert, und bei der Planung und Inbe
triebnahme wurde nie davon ausgegangen, dass diese 
Werke länger als 40 Jahre betrieben werden könnten. 
Der Stilllegungsfonds und der Entsorgungsfonds - wir haben 
die Diskussionen jetzt gerade hinter uns - sind darauf an
gelegt, dass AKW 40 Jahre lang betrieben werden. Nach 
40 Jahren müssen beide Fonds geäufnet sein, und es geht 
nicht an, dass dann die Werke einfach welterbetrieben wer
den, nur um die entsprechenden finanziellen Einlagen noch 
machen zu können. 
Ich bitte Sie auch im Namen der SP-Fraktion, diesem Min
derheitsantrag zuzustimmen. Wir müssen ein Szenario ent
werfen, an das wir uns halten können, an dem wir unsere 
Energiepolltlk ausrichten können. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Mit jedem Tag, an dem un
sere Kernkraftwerke in Betrieb sind, schieben wir einen im
mer grösseren Atommüllberg vor uns her. Irgendwann müs
sen wir diese unangenehme Tatsache zur Kenntnis nehmen 
und uns damit auseinander setzen. Was wir bisher geleistet 
haben. ist nichts anderes als eine gigantische Verdrän
gungsleistung. Es ist eine unverantwortliche Politik, denn die 
Probleme, die wir mit diesem Atommüll in die Welt setzen, 
sind vermeidbare Probleme. Deshalb ist das Minimum, das 
ich von einer verantwortlichen Politik erwarte, dass sie die 
Lösung der Probleme, die sie verursacht, auch selber an die 
Hand nimmt. 
Beim Atommüll handelt es sich ja nicht um Irgendeine Art 
von MOii, sondern dieser Abfall ist tödlich, und er bleibt Ober 
Jahrhunderte hinweg tödlich. Ich meine also, dass wir drin
gend aufgefordert sind, die Verantwortung dafür zu Oberneh
men, dass für die Lösung dieses riesigen Problems im 
Mindesten ein realistischer Ansatz vorhanden Ist. 
Unsere AKW sind für eine Betriebsdauer von 40 Jahren an
gelegt. Ich finde, es ist nicht übertrieben, wenn wir erwarten, 
dass sich die Verantwortlichen nach einer 40-jährigen Be
triebsdauer endlich auch der Entsorgungsfrage stellen. Sie 
sollen dies aber nicht mit einem schön auf Papier geschrie
benen Entsorgungsnachweis tun, sondern indem sie den 
Tatbeweis erbringen, dass sie endllch auch für die Entsor
gung eine Lösung vorweisen können. Ich verlange deshalb 
mit meinem Minderheitsantrag, dass eine Betriebsbewllll
gung Ober 40 Jahre hinaus nur dann erteilt wird, wenn die 
Endlagerung sichergestellt Ist. 
Kollege Odllo Schmid hatte verlangt, dass die Entsorgung 
zwingend in der Schweiz erfolgen muss. Ich habe seinen 
Antrag unterstützt, doch offenbar glaubt In diesem Parla
ment niemand so richtig daran. Seit gestern besteht noch 
weniger Hoffnung. Mit meinem Minderheitsantrag lasse ich 
die Türe für eine ausländische Lösung offen. Allerdings dür
fen wir uns diesbezüglich nichts vormachen: Alle Länder, die 
sich mit der Endlagerung ernsthaft auseinander setzen, le
gen als Erstes gesetzlich fest, dass sie keinen Atommüll im
portieren wollen. Das ist verständlich; niemand will den 
eigenen Leuten diesen tödlichen Abfall zumuten. Das wür
den wir und werden wir auch in der Schweiz so handhaben. 
Aber genau deshalb ist die Gefahr gross, dass die Endlager 
in Jene Länder verschoben werden, in denen die demokrati
sche Mitsprache nicht gegeben ist oder In denen die Armut 
so gross ist, dass man mit Geld einfach alles haben kann. 
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Ich will eine solche Lösung verhindern. Ich ziehe eine Inlän
dische Lösung vor und verlange, dass AKW nur dann länger 
als 40 Jahre betrieben werden dürfen, wenn für die Endlage
rung eine Rahmenbewilligung vorliegt. Falls die Endlage
rung Im Ausland geschehen soll, muss eine betriebsbereite 
Anlage zur Verfügung stehen. Nur so können wir realistisch 
beurteilen, unter welchen Bedingungen die Anlage erstellt 
wurde, wie sie betrieben wird und ob unsere Vorstellungen 
bezüglich Sicherheit und demokratischer Mitsprache erfüln 
sind. 
Natürlich bin ich mir bewusst, dass es nicht einfach sein 
wird, die Voraussetzungen, die mn meinem Antrag gesteln 
werden, zu erfüllen. Für Beznau mOsste nämlich bis im 
Jahre 2009, für Mühleberg bis 2011 und für Gösgen bis 
2018 eine Rahmenbewilligung rar ein Endlager vorhanden 
sein. Aber: Jetzt hatten wir 40 Jahre Zeit, um eine Lösung zu 
finden. Wenn diese Zeit nicht genutzt wurde bzw. wenn wir 
uns eingestehen müssen, dass nach 40 Jahren immer noch 
keine Lösung in Sicht Ist, kommt dies doch einer eigentli
chen Kapitulation gleich! Das aber spräche definitiv nicht 
mehr für die Atomenergie und gäbe den Initiativen, die nächs
tes Jahr zur Abstimmung gelangen, gewaltigen Aufwind. 

Stelner Rudolf (R, SO): Sie haben dem Grundsatz der Zu
stimmung und Mitwirkung der Kantone In der heutigen De
batte zum Durchbruch verholfen. Damit erObrlgt sich eine 
Sonderregelung f0r den Kanton Nidwalden bezogen auf den 
Wellenberg gemäss Artikel 104 Absatz 2bls. Dieser Minder
heitsantrag erscheint mir somn obsolet und ist zurOckgezo
gen. 
Ich benütze aber die mir zur Verfügung stehende Zen gerne, 
noch kurz etwas zu Artikel 104 Absatz 4 zu sagen. Wie 
schon beim Eintreten und zu Artikel 9 ausgefOhrt, Ist die 
sichere, preisgünstige Versorgung mit elektrischer Energie 
alleinige Sache des Bundes. Am heutigen Mix von 60 Pro
zent Wasserkraft und 40 Prozent Kernkraft wird sich linger
fristig nichts ändern, nicht well die Kernenergie ein Dogma 
wäre, sondern weil es beim heutigen Stand schlicht keine 
realistische Alternative gibt. 
Mit der Option Kernenergie muss konsequenterweise auch 
die Option der Wiederaufarbeitung offen sein, und zwar un
eingeschränkt. Es muss den Betreibern überlassen werden, 
ob und wann sie von der Mögllchkelt der Wiederaufarbeitung 
Gebrauch machen wollen. 
Sie haben mit Ihrer Zustimmung zu Artikel 9 der Wiederauf• 
arbeitung Ihr Vertrauen ausgesprochen. SeH diesem Ent
scheid In der Sommersession 2002 hat sich an den damali
gen Entscheldgrundlagen nichts geändert. Es gibt keine 
neuen Argumente, die es rechtfertigen würden, vom frühe
ren grundsätzlichen Bekenntnis zur Wiederaufarbeitung ab
zurücken und diese mit einem Moratorium längerfristig zu 
verhindern und damit die effiziente und wirtschaftliche Nut
zung der Brennstäbe letztlich zum Vorteil der Konsumenten 
zu verunmöglichen. 
Wenn Sie dieses Vertrauen, das Sie In der Sommersession 
bewiesen haben, heute nicht mehr aufbringen können -was 
Ich nicht verstehen WOrde-, dann stimmen Sie bei Artikel 104 
Absatz 4 zumindest dem Moratorium In der Fassung der 
Minderheit II (Leutenegger Hajo) zu. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Die Wiederaufarbeitung von 
Brennstäben Ist eine der grössten Umweltverschmutzungen 
In der Nordsee. Sie bekommen die radioaktiven Abfälle, In 
Form von Fischen oder anderen Meerestieren, wieder auf 
den Speisezettel. Wir haben heute die SituaUon, dass die 
ganze Übung ökonomisch hochgradig defizitär ist Brttlsh 
Nuclear Fuel hat letztes Jahr Ober 2 MIiiiarden Pfund Defizit 
gemacht. Die Wiederaufarbeitung Ist ein wirtschaftliches 
Fiasko. Es Ist auf Basis der Jetzt laufenden Verträge noch 
möglich, die Kosten auf die heutigen Betreiber der AKW zu 
überwälzen - die Schweiz Ist mit MIiiiardenrechnungen kon
frontiert, die den grossen Monopolgesellschaften Ins Haus 
flattern werden. 
Der Bundesrat sagt selber, er wolle die Wiederaufarbeitung 
stoppen; es sei ein Risiko, weil das waffenfähige Material 
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missbraucht werden könne. Der ganze Brennstoffzyklus 
birgt sehr grosse Gefahren. Sie wissen, welch grosse Men
gen an radioaktiven Abfällen beispielsweise In Grossbrltan
nien und Frankreich ungeschOtzt In Tanks lagern. Sie bllden 
fOr Terroristen In einem Flugzeug ein dankbares Zlel, weil 
mit sehr wenig Materialaufwand ein gigantischer Schaden 
angerichtet werden kann, der wohlgemerkt bei Westwind 
dann auch die schweizerische Bevölkerung und Insbeson
dere die Landwirtschaft treffen wird. 
Deshalb bme ich Sie, dem zurockgezogenen Antrag der 
Minderheit 1 (Lustenberger) fOr ein Moratorium zuzustim
men, wie es der Ständerat bereits beschlossen hat. Es Ist 
zeitlich klar definiert. 
Mir Ist immer noch unklar, was Herr Hajo Leutenegger mit 
dem Antrag der Minderheit II meint. Ich habe Ihn gefragt. Er 
sagt, dass nach dem Auslauten der Verträge ein Moratorium 
beginnen solle. Nun ist in der Kommission mehrmals nach 
diesen Verträgen gefragt worden. Wir hatten kainen Einblick 
in die Verträge. Deshalb kaufen wir mit der Variante von 
Herrn Leutenegger die Katze im Sack. Niemand weiss, wie 
lange die Verträge laufen. 
Ich meine, dass ein Gesetz mit einem Moratorium mindes
tens formal gesehen eine gewisse Klarheit beinhalten sollte, 
dass klar sein sollte, was man eigentlich damit meint. Herr 
Leutenegger konnte mir die Frage nicht beantworten, wann 
das Moratorium nach seiner Variante beginnen WOrde. Ich 
bme Ihn doch, falls er es inzwischen herausgefunden hat, es 
uns auch noch mitzuteilen, damit wir ungefähr wissen, wann 
nach seiner Variante das Wiederaufarbeitungsmoratorium 
beginnen WOrde. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Sie haben bei Artikel 9 der Wie
deraufarbeitung zugestimmt. Es ergibt sich nun grundsätz
lich die Frage, ob dazu noch ein Moratorium anzusetz~n ist, 
wie dies der Ständerat beschlossen hat. 
Grundsätzlich beantragt Ihnen hier die Minderheit II, der 
Mehrheit zuzustimmen. Sollte aber ein Moratorium be
schlossen werden, empfiehlt sie Ihnen eine Modifikation ge
genOber der Lösung des Ständerates, nämlich das, was 
Herr Rechsteiner Rudolf gerade kritisiert hat, d. h., den Be
ginn der Moratoriumsfrlst nicht fix festzulegen. Vielmehr sol
len die vertraglichen Pflichten wahrgenommen werden 
können, wie dies auch der Bundesrat vorsah. Auch der Bun
desrat sah In seiner Fassung der Übergangsbestimmungen 
eine Möglichkeit der Wiederaufarbeitung mit den abge
schlossenen Verträgen vor, und genau dem schllessen wir 
uns an. Damit verhindern wir unnötige Erschwerungen im 
Betrieb und zusätzliche Kosten. Immerhin handelt es sich 
hier um Internationale Verträge, welche vor Ende 2000 ab
geschlossen worden sind. Man kann die Spielregeln nicht 
einfach nachträglich abändern. 
Ich bitte Sie deshalb, hier der Mehrheit zu folgen, aber den 
Antrag der Minderheit II jenem der Minderheit I vorzuziehen. 
Herr Lustenberger hat diesen zugunsten des Antrages der 
Minderheit II zurockgezogen. Die FDP-Fraktion unterstotzt 
diesen Antrag der Minderheit II. 
Nun darf Ich mich im Namen der FDP-Fraktion auch noch zu 
Absatz 1 und Absatz 1 bis äussern. Die Fraktion widersetzt 
sich dem Befristungsantrag der Minderheit Wyss, welche 
letztlich die Ausstiegs-Initiativen wieder in das Gesetz hin
einbringen will. Wir haben uns zu diesem Thema schon 
mehrfach geäussert: Die Betriebsdauer von Kernkraftwerken 
muss zuerst durch die Behörden aufgrund von Sicherheits
kriterien, und dann von den Betreibern nach wirtschaftlichen 
Überlegungen beurteilt werden. 
Wer die Option Kernenergie grundsätzlich offen halten wlll, 
wie dies auch der Bundesrat und der Ständerat wollen, 
muss diesen Antrag ablehnen. Auch die FDP-Fraktion emp
fiehlt Ihnen das. 
Zum Absatz 1 bis gilt grundsätzlich dasselbe wie eben ge
sagt: Man will auch hier letztlich wieder die Initiative ein
bauen. Frau Sommaruga hat die Fristen Ja sehr schön 
genannt, und das hat natOrllch einen direkten Zusammen
hang. Man trägt dem möglichen Entsorgungsfahrplan gar 

nicht Rechnung: Tlefenlager werden erst benötigt, wenn die 
Zwischenlagerphase vorbei ist, und dies wird erst vlel später 
sein. Wir haben auch In Nordeuropa gesehen, wie viel Zeit 
dies braucht. 
Wir bitten Sie, die Anträge der Minderheit Wyss und der Min
derheit Sommaruga abzulehnen. 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Je pourrals vous 
dlre que je ne prends la parole qua pour que vous entendiez 
un peu de fran99-ls durant ce debetl En reallte, j'al aussi 
quelques autres choses a vous dlre. 
Au lendemaln du vote negatlf des Nidwaldlens sur le depöt 
du Wellenberg, le groupe ecologlste estime qu'II est desor
mais clalr qu'on n'a aucune solutlon en vue pour le stockage 
des dechets falblement ou moyennement radloactlfs. On 
n'en aura probablement jamals parce que la populatlon, ma
nlfestement, n'en veut pas. A ce propos, Monsieur le Con
seiller federal, Je vous ai entendu hier solr a la Television 
sulsse romande. Je vous ai trouve un peu pathetlque et Je 
dois dire que vous m'avez plongee dans la perplexite. En ef
fet, vous avez d'une part clalrement reconnu que le projet du 
Wellenberg est enterre; mals vous avez d'autre part lance 
une espllce d'avertlssement en dlsant, sauf erreur de ma 
part car je ne me souviens pas des propos exacts: «Nous 
avons malntenant une loi qul ne nous obllgera plus ll. pren
dre l'avls des cantons concernes.» Vous corrlgerez sl ce 
n'est pas Juste, c'est ce que j'al entendu. J'al trouve que 
c'etalt une antlcipatlon un peu hasardeuse. Ce qul me rend 
perplexe, c'est que vous venez de dire que vous Ates tout ll. 
fait favorable au vote des cltoyens et des cantons. 
Nous n'avons pas de solution en Sulsse pour stocker las de
chets radioactlfs, mals nous n'en avons pas non plus ll. 
l'etranger. II ne faudrait en tout cas pas compter sur le retral
tement du combustlble lrradle. On a deja debattu longue
ment de son lnterdlctlon a l'artlcle 9 et celle-ci a ete 
malheureusement refusee a quelque volx pr~. Malntenant, 
nous n'avons plus que le moratoire a nous mettre sous la 
dent. Un moratoire de dlx ans, est-ce qua cela a du sens, vu 
qu'II est quasi certaln qu'on n'aura pas plus de solutlons 
dans dlx ans, ou plutöt dix ans apres la fln des contrats en 
cours? 
En effet. le retralternent des dechets et du combustlble irra
dies est une technique tr~ polluante, discredltee et dange
reuse, ä tel point qu'on ne se demande plus aujourd'hui 
pourquol les ecologlstes sont contre, mais pourquol le lobby 
nudeaire y tlent tellement. Pour en revenlr - pulsqu'on a plu
sieurs proposltlons de mlnorlte a l'artlcle 104 - a 1a duree de 
vie des centrales qui, pour la mlnorlte Sommaruga ä l'allnea 
1 bis, est llee ä la conditlon qu'une solutlon soit trouvee pour 
le stockage des dechets, le groupe ecologiste est tres clalr: II 
n'y a pas de solutlon, et m&me s'il y en avalt une, la duree de 
vle d'une centrale ne devrait pas depasser quarante ans. 
MOhleberg, par exemple, qui est la plus ancienne centrale 
de Sulsse, a des problemes recurrents lies ä des flssures 
dans l'enveloppe du reacteur. On perslste ä la reparer par 
des armatures pour la consollder. En Allemagne, une teile 
centrale seralt desaffectee. Or au contralre, le Conseil fede
ral lui a accorde l'autorlsation d'augmenter sa productlon de 
10 pour cent et a prolonge son permls d'explolter Jusqu'en 
2012. Elle aura alors clnquante ans! Nulle part II n'y a d'ex
perience d'une duree d'exploltetlon de clnquante ä soixante 
ans! 
On peut rappeler d'allleurs que le nombre des lncidents des 
centrales a double en 2001. Des lncldents, d'accord. Mals 
c'est Justement l'accumulatlon de petlts lncidents lmprevus 
qul peuvent enclencher une chaine d'llilvenements con
dulsant ä une catastrophe majeure. Dans son message 
(p. 2549 du texte fran99-ls), le Conseil f~eral ecrlt: «II est 
evident que las centrales nuclealres bätles II y a 30 ans 
(comme celles de Beznau et de MOhleberg) ne seralent plus 
construltes nl autorisees sous la mtme forme a l'heure ac
tuelle. » 

Pour evlter de faire de notre pays un laboratolre d'essal pour 
vlellles centrales, II y a deux choses simples ä faire: soutenlr 
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la proposition de minorlte Wyss a l'artlcle 104 alinea 1er qui 
prevoit une duree de vie des centrales nucleaires limitee a 
quarante ans, et approuver !'initiative «Sortir du nucleaire». 
C'est ce qua le groupe ecologiste vous recommande de 
faire. Le moratoire de dix ans peut sans probleme Atre aJoute 
a cette liste des täches urgentes a accomplir. 

Beck Serge (L. VD): Madame Menetrey-Savary, j'ai peut
ätre manque d'attention, mais je n'ai pas entendu de solu
tion constructive du groupe ecologiste en vue du retralte
ment et du stockage a long terme des dechets nuclealres 
qui existent. Quelle est la contribution du groupe ecologiste 
a resoudre le probleme des dechets, qui est bien real main• 
tenant. quelle qua solt la duree de vte des centrales? 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G. VD): J'ai dit tres clai
rement que nous esttmons qu'II n'y a pas de solution en vue. 
Nous pensons donc qu'actuellement las dechets doivent 
etre malntenus sous contr0le permanent, et non pas stockes 
de maniere definitive. Pour le raste, nous travaillons plut0t a 
des alternatives a i'energie nucleaire, et la nous avons des 
propositions, nous savons que c'est possible. 

Keller Robert {V, ZH): Zum Antrag der Minderheit Wyss: 
Wie Sie dem Antrag entnehmen können, trifft er aus Sicht 
der Atomgegner genau ins Schwarze. Er ist aber nach An
sicht der starken Mehrheit der Kommission noch härter als 
des Moratorium. Es wurde hier genügend diskutiert - wir bit
ten Sie, der Mehrheit zu folgen. 
Zum Antrag der Minderheit Sommaruga: Wir haben die Rah• 
menbedlngungen in Artikel 33 formuliert. Der Mehrheit zu
folge genügt dies vollends. Kollegin Sommaruga macht es 
von einem Tlefenlager abhängig, gleichzeitig wird aber der 
Bau desselben erschwert. Wir bitten Sie auch hier, den Min
derheitsantrag abzulehnen und der Mehrheit zu folgen. 
Der Antrag der Minderheit II (Leutenegger Halo) wurde auch 
schon genügend besprochen. Wir bitten Sie, dieser Minder
heit zu folgen. 

Bader Elvira (C, SO): Die Mehrheit der CVP-Fraktion 
unterstützt bei Artikel 104 Absatz 1 den Antrag der Kommis• 
sionsmehrhelt, d. h. Zustimmung zum Beschluss des Stän• 
derates. 
Wir sind - wie schon dargelegt - mehrheitlich für die Option 
Kernenergie, um die Versorgungssicherheit auch in ZUkunft 
zu gewährleisten. Diese Option soll nicht mit der Begren
zung der Lebensdauer auf 40 Jahre eingeschränkt werden. 
Die Minderheit Wyss würde im Kernenergiegesetz, das als 
Gegenvorschlag zur Initiative dient, eine verschärfte Form 
der Forderungen der Initianten aufnehmen. Die Mehrheit der 
CVP-Fraktion lehnt dies ab. 
Beim Minderheitsantrag Sommaruga zu Artikel 104 Ab
satz 1 bis geht es um die Verknüpfung zwischen Betrieb und 
Entsorgung. Wenn die Rahmenbewilligung für ein Endlager 
nicht vorliegt, werden die Kernkraftwerke nach 40 Betriebs
jahren abgestellt, das wäre bei Beznau 2009, bei Mühleberg 
2011, bei Gösgen 2018 und bei Leibstadt 2024. Druck für 
die Entsorgung ist nötig; diese Auffassung teilt auch die 
Mehrheit der CVP·Fraktion. Aber diese Fristen sind unrealis
tisch. Eine Rahmenbewilligung für ein Endlager für hoch• 
aktive Abfälle dürfte laut Experten frühestens 2020 vorliegen. 
Der Minderheitsantrag Sommaruga würde also bedeuten, 
dass die Werke befristet und nach 40 Jahren abgestellt wer
den. Die Mehrheit der CVP-Fraktion will keine Befristung der 
Werke, solange die nötigen strengen Sicherheitsvorschriften 
erfüllt werden, aber sie will die festgelegte Frist von 1 0 Jah• 
ren für den Entsorgungsnachweis, wie es der Ständerat vor
sieht. Der Bedingung rar eine Verlängerung der Betriebs
dauer, wie sie die Minderheit Sommaruga in ihrem Antrag 
verlangt. kann eine Mehrheit der CVP-Fraktion nicht zustim
men. 
Bei Artikel 104 Absatz 4 unterstützt die CVP-Fraktion den 
Antrag der Minderheit II (Leutenegger Hajo). Das Kernener• 
glegesetz ist als indirekter Gegenvorschlag zu den beiden 
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Initiativen zu konzipieren. Daher Ist es wichtig, dass es die
ser anspruchsvollen Zielsetzung auch gerecht wird. Die Wie
deraufbereitung wird ein wichtiger Punkt dieser Vorlage sein. 
Die Mehrheit der CVP-Fraktlon erachtet es deshalb als poli
tisch falsch, diese Vorlage Jetzt mit der Wiederaufbereitung 
ohne Moratorium zu belasten. Deshalb unterstützen wir den 
Antrag der Minderheit II (Leutenegger Hajo). 

Rechstelner Rudolf {S, BS): Jede Maschine, jeder Apparat 
hat eine beschränkte Lebensdauer. Ein zehnjähriges Auto 
schauen Sie, wenn Sie ein Auto kaufen wollen, schon gar 
nicht mehr an. Wenn Sie einen Kühlschrank kaufen, rechnen 
Sie damit, dass er vielleicht 1 0, 20 oder sogar 25 Jahre, aber 
nicht 60 oder 80 Jahre hält, wie uns jetzt die Atomtechniker 
weismachen wollen. Materialien, die Radioaktivität ausge
setzt sind, leiden unter einer beschleunigten Materlalermü• 
dung. Es entsteht eine Spannungsrisskorrosion. Wir haben 
das In Beznau und M0hleberg; wir haben die Risse In den 
Reaktormänteln und damit eine Schwächung des Contain
ments. 
Letzte Woche war eine ukrainische Parlamentarlerdelega
tion bei der UREK auf Besuch. Sie haben uns berichtet, wie 
es In Tschernobyl steht. Der Sarkophag ist undicht; pro Jahr 
treten 600 Tonnen radioaktiver Flüssigkeit aus und versi
ckern im Grundwasser. Es entstehen neue Kettenreaktionen. 
Man hat Angst vor neuen Explosionen im Sarkophag. Man 
hat kelnerlel Lösungen, ist verawelfelt und weiss nicht weiter. 
Trotzdem sieht man keine Perspektive, wie man die Energie
versorgung sonst sicherstellen könne. 
Wir haben in den letzten 30 Jahren so viel dazugelernt. Wir 
können heute, Frau Bader, die Versorgungssicherheit ein• 
fach bestellen. Bestellen Sie ein paar Hundert Windturbinen 
In Deutschland, stellen Sie sie in der Nordsee auf, und Sie 
haben hier In der Schweiz einen viel sichereren Zustand als 
heute mit diesen maroden alten Atommellem, von denen wir 
nicht wissen, wann sie In die Luft gehen. Uns Ist das Risiko 
zu hoch. Wir glauben auch der Hauptabteilung für die Si
cherheit der Kernanlagen (HSK) nlclht; bis Jetzt hat sie ver
schiedene Unfälle stets heruntergespielt. Am 11. September 
2001 hat sie voreilig verk0ndet, die Schweizer Atomkraft
werke seien sicher gegen Terror. Sie musste alle diese Ver• 
lautbarungen wieder zurücknehmen, weil sie einfach nicht 
stimmten. 
Das Strahlenschutzgesetz wird heute verletzt. Bel einem 
Flugzeugangriff von Terroristen auf ein Schweizer Atomkraft
werk können die gesetzlichen Dosisgrenzwerte, also die Ma
ximalwerte an Strahlung, längst nicht mehr eingehalten 
werden. Wenn der Bundesrat seinen Auftrag ernst nehmen 
würde, würde er jetzt schon eine Befristung des Betriebes 
erlassen, und er würde die ältesten Werke sofort schllessen, 
denn man kann diesen Strom problemlos ersetzen. 
Die gleiche Geschichte gibt es bei den Endlagern. 1985 
wurde das Projekt «Gewähr» gestartet Die Nagra hat Hun
derte von Millionen von Franken ausgegeben; das Ganze er
innert an die Swissalr. Die Übung ist diskreditiert; wir kom
men so nicht mehr weiter. Wenn wir in der Endlagerfrage 
eine Lösung wollen, dann müssen wir zuerst die bestehen
den Werke befristen und offen zugeben: Ja, wir haben einen 
Fehler gemacht; wir wollen Jetzt den MOii entsorgen und 
gleichzeitig die Ursache des Problems dauerhaft beseitigen. 
In der heutigen Situation - Wellenberg sei Dank! - gelingt es 
eben nicht, ein Endlager zu bauen, weil wir Angst davor 
haben, dass jedes Endlager eine neue Rechtfertigung f0r 
einen neuen mörderischen Reaktor Ist, der wiederum Tau
sende von Menschenleben bedroht und die Sicherheit der 
Schweiz extrem gefährdet. 
Es gibt viele Gründe, nach 40 Jahren endlich aufzUhören. 
Vor allem gibt es auch finanzielle Gründe; die Deutschen ha• 
ben das vorgemacht Sie haben einen Ausstieg organisiert, 
ohne dass Entschädigungsforderungen fällig geworden sind. 
Und Sie hier, mit Ihrem Zuwarten, verleiten die Atomindus• 
trie geradezu dazu, wieder neue Anschaffungen zu tätigen 
und zu Investieren, damit man nach Kaiseraugst und Graben 
dem Bund erneut eine Rechnung präsentieren kann. Sie ha• 
ben die Zeichen der Zelt hinten und vorne nicht erkannt. 
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In Dänemark kostet heute eine KIiowattstunde Windstrom 
«on shore» unter 5 Rappen. Das ist die ZUkunftl Es wird Ih
nen gar nie gelingen, die alten Meiler Oberhaupt noch abzu
schreiben. Die Schulden sind zu gross; wir sind in der Falle. 
Irgendwann wird der Bund die Atomrechnung erhalten und 
die Defizite decken müssen. 
Deshalb wäre es das Sauberste, jetzt eine Grenze zu zie
hen: 40 Jahre, dann ist Schluss mit dieser Schweinerei! 
Dann stellen wir ab, und wir stellen um auf erneuerbare 
Energien. Und wir verdienen noch etwas dabei! Die Intelli
genten Länder verdienen nämlich damit, sie machen Wachs
tum; sie sind erfolgreich. Deutschland macht es vor; ich 
gratuliere der rot-grünen Regierung zur Wiederwahl. 
Ich bin davon überzeugt, dass genau die Entschlossenheit 
beim Atomausstieg zum Erfolg geführt hat und Ihren Beitrag 
an den gestrigen Wahlerfolg leistete. Deutschland Ist gar 
nicht so untätig, wie die Presse zuweilen schreibt; die 
Schweiz ist viel untätiger. Sie schiebt das Atomproblem vor 
sich her. Es gibt niemanden bei den bürgerlichen Parteien, 
der das aktiv anpackt; man ist Im Fahrwasser der Atomlobby 
und lässt sich von dort die Referate schreiben usw. So kom
men wir sicher nicht zum Ziel. 
Wir wollen, dass dieses Land eine sichere Energieversor
gung erhält, und zwar sicher in jeder Hinsicht eine sichere 
Versorgung und Sicherheit für die Menschen, die In diesem 
Land leben. Deshalb bitte Ich Sie um Zustimmung zu den 
Minderheitsanträgen Wyss und Sommaruga. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Gegenober der 
Eintretensdebatte Ist In der Argumentation von Herrn Rech
stelner eigentlich nur das Argument bezüglich der deutschen 
Regierung neu, die gestern bestätigt worden ist Ich ver
zichte deshalb darauf, noch einmal auf alle Argumente ein
zutreten. 
Zu Artikel 104 Absatz 1: Der Minderheitsantrag Wyss stellt 
einen weiteren Versuch dar, den Inhalt der Ausstiegs-Initia
tive - wenn auch mit einer anderen Ausstiegsfrist - In das 
Gesetz einzubauen. Die Kommission beantragt Ihnen Ableh
nung dieses Minderheitsantrages. 
Zu Artikel 104 Absatz 1bis: Mit diesem Antrag will die Min• 
derhelt Sommaruga erreichen, dass ein Kernkraftwerk nur 
dann länger als 40 Jahre betrieben werden darf, wenn die 
Rahmenbewllllgung fQr ein geologisches Tlefenlager vorliegt 
oder wenn der Vertrag Ober die Einlagerung In ein betriebs
bereites ausländisches Lager abgeschlossen Ist. Dieser An
trag führt zu einer Befristung des Betriebes, was Bundesrat, 
Ständerat und die Kommissionsmehrheit ablehnen. Die Vor
aussetzungen fOr den Betrieb eines Kernkraftwerkes hin
sichtlich Entsorgung sind in Artikel 104 Absatz 2 mit einer 
Präzisierung des Ständerates definiert worden. Die Mehrheit 
empfiehlt Ihnen, diese Bestimmung zu Obernehmen und auf 
den Antrag der Minderheit zu Absatz 1 bis zu verzichten. 
Zu Artikel 104 Absatz 2bis: Diese «Wellenberg-Bestim
mung» wäre nur nötig, wenn auf die kantonalen Hoheits
rechte hinsichtlich Gewässernutzung und Untergrund ver
zichtet wOrde, was Sie anders entschieden haben. Deshalb 
wurde der Minderheitsantrag Stelner zu Recht zurückgezo
gen. 
Zu Artikel 104 Absatz 2ter: Hier hat die Kommission eine Be
stimmung eingefügt, die sicherstellen soll, dass die Arbeiten 
zur Sicherstellung der Entsorgung zügig vorangetrieben 
werden, auch wenn kein unmittelbarer Termindruck herrscht. 
Hier ist kein Minderheitsantrag eingereicht worden. 
Nun noch zu Artikel 104 Absatz 4: Hier herrschte während 
der Beratungen in der Sommersession zunächst die Mei
nung vor, mit der Ablehnung des Wlederaufarbeltungsverbo
tes sei auch dieser Artikel 104 Absatz 4 erledigt. Ich habe 
mich eines Besseren belehren lassen; Ich bin gelegentlich 
noch lernfähig und meine, Ober die Frage des Moratoriums 
sei trotzdem noch abZustimmen. 
Diese Bestimmung gemäss Ständerat und Minderheit I wäre 
nötig, wenn der Rat die Wlederaufarbeltungstrage Im Sinne 
des Ständerates entscheiden möchte. Die Mehrheit hält 

aber an der Streichung des Wlederaufarbeltungsverbotes 
fest und will auch nicht auf die Moratorlumslösung des Stän
derates einschwenken. Sollten Sie sich dennoch für ein Mo
ratorium Im Sinne des Ständerates entscheiden, empfiehlt 
sich die modifizierte Version gemäss Minderheit II. Die Min
derheit 1111st mit der Abstimmung Ober Artikel 9 erledigt. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Zunächst zu Absatz 1, Be
triebsdauer: Dazu hat sich der Bundesrat schon mehrmals 
geäussert. Er Ist nicht für eine Beschränkung auf 40 Jahre, 
obwohl das auch einmal zur Diskussion gestanden ist, son
dern möchte als einziges Kriterium die Sicherheit des Betrie
bes von Kernkraftwerken haben. 
Zu Absatz 1 bis, zum Antrag der Minderheit Sommaruga: Es 
Ist ein konsequenter Antrag. Würde er angenommen, würde 
er zur Lackmusprobe darüber führen, ob eine Entsorgung 
nuklearer Abfälle In diesem Land auch tatsächlich durchge
führt werden wird. Sollte das nicht möglich sein, würde er 
zu einer Nichtverlängerung einer Betrlebsbewilllgung nach 
40 Jahren fahren; die verschiedenen Jahreszahlen wurden 
Ihnen aufgeZählt. Es ist ein raffinierter Antrag, das möchte 
ich ausdrücklich festgehalten haben. 
Zu Absatz 2bls, zum Antrag der Minderheit Steiner, Wel
lenberg: Dieser Antrag Ist nach den Entscheiden, die Sie 
heute getroffen haben, nämlich dass eine Mitbestimmung 
der Kantone möglich sein wird, nicht mehr nötig. Nach der 
Logik des Ständerates wäre er allerdings nötig. Sie können 
den Antrag also In Konsequenz der heutigen Entscheide fal• 
len lassen. 
Zur Bemerkung von Frau Menetrey-Savary möchte Ich sa
gen: Was Ich gestern In der Tek:Mslon Sulsse Romande ge
sagt habe, hat gestern absolut zugetroffen. Es lag ein 
Gesetz vor, bei dem erstens der Ständerat und zweitens der 
Nationalrat In der letzten Session bei Artikel 20 die kanto
nale Mitbestimmung herausgenommen haben. Sie haben 
heute eine Kehrtwende gemacht, zu welcher Ich Sie animiert 
habe: Ich habe gesagt, Sie sollen das machen; Sie sind Jetzt 
umgekehrt. Es bleibt vorerst noch eine Inkonsequenz - Ich 
möchte Sie darauf aufmerksam machen -: Artikel 20 wider
spricht Ihrer heutigen Lösung, weil Sie im Sommer noch 
eine andere hatten. Aber die Bemerkung gestern, dass das 
Gesetz auf dem Stand gewesen sei, dass die Kantone nicht 
mitbestimmen könnten, war richtig. Die Kehrtwende Ist noch 
nicht vollbracht; es gibt noch ein Differenzbereinigungsver
fahren. Aber Ich werde mit Ihnen sein, denn Ich habe Sie Ja 
selbst zu diesem Verhalten animiert 
Was Absatz 4, die Wiederaufarbeitung, angeht, haben wir 
die Diskussion auch schon geführt Sie kennen die Meinung 
des Bundesrates: Er ist gegen die Wiederaufarbeitung. Er Ist 
auch gegen ein Moratorium, weil das eine Inkonsequente 
Lösung Ist Er möchte nochmals darauf hinweisen, dass das 
Ganze ein Gegenvorschlag zu den beiden Initiativen sein 
soll. Wenn dieses Element herausgebrochen wird, Ist es 
kein Gegenvorschlag mehr. 

Sommaruga Slmonetta (S, BE): Mein Antrag Ist ein Even
tualantrag; ich bitte Sie, so abzustimmen. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit •..• 91 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit •..• 66 Stimmen 

Abs. 1 bis - Al. 1 bis 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .•.. 87 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .•.• 63 Stimmen 

Abs.2-Al.2 
Angenommen -Adopt4 
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Abs. 2bis - Al. 2bis 

Le presldent (Christen Yves, premler vice-presldent): La pro
position de la minorite a ete retiree. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on la proposltion de /a majorite 

Abs. 2ter, 3 - Al. 2ter, 3 
Angenommen -Adopte 

Abs. 4-AI. 4 

Le presldent (Christen Yves, premier vlce-president): La pro
position de la mlnorite III (Schmid Odllo) avait ete prlse en 
campte a l'article 9. M. Lustenberger a retire la propositlon 
de la minorite 1. C'est M. Rechsteiner-Basel qul la reprend a 
titre individuel. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A titre prelimlnalre 
Für den Antrag der Minderheit II .... 85 Stimmen 
Für den Antrag Rechsteiner-Basel .... 71 Stimmen 

Definitiv - Definitlvement 
F0r den Antrag der Mehrheit .... 77 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 11 .... 76 Stimmen 

Art 105 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de 1a commission 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

AUfhebung und Änderung bisherigen Rechts 
Abrogation et modHlcatlon du drolt en vlgueur 

Zlff. 1, II Zlff. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 1, II eh. 1, 2 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Zlff. II Zlff. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
mit Ausnahme von: 
Art. 12 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Teuscher, Hämmerle, Leutenegger Oberholzer, Marty Kälin. 
Rechsteiner-Basel, Sommaruga, Stump, Wyss) 
Titel 
Versicherung 
Taxt 
Der Bund versichert den Haftpflichtigen gegen Nuklearschä
den bis zu 200 Milliarden Franken je Kernanlage oder je 
Transport, zuzüglich 100 MIiiionen Franken für die antells
mässlgen Zinsen und Verfahrenskosten, soweit diese Schä
den die Deckung durch den privaten Versicherer übersteigen 
oder von ihr ausgeschlossen sind (Art. 11 Abs. 3). 

Ch. III eh. 3 
Proposition de /a commission 
Adherer ä la declsion du Conseil des Etats 
a l'exception de: 
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Art. 12 
Majorite 
Rejeter la proposltlon de la minorlte 
Minorite 
(Teuscher, Hämmerle, Leutenegger Oberholzer, Marty Kälin, 
Rechsteiner-Basel, Sommaruga, Stump, Wyss) 
Titre 
Assurance 
Texte 
La Confederatlon couvre la personne responsable d'un 
dommage d'origlne nucleaire a concurrence de 200 mllllards 
de francs par Installation nuclealre ou par transport, plus 
100 mlllions de francs pour les interAts et les frais de proce
dure, dans 1a mesure oo ce dommage est superleur au mon
tant couvert par l'assureur prlve ou s'II a ete exclu par cet 
assureur (art. 11 al. 3). 

Teuscher Franziska (G, BE): Die Minderheit beantragt lh• 
nen, die Schadensumme im Kernenergie-Haftpflichtgesetz 
von 1 Milliarde auf 200 MIiiiarden Franken heraufzusetzen. 
Damit kommen wir In eine realistische Grosse, was der 
Schaden nach einem AKW-Unfall allenfalls ausmachen 
konnte. Die Schätzungen, wie hoch die Schadensumme 
nach einem Unfall ausfallen könnte, gehen natorllch stark 
auseinander, Je nachdem, ob man zu den BefOrwortern oder 
zu den Gegnern der Atomenergie gehört. Aber selbst unver
dächtige Quellen wie das Bundesamt für Zlvlischutz, die Eld
genOsslsche Kommission fOr AC-Schutz und die Eidgenös
sische Kommission f0r die Sicherheit von Kernanlagen kom
men bei Ihren Schätzungen zu sehr unterschiedlichen Scha· 
densummen. Eine Studie des Bundesamtes für Zivilschutz 
geht von einer Schadensumme von 4300 MIiiiarden Franken 
aus. 
Ich frage Sie: Können Sie sich diese Zahl Oberhaupt noch 
vorstellen? Das Konzept für den Notfallschutz, welches von 
der Eidgenössischen Kommission fOr AC-Schutz und der 
HSK ausgearbeitet wurde, nennt hingegen Schadensum
men von 20 bis 200 Milliarden Franken. 
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit dieser Ereignisse sehr 
klein ist, müssen wir im Kernenergie-Haftpflichtgesetz mit ei
nem solchen Fall rechnen. 200 Milliarden Franken fOr die 
Schadensumme, wie es die Kommissionsminderheit bean
tragt, entsprechen da einer reallstischen Schätzung. Viel ist 
es aber nicht. Würde z. B. im AKW M0hleberg, welches Ja 
Risse Im Kernmantel aufweist und sicher nicht zu den si
chersten AKW in der Schweiz gehört, ein grosser Unfall pas
sieren, müsste die Agglomeration Bern mit rund 200000 
Menschen evakuiert werden. Da können Sie sich vorstellen, 
dass selbst 200 MIiiiarden Franken kaum ausreichen wor
den. 
Die Minderheit wlll, dass wir Im Kernenergie-Haftpflichtge
setz realistische Zahlen festschreiben. Nur so kenn sich die 
Öffentlichkeit auch vorstellen, was ein möglicher Schaden 
nach einem AKW-Unfall ausmachen würde. Schreiben wir 
nur 1 MIiiiarde Franken Im Gesetz fest, vermmeln wir den 
Eindruck, dass ein Atomenergieunfall «nur» etwa Schaden 
in dieser GrOssenordnung anrichten WOrde; mit so tiefen 
Zahlen verharmlosen wir das Unfallrisiko. 
Ich bitte Sie deshalb namens der Kommissionsminderheit, 
Ihrem Antrag zuzustimmen. 

Keller Robert (V, ZH): Wir haben Sie schon beim Eintreten 
umfassend orientiert, nur noch einige Punkte zur Wlederho
lung: Eine Revision des Kernenergie-Haftpflichtgesetzes Ist 
in Vorbereitung. Die Revision soll nach der Totalrevision des 
Kernenergiegesetzes erfolgen. Unsere Deckungssumme, 
zurzeit 1 MIiiiarde Franken, ist notabene die zweithöchste 
der Welt. In der Kommission war man der Auffassung, dass 
diese Summe beim Kernenergie-Haftpflichtgesetz erhöht 
werden muss. Der Stolperstein von 200 Mllllarden Franken 
gleicht natürlich einem Moratorium. In ein bis zwei Jahren 
sehen wir beim Kernenergie-Haftpflichtgesetz weiter. Wir 
sind auf gutem Wege und International In der Kopfgruppe. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit Teuscher abzuleh
nen. 
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Hegetschweller Rolf (R, ZH): Die Minderheit Teuscher ver
langt, dass der Bund Haftpflichtige gegen Nuklearschäden 
bis zu 200 MIiiiarden Franken je Kernanlage und je Transport 
sowie zusätzlich anteilsmässlg fOr 100 Millionen Franken 
versichert. Diese Forderungen liegen weit ausserhalb aller 
realistischen Versicherungsmöglichkeiten. Im Rahmen des 
Konzeptes für den Notfallschutz In der Umgebung von Kern
krattwerken, das von der Eidgenössischen Kommission für 
AC-Schutz und von der Bdgenössischen Kommission für die 
Sicherheit von Kernanlagen herausgegeben wurde, hat man 
in diesem Zusammenhang mehrere Unfallszenarien defi
niert. Das schwerste Unfallszenarium Ist eine Kernbeschädi
gung mit einem Versagen des Reaktorsicherheitsbehälters. 
Für diesen Unfall berechnet man eine Schadensumme zwi
schen 20 und 200 Milliarden Franken. Allein schon diese DH
ferenz von 180 Milliarden Franken zeigt die Unmöglichkeit 
einer Verslcherungslösung. Die Diskussion In der Kommis
sion hat gezeigt, dass die Versicherungswirtschaft auch 
weltweit bei weitem nicht In der Lage wäre, eine nur annä
hernd so hohe Deckungszusage zu machen. Verslcherbare 
Grössenordnungen Hegen bei höchstens einigen MIiliarden 
Franken. Es wurde In der Kommission auch die Forderung 
gestellt, Im Gesetz eine unbegrenzte Versicherungsdeckung 
zu verankern. Dies Ist insofern nicht nötig, als In Artikel 3 des 
Kernenergie-Haftpflichtgesetzes bereits der Passus enthal
ten Ist, dass der Inhaber einer Kernanlage ohne betrags
mässige Begrenzung für Nuklearschilden haftet, die durch 
Kernmaterlalien in seiner Anlage verursacht wurden. Die 
Frage der unbegrenzten Haftung Ist hier also geregelt. Haf
tung und Deckungssumme sind aber zwei verschiedene 
Paar Schuhe. Eine unbeschränkte Versicherungsdeckung 
für solche Fälle gibt es einfach nicht. Eine allfällige Er
höhung der Versicherungsdeckung mtlsste - wie schon ge
sagt - Im Rahmen einer Revision des Kernenergie
Haftpflichtgesetzes diskutiert werden. 
Ich bitte Sie, den unrealistischen Minderheitsantrag Teu
scher abzulehnen. 

Hlmmerle Andrea (S, GR): Das Verhalten der Versicherun
gen Ist jewells ein untrüglich guter Indikator für die Risiken, 
die eine Branche enthält. Dieses Thema ist genau darum für 
die Atomlobby ziemlich dornenvoll, und darum setzt Herr 
Fischer bei diesem Thema jeweils eine noch grimmigere 
Miene auf, als das schon sonst der Fall Ist. (Heiterkeit) Ich 
verstehe das. 
Es sind hier zwei Faktoren von Bedeutung: Der erste Faktor 
Ist die Höhe des möglichen Schadens - wie hoch Ist eine all
fällige Schadensumme? Der zweite Faktor Ist die Wahr
scheinlichkeit, dass dieser Schaden eintritt. Zum Ersten: Es 
gibt Schätzungen des Bundesamtes ftlr Zivilschutz; da 
spricht man von einer möglichen Schadenhöhe, die weit 
über 100 Milliarden, vlellelcht auch 200 MIiiiarden Franken 
betragen kann. Zum Zweiten: Man schätzt oder sagt, dass 
die Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden eintritt, irgendwo 
bei zehn hoch minus x liegt; man welss es eigentlich nicht. 
Fazit: Der zu erwartende Schaden ist enorm hoch, und Ober 
die Eintretenswahrscheinlichkelt wissen wir zu wenig. Das 
kann zwischen heute und in x Hundert oder Tausend Jahren 
passieren. Eines wissen wir aber aus Erfahrung: Jeder 
Schaden, der eintreten kann, tritt einmal ein; wir wissen nur 
nicht. wann. Das ist das Einzige. Tschernobyl übrigens ist 
eingetreten. 
Wie Ist die heutige Situation? 
1. Zuerst haftet der Betreiber - uneingeschränkt selbstver
ständlich. Aber womit, mit Hosenknöpfen oder womit? Er 
kann jedenfalls nicht die MIiiiarden Franken aufbringen, die 
ein Schaden betragen kann. 
2. Es gibt eine mehr oder weniger symbolische Versiche
rung: Sie beläuft sich Jetzt - glaube Ich - auf eine MIiiiarde 
Franken. Das ist ein Trinkgeld, wenn man das mit dem Scha
den vergleicht. der eintreten könnte. 
3. Wer muss geradestehen? Es ist die öffentliche Hand, und 
zwar mit x Dutzend oder Hundert Milliarden Franken, nie
mand anderes. 

Es Ist klar - das wurde schon gesagt, aber das Ist auch 
symptomatisch -: Keine Versicherung der Welt Ist offensicht
lich bereit, ernsthaft In dieses Geschäft einzusteigen. Und 
wenn sie es trotzdem täte, wären die Prämien vermutlich 
derart exorbitant, dass kein Betreiber sie zehlen könnte. Bel 
ökonomisch rationalem Verhalten wäre der Fall klar: Diese 
Technik ist mit unserem Haftpflichtrecht und Versicherungs
system nicht kompatibel - genauso wie sie übrigens auch 
nicht demokratlekompatibel ist -, also vertolgen wir sie nicht 
weiter, steigen wir aus. Diese Konsequenz wird natürlich 
nicht gezogen. Warum? Weil die AKW-Politik wenig rational 
Ist. Darum Ist es so, dass wir sogar In der Schweiz, wo wir 
vom Hausrat über die Annullatlon von Ferienreisen bis zum 
Auto - dieses mit einer Vollkasko-Versicherung - alles versi
chern, vieles sogar überversichern, von einer ernsthaften 
Versicherung atomarer Risiken aber absehen und einfach 
hoffen, dass der Schaden, wenn er eintritt. nicht in unserer 
Zelt eintritt. Das Ist das pure Gegenteil von Nachhaltlgkeit 
Ich bitte Sie, sich auch In diesem Geschäft etwas rational zu 
verhalten und den letztlich bescheidenen Antrag der Minder
heit Teuscher zu untersttltzen. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Ich gehe mit Herrn Hämmerte 
In einem Punkt einig: Die Privatversicherer sind keineswegs 
und wohl nie in der Lage, einen Super-GAU, wie er im aller
schlimmsten Fall vorkommen könnte, nur annähernd zu ver
sichern. Trotzdem bitte Ich Sie, den Antrag der Mlnderhalt 
Teuscher abzulehnen. 
Ich begrtlnde dies kurz: Herr Bundesrat Leuenberger hat In 
der Eintretensdebatte erklärt, dass der Bundesrat bereit und 
willens sei, Im Nachgang zum Kernenergie- auch das Haft
pflichtgesetz rasch den Gegebenheiten anzupassen. Auf. 
grund dieser bundesrätlichen Aussage - und Ich glaube 
Ihnen, Herr Bundesrat Leuenberger - sollten wir uns nun 
nicht dazu verleiten lassen, heute einen einzigen Artikel aus 
diesem Gesetz herauszubrechen und Irgendwie willkürlich 
eine Höhe zu fixieren - diese 200 Mllßarden Franken sind ja 
auch WIiiküriich angesetzt, Frau Teuscher. Es fehlen uns die 
Unterlagen, wenn wir das sachlich und aufgrund einer guten 
Auslegeordnung angehen wollen. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der Minderheit Teuscher 
abzulehnen. Das soll aber nicht helssen, dass wir nicht 
rasch dazu Obergehen müssen, unser Haftpflichtgesetz Im 
Zusammenhang mit der Kernenergie anzupassen. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Die Minderheit 
will hier eine prohibitiv hohe Versicherungsdeckung bei Nu
klearschilden verankern. Die Erwägungen der Kommission 
wurden Im Zusammenhang mit Artikel 20 dargelegt, vor al· 
lern, dass die Versicherungswirtschaft nicht in der Lage 
wäre, eine solche Deckungszusage zu machen. Für die Be
wältigung eines allfälligen Grossschadens mOsste gemäss 
Kernenergie-Haftpflichtgesetz (KHG) die Bundesversamm
lung eine Entschädigungsordnung beschllessen. Es Ist un
bestritten, dass auch das KHG einen Anpassungsbedarf 
aufweist. Es wurde bereits erwähnt: Haftpflicht und Deckung 
sollen in der angekündigten KHG-Revlslon neu geregelt wer
den. Die Botschaft ist seitens des Bundesrates In Aussicht 
gestellt. Wir können die Thematik dort umfassend behan
deln. 
Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag abzulehnen. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Würden Sie diesen Antrag 
annehmen und der Ständerat nachher auch, hätte das zur 
Folge, dass es via Versicherungspflicht - weil diese 
Versicherungsleistung durch keine Versicherung erbracht 
wtlrde - zu einer Stilllegung der KKW käme. Das wäre dann 
doch eine recht merkwtlrdige Art und Welse, eine Stilllegung 
der KKW zu beschllessen, Insbesondere für ein Parlament, 
das sich Im gleichen Gesetz nicht nur für die KKW Im Allge
meinen ausspricht, sondern auch für eine Wiederaufarbei
tung, das nicht einmal ftlr eine Beschränkung der KKW
Betriebsdauer auf 40 Jahre Ist. Deswegen schaue Ich jetzt 
gebannt zu, ob Sie diesem Antrag tatsächlich zustimmen. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 86 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit •... 59 Stimmen 

Zlff. II Zlff. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. II ch.4 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 5 
Antrag der Kommission 
ntel 
Stempelabgabengesetz vom 27. Juni 1973 
Art. 14 Abs. 1 Bsr. i 
i. die Übertragung und die Rückübertragung von Urkunden 
und die Zusammenlegung von Urkunden in einen neuen 
Fonds im Rahmen der Sicherstellung von Stilllegungs- und 
Entsorgungskosten gemäss Artikel 76 des Kernenerglege,. 
setzes. 

Ch.5 
Proposition de /a commission 
Titre 
Lol federale du 27 juln 1973 sur les drolts de tlmbre 
Art. 14 a/. 1 let. i 
i. la cession, la retrocession ainsl que ie regroupement dans 
un nouveau tonds de tltres effectues dans le cadre de la 
garantie des coOts de desaffectation et d'evacuatlon des 
dechets prevus a l'artlcle 76 de la loi sur l'energie nuclealre. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: lm Zusammen
hang mit der Alimentierung des Entsorgungsfonds machen 
die Betreiber auch Einlagen von Wertschriften. Nach gelten
der Rechtsordnung ist auf solche Transaktionen eine Um
satzabgabe zu leisten. Mit der Schaffung des Fonds war 
aber nicht beabsichtigt, die Stromproduktion zu verteuern, 
indem der Fiskus profrtiert. Deshalb ist nach Auffassung der 
Kommission eine Sonderregelung für diesen Fall vorzuse,. 
hen. 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 6 
Antrag der Kommission 
11tel 
Mehrwertsteuergesetz vom 2. September 1999 
Art. 29bis 
Die Eigentümer von Kemanlagen bleiben Ober den Zeitpunkt 
deren Ausserbetriebnahme hinaus bis zum Abschluss der 
Stilllegungs- und Entsorgungsarbeiten der Mehrwertsteuer
pflicht unterstellt und sind während der gesamten Dauer der 
Stilllegung und Entsorgung zum Vorsteuerabzug berechtigt. 
Dieser besteht für sämtliche Aufwendungen im Zusammen
hang mit der Stilllegung, dem Abbruch und der Entsorgung. 

Ch.6 
Proposition de /a commisslon 
11tre 
Loi sur la taxe sur la valeur ajoutee du 2 septembre 1999 
Art. 29bis 
Les proprletaires d'installatlons nuclealres restent assujettls 
a Ja taxe sur la vateur ajoutee apres qua celles-ci ont ete 
mises hors service et jusqu'a l'achevement des travaux de 
desaffectatlon et d'evacuation des dechets; ils ont droit a Ja 
deduction de l'impöt prealable pour la duree des travaux de 
desaffectatlon et d'evacuatlon des dechets. La deductlon 
porte sur toutes les depenses liees a la desaffectation, a 1a 
demolitlon et a l'evacuation des dechets. 

Amlllches Bulletin der Bundesversammlung 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Diese von der 
Kommission einstimmig bei 6 Enthaltungen eingefllgte Er
gänzung stellt sicher, dass der Vorsteuerabzug gemäss 
Mehrwertsteuergesetz auch dann noch möglich ist, wenn 
die Anlage nicht mehr In Betrieb ist, aber noch bedeutende 
Kosten fOr Stilllegung und Entsorgung anfallen. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Damit Sie nachher nicht 
sagen, es sei unkorrekt, möchte Ich den Widerstand des 
Bundesrates gegen die vorherige Bestimmung betreffend 
die Umsatzabgabe anmelden. Ich nehme nicht an, dass Sie 
jetzt in der Lage sind, irgendwie umzudenken, aber Ich 
werde dann im Ständerat Widerstand gegen diese Bestim
mung leisten. Von der Eidgenössischen Finanzverwaltung 
wird zu Recht geltend gemacht, dass dieser Beschluss In ei
nem Widerspruch zu anderen Beschlüssen des Parlamen
tes steht, nach denen auch die Gemeinwesen - die 
Kantone, die Gemeinden und auch der Bund - und die Pen
sionskassen die Umsatzabgabe zu entrichten haben. Aber 
Ich weiss, dass Sie etwa um zehn Uhr mit der Beratung auf
hören wollen. Deswegen werden wir die Intensivere Diskus
sion In der Standeratskommlsslon führen. Diese wird etwas 
erarbeiten und Ihnen im Differenzbereinigungsverfahren 
pfannenfertlg unterbreiten. Ich hoffe, so allen gedient zu ha
ben. 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 7 Tltel, Arl 7bls 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
nte/ 
Energiegesetz vom 26. Juni 1998 
Art. 7bls 11tel 
Einspeisebedingungen für neue Elektrizitätserzeugungsan
lagen 
Art. 7bis Abs. 1 
Netzbetreiberinnen sind verpflichtet, Elektrizität von Produ• 
zenten abzunehmen und in ihr Netz einzuspeisen, wenn: 
a. die Elektrizität aus Neuanlagen gewonnen wird, die nach 
dem Inkrafttreten dieser Bestimmung in Betrieb genommen 
werden; und 
b. die Elektrizität aus einheimischer Biomasse, Geothermie, 
Holz, Trink- und Abwasserturblnlerung, Windenergie oder 
Sonnenenergie auf Oberbauten Flächen und unter Wahrung 
des Ortsbildschutzes gewonnen wird; und 
c. die Anlage eine elektrische Leistung bis zu 5 Megawatt 
aufweist. 
Art. 7bls Abs. 2 
Als Neuanlagen gelten Anlagen, die nach dem Inkrafttreten 
dieser Bestimmung In Betrieb genommen werden. Erneu
erte Altanlagen gelten als Neuanlagen, wenn die Kosten der 
Erneuerung mindestens 50 Prozent der Kosten einer ge,. 
samten gleichwertigen Neuanlage entsprechen und wenn 
eine dem Standort angemessene Verbesserung der elektri
schen Leistung ermöglicht wird. 
Art. 7bls Abs. S 
FOr die eingespeiste Elektrizität wird ab dem Zeitpunkt der 
Inbetriebnehme der Anlage den Produzenten Ober eine 
Dauer von zwanzig Jahren eine Vergotung entrichtet FOr die 
Festlegung der Vergütung gelten folgende Grundsätze: 
a. Basis filr die Vergütung bilden einheitliche Gestehungs
kosten je Erzeugungstechnologie und Leistung der Anlage; 
b. die Vergütung richtet sich Im Jahr des lnkrafttretens; sie 
kann In den Folgejahren angemessen reduziert werden, 
wenn zwischen Übernahmepreis und Produktionskosten ein 
offensichtliches Missverhältnis besteht. 
Art. 7bls Abs. 4 
Die Mehrkosten der Netzbetreiberinnen tor die Vergotung 
werden mit einem Zuschlag auf die Kosten des Übertra
gungsnetzes finanziert. 
Art. 7bls Abs. 5 
Der Bundesrat legt die einheitlichen Gestehungskosten je 
Erzeugungstechnologie fest. Er berOckslchtigt dabei die 
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höchstens anfallenden Mehrkosten nach Absatz 4, die Kos
teneffizienz. den Förderungsbedarf sowie die über die Ver
gütungsdauer möglichen wirtschaftlichen Abschreibungen 
der einzelnen Erzeugungstechnologien. 

Minderheit 
(Steiner, Bigger, Brunner Tonl, Fischer, Keller, Leutenegger 
Hajo, Pfister Theophll, Tschuppert, Wirz-von Planta) 
Ablehnung des Antrages der Mehrheit 

Ch. 7 tltre, art. 7bls 
Proposition de la commlssion 
Majorite 
Titre 
Loi du 26 juin 1998 su.r l'energie 
Art. lbis titre 
Condltions d'injection pour les nouvelles installations de pro
duction d'electricite 
Art. lbis al. 1 
Les exploltants de reseaux sont tenus de reprendre l'electri
clte des producteurs et de l'injecter dans leur reseau si: 
a. l'electricite est produite dans de nouvelles installations mi
ses en service apres l'entree en vlgueur de la presente dis
posltfon; et 
b. l'electricite est produlte a partir des agents indigenes sui
vants: biomasse, geothermie, bois, turblnage d'eau potable 
ou d'eaux usees, energie eollenne ou energie solaire sur 
des surfaces construltes, en respectant les exigences de la 
protection du paysage; et 
c. l'installation possede une pulssance electrique ne depas
sant pas 5 megawatts. 
Art. lbls al. 2 
Sont reputees nouvelles les Installations mises en service 
apres l'entree en vigueur de la presente dlsposition. Les an
ciennes installations renovees sont reputees nouvelles si les 
coüts de renouvellement atteignent au moins 50 pour cent 
des coüts d'une nouvelle Installation complete equivalente et 
si une amelioratlon de la puissance electrique en harmonie 
avec le slte de leur Implantation est rendue possible. 
Art. lbis al. 3 
A partlr du moment de la mise en service de l'installation, 
l'electricite injectee donne droit a une retrlbution versee aux 
producteurs sur une periode de vingt ans. Les prlncipes ser
vant a fixer la retrlbution sont les suivants: 
a. la retribution se fonde sur un prlx unHorme de revient par 
technologie de production et sur la puissance de l'installa
tion; 
b. la retrlbution est calcuiee l'annee de l'entree en vigueur de 
la presente disposition; dans les annees qui suivent, eile 
peut ätre redulte si l'ecart entre le prix de reprise et le prix de 
revlent est manlfestement disproportionne. 
Art. lbis al. 4 
Les coüts supplementaires supportes par les exploitants de 
reseaux au titre de la retribution sont flnances a l'aide d'un 
supplement pervu sur les coüts du reseau de transport. 
Art. lbis al. 5 
Le Conseil federai fixe un prix uniforme de revient par tech
nologie de production. A cet effet, II prend en compte les 
coüts supplementaires maxlmaux au sens de l'artlcle 4, l'ef
ficaclte des coüts, les besoins d'encouragement ainsi que 
les amortissements economiques de chaque technologie de 
production pendant la periode sur laquelle porte la retribu
tion. 

Minorite 
(Steiner, Bigger, Brunner Toni, Fischer, Keller, Leutenegger 
Hajo, Pfister Theophil, Tschuppert, Wirz-von Planta) 
Rejeter la proposltfon de la majorite 

Stelner Rudolf (R, SO): Mit den Artikeln 7bis und 28bis Ener
giegesetz hat Ihnen die Kommissionsmehrheit ein Kuckucksei 
ins Nest gelegt. Es besteht die dringende Gefahr, dass das 
Gesetz zur Volksabstimmung kommt und scheitert, wenn 
Sie diese Eier fertig ausbrüten und die Vögelchen zum 
Schlüpfen bringen. Warum? 

Mit Artikel 28bls, auf den wir noch zu sprechen kommen, soll 
eine Förderabgabe eingeführt und der im September 2000 
klar zum Ausdruck gebrachte Volkswllle krass missachtet 
werden. Mit Artikel ?bis Energiegesetz soll in absolut über
spitzter Form eine Einspeisungsverpfllchtung eingeführt 
werden, wie sie gestern im Rahmen des EMG Schiffbruch 
erlitten hat. Aber auch in sich selbst ist die vorgeschlagene 
Gesetzesregelung widersprüchlich und wn den wirtschaftli
chen Konsequenzen her gefährlich. 
Die Einspeisepflicht, wie sie in Artikel 7bis, der uns vorliegt, 
stipuliert wird, soll nicht für alle erneuerbaren Energien gel
ten, sondern wlllkürllch nur für Biomasse, Geothermle, Holz, 
Trink- und Abwasserturbinlerung, Wind- und Sonnenenergie. 
Diese aufgelisteten, willkürlich herausgegrHfenen Energie
quellen sollen privilegiert werden, und zwar nicht für kleine 
Anlagen, wie das noch im abgewiesenen EMG der Fall war, 
mit 1 Megawatt Leistung, sondern für Anlagen mit bis zu 
5 Megawatt Leistung. Ausgenommen - das ist ja interes
sant - bleibt die saubere, erneuerbare Energie Wasserkraft. 
Und während zwanzig Jahren sollen die Gestehungskosten 
der Jeweiligen Technologie vergütet werden - unbesehen, ob 
die Technologie, die da gefördert werden soll, überhaupt 
eine realistische, nachweisbar zukunftsträchtige Technologie 
ist oder ob es sich um ein System «Daniel Düsentrieb» han
delt, das nie zum Tragen kommen wird; ohne jede Kontrolle, 
ob die Produktion der jeweiligen erneuerbaren Energie effi
zient und wirtschaftlich ist; ohne frankenmässiges Limit nach 
oben. Und Hochrechnungen ergeben, dass mit Kostenfolgen 
von 180 Millionen Franken jährlich zu rechnen ist. 
In der Kommission wurde so getan, als bezahlten diese 
180 MIiiionen Franken die Netzbetreiber, die mit der Rück
nahmepfllcht belastet sind, und nicht wir, die Konsumenten. 
Das dürfte aber wohl ein Irrtum sein, denn die Netzbetreiber 
werden das abzuwälzen wissen. Der Sand, der den Konsu
mentinnen und Konsumenten hier In die Augen gestreut 
wird, dürfte diese also noch arg beissen. Über eine Dauer 
von zwanzig Jahren müssen Konsumentinnen und Konsu
menten mit einer erheblichen Verteuerung rechnen, und dies 
ohne jede Gewähr, dass das Geld auch in effiziente, zu
kunftsträchtige Energien investiert wird. 
Kaufen Sie bitte hier nicht die Katze im Seck, denn bereits 
heute bezahlen Sie mit Ihrer Stromrechnung, mit Ihren Steu
ern ganz erhebliche Beiträge an die erneuerbaren Energien. 
Wenn Sie diesem Artikel 7bls des Energiegesetzes zustim
men - und dann noch Artikel 28bls, auf den wir noch zu 
sprechen kommen -, gibt das folgende Zahlen: aufgrund 
von Artikel 7bls neu 180 Millionen Franken im Jahr; 0,3 Rap
pen Abgabe aufgrund von Artikel 28bls 70 Millionen Franken 
im Jahr; dann, bereits bestehend, Einspeisungsentschädl
gung gemäss Energiegesetz 15 Millionen Franken; Energie 
Schweiz 50 MIiiionen Franken; Forschungsbeiträge nach 
den Budgets des Bundes 65 Millionen Franken. Das ergibt 
zusammen nach Adam Riese rund 400 Millionen Franken für 
Forschungsbeiträge und Beiträge an erneuerbare Energien, 
die dann gesamthaft bezahlt würden. Umgesetzt auf den 
Stromkonsum ergibt dies rund 1 Rappen pro Kilowattstunde, 
den wir mehr bezahlen müssten. Nicht mit eingerechnet sind 
die 45 MIiiionen Franken, die aus dem Lothar-Fonds für er
neuerbare Energien eingespiesen werden; nicht mitgerech
net sind die Beiträge, die von einzelnen Kantonen an die 
erneuerbare Energie geleistet werden. 1 Rappen pro KIio
wattstunde zusätzlich ergibt bei Industrie und Gewerbe auf 
die Kosten umgerechnet nicht nur Mehrkosten von 4 Prozent 
wie bei der Energie: Je nach Energiebedarf eines Gewerbes 
oder einer Industrie ergibt das vielmehr zusätzliche Produk
tionskosten bis zu 1 O Prozent. Das können wir nicht verant
worten. 
Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis: Die Einspeise
verpflichtung, wie sie hier stipuliert wird, wäre auch nicht 
umsetzbar. Die Grundlagen für die Überwälzung der Vergü
tung auf die Kosten der Übertragungsnetze wären im EMG 
und in der Verordnung stipuliert gewesen. Das wurde ge
stern mehrheitlich abgelehnt, ist also auch technisch nicht 
umsetzbar. 
Ich bitte Sie, meinem Minderheitsantrag zuzustimmen. 
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Leutenegger Hajo (R, ZG): Im Energiegesetz wird erneuer
bare Energie bereits durch die Abnahmepflicht der Netzbe
treiber zu erhöhten Preisen gefördert. Im EMG wäre festge
legt gewesen, dass diese Mehrkosten abgewälzt würden. 
Nun erfolgt diese Rücknahme weiterhin nach Artikel 7 des 
Energiegesetzes. Dies löst zurzeit Kosten von rund 15 MIiiio
nen Franken aus. Die Kommissionsmehrheit wlll diese Ab
nahmepflicht nun massiv ausdehnen. So soll Elektrizität von 
Anlagen bis zu 5 Megawatt Leistung übernommen werden, 
mit Ausnahme der Wasserkraft, bei der die bisherige Grenze 
bleiben soll. Die Energie soll neu aber zu Gestehungskosten 
der jeweiligen Technologie vergütet werden. Dies gilt fOr 
zwanzig Jahre. 
In der Praxis bedeutet dies, dass faktisch jede Anlage gebaut 
werden kann. unabhängig von Ihrer Wirtschaftlichkeit. Der In
vestor hat keinerlei Marktrisiko, da die Entschädigung fOr 
zwanzig Jahre geregelt ist. Wir worden damit einfach Jede 
Möglichkeit, Strom zu erzeugen, subventionieren, fast unab
hängig davon, was es kostet Dies ist eine gigantische und 
erst noch langlebige Subventionsmaschine; dieser Antrag Ist 
ein Rückfall Ins tiefste Subventlonsmlttelalter. Nach diesem 
Artikel sollen diese massiven Kosten ohne Begrenzung auf 
die Netzkosten abgewälzt werden. Allerdings ist jetzt diese 
Belastungsmethode gar nicht mehr realisierbar, weil dazu 
ohne EMG jegliche Grundlage fehlt Auch Artikel 81 bis des 
Kernenergiegesetzes eignet sich - so, wie er formuliert ist -
überhaupt nicht fOr diese Umsetzungsmaschine. 
Herr Steiner hat die Zahlen schon erwähnt Das Bundesamt 
fOr Energie hat das Potenzial dieser Energieerzeugung ge
schätzt und über zwanzig Jahre aufgeteilt; dabei kommt man 
auf 180 Millionen Franken Jährlich. Hinzu kommen die schon 
erwähnten 15 Millionen sowie die 80 Millionen. mit welchen 
die erneuerbaren Energien bereits heute gefördert werden. 
Mil diesem Artikel kommen also gegen 300 Millionen Fran
ken zusammen; mit der Abgabe nach Artikel 28bis des Ener
giegesetzes sind es schon fast 400 Millionen Franken. Das 
ist zehnmal mehr, als Im EMG vorgesehen war. Damit wird 
die Stromproduktion ab Kraftwerk In unserem Land um rund 
15 Prozent verteuert. Das ist kein Wettbewerbsvorteil. 
Können wir uns das leisten? Die Formulierung dieses Arti
kels entspricht bekanntlich teilweise der deutschen Gesetz
gebung. Ob diese immer so nachahmenswert Ist, lasse ich 
offen. Andererseits hat unsere Verwaltung dieses Potenzial 
auch in Relation zur Kernenergieproduktion gestellt, und 
man kann mit all diesen vielen Milliarden Franken, die da zu
sammenkommen, etwa einen Sechstel der heutigen Kern
kraftproduktion ersetzen. So wird «Goldstrom» produziert, 
wenn auch In kleinen Mengen. Dem Kompromiss im EMG 
hatten In bemerkenswerter Weise dieselben Kreise zuge
stimmt, welche nun diesen Artikel eingebracht haben. So 
wird hier halt Wort gehalten - gegenüber dem Stimmvolk, 
wohlverstanden. 
Dieser Artikel hat faktisch eine nach oben offene Kosten
skala. Die Subventionsquelle soll zudem zeitlich unbegrenzt 
bestehen. Mir kommt das Ganze wie ein Fass ohne Boden 
vor, mit dessen Leck man auch noch Strom machen möchte. 
Für jährlich Hunderte von Millionen Franken sollen Anlagen 
gebaut werden, welche leider nie wirtschaftlich sein werden 
und welche nie eine entscheidende Auswirkung auf die 
Stromproduktion haben werden. Damit verteuern wir die 
Elektrizität In unserem Land um fast einen Rappen - Herr 
Steiner hat es gesagt -, ohne unsere energiewirtschaftll
chen Fragen damit gelöst zu haben. So verteuern wir Strom, 
nicht mit der Marktöffnung! 
Angesichts dieser Fakten - Subventionen, massive Strom
verteuerung und fraglicher Nutzen - lehnt die Mehrheit der 
FDP-Fraktion diesen Antrag ab und unterstützt die Minder
heit Stelner. 

Speck Christian (V, AG): Die Fraktion der SVP beantragt, 
Artikel 7bis des Energiegesetzes abzulehnen, der Minder
heit der Kommission zuzustimmen. Es waren drei Gedan
ken, die bei unseren Überlegungen Im Vordergrund standen: 
1. Die Respektierung des Volkswillens; 
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2. keine neuen Steuern auf Energie zum Nachteil unseres 
Standortes: 
3. die bisherigen Fördermassnahmen für erneuerbare Ener
gien. 
Erstens, zum Volkswillen: Es zeugt von einem merkwürdigen 
Demokratieverständnis, nach klaren Volksentscheiden an 
der Urne In den letzten zwei Jahren, unter Missachtung der 
Mehrheiten die abgelehnten Energiesteuern Im Kernener
giegesetz erneut aufzunehmen - dies auch mit der Hoffnung 
Im Hinterkopf, dass sich das Volk, wenn das Referendum 
nicht ergriffen wird, gar nicht dazu äussern kann. Beide An• 
träge - derjenige für einen Artikel 7bls und für einen Arti
kel 28bis im Energiegesetz - haben, obschon mit unter
schiedlichem Inhalt, das gleiche Ziel, nämlich neue Steuern 
zu erheben. Beide haben keine Lenkungswlrkung. Sie sind 
alter Wein In neuen Schläuchen. Das Volk hat am 24. Sep
tember 2000 alle drei Energievorlagen - Grundnorm, Solar
Initiative und Förderabgabe - abgelehnt. Im Dezember 2001 
wurde die Volkslnltlatlve «für eine gesicherte AHV - Energie 
statt Arbeit besteuern» mit n,5 Prozent der Stimmen abge
lehnt. Der Bundesrat hat dem Volkswillen entsprochen und 
die vorgesehene ökologische Steuerreform fallen gelassen 
respektive zurückgestellt Das gleiche Thema so kurz darauf 
in einem Gesetz mit völlig anderer Zielsetzung wieder aufzu
nehmen widerspricht ganz klar dem Volkswlllen. Das Ziel 
des Kernenergiegesetzes Ist die Regelung der frledllchen 
Nutzung der Kernenergie. Es besteht absolut kein sachlicher 
Zusammenhang mit der Förderung erneuerbarer Energien. 
zweitens, keine neuen Steuern. Die Förderung gemäss Ar
tikel 7bls mit der Einspeiseregelung beträgt rund 150 Mil
Honen Franken pro Jahr; Artikel 28bls bedeutet ein Plus von 
70 Millionen Franken pro Jahr für die angebliche Lenkungs
abgabe auf Kernenergie. Das sind 220 MIiiionen Franken 
neue Abgaben für Konsumenten und Wirtschaft, dies In ei
nem Umfeld, in dem alles getan werden müsste, um die 
Wirtschaft anzukurbeln. 
Es nützt nichts, wenn punktuell durch staatliche Förder
massnahmen einige Arbeitsplätze geschaffen, der Wirt
schaft aber neue Lasten aufgebürdet werden, also gesamt
haft Arbeitsplätze verloren gehen. 
Drittens, es Ist festzuhalten, dass die bisherigen Förder
massnahmen für erneuerbare Energien vom Bund bereits 
heute massiv gefördert werden. Nach Artikel 7 Absatz 3 des 
Energiegesetzes sind Unternehmen der öffentlichen Ener
gieversorgung verpflichtet, Elektrizität aus erneuerbaren 
Energien zu einem festen Preis abzunehmen. Zurzeit wer
den für Kleinkraftwerke, Wasserkraft, Biogas, Holzfeuerun
gen und Windenergie rund 13 MIiiionen Franken pro Jahr 
bezogen. Im Programm «Energie Schweiz» stehen für frei
willige Massnahmen zur rationellen Energieverwendung und 
zur Förderung erneuerbarer Energien rund 55 MIiiionen 
Franken bereit. In der Forschung wird von den 180 MIiiionen 
Franken pro Jahr für die Energie rund ein Drittel für die er
neuerbaren Energien aufgewendet. Dazu kommen die För
dermassnahmen der Kantone. 
Gefördert wird die erneuerbare Energie aber auch von der 
Strombranche selbst. Jeder Konsument kann einen persönli
chen Beitrag leisten, Indem er für den angebotenen Strom 
aus erneuerbaren Energien einen Mehrpreis zu zahlen be
reit Ist. Diese Förderung mit wirtschaftlichen Anreizen Ist 
meiner Meinung nach der richtige Weg. 
Stimmen Sie der Minderheit Steiner zu. Im Ständerat hatten 
ähnliche Vorstösse wie jener der Mehrheit keine Chance. 

Teuscher Franziska (G, BE): Herr Stelner hat uns sein Hor
rorszenario dargelegt. Er hat uns dargelegt, was passieren 
würde, wenn wir diesen Artikel ins Energiegesetz aufneh
men WOrden. Herr Leutenegger Hajo hat von «Subventions
maschine» gesprochen, und Herr Speck hat In seiner 
Argumentstlon auf sichere Werte wie «neue Steuern» und 
«die Vernichtung von Arbeitsplätzen» zurückgegriffen. Das 
sind alles Aussagen, die uns diesen Artikel ungenlessbar 
machen sollen. Mit diesen Horrorszenarien kommen wir In 
der Energlepolltlk nicht weiter. Das Kemenerglegesetz bietet 
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uns die Möglichkeit, Im Energiegesetz einen wichtigen 
Grundsatz zu verankern, nämllch den Grundsatz, dass wir 
verbesserte Einspeisebedingungen für die erneuerbaren 
Energien zulassen. Wenn wir es nämlich mit der Förderung 
der erneuerbaren Energien ernst nehmen, dann muss die 
Einspeisung ins Netz sichergestellt sein. Denn was nOtzt es 
uns - Herr Speck hat es angesprochen-. wenn wir zwar er
neuerbare Energien fördern, sie dann aber nicht absetzen 
können? Der hier vorgeschlagene Text orientiert sich an der 
Einspeiseregelung in Deutschland und ist von daher sicher 
realistisch und umsetzbar. Die Mehrkosten werden aufs 
Übertragungsnetz überwälzt. Auch das ist eine sehr ge
rechte Lösung. Weil wir bis anhin viel zu wenig getan haben, 
um den erneuerbaren Energien auch In der Schweiz zum 
Durchbruch zu verhelfen, Ist dieser ZUsatz Im Energiegesetz 
aus Sicht der grünen Fraktion richtig. 
Zum Schluss möchte auch ich noch etwas Kritik Oben: We
gen dieser Ergänzung des Energiegesetzes muss niemand 
meinen, wir Grünen würden dann diesem Kernenergiege
setz zustimmen. Dieser Artikel Ist höchstens ein grünes Fel
genblatU 

Schmid Odilo (C, VS): Der vorgeschlagene Artikel fördert 
die Elektrizität aus Biomasse, Holz, Trlnkwasserturblnierung, 
Geothermie sowie den Solarstrom. Diese Regel ist in giel• 
cher oder ähnlicher Form in der Bundesrepublik Deutsch
land und In Österreich bereits In Kraft. Wlr sind also keine 
Vorreiter. 
Wir haben diesbezüglich in der Schweiz ein grosses und 
weitgehend noch ungenutztes Potenzial. Der Umstieg auf 
erneuerbare Energien Ist wirtschaftlich vernünftig und 
schafft Arbeitsplätze, Insbesondere auch Im ländlichen 
Raum. Die Gestehungskosten dieser Techniken sinken, 
wenn entsprechende Anlagen auch gebaut werden. Das 
Beispiel der Windenergie in Deutschland zeigt dies deutlich; 
dort sind die Kosten seit 1990 um 50 Prozent gesunken. 
Heute wird viel Geld für die Energieforschung aufgewendet, 
aber nur mit einer geregelten Markteinführung sinken die 
Preise und wird die Wettbewerbsfähigkeit verbessert. Die 
ökologische Produktion arbeitet zudem ohne externe Kosten 
und Risiken. Die Steigerung bei den erneuerbaren Energien 
erhöht die Unabhängigkeit vom Ausland und die Versor
gungssicherheit. Gerade im Bereich der Geothermle würde 
eine rasche und substanzielle Substitution unökologisch pro
duzierten Stroms sehr rasch möglich sein. 
Zu den Zahlen von Kollega Stelner darf bemerkt werden, 
dass die Kernenergie bis heute durch Privilegien, Subventio
nen aus der Bundeskasse und Quersubventionen aus der 
Wasserkraft mit mehr als 50 Millionen Franken unterstützt 
wurde und noch weiter unterstützt werden muss. Ich lasse 
hier die Studie aus dem Spiel, die In Deutschland gemacht 
wurde und gezeigt hat, dass der Atomstrom etwa 3 Deut
sche Mark die Kilowattstunde kosten würde, musste man 
das Versicherungsrisiko zu 100 Prozent abdecken. Auch hier 
lässt die freie Marktwirtschaft natürlich grQssen. Pikant und 
überraschend Ist, dass die sehr günstige Wasserkraft - und 
hier vor allem die wertvolle Spitzenenergie - die AKW jähr
lich mit 1,5 Milliarden Franken quersubventionlert. 
Auch dies Ist eine Art eines gigantischen Subventionsme
chanismus, Herr Leutenegger Hajo. Allein schon aus diesem 
Grund rechtfertigt sich die durch die Mehrheit getragene 
massvolle Förderung alternativer Energien während einer 
klar definierten Dauer. Im Namen einer starken Mehrheit der 
CVP-Fraktlon lade Ich Sie ein, der Mehrheit der Kommission 
zu folgen und den Minderheitsantrag Stelner abzulehnen. 
Ein Postskriptum: Anträge dieser Art kommen für die Geset
zespuristen immer am falschen Ort und zum falschen Zeit
punkt. Ich erinnere Sie aber daran, dass allein das Par
lament und allenfalls das Volk für die Gesetze verantwortlich 
sind. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Es wurde nun schon viel zum 
Ziel dieser Bestimmung gesagt; Ich möchte nur auf die Argu
mente der Gegner eingehen. 

ZU Herrn Speck: Die Frage Ist nicht, ob Im Energiewesen 
gefördert wird. Natorllch wird Im Energiewesen Immer ge
fördert! In Lelbstadt, Herr Speck, kostete der Strom bei der 
Eröffnung 11,6 Rappen; der Marktstrom kostete etwa 6 Rap
pen. Wenn Sie diese 5,6 Rappen Differenz mit 7 Milliarden 
KIiowattstunden multlpllzleren, dann stellen Sie fest, dass 
die Subventionen für Leibstadt seit der Eröffnung etwa 
350 Millionen Franken pro Jahr betragen. Die Monopolisten 
haben das so organisiert Sie kanalisieren die Mittel In die 
Atomenergie, und die kleinen Produzenten - zum Beispiel 
die Bauern, die Holz «verstromen», oder eine geothermi
sche Anlage, die von einer Gemeinde betrieben wird - sol
len dann nichts erhalten. Das Ist das Spiel, wie wir es 
kennen. 
Nun hat Herr Stelner zu Recht gefragt, wieso hier In diesem 
Absatz bei der Förderung die Wasserkraft nicht enthalten 
sei. Herr Stelner, die Lösung Ist ganz einfach: Für die Was
serkraft haben wir Im Energiegesetz bereits eine hinrei
chende Lösung. Mit der heutigen Regelung, mit der 
Elnspeisevergatung, kann man gut leben. Damit sind die 
meisten Klelnwasserkraftwerke wirtschaftlich. Auch hier wird 
aber die Grösse der Anlagen beschränkt. Es Ist nicht so, 
dass einfach alles gefördert wird; die Obergrenze liegt bei 
SMegawatt. 
Was Ich elgentiich merkwürdig finde, ist, dass das wlrt
schaftilche Potenzial, das hier besteht, nicht gewürdigt wird. 
Wir haben beispielsweise bei allen Neat-Tunnels helsse Ab
wässer, die wir für die Beheizung von Wohnungen verwen
den können. Andere geothermische Nutzungen dienen der 
Stromerzeugung. Wir können CO:! einsparen. Dies ist ein 
Artikel, mit dem wir den Verbrauch von fossilen Brennstof
fen dank Wärmekraft-Koppelungsanlagen mit biologischen 
Treibstoffen, beispielsweise Biogas oder Holz, In grossem 
Massstab reduzieren können. 
Die Erfahrungen Im Ausland sind ganz klar. Jedes umlie
gende Land - Deutschland, Frankreich, Italien - hat heute 
eine solche Lösung. Dort Ist es doch bezeichnend, dass die 
erneuerbaren Energien nicht stagnieren, sondern dass ein 
Wachstum möglich Ist. Die Preise sind sehr stark gesunken, 
das wurde bereits gesagt. Windkraft Ist heute voll konkur
renzfähig und Ist ein Wirtschaftszweig geworden. Geother
mie hat In der Schweiz ähnliche Dimensionen. Es wäre 
möglich, dieses Potenzial zu verwirklichen, wenn wir Jetzt 
wie Im Ausland einen vernünftigen Mechanismus einführten, 
der eine kostenorlentierte Vergütung gewährleistete. 
Ich bitte Sie deshalb, diesem Antrag der Mehrheit zuzustim
men. 

La presldente (Maury Pasquier Llllane, presldente): Le 
groupe liberal communlque qu'II sult la mlnorlte. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Zunächst eine 
Bemerkung, welche für beide Artikel gilt, Artikel 7bls und Ar· 
tikel 28bls des Energiegesetzes: Nach Auffassung der Kom
missionsmehrheit soll die Totalrevision der Kernenergie
Gesetzgebung zum Anlass genommen werden, gewisse 
Förderungsmassnahmen zugunsten der alternativen Ener
gien zu beschliessen. In diesem Sinne wurden zwei Anträge 
gutgehelssen, von denen der eine die Einspeisemöglichkei
ten verbessert, der andere die Kernenergie mit einer Ab
gabe zugunsten der alternativen Energien belasten will. Die 
Verwaltung schlägt vor, wenn schon, dann beide Ergänzun
gen Im Energiegesetz einzuordnen. 
In der Kommission wurde gerügt, dass diese beiden Anträge 
Doppelspurlgkelten aufweisen, weshalb man eine Bereini
gung vornehmen sollte. Die Kommissionsmehrheit war In• 
dessen der Auffassung, dass man vorderhand beide Bestim
mungen in der akzeptierten Form belassen solle. Dies 
würde wohl dazu führen, dass der Ständerat Im Differenzbe
reinigungsverfahren noch die Kompatibilität der beiden Be
stimmungen zu überprüfen und allenfalls entsprechende An
passungen vorzuschlagen hätte. 
Zu Artikel 7bls: Mit diesem Artikel werden die Netzbetreibe
rinnen verpflichtet, Elektrizität aus einheimischer Biomasse, 
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Geothermle, Holz, Trink• und Abwasserturbinlerung, Wind
oder Sonnenenergie Während zwanzig Jahren zu Geste
hungskosten In Ihr Netz einzuspeisen. Die fOr die Netzbetrei
berinnen entstehenden erheblichen Mehrkosten sind mit 
einem Zuschlag auf die Kosten des Übertragungsnetzes zu 
finanzieren. Mit dieser Ergänzung der bisher schon im Ener
giegesetz verankerten Einspeiseverpflichtung will die Mehr
heit der Kommission den alternativen Energien bessere 
wirtschaftliche Chancen einräumen. 
Die Mehrheit empfiehlt Ihnen Zustimmung zu diesem Artikel. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat Der Bundesrat hat mich am 
14. Juni 2002 beauftragt, mich der Minderheit anzuschlles
sen, und mich ermächtigt, Ihnen das mitzuteilen - was Ich 
hiermit getan habe. (Heiterkeit) 

Abstimmung - Vote 
(namentUch - nominattf: Beilage - Annexe 01,02212arn 
Für den Antrag der Mehrheit ...• 80 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 71 Stimmen f, 
Zlff. 7 Kapitel 8 .,f 1 • tl,/w_ r"d' •r 
Antrag der Kommission J. ~. 
Mehrheit II 
Titel f) , li... 
Übergangsbestimmungen ;,J.,,.:,T 
Art. 2Bbis Titel 
Lenkungsabgabe auf Elektrizität aus Kernenergie 
Art. 2Bbls Abs. 1 
Der Bund erhebt während zehn Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Artikels eine Lenkungsabgabe auf Elektrizität aus 
Kernenergie. Durch Verordnung der Bundesversammlung 
kenn diese Frist um maximal zehn Jahre verlängert werden. 
Art. 28bis Abs. 2 
Der Abgabe unterliegen die Erzeugung Im Inland und der 
Import von Elektrizität, die aus Kernenergie gewonnen wird 
und im Inland verbraucht wird. Abgabepflichtig sind die Be
treiber der inländischen Kernkraftwerke und die Importeure 
von Elektrizität aus ausländischen Kernkraftwerken. 
Art. 28bis Abs. 3 
Die Abgabe beträgt 0,3 Rappen pro Kilowattstunde. Sie wird 
ab Klen:!me der Inländischen Krartw,rke und bei Importen 
bei der Ubergabe In das Inländische Ubertragungsnetz erho
ben. 
Art. 28bis Abs. 4 
Die Erträge der Abgabe werden verwendet zur Förderung: 
a. der Erzeugung von Elektrizität und der effizienten Verwen
dung der bei der Erzeugung entstehenden Abwärme, die 
aus einheimischer Biomasse, Holz, Geothermle, Windener
gie oder Sonnenenergie auf Oberbauten Flächen gewonnen 
wird; 
b. der Wärmeerzeugung aus einheimischer Biomasse, HolZ 
oder Geothermie. 
Art. 28bis Abs. 5 
Anspruch auf Gewährung der Finanzhilfen besteht nur bei 
Neuanlagen, die nach Inkrafttreten dieses Artikels In Betrieb 
genommen werden. Erneuerte Altanlagen gelten als Neuan
lagen, wenn die Kosten der Erneuerung mindestens 50 Pro
zent der Kosten einer gesamten gleichwertigen Neuanlage 
entsprechen und die Erhöhung der Leistung mindestens 
50 Prozent beträgt. Dem Kosten-Leistungs-Verhältnis der 
einzelnen Fördergebiete ist angemessen Rechnung zu tra
gen. 
Art. 28bis Abs. 6 
Die Netzbetreiberinnen sind verpflichtet, die in den nach Ab
satz 4 geförderten Anlagen erzeugte Elektrizität während 
der Geltungsdauer dieser Bestimmung abzunehmen. Die 
Vergütung richtet sich nach marktorientierten Bezugspreisen 
fOr gleichwertige Energie (Art 7 Abs. 2). 
Art. 28bis Abs. 7 
Der Bundesrat legt dle Höhe der Finanzhilfen je Eizeu
gungstechnologle und Anlagegrösse so fest, dass die Ge
stehungskosten der Eizeugungsanlagen nicht höher sind als 
die marktorientierten Bezugspreise für gleichwertige Ener
gie. Er regelt die weiteren Einzelheiten. 
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Minderheit 
(Keller, Blgger, Brunner Toni, Fischer, Kunz, Leutenegger 
Hajo, Pfister Theophil, Stelner) 
Ablehnung des Antrages der Mehrheit 

Antrag Schmid Odilo 
Art 2Bbis Abs. 4 

c. der rationellen Energienutzung. 

Ch. 7 chapltre 8 
Proposition de IB commlsslon 
Majorlt1' 
Titre 
Dispositions transltolres 
Art. 2Bbls titre 
Taxe d'incltatlon sur l'electrlcite d'orlglne nuclealre 
Art 2Bbls al. 1 
La Confederatlon preleve durant dix ans ä compter de t'en
tree en vlgueur du present article une taxe d'incltatlon sur 
l'electricite d'origlne nuclealre. !.:Assemblee federale peut, 
par voie d'ordonnance, prolonger ce delai de dix ans au 
maximum. 
Art. 2Bbls BI. 2 
La taxe est pe1yue sur 1a production indlgene et l'lmportatlon 
d'electricite tlree de l'energie nuctealre consommee en 
Suisse. Y sont assujettls les exploltants des centrales nu
cleaires suisses et les lmportateurs de courant prodult par 
des centrales nuclealres etrangeres. 
Art. 2Bbls al. 3 
La taxe s'eleve a 0,3 centimes par kilowattheure. Elle est 
pelylle ä la sortie des centrales sulsses et, s'aglssant des 
importations, lorsque le courant penetre sur le reseau de 
transport indigene. 
Art. 28bis al. 4 
Les recettes de la taxe servent ä encourager: 
a. la productlon en Sulsse d'electriclte a partir de 1a bio
masse, du bols, de la geothermie, de l'energle eollenne ou 
de l'energle solalre sur les surfaces bätles et la recuperatlon 
efflcace des reJets de chaleur qul en decoulent; 
b. la productlon en Sulsse de chaleur ä. partir de la blo
masse, du bols ou de la geothermie. 
Art. 28bis al. 5 
Ne peuvent pretendre a l'octrol des aldes flnancleres que les 
nouvelles Installations mlses en servlce apres l'entree en vi
gueur du present artlcle. Les anclennes Installations reno
vees sont conslderees comme de nouvelles Installations ä 
condltlon que les coats de renovation correspondent au 
molns ä la moltle des coOts d'une Installation neuve equlva
lente et que l'accroissement de 1a pulssance s'eleve au 
moins a 50 pour cent. II convlent de tenlr convenablement 
compte du rapport coOt-prestatlon pour chaque domalne 
subventionne. 
Art. 28bls BI. 6 
Les exploltants de reseaux sont tenus de reprendre l'electri• 
clte produlte par les Installations vlsees a l'allnea 4 pendant 
la duree de valldlte de la presente disposltfon. Le montant de 
la retribution se fonde sur les prlx d'une energle equlvalente 
pratlques sur le marche (art. 7 al. 2). 
Art. 28bis BI. 7 
Le Conseil federal fixe le montant des aides flnancieres sul
vant fa technologie de production et la tallle de l'lnstallatlon 
de teile manlere que les prlx de revlent des Installations de 
production ne depassent pas les prix d'une energle equlva
lente pratiques sur le marche. II regle les autres details. 

Mlnorite 
(Keller, Bigger, Brunner Tonl, Fischer, Kunz, Leutenegger 
Hajo, Pfister Theophil, Steiner) 
Rejeter la proposition de la majorite 

Proposition Schmid Odllo 
Art. 28bis BI. 4 

c. l'utilisation rationnelle de l'energle. 
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Keller Robert (\/, ZH): Ich bitte Sie, aus den nachfolgenden 
GrOnden meinem Mlnderheltsantrag zu folgen. Eine zusätzll• 
ehe Förderung von erneuerbaren Energien ist sachfremd, 
ökonomisch und ökologisch falsch. Auch dle wirtschaftliche 
Sicherheit unsere Arbeitsplätze - ist wichtig. Ich glaube, 
da sind wir uns alle einig. Hier spielen wir nämlich noch eine 
Vorreiterrolle. 
Nun wollen wir die Kernenergie mit einer zusätzlichen 
Steuer belegen, 0,3 Rappen pro Kilowattstunde. Die Katze 
beisst sich also in den Schwanz. 
Vlele Branchen und Unternehmen brauchen für Ihre Fabrika
tion sehr viel Energie. Ich will, dass auch diese Firmen In Zu
kunft in der Schweiz produzieren können. Ich denke vor 
allem an die wichtigen Branchen und Unternehmen der 
energieintenslven Industrien: Zellstoff-, Papier-, Karton-, 
Glas-, Span- und Faserplatten-, Chemiefaser-, Stahl-, Ze
ment-, Ziegel- sowie Metall- und Textilindustrie. Etwa 15 Pro
zent des gesamten schweizerischen Stromverbrauches geht 
auf diese Industrien. Diese wären nun mit Lenkungsabga
ben auf Atomstrom in hohem Masse betroffen. Sie wissen 
es, unsere Strompreise für die Industrie gehören zu den 
höchsten in Europa. 
Wir wollen doch für unsere Industrie die gleich langen 
Splesse. Oder wollen wir sie vertreiben? 
Die von der UREK-Nationalrat vorgeschlagene Lenkungsab
gabe liegt daher völlig quer In der Landschaft. Sie schadet 
unserem Industriestandort Schweiz mit einem Verteue
rungspotenziai von Ober 70 Millionen Franken pro Jahr. 
Es macht auch umweltpolltisch wenig Sinn: Am 24. Septem
ber 2000 hat der Souverän die Energieabgabe, die Förder• 
und Lenkungsabgabe, klar abgelehnt. Das haben wir zu 
respektieren. 
Im Weiteren stelle ich fest, dass sich gerade die Betriebe mit 
hohem Energieverbrauch an vorderster Front ror die Umset
zung des C02-Gesetzes engagieren. Die meisten haben 
dies am Anlass der Cemsuisse gesehen. Ich bln überzeugt, 
dass Sie unsere Mitbürger nicht enttäuschen und die Wirt
schaft und Haushalte nicht noch mehr belasten wollen und 
daher meinem Minderheitsantrag zustimmen. 

Schmid Odilo (C, VS): Falls Sie dem Antrag der Mehrheit 
zustimmen, möchte Ich mit meinem Antrag auch die ratio
nelle Energienutzung gefördert wissen. Dies macht durch
aus Sinn, denn Im Gebäudebereich, dessen Anteil am 
schweizerischen Energieverbrauch rund 30 Prozent aus
macht, ist ein grosses Sparpotenzial vorhanden, vor allem 
im Bereich bestehender Bauten, welches durch ein gezieltes 
Förderprogramm genutzt werden kann. 
Aus diesem Grunde haben die kantonalen Energiedirektoren 
In einem Strategiepapier zum Programm "Energie Schweiz» 
der Senkung des Energiebedarfs Im Gebäudebereich durch 
eine rationelle Energienutzung, Wärmedämmung und Opti
mierung der Haustechnik erste Priorität zugemessen. Zu
dem ist erwiesen, dass durch die rationelle Nutzung jeder 
investierte Franken einen grossen volkswirtschaftlichen Nut
zen erbringt. was schon das Investitionsprogramm von 1997 
gezeigt hat: Pro investierten Franken wird eine grosse ener
getische Wirkung erzielt und ein etwa zehnfaches Investi
tionsvolumen ausgelöst. Es würde schliessllch den Zielen 
von «Energie Schweiz», die In den nächsten Jahren bei den 
fossilen Brennstoffen eine Reduktion um 15 Prozent an
strebt, widersprechen, wenn bei der Förderung die rationelle 
und effiziente Energienutzung ausgeschlossen würde. Diese 
Förderung dürfte sich aber sinnvollerweise nicht nur auf 
Neuanlagen beschränken. 
Ich lade Sie ein, meinen Antrag zu unterstützen. 

La presldente (Maury Pasquler Lillane, presldente): Le 
groupe liberal communlque qu'il soutient la proposltlon de la 
mlnorite. 

Leutenegger Hajo (R. ZG): Mlt diesem Artikel will man die 
Atomenergie bestrafen und den Erlös daraus denselben 
Nutzniessern zukommen lassen wie beim vorherigen Arti-

kel 7bis des Energiegesetzes. Auch hier sind die Kosten 
hoch; man schätzt sie auf gegen 70 MIiiionen Franken. Der 
Nutzen bleibt aber auch hier fraglich, er Ist kaum verhältnis
mässlg. Jede noch so massive Subvention Im Inland fahrt 
bei weitem noch nicht zu geeigneten Alternativen, dies nicht 
wegen der oft fehlenden Wirtschaftlichkeit, sondern wegen 
des gesamthaft ungenügenden Produktionspotenzials. Im
merhin hat man längst erkannt, dass ein allfälliger Ersatz der 
Kernenergie aus dem Ausland kommen müsste, wie dies die 
Promotion der Windenergie zeigt. 
Mit dieser Subventlonlererei schaden wir also vor allem un
serer Volkawlrtschaft; den Nutzen stekken wir in teilweise si
cherlich fragwürdige Projekte. Mit diesem Artikel missachten 
wir aufs Gröbste den Volkswillen vom September 2000, wo 
Energieabgaben mehrfach deutllch abgelehnt worden sind. 
Zudem Ist diese Abgabe nach Meinung der Verwaltung nicht 
verfassungsmässig, weil sie nicht als Lenkungsabgabe gel
ten kann, sondern eben eine Steuer Ist. Die Urheber dieses 
Artikels vertuschen. dass es sich bei diesen 70 Millionen 
Franken wiederum um eine reine Subventionsabschöpfung 
handelt. Auch hier Ist nun ohne EMG die Belastung Ober das 
Obertragungsnetz völllg unklar. Die Strombeschaffung der 
Zukunft lösen wir damit nicht. 
Eine zusätzliche Belastung der inländlschen Kernenergie er
höht die Sicherheit unserer Kernkraftwerke nicht Eine sol
che Belastung trägt auch nicht zur Lösung der Entsorgungs
frage bel. Einen Nutzen kann man alsQ -kaum erkennen. 
Zusammen mit dem vorangehenden Artikel wlll man nun un
ser Land mit jährlich gegen 400 Millionen Franken belasten. 
Dies ist doch sehr viel, besonders für die Exportwirtschaft 
und den Tourismus, wo die Strompreise einen wesentlichen 
Produktionsfaktor darstellen. Bitte bedenken Sie diese Aus
wirkungen, wenn Sie unserer Wirtschaft helfen, wenn Sie 
KMU fördern wollen usw. 
Die FDP-Fraktion lehnt auch diesen Artikel mehrheitlich ab. 
Ich bitte Sie deshalb dringend, der Minderheit Keller zu fol
gen. Wenn man aber nicht um diesen Artikel herumkommen 
sollte, kann man dem Antrag Schmid Odilo zustimmen: Er 
sorgt wenigstens dafür, dass auch das Energiesparen am 
Subventionsmanna teilhaben ~nn. 

Brunner Tonl (V, SG): Auch ich äussere mich noch Im Na
men der SVP-Fraktlon zu diesem Artikel 28bls In den Ober
gangsbestlmmungen des Energiegesetzes, der ja elne 
Lenkungsabgabe auf Elektrizität aus Kernenergie fordert. 
Die SVP-Fraktlon lehnt dieses Begehren ab und wird den 
Minderheitsantrag Keller unterstützen. 
Es Ist noch keine zwei Jahre her, da lehnte das Schwelzer
volk drei Energievorlagen ab, die eine Förderung erneuerba
rer Energien durch neue Abgaben verlangten. Es mutet des
halb zum heutigen Zeitpunkt schon eher eigenartig an, dass 
nach diesem klaren Verdikt des Souveräns nun bereits wie
der versucht wird, diesen Entscheid In:, Zuge der Revision 
des Kernenergiegesetzes zu unterlaufen. Dles widerspricht 
dem Anliegen der Mehrheit des Volkes, und dieses Volk 
sagte damals deutlich und brachte es auch zum Ausdruck, 
dass eine Verteuerung der Energie durch neue Abgaben 
nicht erwünscht Ist und sich dies nachtelllg auf das Porte
monnaie nicht nur der Konsumentinnen und Konsumenten, 
sondern auch der schweizerischen Wirtschaft auswirken 
würde. Ich glaube auch, der gestrige Abstimmungsentscheid 
beinhaltet so Ist doch zu vermuten - eine gewisse Angst 
von gewissen Stromkonsumenten gegen0ber einer zusätzli
chen Verteuerung der Energie. 
Schwer verständlich ist für mich auch die Haltung, dass man 
einerseits f0r die Kernenergie einsteht, aber auf der anderen 
Seite genau diese Energieform, nämlich strom aus Kern
energie, durch eine künstliche Verteuerung unattraktiv ma
chen möchte; diese Haltung Ist nicht ganz logisch. Dies geht 
vor allem an die Adresse derjenigen KernenerglebefQrwor
ter, die mit diesem Artikel auch noch gleich Ihre persönlichen 
Interessen zur Förderung erneuerbarer Energien mit einge
bracht haben. 
Wir sollten uns heute zum Schluss also nicht noch auf ein 
Nebengeleise begeben; wir sollten nicht die Kernenergie 
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oder das Kernenergiegesetz, diese Beratung, heute zum 
Anlass nehmen, altbekannte, aber beim Volk auf Ungnade 
gestossene Postulate sozusagen durch die HlntertOre zu 
verwirklichen. Das Kernenergiegesetz Ist dafOr da, die frled
llche Nutzung dieser Energie zu regeln. Erfüllen wir also un
seren Auftrag, und bringen wir nicht Kraut und Kabis 
durcheinander. Dies könnte nämlich die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger In diesem Land vor den Kopf stossen, und 
entsprechende Reaktionen wären durchaus gerechtfertigt. 
Daher bitte ich Sie im Namen der SVP-Fraktion, diesen Artl· 
kel zu streichen und der Minderheit Keller und somit der 
SVP-Fraktlon zu folgen. 

Genner Ruth (G, ZH): Die grüne Fraktion unterstützt bei den 
Übergangsbestimmungen eine Lenkungsabgabe auf Elektri
zität aus Kernenergie. Wir möchten Sie bitten - ganz zum 
Schluss -, diesem milden «Besänftigungsantrag» für eine 
Lenkungsabgabe auf Atomstrom stattzugeben. 
Ich bin schon fast versucht zu sagen, dass nach der langen, 
aus grüner Sicht oft unsinnigen und unökologischen Debatte 
jetzt zu guter Letzt noch der ans schlechte Gewissen appel
l!erende Artikel kommt. Die meisten Anwesenden in diesem 
Saal wissen im Grunde genommen, dass die Kernenergie 
gerade unter dem Titel der Nachhaltigkelt, ja sogar unter 
dem Aspekt einer langfristigen Ökonomie und sicherlich ge
messen am Kriterium der Ökologie zukunftsuntaugllch Ist. 
Deshalb gibt es zu später stunde noch ein kleines "Trost
pflästerchen»: Eine Lenkungsabgabe auf Kernenergie, und 
dann noch zugunsten von erneuerbarer Energie - das kann 
doch nur gut und grün sein! Na bitte, warum machen wir 
dann nicht ein besseres Kernenergiegesetz? Warum wollen 
Sie Immer noch Atommüll aufbereiten und damit das Meer 
verschmutzen? Warum wollen Sie immer noch Menschenei
nem erhöhten Risiko aussetzen, an Leukämie zu erkranken? 
Warum wollen Sie weiterhin Betriebsbewilligungen von 
Atomkraftwerken verlängern? Warum halten Sie an dieser 
veralteten Technologie fest? Warum setzen Sie nicht grund• 
sätzlich auf zukunftsfähige Energiequellen - eben auf die im 
letzten Artikel dieser umfangreichen Fahne genannten Ener
giequellen, die von einer Lenkungsabgabe profitieren sol• 
len? 
In Absatz 4 sind die nachhaltigen Energieträger aufgeführt: 
Windenergie, Holz, einheimische Biomasse, Geothermie 
und Sonnenenergie. Vergessen wir aber eines nicht: Die 
günstigste Energie Ist die gesparte Energie! Deshalb wären 
ein echtes Massnahmenpaket für Energiesparen und ent
sprechende Anreize genau bei dieser Debatte so dringend 
notwendig. 
Die grüne Fraktion stimmt dem Antrag der Mehrheit f0r eine 
Lenkungsabgabe auf Kernenergie zu. Wir sind überzeugt -
Sie wissen es -. dass eine generelle Energiesteuer auf nicht 
erneuerbare Energien am schlausten wäre. Das hat sogar 
der Bundesrat im neuen strategiebericht zur nachhaltigen 
Entwicklung der Schweiz wieder einmal geschrieben. Wir 
Grünen sagen das schon lange! Allein, wir können nur hof
fen, dass Sie sich dafür entscheiden, bevor uns das Licht 
ausgeht! Auf einen kurzen Nenner gebracht Dieses Gesetz 
befriedigt uns nicht; die Energiezukunft der Schweiz hätte 
Besseres, Innovativeres und Gehaltvolleres verdient! 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Unser Rat hat jetzt ein Kern
energiegesetz verabschiedet, das man als sehr kernenergie• 
freundlich bezeichnen darf. Die Mehrheit der vorberatenden 
Kommission schlägt als letzten Artikel unserer Beratungen 
mit dem Artikel 28bls im Energiegesetz eine Ausgleichsab
gabe von 0,3 Rappen pro Kilowattstunde Atomstrom zu
gunsten der erneuerbaren Energien vor. Die Mehrheit der 
CVP-Fraktion unterstützt diesen Antrag. 
In der Schweiz ist der Antell einheimischer Energien am Ge
samtenergieverbrauch - das wissen wir - extrem niedrig. 
Weil wir über keinerlei Erdgas• und keinerlei Erdölvorkom
men verfügen, ist diese Tatsache allerdings zum Teil gottge
geben. Wir sind - wenn man die Energiebilanz betrachtet -
zu 85 Prozent vom Ausland abhängig. Die gesamten Auf• 
wendungen für Energie betragen jährlich über 20 Milliarden 
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Franken; so importieren wir beispielsweise jährlich 13 MIiiio
nen Tonnen Erdöl. Im gleichen Zeitraum lassen wir 5 MIiiio
nen Kubikmeter einheimisches Holz, welches Im Gegensatz 
zu Erdöl C02-neutral Ist, In den Wäldern verrotten oder als 
Überbestand ungenutzt liegen. 
Etwas überspitzt könnte man sagen: Wir beziehen Öl von 
Herrn Saddam, Gas und Plutonium von Herrn Putin; das 
Holz vor unserer Haustüre aber, welches als Absender den 
einheimischen Bauern hat, lassen wir liegen. Es setzt zwar 
beim Verfaulen und Verrotten Im Wald über Jahre hinweg 
genau gleich viel C02 frei, wie wenn man es zur Energiege
winnung verbrennen würde. Wir nutzen das Holz aber nicht, 
weil diese Nutzung anscheinend nicht rentiert. 
Ich habe einleitend gesagt, die Abhängigkeit In Bezug auf 
den Gesamtenergieverbrauch sei zum Tell gottgegeben. 
Aber es ist Im gleichen Mass, und zwar im wahrsten Sinn 
des Wortes, gottgegeben, dass wir in der Schweiz eine jähr
lich nachwachsende Holzmenge von 10 Millionen Kubikme
tern haben; wir nutzen knapp die Hälfte davon. 
Wir heben zur Kenntnis genommen, und es ist hier an die
sem Pult vorhin auch erwähnt worden, dass die Förderab
gabe zugunsten der erneuerbaren Energien vom Souverän 
vor zwei Jahren knapp abgelehnt wurde, mit 53 zu 47 Pro
zent der Stimmen. Seither ist aber die Natur, sind die 
Schweiz und die Welt nicht stehen geblieben. Die schweize
rische Energieversorgung Ist seit dem 11. September 2001 
verletzlicher geworden. Die Diskussionen Im Zusammen
hang mit dem EMG beispielsweise betrafen In der Haupt
sache die Versorgungssicherheit. Nach dem sturm Lothar 
droht In den Bergwäldern eine Borkenkäferlnva.sion - auch 
im Toggenburg, Ton! Brunner -, und wir wissen nicht, was 
wir mit diesem Holz machen wollen. 
Verschiedene Vorstösse zum Thema Energie sind lnzwi• 
schen deponiert worden. Der wichtigste davon ist die Motion 
Christen, die Motion unseres Vizepräsidenten; sie hat Ober 
60 Unterschriften aus allen Fraktionen. Nur hat diese Motion 
unseres Vizepräsidenten einen Schönheitsfehler: Sie ver
langt, dass man einheimische Energie aus Bundesmitteln 
fördert. Die Schuldenbremse und die angespannte Lage In 
der Bundaska.sse lassen es aber als sehr unwahrscheinlich 
erscheinen, dass die gezielte und längerfristige Förderung 
der einheimischen erneuerbaren Energien auch wirklich In 
Gang kommt. 
Es besteht bei den Experten auch die Frage der Verlas• 
sungsmässigkeit einer solchen Ausgleichsabgabe. Grund
sätzlich Ist es allerdings bei aller FormalJuristerel letztilch 
eine Frage des politischen Willens. Wenn das Parlament den 
politischen Willen aufbringt, sich für eine verhältnlsmässlg 
kleine Ausgleichsabgabe zu entscheiden, dann genügen der 
Energie- und der Umweltartlkel In der Bundesverfassung 
durchaus, um die Verlassungsmässlgkelt zu begründen. In 
diesem Zusammenhang hat alt ständerat Rene Rhinow be
reits 1997 folgenden Beitrag geschrieben: 
«Das Beispiel der Energieabgabe zeigt (einmal mehr), dass 
Fragen der Verfassungsmässigkelt gern dazu ge- und 
missbraucht werden, den eigenen politischen Standpunkt zu 
untermauern. Vor allem wenn es darum geht, mit Rückgriff 
auf eine behauptete Verfassungswidrigkeit neue Vorschläge 
abzulehnen. Man mag mit guten Gründen die Einführung 
von Energlelenkungsabgaben im Moment als politisch noch 
nicht mehrheitsfähig taxieren. Die Verfassung steht Ihnen In• 
dessen nicht grundsätzlich entgegen.» 
Ich gehe noch kurz auf das Argument von Kollega Keller In 
Bezug auf die Arbeitsplätze ein: Wenn wir diese Ausgleichs
abgabe In der Höhe von total 60 MIiiionen Franken Im Jahr 
erheben, dann bleibt der hinterste und letzte Franken unse
rer Volkswirtschaft erhalten. Unsere Volkswirtschaft profitiert 
belsplelswelse davon, wenn das Gewerbe neue Anlagen 
bauen kann oder wenn unsere Industrie und Forschung 
neue Anlagen entwickeln können. So gesehen, bleibt der 
letzte Franken In unserer Volkswirtschaft im Umlauf. 
Ich bitte Sie, dieser Abgabe, dem Antrag der Mehrheit der 
Kommission zuzustimmen, und unterstütze selbstverständ
lich namens der CVP-Fraktion auch den Ergänzungsantrag 
von Kollega Schmid Odllo. 
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Rechstelner Rudolf (S, BS): Herr Leutenegger Hajo, Sie 
haben gesagt, ein Ersatz für die Atomenergie sei sowieso 
nur mit Strom aus Windenergie aus dem Ausland möglich. 
Ich denke, das ist eine sehr wichtige Option, die wir neuer
dings haben. Es sollte aber nicht Obersehen werden, dass 
wir auch in der Schweiz gute Möglichkeiten haben, C02 ein
zusparen und Atomenergie, die wir eigentlich gar nicht brau
chen, wegzurationalisieren. 
Die Abgabe trägt den Titel Lenkungsabgabe. Ich denke, es 
ist aber vor allem auch eine Kostenersatzabgabe, weil im 
Wettbewerb die Spiesse der Gewerbegenossen einfach 
höchst ungleich sind. Der Bund schenkt der Atomenergie die 
Versicherungsprämien auf einen Grosstell des Risikos. war
den diese Prämien elnverlangt, wäre Atomstrom pro KIio
wattstunde etwa einen Franken teurer. Das helsst, wir haben 
es mit einer permanenten Wettbewerbsverzerrung zu tun. 
Die 0,3 Rappen, die Herr Lustenberger und die Mehrheit der 
Kommission beantragen, sind ein verschwindend kleiner 
Betrag. Wenn Sie ihn auf 35 Prozent Atomstrom bezie
hen, kommen Sie darauf, dass das den Schweizer Strom um 
o, 1 Rappen pro Kilowattstunde verteuern würde - bei einem 
Strompreis von ungefähr 20 Rappen pro Kilowattstunde für 
den Endverbraucher. Das heisst, es handelt sich um ein 
Zweihundertstel. Sollte auch das noch zu viel sein tor die er
neuerbaren Energien, so frage ich mich, wieso wir eigentlich 
einen Verfassungsartikel tor emeuerbare Energien haben, 
wenn wir die Finanzierung dieser neuen Technologien ein
fach Immer konsequent verwelgem. Wir haben ja die Bun
desmittel nicht 
Das Energiegesetz hat dafür gesorgt, dass die Mittel, die der 
Bund früher hatte, heute eigentlich gar nicht mehr verfügbar 
sind. Das helsst, wir haben grosse Probleme, auch nur Ir• 
gendwo auf einen grünen Zweig zu kommen. Im Gegensatz 
dazu geben wir recht viel Geld rar Energieforschung aus, die 
dann aber nicht konkret umgesetzt werden kann. Das ist der 
ganze Jammer In dieser Branche: Wir haben gute Ideen, wir 
haben Technologien, aber wir haben niemanden, der hierzu
lande wirklich etwas realisieren kann. 
Ich denke, hier können wir etwas tun - auch zur Reduktion 
der C02-Emissionen. Das ist ein wichtiger Beitrag. Die Tech
nologien sind jedenfalls da. 

Fischer Ulrich (R, AG), f0r die Kommission: Hier handelt es 
sich um eine eigentliche Lenkungsabgabe von 0,3 Rappen 
pro KIiowattstunde auf im Inland erzeugter oder importierter 
Elektrizität aus Kernenergie. Die Abgabe soll zur Förderung 
der Erzeugung von Elektrizität und Wärme aus alternativen 
Energien verwendet und während zehn Jahren mit einer Ver
längerungsmöglichkeit um weitere zehn Jahre erhoben wer
den. Die Finanzhilfen sollen die Stromkosten der Erzeu
gungsanlagen auf ein Niveau senken, das marktorientierten 
Bezugspreisen für gleichwertige Energie entspricht. Die Ver
sorgungsunternehmungen wären verpflichtet. den Strom zu 
diesen Preisen abzunehmen. 
Auch mit dieser Massnahme sollen alternativen Energien, 
vor allem auch der Holzenergie, bessere Chancen einge
räumt werden. Die Minderheit machte demgegenüber darauf 
aufmerksam, dass Volk und Stände Im September 2000 
ähnliche Vorlagen abgelehnt haben, wobei diese überdies 
nicht einseitig einen einzigen Energieträger belasten woll
ten. 
Zum Antrag Schmid Odllo: Er will die Verwendung der Er
träge der Abgabe auch zur rationellen Energieverwendung 
einsetzen. Dieser Antrag lag der Kommission nicht vor, aber 
wenn Sie schon eine solche Abgabe beschliessen, scheint 
es mir vern0nftlg, auch den Verwendungszweck gernäss An
trag Schmid Odilo einzubeziehen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Auch Ober diesem Artikel 
hat der Bundesrat am 14. Junl 2002 gesessen. Er hat dabei 
festgestellt, dass sich die Stimmbargerinnen und Stimmbür
ger In den letzten Jahren mehrfach gegen Lenkungsabga
ben auf Energie ausgesprochen haben, dass die Lenkungs
abgabe, welche die Kommissionsmehrheit vorsieht, nicht 

zurOckerstattet wird und sie daher eine Zwecksteuer dar• 
stellt. Im Zusammenhang mit den Energieabgaben hat sich 
der Bundesrat für eine Verfassungsgrundlage einer Len
kungsabgabe ausgesprochen, wenn ein klares Lenkungszlel 
und elne Lenkungswirkung nicht eindeutig ersichtlich sind. 
Der Bundesrat möchte sich nicht ohne weitere BegrOndung 
von seiner bisher in dieser Frage gezeigten Haltung verab• 
schieden. 
Die Verknüpfung mit einer allfälligen C02-Abgabe ist in den 
Augen des Bundesrates ebenfaßs nicht überzeugend. Die 
Kernenergie ist ja C02-frei, und zudem müsste dann auch 
die Wasserkraft gefördert werden. 
Ferner wurde Im Bundesrat auch noch geltend gemacht, es 
sei fraglich, ob die Abgabenerhebung auf Stromimporten 
nicht gegen die Verpflichtungen der Schweiz Im Rahmen der 
WTO verstossen w0rde. Diese Frage muss nicht beantwor-
tet werden, wenn Sie der Minderheit folgen. • ~ /. , 

Abstimmung- Vote .J' ~ lYOI r 
Eventuell - A titre prellmlnaire f. / f' • 
(namenUich - nornlnatlf: Benage - Annexe 01.022/2678) 
Für den Antrag Schmid Odllo •... 140 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit ...• 4 Stimmen 2.!,S-
Deffnltiv - Definitlvement 
(namentnch - nomlnatif: BeHage - Annexe 01.022/2699) 
F0r den Antrag Schmid Odllo .... n Stimmen 
F0r den Antrag der Minderheit .... 74 Stimmen .23, 
Gesamtabstimmung- Vote sur l'ensemble 
(namentlich - nomlnatif: Beilage - Annexe 01.022/2680) 
F0r Annahme des Entwurfes ..•• 56 Stimmen l.3':1-
Dagegen ..•• 47 Stimmen T 

1. Bundesbeschluss Ober die Volksinitiative «Morato
rium plus - fQr die Verllngerung des Atomkraftwerk• 
Baustopps und die Begrenzung des Atomrisikos (Mora
torium plus)» 
1. Arräte federal concernant l'lnltlatlve populalre "Mora
tolre plus - pour 1a prolongatlon du moratolre dans 1a 
constructlon de centrales nuclealres et la llmltatlon du 
rlsque nuclealre (Moratolre plus)» 

Eintreten ist obligatorisch 
L:entree en matiere est acqulse de pleln droit 

Detailberatung - Examen de deta,1 

Tltel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tttre et preambule, art. 1 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Schmid Odilo, Baumann Stephanle, Decurtlns, Fetz, Marty 
Källn, Rechsteiner-Basei, Stump, Teuscher, Tschäppät, 
Wyss) 
..•. die Initiative anzunehmen. 

Art.2 
Proposition de la commlsslon 
Ma/orfte 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 
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Mlnorite Proposition du Conseil federal 
(Schmid Odilo, Baumann Stephanie, Decurtins, Fetz, Marty 
Kälin, Rechsteiner-Basel. Stump, Teuscher, Tschäppät, 
Wyss) 

Classer les Interventions parlementalres 
selon lettre aux Chambres federales 

.... d'approuver !'initiative. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit ..•. 86 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 67 Stimmen 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 

Angenommen -Adopte 

Schluss der Sitzung um 22.00 Uhr 
La seance est levee ä 22 h oo 

(namentlich - nominatlf: Beilage - Annexe 01.02212101) • _ ~ / , 
Für Annahme des Entwurfes .... 88 Stimmen J I e-k,.c. f fl'tflJ,, r 
Dagegen .... 62 Stimmen r / 

...J ., f · 
2. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Strom 
ohne Atom - für eine Energlewende und die schrittweise 
Stilllegung der Atomkraftwerke (Strom ohne Atom)» 
2. Arrete federal concernant l'lnltlatlve populalre «Sortlr 
du nuclealre - pour un toumant dans le domalne de 
l'energle et pour 1a desaffectatlon progressive des cen• 
trales nuclealres (Sortlr du nuclealre)» 

Eintreten ist obligatorisch . 
L'entree en matiere est acquise de pleln droit 

Detailberatung - Examen de detall 

Titel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule, art. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des ständerates 
Minderheit 
(Wyss, Baumann Stephanie, Fetz, Marty Kälin, Rechsteiner
Basel, Schmid Odilo, stump, Teuscher, Tschäppät) 
.... die Initiative anzunehmen. 

Art2 
Proposition de Ja commlssion 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorlte 
(Wyss, Baumann Stephanle, Fetz, Marty Källn, Rechstelner
Basel, Schmid Odilo, Stump, Teuscher, Tschäppät) 
.... d'approuver !'initiative. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 90 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 63 Stimmen 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
!namentlich - nomjnatif; Beilage - Annexe 01.02212106) 
Für Annahme des Entwurfes .... 90 Stimmen 
Dagegen .... 62 Stimmen 

Abschreibung - C/assement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
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Moratorium plus 
und Strom ohne Atom. 
Volksinitiativen. 
Kernenergiegesetz 
Moratolre plus 
et Sortlr du nuclealre. 
Initiatives populalres. 
Loi sur l'energie nucleaire 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (881 2001 2665) 
Message du Consell llideral 28.02.01 (FF 2001 2529) 
Slllnderal/Conseil dee Etalll 13.12.01 (Erstrat - Premier ConselQ 
Slllnderel/Conseß des Etats 13.12.01 (Fortsetzung - Suite) 
Bericht UREK-NR 18.02.02 
RapportCEATE-CN 18.02.02 
Na!lonalral/ConseD nallonal 22.03.02 {Frist - ~) 
Nallonalrat/ConseD nallonal 20.06.02 (Zweitrat - Oewdeme Conseil) 
Nallonalral/Consell national 20.06.02 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalral/Conseil nallonal 20.06.02 {Fortsetzung - Suite) 
Natlonalral/ConseD national 23.09.02 (Fortsetzung - Suite) 
Stilnderal/ConseD des Etats 26.11.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/ConseD des Etats 13.12.02 (SchluB&absllmmung - VOte final) 
Nationalrat/Conseil national 13.12.02 (Schlussebstlmmung-Vote final) 

3. Kemenerglegesetz 
3. Lol sur renergle nucleelre 

Art. 3 Bst fbls, )bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 3 let fbls, Jbls 
Proposition de la commission 
Adharer a la decision du Conseil national 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Bei den 
Buchstaben fbis und Jbls besteht eine Differenz zum Natio
nalrat Die Kommission empfiehlt Ihnen, den Beschlüssen 
des Nationalrates zuzustimmen. Es handelt sich lediglich um 
Ergänzungen, die wir nach unserer Auffassung ins Gesetz 
aufnehmen können. 
Ich bitte Sie, hier den Beschlüssen des Nationalrates zuzu
stimmen. 

Angenommen -Adopte 
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Art. 4 Abs. 1, 1 bis 
Antrag der Kommission 
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Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art 4 al.1, 1bls 
Proposition de ia commfssion 
Adharer a la declslon du Conseil national 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Artikel 4 
Absätze 1 und 1bls: Der Nationalrat will mit seinen Forderun• 
gen eine gewisse Parallelität zwischen dem strahlenschutz
gesetz und dem Kernenergiegesetz herstellen. Auch hier 
bittet Sie die Kommission, den Beschlüssen des Nationalra
tes zu folgen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 7 Bst bbls; 8 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 7 let bbls; 8 al. 4 
Proposition de la commlsslon 
Adharer a la decislon du Conseil national 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Artikel 7 
Buchstabe bbis und Artikel 8 Absatz 4: Als weitere Voraus
setzung zur Erteilung einer Bewllllgung für den Umgang mit 
Kemmaterialien hat der Nationalrat auch noch das Erforder
nis der Übereinstimmung mit dem Embargogesetz einge
fügt. Vom Ständerat wurde das In Artikel 8 Absatz 4 
eingefügt. Wir können hier dem Nationalrat folgen. Artikel 8 
Absatz 4 kann demzufolge gestrichen werden. 

Angenommen -Adopte 

Art9 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Gentil) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 9 
Proposition de la commission 
Majorlte 
Adherer a la declslon du Conseil national 
Minorfte 
(Gentil) 
Adharer au projet du Conseil faderal 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Hier han
delt es sich um einen der Kernartikel des Gesetzes. Gestat
ten Sie mir deshalb eine kurze Auslegeordnung. 
Der Bundesrat will aufgrund einer gesamtpolltlschen Beur
teilung die Wiederaufarbeitung nicht mehr zulassen; dies un
ter anderem deshalb, weil ein Kernenergiegesetz, das die 
Wiederaufarbeitung weiterhin zulasse, von den Gegnern 
oder Kritikern nicht als Gegenvorschlag zu den beiden 
Atom-lnltlatlven akzeptiert werde. Letztlich gehe es hier um 
eine polltlsche Ermessensfrage. Das Verbot der Wiederauf
arbeitung sei im Kemenerglegesetz eingebettet und mit der 
Hoffnung verknüpft, dass mit diesem Gegenvorschlag eine 
Annahme der Volksinitiative verhindert werden könne. 
Der Ständerat - Sie erinnern sich - als Erstrat hat mit 22 zu 
15 Stimmen in Artikel 104 Absatz 4. bei den Übergangsbe
stimmungen, ein Moratorium verankart. Abgebrannte Bren
nelemente dürfen demnach während einer Zelt von zehn 
Jahren ab dem 1. Juli 2006 nicht mehr ausgeführt werden. 
Der Nationalrat ist unseren Beschlüssen nicht gefolgt. Er will 
die Wiederaufarbeitung unter strengen Vorau8_!ietzungen, 
wie sie In Artikel 9 dargelegt sind, zulassen. Die Ubergangs
bestlmmung gemäss dem Beschluss des Ständerates soll 
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hingegen gestrichen werden. Damit hat der Nationalrat mit 
76 zu 63 Stimmen den ursprOnglichen Entscheid unserer 
UREK aufgenommen. Auch die Grunde sind In etwa diesel
ben, wie sie seinerzeit im Rat dargelegt wurden: Gemäss 
Ratsprotokoll wurde im Nationalrat von der Mehrheit haupt
sächlich mit Ressourcenschonung und der Reduktion der 
Abfallmenge argumentiert. 
Angesichts der Differenzbereinigung hat sich Ihre Kommis
sion bei diesem Artikel mit 9 zu 2 Stimmen dem Beschluss 
des Nationalrates angeschlossen; das helsst, sie empfiehlt 
Ihnen, die Wiederaufarbeitung unter strengen Bedingungen, 
wie sie In Artikel 9 definiert sind, zuzulassen. Wenn schon 
die Wiederaufarbeitung weiter erlaubt werden soll - so die 
Mehrheit der Kommission-, dann unter klar im Gesetz gere
gelten Bedingungen. Im Unterschied zum Nationalrat hat 
sich die Kommission allerdings mehrheitlich dafür ausge
sprochen, trotzdem am Moratorium festzuhalten. Ich komme 
bei der Beratung von Artikel 104 nochmals darauf zurück. 
Eine Minderheit der Kommission hält wie der Bundesrat am 
Wlederaufarbeltungsverbot fest. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen mit 9 zu 2 Stimmen, sich 
dem Beschluss des Nationalrates anzuschliessen. 

Gentil Plerre-Alaln (S, JU): Mme Forster vlent de rappeler 
que nous avons eu sur cet artlcle 9 un tres long debat lors 
du premler examen. Je pars donc de l'idee qu'il n'est pas ab
solument necessaire de recommencer cette dlscussion. 
Vous vous rappelez qu'il. l'epoque je representais de]il. une 
minorite et que j'avais souligne que l'intention de la majorite 
de la commission d'autoriser l'exportatlon des dechets ra
dioactlfs devait Atre conslderee comme une forme d'hypocri
sle et comme un aveu d'impulssance s'agissant de notre 
capaclte il. tralter nous-mömes ces dechets en Suisse. Mon 
avis n'a pas change, j'imaglne que le vOtre non plus. C'est 1a 
raison pour laquelle je renonce a un trop long developpe
ment pour vous dire simplement que la logique veut, dans 
ce domalne comme dans d'autres lies aux dechets que pro
dult la societe, que notre pays se preoccupa lul-möme de re
traiter ces dechets et ne confle pas a autrui le souci de le 
faire en toute securite. 
C'est pour cette raison que je vous recommande, au nom de 
la mlnortte, d'adopter l'article 9 tel qu'il a ete formule lnitlale
ment par ie Conseil federal. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Die Haltung des Bundes
rates ist Ihnen bekannt. Er ist für ein Verbot der Wiederauf
arbeitung - unter anderem, damit er in der Abstimmung über 
die beiden Initiativen klar mit einem Gegenvorschlag argu
mentieren kann. Wird dieses Verbot herausgenommen, er
höht das die Chance der Volkslnltiative «Moratorium plus» 
auf jeden Fall. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 32 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit ..•. 8 Stimmen 

Art. 11 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 11 al. 3 
Proposition de ia commiss/on 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 13 Abs. 1 Bst h 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Art. 13 al. 1 let h 
Proposition de ia commlss/on 
Blffer 

Amtllches BulleUn der Bundesversammlung 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Dieser 
Artikel enthält die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Rahmenbewilligung. Der Nationalrat mOchte die Liste der 
Vorgaben um einen weiteren Punkt erganzen. Gemäss Ab
satz 1 Buchstabe h soll die Rahmenbewilligung für Kern
kraftWerke nur erteilt werden, wenn dar Strombedarf nicht 
aus in der Schweiz erzeugten erneuerbaren Energien zu 
gleichen oder tieferen Kosten gedeckt werden kann. Kern
energie darf demzufolge nur genutzt werden, wenn keine 
andere Lösung mit alternativer schweizerischer Energie zur 
Verfügung steht. 
Ihre Kommission beantragt Ihnen mit 7 zu 2 Stimmen bei 
1 Enthaltung, diese zusätzliche Bestimmung nicht Ins Ge
setz aufzunehmen, und zwar mit folgender Begründung: 
1. Die Abschätzung von Kosten und Potenzial der verschie
denen Energien würde kaum je zu klaren Resultaten führen; 
damit w□rde ein Bedarfsnachweis eingeführt, der kaum ver
nünftig zu handhaben Ist. Polltische Einflüsse wie Abgaben, 
Umlagerungen und Subventionen spielen eine entschei
dende Rolle. Der Nachweis würde somit unter Umständen 
fiskalisch verfälscht. 
2. Grundsätzlich haben die Investoren zu entscheiden, wel
ches wirtschaftliche Risiko sie am Markt eingehen wollen. 
3. Ein solcher Nachweis beinhaltet den Mangel, dass er ei
ner momentanen Beurteilung und ElnflOssen auf dem aktu
ellen Strommarkt unterliegt. Der.rigegenüber Ist ein Investi
tionsentscheid aus langfristigen Uberlegungen zu fällen. 
Aus all diesen Gründen bitte Ich Sie, der Kommission zu fol
gen und Absatz 1 Buchstabe h zu streichen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 20 Abs. 1 Bst. h 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 20 al. 1 lel h 
Proposition de Ja commlss/on 
Maintenlr 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Auch 
hier empfehlen wir Ihnen festzuhalten, d. h. dem Entwurf des 
Bundesrates zuzustimmen. Es geht hier um die Vorausset
zung der Betriebsbewilligung. Bundesrat und standerat 
möchten am vorgeschriebenen Versicherungsschutz ge
mäss Kernenergiehaftpflichtgesetz vom 18. März 1983 fest
halten. Danach werden von den Privatversicherern Haft• 
pflichtfälle bis zu einer MIiiiarde Franken gedeckt. Der Natio
nalrat hat bei Buchstabe h beschlossen, die hOchstmOgliche 
Haftpflichtverslcherungsdeckung zu verankern; dies ent
spricht gemäss heutigem Kernenergiehaftpfllchtgesetz einer 
Milliarde Franken. Demzufolge - so Ihre einstimmige Kom
mission - Ist es präziser, den Bezug zum Kemenergiehaft
pfllchtgesetz herzustellen. Nur so Ist sichergestellt, dass klar 
Ist, was Im Falle eines Schadens gedeckt Ist Sollte es 
darum gehen, den Versicherungsschutz zu erhöhen, müsste 
so oder so das Kemenergiehaftpflichtgesetz geändert wer
den. 
Aus diesem Grund beantragen wir Festhalten. 

Angenommen - Adopte 

Art. 22 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 22 al.3 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 27 Abs. 2 Bst. ebls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Arl 27 al. 2 let ebls 
Proposition de /a comm/ssion 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Forater-Vannlnl Erika (R, SG), tar die Kommission: Nach 
der Ausserbetrlebnahme muss der Eigentümer der Anlage 
ein StiHlegungsprojekt einreichen. In Artikel 27 Absatz 2 wird 
festgehalten, was das Stilllegungsprojekt alles beinhalten 
soll. Der Nationalrat möchte als zusätzliche Bedingung fest
halten, dass die Gesamtkosten sowie die Sicherstellung der 
Finanzierung durch die Betreiberin darzulegen sind. 
Obwohl sich die Kommission bewusst ist, dass diese Rege
lung weitgehend im Stllllegungsfonds abgedeckt ist. möchte 
sie hier keine Differenz aufrechtzuerhalten und bittet Sie mit 
6 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen, dem Nationalrat zu fol
gen. 

Angenommen -Adopte 

Art31a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Entsorgungsprogramm 
Abs. 1 
Die Entsorgungspflichtlgen erstellen ein Entsorgungspro
gramm. Dieses enthält auch einen Finanzplan bis zur Aus
serbetrlebnahme der Kernanlagen. Der Bundesrat legt die 
Frist fest, innert der das Programm zu erstellen ist. 
Abs.2 
Die vom Bundesrat bezeichnete Behörde überpraft das Pro
gramm. Das Departement unterbreitet es dem Bundesrat 
zur Genehmigung. 
Abs.3 
Die vom Bundesrat bezeichnete Behörde Oberwacht die Ein
haltung des Programms. 
Abs.4 
Die Entsorgungspfllchtigen müssen das Programm peri
odisch an veränderte Verhältnisse anpassen. 
Abs. 5 
Der Bundesrat erstattet den eidgenössischen Räten rege!• 
mässig Bericht über das Programm. 

Art31a 
Proposition de la commisslon 
Titre 
Programme de gestion des dechets 
Ai.1 
Les personnes soumises au devoir d'evacuation elaborent 
un programme de gestlon des dechets. Celui-ci contlent 
egalement un plan de flnancement couvrant la periode 
Jusqu'a la mise hors servlce des Installations nucleaires. Le 
Conseil federal fixe Je delai pour la mise sur pled du pro
gramme. 
Al.2 
L'.autorlte designee par Je Conseil federai examine Je pro
gramme. Le departement Je soumet au Consell federal pour 
approbatlon. 
Al. 3 
L'.autorlte designee par le Conseil federal verifle le respect 
du programme. 
Al.4 
Les personnes tenues d'evacuer les dechets dolvent adap
ter perlodlquement le programme aux condltlons nouvelles. 
Al.5 
Le Conseil federal lnforme regulierement les Chambres 
federales de retat du programme. 

Forater-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Hier soll 
ein neuer Artikel eingefügt werden. Er entspricht weitgehend 
Artikel 104 Absatz 2ter, der vom Nationalrat neu eingefQgt 
worden Ist. Wir fügen hier einen Artikel ein, der in etwa das
selbe beinhaltet. Danach haben die Betreiber ein Entsor
gungsprogramm zu erstellen. Der Bundesrat legt die Frist 
fest, Innert der das Programm zu erstellen ist. Dem Entsor-
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gungsprogramm soll auch ein Finanzplan beigelegt werden. 
Der Bundesrat prüft das Programm. Er bezeichnet eine Prüf
behörde, und das Departement unterbreitet dem Bundesrat 
das Programm zur Genehmigung. Da wir wissen, dass das 
Entsorgungsprogramm ein Jahrzehntprojekt Ist, sind wir der 
Ansicht, dass es von einer Behörde Oberwacht werden soll. 
Der Bundesrat bezeichnet die entsprechende Behörde. Die 
Entsorgungspfllchtigen mOssen das Programm periodisch 
an veränderte Verhältnisse anpassen. Der Bundesrat erstat•. 
tet dem Parlament regelmässig Bericht Ober das Programm. 
Artikel 31 a entspricht - ich möchte dies noch einmal beto
nen - weitgehend Artikel 104 Absatz 2ter, wie er vom Natio
nalrat neu eingefügt worden ist. Entsprechend der Systema
tik gehört er aber nach unserer Auffassung In einen neuen 
Artikel 31a. 

Angenommen - Adopte 

Art38 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Festhalten 

Abs.2Bst. b 
Mehrheit 
Festhalten 
Minderheit 
{Gentil) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art38 
Proposition de la commisslon 
Al. 1 
Malntenlr 

Al. 2let. b 
Majorlte 
Maintenir 
Minorlte 
(Gentil) 
Adherer ä la decislon du Conseil national 

Abs. 1-AI. 1 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Bei Ar· 
tlkel 20 Absatz 1 Litera a, also bei den Voraussetzungen fOr 
die Erteilung der Betriebsbewilligung, haben wir im Stände
rat das letzte Mal entschieden, dass der Gesuchsteller einer 
Betriebsbewilligung keine bergrechtllche Sondernutzungs
konzession des Kantons benötigt. Mit anderen Worten: Die 
durch den Bund erteilte Rahmen g kann nicht über 
kantonales Recht verhindert we prechend diesem 
Beschluss haben wir in Artikel 38 Absatz 1 die Auflagen der 
bergrechtilchen Sondernutzungskonzession für den Ver
schluss ebenfalls gestrichen. 
Der Nationalrat Ist uns zwar bei Artikel 20 gefolgt, möchte 
aber bei Artikel 38 Absatz 1 an der bergrechtllchen Sonder• 
nutzungskonzession festhalten. 
Ihre Kommission ist mit 10 zu O stimmen bei 2 Enthaltungen 
der Auffassung, dass Artikel 38 folgerichtig dem Beschluss 
bei Artikel 20 Absatz 1 Litera a anzupassen ist. Sie empfiehlt 
Ihnen deshalb, auch hier den erwähnten Vorbehalt zu strei
chen. 

Angenommen -Adopte 

Abs. 2 Bst. b - Al. 2 let. b 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Gemäss 
Bundesrat soll beim Verschluss eines 11efenlagers die Zu
stimmung des Standortkantons erforderlich sein. Der Natio
nalrat ist dem mit 74 zu 68 Stimmen gefolgt Ebenso soll in 
Artikel 43 Absatz 1 und 2 betreffend Rahmenbewilligung für 
ein geologisches Tlefenlager und In Artikel 48 Absatz 4 
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betreffend Bewilligungen für den Bau von Sondierstollen und 
•schächten die Zustimmung der Standortkantone vorliegen. 
In unserer Kommission haben wir dem opponiert. Gestatten 
Sie, dass ich Ihnen die Haltung der Kommission zu allen drei 
Artikeln gemeinsam begründe. 
Alles In allem müssten gemass Bundesrat und den Be
schlüssen des Nationalrates drei kantonale Bewilligungen 
eingeholt werden: erstens die Bewllllgung rar den Sondier• 
stollen, zweitens die Rahmenbewilligung für ein Tiefenlager 
und drittens die Bewilligung für den Verschluss. Gemass den 
sUinderätllchen Beschlüssen in der Sommersession soll das 
Bundesverfahren nicht durch kantonale Kompetenzen ge• 
wlssermassen wieder ausgehebelt werden, dies umso mehr, 
als die betroffenen Kantone in allen Teilen ins Vernehmlas
sungsverfahren einbezogen werden. Darüber hinaus wird 
bei den Verfahrensbestimmungen zusätzlich festgelegt, 
dass die Kantone im koordinierten Bewilligungsverfahren zu 
berücksichtigen sind. Ein dreifaches Veto würde gemass 
Kommissionsmehrheit dazu führen, dass auch bei den bes
ten Voraussetzungen nirgends In der Schweiz Anlagen zur 
Herstellung von Kernenergie erstellt werden könnten. Wenn 
schon über die Stromproduktion in Kernkraftwerken national 
entschieden wird, so soll dies zwingend auch für die Entsor
gung der daraus resultierenden Abfälle gelten. 
Deshalb haben wir im Ständerat beretts im ersten Durch
gang entschieden, die Möglichkalt des kantonalen Vetos zu 
streichen. Wenn es im nationalen Interesse liegt, müssen 
die kantonalen Einsprache- und Verhlnderungsmöglichkei
ten gestrichen werden, denn oberstes Ziel der Entsorgung 
radioaktiver Abfälle muss es sein, dass In unserem Land 
überhaupt Lösungen gefunden werden können. Genau ge
sehen Ist es eine Zumutung für kantonale Behörden, so mei
nen wir, wenn sie sich für lnfrastrukturvorhaben einsetzen 
müssen, die zwar im nationalen Interesse liegen, dem Kan• 
ton aber potenziell Lasten und Probleme verursachen. 
Mit dem heutigen System besteht ein Widerspruch, indem 
der eidgenössische Souverän den Zwang zu einer standort• 
gebundenen Anlage schafft, ohne aber einen Standort fest
legen zu können. Nicht zuletzt aus dieser Einsicht fordert die 
Konferenz kantonaler Energiedirektoren in ihrer Vernahm• 
Jassung zum Kernenergiegesetz vom 12. Mai 2000 als wich
tige Massnahme die Unterbindung der so genannten Sankt
Florians•Polltlk, gegebenenfalls unter Schaffung entspre
chender Bundeskompetenz als Ultima Ratio. Die Abstim
mung um den Wellenberg hat gezeigt, dass diese Ultima 
Ratio nötig Ist. 
Aus all diesen GrOnden empfiehlt Ihnen die Mahrhelt der 
Kommission, in Artikel 38 Absatz 2 Buchstabe b wie In Artl• 
kel 43 Absatz 1 und Artikel 48 Absatz 4 an unserem Be
schluss festzuhalten und die vom Nationalrat beschlossenen 
Bestimmungen zu streichen. 

Gentil Pierre-Alaln (S, JU): Comme vlent de ie relever Mme 
Forster, la question du drolt des cantons revient dans plu
sleurs artlcles, ralson pour laquelle je propose que nous te
nions le debat une seule fols. 
La difference qul separe la mlnorite de la majorite aux artl
cles 38, 43 et 48, est de conslderer que les cantons dolvent 
Atre assocles a la procedure dans toute son ampleur et que 
cette procedure dolt preserver leurs drolts. Nous ne sommes 
pas convalncus par l'argument de la majorlte qul dlt, dans le 
fond: aSI vous donnez aux cantons les droHs qul sont les 
leurs dans la procedure habituelle, vous n'arriverezjamais a 
regler le probleme ... La encore, je considere qu'il s'aglt d'un 
aveu d'echec assez evident et j'attlre votre attentlon sur le 
fait que d'autres procedures et dossiers d'importance natio
nale devralent alors aussi 13tre treites dans le ml3me esprit. 
On ne voit pas pourquol il y auralt une exceptlon dans les 
questlons liees a l'energie nucleaire alors que dans d'autres 
dossiers d'importance tout aussi nationale, on considere 
normalement que les cantons ont volx au chapltre, ont le 
droit de donner leur point de vue et d'appliquer leur proce• 
dure. II me semble, au nom de la minorite, que cette excep
tion n'est pas du tout justlfiee d'un point de vue purement 
intellectuel. 
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II y a ensuite des considerations de polltique qul devralent 
itre presentes a notre esprlt. Les Chambres federales peu• 
vent blen decider qu'elles retirent aux cantons le drolt de se 
miler a la procedure. Mals c'est une Illusion de crolre que 
les populatlons de ces cantons vont se satlsfaire de cette 
decision de !'Assemblee federale et conslderer que, pulsque 
les cantons ne sont plus associes a la procedure, il faut ac
cepter les decisions comme des bons petits soldats et ne 
pas les contester. lmaginez un seul Instant que la votation a 
laquelle Mme Forster a falt allusion, au Wellenberg, se soit 
deroulee en l'absence de competence cantonale! Pensez• 
vous sincerement et serleusement que la population de ce 
canton auralt accepte cette sltuation, se serait lnclinee de
vant la volonte des Chambres federales sans qu'II y alt eu 
des manlfestations de mauvaise humeur, des occupations 
de terrain et d'autres elements de ce genre lies a l'energie 
nuclealre qu'on a connus dans les annees septante? 
II y a une espece d'illuslon Jurldique et administrative a crolre 
qu'il suffit, au nlveau d'une loi federale, de mentionner que 
les cantons n'ont plus rlen a dire pour estlmer que la ques
tion va 13tre reglee. Si les cantons n'ont plus rien a dire, tout 
d'abord je doute qu'lls l'acceptent de manlere enthouslaste, 
et ensuite il ne falt pas l'ombre d'un doute que les popula• 
tions de ces reglons se manlfesteront en dehors de la lega
llte et en dehors de la procedure administrative. SI l'on 
souhaite imposer des solutlons federales uniquement par 
l'lntroduction d'un al!nea dans une loi, cela releve d'une Illu
sion que la mlnorlte ne partage pas. 
Au nom de la mlnorite, je vous demande d'admettre qu'on 
ne peut pas, contre la volonte des cantons, lmplanter sur 
leur terrltoire de telles Installations. Je vous demande d'ad
mettre qu'au rlsque de graves deterioratlons de la securite 
publique et de l'image qu'on veut donner de la democratie 
dans ce pays, on ne peut pas retirer a ces cantons et a ces 
populatlons des droits naturels. 
Je vous invite a soutenir les propositlons de la minorite aux 
articles 38, 43 et 48. 

Escher Rolf (C, VS): Wir haben Kernkraftwerke. Diese pro
duzieren radioaktive Abfälle, und wir wissen nicht, wohin wir 
mit diesen gehen müssen. Es kann doch nicht sein, dass wir 
weiter solche Abfälle produzieren und für die Entsorgung 
keine Lösung finden! Wenn das den Interessen der einzel
nen Kantone überlassen wird, dann werden wir auch keine 
Lösung finden. In diesem Sinne müssen Sie den Antreg der 
Mehrheit beurteilen. Darum beantragt Ihnen die Kommission 
auch bei Artikel 47, die Rahmenbewilligung für geologische 
Tiefenlager ebenfalls dem fakultativen Referendum auf eid
genössischer Ebene zu unterstellen. Mit einer mögllchen 
Volksabstimmung auf eidgenössischer Ebene verleiht sie 
dlesem Entscheid die notwendige Autorität. 
Aus diesem Grund bitte ich Sie. der Mehrheit zuzustimmen. 

Slongo Marianne {C, NW): Wir sind uns alle einig, dass für 
die Entsorgung der bestehenden und künftig neu anfallen
den radioaktiven Abfälle die Sicherheit oberste Priorltät ha
ben muss. Aber wie beurteilen wir die Frage der MHsprache 
der betroffenen Bevölkerung des Standortkantons? 
Der Bundesrat, der Nationalrat und die Minderheit Gentil 
sprechen sich klar für die Notwendigkeit der Zustimmung 
dieser Bevölkarung aus. Die Kommissionsmehrheit bean
tragt, auf das kantonale Vetorecht ganz zu verzichten, well 
ansonsten das Entsorgungsproblem nicht gelöst werden 
könne. 
Aus meiner Sicht gilt es, hier eine politische Güterabwägung 
mit der nötigen Sensibilität vorzunehmen. In Nidwalden Ist 
die MHsprache seit vielen Jahren gesetzlich verankert Was 
würde nun eine Verweigerung dieses direktdemokratlschen 
Instrumentes bedeuten? Die Achtung kantonaler Hoheits
rechte erachte Ich insbesondere in diesem sensiblen Be
reich der Kernenergie als unabdingbar. Unsere Demokratie 
lebt dank der uneingeschränkten Akzeptanz der an der Urne 
gefällten Volksentscheidung. Ich welss, dass dies für die un
terlegenen oftmals schwierig Ist. Gleichwohl wird der demo-
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kratische Mehrheitsentscheid Jederzeit auf allen Ebenen 
unseres föderalistischen Staates akzeptiert. 
Wollen Sie im Kernenergiegesetz tatsächlich neu eine zen
tralistische Lösung einführen? Wollen Sie gegen den demo
kratisch gefällten Volksentscheid In Nidwalden ein anerkann
termassen bestehendes Entsorgungsproblem durch die Ver
weigerung der Mitbestimmung lösen? Der Schaden fOr 
unsere Demokratie wäre gross. Das Misstrauen gegenüber 
politischen Prozessen wOrde wachsen, und bevölkerungs
schwache Regionen worden zusätzlich geschwächt. Spe
ziell In diesen Tagen, wo In weiten Teilen der Bevölkerung 
starke Veränderungsprozesse Ängste und Unsicherheiten 
wekken, sind wir verpflichtet, die gelebten demokratischen 
Prinzipien hochzuhalten. Selbst bei den bereits bestehen
den nationalen Aufgaben wie beispielsweise bei der Neat 
oder den Nationalstrassen achten die verantwortlichen Bun
desinstanzen mit Recht auf die Akzeptanz der betroffenen 
Kantone und deren Bevölkerung. 
Die eingangs erwähnte Güterabwägung veranlasst mich, 
mich aus staats- und demokratiepolitischen Gründen klar fOr 
die Lösung des Bundesrates und des Nationalrates auszu
sprechen. 
Ich bitte Sie, diesen aus meiner Sicht übergeordneten, wich
tigen Aspekten Ihre notwendige Aufmerksamkeit und Unter
stützung zu schenken. 

Hofmann Hans (V, ZH): Trotz allem Verständnis fOr das Vo
tum von Kollegin Slongo glaube ich, dass wir nie In Irgendei
nem Kanton ein solches Tlefenlager werden reallsleren 
können, wenn wir dieses kantonale Referendum gemäss 
Bundesrat Im Gesetz behalten. Das haben auch der Zürcher 
Regierungsrat und der Zürcher Kantonsrat so beurteilt Eine 
Einzelinitiative, welche verlangte, dass in der Kantonsver
fassung der Bau eines allfälligen 11efenlagers einem kanto
nalen Referendum unterstellt würde, wurde im Kantonsrat 
mit einer Zweldrlttelsmehrhelt deuUich abgelehnt, well man 
sah, dass das Problem sonst nicht gelöst Ist. Die Endlager
problematik Ist eine nationale Aufgabe. 
FOr mich kommt noch ein wichtiges Argument dazu: Es be
ginnt sich Im Gesetz ein Widerspruch zu bilden, wenn wir bei 
den Voraussetzungen fOr eine Rahmenbewllllgung schrei
ben, dass der Nachweis fOr die Entsorgung der radioaktiven 
Abfälle erbracht sein muss, Im gleichen Gesetz die Erbrin
gung eines solchen Nachweises aber praktisch verhindern. 
Ich glaube, dass die Bevölkerung in keinem Kanton zustim
men würde. 
Es betrifft den Kanton Zürich: Ich weiss, ich spreche hier 
vielleicht gegen eine gewisse Region In unserem Kanton, 
aber wenn das wirklich der geeignete Standort ist, wenn ein 
solches Tlefenlager dort wirklich möglich ist, dann muss man 
dazu Hand bieten. Wenn das Zürcher Volk es ablehnen 
würde, müsste die Nagra weitersuchen. Dann findet man 
vielleicht heraus, dass es im Kanton Aargau ginge. Es würde 
wieder dasselbe passieren. Wir worden den Bau eines 1ie
fenlagers auf Dauer verhindern. 
Die Kommission hat dem Rat mit grosser Mehrheit - ich 
glaube, mit 10 zu 1 Stimmen - Festhalten beantragt. Ich 
bitte Sie, das zu tun. 

Marty Dick (R, Tl): Au-dela de ce que nous pouvons penser 
personnellement de l'energie nuclealre, Je crols qu'll y a 
quand m&me un probleme de fond qui se pose lci, c'est celul 
du federatlsme. Je pense que les proposltlons de 1a majorlte 
temolgnent d'une meflance ä l'egard de la capaclte d'avolr 
un dlalogue entre l'Etat central et les cantons, de mflme que 
d'une absence de conflance dans cette capaclte. 
II faut dlre que la decislon de creer des zones de stockage 
touche senslblement le tenitoire. Jusqu'ä present l'on a ad
mls que, pour le terrltolre, les cantons avalent leur mot ä 
dire. Je suis parfaitement d'accord qu'il sera dlfflclle de trou
ver une solutlon, mais ce n'est pas parce que c'est dlfflclle 
qu'II faut lnventer d'autres procedures. Je crois que c'est 
dangereux. On dolt miser sur le dialogue, sur des compen
satlons qu'II faudra offrlr a ces cantons. Et si on reusslt a 

avolr un accord, on aura aussl une solutlon qui sera accep
tee et lnflniment moins de probiemes apres. 
Je crols pouvoir vous assurer, et au fond nous le savons 
tous, que si ces decisions sont lmposees contre 1a volonte 
des cantons et des populatlons, nous aurons des problemes 
gravlssimes. Or la tradltlon sulsse, 1a tradltlon de notre fede
ralisme, est celle du dlalogue et de 1a recherche d'une solu
tlon consensuelle, m&me quand cela est tres dlfficlle, 
comme dans ce cas. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Bundesrat hält an sei
ner Fassung fest. Wir würden es nicht als klug erachten, 
kurze Zeit nach der Abstimmung Ober den Sondlerstollen 
Wellenberg nun eine andere Lösung zu beschllessen, die 
den Eindruck erwecken könnte: «Und bist du nicht willig, so 
brauch Ich Gewalt." Wir sind ebenfalls der Meinung, gegen 
den WIiien einer betroffenen Region lasse sich ein solch 
grosses lnfrastrukturprojekt nicht durchsetzen; das verdient 
auch gesetzgeberisch festgehalten zu werden. 

Abstimmung - Vota 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 27 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 11 stimmen 

Art. 39 Abs. 7 
Antrag der Kommissfon 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.39al. 7 
Proposition de la commlssion 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.43 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Festhalten 
Minderheit 
(Gentil) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Plisterer Thomas 
Titel 
Mitwirkung des Standortkantons 
Text 
Die Bundesbehörden hören die Kantone an und beteiligen 
sie an der Vorbereitung des Inhalts einer Rahmenbewilll
gung. 

Art. 43 
Proposition de /a commission 
Maforlte 
Malntenir 
Mlnorlte 
(Gentil) 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Proposition Pffsterer Thomas 
Tltre 
Partlclpation du canton d'accuell 
Texte 
Les autorites federates proceclent ä raudltion des represen
tants des cantons et les assoclent a 1a preparatlon du con
tenu d'une autorlsatlon generale. 

Pflaterer Thomas (R, AG): Ich möchte klarstellen, dass Ich 
In keinerlei lnteressenblndung zur Kernenergiewirtschaft 
stehe. 
Wir diskutieren zurzeit miteinander das Problem der Mitbe
stimmung der Kantone. Das Ist offenbar eine der zentralen 
Fragen, die zwischen Ständerat und Nationalrat noch offen 
sind. 
Ich möchte eine Bemerkung von Herrn Bundesrat Leuenber
ger aufnehmen, die er soeben gemacht hat. Ich glaube, es 
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Ist nicht richtig, dass alle nationalen lnfrastrukturwerke nur 
mit Zustimmung, mit Mitentscheid des betroffenen Kantons 
mögllch sind. Bei der Neat, an der•wir jetzt gemeinsam ar
beiten, Ist das selbstverständlich auch nicht der Fall. Das 
Gleiche gilt hier. Der Bund muss ohne formelle Zustimmung 
der Kantone funktionieren können. Aber das Ist nur die halbe 
Wahrheit. Hier geht es um das Veto der Kantone, speziell 
bei der Kernenergie. 
Es geht mir gleich wle vorhin Kollege Hofmann, dass ich 
meine, wir worden in einen Widerspruch hineinlaufen, wenn 
wir einerseits das Veto zulassen würden, andererseits uns 
bemühen, die internationale Verantwortung und die Entsor
gungspflicht ernst zu nehmen, so wle es vorhin Kollege 
Escher unterstrichen hat. Aber allein mit dem Ausweg des 
Referendums, den uns die Kommission vorschlägt, könnten 
wir das Problem nicht hinreichend lösen. Das Problem be
steht eben darin, dass das Referendum ein Referendum für 
das ganze Schwelzervolk ist. Das heisst also, dass wlr eine 
zentralistische Komponente einbauen worden. Mit dem Re
ferendum würden wir gleichzeitig nur zu Ja-Nein-Lösungen 
Hand bieten und das Risiko eingehen, dass ein Scherben
haufen entsteht, wie wir Ihn vom Wellenberg her kennen. Die 
Frage ist also, wie wir das Anliegen der Mitwirkung einbauen 
können, ohne ein derartiges Referendum zu riskieren. Wir 
sollten es möglichst vermeiden. was Ist nötig nach dem Ent
scheid Wellenberg? Man wird we~ersuchen müssen nach 
Lagermöglichkeiten für schwach- und mittelaktive Stoffe In 
der Schweiz, so wie sie in anderen Ländern auch möglich 
geworden sind. Es Ist eine breite Suche nötig, denn potenzi
ell sind alle betroffen; es geht um eine gesamtschweizeri
sche Auslegeordnung. Das bedingt in unserem Lande, bei 
unserer polltlschen Kultur einen breiten Dialogprozess, eine 
breite politische Abstimmung. Wir haben das bereits in an
derem Zusammenhang kennen gelernt. 
Mein Antrag zu Artikel 43 will hier eine Art Mittellösung an
bieten: kein Veto, aber den Einbezug der Kantone bei der 
Erarbeitung des Inhaltes. Diese Rahmenbewilligung ist nicht 
nur ein technisches Problem und kann nicht nur technokra
tisch gelöst werden. Es geht um eine zusätzliche Dimension: 
die lokale Einpassung. Das Rahmenbewllllgungsverfahren 
hat man ja 1979 genau deshalb geschaffen, um diese politi
sche Dimension einzufangen. Mit dem Referendum allein 
leisten wir dies nicht. 
Was meint der Antrag mit ubeteiligen"? Die blosse Anhö
rung genügt nicht; es reicht nicht, wenn man den fixfertigen 
Entwurf der Rahmenbewllligung den Kantonen schickt und 
ihnen dann 20 Tage Zelt gibt, um sich dazu zu äussern. Das 
reicht nicht. Es Ist notwendig, dass sie in den Prozess der 
Erarbeitung eingebunden werden. Sie dürfen auch dort kein 
Veto einführen, selbstverständlich nicht. Aber sie sollen Ihre 
Anliegen einbringen können; man muss sich damit ausein
ander setzen. Das Ist mit dieser Betelllgung gemeint. 
Das ist in unserem lande an x Orten erprobt und wurde bei
spielsweise auch von der Nagra-Begleitkommisslon Im Unte
ren Aaretal so gehandhabt. In dieser Kommission war der 
Kanton, waren alle möglicherweise betroffenen Gemeinden 
und selbstverständlich auch unsere deutschen Nachbarn 
aus dem Badischen dabei. Gemeinsam hat man ohne ir
gendwelche grossen Probleme Lösungen gefunden. 
Wenn wlr diesen Weg verweigern, dann riskieren wir, wie 
Herr Gentil gesagt hat, dass der Zwang entsteht, letztlich auf 
die Strasse zu gehen, und auf diese Weise wollen wir unser 
Verfahren nicht durchführen. 
Ich habe dieses Problem auch mit den drei aargauischen 
Standortgemeinden besprochen. Sie sind ausdrücklich be
reit, auf das Veto zu verzichten, wenn Ihnen eine genügende 
Mitwirkung angeboten werde. Artikel 43 ist nicht «matchent
scheidend», aber doch nicht ohne Bedeutung. Angesichts 
des Resultates Im Nationalrat sollte es möglich sein, hier 
dem Nationalrat entgegenzukommen. Er hat seine Fassung 
von Artikel 43 nur mit 85 zu 74 bzw. 86 zu 72 Stimmen be
schlossen. Die DHferenz ist also nicht allzu gross. 

Prhldent (Plattner Gian-Reto, Präsident): Der Sprecher der 
Minderheit verzichtet auf das Wort. 
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Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Der An
trag Pflsterer Thomas lag der Kommission nicht vor. Ich bin 
persönlich der Meinung, dass man Ihm sehr wohl zustimmen 
kann. Die Kantone werden so oder so an der Vorbereitung 
des Inhalts einer Rahmenbewilligung beteiligt, Für mich ist 
das eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Deshalb kann die
sem Antrag zugestimmt werden. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich bin Herrn Pflsterer 
dankbar, dass er diesen Einzelantrag gestellt hat. Denn in 
dieser Frage müssen wir am Schluss Ja dann doch irgend
wie eine Einigung mit dem Nationalrat erzielen. Daher bin 
ich einverstanden, wenn diesem Antrag Folge gegeben wird. 
Aber Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, wenn Ich sage, dass 
die endgültige Fassung vielleicht noch nicht gefunden ist. 
Der erste Teil Ihres Antrages sagt nämlich nichts, was Ober 
die Bestimmung von Artikel 43 Absatz 2 hinausgehen 
würde. Der zwelta Teil Ist insofern nicht ganz klar, als man 
nicht welss, worin dann ein Mitbeteiligungsrecht des Kan
tons bestehen würde. 
Aber Ich finde, es sei ein Anfang, und vielleicht könnten wlr 
dann im Nationalrat nochmals etwas Konkreteres finden, da
mit es hier zu einer Einigung kommt. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag Pflsterer Thomas .... 32 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit ..•• 8 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag Pflsterer Thomas •... 32 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 1 Stimme 

Art. 47 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Der Beschluss der Bundesversammlung Ober die Genehmi
gung einer Rahmenbewilligung untersteht dem fakultativen 
Referendum. 
(Rest des Absatzes streichen) 

Art. 47 al. 4 
Proposition de la commfssion 
La declsion de !'Assemblee federale relative a l'approbatlon 
d'une autorisation generale est sujette au referendum facul
tatlf. 
(Bitter le reste de l'alinea) 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Der Na
tionalrat hat sich unserer Version angeschlossen. Aber an
gesichts der Beschlüsse, die wir soeben gefasst haben, 
möchten wir Sie doch bitten, In Artikel 47 Absatz 4 den zwei
ten Satz zu streichen. 
Um was geht es? Der Beschluss der Bundesversammlung 
Ober die Genehmigung einer Rahmenbewllligung soll dem 
fakultativen Referendum unterstehen. Gemäss unserer ers
ten Fassung sind Beschlüsse betreffend die Rahmenbewll
Hgung für geologische Tiefenlager davon ausgenommen. 
Hier möchten wir im lichte der Differenz, die wir soeben ge
schaffen haben, nochmals eine Änderung anbringen. Wenn 
wir die kantonalen Vetorechte streichen, Ist es legitim, sich 
ernsthaft zu überlegen, ob die RahmenbewllUgung für geo
logische Tiefenlager nicht auch dem fakultativen Referen
dum auf eidgenössischer Ebene zu unterbreiten Ist. Nach 
einer Volksabstimmung ist die Bereitschaft, Entscheide zu 
akzeptieren, bekanntllch grösser, als wenn ein blosser Par
lamentsentscheid vorliegt. Diese Stärke unseres direktde
mokratlschen Systems sollte man nach unserer Meinung bei 
solchen extrem kontroversen Fragen spielen lassen. Wir 
möchten mit der Streichung des zweiten Satzes dem Natio
nalrat entgegenkommen und versuchen, eine Bnlcke zu 
schaffen. Wir empfehlen Ihnen deshalb mit 6 zu O Stimmen 
bei 6 Enthaltungen, den zweiten Satz zu streichen. 

Angenommen -Adopte 
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Arl 48 Abs. 3, 4 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Festhalten 
Minderheit 
(Gentil) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 48 al. 3, 4 
Proposition de la commission 
Majorlte 
Malntenir 
Minorlte 
(Gentll) 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Angenommen gemSss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon fa proposltlon de ta majorlte 

Arl 69Abs.2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Arl 69 al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Forster•Vannlnl Erika (R, SG), fOr die Kommission: Dieser 
Absatz beinhaltet eine PräZlslerung des Entwurfes des Bun
desrates und lautet neu: "Diese sind In fachlicher Hinsicht 
nicht weisungsgebunden und formell von den Bewllllgungs
behörden zu trennen ... 
Die Kommission hat sich auch dieser Präzisierung ange
schlossen; Ich bitte Sie, das ebenfalls zu tun. 

Angenommen -Adopte 

Art. 71 Abs. 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Arl 71 al. 6 
Proposition de /a commlsslon 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), fOr die Kommission: Die Be
stimmung von Artikel 71 Absatz 6 bezieht sich aUf Artikel 11 
Absatz 3 und verlangt die Buchhaltung Ober Kernmaterialien 
und radioaktive Abfälle im In- und Ausland. Auch hier kann 
sich die Kommission dem Nationalrat anschliessen, und wir 
bitten Sie, dies ebenfalls zu tun. 

Angenommen -Adopte 

Arl 78 Abs. 2, 3; 79 Abs. 2-4 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Eplney, Escher, Gentil) 
Festhalten 

Arl 78 al. 2, 3; 79 al. 2-4 
Proposition de la commlssion 
MaJorite 
Adherer a la decislon du Conseil national 
Minorlte 
(Eplney, Escher, Gentll) 
Malntenlr 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Arti
kel 78 Absatz 1 Ist unbestritten. Wie Sie aus der Fahne erse
hen können, hat der Nationalrat Absatz 1 gemäss Bundesrat 
und Ständerat übernommen. Hingegen beantragt er, die Ab-

sätze 2 und 3 sowie alle Absätze von Artikel 79 zu streichen. 
Beanstandet wurden Im Nationalrat vor allem die Solidarhaf
tung des Fonds und die solidarische Nachschusspfllcht fOr 
alle Beitragspflichtigen und Anspruchsberechtigten, wenn 
der Berechtigte die Rückerstattung nicht leisten kann. Der 
Mehrheit des Nationalrates geht diese solldarhaftungsähnll
che Nachschusspfllcht zu weit, selbst wenn sie nur antells
mässig und entsprechend der Grösse der Kernkraftwerke 
geleistet werden muss. Der Nationalrat hat deshalb mit 84 
zu 77 Stimmen entschieden, die Absätze 2 und 3 von Arti
kel 78 sowie die Absätze 2ft. von Artikel 79 zu streichen. In 
unserem Rat wurde Im ersten Durchgang ein entsprechen
der Minderheitsantrag abgelehnt. Im Rahmen der Differenz
bereinigung hat aber die Kommission mit 6 zu 3 Stimmen bei 
3 Enthaltungen entschieden, sich dem Beschluss des Natio
nalrates anzuschllessen. 
Wlr empfehlen Ihnen also, Artikel 78 Absätze 2 und 3 und 
Artikel 79 Absätze 2ft. zu streichen. 

Eplney Simon (C, VS): Au nom de la mlnorlte, je vous invlte 
a rnalntenir notre declslon pour les ralsons sulvantes. 
La Sulsse a ratlfle la conventlon du 5 septembre 1997 lmpo
sant aux Etats membres de garantlr a la fois la securlte et le 
flnancement de la desaffectatlon des centrales nuclealres. 
Pour evlter que la coliectlvlte passe a ia calsse en cas d'in
solvablllte d'un exploltant, la Confederation a instltue deux 
fonds. Le premler, ie fonds de desaffectation (Stllllegungs
fonds), concerne des coOts estlmes par les exploltants a en
viron 2,5 mllllards de francs et II est dote d'envlron 940 mil
lions de francs a ce Jour. Ce fonds existe deJa auJourd'hul. II 
est etabll par l'article 8 de l'ordonnance sur le fonds de des• 
aflectation (AS 732.013) qu'en cas de defalllance d'un ex
ploltant. les autres exploltants sont tenus a des versements 
complementaires. 
Pourquol ce fonds de desaffectation? Tout slmplement parce 
qu'une fols l'lnstallatlon nuclealre mlse hors servlce, l'explol
tant doit la desaffecter, c'est-a-dlre qu'II dolt demonter l'lns• 
tallation, la rendre propre, evacuer les dechets pour ies 
decontamlner ou ies tralter comme dechets radloactlfs. 
Le deuxieme fonds est le fonds d'evacuatlon des dechets. II 
est deja prevu a l'article 1 o de l'arrite federal concernant la 
101 sur l'energle atomique. Le montant a couvrir est estime a 
13 milliards de francs, valeur 1994. C'est donc un fonds qui 
est plus important que celui qul conceme le coQt total des 
transversales alpines (NLFA). Ce fonds est place sous la 
responsablllte du chef de !'Office federal de l'energle. Ace 
Jour, !es exploltants auraient deja dO y verser envlron 8 mll• 
llards de trancs. Mais en falt, lls ont utlllse cet argent pour 
payer les interOts et les amortlssements de ia dette de la so
clete et 11s ont malntenant un delal de clnq ans pour rem
bourser le montant qui auralt dO Otre verse dans ce fonds, 
respectlvement de neuf ans pour Leibstadt qui n'a pas les 
moyens de financer sa partioipatlon a ce fonds. 
Le Conseil federal a demande une expertise et II ressort de 
celle-ci qu'II y a un manque de transparence evident au ni• 
veau de ces deux fonds. Les differentes entreprises se sont 
engagees a adopter un reglement et Atel AG, par exemple, 
dans une lettre du 18 aoOt 1997 deja, propose un reglement 
sur la base d'une duree de fonctionnement des centrales de 
quarante ans. 
On a adopte le systeme sulvant pour le fonds d'evacuatlon 
des dechets: pour les centrales qul ont molns de vlngt ans 
d'exploltation, la constltutlon d'une provlslon ne conceme la 
societe qu'a partir de la vingtleme annee. 
En resume, la problematlque se pose dans les termes sui
vants: 
Premlerement, personne n'est a l'abri d'un comportement 
malvelllant. on ra vu avec differentes socletes sulsses. Se
Ion la loi sur la responsablllte civlle en matiere nuclealre, 
celui qui viole l'obligation de constltuer des reserves est 
passlble d'une amende de 100 000 francs. Alors, lmaglnez
vous un exploltant qul devralt financer ce fonds de 13 mll
llards de francs et qul n'accompllt pas son obligatlon: II prend 
le rlsque d'une amende de 100 000 francs seulement. C'est 
donc une moquerie! 
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Deuxiemement, nos centrales sont regles par le statut de la 
societe anonyme et elles sont l'objet de la convoitlse d'ope
rateurs etrangers. Ces centrales nucleaires font partie des 
reseaux de haute tenslon attractifs qui traversent la Sulsse 
et qul sont indlspansables au commerce de l'electriclte inter
connectee en Europe. AuJourd'hui deja, plusieurs opera
teurs etrangers, dont par exemple Electriclte de France ou 
RWE en Allemagne, sont des partenaires lmportants, pour 
ne pas dlre les actlonnalres les plus lmportants de certalns 
«Überlandwerke ... Emettons l'hypothese - et un jour peut
Otre, ce sera le cas - que ces entreprlses etrangeres solent 
les actionnaires majorltaires de nos centrales nuclealres. 
Elles creeralent une holdlng dans laquelle les cantrales 
nuclealres auralent un statut de soclete anonyme. Vu qu'il 
n'y a pas de responsabillte parsonnelle des membres, ni de 
solidarite en cas de probleme financier, on laisseralt tomber 
la societe anonyme en faßllte, et qul passeralt a la calsse? 
Ce sralt la collectivlte, c'est-a-dlre la Confederatlon. En d'au
tres termes, sl toutes nos centrales nucleaires devaient faire 
failllte un Jour, ce qu'on ne peut pas exclure, puisqu'elles 
pourraient passer en mains etrangeres, la Confederation 
pourralt Atre amenee a payer, pour le demantelement des 
centrales et ensuite pour la gestion des dechets radioactifs, 
un montant qui etait deja estime en 1994 par les exploitants 
a 13 milliards de francs, donc plus que pour les transversa
les alpines. 
Les questions qui nous sont posees sont les sulvantes: est
ce que nous sommes prAts a prendre le rlsque de laisser 
aux generations futures le soln, le cas echeant, de financer 
a la fols le demantelement des centrales nucleaires et la 
gestion des dechets radloactlfs? ou blen creons-nous, 
comme le demandalt le Conseil federal, deux fonds connus 
en droit suisse? II taut s'lmaginer que les centrales nucleai
res peuvent Atre exposees demain a une panne, a un acci• 
dent. a un acte de sabotage et, bien sOr, a des cas de faillite. 
Les experts sont clalrs: on ne peut pas prendre en compte 
les risques lies notamment a la faillite. Donc la question con
cernant la creation des deux fonds est extrAmement Impor
tente. Face a des rlsques enormes, pouvons-nous faire 
confiance aux exploltants des centrales nuclealres et, je le 
repete, surtout sl elles tombent en d'autres malns? 
Le commisslon avalt deja eu ce soucl pulsqu'elle avalt de
pose le 23 fevrier 2001 la motlon 01.3013 qul obligealt las 
exploitants a assumer les frais d'assurance-responsablllte 
clvlle de gestion et stokkage des dechets radloactifs et de 
demantelement des centrales nucleaires. En outre, nous 
avons accorde, avec ralson certainement, aux exploitants de 
centrales nucleaires des avantages au niveau de rassu
rance-responsabilite civile puisque, vous l'avez entendu tout 
a !'heure, c'est en fait la Confederatlon qui supporte la res
ponsabillte en cas de dommages considerables. 
Cette responsabillte solldaire qui fait peur a certains est tou
tefols llmltee. Ce n'est pas nouveau dans le drolt suisse 
puisque l'artlcle 76 de la lol federale sur la clrculation rou
liere prevolt qu'un fonds du mime type dolt eitre constltue et 
explolte par les assureurs. Le fonds national de gerantle 
couvre les dommages lorsqu'lls ont ete occaslonnes par des 
lnconnus sur un vehicule ou blen lorsqu11s ont ete occaslon
nes par un vehicule qui n'etait pas couvert par une assu
rance-responsabllite clvlle. Le princlpe de rassurance 
llmltee est donc connu dans le drolt suisse. 
Alors se posent les questions suiVantes. Est-ce que nous 
faisons un pas en arriere per rapport a une ordonnance qui 
existe deja? Est-ce que nous faisons un pas en arriere par 
rapport au principe du pollueur-payeur alors que les exploi
tants des centrales sont d'accord avec le princlpe du flnan
cement? Mals lls almeraient que celui-ci solt reglemente par 
la branche, sans que la Confederatlon exerce une sur
veillance dans ce domaine. Voulons-nous prendre ce rlsque 
enorme pulsque, je le rappelle, nous avons affalre ä des so
cletes anonymes? Enfln, la quesUon fondamentale ä se po
ser est la sulvante: est-ce que la majeure partie des coQts du 
risque dolt Atre assumee par la collectivite ou par les gene
rations futures? En effet, sl demain une centrale nucleaire 
tombe en faillite, nous ne pourrons pas dire: «Nous ne sa-
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vlons pas!" Nous savons exactement le rlsque que nous 
prenons. Pulsque les exploltants reconnalssent qu'ils doi
vent financer ce fonds, nous demandons slmplement que la 
Confederatlon etabllsse deux fonds clairs, pas seulement 
sur une base volontalre, et qu'elle exerce surtout une sur
veillance sur le plan comptable et veille a ce que l'argent solt 
a disposltlon lorsque nous devrons demanteler les centrales 
et surtout garer les dechets radioactlfs. 
C'est pour cette ralson que je vous lnvlte a soutenlr la propo
sltlon de la minorlte de la commisslon. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Ich ersuche Sie ebenfalls, 
dem Bundesrat, mithin der Minderheit Eplney, zuzustimmen. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Nachschusspfllcht 
nichts Neues Ist Sie besteht beim Stllllegungsfonds schon 
seit 1983. Die Betrelbergesellschaften haben sich bis jetzt 
nicht darOber aufgehalten, und wenn Sie die Nachschuss
pfllcht streichen sollten, dann worden Sie hinter geltendes 
Recht zurOckfallen. 
Die KKW-Betreiber sind wirtschaftlich miteinander vernetzt, 
und - wie Herr Epiney sagte - es kenn doch nicht sein, dass 
im Falle eines Fehlbetrages eines KKW direkt der Bund die 
Kosten tragen müsste. Wlr möchten verhindern, dass die 
Gewinne einfach bei den Privaten bleiben und dass die Ver
luste dann auf den Staat Oberwllzt werden. Die vorgeschla
gene Nachschusspfllcht Ist In mehrfacher Hinsicht begrenzt; 
sie Ist deswegen angemessen, und sie Ist auch vertas
sungsmässig. Das Bundesamt fQr Justiz hat diesen Vor
schlag gepnlft und fOr verfassungsmlsslg befunden. 
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass es diese Institution 
nicht nur hier gibt; es gibt sie auch andernorts. Es gibt zum 
Beispiel einen nationalen Garantiefonds Im Bereich der Mo
torfahrzeuge. Dort ist es so, dass die verschiedenen Versi
cherungsgesellschaften von Gesetzes wegen einen Fonds 
speisen müssen, und aus diesem Fonds werden Schäden 
bezahlt, welche Im Strassenverkehr durch Unbekennte ver
ursacht worden sind. Das Ist genau das gleiche Prinzip. Es 
gibt eine Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von 
Altlasten (Vasa); auch dort gilt dasselbe Prinzip. Es Ist unbe
stritten und funktioniert so. 
Daher ersuche Ich Sie, dem Entwurf des Bundesrates zuzu. 
stimmen. Sie ändern damit das Recht gar nicht, sondern Sie 
bleiben beim heute geltenden Recht. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Minderheit .... 22 Stimmen 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 15 Stimmen 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Wenn Ich etwas 
frech bin - und das bin Ich -, sage Ich Herrn Epiney, dass er 
für jede Minute seines Votums offenbar eine Stimme gewon
nen hat. (Heiterkeit) 

Art. 81bls 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Art. 81bls 
Proposition de 1a commlsslon 
Bitter 

Forster-Vannlnl Erike (R, SG), für die Kommission: Die Ein
fügung von Artikel 81bls ist Im Nationalrat mit 75 zu 73 Stim
men beschlossen worden. Sie haben es gehört: Es waren 
also lediglich 2 Stimmen, die den Ausschlag gegeben ha
ben. Artikel 81 bis soll gewlssermassen dazu dienen, das ab
gelehnte Elektrlzltätsmarktgesetz (EMG) aufzufangen: Zur 
Gewährietstung der Versorgungssicherheit sollen alle Uber
tragungsnetze In einer nationalen Netzgesellscheft koordi
niert werden. Dabei sollen alle Elektrlzltitsuntemehmen 
entsprechend Ihrer kommunalen oder kantonalen Betelll
gung ein privilegiertes Durchleltungsrecht zur Sicherstellung 
der Stromversorgung In allen Lendesreglonen erhalten. Im 
Klartext helsst dies wohl, dass die schweizerischen Elektrizl-
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tätswerke bei der Durchleltung gegenOber ausländlschen 
Werken bevorzugt werden sollen. 
Die Kommission Ist klar der Meinung, dass ein solcher Arti
kel nicht in das Kernenergiegesetz gehört, und sie beantragt 
mit 9 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung, ihn zu streichen. Sie 
tut dies zum einen, weil dieser Artikel in seiner generellen 
Abstrakthelt die differenzierte und detallllerte Lösung, die im 
EMG enthalten war, nicht zu ersetzen vermag, zum andern, 
weil zu viele Fragen offen bleiben. Die politisch sensible 
Frage des Service publlc etwa kann mit einem nur schwer 
durchschaubaren Modell privilegierter Durchleitung nicht be
antwortet werden. Die Prlvilegierung des Stroms Im Netz 
nach Kriterien wie dem Anteil an erneuerbaren Energien 
oder der öffentlichen Beteiligung ist sachfremd; unseres Er
achtens Ist eine solche Prlvlleglerung deshalb zum Schei
tern verurteilt 
Alles in allem: Es bleiben zu vlele Fragen offen, deshalb bitte 
ich Sie, diesen Artikel zu streichen. 

Angenommen -Adopte 

Art 84 Abs. 1, 1 bis 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art 84 al. 1, 1bls 
Proposition de la commisslon 
Malntenlr 

Forster.Yannlnl Erika (R, SG), fOr die Kommission: Dies er
gibt sich aus unserem Entscheid zu den Artikeln 38ff. Ich 
bitte Sie, hier auch zu folgen, d. h. festzuhalten. 

Angenommen -Adopte 

Art. 85 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art 85 al.1 
Proposition de 1a comm/sslon 
Maintenlr 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), fOr die Kommission: Hier 
empfiehlt Ihnen die Kommission mit 7 zu 4 Stimmen bei 
1 Enthaltung, am ursprünglichen Beschluss festzuhalten. 
Wir sind mehrheitlich der Meinung, dass es fragRch ist, ob 
aufgrund des zitierten Artikels die EigentQmer von Kernanla
gen zu finanziellen Betelllgungen an Forschungsprojekten 
verpflichtet werden können. Da die Kriterien fQr die Höhe der 
Betelllgung nicht Im Gesetz verankert sind, handelt es sich 
nach Meinung der Kommission um einen Blankocheck. In
dem wir hier eine Differenz schaffen, geben wir dem Natio
nalrat, der diesem Antrag Im Rat dlskussionslos zustimmte, 
Gelegenheit, sich nochmals vertieft mit dem Antrag ausein
ander zu setzen. 

Angenommen -Adopte 

Art 104 
Antrag der Kommission 
Abs. 2bls 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2ter 
Streichen 

Abs.4 
Mehrheit 
Festhalten 
Minderheit 
(Battlkar) 
ZUstimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art 104 
Proposition de la commisslon 
Al. 2bls 
Adherer ä ia decislon du Consell national 
Al. 2ter 
Biffer 

Al. 4 
Maforlte 
Malntenlr 
Mlnortte 
(Battlker) 
Adherer ä ia decislon du Conseil national 

Abs. 2bis - Al. 2bis 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), fOr die Kommission: Hier soll 
dem Nationalrat gefolgt werden. In der Kommission wurde 
aber gewanscht, dass in der Berichterstattung nochmals klar 
darauf hingewiesen wird, und ich möchte das hier tun -, 
dass mit dem Nein des Nldwaldner Souveräns zum Son
dlerstollen der Standort Wellenberg ein fQr alle Mal ausser 
Betracht fällt. 

Angenommen -Adopte 

Abs. 2ter -Ai. 2ter 

Präsident (Plattner Glan-Reto, Präsident): Wir haben diese 
Bestimmung bei Artikel 31a behandelt 

Angenommen - Adopte 

Abs. 4-AI. 4 

Büttlker Rolf (R, SO): Hier geht es um die Wiederaufberei
tung - Ja oder Nein? - oder zusätzlich, gemäss der Kom
missionsmehrheit und Im Unterschied zum Nationalrat, um 
ein Moratorium. Ein solches Moratorium schränkt die Optio
nen Im Hinbllck auf die Zukunft ein: 
1. Verzicht auf Recycling und geschlossene Kernbrennstoff
Kreisläufe; 
2. Beschränkung der Nutzung des Urans auf 1 bis 2 Pro
zent; 
3. Verzicht auf Verminderung langlebiger radioaktiver Ab
fälle; 
4. Verhinderung neuer Technologien; 
5. Einschränkung der Handlungsfreiheit der Kernenergiebe
treiber. 
Die Transporte abgebrannter Brennelemente entfallen bei 
einem Wlederaufbereitungsverzlcht nicht - Konditionierung 
fQr Endlager lm Ausland. Die Wiederaufbereitung reduziert 
die Menge hochradloaktlver Abfälle um den Faktor drei. Die 
Umweltbelastung der kommerziellen Wiederaufbereitung Ist 
minimal und untersteht einer strengen Überwachung zur 
Einhaltung der internationalen Grenzwerte. Die frQheren mi
litärischen Anlagen haben leider Altlasten hinterlassen; dies 
gllt fOr heutige Anlagen aber nicht mehr. 
Im Übrigen - das scheint mir ein wesentlicher Punkt zu sein, 
das haben wir heute Morgen auch schon gehört- hat sich In 
der Vernehmlassung zum Kernenergiegesetz eine klare 
Mehrheit, Insbesondere eine sehr grosse Mehrheit der Kan
tone, fQr die Wiederaufbereitung ausgesprochen. Die Vor
warte der Kernenergiegegner gegen die Wiederaufbereitung 
sind gegenstandslos geworden. Mehrfache Analysen und 
studlen In Frankreich und England haben die Umweltver• 
trägllchkelt der Anlagen In Le Hague oder Sellafield bestä
tigt. Es gibt fOr uns keinen Grund, den Aussagen der beiden 
Regierungen zu misstrauen. 
Fazit: Die Wiederaufbereitung entspricht der Forderung der 
Nachhaltlgkelt, schont die Ressourcen, vermindert die zu 
entsorgenden Volumina und Ist umweltverträgllch. Lassen 
wir also die Optionen für beide Entsorgungswege offen, so 
erzielen wir ein Optimum. Ein Moratorium hllft uns in dieser 
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Frage nicht weiter. Respektieren wir die grossen Mehrheiten 
im Vemehmlassungsverfahren! 
Deshalb möchte Ich Ihnen beliebt machen, dem Nationalrat 
zu folgen und die Differenz zu beseitigen. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), rar die Kommission: wrr ha
ben uns Ja dafür entschieden, die Wiederaufarbeitung unter 
strengen Bedingungen zuzulassen. Zusätzlich beantragt Ih
nen die Kommission mit 9 zu 3 Stimmen, dem Moratorium 
zuzustimmen. Sie können sowohl eine Wiederaufarbeitung 
unter strengen Bedingungen zulassen als auch ein Morato
rium einführen. Mit anderen Worten: Die Wiederaufarbeitung 
soll für 1 O Jahre ab dem 1. Juli 2006 verboten werden, und 
die Frist kann noch einmal um 10 Jahre verlängert werden. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Sie kennen die Haltung des 
Bundesrates: keine Wiederaufarbeitung. Das ist aber vom 
Tisch, sodass wir für die verwandteste Massnahme plädie
ren. nämlich für das Moratorium. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 35 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 4 Stimmen 

Art.105 
Antrag der Kommission 
ntel 
Referendum und Inkrafttreten 
Abs. 1bls 
Der Bundesrat veröffentlicht das Gesetz im Bundesblatt, 
wenn die Volksinitiativen «Moratorium plus» und «Strom 
ohne Atom" zurückgezogen oder verworfen werden. 
Abs.2 
Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Art. 105 
Proposition de Ja commission 
ntre 
Referendum et entree en vigueur 
Al. 1bls 
Le Conseil federal publie la loi dans la Feuille federale si, au
paravant, les Initiatives populaires "Moratoire plus„ et «Sor
tir du nucleaire» sont retlrees ou reJetees. 
Al.2 
Le Conseil federal fixe la date de l'entree en vlgueur. 

Forster•Vannlnl Erika (R, SG), fQr die Kommission: Hier geht 
es um Referendum und Inkrafttreten. Dieser Artikel wurde 
auf Wunsch der Verwaltung integriert. Er käme zum Tragen, 
wenn aufgrund des Kernenergiegesetzes die beiden Volks
Initiativen «Moratorium plus» und «Strom ohne Atom» ent
weder zurückgezogen werden oder in einer Abstimmung 
verworfen würden. Gemäss Artikel 105 würde dann der Bun
desrat das Gesetz Im Bundesblatt veröffentlichen und das 
Inkrafttreten bestimmen. Der Nationalrat müsste hierOber 
auch noch Beschluss fassen. Der Artikel ist neu und wurde 
auf Wunsch der Verwaltung integriert. 

Prilsldent (Plattner Glan-Reto, Präsident): Hier wird eine 
neue Differenz geschaffen. Ich gehe davon aus, dass das 
Geschäftsverkehrsgesetz eingehalten und die nationalrätli
che KommlsSlon informiert worden Ist. 

Angenommen -Adopte 

Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 
Abrogation et modlflcatfon du drolt an vlgueur 

Zlff. 5 
Antrag der Kommission 
Streichen 
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Forster-Vannlnl Erika {R, SG), für die Kommission: Wir be
antragen Ihnen die Streichung von Artikel 14 Absatz 1 Buch
stabe 1 {Zlff. 5). Der Nationalrat hat entschieden, mit diesem 
Artikel eine Ausnahme von der Umsatzabgabe zu stipulie
ren. Nach Ansicht Ihrer Kommission steht dieser Entscheid 
in krassem Widerspruch zu den bisherigen bei der Umsatz
abgabe getroffenen Beschlüssen des Parlamentes. Wes
halb? 
Nach Artlkel 13 fällt die Umsatzabgabe an, wenn das Eigen
tum an steuerbaren Urkunden übertragen wird und dies ge
gen Entgelt. So genannte Effektenhändler sind jedoch nicht 
nur die Banken, sondern auch Aktiengesellschaften, sofern 
sie In ihrer Bilanz mehr als 10 Millionen Franken aufweisen. 
Zu dieser Gruppe gehören auch die Kernenergiegesell
schaften. Ausnahmen von der Umsatzabgabe sind nur dann 
sinnvoll, wenn zwingende Grunde vorliegen und dadurch 
das System der Umsatzabgabe nicht durchlöchert wird. Bel 
der letzten Änderung im Bereich der Umsatzabgabe gelt im
mer der Leitsatz, dass nur dort Entlastungen Infrage kom
men, wo die Gefahr besteht, dass die steuerbaren Ge
schäfte aUenfalts ins Ausland verlagert werden können. Dies 
Ist beim Stilllegungs- und beim Entsorgungsfonds nicht der 
Fall. 
Die Befreiung des Stilllegungs- und des Entsorgungsfonds 
von der Umsatzabgabe könnte auch Anschlussbegehren zur 
Folge haben. FOr die bereits durchgeführten grösseren 
Transaktionen käme eine Gesetzesänderung ohnehin zu 
spät, denn eine solche könnte bloss Transaktionen befreien, 
die nach dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung abgewi
ckelt würden. 
Wir beantragen Ihnen mit 9 zu o Stimmen, keine Ausnahme 
von der Steuerpflicht zu machen und Artikel 14 Absatz 1 
Buchstabe i {Zlff. 5) zu streichen. 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch.& 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 7 Art. 5bls 
Antrag der Kommission 
ntel 
Kennzeichnung von Elektrizität 
Abs. 1 
ElektriZltätserzeuger und Elektrizitätserzeugerinnen, Elektri
zltätsversorgungsuntemehmen und Stromhandelsunterneh
men sind verpflichtet, In Ihren Angeboten und bei der Rech• 
nungsstellung die Art der Erzeugung und das Herkunftsland 
der angebotenen ElektriZltät anzugeben. 
Abs.2 
Bei der Art der Erzeugung muss die eingesetzte Primärener
gie angegeben werden. Sind Erzeugung oder Herkunft der 
Elektrizität unbekannt, ist dies anzugeben. Die Angabe der 
Erzeugungsart basiert auf den durchschnittlichen Werten 
der Erzeugung und Beschaffung des vorangegangenen Ge
schäftsjahres. 
Abs. 3 
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die Be
reitstellung der Daten sowie die einheitliche Gestaltung der 
Information fOr die Endverbraucherinnen und Endverbrau
cher. 



01.022 Conseil des Etats 

Ch. 7 art. Sbla 
Proposition de ls commisslon 
Tltn, 
Marquage distlnctH de l'electrlclte 
Al. 1 
Les producteurs d'electricite, les entreprises d'approvision
nement et celles faisant le commerce d'electriclte sont tenus 
d'indlquer dans leurs offres et dans leurs factures le type de 
production et la provenance du courant fournl. 
Al.2 
S'aglssant du type de production, l'energle prlmafre em• 
ployee dolt Otre lndlquee. SI le type de production ou fa pro
venance de l'electrlclte sont lnconnus, II faut le signaler. 
L'.lndlcation du type de productlon se fonde sur les 
moyennes de production et d'acquisltion de l'exercice prece
dent. 
Al.3 
Le Conseil federal regle les disposltlons de detall, en partl· 
culler la mlse li dlsposition des donnees et la presentatlon 
unHorme de l'informatlon destinee aux consommateurs fi
naux. 

Forstet-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Auch 
hier schaffen wir eine neue DHferenz zum Nationalrat. Der 
Nationalrat wurde darüber informiert. Es geht um die Kenn• 
zelchnungspfllcht, wie sie bereits Im EMG vorgesehen war. 
Auch ohne Marktöffnung kann eine Kennzeichnung von 
Elektrizität sinnvoll sein, weil sie zu mehr Transparenz auf 
dem strommarkt beiträgt. ZU beachten Ist insbesondere die 
Stellung der Wasserkraft, vor allem wenn man bedenkt, 
dass die Kennzeichnung von Elektrizität in der EU ebenfalls 
ein Thema Ist. Demnach sollen die Mitgliedstaaten dafQr be
sorgt sein, dass die Stromanbieter auf ihren Rechnungen 
und auf Ihrem Werbematerial an die Endverbraucher den 
Angebotsmix, den anteilmässlgen Beitrag jedes Energieträ
gers an diesen Mix und seinen Anteil bei der BIidung von 
Treibhausgasen darstellen. Es Ist beabsichtigt, diese Direk
tive noch In diesem Herbst vor den EU-Ministerrat zu brin
gen. Die Kennzeichnung hat grundsätZllch nichts mit 
Okostrom-Förderung zu tun, stärkt aber die Stellung der 
Wasserkraft Im Internationalen Stromhandel. Die Kennzelch· 
nung wird bei uns bereits heute weitgehend von den Werken 
vorgenommen, well sie sinnvoll Ist. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommission zuzustimmen. 

BQttlker Rolf (R, SO): Ich stelle Ihnen auch keinen anderen 
Antrag. Artikel 5bls Ist neu hinzugekommen; wir diskutieren 
Ihn hier also zum ersten Mal. Ich möchte aber darauf hinwei
sen, dass nach der EMG-Abstlmmung und angesichts des 
auf diesem Markt nach wie vor bestehenden Monopols die 
Bedeutung dieses Artikels nicht mehr so gross Ist. Wir müs
sen auch aufpassen, dass wir hier den Konsumenten mit der 
Orientierung Ober die Zusammensetzung der Elektrizität 
nicht etwas vorspielen, da sie ja nicht die Chance haben, be
liebig den Stromerzeuger zu wechseln. 
In diesem Zusammenhang habe Ich eine Frage an Herrn 
Bundesrat Leuenberger: In Absatz 3 wird klar darauf hinge
wiesen, dass der Bundesrat die Einzelheiten der Kennzelch· 
nung regelt. Ich möchte Ihn fragen, ob sich der Bundesrat 
bewusst Ist, dass die Monopolsituation nach der EMG-Ab
stlmmung einen Einfluss auf diesen Artikel hat und dass die 
Gefahr besteht, dass die Konsumenten dessen Bedeutung 
überschätzen. Wichtig Ist schllessllch Im Hinblick auf die 
Anwendung der Bestimmung, dass es eine einfache und 
kostengünstige Lösung gibt, einfache und praktikable Kenn
zeichnungen ohne allzu grossen Aufwand. Dlesbezogllch 
wünsche Ich von Herrn Bundesrat Leuenberger zuhanden 
der Materialien noch eine gewisse Zusicherung. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat Wle zu Recht gesagt wur
de, hat das EMG In Artikel 12 Ja dasselbe vorgeschlagen. 
Beim EMG haben wir die Verordnung durch den Bundesrat 
ausnahmsweise bereits vor der Abstimmung verabschiedet; 
in Artikel 16 der Verordnung wurde das bereits geregelt. In 
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diesem Sinne worden wir auch hier vorgehen. Abzuwarten 
bliebe dann auch noch, wie die Richtlinie des Ministerrates 
In der EU Im Detail aussieht; darauf müssen wir sicher Rück
sicht nehmen. 
In diesem Sinne Ist es auch nicht so, dass wir den Konsu
mentinnen und Konsumenten ein X für ein U vormachen. Es 
geht vor allem um die Angabe der Art des Stromes und des 
Herkunftslandes der angebotenen Elektrizität. Dass man 
dem Strom, der aus der steckdose kommt, ansehen könnte, 
aus welcher Energie er stammt, das Ist eine Illusion, die ich 
nach wie vor zerstören muss, und das werde Ich auch wei
terhin aufklärerisch tun. 

Angenommen -Adopt~ 

Zlff. 7 Art. 7 Abs. 7 
Antrag Jenny 
Die Mehrkosten der Elektrlzltäts-Verteilunternehmen für die 
Übernahme von elektrischer Energie von unabhängigen 
Produzenten werden von den Betreiberinnen des Übertra
gungsnetzes mit einem Zuschlag auf die Übertragungskos
ten der Hochspannungsnetze finanziert. 

Ch. 7 art. 7 al. 7 
Proposition Jenny 
Les frais supplementaires encourus par les entreprlses de 
dlstrlbutlon d'electricite du falt de la reprlse d'energle etec
trlque fournle par des producteurs independants sont finan
ces par les exploltants du reseau de transport au moyen 
d'un supplement appllque aux coQts d'achemlnement des 
reseaux ä haute tenslon. 

Jenny Thls (Y, GL): Herzlichen Dank, Herr Präsident, dass 
Sie diesen Antrag zugelassen haben. 
Um was geht es? FOr Kleinkraftwerke mit erneuerbarer Ener
gie gilt bekanntlich eine ElnspelsevergOtung von 15 Rappen 
pro KIiowatt. Diese Vergotung, die dieses Parlament zur För
derung der Kleinkraftwerke beschlossen hat, besteht seit 
1992. Weil man die Problematik der Standortgemeinden, vor 
allem klelner Gebirgsgemeinden, In der Praxis massiv unter
schätzt hat, wurde Im Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) die
sem Anllegen zu Recht Rechnung getragen, und zwar 
sowohl vom Ständerat wie auch vom Nationalrat. 
Bekanntlich wurde das EMG leider abgelehnt, und das exis
tenzbedrohende Problem besteht für die betroffenen Ge
meinden nach wie vor. Darum sollten wir eine ebenbOrtlge 
Lösung als begleitende Gesetzanderung zum Kernenergie
gesetz verabschieden. Im EMG war diese Neuerung prak
tisch unbestritten; Ich bin deshalb zuverslchtlich, dass wir 
heute diese wlrkllch Oberfälllge Lösung Ins geltende Recht 
Oberführen werden. Gestatten Sie mir trotzdem zwei, drei 
zusätzliche Bemerkungen. Wle der Präsident gesagt hat, Ist 
ein neuer Antrag unter gewissen Bedingungen auch im 
Differenzbereinigungsverfahren gesetzeskonform. Kollege 
Schlesser wird anschliessend noch etwas beifügen. 
Zu meinem Antrag: Wenn wir mit von der Politik auferlegten 
Rahmenbedingungen Unternehmen In den freien Markt und 
Wettbewerb entlassen, Ist es unabdingbar und ein Gebot der 
Gleichbehandlung, dass einzelne Unternehmen Im Markt 
nicht unangemessen benachtelllgt werden. Das haben wir 
genau mit Artikel 7 des Energiegesetzes gemacht: Gemäss 
diesem Artikel muss der Strom von Kleinkraftwerken zu weit 
Ober dem Marktniveau liegenden Preisen Qbernommen wer
den. Das führt dazu, dass Gemeinden, welche In grösseren 
Mengen Strom aus Kleinkraftwerken beziehen müssen, er
hebliche finanzlelle Nachtelle haben. Dabei handelt es sich 
um Energie, die gar nicht benötigt wird, weil den Gemeinden 
aus eigenen Bezugsquellen reichlich Elektrizität zur Verfü
gung steht. 
Was heisst das nun fOr den Kanton Glarus? Anstatt 8,5 Rap
pen müssen viele Gemeinden für den Strom aus den Klein
kraftwerken, den sie gar nicht benötigen, 14,5 Rappen be
zahlen. Den verschiedenen Gemeinden In unserem kleinen 
Kenton erwachsen dadurch Mehrkosten von sage und 
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schreibe zwei MIiiionen Franken. Die Gemeinde Glarus war 
deshalb sogar gezwungen, aus betriebswirtschaftlichen 
Überlegungen ein Kleinkraftwerk für Ober eine Million Fran
ken aufZukaufen und es anschliessend stillzulegen, weil es 
gar keinen Nutzen brachte. Die Gemeinde Llnthal kommt mit 
diesem unseligen Gesetz an den Rand des finanziellen Kol
lapses. Zusätzliche 800 000 Franken pro Jahr sind die un
liebsame Folge und Oberfordem die Gemeindefinanzen Jahr 
rar Jahr. 
Diese Übemahmeregelung wird für diese Berggemeinde zur 
Existenzfrage. Das EW zu schllessen verlagert nur das Pro
blem, weil Jemand ja die Gemeinde mit Strom versorgen 
muss; derjenige Ist nicht zu finden, weil er eben dann die 
Auflagen dieses EW übernehmen muss. 
Wenn Sie diesem Antrag zustimmen, geht es nicht etwa um 
SubVentionen, ganz im Gegenteil: Die diskriminierende, 
marktverzerrende Regelung, die wir heute haben, stammt 
nicht etwa von den Kantonen, sondern wurde von diesem 
Parlament beschlossen. Wenn in der Praxis etwas untaug
lich ist und gegen alle Regeln der Marktwirtschaft verstösst, 
muss doch das Parlament auch bereit sein, diesen Miss
stand wieder zu beheben. Die bisherige Regelung hat sich 
nicht bewährt - da braucht es wahrlich keine neuen Be
weise. Die Gebirgskantone haben welss Gott andere Pro
bleme zu lösen; schaffen wir doch keine neuen. Wenn wir Im 
Parlament aus durchaus legitimen Gründen schon solche 
Auflagen im Gesetz verankern, so dürfen doch nicht ein
zelne Betroffene die grossen Leidtragenden sein, sondern 
die Kosten sollten auf den gesamten Elektrizitätsmarkt ver
teilt werden. 
Das Bundesamt für Energie steht diesem Antrag zu Recht 
positiv gegenüber. Auch die kantonalen Energiedirektoren 
befürworten diesen Antrag ausdrücklich: Baselland, Aargau, 
Tessin, Wallls und Thurgau - sie haben ebenfalls die glei
chen Probleme. Wir haben heute zwei Anträge «abge
schmettert». die rund 160 Millionen Franken kosten würden. 
Um wie viele MIiiionen Franken geht es hier gesamtschwel
zerlsch? Es geht um total 13 MIiiionen Franken. Im Kanton 
Glarus wohnen 0,6 Prozent der schweizerischen Bevölke
rung, aber er zahlt 15,36 Prozent dieser Summe. Das ist un
verhältnismässig. 
Ich ersuche Sie deshalb, meinem Antrag ebenfalls zuzusUm
men. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), fOr die Kommission: Dieser 
Antrag lag In der Kommission nicht vor; ich spreche deshalb 
In meinem eigenen Namen. Einmal mehr zeigt es sich, dass 
Im Elektrizitätsmarktgesetz sehr viele Fragen gelöst worden 
wären. Sie gestatten mir als vehementer Befürworterin des 
Elektrizitätsmarktgesetzes diese Bemerkung: Wir sehen Je 
länger, Je mehr, dass es eben doch nicht so schlecht war 
und dass wir es eher hätten annehmen müssen. 
Herr Jenny legt uns ein Problem vor, das besteht und nach 
Lösungen ruft. Ich habe ein gewisses Wohlwollen rar sein 
Anliegen, obwohl es hier - ich möchte es noch einmal beto
nen - artfremd ist. Ich bin trotzdem der Ansicht, dass man 
diesem Antrag sicher für bestehende Kraftwerke zustimmen 
kann. Ich frage mich, wie sich die Problematik In Bezug auf 
neue Anlagen stellt. Das wäre nochmals zu überprüfen. 
Ich bin persönlich der Meinung, dass man diesem Antrag zu
stimmen kann. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Dieser Antrag Ist eine 
Scherbe, die Herr Jenny aus dem zerschlagenen Elektrizi
tätsmarktgesetz aufgelesen hat und hier Jetzt hlnelnfllcken 
will. Sie passt nicht so recht hierhin, aber es Ist ein schönes 
und wichtiges Stück Porzellan, und deswegen ermuntere ich 
Sie, es trotzdem hier hlnelnzufllkken. Das Anliegen ist be
rechUgt. 
Ich unterstütze daher den Antrag. 

Angenommen -Adopte 

Amlllches Bulletin der Bundesversammlung 

Zlff. 7 Art 7bls 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Ch. 7 art 7bls 
Proposition de la commlsslon 
Biffer 

Ständerat 01.022 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Zu die
ser «Scherbe», Herr Bundesrat, einige Bemerkungen von
seiten der Kommission: Das Fördermodell, wie es vom 
Nationalrat verabschiedet worden Ist, bezweckt die Förde
rung von Elektrizität aus einheimischer Biomasse, Geother
mie, Holz, Trink- und Abwasserturblnlerung, Wind- und 
Sonn\inenergle für Anlagen bis zu 5 Megawatt Leistung -
dies Im Unterschied zum abgelehnten EMG; dort waren För
dermassnahmen für Anlagen bis zu 1 Megawatt vorgese
hen. Die Förderung soll entsprechend dem deutschen 
Energiegesetz für erneuerbare Energien erfolgen, wonach 
eine Einspelsevergotung für Strom bezahlt wird. Eigentümer 
der entsprechenden Anlagen sollen diese Vergütung ge
mäss Nationalrat Ober eine Dauer von 20 Jahren erhalten, 
unabhängig davon, in welchem Jahr die Anlage In Betrieb 
genommen wird. Das helsst, sie gllt nicht zeitlich unbe
schränkt; sie gilt auch nicht rar alle erneuerbaren Energien, 
ist doch die Wasserkraft ausgeschlossen. 
Der Nationalrat hat dieser Bestimmung mit knappem Mehr 
entgegen der Empfehlung des Gesamtbundesrates zuge
stimmt. Der Sprecher der nationalrätllchen UREK hat Im Rat 
darauf hingewiesen, dass ArUkel 7bls und Artikel 2Sbls Oop
pelspurlgkeit~n aufweisen; der Ständerat sei gehalten, ent
sprechende Anderungen und Anpassungen vorzunehmen. 
Dies ist Insofern nicht notwendig, als Ihnen Ihre Kommission 
mit 9 zu 2 summen empfiehlt, sowohl Artikel 7bls als auch 
Artikel 28bls abzulehnen - vorerst einmal aus Kostengrün
den. 
Wenn sich auch die Auswirkungen nur grob schätzen las
sen, wird davon ausgegangen, dass Kosten In der Grössen
ordnung von 150 bis 200 MIiiionen Franken entstehen. Da 
keine Begrenzung der Beiträge besteht, bedeutet dies, dass 
die Höhe der Subventionen Immer davon abhängt, wie viele 
Anlagen unterstOtzt werden sollen. Die Mehrkosten der 
Netzbetreiberinnen für die Vergütung werden mit einem Zu
schlag auf die Kosten des Übertragungsnetzes finanziert, 
was einer Verteuerung des Stroms fOr alle Ku!Jdinnen und 
Kunden gleichkommt Die Grundla.9en für die Uberwälzung 
der Vergütung auf die Kosten der Ubertragungsnetze wären 
ebenfalls Im EMG enthalten gewesen. Da das EMG abge
lehnt wurde, wäre das Ganze technisch zurzeit gar nicht um
zusetzen. 
Ich empfehle Ihnen deshalb, diesen Artikel nicht In das Ge
setz aufzunehmen. 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 7 Kapltel 7 
Antrag der Kommission 
Titel 
Strafbestimmungen 
Art. 28 Abs. 1 Bst. aa 
aa. Vorschriften Ober die Kennzeichnung von Elektrizität ver
letzt (Art. 5bls); 

Ch. 7 chapltre 7 
Proposition de Ja comm/ssion 
TitrEI 
Dispositions penales 
Art. 28 al. 1 Jet. aa 
aa. enfreint les disposltions relatives au marquage distlnctlf 
de l'electrlclte (art. 5bis); 

Angenommen -Adopte 
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ZHf. 7 Kapltel 8 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Gentll, Eplney) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 7 chapltre 8 
Proposition de fa commission 
Ma}ortte 
Blffer 
Mfnorlte 
(Gentil, Epiney) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Forater-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Der Na
tionalrat möchte mit Artikel 28bls (Zlff. 7 Kapitel 8) eine Len
kungsabgabe von 0,3 Rappen pro KIiowattstunde Elektrizität 
auf Kernenergie einfOhren, und zwar auf 10 Jahre, mit der 
Möglichkeit, diese Frist um maxlmal 10 Jahre zu verlängern. 
Abgabepfllchtig wären die Erzeugung von Kernenergie im 
Inland und der Import von Elektrizität, die aus Kernenergie 
gewonnen und im Inland verbraucht wird. Die Abgabe soll 
zur Förderung der Erzeugung von Elektrizität und Wärme 
aus Alternativenergien verwendet werden. 
Mit der Flnanzlerungshilfe sollen die Kosten der Erzeu
gungsanlagen auf ein Niveau gesenkt werden, das markt
orientierten Bezugspreisen für glelchwertlge Energie ent
spricht. 
Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen, diesen Artikel zu 
streichen. Ihre Argumentation stützt sich wie jene des Bun
desrates auf die Feststellung, dass sich die Stimmenden In 
den letzten Jahren mehrfach gegen Lenkungsabgaben auf 
Energie ausgesprochen haben. Zudem - das wiegt weit 
schwerer - soll die Lenkungsabgabe, wie sie der Nationalrat 
vorsieht, nicht zurOckerstattet werden. Es handelt sich daher 
klar um eine Zwecksteuer. 
Im Namen der Mehrheit bitte ich Sie, Artikel 28bls (Zlff. 7 Ka
pitel 8) zu streichen. 

Gentll Plerre-Alain (S, JU): Au nom de la minorlte, j'airne
rais vous demander de suivre le Conseil national a cet arti
cle qul introdult une taxe d'lncltation sur l'energle d'orlglne 
nuc1ealre. L:esprlt de cette dlspositlon est le suivant ll s'aglt 
de permettre ä d'autres energies que l'energle nuclealre, 
des energles qul sont en phase de developpement comme 
celles tirees de la biomasse, du bols, de mAme que 1a geo
thermle et l'energie eollenne, de beneflcier d'un appul finan
cler pour pouvolr se developper. II faut souligner que l'ener
gle nuclealre, ä ses debuts, avalt elle-mllme benellcie de ce 
genre d'appui. La Confederation a massivement investl dans 
Ja recherche nucleaire, dans le cadre notamment des ecoles 
superleures. II n'y a pas, de notre polnt de vue, une discrlml
nation. Taut Je monde est conscient, dans cette salle comme 
au Conseil national, que l'avenlr de l'energle nuclealre n'est 
pas prometteur, que c'est une energle qui arrive au terme de 
sa phase de vle. II est donc normal que ran pense aux ener
gles prochalnes, et dans ce sens-la, le prelevement d'une 
taxe taut ä falt modeste se Justlfle. Cela ne falt que repro
dulre un mecanisme d'aide dont l'energle nuclealre avalt 
elle-mllme proflte a ses debuts. 
Au nom de la mlnorlte, Je vous demande de sulvre le Conseil 
national. 

Hess Hans (R, OW): Man braucht kein Prophet zu sein, um 
vorauszusagen, dass die Kernenergie in unserem Land 
noch für einige Zelt unverzichtbar sein wird. Ich beantrage 
Ihnen, hier In diesem Punkt der Minderheit zuzustimmen. 
Eine Abgabe auf diese Energlequelle schafft die Chance, die 
Marktfähigkeit unseres Landes auch nach dem Ende des 
Kernenerglezeltalters slcherzustellen. Damit schaffen wir 
uns auf den lnternatlonalen Märkten ökonomische Vorteile. 
Mit dem Antrag der Minderheit ist sichergestellt, dass die Er-
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träge der Abgabe zu 100 Prozent In kleine und mittlere Un
ternehmen fllessen. die das Rückgrat des heutigen Wohl· 
standes in der Schweiz bilden. Zurzeit sind rund 10 000 Per
sonen im Bereich erneuerbarer Energien beschäftigt. Das 
Potenzial liegt nach zuverlässigen Schätzungen aber bei 
rund 80 000 Stellen. Die Schweiz wäre mit diesem Förder-

m weder eine Insel noch ein Musterknabe. Die Bel
unserer Nachbarländer zeigen, dass mit einer 

gezielten Förderung nicht nur umweltgerecht Energie er
zeugt wird, sondern ausserdem und zudem In allen Regio
nen neue Arbeitsplätze geschaffen werden. OarOber hinaus 
vermögen solche Massnahmen die C02-BIianz massiv zu 
verbessern. In Deutschland z. B. wurde dank unterstützen
den Massnehmen die Stromproduktion aus erneuerbarer 
Energie innert nur zwei Jahren um rund 60 Prozent gestei
gert. Trotz oder gerade wegen des wirtschaftlich schwierigen 
Umfeldes werden dle bestehenden substanzlellen Förder
programme noch weiter aufgestockt. 
Die Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil erneuer
barer Energie am Gesamtenergieverbrauch zu steigern. Ich 
verweise auf das Energiegesetz, auf das Programm «Ener
gie Schweiz» und, um den 002-Ausstoss zu reduzieren, auf 
das C02-Gesetz und das Kyoto-Protokoll. Es steht aber 
schon heute fest. dass sich diese Zlele mit den freiwllllgen 
Massnahmen und den Zlelverelnbarungen nicht erreichen 
lassen. Um diese Ziele zu erreichen, braucht es dle Len
kungsabgaben. Die Lenkungsabgaben sind bekannUlch das 
Mittel der staatlichen Verhaltenslenkung. Es sind keine Steu
ern; die Einnahmen gehen nicht In den allgemeinen Staats
haushalt, sondern kommen der Bevölkerung direkt zugute. 
Bekanntlich besitzt das Holz - und jetzt komme Ich auf mein 
Thema -von allen erneuerbaren Energieträgern das grösste 
kurz- und mittelfristig mit verglelchswelse geringem Mehr
aufwand nutzbare Potenzial. Es erlaubt ohne weiteres eine 
Verdoppelung der 2002 genutzten Menge. Damit lassen 
sich, bezogen auf den Verbrauch von 1990, etwa 5 Prozent 
des Gesamt- oder 1 o Prozent des Wärmeenergiebedarfs 
der Schweiz abdecken. Eine Verdoppelung der Heizenergie
nutzung bringt rund einen Drittel der von der Schweiz mit 
dem Kyoto-Protokoll ratifizierten C02-Reduktionsziele. Die 
Ratifikation dieses Abkommens darf aber nicht blass ein Lip
penbekenntnis sein. Bei dieser Vorlage können wir nun den 
Tatbeweis erbringen, dass wir es mlt dem Kyoto-Protokoll 
auch ernst meinen. 
Die Holznutzung Ist aus volkswirtschaftlich-struktureller 
Sicht sinnvoll. Sie schafft Arbeitsplätze und eine hohe lokale 
und regionale Wertschöpfung. Die Energiepolitik der letzten 
zwölf Jahre und Insbesondere das Lothar-Förderungspro
gramm haben gezeigt, dass eine sachgerechte Förderung 
der Holzenergie grosse Impulse auszulosen vermag. Für die 
nachhaltige Nutzung unseres Waldes Im Interesse einer zu
kunftsfählgen Schweiz Ist die Holzenergie ein wichtiges 
Standbein. Sie schafft einen Interessanten Markt für die qua
litativ weniger guten Holzsortimente und vor allem auch für 
das Restholz aus der Holzverarbeitung. 
Zum Schluss erlaube Ich mir, noch meine lnteressenblndung 
offen zu legen: Ich bin Präsident der Llgnum - Schweizeri
sche Holzwirtschaftskonferenz. Ich danke Ihnen für die Un
terstützung des Minderheitsantrages. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Sie wissen, dass sich die 
Stimmberechtigten schon mehrfach gegen Lenkungsabga
ben ausgesprochen haben. Die Lösung, wie sie hier vorliegt, 
sieht auch vor, dass die Lenkungsabgabe nicht zurOckerstat
tet würde, und deswegen sind wir der Meinung, sie stelle 
eine Zwecksteuer dar. Im Zusammenhang mit den Energie
abgaben haben wir uns für eine Verfassungsgrundlage aus
gesprochen, für den Fall, dass ein klares Lenkungszlel und 
eine Lenkungswlrkung nicht eindeutig ersichtlich sind. Von 
dieser Haltung kann der Bundesrat jetzt nicht mitten In die
ser Beratung abrücken. 
Von daher habe Ich schon Im Nationalrat die negative Stel
lungnahme des Bundesrates bekannt geben müssen. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 23 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .•.. 17 Stimmen 

.... 

.. 
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Moratorium plus 
und Strom ohne Atom. 
Vol ksl nitiatlven. 
Kernenergiegesetz 
Moratolre plus 
et Sortir du nuclealre. 
Initiatives populalres. 
Loi sur l'energle nuclealre 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundearail!s 28.02.01 (BBI 2001 2665) 
Message du Conseil lederal 28.02.01 (FF 2001 2529) 
Stilnderal/Consell des Etats 13.12.01 (Erslrat - Premier ConselO 

Stllnderal/Consell des Etats 13.12.01 (Fortsetzung- Sutte) 
Bericht UREJ<-NR 18.02.02 
Rapport CEATE-CN 18.02.02 

Nationalral/Conseil national 22.03.02 (Frist - Oelal) 
Natlonalral/ConseU national 20.06.02 (Zweitral - Del.lldeme Conseil) 

Natlonalral/ConseU national 20.06.02 (Fortaatzung - Suite) 
Nationalral/Conseil national 20.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalral/Conseil natlonal 23.09.02 (Fortselzung - Suite) 
Ständeral/Conseß des Etats 26.11.02 (Differenzen - Olvergencu) 
Ständerat/Conseil des Etalli 13.12.02 (Schlussabstimmung- Vota final} 
Natlonalral/ConseU national 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vota HnaO 
Text des Erla1189s 1 (BBI 2002 8154) 
Texte de racte legislallf 1 (FF 2002 7571) 
Text des Erlasses 2 (BBI 2002 8156) 
Texte de racte leglslatH 2 (FF 2002 7573) 

1. Bundesbeschluss über die VolkslnlUatlve «Morato
rium plus - für die Verlängerung des Atomkraftwerk
Baustopps und die Begrenzung des Atomrisikos (Mora
torium plus)» 
1. Arritli federal concemant !'Initiative populalre «Mora
tolre plus - pour la prolongatlon du moratolre dans 1a 
constructlon de centrales nucllialres et la llmltatlon du 
rlsque nucllialre (Moratolre plus)» 

Abstimmung- Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 35 Stimmen 
Dagegen .... 6 Stimmen 

2. Bundesbeschluss Ober die VolkslnltlaUve «Strom 
ohne Atom - für eine Energlewende und die schritt
weise Stllllegung der Atomkraftwerke (Strom ohne 
Atom)» 
2. Arrite fedliral concemant l'lnlUatlve populalre «Sortlr 
du nucllialre - pour un toumant dans le domalne de 
l'energle et pour la desaffectatlon progressive des cen
trales nucllialres (Sortlr du nuclealre)» 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 36 Stimmen 
Dagegen .... 5 Stimmen 
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Teuscher Franziska (G, BE): Genau heute vor einer Woche, 
am 6. Dezember 2002, beschloss das belgische Parlament. 
aus der Atomenergie auszusteigen; dies, obschon die belgi
sche Stromversorgung zu 57 Prozent von Atomstrom ab
hängt. Gerade noch fllnf Länder in Westeuropa setzen 
Immer noch auf Atomenergie, unter ihnen die Schweiz. FOr 
die grOne Fraktion Ist es nun endlich auch an der Schweiz, 
aus der Atomenergie auszusteigen. Die Atomenergienut
zung ist weder umwelt- noch demokratieverträglich. 
Deshalb sagen die GrOnen Ja zu den Volksinitiativen aStrom 
ohne Atom» und «Moratorium plus», über welche wir im Mai 
des nächsten Jahres abstimmen werden. Wir werden dann 
die Chance haben, die schweizerische Energiepolitik umzu
polen und sicherer und nachhaltig zu gestalten. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Die Atomenergie Ist die grösste 
aktuelle Gefahr fClr unser Land. Die RIStlcen sind unmensch
lich und wir sollten sie eliminieren. Wir stellen fest, dass der 
Ablrtimmungskampf mit öffentlichen Geldern bereits eröffnet 
wurde und dass da in grossem Ausmass Unwahrheiten pu
bliziert werden, was den Anteil der Kernenergie und die 
Qualität als inländische Stromerzeugung anbelangt. Atom
energie ist keine inländische Stromerzeugung: Von der 
Urangewinnung bis zur Konditionierung der Brennstäbe fOr 
die Entsorgung ist die Schweiz auf ausländische Produzen
ten angewiesen. 
Wir bitten Sie, die Volksinitiativen zur Annahme zu empfeh
len. Es geht um eine wichtige Entscheidung filr unser Land. 

1. Bundesbeschluss Ober die Volkslnltlatlve «Morato
rium plus - für die Verllngerung des Atomkraftwerk
Baustopps und die Begrenzung des Atomrisikos (Mora
torium plus)» 
1. Arrite federal concemant l'lnltlatlve populalre «Mora
tolre plus - pour 1a prolongatlon du moratolre dana la 
constructlon de centrales nuclealres et la llmltatlon du 
rlsque nuclealre (Moratolre plus)» 

Abstimmung - Vote 
(m:amentllch nominatif: Beilage - Annexe 01.022/3267) 
Fllr Annahme des Entwurfes ..•. 109 Stimmen 
Dagegen .... 67 Stimmen 

Conseil national 

2. Bundeabeschluss Ober die Volksinitiative «Strom 
ohne Atom - für eine Energlewende und die schrittweise 
Stilllegung der Atomkraftwerke (strom ohne Atom)» 
2. Arrite federal concemant !'Initiative populalre «Sortlr 
du nuclealre - pour un toumant dans le domalne de 
l'energle et pour la desaffectatton progressive des cen-
trales nuclealres (Sortlr du nuclealre)» , 

2 Abstimmung- Vota S t"'.111... .1. / Yfl' r f • 't--A 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 01.022/3259) 
FOr Annahme des Entwurfes .... 108 Stimmen 
Dagegen .... 63 Stimmen 

Speck Christian (V, AG): Sie haben soeben die Volksinitiati
ven zur Ablehnung empfohlen. Die Abstimmung findet be
kanntilch Im Mai 2003 statt. Ich gebe eine Erklärung ab -
nicht fQr oder gegen die Initiativen, denn es ist klar, dass ich 
gegen die Initiativen bin, sondern zum Titel der Initiative 
«Moratorium plus». Die Initiative wurde 1998 eingereicht 
Damals stimmte dieser Titel noch, aber heute ist er fOr die 
Stimmbilrgerinnen und StimmbOrger verwirrend. Er ist auch 
irreführend, weil Ende September 2000 das frühere zehnjäh
rige Moratorium zu Ende ging. Es kann sich somit nicht um 
eine Verlängerung des Atomkraftwerk-Baustopps handeln, 
da dieser gar nicht mehr in Kraft ist. Er gibt auch zu Ver
wechslungen Anlass, weil der Titel trotz des Zusatzes 
«plus» den Eindruck erweckt, sich am frOheren Moratorium 
zu orientieren. Der Inhalt der Initiative beschränkt sich aber 
nicht auf den Baustopp fOr neue Atomenergieanlagen, son
dern er greift mit der neuen Leistungsbegrenzung und vor 
allem mit dem alle zehn Jahre zu wiederholenden Referen
dum in den Betrieb bestehender Anlagen ein. 
Ich verlange natürlich nicht, dass der Titel jetzt geändert 
wird. Aber ich erwarte, dass die Bundeskanzlei und der Bun
desrat bei der Erarbeitung des BundesbOchleins, bei schrift
lichen und mündlichen Stellungnahmen die nötige Klarheit 
Ober die inhaltlichen Forderungen der Initiativen schaffen 
und damit einer Irreführung und Verwechslungsgefahr zuvor
kommen. Es muss den Stimmbilrgerinnen und Stlmmbllr
gern klar sein, dass derzeit kein Baustopp filr neue 
Atomenergieanlagen und keine Leistungsbegrenzung fOr 
bestehende Kernkraftwerke in Kraft ist. Vor allem muss den 
Stimmbürgerinnen und StimmbOrgern klar sein, dass die In
itiative «Moratorium plus» wesentliche Unterschiede zum 
seinerzeitigen Kernenergiemoratorium beinhaltet, indem sie 
mit der alle zehn Jahre zu wiederholenden Volksabstimmung 
in den Betrieb und die Wirtschaftlichkeit bestehender Anla
gen eingreHt. 
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... 
nächstes 
Geschäft• 

Fischer Ulrich (R, AG), fOr die Kommission: Nachdem der Ständerat seine erste Differenzbereinigungsrunde 
in der Wintersession durchgeführt hat, bleiben noch 22 Differenzen, welche Ihre Kommission an der Sitzung 
vom 28. Januar dieses Jahres zu bereinigen versuchte. Bei 13 Differenzen empfiehlt Ihnen die Kommission, 
dem Ständerat zu folgen, in 4 Fällen will sie an Ihrer bisherigen Formulierung festhalten, in 2 Fällen die 
Bestimmung streichen. In 3 Fällen, die aber den gleichen Themenkomplex betreffen, folgt sie einer neuen 
Formulierung der Verwaltung. Wir haben über 11 Minderheitsanträge zu entscheiden. 
Zur ersten Differenz, Artikel 13 Absatz 1 Litera h: Hier hat unser Rat als zusätzliches Erfordernis für die 
Erteilung der Rahmenbewilligung den Nachweis eingeführt, dass die Stromproduktion nicht auch aus 
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erneuerbaren Energien zu gleichen oder tieferen Kosten in der Schweiz erzeugt werden kann. Bundesrat 
Leuenberger und die Kommissionsminderheit verglichen diese weitere Voraussetzung mit dem bisherigen 
Bedarfsnachweis, wiesen auf die grossen Schwierigkeiten bei der Beurteilung von Kostennachweisen hin 
und empfehlen Ablehnung. Dagegen glaubt die Mehrheit, dass damit ein marktwirtschaftliches Element bei 
der Beurteilung eines Projektes aufgenommen werde. 
Der Ständerat wollte von dieser Bestimmung nichts wissen und hat sie ohne Gegenstimme gestrichen. Die 
UREK will mit 11 zu 9 Stimmen daran festhalten. 

Art.13 Abs.1 Bst. h 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Hajo, Bigger, Brunner Toni, Fischer, Hegetschweiler, Keller, Maurer, Speck, Steiner) 
ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.13 al. 1 let. h 
Proposition de Ja majorite 
Maintenir 

Proposition de Ja minorite 
(Leutenegger Hajo, Bigger, Brunner Toni, Fischer, Hegetschweiler, Keller, Maurer, Speck, Steiner) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Der Ständerat hat den in unserer Kommission bereits umstrittenen und in 
unserem Rat knapp angenommenen Artikel diskussionslos und einstimmig abgelehnt. Dieser Artikel gehört 
aus mehreren Granden nicht in dieses Gesetz: 
1. Die Investoren haben zu entscheiden, welches wirtschaftliche Risiko sie am Markt eingehen wollen. 
2. Der in diesem Artikel verlangte Nachweis unterliegt dem Mangel einer momentanen Beurteilung 
momentaner Einflüsse auf den aktuellen Strommarkt. Ein Investitionsentscheid ist aber aufgrund langfristiger 
Überlegungen zu fällen. 
3. Politische Einflüsse wie Abgaben, Umlagen und Subventionen spielen hier eine entscheidende Rolle. Der 
Nachweis wird unter Umständen also fiskalisch verfälscht. 
4. Wir müssen erkennen, dass es in der Schweiz keine Kraftwerke mit erneuerbarer Energie geben wird, 
welche eine mit Kernkraftwerken vergleichbare Energiemenge werden produzieren können. Der Artikel ist 
somit obsolet. 
5. Es besteht aber auch das Problem, dass in Projekten für welche Technologie auch immer - auch bei der 
Kernenergie - in der Projektphase meist zu tiefe Kosten ausgewiesen werden. Somit ist ein Vergleich im 
Projektstadium ohnehin sehr problematisch. Wir sollten hier dem Ständerat folgen und eine Differenz 
eliminieren. 
Ich bitte Sie deshalb, der knapp unterlegenen Minderheit zuzustimmen. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Es ist das Normalste der Wett, dass man beim Neubau einer Anlage schaut, ob 
es noch billigere Möglichkeiten gibt. Sie wissen, dass in der Schweiz der Strommarkt noch nicht liberalisiert 
ist, d. h., der Wettbewerb spielt heute nicht. Die Investoren können sämtliche Baukosten ungefragt auf die 
Haushalte und auf die Wirtschaft überwälzen, und das ist in der Vergangenheit auch verschiedentlich 
geschehen. Man hat die billigsten Optionen häufig nicht realisiert. beispielsweise bei 
Wärmekraftkoppelungsanlagen. 
Es ist so, dass in den Vereinigten Staaten diese Formulierung, wie sie hier steht, sogar Pflicht ist. Das heisst, 
es besteht ein Zwang zur Ausschreibung von Erzeugungsanlagen in diesem Bereich, wo eben der Markt 
nicht spielt. Wir haben dies auf erneuerbare Energien beschränkt, d. h., es geht darum, zu schauen, ob es 
nicht etwas Billigeres gibt, beispielsweise die Verstromung von Holz oder von Biomasse, die bereits in 
verschiedenen Ländern eben ein bedeutender Wirtschaftszweig Ist. Beispielsweise Finnland erzeugt 22 
Prozent seines Stroms aus Biomasse und Holz - in der Schweiz verfault das Holz in den Wäldern, und die 
Bauern haben keinen Lohn. Die Wertschöpfung wird dafür in die Kernenergie geführt und findet zu einem 
grossen Teil im Ausland statt, wo die Brennelemente aufbereitet werden und das Uran gewonnen wird. Auch 
die Bundesverfassung verpflichtet uns ja dazu, den erneuerbaren Energien Vorrang einzuräumen. 
Mit einem Bedarfsnachweis hat diese Formulierung überhaupt nichts zu tun, denn sie nimmt keinerlei Bezug 
auf den Verbrauch. Es geht wirklich darum, im Bereich der Strombeschaffung den Wettbewerb spielen zu 
lassen. Es ist eine marktwirtschaftliche Regulierung, und ich bitte Sie hier um Zustimmung. 
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Steiner Rudolf (R, SO): Wie Herr Rechsteiner eben ausgetahrt hat, will er mit dieser Bestimmung ein 
marktwirtschaftliches Element in das Gesetz eingebracht wissen. Ich gehe mit Herrn Rechsteiner einig: Es ist 
das Normalste der Welt, dass ein Produzent die günstigste, die kostenoptimate Lösung sucht, bevor er 
Investitionen tätigt. Marktwirtschaft In diesem Sinne braucht aber keine Verankerung im Gesetz; 
Marktwirtschaft funktioniert noch Immer am besten, wenn der Markt frei ist und der Investor ohne gesetzliche 
Vorschriften bestimmen kann, welches für ihn die richtige Lösung Ist. Es ist ja letztlich der Investor selber, der 
prüft und der die gleiche Sache wenn möglich billiger und effizienter einkauft. Er trägt ja letztlich die 
Verantwortung, das Risiko für die Investition, in unserem Fall aber auch für die Produktion, für die Risiken, 
die mit der Produktion elektrischer Energie verbunden sind. 
Herr Hajo Leutenegger hat mit Recht darauf hingewiesen, dass der Investitionsentscheid nicht kurzfristig ist, 
nicht auf momentanen Überlegungen beruht, sondern dass auf langfristige Überlegungen abzustellen ist. 
Gerade in diese langfristigen Uberlegungen müssen unter anderem auch Fragen bezüglich Abgaben und 
Umlagen mit einbezogen werden. Deshalb bin ich der Meinung, dass Sie gerade nichts schreiben müssen, 
wenn Sie Herrn Rechsteiner folgen und marktwirtschaftliche Elemente im Gesetz verankert haben wollen; 
dann müssen Sie vielmehr den freien, liberalen Markt arbeiten lassen. Ich garantiere Ihnen, dass der Investor 
in die Stromproduktion die nötigen Abklärungen treffen wird. Herr Rechsteiner, im Übrigen ist nicht immer 
das Billigste das Beste, sondern es muss bezüglich Preisgestaltung, bezüglich Umwelt und Nachhaltigkeit 
optimal sein. Das ist vielleicht nicht das Billigste, aber vielleicht das Sicherste und das Beste, was wir haben 
können. 
Ich teile also die Meinung, wie sie auch von Herrn Bundesrat Leuenberger in der Kommission vertreten 
wurde, dass eine solche im Gesetz niedergeschriebene Preisgestaltung auch in der Umsetzung, in der 
Handhabung zu kompliziert wird. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit Leutenegger Hajo zu folgen und auf Artikel 13 Absatz 1 Litera h zu 
verzichten. 

~ Christian (V, AG): Die Fraktion der SVP bittet Sie, der Minderheit Leutenegger Hajo, dem Ständerat 
und dem Bundesrat zu folgen. Es ist unserer Ansicht nach falsch, Rahmenbewilligungen davon abhängig zu 
machen, ob der Strombedarf nicht aus in der Schweiz erzeugten, erneuerbaren Energien gedeckt werden 
kann - auch nicht mit dem Zusatz •zu gleichen oder tieferen Kosten". 
Warum? Erstens würde damit ein Bedarfsnachweis eingeführt, der kaum vernünftig zu handhaben wäre. 
zweitens könnte dieser auch mit fiskalischen Massnahmen verfälscht werden. Die Investoren haben zu 
entscheiden, welches Risiko sie am Markt eingehen wollen. 
Herr Rechsteiner hat darauf hingewiesen, dass wir ja ein Monopol im Strombereich haben; das ist richtig. 
Aber wir machen natürlich das Kernenergiegesetz auch für eine Zelt, in der auch bei uns der Markt herrschen 
wird. 
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit Leutenegger Hajo zu folgen und Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe h zu 
streichen. 

Bader Elvira (C, SO): Nach der Meinung der CVP-Fraktion wird das Kernenergiegesetz nicht an diesem 
Artikel scheitern. Wir sind aber davon überzeugt, dass es für jeden Investor eine Selbstverständlichkeit sein 
muss, dass er prüft, ob er die gleiche Sache nicht eff12ienter und billiger erbringen kann. Aus diesem Grunde 
möchte die Mehrheit der CVP-Fraktion an der Fassung unseres Rates festhalten und Artikel 13 Absatz 1 
Buchstabe h nicht streichen. 

Aeschbacher Ruedl (E, ZH): Unsere Fraktion ist ebenfalls für Festhalten und lehnt den Minderheitsantrag 
ab. 
Es wurde von mehreren Votanten dargestellt, dass die Marktwirtschaft immer dann bestens funktioniere, 
wenn man ihr vom Staat her keine Regeln auferlege und möglichst viel Freiheit lasse. Mit dieser 
Argumentation bin Ich heute nicht mehr allzu glücklich: Wir haben gerade in den letzten Jahren mit dieser 
Freiheit einiges erlebt, das uns zu denken gibt. Diese Freiheit wird nämlich nicht immer zum Vorteil und zum 
Wohl der Gesellschaft genutzt - vor allem dann nicht, wenn die Akteure In dieser Freiheit nicht den freien 
Markt zum Spielen bringen, sondern diesen Markt wieder unter sich aufteilen. 
Es wurde vom vorletzten Votanten gesagt, die Investoren m0ssten ihre Risiken selbst abschätzen und 
könnten dann entscheiden, ob sie einsteigen möchten oder nicht. Auch wir haben Beispiele aus der jüngeren 
Vergangenheit, wo Investoren investiert haben, ihre Risiken offenbar abgeschätzt haben und dann, wenn die 
Bauchlandung erfolgt war, zum Staate gingen und den Steuerzahler zur Kasse baten. Aus diesen Gründen 
glaube ich - und Ich bin überzeugt davon -, dass dieses freie Spiel der Marktwirtschaft in der Art, wie es die 
Vertreter des Minderheitsantrages darstellen, eben auch hier gewisse Grenzen hat. 
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J\5'2. 
Aus diesem Grund, denke ich, Ist es nicht umsonst, wenn wir die beantragte Ergänzung In das Gesetz 
hineinschreiben. Ich empfehle Ihnen, das zu tun. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Wie Sie wissen, unterstützt der Bundesrat den Ständerat und die 
Minderheit. Auf die schwierige Beurteilung des Kostennachweises haben verschiedene Votanten 
aufmerksam gemacht, ebenso darauf, dass es letztlich um einen indirekten Bedarfsnachweis geht. Ich 
möchte noch darauf hinweisen, dass in diesem vorgeschlagenen Artikel steht, es solle nachgewiesen 
werden, "dass die angestrebte Stromproduktion nicht aus erneuerbaren Energien zu gleichen oder tieferen 
Kosten in der Schweiz erzeugt werden kann•. Es steht nicht "erzeugt wird0

, sondern "erzeugt werden kann•. 
Es mOsste also gewissermassen prognostisch nachgewiesen werden, dass andere Energien gOnstiger 
hergestellt werden könnten; es geht um Hypothesen und kaum um Fakten. Es wird also irgendwelche 
Prognosen und Gutachten geben, die sich mit Sicherheit widersprechen werden. Das scheint uns einfach 
unpraktikabel zu sein. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .••. 78 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 78 Stimmen 

Mit Stichentscheid des Präsidenten 
wird der Antrag der Minderheit angenommen 
Avec Ja voix preponderante du president 
Ja proposition de Ja minorite est adoptee 

Art. 20 Abs. 1 Bat. h 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Teuscher, Garbani, Hämmerte, Marty Kälin, Stump, Rechsteiner-Basel, Wyss) 
Festhalten 

Art. 20 al. 1 let. h 
Proposition de Ja majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorlte 
(Teuscher, Garbani, Hämmerle, Marty Källn, Stump, Rechsteiner-Basel, Wyss) 
Maintenir 

Fischer Ulrich (R, AG), fOr die Kommission: Der Text der Minderheit ist in Artikel 20 Absatz 1 Litera h zu 
finden. Diese Bestimmung hatte der Nationalrat geändert: Nach seiner Fassung soll als zusätzliches 
Erfordernis fOr die Erteilung einer Rahmenbewilligung der Nachweis der höchstmöglichen 
Versicherungsdeckung erbracht werden. 
Diese Frage ist nach Auffassung von Bundesrat, Ständerat und Kommissionsmehrheit im 
Kemenergiehaftpflichtgesetz zu regeln, welches nach der vorliegenden Totalrevision des 
Kernenergiegesetzes ebenfalls revidiert werden soll. 
Die Minderheit möchte mit dieser Bestimmung sicherstellen, dass eine solche Regelung bereits im 
Kernenergiegesetz festgehalten Ist. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen mit 13 zu 8 Stimmen, dem Bundesrat und dem Ständerat zu folgen. 

Teuscher Franziska (G, BE): Bei Artikel 20 geht es darum, festzulegen, welche Bedingungen allgemein 
erfüllt sein müssen, damit eine Betriebsbewilligung für ein Atomkraftwerk Oberhaupt erteilt wird. In Buchstabe 
h wird festgehalten, welche Bedingungen im Haftpflichtbereich erfüllt sein müssen - in demjenigen Bereich, 
den wir brauchen, weil es auch bei einem sicheren AKW einen Unfall geben kann. 
Bei der ersten Debatte im Nationalrat haben wir Ober diesen Buchstaben gar nicht diskutiert, denn die 
Mehrheit der UREK - und in der Folge auch unser Rat - stand hinter dem Antrag, im Gesetz die 
höchstmögliche Haftpflichtversicherungsdeckung festzuschreiben. Der Ständerat will dies nun •a tout prix" 
verhindern, und mittlerweile hat sich auch die UREK des Nationalrates dem Beschluss des Ständerates 
angeschlossen. 
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Die Kommissionsminderheit beantragt Ihnen aber weiterhin, auch im Kernenergiegesetz explizit festzuhalten, 
dass eine Betriebsbewilligung nur erteilt wird, wenn die höchstmögliche Haftpflichtversicherungsdeckung 
vorliegt. Wir dOrfen diese Frage nicht allein im Kemenergiehaftpflichtgesetz regeln, sondern wir müssen den 
Grundsatz der höchstmöglichen Deckung auch im Kernenergiegesetz festschreiben. Für die 
Kommissionsminderheit ist klar, dass die AKW-Betreiber zur höchstmöglichen 
Haftpflichtverslcherungsdeckung verpflichtet werden müssen, denn es geht nicht an, dass der Bund den 
Versicherungsschutz übernehmen muss, wenn die Betreiber dies nicht tun können. Die Betreiber müssen 
daher alles unternehmen, was möglich ist - auch auf dem internationalen Markt -, um die höchstmögliche 
Haftpflichtversicherung zu erreichen. 
Der vorgeschriebene Versicherungsschutz beträgt heute 1 Milliarde Franken. Das ist aber eigentlich 
Augenwischerei, wenn wir bedenken, was für Folgen ein AKW-Unfall haben kann und wie gross die Kosten 
hier sind. Das Bundesamt für Zivilschutz, das ja eine unverdächtige Quelle ist, schätzt die Schadensumme 
nach einem AKW-Unfall in der Schweiz auf rund 4200 Milliarden Franken. Von daher ist es wichtig, dass die 
Betreiber selber auch im Kernenergiegesetz verpflichtet werden, sicherzustellen, dass sie die 
höchstmögliche Haftpflichtversicherungsdeckung erreichen. 
Die Kommissionsminderheit beantragt Ihnen daher, an Ihrem ursprünglichen Beschluss festzuhalten und 
nicht dem Ständerat zu folgen. 

Hegetschweller Rolf {R, ZH): Ich bitte Sie Im Namen der FDP-Fraktion, bei der Versicherungsdeckung der 
Kommissionsmehrheit und dem Ständerat zu folgen. In den Beratungen wurde mehrfach wiederholt, dass 
nach dem KEG auch das Kemenergiehaftpflichtgesetz revidiert werden muss, und diese Versicherungsfrage 
ist dann dort zu regeln. 
Das Kemenergiehaftpflichtgesetz von 1983 ist aus verschiedenen Gründen auch heute noch fortschrittlich. 
Es hat die Haftung auf den Betreiber kanalisiert; nur er und niemand sonst ist verantwortlich, und zwar zum 
Schutz der Geschädigten. Diese können sich an den Betreiber halten und müssen nicht irgendwo nach 
Haftpflichtigen suchen. Ausserdem hat man die Kausalhaftung eingeführt; d. h., der Inhaber der Anlage 
haftet auch ohne jegliches Verschulden. Ebenfalls eingeführt wurde dannzumal die summenmässig 
unbeschränkte Haftung. Freilich ist zwischen dieser und der begrenzten Deckungssumme zu unterscheiden. 
Es gibt nirgends unbegrenzte Deckungssummen; das gibt es in der Versicherungswirtschaft gar nicht, auch 
nicht bei der Versicherung von Autos, Stauseen usw. 
In Bezug auf die Höhe dieser Deckungssumme haben nur Deutschland und Schweden mit uns vergleichbare 
Regelungen. Deutschland hat 1 Milliarde und will diesen Betrag - das ist aber noch nicht beschlossen - auf 5 
Milliarden erhöhen. Schweden kennt auch eine Deckung von umgerechnet etwa 1 Milliarde Franken. In der 
Schweiz ist man seit 1983 in mehreren Schritten - über 400, 500, 700 Millionen - auf die heutige Milliarde 
gekommen. 
Mit der Formulierung, dass die höchstmögliche Haftpflichtversicherungsdeckung vorliegen muss, hat der 
Nationalrat in der ersten Lesung eine wenig konkrete Formulierung beschlossen, wie wir schon gehört 
haben. Die Frage der Deckungssumme wird bei der Revision des Kemenergiehaftpflichtgesetzes eine 
entscheidende Rolle spielen, ist aber dannzumal so oder so in diesem Gesetz zu regeln, wenn der 
Versicherungsschutz erhöht werden soll. 
Ich bitte Sie deshalb, hier dem Ständerat und der Mehrheit zuzustimmen. 

Keller Robert (V, ZH): Die SVP-Fraktion bittet Sie, dem Ständerat zu folgen. Die Gründe sind: Dieser Artikel 
wird mit Sicherheit bei der Revision des Kemenergiehaftpflichtgesetzes überarbeitet. Die Deckungshöhe 
muss bei dieser Revision des Kemenergiehaftpflichtgesetzes sorgfältig, international abgestützt festgelegt 
werden. Die höchstmögliche Haftpflichtversicherung gemäss Antrag der Minderheit Teuscher sollte bei 
mindestens 200 Milliarden Franken sein; das käme ja praktisch einem Moratorium gleich. 
Zurzeit haben wir 1 Milliarde Franken Deckungssumme. Sie gehört zu den höchsten der Welt; gemäss 
internationalen Normen liegt zurzeit die oberste Grenze bei 1 Milliarde Franken. Wir sind also auf gutem 
Weg, denn bei der Revision des Kemenergiehaftpflichtgesetzes wird diese Summe nach unserer Ansicht 
massiv erhöht. 
Wir bitten Sie daher, dem Ständerat zu folgen. 

Hämmerle Andrea (S, GR): Die Versicherungsfrage ist bei den Atomkraftwerken eine besonders schwierige 
Frage. Sie ist in diesem Bereich auch absolut ungenügend geregelt. Wir wissen es: Die möglichen Schäden, 
die bei einem grossen Unfall in einem Atomkraftwerk entstehen können, betragen viele Zigmilliarden 
Franken, vielleicht über 100 Milliarden Franken. Allerdings ist die Eintretenswahrscheinllchkeit nicht sehr 
gross. Aber wenn der Schaden eintritt, ist er unglaublich gross. 
Nun haben wir eine Versicherungsdeckung von vielleicht 1 oder 2 Milliarden Franken. Diese Diskrepanz ist 
enorm und ist eigentlich unerträglich. Der internationale Versicherungsmarkt ist nicht bereit, AKW-Risiken 
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adäquat abzudecken. Diese Tatsache zeigt für mich, viel mehr als jede Kritik von Umweltorganisationen, 
dass die AKW mit unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft nicht kompatibel sind. 
Immerhin: Mindestens die höchstmögliche Versicherungsdeckung fOr AKW-Schäden sollten wir im Gesetz 
doch vorschreiben. Es wäre absurd, wenn wir eine Versicherungsdeckung verlangen warden, die nicht die 
höchstmögliche wäre. Das ist, was die Minderheit Teuscher zusammen mit dem Nationalrat verlangt. 
Ich bitte Sie, an unserem Beschluss festzuhalten. 

Le pr6sldent (Christen Yves, president): Die CVP-Fraktion unterstatzt den Antrag der Mehrheit. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Bundesrat unterstatzt die Mehrheit und den Ständerat. Es stehen sich 
zwei Begriffe gegenOber: Der eine ist die höchstmögliche Versicherungssumme, der andere ein fester 
Betrag, der im Kemenergiehaftpflichtgesetz genannt wird. Heute ist das ein solcher Betrag, und er soll 
heraufgesetzt werden; das Gesetz wird diesen Sommer in die Vernehmlassung gehen. Da ist es ein 
gesetzgeberisches Problem, ob in einer solch wichtigen Frage die Zahl definitiv durch das Parlament 
genannt wird oder ob man das nach oben offen lässt. 
WOrden Sie den Antrag der Minderheit annehmen, wOrde die Bestimmung des 
Kemenergiehaftpflichtgesetzes zu einer Art Mindestversicherungspflicht. Deswegen ist der Bundesrat der 
Meinung, dass die Lösung Kemenergiehaftpflichtgesetz - fester Betrag - gewählt werden sollte. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 108 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit •.•. 61 Stimmen 

Art. 31a 
Antrag der Kommission 
ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Fischer Ulrich {R, AG), für die Kommission: Zu Artikel 31 a möchte ich zuhanden der Materialien doch eine 
gewisse Erklärung geben, obwohl kein Minderheitsantrag vorhanden ist. Der Nationalrat hat bereits In seiner 
letzten Beratung eine Bestimmung hinsichtlich eines Entsorgungskonzeptes beschlossen und diese als 
Artikel 104 Absatz 2ter ins KEG eingefügt. Im Auftrag des Ständerates hat die Verwaltung diese Bestimmung 
überarbeitet und als neuen Artikel 31 a ausgestaltet. Der einzige wesentliche materielle Unterschied besteht 
darin, dass nicht der Bund, sondern die Entsorgungspflichtigen das Programm zu erarbeiten haben, während 
der Bund dieses prQfen und genehmigen muss. Nach Ablehnung von Abänderungsanträgen wurde in der 
Kommission schliesslich oppositionslos dem Ständerat zugestimmt. Mit diesem Artikel 31 a streichen Sie 
gleichzeitig Artikel 104 Absatz 2ter. 

Angenommen -Adopte 

Art. 38 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 2 Bst b 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
{Marty Kälin, Garbani, Hämrnerle, Rechsteiner-Basel, Sommaruga, Stump, Teuscher, Wyss) 
Abs. 2 Bst. b 
Festhalten 

Art 38 
Proposition de la majorite 
Al. 1, 2 /et. b 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorite 
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Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Bei Artikel 38 Absatz 1 stossen wir auf die Problematik der 
Mitbestimmung der Kantone. Während Bundesrat und Nationalrat bisher eine weitgehende Mitbestimmung 
der Kantone befürwortet hatten, vertritt der Ständerat nach wie vor die Auffassung, dass die Verfahren des 
KEG jenen des Koordinationsgesetzes anzugleichen seien; d. h., den Kantonen sei ein weitgehendes 
Mitsprache- und Konsultationsrecht einzuräumen, der Entscheid liege aber beim Bund. Der Ständerat hat 
dann aber in der Differenzbereinigung eine salomonische Regelung zugunsten der demokratischen 
Mitbestimmung bei der Genehmigung der Rahmenbewilligung fOr geologische Tiefenlager gefunden. Er 
schlägt die Ausdehnung des fakultativen Referendums auch auf diese Anlagen vor, was der Bundesrat in 
seinem Entwurf ausdrücklich ausgeschlossen hatte, weil nach seiner Konzeption der Standortkanton Ober ein 
Mitbestimmungsrecht verfügen sollte. 
Die Mehrheit der UREK-NR kann der Lösung des Ständerates zustimmen und beantragt Ihnen, bei den diese 
Problematik betreffenden Artikeln dem Ständerat zu folgen. Im Einzelnen bedeutet dies, dass Bundesrat und 
Nationalrat beschlossen haben, bei der Erstellung eines geologischen Tiefenlagers bleibe die bergrechtliche 
Sondernutzungskonzession des Standortkantons vorbehalten, während der Ständerat davon absehen will. 
Die Kommission folgt in dieser Frage dem Ständerat. 
In Artikel 38 Absatz 2 Litera b geht es um die Frage, ob der Standortkanton dem Verschluss des Tiefenlagers 
zustimmen muss. Die Mehrheit will aus den erwähnten Gründen dem Ständerat folgen, während die 
Minderheit darin eine Beschneidung der kantonalen Kompetenzen sieht und deshalb festhalten will. 
Die Kommission beantragt mit 16 zu 8 Stimmen Zustimmung zur ständerätlichen Fassung. 

Marty KäUn Barbara (S, ZH): Ich bin mir bewusst, dass wir die Frage der Mitsprache der Kantone des 
Langen und Breiten diskutiert haben, und zwar sowohl hier im Saal wie auch in der Kommission. Aber die 
Frage ist derart wichtig, dass sie eine ausführliche Diskussion wert ist. 
Der Nationalrat hat das erkannt und hat In dieser Frage ziemlich klug entschieden. Ziemlich klug, weil er die 
generelle Normierung einer Zustimmung der Standortkantone in Artikel 13 nicht klipp und klar als 
Voraussetzung für die Erteilung einer Rahmenbewilligung festgelegt hat - leider, muss man sagen; das wäre 
sehr klug gewesen -, sondern weil er sie in den Artikeln 38, 43 und 48 in verschiedene Bereiche verteilt hat. 
Artikel 38 betrifft die ZUstimmung des Standortkantons zum Verschluss des geologischen Tiefenlagers; das 
haben Sie von Kollege Fischer eben gehört. 
Erstaunlicherweise haben wir hier nun eine Differenz zum Ständerat, der sich offenbar nicht als Vertreter der 
kantonalen Bevölkerung, sondern der kantonalen Behörden sieht. Das zeigt das Argument von Frau 
Ständerätin Forstar, es sei "eine Zumutung für kantonale Behörden •.•. wenn sie sich fOr 
lnfrastrukturvorhaben einsetzen mOssen, die zwar im nationalen Interesse liegen, dem Kanton aber 
potenziell Lasten und Probleme verursachen". Herr Ständerat Marty Dick sprach immerhin von der "tradition 
suisse": "La tradition de notre federalisme est celle du dialogue et de la recherche d'une solutlon 
consensuelle, mäme quand cela est tres difficlle, comme dans ce cas. • Auch der Bundesrat betonte 
mehrmals, dass er es als nicht klug erachtete, in einer derart zentralen und umstrittenen Frage das Volk 
auszuschalten, weil sich ein so grosses lnfrastrukturprojekt nicht gegen den Willen der betroffenen Region 
durchsetzen lasse. 
Wenn schon die Standesvertreter nicht für die Interessen der Kantone einstehen, dann ist es umso wichtiger, 
dass wir als Vertreterinnen und Vertreter des Volkes im Interesse der Bevölkerung an unseren klugen 
Entscheiden festhalten. Ich bin zuversichtlich, dass auch die SVP-Fraktion, die die Wahrung der Volksrechte 
nicht gross genug auf ihre Fahne schreiben kann, sich dem anschliessen wird. Ich wiederhole, was 
Parteipräsident Uell Maurer sagte: "Die Souveränität des Volkes darf nicht beschnitten werden. Zwischen
oder Endlager darfen nur dort gebaut werden, wo die Bevölkerung das in einem demokratischen Prozess 
gutgeheissen hat.• Zwei Grande sprechen für diese Haltung: 
1. "Wer gut informiert ist, lässt sich nicht leicht verunsichern.• So lautet die Schlagzeile im neuesten •vera
Bulletin•. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir wollen mehr. Information geht nur in eine 
Richtung, Information ist noch kein Dialog und keine Partizipation. Es genagt nicht, wenn die Kantone bloss 
angehört werden sollen; sie massen sich an den Entscheiden beteiligen können. Nur die Legitimation durch 
die betroffene Bevölkerung garantiert die grösstmögliche Sorgfalt bei einer atomaren Anlage, die 
ZUsammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik, eine ausführliche öffentliche Diskussion und nicht 
zuletzt die Suche nach Alternativen und ein Umdenken in der Energiepolitik. Einfach kaufen lässt sich das 
Volk zum Glack nicht, auch nicht mit sehr viel Geld: Das hat der Wellenberg gezeigt. 
2. In seiner Antwort auf meine Interpellation zum Wellenberg führt der Bundesrat aus, dass der Einbezug von 
Politik und Öffentlichkeit aberprOft werde, sobald die rechtlichen Rahmenbedingungen im Kemenergiegesetz 
definiert sind. Wir stimmen in der Schweiz Ober alles Mögliche ab und sind mit Recht stolz auf unsere direkte 
Demokratie. Die Latte, an der dieser Anspruch jetzt gemessen wird, ist die Mitsprache des Volkes in einer so 
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zentralen Frage mit derart weit reichenden Konsequenzen. Wie ernst Sie es mit den demokratischen 
Grundrechten meinen, können Sie hier und heute beweisen, indem Sie am klugen Entscheid unseres Rates 
und des Bundesrates festhalten und dem Minderheitsantrag unter Namensaufruf zustimmen. 

Hegetschweller Rolf (R, ZH): Gemäss Entwurf des Bundesrates und Entscheid unseres Rates in der ersten 
Lesung muss für den Verschluss eines Tiefenlagers die Zustimmung des Standortkantons vorliegen. 
Ebenfalls erforderlich wäre diese kantonale ZUstimmung gemäss Artikel 43 bei der Rahmenbewilligung fOr 
ein solches Lager und gemäss Artikel 48 für den Bau von Sondierstollen und -schächten. Alles in allem 
mOssten also drei kantonale Bewilligungen vorliegen. Ich spreche deshalb auch gleich zu allen drei Artikeln. 
Der Ständerat hat rlchtigerweise erkannt, dass unter solchen Voraussetzungen die Entsorgungsfrage in der 
Schweiz nie gelöst werden kann, und er hat diese Bestimmungen gestrichen und in Anhörungsrechte 
umgewandelt. Ich glaube also nicht, dass die bisherigen BeschlOsse des Nationalrates so klug waren, wie 
Frau Marty Kälin vorhin gesagt hat, weil wir die Entsorgungsfrage so nicht lösen können. Seit dem 
endgOltigen Nein der Nidwaldner zu einem Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle auf ihrem 
Kantonsgebiet steht die Schweizer Entsorgungspolitik eigentlich vor einem Scherbenhaufen, denn auch bei 
Senken verstärkt sich nun der politische Widerstand. Wenn es also nicht gelingt, diese Sankt-Florians-Politik 
durch Schaffung von entsprechender Bundeskompetenz zu unterbinden, war der Riesenaufwand von Nagra 
und Ekra wirklich nichts anderes als ein gigantischer Leerlauf. 
Zu den beiden Anträgen Fahr Hans-Jürg zu Artikel 43 - sie sind ja noch nicht begründet worden, ich äussere 
mich aber trotzdem dazu -: Beim einen Antrag, dass das Einverständnis der Nachbarkantone eingeholt 
werden muss, bin ich der Meinung, dass es der Bewilligungsbehörde Oberlassen ist, wieweit sie 
Nachbarkantone in das Anhörungs- und Mitwirkungsverfahren einbeziehen will. Ich glaube, das ist eine 
Frage der Fairness und der politischen Klugheit, die aber von Fall zu Fall beantwortet werden muss. 
Beim Antrag, dass auch Nachbarländer einbezogen werden mOssen, bin ich der Meinung, dass wir das hier 
nicht so lösen oder mehr oder weniger Obers Knie brechen können. Diese Anträge wurden in der 
Kommission nicht diskutiert. Bei den Nachbarländern müsste ja mindestens Gegenrecht gehalten werden, 
also muss diese Frage international und kann nicht in diesem Gesetz gelöst werden. 
Ich bitte Sie also, diese beiden Anträge abzulehnen. 
Wenn die Entsorgung der radioaktiven Abfälle in der Schweiz im nationalen Interesse liegt, dann geht es 
nicht ohne Abbau der kantonalen Einsprache- und Verhinderungsmöglichkelten. Wenn Sie also den 
Mehrheitsanträgen der Kommission nicht zustimmen, so manifestieren Sie, dass ein solches Interesse gar 
nicht besteht, obschon das Volk der Produktion von schweizerischem Strom aus Kernenergie bisher 
zugestimmt hat und damit auch die Entsorgungsfrag& natürlich In der Schweiz gelöst haben will. 
Die Mitwirkung eines möglichen Standortkantons muss selbstverständlich gewährleistet sein. Die 
Kommissionsanträge sehen das in Form von Anhörungen und der Berücksichtigung von Anliegen des 
Standortkantons vor, soweit diese das Projekt nicht unverhältnismässig einschränken. Zusätzlich ist die 
Beschwerdelegitimation für den Standortkanton sogar im Gesetz verankert worden, um diesen Willen zu 
verstärken. 
Ich bitte Sie also im Namen der FDP-Fraktion, bei den erwähnten Artikeln die Kommissionsmehrheit zu 
unterstatzen. 

Teuscher Franziska (G, BE): Es ist offensichtlich: Niemand in der Schweiz ist heute bereit, ein 
Atommülllager vor seiner Haustüre zu akzeptieren. Dies wird sich auch mit Sicherheit nicht ändern, solange 
wir weiterhin ohne jegliche zeitliche Begrenzung neue, hochradioaktive atomare Abfälle produzieren. Das 
Lager fQr schwach- und mittelradioaktive Abfälle ist mit dem Nein zum Wellenberg im letzten Herbst endgültig 
gestorben. Gleiches droht für das Atommülllager Senken, welches die abgebrannten Brennelemente sowie 
die hochaktiven und langlebigen mittelaktiven Abfälle aufnehmen soll, denn der Widerstand In Senken ist 
bereits heute gross und international abgestützt. Auch wenn man nun hier bei Artikel 38 die demokratische 
Mitbestimmung im Kernenergiegesetz streichen würde, wOrde ein Endlager in Senken nur möglich sein, 
wenn man polizeistaatliche Massnahmen umsetzen würde. 
Der Bundesrat hat aufgrund seines Entsorgungskonzeptes im KEG vorgeschlagen, dass die 
Verschlussarbeiten bei einem geologischen Tiefenlager nur dann erfolgen sollen, wenn die Zustimmung des 
Standortkantons vorliegt. Der Ständerat und mittlerweile auch unsere Kommissionsmehrheit sehen das aber 
anders. Sie wollen die demokratische Mitbestimmung der Kantone beschneiden; fOr sie soll der 
Standortkanton Oberhaupt nichts zum Verschluss sagen können. In dieser Frage würden die Kantone auch 
nicht einmal angehört, obwohl Herr Hegetschweiler vorhin gesagt hat, dass man also wenigstens eine 
Anhörung vorsehen würde. Das ist bei der Frage des Verschlusses eines Tiefenlagers nicht der Fall. 
Offenbar haben die bOrgertichen Vertreter Angst vor der Mitsprache der Kantone, die sonst in allen anderen 
Bereichen der Politik wie in der Raumplanung oder beim Umweltschutz immer wieder gerade von 
bOrgerlicher Seite hoch gelobt wird. 
Ich zitiere ein Votum eines FDP-Vertreters, der sagte: uwir sind der Meinung, dass es möglich sein muss, in 
der Schweiz eine Lösung für die Endlagerung radioaktiver Abfälle zu finden. u Mit dieser Aussage bin auch ich 

http://www.pd.admin.ch/ab/data/d/n/4617n5513/d_n_46l7_755l3_75514.htm 28.03.2003 

.. 

.. 



01.022 - Amtliches Bulletin - Nationalrat - 05.03.03-08h00 - Provisorischer Text 

J'\S=t-
Seite 9 von 41 

einig. Aber die Folgerung des FDP-Vertreters ist dann, dass er sagt: "Deshalb müssen die 
Bundeskompetenzen gestärkt werden, sonst werden wir nie eine Lösung finden.• Für die grüne Fraktion ist 
diese Haltung skandalös. 
Da soll die demokratische Mitsprache der Kantone einfach kurzerhand gestrichen werden, nur weil man 
befürchtet, diese Mitsprache könnte Probleme verursachen und man könnte dann ein Tiefenlager nicht 
verschliessen. Das ist aber aus der Sicht der grünen Fraktion kein taugliches Mittel in unserem 
föderalistischen System. Der Bund darf keine wichtigen Projekte wie den Verschluss eines Tiefenlagers ohne 
die Zustimmung der Standortkantone so durchboxen. Denn Generationen von Menschen müssen in einem 
Kanton jahrtausendelang mit einem Tiefenlager leben, und deshalb haben auch sie etwas zur Frage zu 
sagen, wann das Tiefenlager verschlossen werden soll. 
Die Opposition, die nun gegen Senken erwächst, zeigt aber der grünen Fraktion eines klar: Bei der Lagerung 
von Atommüll ist die Bevölkerung sehr sensibel, und sie wird es sich nie gefallen lassen, dass die Mitsprache 
der Kantone verunmöglicht wird. Der Bund kann im Bereich der Atomkraftwerke keine Projekte gegen die 
Bevölkerung durchboxen; das hat sich beim AKW Graben gezeigt, das hat sich beim Atommülllager am 
Wellenberg gezeigt, und das wird sich nun auch in Banken zeigen, wo sich Widerstand formiert. Daher tun 
wir gut daran, überall dort Im KEG, wo das noch zur Diskussion steht, die demokratische Mitbestimmung zu 
verankern, denn nur so haben wir eine Chance, eine Lösung für das Atommüllproblem in der Schweiz zu 
finden. Da ziehe ich eine ganz andere Folgerung als die bürgerliche Seite. 
Die grüne Fraktion bittet Sie daher, dem Bundesrat zu folgen und die Zustimmung der Kantone im Gesetz 
festzuschreiben. 

~ Christian (V, AG): Wir kommen jetzt zu einer Reihe von Differenzen rund um die Bewilligungspraxis. 
Ich möchte feststellen: Oberstes Ziel für uns muss sein, dass wir bei der Entsorgung zu Lösungen kommen, 
die wir dann auch realisieren können. Das liegt in der Verantwortung unserer Generation. 
Gemäss dem KEG-Entwurf des Bundesrates muss ein geologisches Tiefenlager schliesslich neben den 
eidgenössischen drei kantonale Bewilligungen besitzen, nämlich zum Bau des Sondlerstollens, Artikel 48, zur 
Erteilung der Rahmenbewilligungen, Artikel 43, und beim Verschluss, beim jetzt zur Diskussion stehenden 
Artikel 38 Absatz 2. Eine solche dreifache kantonale Vetomögllchkeit ist praxisfremd und trägt in keiner 
Weise zur Lösung des Entsorgungsproblems bei; das Beispiel Wellenberg hat das klar aufgezeigt. Die 
Entsorgung nuklearer Abfälle kann unter diesen kantonalen Vetorechten nicht gelöst werden, weil solche 
geradezu dazu einladen - wie das beim Wellenberg geschehen ist-, die Entsorgung als Faustpfand nach 
dem alten Motto •zuerst Ausstieg, dann Entsorgung• zu missbrauchen. 
Weiter behindert eine solche Regelung die Entsorgungspflichtigen In der Erfüllung ihrer Aufgabe. Der Bund 
überträgt nämlich zu Recht den Abfallverursachern die Aufgabe der Entsorgung, lässt aber mit seinem 
Vorschlag zu, dass kantonale Entscheide diese Aufgabe dreimal blockieren können. 
Ausserdem ist die kantonale Konzessionspflicht ein verfahrenstechnischer Fremdkörper. Das 
Bewilligungsverfahren wird im KEG wie bei anderen lnfrastrukturanlagen von nationaler Bedeutung • z. B. bei 
der Neat, bei Natlonalstrassen - beim Bund konzentriert, mit Anhörung und umfassender Mitwirkung der 
Standortkantone. Einzig die geologischen Tiefenlager sind davon ausgenommen. 
Die vom Bund vorgesehene dreifache kantonale Konzessionspflicht für geologische Tiefenlager kann 
deshalb nicht der zukunftsweisende Weg sein. Wir brauchen eine Regelung im KEG, die eine Lösung des 
Entsorgungsproblems ermöglicht und nicht verhindert. Dies hat der Ständerat bemerkt und in der ersten 
Runde das kantonale Veto gestrichen. Nachdem wir in der Herbstsession 2002 grundsätzlich an der Linie 
des Bundesrates festgehalten haben, kam der Ständerat auf seinen Entscheid zurück und stimmte einem 
Kompromiss zu. Der Kompromiss des Ständerates besteht im Ersatz des dreifachen kantonalen Vetorechtes 
durch ein nationales Referendum bei einer Rahmenbewilligung, Artikel 47. Dazu sieht die ständerätliche 
Lösung ein weit gehendes kantonales Mitspracherecht und Beschwerdemöglichkeiten der Kantone bei der 
Baubewilligung und beim Verschluss des geologischen Tiefenlagers vor. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vom Ständerat und von unserer Kommission mehrheitlich 
vorgeschlagene Lösung einen Kompromiss zwischen der ursprünglichen Haltung des Ständerates und des 
Nationalrates darstellt: Das vorgeschlagene nationale Veto bei der Rahmenbewilligung sowie die Anhörung 
der Kantone und die Möglichkeiten von Beschwerden stellen die Mitsprache der Kantone sicher, ohne dabei 
eine Lösung des Entsorgungsproblems zu verunmöglichen. 
Die SVP-Fraktion schliesst sich deshalb der Kommissionsmehrheit und dem Ständerat an. Das gilt für Artikel 
38 Absatz 2 Buchstabe b, wo die kantonale Vetomöglichkeit beim Verschluss eines geologischen 
Tiefenlagers vorgesehen ist. Ein solches Veto ist, wie gesagt, widersinnig. Damit wäre es beispielsweise 
möglich, ein geologisches Tiefenlager unter hohem Kostenaufwand zu bauen, um es dann, nach der 
Einlagerung des nuklearen Abfalls, bei einem negativen Volksentscheid nicht verschliessen zu können. 
Stimmen Sie deshalb mit der Kommissionsmehrheit. 

Stump Doris (S, AG): In diesem Artikel und in den bereits angesprochenen folgenden Artikeln geht es um 
unser Verständnis von Demokratie und Föderalismus. Wir von der SP-Fraktion unterstützen die Minderheit, 
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weil für uns das Mitbestimmungsrecht der betroffenen Bevölkerung wichtig und zentral ist. Die Abstimmung 
vom letzten September zum Projekt am Wellenberg hat gezeigt, dass die Bevölkerung ihr 
Mitbestimmungsrecht nutzt und sich gegen Projekte wendet, die als unverhältnismässige Belastung 
empfunden werden. Bereits formieren sich Gegner und Gegnerinnen möglicher weiterer Standorte für ein 
Endlager für radioaktive Abfälle. 
Wenn Sie in diesem Artikel und in weiteren Artikeln beschliessen, dass die Standortkantone zwar angehört 
werden, aber eigentlich nichts zu sagen haben, dann treten Sie unseren hoch gelobten Föderalismus mit 
Füssen. Wenn die Bevölkerung mit solchen Endlagern nicht einverstanden ist, dann kann der Schluss ja 
nicht sein, dass wir der Bevölkerung das Recht zur Mitbestimmung einfach entziehen. Dann müssen andere 
Schlussfolgerungen gezogen werden. Wir müssen vielleicht mehr überzeugen oder unsere Energiepolitik 
ändern und den Ausstieg aus der Kernenergie planen. 
Die Ausschaltung der demokratischen Mitbestimmung ist unserer Demokratie also nicht würdig. Deshalb 
unterstützen wir von der SP-Fraktion die Minderheit, die die Mitsprache und die Mitbestimmung der 
betroffenen Bevölkerung sicherstellt. 

lmfeld Adrian (C, OW): Eine Minderheit der CVP-Fraktion ist grundsätzlich nach wie vor der Meinung, dass 
weder ein Tiefenlager noch eine Kernkraftanlage gegen den Willen der direkt betroffenen Bevölkerung 
gebaut und in Betrieb genommen werden kann. Daran ändert auch die Konzentration der Kompetenzen im 
Kernenergiebereich beim Bund nichts. Das Beispiel Wellenberg zeigt, dass eine systematisch verunsicherte 
Bevölkerung sehr schnell radikalisiert werden kann. Ausländische Beispiele vor allem im skandinavischen 
Raum zeigen zudem, dass in einer Demokratie solche Fragen sehr subtil und mit viel Geduld angegangen 
werden müssen. Nur Redlichkeit, Aufklärung und volle Transparenz bringen mittel- bis langfristig den 
gewünschten Erfolg. 
Damit das laufende Gesetzgebungsverfahren deblockiert werden kann, beantrage ich Ihnen aber im Namen 
der Mehrheit der CVP-Fraktion und der Mehrheit der Kommission, dem Lösungsvorschlag des Ständerates 
zuzustimmen. Damit wird das dreifache kantonale Veto zugunsten eines ausgebauten Mitsprache- und 
Beschwerderechtes der Kantone aufgegeben. Diese grundsätzliche Haltung unserer Fraktion gilt auch für die 
kommenden Artikel 43 und 48 - das haben Sie ja bereits mehrfach gehört. 

Wirz-von Planta Christine (L, BS): Es ist wirklich das Schicksal jener Sprecherin, die am Ende spricht, dass 
alles schon gesagt ist, was es zu sagen gilt. Mindestens kann ich unserem Kommissionspräsidenten, Herrn 
Speck, folgen, der sehr gut und klar ausgeführt hat, worum es geht. 
Ich glaube, in der ganzen Vorlage herrscht - abgesehen vom Moratorium - die grösste Uneinigkeit in der 
Frage des viel diskutierten dreifachen kantonalen Vetorechtes. Würden wir uns dafür aussprechen, so 
würden wir schlussendlich dem Bundesrat die Hände bei der Ausführung einer seiner vornehmlichen 
Aufgaben binden. Denn die Entsorgung im Energiebereich ist ein Teil des Energiebereichs, und man kann 
die Entsorgung nicht einfach davon abtrennen und sagen, wir wollen uns nicht darum kümmern, indem wir so 
viele Vetomöglichkeiten einbauen, dass eine Lösung verunmöglicht wird. 
Schliesslich ist der Kriterienkatalog und sind die Auflagen für die Beobachtungsphase und den allfälligen 
Verschluss sehr lang und auch sehr streng. Dass der Kanton bei der Planung mit einbezogen werden soll, 
dürfte klar sein; er soll auch eine Mitsprache erhalten. Es ist auch klar, dass eine Mitsprache keine 
Mitbestimmung ist, aber das Mitspracherecht muss auf jeden Fall gewährleistet sein. Wir sind auch der 
Meinung, dass Beschwerdemöglichkeiten einzuräumen sind, und bitten Sie, in diesem Sinne der 
Kommissionsmehrheit zu folgen. 
Es hat mich doch etwas irritiert, Frau Teuscher und Frau Stump, und ich möchte Sie fragen, ob Sie denn 
wirklich in jedem Fall den Föderalismus, den Sie jetzt gerade so hochgehalten haben, bei Ihren 
Überlegungen mit berücksichtigen. Ich erinnere mich zum Beispiel an Rothenthurm, wo der Föderalismus 
zum Teil umgangen worden ist. Entweder ist man immer auf dieser Linie oder nicht, aber man kann nicht 
einfach Ausnahmen machen, wenn es einem gerade passt. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Ich spreche zu allen in diesem Zusammenhang interessierenden Artikeln, zu 
den Artikeln 38, 43 und 48. 
Man erinnert sich sehr gut: Sonntagsreden, bürgerliche Politiker oder auch Politiker der Mitte und der Linken, 
sie alle beschwören - jeweils auch am Feuer der 1.-August-Feier - die Errungenschaften unserer Demokratie. 
Sie preisen die Möglichkeiten der direkten Mitsprache des Volkes, und sie heben die Vorteile des 
Föderalismus hervor. Sie verweisen dann jeweils auch darauf, dass eine Stärke dieser Institutionen darin 
liege, dass die wichtigen politischen Entscheide auf diese Art eben eine breite und solide Abstützung durch 
das Volk erfahren, eine Abstützung, die sich wirklich auf die Basis bezieht. 
Ich frage mich: Warum wollen wir ausgerechnet in diesem hoch sensiblen Bereich, um den es hier geht, 
diese Abstützung, diese so oft hoch gepriesenen Errungenschaften nicht ebenfalls zur Anwendung bringen? 
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Haben wir denn Angst vor dem Volk? Oder haben wir Angst, dass wir zu wenig gute Argumente für allfällige 
Standorte vorbringen können? Sind die Argumente nicht stichhaltig genug? Oder fehlt es uns am Vertrauen 
in die Bevölkerung? 
Vertrauen in das Volk - und ich glaube, hier ist der Mangel zu sehen - können wir nur mit Transparenz 
erreichen, mit Mitdenken-Lassen. Aber wir dürfen es nicht beim Mitdenken-Lassen bewenden lassen, 
sondern wir müssen das Volk auch mitreden, mitentscheiden lassen. Erst wenn wir es mitreden und 
mitentscheiden lassen, werden wir auch die Basis dafür finden, dass es mitträgt. Aus unserer Sicht handelte 
deshalb der Bundesrat weise, als er diese Mitsprache der Kantone in seinen Entwurf aufnahm. Sie Ist ein 
zentraler Bestandteil dieser Vorlage. Kippen wir ihn doch nicht aus dem Entwurf - es könnte das ganze 
Gesetz In Gefahr bringen. 
Ich bitte Sie daher, mit der Minderheit und für den Bundesrat zu stimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Wie Sie wissen, unterstützt der Bundesrat die Meinung der Minderheit 
Marty Kälin, die erst jetzt eine Minderheit geworden ist und bis anhin eine Mehrheit war. Wir sind überzeugt, 
dass für die Realisierung eines solchen Projektes ausnahmsweise vom Konzentrationsmodell abgewichen 
werden muss, weil sich ein solches Vorhaben gegen den Widerstand der betroffenen Bevölkerung ja gar 
nicht realisieren lässt. Nach dem Nein zum Projekt Wellenberg wird von verschiedener Seite gefordert, dass 
für die Erteilung der Bewilligung ausschliesslich der Bund zuständig sei; nach dem Nidwaldner Nein werde 
jetzt jeder Kanton ebenfalls Nein sagen. 
Wir finden es nicht klug - das habe ich schon in der letzten und vorletzten Session hier gesagt-, wenn nun, 
kurze Zeit nach dieser Abstimmung Ober den Sondierstollen Wellenberg, gewissermassen als Reaktion auf 
dieses Nein, das Mitbestimmungsrecht des Standortkantons beschnitten würde. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 01.022/3323) 
Für den Antrag der Mehrheit •••. 108 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit ...• 68 Stimmen 

Art. 43 
Antrag der Mehrheit 

e;{eL,e, s. :L't2. 
Vol r p. 2-~2. 

Das Departement hört den Standortkanton zu den hauptsächlichen Inhalten des Entwurfes des 
Rahmenbewilligungsentscheides an. Die Anliegen des Standortkantons sind zu berücksichtigen, soweit dies 
das Projekt nicht unverhältnismässig einschränkt. 

Antrag der Minderheit 
(Stump, Garbanl, Hämmerle, Marty Kälin, Rechsteiner-Basel, Sommaruga, Teuscher, Wyss) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Fahr Hans-Jürg 
(Zusatz zur Fassung der Mehrheit) 
Das Departement hört den Standortkanton, die in unmittelbarer Nähe des vorgesehenen Standortes 
liegenden Nachbarkantone und Nachbarländer zu den hauptsächlichen .••. Die Anliegen des Standortkantons 
und der In unmittelbarer Nähe liegenden Nachbarkantone und Nachbarländer sind zu •... 

Art. 43 
Proposition de /a majorite 
Le departement consulte le canton d'accueil sur les principaux elements du projet de decision d'octroi de 
l'autorisation generale. Les preoccupations du canton d'accueil sont prises en compte dans la mesure ou 
alles n'entravent pas de maniere disproportionnee le projet. 

Proposition de /a minorite 
(Stump, Garbani, Hämmerle, Marty Kälin, Rechsteiner-Basel, Sommaruga, Teuscher, Wyss) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Fehr Hans-Jürg 
(complement au texte de la majorite) 
Le departement consulte le canton d'accueil, ainsi qua las cantons et les Etats voisins sltues a proximlte 
immediate de l'emplacement prevu, sur les principaux elements ...• Les preoccupations du canton d'accueil, 
ainsi que des cantons et Etats voisins sltues a proximite immediate, sont prises en compte dans la mesure 
OLi .•.• 
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Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Im gleichen Kontext steht die Frage, ob den Standortkantonen 
die Kompetenz zur Erteilung der Konzessionen für die Nutzung des Untergrundes und für die Nutzung der 
Gewässer auch im Bereich der Kernenergie belassen werden soll. Während Bundesrat und Nationalrat diese 
Regalrechte auch im Bereich der Kernenergie nicht antasten wollten, war der Ständerat der Meinung, auch 
diese Fragen mOssten auf Bundesebene entschieden werden. Auf Betreiben des Ständerates hat die 
Verwaltung zuhanden Ihrer Kommission aber eine Formulierung ausgearbeitet, welche den Kantonen zwar 
nicht das Entscheidungsrecht, aber doch eine sehr weit gehende Mitwirkung zugesteht, indem der Bund 
verpflichtet ist, die Anliegen des Standortkantons zu berOcksichtigen, soweit dies das Projekt nicht 
unverhältnismässig einschränken würde. 
Diese Formulierung beinhaltet auch Artikel 48 Absatz 4, wo zusätzlich das Beschwerderecht des 
Standortkantons gegen Bewilligungen des Bundes statuiert wird. Die Mehrheit sieht in dieser Formulierung 
einen sinnvollen Kompromiss, während die Minderheit nach wie vor an der ursprünglichen Lösung festhalten 
will. Wenn Sie der Mehrheit folgen, streichen Sie gleichzeitig den zweiten Satz in Artikel 47 Absatz 4 und 
dehnen das fakultative Referendum auch auf die geologischen Tiefenlager aus. 
ZU dieser Bestimmung, nämlich Artikel 43, sind zwei Einzelanträge Fehr Hans-Jürg eingereicht worden. Der 
eine Antrag beruht eher auf der Fassung der Minderheit, während der andere eine Ergänzung der Mehrheit 
darstellt; ich werde noch kurz Stellung dazu nehmen, wenn Herr Fahr seine Anträge begründet hat. 

.81u.mJl Doris (S, AG}: Ich beantrage Ihnen im Namen der Minderheit, im Artikel 43 die ursprüngliche Fassung 
des Bundesrates beizubehalten und den Kantonen ein Mitbestimmungsrecht zumindest bei den 
Rahmenbewilligungen für geologische Tiefenlager zu gewähren. Wenn Sie sich dagegen wehren, dass die 
Kantone ein dreifaches Veto einreichen können, können Sie Jetzt bei den Rahmenbewilligungen mindestens 
dazu stehen, dass die Kantone mitbestimmen können, was auf ihrem Gebiet passiert. 
Wenn Sie unserem Minderheitsantrag nicht folgen, sind Sie dabei, die Regeln während des Spiels zu ändem. 
Nidwalden konnte sich in einer Volksabstimmung zum. geplanten Endlager äussem und lehnte es nach 
meiner Ansicht aus guten Gründen ab. Für weitere Projekte zur Errichtung von Endlagern soll nun das 
Mitbestimmungsrecht ausgeschaltet werden, und zwar, wie wir gehört haben, aus Angst, dass solche 
Projekte von der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert würden und dass damit die Endlagerung, die Entsorgung 
eben nicht gewährleistet wäre. 
Wir können den Ausstieg aus der Kernenergie planen, und dann hätten wir die Voraussetzungen für eine 
sichere Endlagerung, für eine sichere Entsorgung der bereits produzierten radioaktiven Abfälle. Wir müssen 
jetzt unsere Demokratie emst nehmen und unserer Bevölkerung die Rechte geben, die ihr zustehen, nämlich 
das Recht, sich zu solchen Grossprojekten zu äussem, die unser Land, und dann im speziellen Fall eine 
besondere Gegend, über Jahrzehnte und Ober Jahrhunderte belasten. Es kann uns nicht einfach egal sein, 
was die Bevölkerung empfindet. Wir dürfen uns nicht einfach mit einem Mehrheitsentscheid Ober eine 
Minderheit, die davon stark betroffen ist, Ober diese Anliegen hinwegsetzen. 

&tu: Hans-Jürg (S, SH}: Als Standort für ein Endlager fOr hochradioaktive Abfälle steht zurzeit das Dorf 
Banken im nördlichsten Teil des Kantons Zürich im Vordergrund. Die Nagra hat ihre Abklärungen 
abgeschlossen und ist zum Schluss gekommen, dass sich der geologische Untergrund von Senken für ein 
Endlager eignet. Dieser Befund ist selbstverständlich heiss umstritten, aus wissenschaftlicher Sicht ebenso 
wie aus politischer Sicht. 
Im Zusammenhang mit dem Artikel 43 ist nun Folgendes von Bedeutung: Benken liegt am nördlichen Rand 
des Kantons Zürich, etwa 20 Kilometer von der Stadt Winterthur und etwa 50 Kilometer von der Stadt Zürich 
entfernt. Wesentlich näher liegt aber die Agglomeration Schaffhausen, wesentlich näher liegt der westliche 
Teil des Kantons Thurgau, und am nächsten liegt Deutschland. Diese geographische Lage des möglichen 
Standortes Senken bringt es also mit sich, dass zwei andere Kantone und ein anderer Staat mindestens so 
stark betroffen sind wie der Standortkanton Zürich. folgerichtig müssten diese Regionen im Entscheid- und 
Bewilligungsverfahren wie der Standortkanton selbst auch eine Rolle spielen können. Das können sie aber 
nicht, weder nach dem geltenden Recht und schon gar nicht nach dem vom Ständerat und von der Mehrheit 
unserer Kommission vorgesehenen neuen Recht, nämlich der Abschaffung der Mitbestimmung des 
Standortkantons. 
Es liegt auf der Hand, dass Landes- und Kantonsgrenzen im Falle von radioaktiven Abfällen und deren 
Lagerung vollkommen ohne Bedeutung sind. Die Strahlen kümmern sich nicht um Grenzen. Die negative 
Ausstrahlung, die von einem potenziellen Endlager auf eine ganze Region ausgeht, kümmert sich auch nicht 
darum. Es wird Sie daher nicht erstaunen, dass der Widerstand gegen ein Atommüllendlager In Senken in 
meinem Kanton, im Kanton Schaffhausen, und in Süddeutschland momentan wesentlich stärker ist als im 
Kanton Zürich selbst, mit Ausnahme der Gemeinde Banken natürlich. Im Süden von Deutschland, wo sich 
bedeutende Tourismusregionen wie der Schwarzwald und der Bodensee in nächster Nähe befinden, gibt es 
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bereits zahlreiche Bürgerinitiativen gegen dieses potenzielle Endlager Banken. Es gibt Behörden wie z. B. 
den Oberbürgermeister der Stadt Konstanz oder den Landrat des Landkreises Waldshut, die bereits jetzt auf 
die Barrikaden gehen. Die südbadische SPD und die südbadlschen GrOnen haben den 
Bundesumweltminister Jürgen Trittin aufgefordert, das Endlager Banken zur Chefsache zu erklären. In 
meinem Kanton Schaffhausen hat das Parlament kürzlich den Regierungsrat mit grosser Mehrheit 
verpflichtet, mit allen rechtlichen und politischen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, gegen einen 
Atommüllendlager-Standort Banken zu kämpfen . 
Nun lässt das geltende Recht und lässt auch der hier beantragte Artikel 43 weder in der Mehrheits- noch in 
der Minderheitsversion ein Mitsprache- oder gar Mitbestimmungsrecht der am unmittelbarsten betroffenen 
Regionen zu. Dabei macht gerade der im Vordergrund stehende Standort Banken deutlich, dass die 
Beschränkung des Mitbestimmungsrechtes oder des Mitwirkungsrechtes auf den Standortkanton nicht 
genügt. 
Ich beantrage Ihnen deshalb die Ausweitung der Mitwirkungsrechte auf die in unmittelbarer Nähe liegenden 
Staaten oder Kantone. Die Mitwirkungsmöglichkeiten von Nachbarkantonen oder Nachbarländern müssen 
meines Erachtens unterschiedlich geregelt werden, weshalb Ich Ihnen zwei zusätzliche Absätze zu Artikel 43 
beantrage. Der erste Absatz regelt die Mitwirkung der Nachbarkantone; sie sollen sich mit dem 
Standortkanton verständigen, bevor dieser dem Bund sein Ja oder Nein übermittelt. Die Mitwirkung der 
Nachbarstaaten kann nur Ober den Bundesrat geregelt werden, weil der Bundesrat die zuständige Behörde 
für den Kontakt mit dem Ausland ist. Hier kann es natürlich auch nicht um ein Mitbestimmungsrecht gehen, 
aber es muss eine Konsultationsmöglichkeit vorgesehen werden. Das ist meines Erachtens das Minimum, 
wenn man sieht, wie ein Nachbarstaat von einem grenznahen Endlager für hochradioaktiven Atommüll 
betroffen sein kann. 
Sollte sich in der jetzt dann erfolgenden Abstimmung in unserem Rat nicht die Fassung des Bundesrates 
durchsetzen, die ein Mitbestimmungsrecht vorsieht, sondern diejenige unserer Kommissionsmehrheit, so bin 
ich mit meinem Antrag darauf vorbereitet, Indem ich zwei Versionen ausgearbeitet habe, eine für den Fall 
"Bundesratslinie", eine für den Fall "Kommissionsmehrheitslinie". Der Präsident wird die Abstimmung 
entsprechend durchführen. 
Es muss heute zum Mindesten eine Gleichbehandlung der Standortkantone mit den in unmittelbarer Nähe 
befindlichen Nachbarkantonen ins Gesetz eingefügt werden; darum bitte ich Sie. 

Rechsteiner Rudolf (S, BS): Ich habe mir sagen lassen, dass das Zürcher Weinland eine eigentliche SVP
Hochburg ist - und jetzt ist es die SVP, die gerade dort die Rechte der Bevölkerung verrät. 
Herr Maurer, Sie haben im VERA-Bulletin Folgendes zu Protokoll gegeben: "Die Souveränität des Volkes 
darf nicht beschnitten werden. Zwischen- oder Endlager dürfen nur dort gebaut werden, wo die Bevölkerung 
dies in einem demokratischen Prozess gutgeheissen hat.• Diese Sätze stammen aus Ihrer Feder und stehen 
im VERA-Bulletin. Und nun werden die Interessen des Volkes den Wirtschaftsinteressen geopfert. Das Volk 
soll vergewaltigt werden, damit die Atomenergie wieder zum Ziel geführt werden kann. 
Ich habe grosse Zweifel daran, dass dies mit dieser Gesetzesänderung gelingen wird. Seit 25 Jahren kämpft 
die Atomlobby um Standorte, und das Volk hat von dieser Technologie genug. Es Ist nicht einfach Politik 
nach dem Sankt-Florians-Prinzip, wenn man Nein sagt. Wir haben In Basel auch nicht Nein gesagt zur 
Atomenergie und nachher Atomstrom gekauft. Wir haben in Basel den Ausstieg praktiziert. Wir sind 
atomstromfrei, und wir haben die mit Abstand tiefsten Strompreise der ganzen Schweiz. Wir sind auch 
wirtschaftlich sehr gut gefahren. Wir haben heute die nötigen Geldmittel, um neue Anlagen z. B. für 
Geothermie zu bauen, mit der wir unsere Stadt mit Strom und Wärme versorgen können. 
Darum geht es: Es geht um die höhere Legitimation des Volkes, sich gegen diese absolut lebensfeindliche 
Technologie zur Wehr zu setzen. Mit einem einzigen Flugzeug kann dieses Land zerstört werden. Diese 
Technologie verdient es nicht, dass ihretwegen die Volksrechte abgeschafft werden. 
Es ist auch nicht so, dass man keinen Standort findet. Nehmen Sie doch das Beispiel des Sondermülls der 
Chemie: Dieser war vor 15 Jahren ein genauso heisses Thema wie der Atommüll. Wir haben in Basel auf 
Stadtgebiet einen Sondermüllofen gebaut; die Chemie hat aber das Zugeständnis gemacht, dass er 
öffentlich kontrolliert wird. Es sind vertrauensbildende Massnahmen getroffen worden, und man hat die 
Menge des Sonderm0lls stark gesenkt. 
Gerade das aber wollen Sie nicht. Nachher, wenn Sie in Banken ein Loch haben, werden Sie behaupten, das 
Problem sei gelöst. Dann kommen irgendwelche Schlawiner und wollen neue Werke bauen. Das ist das 
Gefährliche: Wenn man ein Loch hat, meint man, man könne einfach weitermachen wie bisher. Dem 
Umstand, dass es sich hier um Abfälle handelt, die während Jahrtausenden strahlen, wird nicht Rechnung 
getragen. Es ist eine absolute Überheblichkeit zu behaupten, irgendein Land hätte für dieses Problem eine 
Lösung. Sie können nirgends garantieren, dass radioaktive Abfälle für zehntausend oder hunderttausend 
Jahre von der Biosphäre fern gehalten werden. Das ist reines Wunschdenken von Technikern, die nicht 
wissen, wie die Dinge dann wirklich laufen. 
Deshalb: Wenn die Badewanne 0berläuft, wenn es ein Problem Ist, dass wir Atomm0II haben, dann muss 
man den ersten Schritt machen und stellt den Wasserhahn ab. Dann muss man sagen: Wir befristen die 
Laufzeit der Werke. Dann kann man mit dem Volk auch darüber reden, wie man diesen Abfall lagern kann. 
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Ich bin auch der Meinung, dass betroffene Bevölkerungen entschädigt werden müssen. Sie wollen jetzt das 
Volk vergewaltigen. Damit fällt nicht nur die nötige Sorgfalt bei der Behandlung dieser gefährlichen Abfälle 
dahin - man muss nämlich gar keine Rücksicht mehr nehmen. Man kennt es: Es wird der Vogt geschickt, und 
irgendwelche Techniker behaupten irgendetwas und werden sich vom Schreibtisch aus durchsetzen. Dann 
hat das Volk eben nichts mehr zu sagen; es hat nur noch ein Anhörungsrecht und verliert damit auch die 
qualitative Kontrolle über diese Vorgänge und sein Recht auf Entschädigung. 
Deshalb bin ich der Meinung: Dieses Gesetz wird mit diesen Bestimmungen nicht sehr weit kommen. Sie 
können nie eine Region vergewaltigen. Sie haben kein Recht, mit einer solchen Technologie gegen die 
Bevölkerung zu handeln. Wir hatten genau die gleiche Situation in Kaiseraugst, wo eine betroffene 
Bevölkerung sich erfolgreich zur Wehr gesetzt und die Energiepolitik dieses Landes in vernünftige Bahnen 
gelenkt hat. Man hat durch den Verzicht auf Kalseraugst erst noch Milliarden gespart, MIiiiarden an Defiziten, 
wie Sie sie heute in Leibstadt haben, wo Sie jeden Tag eine Million Franken an Subventionen leisten, um 
diese Defizitmaschine weiter zu betreiben. 
Deshalb meine ich: Suchen Sie den Konsens in der Frage; hören Sie auf, das Volk zu vergewaltigen und die 
Demokratie abzuschaffen. Wir wollen nicht die Demokratie abschaffen, wir wollen langfristig die 
Atomkraftwerke abschaffen. Es gibt genug Alternativen; sie setzen sich Oberall durch. Wir wollen nicht die 
letzte Atominsel von Europa werden. Alle Länder ausser Frankreich und Finnland haben den Ausstieg 
beschlossen oder vollziehen ihn. Wir mQssen das in der Schweiz auch erreichen. 

~ Christian (Y, AG): Ich bin mit Herrn Rechsteiner einverstanden, dass wir die Demokratie nicht 
abschaffen wollen, bin aber nicht damit einverstanden, dass wir die Atomkraftwerke abstellen. Und ich bin 
überzeugt davon, dass wir zu Lösungen In der Entsorgungsfrage kommen müssen. 
Bei Artikel 43 schlagen der Ständerat und die Mehrheit der UREK-NR ja vor, die Zustimmung der Kantone 
bei der Erteilung der Rahmenbewilligung durch ein Anhörungsrecht zu ersetzen. Wir schliessen uns dieser 
Mehrheit an. Die Mitarbeit der Kantone bei der Rahmenbewilligung ist sicherlich sinnvoll, notwendig, hilfreich 
- im Gegensatz zum Vetorecht, das Lösungen verhindert. 
Nun zu den Anträgen Fehr Hans-Jürg: Er hat natürlich Recht, dass sämtliche Standorte, die in unserem Land 
evaluiert werden, in der Nähe von anderen Kantonen liegen. Das ist ja in unserer Kleinräumigkeit 
zwangsläufig. Darum habe ich auch einige Sympathie für seinen Antrag "Zusatz zur Fassung der Mehrheit" -
nicht für die Minderheit, die das Veto beibehalten will. 
Ich habe aber Mühe mit seiner Formulierung. Dass die Anliegen des Standortkantons und der in 
unmittelbarer Nähe liegenden Nachbarkantone berücksichtigt werden, damit könnte ich mich und könnten wir 
uns einverstanden erklären, aber bezüglich der Nachbarländer frage ich mich, ob wir das im 
Kernenergiegesetz festlegen wollen. Es hat ja bereits Kollege Hegetschweiler auf dieses Problem der 
grenzüberschreitenden Aktivitäten, die da entwickelt werden, hingewiesen. 
Ich möchte Kollege Fehr anfragen, ob er nicht bereit wäre, aus seinem Antrag "Zusatz zur Fassung der 
Mehrheit" die Nachbarländer zu streichen. Dann könnten wir von unserer Fraktion uns dem anschliessen. 

Teuscher Franziska (G, BE): Im letzten Jahr führten wir im Zusammenhang mit dem Kernenergiegesetz eine 
Debatte zum Wellenberg; heute führen wir auch wieder im Zusammenhang mit dem Kernenergiegesetz eine 
Debatte zu Benken. Das ist gut so, denn es zeigt, dass wir bei der Kernenergienutzung tatsächlich ein 
Problem haben, das die Bevölkerung in den verschiedenen Landesteilen der Schweiz beschäftigt. Wir 
müssen dieses Problem lösen; wir haben keine Wahl, denn wir haben, unabhängig davon, ob wir weiterhin 
Atomkraftwerke betreiben oder nicht, atomare Abfälle, die wir alle zusammen In der Schweiz lagern wollen. 
Heute müssen wir Farbe bekennen, wie wir es mit der demokratischen Mitsprache der Bevölkerung halten. 
Aber unabhängig davon, was wir heute beschliessen werden, muss Ich festhalten, dass das 
Entsorgungskonzept, das die Schweiz ausgearbeitet hat, Schiffbruch erlitten hat. Denn die beiden Standorte, 
auf die sich das Entsorgungskonzept der Schweiz stützt, Wellenberg und Banken, sind beide gestorben. Wir 
dürfen das Problem der Standortwahl vor allem jetzt, wo eben diese beiden Standorte nicht mehr zur 
Diskussion stehen, nicht einfach der Nagra überlassen, der Nagra, die eine Organisation der AKW•Betreiber 
ist. In dieser Frage muss der Bundesrat endlich seine Führungsrolle Obernehmen und darf sich nicht immer 
hinter dem Verursacherprinzip verstecken. 
Die grüne Fraktion verlangt, dass der Bundesrat sein Endlagerkonzept überarbeitet, dass er dort die 
Mitsprache der Bevölkerung viel besser verankert, dass auch eine transparente Information sichergestellt 
wird und dass wirtschaftliche Auswirkungen auf die Standortwahl von Endlagerstandorten mitberücksichtigt 
werden. Das als Vorbemerkung. 
Zu Artikel 43 - hier ist es ganz klar: Die grüne Fraktion unterstützt die Kommissionsminderheit, welche hier 
die ursprüngliche Fassung des Bundesrates im Gesetz verankern will. Bei der Rahmenbewilligung für ein 
geologisches Tiefenlager muss der Standortkanton seine Zustimmung zur Nutzung des Untergrunds geben. 
Die grüne Fraktion teilt die Meinung, wie sie von Doris Stump vorhin festgehalten wurde. Bei der 
Rahmenbewilligung stehen wir am Beginn eines ganzen langen Prozederes, und es ist nicht zu verstehen, 
wenn wir dort die demokratische Mitsprache nicht vollumfänglich garantieren wollen. 
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Der Antrag, den jetzt die Kommissionsmehrheit stellt, ist für die grOne Fraktion Augenwischerei. Einerseits 
wird zwar festgehalten, dass die Standortkantone angehört werden und dass der Bund versucht, die 
Anliegen der Standortkantone zu berOcksichtigen, aber dann wird gleich weiter gesagt, dass die 
Anforderungen der Standortkantone das Projekt nicht unverhältnlsmässig einschränken dOrfen. Das heisst 
doch nichts anderes, als dass der Bund am Schluss gleichwohl so entscheiden kann, wie er will. Denn wer 
kann schon festlegen, was "nicht unverhältnismässig" hefsst? 
Es ist fQr die grüne Fraktion demokratiepolitisch verwerflich, in dieser Frage nur die Anhörung zuzulassen 
und dann allenfalls gleichwohl über die Köpfe der Kantone hinweg zu entscheiden. Das zeigt uns ganz klar, 
dass die Atomenergienutzung eben nicht demokratieverträglich Ist, wenn man die demokratische 
Mitbestimmung ausschliessen muss. Von daher findet die grüne Fraktion, dass Sie alle gut daran tun, sich Im 
Hinblick auf die Abstimmungen am 18. Mai 2003 zu überlegen, wie Sie es mit der Atomnutzung In der 
Schweiz halten wollen. 
Die grüne Fraktion unterstützt auch die Anträge Fahr Hans-JOrg. Für uns ist es selbstverständlich, dass man 
allenfalls die Mitsprache oder die Anhörung auf die benachbarten Kantone, die direkt betroffen sind, und die 
angrenzenden Staaten ausdehnen sollte. 

Marty Kinn Barbara (S, ZH): Hier geht es um die Art der Mitwirkung In einem Bereich, mit dem wir uns mit 
hoher Wahrscheinlichkeit einmal auseinander setzen mOssen. Es geht um die Mitbestimmung, die 
Mitsprache oder die Anhörung der Kantone beim Bau eines geologischen Tiefenlagers. Konkret reden wir 
von Banken Im ZOrcher Weinland, von meiner alten Heimat. Die Formulierung gemäss Bundesrat und 
Nationalrat ist klar: "Eine Rahmenbewilligung für ein geologisches Tiefenlager erfordert die Zustimmung des 
Standortkantons für die Nutzung des Untergrundes.• Kollege Hans-Jürg Fehr will nicht nur den 
Standortkanton, sondern auch die angrenzenden Gebiete mit einbeziehen; Ich weme-mich nachher noch 
dazu äussem. 
Der Ständerat schlägt eine reichlich unklare Formulierung vor, Indem er die Kantone "an der Vorbereitung 
des Inhaltes der Rahmenbewilligung beteiligen• will. Es geht also nicht mehr nur um den Standortkanton. 
Aber um welche Kantone geht es? Geht es um alle Kantone, lediglich um die angrenzenden Kantone oder 
nur um die möglichen Standortkantone? Wie soll eine derartige Beteiligung "an der Vorbereitung des Inhaltes 
der Rahmenbewilligung" - also nicht an der Rahmenbewilligung selbst, sondern nur an der Vorbereitung des 
Inhaltes - denn aussehen? Wie muss man sich das konkret vorstellen? Wir meinen, das sei unbrauchbar, 
unpraktikabel und unklar. 
Die Formulierung gemäss Kommissionsmehrheit ist leider auch nicht viel hilfreicher. Welches sind die 
"hauptsächlichen Inhalte des Entwurfes"? Wer definiert diese? Wer bestimmt, welches die folglich ebenfalls 
vorhandenen nebensächlichen Inhalte sind? Was bedeutet der Zusatz "soweit dies das Projekt nicht 
unverhältnismässig einschränkt"? Auch hier: Wer definiert, was unverhältnismässig ist. Bezeichnet der 
Anlagebetreiber die Verhältnismässigkelt, oder bezeichnet sie der Bund? Wird man nur schon Ober diese 
Definition streiten und einen Entscheid schliesslich dem Bundesgericht überlassen müssen? Die Einsprache 
gegen ein Atommülllager ist unter diesem Begriff nicht möglich, sondern allenfalls eine Einsprache gegen 
den Schattenwurf des Zaunes um die oberirdischen Teile der Anlage. 
Wir bitten Sie deshalb dringend, auf solchen juristischen Firlefanz zu verzichten und beim klaren und 
unmissverständlichen Entscheid des Nationalrates zu bleiben, d. h. der Minderheit zu folgen. 
Zu seinen Anträgen hat Herr Fehr Hans-Jürg In seiner Begründung das Wesentliche bereits gesagt. Es gibt 
aber noch einen weiteren Aspekt• und Ich hoffe, Kollege Speck und die SVP-Vertreter hören jetzt zu -: Das 
eidgenössische Raumplanungsgesetz legt in Artikel 7 die Zusammenarbeit der Behörden fest und verlangt in 
Absatz 1 die Zusammenarbeit der Kantone mit den Behörden des Bundes und der Nachbarkantone, "soweit 
ihre Aufgaben sich berühren•. Absatz 3 lautet: "Die Grenzkantone suchen die Zusammenarbeit mit den 
regionalen Behörden des benachbarten Auslandes• - eine gesetzliche Grundlage -, 0 sowelt sich ihre 
Massnahmen über die Grenzen auswirken können.• Dass sich ein Endlager für hoch radioaktiven Müll über 
die Grenzen hinaus auswirken kann, steht ausser Zweifel. Die internationale Zusammenarbeit konkretisiert 
sich bereits heute in verschiedenen grenzüberschreitenden Projekten wie lnterreg 1, lnterreg II und lnterreg 
III, dem europäischen Raumentwicklungskonzept Eurek oder der Cemat, der 1970 gegründeten 
Europäischen Ministerkonferenz für Raumplanung. 
1996 hat der Bundesrat dem Parlament seinen Bericht Ober die Grundzüge der Raumordnung Schweiz 
vorgelegt. Das Parlament nahm davon Kenntnis, und der Bundesrat hat 1998 konkretisiert, wie der Bund 
seine Sachpolitiken auf die GrundzOge der Raumordnung Schweiz ausrichtet, indem er die Schweiz in die 
europäische Raumordnung einbinden und auch In der Umweltvorsorge eng mit ausländischen Partnern 
zusammenarbeiten will. Sie sehen also: Was Herr Fehr mit seinen Anträgen verlangt, Ist eine 
Selbstverständlichkeit, die in anderen Bereichen längst ausgezeichnet funktioniert. 
Ich bitte Sie deshalb namens der SP-Fraktion, den Anträgen Fahr Hans-Jürg zuzustimmen. Ich kann mir 
vorstellen, dass die SVP-Fraktlon, die dies bereits angekündigt hat, das auch tut. 
Ein Endlager für radioaktiven Abfall verursacht sowohl im Bau als auch im Betrieb grosse Beeinträchtigungen 
in der betroffenen Region, die weit über den eigentlichen Flächenverbrauch von 15 bis 25 Hektaren 
hinausgehen. Die sozialen, ökologischen und ökonomischen Veränderungen einer Region sind schwer 
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abzusehen. Sie müssten jedenfalls genauer untersucht werden, und auch da sind nicht die politischen 
Grenzen massgebend, sondern massgebend ist der Umkreis um ein Atommülllager, der weder an Kantons
noch an Landesgrenzen gebunden ist. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Ich habe in meinem letzten Votum zu den Artikeln 38, 43 und 48 das 
Wesentliche und Grundsätzliche gesagt. Wenn ich mich jetzt noch einmal zu Wort melde, so deshalb, weil es 
unserer Fraktion wichtig ist, sich hier etwas abzugrenzen. Wir haben in einigen Voten gehört, dass Ober 
diese Bestimmungen eigentlich der Ausstieg aus der Kernenergie gemacht werden soll. Wir wehren uns 
dagegen, dass wir aufgrund unseres Mitstimmens mit der Minderheit bei diesen Artikeln dann gleichzeitig 
auch im Boot jener sitzen sollen, die quasi schon den Ausstieg aus der Kernenergie bestimmt haben. Das 
soll dort geschehen, wo die Diskussion dann konkret geführt werden muss, und kann nicht implizit bei diesen 
Bestimmungen hier abgehandelt werden. 
Zum Antrag Fehr Hans-Jürg: Der Antrag ist so selbstverständlich, dass man eigentlich gar nicht darüber 
streiten müsste. Wir unterstützen ihn selbstverständlich, denn es ist klar, dass die anliegenden Kantone unter 
Umständen mehr betroffen sind als der Grossteil eines Kantons, wenn Anlagen am Rande dieses Kantons 
erstellt werden. Alles in allem - ich komme nochmals darauf zurück -: Es geht hier darum, Vertrauen zu 
schaffen, das Volk ernst zu nehmen, nicht nur am 1. August von Demokratie zu reden, sondern auch hier 
Farbe in Bezug auf die Volksrechte zu bekennen. Ohne dass Sie das Volk "mitnehmen°, werden Sie auch in 
Zukunft keine derartige Anlagen hier In der Schweiz erstellen können: Wie auch immer Sie das Ding drehen 
wollen, es wird sich auf die eine oder andere Weise quer legen. Sie werden nur mit Vertrauen und nur mit der 
"Mitnahme0 des Volkes dieses dazu bringen, die notwendigen Entscheide zugunsten von vernünftigen 
Lösungen in der Kernenergie und bei der Lagerung von radioaktiven Abfällen mitzutragen. Ohne diese 
Mitsprache, ohne dieses Ernstnehmen der Bevölkerung werden wir nie zum Ziel kommen, das wir gerade 
auch bei der Lagerung von radioaktiven Abfällen einmal erreichen müssen. 

Le president (Christen Yves, president): Die CVP-Fraktlon lässt mitteilen, dass sie den Antrag der Mehrheit 
unterstützt. 

&bI Hans..Jürg (S, SH): Ich bin ja von Herrn Speck aufgefordert worden, meine Anträge insofern 
abzuändern, als ich das Mitsprache- oder Mitbestimmungsrecht nur den Nachbarkantonen, nicht aber auch 
allfälligen Nachbarstaaten einräumen soll. Ich kann dieser Aufforderung nicht nachkommen, Herr Speck. Es 
liegt eben gerade in der Natur der Atomenergie, dass sie alle Grenzen überschreitet und dass 
Landesgrenzen komplett irrelevant sind. Wir sehen das ja am konkreten Beispiel des möglichen 
Endlagerstandortes in Banken: Es gibt Im süddeutschen Raum bereits 50 Bürgerinitiativen, die sich gegen 
dieses mögliche Endlager wehren. Sie können sich vorstellen, was daraus wird, wenn dieser 
Endlagerstandort immer konkreter wird. Es wird eine gewaltige Widerstandsbewegung jenseits der Grenze 
geben. 
Wir haben ja jetzt im Zusammenhang mit dem Luftverkehrsabkommen ein bisschen Erfahrung sammeln 
können, was es heisst, wenn man das Nachbarland, die unmittelbar betroffene Region des Nachbarstaates 
Ober längere Zeit nicht ernst nimmt und arrogant behandelt, wie das der Regierungsrat des Kantons Zürich 
etwa 20 Jahre lang getan; wie dann ein Versuch des Bundesrates, das mit einem Staatsvertrag zu retten, in 
der Sackgasse enden kann; und wie das die zwischenstaatlichen Beziehungen stört und diesen vielleicht 
sogar nachhaltigen Schaden zufügt. Bei einem Atommülllager fOr hochradloaktive Abfälle geht es dann um 
wesentlich mehr als um Fluglärm. Hier ist auch das Widerstandspotenzial In der betroffenen Bevölkerung 
wesentlich grösser - ich erinnere Sie an Kaiseraugst, an den Wellenberg, an Ollon im Kanton Waadtl Da wird 
man nicht darum herumkommen. 
Was immer auch Sie heute beschliessen, eines kann Ich Ihnen versprechen: Es wird eine 
Widerstandsbewegung geben in unserem Kanton, im Kanton Thurgau, im Kanton Zürich - mindestens in den 
nördlichen Gebieten des Kantons - und in Süddeutschland. Wenn Sie ein bisschen ein vernünftiges 
Verhältnis zu diesen mitbetroffenen Regionen herstellen wollen, müssen Sie dieses Mitwirkungsrecht 
einräumen. Es geht Ja - damit schliesse ich - lediglich um Konsultation des Nachbarstaates und nicht um ein 
Abtreten von hoheitlichen Rechten. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Die Anträge Fahr Hans-Jürg lagen der Kommission nicht vor; ich 
kann deshalb nicht im Namen der Kommission etwas dazu sagen. Ich meine aber, sie verlangen nichts 
Unmögliches. Sie gehen zwar sehr weit und sind unüblich, sind aber nicht matchentscheidend. Das Problem, 
dass auch die Nachbarländer einbezogen werden sollen, ist auch ein Problem der Reziprozität. Es macht mir 
etwas Sorgen, dass dann nur wir Schweizer die Nachbarländer konsultieren müssen, aber wenn es 
umgekehrt einen ähnlichen Fall gäbe, wäre das dann nicht gesetzlich festgelegt. Vielleicht würde das 
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Persönlich wOrde ich mich nicht gegen den Antrag Fahr Hans-JOrg wehren. Ich wehre mich aber gegen die 
Behauptung, mit der Lösung des Ständerates wen::le Demokratie abgebaut. Das Gegenteil ist' der Fall: Der 
Ständerat hat das fakultative Referendum auf Entsorgungsanlagen ausgedehnt, will also dem Volk ein Recht 
einräumen, das der Bundesrat nicht vorgesehen hatte. Von Demokratieabbau kann in diesem·sinn keine 
Rede sein. 
Zum Verfahren: Wenn Sie Ober Artikel 43 entscheiden, entscheiden Sie gleichzeitig auch Ober Artikel 48 
Absätze 3 und 4 sowie Ober die Artikel 60 bis 62; sie gehören zusammen. Die Anträge Fahr Hans-JOrg 
werden wie folgt behandelt: Wir stimmen zuerst Ober Mehrheit oder Minderheit ab, und je nachdem, welche 
Variante obsiegt, wird noch als Zusatzantrag über den einen oder den anderen Antrag Fahr abgestimmt. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zum Grundsatz habe ich vorher bei Artikel 38 gesprochen; Sie haben 
nachher abgestimmt. Ich mache mir keine Illusionen und nehme an, dass auch in dieser Frage die Mehrheit 
des Nationalrates so ausfallen wird wie bei der vorherigen Abstimmung. 
Unter diesen Umständen sehe ich den Antrag Fahr Hans-JOrg als eine Erweiterung des Versuches, der 
bereits im Ständerat gestartet worden ist, die Mitsprache der unmittelbar Betroffenen auszubauen und Im 
Gesetz festzuhalten. Das scheint mir wichtig zu sein. Es scheint mir umso wichtiger zu sein, als sich die 
Frage stellt, wenn das Gesetz dereinst zu Ende beraten sein wird, wie man sich zum Gesetz Oberhaupt stellt 
- ja oder nein? Von daher ist diese Brücke, die hier von Herrn Fahr erweitert wird, fOr die Akzeptanz des 
Gesetzes, das jetzt zwar ein formelles Veto des Standortes nicht mehr vorsieht, von entscheidender 
Bedeutung. 
Es wird einmal um die Frage gehen, ob gegen dieses Gesetz das Referendum ergriffen wird oder nicht. Ich 
muss schon jetzt sagen: Auch wenn dieses Gesetz nicht mehr dem entspricht, was der Bundesrat einmal 
wollte - wir haben es schon gesagt, es ist inhaltlich eigentlich kein Gegenvorschlag mehr-, so bringt es doch 
in vielen Fällen ganz wesentliche Verbesserungen gegenOber dem heutigen Zustand. Es wäre schade, wenn 
auch diese Errungenschaften dereinst vernichtet würden. Daher begrüsse ich den Antrag Fahr Hans-JOrg. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit ..•• 111 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 74 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 01.022/3326) 
Für den Antrag Fahr Hans-Jürg .... 147 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit •... 36 Stimmen 

Art. 47 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 47 al. 4 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art.48 
Antrag der Mehrheit 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 4 

-sie\o\o S . L"°.& "°' r p . 2-1\-S 

Bevor das Departement die Bewilligung erteilt, hört es den Standortkanton an. Lehnt dieser das Gesuch ab 
und erteilt das Departement die Bewilligung dennoch, so ist der Kanton zur Beschwerde berechtigt. 

Antrag der Minderheit 
(Rechsteiner-Basel, Garbani, Hämmerle, Marty Kälin, Sommaruga, Stump, Teuscher, Wyss) 
Abs. 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Art. 48 
Proposition de Ja majorite 
Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 4 
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Avant d'octroyer l'autorisation, le departement consulte le canton d'accueil. Si le departement delivre 
l'autorisation malgre l'avis contralre du canton d'accueil, ce demier a alors qualite pour recourir. 

Proposition de Ja minorite 
(Rechsteiner-Basel, Garbani, Hämmerle, Marty Kälin, Sommaruga, Stump, Teuscher, Wyss) 
Al. 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 111 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit ••.• 72 Stimmen 

Art. 60 
Antrag der Mehrheit 
Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 48 Absätze 1 bis 4, 49 •..• 

Antrag der Minderheit 
(Rechsteiner-Basel, Garbani, Hämmerle, Marty Kälin, Sommaruga, Stump, Teuscher, Wyss) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 60 
Proposition de Ja majorite 
La procedure est regie par les articles 48 alineas 1 er a 4, 49 .... 

Proposition de Ja minorite 
(Rechsteiner-Basel, Garbani, Hämmerle, Marty Källn, Sommaruga, Stump, Teuscher, Wyss) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite 

Art. 61 
Antrag der Mehrheit 
Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 48 Absätze 1 bis 4, 49 •..• 

Antrag der Minderheit 
(Rechsteiner-Basel, Garbani, Hämmerle, Marty Kälin, Sommaruga, Stump, Teuscher, Wyss) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 61 
Proposition de Ja majorite 
La procedure est regie par les articles 48 alineas 1 er a 4, 49 .•.. 

Proposition de Ja minorite 
(Rechsteiner-Basel, Garbani, Hämmerle, Marty Kälin, Sommaruga, Stump, Teuscher, Wyss) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de la majorite 

Art. 62 
Antrag der Mehrheit 
Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 48 Absätze 1 bis 4, 49 •••. 

Antrag der Minderheit 
(Rechsteiner-Basel, Garbani, Hämmerle, Marty Kälin, Sommaruga, Stump, Teuscher, Wyss) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 62 
Proposition de la majorite 
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La procedure est regie par las articles 48 alineas 1er a. 4, 49 .... 

Proposition de la minorite 
(Rechsteiner-Basel, Garbanl, Hämmerle, Marty Kälin, Sommaruga, Stump, Teuscher, Wyss) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Art. 78 Abs. 2, 3; 79 Abs. 2-4 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 

Seite 19 von 41 

(Hämmerle, Decurtins, Garbani, Lustenberger, Marty Kälin, Rechsteiner-Basel, Schmid Odilo, Sommaruga, 
Stump, Teuscher, Wyss) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 78 al. 2, 3; 79 al. 2-4 
Proposition de la majorite 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Hämmerle, Decurtins, Garbani, Lustenberger, Marty Kälin, Rechsteiner-Basel, Schmid Odilo, Sommaruga, 
Stump, Teuscher, Wyss) 
Adherer a. la decision du Conseil des Etats 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Eine weitere Differenz betrifft die Alimentierung und 
Beanspruchung des Entsorgungs- und Stilllegungsfonds. Bundesrat und Ständerat haben vorgesehen, dass 
für den Fall, dass diese anteiligen Einschüsse eines Betreibers für die Erfüllung dieser Entsorgungsaufgaben 
nicht ausreichen, zunächst die Mittel des gesamten Fondsvermögens gebraucht werden und, sofern dies 
nötig ist, dieses Fondsvermögen durch Zuschüsse der übrigen Betreiber wieder geäufnet wird. Es handelt 
sich hier um eine Art solidarische Nachschusspflicht. 
Der Nationalrat wollte diese Bestimmung streichen, während der Ständerat daran festhält. Während die 
Mehrheit der Kommission in dieser Bestimmung eine unzulässige Sippenhaft sieht, glaubt die Minderheit mit 
dem Bundesrat, eine solche solidarische Haftung der gesamten Branche sei zulässig und sinnvoll. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen mit 12 zu 11 Stimmen bei beiden Artikeln Festhalten. 

1:1.ä.m.mtrlt Andrea (S, GR): Die Fonds zur Stilllegung und Entsorgung werden von allen KKW-Betrelbem 
geäufnet; es sind gemeinsame Fonds. Es gibt also keinen Fonds "Beznau• oder "Mühleberg• usw., sondern 
es gibt einen Entsorgungs- und einen Stilllegungsfonds. Darum ist auch eine gemeinsame Haftung dieser 
Fonds logisch und richtig. Wenn es nicht so wäre, hätte man für jedes Atomkraftwerk einen eigenen Fonds, 
dann wäre es logisch, dass nur dieser eine Fonds haften würde. Wir haben aber für alle zusammen einen 
Fonds, also ist es logisch, dass dieser Fonds auch für alle haftet, wenn von einem zu wenig Geld kommt. 
Das Konzept des Nationalrates ist altbekannt: die Gewinne privatisieren und die Verluste beim Bund lassen. 
Aber so bekannt es Ist, so untauglich ist es. Es ist doch selbstverständlich, dass zuerst die Betreiber zur 
Kasse gebeten werden, die ja diesen Fonds auch gemeinsam betreiben, bevor die öffentliche Hand zur 
Kasse gebeten wird. 
Der Ständerat hat einen bedeutend deutlicheren Entscheid gefällt als der Nationalrat; in der UREK war es, 
wie der Kommissionssprecher richtig sagte, das knappest denkbare Ergebnis. Ich bitte Sie, hier jetzt Vernunft 
walten zu lassen und dem Ständerat und dem Bundesrat zu folgen. 

Steiner Rudolf (R, SO): Ich bitte Sie sehr, an der bisherigen Fassung des Nationalrates festzuhalten und den 
Minderheitsantrag Hämmerle abzulehnen. Es gibt zwar nur einen Fonds, aber die Einzahlungen der 
einzelnen Werke in diesen Fonds sind ausgewiesen: Man weiss, welches Werk wie viel für die Entsorgung 
bezahlt hat. Wir sind auch von daher nach wie vor der Auffassung, dass hier nun eine Solidarpflicht 
geschaffen wird, die einer Sippenhaftung gleichkommt. Das bedeutet für mich und meine Fraktion eine 
unzulässige Unglelchbehandlung der verschiedenen Kemkraftwerkbetreiber, aber auch eine unzulässige 
Ungleichbehandlung der Kernkraftwerkbetreiber gegenüber Vertretern anderer Wirtschaftszweige. Das 
verletzt nach unserem Verständnis die Grundsätze der Rechtsgleichheit und der Eigentumsfreiheit, aber 
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auch der Wirtschaftsfreiheit. 
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Es wurde In der Kommission unter anderem gesagt, die Kemkraftwerkbetreiber seien ja untereinander 
wirtschaftlich vernetzt. Ja, es gibt zum Teil gleichartige Aktionäre, aber die Gesellschaften sind eigenständige 
Unternehmungen; es gibt unter den Gesellschaften selber keine Vernetzungen. Diese Sippenhaftung ist also 
für den einzelnen Betreiber ein unzumutbares ausservertragliches Risiko, eine Haftung für ein Verhalten 
Dritter, auf das der einzelne Betreiber keinen Einfluss nehmen kann. Ähnliches müsste ja dann z. B. auch in 
der Chemie- oder Pharmabranche eingeführt werden, in jedem Bereich, In dem es ausserordentliche, 
überdurchschnittliche Risiken gibt oder laut Behauptungen geben soll. 
In der Kommission wurde auch darauf hingewiesen, dass die Einzahlungen der Kernkraftwerke in den Fonds 
immer noch als Guthaben in der Bilanz geführt würden. Es wurde ausdrücklich auf das Kernkraftwerk 
Gösgen hingewiesen, mit dem Vermerk, mit dem Ausweisen dieser Einzahlungen als Guthaben in der Bilanz 
würde eine Rückzahlung nicht gebrauchter Einzahlungen erwartet. Das ist richtig so. Wir stehen 
grundsätzlich zum Verursacherprinzip: Jedes Werk steht für das ein, was es verursacht. Dementsprechend 
ist im Fonds, wie ich einleitend gesagt habe, für jeden Beitragspflichtigen ausgewiesen, wie viel er geleistet 
hat und wie viel für die Entsorgung seiner Abfälle zur Verfügung steht. 
Ich bitte Sie also sehr, diesen klaren Überlegungen zu folgen, bei der bisherigen Fassung des Nationalrates 
zu bleiben und der Sippenhaftung, wie sie im Antrag der Minderheit Hämmerle gefordert wird, eine Absage 
zu erteilen. 

Schmid Odilo {C, VS): Herr Kollege Steiner, ich frage mich: Stört Sie die Sippenhaftung denn auch dann 
nicht, wenn die Allgemeinheit zusätzlich für die Entsorgungskosten aufkommen muss? Stört es Sie nicht, 
wenn die Allgemeinheit für die Sicherheitsunterlassungen der AKW bezahlen muss oder wenn der Strom aus 
Wasserkraft den Atomstrom jährlich mit 1,5 Milliarden Franken quersubventioniert? Das ist doch auch eine 
Art Sippenhaft! 

Stelner Rudolf {R, SO): Lieber Herr Schmid Odilo, Sie behaupten einmal mehr, dass die Kernkraftwerke von 
der Wasserkraft subventioniert würden. Diese Behauptung stimmt so einfach nicht! Es ist vielmehr eine 
Frage des Alters eines Werkes. l'+Jehmen Sie ein neues Wasserkraftwerk, beispielsweise das Kraftwerk 
Ruppoldingen: Dieses hat Gestehungskosten für Strom von 14 bis 16 Rappen pro KIiowattstunde. Da können 
Sie doch nicht sagen, da sei keine Quersubventionierung von Kernkraft und Wasserkraft zu Wasserkraft! Ein 
altes, abgeschriebenes Werk, das günstig produziert, unterstützt in der Gesamtrechnung der Unternehmung 
die teurere Produktion. Und es ist eben billiger, wenn Gösgen Strom für 5 oder 6 Rappen pro Kilowattstunde 
produziert, als wenn die gleich beteiligte Aare-Tessin AG für Elektrizität {Atel) das anderweitig mit 
Wasserstrom produziert. 
Sie können nicht behaupten, der Kernenergiestrom werde einseitig durch Wasserkraftstrom finanziert. Es 
gibt dasselbe auch umgekehrt. Es ist eine Frage der Gestehungskosten des einzelnen Werkes: Wir haben 
heute Wasserkraftwerke, insbesondere auch Speicherwerke - soweit diese modernisiert wurden -, die zu 
wesentlich höheren Gestehungskosten führen als ein Kernkraftwerk. 
Diese Behauptung weise ich also zurück; sie stimmt so nicht! 

K§Jlt.r Robert (V, ZH): Es geht hier ja um eine Nachschusspflicht. Mit ihr soll die Sicherstellung der Mittel für 
die Stilllegungskosten und für die Entsorgungskosten verstärkt werden. Es geht also um befohlene Solidarität 
zwischen den KKW-Betreibem, also um Sippenhaft, wie sie in der Wirtschaft nirgendwo vorgesehen ist. Wir 
haben die Nachschusspflicht bei der letzten Lesung richtigerweise gestrichen; der Ständerat hat an der 
Fassung gemäss Bundesrat festgehalten. Es ist für uns nicht nachvollziehbar: Ein Betrieb der Kernkraftwerke 
über 40 Jahre garantiert ausreichende Vorsorge für die Stilllegung und Entsorgung. 
Wir bitten Sie, an der Fassung des Nationalrates festzuhalten, aus folgenden Gründen: Es wäre eine 
unzulässige Ungleichbehandlung der Kemkraftwerkbetreiber gegenüber den übrigen Wirtschaftszweigen; 
Rechts-. Eigentums- und Wirtschaftsfreiheit würden verletzt. Eine Sippenhaftung wie diese bedeutet ein 
unzumutbares Risiko für unschuldige Dritte. Risiken bestehen ja auch andernorts - ich denke an den 
Chemiebereich -; dort findet diese Ubung auch nicht statt. 
Namens der SVP-Fraktion bitte ich Sie, an der Fassung des Nationalrates festzuhalten. 

TeYß.bfH: Franziska (G, BE): Ich beantrage Ihnen im Namen der grünen Fraktion, der 
Kommissionsminderheit und damit dem Bundesrat und dem Ständerat zuzustimmen. 
Mit der Nachschusspflicht soll sichergestellt werden, dass die Stilllegungskosten und die Entsorgungskosten 
gesichert sind. Was uns hier die Kommissionsmehrheit der UREK beantragt, ist nichts anderes, als dass die 
öffentliche Hand die Verluste decken muss, wenn die eigenen Mittel der Beitragspflichtigen nicht ausreichen. 
Damit würden die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler einmal mehr zur Kasse gebeten. Das wäre für die 
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grüne Fraktion Sippenhaft, Herr Keller und Herr Steiner, wenn die Bevölkerung, die einzelnen Menschen in 
der Schweiz, die ja wirklich nichts dafür können, wenn die AKW ihre Kosten nicht im Griff haben, dann dafür 
zahlen müssen. Hier würde eben ganz klar das Prinzip im Kernenergiegesetz verankert: Gewinne privat, 
Verluste dem Staat. Dazu kann die grüne Fraktion niemals Ja sagen. 
Allein angesichts der düsteren Finanzprognosen würde die Kommissionsmehrheit gut daran tun, ihren Antrag 
noch einmal zu überdenken. Denn welche finanziellen Auswirkungen diese Nachschusspflicht, die dann 
durch den Bund sichergestellt werden müsste, haben könnte, das wagen wir uns gar nicht vorzustellen. Die 
Stilllegungs- und Entsorgungskosten können über diesen Fonds, der wirklich für diesen Zweck geäufnet 
wurde, problemlos sichergestellt werden. 
Deshalb beantragt Ihnen die grüne Fraktion, der Fassung des Bundesrates, des Ständerates und der 
Kommissionsminderheit zu folgen und nicht dem exotischen Antrag der Kommissionsmehrheit. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Es geht ja jetzt darum, zu entscheiden, wer bezahlen muss, wenn das Geld 
im Entsorgungsfonds nicht reicht bzw. wenn ein Betreiber nicht bezahlen kann. 
Die Minderheit Hämmerle geht davon aus, dass das Geld reicht; aber wenn es nicht reicht, dann soll es eine 
Solidarhaftung respektive eine Nachschusspfllcht geben. Das haben wir heute beim Stilllegungsfonds; das ist 
nichts Neues. Was hier hinzukommt, ist nur, dass das jetzt auch für den Entsorgungsfonds gelten soll. 
Wenn Sie jetzt gemäss der Mehrheit diese beiden Artikel streichen, dann gehen Sie hinter das geltende 
Gesetz zurück. Ich glaube, das war wirklich nicht die Absicht der Revision des Kernenergiegesetzes. Ich 
frage mich, was Sie denn eigentlich daran stört, dass jetzt diese Solidarhaftung auch bei der Entsorgung 
gelten soll. Die Abwehrhaltung, die jetzt hier entstanden ist, macht mich erst recht stutzig. Wollen Sie denn 
eigentlich einfach die Kosten auf den Staat überwälzen, wenn es nicht reicht? Wenn genug Geld vorhanden 
ist, dann gibt es auch Gewinne; diese sollen dann an die Privaten gehen. Ich frage mich aber auch: Ahnen 
Sie vielleicht, dass gar nicht genug Geld vorhanden ist, dass der Fonds zu knapp berechnet ist? Immerhin 
hat die Expertengruppe für Entsorgungskonzepte gemahnt, dass das Budget betreffend Entsorgungskosten 
zur Hauptsache von den Betreibern bestimmt wird und vielleicht wirklich zu tief gehalten wird. 
Ich bitte Sie, die Minderheit Hämmerle und damit den Bundesrat und den Ständerat zu unterstützen. Die 
Solidarhaftung macht nämlich vor allem beim Entsorgungsfonds Sinn. Dort gibt es ja nur gemeinsame 
Lösungen; etwas anderes ist gar nicht möglich. Also sind die Betreiber genau dort aufeinander angewiesen. 
Ich möchte noch etwas zur Sippenhaftung sagen, die jetzt genannt wurde - auch in verächtlichem Ton. Ich 
muss Ihnen sagen, in Bezug auf die Entsorgung ist es tatsächlich so, dass die Betreiber und Betreiberinnen 
von AKW eine Sippe bilden, weil sie hier nur gemeinsam eine Lösung angehen können. 
Noch etwas Letztes: Wenn dann die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler einfach zur Kasse gebeten werden, 
dann haben Sie auch eine Sippenhaftung, einfach von der Sippe der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. 
Ich finde, es ist doch eher gerechtfertigt, wenigstens die Betreiber und Betreiberinnen zur Verantwortung zu 
ziehen. 

Le president (Christen Yves, president): Eine knappe Mehrheit der CVP-Fraktion unterstützt die Minderheit. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ausgangspunkt für diesen Antrag ist die Überlegung, dass im Falle eines 
Fehlbetrages eines KKW-Betreibers direkt der Bund diese Kosten tragen müsste. Das möchten wir eben 
verhindern. Wir möchten verhindern, dass zwar die Gewinne bei den Privaten bleiben, aber den Verlust dann 
der Staat übernehmen müsste. Deswegen gibt es diese Nachschusspflicht. 
Da möchte ich zunächst einmal darauf verweisen, dass das nichts Neues ist. Sie besteht beim 
Stilllegungsfonds schon seit dem Jahr 1983. Das heisst, wenn sie hier gestrichen würde, würden Sie hinter 
geltendes Recht zurückgehen; ich möchte das einfach nochmals betont haben. Wenn hier von Sippenhaft 
und von einer absoluten Einmaligkeit gesprochen wird, dann möchte ich noch einmal den Hinweis darauf 
machen, dass es das in mehreren Fällen bereits gibt. Ein Fall ist der nationale Garantiefonds im Bereich der 
Motorfahrzeuge; Sie kennen das: Wenn ein Strassenverkehrsteilnehmer durch ein Automobil verletzt wird 
und man nicht feststellen kann, welches Automobil es gewesen ist, dann kommt ein Fonds zum Zug, der 
diesen Schaden bezahlt. Dieser Fonds ist aus den verschiedenen Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherungen 
gespiesen. 
Ich habe Ihnen das letzte Mal auch die Verordnung Ober die Abgabe zur Sanierung von Altlasten genannt. 
Nach dieser Verordnung müssen alle Inhaber einer Deponie und alle Exporteure von nichtnuklearen Abfällen 
eine Abgabe entrichten. Das ist auch ein solcher Fonds, ein Solidaritätsfonds, den Sie so verächtlich als 
Sippenhaft bezeichnen. Seit 1983, wie gesagt, gibt es den Stilllegungsfonds, der auch das beinhaltet. 
Ich möchte Sie also bitten, dem Ständerat zu folgen und dem Bundesrat zuzustimmen. Bedenken Sie noch 
eines: Ihre Kommission ist sehr, sehr knapp zu dieser Mehrheit gekommen, während die Abstimmung im 
Ständerat äusserst klar war. Der Ständerat wird hier festhalten. Ich bitte Sie also: Bereinigen Sie diese 
Differenz im Sinne des Ständerates. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 90 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 88 Stimmen 

Art. 81bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Suter 

Seite 22 von 41 

Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit werden alle Übertragungsnetze in einer nationalen 
Netzgesellschaft (NNG) mit angemessener Vertretung der kommunalen und kantonalen Behörden betrieben. 
Alle Elektrizitätsunternehmen, welche .... (Rest gemäss Fassung Nationalrat) 

Art. 81bls 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Suter 
Afin d'assurer la securite de l'approvisionnement, l'ensemble des reseaux de transport sont gares par une 
societe nationale pour l'exploitation du reseau, dans laquelle las autorites communales et cantonales sont 
representees de maniere adequate. Las entreprises electriques assurant .... (raste comme version du 
Conseil national) 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Mit diesem Artikel hat der Nationalrat ein Anliegen des 
abgelehnten EMG isoliert wieder aufgenommen. Die Übertragungsnetze sollen in eine nationale 
Netzgesellschaft eingebracht werden, und es soll ein privilegiertes Durchleitungsrecht für erneuerbare 
Energien statuiert werden. Bundesrat und Kommission sind in Übereinstimmung mit dem einstimmigen 
Ständerat der Auffassung, dass eine solche Bestimmung nicht ins KEG gehört; die Frage müsste allenfalls 
bei einer Neuauflage des EMG neu geprüft werden. Eine Minderheit wollte demgegenüber diesem Anliegen 
trotz Sachfremdheit bereits im KEG Rechnung tragen. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen mit 12 zu 8 Stimmen bei 4 Enthaltungen, dem Ständerat zuzustimmen. 
Sie haben nun noch einen Antrag Suter zu diesem Artikel erhalten. Ich möchte dazu Stellung nehmen, 
nachdem Herr Suter ihn begründet hat. 

S.Uw Marc F. (R, BE): Hier geht es um eine Bestimmung, die wichtig ist, wenn man für die Zukunft in diesem 
Bereich einen intakten Service public gewährleisten will, der auch, und namentlich, gegen ausländische 
Konkurrenten mit gleich langen Spiessen kämpfen kann. Die Erfahrungen, die gemacht worden sind - gerade 
in Kalifornien, wo die kommunalen und regionalen Elektrizitätswerke das Opfer einer Ober das Ziel 
hinausgehenden Deregulierung geworden sind -, zeigen, dass wir alles Interesse an dieser nationalen 
Netzgesellschaft haben, welche die Stromabgabe und -durchleitung koordinieren soll. Deshalb möchte ich in 
meinem Votum klar festgehalten haben, dass diese Netzgesellschaft hier und jetzt zu schaffen ist. Damit 
nehmen wir auch ein unbestrittenes Anliegen aus dem EMG auf. 
Meine Ergänzung betrifft die Vertretung der Gemeinden und Kantone in dieser Netzgesellschaft. Es scheint 
mir wichtig zu sein, dass diese Werke, die für den Hauptharst der Versorgung aufkommen, an dieser 
wichtigen Koordinationsaufgabe beteiligt sind und ein Wort mitzureden haben. Die Gemeinden und Kantone 
haben Durchleitungsrechte gewährt; sie haben ihren Boden zur Verfügung gestellt, um sicherzustellen, dass 
auch in den Randregionen die Versorgung immer gewährleistet bleibt. Diese Durchleitungsrechte sind ohne 
Entschädigung erteilt worden. Es wäre unfair, wenn nun diese Gemeinden und Kantone erneut zur Kasse 
gebeten würden. Es kann nicht angehen, dass ausländische Mitbewerber, die neu auf dem Markt auftreten, 
hier privilegiert werden und das zulasten der Elektrizitätswerke der Gemeinden und Kantone ginge. Ich bin 
dafür, dass eine klare Situation nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Anbieter und einer 
Mitsprache namentlich der kommunalen Elektrizitätswerke geschaffen wird. Dieser Schritt ist notwendig, um 
die Versorgungssicherheit und die regionale Verteilung des Stroms auch in der Zukunft aufrechtzuerhalten 
und um einen intakten Service public auch in einem offenen Elektrizitätsmarkt zu behalten. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Dieser Artikel hatte in der Beratung des Nationalrates nur eine ganz knappe 
Zustimmung gefunden; der Ständerat hat ihn diskussionslos und einstimmig abgelehnt. In der Kommission 
wurde er deutlich abgelehnt, und es ist auch kein Minderheitsantrag gestellt worden. 
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Die in diesem Artikel gemäss Antrag Suter angesprochenen Belange sind dem Netzbetrieb zugeordnet und 
hätten Im EMG geregelt werden sollen; das hat Herr Suter auch deutlich zum Ausdruck gebracht. 
Nun zum Inhaltlichen: Die Fonnulierung des Artikels ist in sich selbst widersprüchlich, unklar und auch nicht 
umsetzbar. Daran ändert auch die im Antrag Suter etwas geänderte Fonnulierung nichts. Erinnern wir uns 
doch an die heftigen Diskussionen in unserem Rat, als es beim EMG um die Netzgesellschaft ging. Mehrere 
Kapitel haben sich mit der Netzgesellschaft, den Zugangsrechten usw. befasst, und jetzt wollen wir das in 
einem einzigen, unklaren Artikel regeln! Soll dies nun eine staatliche Netzgesellschaft sein, oder bedeutet 
"national" einfach ein exklusives Monopol? Nach was fOr Anteilen - von Anteilen ist die Rede - sollen die 
Durchleitungsrechte zugesprochen werden? Nach erneuerbarer Eigenproduktion oder nach einem Mix der 
verteilten Energie? 
Wohlverstanden: Ohne geöffneten Markt können die Verteilnetze diesen Mix nicht beeinflussen; sie sind im 
überlagerten Übertragungsnetz gefangen. Sollen die Rechte nach kommunalen oder kantonalen 
Beteiligungen an irgendwelchen Werken zugesprochen werden? Soll dies eine Benachteiligung privater 
Werke sein? Glaubt man, dass dies im internationalen Kontext verträglich wäre? Der Artikel widerspricht 
sicherlich einer diskriminierungsfreien Durchleitung. Was gilt nun bei der Zuteilung: Erneuerbare Energie 
oder Beteiligung? Es ist nicht klar. 
Was hier gefordert wird, hat mit Versorgungssicherheit sicher nichts zu tun. Oder wollen wir etwa behaupten, 
dass durch den heutigen Betrieb der Übertragungsnetze im geschlossenen Markt die Versorgungssicherheit 
nicht gewährleistet ist? Im geschlossenen Markt, wie wir ihn jetzt haben, kann die jetzige Struktur durchaus 
bestehen bleiben. Wir können doch nicht mit einem derart unklar und schwammig fonnulierten Artikel 
irgendwelche Strukturveränderungen in der Stromlandschaft bewirken. Mir scheint, man wolle das 
gescheiterte EMG durch einen einzigen Artikel ersetzen. Wir kommen nicht darum herum, uns mit den 
Marktfragen, die hier anstehen, nochmals auseinander zu setzen, aber dazu ist dieser Artikel nicht geeignet. 
Ich bitte Sie daher, dem Ständerat zu folgen und diesen unklaren, realitätsfremden Artikel abzulehnen. 

Keller Robert {V, ZH): Fachtechnisch haben Sie soeben von Kollege Leutenegger Hajo gehört, wie dieser 
Artikel aussieht. Dazu nur einige Punkte: Der Artikel gehört nicht ins Kernenergiegesetz. Hoffentlich kommt 
bald ein Anlauf für ein "EMG 2"; dort gehört dieser Artikel hin. Leider wurde das EMG ja verworfen, und wir 
sollten jetzt nicht in diesem Gesetz nachbessern und Dinge einfügen, die wir verpasst haben. 
Wir bitten Sie, dem Ständerat zu folgen und den Antrag Suter abzulehnen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: In der Tat ist es so, dass das jetzt ein erster Rettungsversuch ist in Bezug 
auf die Folgen des Neins zum Elektrizitätsmarktgesetz (EMG). Es wird hier also gewissermassen eine 
Scherbe dieses zerbrochenen Kruges EMG hineingeflickt, und sie passt da einfach überhaupt nicht hinein; 
es ist nicht klar, wie die Anwendung nachher erfolgen sollte. Wir müssen diese Scherbe bei einem neuen 
EMG wieder hineinflicken, damit es ein in sich Ganzes, eine tragbare Schale für all diese Probleme gibt, und 
nicht hier als Fremdkörper, der dann doch nicht funktioniert, hineinoktroyieren. In diesem Sinne muss ich 
sagen, dass die Sache selbst mit dem Antrag Suter nicht sehr viel klarer und übersichtlicher wird. 
Die Folgen des Neins sind nun zu tragen, und sie können nicht sofort repariert werden. Der Bundesrat 
schliesst sich der Kommission an. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .•.. 93 Stimmen 
Für den Antrag Suter .... 76 Stimmen 

Art. 84 Abs. 1, 1 bis; 85 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 84 al. 1, 1 bis; 85 al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a la deoision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art.104 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 2ter 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 4 
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(Wyss, Decurtins, Garbani, Hämmerte, Marty Kälin, Rechsteiner-Basel, Schmid Odilo, Sommaruga, Stump, 
Teuscher) 
Abs. 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Eventualantrag der Minderheit 
(Rechsteiner-Basel, Garbani, Sommaruga, Stump, Teuscher, Wyss) 
Abs. 4 
.... werden. Der Bundesrat kann zur Erfüllung von Verträgen, die vor dem 31. Dezember 2000 abgeschlossen 
wurden, Ausnahmebewilligungen erteilen. Die Brennelemente sind während dieser Zeit ...• 

Art.104 
Proposition de la majorite 
Al. 2ter 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 
Al. 4 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Wyss, Decurtins, Garbani, Hämmerle, Marty Kälin, Rechsteiner-Basel, Schmid Odilo, Sommaruga, Stump, 
Teuscher) 
Al. 4 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition subsidiaire de la minorite 
(Rechsteiner-Basel, Garbani, Sommaruga, Stump, Teuscher, Wyss) 
Al. 4 
.•.. 1 er juillet 2006. Le Conseil federal peut delivrer des autorisations exceptionnelles aux fins de l'execution 
des contrats passes avant le 31 decembre 2000. Durant ce laps de temps, las assemblages combustibles 
uses doivent ~tre evacues .•.. 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Die Bestimmung in Artikel 104 Absatz 2ter wurde durch Artikel 
31 a ersetzt und kann deshalb gestrichen werden. 
Bei Artikel 104 Absatz 4 haben wir es mit einer der zentralen Bestimmungen der Vorlage zu tun. Es geht um 
die Frage, ob wir ein Moratorium bei der Wlederaufarbeitung einführen wollen, wie dies der Ständerat 
vorschlägt. Da möglicherweise gewisse Verträge nicht vor dem 1. Juli 2006 vollständig abgewickelt werden 
können, ist es notwendig, hierfür eine gewisse Flexibilität zu schaffen. 
Die Kommission hat zu diesem Zweck mit 19 zu O Stimmen bei 5 Enthaltungen eventualiter einem Antrag 
Rechsteiner-Basei zugestimmt. In der Hauptabstimmung wollte die Mehrheit der Kommission indessen nichts 
von diesem Moratorium wissen. Sie hat deshalb mit 14 zu 11 Stimmen Festhalten beschlossen, während 
eventuell dann dem Antrag der Minderheit Rechsteiner zugestimmt werden könnte, falls Sie in Richtung des 
Ständerates gehen wollen. 

Wyu Ursula (S, BE): Herr Fischer hat es schon gesagt: Es ist einer der Kernpunkte, die hier noch übrig 
geblieben sind. Es gab in der ursprünglichen Version dieses Kernenergiegesetzes einmal drei solche Punkte, 
die gegenüber den Ausstiegsinitiativen zu einem Kompromiss hätten führen können. Das war erstens ein 
konkretes Ausstiegsszenario - bei der damaligen Version Bundesrat•, zweitens die Mitsprache der Kantone 
bei der Endlagerung und nun hier, drittens, das Verbot oder mindestens ein Moratorium bei der 
Wiederaufarbeitung. 
Die beiden ersten Möglichkeiten haben Sie mehrheitlich mit dem Argument abgelehnt, es könnte der 
Atomindustrie schaden. Hier aber, bei der Diskussion um die Wiederaufarbeitung, verfängt dieses Argument 
eindeutig nicht; es ist nicht mehr eine Frage pro oder kontra Atomenergie. Sie nützen der Atomindustrie auch 
keinen Deut, wenn Sie sich jetzt dafür einsetzen, dass die Wiederaufarbeitung weiter betrieben wird, denn 
alle wissen, dass die Wiederaufarbeitung nicht billiger als die direkte Zwischen- und Endlagerung der 
abgebrannten Brennstäbe ist. 
Alle wissen auch, dass die Wiederaufarbeitung kein Recycling ist und auch nie als Recycling geplant war. 
Ursprünglich waren nämlich diese Anlagen für die Waffenindustrie gebaut worden; anschliessend wurden sie 
betrieben, weil die Atomindustrie etwas lange den Traum des schnellen Brüters geträumt hatte, und jetzt 
müssen diese Anlagen irgendwie weiterbetrieben werden. Und weil sich immer mehr Länder bereits aus der 
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Wiederaufarbeitung zurückgezogen haben, ist die Schweiz mittlerweile eine der wichtigen Auftraggeberinnen 
bei Sellafield und bei La Hague. Das heisst, wir haben hier eine Verantwortung dafOr, wie es in Sellafield und 
La Hague aussieht. Sie wissen, dass der Boden von Sellafield in der Schweiz als Sondermüll entsorgt 
werden müsste. Das ist kein schlechter Witz, sondern die Aussage der Bundesstelle fOr Strahlenschutz, die 
diese Messungen durchgefOhrt hat. 
Herr Fischer, auch Sie wissen, dass es so ist. Einfach zu sagen: ~Dazu kann ich nichts sagen", ist wirklich zu 
billig! Sie wollen vielleicht nichts zu diesen Gräueltaten sagen, aber Sie sind genauso gut darüber informiert, 
dass es wirklich eine "Schweinerei" ist, die dort betrieben wird. Es Ist einfach nicht haltbar, dass wir unseren 
Beitrag dazu leisten, diese französischen und britischen Umgebungen mitzuverseuchen, und es hinnehmen, 
dass das Leukämierisiko in der Umgebung dieser Anlagen erhöht ist und dass wir die atomare 
Verschmutzung der Irischen See, notabene auch die der ganzen Meeresfauna und -flora, mitunterstützen. 
Nicht zuletzt provozieren wir - ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt - ein kriegerisches Gefahrenpotenzial, 
das wir uns selber niemals zumuten würden. Das hat dazu geführt, dass sowohl die Briten wie auch die 
Franzosen neben ihren Anlagen Bodenabwehrraketen stationiert haben. Das ist nicht so ein Nebengeschäft, 
sondern wir haben es wirklich mit einem wichtigen Punkt zu tun, der eigentlich nicht eine Frage pro oder 
kontra Atomenergie ist. 
Ich bitte Sie darum, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. Wir sind damit bereits im Kompromissbereich: Der 
ursprüngliche Antrag des Bundesrates war ja ein Verbot. Der Ständerat hat dann dieses zehnjährige 
Moratorium vorgeschlagen und es anlässlich seiner letzten Sitzung mit null Gegenstimmen bestätigt. Es wäre 
ein gutes Entgegenkommen gegenOber dem Ständerat, wenn wir hier mindestens dem Moratorium 
zustimmen würden. 

Ltutenegger Hajo (R, ZG): Ich bitte Sie im Namen der FDP-Fraktion, hier der Mehrheit zu folgen und an 
unserem Beschluss festzuhalten. Wir haben in Artikel 9 dieses Gesetzes die Wiederaufbereitung 
grundsätzlich zugelassen und damit auch die Ausfuhr zur Wiederaufbereitung, dies allerdings mit vielen, mit 
berechtigten und mit zweckmässigen Auflagen, die in den Artikeln 7, 9 und 33 Absatz 3 festgehalten sind. 
Der Ständerat hat sich bei diesen Bedingungen uns angeschlossen und somit die Aufbereitung gemäss 
Artikel 9 auch zugelassen. 
Wir wollen hier keine Grundsatzdiskussion über die Wiederaufbereitung fOhren; die Entwicklung schreitet 
auch hier vorwärts. Aber wenn man diese Bedingungen formuliert, wie wir es getan haben, und ihre 
Einhaltung durchsetzt, woran nicht zu zweifeln ist, ist dieses Moratorium nicht konsequent. 
Einerseits haben wir bestehende Verträge, welche auszuhalten sind. Auch darüber gibt es kaum Differenzen. 
Anderseits sind neue Verträge nur mit Einhaltung unserer strengen Auflagen möglich. Befassen wir uns doch 
in einem Gesetz mit der Zukunft und nicht mit der Vergangenheit! Das Moratorium ändert gar nichts, es 
bringt nichts, die alten Verträge werden ausgehalten, die neuen unterliegen sämtlichen Auflagen. Wir 
machen uns doch nur etwas vor, wenn wir hier so etwas schreiben. 
Somit bitte ich Sie nochmals, an unserem Beschluss festzuhalten und der Mehrheit zu folgen. Sollten Sie 
aber der Minderheit folgen, ist der Eventualantrag der Minderheit Rechsteiner Rudolf dem Minderheitsantrag 
vorzuziehen. 

Speck Christian (V, AG): Die SVP-Fraktion beantragt Ihnen wie auch die Mehrheit der UREK, die 
Wiederaufbereitung weiterhin zuzulassen. Wir haben genügend über diese wichtige Frage diskutiert. Es ist -
wie Frau Wyss gesagt hat - einer der Kernpunkte im Gesetz, aber in der Differenzbereinigung müssen wir 
nicht alles wiederholen. 
Ich möchte einfach nochmals festhalten, dass es grundsätzlich falsch ist, abgebrannte Kernbrennstäbe als 
Abfall zu entsorgen und die darin noch enthaltene Energie nicht zu nutzen. Wir mOssen uns vor Augen 
führen, dass eine Tonne abgebrannter Brennstäbe einer Energiemenge von 20 000 Tonnen Erdöl entspricht. 

Die Wiederaufbereitung sollte weiterhin zugelassen werden, auch wenn es stimmt, dass sie im Moment 
wirtschaftlich nicht attraktiv ist. Es ist keine Notwendigkeit von der Wirtschaftlichkeit her, aber wir haben fOr 
die Wiederaufbereitung in der Kommission strenge Massstäbe formuliert, Leitplanken gesetzt. Auch wenn 
diese Wirtschaftlichkeit der Wiederaufbereitung von den Uranpreisen her heute nicht gegeben Ist, sollten wir 
die Option offen halten. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit der Kommission zuzustimmen. Das ständerätliche Moratorium ist ein Kompromiss, 
aber es ist auch unnötig. Wir können Ja oder Nein sagen, und jetzt sagen wir Ja. 

IeußlH!r Franziska (G, BE): Neben der demokratischen Mitbestimmung ist die Frage der 
Wiederaufbereitung einer der zentralen Punkte im Kernenergiegesetz. Mittlerweile geht es nicht mehr um ein 
Verbot der Wiederaufbereitung, wie dies ursprünglich vom Bundesrat vorgeschlagen wurde, sondern es geht 
nur noch um ein Moratorium, also um eine ganz moderate Forderung, die uns der Ständerat hier vorschlägt. 
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Aber sogar dieses Moratorium geht der Kommissionsmehrheit zu weit. Sie will weiterhin frisch-fröhlich 
unseren Atommüll in Sellafield und La Hague aufbereiten lassen. Die Wiederaufbereitung ist fOr Mensch und 
Umwelt eine grosse "Schweinerei", die niemand von uns in der sauberen Schweiz je zulassen wOrde. Von 
daher ist es für die grOne Fraktion verwerflich, dass die Kommissionsmehrheit diesen Vorschlag überhaupt in 
die Debatte einbringt. 
Ich möchte noch einmal ausführen, warum die Wiederaufbereitung der grösste Unsinn ist und warum 
deshalb das Moratorium diesen Unsinn wenigstens limitieren sollte. Wenn die Befürworter der 
Wiederaufbereitung immer noch von Recycling sprechen, dann glaube ich einfach, dass sie Irgendetwas In 
dieser Frage nicht verstanden haben und sich nicht bewusst sind, welche Tragweite ihr Entscheid hat. 
1. Die Wiederaufbereitungsanlagen sind höchst gefährdete Objekte für Terroranschläge. 
2. Mit der Wiederaufbereitung fällt atombombenfähiges Plutonium an. Nach dem Auslaufen der heutigen 
Wiederaufbereitungsverträge verfügt die Schweiz über rund zehn Tonnen Plutonium. Was damit geschehen 
soll, das weiss niemand. Die Gefahr, dass Plutonium in falsche Hände kommen kann, wagt wahrscheinlich 
hier In diesem Saal niemand abzustreiten. 
3. Mit der Wiederaufbereitung wird der Atommüll-Abfallberg vergrössert. Das ist Irrwitzig, denn wenn wir 
schon beim Atommüll, den wir nicht wiederaufbereiten, nicht wissen, was wir machen sollen, ist es doch 
völlig falsch, wenn wir durch die Wiederaufbereitung noch mehr Atommüll produzieren. 
4. Die Strände von La Hague und Sellafield sind radioaktiv verseucht. Die Irische See und der Atlantik sind 
von Alaska über Grönland bis Norwegen weiträumig verseucht. Die Bevölkerung in La Hague und Sellafield 
lebt mit einer radioaktiven Belastung, die nahe an den tolerierten Grenzwerten liegt oder diese auch 
überschreitet. Das können wir doch nicht zulassen, dass Leute durch die Strahlung gefährdet werden, durch 
Strahlung, die überhaupt nicht nötig wäre. 
Sogar wenn wir weiterhin auf die Option Atomenergie setzen, müsste das alles nicht sein. Auf die 
Wiederaufbereitung können wir getrost verzichten. Herr Leutenegger Hajo hat vorhin gesagt, dass wir ein 
Gesetz für die Zukunft machen wollen; darin gehe ich mit ihm einig. Aber die Wiederaufbereitung ist nun 
wirklich eine Technologie der Vergangenheit, auf die wir verzichten müssen. 
Das Moratorium ist ein erster kleiner Schritt; die grüne Fraktion fordert Sie aber auf, dieses Schrittehen zu 
wagen und der Minderheit Wyss und damit dem Ständerat zu folgen. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Der Ständerat hat eine realpolitische Analyse gemacht und ist zum Schluss 
gekommen, dass es sowohl materiell wie auch politisch wenig oder keinen Sinn macht, in den nächsten zehn 
oder zwanzig Jahren diese Wiederaufbereitung in der Schweiz zuzulassen. Der Ständerat hat mit 35 zu 4 
Stimmen an diesem Moratorium festgehalten, und nachdem unser Rat heute Vormittag fast sämtliche 
Differenzen ausgeräumt hat, möchte ich Ihnen empfehlen, nun auch diese Differenz wegzuräumen. Es gibt 
vier gute Gründe, die im Moment gegen eine Wiederaufbereitung sprechen: 
1. die Wiederaufbereitung ist wissenschaftlich höchst umstritten; 
2. sie macht wirtschaftlich wenig bis keinen Sinn; 
3. sie ist ökologisch - um es gelinde zu sagen - nicht unbedenklich; 
4. sie ist • dies kommt vor allem anderen • im politischen Umfeld schlecht akzeptiert. 
Ich bitte Sie alle, die Sie dieses Moratorium noch ablehnen möchten: Halten Sie sich die Abstimmungen vom 
Mai dieses Jahres vor Augen, und dann werden Sie gerade mit dem Argument des Moratoriums in diesen 
Abstimmungskampf ziehen und für zwei Mal Nein votieren. Aus dieser politischen Optik ist es heute sinnvoll, 
wenn wir dieses Moratorium ins Kernenergiegesetz einbauen. 
Ich bitte Sie: Stimmen Sie dem Ständerat, dem Bundesrat und der Minderheit Ihrer Kommission zu. 

Rechsteiner Rudolf (S, BS}: Ich bin grundsätzlich auch auf der Seite der Minderheit: ihr Antrag ist ein 
sauberes Moratorium. Aber ich habe einen Eventualantrag formuliert, der in einem Punkt der Atomwirtschaft 
entgegenkommt, in dem Sinne nämlich, dass die alten Verträge zu Ende gefOhrt werden können - auch Ober 
den Zeitpunkt des 1. Juli 2006 hinaus. Herr Leutenegger Hajo hat gesagt, dass ihm das entgegenkommt. Ich 
möchte den Eventualantrag so verstanden wissen, dass er dann zur Abstimmung kommt, wenn die Mehrheit 
obsiegt. 

Fischer Ulrich (R, AG}, für die Kommission: Herr Rechsteiner-Basel hat jetzt irgendwie einen Antrag zum 
Abstimmungsverfahren gestellt. Normalerweise hätte man den Antrag der Mehrheit dem Antrag der 
Minderheit gegenüberstellen müssen, und wenn die Mehrheit obsiegt, wäre das Moratorium vom Tisch. Nur 
wenn die Minderheit obsiegen würde, hätte man den Beschluss des Ständerates dem Eventualantrag 
Rechsteiner-Basel gegenüberstellen müssen. Er will jetzt aber etwas anderes. Das wQrde bedeuten, dass wir 
zuerst über den Antrag der Minderheit und den Eventualantrag Rechsteiner-Basel abstimmen und dann in 
der Hauptabstimmung entscheiden, ob wir überhaupt etwas wollen. Ist das richtig, Herr Rechsteiner? 

http://www.pd.admin.ch/ab/data/d/n/4617ll5513/d_n_ 4617 _75513_75514.htm 28.03.2003 

• 



• 

01.022 -Amtliches Bulletin - Nationalrat - 05.03.03-0ShOO- Provisorischer Text 

'\'=t-S 

Seite 27 von 41 

Rechsteiner Rudolf (S, BS): Herr Fischer, ich habe versucht, mich zu erklären, und habe gesagt: zuerst die 
normale Abstimmung Mehrheit gegen Minderheit. Der Eventualantrag ist dann zur Abstimmung zu bringen, 
wenn die Mehrheit obsiegt. 

Lt.~ber~ Moritz, Bundesrat: Sie wissen, dass der Bundesrat ursprünglich ein Verbot der 
Wiederaufarbeitung vorgeschlagen hat. So wie die Beratungen in den beiden Räten jetzt gelaufen sind, ist 
klar, dass er sich dem Moratorium des Ständerates anschliesst, weil das seiner Lösung näher kommt. Von 
daher unterstützen wir die Minderheit Wyss, welche den Ständerat unterstützt. 
Schauen Sie bitte auch hier die Abstimmungsresultate an! Der Ständerat hat sich in der ersten Abstimmung 
mit 23 zu O Stimmen für sein Moratorium entschieden, und er hat sich in der zweiten Lesung mit 35 zu 4 
Stimmen, also ganz, ganz klar für das Moratorium ausgesprochen, während Sie im Nationalrat sich damals 
mit 77 zu 76 Stimmen dafür ausgesprochen haben. Der Ständerat wird also ohnehin auf diesem Moratorium 
beharren, und von daher ist es sicher klüger, sich jetzt anzupassen, allenfalls auch mit der Annahme des 
entsprechenden Eventualantrages der Minderheit Rechsteiner-Basel. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatit: Beilage - Annexe 01.022/3332) 
Für den Antrag der Minderheit Wyss .... 93 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 88 Stimmen 

5i,e~ C, St. 2. Lta+ 
voi, P· .2.1.t"t 

Le president (Christen Yves, president): La proposition subsidiaire de la minorite Rechsteiner-Basel est 
caduque. 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Las autres dispositions sont adoptees 

Art. 105 Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 105 al. 1 bis 
Proposition de Ja commission 
Adherer a. la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Aufhebung und Änderung bisherigen Recht e s 
Abrogation et modification du droit en vlgueur 

Ziff. 5 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Ch. 5 
Proposition de /a commission 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 7 Art. Sbls 
Antrag der Mehrheit 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Sommaruga, Decurtins, Garbani, Hämmerle, Lustenberger, Marty Kälin, Rechsteiner-Basel, Schmid Odilo, 
Stump, Teuscher, Wyss) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Eventualantrag Leutenegger Hajo 
(falls der Antrag der Mehrheit abgelehnt wird) 
Titel 
Herkunftsnachweis von Elektrizität 
Text 

Seite 28 von 41 

Zum Schutz der Endverbraucherinnen und -verbraucher kann der Bundesrat Vorschriften Ober den 
Herkunftsnachweis angebotener oder gelieferter Energie erlassen. 

Ch. 7 art. Sbis 
Proposition de la majorite 
Bitter 

Proposition de la minotite 
(Sommaruga, Decurtins, Garbani, Hämmerte, Lustenberger, Marty Kälin, Rechsteiner-Basel, Schmid Odllo, 
Stump, Teuscher, Wyss) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition subsidiaire Leutenegger Hajo 
(au cas ou la proposition de Ja majorite serait rejetee) 
Titre 
Attestation de provenance de l'electricite 
Texte 
Pour la protection des utilisateurs finals, le Conseil federal peut edicter des prescriptions relatives a une 
attestation de provenance de l'energie offerte ou foumie. 

Fis~her Ulrich (R. AG), für die Kommission: Bei Artikel 5bis des Energiegesetzes geht es um die 
Verpflichtung, die Elektrizität zu kennzeichnen. Der Ständerat hat einen umfangreichen Artikel eingefügt, der 
diesem Anliegen Rechnung tragen soll. In der Kommission wurden eventualiter gewisse 
Verbesserungsvorschläge für die Formulierung gutgeheissen. Die Mehrheit wollte aber in der 
Hauptabstimmung Oberhaupt nichts von dieser Bestimmung wissen. Nun hat Herr Leutenegger Hajo einen 
Eventualantrag eingebracht für den Fall, dass Sie trotzdem eine solche Bestimmung einfügen wollen. Ich 
werde dazu Stellung nehmen, wenn Herr Leutenegger seinen Antrag begründet hat. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Was Ihnen hier als Minderheitsantrag vorliegt, entspricht genau dem, was 
wir im Elektrizitätsmarktgesetz gehabt haben. Es wundert mich schon ein bisschen, dass jetzt plötzlich diese 
Bestimmungen nicht mehr zulässig sein sollen, die die meisten von Ihnen im EMG akzeptiert haben und von 
denen Sie gesagt haben, das sei richtig so, wir bräuchten das, es funktioniere auch. Man hat mit dieser 
Bestimmung für das EMG sogar Werbung gemacht. Da frage ich mich schon, wie glaubwürdig eine solche 
Kommunikation ist, wenn man zuerst sagt, dass es sinnvoll und möglich sei, den Strom nach Herkunft und 
Produktionsart zu kennzeichnen, und dann, wenn das Gesetz abgelehnt wurde, ist man plötzlich wieder 
dagegen. 
Es wurde hier auch argumentiert, dass man Strom nicht kennzeichnen könne. Ich muss Sie darauf 
aufmerksam machen, dass wir in der Schweiz die Begriffe "Kennzeichnung• und "Deklaration" als identisch 
verwenden. Kennzeichnung wird eher in Deutschland verwendet, das Wort Deklaration eher in der Schweiz, 
aber sie bedeuten dasselbe. Deshalb geht es nicht darum, noch Begriffsverwirrung zu stiften. 
Sie können auch sehr wohl sagen, wo und wie Strom produziert wurde. Wie gesagt, wir haben das im EMG 
festgelegt. Es gibt dafür auch Stromhändler, die Verträge abschliessen, und das kann man nachprüfen; auch 
das war im EMG geregelt. Übrigens ist in der Europäischen Union das •tracking system", also der Nachweis, 
woher der Strom kommt und wie er produziert wurde, weit vorangeschritten. Die Deklaration wird kommen: 
Österreich hat die Deklaration bereits eingeführt. Ob es Sinn macht, angesichts des abgelehnten EMG 
trotzdem eine Deklaration einzuführen und damit Transparenz zu schaffen, können Sie ruhig den 
Konsumentinnen und Konsumenten Oberlassen. Aus meiner Sicht hat Transparenz noch immer Sinn 
gemacht. 
Noch etwas zu einer politischen Einschätzung: Die Moratoriums-Initiative, Ober die wir am 18. Mai 
abstimmen, enthält genau eine solche Kennzeichnungspflicht. Wenn Sie hier und jetzt diese Deklaration 
ablehnen, ist das ein weiterer Steilpass für die Moratoriums-Initiative. Dafür müsste ich Ihnen eigentlich 
dankbar sein, aber Ich bitte Sie trotzdem, der Kennzeichnungspflicht zuzustimmen und meinen 
Minderheitsantrag zu unterstützen. 
Noch ein Wort zum Eventualantrag Leutenegger Hajo: Es ist nicht so, dass dieser Eventualantrag dem 
Elektrizitätsmarktgesetz entspricht. Im EMG war von Kennzeichnung die Rede und nicht von 
Herkunftsnachweis. Ausserdem war im EMG explizit erwähnt, dass die Herkunft und die Art der 
Elektrizitätserzeugung genannt werden müssen. Im EMG stand auch noch, dass der Bundesrat eine 
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Kennzeichnungspflicht einführen kann; auch davon steht im Eventualantrag von Herrn Leutenegger nichts. 
Der Ständerat hat bei der Kennzeichnung argumentiert, dass die Schweizer Stromwirtschaft für den 
Stromexport die Kennzeichnung sehr wohl gebrauchen könne, dass das nützlich sei. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Ständerat zu folgen, der Minderheit zuzustimmen und auch den Eventualantrag 
Leutenegger Hajo, weil er ungenügend ist, abzulehnen. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Das Anliegen der Minderheit stammt, wie von Frau Sommaruga erwähnt, wieder 
aus dem EMG. Die Formulierung, wie sie dem Minderheitsantrag zugrunde liegt, entspricht allerdings der 
Verordnungsstufe und nicht der Gesetzesstufe. Was damit verlangt wird, gehört eben wieder in die Belange 
des Elektrizitätsmarktes, in die Belange der Elektrizitätsverteilung, eben in ein Elektrizitätsmarktgesetz und 
nicht hierher, wo es jetzt "hineingedrückt" werden soll. 
Zum Begriff Kennzeichnung oder Herkunftsnachweis muss man einfach feststellen, dass Strom keine 
differenzierbaren Merkmale hat. Er ist nicht nur unsichtbar: Es gibt keine differenzierbaren Merkmale. Also 
dazu ist diese Bezeichnung ein fundamentaler Widerspruch, ob sie nun bei anderen Dingen üblich ist oder 
nicht. 
Aber dieser Artikel macht ohne Marktöffnung einfach keinen Sinn. Die Verbraucherinnen und Verbraucher 
konsumieren im geschlossenen Markt jene Energie, jenen Energiemix, welcher von der Netzbetreiberin zur 
Verfügung gestellt wird. Einen Einfluss oder eine Einflussmöglichkeit verbraucherseitig gibt es im 
geschlossenen Markt nicht. Das Informationsbedürfnis, woher unser Strom kommt, ist deswegen mit einer 
landesweiten Publikation, wie sie die Energiestatistik bringt, längst gedeckt. Die physisch vor Ort bezogene 
Energie ist nicht beeinflussbar und auch nicht bestimmbar. Auch die Netzbetreiberinnen, welche nicht selbst 
Zugang zum Übertragungsnetz haben, können da keinen Einfluss nehmen; sie sind genauso im überlagerten 
Netz gefangen. Wir können auch mit dem Bau neuer Anlagen nicht Einfluss nehmen und hier wesentlich 
etwas ändern. 
Deshalb bitte ich Sie, diesen Minderheitsantrag abzulehnen, weil er in ein Elektrizitätsmarktgesetz gehört und 
nicht hierher. Wir müssen das Thema an geeigneter Stelle wieder diskutieren. 
Noch zu meinem Eventualantrag, falls Sie hier trotzdem der Minderheit zustimmen sollten: Der 
Herkunftsnachweis ist das, was realistischerweise machbar ist. Wenn man die Formulierung des 
Ständerates, die eher der Verordnungsstufe entspricht, anschaut, kommt genau dieser Herkunftsnachweis 
dort wieder vor. Aber wir können doch nicht einfach so tun, als ob es anders wäre: Wir können auch den 
Elektrizitätsverbrauch erst post festum, nach Ablesung der Zähler, feststellen, und erst dann welss man, wie 
viel Energie wohin geflossen ist; erst dann kann man die Anteile festlegen und auch bekannt geben. Ich 
finde, der Vorschlag des Ständerates ist viel zu detailliert. Er schränkt uns ein. Es ist auch zu wissen, dass in 
der EU ähnliche Bemühungen im Gange sind. Wenn wir uns Jetzt auf diese Detaillierung festlegen, sind wir 
völlig falsch platziert. 
Wenn man also nicht der Mehrheit folgen sollte, dann bitte ich Sie, immerhin meinen Eventualantrag 
gutzuheissen. 

Kel1tr Robert (V, ZH): Die SVP-Fraktion kann dem Ständerat nicht folgen. Die Kennzeichnung der Elektrizität 
ist ein Anliegen, das schon bei der Beratung des EMG ausgiebig diskutiert wurde. Diese wird auch in 
Zukunft, insbesondere auf europäischer Ebene, vermehrt zum Thema werden. Der Artikel, den wir nun 
diskutieren, gehört aber in ein EMG II - es geht doch nicht an, jetzt diejenigen Sachen, die einem beim 
abgelehnten EMG passten, hier einzusetzen. 
Die Kennzeichnung der Energie, also eines unsichtbaren Produktes, ist fremd. Die Elektrizität ist nicht 
sichtbar. Eine Publikation pro Netz haben wir in der Energiestatistik, und dies sollte vorderhand, bevor wir bei 
einem EMG II sind, genügen. Eine Kennzeichnung ist technisch kaum realisierbar; sie ist aufwendig und 
kostenintensiv. 
Wir bitten Sie, Artikel 5bis, den der Ständerat eingefügt hat, zu streichen. Sollte die Minderheit obsiegen, 
stimmen wir dem Antrag Leutenegger Hajo zu. 

Steiner RudoH (R, SO): Auch die FDP-Fraktion beantragt Ihnen, diese Bestimmung des Ständerates zu 
streichen. Es ist richtig, wenn Frau Sommaruga ausführt, das sei Ja eine Bestimmung aus dem 
Elektrizitätsmarktgesetz - aber eben, aus dem EMG, und sie gehört zu den Bestimmungen über eine allfällige 
Marktöffnung. Die Marktöffnung hat vor unserem Stimmvolk keine Gnade gefunden, also müssen wir jetzt 
auch nicht auf einem Umweg im Kemenergiegesetz solche Bestimmungen einführen. Kommt hinzu, dass 
diese Umschreibung, wie sie der Ständerat gefasst hat, wesentlich weiter geht als die Bestimmung im EMG; 
es ist nämlich bereits die Ausführungsbestimmung in der Elektrizitätsmarktverordnung. Wenn also 
grundsätzlich schon eine Bestimmung aus dem EMG nicht in das Kernenergiegesetz gehört, dann gehört 
noch viel weniger eine Bestimmung aus der Elektrizitätsmarktverordnung in das Kernenergiegesetz. 
Ohne Marktöffnung machen diese Bestimmungen keinen Sinn mehr, denn niemand kann den Mix im Netz 
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beeinflussen. Es gibt verbraucherseitig keine Einflussmöglichkeiten. Es genagt letztlich die Publikation pro 
Netz, die wir landesweit in der Energiestatistik haben. Das sollte an sich genügen. 
Wenn Sie wider Erwarten dem Ansinnen des Ständerates folgen möchten und eine gewisse Kennzeichnung 
ins Kernenergiegesetz geschrieben haben möchten - ich sage nochmals: es gehört nicht hier hinein -, dann 
sicher nicht in dieser umfassenden Fassung des Ständerates, nämlich der Abschrift aus der 
Elektrizitätsmarktverordnung. Wenn Sie Oberhaupt etwas geschrieben haben wollen, dann unterstützen Sie 
bitte den Eventualantrag Leutenegger Hajo. Da werden dann die Netzbetreiberinnen und -betreiber nicht 
verpflichtet, auf allen Rechnungen alles aufzudrucken, was nicht beeinflussbar ist - wir leben ja in einem 
geschlossenen Markt-, sondern dann sollen die Netzbetreiberinnen und -betreiber angeben, wie viel sie 
woher haben. Es genagt dann eine Publikation in diesem Sinn; damit ist auch unnötiger Bürokratie ein Riegel 
vorgeschoben. Aber grundsätzlich verzichten Sie auf diese Bestimmung. Sie ist einem EMG II, das 
irgendwann zu gegebener Zeit kommen wird, vorbehalten. Dort ist dann der Zeitpunkt gekommen, wieder 
über diese Bestimmung zu reden. 

Sommaru_ml Simonetta (S, BE): Herr Stelner, Sie haben im Abstimmungskampf zum EMG immer gesagt: 
Die Marktöffnung kommt auf jeden Fall, mit oder ohne EMG. Ich teile Ihre Meinung. Aber wenn die 
Marktöffnung jetzt trotzdem kommt, auch ohne EMG, dann müssen Sie auch einer Kennzeichnungspflicht 
zustimmen. 

Stelner Rudolf (R, SO): Die Marktöffnung wird nicht ohne Irgendwelche Regulierungen vonseiten des 
Bundes, allenfalls der Kantone erfolgen. Ich bin mit Ihnen einig, dass diese kommt; sie ist zwingend, sie 
kommt wahrscheinlich schneller, als wir je gedacht haben. Dort ist dann aber die Zeit gegeben, wieder 
darüber zu sprechen, wie wir auch die Kennzeichnungspflicht umschreiben wollen. Im jetzigen Zeitpunkt, da 
die Marktöffnung keine Tatsache ist, macht es aber keinen Sinn, etwas festzuschreiben - dies erst noch in 
einem Gesetz, das eine ganz andere Sache betrifft -, das in der Praxis nicht umgesetzt werden kann. 
Ich bitte Sie, von solchen Leerläufen abzusehen. Wir diskutieren hier das Kernenergiegesetz und nicht ein 
Marktöffnungsgesetz. 

Schmid Odilo (C, VS): Kennzeichnungen und Herkunftsbezeichnungen sind heute gang und gäbe, man 
könnte fast sagen: Stand der Technik. Wir kennen sie zur Information oder als Verkaufsargumente für Holz, 
Weine, Käse und neuerdings für Autos nach Energieklassen, für Bioprodukte aller Art: Fleisch, GemOse, 
Eier, Kleider, Stoffe usw. Ich erinnere mich noch gut daran, wie die Einführung der Biolabels zuerst belächelt, 
dann bekämpft und schlecht gemacht wurde. Heute kopiert man sie; heute sind sie das beste 
Verkaufsargument. Eine Kennzeichnung von Elektrizität macht Sinn. Die Konsumentinnen und Konsumenten 
sind mündig und dürfen wissen, was wann, wo und wie konsumiert werden kann. 
Die Mehrheit der CVP-Fraktion unterstützt den Ständerat und die Minderheit Ihrer Kommission. Ich bitte Sie, 
das Gleiche zu tun. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es ist zunächst festzuhalten, dass eine solche Bestimmung Ober die 
Deklaration, Ober Herkunft und Art der Produktion der Elektrizität, nach geltendem Recht jederzeit eingeführt 
werden kann; es braucht eigentlich nicht eine neue Verfassungsbestimmung. Ich sage das deswegen, weil 
das in der "Moratorium plus"-lnitiative gefordert wird. Es ist eigentlich nicht notwendig. Selbst wenn die 
Initiative nicht angenommen wOrde, hätte man das Recht, das einzufOhren. Das hat man beim 
Elektrizitätsmarktgesetz versucht. Diese Stromkennzeichnung war in jenem Abstimmungskampf vonseiten 
der Konsumenten- und Umweltorganisationen immer ein gewichtiges Argument. Sowohl das EMG als auch 
die Verordnung, die ja vom Bundesrat ausnahmsweise bereits vor dem Abstimmungskampf erlassen wurde, 
hatten dies zum Gegenstand. Von daher unterstützt der Bundesrat, der ja damals das EMG auch unterstützt 
hat - u. a:. mit dieser Begründung -, die Minderheit, d. h. den Ständerat. 
Was den Eventualantrag Leutenegger Hajo betrifft, fällt auf, dass er sich von der Formulierung der 
Verordnung insofern unterscheidet, als die Kennzeichnungspflicht nicht darin enthalten ist. Ich muss davon 
ausgehen, dass dies eine bewusste Auslassung ist. Von daher kann Ich mich mit dem Eventualantrag, so, 
wie er formuliert ist, nicht einverstanden erklären. Allenfalls müsste Ihn der Ständerat um diese 
Kennzeichnungspflicht ergänzen, falls dies nur ein Versehen gewesen sein sollte. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Mehrheit .•.• 93 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 84 Stimmen 
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Le presldent (Christen Yves, president): La proposition subsidiaire Leutenegger Hajo est caduque. 

Ziff. 7 Art. 7 Abs. 7 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 7 art. 7 al. 7 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 7 Art. 7bis 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Rechsteiner-Basel, Garbani, Hämmerle, Marty Kälin, Sommaruga, Stump, Teuscher, Wyss) 
Festhalten 

Ch. 7 art. 7bis 
Proposition de Ja majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorite 
(Rechsteiner-Basel, Garbani, Hämmerle, Marty Kälin, Sommaruga, Stump, Teuscher, Wyss) 
Maintenir 

f~ Ulrich (R, AG), für die Kommission: Ich möchte zuerst zuhanden der Materialien noch etwas zu 
Artikel 7 Absatz 7 sagen: Hier handelt es sich um ein Anliegen der Gebirgskantone, das von Ständerat Jenny 
eingebracht wurde. Viele Gemeindewerke werden durch die Einspeisepflicht von Energie aus 
Kleinkraftwerken finanziell stark belastet. Deshalb soll diese Abgeltungspflicht künftig dem Übertragungsnetz 
aufgebürdet werden. Obwohl diese Regelung nicht in den Zusammenhang mit dem KEG gehört, hat man ein 
Auge zugedrückt und schliesslich dieser Änderung zugunsten der Bergregionen zugestimmt. 
Nun zu Artikel 7bis: Dieser sehr umfangreiche Artikel wurde vom Nationalrat mit knapper Mehrheit eingefügt. 
Damit würden die Netzbetreiberinnen verpflichtet, erneuerbare Energie während zwanzig Jahren zu 
Gestehungskosten in ihr Netz einzuspeisen. Die für die Netzbetreiberinnen entstehenden erheblichen 
Mehrkosten wären mit einem Zuschlag auf die Kosten des Übertragungsnetzes zu finanzieren. Mit dieser 
Ergänzung der bisher schon im Energiegesetz verankerten und mit der Annahme des Antrages Jenny 
angepassten Einspeiseverpflichtung sollten den alternativen Energien bessere wirtschaftliche Chancen 
eingeräumt werden. 
Der Ständerat erachtete diese Bestimmung nicht nur als systemwidrlg, sondern lehnte sie in 
Übereinstimmung mit dem Bundesrat auch aus Kostengründen ab. Die Mehrkosten für die Netzbetreiber 
würden 150 bis 200 Millionen Franken betragen. Die Minderheit möchte an dieser Förderung der 
erneuerbaren Energien festhalten. 
Die Kommission beantragt Ihnen mit 12 zu 11 Stimmen bei 2 Enthaltungen Zustimmung zur ständerätlichen 
Fassung. 

Rechstt.lner Rudolf (S, BS): Wir haben die Situation, dass in Westeuropa die Anteile der erneuerbaren 
Energien in der Stromerzeugung einen steigenden Verlauf nehmen. Die Europäische Union hat beschlossen, 
den Anteil der erneuerbaren Energien bis 2010 sogar zu verdoppeln. Das ist ein mutiger Schritt, aber er 
entspricht dem Trend: Die erneuerbaren Energien sind europaweit auf dem Vormarsch. Sie sind günstig, sie 
sind sauber, sie sind zuverlässig, es gibt keine Erschöpfungserscheinungen. 
Aber es gibt eine Ausnahme; es gibt ein Land, das nicht in diesem Trend marschiert, und das ist die 
Schweiz. Wir sind das einzige Land in Westeuropa, in dem der Anteil der erneuerbaren Energien am 
Stromverbrauch absinkt. Und auch in Energie Schweiz, in den bundesrätlichen Zielen sind die Zuwachsraten 
so niedrig, dass hier eben eine abnehmende Quote die Folge ist. 
Die Minderheit möchte dies ändern. Sie haben diesem Beschluss bereits einmal zugestimmt. Ich bitte Sie, 
hier an diesem Vorschlag, der sich an das Erneuerbare-Energien-Gesetz aus Deutschland anlehnt, 
festzuhalten. 
In erster Linie geht es einmal um eine strukturelle Gleichbehandlung der Stromerzeugung aus zentralen und 
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aus dezentralen Quellen. Die Atomenergie hatte immer eine kostendeckende Vergütung. Noch nie ist ein 
einziger Stromverkäufer mit dem Hut durch das Land gezogen wie beim Solarstrom und hat höhere Preise 
verlangt fOr Leute, die freiwillig Atomstrom bestellen. Nein, bei den zentralen Anlagen hat man immer einen 
Mix der Preise gemacht und die Mehrkosten von Neuanlagen ungefragt auf die Konsumentinnen und 
Konsumenten überwälzt. Nach diesem Mechanismus fliesst heute jeden Tag eine Million Franken 
Quersubvention aus der Wasserkraft nach Leibstadt und zu weiteren Atomkraftwerken, die während ihrer 
ganzen Lebensdauer teurer produzieren als die Wasserkraftwerke. 
Was zeigt sich bei solchen gesetzlichen Rahmenbedingungen, wie sie hier vorgeschlagen sind? Es hat in 
Deutschland eine absolut phänomenale Entwicklung gegeben bei den Gestehungskosten von Windenergie: 
Diese haben sich in den letzten 15 Jahren um den Faktor 3 gesenkt. Die neuesten Windfarmen, die 
beispielsweise im Meer vor Kopenhagen eröffnet werden, produzieren zu Gestehungskosten von 6 Rappen. 
Das ist nur möglich, wenn Sie einmal anfangen, kostendeckend zu vergüten. Dann sinken die Preise auch, 
und diese Preissenkungen sind in diesem Vorschlag bereits eingebaut. Im Erneuerbare-Energien-Gesetz in 
Deutschland werden die Preise der verschiedenen Stromerzeugungstechnologien jährlich gesenkt. 
Denken Sie daran: Die Schweiz hat eine gloriose Vergangenheit in Sachen Stromerzeugung. Wir waren das 
Land, welches die Wasserkraft entwickelt hat, und wir haben auf der ganzen Welt schweizerische 
Wasserkraftwerke, schweizerische Turbinentechnologie. Heute sind wir daran, uns in eine tote Technologie 
zu verrennen. Sie werden nirgends und niemals mehr ein Atomkraftwerk exportieren können. Sie Investieren 
im Paul Scharrer Institut jedes Jahr Dutzende von Millionen Franken in Atomforschung • für Werke, die 
niemand mehr will. Aber hier, bei der Photovoltaik, bei der Holzverstromung, bei der geothermischen 
Stromerzeugung, hier werden die Chancen verpasst. Damit müsste man jetzt beginnen. 
Wir möchten ein solches Projekt in Basel realisieren: Strom und Wärme für 5000 Haushalte. Die Anlage ist 
projektiert und fertig geplant, aber wir bekommen keinerlei Bundeshilfe, nur ein bisschen Trinkgeld, weil alles 
Geld der Elektrizitätswirtschaft einseitig in zentrale Erzeugungsanlagen fliesst. Schauen Sie hierin, bei den 
dezentralen Stromerzeugern - und dazu zähle ich insbesondere auch die Bauern: Bauern sind Energiewirte-, 
nach Deutschland: Jeden Monat werden zwei bis drei neue Holz- oder Blogaskraftwerke, grosse Kraftwerke 
und kleine Kraftwerke, eröffnet. Hier werden Chancen verpasst! Wir sind dann, was die ökologische 
Stromerzeugung anbelangt, nicht nur einfach nicht dabei, sondern wir werden dann vor allem technologisch 
abgehängt. Wir werden vom Ausland überholt. Wir waren einmal Spitze in der Solartechnik; wir waren die 
Besten, wir hatten die schönste Forschung und die grösste Pro-Kopf-Quote an ökologischer 
Stromerzeugung. Jetzt werden wir abgehängt, was nicht passieren darf! 
Ich bitte Sie, stimmen Sie der dezentralen Stromerzeugung zu. Schaffen Sie gleich lange Spiesse zwischen 
den zentralen und den dezentralen Erzeugungsanlagen. 

Speck Christian (V, AG): Wir beantragen Ihnen, die Änderung von Artikel 7bis des Energiegesetzes 
abzulehnen und damit der Mehrheit der Kommission und dem in dieser Frage praktisch einstimmigen 
Ständerat zu folgen. 
Zu den Ausführungen von Kollege Rechsteiner-Basel: In Bezug auf seine Vergleiche mit dem Ausland ist 
immerhin festzuhalten, dass wir natürlich in unserem Land mit einem Anteil von 60 Prozent Wasserkraft und 
an die 40 Prozent Kernenergie gegenüber den umliegenden Ländern einen sehr guten Mix haben. 
Deutschland hat z. B. nur etwas über 1 0 Prozent Wasserkraft, und Frankreich hat bekanntlich fast 
ausschliesslich Kernkraft. Wir haben also bei den erneuerbaren Energien mit unseren 60 Prozent 
Wasserkraft nach wie vor eine sehr gute Stellung. 
Warum lehnen wir dieses Einspeisemodell ab? Erstens, weil wir den Volkswillen respektieren, und zweitens, 
weil wir keine neuen Steuern auf Energie zum Nachteil unseres Standortes wollen. 
Zum ersten Punkt, zum Volkswillen: Ich habe schon bei der letzten Debatte darauf hingewiesen, dass es von 
einem merkwürdigen Demokratieverständnis zeugt, nach klaren Volksentscheiden an der Urne in den letzten 
zwei Jahren und unter Missachtung der Mehrheiten die abgelehnten Energiesteuern im Kernenergiegesetz 
erneut aufzunehmen. Das gilt für diesen Artikel wie auch für Artikel 28bis, der nachher zur Diskussion steht. 
Dabei haben die Initianten die Hoffnung im Hinterkopf, dass sich das Volk, wenn das Referendum gegen das 
Kemenergiegesetz nicht ergriffen wird, dazu gar nicht äussem kann. Die beiden Anträge zu den Artikeln 7bis 
und 28bis haben, obschon mit unterschiedlichem Inhalt, das gleiche Ziel, nämlich neue Steuern zu erheben. 
Beide haben keine Lenkungswirkung; sie sind alter Wein in neuen Schläuchen: Beides wurde vom Volk am 
24. September 2000 abgelehnt. 
Zum zweiten Punkt: Wir wollen keine neuen Steuern. Die Förderung mit der Einspeiseregelung gemäss 
Artikel 7bis würde, wie es der Kommissionsreferent angesprochen hat, rund 150 Millionen Franken oder noch 
mehr pro Jahr ausmachen; aufgrund von Artikel 28bis wären es 70 Millionen Franken pro Jahr - das f0r die 
angebliche Lenkungsabgabe auf Kernenergie. Das sind 220 Millionen Franken neue Abgaben für 
Konsumenten und Wirtschaft, und dies in einem Umfeld, in dem wir alles tun müssen, um die Wirtschaft 
anzukurbeln. 
Stimmen Sie deshalb der Mehrheit der Kommission zu. 
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Leutenegger Hajo (R, ZG): Auch ich empfehle Ihnen, hier dem Ständerat und der Mehrheit zuzustimmen 
und somit diesen Artikel zu streichen. Es ist ein Subventionsartikel, der uns einfach In neue 
Subventionsabhängigkeiten führt: Das Subventionsvolumen würde die heute aus der Rücknahmepflicht 
bereits resultierenden 13 Millionen Franken massiv erhöhen. Der Ständerat hat diesen Artikeldiskussionslos 
und einstimmig abgelehnt. 
Die Ausweitung der Rücknahmepfllcht ohne klare Regelungen für einen Elektrizitätsmarkt schafft neue 
Ungerechtigkeiten, zum Beispiel auch gegenüber der Wasserkraft. Der Artikel stützt sich auch weitgehend 
auf das deutsche Einspeisegesetz ab. Dieses hat dort aber keineswegs nur positive Früchte getragen. Neu 
soll Energie aus Anlagen bis 5 Megawatt Leistung übernommen werden müssen, Interessanterweise mit 
Ausnahme der Wasserkraft, wo die bisherige Grenze von 1 Megawatt gelten würde. Dabei ist ja Wasserkraft 
unbestritten nach wie vor die förderungswürdigste erneuerbare Energiequelle unseres Landes. 
Die Energie soll neu zu den Gestehungskosten der jeweiligen Technologie entschädigt werden, dies Ober 20 
Jahre. In der Praxis bedeutet dies, dass faktisch jede Anlage gebaut werden kann, unabhängig von ihrer 
Wirtschaftlichkeit. Der Investor hat gar kein Risiko mehr, da die Entschädigung für 20 Jahre geregelt ist. Wir 
würden damit also einfach jede Möglichkeit subventionieren, Strom zu erzeugen, unabhängig davon, was es 
kostet. Dies ist eine gigantische Subventionsmaschine und erst noch sehr langlebig. 
Diese massiven Kosten sollen nach diesem Artikel ohne jegliche Begrenzung auf die Netzkosten abgewälzt 
werden. Auch hier fehlt uns aber ohne Marktgesetz eine tragfähige, organisierbare Basis. Aufgrund von 
Zahlen des BFE hätten wir ja mit Kosten von etwa 180 Millionen Franken zu rechnen, zusammen mit den 
bereits erwähnten 13 Millionen also gegen 200 Millionen. Kommt noch die Kernenergieabgabe dazu, 
müssten wir von gegen 300 Millionen oder etwa 0,7 Rappen pro Kilowattstunde sprechen. Damit wird die 
Stromproduktion unseres Landes auf Produktionsebene um etwa 15 Prozent verteuert, was wir uns wohl 
kaum leisten können. Anderseits ist von der Verwaltung das Potenzial dieser Art von Stromproduktion auf 
einen Sechstel der heutigen Kernkraftproduktion geschätzt worden. So würde also zwar sehr teuer, aber 
nicht sehr viel Energie produziert; für sehr viel Geld sollen so Anlagen gebaut werden, welche kaum je 
wirtschaftlich werden. Damit verteuern wir den Strom um fast einen Rappen, ohne einen 
energiewirtschaftlichen Vorteil zu haben. Der Ständerat hat dies erkannt. 
Ich empfehle Ihnen, dem Ständerat zu folgen und den Artikel abzulehnen. 

~ Elvira (C, SO): Für die CVP stellt sich die Frage, wie die Einspeisung der Elektrizität aus 
einheimischer Biomasse, Geothermie, Holz, Trink- und Abwasserturbinierung, Wind- oder Sonnenenergie 
vom Netzbetreiber abgenommen werden muss, sofern die Anlage nach Inkrafttreten des Gesetzes erstellt 
wurde und eine Leistung von maximal 5 Megawatt aufweist. Während 20 Jahren wird der eingespeiste Strom 
zu Gestehungskosten vergütet. Wie soll das ohne das leider abgelehnte EMG gemacht werden? Die CVP
Fraktion beantragt Ihnen aus zwei Gründen, dem Ständerat zu folgen: 
1. Eine Ausweitung der Rücknahmepflicht ohne klare Regelung fOr den Elektrizitätsmarkt ist für die CVP
Fraktion unakzeptabel. Sie schafft nur neue Ungerechtigkeiten, auch gegen unsere erneuerbare Wasserkraft. 

2. Diese Massnahme verteuert den Strom im Inland auf Jahre hinaus. Unsere Wettbewerbsfähigkeit und 
unser Wirtschaftsstandort würden eingeschränkt und geschwächt. 
Die CVP-Fraktion wird deshalb der Mehrheit, das heisst der Streichung von Artikel 7bis zustimmen. 

Le prtsldent (Christen Yves, president}: Die SP-Fraktion lässt mitteilen, dass sie den Antrag der Minderheit 
unterstützt. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich habe diesen Antrag schon im Namen des Bundesrates be~ämpft, als 
Sie ihn in das Gesetz aufgenommen haben. Der Bundesrat hat zu diesem Antrag und zu allen Anderungen, 
die Sie einführen wollten, eine spezielle Sitzung durchgeführt. Er ist dabei zum Schluss gekommen, dass der 
Antrag in Bezug auf die C02-freie Stromerzeugung zu einer erheblichen Wettbewerbsverzerrung führen 
würde. Er ist ebenfalls der Meinung, dass der Antrag falsche Anreize schaffen würde; die Vergütung in der 
Höhe der Gestehungskosten verlangsamt nämlich die Entwicklung kostengünstiger Stromerzeugung. Von 
daher haben wir immer noch dieselbe Haltung, die sich mittlerweile mit jener des Ständerates deckt. 

Abstimmung - Vote 
F0r den Antrag der Mehrheit .... 104 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 74 Stimmen 

Ziff. 7 Kapitel 7 
Antrag der Mehrheit 
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Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Sommaruga, Decurtins, Garbani, Hämmerle, Lustenberger, Marty Källn, Rechstelner-Basel, Schmid Odilo, 
Stump, Teuscher, Wyss) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 7 chapitre 7 
Proposition de la majorite 
Bitter 

Proposition de /a minorite 
(Sommaruga, Decurtins, Garbani, Hämmerle, Lustenberger, Marty Kälin, Rechstelner-Basel, Schmid Odilo, 
Stump, Teuscher, Wyss) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon /a proposition de la majorite 

Ziff. 7 Kapitel 8 
Antrag der Mehrheit 
ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Lustenberger, Decurtins, Garbani, Hämmerle, Marty Kälin, Rechsteiner-Basel, Schmid Odilo, Sommaruga, 
Stump, Teuscher, Wyss) 
Art. 2Bbis Abs. 3bis 
Unternehmen, die in hohem Masse auf den Einsatz von Elektrizität angewiesen sind, erhalten die Abgabe 
ganz oder teilweise zurück. Die Höhe der Rückerstattung bemisst sich nach der Elektrizitätsintensität. Diese 
wird als Verhältnis der Elektrizitätskosten zur Bruttowertschöpfung des Unternehmens berechnet. Der 
Bundesrat legt die Ansätze für die Rückerstattungen fest. Beträge unter 500 Franken werden nicht 
zurückerstattet. 
Art. 2Bbis Abs. 4 
Die Erträge der Abgabe werden verwendet zur Förderung: 
a. der Erzeugung von Elektrizität aus Biomasse, Biogas, Holz, Geothermie, Windenergie, Wasserkraft bis 1 
Megawatt Leistung oder Sonnenenergie auf überbauten Flächen sowie der effizienten Verwendung der dabei 
allenfalls entstehenden Abwärme; die Erneuerung bestehender Wasserkraftwerke mit einer Leistung bis 5 
Megawatt kann unter Einhaltung der Gewässerschutzbestimrnungen ebenfalls gefördert werden; 
b. der Wärmeerzeugung aus Biomasse, Biogas, Holz, Sonnenenergie oder Geothermie; 
c. von Massnahmen zur sparsamen und rationellen Energienutzung. 
Art. 28bis Abs. 4bis 
Während fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Artikels ist jährlich mindestens ein Viertel des Abgabeertrages 
zweckgebunden zu verwenden für die: 
a. Anschubfinanzierung der Wärme- und Stromerzeugung aus Biomasse, Biogas und Holz; 
b. Förderung der Erzeugung von Elektrizität aus Wasserkraft bis 1 Megawatt Leistung. 
Art. 2Bbis Abs. 4ter 
Werden die zweckgebundenen Mittel nach Absatz 4bis nur teilweise beansprucht, sind die noch 
vorhandenen Mittel zur Förderung der übrigen Massnahmen nach Absatz 4 zu verwenden. 
Art. 2Bbis Abs. 5 
Anspruch .... entsprechen. (Rest des Absatzes streichen) 
Art. 2Bbis Abs. 6, 7 
Streichen 

Antrag Suter 
Art. 2Bbis Abs. 1-3, 3bis 
Gemäss Minderheit Lustenberger 
Art 2Bbis Abs. 4 
Die Erträge der Abgabe werden verwendet zur umweltverträgllchen Förderung der Elektrizitäts- und 
Wärmeerzeugung bis 5 Megawatt aus Biomasse, Holz, Geothermie, Umweltwärme, Windenergie und 
Sonnenenergie auf Oberbauten Flächen und unter Wahrung des Ortsbildschutzes sowie zur rationellen 
Energienutzung. Zur Erneuerung bestehender Wasserkraftwerke können Darlehen zu Selbstkosten des 
Bundes auf zwanzig Jahre an die Kantone gewährt werden, sofern die Massnahmen die Wirtschaftlichkeit 
und Umweltverträglichkeit der betreffenden Werke spürbar verbessern. 
Art. 28bis Abs. 4bis 
Während fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Artikels ist jährlich mindestens ein Viertel des Abgabeertrags 
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zweckgebunden für die Wärme- und Stromerzeugung aus Biomasse, Biogas und Holz zu verwenden. 
Art. 28bis Abs. 5 
Gemäss Minderheit Lustenberger 

Ch. 7 chapltre 8 
Proposition de la mBjorlte 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de /a minorlte 
(Lustenberger, Decurtins, Garbani, Hämmerle, Marty Källn, Rechsteiner-Basel, Schmid Odilo, Sommaruga, 
Stump, Teuscher, Wyss) 
Art. 28bis al. 3bis 
Les entreprises dependant dans une large mesure de l'energie electrique re~ivent le remboursement 
integral ou partial de la taxe. Le montant du remboursement est calcule en fonction de l'ampleur de la 
consommation d'electricite. Celle-ci correspond au rapport entre las frais d'electricite et la valeur ajoutee 
brute de l'entreprise. Le Conseil federal fixe les taux applicables aux remboursements. Las montants 
inferieurs a 500 francs ne sont pas rembourses. 
Art. 28bis BI. 4 
Las recettes de ta taxe servent a encourager: 
a. la production d'electricite au moyen de la biomasse, du biogaz, du bois, de la geothermie, de l'energie 
eolienne, de centrales hydroelectriques d'une puissance inferieure ou egale a 1 megawatt ou de l'energie 
solaire sur les surfaces bäties et de la recuperation efficace des rejets de chaleurs qui en decoulent; le 
renouvellement de centrales hydroelectriques existantes d'une puissance inferieure ou egale a 5 megawatts 
peut egalement etre encourage a condition que ces installations respectent las dispositions de la protection 
deseaux; 
b. la production en Suisse de chaleur a partir de la biomasse, du biogaz, du bois, de l'energie solaire ou de la 
geothermie; 
c. las mesures ayant pour but une utilisation econome et rationnelle de l'energie. 
Art. 28bis BI. 4bis 
Pendant une periode de cinq ans a compter de l'entree en vigueur du present article, au moins un quart des 
recettes de la taxe doivent etre specialement consacrees chaque annee a: 
a. financer le demarrage de la production de chaleur et d'electricite a partir de biomasse, de biogaz et de 
bois; 
b. encourager la production d'electricite a partir de centrales hydroelectriques d'une puissance inferieure ou 
egale a 1 megawatt. 
Art. 28bis BI. 4ter 
Si les moyens financiers affectes au sens de l'alinea 4bis ne sont pas entierement utilises, les sommes 
restantes doivent etre affectees a l'encouragement des autres mesures decrites a l'alinea 4. 
Art. 2Bbis al. 5 
.... d'une installation neuve equivalente. (Biffer le raste de l'alinea) 
Art. 28bls BI. 6, 7 
Biffer 

Proposition Suter 
Art. 28bis BI. 1-3, 3bis 
Selen la minorite Lustenberger 
Art. 28bis al. 4 
Las recettes de la taxe servent a encourager, dans une mesure compatible avec le respect de 
l'environnement, la production d'electricite et de chaleur, pour une puissance inferieure ou egale a 5 
megawatts, a partir de la biomasse, du bois, de la geothermie, de la chaleur ambiante, de l'energie eolienne 
et de l'energie solaire sur les surfaces bäties, dans le respect de la protection du paysage, ainsi qu'a une 
utilisation rationnelle de l'energie. Pour le renouvellement de centrales hydroelectriques existantes, des präts 
a vingt ans, dont les interets sont a la charge de la Confederation, peuvent etre accordes aux cantons, pour 
autant qua les mesures ameliorent notablement la performance economique et environnementale des 
centrales concemees. 
Art. 28bis BI. 4bis 
Pendant une periode de cinq ans a compter de l'entree en vigueur du present article, au moins un quart des 
recettes de la taxe doivent etre specialement consacrees, chaque annee, a la production de chaleur et 
d'electricite a partir de la biomasse, du biogaz et du bois. 
Art. 2Bbis BI. 5 
Salon la minorite Lustenberger 

fischer Ulrich (A, AG), für die Kommission: Wir kommen zum letzten Artikel. Als weitere Bestimmung zur 
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Förderung der emeuerbaren Energien hat der Nationalrat eine so genannte Lenkungsabgabe von 0,3 
Rappen pro Kilowattstunde auf im Inland erzeugter oder importierter Elektrizität aus Kernenergie eingefQgt. 
Die Abgabe sollte während zehn Jahren - mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere zehn Jahre -
erhoben werden. Nachdem das Volk im September 2000 solche Abgaben abgelehnt hat, fand es der 
Ständerat nicht richtig, durch die Hintertor der Kernenergiegesetzgebung nun dennoch eine solche Abgabe 
einzuführen. 
Mit dieser Abgabe würde nur die Kernenergie belastet, die damit gegenüber anderen Energien eindeutig 
diskriminiert würde. Dazu kommt, dass es sich nicht um eine Lenkungssteuer, sondern um eine Zwecksteuer 
handelt, für welche eine Verfassungsgrundlage nötig wäre, die aber nicht vorliegt. Auch Bundesrat 
Leuenberger hat deshalb im Ständerat die ablehnende Haltung des Bundesrates gegenüber dieser 
Zwecksteuer deutlich gemacht. Der Ständerat lehnte diese Bestimmung in der Folge mit 23 zu 17 Stimmen 
ab. Ihre Kommission beantragt Ihnen mit 12 zu 11 Stimmen bei 2 Enthaltungen, dem Ständerat 
zuzustimmen. 
Es liegt nun noch ein Ergänzungsantrag Suter vor. Ich werde zu diesem Antrag Stellung nehmen, sobald 
Herr Suter ihn begründet hat. 
Im Weiteren ist Folgendes festzuhalten: Sie haben zu dieser Gesetzgebung von vielen Seiten Lobby-Briefe 
erhalten, denen in der Regel nicht allzu viel Beachtung geschenkt wird. Nun haben Sie aber mit Datum vom 
4. März einen Brief der Konferenz der kantonalen Energiedirektoren erhalten, welcher zum Ausdruck bringt, 
dass Sie diese Bestimmung unterstützen sollten. Ich habe mich klug gemacht und mich erkundigt, wie dieser 
Brief zustande gekommen ist. Ich kann Ihnen Folgendes sagen: Weder der Vorstand noch das Plenum der 
Konferenz der kantonalen Energiedirektoren hat mit diesem Brief etwas zu tun oder hat ihn irgendwie 
abgesegnet. Es handelt sich um eine Einzelaktion des Präsidenten dieser Konferenz, Herm Anton 
Schwingruber, Regierungsrat des Kantons Luzem - dies zu Ihrer Orientierung. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Die Mehrheit unseres Rates hat in der ersten Lesung dieser Lenkungsabgabe 
von 0,3 Rappen zugunsten erneuerbarer Energien zugestimmt. Im Ständerat fand dieser Beschluss zwar 
keine Mehrheit, aber mit 17 zu 23 Stimmen immerhin eine respektable Minorität. Die Minderheit Ihrer 
Kommission hält an der Förderabgabe von 0,3 Rappen grundsätzlich fest. Diese Minderheit ist auch nur 
deshalb zur Minderheit geworden, weil die Kommission zum Zeitpunkt dieser Abstimmung anders 
zusammengesetzt war als sonst; da hat eben ein Ersatzmitglied den Ausschlag für die Minorität und nicht für 
die Majorität gegeben - dies zur Orientierung. 
Allerdings haben wir im Vorfeld der Beratung in der Kommission den ursprünglichen Text des Förderartikels 
leicht modifiziert, und zwar vor allem aufgrund der in der Volksabstimmung abgelehnten EMG-Vorlage. Wir 
haben zusätzlich vor allem die Förderung der Wasserkraft noch stärker eingebaut und zudem eingesehen, 
dass es unerlässlich ist, energieintensive Betriebe, die im Zusammenhang mit dem Umweltschutz ihre 
Hausaufgaben gelöst haben, von der Förderabgabe zu entlasten. 
Es gibt vier gute Gründe, dieser in ihrer Höhe akzeptablen Abgabe zuzustimmen: 
1. Unser Rat hat hier zusammen mit dem Ständerat ein unter dem Strich sehr kemenergiefreundliches 
Gesetz ausgearbeitet, und der Rat wird diesem auch zustimmen. 
2. Die Förderung von alternativen, umweltfreundlichen Energien im Inland macht sowohl volkswirtschaftlich 
als auch umweltpolitisch Sinn. 
3. Wir haben in unserem Land wenig bis keine Bodenschätze und fast keine Ressourcen. Nutzen wir doch 
wenigstens jene wenigen Ressourcen, die wir haben! Ich erinnere Sie beispielsweise daran, dass in der 
Schweiz jährlich im Wald 10 Millionen Kubikmeter Holz ohne menschliches Dazutun nachwachsen, aber 
nutzen tun wir nicht einmal die Hälfte. Anstatt jährlich 5 Millionen Kubikmeter Nachwachsmenge im Wald 
verrotten zu lassen, könnten wir diese besser nutzen, indem wir Holzenergie fördern würden. 
4. Kürzlich konnte man der Fachpresse die aktuellen Gestehungspreise des Atomstroms entnehmen. Wir 
haben festgestellt, dass die Schweizer Werke ihren Strom zu 4 bis 6 Rappen pro Kilowattstunde produzieren 
können. Im Jahre 2002 hat die Produktionsmenge zugenommen, und die Kosten konnten gesenkt werden. 
Man kann also nicht argumentieren, wir wären mit einer bescheidenen Förderabgabe nicht mehr 
konkurrenzfähig. 
Zum Schluss noch eine Bemerkung an die Adresse des Berichterstatters: 
Wenn Sie, Herr Fischer, die Energiedirektorenkonferenz mit diesem Schreiben zitiert haben, dann haben Sie 
vermutlich nur die halbe Wahrheit aufgeschrieben oder nur die halbe Wahrheit im Gedächtnis. So, wie ich 
orientiert bin - und wenn mich mein Gedächtnis nicht ganz im Stich lässt, ist es so -, hat die 
Energiedirektorenkonferenz vor der ersten Lesung in ihrem Plenum ganz klar beschlossen, diese 0,3 Rappen 
zu unterstützen. Ich gehe davon aus, dass eine schweizerische Energiedirektorenkonferenz ihre Meinung 
nicht wechselt wie das Hemd und dass diese Meinung auch nach einem halben Jahr noch gilt. So gesehen 
habe ich das Gefühl, dass der Präsident der Energiedirektorenkonferenz, Herr Regierungsrat Schwingruber, 
durchaus legitimiert war, einen Beschluss, der vor einem halben Jahr gefasst wurde, nochmals zu repetieren 
und uns diesen Brief zuzustellen. 
Ich darf Ihnen noch etwas zum Antrag Suter sagen. Ich verstehe den Antrag Suter nicht als 
Konkurrenzantrag; er will diesen Förderartikel vielmehr noch modifizieren und vor allem die Wasserkraft in 
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den Gebirgskantonen noch mehr fördern. Ich bitte Sie, das abzuwägen; machen Sie daraus, was Sie wollen. 
Wichtig ist, dass Sie der Förderabgabe grundsätzlich zustimmen. 
Eine letzte Bemerkung, auch an die Adresse des Kommissionspräsidenten: Er hat richtigerweise auf die 
Verfassungsgrundlage hingewiesen; das macht jeweils Bundesrat Leuenberger auch. Es gibt aber auch noch 
andere Leute in diesem Land, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, beispielsweise Ihr Parteikollege, 
alt Ständerat Rene Rhinow. Dieser hat 1998 oder 1999 in einem bemerkenswerten Artikel die Haltung des 
Bundesamtes für Justiz und die Haltung des Bundesrates insofern kritisiert, als er gesagt hat, es gehe bei 
einer Förderabgabe nicht grundsätzlich um die Höhe, sondern es gehe um die Wirkung, die erzielt werde. 
Rene Rhinow hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass man nicht die Höhe, sondern die Wirkung 
hinterfragen sollte. 
Ich meine, mit 0,3 Rappen wird eine Wirkung erzielt. Deshalb stelle ich mich auf den Standpunkt des 
Parteikollegen unseres Kommissionspräsidenten, von alt FDP-Ständerat Rene Rhinow, der sagt, eine 
Lenkungsabgabe sei verfassungsmässig verankert, wenn sie eine gute Wirkung habe. Die Lenkungsabgabe, 
die ich Ihnen hier empfehle, hat eine Wirkung. 

~ Marc F. (R, BE): Vorweg, und um Missverständnisse namentlich in der CVP-Fraktion zu vermeiden, 
eine erste Bemerkung: Ich stehe voll und ganz hinter dem Minderheitsantrag Lustenberger. Die 
Lenkungsabgabe ist völlig unbestritten. Ich mache hier kein Störmanöver, sondern möchte einen Zusatz 
zugunsten der Wasserkraftwerke und namentlich zugunsten der Bergkantone beifügen. In der Abstimmung 
wird darüber befunden werden können, ob man diesen Zusatz will oder nicht. Auf jeden Fall werde ich die 
Minderheit so oder so unterstützen. Ich denke, auch die anderen Ratsmitglieder, die hinter meinem Antrag 
stehen, sehen das genauso. 
Zweite Bemerkung: Was die Förderung der erneuerbaren Energien anbelangt, gibt es keine Änderung. Es 
gibt gemäss meinem Antrag sogar eine Flexibilisierung, indem die Obergrenze einheitlich auf 5 Megawatt 
hinaufgesetzt wird. 
Was will der Antrag, den ich Ihnen unterbreite - wohlverstanden als Zusatz, als Ergänzung? Ich denke, das 
könnte die Mehrheitsfähigkeit des Minderheitsantrages verbessern: Ich möchte, dass die Wasserkraft mit 
dem Ertrag der Lenkungsabgabe generell und allgemein gefördert wird. Es geht darum, die Zinskosten, also 
die Finanzierungskosten zu verbilligen. Die Kantone, allenfalls die Elektrizitätsgesellschaften, sollen die 
Möglichkeit erhalten, ihre Investitionen zu den gleichen Kapitalbedingungen des Bundes finanzieren zu 
können. Sie wissen, dass der Sanierungsbedarf bei den Wasserkraftwerken sehr hoch ist. Ich möchte 
deshalb den Weg ebnen, um diese Sanierungen zu günstigeren Finanzierungsbedingungen erleichtern zu 
helfen: Der Bund kann heute zu einem Zinsniveau von 2 bis 2,5 Prozent finanzieren; es gibt aber 
verschiedene Wasserkraftwerke im Berggebiet, die heute noch zu 4,75 Prozent finanzieren müssen. Wenn 
die Finanzierungskosten, gestützt auf diesen Antrag, gesenkt werden können, müssen keine Subventionen 
mehr dafür bezahlt werden. Es geht hier also um eine Verbesserung der Rahmenbedingungen der 
Finanzierung, was je nach Finanzierungsbedarf doch eine Einsparung zwischen 40 und 60 Millionen Franken 
im Jahr ausmachen wird. 
Was die Kleinwasserkraftwerke anbelangt, werden diese - das darf man nicht vergessen - gemäss 
Energiegesetz seit 1999 wirksam unterstützt, indem die Netzeinspeisung zu 16 Rappen gewährleistet ist. Wir 
haben ja die Lösung aus dem Energiebeschluss, der schon zehn Jahre in Kraft ist, ins definitive Recht 
überführt. Mein Antrag ist überhaupt nicht gegen die Kleinkraftwerke gerichtet - im Gegenteil: Auch sie 
werden in den Genuss der erleichterten Finanzierungsmöglichkeit kommen. 
Ein letztes Wort zur Einhaltung der Umweltauflagen: Es wird im Antrag auch ganz klar unterstrichen, dass die 
Umweltverträglichkeit erfüllt werden muss. Das betrifft insbesondere die Einhaltung der Restwassermengen; 
es kann also keine Rede davon sein, dass in meinem Antrag irgendwelche Abstriche an dieser Vorgabe 
gemacht würden. Die Wasserkraft im Berggebiet muss also auch inskünftig - auch mit der erleichterten 
Finanzierung - ganz klar die Umweltbedingungen einhalten; insbesondere müssen natürlich die 
Restwassermengen befolgt werden. 
Ich bitte Sie also, diesen Zusatz, der den Minderheitsantrag Lustenberger verstärkt, zu unterstützen. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Ich empfehle Ihnen mit der Mehrheit des Ständerates, diesen Artikel zu streichen 
und der Kommissionsmehrheit zu folgen. Der Bundesrat hat sich meines Wissens im Ständerat ebenso in 
diese Richtung geäussert. 
Mit diesem Artikel will man die Atomenergie bestrafen und den Erlös denselben Nutzniessem zukommen 
lassen wie beim vorher abgelehnten Artikel. Auch hier sind die Kosten hoch: man schätzt sie auf 70 Millionen 
Franken. Der Nutzen bleibt aber fraglich und ist kaum verhältnismässig. Jede noch so massive Subvention 
im Inland führt bei weitem noch nicht zu geeigneten Alternativen: Dies ist nicht wegen oft fehlender 
Wirtschaftlichkeit so, sondern wegen insgesamt ungenügendem Produktionspotenzial. Wir sind uns doch 
bewusst, dass ein Ersatz der Kernenergie in grösserem Ausmass ohnehin aus dem Ausland kommen 
müsste. Mit dieser Subventioniererei schaden wir unserer Volkswirtschaft, denn den Nutzen stecken wir 
teilweise in fragwürdige Projekte. Wir missachten mit diesem Artikel auch den Volkswillen vom September 
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2000, als Energieabgaben deutlich abgelehnt wurden. Eine R0ckerstattung ist ja hier nicht vorgesehen; 
deswegen ist es die Meinung der Verwaltung, dass diese Abgabe nicht verfassungsmässig sei. 
Es ist offensichtlich, dass es hier mit 70 Millionen Franken, wie erwähnt, um eine reine 
Subventionsabschöpfung geht. Das Problem der Strombeschaffung der Zukunft lösen wir damit aber 
keineswegs. Machen wir uns doch auch einmal bewusst: In der Schweiz haben wir 60 Prozent einheimische 
Wasserkraft. Es ist nicht so, dass in unserem Land erneuerbare Energie keine Bedeutung hätte. Eine 
zusätzliche Belastung unserer inländischen Kernenergie erhöht die Sicherheit unserer Anlagen keineswegs 
und trägt auch nicht zur Lösung der Entsorgungsfrage bei. Sie sichert auch keine Arbeitsplätze. Einen 
Nutzen kann hier nur erkennen, wer Subventionsempfänger werden kann. Hier muss man sagen: Diese 
Abgabe ersetzt die Mittel von Energie Schweiz nicht, die ja zur Diskussion stehen. Wenn man die 
Entwicklung dieses Artikels verfolgt, erkennt man, dass der Subventionsempfängerkreis laufend erweitert 
worden ist und immer noch breiter wird - immer noch ein bisschen, dort noch ein Zusatz. Es ist das reine 
Giesskannenprinzip, entgegen den Volksabstimmungen vom September 2000. Diese 70 Millionen Franken 
sind auch wieder viel • denken wir an unsere Exportwirtschaft, denken wir an den Tourismus, wo die 
Strompreise einen entscheidenden Faktor darstellen. 
Bitte bedenken Sie diese Auswirkungen, folgen Sie der Kommissionsmehrheit, und lehnen Sie auch den 
Antrag Suter ab. 

Brunner Toni (V, SG): Ich bitte Sie namens der SVP-Fraktion, der Mehrheit zu folgen. Wir befinden uns Ja in 
der Differenzbereinigung, und ich glaube, es Ist nicht mehr notwendig, alle Argumente fQr und wider Artikel 
28bis "abzukauen•, aber lassen Sie mich doch noch einmal auf einige Punkte hinweisen. 
Unsere Fraktion hat sich seit jeher gegen jegliche Lenkungsabgabe ausgesprochen. Im vorliegenden Fall 
von Lenkungsabgaben zu sprechen ist wohl sowieso verfehlt; vielmehr handelt es sich um eine neue Steuer. 
0,3 Rappen pro Kilowattstunde zeigen keine Lenkungswirkung, verteuern jedoch den Strom. Darum Ist es 
eben eine neue Steuer. Diese belastet Bevölkerung und Wirtschaft, was dem Volkswillen widerspricht. Das 
ist uns bei den Abstimmungen über die Energievorlagen im Jahre 2000 eindrOcklich bewiesen worden. Ich 
denke, es ist nicht redlich, bereits jetzt wieder über derlei Abgaben abzustimmen und diese nun sogar hinter 
dem Rücken des Volkes einzuführen. 
Wir haben uns also bereits klar gegen diese Abgaben ausgesprochen. Man kann nun einen Antrag 
modifizieren, wie es die Minderheit Lustenberger gemacht hat • im Grundsatz bleibt der Antrag eben 
derselbe, und Herr Lustenberger hat uns deswegen auch nicht dazu veranlasst, unsere Meinung zu ändern. 
Dann kommt noch Herr Suter und stellt ebenfalls einen Antrag. Er belegt damit eigentlich eindrOckllch, dass 
der Verteilkampf um diese 70 Millionen Franken bereits begonnen hat. Die einen wollen eher die Wasserkraft 
fördern, die anderen wollen eher der Wärmeerzeugung Geld zufliessen lassen, die Dritten der Biomasse, die 
Vierten wollen die Wasserkraft nicht berücksichtigen • man könnte also unendlich lange streiten. 
Ich habe es eingangs gesagt: Wir befinden uns im Differenzbereinigungsverfahren. Da wäre es eigentlich an 
der Zelt, dass man die Differenzen ausräumt. Oder um die Worte von Herrn Lustenberger von heute 10.50 
Uhr zu wiederholen: Fast alle Differenzen sind ausgeräumt worden. Räumen wir doch auch diese noch aus. 
Ich gebe zu, er hat dies in Zusammenhang mit einem anderen Antrag gesagt, aber damit hat er natürlich 
Recht und hat es durchaus richtig gemeint. Daher beantrage ich Ihnen - da auch die Kommission auf die 
richtige Seite gekippt ist •, nun dem Ständerat zu folgen und Artikel 28bis aus dem Energiegesetz zu klppen. 

Decurtlns Walter (C, GR): Im Namen einer grossen Mehrheit der CVP-Fraktion ersuche ich Sie, bei Absatz 
1, 2 und 3 an der Version des Nationalrates festzuhalten und zusätzlich dem Antrag der grossen Minderheit 
der Kommission zuzustimmen. Der Minderheitsantrag Lustenberger ist moderat und hat zum Ziel, die 
Förderung der erneuerbaren Energien durch eine kleine Abgabe von 0,3 Rappen auf die Kernenergie zu 
unterstützen • 0,3 Rappen sind sicher nicht viel. Dadurch werden die erneuerbaren und einheimischen 
Energien gefördert und die Abhängigkeit vom Ausland in Bezug auf die Energie vermindert. 
Die Aussage, dass eine Abgabe von 0,3 Rappen die Wirtschaft Qbermässig belaste, Ist also wirklich 
lächerlich! Zahlen Sie Ihren Managern normale Löhne, dann haben Sie bereits das Vielfache des Geldes 
zurückgeholt! Mit solchen Argumenten soll man wirklich nicht kommen. Auf der anderen Seite haben wir im 
Zuge der Sparwut eine Streichung von 60 Millionen Franken bei den Beiträgen für die erneuerbaren 
Energien. Aus diesem Grunde wäre das eine Kompensation. 
Eine Abgabe auf die Kernenergie zugunsten der erneuerbaren Energien ist eine Förderung derselben und f0r 
die Wirtschaft wie gesagt ohne weiteres tragbar. Um ja nicht etwas zugunsten der einheimischen Energien 
machen zu müssen, zieht man immer wieder den Volksentscheid Ober die Energievorlagen vom September 
2001 aus der Schublade. Es stimmt wohl, dass das Volk Nein zu diesem überladenen Fuder gesagt hat; 
niemand kann aber das Resultat so interpretieren, dass das Volk Nein zu erneuerbaren Energien und somit 
zur Senkung des Abhängigkeitsgrades der Schweiz gegenüber dem Ausland auf dem Energiesektor gesagt 
hat. 
Es muss etwas geschehen im Hinblick auf die Art der Energieversorgung. Wir lassen einfach die 
Energiepotenziale in unserem Land liegen und importieren dafür jedes Jahr mehr Energien, die nicht 
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erneuerbar sind. Statt dass wir die Nachhaltigkeit im Energiesektor fördern, importieren und verschleudern 
wir immer wieder diese Energien, die nicht erneuerbar sind. 
Mit der Zustimmung zum Antrag der Minderheit machen wir einen kleinen Schritt in die richtige Richtung. 
Mit der Nutzbarmachung der einheimischen erneuerbaren Energien schaffen wir auch Arbeitsplätze in 
unserem Land. Mich beschäftigt immer wieder eine Frage: Die Atomkraftwerke, die wir jetzt haben, müssen 
irgendwann abgeschaltet werden; die Anlagen erreichen dann ein Alter, in dem es nicht mehr weitergeht. Wir 
sind jedoch nicht einmal imstande, die Bewilligung für einen Sondierstollen zu erhalten. Wie wollen wir dann 
die Werke ersetzen? Ein Neubau in der Schweiz ist also ausgeschlossen. Sie müssen schon bedenken, was 
dann passiert, wenn es einmal so weit ist, denn wir haben ja auch ältere Atomkraftwerke. Wenn wir nichts 
tun, dann sind wir einfach nicht bereit. Ich meine, wir müssen den Antrag der Minderheit Lustenberger 
unterstlltzen. 
Aus all diesen Gründen ersuche ich Sie, bei den Absätzen 1, 2 und 3 an der Version des Nationalrates 
festzuhalten und im Weiteren bezüglich der Absätze 3bis, 4bis und 4ter der Minderheit Lustenberger 
zuzustimmen. Dann gehen wir in die richtige Richtung. 

Wirz-von Planta Christine (L, BS): Ich bin froh, diesmal nicht die letzte Rednerin zu sein. Es Ist wirklich den 
Anstrengungen der Elektrizitätswirtschaft zu verdanken, dass wir jetzt so günstige Strompreise haben. Ich 
glaube, niemand ist dagegen, dass die Strompreise jetzt so günstig sind. Dies kommt schlussendlich der 
Volkswirtschaft entgegen; das macht auch Sinn, Herr Lustenberger! Wenn wir nun eine Lenkungsabgabe 
oder Steuer, wie Herr Brunner Toni gesagt hat, von neu 0,3 Rappen pro Kilowattstunde vorsehen würden, 
hätte dies eine Verteuerung der Stromproduktion bis zu 7,4 Prozent bzw. 60, 70 Millionen Franken zur Folge. 

Darf auch ich Sie daran erinnern, dass sich der Souverän schon mehrmals gegen Lenkungsabgaben im 
Energiebereich ausgesprochen hat? Zum letzten Mal war es bei der Abstimmung zum EMG. Dort ging es u. 
a. ja auch um die Förderung alternativer Energien. Sie haben dort Nein dazu gesagt. Es macht wirklich den 
Anschein, als ob man nun durch die Hintertüre aus dem abgesägten EMG gewisse Artikel ins KEG oder ins 
Energiegesetz hineintun möchte. Das EMG war wirklich aus einem Guss, es war umfassend und auf die 
Marktöffnung ausgerichtet. Es ist nun nicht dasselbe, wenn man ein paar Teilstücke daraus nimmt und sie 
dort einpflanzen möchte, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. 
Was die Gründung nationaler Netzgesellschaften betrifft, ist es auch so, dass sie im EMG eigentlich 
vorgesehen waren und Sie sie hier wieder ins Gesetz nehmen wollten. Wir haben das Einzelschreiben der 
Konferenz der kantonalen Energiedirektoren erhalten, In dem sich der Verfasser sehr besorgt über die 
Kürzung des Budgets "Energie Schweiz" durch den Bund zeigt. Er bittet uns, den Minderheitsantrag 
Lustenberger aus diesem Grunde zu unterstOtzen; mit den zweckgebundenen Abgaben soll dann "Energie 
Schweizu gespiesen werden. Dafür hätte ich noch Verständnis - auch wenn der Brief eine luzemerische 
Einzelaktion ist-, denn Kantone und Bund sind in ein strenges Sparkorsett eingebunden worden. Trotzdem 
dürfen weder Bund noch Kantone vergessen, dass eine Verteuerung des Strompreises als Folge der 
Lenkungsabgabe volkswirtschaftlich nachteilige Folgen haben wird. Also wird unter dem Strich damit 
Oberhaupt nichts gewonnen. Es ist lediglich eine Umverteilung, und zwar erst noch für einen Zeitpunkt, der 
auf zehn Jahre hinaus gesetzt werden soll. 
Herr Decurtins, wir müssen den Antrag gar nicht annehmen! Die liberale Fraktion ist nicht dafür. 

Rech&t~.r Rudolf (S, BS): Ich möchte etwas zu Herrn Brunner Toni sagen. Es überrascht mich, wie stark 
und heftig er hier etwas ablehnt, das eigentlich vor allem dem ländlichen Raum zugute kommt. Schauen Sie: 
Ich bin für die Förderung der schweizerischen Landwirtschaft; ich bin dafür, dass wir 4 oder 5 Milliarden 
Franken für sie aufwenden, wenn wir gesunde und eigene Nahrungsmittel erzeugen können. Aber ich bin 
auch dafür, dass wir gesunden und einheimischen Strom haben - das ist auch ein Landwirtschaftsprodukt. 
Ich habe den Eindruck, dass wir heute genug Milch, genug Käse und auch genug Aprikosen und Tomaten 
haben. Es wäre vielleicht bedenkenswert, wenn der Bauernverband einmal Produkte vorantreiben würde, für 
die eine echte Nachfrage besteht, z. B. Strom aus Biogas - mit Gülle -, z. B. Strom aus Holz. 
Ich habe Ihnen kürzlich eine Liste mit über 50 Biomasse-Kraftwerken in Deutschland gezeigt, die jetzt dort 
errichtet werden. Es handelt sich um eine Kombination aus angemessener Vergütung und 
Einsteigeprogramm, ein Anlaufprogramm, wie es die Minderheit Lustenberger hier vorschlägt. Es gibt noch 
mehr Technologien. Sie können mit Geothermie den gesamten Strombedarf in der Schweiz decken, wenn 
Sie wollen! Das heisst, dass Sie in jedem Dorf von einer bestimmten Grösse eine lokale Wärme- und 
Stromversorgung aufbauen; auch das gäbe Arbeitsplätze. Irgendwann wird man dazu kommen - ich weiss, 
dass in den Hinterzimmern der Elektrizitätswirtschaft darüber schon nachgedacht wird -, aber ich möchte 
eigentlich, dass wir nicht die Letzten im Umzug sind, wie es heute der Fall ist. 
Wir haben in der Schweiz schon lange Energieabgaben, und zwar sind sie im Stromtarif inbegriffen. Die 
Elektrizitätswirtschaft kanalisiert einfach alle Mittel, die sie hat, in die Atomenergie. Frau Wirz-von Planta, 
billigen Strom haben Sie nur in Basel: Dort ist er 41 Prozent billiger als im nationalen Durchschnitt, und zwar 
deshalb, weil wir keine Atomkraftwerke haben. Die aktuelle Energieabgabe für Atomstrom macht 41 Prozent 
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der Endverkaufspreise aus. Das ist der Preisunterschied zwischen dem einzigen atomfreien Kanton und dem 
Rest der Schweiz - Sie schicken jeden Tag eine MIiiion Franken nach Leibstadt! Wenn es jetzt darum geht, 
die gesunden Technologien zu fördern, "klemmen• Sie, machen nicht mit und sagen, das sei eine Abgabe! 
Dass uns die Elektrizitätswirtschaft tar eine im Zweifel mörderische Technologie seit Jahrzehnten das Geld 
aus dem Sack stiehlt, dagegen haben Sie nichts, gegen diese Wettbewerbsverzerrung haben Sie nichts! 
Wir haben bei der Kernenergie keine Versicherung; da besteht ein grundsätzlicher Konflikt. Das ist kein fairer 
Markt. Die Bauern sind im Nachteil; diejenigen, die Wärme-Kraft-Koppelung betreiben, die Windmüller sind 
im Nachteil. Sie alle haften voll bei einem Unfall, nur die Atomenergie haftet nicht. Ein Windmüller zahlt pro 
Kilowattstunde doppelt so viel Haftpflichtprämie wie ein Atomkraftwerk, weil ein Atomkraftwerk von der 
Haftpflicht befreit ist. Anders liessen sich diese Dinge gar nicht betreiben. Das ist ein grober Verstoss gegen 
die Kostenwahrheit, gegen die "Gleichheit unter Gewerbegenossen•, wie es in Gerichtsentscheiden so schön 
heisst. Herr Lustenberger will hier ja nur, dass man ein klein bisschen näher zu gleich langen Spiessen fOr 
die sauberen Energien kommt. 
Denken Sie daran, es fliessen jeden Tag eine Million Franken nach Leibstadt, und wir haben dazu nichts zu 
sagen. Das Schweizervolk hat nie darüber abgestimmt. Jetzt möchten wir, dass pro Tag 200 000 Franken für 
die erneuerbaren Energien fliessen. Ich meine, es sei allerhöchste Zelt, dass wir für die sauberen Techniken 
etwas tun, so wie das heute auch im Rest von Europa der Fall ist. 

flKber Ulrich (R, AG), für die Kommission: Zum Werbespot von Herrn Rechsteiner-Basel für die Atom
Initiativen nehme ich nicht Stellung; ich werde dazu noch genug Gelegenheit haben. 
Aus der Begründung von Herrn Suter zu seinem Antrag ging hervor, dass es sich eigentlich nur um eine 
kleine Modifikation des Antrages der Minderheit Lustenberger hinsichtlich der Verwendung der allfälligen 
Abgabeerträge handelt. Sie werden in einer Eventualabstimmung entscheiden können, welche Formulierung 
Sie wollen. 
Nun noch kurz zum Schreiben des Präsidenten der Konferenz kantonaler Energiedirektoren: Ich habe 
gesagt, das Schreiben, das Sie erhalten haben, sei weder mit dem Vorstand noch mit dem Plenum der 
Energiedirektorenkonferenz abgesprochen worden - nicht mehr und nicht weniger. Daran kann ich festhalten. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Ich habe sehr viel mit Strompreisen zu tun. Es wurde von Herrn Rechsteiner 
argumentiert, warum man in Basel so billigen Strom habe. Man hat in Bern, Basel und Zürich dichte 
Stadtnetze, und die Verteilkosten - das wissen wir alle - machen bei den Energiepreisen sehr viel aus, nicht 
nur die Herkunft. Basel hat abgeschriebene Beteiligungen an Oberhasli usw. Die Wachstumsgebiete, in die 
auch die Basler Wirtschaft ihre Arbeitsplätze exportiert hat, mussten später den Strom besorgen. Also 
schlagen Sie in Bezug auf die Strompreise bitte nicht alles über einen Leisten. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich danke zunächst Herrn Lustenberger für die neue Formulierung des 
Vorschlages gegenüber dem Antrag, den Sie letztes Mal gutgeheissen haben. 
Für uns hat sich in der Zwischenzeit eine wesentliche Änderung ergeben, das Ist die finanzpolitische 
Situation: Wie Sie vielleicht wissen, sind wir beauftragt, im Energiebereich 40 Millionen Franken einzusparen. 
Wenn unser Programm Energie Schweiz tatsächlich um 40 Millionen Franken gekürzt wird, dann ist es 
gestorben, dann hat es keinen Sinn mehr. Wir haben jetzt 50 Millionen Franken; mit 10 Millionen kann man 
ein solches Programm nicht machen. Nun sind wir aber ermächtigt, innerhalb des Departementes nach 
Kompensationen zu suchen, und ich möchte dieses Programm unter keinen Umständen sterben lassen. Ein 
Vorschlag, den wir machen wollen, ist genau der, der hier vorgeschlagen wird: nämlich dass dieses 
Programm mit Lenkungsabgaben finanziert werden kann. Aber ich will hier ganz deutlich sagen: Das ist der 
Antrag unseres Departementes. Der Bundesrat hat noch nicht dar0ber entschieden; es ist ein Antrag an den 
Gesamtbundesrat, er wird dann entscheiden. Wir sind erst in diesem Stadium. 
Aus der departementalen Optik hätten wir ein Interesse an solchen Lenkungsabgaben, um Energie Schweiz 
zu retten; aber nicht nur wir, sondern auch die Kantone. Sie haben von der Konferenz der kantonalen 
Energiedirektoren ein Schreiben erhalten. Die Kantone sind an Energie Schweiz stark interessiert und 
suchen deshalb Wege, um das Programm aufrechterhalten zu können. Es handelt sich dabei - ich sage das, 
obwohl ich nicht der Anwalt von Dr. Schwingruber bin - nicht um eine Einzelaktion von ihm, sondern es ist 
nach meinen Informationen so, dass die Konferenz diesen Brief unterstützt, aber die Aargauer waren 
dagegen. Vielleicht ist auch das wieder nur die halbe Wahrheit. Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass 
ein Präsident allein so etwas unterschreibt, ohne tatsächlich im Namen der Energiedirektoren zu schreiben; 
so weit unsere Haltung dazu. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
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(namentlich - nominatif; Beilage - Annexe 01.022/3338) 
Für den Antrag der Minderheit .... 121 Stimmen 
Für den Antrag Suter .... 14 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 01.022/3339) 
Für den Antrag der Minderheit .... 101 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 81 Stimmen 

siö,.e. 5 . 2-ltS" 
Votv" P· 2-'tS' 

-.,el-tc- s. 2..'t" 
VO\-Y p. 2-'t'1l 

Lt1tre"idtm (Christen Yves, president): Je constate que las Romands n'ont pas pris la parole dans ce 
debat. 

1 • Top of page ~Horne 
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Moratorium plus 
und Strom ohne Atom. 
Volksinitiativen. 
Kernenergiegesetz 
Moratoire plus 
et Sortir du nucleaire. 
Initiatives populaires. 
Loi sur renergie nucleaire 

Differenzen - Divergences 

Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BBI 2001 2665) 
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 2529) 
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.01 (Erstrat - Premier Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.01 (Fortsetzung • Suite) 
Bericht UREK-NR 18.02.02 
Rapport CEATE-CN 18.02.02 
Nationalrat/Conseil national 22.03.02 {Frist - Delai) 
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Zweitrat • Deuxieme Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Fortsetzung • Suite) 
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Fortsetzung • Suite) 
Nationalrat/Conseil national 23.09.02 (Fortsetzung • Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 26.11.02 {Differenzen - Divergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Nationalrat/Conseil national 13.12.02 (Schlussabstimmung • Vota final} 
Text des Erlasses 1 (BBI 2002 8154} 
Texte de l'acte legislatif 1 {FF 2002 7571) 
Text des Erlasses 2 (BBI 2002 8156) 
Texte de l'acte legislatif 2 (FF 2002 7573) 
Nationalrat/Conseil national 05.03.03 (Differenzen • Divergences} 
Ständerat/Conseil des Etats 10.03.03 (Differenzen - Divergences) 
Nationalrat/Conseil national 12.03.03 (Differenzen • Divergences) 
Einigungskonferenz/Conference de conciliation 13.03.03 
Ständerat/Conseil des Etats 18.03.03 (Differenzen - Divergences) 
Nationalrat/Conseil national 18.03.03 {Differenzen - Divergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 21.03.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Nationalrat/Conseil national 21.03.03 (Schlussabstimmung • Vote final) 

3. Kernenergiegesetz 
3. Lol sur 1'6nergie nuclealre 
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vorheriges • 
Geschäft 
nächstes 
Geschäft• 

Forster-Vannini Erika (R, SG), für die Kommission: Gestatten Sie mir, kurz eine Auslegeordnung zu 
machen. In der Frage des kantonalen Mitspracherechtes bei geologischen Tiefenlagern folgte der Nationalrat 
weitgehend dem Ständerat. Es bestehen bei dieser Thematik deshalb einzig in den Artikeln, welche der 
Nationalrat präzisiert hat, noch Differenzen. Der Nationalrat hat sich hingegen der solidarischen 
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Nachschusspflicht wie dem zehnjährigen Wiederaufarbeitungsmoratorium angeschlossen. Dagegen lehnte er 
die Stromkennzeichnungspflicht und die Einspeisevergütung ab. Die Lenkungsabgabe von 0,3 Rappen pro 
Kilowattstunde auf Atomstrom wurde angenommen. 
Somit bestehen noch zwei gewichtige Differenzen; ich werde in der Detailberatung dazu noch weitere 
Ausführungen machen. 

Art. 43 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Pfisterer Thomas 
Das Departement beteiligt den Standortkanton und die in unmittelbarer Nähe des vorgesehenen Standorts 
liegenden Nachbarkantone und Nachbarländer an der Vorbereitung des Rahmenbewilligungsentscheides. 
Die Anliegen .•.. 

Art. 43 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Pfisterer Thomas 
Le departement associe le canton d'accueil, ainsi qua las cantons et las Etats voisins sltues a proximlte 
immediate de l'emplacement prevu, a la preparation du projet de decision d'octroi de l'autorisation generale. 
Las preoccupations .... 

fjlllter-Vannlni Erika (R, SG), für die Kommission: Der Ständerat hat bekanntlich das Vetorecht der 
Kantone bei der Rahmenbewilligung durch ein Anhörungsrecht und eine Beteiligung der Kantone an der 
Vorbereitung des Inhalts der Rahmenbewilligung ersetzt. Dieser Vorschlag wurde nun durch den Nationalrat 
modifiziert. Gemäss Nationalrat hört das Departement den Standortkanton, die Nachbarkantone und 
Nachbarländer zum hauptsächlichen Inhalt des Entwurfs des Rahmenbewilligungsentscheides an. Die 
Anliegen des Standortkantons und der Nachbarkantone und Nachbarländer sind zu berücksichtigen, soweit 
dies das Projekt nicht unverhältnismässig einschränkt. 
Ihre Kommission hat sich mit 12 zu O Stimmen bei 1 Enthaltung dem Nationalrat angeschlossen. 

Pflsterer Thomas (R, AG): Thema meines Einzelantrages ist "Mehr Mitsprache für die Kantone". 
Irgendjemand muss die Last der Standorte von Kernenergieanlagen im Interesse des ganzen Landes 
Obernehmen. Es ist legitim zu verlangen, dass die betroffenen Kantone und ihre Gemeinden bei 
Bewilligungen von Kernenergieanlagen - "Kernenergieanlagen" im umfassenden Sinn der Vorlage 
verstanden - mehr mitsprechen dürfen. Der Bund muss sie an den "Verhandlungstisch" einladen; er darf sie 
nicht mit dem "Briefkasten" abspeisen. Eine solche Ausdehnung des kantonalen Einflusses erleichtert einen 
Kompromiss und einen Abschluss des Differenzbereinigungsverfahrens zwischen National- und Ständerat in 
dieser Frühjahrssession. Dann wird es mit Blick auf die Volksabstimmung vom 18. Mai 2003 auch 
einigermassen klar, worin die Alternative zum Ausstieg aus der Kernenergie bestehen könnte. 
Zwar ist zu den Bewilligungen kein kantonales Veto angezeigt - einverstanden -; Kernenergie ist ein 
gesamtschweizerisches Problem, eine gesamtschweizerische Herausforderung. Indessen hat z. 8. das 
Aargauer Volk bisher in Kanton und Gemeinden Kernenergieanlagen unterstützt. Diese Haltung verdient 
weiterhin Vertrauen und der Kanton eine entsprechende Mitsprache. Darum habe ich schon in der 
Wintersession im Wesentlichen beantragt, dass der Standortkanton gegen Baubewilligungen Beschwerde 
führen und sich am Verfahren für eine Rahmenbewilligung "beteiligen" - das war das Schlüsselwort: 
beteiligen - darf. Dem Beschwerderecht hat der Nationalrat letzte Woche erfreulicherweise zugestimmt. 
Zusätzlich hat er mit gutem Grund die in unmittelbarer Nähe des vorgesehenen Standortes liegenden 
Nachbarkantone und Nachbarländer einbezogen. Der Kanton Aargau hat schon vor Jahren das Bundesland 
Baden-Württemberg und den Landkreis Waldshut an den Nagra-Abklärungen auf seinem Gebiet teilnehmen 
lassen. Die Erweiterung auf die in- und ausländischen Nachbarn ist in unserem kleinen Land 
selbstverständlich; viele unserer Infrastrukturen kommen in Grenznähe zu liegen. Indessen hat der 
Beschluss des Nationalrates zu Artikel 43 in zweierlei Richtung den ständerätlichen Entscheid verschlechtert. 
Darum ist ein Antrag nötig. 
Der Antrag will, erstens, die "Mitwirkung•, so der Titel, auf den ganzen Inhalt der Bewilligung ausdehnen -
vergleichen Sie Artikel 13 und 14 des Gesetzentwurfes - und nicht nur auf die phauptsächlichen Inhalte• 
beschränken, wie das der Nationalrat beschlossen hat. Das widerspräche dem Grundsatz des rechtlichen 
Gehörs nach der Verfassung. Der Antrag erstreckt sich darum auf die gesamte Bewilligung. Das ist das erste 
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zweitens schlägt der Antrag vor, an dem vom Ständerat beschlossenen Begriff der "Beteiligung" 
festzuhalten. Der Nationalrat hat die Mitwirkung auf eine blasse "Anhörung" reduziert, wie sie das normale 
Baubewilligungsverfahren kennt. Diese Reduktion ist nicht sachgerecht. Eine Rahmenbewilligung ist anders 
strukturiert als eine gewöhnliche Baubewilligung. Sie hat eine grundsätzliche, ja eine politische Funktion, also 
müssen sich die Kantone, als politische Träger, müssen sich der Standortkanton und die Nachbarkantone 
beteiligen können. Der Kanton mit seinen Gemeinden verdient mehr Einfluss als die unter Umständen vielen 
Hundert privaten Einwandar und Einsprecher. Der Kanton vertritt die Bevölkerung. Wenn er antritt, lassen 
sich unter Umständen Vorstösse vieler Privatpersonen vermeiden. Zudem sind die Privaten oft nicht nur 
persönlich angesprochen, sondern sie verstehen sich als Teil ihrer Region, um deren Image es geht. Diese 
Anliegen wahrzunehmen ist primär eine Aufgabe der Kantone. 
Für die Kantone genügt eine Anhörung auch inhaltlich nicht. Sie würde es erlauben, dem Kanton nur den 
fixfertigen Bewilligungsentwurf zu einem einmaligen Schlusskommentar vorzulegen. Der Kanton könnte im 
Wesentlichen bloss negative Folgen abwehren. Damit bliebe der Randtitel "Mitwirkung• in Artikel 43 leeres 
Versprechen. Der Bewilligungsinhalt entsteht weithin ja erst im Verfahren selber; die Artikel 13 und 14 des 
Gesetzentwurfes zeigen dies. Nicht schon das Gesetz, erst die Rahmenbewilligung präzisiert z. B., ob 
Fragen des Umweltschutzes, des Natur- und Heimatschutzes, der Raumplanung usw. entgegenstehen; das 
konkretisiert erst die Wahl eines gewissen Standortes oder eine bestimmte Ausgestaltung des Projektes. Das 
sind alles Belange von lokaler und regionaler Relevanz. Darum darf sich die Mitsprache nicht auf den 
Austausch von Schriftstücken beschränken. Vielmehr sind Gespräche, ja Verhandlungen nötig. Die Kantone 
müssen sich schon an der Erarbeitung des Bewilligungsinhaltes beteiligen dürfen. Die Mitsprache muss ein 
gesprächsweises Hin und Her bei der Vorbereitung der Rahmenbewilligung sein. 
Damit zur Zusammenfassung: Es geht darum, dass in diesem Verfahren der "Verhandlungstisch" den 
"Briefkasten" verdrängt. Nur wer an der Erarbeitung beteiligt ist, kann den Inhalt ausreichend beeinflussen, 
alles andere ist Theorie. Wer solche Verfahren erlebt hat, weiss, wovon ich spreche. Mitarbeit am Inhalt erst 
begründet Vertrauen; sie überzeugt die Beteiligten am ehesten. Im Übrigen zeigt sich die Strukturänderung in 
der Elektrizitätswirtschaft eben auch hier. Es ist nicht mehr so, dass man in diesen Unternehmen 
automatisch einen politischen Gesprächspartner findet. Deshalb muss man die politischen Anliegen eben auf 
andere Art und Weise in diese Verfahren einbringen. Wer das kann, ist auch eher bereit, zu akzeptieren und 
auf Einwendungen und Einsprachen zu verzichten. Dann kann allenfalls auf ein Referendum gegen die 
Rahmenbewilligung verzichtet werden, weil man eben anständig miteinander gesprochen hat. In einem 
solchen gemeinsamen Verfahren sind dann vielleicht sogar Konsens- und Mediationslösungen möglich. 
Selbstverständlich - das möchte ich deutlich unterstreichen - darf an der Letztentscheidungskompetenz des 
Bundes nicht gerüttelt werden. Es ist der Bund, der darüber entscheidet, welche kantonalen Einwände er 
berücksichtigen darf: eben nur, soweit das Projekt nicht unverhältnismässig eingeschränkt wird. 
Ich bitte Sie in diesem Sinne, dem Antrag zuzustimmen. 

Briner Peter (R, SH): Das im neuen Kernenergiegesetz vorgesehene nationale Referendum ist 
staatspolitisch wohl eine angemessene Lösung. Dennoch wirkt die faktische Aufhebung des kantonalen 
Vetorechtes für die konkret betroffenen Regionen provokativ. 
Gegenwärtig steht als Standort für radioaktive Abfälle einzig die Gemeinde Banken im nördlichsten Teil des 
Kantons Zürich im Vordergrund. Nun liegt Banken etwa acht Kilometer von der Agglomeration Schaffhausen 
und fünf Kilometer von der Landesgrenze zu Deutschland, aber etwa fünfzig Kilometer vom - ich sage einmal 
- Epizentrum Zürich entfernt. Es wird Sie deshalb nicht erstaunen, dass der Widerstand gegen ein Endlager 
in Banken im Kanton Schaffhausen und in Süddeutschland momentan viel stärker ist als im Kanton Zürich 
selbst, mit Ausnahme der Standortgemeinde. 
Im Kanton Schaffhausen hat das Parlament kürzlich die Behörden verpflichtet, sich mit allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln gegen das Endlager Banken zur Wehr zu setzen. In Süddeutschland hat das Thema 
inzwischen etwa die gleiche Bedeutung wie das unselige Luftverkehrsabkommen erlangt. Es liegt deshalb im 
Interesse der Sache, die Betroffenen zumindest in dieser Form mit einzubeziehen. 
Die Fassung des Nationalrates von Artikel 43 ergänzt durch den Antrag Pfisterer Thomas ermöglicht eine 
qualifizierte Mitwirkung in dieser heiklen Frage von staatspolitischer Bedeutung. Diesem Antrag ist deshalb 
zuzustimmen. 

Forster-Vannini Erika (R, SG), für die Kommission: Der Antrag Pfisterer Thomas lag uns nicht vor. In der 
Kommission haben wir aber die Frage trotzdem diskutiert. Ich habe Ihnen ja bereits erläutert, dass die 
Kommission zum Schluss kam, der Unterschied sei nicht allzu gross. Die Kommission hat sich deshalb der 
Formulierung des Nationalrates angeschlossen. 
Persönlich - und das ist meine persönliche Meinung - habe ich aber Verständnis für den Antrag Pfisterer 
Thomas. Eine Beteiligung an den Vorbereitungen beinhaltet auch nach meiner Ansicht mehr als eine 
Anhörung. Gerade weil wir das Vetorecht der Kantone gestrichen haben, ist es umso wichtiger, dass die 
Kantone weitestgehend in die Vorbereitungen mit einbezogen werden. Eine Beteiligung - wie das Kollege 
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Deshalb kann ich Ihnen aus persönlicher Sicht beliebt machen, dass Sie dem Antrag Pflsterer Thomas 
folgen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich habe ja schon Ihre erste Formulierung dieses Artikels unterstOtzt und 
dann auch die Erweiterung, die der Nationalrat vorgenommen hat. Der Antrag Pfisterer Thomas ist nochmals 
eine Intensivierung des Artikels, wie ihn der Nationalrat formuliert hat. Ich bin insbesondere für Herrn 
Pfisterers Schlussbemerkungen dankbar, in denen er klargelegt hat, dass damit nicht ein Veto der hier 
genannten Mitwirkenden kreiert wird. Vielmehr will er die Anhörung auch inhaltlich garantieren, dass man 
sich mit den Argumenten, Anliegen, Altematiwarianten usw. der Mitwirkenden ernsthaft auseinander setzt 
und allenfalls eine Lösung sucht; das letzte Wort bleibt aber beim Bund. 
Wenn ich den neuen Begriff der Beteiligung so interpretiere, so kann ich ihn Im Sinne eines Kompromisses 
für das ganze Gesetz, wo ja jetzt das Veto des betroffenen Kantons dahinfällt, ehrlich gesagt akzeptieren. 
In diesem Sinne kann ich also mit diesem Antrag einverstanden sein. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Pfisterer Thomas .... 40 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 1 Stimme 

Art. 48 Abs. 3, 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 48 al. 3, 4 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Forster-Vannini Erika (R, SG), für die Kommission: Zu Artikel 48 Absätze 3 und 4: Die 
Beschwerdemöglichkeit der Kantone bei der Baubewilligung, Absatz 3, wurde vom Nationalrat neu formuliert 
und in Absatz 4 gesetzlich verankert. Die Beschwerdemöglichkeit ist als Kompensation zur Streichung des 
dreifachen kantonalen Vetos gedacht. 
Die Kommission bittet Sie einstimmig, sich ihr anzuschliessen. 

Angenommen - Adopt(J 

Art. 60-62 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

F~·Y.I.DD.in.i Erika (R, SG), für die Kommission: Das ist eine Folge unseres Beschlusses zu Artikel 48. 

Angenommen - Adopte 

Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 
Abrogation et modlflcatlon du droit en vigueur 

Ziff. 5 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Ch.5 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 
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Forster-Vannini Erika (R„ SG), für die Kommission: Der Nationalrat hält an seinem ursprünglichen 
Beschluss fest, der eine Anderung des Stempelabgabengesetzes festsetzt. Transaktionen im Stilllegungs
und Entsorgungsfonds sollen demnach von der Stempelabgabe ausgenommen werden. Der Nationalrat hat 
ohne Diskussion an seinem Beschluss festgehalten. Ihre Kommission wiederum empfiehlt Ihnen mit 7 zu 2 
Stimmen bei 3 Enthaltungen, diese Aufhebung zu streichen. Sie teilt damit die Meinung des 
Finanzdepartementes, dass die Stempelabgabe auch in diesem Fall geschuldet sei. Eine Ausnahme sei nicht 
zulässig. 
Ich bitte Sie, unseren Antrag auf Festhalten zu unterstützen. 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 7 Art. 5bls 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit I 
(Schweiger, Büttiker, Dettling, Hofmann Hans) 
Streichen 

Antrag der Minderheit II 
(Büttiker, lnderkum, Schweiger) 
(Eventualantrag, falls dem Antrag der Mehrheit stattgegeben wird) 
Zum Schutz der Endverbraucherinnen und -verbraucher kann der Bundesrat Vorschriften über die 
Kennzeichnung von Elektrizität erlassen, insbesondere über die Art der Elektrizitätserzeugung und die 
Herkunft der Elektrizität. Er kann eine Kennzeichnungspflicht einfOhren. 

Ch. 7 art. 5bls 
Proposition de Ja majorite 
Maintenir 

Proposition de Ja minorite J 
(Schweiger, BOttiker, Dettling, Hofmann Hans) 
Bitter 

Proposition de Ja minorite II 
(BOttiker, lnderkum, Schweiger) 
(Proposition subsidiaire, au cas ou la proposition de la majorite serait adoptee) 
Pour la protection des utilisateurs finaux, le Conseil federal peut edicter des dispositions sur les marques 
distinctives, notamment quant au type de production du courant et a la provenance de l'electriclte. II peut 
introduire une obligation de marquage distinctif. 

Forster-vannlni Erika (R, SG), für die Kommission: Dieser Artikel wurde von uns beim letzten Mal eingefügt. 
Es geht darum, dass die Elektrizität gekennzeichnet werden soll. Diese Forderung entspricht einem Anliegen, 
das auch in der Volksinitiative "Moratorium plus• enthalten Ist. Da das Kernenergiegesetz einen indirekten 
Gegenvorschlag darstellt, war es ein Anliegen Ihrer Kommission und in der Folge Ihres Rates, diese 
Kennzeichnungspflicht neu Im Kernenergiegesetz einzufügen. 
Die Formulierung, wie wir sie das letzte Mal verabschiedet haben, entspricht einem Anliegen, das auf 
Verordnungsstufe im Zusammenhang mit dem abgelehnten EMG aufgenommen worden ist. Der Nationalrat 
wiederum hat mit 93 zu 84 Stimmen beschlossen, diesen neuen Artikel nicht ins Kernenergiegesetz 
aufzunehmen. Nach seiner Argumentation macht dieser Artikel nur bei einer allfälligen Marktöffnung Sinn. 
Ohne Marktöffnung, so wiederum der Nationalrat, sei er hinfällig, da niemand den Mix im Netz beeinflussen 
kann. Die Kennzeichnung der Elektrizität sei technisch schwierig zu realisieren, aufwendig und 
kostenintensiv. Wenn überhaupt, dann gehöre die Kennzeichnungspflicht allenfalls In ein "EMG 2•. 
Ihre Kommission möchte Ihnen in einer Mehrheit beliebt machen, an unserem Antrag festzuhalten. In der EU 
ist das "tracing system", also der Nachweis, woher der Strom kommt und wie er produziert wurde, bereits 
weit vorangeschritten. Die Deklaration, so die Mehrheit Ihrer Kommission, wird so oder so kommen. Diese 
Transparenz über Herkunft und Art der Produktion der Elektrizität mache Sinn, werde von den 
Konsumentinnen und Konsumenten gefordert und sei auch ohne EMG zu begrüssen. 
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Schwelger Rolf (R, ZG): Ich sage zuerst etwas Grundsätzliches: Herr Bundesrat Vllllger hat uns letzte 
Woche - es ging um finanzpolitische Fragen - den Mahnfinger gezeigt. Er hat zu Recht darauf hingewiesen, 
dass wir Parlamentarierinnen und Parlamentarier dann, wenn es um Allgemeines geht, grossmundig 
Forderungen aussprechen, uns aber dann, wenn es konkret wird, völlig anders verhalten. Es ging damals 
darum, dass alle vom Sparen sprechen, dies aber viele nicht daran hindert, immer und immer wieder neue 
Ausgaben zu fordern. Diese Widersprüchlichkeit parlamentarischen Verhaltens macht die gesamte Politik 
unglaubwürdig. Wer glaubt uns noch, wenn wir heute Grundsätzliches fordern, morgen aber im konkreten 
Einzelfall das pure Gegenteil davon tun? 
Wir laufen heute wieder Gefahr, uns so zu verhalten, diesmal in einer wirtschaftspolitischen Frage. Was 
meine ich? Jeder - von links bis rechts - ist damit einverstanden, wenn gesagt wird, unsere Wirtschaft dürfe 
nicht immer und immer wieder mit neuem Ballast, mit neuen Auflagen, mit zusätzlichen Verpflichtungen, mit 
weiteren Detaillierungsvorschriften behaftet werden; jede zusätzliche Normierung und Regulierung generiere 
zusätzlichen Aufwand und damit zusätzliche Kosten und sei deshalb - richtig betrachtet - wirtschaftsfeindlich. 
Nun, da der Elektrizitätswirtschaft mit einer Kennzeichnungspflicht neue, aufwendige und damit Kosten 
verursachende Vorschriften auferlegt werden sollen, soll dies alles nicht mehr gelten. Man könnte für eine 
solch widersprüchliche Haltung allenfalls noch ein gewisses Verständnis haben, wenn 
Deklarierungsvorschriften sinnvoll wären, beispielsweise dann, wenn sie das Marktverhalten der 
Konsumenten zu beeinflussen vermöchten. Das aber ist nach der Ablehnung des EMG eben gerade nicht 
mehr der Fall. Die Konsumentinnen und Konsumenten sind nach der abgelehnten Marktöffnung eben nicht 
frei, den Lieferanten ihres elektrischen Stromes zu bestimmen. Wie auch immer der bezogene Strom 
gekennzeichnet Ist, ich muss ihn so beziehen, wie er mir geliefert wird. In einem geschlossenen Markt gibt es 
verbraucherseits keine Einflussmöglichkeiten. Auch die Netzbetreiberinnen, die nicht selbst Zugang zum 
Überlandnetz haben, können keinen Einfluss nehmen, da sie genauso im überlagerten Netz gefangen sind. 
Wenn wir uns deshalb wirtschaftspolitisch kohärent verhalten wollen, kommen wir nach der Ablehnung der 
Marktöffnung nicht darum herum, konsequenterweise auch eine Kennzeichnungspflicht abzulehnen und uns 
dem Nationalrat anzuschliessen. 
Dafür spricht weiter noch Folgendes: Die Formulierungen über die Kennzeichnungspflicht, wie sie unser Rat 
beschlossen hat, weisen einen Detaillierungsgrad auf, der einer Verordnung, nicht aber einem Gesetz 
entspricht. Das ist insbesondere auch deshalb problematisch, weil die EU, obwohl dort der Elektrizitätsmarkt 
geöffnet ist, erst jetzt daran ist, Regelungen über die Herkunftsbezeichnung elektrischen Stroms zu 
formulieren. Wir laufen also Gefahr, eine isolierte, international nicht kompatible Lösung zu treffen. Der 
Bundesrat ist, wie wir wissen, daran, zu allen mit dem Elektrizitätsmarkt zusammenhängenden Fragen eine 
neue Vorlage auszuarbeiten. Wenn überhaupt Deklarierungsvorschriften, dann gehören sie dahin. 
Ich habe gesagt, dass Deklarierungsvorschriften dann einen Sinn machen könnten, wenn sie das 
Marktverhalten von uns allen zu beeinflussen vermögen. Eine solche Beeinflussung können auch in der 
Schweiz einzelne Elektrizitätsunternehmungen wollen, so beispielsweise dann, wenn sie Solarstrom anbieten 
und hierfür höhere Preise verlangen. Damit wird aber nur ein bestimmter, sehr kleiner Kundenkreis, nicht 
aber das Gros der StrombezOger angesprochen. Für den Schutz und den Informationsbedarf solch kleinster 
Kundenkreise haben wir das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb. Für alle diejenigen aber, für welche 
Art und Herkunft des elektrischen Stromes irrelevant sind und wegen des geschlossenen Marktes irrelevant 
sein müssen, ist eine Deklarierungspflicht weder nötig noch sinnvoll. Sie kann auf das Kundenverhalten des 
Gros der Strombezüger auch prinzipiell betrachtet keinen Einfluss haben. Wenn wir hierfür gleichwohl 
Normen erlassen, legiferieren wir im Grunde genommen nur um des Legiferierens willen. Wir kreieren 
Normen, die nur den Betroffenen zum Nachteil gereichen, irgendwelchen Dritten aber nichts bringen, für 
Dritte keinerlei Konsequenzen haben und für Dritte insbesondere nicht irgendwelche Vorteile generieren. 
So als Gesetzgeber tätig zu sein ist rechtlich falsch und wirtschaftspolitisch kontraproduktiv. Jegliche 
Kennzeichnungspflicht ist deshalb derzeit abzulehnen. Die Situation kann dann - aber erst dann - anders 
beurteilt werden, wenn der Elektrizitätsmarkt doch noch einmal geöffnet werden sollte. Dann können 
Informationen die Entscheidfindung der Kundinnen und Kunden, somit also das Konsumverhalten, 
beeinflussen. So weit sind wir aber heute noch nicht. 
Deshalb beantrage ich Ihnen, der Minderheit I zuzustimmen und damit dem nationalrätlichen Beschluss zu 
folgen und eine der verbleibenden Differenzen zu bereinigen. 

BOttlker Rolf (R, SO): Ich möchte nicht alles wiederholen, was Herr Schweiger gesagt hat, aber es ist zu 
befürchten, dass Sie gemäss der Mehrheit am ursprünglichen Beschluss unseres Rates festhalten. 
Nun möchte ich Sie bitten, den Text auf Seite 6 der Fahne einmal anzuschauen; das ist der Text aus der 
Elektrizitätsmarktverordnung, und Sie sehen - Herr Schweiger hat es schon gesagt - den Detaillierungsgrad. 
Der Verordnungstext zwingt dem Bundesrat beim Vollzug ein sehr enges Korsett auf. Wenn Sie schon diese 
Kennzeichnungen oder Herkunftsbezeichnungen einführen wollen, möchte ich Ihnen beliebt machen, die 
Möglichkeit zu schaffen, dass der Bundesrat noch einen gewissen Handlungsspielraum hat. Falls Sie wirklich 
an diesem Beschluss festhalten, möchte ich Ihnen beliebt machen, dass wir den Gesetzestext des EMG und 
nicht den Verordnungstext nehmen. Ich glaube, es ist zwingend logisch, wann schon etwas reguliert wird, 
einen Gesetzestext und nicht den Verordnungstext zu nehmen. Sie mOssen sehen: Der Bundesrat als 
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Vollzugsbehörde hat noch keine Erfahrung, noch keine Praxis in diesem Bereich. Der andere Punkt ist, dass 
es auch darum geht, bezüglich der EU eine gewisse Flexibilität im Hinblick auf die Zukunft an den Tag zu 
legen. 
Deshalb beantrage ich Ihnen, stufengerecht den Text des EMG zu übernehmen und dem Bundesrat diesen 
Spielraum beim Vollzug zu geben. Ich hoffe, dass auch der Bundesrat diese Steilvorlage aufnimmt und den 
Gesetzestext und nicht den Verordnungstext befürwortet. 

lnderkum Hansheiri (C, UR): Sie sehen, dass ich bei der Minderheit II in der Mitte aufgelistet bin, aber nicht 
nur das: Ich habe eine gewisse Zwitterstellung. Ich bin im Unterschied zu den Kollegen Büttiker und 
Schweiger für die Kennzeichnungspflicht. Ich habe seinerzeit auch in der Kommission darauf hingewirkt, 
dass sie ins Gesetz hineinkommt, weil sie eben, wie die Kommissionssprecherin sagte, ein Anliegen der 
Initiative "Moratorium plus• aufnimmt. Ich bin allerdings der Auffassung: Wenn wir die Kennzeichnungspflicht 
schon in das Gesetz aufnehmen, sollten wir die gesetzgebungstechnisch angemessenere Form nehmen, 
nämlich, wie Kollege BOttiker sagte, die Formulierung gemäss dem EMG, das ja leider nicht angenommen 
wurde. 

D.iood. Eugen (C, SG): Ich möchte auf ein Argument von Kollege Schweiger eingehen. Er sagt, solange keine 
Marktöffnung bestehe, mache diese Sache gar keinen Sinn. Diese Meinung teile Ich Oberhaupt nicht. 
Solange die Strommonopole bestehen und die Kunden gezwungen sind, bei diesen unterschiedlichen 
Monopolinhabern den Strom abzunehmen, wollen die Kunden sehr wohl im Verkehr mit den Inhabern der 
Monopole - das können Stadtwerke sein, das können kantonale Werke sein - wissen, ob jetzt ihr Lieferant 
auch ökologisch erzeugten Strom liefert. Wenn er es nämlich nicht tut, wird es auf politischer Ebene 
entsprechende Reaktionen geben. Solange wir in einem eher planwirtschaftllchen System sind, wird der 
Kunde nicht am Markt tätig, sondern es werden in den Gemeinderäten und Stadträten politische 
Interventionen kommen, man solle bitte bei der Stromlieferung hinreichend auch von diesem Strom anbieten. 

Wenn man gar nicht angeben muss, wie der Strom erzeugt wird, Ist man dieses Problem los. Ich bin im 
Gegenteil der Meinung: Solange wir noch im alten Monopol- und Planwirtschaftssystem sind, ist es umso 
wichtiger - wenn wir Oberhaupt ökologisch Strom erzeugen und verteilen wollen -, dass die Kunden es wissen 
und sich in geeigneter Form für diese Lieferung einsetzen können. Auch bei Beibehaltung der jetzigen 
Ordnung, bevor wir allenfalls irgendwann einmal zur weiteren Strommarktöffnung vorstossen, macht diese 
Bestimmung Sinn. 
Ich bin allerdings auch mit den Kollegen BOttiker und lnderkum einverstanden, wenn wir eine etwas weniger 
stringente Fassung ins Gesetz aufnehmen. Mit dem kann ich auch leben, also mit der Minderheit II. Das ist 
dann mehr eine Ermessensfrage. 

Eo_rster-Vannlnl Erika (R, SG), tar die Kommission: Nur noch ganz kurz zur Minderheit II. Es wurde 
ausgeführt, der Artikel sei zu lang und gehöre, wenn schon, in eine Verordnung und nicht in ein Gesetz. 
Die Mehrheit der Kommission zumindest war der Meinung, dass schlanke Gesetze nicht immer die besseren 
Gesetze sind und wir bei sensiblen Fragen deshalb selber legiferleren müssen. Deshalb hat sich die 
Mehrheit dafür entschieden, dass dieser Verordnungstext ins Gesetz gehört, weil dann genau formuliert ist, 
was wir wollen. Auch der Bundesrat weiss dann, was wir wollen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, der Mehrheit und dem Text, wie er vorliegt, zuzustimmen. 

Leuenb_eJllM Moritz, Bundesrat: Es ist ja - das als Vorbemerkung - interessant, dass eigentlich die 
Differenzen des Kernenergiegesetzes vollumfänglich bereinigt sind. Was wir jetzt machen, ist eine 
Diskussion um sachfremde Elemente, zu der wir genötigt sind, weil das EMG, die Marktöffnung, abgelehnt 
wurde. Wir befinden uns gewissermassen in einem kollektiven Prozess des Wundenleckens. Da ist die 
Frage: Was kann als Erstes den Schmerz dieser Wunde - des abgelehnten EMG - lindem? 
Diesbezüglich muss ich festhalten, dass die Kennzeichnungspflicht im Vorfeld des Gesetzes und der 
Verordnung, die ja vom Bundesrat ausnahmsweise vor der Volksabstimmung erlassen wurde, unbestritten 
war. Aber wir haben jetzt eine Differenz zwischen Ständerat und Nationalrat. Der Nationalrat will nicht; Sie 
haben bis jetzt eine sehr ausführliche Bestimmung vorgeschlagen, sodass ich mir als Kompromiss vorstellen 
könnte, dass Sie der Minderheit II (Büttiker) zustimmen, die nämlich zusätzlich auch eine Kann-Vorschrift 
statt eine zwingende Vorschrift wie die bisherige Verordnung vorsieht. Vielleicht wäre das die Lösung. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
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Für den Antrag der Mehrheit .... 24 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 •... 16 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Minderheit II .... 30 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 12 Stimmen 

Ziff. 7 Kapitel 7 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Schweiger, Büttiker, Dettling, Hofmann Hans) 
Streichen 

Ch. 7 chapitre 7 
Proposition de la majorite 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Schweiger, Büttiker, Dettling, Hofmann Hans) 
Biffer 
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Forster-Vannini Erika (R, SG), für die Kommission: Das ist eine Konsequenz aus der vorhergehenden 
Abstimmung zu Ziffer 7 Artikel 5bis. Ich bin der Meinung, dass diese Strafbestimmung auch mit der Annahme 
des Antrages der Minderheit II gilt. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Der Antrag der Minderheit ist zurückgezogen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon /a proposition de /a majorite 

Ziff. 7 Kapitel 8 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Antrag Hess Hans 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag David 
Art. 28bis Abs. 1-3, 3bis, 4ter, 5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Art. 28bis Abs. 4 
Die Erträge der Abgabe werden verwendet zur umweltverträglichen Förderung der Elektrizitäts- und 
Wärmeerzeugung bis 5 MW aus Biomasse, Holz, Geothermie, Umweltwärme, Windenergie und 
Sonnenenergie auf überbauten Flächen und unter Wahrung des Ortsbildschutzes sowie zur rationellen 
Energienutzung. Zur Erneuerung bestehender Wasserkraftwerke können Darlehen zu Selbstkosten des 
Bundes auf zwanzig Jahre an die Kantone gewährt werden, sofern die Massnahmen die Wirtschaftlichkeit 
und Umweltverträglichkeit der betreffenden Werke spürbar verbessem. 
Art. 28bis Abs. 4bis 
Während fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Artikels ist jährlich mindestens ein Viertel des Abgabeertrages 
zweckgebunden für die Wärme- und Stromerzeugung aus Biomasse, Biogas und Holz zu verwenden. 

Ch. 7 chapitre 8 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Proposition Hess Hans 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition David 
Art. 28bis a/. 1-3, 3bls, 4ter, 5 
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Adherer a la decision du Conseil national 
Art. 28bis al. 4 
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Les recettes de la taxe servent a encourager, dans une mesure compatible avec le respect de 
l'environnement, la production d'electricite et de chaleur, pour une puissance inferieure ou egale a 5 MW, a 
partir de la biomasse, du bois, de la geothermie, de la chaleur ambiante, de l'energie eolienne et de l'energie 
solaire sur les surfaces bäties, dans le respect de la protection du paysage, ainsi qu'a une utilisation 
rationnelle de l'energie. Pour le renouvellement de centrales hydroelectriques existantes, des prl!ts a vingt 
ans, dont les interets sont a la charge de la Confederation, peuvent ätre accordes aux cantons, pour autant 
qua les mesures ameliorent notablement la performance economique et environnementale des centrales 
concernees. 
Art. 28bis al. 4bis 
Pendant une periode de cinq ans a compter de l'entree en vigueur du present article, au moins un quart des 
recettes de la taxe doivent ätre specialement consacrees, chaque annee, a la production de chaleur et 
d'electricite a partir de la biomasse, du biogaz et du bois. 

Forster-\/annini Erika (R, SG), fOr die Kommission: Der Nationalrat will während zehn Jahren, mit der 
Möglichkeit einer maximalen Verlängerung von weiteren zehn Jahren, eine so genannte Lenkungsabgabe 
von 0,3 Rappen pro Kilowattstunde auf Kernenergiestrom einführen, mit dem Ziel, die erneuerbaren Energien 
zu fördern. Der Nationalrat hat seinen ursprünglichen Text des Förderartikels, den wir In diesem Jahr bereits 
einmal abgelehnt haben, modifiziert. Die Förderung der Wasserkraft soll noch verstärkt berücksichtigt werden 
-Absatz 4bis und 4ter-, und die energieintensiven Betriebe, die im Zusammenhang mit dem Umweltschutz 
ihre Hausaufgaben gelöst haben, sollen von der Förderabgabe entlastet werden; Absatz 3bis. 
Der Ständerat hat sich das letzte Mal gegen eine solche Abgabe entschieden; dies kurz aus folgenden 
Gründen: 
1. Es wird lediglich die Kernenergie belastet. 
2. Es wird keine Lenkung bewirkt, lediglich der Strom wrteuert. Steuern und Abgaben verteuern den Strom 
und wirken sich negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft aus. Es wird mit jährlichen Kosten von 
60 bis 70 Millionen Franken gerechnet. 
3. Es handelt sich um eine Zwecksteuer und nicht um eine Lenkungsabgabe, für welche eine 
Verfassungsgrundlage notwendig wäre, die aber unseres Erachtens nicht besteht. Deshalb hat sich der 
Bundesrat bis dato auch immer gegen die Aufnahme dieses Artikels gewehrt. Herr Bundesrat Leuenberger 
hat sich im Nationalrat - Sie gestatten, Herr Bundesrat Leuenberger: zu meinem Erstaunen - für diesen 
Antrag ausgesprochen. Nach Ihren Worten hat sich in der Zwischenzeit insofern eine wesentliche Änderung 
ergeben, als das Departement beauftragt worden ist, Im Energiebereich 40 Millionen Franken einzusparen. 
Diese Einsparung würde vor allem das Unterfangen "Energie Schweiz" betreffen. Mit einer Abgabe von 0,3 
Rappen pro Kilowattstunde auf Kernenergie könnte die sich aus dem Sparprogramm ergebende Lücke bei 
"Energie Schweiz" geschlossen werden. Sie haben aber auch deutlich ausgeführt, dass das der Antrag Ihres 
Departementes sei und dass der Bundesrat bis dato noch nicht entschieden habe. Ich weiss nicht, ob Sie 
uns heute sagen können, ob ein Entscheid des Bundesrates zu dieser Zwecksteuer nun vorliegt. Herr 
Bundesrat, ich bin etwas erstaunt. Meine persönliche Ansicht ist die, dass hier der Zweck die Mittel hellt und 
eine Abgabe damit plötzlich in einem anderen Lichte erscheint. 
Aus der Sicht wiederum einer Mehrheit der Kommission geht es nicht um die materielle Energiepolitik, 
sondern um Finanzpolitik. Wir dürfen nicht im Rahmen einer Sparrunde, die bitter nötig ist, einen 
bundesrätlichen Entscheid konterkarieren, indem wir, statt zu sparen, andere Einnahmequellen erschliessen. 

Es ist die Aufgabe des Bundesrates zu sagen, wo gespart werden soll. Wenn der Bundesrat bei einem 
Energieprogramm 40 Millionen Franken einsparen will, können wir dem als Parlament zustimmen oder nicht. 
Das ist aber eine finanzpolitische Debatte. Mit anderen Worten: Eine Mehrheit ist der Meinung, dass es nicht 
angeht, dass wir eine Zwecksteuer - ich sage es noch einmal, weil es wirklich keine Lenkungsabgabe ist, 
obwohl der Trtel so lautet - einführen, beim Bundesrat Finanzen sparen wollen und das auf eine Wirtschaft 
umlegen, die im Moment wirklich auch geplagt ist; das wissen Sie alle. Die soll dann dieses Geld für "Energie 
Schweiz" berappen. Entweder sagen wir bei dieser Sparrunde, wenn wir "Energie Schweiz" wollen, Ja und 
sparen eben anderswo, oder aber wir sagen, wir wollen sparen. Dann geht es aber nicht an, dass wir das auf 
die Wirtschaft umlegen. 
Ich bitte Sie wirklich aus Überzeugung - das ist wiederum meine persönliche Meinung -, die Fassung des 
Nationalrates abzulehnen. Ich werde nachher noch kurz zum Antrag David Stellung nehmen. Herr Hess 
Hans möchte ja dem Nationalrat folgen. Ich habe Ihnen aus Sicht der Kommission wie auch aus persönlicher 
Sicht gesagt, weshalb dieser Antrag mit Sicherheit abzulehnen ist. 

~ Hans (R, OW): Ich darf Sie daran erinnern, dass sich die Schweiz zum Ziel gesetzt hat, den Anteil 
erneuerbarer Energie am Gesamtenergieverbrauch zu steigern, um den CO2-Ausstoss zu reduzieren. Ich 
verweise auf das Energiegesetz, auf das Programm "Energie Schweiz" und auf das Kyoto-Protokoll. Es steht 
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aber schon heute fest, dass sich diese Ziele mit freiwilligen Massnahmen und Zielvereinbarungen nicht 
erreichen lassen. Um diese Ziele zu erreichen, braucht es die Lenkungsabgaben. Die Lenkungsabgaben 
sind bekanntlich - entgegen der Meinung von Frau Forster - ein Mittel staatlicher Verhaltenslenkung. Es sind 
keine Steuern; die Einnahmen gehen nicht in den allgemeinen Staatshaushalt, sondern fliessen der 
Bevölkerung direkt zu. 
Sie dürfen mir als Vertreter eines Kantons, dessen Oberfläche zu 40 Prozent aus Wald besteht, glauben, 
dass ich an einer optimalen Nutzung des Holzes interessiert bin. Bekanntlich besitzt das Holz von allen 
erneuerbaren Energieträgern das grösste kurz- und mittelfristig- mit vergleichsweise geringem Mehraufwand 
- nutzbare Potenzial. Die Holznutzung ist auch aus volkswirtschaftlich-struktureller Sicht sinnvoll: Sie schafft 
Arbeitsplätze und eine hohe lokale und regionale Wertschöpfung. Die Energiepolitik der letzten zwölf Jahre 
und insbesondere das Lothar-Förderungsprogramm haben gezeigt, dass eine sachgerechte Förderung der 
Holzenergie grosse Impulse auszulösen vermag. Für die nachhaltige Nutzung unseres Waldes im Interesse 
einer zukunftsfähigen Schweiz ist die Holzenergie ein wichtiges Standbein. Sie schafft einen interessanten 
Markt für die qualitativ weniger guten Holzsortimente und vor allem auch für das Restholz aus der 
Holzverarbeitung. Wenn ich am Schluss noch sage, dass ich Präsident der Schweizerischen 
Holzwirtschaftskonferenz Lignum bin, habe ich meine Interessenbindung vollständig offen gelegt. 
Ich ersuche Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

David Eugen (C, SG): Es wurde vorhin gesagt, dass diese Bestimmungen, die jetzt am Schluss des 
Gesetzes kommen, eigentlich nicht zur Kernenergie gehören. Ich muss Ihnen gestehen, dass man das so 
sehen kann. Auf der anderen Seite ist es klar, dass viele Bürgerinnen und Bürger Energiepolitik als ein 
Ganzes sehen. Dieses sektorielle Denken, das seinen Grund hat und das wir hier zum Tell pflegen, wird von 
der Bevölkerung sehr oft nicht so wahrgenommen. Das helsst: Die Energiepolitik wird als Ganzes 
verstanden, und zu einer guten Energiepolitik gehört, dass wir jene Energien und Energienutzungen fördern, 
die den Kriterien der Sparsamkeit und der Erneuerbarkeit Rechnung tragen; das steht so auch in der 
Bundesverfassung. Daher bin ich der Meinung: Bei jedem Energiegesetz, das wir hier erlassen und nachher 
dem Volk unterbreiten - auch Im vorliegenden Fall wird es zu einer Volksabstimmung kommen, und das 
Ganze wird schon im Mai aktuell sein und eine Bedeutung erlangen -, sollten wir immer die Gesamtschau zur 
Energiepolitik machen und uns fragen, ob wir diesem Ziel eines sparsamen Energieverbrauches und der 
Förderung der erneuerbaren Energien nachkommen. 
Wenn ich nun dieses Gesetz über die Kernenergie betrachte, muss ich Ihnen sagen, dass es einige Vorzüge 
hat. Einige Dinge sind jetzt verbessert worden, aber insgesamt kann man nicht behaupten, es handle sich 
um ein Gesetz, das die Nachhaltlgkelt und Sparsamkeit bei der Energienutzung oder erneuerbare Energien 
fördere. Diese beiden Punkte kommen in diesem Gesetz praktisch nicht vor, stehen aber eigentlich politisch 
Im Zentrum der Energiepolitik. Wenn wir eine ausgewogene Vorlage machen wollen, die diesen 
Gesichtspunkten Rechnung trägt, finde ich es daher richtig, dass wir in Ergänzung zum Kemenergiegesetz 
hier entsprechende Bestimmungen aufnehmen. 
Die Kommissionspräsidentin hat gesagt, der Nachteil dieser Lösung in Artikel 28bis sei der, dass nur die 
Kernenergie belastet werde. Das trifft zu: Hier wird die Kernenergie und nur die Kernenergie belastet. Ich 
muss Ihnen ehrlich sagen, dass es mir wegen der C02-Wirkungen viel lieber wäre, wenn wir auch die fossile 
Energie mit einbeziehen könnten. Wir hatten eine solche Vorlage; sie wurde damals von den Personen, die 
für fossile Energie einstehen, bekämpft. Die jetzige Vorlage wird von den Personen bekämpft, die für die 
Kernenergie einstehen. So kommen wir natürlich nie weiter! Man schiebt den Ball immer hin und her. Wir 
müssen pragmatisch Lösungen dort treffen, wo sie möglich sind, und jetzt steht eben dieses Gesetz 
bezüglich der Kernenergie zur Debatte; also müssen wir es hier machen! 
Es wird gesagt, damit werde der Strom nur verteuert und es sei keine Lenkungsabgabe. Was verteuert 
effektiv heute den Strom? Der Strom wird durch die Weiterdauer der bestehenden Monopole verteuert. Durch 
diese Situation wird der Strom nicht um 0,3 Rappen verteuert, sondern um das Zehn- bis Zwanzigfache. Also 
finde ich es etwas fadenscheinig, wenn wir jetzt die Förderung der erneuerbaren Energien und der 
sparsamen Energienutzung quasi mit dem grossen Hammer zu Tode schlagen, indem wir sagen, dadurch 
würde der Strom verteuert. 
Ich finde es wichtig, dass der Bundesrat die Strommarktfrage wieder aufnimmt - da unterstOtze ich ihn völlig, 
und ich bin froh, dass er das angekündigt hat. Wir müssen sicher aus der Volksabstimmung lernen. Dort 
hatte es Dinge drin, die die Bevölkerung nicht möchte, nach meiner Überzeugung insbesondere die totale 
Privatisierung der Netze; das möchte die Bevölkerung nicht Hingegen bin ich 0berzeugt, dass 
Stromproduktion und -lieferung zu günstigen Preisen nach wie vor im grossen Interesse der Bevölkerung 
liegen und dass es auch unterstützt wird, wenn wir das Gesetz so anpassen. 
Schliesslich kommt seit zehn Jahren, seit wir Energiepolitik machen, immer wieder der Einwand, das sei 
verfassungswidrig. Diesbezüglich verweise ich auf das auch schon alte Gutachten unseres ehemaligen 
Kollegen Rene Rhinow, der ja mit guten juristischen Argumenten hier das Gegenteil aufgezeigt hat. Ich 
denke, auch der Bundesrat habe dieses Argument nie so gewichtet, dass es dieser Lösung entgegenstünde. 
Warum bringe ich nun noch einen Antrag, obwohl der Antrag Hass Hans eigentlich schon sehr gut ist und 
man ihm ohne weiteres zustimmen könnte? Erstens geht es mir darum, dass dieser Antrag auch die 
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Wasserkraft in den Berggebieten berücksichtigt - was wir immer getan haben -, und zwar in dem Sinne, dass 
man dort Darlehen zu Konditionen gewähren kann, wie sie der Bund erhält. Diese sind wesentlich günstiger 
als für Darlehen, die sonst auf dem Markt erhältlich sind. Das gibt den Wasserkraftwerken im Berggebiet eine 
zusätzliche Chance, sich zu erneuern und die Wasserkraft wirklich zu einer konkurrenzfähigen Energie in der 
Schweiz zu machen; insbesondere soll sie das auch In Zukunft bleiben. Ich finde, das sei fOr uns und für das 
Berggebiet volkswirtschaftlich ausserordentlich wichtig, weil das dort grosse Einkommen generiert. Wir 
dürfen nicht zulassen, dass die Wasserkraft im Berggebiet im Konkurrenzkampf mit dem Atomstrom 
untergeht. Das dürfen wir meiner Meinung nach nicht hinnehmen. Daher müssen wir die Erneuerung und die 
technische Verbesserung dieser Wasserkraftwerke auch stützen. Es kostet den Bund nichts. Es geht ja 
darum, dass diese Darlehen einfach zu den Konditionen gegeben werden, die der Bund am Markt erhält, und 
diese sind heute besonders günstig. 
zweitens unterscheidet sich mein Antrag dadurch vom Antrag Hass Hans, dass ich auch die Umweltwärme 
mitberücksichtigt haben will. Die Umweltwärme, also die Gewinnung von Wärme aus der Umwelt - aus der 
Luft oder insbesondere auch aus dem Boden -, ist eine Energietechnik, die heute unbedingt 
förderungswürdig ist und die im Gesetz verankert werden sollte. Ich glaube, es ist auch eher ein 
redaktioneller Fehler, dass dieser Tatbestand aus dem andern Antrag herausgefallen ist. 
Aus diesen Gründen bitte ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Spoeriy Vreni (R, ZH): Entgegen meinen beiden Vorrednern bitte ich Sie zusammen mit der Kommission, 
bei Artikel 28bls am Streichungsbeschluss unseres Rates festzuhalten und auf die Einführung einer so 
genannten Lenkungsabgabe im Kernenergiegesetz zu verzichten. Es gibt dafür aus meiner Sicht vor allen 
Dingen drei Gründe. Es gibt erstens rechtliche Gründe, zweitens staats- und finanzpolitische Gründe und 
drittens auch noch volkswirtschaftliche Gründe. Für mich stehen bei dieser Frage im Moment die rechtlichen 
und die staats- und finanzpolitischen Gründe im Vordergrund. 
Diese so genannte Lenkungsabgabe ist- und das schleckt, mein lieber Kollege Hass, keine Geiss weg - eine 
neue Steuer. Eine Konsum- und Produktionsenergie wird künstlich verteuert. Der Ertrag daraus wird nicht an 
die Bürgerinnen und Bürger zurückerstattet, sondern für eine andere Aufgabe eingesetzt, mit anderen 
Worten: Die Staatsquote wächst durch eine neue Steuer. Das ist in unserem Land ohne ausdrückliche 
Verfassungsgrundlage glücklicherweise nicht zulässig. In unserem Land bestimmen die Bürgerinnen und 
Bürger über die Steuerfüsse, die Steuergesetze und die Bundesverfassung, wie viel und welche Steuern sie 
bezahlen wollen. Meines Wissens ist das weltweit eine einmalige Tatsache, und nicht zuletzt dieser Tatsache 
ist es zu verdanken, dass die Steuerbelastung in der Schweiz nicht noch höher ist und sich im internationalen 
Vergleich, zumindest Ober alles gesehen, noch einigermassen sehen lassen kann. 
Für mich hat diese neu präsentierte Lenkungsabgabe, die eben eine Steuer ist, keine Verfassungsgrundlage. 
Der Umweltschutzartikel reicht dazu nicht aus. Dieser Artikel kann die Grundlage sein für eine echte, 
aufkommensneutrale Lenkungsabgabe wie es die Grundnorm war, welche In diesem Rat entwickelt worden 
ist. Damit wurden umweltbelastende Energien verteuert und gleichzeitig Lohnnebenkosten gesenkt, also die 
Arbeit verbilligt. Wir haben dazu eine spezielle Verfassungsgrundlage geschaffen, für die ich mich im 
Abstimmungskampf - nicht zur Freude aller, aber mit Engagement und Überzeugung • eingesetzt habe. Zu 
meinem Leidwesen haben sie Volk und Stände verworfen. In der gleichen Abstimmung • wenn ich mich recht 
erinnere, war es 1999 - haben das Parlament und der Bundesrat aber auch einen Verfassungsartlkel 
vorgelegt, der eine Energieabgabe, also eben eine Steuer, ermöglicht hätte, welche die Staatsquote erhöht 
hätte, indem die Erträge, die auf den nicht umweltfreundlichen Energien abgeschöpft worden wären, für 
Förderungszwecke zugunsten der erneuerbaren Energien einzusetzen gewesen wären. 
Auch das hat das Volk abgelehnt, und zwar noch deutlicher als die Grundnorm. Man mag dies bedauern, 
aber es ist nun einmal ein demokratisches Faktum. Will und kann man dieses demokratische Faktum nicht 
akzeptieren und will man sich damit nicht abfinden, dann muss man eine neue Verfassungsbestimmung 
vorlegen. Aber es geht aus verfassungsrechtlichen und staatspolitischen Gründen nicht an, nun Ober das 
Kernenergiegesetz quasi durch die Hintertür eine abgeschwächte Form dessen einzuführen, was Volk und 
Stände deutlich nicht haben akzeptieren wollen. 
Es geht auch nicht an - wie Frau Forster schon ausgeführt hat•, dass das Departement Einsparungen, 
welche beim Programm "Energie Schweiz" im Rahmen der notwendigen Sparmassnahmen vorgenommen 
werden sollten, durch eine neue Steuer zu kompensieren, wie Sie, Herr Bundesrat Leuenberger, das im 
Nationalrat ausgeführt haben. Würden alle vorgeschlagenen Sparmassnahmen einfach mit neuen 
Einnahmen umgangen, dann würden die Defizite unseres Staates ausschliesslich Ober neue Einnahmen 
finanziert. Ich glaube kaum, dass das die Finanz- und Steuerpolitik ist, welche die Bürgerinnen und Bürger 
nach der überwältigenden Annahme der Schuldenbremse von uns erwarten. 
Zum Schluss noch eine kurze volkswirtschaftliche Bemerkung: Der gegenwärtige Moment ist nun wirklich 
etwa der unglücklichste, den man sich denken kann, um die Produktionsenergie in der Schweiz weiter zu 
verteuern. Leider wurde das EMG abgelehnt. Dieses hätte die Chance - auch für unsere KMU - eröffnet, im 
internationalen Vergleich konkurrenzfähigere Energiepreise zu bekommen. Aber wenn das schon nicht 
gelungen ist, dann können wir nicht heute im wirtschaftlichen Umfeld - wo es, wohin man schaut, nicht gut 
geht, und wo alle Experten keinen raschen Aufschwung voraussagen können - noch zusätzlich einen 
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Und noch ein allerletzter Hinweis: Was mich an dieser so genannten Lenkungsabgabe Im Kemenergiegesetz 
auch stört, ist das, worauf Herr David hingewiesen hat. Man stelle sich vor: Wenn wir aus fossilen 
Energieträgern produzierte Elektrizität einführen würden, dann wäre diese nicht mit der Lenkungsabgabe 
belastet - die aus Nuklearenergie produzierte Elektrizität hingegen wohl. Ich wage zu bezweifeln, ob das im 
Sinne des C02-Zieles richtig ist. 
Aus den angeführten grundsätzlichen Überlegungen, aber auch aus materiellen und volkswirtschaftlichen 
Gründen bitte ich Sie, beim ersten Entscheid zu bleiben und diese neue Steuer abzulehnen. 

Pfisterer Thomas (R, AG): Die Voten der Herren Hess Hans und David bedürfen doch einer kleinen 
Entgegnung. Selbstverständlich darf man sich für die Holzwirtschaft einsetzen. Ich könnte das auch tun; wir 
haben zwar im Aargau nicht 40, aber doch 35 Prozent Waldfläche und eine ganz bedeutende Holzwirtschaft. 
Selbstverständlich darf man sich für die Energiepolitik einsetzen - kein Problem! Aber die 
verfassungsrechtliche Dimension darf doch nicht so abgewandelt werden. 
Das mir von den Parlamentsdiensten zur Verfügung gestellte Dokument, eine Stellungnahme von Herrn 
Rhinow, lautet jedenfalls anders. Es ist nämlich ein Appell, die Frage sehr differenziert anzugehen, und nicht 
mehr. Wenn Sie diesen Pfad begehen, kommen Sie vermutlich zu einer anderen Beurteilung. 
Mindestens so viel, um nicht zu wiederholen, was Frau Spoerry ausgeführt hat: Sicher ist es 
verfassungsrechtlich unzulässig - ich erlaube mir das Wort -, via eine Sachkompetenz und unter dem Trtel 
einer Lenkungsabgabe eine Finanzierung für etwas anderes einzurichten. Das wäre eine Umgehung der 
verfassungsrechtlichen Schranken und damit ein Verstoss gegen das Demokratiegebot, das 
Rechtsstaatsgebot und das Föderalismusprinzip. Die Kernenergiekompetenz könnte zum Beispiel eine 
Lenkungsabgabe auf Kernbrennstoffen erlauben, um die bessere Verwendung dieser Stoffe zu beeinflussen; 
das wäre denkbar. Aber die Kernenergiekompetenz zur Förderung von emeuerbaren Energien zu 
verwenden ist ein gewagtes Stück Verfassungsrecht. Ich möchte Ihnen mindestens das sagen, Herr David: 
Wenn Sie so argumentieren, gewinnen Sie Freunde für die Idee der Verfassungsgerichtsbarkeit! 

Schwelger Rolf (R, ZG): Ich habe vorhin in einem anderen Zusammenhang darauf hingewiesen, dass wir 
Politiker aufpassen müssen, uns nicht widersprüchlich zu verhalten. Wenn ich die Programme der 
bürgerlichen Parteien, und zwar aller bürgerlichen Parteien, ansehe, stelle ich fest: Da steht wie ein Credo 
immer wieder das: Wir sind verpflichtet, die KMU zu unterstützen, und wir wollen das auch. 
Was würde das nun heissen, wenn heute diese Abgabe angenommen würde? Es wurde gesagt, dass sie 
ungefähr 60 bis 70 Millionen Franken einbringt. Wenn man annimmt, dass die energieintensiven Betriebe 
ausgelassen werden, kann man der Einfachheit halber sagen, es seien 60 Millionen Franken. Wir wissen, 
dass zwei Drittel des elektrischen Stroms durch die Unternehmungen konsumiert werden. Also verbleiben 40 
Millionen Franken bei den Untemehmungen. Weiter wissen wir, dass es in der Schweiz etwa 300 000 
Betriebe gibt. Es ist zu wissen, dass die Dienstleistungsbetriebe weniger Strom benützen als diejenigen 
Betriebe, die dem Werkplatz angehören. Wenn wir eine ganz einfache Rechnung machen, können wir sagen: 
Die Hälfte unserer Betriebe, das sind etwa 150 000 Betriebe, verbrauchen ungefähr zwei Drittel des Stromes, 
welchen die gesamten Betriebe brauchen, das sind 30 Millionen Franken. Sie können diese Rechnung 
nachvollziehen; sie wird einigermassen stimmen. Das Resultat ist, dass Jedes KMU, welches auf dem 
Werkplatzsektor tätig ist • also Schreiner usw. -, dann, wenn Sie heute Ja stimmen, pro Jahr 200 Franken 
mehr bezahlen muss. 
Wenn wir nun als Politiker glaubwürdig sind, müssen wir uns folgende Situation vorstellen. Wäre ich heute 
Abend bereit, In meinem Wahlkreis einen Betrieb anzurufen und zu sagen: Ich habe es heute fertig gebracht, 
dir wieder 200 Franken aus der Tasche zu ziehen? Wenn wir zu dem bereit sind, können wir dieser Abgabe 
zustimmen. Wenn nicht, dann sollten wir sie ablehnen. 

Eorster-Yannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Der Antrag David lag in der Kommission nicht vor. Herr 
David hat erläutert, was er im Wesentlichen ändern will. Es geht vor allem auch darum, dass zur Emeuerung 
bestehender Wasserkraftwerke Darlehen auf zwanzig Jahre an die Kantone gewährt werden können. Ich 
gehe davon aus, dass di~jenigen, die gegen eine Abgabe sind, sich auch gegen diesen Antrag stellen, weil 
wir aus grundsätzlichen Uberlegungen gegen eine neue Steuer sind. 
Ich bitte Sie also, auch diesen Antrag abzulehnen. 

Leuenb&rger Morltz, Bundesrat: Als Sie das letzte Mal Ober diesen Artikel debattiert haben, habe ich Ihnen 
im Namen des Bundesrates gesagt, dass der Bundesrat bis jetzt immer gegen solche Lenkungsabgaben 
gewesen ist, unter anderem mit der Begründung, dass das Volk sie immer abgelehnt hat. Bei dieser Aussage 
bleibt es; die habe ich auch im Nationalrat so gemacht. 
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Aber ich habe hinzugefügt, es sei für unser Departement deswegen eine neue Situation eingetreten, weil wir 
im Energiebereich 40 Millionen Franken sparen müssen und nun nach Kompensationen suchen. Da gibt es 
verschiedene Varianten. Eine dieser Varianten ist eine solche Abgabe, wie sie just in Artikel 28bis steht. In 
der Not frisst das UVEK Lenkungsabgaben - so haben Sie den Teufel und die Fliegengrad in einem, und Sie 
können das verstehen. Aber ich habe gesagt, das werde einer von mehreren Anträgen sein, die wir dem 
Bundesrat unterbreiten, und zwar deswegen, weil wir unter keinen Umständen möchten, dass das Programm 
"Energie Schweiz" stirbt. Mit 40 Millionen Franken Einsparungen würde es sterben. In dieser Situation -
Vogel, friss oder stirb - sind wir. Ich kann das jetzt ja nicht öffentlich bekämpfen und dann ein, zwei Wochen 
später mit einem Antrag in den Bundesrat kommen, ohne Ihnen das gesagt zu haben. Ich weiss nicht, wie 
der Bundesrat darauf reagieren wird. Vielleicht hängt das noch ein bisschen von dem ab, was Sie jetzt 
diesbezüglich entscheiden. Nur das habe ich im Nationalrat gesagt. Es ist nicht durch den Bundesrat 
gesichert, aber es ist unsere Idee, um "Energie Schweiz" zu retten. Sie haben ja auch einen entsprechenden 
Brief der Energiedirektoren erhalten, der diesen Standpunkt ebenfalls unterstreicht. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag Hess Hans .... 23 Stimmen 
Für den Antrag David .... 18 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 22 Stimmen 
Für den Antrag Hass Hans .... 19 Stimmen 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Wir werden uns zwar nicht bei Philipp!, aber vermutlich in der 
Einigungskonferenz wiedersehen. 

1 ... Top of page ~Horne 
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Moratorium plus 
und Strom ohne Atom. 
Volksinitiativen. 
Kernenergiegesetz 
Moratoire plus 
et Sortir du nucleaire. 
Initiatives populaires. 
Loi sur l'energie nucleaire 

Differenzen - Divergences 

Botschaft des Bundesrates 28.02.01 CBBI 2001 2665) 
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 2529) 

StänderaVConseil des Etats 13.12.01 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 13.12.01 (Fortsetzung - Suite) 

Bericht_UREK-NR 18.02.02 
Rapport CEATE-CN 18.02.02 

Nationalrat/Conseil national 22.03.02 (Frist - Delai) 

Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 20.06.02 {Fortsetzung - Suite) 

N~fu:>_11aJrat/Qonseil national_ 23.09.02 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 26.11.02 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 13.12.02 {Schlussabstimmung - Vota final} 

Nationalrat/Conseil national 13.12.02 {Schlussabstimmung - Vota final} 

Text des Erlasses 1 (BBI 2002 8154) 
Texte de l'acte legislatif 1 {FF 2002 7571) 

Text des Erlasses 2 {BBI 2002 8156) 
Texte de l'acte legislatif 2 {FF 2002 7573) 

N!.i.!iooalrat/Conseil national 05.03.03 (Differenzen - Divergences) 
StänderaVConseil des Etats 10.03.03 (Differenzen• Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 12.03.03 (Differenzen - Divergences) 

Einigungskonferenz/Conference de conciliation 13.03.03 

Ständerat/Conseil des Etats 18.03.03 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 21.03.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 21.03.03 (Schlussabstimmung - Vota final) 

3. Kemenergiegesetz 
3. Loi sur l'energie nucleaire 
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vorheriges .... 
Geschäft 
nächstes 
Geschäft ... 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Wir haben beim Kernenergiegesetz noch vier Differenzen. Eine 
betrifft das Kernenergiegesetz im engeren Sinn; die restlichen Änderungen betreffen das bisherige Recht 
oder die Übergangsbestimmungen. Alle Obrigen zahlreichen Differenzen konnten bereits bereinigt werden. 
Die erste Differenz betrifft Artikel 43. Der Nationalrat hat aufgrund der Formulierung der Verwaltung eine 
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entscheidende Verstärkung der Mitwirkungsrechte des Standortkantons, aber auch der Nachbarkantone und 
sogar der Nachbarländer, bei der Erteilung der Rahmenbewilligung festgelegt. Der Ständerat hat die 
Intensität dieser Mitwirkung noch verstärkt, indem Standortkanton, Nachbarkantone und Nachbarländer, die 
in unmittelbarer Nähe des vorgesehenen Standortes liegen, an der Vorbereitung des 
Rahmenbewilligungsentscheides beteiligt werden, d. h. nicht nur angehört werden müssen, sondern effektiv 
beteiligt werden. 
An der Kompetenzordnung wird durch diese Änderung allerdings nichts geändert. Der Entscheid Ober die 
Rahmenbewilligung liegt nach wie vor beim Bund. 
Die Kommission hat dieser Änderung mit 19 zu O Stimmen bei 4 Enthaltungen zugestimmt. Ich bitte Sie, 
dasselbe zu tun. 
Nun hat Herr Hans-Jürg Fehr noch einen Einzelantrag eingereicht, der der Kommission nicht vorlag. Ich 
nehme dazu Stellung, sobald Herr Fahr seinen Antrag begründet hat. 

Art. 43 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Fehr Hans-JOrg 
Titel 
Mitwirkung der Standortregion 
Text 
Das Departement beteiligt den Standortkanton, die in unmittelbarer Nähe des vorgesehenen Standorts 
liegenden Nachbarkantone und Nachbarländer an der Vorbereitung des Rahmenbewilligungsentscheids. Die 
Anliegen des Standortkantons und der in unmittelbarer Nähe liegenden Nachbarkantone und Nachbarländer 
sind zu berücksichtigen. 

Art. 43 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Fahr Hans-JOrg 
Titre 
Participation de la region d'accueil 
Texte 
Le departement associe le canton d'accueil, ainsi que les cantons et les Etats volsins situes a proximite 
immediate de l'emplacement prevu, a la preparation du projet de decision d'octroi de l'autorisation generale. 
Les preoccupations du canton d'accueil, ainsi que des cantons et Etats voisins situes a proximite immediate, 
sont prises en compte. 

Fehr Hans-JOrg (S, SH): Ich möchte zunächst eine kurze Bemerkung zur Marginalie von Artikel 43 machen; 
wir reden Immer noch von der Mitwirkung des Standortkantons. Wir haben aber beschlossen, dass die 
Nachbarkantone und die Nachbarländer auch in die Mitwirkung einbezogen werden. Darum schlage ich vor, 
dass man In der Marginalie "Standortkanton• in "Standortregion" umtauft. Meiner Meinung nach ist das kein 
Antrag, sondern eine redaktionelle Änderung. Sie ergibt sich einfach aus den bisherigen Beschlüssen des 
National- und des Ständerates. Es sollte also "Mitwirkung der Standortregion• heissen. 
Zum Inhalt meines Einzelantrages: Wir haben in diesem Artikel 43 nun das Mitwirkungsrecht der 
Standortregion verankert, und wir sichern dieser betroffenen Standortregion zu, dass ihre Anliegen 
berücksichtigt werden müssen. Das Ist meiner Meinung nach ein ganz klares Versprechen an die 
Standortregion. Mit dem letzten Satzteil von Artikel 43 heben wir dieses soeben abgegebene Versprechen 
aber gleich selber wieder auf. Die Formulierung "soweit dies das Projekt nicht unverhältnismässig 
einschränkt" ist absolut gummlg, sie ist diffus, sie ist Stoff fOr das Bundesgericht. Die Frage, die sich hier 
stellt, heisst doch: Wann wird ein Endlagerprojekt durch die Berücksichtigung der Anliegen der betroffenen 
Bevölkerung verhältnismässig und wann wird es unverhältnismässig eingeschränkt? Ich frage, ob das hier 
jemand beantworten kann. Was heisst in diesem Zusammenhang "verhältnismässlg", was heisst 
"unverhältnismässig"? 
Das ist einfach zu unklar, das kann man so nicht stehen lassen! Ich ziehe den Schluss aus dieser 
Formulierung, der sich angesichts der bisherigen Geschichte um die Suche nach einem Endlagerstandort 
und auch angesichts der von den Mehrheiten beider Räte beschlossenen Abschaffung des Vetorechts des 
Standortkantons geradezu aufdrängt: Die Anliegen der betroffenen Region werden in nur unwesentlichen 
Teilen berücksichtigt, oder sie werden Oberhaupt nicht berücksichtigt! Mit anderen Worten: Wir legiferieren 
hier ein grobes Täuschungsmanöver! Wir lassen die Region im Glauben, sie könne tatsächlich Einfluss auf 
den Rahmenbewilligungsentscheid nehmen. Dabei wissen wir ganz genau, dass dies nicht der Fall sein wird. 
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Anders gesagt: Nach dem Demokratieabbau gegenOber dem Standortkanton beschliessen wir nun auch 
noch ein pseudodemokratisches Mitwirkungsrecht. Das ist nicht nur Sand in die Augen der betroffenen 
Bevölkerung gestreut, sondern dieser Sand ist auch noch Sprengstoff in eine ohnehin latent explosive 
Situation hinein. Mit dieser Formulierung beweisen wir, dass die Atomenergie nicht nur hoch riskant und 
unwirtschaftlich ist, sondern sie ist offenkundig auch nicht kompatibel mit unseren demokratischen 
Gepflogenheiten. 
Sie haben diese Gesetzesrevision bisher mit einem erheblichen Demokratieabbau verknOpft. Damit haben 
Sie wahrscheinlich ein Referendum verschuldet. Sie haben den Schaden mit der Aufnahme des 
Mitwirkungsrechtes der Nachbarkantone und der Nachbarländer ins Gesetz begrenzt. Diese 
Schadensbegrenzung ist aber nur real, wenn der letzte Teilsatz gestrichen wird. Bleibt dieser Teilsatz drin, 
gibt es zur Abschaffung des Vetorechts des Standortkantons gar keine echte Korrektur durch eine 
Ausweitung des Mitspracherechts, sondern nur eine fiktive Korrektur. 
Ich bin mir bewusst, dass ich mit meinem Antrag hier eine neue Differenz schaffe. Aber als ein Bewohner der 
möglicherweise sehr betroffenen Region rund um den Endlagerstandort Banken habe ich mich verpflichtet 
gefühlt, auf diesen Mangel hinzuweisen und Ihnen zu beantragen, den letzten Teilsatz - nsoweit dies das 
Projekt nicht unverhältnismässig einschränktn - zu streichen. 

Stelner Rudolf (R, SO): Entgegen dem, was Ihnen Herr Hans-JOrg Fahr eben erzählt hat, hat diese 
gesetzliche Bestimmung mit Risiken, mit Wirtschaftlichkeit, mit Abbau von Demokratie nichts zu tun. 
Wir haben zusammen mit dem Ständerat beschlossen und uns dafür entschieden, dass wir fOr Tiefenlager 
den Kantonen kein Vetorecht einräumen wollen. Stattdessen gewähren wir den Kantonen ein 
Anhörungsrecht, das im Ständerat mit dem Antrag Pfisterer - der Standortkanton, die in unmittelbarer Nähe 
gelegenen Nachbarkantone und Nachbarländer seien an der Vorbereitung des 
Rahmenbewilligungsverfahrens zu beteiligen, also nicht nur anzuhören - noch zusätzlich bekräftigt und 
verstärkt wurde. Der Verzicht auf ein Vetorecht beinhaltet nach unserem Verständnis zwingend, dass die 
Anliegen der Beteiligten eben nur soweit berOcksichtigt werden können, als sie das Projekt nicht 
unverhältnismässig einschränken. Diese ausgewogene Formulierung stammt von uns, vom Nationalrat, die 
haben wir in unserer Sitzung vom 5. März 2003 verabschiedet, und ich bitte Sie, an dieser ausgewogenen 
Formulierung - die für den Entscheid, auf das Vetorecht zu verzichten, nur folgerichtig ist - festzuhalten. 
Im Namen der FDP-Fraktion bitte ich Sie deshalb, dem Ständerat, Ihrer Kommission, aber auch uns selber 
und damit dem, was wir am 5. März 2003 hier drin beschlossen haben, zu folgen, keine weitere Differenz 
zum Ständerat zu schaffen und den Antrag Fahr Hans-JOrg abzulehnen. Er verkappt letztlich indirekt das von 
uns eben klar verworfene Vetorecht für Tiefenlager. Ich danke Ihnen für Ihre UnterstOtzung. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH}: Es schleckt keine Geiss weg: Wir haben bereits in der letzten Diskussion in 
diesem Rat einen Demokratieabbau vorgenommen, und was jetzt vom Ständerat zurOckgekommen ist, ist 
auch nicht besser in Bezug auf das Demokratieverständnis. Wir gehen, so meine ich deshalb, mit diesem 
Kernenergiegesetz jetzt bereits auf recht dünnem Eis; und ich meine, wir sind daran einzubrechen. 
Der Antrag Fahr Hans-JOrg kann vielleicht noch etwas kitten an diesem Krug, der bereits relativ viele 
Sprünge bekommen hat. Und ich wOrde Ihnen sehr empfehlen: Wenn Sie nicht die ganze Geschichte 
gefährden wollen, nicht das Kernenergiegesetz gefährden wollen, doch diesem vernünftigen und sicher nicht 
zu weitgehenden Antrag zuzustimmen. Auch wenn wir nun mit der Differenzbereinigung bald einmal am 
Ende sind: Der Antrag ist wahrscheinlich noch einer, der für einen Teil der Bevölkerung und für diejenigen, 
die sich ein Referendum Oberlegen müssen, vielleicht das Gesetz noch retten könnte. 

Le president (Christen Yves, president): Le groupe liberal communique qu'il rejette la proposltion Fehr 
Hans-Jürg. 

Fischer Ulrich (R, AG}, für die Kommission: Ich ziehe einen anderen Schluss als der Antragsteller Fahr 
Hans-Jürg. Wir haben bei der letzten Runde dieser Beratung eine Änderung, die von Herrn Fahr beantragt 
wurde, eingebaut, weil sie uns als vernünftig erschien. Es erstaunt etwas, dass er nicht schon damals auch 
diese Änderung, die ihm offenbar am Herzen liegt, eingebracht hat. 
Ich möchte einmal mehr seinem Vorwurf des Demokratieabbaus begegnen. Ich möchte klar darauf 
hinweisen, dass entgegen dem Entwurf des Bundesrates das fakultative Referendum bei 
Rahmenbewilligungen auch für Entsorgungsanlagen eingebaut wurde. Das ist eine erhebliche Ausweitung 
der Volksrechte gegenOber dem geltenden Recht. Die Formulierung von Herrn Fahr beinhaltet ein Veto, nicht 
nur des Standortkantons, sondern auch der Nachbarkantone und der Nachbarländer - ein Veto. Es würde 
dem Konzept widersprechen, wonach zwar die Anliegen der Kantone, wenn immer möglich, zu 
berücksichtigen sind, sie aber ein Vorhaben nicht grundsätzlich verunmöglichen dürfen. Mit dem Antrag Fahr 
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Hans-Jürg wären auch prohibitive Anliegen zu berücksichtigen. Das heisst, diese Bestimmung würde zu 
einem Verhinderungsinstrument ausgebaut, was unserem Konzept, das wir bisher befürwortet haben, klar 
widersprechen würde. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag Fahr Hans-Jürg abzulehnen. 

Speck Christian (V, AG): Ich habe mich ordnungsgemäss angemeldet, darum komme ich nach dem 
Sprecher noch zu Wort. Wir haben sowohl die Verbesserung der Mitwirkungsmöglichkeiten als auch die 
Anhörung mitgetragen. Wir haben das letzte Mal - Sie erinnern sich - auch dem Zusatzantrag Fahr Hans
Jürg betreffend den sinnvollen Einbezug der Nachbarkantone und Nachbarstaaten zugestimmt. Die erneute 
Ausweitung gemäss Einzelantrag Fahr Hans-Jürg können wir jedoch nicht mehr mittragen. Der Zusatz ist, so, 
wie er steht und soweit er das Projekt nicht unverhältnismässig einschränkt, richtig. Es ist auch nicht sehr 
sinnvoll, in der dritten und letzten Runde noch Änderungen vorzunehmen, auf die der Ständerat ja keine 
Antwort mehr geben kann. Wir führen morgen um 07.00 Uhr bereits die Einigungskonferenz durch. 
Die SVP-Fraktion bittet Sie, den von Herrn Fahr Hans-Jürg beantragten Zusatz nicht zuzulassen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Wie Sie wissen, habe ich, als Sie diesen Artikel das letzte Mal beraten 
haben, Herrn Fahr Hans-Jürg für seinen Beitrag gedankt, weil er den Ball des Ständerates - hier einen 
Kompromiss zu finden - aufgenommen und den Vorschlag verbessert hat, indem nicht nur der betroffene 
Kanton, sondern auch die Anliegerkantone, ja das Anliegerland, das Nachbarland, eingebaut wurden. Nun 
hat der Ständerat diese Fassung des Nationalrates nochmals etwas ausgebaut, und ich möchte betonen, 
dass er es im Sinne des Koordinationsgesetzes bei Grossprojekten ausgebaut hat. 
Dieser Halbsatz, den Herr Fahr streichen will - "soweit dies das Projekt nicht unverhältnismässig einschränkt" 
-, ist ein Satz, der sich im Koordinationsgesetz auch findet und der z. B. Militäranlagen, Luftverkehrsanlagen, 
Eisenbahnanlagen und so weiter betrifft, also Grossanlagen, die im Interesse des Bundes gebaut werden. 
Hier wurde nicht eine "Figine" für dieses Gesetz neu erfunden; es stellt nicht eine demokratieabbauende 
Augenwischerei und einen Etikettenschwindel dar, wie Sie vorher gesagt haben, sondern der Ständerat hat 
einen Gesetzesartikel aufgenommen, der auch für andere Grossanlagen besteht. Schon von daher ersuche 
ich Sie, dem Ständerat und Ihrer Kommission zu folgen. 
Im Übrigen wäre die Formulierung von Herrn Fahr - ohne diesen letzten Teilsatz - allenfalls als ein Veto zu 
interpretieren. Ich bin allerdings nicht dieser Meinung, denn wenn man es so interpretieren würde, hiesse das 
ja, dass beispielsweise das Nachbarland, also Deutschland in einem Fall, einfach selbstständig ein Veto 
gegen eine Lösung einreichen könnte, die unter Umständen die ganze Schweiz inklusive des 
Standortkantons befürworten würde. Wir würden einem Nachbarland die Möglichkeit geben - selbst wenn es 
rechtlich oder politisch unbegründet wäre -, uns etwas zu verbieten, was wir, inklusive die betreffenden 
Kantone, machen wollen. Das kann ja nicht der Sinn sein, sodass ich Sie bitte, dem Ständerat zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 94 Stimmen 
Für den Antrag Fahr Hans-Jürg .... 63 Stimmen 

Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 
Abrogation et modlfication du droit en vlgueur 

Zlff. 5 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Garbani, Hämmerle, Marty Kälin, Rechsteiner-Basel, Sommaruga, Stump, Wyss) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch.5 
Proposition de /a majorite 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Garbani, Hämmerle, Marty Kälin, Rechsteiner-Basel, Sommaruga, Stump, Wyss) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
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Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Die nächste Differenz betrifft das Bundesgesetz Ober die 
Stempelabgaben. Die Kemkraftwerkbetreiber werden durch die Schaffung des Entsorgungsfonds 
gezwungen, Vermögenswerte in den Fonds einzubringen. Neben Bargeld können das auch andere 
Vermögenswerte, z. B. Wertschriften, sein. Die Übertragung solcher Papiere untersteht in der Regel dem 
Bundesgesetz Ober die Stempelabgaben, das heisst, auf die Transaktion mOssen Abgaben geleistet werden. 

Die Mehrheit unseres Rates fand, die Besteuerung solcher zwangsweise verfOgter Übertragungen von 
Vermögenswerten sei stossend. Daher wurde eine Ausnahmebestimmung für diesen Fall aufgenommen, das 
heisst, Transaktionen der Kernkraftwerkbetreiber in den Entsorgungs- und den Stilllegungsfonds wurden von 
der Stempelabgabe befreit. 
Der Ständerat will demgegenOber daran festhalten. Ihre Kommission ihrerseits will sich von ihrer bisherigen 
Auffassung nicht abbringen lassen und beantragt mit 13 zu 8 Stimmen Festhalten an ihrer ursprOnglichen 
Formulierung. 
Die Minderheit möchte demgegenüber dem Ständerat folgen. Sie findet die Stempelabgabe tragbar, zumal 
die Chance bestehe, dass im Rahmen des Fusionsgesetzes die Abgabe fOr diese Transaktion ohnehin 
wegfalle, was von der Verwaltung behauptet wird. Ich bitte den Herrn Bundesrat, an dieser Stelle diese 
Problematik noch einmal zu beleuchten, da sie für unseren Entscheid von entscheidender Bedeutung sein 
kann. 

Le president (Christen Yves, president): Die SVP-Fraktion lässt mitteilen, dass sie den Antrag der Mehrheit 
unterstützt. 

Steiner Rudolf (R, SO): Die FDP-Fraktion ist der Meinung, dass eine reine fiskalische Betrachtungsweise 
hier fehl am Platz ist! Tatsache ist doch, dass der Nationalrat und der Ständerat als Gesetzgeber die 
Kernkraftwerke verpflichten, für die Sicherstellung der Stilllegungs- und Entsorgungskosten einen neuen 
Fonds zu äufnen. Es ist nun wohl selbstverständlich, dass zur Erfüllung dieser Pflicht die Werte in den Fonds 
Obertragen werden, die von den einzelnen Werken schon bisher zur Erfüllung ihrer Stilllegungs- und 
Entsorgungspflichten ausgeschieden und separat verwaltet worden sind. Die Überführung in einen 
gemeinsamen Fonds soll sicherstellen, dass die Werke ihre Verpflichtung erfüllen und die nötigen Mittel für 
die Kosten der Stilllegung und Entsorgung dereinst auch tatsächlich vorhanden sind. Es wäre nun stossend, 
wenn der Fiskus aus den mit dieser Pflicht zur Äufnung eines separaten Fonds verbundenen Transaktionen 
noch Kapital schlagen würde. Solche Transaktionen sind klar von der Stempelabgabe zu befreien. Daran 
ändert unseres Erachtens auch nichts, dass laut Angaben des BFE in der Kommission nur etwa 100 000 
Franken zur Diskussion stehen sollen und dass das Fusionsgesetz ohnehin eine Befreiung bringen werde. 
Der behauptete Betrag von nur 100 000 Franken ist nicht erhärtet. Er dürfte tatsächlich um einiges höher 
ausfallen. Das Fusionsgesetz, das wir beraten, ist noch lange nicht bereinigt, geschweige denn in Kraft 
gesetzt. Ich persönlich bezweifle, dass dessen Bestimmungen, sofern sie bezüglich der Stempelabgabe in 
Kraft treten, auf die Bildung von Fonds für die Stilllegungs- und Entsorgungskosten von KKW Anwendung 
finden können. Wenn dem tatsächlich so wäre, wie das in der Kommission von der Verwaltung behauptet 
worden ist, und dies der Wille des Gesetzgebers ist, dann sehe ich nicht ein, warum wir diesen Entscheid 
nicht bereits heute fällen und im KEG stipulieren, das wir heute hoffentlich verabschieden werden. 
Ich bitte Sie deshalb Im Namen der FDP-Fraktion, der Mehrheit der Kommission zu folgen. 

Garbani Valerie (S, NE): J'interviens tardivement dans ce debat pour defendre ma proposition de minorite. 
Je ne vais pas repeter ce que mes preopinants ont dlt. On discute actuellement d'un montant de 100 000 
francs. Cette question sera egalement discutee dans le cadre de la revision de la loi sur la fusion. Mais je 
vais encore ajouter un argument dans le sens de ma proposition de minorite, c'est-a-dire dans le sens de 
reprendre la version du Conseil des Etats. La commission du Conseil des Etats, a une tres forte majorite, a 
propose cette version-la, et le Conseil des Etats s'est prononce a l'unanimite pour le maintien de la 
divergence. Donc, je vous pose ici la question: est-ce qu'II est reellement utile de faire en sorte qu'il y alt une 
Conference de conciliation pour une somme de 100 000 francs et pour une question qui sera reglee si ce 
n'est cet apres-midi, du moins durant cette session? 
Pour conclure, pour le groupe socialiste, je preclse qu'a notre sens, il n'y a aucune raison equitable de 
prevoir des exceptions en matiere d'imposition et qu'il n'y a pas davantage de motifs, en particulier dans le 
cadre du debat sur la loi sur l'energie nucleaire. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich habe mich zu diesem Punkt auch immer wieder geäussert, und alle von 
Ihnen haben sich bass vor Erstaunen gefragt, seit wann ich so profunde Kenntnisse im Steuerrecht und im 
Stempelabgaberecht hätte. Die Antwort ist einfach: Ich habe stets nur das vorgelesen, was mir das 
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Eidgenössische Finanzdepartement vorgeschrieben hat. Nachdem gestern früh um sieben Uhr wieder 
Fragezeichen im Schosse Ihrer Kommission gekeimt sind, habe ich mich Hilfe suchend wieder an das 
Finanzdepartement, an die Steuerverwaltung, gewandt und von ihr folgenden aufklärenden Text erhalten -
sie hat ihre eigenen Aussagen nochmals überprüft und kann Ihnen bestätigen: 
Finanzielle Auswirkungen der Unterstellung sind nach Schätzung der Steuerverwaltung zumindest heute 
begrenzt. Es dürfte heute eine Umsatzabgabe von rund 100 000 Franken pro Jahr anfallen, dies jedoch nur 
dann, wenn steuerbare Urkunden, also Aktien, Obligationen, übertragen werden. Wird der Betrag in bar 
geleistet, fällt keine Umsatzabgabe an. Der Betrag von 100 000 Franken dürfte auch für künftige Jahre 
gelten, denn es ist nicht ersichtlich, weshalb vermehrt steuerbare Urkunden eingebracht werden sollten. 
Die Zusammenlegung der beiden Fonds hätte allerdings weit grössere finanzielle Folgen. Diesem 
Sachverhalt soll mit dem bereits vom Ständerat einstimmig gutgeheissenen Fusionsgesetz Rechnung 
getragen werden. Die Chancen - so die Eidgenössische Steuerverwaltung - stehen gut, dass das neue 
Fusionsgesetz bereits am 1. Januar 2004 in Kraft treten kann. Damit würde die Zusammenlegung dieser 
beiden Fonds ohnehin keine Umsatzabgaben mehr auslösen. 
Die Rechtslage nach der Darstellung des Finanzdepartementes ist somit klar, und deswegen unterstützt der 
Bundesrat bzw. sein Sprecher hier den Ständerat und Ihre Minderheit. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 86 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 74 Stimmen 

Zlff. 7 Art Sbis 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Sommaruga, Decurtins, Dupraz, Garbani. Hämmerle, Lustenberger, Marty Kälin, Schmid Odilo, Stump, 
Wyss) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 7 art. Sbls 
Proposition de Ja majorit(J 
Maintenir 

Proposition de Ja minorlt(J 
(Sommaruga, Decurtins, Dupraz, Garbani, Hämmerle, Lustenberger, Marty Kälin, Schmid Odilo, Stump, 
Wyss) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Die Differenz betrifft die Kennzeichnungspflicht fOr Elektrizität. 
Der Ständerat hat eine Änderung des Energiegesetzes beschlossen, in der die Kennzeichnungspflicht des 
abgelehnten Elektrizitätsmarktgesetzes im Rahmen des KEG wiederaufgenommen wird. Der Ständerat 
wollte aber nicht nur den Gesetzestext, sondern auch die detaillierte Regelung der Verordnung des 
Energiegesetzes in das KEG einfügen. Der Nationalrat hat dieses Vorhaben abgelehnt. 
In der Differenzbereinigung hat der Ständerat einem Antrag zugestimmt, nur den ehemaligen Gesetzestext 
des EMG ins KEG einzufügen und auf die detaillierte Regelung im Sinne der Verordnung zu verzichten. Die 
Mehrheit der Kommission Ihres Rates will aber nach wie vor auf eine Regelung dieser Materie im Rahmen 
des KEG verzichten, weil sie ein systemfremdes Element darstellt. Die Kommission Ist in ihrer Auffassung 
bestärkt worden, nachdem die Verwaltung bereits intensiv mit den Vorarbeiten für die zweite Auflage eines 
Strommarktgesetzes beschäftigt ist, in welchem diese Frage dann ohnehin geregelt werden kann. 
Die Minderheit möchte demgegenüber die Möglichkeit der Gesetzgebung einer verwandten Materie 
benützen, um die Kennzeichnungspflicht Ober die Änderung des Energiegesetzes bereits hier zu verankern. 
Die Kommission beantragt Ihnen mit 12 zu 11 Stimmen Festhalten. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Es geht jetzt hier um das Energiegesetz und nicht mehr um das 
Kernenergiegesetz. Der Ständerat hat sich im Rahmen dieses Gesetzesprojektes stets für die 
Deklarationspflicht eingesetzt. Der Ständerat ist dabei davon ausgegangen, dass eine Kennzeichnung Sinn 
macht, und zwar auch nach der Ablehnung des Elektrizitätsmarktgesetzes (EMG), In dem die Kennzeichnung 
unbestritten war. Erstens bringt Deklaration Transparenz und Information für die Konsumentinnen und 
Konsumenten, was ja ein Grundrecht ist. Zweitens exportiert die Schweiz ja auch Strom in grösserem 
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Ausmasse. Die Schweiz hat 40 Prozent zu viel Strom, wie der Präsident von Economiesuisse gesagt hat. 
Dieser Strom muss exportiert werden. Es macht deshalb Sinn, diesen Strom auch zu deklarieren, damit man 
in Europa weiss, dass dieser Strom aus der Schweiz kommt, was ja offenbar für den Export ein Vorteil ist. Ich 
gehe auch davon aus, dass der Ständerat sehr wohl gemerkt hat, dass die Kennzeichnungspflicht, wie sie in 
der Moratoriums-Initiative vorgesehen ist, jetzt und hier geregelt werden soll, um allenfalls der Moratoriums
Initiative noch ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen, sofern das überhaupt möglich ist. 
Letztes Mal kam in diesem Rat die Kritik, dass die Formulierung des Ständerates zu ausführlich sei und dass 
eigentlich in dieser Ausführlichkeit auf Verordnungsstufe geregelt werden müsste. Es ist deshalb 
nachvollziehbar und auch folgerichtig, wenn uns der Ständerat jetzt die Formulierung aus dem EMG 
vorschlägt; diese Formulierung ist durchdiskutiert, sie funktioniert, sie ist umsetzbar. Sie geht in eine 
Richtung, wie sie in der Europäischen Union längst festgelegt worden ist. 
Nun gibt es Stimmen, die sagen: Ja, die Kennzeichnung, das ist etwas Gutes, aber wir sollten das erst in 
einem nächsten Elektrizitätsmarktgesetz regeln. Damit wird einerseits zugegeben, dass die Deklaration 
offenbar unbestritten ist und Sinn macht. Aber warum soll man jetzt die Deklaration hier regeln? Ich möchte 
Ihnen einfach zu bedenken geben, dass das EMG nicht zuletzt auch von den Konsumentinnen und 
Konsumenten abgelehnt worden ist. Das EMG ist nicht zuletzt auch deswegen gescheitert, weil bis zu jenem 
Zeitpunkt der Strom von den meisten Konsumentinnen nicht als Produkt wahrgenommen wurde, als ein 
Produkt, das unterschiedlich hergestellt und auf unterschiedliche Art und Weise gekauft werden kann. Jetzt 
haben Sie die Möglichkeit, mit dieser Kennzeichnung das Bewusstsein für diese Differenzierung zu schaffen. 
Ich gehe davon aus, dass bei einer allfälligen nächsten Abstimmung über ein Elektrizitätsmarktgesetz Ihnen 
und uns dieses Bewusstsein auch sehr zustatten kommt und dass es die Konsumentinnen zu schätzen 
wissen, wenn sie bereits jetzt wissen dürfen, woher der Strom kommt und wie dieser produziert wurde. 
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit bzw. dem Ständerat zu folgen. 

Keller Robert (V, ZH): Es geht hier also um die Kennzeichnung des unsichtbaren Stroms. Die erste Fassung 
des Ständerates wurde am 10. März vom Ständerat geändert. In der ersten Fassung des Ständerates hiess 
es: "Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die Bereitstellung der Daten sowie die einheitliche 
Gestaltung der Information für die Endverbraucherinnen und Endverbraucher." Also ein klarer Auftrag. Und 
nun heisst es: "Der Bundesrat kann", Sie merken den Unterschied, "Vorschriften über die Kennzeichnung 
von Elektrizität erlassen, insbesondere über die Art der Elektrizitätserzeugung und die Herkunft der 
Elektrizität. Er kann eine Kennzeichnungspflicht einführen." Also nicht so verbindlich wie in der ersten 
Fassung. 
Wir sind immer noch der Auffassung, dass dieser Artikel artfremd ist und in das hoffentlich bald stehende 
EMG II gehört. Mit Erleichterung haben wir davon Kenntnis genommen, dass der Bundesrat am letzten 
Freitag beschlossen hat, ein neues EMG vorzubereiten. In dieses neue EMG gehört dieser Artikel. 
In einem geöffneten Markt, den wir ja wollen, ist es richtig und wichtig, die Herkunft und Art der Energie zu 
bezeichnen. Das gescheiterte EMG muss durch ein neues EMG II ersetzt werden, welches auch die 
fehlenden Leitplanken setzt, z. B. für die Energietransparenz. Das ist sicher kein Steilpass für die Initianten 
der beiden Initiativen, über die wir am 18. Mai abstimmen werden. Aber es erhöht z. B. den Druck, dass wir 
raschestmöglich ein tragfähiges EMG II haben. 
Wir bitten Sie daher, der UREK des Nationalrates zu folgen und diesen artfremden Artikel abzulehnen. 

~d Odilo (C, VS): Die CVP-Vertreter in der Kommission haben mehrheitlich der Minderheit Sommaruga 
und somit dem Beschluss des Ständerates zugestimmt, und zwar aus folgenden Gründen: Mündige 
Konsumentinnen und Konsumenten haben das Recht auf Information und Deklaration. Mündige Menschen 
müssen die Möglichkeit haben zu wissen, wie der Strommix ihres Lieferanten aussieht, auch in einem 
gefangenen Markt, auch bei nicht erfolgter Öffnung des Marktes. Kennzeichnung steht für Offenheit, 
Ehrlichkeit und Transparenz. Wer nichts zu verbergen hat, fürchtet die Kennzeichnung nicht. 
Aus diesen Gründen lade ich Sie ein, der Minderheit Sommaruga und dem Beschluss des Ständerates zu 
folgen. 

Lt.JUilldfflt (Christen Yves, president): Le groupe liberal communique qu'il sult la majorite. 

Leu_mm:gger Hajo (R, ZG): Wir sind bei diesem Artikel ja eigentlich auf einem Nebenschauplatz, der mit 
Kernenergie nichts zu tun hat. Die vom Ständerat jetzt beschlossene Formulierung ist zweifellos besser als 
die vorherige. Sie stammt aus dem EMG und lehnt sich auch an meinen Eventualantrag der letzten Beratung 
an. Dies ändert aber nichts daran, dass dieser Artikel und diese Formulierung für einen geöffneten Markt 
gedacht und geeignet sind, so wie es beim EMG der Fall gewesen wäre. Im geschlossenen Markt, und den 
haben wir vorläufig, haben die Konsumenten bekanntlich keine Wahlmöglichkeit, weshalb eine detaillierte 
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Deklaration hier nicht zweckmässig ist, nicht weiterführend ist und auch ohne Wirkung bleibt. Unser 
Strommix von 40/60 scheint nun wirklich schon bekannt zu sein. Wir empfehlen deshalb, der Mehrheit zu 
folgen und diesen Artikel zu streichen. 
Sollte der Artikel verbleiben, ist meines Erachtens festzuhalten, dass eine periodische, gegebenenfalls 
netzbezogene Information in der jetzigen Marktsituation völlig ausreichend wäre. Ähnlich ist dies bereits f0r 
die Wasserversorgung der Fall. Mit zu viel Bürokratie auf Vorrat gaukeln wir hier nur etwas vor. Besser wäre 
es, diese Fragen in einem künftigen Gesetz marktgerecht und passend zu regeln. Es ist ja heute schon 
jedermann problemlos ertaubt und ist auch Praxis, den exportierten Strom zertifizieren zu lassen und zu 
deklarieren. Dazu brauchen wir diesen Artikel keineswegs. Deshalb lehnen wir mit der Mehrheit der 
Kommission diesen Artikel ab. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Bundesrat hat im Ständerat den Ständerat unterstützt, und in diesem 
Sinne gebe ich Ihnen auch diese Empfehlung ab. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 86 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit •••. 75 Stimmen 

Ziff. 7 Kapitel 7 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Ch. 7 chapltre 7 
Proposition de la commisslon 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 7 Kapitel 8 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Lustenberger, Decurtins, Dupraz, Garbani, Hämmerte, Marty Kälin, Rechsteiner-Basel, Schmid Odilo, 
Sommaruga, Stump, Wyss) 
Festhalten 

Ch. 7 chapltre 8 
Proposition de /a majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Lustenberger, Decurtins, Dupraz, Garbani, Hämmerle, Marty Kälin, Rechstelner-Basel, Schmid Odilo, 
Sommaruga, Stump, Wyss) 
Maintenir 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Bei der vierten und letzten Differenz kommen wir zum Piece de 
Resistanqe. Zur Förderung der erneuerbaren Energien hat der Nationalrat eine so genannte 
Lenkungsabgabe von 0,3 Rappen pro Kilowattstunde auf im Inland erzeugte oder importierte Elektrizität aus 
Kernenergie eingefügt. Die Abgabe sollte während 10 Jahren, mit Verlängerungsmöglichkeit um weitere 10 
Jahre, erhoben werden. Nachdem das Volk im September 2000 solche Abgaben abgelehnt hat, fand es der 
Ständerat nicht richtig, nun eine solche durch die Hintertür der Kernenergiegesetzgebung dennoch 
einzuführen. Mit dieser Abgabe würde nur die Kernenergie belastet, die damit eindeutig gegenüber anderen 
Energien diskriminiert würde. Dazu kommt, dass es sich nicht um eine Lenkungssteuer, sondern um eine 
Zwecksteuer handelt, für welche eine Verfassungsgrundlage nötig wäre, die aber nicht vorliegt. 
Der Ständerat hat diese Frage diskutiert, weshalb ich mir erlaube, auch dazu eine Ausführung zu machen. 
Eine Lenkungsabgabe würde auf dem Umweltartikel in der Bundesverfassung basieren, aber nur dann, wenn 
eine Lenkungswirkung bestünde und eine Rückerstattung an die Bevölkerung erfolgen würde. Bei der 
vorgeschlagenen Abgabe wäre aber beides nicht der Fall. Der Betrag wäre für die Lenkungswirkung zu 
gering und eine Rückerstattung an die Bevölkerung würde nicht stattfinden, sondern der Ertrag würde zur 
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Es handelt sich deshalb nach meiner Auffassung um eine Zwecksteuer, für welche die 
Verfassungsgrundlage fehlt. Dass das UVEK sich darOber hinwegsetzen möchte, indem es in der durch 
Sparmassnahmen verursachten Not nicht Fliegen, sondern eine Abgabe "fressen• möchte, wie Herr 
Bundesrat Leuenberger vor dem Ständerat ausführte, ändert daran nichts, macht die Sache aber vor allem 
nicht besser. Es kann nicht angehen, dass Budgetkürzungen nicht durch Sparen, sondern einfach durch 
neue Abgaben kompensiert werden, welche den Strompreis vor allem auch für die KMU verteuern. Der 
Ständerat seinerseits hat diese Abgabe mit 22 zu 19 Stimmen abgelehnt. 
Ihre Kommission beantragt mit Stichentscheid des Präsidenten ebenfalls Verzicht auf diese Abgabe und 
bittet Sie, dem Ständerat zu folgen. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Darf ich zuerst ganz kurz zu den Ausführungen des Kommissionssprechers 
etwas sagen? Herr Fischer hat zu Recht auf die Diskussion im Ständerat hingewiesen, die aber viel 
kontroverser war, als er es hier dargestellt hat. Es geht hier - wie Herr Fischer sagt - um die Frage, ob das 
letztlich eine Lenkungsabgabe oder eine Lenkungssteuer oder eben eine Zwecksteuer ist. Wir haben vor 
einer Woche an dieser Stelle bereits Ober diese Frage gestritten, und ich habe bei dieser Gelegenheit Herrn 
alt Ständeratspräsident Rene Rhinow zitiert. 
Im Zusammenhang mit der Förderabgabe, die vor zweieinhalb Jahren vor dem Souverän stand, hat Herr alt 
Ständerat Rhinow in seiner Arbeit und in seiner Argumentation eine andere Haltung eingenommen als 
Kollega Fischer. Herr Rhinow schrieb und argumentierte damals, dass es letztlich nicht primär eine Frage der 
Höhe der Lenkungsabgabe sei, sondern dass vor allem die Wirkung zu betrachten sei. 
Wenn der Herr Kommissionssprecher hier sagt, die Höhe dieser Förderabgabe sei zu klein, um 
verfassungsmässig zu sein, könnte ich ihm mit der ketzerischen Frage antworten, ob er es dann begrüssen 
würde, wenn wir sie um das Zwei- oder Dreifache erhöhten, um so dann eben deren Verfassungsmässigkeit 
zu erreichen. Ich kann Ihnen sagen: Unser Kommissionssprecher wOrde zu Recht sagen, das gehe nicht an, 
weil wir damit unsere Energieversorgung zu stark belasten würden. 
Zur Argumentation: Wir haben das FOr und das Wider bezüglich dieser 0,3 Rappen hier in diesem Saal 
schon zweimal ausgelegt. Es gibt sachliche Argumente, die dafür und die dagegen sprechen. 
Ich möchte von dieser Stelle aus den Minderheitsantrag politisch begründen, politisch deswegen, weil wir 
nach der Botschaft des Bundesrates eigentlich die Aufgabe haben, dem Souverän einen indirekten 
Gegenvorschlag für die Volksabstimmungen Ober die beiden Atom-Initiativen zu präsentieren. Wenn wir 
dieses Kernenergiegesetz anschauen, wie es auf dem Tisch liegt - wir haben es zu Ende beraten, und es 
besteht heute keine Differenz zum Ständerat •, so dürfen wir Folgendes feststellen: Unter dem Strich 
betrachtet haben wir ein kemenergiefreundliches Gesetz ausgearbeitet. Das anerkennen all jene, die mit der 
Kernenergie irgendwie verwandt oder verschwägert sind. 
Mit diesem indirekten Gegenvorschlag gehen wir Anfang Mai in die Volksabstimmung. Diese 
Volksabstimmung wollen Herr Fischer und ich gewinnen, und zwar beide am gleichen Ort: Wir möchten, dass 
beide Initiativen abgelehnt werden. Aber wenn wir wirklich durchsetzen wollen, dass der Souverän diesen 
beiden Initiativen gegenüber eine ablehnende Haltung einnimmt, dann braucht es noch eine Konzession der 
Kernenergie. Nach gewalteter Debatte letzte Woche hat es ein Fachjournalist in einer bekannten 
Tageszeitung der Schweiz richtig geschrieben, diese 0,3 Rappen seien in der Tat wenig. Aber sie sind eine 
kleine Konzession der Kernenergie dafür, dass wir als Parlament ein kemenerglefreundliches Gesetz 
ausgearbeitet haben. 
Es gibt einige Votanten, die nach mir sprechen und sagen werden, das belaste unsere Volkswirtschaft. Sie 
werden dann Zahlenspielereien mit 100 oder 150 Franken pro KMU und 20 oder 30 Franken pro Haushalt 
anstellen. Die Schweizer Wirtschaft, vor allem unsere Binnenwirtschaft, ist jedoch hier und heute darauf 
angewiesen, dass wir Investitionen tätigen in diesem Land. Diese 0,3 Rappen, die jährlich 50 Millionen 
Franken zusammenbringen, werden ausschliesslich unserer Binnenwirtschaft zugute kommen, weil sie in die 
Forschung, in die Entwicklung und vor allem in Ausführungsprojekte investiert werden, die ein Zehn- oder 
Zwanzigfaches dessen generieren, was wir von unseren Stromkonsumentinnen und -konsumenten in der Tat 
abverlangen. 
Wenn Sie diesen 0,3 Rappen zustimmen, dann stimmen Sie auch einem volkswirtschaftlich sinnvollen 
Investitionsprogramm zu. Ich danke Ihnen, wenn Sie der Kommissionsminderheit zustimmen. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Die Mehrheit der FDP-Fraktion ist, mit der Mehrheit der Kommission und mit 
dem Ständerat, fOr Streichung dieses Artikels; dies aus folgenden GrOnden: Energiewirtschaftlich lösen wir 
mit diesen Subventionen das Problem der Strombeschaffung für die Zukunft keineswegs. Auch bei voller 
Ausschöpfung aller Möglichkeiten könnten wir gemäss Angaben des Bundesamtes für Energie nur einen 
Sechstel der schweizerischen Kernenergieproduktion erreichen. Das ist aber nicht der Fall mit dieser 
Abgabe, es bleibt weniger. 
Es ist keine Lenkungsabgabe • das scheint mir wichtig zu sein -, weil die Konsumenten im geschlossenen 
Markt keine Wahlmöglichkeit haben. Sie haben heute nicht die Möglichkeit zu wählen. Lenkungsabgabe 
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kann man so drauf schreiben, es ist aber keine, sie hat keine Lenkungswirkung, und damit ist diese nicht 
möglich. Damit bleibt auch die ketzerische Frage von Herrn Lustenberger an den Kommissionssprecher 
überflüssig. Hingegen möchte ich Herrn Lustenberger fragen: Wenn das Zehn- bis Zwanzigfache ausgelöst 
wird, wer muss das wohl bezahlen? Die Abgabe entspricht weder rechtlich noch materiell den 
Anforderungen. Herr Rhinow wird da unterschiedlich zitiert. Sie ist eine Subventionssteuer und nichts 
anderes. Etwas dürfen wir doch auch nicht vergessen: Wir haben in der Schweiz 60 Prozent erneuerbare 
Energieerzeugung, damit sind wir in Europa in den Spitzenrängen, wir müssen kein schlechtes Gewissen 
haben. 
Finanzpolitisch Ist die Haltung, Einsparungen bei "Energie Schweiz" mit dieser Abgabe kompensieren zu 
wollen, mehr als bedenklich. Wir begeben uns damit auf einen gefährlichen Pfad. Wir müssen sparen, und 
die meisten von uns wollen auch sparen. Da gibt es im UVEK wahrscheinlich noch andere Möglichkeiten als 
nur "Energie Schweiz". Ich gehe davon aus, dass wir schon nächste Woche wieder davon reden können. 
Bitte lehnen Sie also diese Abgabe ab, auch wenn der Kreis der möglichen Subventionsempfänger immer 
grösser geworden ist. Die Brause wurde immer breiter und ihre Löcher immer kleiner. Da muss ich einfach 
sagen, da bleibt auch die Frage der GlaubwOrdigkeit offen. Herr Lustenberger hat jetzt gesagt, wir worden 
die Chance in unserem Abstimmungskampf verbessern. Also für mich geht es um finanzpolitische 
Glaubwürdigkeit, nicht zu sparen und gleichzeitig dem Steuerzahler dann mit einer Subventionssteuer wieder 
das Geld zur Tasche herauszuziehen. Es geht für mich um Glaubwürdigkeit und nicht nur um eine Abgabe, 
die durchaus hinterfragt werden kann. 
Wir bitten Sie also dringend, diese Abgabe abzulehnen. 

~ Christian (V, AG): Mit den 0,3 Rappen pro Kilowattstunde verteuern wir die Kemkraftproduktlon um 
rund 70 Millionen Franken pro Jahr. Die dadurch verursachte Verteuerung des Stroms werden letztlich die 
Konsumenten berappen. Das bedeutet, dass die Bevölkerung in den nächsten zehn Jahren 700 Millionen 
Franken zu bezahlen hat. Der Strompreis wird steigen, und dies in einem wirtschaftlichen Umfeld, in dem 
Entlastungen für den Bürger dringend notwendig wären. 
Der Vorstoss stammt ja aus CVP-Kreisen, die ihm denn auch grossmehrheitlich zugestimmt haben. Wenn 
man den Entwurf des CVP-Wirtschaftspapiers liest, ist dies einigerrnassen erstaunlich: "Wir wollen, dass 
unsere Bevölkerung netto wieder mehr in der Tasche hat.• Auf Ihren Plakaten ist zu lesen: "Wir ziehen dem 
Steuervogt die Zähne" - notabene mit Zahnbürsten. Mit den 700 Millionen Franken In zehn Jahren ziehen Sie 
jedoch nicht dem Steuervogt die Zähne, sondern dem Bürger das Geld aus der Tasche. Ich glaube, die CVP 
sollte gut Oberlegen, ob sie nicht doch gegen diese Abgabe sein soll. 
Nun werden die 0,3 Rappen pro Kilowattstunde als Lenkungsabgabe bezeichnet. Lenkungsabgaben müssen 
eine Lenkungswirkung haben. Dies wird mit den 0,3 Rappen nicht erreicht. Diese Lenkungsabgabe ist - und 
das schleckt keine Geiss weg - ~ine neue Steuer, die den Strompreis erhöht und Bevölkerung und Wirtschaft 
belastet. Neue Steuern sind in unserem Land zum Glück ohne Verfassungsgrundlage nicht zulässig. Bei uns 
haben die Stimmberechtigten Ober die Steuerfüsse und Steuergesetze zu bestimmen - und nicht das 
Parlament oder die Regierung! 
Nicht zuletzt wegen der fehlenden Verfassungsgrundlage empfiehH denn auch der Bundesrat, die Abgabe 
von 0,3 Rappen zur Ablehnung. Er berücksichtigt dabei die Ergebnisse der Volksabstimmungen Ober die 
Energievorlagen, die ja alle verworfen wurden. 
Nun hat Bundesrat Leuenberger am Schluss unserer letzten Debatte und vor allem im Ständerat - in dem er 
den Satz geboren hat: 0 1n der Not frisst das UVEK Lenkungsabgaben• - eine neue Idee geboren. Er will den 
Ertrag der Lenkungsabgaben mit dem Ertrag aus dem Programm "Energie Schweiz" retten. So verständlich 
die Absicht ist, muss doch eine solche Manipulation mit Steuergeldern zurückgewiesen werden. Es wäre ja 
nichts anderes als eine Kompensation von gesparten Ausgaben durch neue Einnahmen, anders 
ausgedrückt: Anstatt tatsächlich zu sparen, werden der Bevölkerung und der Wirtschaft neue Abgaben und 
Steuern aufgebrummt. Das kann ja nicht der Sinn einer Sparrunde sein. WOrden alle notwendigen 
Sparrnassnahmen - im lichte der Finanzlage des Bundes ist dies dringend notwendig - durch neue 
Einnahmen finanziert, würde jede weitere Sparanstrengung überflüssig. 
Das Kernenergiegesetz hat einzig das Ziel, die friedliche Nutzung der Kernenergie zu regeln. Die Förderung 
erneuerbarer Energien hat keine sachlichen Zusammenhänge damit. Wir haben mit dem KEG jetzt 
Leitplanken gesetzt, insbesondere auch in den Entsorgungsfragen - ich meine: gute Leitplanken. Die 
Möglichkeit besteht, dass aus Kreisen der Kernenergiegegner trotzdem das Referendum gegen das Gesetz 
ergriffen wird. Die bürgerlichen Befürworter einer Abgabe müssen sich bewusst sein und sich gut Oberlegen, 
dass ein mit einer Abgabe belastetes KEG für viele Kernenergiebefürworter nicht mehr sehr attraktiv sein 
könnte. Eine unheilige Allianz wäre dann nicht auszuschllessen. 
Ich bitte Sie, auch in diesem Sinne, die Abgabe abzulehnen. 

Decurtins Walter (C, GR): Ich möchte Sie ersuchen festzuhalten. Der Argumentation, die jetzt vorgebracht 
wird, kann ich wirklich nicht folgen. Man sagt, das bringe zu wenig. Bei der Abstimmung Ober die 
Energievorlagen war es mehr, aber da war es zu viel, und jetzt auf einmal ist es zu wenig, es hätte keine 
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Wirkung. Auf der anderen Seite sagt man, das belaste die Wirtschaft. Das ist doch ein lächerlicher Betrag tor 
die Wirtschaft: 60 bis 70 Millionen Franken im Jahr. Also das begreife ich einfach nicht. Die grosse Mehrheit 
der CVP-Fraktion ist für Festhalten. Das ist die einzige Differenz, die wir zum Ständerat noch haben, und ich 
glaube, man kann nicht alles vom Tisch wegputzen, irgendetwas sollte noch bleiben. Für mich hat das eine 
Signalwirkung. Dass Sie jetzt so dagegen ankämpfen können, begreife ich einfach nicht. Wir müssen doch in 
diese Richtung gehen. 
Es ist auch so: Auch wenn die zwei Atomausstiegs-Initiativen abgelehnt werden, müssen wir mit der Zelt 
einen Ausstieg aus der Atomenergie akzeptieren. Wir haben ja zwei Werke, die schon mehr als 30 Jahr alt 
sind. Wenn die einmal nicht mehr funktionsfähig sind, was machen wir dann? Wir sind nicht einmal imstande, 
die Bewilligung für einen Sondierstollen zu bekommen. Wollen wir dann vielleicht neue Atomkraftwerke 
bauen? Das glaubt doch kein Mensch in diesem Saal. Auch das Problem der Entsorgung ist nicht gelöst. 
Wenn wir jetzt das auch noch vom Tisch wegputzen, dann haben wir wirklich nichts mehr, und das ist dann 
positiv für die Atomausstiegs-Initiativen. 
Also das müssen Sie bedenken! Ich möchte also schon sagen: Lassen wir jetzt in diesem Fall hier die 
Differenz stehen! Wir haben morgen die Einigungskonferenz, und dann sehen wir weiter. Wir haben ja 
gehört, dass der Ständerat hier auch so halb eingeschwenkt ist; das Ergebnis der Abstimmung fiel knapp 
aus. Wir haben dann noch 15 Millionen Franken, das andere ist ja im Zuge der Sparübung, die wir jetzt 
haben, auch gestrichen worden. Wenn wir jetzt nur die 15 Millionen Franken haben, die noch bleiben, dann 
können wir mit Projekten für die erneuerbaren Energien und für Energiesparmassnahmen ebenso gut 
aufhören. 

L.tidli~..!t.r Otto (V, LU): Herr Decurtins, ich habe eine Frage: Sie haben vorhin gesagt, 70 Millionen Franken 
seien für die Wirtschaft ein lächerlicher Betrag. Sind 70 Millionen Franken auch für die Landwirtschaft -
insbesondere für die Berglandschaft - ein lächerlicher Betrag? 

Decurtins Walter (C, GR): Nein, dort ist es selbstverständlich kein lächerlicher Betrag; das muss ich schon 
sagen. Dort sind wir auf einem anderen Niveau, insbesondere bei der Berglandwirtschaft. Wir können die 
Berglandwirtschaft und die Wirtschaft doch nicht gegeneinander ausspielen; das wissen Sie ganz genau! 

Re<..h.1teine.r Rudolf (S, BS): Wir haben gewisse Signale aus dem Ständerat erhalten, dass in dieser Frage 
ein Kompromiss in der Einigungskonferenz möglich erscheint, wenn unser Rat heute an seiner Version 
festhält. Herr Speck und Herr Leutenegger, Sie haben wieder einmal mit Verve darauf hingewiesen, wie viel 
Geld man den erneuerbaren Energien geben wolle. Sie haben aber vergessen zu sagen, wie viel Geld Sie 
jährlich in den Wirtschaftszweig Atomenergie leiten. Ich wiederhole es: Bisher waren es 3,3 Milliarden 
Franken an Forschungsgeldern. Allein nach Leibstadt sind in den letzten 1 B Jahren Defizite von 4 Milliarden 
geflossen. Die SBB haben 100 Millionen Franken bezahlt, um 5 Prozent der Aktien von Leibstadt zu 
verkaufen. Sie müssen lange einen Markt suchen, bis Sie jemanden finden, der Geld dafür bezahlt, damit er 
etwas verkaufen kann. Die Kraftübertragungswerke Rheinfelden haben auch 100 Millionen Franken bezahlt, 
um 5 Prozent Leibstadt-Anteile loszuwerden. Sie erkennen daran, wie hoch die Quersubventionen sind. 
Herr Steiner, Sie haben das letzte Mal gesagt, auch für die Wasserkraft flössen Quersubventionen, wenn die 
Werke neu sind. Sie haben in der Kommission das Kraftwerk Ruppoldingen erwähnt. Wenn ich schon die 
Gelegenheit habe, möchte ich doch darauf hinweisen, wie der wirkliche Sachverhalt ist. Sie müssen für kein 
Wasserkraftwerk Geld bezahlen, wenn Sie es verkaufen wollen. Denn ein Wasserkraftwerk läuft während 80 
Jahren. Da holen Sie jede Amortisation heraus. Birsfelden bei Basel ist etwa 50 Jahre alt, produziert für 1,7 
Rappen die Kilowattstunde. Noch nie hat die Wasserkraft von der Atomenergie Geld erhalten. Die 
Atomenergie hat Openendkosten. Wir wissen nicht, wie viel dieser Staat für diese Technik bezahlt. Vor allem 
sind die 0,3 Rappen eine kleine Kompensation dafür, dass eine Haftpflichtversicherung bei der Kernenergie 
auf nur 1 Milliarde Franken beschränkt ist. 
Das Bundesamt für Zivilschutz sagt, dass wir bei einem grossen Unfall Schäden in der Höhe von 4300 
Milliarden Franken haben - Schäden in der Höhe von 4300 Milliarden Franken! •, und Sie können das 
Mittelland evakuieren. Das ist die Situation. 
Es ist eine Lenkungsabgabe, weil sie gleich lange Spiesse unter Gewerbegenossen schafft und zum ersten 
Mal dafür sorgt, dass in der Elektrizitätswirtschaft nicht nur Geld in die Kernenergie fliesst, sondern auch die 
dezentralen Produzenten berücksichtigt werden. Da gehören vielleicht auch Sie einmal dazu, Herr 
Laubacher. Auch Sie können einmal Geld für den Strom erhalten, den Sie beispielsweise aus Biogas in das 
Netz einspeisen. Hier wurde bisher mit fundamental ungleichen Spiessen gekämpft. Deshalb ist der Begriff 
Lenkungsabgabe sehr wohl berechtigt, um hier Remedur zu schaffen. 
Im Übrigen möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Strompreise in der Schweiz sinken, weil die 
Wasserkraftwerke in der Mehrzahl abgeschrieben sind. Wir haben sinkende Endverbraucherpreise. Was hier 
zur Kernenergie beschlossen wird, führt nicht zu einer Verteuerung des Stroms, sondern es setzt den 
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Grundstein dafür, dass wir von der Kernenergie langfristig wegkommen können. Ganz Europa investiert in 
erneuerbare Energien. Die EU-Rahmenrichtlinie sieht vor, den Anteil der erneuerbaren Energien am Strom 
bis 201 O von 11 auf 22 Prozent zu verdoppeln. Die Schweiz Ist das einzige Land in Europa, in dem der Anteil 
der erneuerbaren Energien an der Stromproduktion sinkt. 
Wir hätten überzeugende Lösungen. Wir haben die Geothermie. Wir könnten alle Atomkraftwerke allein 
durch Geothermie ersetzen. Wir können Holz, Gras oder Biogas verstromen. Wir haben etwas Wind in der 
Schweiz, nicht allzu viel. Wir haben Solarenergie - sie wird langfristig das Rennen machen. Wir haben auch 
bei der Wasserkraft - bei Kleinwasserkraftwerken, bei Trinkwasserkraftwerken - ein Potenzial, mit dem wir 
200 000 bis 300 000 Haushalte versorgen können, ohne dass neue Werke gebaut werden, allein durch eine 
Verbesserung der bestehenden Turbinen. 
Ich bitte Sie, diesem Antrag - jetzt zum dritten Mal - zuzustimmen. 

Le president (Christen Yves, president): Le groupe liberal communique qu'il soutlent la proposition de la 
majorite. 

Speck Christian (V, AG): Herr Kollege Rechsteiner hat jetzt zum dritten Mal die Quersubventionen der 
Wasserkraft für die Kernenergie erwähnt, und ich muss deshalb eine Erklärung abgeben: Es ist natürlich so, 
dass die Produktion der Kernkraftwerke durch die Produktion der Wasserkraftwerke nicht subventioniert wird. 
Wir haben Wasserkraftwerke, die für 1, 7 bis 2 Rappen Produktionskosten im Werk produzieren, das stimmt. 
Aber wir haben auch andere Wasserkraftwerke; eines steht ganz in der Nähe von Ihnen: das Kraftwerk 
Augst. das zu 80 Prozent dem Kanton Aargau gehört, produziert immer noch für 13 Rappen. Die 
Kernkraftwerke produzieren für 5, für 4,5 Rappen. , ~ 
Eine letzte Bemerkung, Herr Rechsteiner: Frankreich hat fast ausschliesslich Atomstrom und hat die billigste 
Stromproduktion. 

f.iBruH Ulrich (R, AG), für die Kommission: Ich möchte zwei Bemerkungen machen, die erste zu Herrn 
Lustenberger hinsichtlich der Lenkungsabgabe: Eine Abgabe ist dann eine Lenkungsabgabe, wenn sie dazu 
führt, dass sich das Verhalten der Stromkonsumenten verändert, dass sie also von Atomstrom auf alternative 
Energien umschwenken. Der Betrag, der hier zur Diskussion steht, Ist nicht geeignet, eine solche Lenkung zu 
bewirken. Das wurde im Jahr 2000, im Vorfeld der Abstimmung Ober die Förderabgaben, ganz klar erkannt, 
indem dort beschlossen wurde, dass für die damals vorgesehene Abgabe eine Verfassungsgrundlage nötig 
sei. Deshalb wurde dem Volk eine Verfassungsgrundlage vorgeschlagen. 
Eine Bemerkung zu Herrn Rechsteiner-Basel: Er hat den Eindruck erweckt, lediglich die Kernenergie sei mit 
den Forschungsgeldern des Bundes gefördert worden. Ich kann höchstens sagen: Das war einmal der Fall. 
Heute ist es so, dass die Forschung tor die alternativen Energien höher subventioniert wird als die Forschung 
für die Kernenergie, und die Anwendung der Kernenergie wird Oberhaupt nicht aus Bundesgeldern finanziert. 
Diese Präzisierung wollte ich noch machen. 
Ich bitte Sie, diese Lenkungsabgabe abzulehnen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Bundesrat hat sich bis jetzt immer gegen Lenkungsabgaben 
ausgesprochen, solange sie nicht eine verfassungsmässige Grundlage haben. Er sah sich darin vor allem 
deswegen bestärkt, weil solche Lenkungsabgaben bis jetzt in Volksabstimmungen abgelehnt wurden. Ich 
selber als Vorsteher des UVEK konnte Ihnen aber schon in der letzten Debatte meine Sympathie fOr diese 
Idee nicht verhehlen, weil wir gedenken, dem Bundesrat eine solche Abgabe zur Kompensation der 40 
Millionen Franken, die wir zulasten von "Energie Schweiz" sparen müssen, vorzuschlagen. Diese Sympathie 
- und das will ich der Korrektheit halber auch betonen - wird von der Kollegialbehörde einstweilen noch nicht 
vollumfänglich geteilt. 

Abstimmung - Vota 
(ri~mentlicti - nominatif: Beilage - Annexe 01.022/3322) 
Für den Antrag der Minderheit .... 90 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 72 Stimmen 

1 ... Top of page 

sie'-1~ tö • 2..'t":1-
"of r p . 2-'t'=t 

http://www.pd.admin.ch/ab/data/d/n/4617177 517 /d_n_ 4617 _ 77 517 _ 77 522.htm 

~Horne 

28.03.2003 



O 1.022 - Amtliches Bulletin - Ständerat - 18.03.03-08h00 - Provisorischer Text 

2.'\S 

Ständerat - Frilhjahrssession 2003 - Zehnte Sitzung - 18.03.03-0Bh00 
Conseil des Etats - Session de printemps 2003 - Dixieme seance -18.03.03-0Bh00 

01.022 

Moratorium plus 
und Strom ohne Atom. 
Volksinitiativen. 
Kernenergiegesetz 
Moratoire plus 
et Sortir du nucleaire. 
Initiatives populaires. 
Loi sur l'energie nucleaire 

Differenzen - Divergences 

Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (881 2001 2665) 
Messa{m..du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 ~5291 

Ständerat/Conseil des Etats 13.12.01 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 13.12.01 (Fortsetzung - Suite) 
Bericht UREK-NR 18.02.02 
Rapport CEATE-CN 18.02.02 

Nationalrat/Conseil national 22.03.02 (Frist - Delai) 

Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/CQn~ß[I n_§tjQflal 20.06.02 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 23.09.02 {Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 26.11.02 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vota final) 

NatiQnalrat/Conseil national 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vota final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2002 8154) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2002 7571) 

Text des Erlasses 2(BBI 2002 81~ 
Texte de l'acte legislatif 2 (FF 2002 7573) 

Nationalrat/Conseil national 05.03.03_(Differenzen - Divergenc~ 
Ständerl:!,!{Conseil des Etats 10.03.03 (Differenzen - Divergences) 
Nationalrat/Conseil national 12.03.03 (Differenzen - Divergences) 

Einigungskonferenz/Conference de conciliation 13.03.03 
Ständerat/Conseil des Etats 18.03.03 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 21.03.03 (Schlussabstimmung - Vota final) 

Nationalrat/Conseil national 21.03.03 (Schlussabstimmung - Vota final) 

3. Kernenergiegesetz 
3. Loi sur l'energie nucleaire 
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nächstes 
Geschäft"" 

BrändU Christoffel (V, GR), fOr die Kommission: Als Präsident der Kommission äussere ich mich gerne zur 
Einigungskonferenz, die ich geführt habe. 
Wir hatten zwei Differenzen, die wir ausräumen mussten: 
Bei Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe aa (Ziff. 7 Kap. 7) geht es um die Strafbestimmung, die vom Nationalrat 
irrtümlicherweise nicht korrigiert worden ist, nachdem die Kennzeichnung so akzeptiert wurde, wie wir das 
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beschlossen hatten. Diese Bereinigung war unbestritten. Wir beantragen Ihnen demnach, bei Artikel 28 dem 
Ständerat zu folgen. 
Bel Artikel 28bis (Ziff. 7 Kapitel 8) bezüglich Lenkungsabgabe war die Differenz schon heftiger. Die 
Einigungskonferenz empfiehlt Ihnen mit 14 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung, dem Ständerat zu folgen und 
keine Lenkungsabgabe in das Kernenergiegesetz aufzunehmen. 

Zlff. 7 Kapitel 7 
Antrag der Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 7 chapltre 7 
Proposition de Ja Conference de conciliation 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 7 Kapitel 8 
Antrag der Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 7 chapltre 8 
Proposition de Ja Conference de conciliation 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Gentil Pierre-Alain (S, JU): Je propose de rejeter la proposition de la Conference de conciliation. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Einigungskonferenz .... 33 Stimmen 
Für den Antrag Gentil .... 5 Stimmen 
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und Strom ohne Atom. 
Volksinitiativen. 
Kernenergiegesetz 
Moratoire plus 
et Sortir du nucleaire. 
Initiatives populaires. 
Loi sur renergie nucleaire 

Differenzen - Divergences 

Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (881 2001 2665) 
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 2529) 

Ständerat/Conseil. des .. Etats_ 13.12.01 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 13.12.01 (Fortsetzung - Suite) 

Bericht UREK-NR 18.02.02 
Rapport CEATE-CN 18.02.02 

Nationalrat/Conseil national 22.03.02 (Frist - Delai) 

Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Fortsetzung - Suite} 

Natie>nalrat/Conseil national.23.09.02(fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 26.11.02 (Differenzen - Divergences) 

S~i:i,.OQ(fü~.YQgnsei! ®§..E~§.J.3,J2,.02.f Schlussabstimrnung - Vota final) 
Nationalrat/Conseil national 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text_desErlasses 1 (881 2002 8154) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2002 7571) 

Text des Erlasses 2 (BBI 2002 8156) 
Texte de l'acte legislatif 2 (FF 2002 7573) 

Nationalrat/Conseil national 05.03.03 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 10.03.03 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 12.03.03 {Differenzen - Divergences) 
Einigungskonferenz/Conference de conciliation 13.03.03 

Ständerat/Conseil des Etats 18.03.03 (Differenzen - Divergences) 
Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 21.03.03 (Schlussabstimmung - Vota final) 

Nationalrat/Conseil national 21.03.03 (Schlussabstimmung - Vote flnal) 

3. Kemenergiegesetz 
3. Loi sur l'energie nucleaire 
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vorheriges ... 
Geschäft 
nächstes 
Geschäft• 

Fischer Ulrich (R, AG), für die Kommission: Die Einigungskonferenz hinsichtlich des Kernenergiegesetzes 
hatte sich noch mit zwei Differenzen zu befassen: 
Die erste Differenz war die Strafbestimmung bei Verletzung der Vorschriften Ober die Kennzeichnung von 
Elektrizität. Das war eher ein Betriebsunfall, weil unser Rat hier festhielt, obwohl die Hauptbestimmung 
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Die zweite Differenz bestand bei der so genannten Lenkungsabgabe auf Elektrizität aus Kernenergie. Hier 
hat die Einigungskonferenz mit 14 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung beschlossen, sich dem Ständerat 
anzuschliessen, d. h., diese Abgabe zu streichen. 
Ich bin der Meinung, Sie sollten nun dieser bereinigten Vorlage zustimmen, d. h. das Resultat der 
Einigungskonferenz akzeptieren. 

RGb.1teiner Rudolf (S, BS): Es ist schon sehr bemerkenswert - um nicht zu sagen sagenhaft-, wie dieser 
Entscheid zustande gekommen ist. Wir halten hier ausdrücklich fest: Die Atomlobby bedient sich nicht nur 
hoher Zahlungen an Parlamentarier. Sie, Herr Fischer, Herr Steinar, Herr Speck, Frau Leuthard, erhalten alle 
zwischen 50 000 und 100 000 Franken im Jahr, damit Sie diese Entscheide hier drinnen herbeiorganisieren. 
Was wir in der letzten Woche erlebt haben, sind völlig neue Methoden. Die Freisinnigdemokratische Partei -
merken Sie sich diesen Namen - übertrifft wirklich alles, was ich in acht Jahren Parlamentsarbeit erlebt habe. 
Man bedient sich stalinistischer Methoden - ein Mitglied der FDP nannte es Gangstermethoden -, um 
Mehrheiten herbeizumanipulieren. Das ist eine moralische Niederlage für dieses Parlament und eine 
Niederlage für die Demokratie. Denn die Mehrheitsverhältnisse in diesem Rat waren ganz klar und der 
Widerstand des Ständerates war eher schwach. Ein Kompromiss in dieser Frage zeichnete sich ab, aber die 
Atomlobby hat sich Ihre Entscheide offensichtlich gekauft. 
Ihre Partei, Herr Pelli, nennt sich Freisinnigdemokratische Partei und nicht "Stalinistische Partei". Sie selber 
wurden von der Fraktion aufgefordert, diesen Saal zu verlassen, und manche von Ihnen haben dies auch 
getan. Ich muss mich persönlich sehr wundern, wozu sich ein Fraktionschef einer demokratischen Partei 
hergibt. Das Beispiel zeigt aber vielmehr, dass die Elektrizitätswirtschaft ein Staat im Staat ist. Ihr ist jedes 
Mittel recht, um Ihre Misswirtschaft fortzusetzen und den Schutz der Bevölkerung zu verhindern. Dem 
Ergebnis dieser Einigungskonferenz kann die sozialdemokratische Fraktion nicht zustimmen:-Oie 
demokratischen Rechte der Kantone werden mit diesem Gesetz mit Füssen getreten. Wir werden heute 
Nachmittag unsere Fraktionssitzung haben und darüber entscheiden, wie wir in der Schlussabstimmung 
stimmen werden. 

Studer Heiner (E, AG): Unsere Fraktion hat bei dieser Gesetzgebung zwar in vielem kritisch, aber aktiv 
mitgewirkt. Wir sind dann erschrocken, als Ende letzter Woche bekannt geworden ist, wie dieser Entscheid 
der Konferenz zustande. Im Gesetz gibt es hierzu eine klare Bestimmung, und diese lese ich Ihnen vor - in 
Artikel 17 Absatz 1 des Geschäftsverkehrsgesetzes heisst es -: "Diese - die Einigungskonferenz - hat eine 
Verständigungslösung zu suchen.• Was ist geschehen? Bevor die Einigungskonferenz zusammenkam, 
wurde in einzelnen Fraktionen offensichtlich derart manipuliert, dass eine Mehrheit der nationalrätlichen 
Mitglieder dieser Einigungskonferenz nicht mehr auf der Seite des Entscheides des Nationalrates waren, den 
er dreifach so gefällt hatte! Wenn eine Einigungskonferenz Sinn machen soll, dann geht es nicht nur um eine 
Sache der Fraktionen unter sich, wie man das taktisch abmacht, sondern dann muss die Zusammensetzung 
der Mitglieder den Entscheid des einzelnen Rates widerspiegeln. Weil es damit in der Einigungskonferenz 
ein Patt gegeben hätte, hätten sie das tun müssen, was sie gemäss Gesetz wirklich zu tun haben: Sie hätten 
nämlich eine echte Verständigungslösung suchen mOssen, also eine Zwischenlösung zwischen dem 
Beschluss des Nationalrates und dem Beschluss des Ständerates, der den Beschluss des Nationalrates 
letzte Woche auch nur mit einer knappen Mehrheit von 22 zu 19 Stimmen abgelehnt hatte. Das hat die 
Einigungskonferenz aber nicht getan, wir sind sehr frustriert! 
Wir können deshalb dem Resultat, das auf diese Weise zustande gekommen ist, nicht zustimmen. 

~ Christian (V, AG): Die Fraktion der SVP bittet Sie, dem Resultat der Einigungskonferenz 
zuzustimmen. Ich stelle fest, dass es einige schlechte Verlierer gibt. ich möchte Sie daran erinnern, dass das 
Gesetz in beiden Räten beraten wurde und dass die Energieabgabe, die nicht vom Bundesrat vorgebracht, 
sondern während der Diskussionen in der Kommission eingebracht wurde und nie zu diesem Gesetz 
gehörte, je dreimal im Ständerat und im Nationalrat abgelehnt wurde. Die Einigungskommission hat die 
Abgabe mit 14 zu 11 Stimmen abgelehnt. Die Unterlegenen haben ein etwas merkw0rdiges 
Demokratieverständnis, wenn sie da nachher um sich schlagen, Anschuldigungen machen und 
Entschädigungen offenbaren. Ich weiss nicht, woher Sie diese Zahlen haben, Herr Rechsteiner-Basel. Ich 
habe auch noch nie nachgeforscht, was für Entschädigungen Sie beziehen. Ich muss formell zurückweisen, 
dass irgendwelche Leute im Parlament manipuliert werden und dass da stalinistische Methoden herrschen. 
Das ist nicht der Ton, wie wir miteinander umgehen wollen. 
Ich möchte Sie bitten, zur Sache zurückzukommen, dem Kernenergiegesetz, dem wir für die friedliche 
Nutzung der Atomenergie gute Leitplanken gegeben haben. Ich bitte Sie, jetzt dem Resultat der 
Einigungskonferenz zuzustimmen. 
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Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Herr Speck, ich möchte von Ihnen gerne noch wissen, wer die schlechten 
Verlierer sind. Sind das diejenigen, die jetzt mit dem Resultat der Einigungskonferenz nicht einverstanden 
sind, oder ist das die Minderheit dieses Rates, die dreimal unterlegen ist und dann aber mit einer anders 
zusammengesetzten Vertretung diesen Entscheid der Einigungskonferenz zustande gebracht hat? 

Speck Christian (V, AG): Herr Aeschbacher, ich kann Ihnen auf diese Frage gerne antworten. Schlechte 
Verlierer sind diejenigen, die demokratisch zustande gekommene Entscheide nicht akzeptieren können. Wir 
haben als Instrument die Einigungskonferenz, die einen Vorschlag macht, und heute wird entschieden, ob 
das Resultat der Einigungskonferenz angenommen wird. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Namens der FDP-Fraktion empfehle ich Ihnen, dem Vorschlag der 
Einigungskonferenz zuzustimmen. Ich halte fest, dass die Haltung der FDP-Fraktion vor der 
Einigungskonferenz mit FDP-Vertretern in der UREK und mit der Fraktionsleitung abgesprochen worden ist. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Herr Studer hat es wohl auf den Punkt gebracht, als er erwähnte, dass die 
Einigungskonferenz grundsätzlich vermutlich noch vermehrt nach einer Verständigungslösung hätte suchen 
sollen. Nun, das Resultat ist bekannt. Ich bezweifle zwar allen Ernstes, dass die Einigungskonferenz die 
politisch weiseste aller Entscheidungen getroffen hat; aber ich akzeptiere demokratisch einen Entscheid 
eines Gremiums, das als Institution vorgesehen ist und das seines Amtes rechtmässig gewaltet hat. Deshalb 
haben wir ohne Wenn und Aber diesen Entscheid zu akzeptieren, obwohl er mir persönlich überhaupt nicht 
gefällt. 
Ich halte aber noch eines fest: In dieser Debatte über das Kernenergiegesetz, das ja schliesslich zu einer 
Zangengeburt wurde, hat der Nationalrat im Differenzbereinigungsverfahren, in diesem dreimaligen Hin und 
Her, in aller Regel und in den allermeisten Fällen dem Ständerat nachgegeben, und zwar in weiser 
Voraussicht, weil der Ständerat in aller Regel eine bessere Leitlinie in das ganze Gesetz eingebracht hat. In 
dieser letzten, abschliessenden Differenz haben aber die Kollegen des Ständerates - so meine ich - etwas zu 
wenig Sensibilität walten lassen. Hätten sie hier bei dieser einen Differenz der grossen Mehrheit des 
Nationalrates nachgegeben, so wäre das Resultat vielleicht für unseren Rat etwas erträglicher geworden, vor 
allem für die Mehrheit. 
Eine Zwischenbilanz werden wir ziehen können, wenn die beiden Initiativen im Mai zur Abstimmung kommen 
und die Resultate vorliegen. Ich persönlich habe mich immer dafür eingesetzt, dass das KEG ein echter 
indirekter Gegenvorschlag zu diesen Initiativen gewesen wäre. Die Förderabgabe von 0,3 Rappen hätte 
diesen indirekten Gegenvorschlag verstärkt. Wenn dann beispielsweise eine dieser Initiativen mit 51 Prozent 
Jastimmen angenommen wird, werden es einige, die heute diese 0,3 Rappen abgelehnt haben, vermutlich 
bedauern, dass sie nicht zwei Monate vorausgedacht haben. 

Präsident (Binder Max, erster Vizepräsident): Die liberale Fraktion lässt mitteilen, dass sie den Antrag der 
Einigungskonferenz unterstützt. 

Teuscher Franziska (G, BE): Die Grünen waren an der Einigungskonferenz nicht vertreten. Wir haben das 
Kernenergiegesetz, wie Sie wissen, sehr Intensiv verfolgt und uns in die Debatte eingeschaltet. Für die 
Grünen ist klar: Das Kernenergiegesetz, so wie es sich heute präsentiert, ist kein Gesetz für eine 
fortschrittliche Energiepolitik, die auf Energieeffizienz und erneuerbare Energien setzen muss. Das 
Kernenergiegesetz beinhaltet einen starken Abbau der demokratischen Mitbestimmung sowohl der 
Bevölkerung, wie auch der Kantone. Es beinhaltet, dass wir weiterhin auf Atomkraft setzen - auf eine 
Technologie, die der Vergangenheit angehört-, und es beinhaltet, dass wir weiterhin die Wiederaufbereitung 
nicht verbieten. Zwar haben wir sie mit einem Moratorium abgeschwächt. 
Von daher ist für die grüne Fraktion klar: Wir können diesem Gesetz nicht zustimmen. Für die grüne Fraktion 
war die Frage der Lenkungsabgabe auf nicht erneuerbaren Energien, um die es sich in der 
Differenzbereinigung nur noch gedreht hat, nicht die entscheidende Frage beim Kemenerglegesetz, sondern 
das war für uns eigentlich mehr ein Feigenblatt für das Kernenergiegesetz. 
Die grüne Fraktion ist aber froh, dass wir am 18. Mai die Energiepolitik umpolen können. Wir können am 18. 
Mai Ja dazu sagen, dass wir mit dem Moratorium, das bis Ende 2000 gegolten hat, für die nächsten zehn 
Jahre weitermachen. Aber wir können am 18. Mai auch zum Ausstieg aus der Atomenergie Ja sagen. Damit 
würden wir mit vielen Ländern gleichziehen, die das in Europa bis anhin getan haben. 
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Le1Jenberger Moritz, Bundesrat: Zur verbleibenden Differenz: Sie wissen ja, dass der Bundesrat selbst keine 
solche Lenkungsabgabe vorgeschlagen hat. Ich selbst habe sie aus Sicht des UVEK, in welchem "Energie 
Schweiz" durch eine Kürzung von 40 Millionen Franken bedroht ist, indirekt befürwortet, aber Ich kann jetzt 
nicht mit gutem Gewissen sagen, der Bundesrat möchte eigentllch eine solche Lenkungsabgabe, nachdem 
er sich vorher immer dagegen ausgesprochen hat, auch aus verfassungsrechtlichen Gründen. Von daher ist 
der Gesamtbundesrat sicherlich mit dem Vorschlag der Einigungskonferenz einverstanden. 
Aber damit ist für mich als Energieminister eine solche Lenkungsabgabe natürlich nicht für immer gestorben. 
Wir müssen uns diese Option in einem anderen Gesetz selbstverständlich vorbehalten. Ich werde Ihren 
Parlamentsentscheid nicht als Präjudiz gegen jede Lenkungsabgabe ansehen, sondern nur gegen eine 
solche in diesem Gesetz. Die verfassungsmässige Grundlage bleibt auch noch als eine Frage vorbehalten. 
Ein weiteres Problem ist, wie sie zum Gesetz als solchem stehen werden. Da muss ich auch sagen, dass so, 
wie das Gesetz jetzt aussieht, es nicht mehr der Gegenvorschlag ist, den der Bundesrat seinerzeit gegen die 
beiden Initiativen - als er die Nein-Parolen fasste - formuliert hat. Das Gesetz ist jetzt etwas anderes, kein 
Gegenvorschlag mehr. Das heisst fQr mich aber noch nicht, dass deswegen das ganze Gesetz bachab 
geschickt werden müsste, denn immerhin regelt das Gesetz gewisse Materien, die jetzt nicht geregelt sind. 
Gewisse Verbesserungen, die notwendig waren, bringt es immerhin. 
Daher ersuche ich Sie, wenn es also dann um die Gesamtabstimmung geht und wenn es um die Frage eines 
Referendums geht, sich doch mit aller Vorsicht zu überlegen, ob jetzt auch dieses Gesetz endgültig bachab 
geschickt werden soll. Auch dieses gerupfte Huhn hat noch eine Überlebensberechtigung. 

Ziff. 7 Kapitel 7, 8 
Antrag dar Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 7 chapltres 7, 8 
Proposition de la Conferanca de conciliation 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopt6 
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vorheriges ,., 
Geschäft 
nächstes 
Geschäft"' 

Studer Heiner (E, AG): Unsere Fraktion hat sich nach dem bedauerlichen Nein zur Lenkungsabgabe auch 
die Frage gestellt, wo wir bei diesem Gesetz stehen. Die Beratung dieses Gesetzes - das bringt die ganze 
Prüfung - ist anders verlaufen als jene bei der Gen-Lex, Ober die wir jetzt so klar abgestimmt haben. Dort 
kam trotz des Ringens ein Resultat zustande, bei dem alle irgendwie verzichten mussten, aber doch auch 
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etwas erreichten. Das Schlussresultat dieses Kemenergiegesetzes ist ein reines Interessengesetz. Im 
Demokratiebereich und in anderen Bereichen fehlt die Innovation, die Realität. Wir hätten geme mitgeholfen, 
einem Gesetz zuzustimmen, das auch in die Zukunft geblickt hätte. Wenn Bundesrat Leuenberger sagte, das 
gerupfte Huhn sei immer noch so viel wert, dass man es leben lassen sollte, sind wir eher der Meinung, 
dieses gerupfte Huhn sei auch noch durch die Kommissionsberatungen gehetzt worden, es hätte jetzt sehr 
Mühe, Oberhaupt noch Eier zu legen. Es ist vielleicht sinnvoller, aus diesem Huhn noch eine schmackhafte 
Hühnersuppe zu machen und einem jungen Tier die Gelegenheit zu geben, in der Energiepolitik das Neue zu 
bestreiten. 
Aus diesen Gründen lehnen wir die Vorlage, so, wie sie herausgekommen ist, ab. 

~ Ursula (S, BE): Das Kernenergiegesetz verdient den Ausdruck "Gegenvorschlag0 zu den beiden 
Volksinitiativen "Moratorium plus• und "Strom ohne Atom• längst nicht mehr! Was uns heute vorliegt, ist ein 
Gesetz der Atomlobby. 
Die SP-Fraktion hat sich während der gesamten parlamentarischen Debatte bemüht, Kompromisse für eine 
zukunftsfähige Energiepolitik zu finden. Die bürgerliche Seite hat es aber bis zur Einigungskonferenz 
durchgezogen, ein Atomförderungsgesetz zu erlassen. Das Gesetz enthält weder ein Ausstiegsszenario, 
noch eine Befristung der Laufzeiten für die laufenden AKW. Zudem wurde die minimale Abgabe auf 
Atomstrom mit zumindest fragwürdigen Methoden ebenfalls gekiPpt. Zudem haben Sie • das ist für die SP
Fraktion definitiv inakzeptabel - in der Depression wegen der Wellenbergniederlage auch gerade noch die 
demokratische Mitsprache der Kantone abgeschafft. Das geht eindeutig zu weit! Wir haben uns dafOr 
eingesetzt, dass zumindest das Moratorium bezüglich Wiederaufarbeitung in das Gesetz aufgenommen wird. 
Wir haben für die Solidarhaftung bei der Stilllegung und für einen besseren Beschwerdeweg gekämpft. 
Trotzdem reichen diese kleinen Erfolge nicht, um hier zustimmen zu können. 
Das ist ein Gesetz für eine Staatsförderung einer eindeutig überholten, unökonomischen und hoch 
gefährlichen Technologie zu tun: Wir werden dieses Gesetz ablehnen! 

Tt.Ul&IJ.er Franziska (G, BE): Viele Monate lang haben wir Ober dem Kernenergiegesetz gebrütet, doch wenn 
das Ei schon von Anfang an faul roch, kann daraus am Schluss kein quicklebendiges Küken schlüpfen. Auch 
das gerupfte Huhn von Bundesrat Leuenberger wird nicht lange überleben. Das vom Parlament ausgebrütete 
Kernenergiegesetz zeichnet sich nur durch eines aus: Die Atomenergie strahlt kräftig weiter. Das 
Kernenergiegesetz wurde zu einem Atomenergieförderungsgesetz. Die alten AKW in der Schweiz werden 
unter Heimatschutz gestellt und können unbeschränkt weiterbetrieben werden. Das Moratorium, welches wir 
als so genannte Errungenschaft im Kernenergiegesetz verankert haben, ändert nichts an der Tatsache, dass 
die Wiederaufbereitung ein eigentliches Verbrechen an den Menschen ist, die In der Nähe von 
Wiederaufbereitungsanlagen leben. Das Kernenergiegesetz beschneidet die demokratische Mitbestimmung 
der Bevölkerung, anstatt dass wir sie in dieser Frage ausbauen. Katastrophal sieht es beim 
Kernenergiegesetz aus, wenn wir die Finanzierung in Betracht ziehen. Die AKW-Betreiber müssen Im 
Schadenfall die Kosten nicht selber tragen, weil es keine unbeschränkte Haftpflicht gibt. Die Geldertor 
Entsorgung und Stilllegung sind für die langfristige Lagerung und Überwachung des Atommülls ungenügend. 

Das Kernenergiegesetz bringt uns keine energiepolitische Zukunft, sondern zementiert eine völlig veraltete 
und überholte Technologie. 
Das Kernenergiegesetz hat bei den GrOnen keine Chance. Wir sind froh, dass wir am 18. Mai die 
Energiepolitik mit zwei energiepolitischen Initiativen umpolen können. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 01.022/3574) 
Für Annahme des Entwurfes .... 102 Stimmen 
Dagegen .... 75 Stimmen 

1. Top of page 
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Ständerat- Frühjahrssession 2003. Vierzehnte Sitzung - 21.03.03-0Bh00 
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Moratorium plus 
und Strom ohne Atom. 
Volksinitiativen. 
Kernenergiegesetz 
Moratoire plus 
et Sortir du nucleaire. 
Initiatives populaires. 
Loi sur l'energie nucleaire 

Schlussabstimmung - Vote final 

Botschaft des Bundesra.tes 2ß.Q2,Q1 (BBI 2001 2665} 
Messag~ dv Qon~eil tederal 28.02.01 {FF 2001 2529) 
$tlln.derat/C!>.n1:1eil c:lei; l;ta.t~J 3.12.01 (Erstr;:lt - Premier Cor.,seil) 
StänderaVConseil des Etats 13.12.01 (Fortsetzung - Suite) 
BerichtLIREK-NR .. 18.02.02 
Rapport CEATE-CN 18.02.02 
NationalraVConseil national 22.03.02 (Frist - Delai) 
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 
NationaJrat/ConseH national 20.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseil national 20.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseil nationa,I23.09.02 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 26.11.02 (Differenzen - Divergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final) 
NationalraVConseil national 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Je~ .. des Erlas.ses 1 (BBI 2002 8154) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2002 7571) 
Text des Erlasses 2 (BBI 2002 8156) 
Texte de l'acte legislatif 2 {FF 2002 7573) 
Nationalrat/Conseil national 05.03.03 (Differenzen - Divergences) 
StänderaVConseil des Etats 10.03.03 {Differenzen - Divergences) 
NationaJraVConsen national .12.03.03 (Differenzen - Divergences) 
Einigungskonferenz/Conference de conciliation 13.03.03 
Stände.raVConseil des Etats 18.03.03 (Differenzen - Divergences) 
NationalraVConseil national 18.03.03 (Differenzen - Divergences) 
StänderaVConseil des Etats 21.03.03 (Schlussabstimmung - Vota final) 
Nationalrat/Conseil national 21.03.03 (Schlussabstimmung - Vota final) 

3. Kernenergiegesetz 
3. Loi sur 1'6nergle nucl6aire 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 32 Stimmen 
Dagegen .... 6 Stimmen 
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Ref.2504 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Kernenergiegesetz (KEG) 
Loi sur l'energie nucleaire (LENu) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 9 (+ Art. 104 al. 4) 

Abstimmung vom /Vote du: 20.06200216:42:25 
Abate . R Tl Fehr Hans + V ZH Kurrus + R Bl 
Aennft Wartmann = S ZH Fehr Hans-Jüra = S SH Lachat = C 'JU 
Aeschbacher = E ZH Fehr wmtAline = S ZH Lalive d'Eninav + R SZ 
Antil!e + R VS fehr Lisbeth + V ZH Laubacher + V LU 
Baader casnar + V Bl FehrMario . S ZH Launer . C FR 
Bader EMra !+ C SO ' Fetz = S BS Leu .+ C LU 

1 Baruia = s so · Fischer-Seenaen + RAG i Leuten..,.ner Haio + R ZG 
, Banaerter + R BE 1 Föhn . V SZ LeutMM11er Susanne - S Bl 
· Baumann Alexander + V TG · Freund + V AR Leuthard 1 = C AG 
' Baumann Ruedi i= G BE · FrevClaude . R NE . Loenfe ,+ C Al 

Baumann Sleohanie = S BE! Gadient + V GR Lustenh<>rner ·+ C LU 
1 Beck + L VO i Galli = C BE 'Maillard J 

. S VD 
'Berberat = S NE i Garbani = S NE Maiire . C GE 

Bemasconi . R GE Genner = G ZH . Marietan . C VS 
Bezzola + R GR Glezendanner . V AG ! Mlllli Werner - S GL 
RinttAr + V SG Glasson . R FR i Mmlv Klllin = S ZH 

1 Bianasca . . Tl Glur + V AG . Ma,moß .. - 11 
Binder + V ZH ! Goll = S ZH ! ~ . V AG 

1~- + V ZH: -~-- -· 1----so ' Borer + V 
'Graf = G BL 
i Grobet . S GE 

, Maurer . V ZH 
MalB'V Pasauler . S GE 

i Bonoluzzi + V ZH 1 Gross Andreas . S ZH Meier-Schatz '= C SG 
Bosshard . R ZH , Gross Jost = S TG Mem!lrllV c:..u..rv = G VD 
Bruderer = SAG Guisan + R VD Messmer !+ R TG 
BnmnerToni + V SG 1 GOnter . S BE M-Therese ' . C FR 
Blmnon . V VO Gutzwiller + R ZH Möroefi 1 • V ZH 
Bühlmann = G LU Gvsin Hans Rudolf . R BL ! MtJnnv . G GE 
Bührer + R SH GvsinRemo - s 8S 1 M0ller Erich :+ R ZH 
Cavalli . S Tl Haerinn Binder = S ZH MOller-Hemmi ' - S ZH 
Chanmlls . S FR Haller + V BE . Nabho!z + R ZH 
Chewier = C VS Hämmerle = S GR i NeiMtck '= C VD 
Christen . R VD 
Cina = C VS 

Hassler + V GR 
' Hebetlein + R ZH ~ ! + V BE 

i- S Tl 
Cuche .. G NE il-k>nolschweffer + R ZH • Pell! + R Tl 
de Oardel . S GE i Heim = C SOi Pfister ThP.Mhil + V SG 
Decunins 
Oonze 
Oormann Rosemarie 
Oormond Ml11111«8 
Dunant 

' llnnrm 

' Eberhard 
E11ArS1Mi 
Ennlv 

i Ehrler 
Enoelbercer 
ESlel'mann 
Fasel 

' Fässler 
! Fattebert 

Favre 

+ Ja/oui / sl 
nein / non / no 

. 
= .. 
= . . . 
+ . 
+ 
+ 
+ 
= 
= 
+ . 

C GR Hess Berhard 0 • BE Polla 
E BE ' HessPeter + C ZG Raooenbass 
C LU 
s vo 

· HessWatter + C SG 
1 Hofmann Urs = SAG 

1 Randeacer 
1 Rechsteiner Paul 

V 8S ' Hollenstein = G SG · Rechsteiner-Basel 
R GE Hubmann = S ZH Rennwald 
c sz' . lmfeld + C ow Rlklin 
RAG lmhol . C BLI Robblani 
L GE 1Janlak . S BLI Rossini 
C AG Joder + V BE Ruev 
Rllllll · Jossen = s VSI Salvl 
C LU Jutzet . SFR 5arnloz Marcel 
G FR Kaufmann + V ZH Schenk 
s SGi Keller Robert + V ZH · Scherer Marcel 
V VD i Kolmel + R so ! Scheurer Remv 
R VD Kunz + V LU i Schibll 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

i • 

+ 
I+ 

'= 
:= . 
; = 
= 
= . 
= 

1 • . 
·+ 
i * 

+ 

o enth. / abst. / ast # Der Präsident stimmt nicht / Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
1 Gesamt/ Comolete /Tutto 1 Fraktion / Grouoe / Grunoo C G L R S 
! Ja/oui/sl 76 1 Ja/oul/sl 14 0 2 29 0 
fnein /non/ no 63 1 nein/ non / no 13 9 0 0 37 
: enth. / abst / ast. 2 1 enth. I abst / ast. 0 0 0 1 0 
1 entschuldigt I excuse / scusato 59 1 · entschuldiat / excuse / scusato 8 1 4 12 15 

Bedeutung Ja/ Significatlon de oul: Proposition de la majorlte 
Bedeutung Nein / Signlficalion de non: Proposition de la mlnorlte Schmid Odllo 

L GE 
C TG 
R BS' 
S SG 
s 8S 
S JU 
C ZH 
C Tl. 
s vs 
L VO 
S VD 
R VD 
V BE 
V ZG 
L NE 
V ZH 

E V 
0 31 
4 0 
0 0 
1 14 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

! Schiller + V ZH 
• Schmid Odilo = C VS 

Schmied Walter + V BE 
. Schneider . R BE 
Schwaab . S VD 
Seffer Hans""'"' 

. V BE 
~ . V AG 
Simoneschl..Cortesi + C Tl 
Sommaruaa = S BE 
$neck + V AG 
Snielmenn . - GE -- . V TG 
Stahl + V ZH 

. Stammluzi . V AG 
! c:,.,;,,.,,,....,. + R UR 
Steiner + R SO 

. Strahm = S BE 
! Studer Heiner = E AG 
, Stnmn = SAG 
Suter 0 R BE 
Teuscher = G BE 

~ 
= S ZH 
+ R LU . S VD 

, Tri-z + R BE 
ffichllnnllt . S BE 
Tschu-n + R LU 
VaDender + RAR 
Vaudroz Jean.Claude . C GE 
Vaudroz Rerre + R VD 

'Vermot = S BE 
Vollmer = S BE 
WaberCbrlstlan . E BE 

' Walker Felix + C SG 
Walter~"'""""' . V TG 
Wandlluh + V BE 
Wasserfallen + R BE 
Welaett + R SG 
we-111 + V BE 
Wldmer = S LU 

'Wirlrirt + C SG 
Wiederkehr = E ZH. 
Wll'Z•Vllll Planta + L 8S 
Wtttenwiler . R SG 
w...:;. Ursula = S BE 
Zäch + C AG 
Zanetti = s so 
7nnft = C ZH 
7i..vmlic . • VD 
zu....iner . V ZH 

-
0 
0 
1 
4 
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Ref.2514 
CONSEIL NATIONAL NATIONALRAT 

Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Objet: 
Kernenergiegesetz (KEG) 
Loi sur l'energie nucleaire (LENu) 

Gegenstand/ Objet du vote: 

Art 20 

Abstimmung vom/ Vote du: 20.06.2002 18:30:16 
Abate = R Tl · Fehr Hans = V ZH Kum!s ,= 

1 Al!MIIWartmann . S ZH i Fehr Hans-Joro + S SH i Lachat :+ 
i Aeschbacher + E ZH : Fehr JAr.nueline + S ZH Lalive d'E ninAV = 
Anlille = R VS : Fehr Lisbelh . V ZH ' l.aubacher = 
Baader casnar . V BL ; FehrMario + S ZH : lallTlllf . 

i Bader Elvlra + C SO , Fetz '+ S BS i Leu = 
1 Banaa 

. 
s so + 1 FISCher•Saenmm = RAG ' Leuten"""er Haio , -

i Banaerter = R BE i Föhn . V SZ i LA1rt"'1Mner Susanne ·+ 
Baumann Alexander 
BaumannRuedi 

i Baumann Sllmllanie 

Beck 
Berberat 
Bemasconi 
Bezzola ~mwer··· ·• 

Binnasca 
Binder 
Bioeber 
Borer 
Bortoluzzi 
Bosshard 
Bruderer 
BrunnerToni 
BUanon 
Bühlmann 
Bührer 
Cavaffi 

i Channui5 : 

i Chevrier 
Christen 
Cina 
Cuche 
deDardel 
Decurtlns 
Danze 
Darmann Rosemarie 
DonnondMarlvse 

i Dunanl 
DuDraZ 
Eberhard 
Eaerszl!lli 
EmlV 
Ehrler 
Enaelberoer 

• Estermann 
Fasel 
Fässler 
Fatteben 
Favre 

+ ja/oui/sl 
= nein/non/no 

= V TG Freund = V AR ' Leuthard 
+ G BE , Frev Claude . R NE Loenfe 
+ S BE iGadienl = V GR Lustenberoer 
= L VC : Galli . C BE Maillard 
+ S NE Garbani + S NE Maiire . R GE ! Genner + G ZH Mariatan . ~Ft &B 
= V SG 

i Giezendanner . V AG 
'Glasson . R FR 

MamWerner 
MmtvKilfin . . Tl Glur . V AG M..cnnH 

= V ZH ! Goll . S ZH 1 Mlllhv!: . V ZH Graf + G BL Maurer 
= V SO 1 Grobet . S GE Maurv i,,,.,.uier 

= V ZH Gross Andreas . S ZH 1 Meier-Schatz . R ZH ! GrossJost + S TG MAndlrov58v10TV 

+ SAG 'Guisan . R VD 'Messmef 
= V SG ' Günter . S BE : Mever Therese . V VD ' Gutzwiller = R ZH M11rrlell 
+ G LU · Gvdn Hans Rudolf . R BL Munnv 
= . . . . 
= 
+ . 
+ 
+ 
+ 
+ 
= . 
= . . 
= 
= 
= . 
+ . 
= 

R SH 1 GV<inRerno + S BS MOller Erich 
S Tl Haerioo Binder . S ZH Mllller-Hemmi 
SFR i Haller = V BE Nabholz 
C VS Hllmmerle + S GR Nelrmck 
R VD Hassler = V GR Oehrli 
C VS Heberlein = R ZH Pedrina 
G NE iler = R ZH Pell! 
S GE Heim = C SO Pfisler Theonhfl 

C GR ' Hess Berllffl'd . 
• BE Polla 

E BE 'HessPelel' = C ZG • Raaaenbass 
C LU • Hess Walter . C SG • RartnMffllr 
s VD i Hofmann Urs + S AGi ; Rechsteiner Paul 
V BS ' Hollenstein + G SG Rechsteiner ·Basel 
R GE Hubmann + S ZH 1 Rennwald 
C sz ! lml'eld + CIO\ll Riklin 
R AG : lmhof . C BL Robblanl 
L GE Janiak . S BL Rossinl 
C AG Jeder . V BE Ruev 
R Ml 1 Jossen + s vs Salvi 
C LU Jutzet + S FRi ' Sandoz Marcel 
G FR Kaufmann = V ZHi Schenk 
s SG Keller Robert = V ZH Scherer Marcel 
V VD 1 Kofmel + R SO Scheurer Remv 
R VD , Kunz = V LU Schibli 

• entschuldigt/ excuse / scusato. abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen/ n'ont pas vote / non ha votato 

l= 
i = 
' -. . 
+ 
+ 
+ . . . . 

,+ 
+ 
= 
= 

! • . 
= 
+ . 
+ 

: = 
+ . 
= . . . 

•+ 
+ 
+ 
-. 
+ . 
+ 
= . 
= . 

,= 

o enth. / abst. / ast # Der Präsident stimmt nicht/ Le prasident ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Compl~ / Tutto 1 Fraktion / Groupe / Gruooo C G L R S 
Ja/oul/sl 1 59 i ja/oul/sl 10 8 0 1 36 
nein/ non / no 62 nein / non / no 12 0 2 23 0 
enth. / abst. / ast. 0 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 
entschuldigt/ excuse / scusato 1 79 entachuldlgt / excuse / scusato 13 2 4 18 16 

Bedeutung Ja / Slgnlfication de oui: Proposition de la majorlte 
Bedeutung Nein / Slgnification de non: Proposition de la minorite Stelner 

R Bli i Schlller . V ZH 
C JU ' Schmid Odilo + C vsl 
R SZ Schmied Waller . V BEI 
V LU Schneider . R BE 
C FR Schwaab . S VD 
C LU Seiler HA11'111111AI' . V BE 
R ZG <:'""'1'kl . V AG 
S BL, Simoneschi-Cortesi . C Tl 
C AG i Somm1mrn~ + S BE 
C Al i !.tw,k = V AG 
C LU i SDll!lmann . 

• GE 
S VD i Snuhler ' . V TG 
C GE i Stahl = V ZH 
C VS Stamm Luzi . V AG 
S GL c:t..in..r.n..r - R UR 
S ZH Sleiner = R SO 
. Tl Strahm • - + S BE 

1 
SluderHeiner + E AG 
~rinn + SAG 
Suler . R BE 

: Teuscher + G BE 
1 Thanei + S ZH 

R TG Theiler = R LU 
C FR Tlllmanns . S VD 
V ZH Triiiiiiiez = R BE 
G GE TsthännAI . S BE 
R ZH y„rmmnart - R LUi 
S ZHi Vaßender . R ARi 
R ZH Vaudroz Jean-Claude . C GEi 
C VD! Vaudroz Rene . R VDi 
V BE Vennot + S BE 
S Tl VoDmer . S BE 
R Tl Waber Clvistlan = E BE 
V SG Walker Felix . C SG 
L GE Walter HaMlllrn = V TG 
C TG •wandßuh = V BE 
R BS ' Wasserfallen = R BE 
S SG ~II . R SG: 
S BSI w- . V BE 
S JU! Widmer + S LU 
C ZH Widrin . C SG 
C Tl Wiedelkehr + E ZH 
s vs Wn-von Planta = L BS 
L VD Willenwiler = R SG 
S VD VivssUrsula + S BE 
R VD Zllch . C AG 
V BE Zanetti + s so 
V ZG Zanß + C ZH 
L NE 7icv,,;fic . • VD 
V ZH Zunniner . V ZH 

E V . 
4 0 0 
1 24 0 
0 0 0 
0 21 5 
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Aef.2518 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft / Objet: 
Kernenergiegesetz (KEG) 
Loi sur renergie nucleaire (LENu) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 30 al. 2 

Abstimmung vom / Vote du: 20.06.2002 19:27:58 
Abaie :+ R Tl FehrHans . V ZH · Kwrus 
Aenllll Wanmann = S ZH i Fehr Hans-JOT~ = S SH . Lachat 
Aeschbacll8r = E ZH : Fehr lacmmline = S ZH Lalive d'Eninav 
Anlllle + R VS Fehr Lisbeth 0 V ZH ! laubacher 

i BaaderCasnar * V Bl FehrMarlo = S ZH lmlMr 

Bader Elvlra + C so Fetz = S BS Leu 
Bmma - s so Fischer-Seenoen + RAG Leuteneoaer Haio 
Banaerter i+ R BEi Föhn * V SZ Susanne 
Baumann Alexander + V TGI , Freund + V AR Leulhard 
Baumann Ruedi = G BE , Frev Claude . R NE: LnMfe 
Baumann Slel!hanie i = S BE i Gadient 0 V GR Lusten11Arner 
Beck + L VD ! Gall! . C BE i Maillard 
Berberat = S NE :Gafbanj = S NE Maiire 
Bernasconi . R GE , Genner = G ZH 1 Marielall 

I Bezzola 
. R GR 

1 Biooer + V SG 
· Giezendanner . V AG 
· Glasson .. . R fR 

MllltiWemer 
·. Martv Killin 

- -~·-

i Billnasca . . Tl 1 Glur . V AG iMasooli 
Binder + V ZH Goll = S ZH Malhvs 

• Blocher . V ZH Graf = G BL Maurer 
i Borer + V so Grobei . S GE Maurv Pa50Ulel' 
! Bortoluzzi + V ZH Gross Andreas . S ZH Meier-Schatz 
' Bosshard . R ZH : GrossJost = S TG Menetrevsavarv 
Bruderer = SAG i Guisan . R VD Messmer 
Brunner Toni + V SG GOnter . S BE Mever Tmlll!se 

1 Buunon . V vo :GutzwiDer + R ZH Möraell 
Btlhlmann + G LU • Gvgn Hans Rudolf . R BL !MuffllV 
Btlhrer + R SH : GV<dn Remo = S BS i Müller Erich 
cavam . S Tl ! HMtim Binder * S ZH MOller-Hemmi 

: Channuis . S FR Haller + V BE Nabholz 
Chevrier . C vs : Hilmmefle = S GR NelrYllck 
Christen . R vo IHassler 0 V GR Oehrfi 
Cina = C vs Hebedeln + R ZH Pedrina 
Cuthe = iler + R ZH Pell 
deOanlel . Heim = C SO • Pfister Theonnll 

: ru!NIIIIM = C GR Hess Berhard . • BE Polla 
Donze = E BE Hess Peter + C ZG Ra®enbass 
Donnann Rosemane = C LU 1 HessWalter + C SG · Randem:!er 
Dormond Marlvse = S VDI Holmannurs = SAG Rechsteiner Paul 

i Dunanl + V as: 1 Hollenslein = G SG Rechsteiner-Basel 
i Ol!DraZ . R GE Hubmam = S ZH Rennwald 
1 Eberhard + C sz lmfeld + C 01,'1 Riklin 
. Eoerszooi + RAG" 'lmhof 

. C BL Robbiani 
EaolV . L GE . Janiak . S BL ' Rossini 
Elvler . C AG ; Joder . V BE Ruev 
Emtelberaer + R Wi : Jossen = s vs Salvi 
Estermann ... C LU JUIZet = S FR Sandoz Marcel 
Fasel * G FR Kaufmann + V ZH Schenk 
Fässler = S SG Keller Robert + V ZH SCherer Marcel 
Fattebert . V VD Kofmel . R SO Scheurer Remv 
Favre + R VO Kunz + V LU Schibli 

+ ja/oui/si 
nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / asserrte 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ R !Bl 
= C!JU 
+ R SZ 
+ V LU . C FR 

'+ C LU 
+ R ZG 
= S Bl 
+ C AG 
+ C Al 
+ C LU 

: . S VD 
: ... C GE 
= C VS 

I= ~.§l --+-
= S 1ZH . . Tl . V AG . V ZH . S GE 

I= C SG 
= G VD 
+ R TG 
+ C FR . V ZH 

t • G GE 
!+ R ZH 
= S ZH . R ZH 

1= C VD 
+ V BE 

i - S TI 
i • R Tl 
+ V SG . L GE 
+ C TG 
+ R BS 
= S SG 

1= S BSI 
:= S JU 
+ C ZHI 

i • C Tl 
i - :S vs 
!* L VDi 
' : = S VD 
+ R VD . V BE 

i+ V ZG . L NE 
+ V ZH 

o enlh. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse I Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto t Fraktion/ Graupe/ Grunno C G L R s E V 

, Ja/oui /si 68 t Ja/oul/si 15 1 2 26 0 1 23 
i nein / non / no 60 : neln/non/no 10 7 0 2 38 3 0 
! enth. / abst / ast. 4 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 1 3 
1 entschuldigt/ excuse / scuaato 68 1 entschuldigt/ excuse / scusato 10 2 4 14 14 0 19 

Bedeutung Ja / Slgnification de oul: Proposition de 1a majorite 
Bedeutung Nein / Signlfication de non: Proposition de la minoritll Schmid Odilo 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schiller . V Zli 
Schmid Odilo = C VS 
Schmied Walter + V BE 
Schneider . A BE 

• Schwaab 
. S VD 

: Seiler HansMler + V BE 
Sieorist . V AG 
Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Sornmeruna = S BE 
SnAdt + V AG 
Snl!!lmann . • GE 
Souhler . V TG 
Stahl + V ZH 
Stamm Luzl . V AG 

• Steinegger + R UR 
Steiner + R SO 
Strahm .. S BE 
Studer Heiner = E AG 
Slumn = SAG 
SUter = A BE 
Teuscher .. G BE 
Thanei = S ZH 
Theiler + ALU 

'Tlllmanns 
. S VD 

• Trioonez + R BE 
Tschllnnät . S BE 

: Tschunrw1 + R LU 
!Vallendar = RAR 
, Vaudroz Jean-Claude . C GE 
! Vaudroz Rene . R VD 
Vennol = S BE 
Vollmer . S BE 
Waber Christian + E BE 
Walker Felix . C SG 
Walter Handt!m + V TG 
Wandlluh + V BE 
Wasseifallen + R BE 
Weklelt + R SG 
Wevenelh . V BE 
Widmer = S LU 
Wlllrio . C SG 
Wiederkehr 0 E ZH 
Wn-von Planla + L BS 
Willenwiler + R SG 
WvssUrsula = S BE 
zach + C AG 
Zanetli = s so 
ZaDII = C ZH 
7iarmf15 . • VD 
Zunoiuer . V ZH 

. 
0 
0 
0 
5 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

20.06.2002 19:28:29/ 0020 
Conseil national, Systeme de vote electronique 

ldentif: 46. 13 /20.06.2002 19:27:58 Ref.: (Erfassung) Nr: 2518 
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Ref.2692 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Kernenergiegesetz (KEG) 
Loi sur l'~nergie nucl~aire (LENu) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Motion d'ordre Hämmerte 

Abstimmung vom / Vote du: 23.09.2002 16:38:50 
Abate . R Tl , FehrHans = V ZH Kurrus 
AAnnfi Wartmann + S ZH Fehr Hans-JOra + s SH Lachat 
Aeschbacher + E ZH Fehr Jacoue6ne + s ZH Lalive d'Eoinay 
Anlille = R VS l Fehr Lisbeth . V ZH . Laubacher 

. Baader Ca~_ . V BL - ·- c- so Bader Elvira = 
' Fehr Mario -·-· + S ZH 

Fetz + S BS 
' LauPer 
· Leu 

Banaa + s so Fischer-Seenaen = RAG Leuteneooer Haio 
Banaerter . R BE Föhn . V SZ Leuteneooer SUsanne 
Baumann Alexander = V TG Freund = V AR Leuthard 
Baumann Ruedi + G BE FreyClaude . R NE Loeofe 
Baumann Steohanie + S BE Gadient 0 V GR Lustenberaer 
Beck = L VD GaDi + C BE Maillard 
Berberat + S NE Garbani + S NE Maiire 
Bernasconi = R GE · Genner + G ZH Marialan 
Bezzola = R GR Giezendanner = V AG Marti Werner 
Biaaer = V SG Glasson = R FR Martv Klllin 
Bionasca . - Tl Glur = V AG Masoon 
Binder = V ZH Goß + S ZH Mathvs 
Blocher . V ZH Graf + G BL Maurer 
Borer . V SO Grobei . S GE Maurv P"""uier 
Bortoluzzi . V ZH Gross Andreas . S ZH Meier-Schatz 
Bosshard . R ZH GrossJost + S TG Menetrev Sav:orv 
Bruderer + SAG Guisan = R VD Messrner 
BnmnerToni = V SG Günter + S BE Meyer Ther!lse 
Rtmnon = V VD Gutzwißer = R ZH Möraefi 
BOhlmann + G LU Gvsin Hans Rudolf = R BL Muonv 
BOhrer = R SH Gvsin Remo + S BS MOOer Erich 
Cavaßi . S Tl HaeriM Binder + S ZH MOOer-Hemrni 
ChaDDuis + S FR Haßer = V BE Nabholz 
Chevrier . C VS , Hl!mmerle + S GR Neirmck 
Christen = R VD Hassler 0 V GR Oehrfi 
Cina = C vs Heberlein = R ZH Pedrina 
Cuche ,+ G NE · Hll(letschweiler = R ZH Pell 

1 de Dardel + S GE Heim = C SO Pfister Theophll 
Decurtins = C GR : Hess Berhard 0 - BE Poßa 
Donze + E BE HessPeter = C ZG Raaoenbass 
Dormann Rosernarie + C LU ! Hess Walter . C SG Randeoner 
Dormond Marlvse + S VD Hofmann Urs + SAG Rechsteiner Paul 
Dunant = V BS Hollenstein + G SG Rechsteiner-Basel 
Ounraz = R GE 1 Hubmann + S ZH Rennwald 
Eberhard + C sz lmfeld = C DW Riklin 
Eoerszeai = R AG lmhof = C BL Robbiani 
Elllllv = L GE Janiak + s BL Rossini 
Ehrler = C AG Joder = V BE Ruev 
Enaelberaer 0 R NW Jossen + s vs Salvi 
Estermann = C LU Jutzet . s FR Sandoz Marcel 
Fasel + G FR Kaufmann = V ZH Schenk 
Fässler + s SG Keßer Robert = V ZH Scherer Marcel 
Fanebert = V VD Kofmel = R so Scheurer Remv 
Favre = R VD 1 Kunz = V LU Schlb6 

+ Ja/oul/sl 
= nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= R BL . C JU . R SZ 
;= V LU 
·O C FR . C LU 
= R ZG 
+ S BL 

= C AG 

= C Al 

= C LU 
+ S VD 

= C GE . C VS . S GL 
+ S ZH . - Tl . V AG 
= V ZH 
# S GE . C SG 
+ G VD 
= R TG 
= C FR 

= V ZH 
+ G GE 

= R ZH 
+ s ZH . R ZH 
0 C VD 
= V BE 
+ S Tl 

,= R Tl 
( = V SG 
= L GE 
+ C TG . R BS 
+ S SG 
+ s BS 
+ s JU 
= C ZH 
+ C Tl . s vs 
= L VD 
+ s VD 
= R VD 
= V BE 
= V ZG 
= L NE 
= V ZH 

o enth. / absl / asl # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / R6sultats: 
Gesamt/ ComDlete / Tutto Fraktion / Groui>e / Gruooo C G L R s E V 
ja/oui/si 66 ja/ oui / si 6 10 0 0 44 4 0 
nein / non / no 88 nein / non / no 19 0 6 31 0 0 32 
enth. / absl / ast. 6 enth. / abst. / ast. 2 0 0 1 0 0 2 

,_ entschuldigt-~ excuse / scusato 39 entschuldigt/ excuse / scusato 8 0 0 10 7 1 11 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: Pour ia motion d'ordre 
Bedeutung Nein / Signiflcation de non: Contre la motion 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schiller = V ZH 
Schmid Odilo + C vs 
Schmied Walter . V BE 
Schneider = R BE 
Schwaab + s VD 
Seiler Hansoeter . V BE 
Siemisl = V AG 
Simoneschl-Cortesi = C Tl 
Sommaruaa + s BE 
SDeck = V AG 
Spielmann + • GE 
Souhler * V TG 
Stahl = V ZH 
Slammluzi = V AG 
Steineooer . R UR 
Steiner = R SO 
Strehrn + s BE 
StuderHeiner + E AG 
SlumD + SAG 
SUter . R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + S ZH 
Theßer = R LU 
TiDmanns + s VD 
Trioonez = R BE 
Tschännllt + s BE 
Tschuooert = R LU 
Vaßender = RAR 
Vaudroz Jean-Claude = C GE 
Vaudroz Rem! = R VD 
Vermot . S BE 
VoDmer + S BE 
Waber Christian . E BE 
Walker Felix = C SG 
WalterHansiöra . V TG 
Wandlluh = V BE 
Wasserfallen . R BE 
WeinP.11 = R SG 
Weveneth = V BE 
Wldmer + s LU 
Widrin = C SG 
Wiederkehr + E ZH 
Wrrz-von Planta = L BS 
Wtttenwiler = R SG 
wvss Ursula + S BE 
lach . C AG 
Zanetti + s so 
Zaoß . C ZH 
Zisyadis + • VD 
ZUooioer = V ZH 

-
2 
0 
1 
2 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

06.11.2002 09:15:09/ 0001 
Conseil national, Systeme de vote electronlque 

ldentlf: 46. 14/23.09.2002 16:38:50 Ref.: (Erfassung) Nr:2692 
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Ref.2521 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Kernenergiegesetz (KEG) 
Loi sur l'energie nucleaire (LENu) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 38 

Abstimmung vom / Vote du: 23.09.2002 17:04:02 
Abate = R TI FehrHans . V ZH Kurrus . R Bl 
Mnllll WarlmmUl + S ZH Fehr Haßs.Jllra + s SH Lachat • C JU 
Aeschbacher + E ZH Fehr JacmH11ine + s ZH Lalive d'EnlnAV = R SZ 
Anlille = R VS Fehrllsbelh . V ZH Laubacher = V LU 
ßaaderC:Jl<:ruir - V Bl 1 Fehr Mario + s ZH LAlmAr + C FR 
BaderElvira = C SOi Fetz + s BS Leu = C LU 
Bam1a + s so i Fischer-Seeooen = RAG Leutenl!llller Halo = R ZG 

'Bannerter - R BE Föhn . V SZ Lellll!nl!llller SUsanne + s BL 
Baumann Alexander . 

' Baumann Ruedl I+ 
' Baumann Stanhanie . 
1 Beck = 
' Berberal + 

Bemasconi = 
~~. -· + 
Bin,_ -
Bionasca . 

i Binder = 
1 Blocher . 

Borer = 
Bortoluzzi . 

• Bosshard : . 
1 l3ruderef + 
Brunner T oni = 
Buanon 
BOhlmann + 
Bührer 
Cavalli + 
ChaDDuls + 
Chevrier + 
Christen + 
Clna + 
Cuche + 
de Dacdel + 
Dea.u1ins + 
Donm + 
Dormann RDsemarie . 

1 Dormond Marlvse + 
DU!llllll. ' -
Dunrll7 + 
"·~ --·--- = 
i Fn,n7Mi 

' 

. 
' E11t1iv 1 = 

Ehrler . 
i Eooellleroer + 

Estermann = 
Fasel . 
Filssler + 
Faneberl = 
Favre = 

+ ja/oui/sl 
= nein / non / no 

V TG . Freund = V AR Leuthard 
G BE FrevClaude . R NE L"""fe 
S BE Gadlenl . V GR Lustenllerller 
L VO ' Galli 

. C BE : Maillard 
S NE Garbani + S NE 1 Maiire 
R GE Genner + G ZH Marielan 
R GR 1 Glezendanner = V AG Mal1iWerner 
V SG Glesson = R FR i M,trtv Klllln 
- TI i Glur . V AG i Ma<nnß 
V ZH Goß . S ZH i Malhvs 
V ZH Graf + G BL 1 Maurer 
V SO Grobei . S GE 1 Mamv Pasauier 
V ZH Gross Andreas . S ZH : Meier-Schatz 

1 
GcossJost + s TG 
Guisan . R VO 
Glllller + s BE 

IGutzwiller = R ZH 
. Gvsin Hans Rudolf !- R Bl 

Gll'iinRemo + s BS 

Mem!!rev 51W111V 
Messmer 
MAVM T1lt!rase 
MOrm!li 
Muonv 
Müller Ellch 

S Tl Haerina Binder + s ZH MOller-Hemmi 
SFR Haller . V BE Nabholz 
C VS! 1 Hämmerte + s GR Neirvnck 
R VD! Hassler + V GR Oehrli 
C VS! 'Heberleln = R ZH Pedrlna 
G NE 1 Heaetschweiler = R ZH Pell! 
S GE Helm = C SO Pfister Theoohil 
C GR Hess Berhard 0 • BE Polla 
E BE • HessPeter . C ZG . 
C LU 1 Hess Walter • C SG . 
s vo i Hofmann Urs + s AG Rechslelner Paul 
V BS 1 Hollenstein + G SG : Rechslelner-Basel 
R GE . Hubmann . s ZH ·ReMWllld 
C SZ 1 lmfeld + C l\A Riklin 
RAG lmhof = C BL · Robbilll'li 
L GE · Janlak + s BL i Rosslni 
C AG Joder . V BE 'Ruev 
R NW Jossen + s vs SaM 
C LU • Jutzel . s FR 1 Sandoz Marcel 
G FR 'Kaufmann = V ZH Schenk 
S SG Keller Robert = V ZH ' Scherer Marcel 
V VD j Kol'mel = R so ScheurerRoo!Y 
R VO 1 KWIZ = V LU Schibli 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas ~ / non ha votato 

= C AG 

·= C Al 
i= C LU 
i+ s vo 
i+ C GE 
: . C VS . S GL 
+ s ZH . - Tl . V AG . V ZH 

i * S GE . C SG 
+ G vo 
= R TG . C FR . V ZH 
+ G GE 
= R ZH 
+ S ZH . R ZH 
+ C VD . V BE 
+ S Tl 
= R Tl 
= V SG 
= L GE 
= CTG . R BS . S SG 
+ s BS 
+ S JUi 
= C ZH . C Tl . s vs 
= L VO 
+ S VOi 
+ R VO 
= V BE 
= V ZG 
= L NE 
= V ZH 

o enth. / abst. / asl # Der Pril.sldent stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto 1 Fraktion / Groupe / Gruppo C G L R s E V 
la/oul/sl 74 1 Ja/oul/sl 10 9 0 7 41 4 1 
nein / non / no 68 1 nein / non / no 12 0 6 25 0 0 25 
enth. / abst / ast. 1 enth. I abst. last 0 0 0 0 0 0 0 
entschuldigt/ excuse / scusato 57 1 entschuldiat / excuse / scusato 13 1 0 10 11 1 19 

Bedeutung Ja/ Signffication de oul: Proposition de la majorlte 
Bedeutung Nein / Signlflcatlon de non: Proposition de la minorlte Stelner 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

1 Sch!Oer = V ZH 
Schmid Odllo + C VS 
Schmied Walter . V BE 
Schneider = R BE 
Schwaab + s vo 
Seßer Hans""'er . V BE 
Siemist . V AG 
Simoneschi-Cortesl + C Tl 
Sommaruaa + S BE 
"'-lt = V AG 
s,,..inmm + • GE 
Souhler . V TG 
Stahl = V ZH 
Stamm Luzi = V AG 
"1mnAnnlll' . R!UR 
Stelner = R SO 
Slrahm + S BE 
Studer Helner + EIAG 
SlumD + SIAG 
Suter + R :,BE 
Teuscher + GiBE 
Thanei + S ZH 
Theiler = R LU 

• Tillmams + s vo 
• Tnnn-7 . R BE 

TschllDDlll + S BE 
Tsdttmtw1 = R LU 
Vallender + RAR 
Vaudroz Jean-Claude + C GE 
Vaudroz Rene = R VO 
Vermot . S BE 

i Voßmer + S BE 
IWaberChristian . E BE 
1 WalkerFellx = C SG 
Waller HaMimtl = V TG 
Wandlluh = V BE 
Wasseifallen . R BE 
Weklell i= R SG 
WeVMelll = V BE 
Widmer + S LU 
Widm . C SG 
Wiederkehr + E ZH 
Wll'Z-von Planta = L BS 
Wittenwiler = R SG 
WVSSUrsula + S BE 
ZJlch . C AG 
Zanetll + s so 
Zaoß . C ZH 
Zlsvadls + - vo 
7JJDmlllll' . V ZH 

-
2 
0 
1 
2' 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

23.09.200217:04:35/ 0003 
Conseil national, Systeme de vote electronlque 

ldentif: 46. 13/23.09.200217:04:02 Ref.: (Erfassung) Nr:2521 
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Ref.2522 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

Geschäft / ObJet: 
Kernenergiegesetz (KEG) 
Loi sur renergie nucleaire (LENu) 

Gegenstand 1 Objet du vote: 

Art. 43 al. 1 
Abstimmung vom /Vote du: 23.09.200217:22:58 
Abate + R Tl FehrHans = V ZH Kllll'us 
Aepp6 Wartmann + S ZH Fehr HIIIIS-JOra + S SH 1 Ladlat 

i Aeschbacher + E ZH , Fehr Jaarueline + S ZH La6ve d'Eoinav 
Anliile = R VS Fehrlisbelll . V ZH Laubadler 
BaaderüJSnar = V BL! : FehrMalio + S ZH ,_ 
BaderElvira + C so i Fetz + S BS Leu 
Banaa + S SOi : flSCher-~en = RAG 1 .,,n,.""""er Halo 
ßaßMl'IAr = R BE! Föhn . V SZ, ' 1 AlttAl1Ml18r SUsanne 
Baumann Alexander = V TG ' Freund = V AR Leuthard 
BaumannRuedi + G BE Frevctaude . R NE Loellfe 
Baumann Slephanie + s BE Gedient = V GR L 

: Beck = L VD 1 Gaffi . C BE Mallard 
Berberal + S NE! 'Garbani + S NE : Maiire 
Bemasconi + R GE ! Genner + G ZH Marletan 

: Bezzola + R GR' 1 Giezendanner = V AG ' Marti Werner 
: RitmAr. ,.,_ ' ,. 

V 5G = Glasson 
-•·-· "~·-·~ 

R FR = : Martv Kalln 
Bilrnasca .. . Tl GJur = V AG MA-.11 

Binder = V ZH GoB + S ZH Malllvs 
Blocher . V ZH Graf + G BL Maurer 
Borer = V SO Grollet + S GE Maurv P!LsmtlAr 
Bortoluzzl = V ZH: · Gross Andreas . S ZH Meier-Schalz 
Bosshard . R ZH i GrossJoSI + S TG -SA\r.lrv 
Bruderer + s AG' ' Gulsan = R VD Messmer 
BrunnerToni = V SG Gllnler + S BE : M-Tht!rese 
Bwmon . V VD GUIZWiller 0 R ZH : Mörru>ll 
Bflhlmann + G LU GVSl!I Hans Rudolf . R BL 1 Muonv 
BOhrer = R SH Gvsin Rerno + S es1 ' Mlllter Erich 
cavam + s Tl: · Haerinl! Binder + S ZH ! Mlllter-Hemmi 
Channuk + SFR Ha6er . V BE' Nabholz 
Chevrier + C VS Hämmerle + S GR Nelrvnck 
Christen + R VDi Hassler = V GR Oehrli 
Cina + C VS Hebellein = R ZH Pedrina 
Cuthe + G NE Heaetschweiler = R ZH Peffi 
de Daniel + S GE Heim + C so Pfister Theo1>hll 
Decwtins + C GR HessBemard 0 • BE: Polla 
DollZI! + E BE HessPeter . C ZG : Raaaenbass 
Dormann Rosemalie + C LU: : Hess Walter . C SGi : RandAnffAI' 

Dormond Marlvse + s VD , Hofmann Urs + s AG! RedlSlelnerPaul 
Dllnant = V es HoBenstein + G SG RedlSlelner .ßasel 
Duoraz + R GE Hubmann + s ZH Rennwald 
Eberhard = C sz lmfeld = C 0W Riklin 
Eoerszem = R AG : lmhof = C BL i Robbiani 

: Em!lv = L GE: ' Janiak + s BL : Rossini 
Ellller = C AG Joder = V BE : Rl!AV 

EMAIIIAl'nef + R III!, Jossen + s vs SaJvj 

Estennann = C LU JUIZel . s FR Sandoz Marcel 
Fasel + G FR Kaufmann = V ZH Schenk 
Fllssler + s SG Keßer Robert = V ZH Scherer Marcel 
Fattebelt = V VD Kofmel = R so ScheurerRernv 
Favre = R VD Kunz = V LU Schib6 

+ ja/oul/sl 
= nein/ non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha VO'lato 

= R BL . C JU 
0 R SZ 

= V LU 
+ C FR 
= C LU 
= R ZG 
+ S BL 
= C AG 

: = C Al 
! = C LU 
+ S VD 

'+ C GE . C VS . S Gl 
+ S ZH . - Tl . V AG 

!= V ZH . S GE 
: . C SG 
!+ G VD 
= R TG . C FR 
= V ZH 
+ G GE 
= R ZH 
+ S ZH: . R ZH 
+ C VD! 
= V BE 
+ S Tl 
+ R Tl 
= V SG 
= L GE 
= C TG . R BS 
+ s SG 
+ s es 
+ S JU 
= C ZH! 

i + C Tl 
! • S VS' 
= L VD 

:+ s VD 
+ R VD .. V BE 
= V ZG 
= L NE: 
= V ZH 

o enth. / abst. / asl # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Comolete / Tutto Fraktion / Grouoe / Grunoo C G L R s E V 
la/ oul / sl 85 1 ia/ oul/sl 13 10 0 10 46 4 0 
nein/ non / no 74 1 nein/ non/ no 13 0 6 23 0 0 32 
enth. / absl / ast. 3 1 enth. / abst. / ast. 0 0 0 2 0 0 0 
entschuldigt/ excuse / scusato 38 I entschuldigt/ excuse / scusato 9 0 0 7 6 1 13 

Bedeutung Ja/ Slgnlflcation de oul: Proposttlon de 1a maJorlte 
Bedeutung Nein / Slgnlflcation de non: Proposttlon de 1a mlnorlte Stelner 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

SchlOer = V ZH 
SchmldOdilo + C vs 
Schmied Walter . V BE 
Schneider = R BE 
Schwaab + s VD 
Seiler Hansrvlll!I' . V BE 
S!Amict . V AG 
Simoneschi-COltesi + C Tl - + S BE 
SDeck = V AG 
Snielmarm + • GE 
Snuhler . V TG 
Stahl . V ZH 
Slammluzi . V AG 
Sflmll!<llter . R UR 

-Stelner = R SD 
Slrahm + S BE 
SIU<lerHeiner + E AG 
srurnn + SAG 
Suter + R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + S ZH 
Theßer = R LU 
11llmanns + S VD 
Trioonez = R BE 
Tschälllllit + S BE 
Tsdnmnett = R LU 
Vallendar + RAR 
Vaudroz Jean.Claude + C GE 
Vaudroz Rene = R VD 
Vermot . S BE! 
Vollmer + S BE 
WaberChristian . E BEi 
WalkerF!llix = C SG: 
Walter tl8llSIOlll = V TG 
Wandlluh = V BE 
Wasserfallen . R BE 
Weloelt = R SG 
Wevenelh . V BE 
Wldmer + S LU 
Wl(frlo = C SG 
Wiederkehr + E ZH 
Wn-von Planta = L es 
Wlllenwiler = R SGI 
W"""Ursula + S BE 
Zllch . C AGi 
Zanetli + s so 
Zallll . C ZH 
Zlsvadls + • VD 
Zunolaar = V ZH 

. 
2 
0 
1 
2 

Nationalrat. Elektronisches Abstimmungssystem 

23.09.2002 17:23:31 / 0004 
Conseil national, Systeme devote electronlque 

ldentif: 46. 13/23.09.2002 17:22:58 Ref.: (Erfassung) Nr:2522 
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Ref.2523 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

Geschäft I Objet: 
Kernenergiegesetz (KEG) 
Loi sur renergie nuclealre (LENu) 

Gegenstand I Objet du vote: 

Art. 43 al. 2 
Abstimmung vom I Vote du: 23.09.2002 17:23:52 
Abate + R Tl 1 Fehr Hans = V ZH Kurrus 
AenDll Wartmann + S ZH 1 Fehr Hans-JÜl'll + S SH Lachat 
Aeschbacher + E ZH Fehr Jm:nueline + S ZH Lalive d'Eninav 

, Antllle = R VS Fehr Lisbeth . V ZH' 1 Laubacher 
Baaderc:i..nar = V BL Fehr Mario + S ZH Launer 
Bader Elvita + C SO Fetz + S BS Leu 
Banlla + S SOi Fischer-Seenaen ,= RAG LeuteMnner Halo 
Ban!1811er 1: R BE , Föhn i. V SZI , LeutenA1111er Susanne 
Baumann Alexander '= V TG , freund := V AR Leuthard 
Baumann Ruedi + G BE FrevClaude . R NE Loepfe 
Baumann Slell!lallie + S BE Gadient . V GR Lustenberaer 
Beck = L VD Galli . C BE Mafflard 
Berberal + S NE Garbani + S NE Maiire 
Bernasconi + R GE Genner + G ZH Marit1lan 
Bezzola + R GR Giezendanner = V AG Martl Werner 
Bioaer .. V SG Glasson = R FR MartYKalin 
Rirlnasca . . Tl Gwr = V AG Ma<mnfi 
Binder = V ZH Goß + s ZH Malhvs 
Blocher . V ZHI Graf + G BL Maurer 
Borer = V SOi Grobet + S GE MaUIY PMRuier 
Bol1oluzzi = V ZHI Grass Andreas Muier-Schalz 
Bosshard . R ZH GrassJosl w- savarv 
Bruderer + SAG 1 Gulsan = R VO Messmer 
Brunner Ton! = V SGI IGllnler + S BE Mever Tm!rese 
BWlnon = V VDI IGutzwiller . R ZH Milmefi 
BOhlmann + G LU ! Gvsin Hans Rudolf . R BL Mllll!IV 
Bührer = R SH 1 Gv..m Remo + S BS Mllller Erich 
cavam + S Tl Haeflll!I Blnd&t + S ZH Mllller-Hemml 
Chanllllis + SFR Haller . V BE Nabholz 
Chevrier + C VS 'Hämmerte + S GR Neirmck 
Christen + R VD Hassler = V GR Oeltrll 
Cina + C VS Heberlein = R ZH Pedrina 
Cuche + G NE iler = R ZH Pelli 
de Danlel + S GE Helm + C SO Pfister Theonnu 
Decurtins + C GR 1 Hess Bemard 0 • BE Polla 
Donzll + E BE , Hess Peter . C ZG • Raaoenbass 
Donnann Rosemarie + C LU' , Hess Walter . C SG , Randeoaer 
Dormond Marivse + S VD Hofmann Urs + SAG 1 Rechsteiner Paul 
Dunant = V BS Hollenstein : + G SG Rechsteiner-Basel 
Duoraz + R GE Hubmann + S ZH Rennwald 
Eberhard = C sz lmfekl + C []III Riklin 
Enerszeoi = R AG lmhof = C BL Robbiani 
Ecalv = L GE 1 Janlak + S BL 1 Rossini 
Ehrler = C AG Joder = V BE : Ruev 
Encelberaer + R Nlll : Jassen + s vs Salvi 
Estermann = C LU Jutzet . s FR Sandoz Marcel 
Fasel + G FR Kaufmann = V ZH Schenk 
fässler + s SG Keller Robert = V ZH Scherer Marcel 
Fatteben = V VD Kofmel . R so Scheurer!Mmv 
Favre = R VD 1 Kunz = V LU Schibli 

+ Ja/oui/sl 
= nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vow / non ha votato 

= R Bl . C JU . R SZ 
= V LU 
+ C FR 
= C LU 
= R ZG 

1+ S BL 
= C AG 

, .. C Al 
= C LU 
+ S VD 

1 + C GE . C VS . S Gl 
+ S ZH . . Tl . V AG 

= V ZH . s GE 
• C SG 
+ G VD 
= R TG 

' . C FR 
= V ZH 
+ G GE 
= R ZH 
+ S ZH . R ZH 
+ C VO 
= V BE 
+ S Tl 
+ R Tl 
= V SG 
= L GE 
= C TG 

: . R BS 
i+ S SG 
I+ S BS 
+ S JU 
= C ZH 
+ C Tl . s vs 
= L VO 
+ s vo 
+ R vo 
= V BE 

1= V ZG 
,- L NE 
= V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse I Resultats: 
I Gesamt/Complete/Tutto Fraktion/ Groupe / Gruppo C G L R s E V 
1 Ja/oul/si 86 Ja/oui/ sl 14 10 0 10 46 4 0 
• nein I non / no 72 nein/ non / no 12 0 6 22 0 0 32 

enth. / absl / asl 1 enlh. / absl / asl 0 0 0 0 0 0 0 
1 entschuldigt/ excuse / scusato 41 entschuldigt/ excuse / scusato 9 0 0 10 6 1 13 

Bedeutung Ja/ Signlflcatlon de oul: Proposition de 1a majorite 
Bedeutung Nein/ Slgnlflcatlon de non: Proposition de la minorite Keller 

CONSEIL NAl"IONAL 
Proces-verbal de vote 

Schiller = V ZH 
Schmid Odllo + C vs 
Schmied Walter • V BE 
Schneider = R BE 
Schwaab + s VD 
Seiler HansDeler • V BE 
Sil!llli...t . V AG 
Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Sommaruaa + s BE 
Speck = V AG 
Spielmann + • GE 
Spuhler . V TG 
Stahl . V ZH 
Stammluzi . V AG 
Sminmtttar . R UR 
Sleiner = R SO 
Slrllhm + s BE 
Sluder Helner + E AG 
Sbmm + s AG 
Suter + R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + s ZH 
1heiler = R LU 
TDlmarms + s VD 
Trioonez = R BE 
Tschaooät + s BE 
TschuDDmt = R LU 
Vallender + R AR 
Vaudroz Jean-Claude + C GE 
Vaudroz Rem! = R VD 
Vennot . S BE 
Vollmer + s BE 
Waber Christian . E BE 
Walkerft!fix = C SG 
Walter Haminm = V TG 
Wandßuh = V BE 
Wasseifallen . R BE 
Weiaell = R SG 
Wevenelh • V BE 

1 Wldmer + s LU 
1 Wrdrin = C SG 
Wiederkehr + E ZH 
Wllz-von Planta = L BS 
Wlllenwiler = R SG 
-~ Ursula + s BE 
Zäch . C AG 
Zanettl + s so 
Zapft . C ZH 
Tiwad'l5 + • VD 
Zunlliaer = V ZH 

. 
2 
0 
1 
2 
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Ref.2664 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 

Geschäft / Objet: 
Kernenergiegesetz (KEG) 
Lol sur rooergle nucl~aire (LENu) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 48 al. 3 

Abstimmung vom / Vote du: 23.09.2002 18:01 :29 
: Abate + A Tl 1 FehrHans . V ZH i Kurrus 

AAnnli Wm1mann = S ZH Fehr Hans-Jnm - S SH iLachal 
1 Aescbbacher = E ZH Fehr Jacnueline = S ZH 1 Lallve d'Epinay 
1 Anlille + R vs Fehr Lisbelh . V ZH Laubachal 
Baaderr~cnM + V BL FehrMarlo = S ZH i Lmmer 
BaderElvlra + C so Fetz = S BS Leu 
ßanffll = s so 
BBmlfllfer + A BE 
Baumann Alexander + V TG 
Baumann Ruedi = G BE 

flscher.Seemmn :1 FOhn 
Freund 
FrevClaude • A NEI 

1 Leuterumaer HIIIO 
Leutenemier SUsanne 

1 Leuthard 
i Loeafe 

Baumann S!arlhanie = S BE 
Beck + L VO 
Berberat I= S NE 

Gadlent ±ili GRi 
1 Galli w 
. Garbani = s Nf 

IL 
Maillard 

1 Meitre 
Bemasconl + A GE Genner = G ZH Mmletan 
Bezzola + A GR Glezerulanner + V AG Martl Werner 
Ainm,r + V SG Glassan + R FR M"nv Kalin 
RinnMN, . - Tl Glur + V AG MasDOII 
Binder + fl Blocher ···-·---,- ·---· >-;-· Dorer . 

Goß = S ZH 
i Graf ·- = G BL 

Grobet = S GE 

Malhvs 
Maurer 
MaUIV Pastluier 

Bortoluzzi + V ZH Gross Andreas . S ZH Meler•Schalz 
Bosshard . R ZH 
Bruderer = s AG 

i Brunner T oni + V SG 
1 Rnnnnn + V vo 

Gross Jost =1 Gulsan + R 
Gllnter = 
Gulzwiller • R ZH 

MamMreVSava,y 
1 Messmer 

Mever Therese 
Möroeli 

BOhlmann = G LU 1 Gvs!n Hans Rudolf + R BL Mumw 
; BOhref . R SH , Gvs!n Remo = S BS 
'cavam = S Tl Haerinn Binder = S ZH MOller·Hemml 

Chanrnru; = S FR i Haller ' . V BE Nabltolz 
Chevrier = C VS 1 Hllmmerle = S GR NMVnd( 

Clvisten + R VD Hassler + V GR Oelu1l 
Cina + C VS IHeberlein + R ZH Pedrina 
Cuche = G NE HMelSchweßer + R ZH Pelli 
deDardel = S GE Heim + C SO Pfister TheoDhil 
Decurtins = C GR Hess Berhard . • BE Polla 
Donze = E BE HessPeter . C ZG -
Dcrmann Rosematie = C LU HessWaller . C SG -
Oormond MRl'MIA = S VD HolmannUrs = S AGi RechstelnerPaul 
Dunant + V BS Hollenstein = G SG 1 Rechstelner-Basel 
Duaraz + R GE Hubmann = S ZH Rennwald 
Ebemard + C sz 
Eners7Ani ~, Eat1lv 

' Ehrter 
Enm,lhm'trer 

lmfeld + C OVI 

lmltof + C BL 
Jan!ak = S BL 
Joder + V BE 
Jassen = s vs 

i Rik6n 
! Robbiani 
• Rossini 

Ruev 
SaM 

Estennarm + C LU 1 Jutzet . S FR SandozMarceJ 
Fasel = G FR Kaufmenn + V ZH: 'Schenk 
Fässler = S SG 1 Keller Robert + V ZH Scherer MarceJ 
Fattebelt + V VD 'Kolmel + R SO Scheurer RMnl 
Favre • R Vll Kunz + V LUi Schibll 

+ Ja/oul/ s1 
nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ ab8ent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ 
; . 

+ 
1 + 
= 

i+ 
+ 
= 
+ 

:+ 
+ 

i= 
= 

; . 
' . 
= . . 
+ . . 
= . 

!= . 
i = 
i • 

i= . 
:= 
+ 
= 
+ 
+ 
+ . 
+ 
= 
= 
= 
+ 
= . 
+ .. 
+ 
+ 

'+ 
+ 

:+ 

o enth. / abst. / ast # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
• Gesamt/ Comolete / Tutto Fraktion / Grouoe / Gruooo 
Ja/oui/si 86 la/oui/sl 

i nein / non / no 73 nein / non / no 
1 enth. / absl / ast. 0 enth. / abst. / ast. 
1 entschuldlat / excuse / scusato 41 entschuldiat / excuse / scusato 

Bedeutung Ja/ Slgnlfication de oui: Proposition de la mlnortte I Stelner 
Bedeutung Nein/ Slgnlfication de non: Proposition de la minortte II Stump 

C 
17 
10 

:0 
8 

G L R s 
0 6 32 0 
10 0 1 46 
0 0 0 0 
0 0 9 6 

R BL 
C JU 
A SZ 
V LU 
C FR 
C LU 
A ZG 
S BLI 
C AG 
C Al 
CLU 
s vo 
C GE 
C VS 
S GL 
S ZH 
- Tl 1 
V AG 
V ZH 
S GE 
C SG 
G VD 
R TG 
C FR 
V ZH 
G GE 
R ZH 
S ZH 
R ZH 
C VD 
V BE 
s Tl 
R Tl 
V SG 
L GE 
C TG 
R BS 
S SG 
S BS 
S JU 
C ZH 
C Tl 
s vs 
L VO 
s vo 
A VO 
V BE 
V ZG 
L NE 
V ZHI 

E V 
0 31 
4 0 
0 0 
1 14 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

• Schltler + V ZH 
• Schmid OdDo = C VS 
' Schmied Waller . V BE 
Sclmeider + R BE 
SChwaab = S VD 
Seßer Hanslleter . V BE 
Sll!llllst . V AG 
Slmoneschi-O>rl + C Tl 

~ 
= s BE: 
+ V AG 
= • GE . V TGi 
+ V ZH 

Stammluzi + V AGI 
:steineaaer . R UR 
Steiner + R SO 
Slrahm = S BE 
Studer Heiner = E AG 
Slllmp 1= SAG 
SUter + R BE 
Teuscher = G BE 
Thanei = S ZH 
TheDer + R LU 
TDlmanns = s VD 
Tlll>Ollez + R BE 

= S BE 
TschuDDell + R LU 
Vallender + RAR 
Vaudroz Jean.Claude + C GE 
Vaudroz Rerre + R VD 
Vennot . S BE 
VoDmer = S BE 

: Waber Chrislian . E BE 
i Walker Felix + C SG 
Walter HlmSltlrg + V TG 
Wandlluh + V BE 
Wasserfallen + R BE 
Weimm + R SG 
we- . V BE 
Wldmer = S LU 
Wllll1G + C SG 
Wiedelkehr = E ZH 
Wirz.von Planta + L BS 
Wlllenwiler = R SG 
~Ursula - S BE 
Zllch . C AG 
Zanelli = s so 
7J!DII . C ZH 
Ll!MHll!I, = • VD: 
Ltmnmer + V ZH 

-
0 
2 
0 
3 
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Ref.2665 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Kernenergiegesetz (KEG) 
Loi sur l'energie nucleaire (LENu) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art 48 al. 3 

Abstimmung vom / Vote du: 23.09.2002 18:02:21 
Abate = R Tl FehrHans . V ZH : Kwrus = 
Aermrt Wartmann + S ZH : Fehr Hans- lllM + S SH l.achat . 
Aeschbacher + E ZH Fehr J....m- + S ZH Lallve d'Eoinav 0 

Anlille = R VS . Fehr Lisbeth . V ZH 1 Laubacher = 
• BaaderCllSDar = V BL ' FehrMario + S ZHI lautW + 
! BaderEMra + C SO 'Fetz + S BSi 1 Leu = 
i Banaa ---· + s so , Fischer-Seenaen = R AGI · Leuten"""er Haio = 
1 Banaerter = R BE Föhn . V SZ Lmd1>ruw,er Susanne + 

Baumann Alexander 
Baumann Ruedi 
Baumann Stephanie 
Beck 
Berberat 
Bernasconi 
Bezzola .Blooer ... ,_,_,_ --·---· 

Bitmasca 
Binder 

IBlocher 
Borer 
Bortoluzzi 

! Bosshard 
: Bruderer 
BrunnerToni 

'~-· • BOIIJmann 
Bohrer 
Cavalli 

• ChaDllllls 
Chavrier 
Christen 
Cina 
Cuche 
de Dardel 
Decurtins 

• Donze 
Dormann Rosemarie 
Dormond Marlvsa 
Dunant 
flutml7 

Eberhard 
• Eaerszooi 

E11a1V 
Ehrler 
Eooelben:!er 

• Estermann 
1 Fasel 

Fässler 
Fattebert 

1 Favre_ - ··-· 

+ ja/oui/si 
nein / non / no 

= 
+ 
+ 
= 
+ 
+ 
+ 
= . 
= . . 
= . 
+ 
= 
= 
+ . 
+ 
+ 
+ 
= 
+ 
+ 
+ 

I+ 
'+ 
+ 
+ 
= 
+ 
= 
= 
= 
= 
+ 
= 
+ 
+ 
= . 

V TG ; Freund . V AR ! Leuthard 
G BE FrevClaude '. R NE L"""fe 
S BE 'Gadient = V GR Lustenlwner 
L VD 1 GaUi + C BEi 1 Maillard 
S NE Garbani + S NE Maiire 
R GE Genner + G ZH Marlelan 
R GR • Giezendanner = V AG • Martl Werner 
V SG Glasson + R FR Martv Käl!n 
- Tl Glur = V AG Masnnli 
V ZH Goß + S ZH Malhw 
V ZH Graf + G BL Maurer 
V SO i Grollet + S GE Mall!V P"""Wer 
V ZHI 1 Gross Andreas . S ZH i Meier-Schatz 
R ZH 1 1 GrossJOSI + S TG 1 Menetrev Sav11n1 
SAG i Guisan = R VD Messmer 
V SG 'Ganter + S BE --..Tberese 
V VD Gutzwlller . R ZHi Mllroe6 
G LU Gvsin Hans Rudolf = R BL Munnv 

R SH r.V<linRerno + S BS , MOller Ellch 
S Tl: Hm>rinnßlnder + S ZH i MOßer-Hemml 
SFR Haller . V BE Nabholz 
C VS Hammerle + S GR NAilvMk 
R VD Hassler = V GR Oehr6 
C VS • Heberlein = R ZH Pedrina 
G NE ; H"""tschweiler - R ZH Pelli 
S GE l Heim = C SO , Pfister Theoohil 
C GR i Hess Berhard : . • BE Polla 
E BE Hess Peter : . C ZG , Raaaenbass 
C LU 1 Hess Walter . C SG . 
S VD 1 Hofmann Urs + SAG Rechsteiner Paul 
V BS Hollenstein + G SG Rechsteiner.ßasel 
R GE 1 Hubmann + S ZH Rennwald 
C SZ : lmfekl = C nY Riklin 
RAG lmhof = C BL Robbiani 
L GE Janiak + S BL Rossini 
C AG Joder = V BE R!lf!II 

R NW Jossen + s vs SaM 
C LUi Jutzet . S FRi i Sandoz Marcel 
G FR Kaufmann = V ZH Schenk 
s SG 1 Keller Robert = V ZH Scherer Marcel 
V VD 1 Kofmel = R SO Scheurer-

J! }IQ 1 Kunz = V LU Schibli 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ 
= 

i= 
+ 
+ 

: . 
* 
+ . 
* 
= . 

1 * 
+ . 
+ 
= 
+ 

: . 
+ . 
+ 
= 
+ 
+ 

:= 

= . 
= 

1+ 
+ 

:+ 
= 
+ . 
= 
+ 

'+ 
= 
= 
= 
= 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
1 Gesamt/Compl&te/Tutto Fraktion/ Grouoe / Grunnn C G L R S 
1 Ja/oui/sl 86 la/oui/sl 15 10 0 10 45 

nein / non / no 72 nein / noo / no 12 0 6 22 0 
1 enth. / abst / ast. 1 enth. / abst. / ast. 0 0 0 1 0 
' entschuldigt/ excuse / scusato 41 entschuldigt/ excuse / scusato 8 0 0 9 7 

Bedeutung Ja/ Signiflcatlon de oul: Proposition de la majorite 
Bedeutung Nein / Signiflcatlon de non: Proposition de la minorite I Steiner 

R BL 
C JU 
R SZ 
V LU 
C FR 
C LU, 
R ZG 
S BL 
C AG 
C Al 
C LUi 
S VD 
C GE 
C VS 
S GL 
S ZH 
- Tl 
V AG 
V ZH 
S GE 
C SG 
G VD 
R TG 
C FR 
V ZH 
G GE 
R ZH 
S ZH 
R ZH 
C VD 
V BE 
S Tl 
R Tl 
V SG 
L GE 
C TG 
R BS 
S SG 
S BS 
S JU 
C ZH 
C TI 
s vs 
L VD 
S VD 
R VD 
V BE 
V ZG 
L NE 
V ZH 

E V 
4 0 
0 32 
0 0 
1 13 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Sch!Oer = V ZH 
Schmid Odilo + C VS 
Schmled Walter . V BE 
Schnekler = R BE 
Schwaab . S VD 
SeiJer ~an-..t...- . V BE 
SiAtrri«t . V AG 
Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Sommaruaa + S BE 
'~~ = V AG 
i c.nlalmAnn + - GE 

<:mmi.... . V TG 
Slahl = V ZH 
Starnml1121 = V AG 
Sie"""'- . R UR 
Stelner = R SO 
Strahm + S BE 
Sll.tder Heiner + E AG 
S.hnnn + SAG 
Suter + R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + s ZH 
Theller = R LU 
Tillmanns + s VD 
Tmv,na, = R BE 
Tc:cltllnnill + S BE 

- R LU 
VaUender + R AR 
Vaudroz Jean-Claude + C GE 
Vaudroz Rene = R VD 
Vennot . S BE 
Voßmer + S BE 
Waber Christian . E BE 
Walker Fl!lix = C SG 
Walter HanciJ\m = V TG 
Wandlluh = V BE 
Wasserfallen = R BE 

'Weicelt = R SG 
W"""""111 . V BE 
Widmer + S LU 
Wldrln = C SG 
Wiedeikehr + E ZH 
Wirz-von Planta = L BS 
Wdlenwiler + R SG 
W...qUrsuJa + S BE 
Zach . C AG 
Zanelli + s so 
ZaoH . C ZH 

.7iMrlis + • VD 
Zunnim>r = V ZH 

-
2 
0 
0 
3 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

23.09.2002 18:02:54/ 0009 
Conseil national, Systeme de vote electronlque 

ldentlf: 46. 14/23.09.2002 18:02:21 Ref.: (Erfassung) Nr:2665 



2.S't 
01.0022 

Ref.26n 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Kernenergiegesetz (KEG) 
Loi sur l'&nergie nucl&aire (LENu) 

Gegenstand/ Objet du vote: 

Loi sur l'&nergie art. 7bis 

Abstimmung vom/ Vote du: 23.09.2002 21 :14:17 
Abale = R Tl : Fehr Hans . V ZH Kurrus .. 
AAMIIWartmann + s ZH Fehr Hans-Jora + S SH Lachat . 

; Aeschbacher + E ZH Fehr Jr.111- + S ZH Lalive d'Eninav = 
• Antille + R VS Fehr l.isberh . V ZH Laubadler = 
! Baader Casnar = V BL FehrMarlo + S ZH Laulll!I' . 
: BaderElvlra + C SO FelZ + s BS Leu . 

Banaa + s so i FISCher•_,.,en = RAG Leuteneacer Haio = 
Banaerter = R BE Föhn = V SZ, Leuteneaaer Susanne + 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedi 

; Baumann SlellhaniA 
: Beck 
! Berberal 

Bernasconi 
Bezzola 
Biaaer 
Rlt!M5Ca 

Binder 
Blocher 
Borer ·· ~•• H ~ ~--➔• 

Boltoluzzi 
Bosshard 
Bruderer 
BnmnerToni 

j ßullllOII 
Bllhlmann 

' Bllhrer 
cavam 
Chaonuis 
Cbewier 
Cltlisten 
Cina 

iCuche 
de Daniel 
Decu!tkts 
Donzl! 
Dormann Rosemarie 
Donnond Manvse 
Dunant 
Oumaz 

' Eberhard 
Elll!l'SZIK!i 
Eoolv 
Ehr!er 
EnnA11111mer 
Estermarm 
Fasel 
Fllssler 
Fatteben 
Favre 

+ Ja/ oui I sl 
= nein / non/ no 

= V TG : Freund = V AR Leuthard 
+ G BE FrevClaude . R NEi loeJ>fe 
+ s BE Gadlent + V GR lustenberaer 
= L VD ' Galli + C BE ' Mai!lard 
+ s NE Garbani + S NE • Maiire 
+ R GE 'Germer + G ZH !Mark!lan 
= R GR • Giezendanner = V AG , Marti Werner 
= V SG : Glasson = R FR Ml!IIVKftlln . . TI Glur = V AG M""""n 
= V ZH, Gall + s ZH Mathvs . V ZH Graf + G BL Maurer 
= V SO! Grobei . S GE Maurv P,....,ufer 
= V ZH Gross Andreas . S ZH Meier-Schatz . R ZH GrossJost + S TG Ml!nl!trev SaVarV 
+ s AG • Guisan 

. R VD Messmer 
= V SG : Günter + S BE 1 Mever TMrllse 
= V VD GIIIZWiller = R ZH Mörcieli 
+ G LU GVSln Hans Rudolf . R BL i Muanv 
= R SH GvsinRemo + 8 BS Mllller Erich 
+ S TI HaerinQBinder + S ZH Mllller-Hemml 
+ SFR Haller = V BE Nabholz 
+ C VS Hammerle + S GR Nel!Vflt:I< 
+ R VD Hassler + V GR Oehrli 
+ C VS :Hebelleln = R ZH Pedrina 
+ G NE = R ZH Pelli 
+ S GE . Heim . C SO i Pfister Theonhil 
+ C GR Hess Berhanl . 

• BE PoDa 
+ E BE HessPeter = C ZG : 12Mnenbass 
+ C LU HessWaller . C SG Randeaaer 
+ S VD . Hofmann Urs + s AG Rechsteiner Paul 
= V BS Hollenstein . G SG Rechsteiner-Basel 
+ R GE ! Hubmann + s ZH Rennwald . C sz ; lmfeld = C 0V Rlklin 
= ~ = 

lmhof = C BL 
Janiak + s BL 

Robblani 
Rossinl 

• C AG Joder = V BE: Ruev 
= R ~III Jossen + s vs ; SaM 
= C LU : JUIZet * s FR • Sandoz Marcel 
+ G FR Kaufmann = V ZH ; Schenk 
+ S SG . Keller Raben = V ZH 1 Scherer Marcel 
= V VD Kofmel . R SO: ScheUTer RMIY 

i= R VD Kunz = V LU Schibff 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / aasente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pae vote / non ha votato 

' . 
1 = 
'+ 
'+ 

+ 
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+ . . 
= . . 
+ . . 
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o enth. labst. last. # Der Präsident stimmt nicht I Le presldent ne prend pae part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
Gesamt I Comolete / Tutto Fraktion / Grouoe / GrunM 
la/ oul/al 80 la/oul/sl 
nein/ non / no 71 nein/ non/ no 
enth. / abst. / asl 1 enth. / abst. / ast. 
entschuldigt/ excuse / scusato 48 entschuldigt/ excuse / scusato 

Bedeutung Ja/ Signlfication de oui: Proposition de 1a majorite 
Bedeutung Nein/ Slgniflcalion de non: Proposition de la mlnorite Steiner 

C 
13 
8 
0 
14 

G L R s 
9 0 6 45 
0 6 25 0 
0 0 0 0 
1 0 11 7 

R Bl 
C JU 
R SZ 
V LU 
C FR 
C LU 
R ZG 
S BL 
C AG 
C Al 
C LU 
S VD 
C GE 
C VS 
S Gl 
S ZH 
- Tl 
V AG 
V ZH 
S GE 
C SG 
G VD 
R TG 
C FR 
V ZH 
G GE 
R ZH 
S ZH 
R ZHI 
C VD 
V BE 
s Tl 
R Tl 
V SG 
L GE 
C TG 
R BS! 
s SG 
s BS 
s JU 
C ZH 
C Tl 
s vs 
L VD 
s VD 
R VD 
V BE 
V ZG 
L NE 
V ZH 

E V 
4 2 
0 32 
0 1 
1 10 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schiller = V ZH 
' SChmid Odllo + C vs 
Schmied Walter . V BE 
Schneider = R BE 
Schwaab + S VD 
Seßer HaMMter = V BE 
SIMri"' 0 V AG 
Simoneschi-Cartesi . C Tl 

+ s BE 
! Sneck = V AG 
. SPielmann + • GE 
i SpuhJer . V TG 
Stahl • V ZH 

; Slammlllzi = V AG 
Sleim!oner . R UR 
Stelner = R SO 
Strahm + s BE 
Studer Heiner + E AG 
Slump + SAG 
SUter + R BE 
Teuscher + G BE 
Thanel + S ZH 
Theller = R LU 
Tillmanns + S VD 
Trinonez = R BE 
TschtlllllAI + s BE 

: T schunoert = R LU 
• Vaßender . RAR 
Vaudroz Jean-Claude . C GE 
Vaudroz Ren!! + R VD 
Vermot . S BE 
Vollmer + s BE 
Waber Chrisl!an . E BE 
Walker Felix = C SG 

· Waller Hans!öra = V TG 
Wandtluh = V BE 
Wasserfallen = R BE 
Weiuelt = R SG 

: Wevenelh . V BE 
• Wldmer + S LU 
! Widrill = C SG 
i Wiederkehr + E ZH 
Wirz-von Planta = L BS 
Wlttenwiler . R SG 
wvssllrsula + s BE 
Zllch + C AG 
Zanetti + s so 
Zaoll . C ZH 
Zisvadis . 

• VD 
ZUllllioor = V ZH 

-
1 
0 
0 
4 
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Ref.2678 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vota nominatif 

Geschäft I Objet: 
Kernenergiegesetz (KEG) 
Loi sur l'energie nucleaire (LENu) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Disp. Irans. Art. 28bis 
Abstimmung vom I Vote du: 23.09.2002 21 :45:00 
Abate = R TI 'FehrHans . V ZH Kwrus . 
AAnnll WartmaM = S ZH i Fehr Hans-Jilra = S SH lachat . 

i Aesdlbaclter . E ZH ; Fehr .,...,,,.,_ = S ZH La1ive d'Emn.ov = 
Antllle = R VS FehrL.isbelll . V ZH 'Laubacher = 
BaaderGasllar = V BL 1 FehrMario = S ZH 1 Launer : * 
BaderElvira + C SO , Fetz = S BS Leu 1 • 

Bamm != s so • Fischer-SAAnmm - RAG leulenAllllef Haia = 
RRnrwter 

' - R BE , Föhn . V SZ 1-L Susanne i= 
Baumann Alexander i= 

Baumann Ruedi = 
Baumann Stephanie .. 
Beck = 
Berberat = 
Bemasconi = 
Bezzola 0 
Rinner -- = 
Bionasca . 
Binder = 

IBJocl!er . 
!--·~-~,---

Borer = 
i Bortoluzzi + 
1 Bosshard . 

Bruderer = 
BrunnerToni = 
Knnnon = 
llOhlmann = 
Bührer 0 

CavalB = 
Chao!IIIIS = 
Chevrier = 
Christen = 
Cina = 
Cuche = 
de Danjel : = 
Decultins = 
Donz!! '= 
Oormann Rosemarie = 

, Oormond MRIMA = 
Dwlanl = 
Onnn,7 = 
Ebemard . 
En--.i = 

i Enn1v = 
• Ehrler ' . 

Enaelbemer . 
Estermann = 

i Fasel = 
! Fässler := 

, Faneberl = 
Favre + 

+ ja/oul/si 
= nein / non / no 

V TG Freund = V AR Leuthard 
G BE FrevClaude . R NE LM11fe 
S BE Gadient = V GR Lustenberaer 
L VD Gall! = C BE Maillard 
S NEI Garbani = S NE Maltre 
R GE Genner = G ZH Mari6tan 
R GR Giezendanner = V AG Marti Werner 
V SG! Glasson = R FR M~rtv Klllin 
- TI Glur = V AG Ma-fi 
V ZH Goll = S ZH Malhvs 
V ZH Graf = G BL Maurer 
V SO 1 Grollet . S GE Maurv Pa!ltluier 
V ZH , Gross Andreas . S ZH Meief .Schatz 
R ZH GrossJost = S TG Meootrev savarv 
SAG Guisan . R VD Messmer 
V SG ! Gllnter = S BE Mever Th!!r&se 
V VD ! Gutzwiller = R ZH Mllmefi 
G LU i Gvsin Hans Rudolf . R BL Mmmv 
R SH GvsinRemo = S BS ; MIIHPr Erich 
s 11 Haerina Binder = S ZH MOl!er•Hemmi 
SFR Haller = V BE Nabholz 
C VS Hämmelle .. S GR • Nei!Ynck 
R VD i Hassler = V GR i OehrD 
C VS 1 Heberlein = R ZH !Pedrina 
G NE ! Heaetschweiler = R ZH i Pelli 
S GE Heim . C SO 1 Pfister Theonhll 

C GR ! Hess Belhard = - BE ! Polla 
E BE · HessPeter = C ZG Raaaenbass 
C LU , Hess Walter . C SG R>indP.OOer 

s vo Hofmann Urs = SAG : Reehsteiner Paul 
V BS Hollenstein = G SG Rechsteiner ·Basel 
R GE i Hubmann = S ZH Rennwald 
C sz lmfeld 0 C OVI i Rildin 
R AG lmhof = C BL Robbianl 
L GE ! Janiak = s BL Rossini 
C AG Joder = V BE Ruav 
R N\'11 ! .Jossen = s vs • SaM 
C LU Jutzel . s FR SandozMarcel 
G FR Kaufmann = V ZH Schenk 
s SG , Keller Robert = V ZH Scherer Marcel 
V VD , Kolmel . R so ScheurerRP.tnV 
R VD Kunz = V LU i Schibti 

• entschuldigt / excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= 
= 
= 
= 
= 
= . 
-. . 
= . . 

I= . 
= . 
-
-

:= . 
• = 

* 
:= 
i • 

0 

= 
'= 
-
= 
= 
= 

' -
I= 
' . 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

o enth. I abst. / asl # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruppo C G L R s 
ia/oui/si 4 ia/oul/sl 1 0 0 2 0 
nein / non / no 140 nein I non I no 23 10 6 23 45 

! enlh. / abst. / ast. 10 enth. l abst. / ast. 1 0 0 5 D 
! entschuldigt/ excuse / scusato 46 entschuldigt/ excuse / scusato 10 0 D 12 7 

Bedeutung Ja / Signlficat!on de oui: Proposition de 1a rnajorlte 
Bedeutung Nein / Signification de non; Proposition de la mlnonte Keller 

R BL 
C JU 
R SZ 
V LU 
C FR 
C LU 
R ZG 
S Bl; 
C AG 
C Al 
C LU 
S VD 
C GE 
C VS 
S GL 
S ZH 
- Tl 
V AG 
V ZH 
S GE 
C SG 
G VD 
R TG 
C FR 
V ZH 
G GE 
R ZH 
S ZH 
R ZH 
C VD 
V BE 
s Tl 
R 11 
V SG 
L GE 
C TG/ 
Res 
S SG 
s BS 
s JU 
C ZH 
C n, 
s vs 
L VD 
s VD 
R VD 
V BE 
V ZG 
L NE 
V ZH 

E V 
0 1 
3 28 
0 4 
2 12 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schlller = V ZH 
SchmidOdllo = C VS 
Schmied Walter . V BE 
Schneider = R BE 

i Schwallb = S VD 
ISeilerHallSll8ler . 
'~ 0 

Simol1eschi-Cor 
<;nmm,mrna = S BE 
Sneclc = V AG 
Snielmann = - GE 
Souhler . V TG 
Stahl . V ZH 
Stamm Luzl = V AG 
stAinAmu>r . R UR 
Sleiner + R SO 
Slrahm = S BE 
Studer Heiner = E AG 
SlumP = SAG 
Suter = R BE 
Teuscher = G BE 
Thanei = S ZH 
Theiler 0 R LU 

1 Tillmanns ~u 'Trinonez 
Tschännät 
r-.mnm1 = R LU 
Vallender = RAR 
Vaudroz Jean.Claude . C GE 
Vaudroz Ren!! = R VD 
Vennot . S BE 
Vollmer = S BE 
Waber Chrislian . E BE 
Walker F41ix = C SG 
Walter HanslORI = V TG 
Wandfluh 0 V BE 

1 
0 R BE 
= R SG 
* V BE 
= S LU 
= C SG 
= E ZH 

Wirz-von Planta = L es 
Wlltenwiler . R SG 

! wvss Ursula = S BE 
Zllch = C AG 
Zaneltl = s so 
Zal>II . C ZH 
Zisvadis . - VD 

• Zunnuw 0 V ZH 
"' 

. 
0 
2 
0 
3 
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Ref.2699 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

Geschäft 1 Objet: 
Kernenergiegesetz (KEG) 
Loi sur renergie nucteaire (LENu) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 28b al. 3 

Abstimmung vom / Vote du: 23.09.2002 21 :46:08 
Abate = R TI FehrHans . V ZH : Kurrus . R Bl 1 

Ammli Wartmann + s ZH 1 Fehr Hans-JOra + S SH 1 Lachat . C JUi 
Aeschbacher . E ZH ' Fehr Jacaueline + S ZH l.alive d'Ernnav = R SZ 
Antille + R VS Fehr l.isbelh . V ZH Laubacher = V LU 
ßaadet(::.<mM = V Bl FehrMario + S ZH launer . C FR 
BaderElvira = C SO Fetz + S BS Leu . C LU 
Banaa + s so rJSCher-Seenaen - RAG Leutenemer Halo = R ZG 
Banaerter - R BE Fölm . V SZ Letllllllllllller SUsanne + s Bl 

. Baumann Alexander 
· Baumann Ruedi 
r Baumaiiii Stellhatiie 
8eck 

. Berberat 
; Bemasconi 

Bezzola --•--· 
Biaaer 
Bimlasca 
Binder 
Blocher 
Borer 
8ortoluzzj 

Bosshard 
Bwderer 
BrwmerToni 
111111non 
BOhlmann 
Bührer 

· cavam 
Challllllis 
Chevrier 
Christen 
Cina 

i CUche 
. deDardel 
; Decurtins 

Donm 
Donnann Rosemarie 
Dormond M!lllvse 

1 Dunant 
i Dllllfl!7 
· Eberhard 

Egerszeai Ennlv .... 

Ehrler 
Enoelberaer 
Estermann 
Fasel 
Fllssler 
Fattebert 
Favre 

+ ja/ oul/ sl 
= nein / non / no 

= V TG Freund = V AR Leuthard 
+ G BE FrevClaude . R NE Loeofe 
+ S BE 'Gadlent .+ V GR Lust11n-
= L VO Galfi + C BE i Mafflard 
+ S NE Garbani + S NE , Maiire 
+ R GE 1 Germer + G ZH Marll!lan 
= R GR , Giezendanner = V AG MartlWemer 
= V SG . Glasson = R FR Mal1v Klllln . - Tl Glur = V AG MasooB 
o V ZH Goß + S ZH Malhvs . V ZH i Graf + G Bl Maurer 
= V SO . Grobei . S GE Maurv l>Mnuler 
= V ZH · Gross Andreas . S ZH 1 Meier-Schatz . R ZH GrossJOSI + s TG i M~--~•-•-
+ SAG Guisan . R VD 1 Messmer 
= V SG GOnter + S BE • -•Therese .. V VD · Gutzwiller = R ZH MllT!leli 
+ G LU , Gvsin Hans Rudolf . R BL Mwmv 

= R SH : Gvsin Rerno + s BS Mflller Erich 
+ s Tl 1 Haerina Binder ·+ S ZH MOller•Hemmi 
+ SFR 'Haßer = V BE . Nabholz 
+ C VS Hllmmerle + S GR Neirmck 
+ R VO 1 Hass!er + V GR Oehrli 
+ C vs 1 Heberlein = R ZH . Pedrina 
+ G NE HooetschweDer = R ZH 1 Pelli 
+ S GE Heim . C so Pfister lheoDhll 
+ C GR Hess Berhard 0 - BE Polla 
+ E BE HessPeler = C ZG Ralllll!llbass 
+ C LU HessWalter . C SG ---~~ 
+ S VP Hohnann Urs + s AG Rechsteiner Paul .. V BS Hollenstein + G SG · Rechsteiner-Basel 
+ R GE Hubmann + s ZH 1 Rennwald . C sz i fmfekl 0 C UVI ; Rildin 
= R AG lmhof = C BL Robbiani 
= L GE ! Janiak + s BL Rossinl . C AG ' Joder = V BE 1 Rllffll 
C R 111W 1 Jossen + s vs ; Salvi 

= C LU Jutzet . 8 FR SandozMarcel 
+ G FR Kaufmann = V ZH Schenk 
+ s SGi Keller Robert = V ZH Scherer Marcel 
= V vo . Kofmel . R so . ScheurerRemv 
= R VD : Kunz = V LU • Schibll 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= C AG 
:= C Al 
+ C LU 
+ S VD 
= C GE 
+ C VS . S GL 
+ S ZH . - Tl ... V AG 
= V ZH .. S GE 

; . C SG 
+ G VD . R TG 
= C FR . V ZH 
+ G GE 
= R ZH 
+ S ZH . R ZH 
+ C VD . V BE 
+ S Tl . R Tl .. V SG 
= L GE 
= C TG 

- R BS 
+ s SG 

i+ s BS 
i+ s JU 
+ C ZH 
+ C Tl . s vs 
= L VD 
+ s VD 
= R VD 
= V BE 
= V ZG 
= L NE 
= V ZHI 

o enth. / abst. / ast # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / R6sultats: 
1 Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruooo 'C G L R s E V 
1 ia/oui/si n ia/oui/sl 12 10 0 5 44 3 2 
1 nein / non/ no 74 nein / non / no 12 0 6 26 0 0 30 
1 enth. / abst. I ast 3 enth. / abst. / ast. 1 0 0 0 0 0 1 
1 entschuldigt/ excuse / scusato 48 entschuldigt/ excuse / scusato 10 0 0 11 8 2 12 

Bedeutung Ja / Signlficatlon de oui: 
Bedeutung Nein / Slgnlficatlon de non: 

CONSEIL NA"rlONAL 
Proces-verbal de vote 

: SchlOer = V ZH 
. Schmid OdDo + C vs 
; Schmied Walter . V BE 

Sc:hneider = R BE 
Schwaab . S VD 
Seiler Hansneter . V BE 

. Siemisl = V AG 
Slmoneschl-Cortesl + C Tl 

· Sommaruaa + s BE 
1Snac!k = V AG 

SD!elmann + - GE 
sm111111r . V TG 

: Stahl . V ZH 
Stamm Luzl = V AG ~-- . R UR 
Steiner = R SO 
Slrahm • - + s BE 
Studer Helner + E IUi 

StumD + s Ati 

Su1er + R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + s ZH 
Theiler = R LU 

; Tillmanns + s VD 
Trioonez = R BE 
Tschälllllll + s BE 
TscltlmDelt = R LU 

1 Vallender = RAR 
i VaudrozJean-Claude . C GE 
. Vaudroz Rem) "' R VD 
i Vermot . S BE 

VoDmer + 8 BE 
: Waber Christian . E BE 
1 Walkerftffix "'C SG 
Walter Hansiöro = V TG 
Wandlluh i= V BE 
Wassedal!en = R BE 
Weklell = R SG 

• WtM!lllllh . V BE 
! Widmer + s LU 
:Wlllrin = C SG 
WledeJkehr + E ZH 
Will-von Planla = L BS 
Willenwiler . R SG 
WvssUrsula + s BE 
Zllch = C AG 
Zanet1I + s so 
Zapß . C ZH 
ZISVadis . 

• VDi 
ZuDDloer = V ZH 

w ! 

1 i 
OI 
1 I 
31 
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Ref.2680 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft / Objet: 
Kernenergiegesetz (KEG) 
Loi sur l'ooergie nucl6aire (LENu) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Vote sur rensemble 

Abstimmung vom/ Vote du: 23.09.2002 21 :47:15 
1 Abate + R Tl 1 Fehr Hans . V ZHI Kumis 1 • R Bll 
1 Aeppli Wartmann 1+ S ZHI 
1 Aeschbacher . e zi:t' 

f:ehr Hans• Jlir!I -- + S SH: 
1Fehr-- = S ZH 

Lachat : . C JU 
Lalive d'EDinav = R SZ 

Alllille + R VS Fehrl.isbelh . V ZH Laubacher 0 V LU 
1 Baadercasmir 0 V Bl FehrMario + S ZH latmer . C FR 
1 Bader Elvira + C SO feil + S BS Leu . C LU 
:Klltllta = s so FISCher--en + RAG Ll!UIMAlffler Haio 0 R ZG 
i Karuterter 0 R BE Föhn 0 V SZ Le111P.M1111er SUsanne 0 S BL 

Baumarm Alexander 
Baumann Ruedl 
Baumann Stenhanie 
Beck 
Berberat 
Bemasconi 
Bezzola 
Biaaer 

l~- -
0_B_l!!~---

rlO:er -- --- - .... ~ .. -... 

i Bortoluzzi 
Bosshard 

i Bruderer 
BnmnerToni 
Bummn 
BOhhnann 
BQhrer 
Cavalli 
ChaDDUis 
Chevrier 
Christen 
Cina 

'Cuche 
de Daniel 
Decuilins 
Donze 
Dormann Rosemarie 
Donnond Mllffll§S 

Dunant 
i lltmra7 

i Eberhard 
i Fnim11Mj 

Ennlll 
Ehrler 
Enoelberqer 
Estermaim 
Fasel 
Fässler 
Fattebelt 
Favre 

+ Ja/oul/sl 
= nein / non I no 

= V TG Freund 0 V AR Leull1ard 
= G BE FrevClaude . A NE L""""' 
+ S BE Gadlent + V GR lustenberller 
0 L VD , Galli + C BE Maillard 
= S NE i Garbani + S NE Maltre 
+ R GE i Genner = G ZHI Marretan 
o R GR 
0 -v sG 

1 Giezendenner = * ~ i Glasson 0 FRi 
Marti Werner 
M11nvKl1rm . - Tl Glur 0 V AG t MasooU - -,i fä = 

-·-· 
Goll 1= S ZHI Mathvs . V ZH 1 Graf = G BL t Maurer 

0 V SO Grobei . S GE Maurv Pasnuier 
= V ZH 1 Gross Andreas . S ZH • Meier-Schatz . R ZH i GrossJoSI + S TG Mem!lrev savarv 
+ SAG i Gulsan . R VD Messtner 
0 V SG Ganter + S BE Meyer Therese 
0 V VD Gutzwiller . R ZH Mömeli 
= G LU Gvsin Hans Rudolf . R Bl Mull!IV 

= R SH GvsinRemo = S BS Mllller Erich 
= s Tl Hamint! Binder . S ZH MOller.lfemmi 
= SFR Haller 0 V BE • Nabholz 
+ C VS 'Hllmmerle 

. S GR NelMlck 

+ R VD i Hassler + V GR 1 Oehrli 
+ C VSi i Hebellein 0 R ZH 1 Pedrina 
= G NEI 0 R ZH 1 PelD . s GE Helm . C so Pfister Theonllil 

+ C GR HessBelhard 0 • BE Polla 
+ E BE HessPeter + C ZG -
+ C LU HessWaller . C SG 
- s VD: . Hohnann Urs = s AG Rechslelner Paul 
= V BS i Hollenstein = G SG Rechslelner.ßasel 
+ R GE i Hubmann + s ZH ReMwald . C sz lmfeld 0 C Jlll Riklin 
+ R AG lmhof 0 C Bl Robbiani 
0 L GE Janiak + s BL Rosslni . C AG Joder 0 V BE Ruey 
0 R NW . Jossen + s vs 1 Salvi 
0 C LU ' Jutzet . s FR Sandoz Marcel 
+ G FR Kaufmann = V ZH , Schenk 
= s SG 1 Keller Robert 0 V ZH Scherer Marcel 
= V VD 1 Kofmel . R so Scheurer Remv 
0 R VD Kunz 0 V LU SchibD 

• entschuldigt / excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ C AG 
0 C Al 
+ C LU 
0 S VD 
+ C GE 
+ C VS . S GL 
+ S ZH 

1 • - Tl . V AG 
i 0 V ZH . S GE . C SG 
= G VD . R TG 
+ C FR . V ZH 
= G GE 
0 R ZH 

i+ S ZH 
1 • R ZH 
+ C VD . V BE 
+ S Tl . R Tl 
0 V SG 
0 L GE 
o C TG 
+ R BS 

:= S SG 
+ s BS 
= S JU 
+ C ZH 
+ C Tl . s vs 
0 L VD 
= S VD 
+ R VD 
0 V BE 
0 V ZG 
= L NE 
0 V ZH 

o enth. / abst. / ast # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
Gesamt I Comolete I Tutto Fraktion / Grou0e / Gruooo C G L R s E V 
ja/oui/sl 56 ia/oul/si 18 1 0 10 21 2 4 
nein / non I no 47 nein/ non / no 0 9 1 7 19 1 9 
enth. / abst / ast 48 enth. / abst. / ast. 7 0 4 13 2 0 21 
entschuldigt/ excuse / scusato 49 entschuldigt/ excuse / scusato 10 0 1 12 10 2 11 

Bedeutung Ja / Slgnlficatlon de oul: 
Bedeutung Nein / Signlflcatlon de non: 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

SChlOer = V ZH 
Schmid Odilo + C vs 
Schmied Waller . V BE 
Schneider o R BE 
Schwaab + s VD 
Seiler HansDlllllr • V BE 
sii!mi!II + V AG 
Simoneschl-Cort + C TI 
Sommaruaa = s BE 
S--lt + V AG 
Spielmann = • GE 
Sllllhler • V TG 
Stahl . V ZH 
Slantmluzi o V AG 
Steineaaer . R UR 
Steiner = R so 

'Sliähm = S BE 
Studer Heiner + E AG 
Slumn + s AG 
Suter + R BE 
Teuscher = G BE 
Thanei + s ZH 
Theller = R LU 
Tillmanns = S VD 
Trinonez = R BE 
Tschlillllltt = S BE 
Tschurmart o R LU 
Vallender o R AR 
Vaudroz Jean-Claude • C GE 
VaudrozRn o R VD 
Vemrot . s BE 
Vollmer + s BE 
Waber Christian . E BE 
Walker Felix 0 C SG 
Walter H......i11rn 0 V TG 
Wamffluh o V BE 
Wasserfallen = R BE 

~ 
= R SG 
• V BE 
= S LU 

WIOJ'III o C SG 
Wiederkehr = E ZH 
wrz.yon Planta • L BS 
Wlltenwiler . R SGI 
WyssUrsula = S BE 
Zäch + C AG 
Zanetti + s so 
ZaDII . C ZH 
Zisvadis . • VD 
Zunniner = V ZH 

-
0 
1 
1 
3 

Nationalrat. Elek1Tonlsches Abstimmungssystem 

23.09.2002 21 :47:41 / 0023 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft / Objet: 

C.'BB 
01.0022 

Ref.2701 

Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal de vote 

Bundesbeschluss Ober die Volksinitiative 'MoratoriumPlus-For die Ver1angerung des Atomkranwerk-Baustopps und die Begrenzung des Atomrisikos 
Arräte f~I concemant !'initiative populaire 'Moratoife.plus - Pour 1a prolongatlon du moratoire dans 1a consb'Uctlon de centrales nudeaires et 1a ßm 

Gegenstand / Objet du vote: 

Vote sur rensemble 
Abstimmung vom / Vote du: 23.09.2002 21 :50:49 
Abate + R Tl FehrHans . V ZH Kurrus . R BL 
Amnu Wartmam - S ZH Fehr Hans-JOra = S SH · Lachat • C JU 
Aeschbacher . E ZH 1 Fehr Jac11uel!ne = S ZH • Lalive d'Enimlv + R SZ 
Alllille + R VS Fehr Lisbeth . V ZH · Laubacher + V LU 
Baader casoar + V BL 1 Fehr Mario .. S ZH ' I IHIIV!f 

. C FR 
BaderElvira + C SO Fetz = S BS Leu . C LU 
Banoa = s so Fischer-seenaen + RAG Leuteneaaer Haio + R ZG! 
Baru!erter + R BE , Föhn + V SZ , Leutenemrer SUsanne = S BL 

1 Baumann Alexander 
. Baumann Ruedi 

Baumann Steollanle 
! Beck 
Berberal 
Bernasconi 
Bezzola 
Bimmr 
Bimlllsm 
Binder 
Bioeiter 
Borer ··---

Bortoluzzi 
Bosshard 

· Bruderer 
Brunner T onl 
Hllffllllll 

Bllhlmann 
1 Bllhrer 
. Cavalli 
I ChaDllllis 

Chevrier 
Christen 
Cina 
Cucl!e 
de Daniel 
Decullins 
Dol1Zl! 
Oormann Rosemarie 
Dormond Mar!vsa 
Ounant 
lltmra7 

Eberhard 
Eaerszeai 
EalllV 
Elvler 
E nnAlh<>rner 

· Estermann 
Fasel 

1 Fasster 
1Fattebelt 

Favre 

+ ja/oui/sl 
= nein / non / no 

+ V TG , Freund + V AR! 1 Leuthard 
= G BE ! Frev Claude . R NE LMnfe 

= S BE Gadient + V GR Lustenberaer 
+ L VD 1 GaJli 0 C BE 1 Maillard 
= S NE Garbani = S NE i Maiire 
+ R GE i Genner = G ZH i Marietan 
+ R GR . Glezendanner . V AG MartiWemer 
+ V SG 1 Glasson + R FR Martv Källn . . 11 Glur + V AG Mastlllli 
+ V ZH Goß = S ZH Maihvs . V ZH Graf = G BL Maurer 
+ V SO Grobet . S GE Maurv l'8Slluier 
+ V ZH i Grass Andreas . S ZH • Meier-Sdtalz . R ZH · GrossJast = S TG · Menatrev savary 
= SAG Guisan . R VD 1 Messmer 
+ V SG · Gllnler .. S BE ! Mever Therese 
+ 
= 
+ 
= 
= 
0 

+ 
+ 
= 
= 
+ 
+ 
= 
= 
+ 
+ . 
+ 
+ . 

1+ 
+ 
= 
= 
+ 
+ 

V VD i Gulzwlller + R ZH Möraell 
G LU 
R SH 

G'ßin Hans Rudolf . R BL 
G"'"" Remo = S BS 

1 Mllll!IV 

i MOller Erich 
S 11 Haerino Binder = S ZH 1 MOller-Hemml 
S FR Haller + V BE Nabholz 
C VS Hllmmerle = S GR Neirvnck 
R VD Hassler + V GR Oehrll 
C VS Heberlein + R ZH Pedrina 
G NE! Heaelsehweiler + R ZH Pell 
S GE Heim . C 501 Plister Theonhil 
C GR · Hess Belhard 0 - BEI Poßa 
E BE i Hess Peter + C ZG! ~ 

C LU ! Hess Waller . C SG Randeaner 
S VD · Hofmann Urs = s AG! Rechsleiner Paul 
V BS Hollenstein = G SG, Redtsteiner-Basel 
R GE1 Hubmam = S ZH Rennwald 
C sz lmfeld + C lJVI Rlklin 
R AG! lmhof + C BL Robbiani 
L GE Janiak = s BL Rossini 
C AG : Jader + V BE Rll8V 
R IN\'li 'Jassen = s vs Sahri 
C LU Jutzet . s FR SandozMarcel 
G FR Kaufmann + V ZH Schenk 
s SG ' Keller Robert + V ZH Scherer Marcel 
V VD Kofmel . R so Scheurer Rl!mV 
R VD 1 Kunz + V LU Schlbli 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ C AG 
+ C Al 

,+ C LU 
= S VD 

I+ C GE 
0 C VS 
* S GL 
= S ZH . . Tl 
* V AG 
+ V ZH . S GE . C SG 

1 = GVD . R TG 
'+ C FR . V ZH 
= G GE 
+ R ZH 
= S ZH . R ZH 
= C VD . V BE 
= S 11 . R 11 
+ V SG: 
+ L GE 
+ C TG 
+ R BS 

·= S SG 
= s BS 
= s JU 
0 C ZH 
= C 11 . s VS: 
+ L VD, 
= s VD 
+ R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 
+ V ZH1 

o enth. I abst. J ast. 1 Der Präsident stimmt nicht I Le presiden1 ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruooo C G L R S E V 
ja/oui /si 88 Ja/ oul/sl 17 0 6 31 0 1 33 
nein / non / no 62 nein / non / no 4 10 0 0 45 2 0 

, enth. / abst. / ast. 5 enth. / abst. / ast. 4 0 0 0 0 0 0 
entschuldigt/ excuse / scusato 45 entschuldlgt / excuse / scusato 10 0 0 11 7 2 12 

Bedeutung Ja/ Signlficatlon de oul: 
Bedeutung Nein / Slgnlfication de non: 

SChlOer + V ZH 
Schmid Odllo = C vs 
Sdonled walter . V BE 
Schneider + R BE 

. Schwaab = s VD 
i Seiler HansMI"' . V BE 
Slearist + V AG 
Simoneschl-Collesi + C Tl 
Sammaruaa = S BE 
Smrl + V AG 
SD!elmann = • GE 
SllllJ1ler . V TG 
Stahl • V ZH 
Stamm Luzl + V AG 
r&.a.t----- . R UR 
Steiner + R so 
Slrahm = S BE 
SluderHeiner „ E AG 
snnnn = SAG 
SUter + R BE 
Teuscher = G BE 
Thanei = S ZH 
Theller + R LU 
Tlllmanns = S VP 
T,mtlllAl' + R BE 

1 TschanMt = s BE 
TschunMrt + R LU 
Vaßender + R AR 
Vaudroz Jean-Claude • C GE 
VaudrozReffl! + R vo 

, Vennot . S BE 
Vollmer = S BE 
Waber Christian . E BE 
Walker Felix + C SG 
Waller Haminrn + V TG 
Wandlluh + V BE 
Wassedaßen + R BE 
Weiaelt +!R SG 
w- . V BE 
Wldmer = s LU 
Wll1ria + C SG 
Wtede!kehr = E ZH 
Wirz-von Planta + L BS 
Wiltenwller . R SG 
WYssUrsula = s BE 
Zllch + C AG 
Zanelli = s so 
zann • C ZH 
Zlsvadls . • VD 
Zunniaer + V ZH 

-
0 
1 
1 
3 

Nationalrat. Elektronisches Abstimmungssystem 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft/ Objet: 

:z. 9.9 
01.0022 

Ref.2706 

Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal de vote 

Bundesbeschluss Ober die Volksinitiative 'Strom ohne Atom-For eine Energiewende und die schrittweise Sb1Degung der Atomkra!ft.werke (Strom ohn 
Arrete federal concemant 11nitiative populaire 'Sortir du nucleaire • Pour un toumant dans le domaine de l'energie et pour la <Msaffectation progress~ 

Gegenstand / Objet du vote: 

Vote sur l'ensemble 

Abstimmung vom / Vote du: 23.09.2002 21 :54:26 
Abale + R TJI . FehrHans . V ZH Kwrus 
Ammli Wartmann = S ZH Fehr lfans..Jßrn = S SH Lachat 
Aeschbacher . E ZH Fehr Jamtll!llna = S ZH Lafive d"l:J>inav 
An!ille + R VS Fehr Lisbeth . V ZH l.aubacher 

1 Baader c=-iar + V Bl FehrMario = S ZH 1 LaunAr 
Bader Elvira + C SO 1 Fetz = S BS Leu 
Banaa = s so Fischer-Seenaen + RAG 1 Leuteneoaer Halo 

i :U~ Alexander 
+ R BE! 
+v fü 

1 Föhn I+ V SZ 
1 Freund + V AR 

r Leutenemrer SUsanne 
1 Leuthard 

1 Baumann Ruedi = G BE 1 Frev Claude . R NE Loeofe 
1 Baumann Steuhanie = S BE Gadient + V GR Lustenberaer 

Beck + L VD Galli + C BE Maillard 
Berberat = S NE Garbani = S NE Maiire 
Bemasconi + R GE i Genner = G ZH Marielan 
Bezzola .. + R GR 

1Rliiner + V SGi 
1 Giezendanner . V AGI 
'Glasson + R FRi 

Marll Werner 
MMVl(alln 

Bianasca . . Tl Glur + V AG MaSD06 
Binder + V ZH Goll = S ZH ! Mathys 
Bioeber . V ZH Graf = G Bl Maurer 

i Borer + V SO Grobet . S GE MalllV Pastluier 
i Bottoluzzi + V ZH : Gross Andreas . S ZH Meier-Schatz 

Bosshard . R ZH , GrossJost = S TG Menetrev Savarv 
Bruderer = SAG 1 Gulsan . R VD Messmer 
Brunner Toni + V SG , Gonter := S BE : Mever Therese 
Bu!!non + V VD : Gutzwiller + R ZH : Mörgeli 
BOhlmann = G w GYSin Hans Rudolf . R BL i Muonv 
Bahrer + R SH Gvsin Recno = S BS Müller Erich 
cavalli = S Tl Haertnc Binder = S ZH Maßer-Hemml 
Chanmds - S FR Haller + V BE i Nabholz 
Chevrier 0 C VS! Hllmrnerle = S GR NeiMlck 
Christen + R VD 1 Hassler + V GR Oehrfi 
Cina + C vs Heberleln + R ZH Pedrina 
CUche = G NE H 

. 
+ R ZH Pelli 

de Dardel = s GE Heim . C SO Pfister Theonnn 
Decunins = C GR HessBelhard . • BE Polla 
Donze + E BE 1 HessPeter + C ZG 1 Rannenbass 

Dormann Rosemarie = C LU ! HessWaller . C SG Rallllemler 
Dormond Marwse = s VD i Hofmann Urs = SAG Rechsteiner Paul 
Dunant + V BS Hollenstein = G SG : Rechsteiner ..ßasel 
Duoraz + R GE 1 Hubmann = S ZH • Rennwald 

i Eberhard . C sz ! llnfeld + C UV1 Riklin 
flll!l'll71lffl + R AG lmhof + C BL Robblani 

i Ellfllv + L GE Janiak = S BL Rossini 
Ehrler . C AG Joder + V BE RIIAV 

E1111elberaer + R NW Jossen = s vs SaM 
Estennann + C LU Jutzet . S FR Sandoz Marcel 
Fasel : = G FR Kaufmann + V ZH Schenk 
Fllssler = s SG Keßer Robert + V ZH Scherer Marcel 
Fattebert + V VD Kolmel . R SO ScheurerRP.11111 
Favre + R VD Kunz + V LU ! Schlbll 

+ Ja/oui/sl 
= nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

.. R BL . C JU 
+ R SZ 
+ V LU . C FR 

: . C LU 
1 + R ZG 
= S BL 
+ C AG 
+ C Al 
+ C LU 

= S VD 
+ C GE 
0 C VS 

§1 Tl 
• V AG 
+ V ZH . S GE . C SG 
= G VD . R TG 

1+ C FR . V ZH 
= G GE 
+ R ZH 

! = S ZH . R ZH 
= C VD . V BE 
= S Tl . R Tl 

.+ V SG 
I+ L GE 
+ C TG 
+ R BS 
= S SG 
= S BS 
= S JU 
+ C ZH 
+ C Tl . s vs 
+ L VD 

= S VD 
+ R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 
+ V ZH 

o enth. / abst. / ast # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Fraktion /Graupe/ Gruppo C G L R s E V 

90 ja/oui/sl 19 0 6 31 0 1 33 
nein / non / no 62 nein/ non / no 4 10 0 0 45 2 0 
enth. / absl / ast 2 enth. / abst. / ast. 2 0 0 0 0 0 0 

i entachuld / excuse / scusato 46 entschuldigt/ excuse / scusato 10 0 0 11 7 2 12 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Significatlon de non: 

Schlller + V ZH 
Schmid Odilo = C VS 
Sclunled Walter . V BE 
Schneider + R BE 
Schwaab = S VD 
Seiler Hansoeler . V BE 
Sieorist + V AG 
Simoneschl.cortesl + C Tl 

- s BE 
Snedc + V AG 
SDiP. mann = • GE 
S!Ud !Ar • V TG 
Stahl • V ZH 
Stammluzi + V AG 
Slf!inaMer :1 Stelner 
Slrahrn 
Studer Helner = AG 
SIUmo = SAG 
Suler + R BE 
Teuscher = G BE 
Thanei = S ZH 

1 Theiler + R LU 
l1llmanns = S VD 
Trinonez + R BE 
Tschilooat = S BE 
TschllDMll + R w 
VaOender + R AR 
Vaudroz Jean.Claude • C GE 
Vaudroz Rene + R VD 
Vennot . S BE 
Voimer = S BE 
Waller Chrisllan . E BE 

• Walker Ffix + C SG 
Walter tf8l1SIOfQ + V TG 
Wandlluh + V BE 
Wasserfallen + R BE 
Welaell + R SG 
Wevenell! • V BE 
Witfmer = s w 
Wtmifl + C SG 
Wledetkehr = E ZH 
Whz-von Planta + L BS 
Wi1lenwi!er . R SG 
WVSSUrsula = s BI:: 
Zllch + C AG 
Zanetti = s so 
Zapft • C ZH 
Z~adls . • VD 
ZUnnillAI' + V ZH 

: . 
0 
1 
0 
4 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft I Objet: 

2.'tO 
01.0022 

Ref.3267 

Namentliche Abstimmung/ Vota nominatif 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal de vote 

Bundesbeschluss Ober die Volksinitiative 'MoratoriumPlus-For die Verlängerung des Atomkraftwerk-Baustopps und die Begrenzung des Atomrisikos 
An'Qta tad~al concemant !'initiative populaire 'Moratoire-plus - Pour la prolongation du moratoire dans la construction de centrales nuclaaires et la ßm 
Gegenstand I Objet du vote: 

Vote final 

Abstimmung vom I Vote du: 13.12.200210:14:55 
i Abale + R 11 Fehr Hens '+ V ZH Kurrus 

Aemlll Wanmarm I= S ZH / Fehr Hens-JürQ = S SH ilachat 
AesclJbacher = E ZH ' Fehr lactlueline = 8 ZH Lafive d'Enimw 
AntiBe + R VS Fehr Lisbeth + V ZH Laubacher 
Baader casoar ·+ V Bl Fehr Mario = S ZH . Lauoer 
BaderElvlra + C so , Fetz = 8 BS Leu 
Bam1a = s so . Fischer-Sooooen + RAG Leutenem1er Halo 
Banaerter + R BE Föhn + V SZ Leutenecmer SUsanne 
Baumann Alexander + V TG · Freund + V AR Leulhard 

. Baumann Ruedi = G BE 1 Frev Claude + R NE LOl!llfa 

. Baumann S!i,nhan!e = S BE 1 Gadienl + V GR : Lustenberaer 
i Beck + L VD i Galli = C BE' Maillard 
Berberal . S NE Garilani = S NE, 1 Maiire 
Bemasconl + R GE Genner = G ZH: 'Marielan 
Bezzola + R_QB 
Bioäer + V SG 

Giezendanner + V AG 
·Glasson 

-" ·--- --
R FR + 

MartiWemer 
Martv Kälin 

Bkmasca . . 11 ! Glut . V AG Masnoli 
Binder + V ZH l Goß = S ZH MalhYS 
Blocher + V ZH i Graf = G BL : Maurer ---~-.-· ~--·-- - -·--·~ -·-·· v so Borer + 

r-- ··- ·-·· - ... - .. . 8 GE • Grobet MawvP.,.,,uier 
Bortoluzzi + V ZH 1 Gross Andreas . S ZH Meier-Schatz 
Bosshard + R ZH 'GrossJost = S TG Menetrev savarv 
Bruderer = 8 AG Guisan + R VD Messmer 
BnmnerToni + V SG! Gllnler . S BE MeVer Tht!rl!se 
BuQnon + V VD Glll2.Willer + R ZH Mllraell 
BOhlmann = G LU Gvsln Hans Rudolf + R BL i Mucmv 
Bllhrer . R SH Gvsin Remo = S BS Mllller Erich 
cavam = 8 11 i Haerloo Binder = S ZH ' MQßer.Hemmi 

i Chanrulis = SFR ,Hall!!r + V BE Nabholz 
' Chevrier + C VS i Hllmmerle = S GR 1 Neirvnck 
• Christen # R VD Hassler + V GR Oehrli 

Cina + C VS !Hebellein ,+ R ZH ' Pedrlna 
Cuche = G NE . Hllll81Schwei!er '+ R ZH Pelli 
de Daniel = S GE IHelm + C so , Pfister Tbeonhil 
Decurtins = C GR ' Hass Berhard 0 . BE : Polla 
Donze + E BE 1 HessPeler + C ZG • -nbass 
Dormann Rosemarie = C LU HessWaller + C SG Randeoaer 
Dormond Marlvse = S VD HormannUrs = s AG Rechsteiner Paul 
Ounant + V BS Hollenstein = G SG Rechstelner.ßasel 
DullrllZ + R GE Hubmann = s ZH Rennwald 
Eberhard + C SZI lmfeld + C tlW Riklin 
E1111~71!1li + RAG 'lmhof + C BL Robbiani 

. E1111iv . L GE IJaniak . s BL ' Rossini 
i Ehrler + C AG , Joder + V BE Ruev 

~aer + R NlJ\ 
Estermann ·+ C LU 

i Jossen = s vs 
Jutzel '= s FR 

! SaM 
SandozMarcel 

Fasel = G FR ; Kaufmann + V ZH Schenk 
Fllssler = s SG Keller Robert + V ZH Scherer Marcel 

IFattebert + V VD / Kofmel . R so Scheurer Remv 
Favre + R VD 'Kunz + V LU Schibli 

+ ja/oui/sl 
= nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ R BL 
+ C JU 

l • R SZ 
+ V LU 

i+ C FR 
+ C LU 
+ R ZG 
= S BL 

i+ C AG 
'+ C Al 
+ cw 
= S VD 
+ C GE 
+ C VS 

:= S,GL 
= S ZH . . Tl 
+ V AG 
+ V ZH 

i= S GE 
+ C SG 

:= G VD 
+ R TG . C FR 
+ V ZH 
= G GE 
+ R ZH 
= S ZH 

•+ R ZH 
= C VD . V BE 
= S TI . R TI 
+ V SG 

i • L GE 
+ C TG 

I+ R BS 
= S SG 
= S BS 
= S JU 
= C ZH 
+ C TI 
= s vs 
+ L VD 
= s VD 

,+ R VD 
+ V BE 

I+ V ZG 
i+,L NE 
'+ V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
1 Gesamt/ Complete /Tutto 
· ia/oui/si 109, 
1 nein/non/no 67 1 
' enth. / abst. / ast. 2 1 
' entschuldlat / excuse / scusato 21 1 

Bedeutung Ja/ Signlflcation de oul: 
Bedeutung Neln / Signlficatlon de non: 

1 Fraktion/ Groupe / Gruooo 
1 ia/ oul/ si 
! neln/non/no 
, enth. / abst. / ast. 
! entschuldigt/ excuse / scusato 

C G 
27 0 
6 10 
0 0 
2 0 

L R s E V 
4 33 0 2 43 
0 0 47 3 0 
0 1 0 0 0 
2 7 5 0 2 

Schlller + V ZH 
Schmid Odllo = C VS 
Schmied Waller + V BE 
Schneider . R BE 

'Schwaab = S VD 
SaBerHan- + V BE 

&a + V AG 
+ C 11 
= S BE 

Sneck + V AG 
i Soielmann . • GE 
'SDuhler + V TG' 
1 Slahl + V ZH 
• Stamm Luzi + V AG 
~flineaaer + R UR 
' Stelner + R SO 
; Slrahm = 8 BE 
· Studer Heiner = E AG 

c:aimm = SAG 
SUter . R BE 
Teuscher = G BE 
Thanei = S ZH 
Theiler + R LU 
Tßlmanns = S VD 
T,molll!Z + R BE 
Tsehllmät = S BE 

: Tsdn.rntWt + R LU 
i Vaßender 0 RAR 
: Vaudroz Jean..claude ' . C GE 
• Vaudroz Rene + R VD 
Vermot = S BE 
VoDmer = S BE 
Waber Christian + E BE 
Walker Felix + C SG 
Waller HAnc<illrll + V TG 

. Wandßuh + V BEi 
i Wasserfallen . R BE 
'Weiaell + R SG• 

Wevenelh + V BE 
. Wldmer = s LU 
• Widrln + C SG 
, Wiedefkehr = E ZH 
, Wn-von Planta + L es: 
Wlltenwiler + R SG 
WVSs Ursula = s BE 
Zllch + C AG 
Zanelli = s so 
Zallll + C ZH 
Zisvadis = • VD 
ZLlllllkH!r + V ZH 

. 
0 
1 
1 
3 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft/ Objet: 

!Z'H 
01.0022 

Ref.3259 

Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal de vote 

Bundesbeschluss über die Volksinitiative 'Strom ohne Atom-Für eine Energiewende und die schrittweise Stißlegung der Atomkratftwerke (Stromohm 
Arrete federal concemant l'initiative populaire 'Sortir du nucleaire - Pour un toumant dans le domaine de l'energie et pour 1a desaffectallon progressh 

Gegenstand / Objet du vote: 

Votelinal 

Abstimmung vom /Vote du: 13.12.200210:15:44 
Abate + R TI 1 Fehr Hans + V ZH Kll!IIIS + R BL 
AAnnli Wartmann = S ZH Fehr Hans-Jüm = S SH Lachat + C JU 
Aeschbacher 0 E ZH Fehr Jacmmllne = S ZH Lalive d'Eoinav . R SZ 
Anlille + R VS Fehr Usbelh + V ZH laubacher + V LU 
Baadercasnar + V BL Fehr Mario = S ZH La111181' + C FR 
BaderEMra + C SO Fetz = S BS Leu I+ C LU 
Banaa = s so i FISCher-Seenaen + RAG LeutenMner Haio : + R ZG 

• Banaerter + R BE ! Föhn + V sz Leuteneoner SUsanne = S BL 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedi 

• Baumami Ste11hanle 
Beck 
Berberat 
Bernasconi 
Bezzota 
Bioom-
Bimlllsca 
Binder 
Blocher 
Borer 
Bortoluzzi 
Bosshard 
Bruderer 

, Bnmner Toni 
:, Boonon 
; Bllhlmann 

Bohrer 
cavam 

! Chaoouis 
Chevrier 
Christen 
Cina 
Cuche 
deDardel 
Decurtins 
Donze 
Dormann Rosemarie 
Dormond Marlvse 
Dunant 
llllnraz 
Eberhard 
Eaers1""i 
EnnlV 

Ehrler 
Enaelberaer 
ESlemlaml 
Fasel 
Fässler 
Fattebert 
Favre 

+ ja/oui/ sl 
= nein / non / no 

+ V TG Freund + V AR Leuthard 
= G BE 1 Frev Claude + R NE LnMfe 
= S BE 1Gadienl + V GR Lusten"""'er 
+ L VD Galli 0 C BE ' Maillard . S NE , Garbani = S NE ; Maiire 
+ R GE 1 Genner = G ZH •Mam!tan 

i+ R GR 
i .. 

V so + 
. Giezendanner + V ~ 
1 Glasson 

-·-·~ +-lf FR 
1 MartiWemer 
MAIIIIKllfm . . Tl ! ! Glur . V AG Masooß 

+ V ZH 1 Goll = S ZH Mathvs 
+ V m :;.·-v so 

Graf = G BL 
Grobet . S GE 

Maurer 
1 Mm,rv PIISl1tl1AI' 

+ V ZH 1 Gross Andreas . S ZH 1 Meier-Schatz 
+ R ZH ! GrossJost = S TG i M61l®'ev savmv 
= SAG Gulsan + R VD : Messmer 
+ V SG 1 Ganter . S BE Mever Thllrllse 
+ V VD ;Gutzwiller + R ZH MÖl1leli 
= G LU , GV!dn Hans Rudolf + R BL Munnv . R SH Gv.;in Remo - S BS MQOerErich 
= S Tl ' Haerin!l Binder = S ZH M0Oer-Hemmi 
= SFR ; Haller + V BE . Nabholz 
0 C vs Hammerle = S GR NeiMldc 
# R VD 1 Hasslef + V GR Oehrli 
+ C vs Heberlein + R ZH Pedrina 
= G NE i H"""""""'iler + R ZH Peffi 
= s GE Heim + C SO Pfister Theonlltl 

+ C GR Hess Berhard 0 • BE Polla 
+ E BE , HessPeter + C ZG Raooenbass 

= C LU Hess Waller + C SG Randeooer 
1 = S VD Hofmann Urs = SAG Rechsleiner Paul 
+ V BS I Hollenstein = G SG Rechs!elner-Basel 
+ R GE Hubmann = S ZH 'Rennwald 
+ C sz lmfeld + Cuw Riklin 
+ RAG lmhof •+ C BL Robbiani . L GE Janiak . S BL Rossini 
+ C AG Joder + V BE i RUeV 

+ R INW 'Jassen = s vs i Salvi 
+ C LU iJutzet .. S FR Sandoz Marcel 
= G FR 1 Kaufmann + V ZH Schenk 
= s SG Keller Robert + V ZH Scherer Marcel 
+ V VD Kofmel . R SO • Scheurer Rmnv 
+ R VD 'Kunz + V LU Schibti 

• emschuldigt / excus, / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ C AG 
+ C Al 
+ C LU 

i= S VD 
+ C GE 
0 C VS 

:= S GL 
- S ZH . . Tl 
+ V AG 
+ V ZH 
= S GE 
+ C SG 
= G VD 
+ R TG . C FR 
+ V ZH 
= G GE 
+ R ZH 

l= S ZH 
+ R ZH 

:= C VD 
' . V BE 
= S Tl . R Tl 
+ V SG . L GE 
+ C TG 
+ R BS 
= S SG 
= S BS 

,= s JU 
+ C ZH 
0 C Tl 

·= s vs 
+ L VD 
= S VD 
+ R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 
+ V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
l Gesamt/ Comolete / Tutto 1 Fraktion I Groupe I Gruppo C G L R s E V 
1 ja/oui/si 108 ia/oui/si 26 0 4 33 0 2 43 
1 nein/ non/ no 63 nein / non I no 3 10 0 0 47 2 0 
! enth. / abst. / ast. 6 enlh. / abs1. / ast. 4 0 0 0 0 1 0 
entschuldigt/ excuae / scuaato 22 entschuldigt/ excuae / scusato 2 0 2 8 5 0 2 

Bedeutung Ja/ Slgniflcation de out: 
Bedeutung Nein / Slgnlficatlon de non: 

Schiller + V ZH 
SchmldOdilo = C VS 
Schmied Walter + V BE 
Schneider . R BE 
Schwaab = S VD 

• SeOer Hanspeter + V BE 
Slemist + V AG 
Slmoneschl-Cortesi + C Tl 

• Sommaruaa = S BE - + V AG 
Soielmann . • GE 
Souhler + V TG 
Stahl + V ZH 
Stamm Luzi + V AG 

_§tllilll3Jl!l!L ___ + R UR 
Steiner + R SO 
Slrahm = S BE 
Studer Helner = E AG 
Stunm = SAG 
Suter . R BE 
Teuscher = G BE 
Thanel .. S ZH 
Theiler . R LU 
Tillmanns = S VD 
TrinnnA7 + R BE 

, Tschllooill = S BE 
Tschuooert + R LU 

1 Vailender + R AR 
Vaudroz Jean.Claude . C GE 
Vaudroz Rene + R VD 
Vennot = S BE 
Voßmer = S BE 
Waber Christian + E BE 
WalkerFl!llx + C SG 
Walter Hnn!tlllm + V TG 
Wandßuh + V BE 
Wasserfallen . R BE 
Wei!lell + R SG 
Wevenedt + V BE 
Widmel' = S LU 
WidrlD + C SG 
Wiederkehr = E ZH 
WIIZ•VOll Planla + L BS 
Wlltenwller + R SG 
WvssUrsula = S BE 
Zäch + C AG 
Zanetti = s so 
Za!III + C ZH 
Zisvadis = • VD 
Zunnioer + V ZH 

. 
0 
1 
1 
3 
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Ref.3323 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatlf 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Kernenergiegesetz (KEG) 
Lai sur l'energie nucleaire (LENu) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art 38 al. 2 let b 
Abstimmung vom/ Vote du: 05.03.2003 09:11 :06 
Abate + R TI ! FehrHans + V ZH Kurrus + 
AellDli Wartmann . S ZH 1 Fehr Hans-Joro = S SH Lachat . 
Aeschbacher = E ZH • Fehr Jacauellne = S ZH La1ive d'Eninav + 
Anlllle + R VS Fehr Lisbeth = V ZH laubacher i+ 

i Baader C'.ll!;llaf + V Bl Fehr Mario = S ZH . lallllf'.f + 
BaderElvira + C SO Fetz = s 8S 1 Leu + 

· Banoa = s so i FISCher-Seennen + RAG leuteneooer Haio + 
Bannerter + R BE Föhn + V SZ lleulenl!mler SUsanne = 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedi 
Baumann Steohanie 
Back 
Be!berat 
Bemasconl 

1 Bezzola 
Blaaer 

i Bionasca 
Binder 

~B!ocher . 
Borer 
Bortolu.ui 

l Bosshard 
Bruderer 
BrunnerToni 

1 Buanon 
1 Blllllmann 
' Blll1rer 

Cavalli 
Chanools 
Chevrier 
Christen 

i Cina 
~-·• 

ICuche 
de Daniel 
Decurtins 

· Donze 
! Dormann Rosemarie 

Oormond Marlvse 
Dunant 
Dunraz 
Eberhard 
Enoo;1P.1Ji 
Eoolv 
Ehrler 

JnoelMrner 
Eslemlann 
Fasel 
Fassler 
Fattebert 
Favre 

+ ja/ oui/ si 
= nein / non / no 

+ V TG : Freund + V AR Leulhard 
= G BE · Frev Claude + R NE ; 1 OP.D!e 

= S BE 1 Gadient :+ V GR Lustenberoer 
+ L VDI GaJli 1 • C BE Maillard 
= S NEi : Garbani = 8 NE Maiire 
+ R GE 1 Genner = G ZH Marlt!lan 
+ R GR I Giezendanner + V AG Mall! Werner 
+ V SG, 1 1Gfasson + R FR • Ma!tY Kll1!n . . Tl ,Glur + V AG : Masooli 
+ V ZH Goll = S ZH 1 MaliNs 

. ~'! V lmJ 
·+ Tj SOi 

Leir&__ = G Bl 
Grobei . S GE 

Maurer 
· Maurv Pasnuier 

:+ V ZH · Gross Andreas . 8 ZH 1 . Meier-Schatz 
+ R ZH · GrossJost = 8 TG ' Merwtrev savarv 
= SAG i Guisan + R VD Messmer 
+ V SG : GOnter = S BE 1 MeVllr Therese 
+ V VD : Gulzwiller + R ZH Mömefj 

= G LU Gvsin Hans Rudolf . R BL 1Munnv 
+ R SH I Gvs!n Remo = S BS Mllller Erich 
= S TI 1 Haerim Binder I= 8 ZH Mllller-Hemml 
= SFR 1 Haller + V BE Nabholz . C vs : Hämmerle = S GR Nell'Vl!Ck 
# R VD iHassler + V GR Oehrli 
+ C vs Hebet1ein + R ZHi Pedrina 

= G NE iler + R ZH Peffl 
= s GE 1 Heim = C SO Pfister Thannln1 

:+ C GR 1 Hess Berhard . • BE PoJ1a 
= E BE HessPeter + C ZG . g,,nnenbass 

= C LU • HessWaher = C SG Randeaner 
= s VD , Hofmann Urs ·= SAG Rechsteiner Paul 
+ V BS 1 Hollenstein = G SG Rechstelner-Basel 
+ R GE IHubmann I= S ZH : Rennwald . C sz 1 lmfeld ,+ C 0\1 : RikDn 
+ RiAG · lmhof + C BL i Robbiani 
+ L GE i Janiak = S BL i Rossini . C AG , Joder + V BE Ruev 
+ RN~ i Jossen .. s vs Salvi 
+ C LU IJutzet := S FR Sandoz Marcel 
= G FR 1 Kaufmann : + V ZH Schenk 
= S SG Keller Robert 1 + V ZH : Scherer Marcel 
+ V VD ' KohneJ + R SO Scheurer R,_, 
+ R VD 1 Kunz + V LUi Schibfi 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / aseente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ 
+ 
+ 
= 
+ . . 
-

1 • 

i+ 
: + 

-
l+ .. 
+ 
+ 

!·+ 
= 
+ 
= 
+ . 
+ 

;= . 
+ 
+ 

: . 
+ 
= 
= 
= 
+ 

r= 

= 
+ 
= 
+ 

:+ 
·+ 
+ 
+ 

o enth. / absl / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ R6sultats: 
. Gesamt I Com tete / Tutto 

108 I 

nein / non / no 68 
enth. / abst. / ast. 0 
entschuldi / excuse / scusato 2a 

Fraktion / Groupe / Gruooo 
Ja/oui/si 
nein / non / no 

. enth. / abst. / ast. 
• entschuldigt / excuse / scusato 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: Proposition de la majorite 
Bedeutung Nein / Signlfication de non: Proposition de la minorite Marty Klllln 

C 
21 
5 
0 
9 

G L A s 
0 6 38 0 
10 0 0 47 
0 0 0 0 
0 0 a 5 

R BLi Schiller + V ZH 
C JU Schmid Odilo = C VS 
R SZ 1 Schmied Waller + V BE 
V LU • Schneider + R BE 
C FR ·Schwaab = S VD 
C LU i Seiler Hansoeter + V BE 
R ZG . Siemist . V AG 
S Bl i Slmoneschl-Cortesi ,+ C TI 
C AG · Sommmwm = S BE 
C Al i Sru!clc + V AG 
C LU Soielmann = • GE' 
S VD S11uh!er + V TG 
C GE · Stahl + V ZH 
C VS i Slammluzi + V AG 
S GL: 
S ZH '"""'"""'" 

. R UR 
Stelner + R SO 

• Tl 1 Slrahm .. S BE 
V AG StuderHeiner = E AG 
V ZHI Slump = S AGI 
S GE Suter + R BE 
C SG' Teuscher = G BE 
G VD Thanei = S ZH 
R TG The!ler 1+ R LU 
C FR 1 Tlllmanns = S VD 
V ZH 1 TrillOnez + R BE 
G GE 1 Tschäooät . S BE 
R ZH TscittmPert + R LU 
S ZH Vaßender + RAR 
R ZH Vaudroz Jean.Claude . C GE 
C VD ' Vaudroz Rene + R VD 
V BE Vermot = S BEi 
S Tl Vollmer = S BE 
R TI Waller Chrislian = E BE 
V SG Walker Felix + C SG 
L GE · Waller Han,;ioo, + V TG 
C TG Wandlluh + V BE 
R 8S Wasserfallen + R BE 
S SGi Weinall + R SG 
S BS · Weveneth + V BEi 
S JU i Wldmer = S LU 
C ZH Widrirl + C SG 
C Tl Wiederkehr . E ZH 
S VS1 Wirz-von Planta + L 8S 
L VD i Wdtenwiler + R SG 
s vo wvss Ursula = S BE 
R VD i Zllch + C AG 
V BE Zanetti = s so 
V ZG Zallfl + C ZH 
L NE Tl<Mlri15 . • VD 
V ZH ZuDnlner + V ZH 

E V . 
0 43 0 
4 1 1 
0 0 0: 
1 1 , 4 i 
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Ref.3326 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

Geschäft / Objet: 
Kernenergiegesetz (KEG) 
Loi sur renergie nucleaire (LENu) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 43 al. 2 et 3 

Abstimmung vom / Vote du: 05.03.2003 09:57:58 
1 Abate + R Tl · FehrHans = V ZH Kurrus 
• AeoDli Wartmam = S ZH Fehr Hans-JOJ'll = S SHI Lachal 
Aeschbacher = E ZH ! Fehr Jarnueline = S ZH ! Lalive d'Eoinav 

1 AnUlle = R VS Fehr Lisbeth . V ZH1 laubacher 
Baader Casoar = V BL Fehr Mario = S ZH : LaUDer 

i BaderElvira + C SO Fetz = s 851 • Leu 
'Bamra = s so Fischer-Seen11en 0 RAG• Leuteneo11er Halo 
1 Banoerter + R BE , Föhn + V SZ Leutenenoer Susanne 
, Baumann Alexander = V TG Freund = V ARi leulhard 
! Baumann Ruedi = G BE FrevClaude + R NE Loellfe 
Baumam Slanhanie = S BE Gadient = V GRI LustenbemP.r 

~-- + L VO 
Berberal = S NEI 

, Galll = C BE 
Garbani = S NE 

Mai!lard 
, Maiire 

Bemasconi :: R GE• !Genner = G ZH ' Marielan 
Bezzola = R GR' 
Rin;...,. 

·-- ,,_ 

5G' = V 
L Giezendanner ~--·-- = V AG 

Glasson = R FR 
: Marti Werner 

MartV Kälin 
ßjnnRsca . - Tl i Glur = V AG 1 Masoo!i 
Binder = V ZH Goll = S ZH Mathvs 

j Blocher = V ZH! 
1 Borer '= 1,l so LGrat -- - = G BL 

. Grobei = S GE 
1 Maurer 
Maurv Pascuier 

Bortoluzzi = V ZH 1 Grass Andreas . S ZH , Meier-Schatz 
'Bosshard + R ZH GrossJost = S TG , Mern!lrev 58YIIIV 

Brudefer = SAG Guisan = R VD 1 Messmer 
i Brunner Toni = V SG 1 Gllnter = S BE • Mever Therese 
' Bucnon = V VDI Gutzwiller = R ZH Mörneli 
1 OOhlmann = G LU Gll'<in Hans Rudolf . R BL Muanv 

BOhrer = R SHi 'GvdnRernc = S BS MllJler Erich 
Cavalll := s Tl . Haerino Binder = S ZH , Müfler•Hemmi 
Channnk = S FRi , Haller = V BE , Nabholz 

'Chellrier ' . C VS 1 Hämmelfe = S GR 1 Neirvnck 
• Chris!en # R VD 'Hasslef = V GR : Oehrli 
1 Cina + C VS 1 Heberlein = R ZH 1 Pecfrina 
• Cuche = G NE ' He!!elsChweiler = R ZH Pelli 
'de Oardel = S GE Heim = C SO · Pfister Theonn11 
; Decurtins = !C GR 

Donze = E BE 
• Hess Berhard 

. . BE 
· Hess Peter + C ZG 

Polla 
Raaoenbass 

1 Dormam Rosemarie = C LU Hess Walter = C SG 1 Ranl!Atlffl'I' 

Oormond MarlVse = s vo Hofmann Urs = SAG RechsteinerPauf 
Dunant = V BS Hoßenstein = G SG 1 Rechsteiner-Basel 

• DUllraz = R GE i Hubmann = S ZH ' Rennwald 
Eberhard + C sz 1 lmfeld + C OW 1 Rik1in 
Eaerszeui = R AG • lmhof = C BL •Robbiani 

' E!!!!IV + L GE Janiak = S BL , Rossini 
Ehrler + C AG • Joder = V BE 1 Ruev 
Enaelber11er = R NW Jossen = s vs Salvi 
Estermann + C LU ' Jutzet = S FR ' Sandoz Marcel 
Fasel = G FRi Kaufmann = V ZH Schenk 

1 Fässler = s SG1 Keller Robert = V ZH Scherer Marcel 
Fattebert = V VD Kofmel + R SO ScheurerRl'lmv 

l F11_vr!,_ . -·- + R VD Kunz = V LU 1 Schfbli 

+ ja/oui / sl 
= nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= R iBL 
= C JUi 
+ R SZ 

;= V LUI 
+ C FR 

i+ C LU 
= R ZG 

I= S BL 
= C AG 
+ C Al 
+ C LU 
= s vo 

j= C GE . C VS 
i= S Gl 
= S ZH . . Tl 

!+ V AG 
= V ZH 
= S GE 

:= C SG 
:- G VO 
= R TG 

i = C FR 
= V ZH 

= G GE 
+ R ZH 
= S ZH 
= R ZH 
= ,C vo 
= V BE 

'= S Tl 

= R Tl 

= V SG 
+ L GE 
= C TG 
= R BS 
= S SG 

= S BS 
= S JU 
= C ZH 
= C Tl 
= s vs 
*'L vo 
= S VD 
= R VD 

·= V BE 
= V ZG 
+ L NE 

; = V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ R6sultats: 
1 Gesamt/ Complete / Tutto 
1 ja/oui/si 36 1 
· nein/ non/ no 147 
1 enlh. / abst. / ast. 2 
! entschuldigt/ excuse / scusato 14 

1 Fraktion/ Groupe / Gruppo 
1 la/oul/ sl 
1 nein / non / no 
• enlh. / abst. / ast. 
1 entachuldiat / excuse / scusato 

Bedeutung Ja/ Signification de oul: Proposition de la majorite 
Bedeutung Nein / Signlficalion de non: Proposition Fehr 

IC G 
l 14 0 
118 10 
IO 0 
13 0 

L R SIE V 
5 14 010 3 
0 24 51 i 5 38 
0 1 010 1 
1 2 1 1 0 3 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

SchlOer = V ZH 
Schmid Odilo = C VS 

i Schmied Walter + V BE 
Schneider + R BE 

1 Schwaab = s vo 
Seiler Hanslllllllr = V BE 
Sioorist . V AG 
Simoneschi-Cortesl + C Tl 

· Sommaruaa "' S BE 
Srud = V AG 

• = • GE 
i= V TG 
= .v ZH 

Stammluzl . V AG 
, Steineaaer . RU~ 

Stein&r + R SO 
Slrahm = S BE 
SluderHeiner = E AG 
SlumD = SAG 
Suter = R BE 

iTeuscher = G BF 
Thanel = :s /H 

Thel!er + R LU 
lillmanns = s vo 
Trioonez + R BE 
T schllllllllt = S BE 

i Tc.-h1mn,m + R LU 
1 VaDender = RAR 
Vaudroz Jean-Claude . C GE 
Vaudroz Rene = R VO 

. Vermot = S BE 
Voßmer = S BE 

~ = E BE 
alker + C SG 

Walter Hand/Im = V TG 
1 Wandlluh 0 V BE 
• Wasserfallen + R BE 
Weiaall = R SG 
Wevenelh = V BE 
Wldmer = S LU 
Wldrln + C SG 

, Wiederkehr = E ZH 
Wrrz-von Planla + L BS 
Wmenwlter = R SG 
Wll§s Ursula = S BE 
Z4ch = C AG 
Zanetli = s so 
Za1lfl = C ZH1 

Tl<MKfis . • vo 
Zunnmer = V ZH 

. ' 

0' 
1 i 
o· 
4 ! 
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Ref.3332 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Kernenergiegesetz (KEG) 
Loi sur l'energie nucteaire (LENu) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 104 al. 4 

Abstimmung vom/ Vote du: 05.03.200310:53:34 
Abate + R Tl 1 FehrHans + V ZH i Kurrus + R BL 

~~Wartmann = S ZH 
Aeschbacher = E ZH 

1 Fehr Hans-Jorn = S SH 
Fehr Jacaueline = S ZH 

Lachat == C JU 
' Lalive d'EDinav !+ R SZ 

Anlllle + R VS ! Fehr Lisbe1h + V ZH Laubacher + V LU 
i Baader Casnar + V 8L 1 Fehr Mario i = S ZH latmm' . C FR 
, BaderElvira + C SO · FelZ •= S BS Leu = C LU 

Banaa = s so 1 Fischer-SMnrren + RAG Lern11nMtter Haio + R ZG 
BaOOerter + R BE ! Föhn + V SZ Leuten""""' SUsanne 1 - S BL 

1 Baumann Alexander + V TG 1 Freund + V AR , Leuthard 
· Baumann Ruedl •=!G BE FrevClaude + R NE i Loenfe 

Baumann StenhaniA = S BE !Gadient + V GR Lustenberaer 
Beck + L VD 1 Galli = C BE ' Maillard 
Berberat = S NE Garbani = S NE Maiire 
Bernasconi + R GE 1 Germer = G ZH Marietan 

1~t· . " .. + R GR 
'+ V SG 

1 Giezendanner + V AG 
1 Glasson + R FR 

, MaltiWerner 
' MllrlV Klllin 

Rimmsca i • . Tl 

- Binder .. -· ... + V ZH ~ + V AG 
= S ZH 

MasDOII 
Malhvs 

, Bioeiter + V ZH Graf = G BL ; Maurer 
Barer . V SO Grobet = S GE Maurv P"""uier 
Bortoluzzi + V ZH i Gross Andreas . S ZH Meier-Schatz 
Bosshard + R ZH i Gross Jost = S TG Mem!trev Savarv 
Bruderer = SAG I Gulsan + R VD Messmer 
Brunner Toni 1+ V SG 1 Gllnter = S BE Mever Thertlse 
Bugnon I+ V VD · Gutzwiller + R ZH Möraell 

; Bühlmann = G LU , Gv-.in Hans Rudolf + R 8L Munnv 
, Bültrer 1+ R SH G...;nRemo = S BS , Müller Erich 
1 CavaJB I= .§.. TI 
, Chaoot.ds T .;; s FR 

1 H~Binder = S ZH 
Haller + V BE 

MQIJer.Hernrni 
Nabholz 

' Chevrier = C vs Hl!mmerle = S GR 1 Neirvnck 
Christen •# R VD 1 Hassler + V GR Qehrli 
Clna = C vs 1 Heberlein + R ZH Pedrina 
Cuche = G NE 1 Henetschweiler + R ZH Pelli 
deDardel '= S GE Helm = C so ' Plisterlbeoohll 

loecurtins ·-~-·--""'!""'-- -cGR 1 Poila 1= 
Danze = 
Darmann Rosernarie != 
Darmond Malivse = 
Ounant + 
lltmn,7 = 

i Eberhard = 
1 Eoerszeai + 
(EnnlV + 

Ehrler ____ --- = 
· Fmelberoer + 

Estermann = 
Fasel = 
Fässler = 
Fattebert + 
Favre + 

+ ja/ oui/ si 
= nein / non / no 

1 Hess Berhard = • BE 
E BE 
C LU 

· HessPeter = C ZG 
! Hess Walter . C SG 

~aaenbass 
' Randonner 

S VD ' Hofmann Urs = s AG · Rechsteiner Paul 
V BS 1 Hollenstein = G SG i Rechsteiner-Basel 
R GE 1 Hubmann . s ZH Rennwald 
C SZ lmfeld '+ C OVI Rikiin 
RAG ! lmhof . C BL , Robbiani 
L GE 1 Janiak = s BL Rossini 
C AG Joder + V BE RUAV 
R MIii 1 Jossen = s vs Salvi 
C LU Juttet = s FR Sando:zMarcel 
G FR 1 Kaufmann + V ZH Schenk 
s SG , Keller Robert + V ZH Scherer Marcel 
V VD • Kofmel + R so , Scheurer Remv 
R VD 'Kunz + V LU Schibli 

• enlBchuldlgt / excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

' == C AG 
+ C Al 
= C LU 
= S VD . C GE 
= C VS 
= S GL 
- S ZH . . TI 
+ V AG 
+.V ZH 

'= S GE 
l= C SG 
= G VD 

:+ R TG 
'= C FR 
!+ V ZH 
= G GE 
+ R ZH 

1:: s ZH 
= R ZH 
= C VD 
+ V BE 

i= s TI 
+ R Tl 

'+ V SG 
+ L GE 
= IC TG 

·+ R BS 
= S SG 

·== S BS 
.= S JU 
= C ZH 

1 = C Tl 
i= s vs 
+ L VD 
= S VD 
+ R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 
+ V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
I Gesamt/ Complete / Tutto 
ja/ oui/ si 88 

i Fraktion/ Groupe / Gruppo C G L R s E V 
1 Ja/ oul/ sl 5 0 6 36 0 0 41 

! nein / non / no 93 1 nein /non/ no 25 10 0 3 49 5 0 
1 enth. / abst. / ast. O 1 1 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 0 0 
, entschuldigt/ excuse / scusato 18 1 1 entschuldiat / excuse / scusato 5 0 0 2 3 0 4 

Bedeutung Ja I Signlfication de oui: Proposition de la majorite 
Bedeutung Nein/ Slgnlficatlon de non: Proposition de 1a mlnorite Wyss 

CONSEIL NA 1"10NAL 
Proces-verbal de vote 

i Sch!Oer + V ZH 
Schmid Odilo = C VS 
Schmied Walter + V BE 

! Schneider + R BE 
Schwaab = S VD 
Seiler Han-.ter + V BE 

' Sl"'1tkt • V AG, 
Simoneschi-Cortesi = C TI, 

S BE 
Soeck + V AG 
Sn!AlrMnn . 

• GE 
Souhler + V TG 

i Stahl + V ZH 
Stamm Luzi . V AG 
SIA"""""" 

. R UR 
Slelner + R so 

'Strahm = S BE 
i Studer Heiner = E AG 
, Sturno = SAG 

SUter = R BE 
Teuscher = G BE 
Thanel = S ZH 
Theiler + R LU 

~t 

= S VD 
+ R BE 
= S BE 

1 Tschn"""" + R LU 
, Vallender + RAR 

Vaudroz Jean.claude . C GE 
1 Vaudroz Rem! + R VD 
i Vermot . S BE 
Voßmer = s BE 

' Waber Christian = E BE 
! WalkerFtfflx = C SG 
1 Walter Hansiilm . V TG 
~Wandlluh + V BE 

~~ + R BE 
+ R SG 

fevenelh + V BE 

~- = sw 
+ C SG 
- E ZH 
+ L BS 

Wiltenwiler . R SG 
W....~Ursula = S BE 

~ + C AG 
= s so 

Zallfl = C ZH 
Zisvatfts . • VD 
Zulllliner + V ZH 

. 
0 
1 
0 
4 
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Ref.3338 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Kernenergiegesetz (KEG) 
Loi sur l'energie nucleaire (LENu) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 28bis 

Abstimmung vom/ Vote du: 05.03.2003 12:16:32 
Abate . R TI Fehr Hans + V ZH KUITUS 
Aeppli Wartmann + S ZH F ehr Hans-JOT!! + S SH Lachal 
Aeschbacher + E ZH Fehr Jacouefine + S ZH Lalive d'Eoinav 
AnliDe I+ R VS 1 Fehr Lisbeth + V ZH Laubacher 
Baader cas11ar 1 • V BL 1 FehrMario + S ZH Latmer 
Bader Elvira + C SO Fetz + S BS Leu 
Ranna i+ s so FISther-Seeru!en 0 RAG Leuteneooer Haio 
Hannerter lo R BE Föhn = V SZ Leuteneooer Susanne 

1 Baumann Alexander ;:g m 
1 Baumann Ruedi BE 

1 Freund + V AR 
FrevClaude + R NE 

Leuthard 
Loenfe 

i Baumann SleDhanfe + S BE i Gadient = V GR Lustenberaer 
. Beck 0 L VIJ ,Galfi + C BE Maillard 
· Berberat + S NE Garbani + S NE 'Mailre 
i Bemasconi 0 R GE Genner + G ZH . Maril!tan 

Bezzola 0 R GR Giezendanner + V AG Marti Werner 
-Rin--,,er· . v sc; Glasson . R FR i MaltV Kälin 
Bi!lllasca . . Tl : Glur . V AG ' Maspo6 
Binder + V ZH Goll + S ZH Mathvs 
Blocher = V ZH 1 Graf + G BL Maurer 
Borer . - vso + r Grobei ·--·- + S GE Maurv Pa.Slluier 

Bonoluzzi + V ZH Gross Andreas . S ZH Meier-Schatz 
Bosshard . R ZH GrossJost + s TG Mem!lrev Savarv 
Bruderer + s AG 1 Guisan = R VD Messmer 
Brunner Toni + V SG 'Gllnler + S BE Meverlherese 
Rnnnon . V VD GLIIZWiller + R ZH Mllmeli 
ßQhfmann + G LU Gvsin Hans Rudolf . R BL Mucmv 
Bllhrer 0 R SH GvsinRemo + S BS Mllllef Erich 
Cavalfi . S Tl Haerirui Binder + S ZH MOUer-Hemml 
Chappuis + SFR i Haller + V BE Nabholz 
Chevrier + C VS Hämmerte + S GR • Neinmck 
Christen # R VD 1 Hassler = V GR i OehrB 
Cina + C vs Heberlein + R 2H :pedrJna 
CUclle + G NE ' Hooetschweiler . R ZH 1 Peffi 
de Dardel + S GE Heim + C SO ! Pfister TheoDhil 
Decurtins + C GR , Hess Berhard . - BE PoUa 

,Donze + E BE , HessPeter + C ZG Raaoenbass 
1 Dormann Rosemarie + C LU Hess Waller + C SG Randeooer 
1 Dormond MllrMA + s VD Hofmann Urs + SAG • Rechsteiner Paul 

Dunant . V BS i Hollenstein + G SG i Rechsteiner-Basel 
Duoraz + R GE [Hubmann + S ZH Rennwald 

i Eberhard + C sz lmfeld + C ow Rildln 
Eoerszeat = RAG ; lmhof + C BL • Robbiani 
Ennlv . L GE · Janiak + S BL i Rossini 

i°Ehrler . C AG · Joder + V BE ! RIIAV 

1 Ern.elber!lllf ! • R NV'I 'Jossen + s vs Salvi 
1 Estermann + C LU Jutzet + s FR i Sandoz Marcel 
Fasel + G FR , Kaufmann . V ZH i Scllenk 
Fässler + s SG KeUer Robert 0 V ZH Scherer Marcel 
Fattebert + V VD Kofniel 0 R so ! Sclleurer Remv 
Favre 0 R VD Kunz 0 V LU ! Schibli 

+ ja /oul/ sl 
nein f non t no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

. R BL 
+ C JU 
0 R SZ 
0 V LU 
+ C FR 
+ C LU 

= R ZG 
+ s BL1 
+ C AG 
0 C All 
+ C LU 
+ S VD 
+ C GE 
+ C VS . S GL 
+ S ZH . . TI 
0 V AG . V ZH 
+ S GE 
+ C SG 
+ G VD 
0 R TG 
+ C FR 
= V ZH 
+ G GE . R ZH 
+ s ZH . R ZH 
+ C VD 
+ V BE 
+ S TI 

= R TI . V SG. . L GE! 
+ C TG 1 

0 R BS 
+ S SG 
+ s BS 
+ s JU 
+ C 2H 
+ C Tl 
+ s vs . L VD 
+ S VD 
+ R VD . V BE 
= V ZG 
0 L NE 
= V ZH 

o enth. f abst. fast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruppo C G L R s E V 
~,~,~ 1~ ia/oui/sl 32 10 0 8 49 4 18 

: nein/non/no 14 nein / non / no 0 0 0 6 0 0 8 
i enth. / abst. / ast. 23 enth. / abst. / ast. 1 0 2 14 0 0 6 
1 entschuldigt/ excuse / scusato 41 entschuldigt/ excuse / scusato 2 0 4 13 3 1 13 

Bedeutung Ja/ Slgnlficatlon de out: Proposition de 1a minorite Lustenberger 
Bedeutung Nein I Signification de non: Proposition Suter 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schlüer • V ZH 
Schmid Odilo + C vs 
Schmied Waller = V BE 
Schneider o R BE 
Schwaab + s VD 
SellerHansooter • V BE 
SiArni<II • V AG 
Simoneschi-Cort + C Tl 

+ s BE 
SIH!dc + V AGI 
Snielmann . • GE 
snumer + V TG 
Stahl + V ZH 
Slammluzi . V AG 
StAinMrrAr . R UR 
Steiner . R SO 
Slrahm + s BE 
Studer Heiner + E AGi 
stumn + SAG 
Suter = R BE 
Teuscher + G BE' 
Thanei + s ZH 
Theiler = R LU 
Tillmanns + s VD 
Tl11!0llß7 'o R BE 
Tsdlilnnat + S BE 
Tschunnmt + R LU 
VaDender . RAR 
Vaudroz Jean-Claude + C GE 
Vaudroz Rene . R VD 
Vermot + s BE 
Voffmer + s BE 
Waber Christian + E BE 
WalkerFlllix • C SG 
Walter HalKinm + V TG 
Wandlluh 0 V BE 
Wasserfaßen o R BE 
Weinall o R SG 
Weveneth + V BE 
Widrner + S LU 
Wklrin + C SG 
Wiederkehr . E ZH 
Wirz-von Planla . L BS 
Wlllenwiler + R SG 
W""§ Ursola + s BE 
Zllch + C AG 
Zanelti + s so 
Zapft + C ZH 
Zisvadis . • VD 
Zuoniner o V ZH 

. 
0 
0 
0 
5 
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Ref.3339 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Kemenergiegesetz (KEG) 
Loi sur l'energie nucleaire (LENu) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 28bis 

Abstimmung vom/ Vote du: 05.03.2003 12:17:31 
Abate + R Tl Fehr Hans + V ZH Kurrus 
AeoDli Warunann = S ZH Fehr Hans-JürQ = S SH Lachat 
Aeschbacher = E ZH Fehr JacmJAline = S ZH ! 1.allve d'Eo!nav 
AnliDe = R VS Fehr Lisbeth + V ZHi i Laubacher 
Baader Casoar + V BL Fehr Marlo = S ZH Lauoer 

• BaderEJvira + C SO , Fetz = S BS : Leu 
Banga = s so Fischer-See11J1en + RAG LeutenOOller Haio 
Rann,,rtpr + R BE Fötm + V SZ L SUsanne 

1 Baumann Alexander + V TG • Freund 1+ V AR Leulhard 
Baumann Ruedi = G BEI 
Baumann Steohania : fti Beck 

1 FrevClaude I+ R NE 
1 Gadient = V GR 

Galli = C BE 

Lmmfe 
1 -1 Maillard 

Berberal = S NE Garbani = S NE 1 Maiire 
Bemasconi + R GE , Genner = G ZH • Marietan 
BezzoJa 

. ·- ,..<:'.. R GR 
·mfflll!r·· + V'sG 

1 Giezendanner + V AG 
i G!asson = R FR 

MartiWemer 
• M"rtv Kälin 

ßjnm1sca . - TI Glur + V AG 1 MaSD06 
Binder + V ZH 1 Goll = S ZH Malhvs 
B!ocher + V ZH ! Graf = G BL i Maurer 
Borer + V SO Grobet = S GE 1 MalDV PMlluier 
Bmtoluzzi + V ZH Gross Andreas . S ZH Meier-Schatz 
Bosshard + R ZH 1 GrossJost .. S TG Mem!trev 5aVllrV 
Bruderer = SAG Guisan = R VD Messmer 
BnmnerToni + V SG Gllnler .. S BE -Therese 
Rtlt!MII + V VDI 1 Gutzwiller = R ZH Mllmeli 
BOhbnann = G LU 1 Gvsin Hans Rudolf + R BL MullllY 
BOhrer + R SH 'Gvsin Remo = S 8S Mllller Erich 
Cavalli . S Tl Haerirm Binder - S ZH MOller-Hemml 
ChaDDUis = S FRi , Haller I+ V BE Nabholz 

, Chevrier = c vs• Hämmerle = S GR 'Neirvnck 
: Christen # R VD ' Hassler = V GR Oehrli 
• Gina = C VS Heberlein + R ZH Pedrina 
'Cuche = G NE HeqetschweBer + R ZH ; Peffi 

de Dardel = S GE ' Heim + C SO Pfister Tlteollllll 
llecultlns = C GR Hess Berhard . • BE Polla 
Donze = E BE HessPeler + C ZG ~ 

, Dormann Rosemarie = C LU HessWaller 1 = 1 t; SG • Rand""""' 
1 Dormond Marl""" = s VD Hofmann Urs = s AG Rachsteiner Paul 

Dunant + V BS Hollenstein = G SG Rachsteiner.ßasel 
Duoraz = R GE Hubmann = S ZH Rennwald 

, Eberhard = C sz lmfeld 0 C DIN Riklin 
i EMrs71!11i i+ R AG lrnhof + C BL Robbiani 
1 Enniv + L GE Janiak = S BL Rossini 
1 Ehrler . C AG Joder + V BE Ruev 
1 Engelberg_er !+ R ~ 

Estermann + c LU 
•J_~_ = s vs 
' Jutzet = S FR 

i_ Salvi 
Sandoz Marcel 

Fasel = G FR i Kaufmann + V ZH Schenk 
Fllssler = s SG Keller Robert + V ZH Scherer Martel 
Fallebert I+ V VD ' Kofmel + R SO Scheurer RMrV 
Favre + R VD Kunz + V LU Schibli 

+ ja/oui/sl 
= nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / 5CUsato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht tellgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= 
= 
+ 
+ 
= 

,+ 
+ 
= 
+ 
+ 

i= 

= 
= 
= . 
= . 
+ 
+ 
= 
= 
= 
+ 
= 
+ 

"' 
+ 
= 
= 
= 
+ 
= 
= 
+ 
+ 
+ 

i+ 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
+ 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Comolete / Tutto Fraktion/ Grouoe / Gruooo C G L R s 
ia/ oui/si 81 ia/ oul / si 10 0 6 27 0 
nein / non / no 101 nein / non / no 22 10 0 12 49 
enth. / abst. / ast. 3 enth. / abst. / ast. 1 0 0 1 0 .. ,,_.,,.-·,----· 

1 entschuldigt/ excuse / scusato 14 entschuldigt/ excuse / scusato 2 0 0 1 3 

Bedeutung Ja/ Slgnlflcation de oul: Proposition de Ja majorlte 
Bedeutung Nein / Signlflcation de non: Proposition de 1a minorlte Lustenberger 

R BL 
C JU 
R SZ 
V lU 
C FR 
C LU 
R ZG 
S BL 
C AG 
C Al 
Cl.LI 
s vo 
C GE 
C VS 
S GL 
S ZH 
- Tl 
V AG 
V ZH 
S GE 
C SG 
G VO 
R TG 
C FR 
V ZH 
G GEI 
R ZH 
S ZH 
R ZH 
C VO 
V BEI 
s TI, 
R TJI 
V SG 
L GE 
C TG 
R BS 
s SG 
s BS 
s JU 
C ZH 
C Tl 
s vs 
L VO 
s VD 
R VD 
V BE 
V ZG 
L NE 
V ZH 

E V 
0 38 
5 3 
0 1 
0 3 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

SchlOer + V ZH 
Schmid Odilo = C VS 
Schmied Walter = V BE 
Schneider + R BE 
Schwaab = s vo 
seßer Hansoeter . V BE 
S!earist . V AGI 
Simoneschi-Cortesi = C Tl, 

-:~Qa = S BE 
+ V AG 

snia!mam . 
• GE 

Smthfer + V TG 
Stahl + V ZH 
Stammluzi . V AG 
-·. • R UR .~-·--· 
Ste!ner + R SO 
Slrahm = S BE 
Studer Heiner = E AG 
SlumD = SAG 
Suter = R BE 
Teuscher = G BE 
Thanel = S ZH 
Theiler + R LU 
Tillmanns = s vo 
T,mnnez + R BE 
TschäDnäl = S BE 
Tschullll0ll + R LU 
VaDender = RAR 
Vaudroz Jean.Claude = C GE 
Vaudroz Rem! = R VO 
Vemrot = S BE 
Vollmer = S BE 
Waber Christian = E BE 
Walker Felix . C SG 
Walter Hansiöro + V TG 
Wandlluh + V BE 
WasseifaDen + R BE 
WAinAII + R SG 
w- 0 V BE 
Wldmer = S LU 
Widrin + C SG 
Wiederkehr = E ZH 
WD'Z•YDn Planta + L BS 
Wlltenwiler = R SG 
Wvss Ursula = S BE 
Zäch = C AG 
Zanelli = s so 
7anll = C ZH 
Zisvadis . • VD 
71mnlm,r + V ZH 

-
0 
0 
0 
5 
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Ref.3322 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatlf 

Geschäft / Objet: 
Kernenergiegesetz (l(EG) 
Loi sur l'energie nucleaire (LENu) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 28bis 

Abstimmung vom/ Vote du: 12.03.200316:28:20 
Abale + R Tl 1 Fehr Hans + V ZH Kurrus + R BL 
Ael!llli Wartmann - S ZH • Fehr Hans-Jorc = S SH 1 Lachat = C JU 
Aeschbacher = E ZH i Fehr w.mll!liM = S ZH · Lalive cfEnin"'1 + R SZ 

• Antille . R VS , Fehr Lisbeth + V ZH • laubacher + V 1LU 
Baader Casoar + V BL FehrMario = S ZH . LaunP.r = C FR 

1 Bader Elvira + C SO 
• Baßqa . s ·so Fetz . S BS 

Flscher-Seencen + RAG 
Leu + C.LU 

i Leut"""""er Haio I+ R ZG 

r•~· - + R BE 
Baumann Alexander + V TG 

1 Fllhn . V SZ 
Freund + V AR 

LeutMMner Susanne = S BL 
' Leuthard ·+ C AG 

1 Baumann Ruedi = G BE · Frev Claude + R NE Ln<>nte i+ C Al 
Baumann SIP.llllmlie = S BE • Gadient = V GR Lustenberoer = C LU 
Beck + L VDi Gal5 = C BE Maillard = S VD 

1 Berberat = S NE i Garbanl = S NE Maiire = C GE 
. Bemasconi . R GEI ; Genner = G ZH Marietan = C VS 

~- 0 R GR 
Biqaer + V SG 

Giezendanner . V AG 
'Glassan + R FR 

, Martl Werner = S GL 
Martv Kä1in = S ZH 

Bianasca . . TI Glur + V AG i Ma"mß . . Tl 
Binder + V ZH Goll = S ZH Mlllhv<: + V AG 
Blocher . V 1tl 

i-äorer .. + V SO 
Graf = G BL 

· Grobet = S GE 
Maurer + V ZH 
Maurv Pascuier = S GE 

Bortoluzzj . V ZH Grass Andreas = S ZH Meier-Schatz 1: C SG 
'Bosshard + R ZH Gross Jost , .. S TG . Menetrev Savarv .= G VD 

Bruderer '= SAG Guisan = R VD : Messmer . R TG 
WlJlijf Ont V SG " Gonter = S BE Mever Therese = C FR 

: ~Ufil!OO l_+_ V YQj Gutzwiller + R ZH i Mllmei . V ZH 
e---

, Bllhlmann = G LU , G""in Hans Rudolf . R BL , Munnv - G GE 
BOhrer 
Cavalli 

IC~is 
•· 

1 Chevrier 
Christen- ·----·-

1 Cina 
1 Cuche 

de Dardel 
1 Decurtins 

Donze 
1 Dormann Rosemarie 
; DorlllOnd Märlyse 
1 Dunant 
IDIQ)l'az 

-· -~ 

Eberhard 
I Eaerszeqi 

Eoa!v 
Ehrler 

· E!llleiberoer 
Estermann 
Fasel 
Fässler 
Fattebert 

. Favre 

+ ja/oui/si 
nein / non / no 

-

. R SH · GV'<in Remo - S BS MOller Erich 
= s Tl • H,u,rin,,ßlnder - S ZH Müßer-Hemmi 
• s J:E --~ . C VS 

1 Haller = V BE 
IHllmmerle = S GR 

1 Nabholz 
1 Ne"""ck 

i# R VD 1 Hassler = V GR . Oehrli 
= C VS · Heberlein + R ZH •Pedrina 
= G NE Heaetschweller . R ZH Pelli 
= S GE 1 Heim + C SO Pfister lhPnnhll 
= C GR Hess Berhard + - BE Poßa . E BE 'HessPeler + C ZG Ra"""nbaSS 
= Q J,l! · Hess Walter = C SG 1 l),u,,/,,,,oer 

1= S VDI Hofmann Urs = SAG Rechsteiner Paul 
+ V BS ' Hollenstein = G SG Rechsteiner.ßasel 
= R GE i Hubmann - S ZH i Rennwald 
= C SZI lmfeld .o COVI Riklln 
+ A AG 

. ---·· 
1 imho( + C BL. Robbiani 

+ L GE 1 Janlak = 5 ßll Rossini 
+ C AG 1 Joder + V BE 1 Ruev 
+ R NW . Jossen = s vs 'Salvi 
+ C LU, Julzet = S FRi · Sandoz Marcel . G FR 1 'Kaufmann + V ZH: Schenk 
= S SG 1 Keller Robert + V ZH i Scherer Marcel 
+ V VD 1 Kofmel + R SOi ScheurerRl!mv . R VD 1 Kunz + V LU Schibli 

• entschuldigt / excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ 
= 
"' . . 
-

•• 
+ 
+ 
+ 

:+ 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
+ 
= . . 
+ 
+ 
+ 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
. Gesamt; Com lete I T uno Fraktion / Grouoe / Grutioo IC G L R s 

ja/oui/sl l 12 0 6 23 0 
nein / non / no 118 9 0 6 48 

2 enth. / abst. / ast. 1 1 0 0 1 0 
' entschuldi / excuse / scusato 35 entschuldigt/ excuae / scusato 14 1 0 11 4 

Bedeutung Ja/ Significatlon de oui: Proposition de la majorite 
Bedeutung Nein / Significatlon de non: Proposition de 1a mlnorite Lustenberger 

R ZH 
S ZH 
R ZH 
C VD 
V BE 
S Tl 
R Tl 
V SG 
L GE 
C TG 
R BS 
S SG 
S BS 
s JU 
C ZH 
C Tl 
s vs 
L VD 
S VD 
R VD 
V BE 
V ZG 
L NE 
V ZH 

E V 
0 30 
4 5 
0 0 
1 10 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schlller + V ZH 
Schmid Odilo = C VS 
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Bundesbeschluss 
über die Volksinitiative «MoratoriumPlus-
Für die Verlängerung des Atomkraftwerk-Baustopps 
und die Begrenzung des Atomrisikos (MoratoriumPlus)» 

vom 13. Dezember 2002 

Die Bundesversammlung der Schweiurischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 139 Absatz 5 der Bundesverfassungl 
und Ziffer III des Bundesbeschlusses vom 18. Dezember 19982 über eine neue Bundes
verfassung, 
nach Prüfung der am 28. September 19993 eingereichten Volksinitiative 
«Moratorium Plus - Für die Verlängerung des Atomkraftwerk-Baustopps und die 
Begrenzung des Atomrisikos (MoratoriumPlus)», 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 28. Februar 20014, 

beschliesst: 

Art.1 
1 Die Volksinitiative vom 28. September 1999 «MoratoriurnPlus - Für die Verlän
gerung des Atomkraftwerk-Baustopps und die Begrenzung des Atomrisikos (Mora
toriumPlus)» ist gültig und wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet. 

2 Sie lautetS, angepasst an die Bundesverfassung vom 18. April 1999: 

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

An. 90a (neu) Betriebszeit von Atomkraftwerken 

Soll ein Atomkraftwerk länger als vierzig Jahre in Betrieb bleiben und wird dies 
nicht durch eine andere Verfassungsvorschrift ausgeschlossen, ist hiefür ein referen
dumspflichtiger Bundesbeschluss erforderlich. Die Betriebszeit darf um jeweils 
höchstens zehn Jahre verlängert werden. Das Verlängerungsgesuch des Betreibers 
hat insbesondere Aufschluss zu geben über: 

1 SR 101 
2 AS 1999 2556 
3 BBI 1999 8%6 ff. 
4 BBI 2001 2665 
5 Die Volksinitiative ist noch während der Geltungsdauer der Bundesverfassung vom 

29. Mai 1874 eingereicht worden. Sie nimmt deshalb auf jenen Verfassungstext Bezug 
und nicht auf die Verfassung vom 18. April 1999. Der (?riginalwonlaut der Volks
initiative verlangte eine Ergänzung von Artikel 24quinqwes der Bundesverfassung durch 
einen neuen Absatz 3 und von Artikel 24octies Absatz 3 durch einen neuen Buchstaben c; 
er verlangte ferner eine Ergänzung der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung 
durch einen neuen Artikel 25. 
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Volksinitiative «MoratoriumPlus» 

a. den Alterungszustand der Anlage und die damit zusammenhängenden Si
cherheitsprobleme; 

b. die Massnahmen und Aufwendungen, um die Anlage dem neuesten interna
tionalen Stand der Sicherheit anzupassen. 

An. 89 Abs. 6 (neu) 

6 Der Bund erlässt Vorschriften llber die Deklaration der Herkunft und der Art der 
Produktion von Elektrizität. 

n 

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert: 

An. 197 Ziff. 2 (neu) 

2. Übergangsbestimmung zu An. 90a (Betriebszeit von Atomkraftwerken) 

Fllr die Dauer von zehn Jahren seit Annahme dieser Übergangsbestimmung werden 
keine bundesrechtlichen Bewilligungen erteilt für 

a. neue Atomenergieanlagen; 

b. die Erhöhung der nuklearen Wärmeleistung bei bestehenden Atomkraftwer
ken; 

c. Reaktoren der nukleartechnischen Forschung und Entwicklung, soweit sie 
nicht der Medizin dienen. 

Art.2 
Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die Initiative abzulehnen. 

Ständerat, 13. Dezember 2002 

Der Präsident: Gian-Reto Plattner 
Der Sekretär: Christoph Lanz 

Nationalrat, 13. De:zember 2002 

Der Präsident: Yves Christen 
Der Protokollführer: Christophe Thomann 
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Arrete federal 
concemant l'initiative populaire 
«Moratoire-plus - Pour 1a prolongation du moratoire 
dans 1a construction de centrales nucleaires et 
1a limitation du risque nudeaire (Moratoire-plus)» 

du 13 decembre 2002 

L 'Msemblee federale de la Confedero.Jion suisse, 
vu l'art. 139, al. 5, de la Constitutiont, 
vu le eh. III de l'ani!te fäderal du 18 decembre 1998 relatifä une mise äjourde la 
Constitution federaJe2, 
vu !'initiative populaire «Moratoire-plus - Pour la prolongation du moratoire dans la 
construction de centrales nucleaires et la limitation du risque nucleaire (Moratoire
plus)», deposee le 28 septernbre 19993, 

vu le message du Conseil federal du 28 fevrier 20014, 

arrete: 

Art. 1 
1 L'initiative populaire du 28 septembre 1999 «Moratoire-plus - Pour la prolonga
tion du moratoire dans la construction de centrales nucleaires et la limitation du 
risque nucleaire (Moratoire-plus)» est valable et sera soumise au vote du peuple et 
des cantons. 

2 L'initiativeS, adaptee ä la Constitution du 18 avril 1999, a la teneur suivante: 

La Constitution est modifiee comme suit: 

Art. 90a (nouveau) Duree d'exploilation des centrales nucleaires 

S'il est prevu d'exploiter une centrale nucleaire pendant plus de quarante ans et si 
cela n'est pas exclu par une autre disposition constitutionnelle, cette decision doit 
faire l'objet d'un ani!te federal soumis au referendum. La duree d'exploitation ne 

J 
2 
3 
4 
5 

RSlOl 
R019992556 
FF 1999 8148 
FF20012529 
L'initiative a ete depos6: sous le rqpme de 1a constitution du 29 mai 1874 et ne se n!ft!rait 
donc pas ll 1a Constitution du J 8 avril 1999. Dans 1a version deposee, elledemandait 
l'adjonction d'un al. 3 a ran. 24qumquies et d'une let c ä ran. 24octies, al. 3, ainsi que 
l'adaptation des dispositions transitoires de l'ancienne constitution (adjonction d'un an. 25). 
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Initiative populaire «Moratoire-plus» 

peut !!tre prolong6e que pour des periodes ne depassant pas dix ans. La demande de 
prolongation presentu par J'exploitant doit notamment renseigner sur: 

a. le vieillissement de l'installation et les problemes de securite qui en decou
lent; 

b. les mesures a prendre pour que l'installation satisfasse aux nonnes interna-
tionales de recurite !es plus modernes et les depenses requises a cet effet. 

An. 89, al. 6 (nouveau) 

6 La Confäderation arrete des dispositions sur Ia declaration a faire au sujet de la 
provenance du courant electrique et de son mode de production. 

II 

Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiees comme suit: 

An. /97. eh. 2 (nouveau) 

2. Disposition transitoire ad an. 90a (Duree d'e.xploiJation des centrales 
nucleaires) 

Durant les dix ans suivant l'acceptation de Ja presente disposition transitoire, aucune 
autorisation federale ne sera accordee pour: 

a. de nouvelles installations destinres a Ia production d'energie nucleaire; 

b. l'augmentation de la puissance thennique des centrales nucleaires existantes; 

c. des reacteurs utilises pour la recherche et Je developpement de la technique 
nucleaire, sauf s'ils servent a Ja rnedecine. 

Art.2 

L' Assemblee federale recommande au peuple et aux cantons de rejeter I'initiative. 

Conseil des Etats, 13 decembre 2002 

Le president: Gian-Reto Plattner 
Le secretaire: Christoph Lanz 
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Decreto federale 
concemente l'iniziativa popolare «Moratoria piii - Per la proroga 
del blocoo della costmzlone cU centrali nucleari e II contenlmento 
del rischio nucleare (Moratoria piu)» 

del 13 dicembre 2002 

L'Assemblea federale della Corife.dera:done Svizz.era. 
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federalel; 
vista la cifra III del decreto federale de! 18 dicembre 19982 su una nuova 
Costituzione federale; 
esaminata l'iniziativa popolare «Moratoria piu- Per la proroga del blocco della 
costruzione di centrali nucleari e il contenimento de! rischio nucleare (Moratoria 
piu)», depositata il 28 settembre 19993; . 
vlsto il messaggio del Consiglio federale de! 28 febbraio 20014, 

decreta: 

Art.1 
1 L'iniziativa popolare del 28 settembre 1999 «Moratoria piu - Per la proroga del 
blocco della costruzione di centrali nucleati e il contenimento del rischio nucleare 
(Moratoria piu)» e valida ed e sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni. · 
2 Adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, l'iniziativa ha 
il seguente tenoreS: 

La Costituzione federale e modificata come segue: 

Art. 90a (nuovo) Periodo di esercizio delle centrali nucleari 

Se una centrale nucleare deve rimanere in esercizio per un periodo superiore ai qua
rant' anni e se questo non e escluso da un'altra disposizione della Costituzione, e ne0 

cessario un decreto federale soggetto a referendum. Il periodo d'esercizio puo essere 
prorogato al massimo per dieci anni ogni volta. La richiesta di proroga dell'eser
cente deve contenere in particolare informazioni in merito 

1 
2 
3 
4 
5 

RS 101 
RUU992S56 
FF1ffl7752 
FF20012349 
L'iniziativa popolare e stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 
1874; si riferiva pe,;tanto a tale testo e non atla Costituzione federnle del 18 april~ 1999. Il 
testo orlfinale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare l'articolo 24qumqwes della 
Costituzl.one federale con un nuovo capoverso 3 e l' articolo 24octiel capoverso 3 con una 
nuova lettera c, CODle pure di completare 1e disposizioni ttansitorie della Costituzione 
federale con un nuovo articolo 25. 
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Iniziativa popolare 

a. allo stato di invecchiamento dell'impianto e ai problemi di sicurezza ad esso 
connessi; 

b. ai provvedimenti e alle spese volti a adeguare l'lmpianto al piil recente 
livello intemazionale di sicurezza. 

Art. 89 cpv. 6 (nuovo) 
6 La Confederazione emana prescrizioni sulla dichiarazione della pmvenienza e del 
tipo della produzione di elettricitä. · 

n 
Le disposizioni transitorie della Costltuzione federale sono modificate come segue: 

Art. 19711. 2.(nuovo) 

2. Disposit.ione transitoria dell'articolo 90a (Periodo di eserci:do delle centrali nu
cleari) 

Per un periodo di dieci anni dall'accettazione della presente disposizione transitoria 
non vengono rilasciate autorizzazioni di diritto federale per: 

a: nuovl impianti per la produzione di energia nucleare; 

b. l'aumento della potenza tennica in centrali nucleari esistenti; 

c. reattori impiegati per la ricerca e lo sviluppo in materia di tecnica nucleare 
ehe non siano al servizio della medicina. 

Art.2 

L' Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantonj di respingere l'iniziativa. 

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002 

Il presidente: Gian-Reto Plattner 
D segretario: Christoph Lanz 
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Bundesbeschluss 
über die Volksinitiative «Strom ohne Atom-
Für eine Energiewende und die schrittweise Stilllegung 
der Atomkraftwerke (Strom ohne Atom)» 

vom 13. Dezember 2002 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf Artikel 139 Absatz 5 der Bundesverfassung1 

und Ziffer 111 des Bundesbeschlusses vom 18. Dezember 19982 über eine neue Bundes
verfassung, 
nach Prüfung der am 28. September 19993 eingereichten Volksinitiative 
«Strom ohne Atom - Für eine Energiewende und die schrittweise Stilllegung der 
Atomkraftwerke {Strom ohne Atom)», 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 28. Februar 2001 4, 

beschliesst: 

Art. l 

1 Die Volksinitiative vom 28. September 1999 «Strom ohne Atom - Für eine Ener
giewende und die schrittweise Stilllegung der Atomkraftwerke (Strom ohne Atom)» 
ist gültig und wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet. 
2 Sie lautet5, angepasst an die Bundesverfassung vom 18. April 1999: 

Die Bundesverfassung wird wie folgt gelinden: 

Art. 90b (neu) Stilllegung der Atomkraftwerke und Verbot der Wiederaufarbeitung 
1 Die Atomkraftwerke werden schrittweise stillgelegt. 

2 Die Wiederaufarbeitung von abgebrannten Kernbrennstoffen wird eingestellt. 

3 Der Bund erlässt die erforderlichen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere auch 
betreffend: 

SR101 
2 AS 1999 2556 
3 BBI 1999 8962 
4 BBI 2001 2865 
5 Die Volksinitiative ist noch während der Geltungsdauer der Bundesverfassung vom 

29. Mai 1874 eingereicht worden. Sie nimmt deshalb auf jenen Verfassungstext Bezug 
und nicht auf die Verfassung vom 18. April 1999. Der Originalwortlaut der Volks
initiative ver!angte eine Ergänzung der Bundesverfassung durch einen neuen 
Artikel 24c1ec,es sowie eine Ergänzung der Übergangsbestimmungen der Bundes
verfassung durch einen neuen Artikel 24. 
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Volksinitiative «Strom ohne Atom» 

II 

a. die Umstellung der Stromversorgung auf nichtnuldeare Energiequellen unter 
Venneidung der Substitution durch Strom aus fossil betriebenen Anlagen 
ohne Abwärmenutzung; 

b. die dauerhafte Lagerung der in der Schweiz produzierten radioaktiven Ab
ftllle, die diesbeztiglichen Sicherheitsanforderungen und den Mindestumfang 
der Mitentscheidungsrechte der davon betroffenen Gemeinwesen; 

c. die Tragung aller mit dem Betrieb und der Stilllegung der Atomkraftwerke 
zusammenhängenden Kosten durch die Betreiber sowie ihre Anteilseigner 
und Partnerwerke. 

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert: 

Art. 197 Ziff. 2 (neu) 

2. Übergangsbestimmung zu An. 90b (Stilllegung der Atomkraftwerke und 
Verbot der Wiederaufarbeitung) 
1 Die Atomkraftwerke Beznau 1, Beznau 2 und Mühleberg sind spätestens zwei 
Jahre nach der Annahme dieser Übergangsbestimmung ausser Betrieb zu nehmen, 
die Atomkraftwerke Gösgen und Leihstadt spätestens nach jeweils dreissig Betriebs
jahren. 

2 Nach der Annahme dieser Übergangsbestimmung ist es nicht mehr gestattet, abge
brannte Kernbrennstoffe zum Zweck der Wiederaufarbeitung auszuführen. Frllher 
ausgeführte, bis zur Annahme dieser Übergangsbestimmung noch nicht wiederauf
gearbeitete Kernbrennstoffe sind soweit als möglich unbehandelt zurückzunehmen. 
Abweichende staatsvertragliche Regelungen bleiben vorbehalten. 

3 Der Bundesrat erlässt innen eines Jahres nach der Annahme dieser Übergangsbe
stimmung die erforderlichen Ausführungsbestimmungen. 

Art.2 

Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die Initiative abzulehnen. 

Ständerat. 13. Dezember 2002 

Der Präsident. Gian-Reto Plattner 
Der Sekretär: Christoph Lanz 

Nationalrat. 13. Dezember 2002 

Der Präsident: Yves Christen 
Der Protokollführer: Christophe Thomann 
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Arrete f ed.eral 
concernant l'inltiative populaire «Sortir du nucJeaire -
Pour un tournant dans Je domaine de l'energie et pour Ja desaffectation 
progressive des centrales nucleaires (Sortir du nucleaire)& 

du 13 decembre 2002 

L 'Assemblee fedirale de la Confediration suisse, 

vu l'art. 139, al. 5, de la Constitutionl, 
vu le eh. III de l'arrete federal du 18 decembre 1998 relatif lt une mise ltjour de la 
Constitution federaJe2, 
vu ! 'initiative populaire «Sortir du nucleaire - Pour un toumant dans le domaine de 
l'energie et pour Ja desaffectation progressive des centrales nucleaires (Sortir du 
nucleaire)», deposee le 28 septembre 19993, 
vu le message du Conseil federal du 28 fevrier 20014, 

arrlte: 

Art. l 
1 L'initiative populaire du 28 septembre 1999 «Sortir du nucleaire - Pour un tour
nant dans le domaine de l'energie et pour la desaffectation progressive des centrales 
nucleaires (Sortir du nucleaire)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des 
cantons. 

2 L'initiative5, adaptee lt Ja Constitution du 18 avril 1999, a la teneur suivante: 

La Constitution est moditiee comme suit: 

An. 90b (nouveau) Desaffectation des centrales nucleaires et interdiction 
du retraitement 

1 Les centrales nucleaires sont progressivement desaffectees. 

2 Le combustible nucleaire irradie ne doit plus etre retraite. 
3 La Confederation arrete les dispositions legales qui s'imposent. notamment en ce 
qui conceme: 

1 RS 101 
2 RO 1999 2556 
3 FF 1999 8144 
4 FF 2001 2529 
s L'initiative a etc! deposee sous le regime de Ja constitution du 29 mai 1874 et ne se 

referait donc pas ~ Ja Constitution du 18 avril 1999. Dans Ja version deposee, eile 
demandait l'adjonction d'un art. 24decies ainsi que l'adaptation des dispositions 
transitoires de l'ancienne constitution (adjonction d'un art. 24). 
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Initiative populain: «Sortir du nucleaire» 

II 

a. le recours a des sources d'energie non nucl~res pour assurer l'approvi
sionnement en electricite, celle-ci ne devant pas provenir d'installations qui 
utilisent I 'energie fossile sans recuperation de chaleur; 

b. le stockage durable des dechets radioactifs produits en Suisse, les exigences 
y relatives en mati~re de securite et l'ampleur minimale des droits de codeci
sion des collecti vites interessees: 

c. 1 a prise en charge par les exploitants, ainsi que par les actionnaires et les en
treprises partenaires, de tous les frais en rapport avec 1 'exploitation des cen
trales nucl~res et leur desaffectation. 

Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiees comme suit: 

Art. 197, eh. 2 (nouveau) 

2. Disposition zransitoire ad art. 90b(Desaffectation des centrales nucleaires 
et imerdiction du retraizemem) 
1 Les centrales nucleaires de Beznau 1. de Beznau 2 et de MUhleberg sont mises 
hors service au plus tard deux ans apres l'adoption de Ja presente disposition transi
toire, les centrales nucl~res de Gösgen et de Leibstadt au plus tard trente ans apr~ 
leur mise en service. 
2 Apres l'adoption de la presente disposition transitoire l'exportation de combusti
bles nucleaires irradies aux fins de retraitement n'est plus permise. Les combustibles 
nucl~res exportes, mais pas encore retraites a l'adoption de Ja presente disposition 
transitoire, doivent autant que possible etre repris sans avoir ete retraites. Les dispo
sitions contraires d'accords intemationaux sont reservees. 

3 Dans un delai d'une annee apres l'adoption de Ja presente disposition transitoire, le 
Conseil federal amte !es dispositions d'execution qui s'imposent. 

Art.2 

L' Assemblee federale recommande au peuple et aux cantons de rejeter !'initiative. 

Conseil des Etats, 13 decembre 2002 

Le president: Gian-Reto Plattner 
Le secretaire: Christoph Lanz 
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Decreto federale 
concernente l'infziativa popolare «Corrente senza nucleare -
Per una svolta energetica e 1a dfsattivazione progressive 
delle centrali nuclearl (Corrente senza nucleare)» 

del 13 dicembre 2002 

L 'Assemblea federale delta Co'lfederarione Svizzera, 

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; 
vista la cifra IIl de! decreto federale de! 18 dicembre 19982 su una nuova 
Costituzione federale; 
esaminata l'iniziativa popolare «Corrente senza nucleare - Per une svolta energetica 
e la disattivazione progressive delle centrali nucleari (Co~te senza nucleare)», 
depositata il 28 settembre 19993; 
visto il messaggio del Consiglio federale de! 28 febbraio 20014, 

decreta: 

Art.1 

1 L'iniziative popolare del 28 settembre 1999 «Corrente senza.nucleare - Per una 
svolta energetica e Ja disattivazione progressive delle centrali nucleari- (Corrente 
senza nucleare)» ~ valide ed ~ sottoposta al voto de! popolo e dei Cantoni. 
2 Adeguata fonnalmente alla Costituzioqe federale de! 18 aprile 1999, l'iniziativa ha 
il seguente tenoreS: 

La Costituzione federale ~ modificata come segue: 

Art. 90b (11uovo) Disattivazione delle centrali nucleari e divieto de! ritrattamento 

1 Le centrali nucleari vengono progressivamente disaUivate. 

2 II ritrattamento di combusttöili nucleari esauriti ~ sospeso. 

3 La Confederazione emane.le necessarie prescrizioni legali, segnatamente anche in 
merito 

1 RS101 
2 RU 1999 2556 
3 FF19997748 
4 FF 2001 2349 
S L'iniziativa popolare ~ slala depositata vigente 1a Costituzione federale de! 29 maggio 

1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprlle 1999. D 
testo originale dell' iniziatlva popolare cbiedeva di completare 1a Costituzione federale 
con un nuovo articolo 24da:ies, come !)ID'e di completare 1e disposizionl transltorie della 
Costituzione federale con un nuovo articolo 24. 
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Com:nte senza nucleare. Inizlativa popolare 

a. 

b. 

c. 

II 

alla riconversione dell'approvvigionamento ~i energia elettrica verso fonti 
energetiche non nucleari, evitando 1a sostituzione per mezzo di corrente 
prodotta da impianti funzionanti con combustibili fossil! senza ricupero de! 
calore perduto; 

al deposito permanente delle scorie radioattive prodotte in Svizzera, alle re
lative esigenze in materia di sicurezza e all'estensi.one minima dei dirltti di 
codecisione delle collettivitA interessate; 

all'assunzione, da parte degli esercenti nonche dei proprietari di quote e 
delle centrali partner, di tutte le spare connesse all' esercizio e alla disattiva
zione delle centrali nucleari. 

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono rnodificate come segue: 

An. 197 n. 2 (nuovoJ 

2. Disposlzione transitoriJJ dell'articolo 90b (Disattiva.zione delle centrali nucleari 
e divieto del rilrattamentoJ 

1 Le centrali nucleari di Bezruw 1, Beznau 2 e Mllhleberg devono essere poste t'uori 
esercizio al piü tardi due anni dopo l'eccettazione della presente dlsposizione tran
sitoria. le centrali nucleari di Gösgen e Leihstadt al piu tardi dopo trent'anni di eser: 
cizio. 

2 Dopo l'accettazione della presente disposizione transitoria l'esportazione di com
bustibili nucleari esauriti ai fini del ritrattamento non ~ piil consentita. I combustibili 
esportati in precedenza e non ancora ritrattati al momento dell'accettazione della 
presente disposizione transitoria devono essere ripresi, per quanto possibile non 
trattati. Sono fatte salve eventual! disposizioni derogatorie contenute in accordi in
temazionalL 

3 II Consiglio federale emana entro un anno dopo l'accettazione della presente di
sposizione transitoria le necessarie disposizioni di. esecuzione. 

Art.2 

L' Assemblea federale racromanda al popolo e ai Cantoni di respingere l 'iniziativa 

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002 

U presidente: Gian-Reto Plattner 
n segretario: Christoph Lanz 

7268 

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002 

II presidente: Yves Christen 
11 segretario: Christophe Tbomann 



Yorlap der R~• fi1r die Sch/vssabsdm,_,g 

Kernenergiegesetz 
(KEG) 

vom 21. Mlia 2003 

Dte Btmdern,nammlung dm- Sdnwlzerlsd,en Eld,..,.,,,,.--'tqfl. 
gesdltzt auf Artikel 90 der B~g•, 
nach Einsicht In die llcllchaft dos Bundesrates vom 211. Febmar 20012, 
besch/le.rst: 

1. Kapitel: Allgemeine Beatlmmnnpn 

Art. 1 Oogemnaml und Zweck 

Diealil Gesetz regelt die friedliche Nutzung det Kemcnergle. Es ~ lnobe8<m
dero den Schu:tz VOii Mensch und Umwolt vor lbnm thll'abnm. 

Art. l Ocllllllpl,cmch 

1 Dle,es Claetz gilt tlir: 

.. DUklearo Olller, 
b. Kemanlagon; 

c. radioal<liw Abll!llet 
1. die In Kemanlall"II 8llfallan, oder 
2. die naeh Artikel 27 Absalz I des~ vom 22. Mlia 

19!11' (S!SO) absollefort won!oll IUlld. 

' De, Blllldesra1 kam, vom Oelwngsbe,olch .U.... Oesetzes "'1SIICbm<n: 
a. ftllldean, Gilter, die Dicht der NU!Zllllg der K.omonergie dlerum; 

b. Kcmanlagen mit ldlli=I oder lllliollhrllcbcn M..,,... VOil Kcmmatalalien 
oder oulioolttivllll Abll!llon; 

e. nukleare G1lter und mlloakllw Ab&llle mit goringor Slnlhlonwlrltlllli, 

' Sowo!t dleses Claetz nichts andma bestimmt, gelten die Vorschrillell des SISG. 

sa 101 
IIBl:IOOI
Sll814.50 

(01.IU2-3) 

A.11.3 Bogriffi, 

lll diesem Oaetz bedoubm: 

2 

a. Beo~: längom Zcltnwm, wilu-1 desaeu ein geolc>siscl>es 
Tiel'enlager vor dem Vmchluss ilbmwachl wkd und die radloakdven Abffll• 
le ohne ..,._ AuAwnd 21D11cqobol1 W1ll1leo ldlnnen; 

b. ~: Kondlllonl°"""' Z~II und l..agenmg der radio
aktiven Abllllle In oi-,, pologlscllcll ~ 

c. ~ 'l1t/fe:tllapr: Anlage Im geologlsoben Unk!rgnllld, die ver• 
schlossen werden kam, solilnl der dlwomde Schu:tz van Mensch und Um
welt dun:b paestve Bm:rlercn slcberpstelll wlnl; 

d. K""""'1agen: Ehulchlwlg1111 zur Nlllzung van K~ zur Oowilmwtg, 
Hminellwtg, V-...hmg, Bcarbe!IWIS oder Lapnms VOii Kemmaterialleo 
&OWie zur Entsorgung VOil radioaldl- Abmllen bn Sinm van Artikel 2 At,. 
1i81Z I Buchstabe c; 

o. Kenumergie: jede Art VOii l!nmglc, die bei der Spaltung oocr Vmchmel· 
Z11111! van Atomkemell lh:I wird; 

f. K~: Sloffi,, die ,ur l!mqlogewim,llns millelll Kemspaltunp
Pf01.l!8SCD bcmlt:a werden könmm; 

11, ~ Ocsamtheit der Oponid-, mit welcbec radioaktive At,. 
llllle 1111' die ~ oder ßlr die l.allWIIIIB In olnem JIIIOl<,&lachen 
Tlefenlapr vornoreillll -- in&boaondere die inechanlllcho Vaddeim
tung, die DekonUillllnali.on, die Verpre8SWlll, die V"'1mltmwl& die l!lnbel
lWIB In Abmllmatrlzen und die Vc,packi.n,&; 

h. Mt1tle,ue Güler: 
1. Kemmatmlalien, 
2. Malaillllon und Allsrilslunpo, die zu, Nutzmg der Kemonerste be

stlmml slml oder benlllist werden, 
3. Teclmologi,,. die zur l!nl'wicldwtg, Herstollung und Anweadung von 

Cl&em oadi den Ziffern I und 2 ..tlmledicb Ist; 
1. 1tadi«,b/vg AbJllle: radioaktiv• Slof!'e oder l8dlnaktlv konl&mlnlcrtc Mate· 

rialien, die 111<:bt wllfter verwendet wenla; 

J. lJmgtmg: l'Dl!IChunr, Eolwicldwtg, Hmil1ellang, Lagenmg, Transport. l!ln·, 
Aus«, DurchAlhr und V1111!11111ung; 

k. Yenn/abmg: 
1. die Schallling van ~ VOl'IIUSSOlzungo lllr den Abschlusa 

van Vertriigon betmfcm daa Anblelen, E,wed,en oder Weltergeben 
van nuklcanm Otll<m und mdloakliveo Abliillan, ungoachtel dos Ortes, 
wo lllcb llllklcan, OillAlr und radloakllve Abll!llo befindon, 

2. der Absohlusa solcher Vortrige, wean die üols!w,g durcb Drille or• 
bracht wadCll so!~ 
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l !)er ßundl,stal !<mm Erioicbtenmgun und Awmldumll, VOii der &wUJ~pillcbl 
vo!8ehen. lrlsbesondono ftlrllcf.._lnl.llnder,dfe v~-
dollalcn Ahlcmmnml llbor die NlohMtbrvhung von Kl>mwallim sind oder die sich 
"""""derSc:hwelzun-~b<lloillpll. 

ArU Auslllhr Z!lf Wledemufinei!ung 

Fllr die Ausmhr..,.. ~ Bnmnol- zur Wledinumbe!IUIIB wird ol
oo Bewilligung ertelJt. wom zusfil:didt Z11 den V~ nach Arlikel 7: 

a. der Emplb~ In omor vllllo,mchlllobm, V..-.lnbanmg dor Elnmhr der 
ahgelmumlon 11mme1emeat,, 2111' Wlederaulilll,oltung zugostlmmt hat um! 
sich die Schwabe und der Emp8ingorslaal Ober olnit R11clmabme der Ab611le 
geeinigt haben; 

b. im Emp8ingorslaal eine pelgno1I,. um lntemalionalen Stand von w ....... 
scbaft und Tedmik onlllpnlchondo Wiedmanlluboitunpinlago zur Vmll
gung stobt; 

c. dlo Dllrcblidusl8alotl der Oun:bl\Jbr zugestimmt babon; 

d. der Absender mit dem Emplbgor dor abgobmnnton Brennelemente mit zu. 
stlnmlung der vom Bu!ldesral bezelcbnt:ten Bcbllnlo ...trindllch veroinban 
hat, dasa der Absender die boi dor w~ enlSIIObendeo Abffllle 
oder aOentiilla die noch nicht wl~ abgebnmnlen Brenn
clOIIIOll!e=lll:lmilnml; 

o. der Emp8ingorslaal illtanatlollllie tlberoinkoimnen Ober die Sichemelt vo,, 
K.emanlagell und die BebandlWIII abgobmnnu,r llnlnnol- und radloak· 
tim Abfllllo llllillzlert ha!; 

t dlo ~dun:b eine !nlomallcnale Orpmsali<m k<m1rolliert winl; 

g, Vertdge übrr den vollltindiger, l!lma!z des bei der~ al>-
gottennllm Plutolllums in Miscbodd-Bmmelomontm1....üegen. 

Art. 10 lllftlramlpott von plll!Olliumballlgon Kemma!eriallen 

PIDIOaiumbaltip Kornmaterialien dlltlim nicht Innerhalb des schwoizwchen Luft. 
rawru, tnmspolliert werden. 

Art. 11 Moldo,- und Buchlllbnmg,,pOlch!eo 

1 ~ Tlltlgkoitell und Eteignlssc im Umgang mit nukleanm OOtum, welche 
die 111Jklean, S!cberhelt oder die Sichonmg beeinträchtigen könnon. muss der Bewil
ligungsinhaber \l11Vor211sllch deo Anftllchlsbebllnlon melden. Dor Bundcslal be
zoicbnet dfeoo Tllllp,lllm und E.teignlsse. 
2 Dor B""""""1 lmml c:bie Meldq,Qicht lllt den Bl:silz von D1lkleanm Oi1U:rn elnftlh.. 
ren. 

• Der Bes!izer von Kemmateriallen DWll8 seine Beatlnde kontro!Uem,; darilbllr 
Buch ftlhren und die Bestilndo periodisch deo Aulidchtabohfin melden. Dlosc 

Pflichten bosleben auch mr K.ommalerialien im Allsland, die sich in seinan Besll2: 
befinden. 

4. Kapitel: Kel'llllnlapll 

1. Absdmltl: Rahmeahewllll1111aa: 

Art. 12 Bowilligungspllicht 

• Wer eine Ker,w,lago bauen oder beUelbell wlll, braucht eine Rabmalbewilliauns -~ 
• Auf die Bno11un8 omor Rahmenbewlll!SUD11 besieht kein ~ 

' K.emanlagell mit gerinpm ~ bedllrfen koincr lbthmeitbewl1JI 
gw,g. Ocr Bundcml ~ dla Anlapn. 

Art. 13 V-gun fttr dlo l!rtollllllll der Rabmeobewllllgung 

t Die RahmenbowllllflUDll kamt IIIIDllt worden, wmm: 
a. der Schula: VOil Mensch und Umwelt sichergestellt wenlan lwm; 

b. keine IUldenm von der Bundesgesetzsebtms vmgesobenon Orilndo, """""11-
1&:h des Umweltschutzes, des Natur- und Holmali<:bulzoa 11114 der Raumpla-
111111S, Clll8080Dlllehen; 

c. ein Koozcpt fflr die Stlßlogung oder tll, die Bcobad>tunpphaeo und den 
Vemdll1168 der Anlage vorliegt; 

d. der Nachweis m, dlo l!ntsorgw,g dm anfallenden radioaktlve11 AbflUle or-
bracbt ist; 

•• die ilm«e Slclterheit dm Sc:hwolz nicht borllhrt winl; 

f. kllino vlllkamdulicbn V"'Jlfllchlungun OlllpgllllSlehe 

g. bei fll'Olojpsdlen Tteillolagenl zudem, weon dlc l!rgebnlsso der enlwiaen• 
schallliclletl U-.u.lulngon die Eignung des Slmtdones besliltlgm,. 

2 Die Rahmlmbewl1Ug,mg w1n1 Aklie!tgosellsd,aften, Oellossenscbafl und Jwlsll· 
sehen Porsmu,n di,s iilllmt!L:hmi Rechm erteilt. Ehle ....modische U!lllmle!ummg 
P1!181 olno Im~ eingel,&gene Zweigniederlaas<mg haben. Soweit bille 
inlemalltmalon Vorplllcbtungon eo~....., der Bundearal nach lllllll!lndl
scbOIII Recht otpllismten UIIIAOllleiuneo die ~ vcrwc!gom. WIDD 
der St8II, in den>das Ulll<mehmen seiDOII Sitz bal. bin Goseon,cbl scwfilttt. 

Art. 14 Inhalt 
t Die Ralmumbewilllgung legt fest: 

a. """ l!cwilligungsinhaber; 
b. deo Slnndmt; 



~ 

o. den Zwook der Anlage; 
d. dlo Clrundziige da Prqjekn:s; 

e. d!o maximal ""1balge Snahlenapasltion lilr PfflOIUlll In der Umgebung der 
Anlage; 

f. lllrseologlscho~zudem: 
1. KJitarien, boi dem! Nlchlerftlll1111g ein ~ Laprboreich WC• 

gen fiohlcmdcr EIIPIIIIIB auagescblosson wird, 
2. einen varllufipn Sohulzbenllcb. 

2 Alt! Onmdzilge des Projdm,s plta die 11118"illbro Otösse und Lap der widitlp
lOII Bau!en wwfc insbesondere: 

a. bei ~ das ~ dlo ~ das Haupddibl· 
systmn; 

b. bol Lapra lllr KommataiaUon oder ralliaaldlve Abf!llle: die Kalqjarien des 
Lagergutes und die maximale Lagedl:apul!it 

• Der Bundesrat aem olnc Frist lilr dlo l!inrelclnmg da llaupsm:bs ll,st, l!r kann 
diese Frist In~ Flllcn 'Vll'llingem. 

Art. II Bewllligungspfflclrt 
Wer an,- Kemanlago miohlen will, biBuch1 eb1e Baubewllllguug da l!!llgenösai· 
sdum ~ fllr Unrwi,lt, Verkehr, &erp und Kmmmmlkatlon (Doparu,
ment). 

Art. 16 V__,.,,,_ lllr dlo l!rteiluns der e..bewllllSUDI! 

• Die l!aub,:,willigung wirdcnoilr, wenn: 

a. dor Sdllm: ""'1 Mensch und Umwelt gewilbrlelstel lllUd; 

b. das Pro.fokt den Onmdailml der mildean:n Sicbemelt und Sieberung ent• 
spricht; 

c. keine andcmi von der Rundespse!Zpb>u,g w,gesehenen Grt!ndl,, nament• 
lieh des Umwelw:lullus, des Ne!m• und Heima!&Cli,ltllls PWI der Ramnpfa. 
IIIIDJ!,Olllgepnatobon; 

d. c!m, ~ Pro.fekt:ausfllhnm8 pwilttlelstet Ist und ein Programm ll!r 
qualitlllulchemdo Masmahmen fllr slimll!che BauWigkelten vorliest; 

e. ein Plan lllr dlo Stlßleipmg oder oln Projekt ll!r die ~ und 
ein Plan 8lr den Veniohbtsa dm Alllage vorl"'81. 

2 l'Dr Anlagen, die einer~ bedllrfim, wird die llallblwllliSUDI! Zll

dom rmrer!lllt, wam: 
.. der °'""'""""'1 eine~ ~ bat; 

~ 

b. das Projekt die Bestimmungen der Ralunenhewllli- einhfilt 
s l'Or Anlagen ohno Rahmenbewilligung gelten zudtzlioh die Altftllderungen nach 
Artikel 13 Al>salz I Bw:hslaben 6-f und Absalz 2. 

Art. 1'7 Inhalt der BaubewilliSUDI! 
l Die BaubewilllSUJlll legt feol: 

a. dm, Bewilllglmpinhaber; 

b. den Sl!llldort; 
c. dlo pplanle Rml®rleistuns oder Kapa,:11111 der Anlage; 

d. dlo weBlllllllchen ~ dm leclmisclHm Vorwiikliclnmg; 

.. dlo Onmdzilge des "'~ 
f. dlojcnlson Bauten und Anlaplellc. die cm,t nach l'roiga.bo durch dlo Auf-

alcldsbebllrdon llllSpftlhrt ~ olngebant --dlirftm. 
1 Das Depattemmit aem dne Frist fllr den Beginn der Bauarbeilen fest. In begrilnde· 
ten Pälloc kann es diese IISll'lleken. 

Art. 18 Pro.fektal.tstllbna>s 
Der llewilligunph,habor l!l1lll!I eine vcllstindlge Dolr:nmonlation l1ber die lildml
scbon l!lmlcllllmgen sowie die dun:hgeftlbrteri K.ommllen und Prllfbngec anlllßOII. 

3.Alm:lmitt:Betrleb 

Art. 19 Jlewllllguoppllicbt 
W,:r eiM Kernanlage belre!ÖOII wilL bmucht eine lle!rlebsbewllliguns des Departo--· 
Art. 20 V-SOii fllr dlo &teiluns der Beulebsbewl1liJIUllll 
1 Die llotriobsbowllligung wird enellt, wem: 

8 

a. der Clesucl!stoller l!lll')lllllmor der Komanla&o Ist; 

b. die llestlmmungon der Ralman- und der Boubewilliguns clnsehalten sind; 

e. der Sdllitz von Mensch und 01111111111 pwilttloislel 11M1; 
d. die Anltlp und der Yorgesehoco llelrieb den Anforderullgen der llWtleann 

Slcbmhe!tund Siclulrul1g~; 

o. dlo~llll 1111 Personal und Orpnlsolion erfllllt --kl!nuou; 
f. qualllillslddlemde Massllahmon fllr dmlllcbo Im Belriob IIIISgo!lbten Tillig

kuiten wtbomlat sind; 

s. dlo Nclfiltlsch1112rni111•nahmen Vlitberel!cl sind; 
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b. der vorpa:hriebona Vmicbcnmpsclmtz nach dem Kemonergio:baftpfflchl-
80SOIZ vom 18. März 15183' besteht. 

' Die llolriebsbewilll811D8 kmm slclcbzaitf8 mit der BaubowlllilJIIIIII mteilt werden, 
wmm die Voraussotzunpo fllr einen slcboren Botrieb bereits zu diesem Zeitpunkt 
abscbliossead bourtellt worden können. 

• Der Elpolllmor oluoa Kcmreaktora kmm mit oluor Bowillisun8 des Depanements 
Konmmteriallen In IICine Anlage oin1apm, bevor die Belriobsbowillisun8 ertoilt ist. 
PDr dioso 11owt1tisun8 selton die Artlkel 20-24 s1nu8om11ss. 

ArL 21 Inhalt der Belriabsbowllliß11118 

• Die Botriebsbowl1Usun8 legt rest: 
a. den Bowllllsunpinhaber; 

b. die zullissl8e Reaktorleistung oder Kapazilit der Anlase; 

c. die Llmlton fllr die Absehe von radioaktiven Stoffen III! die Umwelt; 

d. die Massnaltmon zur ilborwechun8 der Umgebung; 

o. die Slcberbolts-, Sicherungs- und Nottlillsclottzmassnahmen, die der Bowll
lisunsslnlmber wihn:nd des Betriebs zu treffen bat; 

t: die Stuten der Inbetriebnahme, deren Besinn einer wrgtlnsipo Fretpbo 
dun:b die Auüichtsbob6nlen bodart: 

' Die Bctriobsbewillisung kmm beliistot worden. 

ArL :12 All8emelne Pflichten des Bcwllllsun8sinhabera 
1 Der Bowilllsunpinhaber Ist fllr die Sichodioit der Anlage und doa Betriebs verant
wortlioh. 

' DaZD m11SB er lnsbescndoro: 
a. der nukl""""' Sicltorbeit atots don fl8botonen Vorran8 beim Betrieb der 

Komanlsso eimiumon, namentlich die vargopbenen betrieblicben CJrenzan 
und Bodlnsunseo einbalton; 

b. o1no geeignete Orpnlsatian aulbauen und 8ooisn- und ti,cblich aus8e
wioaeaos Personal In 80Dßsetldor Zahl bescbllftlgoa; der Bundesrat legt die 
Mindestanfimleroa fest und reselt die Ausbflduns des Fad,personala; 

c. Massaabmon treffen, um die AnJase in oluorn 1J11101t Zllstand zu erbaltoa; 

d. Nachprilllm80D sowie systematische Slcbllrboits- und Slchenmgsbewertun
son wl!brond der flllJIZOII Lcbcmdauor der Anlage durcbfllhron; 

e. fllr ein Kernkraftwerk periodisch olno umllissen® SlcltorbeilBilborprilfim8 
Yomobmon; 

6 SR7ll,44 

Kcmcnorsiepsctz 

r. den Aufalcbtsbeb6rdoo pcriodlsch nber 11m Zllstand und 11m Botrieb der 
AnJase bericbtoa und Ihr J!reipiaso UDYOrZllslicb melden; 

8, die Anlage sawolt nachrilston, als dios nach der Ediihnms und dem Stand 
der Nacbrilstunssu,clmik natwcndi8 ls~ und darilbor hinaus, saweit dies zu 
einer weitcn:n Vormindmung der Ootlihrduns behriist und llllf!IIIIIOSSO fst; 

b. die Entwickluns YOD Wlssonscbaft und Technik sawie die Belriebserläbrwt
seo vorsJoicbbarer Anlagoc wrfa18on; 

i. eine vallstindlse Dolrumenllllion Ober die teclmlscboa Einrlcbnmsen und 
don Betrieb fllbroa und den Sichomei!sbericbt und den Sichenmgsbericht 
wona nilli8 ODpassoa; 

j. qualitiltssicbomdo Massnabmsn fllr simtllcbo im Betrieb ausseflbton Tllri8-
kolton durcbfllbren; 

k. den Plan 111r die Stilllesun8 oder des Projekt 111r die Bocbacbnmgspbsso und 
den Plan fllr den Vmcb1U86 der Anlage nocbfllbroa. 

' Der Bundosrat bezeiclmot die Kriterien, bei deren Erillllun8 der Bcwlllisun8s1aba
ber die Kemanlap wrllufi8 1111SSOr Belliob no1mu,n und nocbrilstert muss. 

ArL 23 Belliobswacbo 

• Zur Sichttuns der Kemanlason vor unboibstom Einwirken kann das Dopertoment 
den Bcwlllisungshtbaber verpflicbton, eine bewall'ncte Betriebswacbo zu unterbal
toa. 

' Der Bwtdosrat resolt die Anfanlenmsen .., die Betriebswache und legt noch An
bönms der Kantano deren Aufsahen und Bol\Jf!Dlsso fiosL 

• Der Slandankamon resolt die Ausbllduns der Belriabswacbo in ZUsammonarbelt 
mit der zustilndl8en Btmdosstello. 

ArL 24 ZUvarlllsslsJ<eitslmntrallen 
1 Personen, die In Funktionen einsesetzl werden, welche fllr die nukleare Sicbomoit 
und die Sicberuns der Kemanlase wosendicb sind, mßsson sich einer periodischen 
Zlm:rllssiskoitBkantrollo untetzioben. 
' Im Rahmen dieser Prilfilns kBnmm bosandm acbOtzensworu, P..........iaton über 
die Oesundhoit und die psycblscbc l!ignun8 sawie slcborboitsrelovame Daten Ober 
die Lcbonsfllhnmg der bolraffenon Pmon beorbeitot worden; es kann darilbor eine 
DatenaammJuns B1111olest worden. 
l Die Dalon dibfon dem l!ISoJllllmor der Kornanlage und der Aulilicbtsbcbönlo be
kamtt SoSCbon werden. 
4 Der Bundesrat legt ~ war dieser ICDntralle untennebt und resolt das Prillvcrfah
ron. Er bezeichnet die Stolle. die des Prnfverlabron durcbfilbrt und die Daten bear
beitet und die Datenaammlun8 anlest, 
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Art.25 Massnahmen in llllilllel'Ollllllcbal Lagen 

Der ~ kam in ~ Lagen das vorsorgliche Almellun ••• 
Kemlaaftwerlten 11110Rlnen. 

4. Abschnitt: Stllllegapg 

Art.26 Stßllcgimgsplliclllen 
1 Der Eiser,tilmer 11111S8 IIOill& Anlage stililegon. wonn: 

a. or sie endgllldg IIWllllr Bolridl genommen ha!; 

b. die Belriebsbewillil!UJII! nlcbt e,!llik oder lllltza8"D Wllldo oder nach A11l• 
kel68 Absalz 1 Bucbstabtm a odorb od- lst uod das~ die 
Slllfü,gung ~ 

2 l!r mw dabol lnsbesmidon,: 

a. die Attfotderunpn dcr nukleaRn Slchod!eil und Sfdlenlng erl!lllon; 

b. die K.enun-..!lon In e1lle andanl Kernanlage vorbringen; 

c. die ra.dioaktM:o Teile dekonlaminicrel oder als ndioaktlve Abfllllo bclw,. 
doln; 

d. die radloalllivm Abf!ille onlliO'll"I'; 

e. die At119 bewacbell, bis alle nukloam1 ~en daraus enlfem1 
sind. 

Art.11 Slllllegubpptlljekt 

1 Der l!lpmti!.mer der Anlage 11111S8 doll A111iricblsbeb!ird ein Projekt lllr die ..,,ge
-. StiUloguug YOrlqen. Die Au!kl~ 8eU1 Ihm dafilf oiM l'ria. 

2 Das Projekt "'8t dar: 

a. die Pbwn und dlm Zollplan; 

b. die eim.elnen SdlrlUa YllD Demoll1aße und Abbrud,; 

C. die Sc:lmtwrwum•bmen; 
d. den i'OlllOl18lbcdaund die Orpalsatioll; 

o. dlu ~ der radioaktiven Ablllle; 

C die ~ aowle die SlcbOISlellllllll der flnanzlenms wm:h die 11<>-
trelbcdn. 

Art. 21 ~ 
Dall Oq)artemen! ordnet die Slllll~ 1111. Es legt fest, welche Aibeilen 
eloer mlgabe dwc:b die Alllidchlabehlln:len bcdftrl'en. 

Art. 2!I Abschluss dor Sllllh,gung 
t Wonn die Stlll~um onln~ qesohl.....,, llind, stelll das De• 
partemenl 11,st, daa die Anlage koi1111 radlologisohe Oefilbrenquolle mehr darstellt 
uod somit nlcbl mehr dor "-Si~ lllmll'Slllbl. 
2 Die &lilli"81111PPllicblige Gesellschaft dmf sich our mit Zu&limnumg des 0epar. 
-allflllscn. 

S. Kaplld: Radioaktive Ablille 
t. Abtdmltt: Allpmelnee 

Art.30 ~ 

1 Mit radioaldmm Smf&u ist ao UDD:Ugohm, dass milgliohtll w=g radioaktive Al,. 
lilleCllllllCl:!ml. 
2 Die In der Schweiz aoflillenden radloakliven Abffllle mllsson gnmd&ll!;dlcb Im In• 
lalld.OIWIOl!!lworden. 
l lladloakllve Abllllle mllsseo so OlllBmllt wfflieil, daa& der da!u:mde Schulz von 
M.....:ls uod Umwelt pwllhrleistet ist. 

Art. 31 Pflklbl.ZJU ~ 
t Wer eine K.emanlage belrmllt oder llllllcgt. 181 verpOlchlet, die aus dar Anlage 
stammenden radioekliven Abflllle llllf eigeac Kosten siebet zu OlllSllrgen. Zur l'!nl· 
surgunpptllcht geb6ren auclJ die natwcndigen Vorbensilungmbeilen wie l'or· 
schuns und ~ehe U111m&Uchungen sowie die i=blzehlge Bereillllel• 
lung em genloglsdtm, TlefenJaaers. 

' lllo llntsoqpmgsptllcbl 181 ctfllllt, wonn: 

a. die Abffille in oh! pologisehes Tlellmlager verbraehl wwden sind und die 
8nanzlcllcu Mitte! lllr die BeobadmmllflPbaso und den allllllllgen Ver• 
schltlla ~ sind; 

b. die Ablllllo in olne auslindhicho ~ Yerbrachl WOldcn slml. 

l Wlnl die ~gung lllr ein K""'1<rtlftwed llllf olneo neuen lnhabor llller· 
ll8geD (Art. 66 Aba. 2). sind der bisherige uod dor"""" lnbabor lllr die bis zur Obor
~ der BowilJlaung anpihlJ.eneD Be!riebsabflll1 und ahgebramdell Jlrenn. 
elememe ~g. 

• Die ~lc:bllge a..!lfchaft darf alcb l11lf mit Zwllllnmuna ds Dopar. 
temlffllBallfllillca:L 

Art. 3l ~ 
t Die Jlnts<nauttgsplllc:bllgen orslellen ein ~ Die&es en1bill 
aw,h einen Fhwtzplan bla zm Aussorbelrlebnahmo der K.emanlagea. Der Burulmm>l 
log! die Frist fost, Innen der das l'rogramm 111 orslD!lon ist. 
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2 DiA1 1/0m Bl.lllllosral boaicbllele lleb6nlo llberprQft das Programm. Das Depanil
menl 1llllllrbrellel es dom Buadaat iur Ocoehmlgung. 

1 Dio vom Bundesrat bozmd>nete Bdl6tdi, llborwacbt die Blnbal!ung des Pro
~ 
• Die Entsorgungsptllcbllaea mllssen das Proammm periodlscb an v~ V«
blilmilse llllplllllll!II 

> Der llundcsrat ors1a1tet der Bundesvoraammhm& replmlwig Bericht ilhor das Pro--
Art. D 1!n180rJiW18 dunlll den B!lnd 
IDerl3undenlSOll!t! 

a. die radloakllven Ablllllo, die nach Artikel 27 Absatr. 1 des StSCP abßollcl'vrt 
wonlonslnd; 

b. die !Ihrigen radioaktiven Ablllllo auf Kollell da llnlliOl'Jlllllpfonds, wem, 
der Bnlsorgunjspflkhtlgo seinen Pllichten nicht naobkommt. 

2 Er lwm zu dl-Zweck: 
a. ald! an onl~chcn Untersuebungen boleillgen oder ..n,,,, solche 

durcbftUmm: 
b. sieb am Bau uud Bemeb ,eim,r ~ bellllligen oder selber eine 

solcho errichten lllld bolreibon. 

Art. :14 Umgana mit md.laaktlvmAbfilllea 

l Pllr llon Umpng mit radioaktiven Ablllll.u auasediolb von tc.manlageo gollell die 
Artikel 6-11 ahmsamlss. 
• l'tlr die Einfuhr von radl~ Ablllllm 11U1i Kemanlapu. die llldll aus der 
~ slllmmlm, abor in der Scbwelz """""1!t weiden BO!lm, kam mwiahmswoise 
eino Bewllllsun11 erteilt WORlen, wonn zusltt1icb zu don V~ nach Ar
likel 7; 

a. die Schweiz In oiocr völkomocblllcbtm V~ der lllnl\w der radio
aktiven Abllille _. l!n"'°'ll'U'll %llg08llmmt hat; 

b. in der Schww: eino peigncte, dem hitemalionalen Slllnd von Wi&senscball 
lllld Teclmlk ~ lln!sorg!mparuapzur Verftlgung lllebt; 

c. die~ der Durdilbhr zugestlmml haben; 
d. der l!mplllnp mit dom Allsender der radloaktiWII Ablllllo mit Zlistimmung 

des llnlpnm~ verillndllcb wreinbart bal, daaa der Abaendor sie nöti
Son!lllli 2111ilcknimml. 

1 FOr die AWlfbbr voo radloakdYllll Abßlllea zur Kondilionionmg wlnl oine 8"wllll
guns erbllll, weoo ZUlllllzllch zu den Vomussetzunpn nach Arllkol 7: 

1 S!Ulol.50 
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a. dor l!mpfllng- In einer villkemlohlllch Voninbanmg der Einfllhr der 
radloakilvm Abflllle zur Kondidooiomßs zugoadmml 1ml; 

b. Im l!mpllillgm!aat eine geelgnclc, dom lmematlonalen Sland voo Wissen
schall und Toclmlk onlSJ)redlorula Eolsorgunssanla zur Verlllguns steht; 

c. die Dun:~ der o....bftdir zugoadmml hllhml; 

d. der Absender mit dom llmptll,laer der radloakt!v111 Abillllo mil Zustimmung 
der vom llundoom IHizolcbncfllll llohiln!a Vfllndlicb voninblllt bal, dass 
der AbliOllder die lmndl1ioni«IOII und die bei der Kondltionierung entstobell
don oder alhmfhlla die IIOCb nicht kandltioni«IOII radloakl!von Abllllle 
2:llrilcknlmmt. 

• Fllr die Aua!ilhr von radioaktiven Abfilllen zur Lasoruns kann awmahmswelBe 
eine BllwllUsans oneill werden, - die V-aon nach Absatr. l Buch
Slabm, ...., orflllJt Bind und 21.U!em d« Absender mit dem llmptll,ls« det radloakli
- Ablllllo mit Z11Stlmmims d« vom Bundesral bozo!clmoteD Beblmlo verbbullicb 
vereinbart bat, das der Absend« sie nötlpnmll, zunlcknlmmt. 

2. Ablldmllt: Erdwlsaenlldlaftllehe Untemtdl11ngm 

Art. 35 BewilllgunSBPOicbt und •V~ 

1 Bnlwiase1111cbaftUcbo U~ in mDgl!cbtm SlllTldor1region, die dazu 
dienen, ~ Im Hinbllclt auf ein poloalscbos Tiefimlager ZII ~ 
bedürfen olncr Bewilligung des Departcmerll&. 

• Dhl BowiW1111D1 winloncllt, WCIIO: 

a. die aoplJIIIIOII UlllmUCiumgen gocrigul si""-, die erfimlerlldton Onmdlogoo 
ßlr die spilD llemtolluns d« SlcbeJlrllt - goologlschen TiGfimlasm, 
ZII orfmngon, obm, die l!lgmms - Slandortes ZU beoinlrilchlipn; 

b. keine amorm von der llu1ulrs~mg vorgesehenon Clrlln&,, -
lieh des Umwol181:bU!7.111, des Nlmlr- und Holmalaclltllm um der Rmsmpla
lllln& Oldgegcmsll>bcn. 

'Der BIIOdcaral kann U~ die nur geringfilgigo ~ zur 
Folpbahen, von der~ tw:h dlesemOesotz-. 

Art. 36 hlbalt der Bowill!gung ftlr ~-Unlm:wclntnaea 
l Die Bowi11igung iegl filst 

a. dio Onmdzllp d« Uororsudnmgen, hlsbesomlon die unptllhn, Lase und 
Ausdebmmg von Boluunaea und u~ 

b. die Untmwchunglll, dlo erst nach Fndgobo durch dlo Autl!lcblsbelt6nleo 
ausgelllbrt werden dilrfen; 

c, don Umfims der~ichCII Doktmmla1!on. 
'Dlo Bcwllllguns winl bellistel. 
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3. Abschnitt: 8-ndere Bestlmmugen mr ll""loglKhe Tlefenlager 

Art. 37 Bettiebsbewllllgung 

• Filr g,,ologisebe '11efenlagor win! die Ilolriebsbcwllligung erteilt, wenn ZWlilzlich 
211 thm Vot111J11l0121119en nach An!kol 20 Absatz 1: 

a. die wihmul dos Baus gewtlllllClllll Edamntaissll die llisnung dos Standones 
bes!illgen; 

b. dlo RJlclcbohms der radloaktlvtm Ablilllo bis zu einem allll!llisen VcmicblllSI 
obnollf1)sstmAJ.d'MwdlllÖglicb Ist. 

2 Die BotrlebsbewllligtDl!! logt den dellnitlvea Scbulzberoicb dos geologilldten Tie
lillllagors fest. 

> Sie lest Anlbrdenmgen, insbeso!l<lore Cltellzwortc lllr die Aktlvlffll. der elm:uJa. 
gemden Ablilllo c..t. Fllr die Einlqeruna der einzolmm Abliillsomm bedarf es der 
Fniigabe durch die Aufkicbtshehllrden. 

Art. 38 Bcsmldore Pßh:bten des Inhabers einer Belrlebsbewilligung 
lllr em geologisches '11efenlagor 

• Der Bundesrat kanc den lnhabor dnor BelriebsbewllUll'WS tllr ein aeolog!scbes 
Tlelillllapr vapßlchlen, die w der Schwm stammenden radloak!iven Abfllllo zu 
kosletldecken<len l!alschJldl811118"" m nbemeltmtm, sofern sie den In der lletrleb&
bowilllguna ~ Anfordenmge,, ~ 
' Der Bowilll~ Ul\188 eine volllltilndlp Ookummllatian llber die bls zum 
Abscbl ... der BeobachlullssPhase gcwonn- Wld tllr die Slcltodiclt wesentfü:hen 
Emnntnlsse, die Pliuo des geolagisclleß 'l1elillllagors Ulld dos In-der ndloak
tlven Abffllle ftlhnm. 
> Solmlp dllS geolog!scho Tlofenlagor der Komenergl~ lll1llmilEhl, darf 
sieb die Bolrolberßesellscbaft nur mit Zllstlmmuns des Deparlemenls aullllsel!. 

Art. 39 Beobaohwngspbase und Vmcl!lllss 
1 Der l!lgentflmer dos g,,ologisebml Tlofenlagen 111W18 em aktualisiertes Pmjckl 1!1r 
die Beebachluilgspba wul oln Projekt lllr den allllllllpn Venicbluas vorlegen. 
woon: 

a. dlo Einlqeruna der radioaktiven Abflillo abgescb1ossen Im; 

b. dlo Belriebsbowilll- Clll20i'JII wurde odor nach Adllwl 68 Abaatz 1 
Bllilludabetl a odor b erloacbon Ist und dllS Oepam,mem dlo Voriago eines 
Pmjckles anon1not. 

2 Der Blltldesml mdnet nach Ablauf de< Beo~ die Vena:hlussarboilen 
an, rm'1 derdlluemdll SchulZ van Mensch 1111d UmWllllpwlllttleislel Ist. 
l Nach onlnungspmllaem VC1111Cbluss kann der BUlldesml uine weitere, bofiistete 
Obenwcbung IIIIOßlnim. 
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• Naeh ~ Venchl- oder nach Ablauf der ~ 
st»IU ller Bundesral 111st, dass das Lap nicht mehr dar ~ 
unlelllldil Der Bund klllm weiter geltomlo Massnahmen nacb diesem Zoltpunkt. Ins
besondere eine Umwellllbotwaclullls durcbfilhnm. 

Art. 40 Scbu!z das gcologlsch,m Tiofimlall"fS 
• Der Scbutzberoicb ill det Raum Im Unuqnmd, In dem Elnarifll, die Sicherheit 
des l.agm ~gen kilnlllcn. Der Bund&mal lqt die Kriterien ftlr den 
Schut,:bcn,lcb fl:sl. 

• WerTlelbcbrungen, Sloßenbaulon, SJl1C1lBIIIIBl1l und -Votl!aben, durch die 
ein Sd!fllzbenlicb borilhrt wird, dun:bfllhron will, brow:ht eine 8"willllJUll8 der wm 
Bundfflal ~ Bebllldll. 
1 Die vom Bundesnil~ Belli!nlemeldotnacb l!noll1111g det Rallmedbowll
ligung den vorlillflgen. nadl l!rlmlq dar BemebehewWlguns dat dollnitlvcn 
Schulzbelllldl bolm Gnmdbuchamt zur Anmerkung im Gnmdbuch an. Die K1llllone 
nehmen die wm Scbutzllerelcb bolroffcoen ~ die nicht Im ~h 
aufgOII01l1lllCll alntl, in das Onmdbuch aut: Clrundst&:ko, Bbor die koine -,kmmi,, v.....,_.,,. bostebl, -... blerlllr vermessen wwdm! (l!m.vmnessung odcr Er
aeuenng der Vemiessungj. Der Bundesral n,golt die l!mzolbelten. 
4 Die K.anloao sorgen dofllr, dass der Scini12boreicb im 11.itbi- und im NUl>llllgSplan 
eingo1mgon wml. 
s Wint das Lager nicht gebaut oder nicht In Betrlob genommen, hebt die vom Bun
den! bczelchnelo ~ den vorllutlgen Scbutzbcnlicb auf und etSUChl das 
Onmdbudtamt, die Anmmlmng m Ulschon. Die Kmllom, liOJ'8llO da81r, das dar 
Riebt• und der NUIZl&llpplan anppaast werdon. 

'Der l!Ulldesnt Sf31'81 dofllr, dass die illformaliomm h des Lap, die olnplagcr
ten Abllille 111'111 den Sclmt2bere!eh aufbewahrl werden und die K.etmlllisse darilbor 
emalteß blelbell. l!r kann CIIISpreCbende Do1lm andorel'.I Slaatw 11dei' lntemalionalen 
Otpmali- m!llelhm. 
1 Der 811llllesrm scln!bt die dauematlo Markklnmgdls l.all"fS-. 

Art. 41 Abga!,o und Verwelldmlg von ~lieben Dalen 

• Rebdalen und E,pbnlsu, die.,,. den~ u~ und 
wilJm,nd di15 Baw, eines pologlscbon T!efenlaprs gewomum wmden, sind dem 
Bund IWf Verlangea m,augo!Ulch abzugeboa. 

' Der Bundesrat repll den ZUgang und die Verwelldmlg dlesor Dat,m. Er wahrt da-, 
bei eil, Interessen dar Eigentilmor, 
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6. Kapl1el: Verfahren 11ud Anlldcht 
1. Abschnlltl Ra!tmenbindlllgung 

Art. 4l Blnloltuq dls Vorfilhnms 

Das Rahmonl>ewilllgungsge,nu:h ill mit den erllmlerlicbell Ulllll'lagm beim 81111-
desamt tlir l'!l!ersle (llumlcumt) olnzum<:bcn. DleBos pnlft das Oesucb auf ,eJn., 
Vollflllm:llgkeitundwdanstallonftillsl!rgilnzuugcn. 

Art. 43 Outadwm und Stelllll'.lgll8hm,m 

1 Das Bund.esaml holt die erfl>rdotlicben Gulacbton ein, namentllcb llbor. 
a. den Schulz von MUDllCb und Umwelt; 
b. die liulsar(pmg der radioaktiven Abfillo. 

• .Es fimlert die IClmlollo und die l'acbslella, das Bllllda auf, IMcrbalb von dm 
Moua!cn ,:um G.....i. und zu da, Gu!acbton Stellll!lg m l!IClhmen. Voti>ehalten blei
ben abwelcbende Fristen tlir die U-.l~g. Es kemt die Frist 
In bogrilndolAll1 FAlhln veribgenl. 

1 Das llemnl~ In doz Bmldesfflwoltuq rlchl1:0I sich nach Al:llkel 62b 
dlsRoglorul,gs-undV~vom1t.Mll!ztll919. 

Art.44 Mitwirlamg das~ 

Das Depaltelllelll beleillgt den Sla,ulmlkanton sowie die In lllllllillclbmo Nllhe das 
~ S!audm1a liepndon Nachbsriowone und Nocbbadl!oder an der Vor
"""'111mg dls RahmonbowltllgunpenlBChe!des. Die Aollegen das Standortkantons 
und der In unmlltulban,r Nllhe liegenden Nacbbarlomtone 1111d Nachbarlinder s1m1 
:ru berilc!mlchllgen, 8"We!I dies das Prqjckt nicht unmblillllls!llilss!g olnscbrlnkl 

Art. 45 Auflage und Publikatlon 

1 Das Oesuoh m,d die Slellll!ls,,ahmon det Kanlono und Facbstellon sowie dlo Out
achlell 1llnd wlllmmdd!elcr Monate ijffl:ntllc:h ll1d',;ulcgen. 

• Die Allllago Ist l!I dan amtlichen Publikallonsorg der betroffimcn Kantone und 
OOlfflllnden-ietm Bllllllosblaltzupublfzkmm. 

Art. 46 Elnwendimgen und Blnspnu:ben 

1 Jmen dmer ~ soll der l'llbllkallon kmmjodmmami beim Bundesamt S\mrlft
llch 1111d begrilndst l!lnwondungen 11"8'"' clno Emillung der llahmenhewillillUD!I er
beben. Das Bumlosamt laum die Elnwend1111gsfrisZ aul'begnindetea G.....i. hin um 
böcbatens drei Mlmale verlllllaem, Einwendunpn sind kos1enlas; es besieht kein 
Anspruch aul'Partciemsdlldlgung. 

8 SR 172.010 

18 



~.-
'Weruacb den Vorm:hrifbm des B1mdesgesel2ell V<Jm 20. Dezomhor 196119 llbor des 
V~ (VwV<l) Part8i. ist, 1mm imtrl dreier Monate seit der l'llbll• 
kaliDE beim B....i..amt Billspracbe erheben. Die Gemeinden wahren Ihle w.msea 
mit l!inspnu:hc. Im Obrigoo finden die llcslimmwlgcll des VwV(l Anwmdung. 

> PIIIUlen, die im Allslend WDlmen, mllssoa In der Schweiz ein ~! be
zeiclw:n. Umerlfi&sl dies olne l'aml~ so klllll2on Zuslellung,m UIIICblciben oc!er im 
Bundesblall publlzlmt worden. 

Art. /f1 ~ zu I!inwcndungea 1111d llillllpmdu,n 
1 Das Bundosamt lidl die Kallllmc, Fecbslelleo wul <lui.adller ein, zu d=i Binwllll
dungm wul Blnspraohon Zl.lhandoa des Bundesmes Stellung zu nehmen. 

' Das Bcll'lllnigungsverfilbRm In der Bundesverwllllllll8 richtet sld! 112Cb Anfkel 62h 
da R,gienmga-wul Verwalllm~gcselZell vam 21. Mir.z 199110. 

Art.48 l!nlacheld 
t Der Bundesnil Olllllcbeide4 Ober das 0-b sowie Ober die E!nwillldungen wul 
Einsprachen. 
1 Er Ulllerbm1et den Bnt!dield der Buodosveniamml1111g zur o.mohm!PIIII. 

l l!m!Jt der Bundemal die a.hmenbewi!Hguns nidit uod ge,,ebmlgt die Bundesver
sammlung diesen Enlllebeld aldil, so wci&1 dto B~g ""'1 Bundesrat 
an, dlo Rahmeabowlllipng mit doll allenfalls von ihr besc:bl""""""' Allllapn zu er
tcllell und 1h, den Enlscheld erneut ,:ur Oenehmigung zu llUlerbroilell. 
• Der Beschluss der Bundosvereammlwlg llber die a-1,mlgung eitter llahmonbe
wlllii,mg unllmlblltl dem fakultaliven ~. 

2. Abschnitt; 
Ba11bewllllg11111 filr Kemaalqn WHI llewllllguq 
fflr ~ U11temicb11Dgen 

Art. 49 Allgemeines 

1 Das Verfahren !llt die Baubcwllliguns vcn Kaaltlagen und die llowllllgung !llt 
enlwlJsaw:baftllclte t~ ricblel s!di 1lllCb diesem~ 1111d subsldllir 
aach dmn \lwVOll und dem Bundossesett vam 20, JIUll 193012 !lber dlo EntoitlllUDB 
(Ent(i). 

1 Mit der BewilUgung werden slmllldlo ll8Ch Bundesrecht ~ Bewilli
gunpn ""'"11. 

• SI\ 171-021 
IQ SI\ l'l'ZJllD 
II SI\ 171-021 
12 Sll 711 
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3 Kantonalo Bewilllguna,,n und PllPo sind nlcltl orfordorlhlh. Das kantonale Recht 
ist :11.1 borik:kslcbtlgea, aowul! es das Projekt niebl IIIIVUrbi!hnlsmisslg eimduilnJ<t. 
• Bmlr das Depatlomenl die 8ewilllgung lll'Ul!lt, hlltt „ den Slimdortkanton an. 
Lehnt dbor das Ciesllcb ab 1111d erteilt das i.-dlo Bewilligung imnoch, 
eo ist der KalJJoD zur Beschwerde bendiligt. 

• Zur Kemanlap gobilron auclt die mit dem. Ball und dein Bclrieb ZWilllllmenbl!.n
gonden llr8cbl!esmmglllllllaseo 111111 lnstallallompllltze. Zu den ~leben 
UntersuchWlll"1 Ulld !11111 geologisma Tlefonlager gobilron 2Ulllldlcb die Stalulor
te ftlt die Verwertung wul AbbJaerung -Ausbrudt-, Allllbub- oc!er AbbJuchmalo. 
ri111, die in einem euseu rAumliclum und tlmkticmalcn Z11salllTllflObans mk dem. Pro
jekt stellen. 

Art. 50 l:mloilUl!g des Vorfiilu:ons 

Das Gesuch ist mit den ommlerlicben Ulllllllapn beim Bundesamt llfll.zt.lmoben. 
Dl_,. prOft dlo Unterlagen ßl1f Ihre Vollstilldlgk,,lt und ver!anat allmfillls Erglln
l!lßl&llll. 

Art. 51 Enl0lflll1ll1BSl1'dt 
Dem~ &lcltl des llnlelpllllf!llllldll m l1lr: 

a. """ Ban. doll Bellieb und dlo Stllllegims einer Ketnan1sge. mr dlo emc 
.l!ahmonbowiltlgung orfarderilch ist; 

b. bowlffigunppllfd,tigo onlwissensobaftllc Ulllen!UObungen; 

c. den Ball der mit Projektmi naoh Bui:hslabca a und b nlllllJITlllOllhngendm 
l!nchlicsaunp,lagen und !Mallalicmspll!lzc; 

d. SUmdon.c ftlt dlo Verwm11mg tmd Ablagerung von Awlb!ucb-, Ausb!II>- oder 
~ die in mmi engeo rilllmlicben und fimktlo.aalen Zlisam· 
menbang mll dem Projekt illlbou. 

Art. 52 ~ll und Aulil,:lleo von Prollkm 
1 Vor der aft'enllichon Auflage des Gesw:hs muss der Oesucbsteller die Verilnclerun
pa, wclcbo die gq,w,te Anlage oc!er die gepllmlen ~a,,n Im Oelll'1do 
bewlrbn, sichtbar macbo!I, Indem er sie IIWIBICckt; bei Hochbauten bat er Profile 
lllllm,tellon. 
2 mn..w., seeen die Ausatec:kung oc1er dlo Aw'&ll,lluns von Protlltm sm.i sofarl. 
jedenlalls _.""' Ablauf der Autlag,,lilst boim B111111osamt vot<llbrillgen. 

Art. !3 Anhilnm& Publilonlm, und Aullaso 
1 Das B....i..amt ilbeimiUell das Oosucli den ~ Kamomm und fordert SN> 
llll( lmlfflullb von dm! Monlltell da:t.u Stellung Z11 ubmen. l!a kann dlo Frist in be
~ F1llJen verll!ngem. 
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3. Abichnltt: 
Betrltblbewllllp.ng filr Kmlanlageii, S1llllegun1 \'Oll Kemanta11en 
sowla V encbluss eines pololllscben Tiefenlqen 

Art. 61 Belriebsbowilliglllll! lllr Kcmanlage,i 

Du Voriiihn,n beUeffimd die Betriebsbewilligung filr Kemanlageu ricblut sieh nach 
den Alllkeln 49 Abslllzo 1--4, SO, 51 und S)-S9. 

Art. 62 Slilllegw,g von Kemanlagen 

Das Verlilhnm bonffimd dlo SdillOIIWIB \'CD Kornanlagen richtcl alch nad> den Ar· 
tlbln 49 Allsl!ID 1--4, 50-S& und 60. 

Art. 61 Venchl118S eines gcoloslffl:hen Tleftmlasers 
o.. Vertllbn:II bottcft'end den VlltSllbluss eines seolopcl,en Tfefonlagen, ridltet 
sich oachdonArtikdn49 Abslltze 1--4,50, 53und 55. 

4. Abschnitt: Andere VerfBgu11p11 elnschllmllcb Frelpben 

Art. 6' 

1 Flir andere Varillgvngen nach dleaem Oosetz als Jene nach dem 1.-3. Abschnill 
dfesesK,,p!leis gilt das VwVQIII. 

• Flir l'allan, dio Im Ausland wobrulo, gilt Alllkol 46 Abaotl 3. 

' Im \lcrllihnm der """ ""'1 ~rden zu ertellonden Fniigabon hat nur der 
Oesud>sleller PanolatelllUIS, 

!l, Abtdlnltt: 
Änderung, Übertngung, Enlzllg und Erfflsthen HD V erffigunge11 

Art. 65 Ändenmg 

1 E.1!ie Ändonmg dor Ralnmmbowillipng nach dem Vcriiibml Hlr doPon l!m,lhms 
ist erfiJn!orlich: 

a. fllr eine Ä.bdenl:n8 des Zwecks oder der Onmdzüge einor nhmcmbowillf
fllllllllll)f!hbtlr l(.emanlago; .,...,._ ist die Sdlllegw,g oder der 
Vendduss; 

b. lllr eine gnmdlepnde J!meuenms eines Kemkmftwcdm, zur masssebllchm 
VerlAagcnmg seiner llettll,bsda,mr, msbesondero dmdi m l!raatz dos b
aklordmckhebillton1. 

:III Sl17.IJl21 

2 FQr -Wolle Abweichungen von dor Bau- odor &lrfebsbewlllisun& dm- Bowli• 
ligung lllr ordwi~cbe U""""""'- und von der StlU!egungs- oder Ver
schlussverf!lsuns Ist eine Andenms der Bowilllsuns oder vermBUl!fl nach dem Ver
filhrcn lllr doPon Erlass erforderlicb. 

' Fllr Ande,u,,gen, die nlchl -lieh von einer 8"wlltiBIUIB oder Verfllgung nach 
Absalz 2 abweichen, jedoch oimm Einflusa auf die oukleare Sicbemeit odor Sicbe
nmg babon kllnneb, braudll der Inhaber ome Fralgabo dm-Aufi!lchlsbebl!tden. 

• Obtise An.s.nma,m sind den Anliiich!sbehönlen „ mc1.i.... 
• Im ZWclr.lsfilll entsclmidal: 

a. dor Bundesnil, ob elnc Ä.bdenlnS de: Rahmenbewlllisung orlbnlerlich ist; 

b. das~ ob eiru, Alldonms einer Bowllligung oder Verßlgung nad> 
Absalz 2aforderlü:11111; 

•· die AnliilchlSbehiinlcn, ob eine Frclgebo erfcmlerlich ist. 

Art.6d Übettrag1mg 

1 Die Bowllligungsbeh6rde lwm elm, Bewitilßlllll! auf einen ......, Inhaber llbenra· 
scn, wem,di...., die BowllligungsvmaUSSOIZUDgen orlllllt. 
2 Die ltahmaibowilliguns ftlr ein Kemluaftwerk kann Ubemagen worden, wenn ,... 
dem der bisbcrip 1nbaber die, Slllllogunp- und die, nn-sunp1ms1on ontspml,end 
der~~ hat. 
'FDr die Übemagung der RabmellbowilUgung ist dor Bundesnil zuslilndig. Br holt 
vorll« die Slllllungtiahmc dos Standorll<atllon oln. 

4 MIi der Rabmollbcwilliglllll! wmdm ..uc,h die Ball- und die ~ 
llbertragell. Die Ball- und die BclriebsbowllllllW'S k6nMn nicht allein ßbortnlgen 
worden. 

• Im Verfalmon fDr die 'Obonragung der Ralnmonbewl!Jlaung babon nur dor CJe. 
sudlslel!er und der bisherige Bewllllgunpinllllber ParllolsteUlll'lfl. Es finden die 
~-VwVQ2t Allwendung. 
• Die Bewilligmqjen fDr den Umpns mit nuklearen Ollti:m und ndioakll- Abfil• 
Im, airul nicht ilbetttagbar. 

Art.fll l1ntzug 

' Die BowlllilJllngobeb&de entzleh1 die Bowllliguna, wem,: 

a. die Vota1lSIIOl2llllp fDr die l!nmltmg t!k:ht oder nicht IJ!Obr "'111111 &ltld; 

b. dor Bowllli~ eine Auflap oder eine verftlp Massnahme 1m1Z 
Malmung nicht erfllllL 

i Ober den 1!ntzus der llahmm>bewllliJlUIIB entscbeldet dm- B\IDl!eonlL 

" Slll'l2.IIJI 
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> Der e..l9Chold des Bundesralos lllllerllogt der Oontibmilllffll dun:b die Bundosver· 
samml1lng. 

• Mil der llahmonbewilligung wird aw:b die Bau- und die Bolricbsbowilliguns Ollt• 
zogen 

1 Beim Elllzug der llahmonbewilliguns finden dlo Bestlmmunsen des vwva,.,. An
wendung. 

Art. 611 Erlilschon 
• Die llewllligung erllscht, wenn: 

a. die In der BcwillißUIIB geselzlc Frist ablluft; 

b. dor Bewilligur,pinhaher il'ltlODilbcr dor llmlli~ • Verzicht 
erklin; 

c. das Depmlemenl oder nach Artikel 3~ Allsrm 4 der Bundmm feslslellt. dass 
die Anlagenichtmohr dor ~ umetBleh1. 

• Die Rahmenbewilligung arllscbt, wem, das Baugesucb nidU innen der IJ'IS'ltzlell 
Friat eillpmcbl wird. Die Baubewil1qp.u,g erllacht, WCllll mi1 don llmwbeilen nicht 
innert der...,- Prisl begonnen wird. 
' Mil der 11.ahmenbowilligung erl6scbim aw:b die Ban- un4 die Bo!rlob11bewilllgung. 

Art. t1J Woihm>csl,,hon von llcwilJigunSSfle$1!mm1111flOII 

1 Die in dm llelril!bsbewillisuns cmtbal- Bestimmw,gon, die zur Slcborholt der 
Kernanlllgo auch oacb der Ausserbetriebnahme erf'ordezlich sind, blofben l!llob ,t..,. 
Entzug oder ErtAlcban der Bowllliguug bts zur Anonlnuna der Slilllegunp- uad der 
V erschlussarbelton bosteben. 

'Absatz I gill •innscmllss aw:b ftlr don Elllzug un4 das l!:l5sd>en einer l!owill!· 
811118 nach Artikel 20 Abtal:r. 3. 

6. Abicllaltt: Aulllldit 

Art. 'lD ~ 
l Der Bllllil=m!I bezcicbru:I dio AulliicbtabehilJ. 

• D1a1 ....S In lilcbllcher Hinsicht nicht weisungs(lebimdim UDd fimmlll von don 
8'1w!tlllllllPbehlirdcn au """"""-

Art. 11 Kommlllldon ftlr eile Slcherlu,jt \IOD Kemanlagon 

l Der BUDdosrat bestellt olne Kommission ftlr die Sh:berbo!I von KmnanJaaen. 

n SR1'71.021 

2 Di- Kommbision 181 boratondoa Organ des lluildelllaloa und des ~ 
Sie prllft Insbesondere snmdsill,licbc Prapl der Sichediel1, verl'olgt don Belrieb 
der Kemanlagon und nimm! SteUuus au Bcwilll1111D8'18C'w:htm llir K.cmat,Jageo. 

Art. 72 Aufpbee und Belbgniase der Aufaiclllsbehimlell 
1 Die Allfirichtabohllrdon prilfim olnje,eicb!l, l'tojokte und wachen darilber, m die 
Inhaber von llewllllgungon und von ~ G8l&m On Pillchtm oacb ,ll...., ---• Sie on!nn alle zur ElnhallllllS der nukleanm Sichcrliell und Slehenmg lllllwendl-
BOII und V11Thlllllismlsslge,, Massnalumm an. 
• Dn>h1 a1m, ummuolhato Ovfabr, so könnon tlic umgcbood ~ anoimnm, 
ttie von de, erteilten Bowilligung oder VerfllgunJ llbwoü:IH,n, 

• Wemi nilllg. könnon sie nul<lare Ol1ter oder radloakllvo Abllllle bescblagnahmoo 
und die Oeliilmmqw,Uon auf~ des lnhabonl 1-ltlgon, 

• Sie kflmllm die Pollzei der Kantone und Clemolndon sowie die Untemucb1111ß!lOIIPI· 
ne der ZoUverwallllllS bob:loheo. Bestehen Hinweise auf WidedtaadlWlflOII BOBOII 
dl-. Cl080lz, so kllnmm Bio die zusd!ndisoo Polizeiorgan,, des Bundes bolziehon. 
Die Kon1rolle &11 dor Greme obliOßl don Zollmganen. 
6 Die Aulilcblllbohllrdim lllbnm eine Bucbhaltu11g llher Kemmaterlallen und radio· 
aktive Abtlllle In adiwelzerischen Kmnanlageo. Diose Buchhaltung !1111mS111 auch 
lCemmaterialion UDd radloaktlw Abft!IIII Im Allstand, ....,..1 sie sich Im Besitz 
sdlwolmischer Dewllll~ bollndon. Sie slbl Auskunft ilbor Ort u.nd 
ZWeclt Ihrer Verweodung, Beor1ie1umg UDd Lapnmg. 

Art. 73 AuslM!ftspm.lJI, Pllicbt zur Herausgabo von~ Z..118111 
1 Soweit es de, Vollzug ~ Oeselzes, der Auslllhnulpbeslimm~ oder cmr 
geslllm darauf.,..._ Verfllgungen crfunlmt, sind den Aufslchlilbehllrden almt· 
liclu, Amldlnfta Zll pl,e,, und Unterlagon einzwelc!llm oder 811fV<ll'lanpn hemw
zuaeben, die lllr eine wnfilssende Beurtellq oder IC.onlrolle erforderilcll sind. 
2 Die Aull!lchtsbebllnleu sind bolilgt. Orundstllcko, Gobl!ude und Anlageu der aus
knntlspfllchdgen P- 111111 die Orte, an mmen erdWUillilllSChal\che Ulllm!IU· 
dnlnge,, nach A1'1i1o11 35 VDl'lJOIIO""""" wenlon, olmo VOPlllmOkhms zu belrotcn, 
OberwachW1898m:flle und Sfeaol llllZllhrlnsen, Material- und Bodeap,oben m neh
men sowie die olnscbJJial8en Umcrlaaon olnzusehen. Si• besmlagnabmen belasten• 
des Malerial. 

Art. 74 lnlbrmallon der Ö!llmlllt:blcei 

• Die ZUS1indlnen Behllrdoo infonnlenm die öf&otllchkeit n,golmilsslg !ll)or dee 
Zustand der Kcmaalagen und 111,cr SaclM:rhalte, welche die nukleanm O!llill' und 
radioaldl- Ahflll1e bewffim. 
• Sie lnfutmlen,n dle Öfl'erllllchkoll 111,cr ""5ondare Emgni...,_ 

• Das Pabribl!ona- und ~ls bloihl gowabn. 
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Art. '15 Da!ellschulz 
1 Die llewilllpnp- und Aufiu:htsbohörden ldlnnea im Rahmen dor Zweckbestim
llllllll! dl-0- l'etsollellda.t bearbeiten. 
2 Von den l>ooondml .. ~ P""""""'4a dllrftm nur 1lllldH, 1lber adJni. 
nlslralive odersuaftechtllclle Ver!bta,ms,nundSankt!~ beari>eltelwonlen. Wel· 
11n boscmdors acldltzonswerte Persooendalell dllrfim boameitot wenlon, w,mn dies 
zur Behandlung des l!hmlfillls unenlbehrllch ist. 

• Die :>atm klllmen elektronisch aulbowalnt werden. 

7. AllsdlnlUI lleelllucblllz 

Art.16 

0ege,, VerftlSUolll'II da~ dorVOIII Bllndesmt ~ Bewllll
gunp- und Aumchl5behönlcn und dor V~ mu:h Artikel 81 
Absatz 21mm, bei m:r Rdwmiommlssion UVEK. Beold!Wffllosolllhrt won1en. 

7. Kapitel: 
Slcherste11111111 der FlullZb,rullll der Sdlßepng 1111d der Enlllol'JIUIIII 

Art. 77 Slilßogungüonds und lln1sorpnsslbnds 

' Der Stilllegungslbnds Blellt die Ffnanz!OIUll8 dor Sdlllegung und da Abbrucbil 111111 
llllllgedi- Keman1agen sowie der Bntsorsuna dor dabei ~ Ab!llle 
(Sdflleaungskostell) sicher. 

2 Der l!ntsora,mpfonds stellt die Flmmzlenms dor lln1sorpns d,r radloaklivea Bo
lriebsabllille und abgebn,mtm Brem,elemai!c mu:h A~ d,r Kern• 
an!asm (Bntsorgungskos) sicher. 

• Die S--WB Kemaalagen leisten lleitdp an den SliWOßUlltlll- und an den 
Bn~. Der Bun<lesal 1mm, Elgcnlllmor von Alllapn mit gcrinpn Still• 
legunas. und~ WB d,r Beilragapfflchl belhiiml. 

Art.'18 Allsprilohe 

• Jeder Beitra81Pf!ichtige bat gegenllbc,r den FO!lda emen Ampntd:I Im Umtlmg sei
ner~ lle!dgc, einsdlllosslleh des~ und alnllglleh des Auf• 
wand& Dieser Ampntd:I kean nicbt ~ w,plllndet. ppllllldct oder - K<m-

brsmasse - --. 
2 01-leigl dor Allsprucb eines Beitrappffleh!lgm ~ einem Ponds die ge,, 
leislelo Zahluns, wird Ihm der ~ imledlalb eines Jahres -11 d,r Schblss
~ zurilcketslalte 
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1 Wird eine Kernanlage B11B einar Konkunlmasse i1bemammen, a,,IJl d,r Allsprucl! 
sepaflber den Fonds auf den neuen l!lsentllmer Ober; dieser bat dleJerus,,n Belttl!p 
zu lolsten, welche die konlamrito Ocsellecball. doll Fonds echuldel. 

• Wird die Oescllsobaft noch Ab$obluss oines Kottkursveriahr mit Zustimmung 
des Departements im Handelsrogiator pl6scht und wird die Anlage lllcbt von einer 
anderen a-tlschaft llbemommen, so mllco die empzahltoa Beltrilae an die Fonds. 
Dlt, Fonds vmwendeo diese Mittel zur Floanzleruns der Stilllegunp- und l!tttsor
gungsarbeiton ftlr die~ Alllago. Der Bundesrat logt fest, wie ein alltlllllger 
Obencbuss v«ll'Olldel wird. 

Art.19 Lelslungen dor Fonds 

t lle!dtt dor Ansprucb ohlC8 Beilnlpplllcbllpn zur Deckung da K....., nicht aua, 
deoktdl_. dlo vorbleibe:Ddiln "-aus lielnim Mllloln. 
a Weist dor Beilragapflichllge -,b, dass sem,, Mlttcl nlclit .....icbeo, deckt dor 
St!~ oder dor ~ die verblmöem!on Kostea inlt den gesamten 
Mlttcln. Dia sf1t ebomillls im Falle WB Artlk.el 18 Absatz 4. 

• Der ~ dcckt die Kosten. die dam Bund durch die l!ntsorsunp
lelslungen nach Anib13J Absalz 1 Bw:hstabo b ~ aus den Bellrilaea, die 
der ~I!" m den Fonds cinbazahlt bat. a..ohen diese lleitdp nicht 
aus, dockt der Fonds dlo verblolbcwlea ~ mit seinen .-Mllteln. 

Art. 118 Nacbselmssplllcb! 
1 Obmteigen die 2'äl1111p11 eines Fonds :zu Gunsten eines Benocbti&tm dasim Arr 
sprucb. muu dieser dem Fonds den Dll'fmm:belrag samt einem nwklilbllchcn Zins 
~ 

2 Kann dor lkl'eclld811, dlo Rlldcemallmlg imim ei- V0111 Blmdonl lntzulep,
den Frilll nicht !olsten, so m!lsffll die llbrill)III Beilragaplllcbtigen und Ansprudls
beRChtigten da Ol1tSpm:ilonden Fondo den Dilrenm.batmg Im VOll,iltnis ibm Bel· 
IIiga dmch NIICbsebllliso decken. 
l Dill Nachecbusspflk.b besfdtt auch: 

a. Im Faß 111111 Artikel 78 Absalz4, wenn dlo an den Fond& v~ O.,ldcr 
zur llcclama der Sti~ oder~ nlcbt-,,!chcn; 

b. Im Fall von Artikel 79 Absalz 3, wenn dor l!ntsmsunppllleb!lge den Dlffi>. 
nmzbetraa alchl dmn Fondo 2l.llflckeratat 

41st die Declmng da Dll'fmm:belrages IUr die Nacbschuasplllcbdll)III wirts,:heftllch 
nicht lnlgbar, boecblies&1 die Bundesversammlung, ob und in welchem Alismasa sieh 
dor Bund an den nlchl gededitm ~ belelllgt. 

Art. II Rocludmn und Organisation dor Fmms 
1 Die Fonds habell eigene RoehlspenillnllL S!o stehen U1Uer Aufaichl da BIil!• -
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2 DerBIIDde&ml ernennt lllr jeden Fonds eine Venwl••ngüommlssfrul •18 ldlClldos 
Otpi:. Die ~ legen Im Bin>elli!ll die lle!ltlse an dlo Ponds 1111d deren 
Lclltungonfest. 
l Wlltll niltlg. kllmten die Fonds 11111er sieb oder der Bvrul den Panda Vcrscbflsse 
gowlluen; dioa aindzu markttlb!iclnm lledin8J,lllgen zu verzlnson. 

• Olo Fonds sind - allen direkten SUruom von Bund, "-eo und Clemeindell 
bofrell. 
• Der Bundesral replt dio ~. er 801Zt die Bcrn...._gnmdlagen fl1r die 
Emobuns der lloilrilse U1ld dlo Gnimlz!lgo der Anlagopolidk fest. l!r kmm dle Fonds 
Z11M1Jlffleolegeo 

Art.lil Sld!ers!olluns der Flnamicnulg der Obrigon l!ntsotgungslllgkeibm 

' Für die vor der ~ der ICenlanlaaen Mllillcndon l!ntsorgungs· 
kostea mllssen die l!igelllflmer Rllckstellung,m mdl)IIIIChend Aniltol &i9 des Obll· 
~ und Jl08llilzt auf dlo Ben:clmung der~ des EIII· 
~ vomehmon. 
2 Die l!isO!llllmer mlliwm filt1!er. 

a. den Rllckmllunpplan der vom Bundesrat bezelcbn- llebördo zur Oe
nehmigung llll18lbreiton; 

b. <Ion Rllcka1ellimgen eompn,cllende Akllven bezoichtteb, die lllr die l!ntsor· 
gunpkosl:n zweckgebunden sind; 

c. der Y!1111 Bundesrat~ Bebilnl< den l'rilfbertcbl der Roviaions
S!lllo libor die Elnhalt11ng des Rllcbteiluqsplanes und dlo zwockgel,undent, 
Verwendunll von Rildmlellungeo vorlegen. 

> Die R~ll• nimmt l!h!s!cht in die J..,gft!stlgon Finanz. und Investitions· 
pl.llne und prllft. ab ftlr dlo vor der A~olmahme der Kemsnlagon entatehon
don ~ die floanzleU.. Mittel zur Verfügung Slllben bez!ehunp· 
weise die Rflclallellungon pm&ls Rllckstellungsplan p!lligt wurden. 

8. Kapitel! Abpben, Eatschlldluungen. Fllnlermauallhmea 

Art. Q Oebllhml und Aulillclrtsabgal,eo des Bundes 

1 Die zwdluli80'! lleh6rdell des Bundes erlteben von don Clesw:llslellem lllld den 
lnhabom von Ko,nanlapn. nuldOlll'OII Olilem lllld ndloakdveo Abffllleo Gebilhml 
und"'"1ans<nden Enialzvon AllSI-, ~ lllr: 

a. dlo l!rtellung, dle ~ dlo Ändenmg, die Anpassung und den Ent· 
zug von llowl11lgunpn; 

b. die Entellung von CMacblen; 
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c. die Ausilbul!s der Aufslchl; 

d. vom Blind Im Rahmen der Aufilicht lllr einzelne Keimruaaeo ~ 
oder~ 1'"'8Chungs- uad l!ntwh:tlunparbol-

2 ZUr Deckung der Knalon lllr dle AulilcblaliltisJ<clt, die nldn batlmmum Kcmon
Jaa= 211RC!umbar sind, erl!cbon die 2.Uldndlgen Bcll6nlon det Bundes von den ln
babom der Kemanlagen zudem eine Jiibrllche Aufillcblsabgab, Die llllba der Auf• 
ilcbtsabgabe rlcblel sich nach dem OunibscbnlU der Kosloo der letz1en lllnf Jahre, 
sio wlnl auf die obmbllm Kemanlagell im Vemillnls der gogonllbor dlMn cdmu:h
um gobflhrenpllicbdgon Lola1wgon .....,;1t, 
• Der Bundosml regoll die Eimelholleo. 

Art. 84 

Die Kantone ldinDeD - den lnhabem von Kenlaalagon, nuklearen Olilem und ra
dlcaklivea Abflillln Oebalnen uad den l!nalz von Ausrapc vorlangon ~ 
fllr: 

a. Flanq uadDun:bfllhruns V<III Notmllstbutzmassnahmea; 

b. den pollaillohen klmtz dor Kcmonlagen und des Tnmsportes von Keroma· 
tetlalleo und ndloakllvon Ablillen; 

c. dio Auebildullg d.r Belriellswol:ba; 

d. die Vermessung der Onmds1lld<o Im Schulzbereicb, lln Aulinlhme lna 
Clrundbuch und dlo Grundbucbeintri 

Art. II!! l!.nlBcbildiguna mr ~ Hcheilsrechla 
1 Wonleo durch ~ Unlm'IIUChunJ1811 nach Attikal 35, durch polo
glsche Tiefenlager oder durch Schutmm,lcbe kanlonalc Regakeehto in Anspruch 
...,....,.,,,. ,o hat der lnbabor der Bewill~ den Kanton voll zt1 entsohll.dlgen. 

• Volle l!llllcblldlpns nach Absatz I Ist auch zu bmlhlen, wenn durch den Bau oi
ooa Kemkral\wms bnlouale WIISSIIU8Cb1il in Anspruch aeoommon -.Ion. 
l Im Sln:itfilll bestimmt die Sdlllmmpknmml!HUOII die Emschidlgtmfj lm Veriilhren 
nach den Artibbl 57-75 und n-86 En!(l24. 

Art. 8' F6nlenmg der FOIIIChtmg U1ld der Ausbildung VOii Pachl-

1 Der Bund kaml dlo anpwandU, l'on!chung llbor die tilcdllobo Nu!ZUllg der =· 
"""'IPO. llllbosotlden, über die Siclmbelt der Kcmanlagen um die nuklean, Emsor
Bßll8, ftlnlem. 
2 l!r lram dio AusbiJduna von l'acblcutcn un..,..liltnn oder sol""1 dmcbl!ilucn. 

' PriWIO erhalum In der Reaol - dann l'inanzbilfen, wenn sie EigellleiSllll!gon von 
mindestens 50 Pm.uni der K.osbm erbringoo. 
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Art. f// lleilrfige 1111 lntemadonale OrpnisaliOIIIIII und Betolligimg 
1111 lntemallonalen Projekten 

Der Bmd lamn auf dem <lllblet der ftiedlicben NU1211Dg dor Kemenergio. insbeson· 
do!e lo den llendchea lfu:blYCrbtoltung von Kcmwaffim, S~ Oesundbeit 
und Umwel~ Baitrlgo an intr:mallonale Orgmill8lionon ausridlllm und trieb an Inter· 
uatl...ton Projekten beleilip 

9. Kapitel: Strafbestimmungen 

Art. tllJ MissatluungW!l Slcholltolls- und Sk:hmu•~ 
1 Mil llefllngnls oder mit B1111SO bis 500 000 Fmnkm wlnl bosUafl, - v0l1lf!tdldl: 

a. Bcs1aDdteile olner Kmmulaae, die lllr die nukleare Sit:berbeit oder Sicbe-
111118 weselllllch sind, fehlemaft ber$ollt oder lld,rt; 

b. In einer Kernanlage elmo Vorridttune, die lllr die nukloan, Slcbm:he!t oder 
Sithanms weaemlicb Ist. beschldigt. besclllgl, imlmwcbbar macht, vor
scbriftswldds hellllist oder aussor l3elricb -. tdcht mibrlllat oder nlclu 
belriebsberell macbl; 

c. beim Umgang mit ~ ndef radloaktiVIIII Abfilllcn Schutm)ass. 
llllh1Ml1, die lllr die ll!lklearo Sidlerltelt ndef SlCMl'llflS wesenlllcb sind, aua
.., Ach1 lilslt. 

2 Wor dadnn:11 wissomlich eine Oeliibr lllr du Lehen oder die Oe8undbeit vieler 
MOlllld!en oder fllr hmdeo llipn- 'VOil erbebllcboln W1tt1 v"'1ll'll&clu, wird mit 
z.iohthalls bosualt. Damh kann oine Busso bis zu 500 000 Fllll!k,m vetbundm -· 
den. 

> Hanoll der Tll1'lr fiwllulg, so ist die Slrli& Oellnpll oder Busse bis zu 
IOOOOOFnmbn. 

Art. 8P Widorbandlungen bei nuklearen Glltom und rad!oak!lvea Ahllllhm 
1 MI! Gelllllpls oder mlt 8-bis zu 1 Million Ftmilrea wlnl hoslro1I, -~ 

„ olu,e OillSpreCllelld ~ mll IIUkleanm otllem odet radioakliwu 
Abllllflll 11111jJeh! odcr die In einer 8""'ißlg11118 foslgeselZ!.ell Bedlrlpngea 
oder Auflagen nicht einhUl; 

b. In einem Oeauob Aqabon, die fflr die &toliu!lg oh!er &willlg11118 WO• 
lelllllcb sind, umlchlla • WM>llatlmlig macht odcr oln VOii einem DriU,m 
verllulillcs Gesuch dieser An~ 

c. nuJdean, Oiiter oder mdloakllve Abffl!to llil&cb deklariert oder bei der Ein-, 
All&- oder Duscbfuhr tdcht IUllllcldet; 

d. m,Jd- ot1ler odcr radioakllve Abftllle llll omen lllldcnm al$ 1111 den In der 
Bewilllg;mg sen,,m,IOD l!llderw«bor oder~ lle1l,,t, ilbel1rilgt, 
vcmdttdl oder dies tuu llsst; 
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e. jemandem mddean, Glllot oder radioak!lve Ablllle zukommen llls&t, VOii 
dem er welss ndef ll!IIICbmen muss, dass or sie dln:kl ndef indirekt 1111 einen 
~ we!111rleltet, 1111 den dies nicht zulllsslg wllre; 

f. bei der &amlcllm1 Abwicklung o!nes illegalen Oescbllfts mit nuklearen Gil
tem oder radioaklivon Abl!lllim mltwbkt oder de&se!I Flnamienms vennil· 
telt. 

l In schweren Flllleu ist die smdv Zuchdiaus bia zu zobn Jel!nm. Damil Jwm eine 
Busse bis zu S Millionen Fmnkeu verilunden werden. 

' lland,olt dor TM« lilhrlllssig, 1D ist die Slr1i& Oolilngnis bis zu secho - oder 
Buall l>ls Z11 100 000 Franken. 

Art. 90 Mlsalu:hluns det Bewilllgiml!Bl'llichtat bei Kernanlagen 
1 Mk Oelllnpis oder mit Busse bia 500 000 Flllllbn wird be&tzaft, wm: \'Ol&llzlicb: 

a. o1me Bowllli&UDII olne K=-l.ago fflll>Ut oder bolnolbt; 

b. dia Plliohten llllS elner Bel!iel>sl,ewllllgung olner Kllflllllllage (Art. 2l und 38), 
dio Stllllqunpptliebten (Art. 26) odcr die l'flldll zur l!nll!orguna det !lldio
aklivell Abtlllle und :zum Vorschluss ._ seulogi"""" Tlefenlage,a (Art. 
31 und 39 Abs. 1 wlll l) mlssacblet; 

c. obNI Bewilliguns Hruullungen auslllhn, durch die cb,r Schll12bemch eines 
geologischen Tiemilagora berilbrt wiJd; 

d. eine hipbep.lllchtfp HBrullung olme Freipbo vomimmt. 
2 Hsrulelt cb,r Titer mhrlllsalg, SO ist die Slr1i& Oolllngnis bis ZU sechs Mcnalen odor 
Busse bl& m 100 000 Pranken. 

• Wer vot1illlzlich odor lilhrlllssls midon, Handlungen ohne BewU!ll!lll'll wmhmn, 
die 1180h diesem Gesetz oc!<r einer Ausl'lllmmgsvoroung bewllllgunppßlohtls 
sind. wird mit Oofllngnl$ bis zu seohs MOIIIIU!ll ndef mit 81111SO bis zu 100 000 Fmn
kee l>oslraft. 

Art. 91 Cleholtrmlilverl""""'II 
l Mit Oelllngnill odcr mit Busse bis 500 000 F..-wint bestraft. wor vorslltzllch: 

a. aebcime Tlllllaobcn odor Vml<elmm, die dem Schutz von Kemanlagen, 
Kcmmatcrialicn odor radioakliven Ablllllen vor l!lnwlrkungen Dritter odcr 
-~ l!lnwlrkunges dlen11t1, ~ um .i. Unbellls
ten boloumt • zuaingllcb zu machen oder die "" Otballmum KenDlnlsse 
aolbsllllU>eliistmV01WOIH!en: 

b. 80lche Tatsadlen oder Vomhren Unbelltgten lielramll odcr mgi,lgllcb 
madu. 

l Handelt det Tlltcr lilhrliaali, so isl die Sbafe Oofllngnl$ bis zu ..:lls Momwm oder 
B-blszu 100000 Franken. 



Art.ff Besilzaufgabo 

1 Wor VOl!lälZllch den Bcsi1z an Kcmmaterialien oder radioaktiven Abllillor, llllfgibt, 
ohne ilazu ormllchllst zu eein, wird mit Oelllngnls oder mit ll1IS88 bis zu 100 000 FIBll
ken bi:strall. 
Z Haniel! der Tlller fahrlllssig, so ist die Strale Oetllngnis bis zu sechs Monaten oder 
Busse. 

Art. ,3 
1 Mtt Haft oder Busse bis zu 100 000 Pranken wird be&tmft, wer VUt1lilzllcb: 

a. die Ausldlnlle, die Vorlage voo Uoterlapn. den Zutritt zu den Cle&cbift&. 
rlumen und die l!loslcbl In Uo!erl'llen nacb Anikcl 73 mwolsort oder in 
dle&OID Zusammenbsng lill&cbe Anpben macht; 

b. eine Melllepfllcbt, eine Pfllcbl zu KOD!roUe und Bucbllllttung oder eine Do
lwmontatlnnspfllcbl nach dle&em Oe&etz oder einer AU&fllbrunpverordmms 
verletzt; 

c. auf ancbne Weise einer 8e&limmuns diese& 0- oder einer Allllfllh
rungswrschrlll, deren Obertretuns ll1r 8lmlbar erkllirt wird, oder einer UD1er 
Hinweis llllf die Stralilrohllllß diese& Artikel& erla&aenen Verfllßllllll zuwl
derhandel~ ohne da&& ein strafbare& Vorlmlten nacb einem anderen Straftat
be&land varliegt. 

z Vmucb und Ochilli:nscball sind ettalbar. 

l Wird die Tm fahrlllssis boßBDBOC, so ist eile Strafe Bll&&O bis 40 000 Franken. 

Art. '4 Wlderbandlunsen In 0-bllft&betm,ben 

Auf Widerhandlungen nach diesem Oe&elz Ist Artikel 6 des Bunde&p&otzes vom 
22, Min 1 !1742' Ober das Vorwaltungs&1rafiecht anwendbar. 

Art. 9!I AU&landllll, Teilnahme an einer Auslandtat 

' Der Schweizer, der Im Auslaml ein VodJrecbec oder Vorsohen nacb den Arti
keln 89 und 91 verllbt, ist Blmlbar, such wenn dle Tal am Besebm>port aicbl unter 
Sll'Bfe sestoJlt Ist. 
, Hat der Teilnohmer an einer Auslandlat In der Schweiz sebandel~ so gilt ftlr die 
Teibuhme das scbweizeri&cbe Strafrecb~ sofern die Haupltal in der Schweiz straf
bar wäre, unabblngig wm Recht des Staates, wo die Haupltal boganßBD wurde. 

Art. 96 Verjllbnmg von Obertrotunsec 
Die Vorfnlsuns von Obertretunsan verjllbrt nach fDnf Jabnm. Die Verjllluuns kann 
durch Un1erbrechuns nicht um mehr oJs die Hilfte binousse&cbobec werden. 

„ SR313,0 
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Art. !17 Binziehuns von Oegecslllnden 

Der Richter verfilst nbeo Rllckslcht llllf die Sttalbarkelt einer bestimmten Person die 
Binziebuns der belreff'enden Oegenstinde, wenn keine Clewllhr ll1r eine recbbnäs&I
Be wei1me Verwendung sehoten wird. Die elngemsenen Oegenstllndo sowie ein all
tillisor VerwortunperlBs verfallm dem Bund. 

Art. !18 Einzichuns von VOffll6sensworte oder Eisatzlbnlorunsen 
Dlo elnsezogenen Vc:nnOgonsworte oder die l!nlalzfnnlorunsen verfallen dorn Bund. 

Art. 99 Vorhllbmi zum Slrafseselzbuch 

Im Obrißl'II sind ftlr die Einziehung nacb den Artibln 97 und 98 die Artikel 58 und 
59 des Slmfgese1Zbucbee2" anwendbar. 

Art. 100 Oerlcblsbark~ Amelppflicbl 

1 1>18 Verfolßllllll und BoruteilUDB der Vorbrechen und Vergehen nach den Arti
keln 811-92 unterstehen der Bundesstrafsmicht&barltcit. 
2 Obertrotunsec nach Artikel 93 worden wm Bundesamt vorfolst und beuneilL Für 
das Vermbnm gilt das Bundessesetz wm 22. Miiz 197427 Ober das Vorwaltungs
lllrBliecht. 
• Die BewllUstmss- und Aulidchtsbeh!lnlec, die Pnlizei0rß8DO der Kantone und 
Ocmelnden sowie die Zollorsano sind vorpfllcb1e1, in ihrur dionstllcbon Tlligkeit 
wahrgenommene oder zur Konmnl& selaoste Wlderhamllungen gcsen dloses Gesetz 
der Bundesanwallschall IIIIZll7Jlisec, 

10, Kapitel: Scblussbestlmm1111gen 

Art. 101 Vollzus 
1 Dor Bundesral erllisst dlo Auefllbnmphestimmunßl'II, 

z Er kann den Erlass von Voncbriften UDler Berllckslcblistms von deren Trasweite 
an das Deper1enmlt oder nachgennlnele Stollon Obertnson, 
• 1>18 vom Bundesrat bczeicbnelo Bcbllrde unterblllt eine Zcnlmlstelle, eile DIilen 
bc&cbafll, boarboltet und wei1GJ!lbt, sowetl es der Vollzug dloses Oesetzes. die Do
liklsvmhlltuns und die Slrafvorfolßllllll orfordem. 

• Die Bewlllillll"SS- und Aufidcblsbohörden sbul zur Wahnms des Amtsgeheimnis
,.. vorpllichlel und lrdlim in ibmn Bereich allo zur Vorhindenms der Whlsc:hoft&. 
spionoae nlltison Vorsichtam&&snahen. 
• Der Bundesrat kann die Kantone zum Vollzug heranziehen, 
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Kcmmc:rglepsaz 

Art.107 Referendum und 1nlaafttteten 

1 Dieses Clesetz untemebt dem filkultativen Refmendwn. 

'Der Bundesmt veri!ll'en1lh:hl das Oeselz Im Bundesblatt, wem, die Volkslnltialiven 
«Monlorlum PI- und .Strom ohne Atom» zurilckgezosen oder verworfen wor
den, 

' Der BUDdesrat bestimmt das lnlaafttmen. 

Stindcrat, 21. Mirz 2003 Nationalral, 21. Min 2003 

Der Prisldenl: Gian-RelO Plattner Der Prlaldont Yvos Onisten 
Der Se1aetir: Christoph Lanz Der ProtokollfilhRr: CbriBIDphe lbonumn 
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Anhang 
(Art. 105) 

Aufhebung nnd Änderung bisherigen Rechts 

Folgende l!rlasso werden aufgehoben: 

1. Atomgesotz vom 23. Dezember 195928 

2. BundesbescbltlSS zum Atomaesetz vom 6, Oktober 19711" 

n 

Dia nachstehenden Bundesgesetze wenleo wie folst gelinden: 

1, Budesndltsp8-lz vom 16. Dezember 194330 

An. 99Ab& 1 BsL e 

1 Die Verwallllng8gerichllibescbworde lat UDZIIUlssig gegen: 

e. die Erteflw,g oder Vorweisorw,g von Bau- oder Betriebsbe
wllllsungeo fllr Paluzougc oder fllr tecbnlscho Anlagoo. aussor 
fllr An1agen der Luftfahrt und fllr Kemanlagcn; 

An. lOOA/u. 1 BsL u 

1 Die Verwaltungsgerichtsboschworde lat ausserdem unzulllssig gegen: 
u. auf dem Oeblet der Kenumorgle: 

1. Vortilgungeo Ober Rahmonbewilligugeo lllr Kemanlasen, 
2. Vortilgungeo Ober den Verschlt1SS von gcoloaisl:ben Tle

fenlasom, 
3, Vortilgungeo ßber das Erfordemla einer FrelsaJ>e oder der 

Ändenmg einer Bowllllsuns oder VerfllßU118, 
4. Verltlgungeo llher die Oeoebmlgung olnes Plan!I ftlr RDl:k

Slellunl!OII ftlr die vor Ausserbetrlelma einer K.omanlas• 
BDfillJeodeo l!ntsorgunpkosloo. 

S. Freigaben. 

21 AS 19'0 541, 1118318111, 1'117 544, lffl !Kll, 19941933, 1!1954954 „ AS 1!179 816, 11183 794, 1!1911 1646, l110l 283 
30 SR17:l.110 

38[ 
) 



~ 

2.!ltnfjjelletdl11<ltll 

Ari.22dfm1ia 

:.:::Z: 1 Wf1l YOl'llill:zlidl dmch Kemenergio, radicaklM Steffi, oder iolllsie
-- nmde Stnlbh!a eine Clelahr lllr das Leben oder die o..nmdheit.,,,, 
u!Olril...t Meml:he1I oder lllr fmndos l!igenllml YOD emebllchem Wert -
::"""""'...._ sacbl, wird mit Zllditlmus odm- O..llinp sowie mit Busse Iris m 

500 000 FrlDkea beslm.ft. 
2 Hlllldelt cler n. mhrlisolg, &o Ist die S1ra1a Oc11manis bis zu ttillf 
Jahm, und Busso bis zu 100 000 Franken. 

Ärl. 21tftnll 

._ v-.1 Wer planmisslg ktmkrele leChnl.schl, oder organlsatoriilcb Vort,e-
- reftunsen zu Handlungen lriffl, 11m dun:h Kemenergio, radioaklive 

Stoffe oder ionlslmmde Strahhm olne Oefiw lllr das Leben oder die 
Oesundhei1 von M01111Cbea odm- lllr ftemdas l!igenlllm von eihublJ. 
dwm Wm Z11 wnmlllClten, wfnl mit Zuchlhaus blti Zll fllrlf Jahren 
oder mit Oefliugnls sowie mit BQ8411.1bis"'1100 000 Pranlcm beslmft. 

ll SUII.O 
n B:!-dorA.wrm,gdes~_,.13.Damnhcr2002 

(BBL20l!l8l40)--Amlall226""dlelblgeodo,_: 
An. 2UI>'> IWer--~----lllmblmmOd!hrlllr dloo.,.,,dhdtVOlllllemi:l=odm-

Wcrt.......i,,.win!mltF-.....r. ,_1stemoa.!&lm6,m 
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a Wer radloaklive Stof!'e, Anlagen, Appanue oder CJesenSlilotle, rlle 
radioekllve Stoffe Olllhalum oder !onlslenmde Strab1on awisendea 
klmlen, hmtellt, &ich VefllCbalJI. einem aadlnn ßbetsibt, van einem 
amlonm Obomlmmt, autbewahrt, vcobllgt oder weiteradlafft, wird, 
Wllllll er wciss od.t aMehmen mu/111, dass sie ZU 8lmfbarem 0,,. 
brauch bestimmt sind, mit Zuchthalls bis zu zehn Jahren oder Oe
llinp sowie mit Bll8lle bis zu 100 000 FrlDkea bestraft. 
• w.,, J0111811don zur Herstoiltmg von solchon Sloffim, An!agea. Ap
pa,aten oder (legen,,tilodml anlel1el, wird. WOM or welss oder an
nehmen IIIIISS, dass sie zu ~ Oebnwch bestimmt sind, mlt 
Zuehthaus bis zu !llnf Jahren oder mit Ooflingnla sowie mit BllS&e Iris 
zu 100 000 Pranken bes1ral\. 

Art. :UO Ziff. J vUJl'U13 J.smmal4 

l. ller B~kelt lllllelllleben: 
dlo Verbrechen und Ve,pbea der Aflibl 224-226"<; 

3. Kernen~ vom l&. Min 1'83» 

An /6 Ab,. /Bst 1H1 

1 Dor Blllld deckt. sofern dor Oeschldlste den Schaden rdchl absichtlich vorursacht 
hat, aus allgon,et,,c,n MlUcln bis 211 dem In Altikol 12 genannten Betrag ausae: &m 
Nukl..,..hlidcn: 

c. wenn der Schaden dun:b ein geologiscboa Tielimlagor wtlllll8Cbt worden Ist, 
des nicht mehr da' ~e12golnmg unt.el1ltehl; 
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d. Blslrerlge,Bstc 

& Btrkerlger Brt. d 



Art 1 AM, 11111d 3 
2 Alt! Umpna gellen du Oewimlen, Horsu,llen, Boarboiu:n, Vemviben, Einrichton, 
Verwmdcn, Lagern. Tram!ponieren, l!atamgun, l!ln-, Aua-undDun:hlllhren undje
.i...-Fonn da Welloqebons. 

3 AufTiligkoiUm, ftlr eile nach dem~ vom 2). Min 200331 eine 
Bewir.lgung nlillg Ist, lliad die Attikol 28-3&uldll.anwendl>ar. 

Art. 3Bst a 

l!rglmmld ZII doll Bestimm!wpa dieses Gesetzes lliad lllsbes<nldero anwmtdbar: 
a. ftlr K.emanlasen, nuklean Oiller und l1ld!<,akl;va Abtlll1e du Kemenergle-

S- 'l'Olll 21. Mir.1200318; 

Art. 2S Abs. 1 wrd 4 

• Die ,n dar Schweb! anfilllenden radloü.liV\ll1 Ab!llllo - grundailtdicb Im In
land lllllOJlll wmlen.. F!lr dio Austhbr VOii radloakliYUn Abfllllen m ~ 
kann IIIISIUUllllSweiso eine llewillllJUll8 eilellt wonlen, wmm: 

a. der Emptllngerslaal in einet .Olkmechtllcben VCllOlnhatung dor Einfuhr der 
radioakllven Abl!!lle :,ur~ ""IIOStimml bal; 

b. hn Emplllnllfflla8I m seeignele, dom inlematlonalea Stand vm Wissen
schaft und Tedmilc OIIISpnchondo Kornanlage m Vorillguns ilcbt; 

c. die~ der llurch&hr zugosümmt babml; 

d. der Absender mit dem lllnptllnser der radloalmV011 Abl!illo mit Zllsllmmung 
dor vom Bundesral ~ llebllrde verolndllob """""1lart hal, dass 
der Absender sie nl!tlpnmlls :IIUrilckn!mmt. 

• F!lr ille 1!1n1iw V011 radloektlven Abl!illml, d!o llicht aus der Scbwelz stamme11. 
aber 1n der Scllwmz Olllllclgt - sollon, kann awmahmswolae OU111 llewllll!IW's 
eneillwerdon, wenn: 

a. d!o Schweiz In einer vlllkem:cblllchen Vereinbarung der l!lnlbbr der radio
ak!!VOII Abfllllo m l!lltsorgung zugestimmt hat; 

b, In der Schweiz eine seeilJIIO!e, dem intomalionalOll Stand V01I Wlssenacllaft 
und Tedmilc ~ Kornanlage zur Vertllguns lloht; 

c. die Dun:hlilhmaalcn der llurch&hr zugestimmt babon; 

d. der Emplllnger 11111 dem Absender der llldioaktlven Abl!llle mit Zllslimmuns 
des Unpnmgl!llllM!lllS verbindlich vereinbart bot, dass der Absondilr sie nlld
genflllls Zllrlickn!mmt. 

"' 51814.50 
l7 Sl .•• : NL (118120012829! 
11 S!l, .. ;AS ... (BBl20012829 
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Art. 2~ Aha. 1 

• Radloaktivo Abflllle, eile nlcltl an die Umwelt abgepbon - dllrfion, mllsson in 
seeipter Weite zurllckgehalten oder alcllor oin~ allcnfillls wrl'es1igt. 
~ 1111d an einan VOii der Aulilichlsbeh6r.t.. gcnchmlgtcn Ort bis zur Al,. 
liefenmg oder Ausfuhr gelqort wmdm. 

Art. 21 ~ wul Aln. 2-4 

Abllefenmg 
2 Br llllll!ll ftlr d!o Ko1lton der Emsorauna lilllkomtnen. 

> Der Bundesrat n:gelt die Bobandhmjj der Ab!lllJo Im llotrieb 1111d domi Ablielenlng.. 

• 181 eine sofonlge Ablieferung oder l!nlsorgung nlcltl mllsllch oder an, Gründen 
des Slmhl~ nicht~ so milasen die Ablllilo Ulllm' Koottoile zwi. 
sdloogelagertwerden. 

Art. 30 llewllll!IW'pbohllrdOIJ 
Der Bundesral beze!clmet die llewllllsunssbehllnlen. 

Art. 43 UllllffllCb!J\::gto Baslmhhmg V01I Pcrsomm 
1 Mit Oelllnpii oder m11 Busso b1a 100 OllO Franlum win1 beslnul, wer voniilZlicb 
jemanden ein« offimichtlldi ungerochtfcrtip,11 Slrahlung IIUlllelZI. 

'Mit Zuch!hawl oder mit Clelllnslli• wlni beatraft, wer vcrdlzllch jemanden einer 
offimslcbtllcb un~ Slrah1- """8el:l:I, in der Absidtt, dessen Oeaund
beit ZII sohlldigei,. 

• Mit Oelllnpii oder mit iluBBo wird beatraft, wer mhrlissig jemanden einer offi,n
aicbllicb ~ Sttabhmg l1118Be121, 

Art 43a Voradulllawldriger Umpng mit mdloaktl-Stoffen, 
ungerociuti,,llgt Baslmhhmg von Sacbon 

l Mil Clefilllpls oder mit iluBBo bia 100 000 Fnmlum wird beslrafl, wer VOrsl!zllcb: 

a. radioalmvc Stofl'o in vmscltrlftswldriger Welse lagert, entso!BI oder en die 
Umweltabslbt; 

b. ftemde Sacbmt von <tbcblk:m:m Wort einer offl:naicbtlicb ungerochtfetllgte11 
Slmh1uns all&8Cllzl, In di,r Abalcht. lhre llniu<:bbarkeit zu boninlficbtlgen. 

%Handelt derT!ller ftlbrllaaig. so lsl d!o Stra!i, Oolllnp bla zu sechs Mmmten oder 
Busso. 

Alt. 44Aba.1 lht a 

• Mil Haft oder mit i1uBBo wird bestraft, wer vmslllzllch oder mhrlliaslg: 
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.. be•••lllll!ll"l!IPflichllp Ham!hmaen ohne Bewlllisuns vomlmrnt. eine Be
willl-~ erwhkt od.ol' dlo In einer Bewilli-11 festgeselzlen 
Bedinp,8'1'1 od.ol' Auflagen Dicht elnblllt; 

Arl.4/JAbs. I 

• V""3recball Ulld Verpben nach • ArUbln 43 und 43a unletsleben der Btlllde&
~I. 

An. 41 Abt. 2 wuJ 3 
t Er lwm den Brla8B von Vonichrifu:u Ober den Slrahlemchulz fllr T!lllgkmm, fllr 
die na.:h dem~- vom 21. Mm 200ll' eine Bewlllif!Ul[ll nllllg isl, 
an das Zllllliltdlgo Departement ad..- an nad!secnlnet& Stellen Obertragen. Br be· 
rilckslcbt(st dabei die T111j1W8!111 der V orsclttill8il. 

' Bis/urls,r Abs. 2 

S. MelorwertalJ!llerp,etz Vom l. September l!IW"' 

An. 29bh Ende der Stouorpßlcht fllr Kemanlogen 

Dto ~ wn KOl'llllnlagen bleiben Ober den l.eilpllmkt der Allsserllelrieb
llllhme hinaus bls 2l.llll Abscbl""" der Slilllegunp- und llllsorgunpmbeiten der 
Mehm-.u,,pflicbt lffllffllellt Ulld sind während der gesaintmi Daw:r der Sti!Oo
lllll!fl wl l!lllsorgung 21.1111 Vonteuorabzug borecbiilll, Dieser besteht filr sflmlllclu, 
Aul\wnd!lngoll III' z,~ mit der S1llllqpmg, dem Abbrucb ul!d der &tllor· 
lllßlB. 

Art .,.. X-lcb:mn!jJ Yml Elelmiz!tät 

Zum Sobulz der l!ndvemmuer klllm der Bundmral Vorscl!rlllell Ober die Klllml:eich· 
nllllfl..,.. Bhiklrl:dtlll ori-. insbesondere llber dlo Art der ~gun.11 
w,d dil, l!edcmft der l!loklrlzlllit. Brltam elna ~lebt olttt'llhml. 

Art 7 Ab,. 7 

1 Die Mehtkosl,:n der llleklrlzltlll&.Vonellumomolmum fllr dill Obomallme VIII! elck· 
lriach,r l!ruqie VOJ1 llllllhhl!ngip Produzent,m _.von• Belrelberinnl!n da 
~ mit clnmn Zuschlag auf die~ der Hocbspan-
llllllgmlze finanziert. 

"' Si. •• ; AS _ (BBl:100121129} 
40 SU4UO 
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An. 28 Abs. 1 8n. ,,.,, 

• Mit llsJI oder B"""° bis zu 40 000 Pnmlam wird bostmft, wer vorslltdlch: 
...... Vorschrifu:u tlber dlo Kemwdchmmg vcm ElektrizltlJI verle12t (Art. 5"">; 
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Lol 1111r 1•~nergle nndealre 
(LEN1) 

du21 mara2003 

L 'bt"""'1'1 f,ldbak tk 1a Confidbatian suwe. 
VII l'art 90 de la Constltutiou1, 
vu le mossaa• du Connil Rdbal du 28 fivrler 2001a, .,... 
Clulpltre 1 Dlspoalllons pirales 

An.1 Objel 
La pnllenle loi rtg!- l'utillsallou paclllqw, de l'wrp, _,w.i,,,. Elle vlse en 
patticu!ler A pro!6gllr l'homme et l'en~ des danpnt qui y sant IU.. 

Art. 2 Cb&nlp d'applicalion 

1 La pr6sentc lol s'appfique: 
a. IIUll lll'llclea nucloainls; 
b. IIUX loslallalions nucüainos; 

C. 1111& ~bols radlo11ctiftt: 
1. produlls clans des inslallalions nuc,IWn,a, 
2. llms oo m111 de l'art. 27, aJ. 1, dc 1a lol du 22 mars 11191 aur 1a nulio

prota:llou (LRaP)>. 

a Le Cweil Rdbal pe,tt exclur• du champ d'appUc:ation de 1a pmcn1e lol: 

a. los lll'llclm ~ IIO- pas tl l'utillsalim de !'mergle nuclealro; 
b. los U!Slilllalions nud6alnm clans lesquoU„ !es matllns nucl6alnm et los de

ebets radloaclifil ae trouvellt Oll mible quantib! O\I IIO pr6sOllmnl pas de dan
ge,; 

c. les arllclas ~ et !eo dedults radloacliftt A mlble ,ayonnement. 

> Les disposltioas dc 1a LIW' SOIII applh:ablas A moinll que 1a pr.- loi n'en 
diapaso-

RSIOI 
Ff 20012529 
RS8l4.50 

(01.lllZ-3) 

Art. 3 1>61ln!t1 ... 

!>am 1a P,.- loi, Oll imr.md par: 

a. Phase d'obseniadan: 1a paiode pro!ongee de surveillan<e d'un d6p&I en 
prolimdeur 1Mm1 sa fennowc et duquel los dechets redlaacttii peuWIII 8n 
lilcllerm:llt~ 

b. E....,c,mdan: le cond~ l'Ulllreposage et lo stn<:kage des .U.hels 
radloaclil!l dami llll d6p&I Oll prolbndetir, 

e. lJ/Jp8I en prqJlm,J,,ur. l'lmtallalion en coucbe p,loelque proftmdi, qul peut 
i!nl l'ermoo sl 1a pn,leCtion durable dc l'!tcJnmc ot dc l'nvl- OSI 
amrie par des barrl!tes passives; 

d. l„talkall,,., m,ditdn,; los lnstallalions pemmllllDl d'uplo!ler l'OIIOl'l!l• 
mtc16aire Oll """'8111 tl produire, A mbrlqucr, tl Ullllser, A trailor ou tl lllackm 
des IIJIUllnl n1.1Cl&iroa, Oll enam, tl mcuer des ~ mdJoactll$ 811 88IIS 
dc l'art. 2;al. 1, lot. c: 

o. Energie nucllain: touto f'mme d'wrp, UWm: par 1a ll88lon ou 1a fusion 
de nayaux d'atome,;; 

r. Ma.tl.ere1J m,cl,lalms: los wbstan<:o8 pouva111 illre utilua pour produire dc 
l'wrp, A partlr de 1a llstllon du neyou 4e l'lllomo; 

g. CoNlltlonn11ment: !'ODSll1Jlble des opcaam,s de pripamlion d,s dochas ta· 
dioectlfilonwedc!aureatn,po,,aaoaudcieurstoclsqedamiundbp&oo 
pmfilndeur, _,,..,I Jo btvyagl,, 1a ~ lo eompaaage, 
l'incln6ml!oa, l'lllllllbage et l'enil>allage; 

b. Jlrlklu m,c/b,m,,: 
1. los mali=s mtdbires, 
2. los -.!riela et los 6qllipelnonls destlil6s Oll ~ A l'Ulillaalion 

dcl'wrp,~ 
3. 1a technoloßle nkcssafre au d!voloppom;mt. A 1a pmdll,:tfon au A 

l'utilisatlon des mall=-, malllriols et i!qulpementtl vls6s""" eh. 1 et 2; 
!. Dedt,u radloat:t/ft: los subslanco;i ~ ou les mallms C0111B111WeS 

par 1a radloact!vlb! qul no sant pas riullllatles; 
J. Ma,,lpu}allon: 1a recbere1to, le dfflloppemeat, 1a 6ibrlcatlon, l'Olltn!pOsaBc, 

le ltallSpOl1, l'hnportalion, l'exportat.lon, le trallill et le eourtage; 

k. OntrlaF 
1. 1a c:t6allon des eondlllons essendelles pormettant dc passor des CODlrllls 

d'oftie, d'aequlBilion Oll dc cossioa d'artlcles lllldW... ou dc dkbots 
radioacli&, quol quo soil le liou oü 1111 „ ln>IMml, 

2. 1a eonelus!on de tols COlllmlS IO!SqUll la preslalion est lbumle par deo 
detS, 

3. 1e eommen,o i 1'6tnmger d'artieloa lllld=lres ou de decbeui mdloaatlfs 
A partlr du tmrllohe lllisse; 



Lai sur .'=rsf• nucl6alre 

1. F""""""8: le rmnblayage Ol la mlao sous sceillis de lautes los parties souter
raines et de 1a sa(erle d'acc6s d'un djp61 en profnudcur, l l'lssue de 1a pbaae 
d'obscrwdon; 

DL lletraltement: le dmnontap ~ des 6h!menlll combustlbles us6s, la 
dlssolutlon cblmlque de l'oxyde combusdble ot 1a s6para!ion en umnium, 
plutonlum OI prodults de Ossion_ 

Cbapllre 2 Prlnclpes de 1a skurld nncYalre 

Art. 4 Princlpes appllcables a l'utlliaallon de 1'6nergle nucl6alre 
• Lon de l'utllisallon de l'6nerglo nuc16aite, l'bomme et l'envlronnement dolveut 
&n, ~ du rayonnmnent ionisant; los suhstanccs radloactives IIO peuveul &n, 
hl>6nea que daos des quantitlis no pmillllllml pas de daopr. ß fkut on partlculier 
pr6venir lo rojot oxcesslf de substances radioactlves ainlli que l'imdiatlnn oxcessiw 
des pmonnes, 111111 on pbaae d'oxploitetion nmmalo qu'on cas de d6ranpruenl. 

, U couvlont de prondro en comp1e los conuquencos l lnng - sur lo patrlmoino 
h"6diwre. 
J Au tille de 1a pr6vontlnn, Oll prondra: 

a. IOUIOS los mosures qui s'lmposent on YOrtU de l'oxp&ieuce OI de 1'6tal de 1a 
science OI de 1a tecbnlque; 

b. toutes los mesures ,upp16mmdaires qui conlribuanl l dhninuor lo daoger, 
pour autant qu'elles Boient approprllos. 

Art. 5 Mosmesdeprotectlon 
1 Los mesures de protectlon ob6issant aux principes reconnus sur lo plan intematio
nal doivenl &re priaes par los peraonnes qui ~ qui constniisent OI qui 
oxplo11ent los inallllladons nucl6iircs. l!Iles oomp,enoont on partlcnlier l'utilisallon 
d'61micols de c:onslruclion de qualit6. 1a mise en plac:o de barrifflll de dcurlth 
multiplos, 1a plurolltll et l'automsliastlon des aystmms de ~ 1a mlao en plac:o 
d'uno organkatlnn appropri6e compra,ant du poraonnel ap6claHs6 OI 1a promotion 
d'nne mlturu pousdo de 1a aa:urid. 

2 Des mauros de prulccdon en cas d'urgonce doMllll &re pr6psr6es paur Umilor los 
cügils on cas de llbo!ralion de quantit6s daoprouses de substances radloactives. 
• Des mmures de B4nd dolwnt &re priaes pour empecher des tierB d'anonter l la 
s6curlti des lnstallatlons et des lll8IUres nucl6sins 011 que des madbros nucl6alres 
ne puissent Blre d6rob=s. Ces mosures seron1 IWlalll que posslblo claBalfi6es. 

• Le Conseil f6d6raJ llu los mesuros n6cessaires. 

Lai sur l'l:!11:rgle nudialn> 

Cbapitre 3 Artlclea nnc16alrea 

Art. 6 R6gime de l'autorlll81ion 

1 Quiconquo manipulo des matimes nuc16aires dolt &re titulaire d'uno autorisation 
de l'autorit6 dlisisn= par 1o eonaen ted6ral. 
1 Le Conseil RdaaJ peul lnll:OduiR lo r6gime de l'autorisation: 

a. pour 1a manipulalion de mat6rlela e1 d'6quipemenlll destln6s ou n6cesBalres 4 
l'utlllastlon de 1'6norgio nuclahe; 

b. pour l'oxportetion ot lo cour1Bge de 1a tecbnolosio vis6e a l'an. 3, let. h, 
oh.J. 

'L'autorlsatlon CBt limlt6e daos lo tompB. 

• Le ConaeO Rdaal tisJc la prodduro_ 

Art. 7 Condltlons d'octroi de l'autorisation 
L'autorisation CBI acconl6e: 

a. si 1a prulccdon de l'bommo et de l'cnvironnemont ainlli que 1a sb:uritll nu
cl6sire et 1a sllret6 SOiit BSBW6es; 

b. si aucun motif relatlf l la 11011-prolliiratlon des armes nuc16aires "" a'y op
pose, en paniculler los mesures de contralo lntemstlonales non obllgatolres 
du point de vuo du drolt lntornatlonal BDUlmlll08 par 1a Suisse; 

c, si aucuno mesuro de c:ontralnte au sens de 1a loi du 22 11111JS 2002 sur los om
barsos4 n'a 616 alict6e; 

d. sl lacouwrtmc oxigb, par 1a loi du 18 IIIIIJS 1983 sur larosponaabllite clYilo 
en matiae IIIICl6alre' est assur&; 

•· sl aucun Oß8118cmcnt lntemstlonal no a'y oppose OI que 1a sa:urit6 oxt6rioure 
de 1a Suisse n'CBI pas touch6e; 

t sl los personnes responsables dlsposent des~ requlses. 

Art. 8 Mosuros priaes daos des cas d'espä:o l l'encontre d'l!lals 
destinatalres sp6:iflques; uccptioas au r6glme de l'autorlsatlon 

1 lnd6pendammont du r6glme de l'autorlsatlon, le Conseil l!dma1 au l'autorlt6 d6sl
sn= par lul pcu1, dans des cas d'esp6ee et lorsqu'il s'asft d'assurer 1a non
prolißrallnn des armes miclaires, lnlerdin, 011 essortir de c:omlltlons et de ehurges 
l'lmportatlon, l'expor181ion, le tnmslt DU lo courtap d'artlcles nucl6aln,s. 
, Le Conseil l!d6nll pcu1, pour so oonfonnor BIilt aocorda lntemalionaux, pr6voir de 
n'accorder sucune autorlsatlon pour cenains l!lals Oll groupos d'l!lals. 

4 
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Loi aur l"!oerglo nucUaire 

'Le Conseil lid,lral poul pmoir d'oll6ger la rqiime de l'aurorisatlon ou d'y d6ro
ger, nCIIIIDUDellt en cas de foumitun, l des l!tals qui sont partles aux accon:t. intema
lionaux sur 1a nnn--prollteralion des amu,s nncl6sires ou qui participenl l des mesu
""' de con1nlle soutenues par 1a Sulsse. 

ArL 9 Bxpo,latlon pour reueltemeut 

L 'oxpatalion d'616menls combustibles uBlls pour le retraitemenl ost BD30rllee si, en 
sua des condidons privues ll'art. 7: 

a. !'Eta! deslina1aire a approuv6 dans uno convendon inlemalionale l'impona
tion d'tl6menl& combustlblos uds pour la ro!raltemen1 et si 1a Suisse et 
l'Elill desllnalalre ont convenu d'un accord sur 1a Rprise des d6chas; 

b. l'Blill deslinataire dl,_ d'une installa!ion de ro!raltmnent appropri6e, con
fonne l l'61Bl de 1a science Cl de 1a tecbnlque au niveau lnh:rnllllonsl; 

c. los l!tals transitaires ODI approuv6 le transl~ 

d. l'cxp&llteur a fonnellomcnt CODVCIIU avec le desllna1alre, en acconl avec 
l'au10rit6 dalgnb F, le Conseil lid6ral, qu'II reprendralt los d,!chets pn>
dults Ion, du reueltement ou, le cas =h6enl, los 6lments combustlblos uBlls 
non encore ratraiu:s; 

e. l'Elill deatinalaire a ratl66 des conventlnna inlematlonolos sur 1a sllret6 des 
lns!allatlons nuol6aires et sur 1a geslion des tl6menl& combustlbles uBlls et 

des - redloaodfil; 
[ la retmtement OSI COßlr6(6 par 111U1 orpntsallon lnremalionole; 

g. il exisle des CODlrBIS sur l'ullllaalion lnt6grale, dans des tl6Dlenls CODlbustl
blas II l'oxyde mixte, du plutoalum obteml. 

ArLH Transport a6rien de matihes nu,:l6slres contcnsnl du plUIODilDD 

II ost intenlit de 1n111SpOr1er des D18116res nuel6sires contensnt du plUIDDlurn dans 
l'espa,e amen suisse. 

ArLll Obllgadon de diclarer et de tenir mu, complsbilit6 

1 Le detentaur d'une IIIIUJrisallon doll diclarer sans retsnl aua autorit6s de swveil
laece los acdvlt6s et !es 6veneDIOIIIS parlicullers susceptiblos de _,, en causo 1a 
skurltl: nuel6aire au 1a s4not6. Le Conseil l1d6ral d6signe ces eclivlta et ces M
ncmODIS. 
2 Le Conseil l1d6ral pou1 soumettre l 116:laratlon 1a ~an d'artfcles nucl6alros. 

• Le dttenteur de matimes nucl6sires doit contr6ler son stock, tenir mu, complsblllt6 
l eo su]CI et en infonner p6riodiquement !es autorit6s de aurvelllance. Ces obUga
lions s'appliquenl qalement aua D18116res nuclmlres qu'il poss6de l l'&mger. 

Loi11UJ1'6ncrJlh,euclo!atre 

Cbapltre 4 lllltalladou nud6alres 
Seedon I Anlorlaatlon pn,rale 

ArLIZ R6gime de l'IIIIIOrisatlon genmle 

' Qub:onque entend constndre au oxploiter une lns!allalion nucl6aire doit avoir une 
aulOrisatlon gWniie d,!Umo par to Conseil lid,lral. 

'U n'exisle 1111C1111 drolt subjectifl l'obtlmlion d'une autorisatlon gWtaie. 

'L'aulOrisatlon gWtale n'est pas ~ pour las lns!allattons nu,:laires II 
&.Ihle potondei de risque. Le Conseil l1d6ral dalgne ces lnstallalions. 

ArLll Condltlons d'octroi de l'IIIIUJrisallon gm11!rale 
1 L 'autorisatlon gWtale peu! etn, m:cordk 

a. si 1a pn,tection de l'homme et de l'anvlroonement pout etn, BSlllrie; 

b. ei aucun autro modfprmi par 1a lqisla!ion Rd6rale, nolBimDent eo matiere 
de protectioo de l'eevironnement, de proteetion de 1a neture et du paysage 
Oll d'am6nagernent du tenltolno, ne s'y oppose; 

c. s'II oxmle UD projet de cl6salli:ctetlon au de pbase d'observatfon et UD pro]CI 
de fermeture de l'installadon; 

d. s'il est d6montr6 que los dkhets radloacdfs prodults seront 6vecua; 
e, si 1a sä:urll6 .,.._ de 1a Suisse n'est pas tauch=; 

f. si aucun engagement lntemationsl de 1a Sulsso ne s'y oppose; 

g. sl, dans le cas des d6p&a en profondeur, los nlaultalll des 6tudes g6ologfqnes 
conflmumt que le eile s'y prtte. 

2 L'au!Orisatlon genmle est acconl6e l des soclllt6s anonymes, l des soci616s coo
p6nllves au l des personnes IIIDlllles de drolt public. Toule entRprise 6tnmgere doil 
avolr une Ollale suisse emoglstr6c au rugistro du commerce. Si aucun engBJlemenl 
lntematlonsl ne s'y oppose, 1a Conseil lid6ral peut relbser l'au!Orisatlon genmle l 
une entRprise qui rel!No du drall 6tnmger lonquo !'Etat 06 clle a son si6ge 
n'acconle pas 1a r6clprocit6. 

ArL14 Teneur de l'autorisatlon gWtale 

l L 'autoriselion gmi6rale fixe: 

L le d6tenlmtrde l'au10risatloo; 

b. le eile de l'lnstallatlon; 

c. lo but de l'lnstalladon; 

d. !es snmdes Ugnos du proje1; 

•· 1a linllte maxlmale d'01<position des personnes aua radladons aua olentours 
de l'lnstallalion; 



Lai aurl'm,iilo nuclalro 

f. Oll outro, pour UD d6p& Oll proftmdeur. 
1. los critbros d'=lusion d'llll site de stockas• priYu qul ne s'y p,i1e pas, 
2, 1111B ZDDO provisolro de protoctioa. 

2 Les snu,dos lisnos du projot compronnent l'indiCBllun approxlmallve de 1a ra!Oe et 
de l'lmplanlalion des princlpalcs COIIS1nl<:liuns, et, Oll particuJjor, 

a. pour llll r6aeteur ~ 80D ll)ISlaDe, sa classe de puissance, 80D S)'sdme 
princlpal de rafroidlssetnenl; 

b. pour un d6p& de matims oucl&lros ou de d6cbets radloaotlls: 1a classillca
don des matlmes stoc1reos et 1a capacit6 maximale du d6p6t. 

' Le Conseil adaaf llao le d6lai daus lequel le pennis de cunstruiro doll itre de
lDIUld6. D pout prolonger ce d6lai lOisquo cela 80 jllSlille. 

Secdan 2 Construcllon 

Art. 15 lUgimo de l'autorisation de cunstruiro 
Qlliconquo OIIIODd cunstrulro UDO ceotralo nucl6airo doll avoir UDO autmisatlon de 
constndre d&lme par 1a D6partement f&l6ra1 de l'environnement, des tnmsports, 
de l'6nqie et de 1, comnumfcadoo (d6parlmnont). 

ArL U Condllfana d'octrol de l'autorisation de cunstrulro 

1 L '.-isallon de cunstruiro OBI acconüe: 
a. si 1a protoction de l'bommc etde l'eovironuement OSI BSSur=; 

b. si le projot rospecte los principes de 1a s6curlt6 oucl6airo et de 1a sOnd; 

c. sl aucun lllllre motlf pmu par 1a l!gialatlon l!da'ale, notammont en matlbre 
de protection de l'onvironnement, de protectlon de 1a natura et du pa)'Bll8" 
ou d'amjnagement du tcrrito!re, ne s'y ~ 

d. si l'odcullon tecbnlquement COIIOCle du projet ost ll88lrie et s'ß aisto un 
programmo de mosuros d'assunnce de 1a quallt6 pour l'ensemblo de 1a 
phase de constnu:tion; 

o. s 'il nisto 11D plan de d6saffoctation Oll 11D projct de phase d'observalion et 
11D plan de llmneture de l'fnstallatlon. 

2 De plus, pour les fnsmilalfoJls 8ll1IIID808 II l'autorisalion pnmale, l'autorlsation de 
construire n'ost IICC01'llb, que: 

a. si 1a roqu6mnt ost on po8SC8Sion d'nne autoriBatlon g6n6rale eull6e on fmoo; 

b. si 1a projet rqxmd aua condldons llx6os daus l'IIIIIOrlsadon g6n6ralo. 

' Les lmdallalfons qul no sont pas soumlsos II l'autorisalfon pn!ralc doivent r6pon
dn, on outro aua Ol.lßOllllOB llx6os il l'arL 13, aL 1, !et. d il ~ et 2. 

Lai sur l'mc:rgic nuclbiirc 

Art.17 Teneur de l'autoriBatlon de CODSlruire 
1 L'autorisalion de cunstruiro indiquo: 

a. 1a d6tontour de l'autoriBatlon; 

b. lo sito de 1a constru,:tfon; 

c. 1a pulssance du n!acteur ou 1a capacit6 de l'installadon prMes; 

d. lca principawr. 6li:mionls de 1a "8lii!atlon teclmlque; 

o. les (!rllDdos Usnca de 1a protection on caa d'IIQ!onco; 

f. loa constnu:tions dont 1a iiallsation on !es partloa d'instolladon dont 
l'lncotporatlon n6cessitout un permls d'lruClllfon d6Uvr6 par los ll1IIOrit6s de 
8112VOillance. 

' Lo d6partement llao le d6lai dans lequel les IIIMWX doiveot connncncer, D pout 
prohmger CO dtlaf lOisquo cela 80 justflle. 

Art. 18 Edcullon du projet 

Lo d6tooteur de l'lllllDriaation de cunstruiro doll oltabllr un dmisior oomplot sur los 
,!quipoments techniques mlis6s ainsi que sur les OOlllrßlos et les - offoctu6s. 

Sectlon 3 hploltadon 

Art. 19 R6glmode l'autoriBatlon d'oxplolter 

Qllioonque entond exploitor UDO centrale nucl6aJro doit avoir l'autmisatlon d'ox
ploltor d6livr6o par 1a d6partorueuL 

Art. 20 Conditfoos d'octrol de l'autmisatlon d'exploitor 

1 L'autorisalion d'exploitor ost IICCOl'llb,: 

a. Bi lo requ6rant ost lo propri6tairo de l'installatlon; 

b. si los conditimm llx6os daus l'autmisatlon smlllralo et daus l'autorisalion de 
cunstruiro 80DI rospoclees; 

c, Bi la protection de l'bommc et de l'euvironnomoot esl 118811r6o; 

d. si l'installatlon et l'exploltallon prMCS r6pondiml aux exiB""""" de 1a dcu
rlt6 oucli!alre et de 1a sOrot6; 

o. Bi lca exiB""""" on matlue de pomonoel et d'oraanfaalion sont mnplies; 
f. Bi des mosuros d'll8SUIIIIICO de 1a qualit6 ont 6t6 prises pour l'cmsamblo des 

adfvlt6s oxarc6os par l'eutreprlso; 

B, si los mosuros de protoction d'wpnco on1 616 prisos; 



Loi aurl'btcrgie nucl6uint 

b. aila-d'BSSllflllCOprmmil!lparlaloldu 18 IIWll 1983 ...-laro&-
ponsal>!lite oMle ""madme nucli!air,,6 exis!e. 

'L'awori5111lon d'uploilcr pout &Ire accordh cn mime temps quc l'autorisatlon de 
conslr1llro s'll 1111 posslble dejupr, Ace stado, quo les condidons IISSUl'llllt umo u
p!oltalion s1lle seront remp!ies. 
> Avor. l'aulmisatlon du dqlanmnent. Je proprl6!alre d'un r6acteur nliCl&dre pout 
entteposor des malitn:s nuc16alres dam""" i-8alion avant quo l'autorisadon 
d'up!Dl!ll< ne lul soll ...:tml6e. Les art. 20 A 24 sont appllcablos par analogle. 

~ 
Art. lt Teneur de l'au!OriBalion d'cxploll« 
1 L'awori5111lond'a.ploilllr bullqua: 

a. le c!ttenteur de l'aulOrisalion; 

b. 1a pulisance du rvacteur ou 1a capacltt de l'lnslB!ladon lllln>l$es; 

c. les !lmmi$du rel&:hmnent de aub,tanaos radioacliveB dsm !'onYironJ!omelll; 

d. los 1DOS111118 de IIIIMlili-odes alentouIS; 
e. 1„ 1m1SUtCS de ücurit6, de sllnd el de proll!Ollon d'urgence quo le ~teur 

de l'awnlsallon doh pnmdn: dunm1 r.,.plol!allon; 
t les oltapes de 1a mise en sorvloe, qu!.., pouna commeru:er qu'aprh 1a deli· 

- du pennis d'oucution )III' los aulorlt& de BlllV..W-C. 

' L 'auiomallon d'a.ploiter poul &Ire limlln dana le iemps. 

Art.21 ObUpdons~dud61enteurdel'llll1Crisallond'aplolter 

• Le d6tenteut de t'aumrilladon d'a.ploller 1111 responsable de 1a skurll6 de t'illatal· 
lation nnclealn, et de B011 Ol<ploitadon, 

• A ""' effl,r, 11 dou en partlouller: 
a. .......i.r en pennencnce 1a prlorit6 voulue A 1a s!curit6 nucl,!an lors de 

l'.,.ploilalion, nolamnllllll respecu,r 1es llmiles et 1es conditiOIII d'.,.ploi• 
lallon qul lui sont lmpos/lcs; 

b. meim aur p!ed IIIIO Ol'Jl'IDlllallo appropria e1 ongagardnpenlOll!lOI sp6cla· 
!IN on nombre li'llffillam; Je Conseil fidnl llxe los alpm:oa mlnimslos ot 
rqlomonle la fomlation du personnel sp6clalist 

C. pm,dre les-n6cossaira l"'l'fmainlenir l'insll.llallon Ob bon 6tal; 

d. pn,c4det, pmdant toum 1a dtmle de vie de l'insml1Btlon, A des 6valuatiOttS 
~ de 1a s6curit! e1 de 1a slhel6, alnsl qu'A des C0111161es subsll
quelllll; 

e. pour une oentrale 1111C1airo, effilctue, perhxliqullmcnl lllll lnspoction eppro
fondie de 1a ""'1ri16; 

6 !Uffl.44 

LalllW'l'6ncrJli•-

f. lnllmner A lntemules "8uJlms los aulmit6s de survelllance de 1'"81 de 
l'laslaßatlon et de son ~ et wl COlllllllllllqu ...,. Rllalll los 
~ .. soumls. notlllcatlon; 

g. 1'1qulpor l'lni!allalion dans la mesuni ou les mq,6riences fiwea et t'6!ol de 1a 
teclmlque du ra!qulpemont l'nigatt, et IIIHlelA si cela cmuribue a dimi_,. 
encore le dBnser et pour llUIDDI quo CO soll appmpri6; 

b. sulvt0 l'evo!lllion de 1a aclence ol de 1a teclmlque et !es ~ mltes 
par los oxplollauts d'hlBtallatlods comparabla; 

L tenir un dossulr complel sur i.. 6quiJ,ements teclmlqueB et sur l'oxploitalion, 
et au besob, adaptet le n,pparl de s=uri16 et le lllpporl de s!\nd; 

j. appllquer des mesuros d'- de 1a qualite pour l'OIISClllblo des actlvi
tös --dam l'ontteprlse; 

k. ten!r A J- le plan de desaffi:clallon ou le projet de pl,aq d'observalion et le 
plan de 11:rmeture de l'lnslallalion. 

> Lo Comell lidml llxe 1a crilenlS qul obllgent le tillllalre de l'lllllmisation A mot· 
In> tempal1lireq,OI l'lni!allalion bars scrw,e et il prodd« l B011 ~ 

Art. 23 ll,julpo de surveillam:e 
1 Lo d6partemonl pou1 obllger le litum de l'1'111Cr1Jadon d'llllP!oiler A so doter 
d'w,o 6qulpc de surve!lhmee compnmalll des pdes .umä danl la !&he consistora A 
pioltll"f l'lnslalladon Olllll6alre eonm, IUUI<> OIIOlmc Oll intnl!llon. 
1 Lo Conseil fidnl fb<o los ui-auxquelles doll r6pondre l'iqulpe de SUMlll
lance et"' pnlclae !es tAcbos et""' pnlmpllva ap,68- consulte les--
l Le cautcm d'bnpla,,lallon rtg!OIWlllle 1a fonnallon de 1'6qulpc de mwillancc en 
collabonitlon •-1• scrw:e lidllral competenl. 

Art. 24 Comrilles de tlahll~ 
1 Los poqonnoe oxlll'9JIIII des fanctionl essenliollos pour la scourltö ~ et pour 
1a sOretä de l'hlstallation nuclealn, dolWlll so 80Ullldll1l p4,:lodlquement A un 
COllll'6ledefiablllt6. 

• Ce oonollle pout donmr U... au lrui- de - aenalbt .. - 1a 1181116 et le 
psycblsmo de ce11 .,....._. alnsi quo de donnaa sur lour modo de vio lmportlllllea 
pour 1a sä:urltö; un llcliier a ce oll!et peu! l!lro CO!lSlltu6. 
' Ces donnaa penlOll!lOlles pouvm,t l!lro c~ au proprl/,lalro de 
l'lnstallmlon !IQCleain, et A l'aulOlitö de lllll'Veillance. 
• Lo Coosill1 fidnl ~ los poqonnoe qul dolvont so SOWllellre au eonrilo de 
llabßil6 et en pn1c1ae 1e d6roWIIIIIOlll. n designe le aamoo charg6 d'y pn,c4det, de 
tmi1.e1' les domees et d'en constltuer unc benquo. 
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Lol m r6naqpc 1111Clain> 

Art. 2! Mnumi preudn, en caa de sitwillon CXlniOtdinalre 

lln cas de siluallon ntraonlinalto, Je Conseil Adiral pcnl on!mmer l'arr& pm-entiC 
deacomnles-waim. 

Secllm. 4 D&affectadot1 

Art. H Oblipll-ll!csi 1a ~on 

1 Le proprl6taire de !'lnslDllallon doll däall'eeier son .-llalion: 
a. lorsqu'ß l'a mlslldifln!tlwmonth<muorvlce; 
b. lonquo l'autcrisalloo d'e:qdolter"" lui a pas llt6 acconlbe. lui a 6th rotlr6o 

Oll qu'c!le 8'est l:lein!e conlimn6ment i l'art. 69. al. 1, ICI. a Oll b, et que Je 
~. onloml6 1a dmlll:ctalim,. 

, n doll.., pmticulier. 

a. satlslllln, aux exlgencesde 1a ~ mu:1'81re et de 1a elb:lllll; 

b. uansJirer lea mati6res nudealnls dans- autre lnstalladoo nud6al?e; 

o. ~ los pm&s nulloacsl,ea ou lea lra!tcr CODllllB des doobelll ta
dloactlA; 

d. .......... los dolchols mdloactili,; 

c. &Ire pid,r l'illlltallalioa jusqu'l ce que - !es aoura,s de dangcr nu-
cl6airoa „ alent 6th 6llmlu6es. 

Art. l'! Projetde ~ 

t Le pq,rie!an de l'lnstallatlon dolt pn!oamer aux autoril6a de !llll<lelllance im 
p,ojet 11a d6safteolatlon. Los IWlllrlt6s de llllrVOillancc lui llunt un dQal. 

l l'..e projet pnlsente: 

.. lea phasea et le calendrler des ltavaui.; 

b. In 61apea sw:c:cssivos du danon!Bg8et de Ja d.!moliti011; 

o. lea m-de~ 
d. los '->ins en perwm,el et l'organisall<ni; 

•· Ja modalld8 de 1'6Vfflllllioa dea d6cbelll mdloac:1161; 
t 1a IOlal da collts ahlsl que 1a gamnde de ßnancemeat a)IIIOrtee par Ja sooi6!6 

uploitanlll. 

Art. 28 Dl:clsloa de d6saffilclatioa 
Le ~ ordoono !es _,. de d6saffilcladon. II dllsigru, lea lta\'WIX clont 
!'OUl:Ulioa est ~! l'OClrnl d'un pennia par los autoritm de IIUrWOIU.-. 

II 

An.29 Pin de Ja d6salfeclatlon 
t Uno Coli 1a ~ectadon accomplio dmui lea n\gles, lo ~ cons1a1e que 
l'lns!allarioa "" rept6senfe plua - """""' de risques l!ldlologlquea et qu'ollo ne 
1l!mbo par cons6quent pl11t111011S 1" C011J1 de Ja 16sis1a11on S11r 1'6ncrgio lnlClbtlre. 
J La disaolution de 1a soc:!ett responsable de Ja d6aalfoclalion cst IIOUJDiso ä 
l'apprnboliondu~L 

Cbapitre 5 DKhell radloacdfs 
Sectltlll 1 G6n6rallt& 

Art.30 Principes 
l Los aabslances IBdioaclives dolYeirt etre omnlpuUoa de manime ! produin, Je 
moins posalble de dechelll radioaclifil. 
'Loa dkbeta radioactlü prodnlts on Suisso dalven! en principe etro l>vm:u!s ca 
~ 
1 Los döclu:ra !lldioadifil doivOlll itre ._,. de 60rtO que Ja ~ dufllble de 
l'bamme ot de l'enVU'DllllllmODt soll llSSlrio. 

Art. SI Obllpllon d'-
1 Quiconque explollo ou disatli:cl8 ime lnslDllatlon nw:Uolro est """' d'evacuor 1 
aea flals et de 11111.diare sllte lea dechets radioactifa prodnilll par eile. Loa ln>WUX 
p,iparalnlres indlapoasablcs. 1111& que 1a recher<he e1 lea kud<:s g,!oloSiques, a!ml 
que 1a pliparallon en tomps Ulilo d'tm djp4I en pmli>ndout fimt part1" int6grante de 
l'obllpllon. 

' L 'obllpllon d'6wcuallon est rompllo lonique: 
a. lea dkhel8 onl 6th plads dans 1111 djpat oa pn,fundeur et quo lea ll!a)'CDl! fi. 

nom:im n:qula pour 1a pbue de ...,.._!11,mce OI pour Ja r.,,_,,,, <lvonlWllle 
scntasaunls; 

b. lea dlrcheUi ont llt6 imns!i1'6s daas..,. lnslallatlon d'hru:ualion ä 1'6tnmger. 
1 l!n cas de ln!n!lfort de 1'autotlwlon s6n6tale pour - ....irale m:cl6aiR l 1111 
IIOIIVal uplollanl (art. 66, al. 2), l'anclon et lo llOIMII aplo!tants RpoDdem de 
1'6wcuaticm des dkbeta d'exploltalion ol dea ümmlJI CODUIU8liblos ll50!s produlta 
jw,qu'a!lltllJlafert. 

• La duulolutlan de Ja sociillll ~lo de l'mcualion est aoumi,o • 
l'approbotion dll dep,utmnent. 

An.32 Ptogn,mmodegosllondnd6chelll 

1 Loa penoonos tenues d'mcuor los d!chela radloactlfil 61aboreat 1111 prognmimo de 
gcstlan des doobelll. Cehrl-<11 -Uent 6galcmont im pleo de~ qu1 s'eiend 
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jllllljll'l la ml&e hotB servlcc des lfflllllllalions nuci.tno&. La Com!oll lld6ml fuu, lo 
d6la! do mise sur pied du projllllll>MO, 

• L'llllt0ri!4 d.i~ par lo Conseil Rdual examim lo ptOgfll!llUIL La d6partemmtt 
lo - l l'approba!ion du Consoil f&Uml. 
• L'aul0ril6 d6il~par 1a Conseil lid6ra! riritlo lon,spco1 du pmg,m,,mo. 

• Les pononn,,i tenues d'mcuer les ~IIIB doivollt adapl,,r paiodiquement lo 
progmmme 11111 condiwma nouve!les. 
• La Conseil lid6ra! lnf....., ...,.n...- l' Assembl6e lidmlo de !'Etat du pn>-

8fBllll1lll. 

Att. 33 Evacuatlon par 1a Conftdemion 

1 La Can!ml&allon ~: 
a. los d6cbels radioactlfs llvnls conform,!mentl l'art. 27, al. !,de 1a J..RaP7; 

b. los 11111n18 dllcbets radloacdfll, aux llals du fillld8 de 811111km. 81 1c responsabla 
o'auume pas ses obUplions eo la matillre. 

' Elle peut l cetto tlo: 

a. partiolpor l des 6tudes gl,ologlques w les ofl'eetuer clle,.mime; 

b. partiolpor l 1a C013S1SUC1k1a e1 l l'exploitadan d'llffll inslllllatlon d'llva· 
C1llllion, ou ctmlltnln et e:s.ploiter el!e•mimc 11118 tella insmllatloo. 

Att. 34 Manlpu!awm de d4chels radioacliJi 
t Les 111t. 6 ä 11 11D11t applli:ables par analoglo A 1a man1pulatlon do d6cbels radioac
llfs en <lehotB des inslallalio!ls ~ 

' Uno llllmlsatlon d'impom,r des dicltllla radioaoll& 1-d'lnstallatkms lllld6alnos 
que .., pivri- pas de Sllisse mais soot ""8lln6s A &Ire 6vacu6s ea Sllisse peu! 
CllCCplimnollemeat 8ml uet:tnYe si !es condilions 6ttonc=s A l'art. 7 sont rmplico, 
et 

a. ,i 1a S..... a approuv,1 dana ...., convenliatt inlcmallooalo l'impo,1Bllon 
dana ca bu1 des dfcbel9 nulloacdfs; 

b. af eil• dispose d'- imullatiOII d'6-lion appropriöe, OOllfonno a l'a 
de 1a scieaca ot de 1a technlque au nlveau intemalional; 

c, si les ElaUi ttansitaftes en Ol1I approuv6 lc 1r!IDBil; 

d. si 1a destlJlatalre a formellellient cuavenu awc l'exp6dlteur, eo accmd avec 
l'Btal donl pmvi1mne:n! los d6cbels, que l'e:s.pWitcur los repnmdla au besoio. 

l UDO atlloJUiatlon d'expart« des dtlcheta radloactifs BIilt tlos dolos condillOllllllf esl 
acconUe Bi los cuadll!ons 6noncas A l'art. 7 sont rempllos, ot: 

7 R.5814.!IO 
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l..ol sur t•6nerafe Di1:016ain, 

a. si l'Btal destinatalre a approuw dans 11110 ccmveotion lnlemali01181e l'impor
latlon daos ce but des dtlcheta redloactlfs; 

b. s'll dlspose d'uno hullallallon d'~on app,oprl6o, ~At•~ de 
1a science ot de 1a teclm!que au nlv0811 !ntcrnatiODBI; 

c. BI los 1!1a1s IIIIDsitaltn ca Oll! approuw le 11'1111111; 

d. Bi f'oxp6diteur a formellenumt COIIYOIIU awc !o doslinatalre, Oll accmd flV<C 

los~ d6ligneus par le Conseil !id&al, qu'il teptendJll los ~ ra• 
dloac!lfs condltlotm6a o~ laus du CO'l1dlllonneme et. au bcsoln, los dtlcheta 
redloactlfs non encore condltlonms. 

• L'c:oq,m1allon do dtlcheta mdloactlll; ..,. tlns de Ja 8IOCbr pout nccptlo,mollc• 
mimt l!lre au!OrWo td los condill01111 anortobls a l'al. 3, lei. a a c, soot remp]los et Bi, 
do plua, l'exp6dlteur ot lo dllllUIIJllaire On! --., par contra!, eo -4 •- los 
aulmitis d6ligneus par 1a eo-II lkWral, que l'exp6dlteur les reprcodraau besoin. 

Sedloa 2 EIUdea p,laglq11es 

Att. 35 Ragimo ot ccnditlOIIS d'ocuoi de l'SIIIOrlsatlon 

• Los 6tudes s6aloglques qul SOiit om.i:tu6os WIIIII 11118 ~glon d'fmplan1alion envlsa
soablo oa vw, de dcolter des lnfblmllllona 1111r 1a posalbllltt de cOIISlnlln, un d,!p61 
on protoudeur sont aOIUl!isee a l'alllmiasl!on du ai,anement. 
1 Lo d6psnr:mont =rcia l'aUloriaallon: 

a. sl los 6tudes pm,uos IIOllt de naturo a föumlr des onsoi_..,nts qul penne!· 
lront par la sullo d'appr,lcler 1a s6c:urit6 d'un d,!p&t en prolimdcur...., porter 
atteillte l l'adllqualion du alte; 

b. sl ,._ &ldl'e ll!Olif prew par 1a h\gialalion fed6nllo, DOlamment cn matlllre 
do protectl1111 do l'oa~ de protectlon de 1a na111re et du pa)'ll880 
1111 d'~ du lllnill>!re, ne a'y oppase. 

> Lo Con,eil ad!ral peut exclure du tiglmo do l'autmlsalioo !es 6tudes qul 
n•~qm, desBltomlllS mimouras. 

Att. 36 T"'""" do l'autorlsatloo 
1 L'81110rltla111111 do ~ ades 6tudo& gtologlqua lwl: 

a. les grlllldea llflll'IS des ~ on panlculler l'emplacemont ~malif et 
l',ltcodwe des fomaes oi des C<lllSlnldlons ~ prewa; 

b. les l,tudos qul no pat.Mllll l!lre emn,prlses qu'lljris lacl6llYl'BJICO d'un pmmls 
d'WQlllon par lea ~ do lllll'YOiJlan<e 

C, l'ampleltr do 1a documonration poloslque. 
' L'auim!,,ation 081 llmi!l\o dans le u,mps. 



Loi..,.1·-.•--
Secdon3 
Dispositions parttt'll.llues poar les df,pal!l eo profoll.dear 

An. 31 Atllorisatlon d'nploiter un d4pllt eo profcmdeur 

t L'au!Ortsadoa d'nploltor un d6p6t en profOlldew: est aoconll:o si lcs condldcns 
&tonoa,s A l'an. 20, al. 1, sont remplles, et: 

a. Bi lea COBOignomc,dB reeueilllB Ion de 1a conswction ccmfinmml que lo slu, 
s'yprete; 

b. Bi 1a r6cupm1!.tion des da:he1& mdlcactifil est l1UIIOIID8blement polllliblo jos-
qu' l la fcnnetun, 6vontuelle du d6p6t „ prolimm!ur. 

• L'autorlsatlon d'oxploltertlxe ... _ do prolllCttOII IW!nittW du dlrp6teo profun. 
deur. 

' Elle fix• !es ex!-. - lcs valeura-llmltes dl, l'activit6 dos cYcllOlS qul 
senmt IIIOCkbi. Un permia d'edcution d/,llm! par lcs lllllmlli!s do IIIIMliUaocc 08I 
nbssaire pour le SIOdmgo do chaquc cm6gorle dodechcts. 

Arl.31 Obllgalkmspatliculln du dl!lonlellr d'lllllllll.llCrillalio d'Ctllp!olt&r 
UD dipllten p,ofimdeur 

l Le Comtell iidaal peut obllpr lo d6lmnow, d'-1llllOlisallon d'oxploiter !III dlrp6t 
enpmmndourlpn:odreencbargedesd6cbctsrudlcaclil!iqul~do8'"
IIIOyCIIOlllU UD d&lommagentent au prii co8lant. a oondidon que ca declKu RpOII· 
dcnt""" exlgeru:es ~ dm!s l'autorisalloa d'oxplolter. 

2 Lo lillllaim d'une autcrisallon d'Ctllp!olt&r est - d'.wr - ~on 
-1& 8W' los~ qu'U a .......wts jusqu'A 1a .-twttan do 1a p1taac 
d'obs&!wlkm et qul sonl imponanlB pour 1a s6:mlt6, aut los pa du dip8t ea pm
fi:nldN et sur l'invontairodes d=lllllS S10ttis. 

'Auasl longtemps que •• dlrp6t.., p,ofimdeur osl rigl par 1a lfplallOII aut I'~ 
nuc161ln,. la IOCl6!6 aplol!aDIO .... pellt euo dissoutll sam l'approballon du iHparu,. 
ment 

Art. 39 Pbam d'obsorvall<met &rmeture du diplllen protimdeur 

t Lo pmpri4tslro du dip8t on prollmdeur doll pnlsmiter un pn,jet mis l Jour do p'"""' 
d'ollsmvallon et un projet do fiDmelllle ivenluelle: 

„ lonquo lamlso.., d!plll des d6chels Jlldjoactlf!i est tarmlna; 

b. lonquo l'autorlsollon d'nplolter lul a 616 retlrie 1111 qu'el!e s'est etolnte 
CG1111nm6mimtä t•an. 68,al. 1, let. a 1111 b etque led6part,mumt a onlmm6 ta 
pn!sonlB!lon d'un pn,jeL 

• Une li>is 1a phue d'obserwdon lcrmina, Je Conseil f!d6ral otdat!IIO tcs...........,. de 
fcrmctuo sl las&:mlt6 durablo do l'bomme et do l'envirotmoment ost IISINRO. 

3 AJ)Rll la tmmelme don,j !es liglea, le Conseil fWtul peu! ordlllmor une pt!riodo do 
ll1IMilllanco 11t1J!Pl6mcn!ahe. 
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Lei 1111t 1'"""111• nudlabo 

• Apr,18 1a fermetme Oll 1111 terme de 1a pt!riodo do lllmlillance supplffllOlllalre, Je 
Conseil f!d6ral COllStlle quc tc d!plll en profDttdeur n'est plua J6gi par 1a lepJalioD 
sur t•~ iwdola&e. La Contidkalion pcut prendre des lll08Ul'eS au-<lola de eo 
d6lal, _,des......,.. doSW'Vllillance do l'environnom,mt. 

Art. 40 l'lolOCtu>II du dip8t on profcmdeur 

t La zonc, dl> pn,teclion est 1a ....., IOll1llmÜlle dm!s laquollo - intorv<mtiD!l ria
que do porter atteinto l 1a s6curil6 du d,!pilt ea prolbndeur. Lo Conse!I f!d6ral ßxe 
loscrilares appil<,ablosi la ZllllO do pnll<:Clion. 
2 Qllleonque emend pmcMer A un fumge prollmd, au petCOlllClll d'uno plorlo sou
temlln&. l uno op6raticn do minage au i IIIUlo autte op6mllon toud,ant ime zoru, de 
pro- doll on domandor l'IIIIIOllullon a l'aulmil6 dh!iµije par l• CcmseU fid6. 
ral. 

'L'8111mit6 dh!iµije par lo eo.s,,n lldaal--, pour menllon au qistte lbn
u, 1a ZllllO do proleellon pmvisolre um, lbi3 l'...rnri&allon s&l6rale dAIM6e, et la 
'"""'do pnll<:Cllun d6ßnltlw unro fola t•~ d'oxplolter dlllim!o. Lo con!On 
lml:m 1111 n,ptro l\meier los l.tnmeid,los lollch6s par 1a ztmo do pnll<:Cllon qul n'y 
IIOlll pas inscrits. Cewt qul n'Olll pas mit l'objet d'uno IDOIISUllltlon rccomwe sont 
11111S1U'61 l cel clftll (~ inltlala ou ""'°uve!lanent de 1a lDOl1SUl'llllon). Lo 
Comolll&lffllriglolamodallt6s. 
• Lo conton illSClit 1a ztmo do prolecllan don,j son plao d!-, et dami son plan 
d'afl'et:tslion. 

'Silo dipllt"" prolbndcur n'est pas coalnlil ou n'est pas mill on ...-via,. l'autoritll 
~ par lo Comoll t'i:di:ral IIIIPIJrlme la"""' dl> pnll<:Cliun provlaoll1o et !nvtte 1o 
burvau du "'81stre lb!la,,r l radloi ra men1i1111. Lo camnn .,,..u11e 1o p1an dlrocleur et 
Je pland'llffilclallaoncona6quem:e. 

• Lo Consoi1 ffdml ..Wc i cc quc lcs documents Rlladfil 1111 d!plll en profondcur, 
BIiit d6c1lela qul y 80ll1 ~ et i 1a ZllllO do pnll<:Cliun sotmn llOIUIIIMS do mßmi, 
que los illfonllations qul lcs ... -. n peu! COlDIIIUlliquer l d'""""'1 l!tats ou l 
dos organisalkms lnteraatlonales des domt6es y rolat.lvcs. 
• Lo Cmuictil lWral .,._tl lo llllllqUBllO durable dud6p61 en prollmdeur, 

Art. 4l Romlse et utillsatlon do dotmM g/lolaslques 

• Los donn6es bnltes et i. R8111ts1s RICIIOillia Ion; des 6ludes s&naslquco et de ta 
COIISlnllltlon du d6p&I on profondeur -i. l sa demando, fflllla ~ l la 
Cont!d&atlon. 
2 Lo Consc!l löderat "8Jo 1-.... A C011 donnäs et leur 11111lsatlan. ll w,1lo l prMr· 
vor les lnta'ets dos ~ des tlonll6ca gfoloJIUIIIA 
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Lol surl'6m,JI• nuclbln: 

Cbajiln 6 l'roddllre et survelllanee 
Sedltn l Autortsatloa g6nerale 

Art.42 Ou-dc lapracödun, 

La demsnde d'autorlsalioo s~• doit Gin> lldre&see aveo les docllmellts n,qulll a 
l'Offlce fMma1 dc l'b,gie (offlce). Ce demler vallle si 1a dosierest eomplet Cl. 
au bo,oin, Je ralt ,:ompl•. 

Art. 43 Expertlses e1 avls 
• L'of.lceC011!111111idcl„""J)elliaes...-lrall,qulponentnotarmrumttiur: 

L 1a pn!ll>Cl!on dc l'hommut de l'onvlronncmmil; 
b. l'l:Yw:ualion des dtdllll radloa.cttfa. 

• II hrrilil les "8Dtons e1 lea aervlcea ~• dc 1a ~ a.., prononcer 
sur 1a dommldc d'autori,alloo ~• et .., les oxpertlses dans les trola mnl8. Sont 
r6sems les aum111 <Wal• prtvu& pour l'lltude d'lmpact sur l'onvilom!tment. Si Ja 
allUll1lnn le juatllll,, U peu1 prolonpr eo dtlal. 

s L'6liinmattoo des divergcnce8 au sein de l'ad!ninlalrati<m f&l6rale em lial• par 
l'an. 62h dc 1a lol du 21 11W11 1997 11111' l'lll'glllUl8!ion du liOIM'fflemenl ot dc 
l'admml&tnllion". 

Art. 44 Partlclpallon du "8llloD d'lmplanladon 
Le ~l asoclo le C1111101t d'lmplantation. ahml qw, les cantons et lea Eta!S 
volsim silllOl a proxlmiU! imm6diale de l'omplaeemllll pmu, a 1a pr6parallon du 
projet dc diciaioo d'OCll'Ol de l'lllllmisation gWrale. Les ~du_..,,, 
d'lmplanla1im,, alnsl qua des C81110DS et Elllli YOislni sltuc!s a proxlmil6 lmm6diale, 
80nl ..i- 0D a,mp"' dans 1a mesurc OÜ eß„ n'-,.wmt pa& le projot dc ,-im, 
dlsprqiotticmneo. 

Art. 45 Mise al'onquate et publkadoo 
1 La demandc d'autorisallcm g6m!nile, !es avis des eantons et des ecrvlcea ~ 
et !es upenlses doivent 6lro mls a l'cnqu81o dunmt lnlis mol&. 

'La mise A l'cnqu81o doit Gin> p~ dans les urpnes ollldel! des canlODII et des 
~ ""'1llCID68 alll1II quo dans 1a l'eullle ff:d6rale. 

Art. 46 Ob]Clllicna Ol opposltlcms 
1 DDDI les troi& mols qul sumot 1a dase de 1a publicalü,n. ehocun peu! pmm,ter par 
ktlt ! l'offi"" des objocdons dßmeat moliwes a l'octtol de l'amorlaatlon g6n6m!e. 
L 'ofllce peut prolonger la <Wal de trola mols a11 plus sur demand4 modm Loa 
oqjedons sont ~ - frals; !l 11'est pas llCOOld6 de dq,eM. 

B 11!1172.010 
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• Quk:onque a qualit6 de partie en wr111 de 1a Jot Rd,lmle du 20 dilcembr$ 1968 aur 
1a pnddw,, admlnlstmtive (PA)" peu! min, oppaslllon devBDI l'ollioo dans !es troi& 
mnis (1111 sulvem: 1a dale dc 1a publlcadon. Les - fom wlolr !eun werlla 
par voled'opposillon. All su,plull, !es disposilloaa de 1a PA IIODI applicablea 
• Los pardos domloUh A l'<llrnnser doivem ellre on S...... un domlcile ou les 
m>lfflcatlons poumm1 laut 81m adressaa. A d6liwl. celles-ci poummt 1111 pas leur 
81m adresaees ou itre publi6ea dans 1a FO!lille tirale. 

Art. 47 Avis Bllr !es objecthms et !es opposlllot111 
1 L'olllce invile les-, las eervices spec:lallses et los auteurs des Olpenlses A 
faire conna!tre au Conseil lidffll lour avli sur los objcc!lons et !es opposldous 
r,,cueitlies. 

1 L'61imlnatloll des divorgenees au ..., de r~ ftd6ralo est iiaJe par 
l'art. 62b du la lol du 21 mars 1997 ,ur l'~ du 80U"OIIIOIIHIIII Cl de 
l'admlnlstraüonl•. 

Art. 48 Dtelslon 

• Le Consol1 lidmal d6cide de 1a llld1e A do- a 1a demando d'autorisatlon gWralo 
ainsl qu'aux objcelions et IIWl opposidot111. 

2 ll llOWllel sa d6elslon a l'approbation dc I' Aa!lemblEe lidlralc. 

l SI le Cooseß lälf,a] refilse d'OCIIOyW l'autmisalion gllneraie Ol 'I"" l' AasembU. 
lidl:mle n'approuvo pas _,, dädslon, eil• cbarp lo CollllGil lidlral d'ooroyer 
l'IIU!Orisadon g6n6raie avec les charps 6vealuelles d6cld&,s par .Uo ol de lul SOU• 
metlfe 111111 nouvelle dtciskm pour approbatioo. 
4 La d=islou de I' Asscmhl&. !id6mla relative A l'apptabadoo d'IDIC BUIOrisallan 
g4ffllraloestsujlllloaurelimldum. 

Smlon2 
Aotorlsadtm de eomtndre 11ae hutallalloa aucl6alre et aulorlsadon 
de prodder l des 6tndes puloglques 

Art.4' Ocnnlltc!s 
1 La proccdme d'oclml de l'IIUlorisatlcm de cons1n1n llll8 inslalladon 1111Clealn: eu 
de l'IIIIIOriladon dc }ll'OCMor A des iltudes g!olog!ques est iiaJe par los dlsposltlotlll 
dc 1a pnlsemo !ol et wbsldialremem par edles do 1a PA II et de 1a loi ted6rale du 
lOjuin 193081D' l'upmprialloa(L&)IZ. 

'L'IW1Dlisa!lC11 couvre toutes les OUlarlsatlom toqulses par le droll lälftal. 

• RB l 'IU11 
1• RS1'7l.OIO 
ll RSl71.0:II 
12 U711 

18 



IAi 111tl'l!lleqpo IIUCleaiJc 

l Aw:IIIIC uutorisatlon nl 11UCW1 plan relevanl du droit cantonal n 'CSI n,quls. Le drolt 
C8JIIOlla1 CSI priJ 1111 ccmplil dans 1a mmure oii II n'ClllmV• paa lo projet de manlcre 
dh!proportionn6 
• AYBnl d'OCl!Oyer l'autarisadon, la d4paitomom consulbl lo awlOII d'iniplanlal!m. 
Si lo ~ daivre l'autarisadon malgn! l'avlti eomra!n, du eantoa, ee demler 
aalmsqnalllj pour recourir. 
s Les lml!allallcu a6ees6aires A 1a deamlt, et !es aha d'lnslallalion 1111 rappml aveo 
1a comlnlClion au r ... p1oitallcn de l'IDS1allalion nucUam, liml 6gal- panle de 
celle-<I. Les silllS ""6llna au recyclsae au i l'enlrep<IS8go da mar4rlawt 
d'a"""81lon, de-et de dmmllwm, lillll panle des~'"' pn>lbndour 
et dol,em Illre eompris dans 1'61udo g«>iogl'!)JO lanqu'fls se - A pn,,dm!te 
irmn6dalo de l'inslallation p,qjot6e et qu'fls hd IODt dlreotement Ullka. 

Art. st au- de 1a pmc6dure 
La dmnando d'autorisalion doll flro adnlsso!e A l'ollioo ,._ les documcn111 ""l.llil
Ce domler writie sl lo dossier e8I complet ol, au bosoln, lo !alt oompl&er. 

Art. 51 Dmlt d'aproprlallon 

Le req,mant dlspose du - d'expmpriadon pour: 
a. eontllnllro. oaplolter et d6saffcoler 111111 inslallat!on ~ llllcessltant IDl8 

IWIOrisalion gbl,alc; 

b. proeädeta des 6llideol poloSiques souml&es au ~de l'IIUIONallon; 
c. <m1S1nW11 !es lnstallatiOIIS ~ i 1a dooserte et !es aim d'inslallllliOII& 

liica aux projets ~ aux !et. a et b; 
d. <l!abllr des sltcs d'enttepclll8g0 Oll de recyolago des malmDlX d'~on, 

de - et de d6molilion qul sont altuis A pmmnll6 lmm&liabl de 
l'inslallallcn ~ et qul lui 110!11 ~ utlles. 

Art.5t 1'1,pietagoetgebari111 

1 Anti 1a mise A l'enquile de 1a demande d'aulDIUllll!on, le 1e4u6tant doll marqucr 
par on piqlllllBge !es mndlflcallons quo 1a i111im, UUlllllJalian ou los ~ p,evues 
oecosi- 8llr 1o tcmllll; 1111 cas de COl1SIIIIWOn do bAlimelllll, II llripnl da 
gebaris. 

1 Les objeollona ~ ... conm, lo piqlllllBge au l'lrecdon de gebarits dofwnt ilta 
"""'8s!ea 1111111 -..1 A l'oftlc:e, au plw, md awnt l'ap!rallon du <Wal de mise A 
l'lllqll!te. 

Art. 5! Consullllllon, publlcatloll et mlao A renqu&to 
1 L'oflu:e !rammot la demande d'atll0risa1ion IIWl amtons conceml:a oc les lnvUe A 
.. proaoncar dm; !es trols mois. S! 1a shuatloD •• JWllllio, u (>Oll! prolongoc ... d61al. 
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Lmsurl'imeqpt,~ 

1 La dOlll8Jldo d'autorisallon doit atte Pllhll4e dans les organes offlcleli des canbll1S 
et des eommunes concem6I amsl que dm; 1a Feuille tid&ale. et miso A l'enquile 
pendent 30 joun. 

• La müicA l'enqu&e iDslltuo lo ball d'apropriadon vltic aw< art. 42 l 44 l.Exll, 

Art. 54 Avis personnol 

Le n,qu«an1 doll. contonmmem a l'm 31 Ll!x". adresser aux ~ au plw, 
IOr1I Ion de 1a in1so A l'enqu&to de 1a demande d'autarisation, 1111 avia pe1'SODllOl les 
lafmmant da drolts A cxproprier. 

Art.511 Oppos!lloo 

1 Qulconquc a qualite de partie en wrtu do la PAIS 00 de la L&" pellt fain opposi
don ,mp,ts de l'office pendanl le <Wal de mke i l'llllqllllle. Toulc penmme qul n'a 
pas filll oppoflitlnn ost exclue do 1a Slli1e de la pmddw'O. 
1 Toulell 1,,,. objectlons en matUre d'~on et toutes los demandos 
d'irufcmnll! ou dll r6pan,don en nanm, dolvem ilta ~ dm; le ml!me cb!lai. 
1A opposidons et !es demandes ~ ull6rieunlmenl"" vm111 dss art. 39 l 41 
L&. dolvent 61m admue& l l'offla,. 

• Les oommones font wlolt lour droils par volo d'opposidon. 
• L'an.4', al l,1'appllquoaux parti°"~ ll'~ger. 

Art. 56 Bllminal!on dss ~ au sein de l'edmlnlslmlion lld6mlo 

L'6llmllladondndi-auseindel'~lld6mleostnlgleparl'art. 
6lb de la 101 du 21 man 1997 St1t l'_..iaation du gouvomement et de 
l 'admln!alnldonl7. 

Art.SI 06:l&lon 

Lolaqll'll accordo l'aulorlsallmi, le dq:,ortemenl 9111111C 6galcmcat aur 1„ opposidons 
l l'eapruprialion. 

Art. 58 Pmddure d'e8lirmllloo, envol a po,,sesoinn 11111U:ip6 
1 A)ds cl&ure do 1a pnddure d'lll!ll:lriaadon, 111111 pmc6dure d'esthnalion '81 OU· 
Ym1c au bacln d<want 1a commiJlslon d'eslimalioll, COlllimnement i 1a lJ!r.11. Seu
los les pt6IO!lt!ons qul on1 616 proclultes sont ~ eo eonsld6mdon; l'art. ]& LEx 
ellltaetYa 

11 lUl '111 
14 U'TII 
lf U 1'12.ß11 
lll 0711 
17 llS 172.111& 
•• llll7II 
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Loillt'l'"""81•1l11Cläuro 

'L'offlce lnlll8DICI au pn!sldent de 1a commlsslon d'eslimallon los plam appmuv'8, 
lo pla:, d'c,q,roprialton, lo 1Bbleau des dmlls expropthl$ almli que los pritenlkms qui 
onttdpiodull<s. 

• Le prisldeol clo 1a commlasion d'Ollllmation pout aulmiser l'eovol on ~ 
antici,o kmlque 1a d=sian d'IIUIOIUillll<m ost ox!oulolre. L'u.pmpriant OSI pdsumE 
sublnm p,6.ludice mlewt a'll no b6n'ilelo pas de l'eiut= ea possession BDdclpi!c. 
Au Sll)IIIIS, l'art. 76 Ll!,i OSl applicabb,. 

Art. '9 l'titenlionl en mllll= d'nproprialilm du li!lt delamne de 
protection 

• Lonquo los anelntes au dmil de proprikll lias a l'&abtlsscmcnt d'- """" de 
prolO<linn &pilwlcnt a UDO~ olles iimt l'objet d'l!II c!Mommapmenl 
lntbpl. Le dalomm.ai...,.,.I OSI coh:uhl sur la buo dos coudltlon& Jrinl8ut au 
mommt de l'lllllrie ea vlSU- de 1a limitalion du droit de propri416. 

' Le ~ lru:ombe au d6tenleut "'1 d6pöt en prolbmieur, 
• La pmonno qul suhit une atteinle au drall de proprl!:16 doll adrcsser ,.. ~ 
ti<ms m ~I par 4crl! au -- du d6pal das los clnq ans qui sul
... 1 la mentlon dalllddvo au n,gistn, lbncjer (arl. 40, al. 3). St los pnltAmllans sont 
entl6mnonl ou panlollement COllle&16es, los art. S7 A 75 Ll!li19 sont applieablos. 

•La~ m, oom:emo que les riclamadons IIIDODCl,os. Loa recours nl~ 
COlllff l'attemte au dmil de la proprikll lbllciffil S01II uclus. 

' Le cedommagemem poi1e 1&11 interil II comptar du IIIO!lll!lll Oll l'lllllllm, ... drolt de 
propriel6 pnmd olll,t. 

Art.'° l'llltlcipallon da oamo11&a l'mu:uallon dos ~ d' .. ca\'llllon, 
de_, ou de d&noUdon 

1 Si 1a Rllllsallnn des 6ludos geologiquea ou 1a coDSlnlCtiOD d'un dbp6t .., profun
dem !lfflCbiisont une quandta COIISidarablo de t1llllmiaux. d'GCIM!i<m, de termsao
mtlll 1111 de d6molltion qul •• pcuvcm !In! nl nn:ycln ni ,mtn,pose, A proximit6. lo 
cantoocoll<fflllldcsianeloasitesn!cessalre&AleurMCllll!lcn. 
l Si, W nu>mlllll de l'octroi de l'BlltoriaotiOD de CODlltnllre Oll de 1'8ltl0Tisatlcn de 
procMor Ades 6ludos so!olOjlques, la oamon """"""16 ••• pas d61M6 d'lllllmisalion 
ou ~ celle-ol n'OSI pa11 encore C111rii, Oll fon:o, lo clepartenumt palt dh!lflllff un s!to 
ponr romn,posago des llllUmiaux et fher lea c:harps et condillons nicasaires 'SOii 
utills,tion. En pnrell cas. los dlaposilioml de 1a ptl,sm,le sectlon sur 1a ~ SOIII 
applb:ables. Le canlOD dilsip ,._ WI dalal de clnq .... los siles necesaaires A 
l'ffllWlliondosmatmaux. 
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Loi M 1'6imsi• nuci..iro 

Sectlon 3 
Auturisalioll d'nplol1er une lnlfallalion nud6alre, d&atreclallon d'une 
lnstallallon n11clealre el fermeture d'un dqftl en profondeur 

Art. 61 Aulurisatlon d'exploltar une ms!allallon 1WCl6sln, 

La ~ CO!ICOmJl!1I l'autorltation d'exploiler une inslallatlon uuo16sin, ost 
r6glaparlesart. 49,al. l A4,SOetS3 A59. 

Art.61 Di!salll:ctatlod'U110mstallalionnw:Wain, 

La~ - la d6satl'eclalion d'uno iUllla1lation oucWalre est ligle par 
t„art.49,al. l A4,50AS8eUO, 

Art. 63 F""""11UC d'un d6pal ""profondellr 

La pri,dduro - la fonm:=tuJe d'un d6pal on profbndeu:r OS1 r6gia par los art, 
49, al. 1 A 4, SO, 53 et 55. 

Sedkm 4 Autnt dfdmns, 1 camprls lee pennb d'esicudon 

Art.114 

~1:!!: ~-awt diclsiOllll fond&s sur 1a pr<lsento loi IOllnls qua celles 

'L'art. 46, al. l, s'appllqua 11111 panloo domlcllt"9 A 1'6ttanger. 

'Dans 1a ~ d'oouol d'wi pormls d'exa:llllon par 1„ au10rit6s de sunieil• 
lance, le requmm1 • seul qualilll de pllrlie. 

Sectlon 5 Mocllflcalllln, transfert, retraU et utlm:tlon dee d!clllons 

Art. '5 Modlllcalion 

1 Une modlftcallon da l'alll<>risatlon .-i.. oelon 1a ~ d'- osi nh:cs
sain,; 

a. ponr modillor le bul ou !es gmndes Ugnes d'uno inslalJallon nucl6aln sou
mlse au r6pu de l'IIUIOriiatiOD 8'n/mllo; 1a iWsaflioctallon d'- teile Jn&. 
lllllolion et sa tlmneturo 1111 tombent pas 60Ull la coup de cetlO dlaposltlon; 

b. pour r6ncY11t lnl6grolmenl une cemmlo nucl6aln dans 1a bul d'on pmloalJIII" 
de li,;on s!gnlllcaliw 1a dureo d'cxploltadon, IIOla1nDlwl par le remp1acc. 
men1 de 1a CIMI de pn,sslon. 
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Lai surl'-aie oucltamt 

; TOUl '°"'1 lmportallt par l1IJIP(llt i l'aulftrlsatiCll de COl1llllltln, Oll i raulorisaliCll 
d'upbltllr, i l'oulorisalion de prtddl:I' i dos 6ludcs g6olog!qut:s ou a 1a cYcisicn 
,elaliv, l 1a d69all'eclalian Oll l la filllnoture rend nkcssaln: la modiflcatlon de 
!'alllmi8111ian ou de la d6d.,icn, laqueUc, se fera se!C11 la ~ n,spe,:liw de 1eur 
allribulion. 
• Si Je, modlllcalions nc s',!eartent pas de ltJIIIÜl'O lmpottonlc 11•- autorlsatlm 011 
d'w,e ~Oll au - de l'al. 2, mais qu'ollcs pe,,.vom illfluer !IID' la s6curili OU 111D' 

1a aGrtre nuclmlze, l'explolta01 dnlt - llll pe,mls d'eucutlan - ~ 
de sutYeillam:e. 
• Tollt< autre modiflcadCll doll lltn,...,,,,,.. _ IWlorilils de~ 

' l!n ... de doute, u appardeat: 
., au ecnu.o!l lidi!ral de dtolder sl l'autorisstlon jpln6ralo doll~ modlflb; 

b. au d6parlemcnt de clicldor sl wie IIIIIOrisallon ou wie d6cislon au - de 
l'al. 2 dolt eire modifUo; 

c. """ llllmill!o de survalllam:e de ~ sl un pe,mls d'odc:utum eat neccs
sshe. 

Art. 66 Tnmsfort 
1 L 'aulmiUI qul a accord6 111111 lllllmisatian peu1 1a ttansfim a un l!OlMII osplolta01 
si celu.-cl n:mpllt les condltlons d'ootrol de l'aulorlsation.. 

> L'BU10rissllan jpln6ralo pour une imllallatlon nucWain, peu! 111n, ~ •~ on 
plus, l'am:len e,q,k,llant a ll8SUlll lo flnsnccmonl de 1a ~an de l'!nslalla!ion 
et de r~ des dccbols au pnmm de 1a dlrie pondanl laquoDe il a nplolti 
l'installation. 

' Le ümsell t'idnl d6ctda du ll'llllllirt de l'IIU10risatlon g6n6ralc. lt requfsrt au 
~ l'inis du C8111011 d'implantatlon. 

• L'IIU!orisallan de COlllllnlite et l'autmisallnn d'explolle, som 1ra!!sffries awc 
l'autorlsatlan 96a6!ah,. Blies no pouvem etre transfl!t6cs s6pa1emont. 
' !>am 1a proc&lure de -.i de l'mnorisaliao g,wllale. SOWll son1 partles lo 
roqu4nol et l'IIIIOlen ~ de 1'.-i.at!on. Les dlsposltlona de 1a PA" sonl 
appliClblos. 

• Les autorlsal!ons de pratlquer la llllll!lpulalla d'artlclos nm:16alres et de dkhels 
nidioedlfs SOlll lnbansmlsslbles. 

Art.6' RAl1ralt 
1 L'BU10rit6 qui a accord6 uno IIUIDrisalion la tetin:: 

., sl , .. condlllonld'ootrol ne som pas 011 plwue,npllcs; 
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b. sl 1" d61cnlOllr de l'autcrlsallan, malg,e un n,ppol. ne s'eat pas acqultli d'llllO 
chargo ou d'llll<I licho qui lul avalt 6111 bnJ,os= par- dilclsian, 

2 l..e Consell lidi!ral dl!c!de du R1r111t de 1'8lllllrisatlnn gen6ralo. 
1 La tYclsion du Conseil Rdml esi l!Oumise i l'approbation de l' M&embl6o ffide. 
rate. 
41..e Rlr1llt de l'BU!ru'lsalion gen6ralo enllalno lo rotmlt de l'aulOriaauoD de cons
tnlire et de 1 'lllllOriiation d'e,q,k,lter. 

'Eu cas de retnlit de l'BUIOriBallon g6nlm,Jo, les dlaposlllons de 1a PA" 1i0111 appU
<ablos. 

Art.68 ßxtinctlon 
'L'autorisallon s'oltuint 

a. lonque 1• djfsi cst ecbu; 

b. lmsqw, lo d6tem:eur declara a 1'8111mit6 qu'll y renonce; 

c. lorsque 1e d4partemenl ou, """ termes de l'llll. 39, al. 4, le Conseil l'l:d6ral 
consllllO que l'lm!tall.otion ne tombo plua _,. 1• coup de 1a 16glsladon wr 
l'arslo nuc16aln,. 

'L'IWIOtisnllon geniral<, s'6!elnl sl 1a deman4e d'IIIIIOrisallon de - o'a pas 
hl ~ &ws lo cWai !IM. L'IWlmlsallon de CODSlnllre s'.!lolnt si les trawwc de 
CODSlnlclioll D'Oll1 pB8 ccmmenc6 dsns 1" dl!lal ßx6. 
1 L'OXllnetlnn de l'autorisallon gen6ralo -. 1'""1inolloo de l'autcriallon de 
CDOSlnliro et de l'aulorisallon d'explolter. 

Art. fi9 Malntiilll de cerraines dlsposllions qui eoodltlannent l'IWIOri11811ou 
11..es di&posidons de l'aulllrlsallan d'explolter qui SCJlt nlieeasaites i 1a s6wri14 de 
l'lntlallullon, m8ma ~-1-validlth ap,ts le Rlr1llt Oll I'~ 
!Ion de l'IIUIOIUallon et eo jwlcpi'a eo que !es tra\'IWlL de d6saft'Millloo et de filrme. 
tlll1I alenl 6t6 mdann6s. 
2 L'al. 1 o'appllque par analog!• au l'lllnlit et a l'extinctioo de l'lllllmisatlan au ...,. 
de l'art. 20, al. 3. 

Sectloa 6 Sumi:lllance 

Art. '70 Alll0rit6s de 8UIVCillance 
\ Lo Conseil lidi!ral d6slpo les IWlmit6s de survolllance. 
• Nu! 1111 pellt donner d'lnstructiona leohnlquea aua autodUla de 8U?Veillance, qui 
- fmmollemen1 ~ dos autorit4& comp6tentes Oll llllllin d'aulDrlllalion. 
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Art.11 Commlssion de 1a s6cul'llll des installadans n„lblres 

1 Le Conseil ~ """""" U1U1 commisslon de Ja securil6 des iDslaßallODII oucleal• -2 Celle i:ommissian est 1111 O%pl'.IO consullallf du C<mseil ~ el du ddpartemmtt. 
Blle 6tudh nn p,,ttlouller les quesdODII fondamenlales de 1a acurite IIIICU:ainl, ob-
""""' l'esploltation des iDslallall..,. o.uc!blres et dmmo son avla sur los demandos 
d'auu,riaadon d'iß911lllatlons-1Ä!ra. 

Art. 'l2 Tfiches et~ des~ de IIUM!lllllnco 
t Los alllllila de surv.Ulauoe exnminenl les projela qul lwr SOIII saumla et vcillcnt 
A ""que los dwmleurs d'IIUIOrisalicns et d'anlcla lllldblres essument lmirs oblip
llcns ~t l la )risenlc lol. 

2 Bllea or.!onni:lll toutes les mest11111 ~ et conlimms au pri!ll:ipe de la 
propor11<mnalite qui ,.._..t de malntmlir la s=rit6 nuolealro et 1a saretE. 
1 Eu cm, de dangor lrnmiucnl, .Ues peuVOlll ;,rdmuie,r des meBlll'IIS hllm6dlatos qui 
s'i\cartenlde l'au!IJrisatlm:I Oll de Ja d6clsion ~ 
• Au besdn, olles pouwut s6queslrer des ardclcs nuol6alres et des ~ets mdioat>
lifs et 61fmlner les - de ri,ques IWl< ftafs du d6le!lleur. 
• l!lles pwvanl roquirir l'appui des poliea cantoaales et ............tea et des Of88llOS 
d'enqu!lo de l'admlnistrallon des dnuanos. En pmeace d'indk:os d'!nfillCllon l la 
pmen111 :01, cUes ptuvem requ&lr l'appul da OtJlllllOS de pou.., lid6raw< con<er• 
n!I. La COll!r6la awt ftmnlmos lncombe awt orpaeo dourwlm. 
6 Los 11111>ri1A de 8UIV811lanee dennent - comptablllt6 da n,atl6ros nuclbdn:s et 
des d6cbols l!ld!oaotlfs praems dans lea lnslallatinna nucl6al'"" llllases. La compta• 
billt6 lncut 6plemcnt los l!llllleros m.11:IWres et les d6cltets radloactifs qul "' ITOII· 
veru l 1'61mnger pour autam qu'lla aclont nn 1a pllSSCllSion d'un ._ 
d'IIUIOrls,tlm 1"1laso. l!lle nlllSlip de lllllllf<lnl oompl6te sur leur utllisalim, leur 
traltomm:t et r- lieu de !dOl:kas•· 

Art. 73 Obligalion d'inl'omm' et de fbumir des documlmls, ada 
1 Toute inmrmatlon ou tout docnment permettant """ lllltOriu,s de IIUMlillom>, de 
Juser de 1a si!Ualion 011 d'operor UD contrßla doll leur ein, lbuml llpOll18J>anent ou 
d611vnl m dema.n&, pour lllllallt que l'mg,, l'ox6cullon de 1a pr6scnte loi, de ... 
dlspositlm d'extcllllon et des d=la!om l\md6es Sill' cUea. 
2 J.es ..,,,rita de IIIIMlllana, sont habil~ l vlsiler - pr6avts !es bl!IIWIS, 
l>Slimenll et lnstallallons dos por!OllffllS - d'illl'onnor alnsl que les situ IIUl' 
lesquela ont U.U des &udes po!oglques au - de 1'1111. 3S, l y lnslaller des dispo. 
sitlfll de~' y apposer des stoll6s, a pnlover des ecbanliß- de materiel 
et da sol, l comuller los dosslera. Blies ~ las materiell A charp. 

Loi"" 1'6na:slo ... 1-

Art.14 lofbmiallondu puhlic 
1 La autoribls ~ fntbnnenl r6gullllmnont ,. publlc de l'61at des bmm!Ja.. 
tions 11UCl6ailes et des filfts n,latlfs '""'Btllclos nucl4alros ot IWl< dkllels radioa<!lfil. 
2 Blles lnfonnant le publlc en cas d'6v&ttmenis panicullcrs. 

'La-de filbricalion et le-d'-.prise IIO!ll respecbls. 

Art. '15 Protection des dllldos 
1 La BlllOriltls -.irdaJ1I los autmisallos,a et les 8lllCIMl de lltll'Velllallc peuvent 
traite,; des dmm=s pmonnolles dmul les limltos de 1a )risenlc loi. 

l EU.. ne MJnl lllllorisM l 1n1i1cr que les donnios pel1IOllll1lllo sculblos qui portont 
lllll' los poursuliea et 11111' les llllllOlions administral!vea Oll pönales. Ellcs ne pcuvenl 
tmitar los autm ~ poranmu,llos ..,..1,los que Si cela esl indispen,ioble dmul un 
cas d'osp!ce, 

l Le BtockagC 6ioctronlqw, des donn,\es esl autorise. 

Seetlwl 7 Voles de drolt 

Art.16 

Les d4clsiam du d6pa,t,,mcmt. des awsri* d6signbes par ,. Consell led«al -
aa:on!er les lWlOrisaliOII$, des 8IIIOrit6, de survc1.11 ...... d6signbes par la Conseil 
l&l6nll et des ~ llllminl8trall ... w&s a r1111. s1. a1. 2, JIIIUYIIIII !lw,o 
l'objotd'un ,_. dewllt 1a i:mnmissinn de.......,. du DETI!C. 

Cbapltre1 
Garantie dn ftnancement de 1a d&affectatlon et de 1'6vacuatlon 
desdWlets 

Art.17 Fonds de dllsaffi,cralion et mnds d'6vscuatlon des <W,chot& 

1 Le fimdll de d6safleclal!on......., la 6-etll de 1a d6ulfcctaliDn ot du dcJw>. 
lilenumt des inatalladom n..tiairos mlses bon semce alnsi que ce1ui de 
l'IMClllllion des cMchelS ail!si p,odulu (co&ls de d.!salfecwion). 

2Le fonda d'6-tlon des d6chets 1'ISlll'll le flmmcemollt de I'~ des 116-
dms d'exploitetion radloaclili et des asaetnblaps oombustlbles Ulk!s, api6s 1a mi... 
bom ,e,:vlce des ins!allallons IIIICYalms (collts d'mcualion). 

• Los propri6taln,a d'lnstallations mu:11:alrcs ~ au fonda de cUsafl'eowion et au 
fonds d'6vacuatlun des d!:chels. Le Consot1 fid6ral peu! en dispcascr los propri6tal• 
tos d'lnstallall01111 ll)'8Ql de ftdbles collts de ~on otd'mcuadon. 



Art.78 Creanoo 
1 Tmll c,- dlsposo d'- cr6moo d'ua IDCllmnt 6gal A celul q11'il a vm/J, aug
mentje du midcmcot du capllal, ~ falle des ftals. Co!IB......, uo pout lltt1I 
III~ III mlse ou prise en gase, III atlribu,le A Ja 11111SN en mlllila. 

'Si la riance d'un colisanl d6posso le IIIOllla!II vetll6 pat le fimds, le 11111plus lui est 
restltu! !am! 1'11111:a qui S!l!t le decamp1e llnal. 
1 i!n ..,, de ,.ise d'uno lmtaliatlon nucleaire d'une - eo liillite, la crimlce 
passe "" _ _.. ~ ce!ul-d doit alon1 ......- les colllllllimls dues pat Ja 
sac!616 ldllln. 
• S~ A fä,ue d'-~ de liillite, une scclele ost radlo!o du ~ du com
llllllCO - l'appmbadon du 116partementetal l'installallon n'est pas RPrin P"f""" 
aum, so:141e, les cotisatlons _.. par .U,, n,viem,mrt aux fands. l!lfes - A 
llnancer la desaffectatfan de l'lru!lalladon et 1'6vacusdon des ~ Le Comio!I 
ffldi!ral li<lflnlt l'aflectatlon du soldaffllllllel. 

Art.'19 Premetionsdos funds 

• SI Ja Cl6ance d'un ~ no ..,_,, pas lea collls. celui-d •'1lCljl,liUe de Ja samme 
manqw,oto. 

• Si lc cotbanl Jll'01MI qu'U u'esc pas cn 111CSU10 de - --. lo f'om!s de 
daffioaal!on ou le f'onds d'IMlcwilion des dechols OOIMO le sokle des coills en y 
consamm1 l'ensemble dea moy,ms dlsponiblea. non va de m4mo daus le cas pmu A 
l'art. 711,al.4. 

1 Le ftlads d'evacuatlon dea tYehels - avec les codsal!om les lraia 
d'~ dea dechols radloactll!! qw, la Conl!dmtlon doit _,.. en ver111 de 
ran. n. aL 1, !et. b. s1 les codBatlons ne su111sent pas. rensemble dea moyeas 
dispanll,lea du funds y SOIII __, 

Art.SO V-compl6imnlalres 
'SI les ,_ d'WI llmds A W1 aya111 drall cl6pa,isont le lll0Dlalll de la cr6anco, 
l'a)'IIIII droll doit nmboul'lllir la dfflilrence, 8Uglllel1lllo d'WI inlel8I oalcul6 au lmU< 
UBIICI duma,ch!. 

> SI l'ayant dmit no peu1 foumir lo ~ daus le da.! fiu par le Conseil 
fidmul, lea .-COllsanls et crianclen du lblldll cn question aon1 lemlS de couvrir 
la dlfflnm:e au m,yen de vetSelllOlll1I compt,!memaires proportionuuls l leur cotlla
tlon. 

'L'cbllgadon delbmnlr doa-comp~ exlsle6galomenl: 
a. iam lacaspmuAl'an. 78,al.4, sl 1ea--111limda,..llllffi

lCDI pas A cou-.rir les c:oClB de d6&aflectatlon an d'~ dea IMcheta; 
b. dalla le cas pmu l l'an. 79, al. 3, s1 le ""1pOllllllbk de I'~ dea d!
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4 SI Ja couvorture de Ja dlm.- roprisent,, _, cha,go 6conomlquo imuppot111,blo 
pour In aplo!tanla astreinlll llllll V-18 ~ I' Assomb~ tld&ah, 
dt!cid# III la Confälhadon partldp,, aux ftals non COIM!rlS et al cul, daus quclla -
Art. 81 Fcl'UIII jurldlque et oiganiaalion dea limds 
' Lea lbada dlspcaenl de la penonnali!6 juridlque. 11a sant BOW!lia l 1a SUl\'oilianco 
de 1a ~n. 
'Le Conseil llldbal 11m11111a pour chacun d'ewi ..., COlllllllsslmi admlaistratlvo 
fltlsaut limcdon d'ctpl!C directeur. Lea commlssions 6ual la fflOl1llllll des cow;a. 
llms venJ6os pat cbaquo COliaam aux fonds et le mcnlalll des presllllions de cos 
demlem. 

• Au tieacm, los fonds peim,n1 s'accon:ler des •-ot 1a Ccnlldmllcu Jl'"'I i.ur 
eu aecorder de 1!lln eilte; ceilll3-d sont ~ - conditlona babkuoU.. da 
lllllldl6. 

~ Lea fimds - axonh6s de tous les imp&a di.- lid6raux, Ol!IIIGl!aW< ot c:cmmu,, ...... 
' Lo Conseil fidiral ~le las mcdallrca; il fwo lea beses du oalcul des tollsallcua e1 
les plllldes op,lons de 1a polltiquo de p1a=mim1 de ee1 11rp111. n peu, iiunlr 1es 
ftmds. 

Art. 82 Oaranlie du 8-dea sulres opaBllans d'6flcualiOII 
desdh:hcls 

• J>ou, flnaru:er l'micuatioa de& d4chel!I qui i.ur mcomho llVlllll la m!ae bors service 
des inslal1allclls nucl6a!n,s. les pioprl6lains de """ klslallations c:onstllum1 des 
provlslons eu applicadcu de l'an. 669 du coot,, dea obßptloosD et on •'appuflllll sur 
los coßm calcul6s par la fonds d'micuation dea dh:bots. 
l lls dciwnlen cu!re: 

a. llOllDlll!lre !o plJm de COllSlitut!cn des p,ovlslona pour risquos ot cJwses A 
l'appn,balum de 1'8UIOrl1e d6slp6e par le Conseil Dd6ral; 

b. d!slgnor des aelllil nsems l 1a couverturo des co1l!s d'6weuallcu. pour un 
- comsponda,u- p,ovlslona pour risquos et cbaqes; 

,:. prisonter l l'autori1e d!lllsn,!o par lo Conseil f!d6ral 1a l1lpllOlt de l'orpne 
de rmalcu -.i le n:opect du plan de l:O!l8lllulloa des provlsions pour 
rlsques et cbargcs ot l'all'ec!allon exo11111iw do""" p,ovlslona. 

'L'"'IJBII" de mislcc wri& los plaml do flmmoement et d'~ A lcug 
bOmle et """""1,a sl les montanlS disponibles ll1llllseni l couvrir les co1lts d'm• 
cuatlcc de, d4cbola ·- 1a ..... bors servicc des lnalal1stlcus oucl6alres el sl ... ..._ _ 61e COIIStl ..... confbnnemenl „ Pl!m-

D IISUO 
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Lol ... 1·1mcrg1. - .. 

Chaplt:rel 
Emolllmenl&, dfdomm.gemenls et mllS'llres d'encoarapment 

Art. 8l EmolWIIOll18 el llWIS de IIIIMOll!abco ~ par 1a ~ 
1 Les ll!loritb lid6rales pn\16vent des 6mol- aup,es des IICjlll!nmlll Cl des 
~ d'msbilla11om nw:lainos, d"anlcla nuclalnls e1 de d&:hata nulloactllll, 
ot olle, e&isent d"- le mnboutlloment des &als mulbull on particulier: 

a. de l"cctmi, du ...,,.ll,rt, de la madlfkat!oa. de l'adap1,,dm, Oll du mralt 
d'une autorlaatian; 

b. de 1"61abllsliemenl d'uno ""l'ffl!se; 
c. de l'ourclce de 1a swvoillance; 

d. des - de rechen:ho ot de d6veloppement qu'elles eucutimt ou font 
a&:ull:r pour aen:cr 1..., dovolr de IIUMl!llance d'une in&lallation donnole. 

2 Blies pnll6vent en plus aup,es des d6lm>teuts d'lnslalllll!ons nud6alres une taxe 
IU!lluollo do IIUMllllam:e destlde II. couvrir los ccllls de surYeillance - lmpu!ahles 
A UDO installallon ~que. Celle WIO es! calcul&o sur !a base des coOts -
des ohq ....., pr6ddenles; elle est n!panic _,, los imlall.a!Jons 11W>l6aln:s au 
proratades 6mol.- dus par )111115 ~-

' Lo Conseil ~ rqlo los inodallla. 

Art. 81 Emolume1118 JIOf9WI par !es_ 
Los callOIIS pouvent pnllever des 6molll1lllllll8 aup,es des dtlimtlm d'inalalladons 
miol'8lres, d'mtl<lea micl6afrus e1 de d<!chela 1lldioaclili, et alpr d'oux lo mn
bounemOIII des frais mui!Bnl en partl..Uer. 

a. de 1a planißcatlon III de 1a rtallsatlon des""""""' de pn,IOC!ion d'urg-
1,, de 1a prctcctlml par !a polict des illsl!Lllathma nuc:Ualros et du IJ8IIS)l(llt de 
~ nuclalnls et de dkhcts mdloactlfil; 

c. de 1a fonnatloll de !'Equipe de swveillance; 

d. de 1a mensutation des Ul1lllWbles dans Ja zonc de JllOIOCliOII et de lout lm· 
matriculatlon ain&I que des inacriplions au registnl foncicr. 

Art. lß Dedommagcmen1 pma IIIIAl!me 11. !a 80ll\lmaineli! _.., 
1 S'U exorce des drolts r6galleni des ea.mons, q111> ,:e sok en ndson des~ ga,lo
gfquea meos A l'art. 35, de 1a COIIStlUOlion d'un dip6t en profondeur '"' de 
l '61abl.-men1 d'une zone de proteolil>n, le d1lllal,e de l'autmisallon doil vener nn 
oautmnm ~ lnt6gral. 
•Uodldommapmcntinll!gn,lau,...del'al. 1 doi1,lga&,m,,llette"""'6wr,quela 
CO!l$ltlCllon d'une ""2llnl!e 11\lCleoiro entnllile l'ulilisatlon de drolls d'cau a1111o
naua. 

Lolml'amstoauclllalro 

• Eo cas de lltige, 1a commisslon d'alima11on fbu, 1a monlllSII du d6dommagement 
par !a proc,6dure rqi6e aux art. 57 A 75 et 77 A 116 LB,t>I, 

Art.116 &co,m,gement de la reclJen:he et de !a tlmnat!on de~ 

1 La Conftdmlion peut """""'"I" 1a recherdv, appllqueo-l'ulilisallon pa<illquo 
de 1'6wqle ~. en partlculler sur 1a securlte das inslallatlons micJja;,es ot 1111!' 
1'6wcuation des 116d,"'8 radiDIIOlllk. 

a Elle peut 80lllllllir !a !bnnatlon de llpl\c!alisles oo lea fonner ~ 
3 l!o rqlo s6neralo. UDO olde 6nancl4ro o'est ~ 11. un particullcr que s'll pnmd 
on cba,p 1111 moim 50 % des coOts. 

Art. ff1 Cootribu11ous_..,aux.0Jgai,isallous~e1 
parti,:!pallon II. des prqjots ~ 

La Conlidma!lon pout verser dn CDOlri1llltlona A des ~ inlemallonales 
BC1ives dmia le domalno de !'U!lllaol!on paciflque de l'cnorsla nw:ltalre, IIOlallllliont 
on lllveur de 1a """1'!0llleralion des anllOllllllllli nw:16alres, de !a H®rill,, de III 
S8llle et de I' 00~ Cl participer ä des pn>jets hltonlaliomwx, 

Cbaplt:re 9 Dlspasldlm,I p,!nales 

Art. 88 lnftaclkma aux mesu,es do dcuriti et de sOret6 
1 Sera punl der~ ou de l'aimmde jusqu'A 500 ooo &ancs qulccnquo, 
imentlonnollemont: 

a. 6,briqWI ou llvre des ""'11posanlll d6fec!;Qcuz qul sont destln,ls II. une c:ontralc 
~ro • qul SOlll d6tcrminanrs pma la a!curit6 llt!Clawe ou la lllltet6; 

"· dans - inslBllallon ll!IC!6aire, endommap, supprlme. nmd hrutilhablo, ... 
lionn8 en vlolalion des prcocripliona DD - hon, sorvlce, - d'inataller Oll 
oe me1 paa oo 6tat de lbnctimmeo' 1111 dlsposilif d6lerminani pour 1a ~14 
lllldmile DU pout Jas0rel6; 

•· oo mao1pu1ant des matin oucl6aim ou des dA!cheta radk!adlm. "'slise de 
pmtdro les""""""" de proleclion qul 110J1t d6!annloantos pour muror !a,... 
cudt4 oucli!aln, oo 1a slm,14. 

2 Quic:onquo m111 sclemment en danll"' 1a vie '"' 1a aant6 d'un pand nombro de 
petBCm!OS ou des b!ens d'- .,.Jeur C01l81d,\mblo appa,1Aolant ä des 11 ... sera pnol 
de fa ""1llS!on. ß pou,tll 0D 01ltle ette condammi II. UDO amende de 500 000 mmcs au 
plus. 

'SI l'llllteUr de l'lnlmelloo agit par "'sligenoe, U tllffll puni de l'emptlsonnement ou 
d•-amende de 100 000 mmca 111 plus. 

>I U711 

30 



Art. 811 lnfl'aclknls to!allvesAda anlcles nucl6aires ou 
Ades d6c:heta radloocti& 

'Sera puni de l'empdsom- ou d'une amende de I millloo de tinncs au plus 
~ llllentianellemml: 

L manipulcsaQS BU!Orismloodesartldea!llld6aiR& oudes~nidioa<:11.&, 
OU llßn,spoclll pas 1„ c:oadltkms et !es diarpi lld"' dmls l'autorisllllon; 

b. di!IIS llllO requ!b,, .i- des irulicadons f!mslles ou iacompl61es alots 
qu'oll"' SOiit esseutl.tlcs pour r-1 de l'IIUIOriJlll1ion, ou ll1lllso um, teile 
requlle n,dlpc par un tun; 

c. 116clato de manl6re l--.ie des11111cles ouclea!,es ou des cl=hets radloacli& 
Oll llß los d6clare pas a l'lmportalian, A l'oapo,wlm Oll au UllllSi~ 

d. JlO"l(lllllellommtl Oll par-~ llvn,, lrallSIJlel Oll~ i ti
m, d'Ullellnl!dlan des artfclo, l111Ci6alros Oll dm ~ mdioacdfii a un ac
qu!mlr llnal ou a un lieu de destlnatloll lllltlll que oelui qui ost memlmm6 
dallS l'mnorlsatlon; 

II. flllt parv=il' des artfcl.ea lllltl6aires Oll des d=bels mdioai:lifs II u... pBISOllllll 
doct U sait Oll doll priswnel' qu'olle les trammetlra, dlnletcment Oll non, 6 
1111 acqu6nmr final,_ lll1mis6 6 les teaNOlt; 

C partloipo 111X op6rBtfGns de paloment d'un IIllllc d'artfcles mu:16aires Oll de 
dtd!els mdiosclili!, Oll und'~ dmls Je lhlaneomau d'tlllll "'°" 
alli!ln,. 

2 Daml ics caa-. 1a pelt>e sem la nc!Wlloo pour dia ans au plwi. l!llo pouna llUll 
monied'une""""""' de 5 ndlllmiA de fmnca au plus. 
l SI r ........ de l'lnftactlon agll par n6gllg....., U sera pual de l'empr!(oonemeot de 
a!x mou au plus Oll d'une amonde de 100 000 fnmn au plus. 

An.90 V'101a!ion des obliptlons lmpos6es par l'BU!Orlsalioo 
d'une inslallJltion llllcleaire 

1 Sera punl de l'empr!lOllnemeot ou d'lmc amende de 580 000 ftmca au plus qui• 
""'1que, 1-lionmlll""""1t: 

L CO!lffllllt ou Oltplolte une lns!allalion mwll:alru saus IWIOrlsalioo; 
b. COOllllVlent 11111< obliga!lons lWes A 1'8111llrisa11on d'o,cplobcr IIIIO lnslallalion 

nucliaire (art. 22 et 38). l l• d6saffilcllllinn (alt. 26) ou A 1'6wcuallon dos 
d6chels radloecllA ou l la renn-. d'un d6pill en profoodcur (an. 31 et 39, 
al. 1 ctl); 

11. accomplll 111111S autorisatlon des 11C!OS parblrll alleimo A la....., de prolAICl!aD 
d'un d6pill en prol\mdeur; 

d. accompllt un w:1e IIOllllll!I at1 pelt1lls d'wcutloo SB1111 l'avolr oblmm. 

• SI l'-.rde l'lnfiactkm aagi parn6sligeace, 11 se,a pmd de l'empr!(oonement de 
m moh au plus ou d'une amcado de 100 000 fraucs au plus. 
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Lal-1'"""1Jlenudaln: 

l ~ inlentionnellemonl Oll par nigllgem:o. IICCOtl!plit sans 8lltOt'Ui8llOD 
d'aulnlS actes soumia au rigime de l'autorlsallon en Ye11U de 1a J)l'l!sen1e lol ou d'une 
""""'1lanc: d'euctllloo sera pmd de l'emprisolllicment de tlix mols au plus on d'lllll> 
amonde de 100 000 fumcs au pl\lll, 

Art. 91 Vlollllion du secn:t 

1 Som pual de I'~ oo d'une lllllOlldo de 500 000 fraucs au plus qui
C<lnqtl8, lnleotlonncllem 

L pout Jes reYE!er Oll , .. rencke acocsslbl„ il des porsoooo8 non aulOris6es Oll 
pnur en fi1lre US1111• lul-mllme de manla illlcite, caplmme des liilll ou des 
dlspcsitifii tenus """'°"' el """'-A ~ les Installations ~ les 
mad6res nucl6alres et les d6c:heta radioactlfs comn, les anelntes de lien et 
cootnl les consc!queaoeade 1a guene; 

b. r6v614 DU .-d .......n.Jes de tala falls DU de leis dlsposidfii 6 des --
non~. 

2 Si l'aU!eUr de l'lnfuiollon agll par ~ il"""' punl de l'emprillom,omonl de 
six mnls au plus ou d'- amende de 100 000 fmnca au pillS. 

Art. 92 Abandon de la poBllOSllion 

1 Qulconqul! abandorme inten!lolmellement la pouession do malifflls -16afreil Oll 
do dkhels radioaclifii saus y 81,e aulDrlse sera pual de l'emprisolllicment ou d'une 
amende de 100 000 fnmn au p)llll, 

2 Si l'autour de l'lnfrfotion agll par nigllgence. U sera pual de l'empriaom,,,ment de 
six mnls au plus w de l'amende. 

Art. 93 Conuavenlions =-= WIii Oll d'lme amimde de 100 000 5- au plus quleonquc. fnten--

L re1llse de &Immer des ~ons, de fuumlr des docoment8, d'aecordar 
l'IICCU aux 1ooaull de l'entrcipriso el la consultatloo dos pl6cea conftmn6• 
ment 6 l'mt. 73, ou qui dmme de~ ladlestlom. 6 ce aujet; 

b. e<llli!m'lent A l'obllptlon de falra ...., <Hdarallon, 1111 conlt6le ou une c:omp
tabllil6 Oll d'61ablir tm doaior impos6s par 1a J)l'l!sen1e loi Oll par um, ordJm. 
lllUlCe d'edcudoo; 

II. controvuml d'Wlll aulre manin • la J)l'l!sen1e lol, A r ..... de ... dlsposltinns 
d'ox6,;qdon dollt 1a violalln est d&:larie punissable ou 6 une d6clsum ae ie
llrnmt au pt6leitt 111:11c1e, ..,.. que ""'1 comportemm!I ,oll punl&sable du liilt 

• d',m lllltlll d6lil 

• La i:..;;.;;..,et laoomplle!t6"'1tltpun!ssablea. 

l Sl le - agil por nigllpnce. U"""' punl d'IIIIO amonde de 40 000 fumcs 
au plus. 
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Lai llll l'4morgle md-

Art. 91 lnm,ctlons commiseo &ms , .. OlllrOpri$cs 

L 'art. 6 de 1a loi Rdilmle du 22 matB 1974 8111' lo droll peu! admlni5tratif2' 
s'appliquo""" inll1ulll01111 ~dans 1a pl'VSCllle lol. 

Art. 95 Acie eomm1s • l'61nmser, pal1iclpa!lon • un te1 acto 

• Lo c,tayeo slllsso qut C0111111C1 a r~un crilml ou un dblil au scns des 1111. 89 
et 91 cst J)!llllasablo mbll, sl aon ao111 n'cst pas n,prlm6 la ou U l'a commlll. 

'Le <hilt pa,al sulllSQ cst oppllcablo ' qulconquo pardclpe .., Suiae ' 11D - pu
nlasal:le commla 11 l'l:uanser sl I'...., princlpal cst J)!llllasable par lo dro!t AU!l!so, 
qw,U.,quo soit la ligialation do l'l!tal ou U a 1116 commls. 

Art. llll Pn:scripdoo des COlllnl'Vll!lllnns 
Los C01111'11""'11iwm l la pmenb> lol so prcscrivenl par chlq ans. L'BC!ion polaalo eo! 
on !Out ... proscrit,, (Of81jlllO lo d6lal ominain, ost d6pan6 do =1116. 

Art. '7 ConJhcalioo d'objele 

Independ,lmmem du lllit qu'uno personoo soit punissablo ou II01I, le juge prouonoe 
la COl1ii1!callon des objell "°""""9 sl - gaianlic no potll llln, dom!ce pour UDO 
ullllamioo ull6rieuns conmrme "" droll. Los obje11 confl1ques ainal quo Io produit 
Mltlllel d••-sontdlNoluslla~ 

Art. !III ConftllCll!ion do wleun OI <riances compemalrlccs 
Los nl...,. eoofisqul!cs ou lea cr6aru:es compe,-foes SOilt diwlues l la ConRdl>
n!lion 

Art. 9J 11.appcrt avec la codc p6,,al 

Au 811:plua, 1a conliscallon au sona des an. 97 et 98 de 1a pme,1111 lol est rqlo par • 
lcsart 58 Cl S9ducodcp6uall'. 

Art. 'llMJ Jurldidiou, obllplion do dmloncer 

1 Lo p:,ursuile et lo jugoolenl doa crimes et dblils au SOll1I des an. 88 a 92 relmllll de 
lajurlilldion p6,,alo Rd6talo. 
, Los COlllraVnl!OIIS vil6es l l'art. 93 aonl poun,uivles et Jug6es par l'offl ... La 
proc,!dun, C!ll rqlo par la lol du 22 man, 1974 8111' le droll peu! edmlnla!mllF'. 

• Lcs wtoriles cbaqibes d'accotder loo autorlsalions, loo autorita de 9111V8illam,e, 
los 01JB0811 de pollcc des cantons etdcs communos alnsl quo lea erpna11 clea doua
nos smt lmlllS de~ Bll Mlnhllln publ!c do 1a Cooledbadon !es lnlmllliona l 

ll RUll.O 
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Loiml'mJ!enucllmno 

1a pmm,kl lol qu'lls d=uvnmt ou dmtt il& on1 ccnnaissanm dan!I r.......ice do 
laun, fonctlmls. 

Chapltre 111 Dlsp1181dons finales 

Art.101 EGcutlon 

'Lo Comoll Rd6tal &liCle los dispolillkllls d'odcullon. 

'U peut ~ au d6pattement ou A des savtc,,s fl1lhordom66 1a compelOIICe 
d'6dicteT des piesalptions, Oll-comp!O do IC'llr ponl,o. 
1 L'autorlt6 dilslp6e par lo Conseil Rdbal Oll!rOlicnt 11D IIOl'Yicc c,mtral charge 
d'acqumlt, do trai10r et do traosmet1re los donoNa ~ pour """""" Ja 
pr6sento 1o1. pour pmenlr les d6111a et pour Rprimor cwx qul ont 616 commlll. 

• Lcs autoril6s -.mlant tes autorfsallons et lcs IIIIICJril6s do SIUWIU-o aoot temies 
au - do fbnollon et Jmlll!ICll1 IDU!llS les pricaull-~ pour empkhor 
l'ospionnaae<l<ooomlqudmla lour-. 
s Lo Conseil~ pot11....,.;or les c:amona A l'edcullon do 1a pro!s<mlo lol. 

'Dans los limlti:s de SOS attribuliDIIS. l'autcrit6 d'oltollllon potll mm appel A dos 
liots, IIOlammmt pourproddor Ades...,,.,.. et A doa contrtllos. 

Art.102 Entmldo admlllialratlve on Su!sse 
Les sorvlces l!dallDX comp6bmts ainal quo los .,..... do polioe des cantons et des 
- peuwlll so - et 111h ommait,,, awt llßlOri1hi do IUfWllhmce les 
lnlbrmatlons necessalm A l'odculioo do Ja pmm,kl lol. 

Alt. 103 l!nlnolde admlllialratlve avec des alllOril6a 6trmgl:res 

1 Los OQllillOS fid=awt comp,!lenls eo ma1i6re d'wcullon, do C0111r61e, do pr6vcn
don des d6lit8 et de poumdU, p6,,alo peuven!. collaborer IIYOC lcs autorltlis l:lrangms 
~ ainal qu'avec des oqanlsatk,ns et encotn1e11 l-...tlonates, e1 coor
dmmor laun! onqu6les. dana la.....,... oii l'n!cullon do 1a pr6sel1te lol ou do pres. 
cripllons &rah1lna eom,spondaotl:S l'Ollge, e1 pour aull!llt quo los ""'°"le& otroup
n,s, a,pnillad- et encein!AIS '"1 quesliou so!ODI li. p&T le """'1lt do l'ollction Oll 

par UD dowJr do dlscntion 6qulvalcmt, 
211a pwWDI -requerlr des autmltlis ~ aiaol quc des OJ8Bllloallooa 
et ~ lntetnallonalcs la cooummlcadon des dmmas neccsaalres. Pour les 
obmdr, II& pwvotll lour lbumlr des dmmas sur. 

a. 1a nalllro, 1a qua,,d!ll, 1a llou do deotlnallon et d'ullllsellon, l'usap alnsi q111 
sur 1c dostinalalnl d'rullcles -1<laircs ou do d6du:ts l'lld1oa,:II&; 

b. loa - qul partlclpoi,t ä 1a fabrlcatlon, A Ja lbumlture, au courtago ou 
au llnanccmollt d'anldcs nuol6alrea ou do d!,:bela rad!oadilii: 

c. lcs modalil'8 ßnanoilna do l'opmalioo; 
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d. !es accide,iiB ot llUU'ell ~ &)'lllll llllil A la ~. 

'Si l'EIBI ~er aa:onle Ja r6ciprocit4, ils peuvent. d'office oo 811r deutande, lui 
~ !es donnhs IIIClllionJlees i l'al. 2 sl l'8ll!Orili 6traJ1sm dcmle 

a. qua ccs dmm6ca.,. aoronl lrait6e! qu'A des liml eoalimnes i Ja pnlscnle lol; 
et 

b, qu'elles ne &enllll tdlllsä:s cbml une proc6dure p6,mle qu'A Ja COlldldon 
d'awlr 6te obtmues llll6rleutemcil cunt'onm!ment - disposl1iooa relatl
vcs A l'Olllrldda jwll,:il!re lmcmadonalo. 

4 Da pllM>lll 6gal""""'1 eotmmmlqw,r lea dmm6os en qw,sli1111 A des organlsatlons 
ou A des cmceinlos interoallonales sl les condl1ions pmues A l'al 3 l!Dlll n,mplics, 
oonobltadt l'extg,mco de reciprodl6. 
1 Les illspnsllloes fl!lallves A l'lllllnllde judlclairo lntmiadooale .,, mall!re p4nale -~ ... 
Arl.1114 Convendm!s fntemallmialcs 

l Le Omsoil tl!d6ral pelll conclure des COIMJlltlons Internationales bilalaales sur: 
a. Ja llllllllpulatlo d'articlea DUcl6alrcs III de d6chelB mdioacllfll; 

b. lesmesures de aftnote III de~ des ardcles nw:1ealrcs et des dkbeiB ra
dioactlii; 

c. 1'6chanp d'blformatlons sur Ja consttuclkm et l'exploitalloo d'IIISlallalions 
llllCle:aln,s, 

2 Dam Ja llmhe des emllta CIMll18, II pell! COIICiuno des aceotds sur Ja particlpadon 
de Ja 5ulsse A despro.le1s lntemaliomwx au sms de !'an. 87. 

Arl. 115 Abmpticn III modlllcalkm du drolt en vigueut 

L'almJsalicm et 1a modilü:atloo du drull Oll vigw,ur &Olll real=! an anne,u,. 

Arl.116 Dlsposltions trammolm 
1 Les inslallatloes nucl6olres en servlce qu1 scmt soum1ses i i'a1110risalloo sWnil• 
en ""'111 de Ja pn,lOllle lol pe, .. ent conlinuer d'b explolli!es...,. _ lllllOlisallan 
ausoi ionp,mps qu"aw:une modillealioo IIXigeanl Ja modifü:al!OII de i'.-isatlon 
pn6nlo pmue il'an. 65,al. 1, ll'y est 11pllOl1k 
2 Les ~ des cenlmla IIIICliabes Oll seMQI dofvent pRIUVlll' cbml (es 
10 am qua t•~ de leun, dkbelll ndloactiii est assurb, sl le Collsoll f&Hral 
u COllllidm paa que - pm,ve a dl!Jl 6te apponi!e. D pe111 prolonger le d6la! de 
S llllS Wl!ldes C8S flmda. 
'L'lllllOrisat!oll d'exploflerune centralemicl6alre ai-.part&n>_..., A w, 
l!OlM nploltant aa!ll! IIIJlorisaliOO g6ne,ak,. Les an. ll, al. 2, 31, al. 3, 11166, al. 2, 
801ll appllcab1espar analoßk,. 
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• Les 1188Ct1lbloge,i ca:imbuslibloa usa .., peuv1111t pas an exporl6s an vue de i
llllnlllement pendant wu, ~ de dix ans A compter du 1• julllet 2006. 0unmt eo 
Japs de temps, !IJI doivllllt &nl MCUä en 18111 qw, d6chelB radicat:l!lll. Lo Conseil 
tldl:ml peu! pri,voir des ucep!lons -. liml de Ja reehen:he, l'an. 34, al. 2 et J 
s'appllquaot par analogie. L'Assemblec lid6mle peu~ par anM lid6ml simple, 
proloolll!f eo cWal de diir. 8118 au plus. 

Arl.107 R6lirondum et Ollt= en viglleur 
1 La pnlscnle lol est sujette au r6firendum. 
' Lo Consell led«al publia Ja pnlscnle lol dlms 1a Feultle l!dmlo sl (es mlllalivoa 
popu1alres «MoratokeP• et <lSotlir du nw:leaite» SOiit relhies ........ 

• Le ea-ll fldaal llxo la &ile de 1'-'e on lllgueur. 

Conseil des l!lata,ll mara2003 Conseil national, 21 mara 2003 

Le pn!sidmtt Oisn-Reto Plauner Lo pn!sidmu; Ywa Cbrisbm 
Le 8'ICl'6lalle: Chriilaph umz Le .~ Cbrislophe Thomalln 
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Lai aio l'mJi• ouolcalro -(Art. /0$) 

Abrogation et modlßcatlon d11 drolt en vlgueur 

Scmlabzogal: 
1. Laloldu2J decanbro 1959 surl'hergle~woU 

2. L'antilW6:aldu60Clebre 1978 concemantlalolsurl'6Der!!lcaioml~ 

II 

La - fesisla,ifs cl-apns S0111 modlfi!s """"""sult 

t. Ld fi!d6rale d'orpnlsallon Judlclalre dn 16 d&emllre 1943!0 

Art 99, al. /, /et. e 

1 Le........, de d!oll admhritllra!ifn'CII paa recowble CUll!nl: 

e. L'oc:ITOl Oll Je m\lS d'auliJrisalkms de comtrulre ou de ine11Ie 
en sotVic:e dea installations ~ nn des Vllhiculca, sauf 
pour les imllallations de navlplion amienru, et lea illltallalions 
nucl6aira; 

Art. 100. al. 1, Jet. u 

• En ot11n1, lerocours de droiladmimatrallfn'est pas reo<Mlbl•-
u. Bn matiko d'6nergio nw:16aiio: 

1. lea da:isiolls relativa ä l'autotisalilm ~ des inslalla
tlona ~ 

2. !es d=islons mlatlves A 1a fermctlw de d!pau en profon-
deur, 

3. les 116':lslons tolat!va A l'exigencc d'1111 pe,mi& 
d'edculion ou ä Ja modltlc:atlon d'une autorlsallon ou 
d'uno deoision, 

4. lea cWclslons n:laliva A l'approballon dim plan de provi
aiooa pour lea coll18 d'6vacuatlon......,... mmt la d6saf'. 
f..:tatlon d'um, Ullllallatlon nw:16afro, 

!, les perm!s d'""6culion. 

211 l!O lll60541 SII.S, 191131886, 19117 S44. 1993 901, 111114 lf:ll, 19954'54 
21 l!O lfflBIIS, 19831114, lffl lli41S, :111&1 lil 
!O RS 171118 
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2. Code pfnal" 

Art. 22/jbbll 

--•' Quicoaque, inllmliormclk:m auno mi..,. danger la vlo ou la 118111b 
tt"""-de,.,,.,,,,,..oudeabiomd'unavalcur~l•~Aus 
"""""""'" tlezs en „ .....-t de 1'6nergle ~ de mali6ral radloactives ou 
:::=-"' de rayonncntelll!I lan!sarl1s sera punl de 1a riclllB!OII ou de 

l'~alml que d'une~ de 500 OOOftmics au plwi. 
2 Sl l'auteur oglt par ~ U sera punl de l'emprlsonnement de 
elnq am au plus et d'une amendc de 100 000 ftancs au plus. 

" Ulll.8 
32 ~""'r.'m1.""~..::~ lldlcombre2002d,..cdcpmal(FF2002 
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A/1.:IJ/lm 
_..,...,.. l Quh:om(uo. 1-k>mtollcmcn!, _,, ... m dqer 1a >le„ la-de 
• r:\:l';... _...., c1cs bC... d'lmO valour-lo ~ A clcs llor4 ~- "" .. -.:1~ ~ ~~~:: ==- :r:";:::" ,=mlalrc. lla ""7e pol1lo =.. de llbcrt6, .... pol1lo 

pmmli,ln,cat.i-pn,n<mde. 
1 SI l'aut= qlt p ~ il ..,. pmi d'IIIIO peino priYOl!vo de 
llho,16 de S aoa „ plus „ d'""" pcmo ........... lla m de peino 
i,riwlivcdelibcrt6,-pemop6cm,lalrocat~I~ 



Lol11Dl'WCl'IIIOlllJC!hdro 

.4'1.226'ml --! Quiconquo IIUlll pJql8R syslfmatiquem:n~ 8111' Je plan iecbnique Oll 

- urgmlBlllloonel, des - monmt '"' daneor 1a vio DU 1a sant6 "" 
)"IIIIQ1lll!l8 DU des blells appartcmnt l des der& d'- valeur IIODS!dera
lllo en ayam ""'°"" l 1'6urgle nw:lbii,e, Bllll mad=s radloaclivcs 
ou -~ ionlHnl! ..... pmi "" Ja i!cluslou "" clnq -
811 pws DU di, l'emprisonnemonl, ainsi qw, d'- amemlo di, 100 000 
fiun!lll ... plus. 

2 Quiconquo anra proda!t des !IUbslanees ~ ,um,. CllllSll1llt 
des lnstalla1ions Oll fahrique da appmil,i Oll des objels qul '"1 

~ ou qul peu""'1t 6mOllrO des myons lonisanls, a'en """' 
promri.enatml"'11llslunliers,-d'unlk:ni,C01!SOMl.dllllmul,l 
Oll lrllllllpCrle, alon qu'U sawlt Oll devait prisnmct qn'ils ~ 
""8lfnes 4 UD emplol daic:IUcUll, sem pmi de Ja r6elua!oii de dfx 8IIS 
811 pws OU MI'~ alusi que d'Wll lllllfllldil de 100000 
tiall1:s au phm. 
> Qul"""'lll" 111ml founli l un dm da lndi<:allonB pour p,lldldn, de 
tc11a sub- DU pour filbrlquer de 11:ls ~ appan,lli Oll 
objeta, alon qu'il mwlt ou diMllt pt6iumcr qu'lls flaiont deslin6s l 
un emploi d6llclDeux. scn puol dil Ja i!clus!on 11# clnq ans au pl111 ou 
de l'emprisonnement ahlsi que d'une anu:ndo de 100 000 fillllca 811 
plus. 
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Loi IUf l'mgici nucliaire 

An 340, dL J, aL 4U 

1. Sont soumis A 1a juridictiou !idbale: 
l.es crlrmis ou i™!ls pteVIIII Bllll alt. 224 A 2211"'; 

3. Lol da 18 mars 1!183 sv 1a respomablllt6 ch1le 
en mallue nac16alre" 

Art.16,aLJ,let.cde 

La Confedntion coum, <lplement. A concunenoe du lllOlltanl pr6vu A ran. 12, 
ma1s l la chatp de ees"""""""' s4u6rala. los dommages d'orlgln• nw:lo!aite que 
Je l6s6n'apas"'"'861n11m11-.n-

e, Loniquo le dommqo a 616 caus6 par un wlp6t 1111 prolbndeur qul "" teli>w 
plus de Ja loglslalicn snrl'6urgle IIIIC!tiains; 

d. actual/e /et. C 

o. fR:bu!//e Jet. d 

4. Lol da U JIUIJ'S 1!191 !llll' la ndlopnllectlon„ 

.4'1.2,al.2etJ 

2 Par nianlpulalion. Oll -..d Ja produe1ion, Ja &lni..ilan, 1a tmit.omenl, 1a com
morcfallsatloa, lo ll101llllgll. l'utllillaWm. l'-.posaga. I• lnlnSpOfl, 1'6vacuatlon. 
l'knpMatiOll, l'""l)Ol1a!lon. 1a lmll8k alnsl q,ue """° _,, forme de rcmlse A un 
den. 

• Les art. 28 A 38 na •'applki-t paa lllllt aciivi1,!s soumlsos A 8UIOrisaticn en vertn 
di, 1a lol du 21 1Dllll 2003 sur l'6urgle IIIIC!bfrel'I • 

.4'1.1,let.a 

Sont-appllcablos 1111 ccmplement A 1a""""""' lo~ 
a. pwr los lnstal.ladom llllCWairos, lea anlcl"" 11llclialres et !"" dbobela radioao

dC., Ja lol du 21 mam 2003 sut r--. IIWll6aln,lS; 

M r,~~art."°irt:'i~~~~200ldaCOUpälal(FF~ 
An. !1!16, al. /, /et. d 
'I -IIOll1llis l lajmldfelioll f!d.lralo: 

" ''in..l':lllitmsoud6Ulspr6ws"""art.224l22li"': 

16 llS814J8 
.., as ... ; ao _ (fl' 2t01 unl 
"' llS ••. ; llO - (PF 28012692 
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Art. 1J.al. Jet 4 

• Lls c!6ebol$ radloocd.til prodlllm III Suisse dolven! itre 6vlu:w!s dans lo pays. Uno 
aUIOrlsalkm d'uporllllion pour 1'"'"""'81ion de d6cbcla ,ad!oac1ilil p0111 ucepdon• 
nellmmnl eire dllllvtio lomple: 

a. l'Elal dosllnolairo a """'11'16 par 1111C ~ in1ema.tkmalo l'lmpor1111ioa 
dans ... bul doaücliets radloac1lfil 0D qUOSlkm; 

b. l'Elal dtsslinalan disposo d'uw, lnslallatioo DllClbdre app,opriat, C01lfomw 
i 1'6tul de Ja scico:a:e et de 1a ICChniljllll 811 plan intenmllollal; 

c. les BllllS 11'11111ftaires "' 11111 appn,uw la lnmsit; 

d. l'exp,!dltour a fmmellOlllODI """"""11 ""'"' lc deslinalaite da d6cbels n,. 
dicaclifil, Oll ..-d avoc l'aulorile dilsip6,, par la Conseil lid6nll, que 
l'exp,!dlteur les n,prondm si bosoin OSI. 

• Uno IU10risalion d'lmportallon pour doa d4ohela radioacdfil ao proVllllllll1 paa de 
Sulffl mals destimlt a Illre 6vacu6s ... Suisse peu! excepllonnellemoat !Ire dlllJ...i., 
lorsqu,: 

a. 1a Sulsse a •l'Jlf1lllW. dans uno C011vcntion intemalionalil. l'imponation des 
~ mdioacllfil A ees lins; 

b. 1a Suisse disposo d'- !ns1allolion mu:lealrc app,opriao, COllfunno A l'bsl 
de 1a sclonco ot de 1a loobnlque au plan intematlonal; 

c. 1a Eisis transltalres en Olll approuri la lraDSi~ 

d. lc ~ a fonnollemonl conwnu avec l'exp,!dltcur da decbcta m
dioaotlfs, en accord avoc l'l!lat d'origin,o, que l'exp,!dlteur !es rvprend,a si 
besoinost 

Art.1d.al. 3 

1 Lonlqu'iln'est paa pennls de les rojOlerdans l'envlmmllmieni, les dtdlelB radloac
tifil doivent etro retenllfl d'""" manil>ro app,opriao ou conftnes de manil>te sßn>. et au 
besoht eire solldlfiea, oollect.os •• Cll1nlpONS dans un Ollllmlt approuri par l'OU!Orire 
de 8llrnlillenoojusqu'Uour li~ au A lour llllp0!1Blion. 

Art. 11. t/lre et aJ. 1a 4 

Livrais<m 

' 11 au,PO?IO les frais d'iva,:uaäoo. 
> Le e:.-i1 ftdffl.l "910 lo 1n11mneat des cWdicls dans l'aploilllllon III leur llvnd-
aon. 
• Si hur livraison ou lour 6vacuatloo 11'est pas posslb1o imm6diatomeot au si eile est 
1~ du point de WO de Ja radiopn,tectlon, los dkhets SOii! -.pos'8 SOllfl 
conlrll:o 6 lltre tmnsitolre. 
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Lm aur l'lnc,glo '"'"'6alro 

An 30 A"""'1,!a ~ivnml les autorisad..,. 

Le Collllllil lid6!al d6slp 1"" llllmilbs d6!hram les autmilalions. 

Art. 43 &posldoo lt1)uslill6e de den lll'irradiatlon 
1 Sera pulli do l'ompdl!Ollnoment au d'- an,e:nda de 100 000 liauos au plua qui• 
ccnque, lntemlonnell- uma •posi uo wn a doa lnadia!UJlla mamflootemcnt 
lnjusl!ll&a. 

z Sara pum de 1a rkhmlllo oo de l'omprillO!llllmlflllt ~ h!IMllom,eU
uma tlllpos6 1111 Ilm A des b:ntdiBIJOllll manit'eslem!ml mjUS1iil4ts, dans lc bul de 
nllin:,Asa-16. 
'Sera punl de l'empt~ ou de l'amende qulcm,que. par ll6sllsence, aura 
opos6un~Adesirradiatlwmanlfeslem~injustlll-

Art. 43a ManlpuladOII Wlclte de substancos mdioactlves; 
oxposltlm, lqjllSll!Ue de bl""" A l'ltradlotion 

1 Sera pulli de l'ompdllOIIIIOIIIOlll ou d'uu 11t11e:nda do 100 000 liauos 1111 plus qui• 
comiue, intcntionnellemenc: 

a. lllUII, Oll vlolalion da ,,_iptions,-.,., ffll:U6 ou rojet6 dang l'onvi• 

- - aubt!tancos ~ 
b. aum expos6 des~ de l!J'lll® ~ appam,nant Ades dm a da lmidia-

tilms manifest- lt1)usllflhls, dans le bul de pan.r priJudlce a lour utilll6. 

z La pelno sera l'omprisomtoment pour six mols au plus ou l'amonde &i l'llllleur aglt 
par n6gllgence. 

Art. 44, al. /, /111. a 

1 Sem puoi des anb 00 de l'amende, colui qul, ln!enlimmolloment OU par nigli-
80!ICO! 

a. aum o,cen:e sans aulmuadon da acdvlt6a soumlses 811 r6gimo do 
l'IIIIIOrisation, 1111m oblwu uoo autorlaadon de manln ilfü:1111 OU ll'lWI'& paa 
romp1i da condltions ou des chalges llbs A l'aulorisalion; 

Art. 46, al. 1 
1 Lls d61lta vWs awt an. 43 et 43a tel6vent de lajuridictlon penale ~ 

Art. 41, a/. 1 et J 
z U peut d,!lilgw,r au d6partoment comp<llent au A des serYices subotc!Dml6a 1a com
pi!lcDce d'~ des prescripllw rllladves A 1a rad!oprotecdoo pour des acdv!Us 
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pour lesquolles 1a loi du ll man, 2003 sur l'Wlllr8ie nuc16aiR"' exip uno all!Orisa
llon. II tiOlldra oompte 4e Ja port6e de oes pn,scriptions. 

l Actua oJ, 2 

5. Lol du 2 septembn 1!199 riglssaat 1a tue aur la vllleur aJout~ 

Art. 1!Jli' Finde l'assuj- dea proprl4laues d'~ mu:laires 

Lc8 pn,pri6laln,s d'l1latB.tlali°"" nuc!6ahes - assujotlls a 1a IIWI sur 1a valeur 
'l!Olltl!e apm que ce!les-cl ont 616 mlscs boA HtVll:o, jU8q11'l l'ach6Yeme111 dea 
tm-de ~ et d'mcua!loa des d!clms; U. ont droit ä 1a d6cluimon de 
l'imp61 p,,lalal,lc pour 1a dudc des tr1M1Wt de ~ ot d'MCUalion dea 
dldlel& La diduclion pon,, sur l<lllleS lcs ._ U6es a 1a d6saffl:clalion, a la 
d6moli1loll ot. l'"'-1aliondes d=:bel!. 

6. Lot do 26 Juln 1"8 mr !'Energie<• 

Art. ,,,. Marquap distlncllf de 1'6leclricltll 

l'our li pmleC!imt des Ulilllatmm! tlnawt, lo Consoil ad«ai pOIII id!CW des 
dlsposlliont sur les matqllW ~ IIOlllmlDlllll qllllllt 1111 type de pmdw,tioll du 
C0U111111 et l 1a pmve,,ance de l'eleclrlc!16. D pout llllrodu!re """ obllgallon de 
marqvqedistlnc!lf, 

Art. 7, al. 7 
1 La ftals suppl6meolalres em:oums par les enllepriscs de disltlbulloo d'6lfflrici16 
du &11 .te 1a reprlse d'6nergie el-1qu<, lbumlo par des ~ llld6pendants 
IIOlll fbmds par les expJoitan1s du r6seau de llllDSjlOrt 1111 DIIIYOII d'un supplemmit 
appllljld aux coüts d'acbcminomont des reseawt l baute temlon. 

Art. 28, aL 1, /et. rfo 

1 Sem pum de!'~ ou d'uno llllll!lllle de 40000 lill:nea au plus qu1. 
conqueaura, hllenllonnellement: 

•"'· imll:oint les dilipoaitlons rolatlvos au ,narquago distlndil' de 1'61~ (1111. 
,...); 

mso 

19 RS ... ; RO , .. (FF Mt 2692) 
40 Rll'41.20 
41 Rll738.0 
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